
Vorwort. 

Das vorliegende Buch hätte ich, der Nichtsanskritist, nicht 

schreiben können ohne die sprachliche und sachliche Beihülfe 

eines Sanskritkundigen. Diese Beihülfe hat mir mein Freund, 

B. Delbrück, Jahre lang unermüdlich geleistet. Ich sage ihm 

·clafür auch hier wiecler meinen herzlichsten Dank. 

Jen a, cl. 1. October 1888. 
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1. Die Grihy asu tras. 
P ä r. = Pämsksrs's G\'ihya Sutra, Ubel'setzt von StenzleI'. Indische Hausr~geln 

[1878. Abh. fiir d. Kunde des Morgenlandes VI. Bd. NI'. 4]. 
A y v. = Ayvaläyana's G~'ihya Sutra, Ubersetzt von StenzleI' [Abh. fiir d. Kunde 

des Morgenlandes IH. Bd. NI'. 4. Leipz. 1864. Zweites Heft. Uebersetzung. 

1865]. 
9äiikh. = 9äiikhäyana's Gtihya Sütra [Weber's lnd. Studien XV. Leipz. 1878], 

. herausgeg. v. H. Oldenberg. 
Go b h. = Das Gobhilagrihyasütra, herausgeg. u. Ubers. v. Dr. Friedr. Knauer, 

Prof. an der Universität zu Kiew. ~weites Heft. Uebersetzung. Dorpat 

1886. 

H. Die Dharmasutras. 
Ap. = Apastamba Aphorisms on the } The sacred Laws of the Aryas ...• 

sacred Law. p. 1 ff. translated by Georg BUhler. Part I. 
G. = Gautama Institutes of the sacred Oxford 1879 [l\Iax MUller, Sacred 

Law. p. 171 ff. books. Vol. II]. 

l 
The sacred La ws of the Aryas, trans-

V ä s. = Väsishtha Dhal·mayästra. lated by Georg Bühler. Part. II 
Bau d h. = Baudhäyana DharmyästrR. Oxford 1882 [Max MUller, Sacred 

books. V 01. XIV]. 
Vi. = Institutes of VishJ,lU, translated by Julius JoUy. Oxford, 1880 [Sacred 

books. Vol. VII] [insbes. Vishl}u, 24-:-26 herausgeg. in Jolly, Stellung 

der Fmuen. 1876]. 
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IH. Die versificirten Rechtsbücher. 
f " . by G Bühler. [The sacred books of the East, Man u = The Laws 0 manu, . 

by Max Müller. VoJ. XXV.] Oxford 1886. 
Ad F St leI' Berlin 1849. Y. = Yäjiiavalkya's Gesetzbuch, herausgeg. v. . '1'. enz . 

IV. 
J 11 RechtJ. St. = Ueber die rechtliche Stellung der Frauen bei den alten 

o y, Ak d W] München 1876. Indern. [Aus den Sitzungsbel'. der K. bayr. . . . 
[Mit Vishnu Cap. 24-26 als Beil. I]. . 

_ Schuldr. • Das indische Schuldrecht. SitzungsbeI'. der phiJ.-hlstor. K1. der 

k. bair. Ak. d. W. v. 1877 p. 287 ff. 
1883 0 tJ' es of a history of the _ Tag. Lect. = Tagore Law Lectm'es, : u I.n 
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Spink !lnd Co. 1885. 

V. 
Al'. 'Po = Aristoteles' Politik. Griech. U. deutsch herausgeg. v. Fr. SusemihJ. 

Leipz. 1879.' 2 Thle. 
PI. G. = Platonis legum libri duodecim, ex recogn, 

1877. 
Aesch. = Aeschyli Tragoediae, ed. Hem. Weil. Ups. 
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C. F. Herm!lnni. Lips. 

1884. 
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C ur ti u s = G. Curtius, Grundzüge der Griechischen EtymologIe. 

Einleitung. 

1. (Indogräcoitalischer Rechtsstoff). - In diesem 'IVerk 
mache ich den Versuch, die geschichtlichen Zusammenhänge 
zu veranschaulichen, welche zwischen dem Rechte der alt
indischen gentes einerseits, und dem Rechte der altgrie
chischen bezw. altitalischen Stämme andererseits bestehen. Sol
chem Unternehmen stehen, ich weiss es, Viele zweifelnd, ob 
dabei irgend welche bedeutsameren Ergebnisse gewonnen werden 
könnten, gegenüber. Die Altinder sind ja allerdings eine arische, 
mit den Gräcoitalikern geschichtlich zusammenhängende Völker
schaft. Sie sind zweifellos die Nachkommen eines Voll,es, von 
dem auch die Griechen und Italiker abstammen. Aber welche 
Zeiträume liegen zwischen diesen Zusammenhängen! "Yie soll 
es möglich sein, dass in irgend weitgreifendem Umfange sich 
Rechtsbräuche und Institutionen fortgetragen haben sollten, 
dort zu den Anwohnern des Indus, der Yamuna, des Ganges, 
und hier zu den in den Landschaften Kretas, Attikas, Roms 
Angesiedelten? Es erscheint in der That als im höchsten 
Grade unwahrscheinlich. Aber es ist schon öfter vorgekommen, 
dass gerade das Unwahrscheinlichste dennoch in Wirklichkeit 
sich ereignet hat. Ist also erst einmal die Wichtigkeit der auf
geworfenen Frage erkannt worden, so wird nichts übrig bleiben, 
als dass wir, die bIossen allgemeinen Wahrscheinlichkeits-Er
wägungen bei Seite legend, mit allem sich überhaupt darbieten
den Quellenmaterial an die exacte historische Prüfung der 
Sache selbst herantreten. Diese Prüfung will ich hier unter
nehmen. 

Lei s t, Altari:-:('1ws ius gentium. 
1 
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Das sich darbietende Quellenmaterial ist auf der ~ltindi
schen Seite ein ungemein reiches. Die indische EntwIcklung 
der Rechtsquellen kann man sich in vier Period~n ze~·legen. 
Zunächst ist das, was sich auf Rechtsordnung beZle~t, m den 
alten heiligen V eda-Hymnen unLl in der gros~en ~ltuah~lasse 
der Brrthmanas (welche dem Nichtsanskritisten 11n "'.esen~hchen 
noch nicht ~ugänglich sind) enthalten. Daran hat slCh die. Pe
rio d e der S ü tr a s (der Leitfäden) angeschlossen. In (heser 
ist in Rechtsbüchern die in bestimmten indischen Schulen ge-

, t R ht reIches theils als dhanna braucht wurden, das 'gesamm e ec ," " 
bezeichnet (Dhanna-Sütras), theils als "Hausleben davon n?ch 
wieder abgesondert wurde (Grihya-Sütras), zus~ml~engearbeltet 
worden. Der Sütra-Periode folgt die der verslficll't~~N Rechts
bücher insbesondere Manu und der viel spätere YaJnava:ky~. 
Wieder' an sie schUesst sich die unendliche Fl~lle. dßl: bls 111 

die Gegenwart des englisch-indischen Rechts hmemrelchenden 

Commentare. . ' .. 
Ich will aus dieser in ununterbrochener ContlllUltat voll-

zogenen geschichtlichen Entwicklung die Sütrape.riode her
ausgreifen. Mittelbar gewähren die Sütras da, "~o SIe an ~ ed~~ 
und Brähmanas anknüpfen, auch einen Rückbhek auf ehe fru
heren Zeiten: Andererseits, wo es mir darauf ankommt '. auf 
die Fortbildung des Rechtes in der N achsütra-Periode hlll~U
weisen, werde ich meist, über iVlaml hinwegsyringend , gle:ch 
den Yäjfiavalkya herbeiziehen. Von den Sutra~ werde, lCh 
die in dem Verzeichniss genauer angegebenen funf Dhanna
Sütras und vier GJ;ihya-Sütras meiner Darstellung zum Grunde 
legen. Nicht in dem Sinne, dass ich eine, leicht herstel~~)are, 
concordanzartige Häufung der Citate für alle, die Rechtsbucl:er 
clurchziehenden Fragen beabsichtigte. Wohl aber erstrebe Ich 
in anderer Richtung eine gewisse V Qllständigkeit. Ich wünsche 
ein .einheitlich abgeschlossenes Gesammtbild des Rech.tes. der 
Sütra~ zu entwerfen. Ich will also darlegen, was man m Jener 
Periode überhaupt unter Recht verstand, und in wel~he1~ sy
stematischen Zusammenhange die einzelnen Rechts-In~tltutlOnen 
damals standen. Da ich aber bei den meisten memer Leser 
den Besitz jener Rechtsbücher wohl kaum voraussetzen ~arf, 
werde ich es nicht vermeiden können, zur Gewährung emes 
lebendigen Verständnisses der Anschauungen jener alten Zeiten, 

- 3 -

die besonders charakteristischen Stellen der Sütras selbst mit
zutheilen. 

In das ganze System des Sütra-Rechtes will ich an den 
betreffenden Stellen das einfügen, was, bruchstückweise in un
seren griechischen und römischen Nachrichten erhalten, sich als 
aus gleicher Quelle mit jenem indischen Rechte entsprossen uns 
ergeben wird. Den Kern der Beweisführung muss bei allen 
Untersuchungen übel' indogräcoitalische Zusammenhänge immer 
die Sprache bilden. Wel1ll' es sich z. B. um die Institution der 
Na m eng e b u n g (an das neugeborene Kind) handelt, so wird 
die indogräcoitalische Gemeinsamkeit des sacralen Brauches 
schon daraus geschlossen werden können, dass das Fest in den 
Sütras das nämadheya (nominis datio) heisst (s. u. § 36 Not. 2). 
Aber auch der Bau der Institutionen wird selbst ohne W o1't
identität vielfach dureh ihre indogräcoitalische Gleichartigkeit 
uns zu dem Sehlusse zwingen, dass dieselbe Institution, VOll 

demselben Volke ausgehend, ebenso zu den Anwohnern des 
Ganges wie zu dcn Umwohnern der attischen Akropolis und des 
capitolinischen Berges getragen sein müsse. 

Es wird sich ergeben, dass das Rechtssystem , welches die 
Inder das dharma nennen,hei den Griechen {JlPl~ und bei den 
Römern fas heisst. Es macht die ältere Schicht des arisehell 
Rechtes aus und diese ist es, deren Inhalt ich hier darzustellen 
beabsichtige. Sie datirt aus der Zeit, ehe sich bei elen Grie
chen in den Poleis, und bei den Italikern in den civitates das 
ius civile des Alterthums entwickelte. Mit dem Beginn dieses 
ius civile endet an sich die Aufgabe, die ich mir in diesem 
Buche gestellt habe. Aher da der Uehergang vom alten {}efll~
und fas-Rechte zum neueren ius civile ein ganz allmälicher 
gewesen ist, so muss ich mir die Grenze, bis zu der ich vor
schreite, je nach der Gestaltung der einzelnen Fragen ziehen. 
Und noch mehl' muss ich in diesel' Hinsicht ein gewisses 
freieres Ermessen für die Grenze, bis zu der ich das in -
dis c he Recht fortführe, mir vorbehalten, da bei den Indem 
ein wirkliches Aufgeben des Dharmastandpunktes, und ein wahrer 
Uebergang zum ius civile niemals stattgefunden hat. Das alt
arische Recht fällt, wie wir sehen werden, noch nicht unter den 
Gesichtspunkt eines ius quod populus sibi ipse constituit. Es 
ist noch ganz mit der Religion und dem Sittellgesetz verwachsen. 

1* 
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Es beruht auf dem Götterglauben der arischen gentes. Seine 
Zwangskraft liegt nicht auf dem moribus oder legibus consta
tiden Willen eines staatlich organisirten Volkes. Es stützt sich 
vielmehr auf den Glauben der arischen gentes, dass die Götter 
das Recht schützen und das Unrecht' strafen, dass sie mithin 
demjenigen, der "im Rechte" sich selbst hilft, beistehen, den
jenigen aber, der das ,Recht bricht, unterliegen lassen. 

Ich werde im Folgenden zu dem Resultate gelangen, dass 
in allen wesentlichen Punkten das indische dharma, das grie
chische ,'t8fur;-Recht und das italische fas (so viel auch im 
Einzelnen noch Lücken und Unklarheiten bleiben) aus denselben 
Grundelementen bestehe. Es müssen also die alten vorstaat
lichen Rechtssysteme der Inder, Griechen und Italiker aus der 
gemeinsamen Quelle eines altarischen ius gentium ent
flossen sein. Ich führe in diesem Resultate nur dü~ Gedanken 
weiter, die ich bereits in meiner gräcoitalischen Rechtsgeschichte 
ausgesprochen habe. Nur ist der Standpunkt der Betrachtung 
in diesem Buche ein anderer, als in jenem früheren. Damals 
war mein Blick in erster Linie auf Griechenland und Rom ge
richtet. Ich suchte nach dem, was man bei beiden als gemein
sames Stammrecht und stammverwandtes Recht bezeichnen 
könne. Dabei kam nur in zweiter Linie zur Erwägung, was 
von diesem Stammrecht auf eine mit den Indern gemeinsame 
Quelle zurückzuführen sei. Ich erklärte, dass ich in dieser 
Richtung für mich einen "Abschluss" mache. Dabei bleibe ich. 
Es besteht die grosse Aufgabe, zu zeigen, wie sich von den 
alten Stammelementen aus in den griechischen Poleis und den 
italischen civitates die Entwicklung des ius civile zunächst mit 
überwiegend eigenartigen Tendenzen vollzogen habe, dann aber 
im neueren ius gentium des römischen Weltreiches eine man
nigfache Verschmelzung des Romanismus und Hellenismus bis 
zu der Justinianischen Codification hin zu Stande gekommen 
sei. Dies nicht bloss mit einigen allgemeinen U eberblicken, 
sondern in sorgfältiger Detailarbeit zu verfolgen, muss ich (ab
gesehen vielleicht von einigen Ausnahmen) frischeren Kräften 
überlassen. - Aber neben jenem in der gräcoitalischen Rechts
geschichte eingenommenen Standpunkte der Betrachtung giebt 
es noch eine andere Prüfungsart des altarischen Rechtes. Ich 
denke, dass es Manchem nicht unlieb sein werde, wenn ich in 

-- 5 -

dem vorliegenden Buche diesen Weg !:ler Prüfung betrete. Ich 
richte nunmehr den Blick in erster Linie auf die Inder und , 
suche die Gedankenreihen, auf denen ihr altes Recht ruht mir , , 
lebenclig zu machen. Von da aus suche ich die geschichtlich
verwandten Gedanken det' Griechen und der Römer auf. Und 
zwar überwiegend der Griechen. Aus folgendem Grunde. Wäh
rend die Inder, wie ich sagte, zu einem dem dharma selbständig 
gegenüb~rgest.ellten ius civile überhaupt nicht gelangt sind, 
haben dIe Gnechen allerdings die Scheidung ihres O{XCIlOV vom 
alten Themisrechte der 18Qa X,CI/, öaw erreicht. Aber sie haben 
doch nie das Recht ihrer einzelnen Poleis so scharf von dem' 
anderer Poleis abgeschieden, wie dies in der römischen civitas 
gegenüber anderen italischen civitates eingetreten ist. So kOllUl1t 
es, dass wir in Griechenland die geschichtlichen Zusammen
hänge mit dem indischen Dharmarecht viel genauer verfolgen 
können, als in Rom. Das römische ius civile hat diese Zu
sammenhänge freilich nicht abgeschnitten, aber doch viel loser 
gemacht. So bedürfen wir zur Erklärung der Entwicklung des 
römischen ius civile noch weiterer Mittelglieder, die sich aus 
der Parallelisirung mit der griechischen Rechtsentwicklung 
werden gewinnen lassen. Aber es lässt sich nicht Alles auf 
einmal erreichen. Ist der Boden des indogriechischen Materials 
erst einigerlllassen festgestellt, so wird sich auch zur Ausein
anclerlegung der Elemente des römischen ius civile schreiten 
lassen. Einstweilen habe ich Letzteres mehr in den Hinter
grund rück~n. zu müssen geglaubt, nicht weil ich zu wenig, 
sondern WeIl Ich zu viel darüber zu sagen hätte. 

J eclenfalls ergiebt sich aus dem Gesagten die Stelluno' des 
1
. 0 

vor legenden Buches zu meiner gräcoitalischen Rechtsgeschichte. 
Das neuere Werk ist in gewisser Richtung die Fortsetzung des 
früheren. Beide hätten sich mit geringen Umgestaltungen unter 
ein enTitel vereinigen lassen. Durch beide suche ich den 
rechtsgeschichtlichen Zusammenhang des römischen und grie
chischen Altel'tlulll1S mit dem reconstruirten altarischen Rechte 
f~stzustellen. Danach halte ich mich verpflichtet, in häufigsten 
CItaten die jetzige Arbeit mit der früheren zu verknüpfen. 
Nicht um irgend Jemanden zum Lesen jenes älteren Buches 
anzulocken. Vielmehr um den Lesern beider die Zusammen
haltung des hier und des dort Gesagten so bequem wie möglich 
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zu machen. Leider war der gräcoitalischen Rechtsgeschichte 
kein Register beigegeben worden. 

2. (Vergleichende Rechtswissenschaft). - Die Arbeit, 
welche ich in meiner gräcoitalischen Rechtsgeschichte be
gonnen habe, und die ich hier fortsetze, -werden Viele dem 
Gehiete der in neuerer Zeit mit Eifer betriebenen "verglei
chenden Rechtswissenschaft" zurechnen. Wenn man, wie ich 
das tlme, Rechtssätze der Inder, Griechen, Italiker, die bis
her nicht mit einander in Berührung gebracht worden sind, 
zusammenstellt, um daraus Schlüsse auf ihren geschichtlichen 
Zusammenhang zu ziehen, so kann man ja das an sich mit dem 
Ausdruck: vergleichende Rechtswissenschaft bezeichnen. Ich 
halte es aber doch für rathsamer, diesem Ausdruck engere 
Grenzen zu ziehen, so dass meine hier vorliegenden Arbeiten 
nicht darunter fallen. M. E. ist es besser, Alles, was zur Auf
hellung der geschichtlichen Entwicklung des arischen Rechtes 
dient, unter dem Ausdruck der "indogermanischen" oder der 
"a l' i sc h e n S ta m m l' e c h t s g e s chi c h t e" zusammenfassen, 
und von der j alJe übrigen Rechtszusammenstellungen in sich 
begTeifenden, vergleichenden Rechtswissenschaft abzuscheiden. 
Ich wünle danach der arischen Rechtsgeschichte nicht bloss den 
hier bearbeiteten indogräcoitalischen Rechtsstofl' zuweisen, son
dern auch die Verfolgung aller weiteren geschichtlichen Zu
sallllnenhänge, welche sich zwischen diesem inclogräcoitalischen 
Material und den iranischen, germanischen, keltischen, slavi
schen Rechtsordnungen werden nachweisen lassen. Ich halte 
dies Alles für Domäne der Wissenschaft der Rechtsgeschichte. 
Und dazl~ rechne ich auch die Fortführung eines z. B. altgrie
chischen Rechtssatzes durch alle seine mannigfach auseinander
gehenden Verzweigungen in den einzelnen griechischen Poleis 
(insbesondere auch im Rechte von Gortyn), oder eines altdeut
schen Rechtssatzes durch alle deutschen Particularrechte des 
Mittelalters. Wir sind, nachdem die Sprachwissenschaft uns 
die Wege der Ausbreitung des arischen Stammes gewiesen hat, 
genöthigt, nicht die römische, griechische, deutsche Rechtsge
schichte zusammenzuwerfen' (sie werden immer ihre eigenen 
Grenzen behalten), wohl aber sie durch das ihnen allen ge-
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hichtlich Gemeinsame zu verknüpfen. Das Recht der Römer, 

a
sc

., chen Germanen ist nicht bei den Altitalikern, Altgriechen, 
J'Ile , E' . I 1 

Altgermanen aus dem Nichts neu entstanden. j s 1st vle me 11' 

von ihnen ein schon vorhandener alter Stamm des Rechtes 
• O' 11aI'tig fortgebildet worden. Diesen alten Stamm werden elo e < - .' 
. allllla"lio' immer vollständiger aufzudecken 11n Stande sem. W11' 0 •.•• 

Freilich wirel es lange dauern, ehe dIe Arbeit auch nur m den 
Hauptpunkten erledigt sein wird. Nur im langsamen stufen-

eisen Fortschreiten werden wir sie wirklich festen Fusses be
;ältigen können. Es empfiehlt sich, zunächst des inc~ogräc.o
'talischen Materials einigermassen Herr zu werden. HIer tritt 
~ r Zusammenhang der· sacralen Institutionen am ungetrübtesten 
h:rvor, und alles Sacrale hat in jenen alten Zeiten die zäheste 
Kraft des Zusammenhaltens, gewährt also auch den besten. An
halt für die Geschichtsforschung. Bei den Iraniern ve~'wI~:ren 
sich schon die FäcIen wegen der hier hinzukommenden Emfiusse 
der semitischen Grosskönigreiche 1). Bei den ~ermanen find~.n 
sich allerdings mannigfache Zusammenhänge nut dem Indogra
coitalischen, aber die Verfolgung derselben wird erst ~'echt nutz
bringend sein, wenn wir (da die sacralen E~emente ber den Ger
manen wesentlich fehlen) in dem Verständmss des alten dharma-, 
.:fsflt9,-, fas-Rechtes grössere Sicherheit gewonnen haben wer
den. In Betreff der keltischen und slavischen Rechtsordnungen 
endlich ist das Studium noch so in den Anfängen, dass es ver
messen sein würde, schon allgemeine Resultate erstreb~n zu 
wollen. Aber wenn auch das Ziel einer einheitlichen "anschen 
Rechtsgeschichte" noch sehr fern liegt, wir können es e~och schon 

'blicken und wir werden es, soweit uns überhaupt ehe Quellen 
er , . b l' t l' Stoff liefern, in Zukunft erreichen. Einstwerlen a er l~g (le 
Gewähr eines sicheren Fortschreitens darin, dass man SIch zu
nächst in gewissen engeren Kreisen heimisch zu mache~ such.~. 
Demgemäss werde ich im Folgenden das ausserhalb ~er ll1dogra
coitalischen Grenzen Liegende unerwähnt lassen, nut Ausnahme 
einiger wichtiger Punkte in Betreff des Germanischen und 

1) Auch sogar im Umkreise des indogräcoitalischen Rechtsmaterials machen 

sich solche Hin ein tr ag u n gen aus der semitischen und hamitischen Welt 
geltend-. Sie sind indess verhältnissmässig selten, und meist als solche leicht 

erkennuur. 
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weniger kleiner Notizen aus dem iranischen und keltischen 
Gebiete 2). 

Der "arischen Rechtsgeschichte" steht, als etwas ganz An
dersartiges, dasjenige gegenüber, was meiner Ansicht nach 
passend als die "vergleichende Rechtswissenschaft im eng. S." 
zu bezeichnen ist. Dahin gehört ganz voran stehend die Erfor
sclmng der Rechtsordnungen der Semiten· und Hamiten. So
dann kommen hier in Betracht die zu mittlerer· Cultur empor
gelangten Völker der Chinesen, J apanesen, Türken, Malaien 
und einiger amerikanischen Stämme. Endlich die ganze Masse 
der s. g. "Naturvölker" (africanische u. s. w.). Soweit nicht 
aus dem Schoosse dieser Völker (wie insbesondere der semi
tischen und hamitischen) besondere Herübertragungen in das 
arische Rechtsleben stattgefunden haben (Note 1), insoweit ist 
uns das Rechtswesen diesel' Völker ein geschichtlich fremdes. 
Wir leugnen auf diesem Gebiete die historischen Rechtszusam
menhänge entweder ganz, oder wir müssen sie (wie in Betreff 
gewisser Rechtsgestaltungen der Urstänlll1e der Menschheit, wie 
Eheformen, Blutrache u. s. w.) einstweilen völlig dahingestellt 
sein lassen. Daraus folgt, dass wir hier mit ganz anderen 
wissenschaftlichen Werkzeugen zu ol)eriren haben, als mit denen 
der geschichtlichen Untersuchung. Wo aber Dinge mit ganz 
verschiedenen Forschungsmethoden behandelt werden müssen, 
da ist es, um Unklarheiten zu vermeiden, gut, sie auch äusser
lich zu trennen. Freilich handelt es sich auch hier darum, das 
"Verwandte" zusammenzuordnen, das Nichtverwanclte zu schei
den. Aber wir verstehen dann das Verwandte in einem an
deren Sinne, als dem des geschichtlich Verwandten. Nennen 
wir die Werkzeuge, mit denen wir hier das Verwandte zusammen
fügen, das Nichtverwandte abtrennen [um uns nicht mit dem all
gemeinen, sehr dehnbaren Motiv der "Culturentwicklung" zu be
gnügenJ: die I' a t ion elle n. Allenthalben wirkt in der Mensch
heit eine gewisse ratio naturaIis, obgleich auch darüber in den 
verschiedenen Menschheitsstämmen weit von einander liegende 

2) Anders noch wieder werden zn behandeln sein gewisse dem indischen 
Rechtsgebiete geschichtlich besonders nahestehende Rechte, wie das birmanische, 
das Recht des Pendschab und das armenisch-georgische Recht. Darüber wird 
der § 7 einen Ueberhlick gehen. 

Grundgedanken aufspriessen. Allenthalben entwickelt sich in 
den Völkern ein Abhängigkeitsgefühl von gewissen höheren Mäch
ten (seien es auch anfangs nur Fetischmächte). Auf Grund der
selben baut sich eine die einzelnen Stämme mit nationaler 
Eigenart bekleidende U eberzeugung von dem Bestehen einer 
nicht ungestraft zu ignorirenden Zwangskraft dieser Mächte auf. 
Solche Gesanllntüberzeugung verwächst dann mit der die ein
zelnen Stämme verbindenclen Blutsgemeinschaft zu einem, all
mälig grossen Umfang erlangenden, Complex von civiles rationes. 
Allenthalben haben ferner die Menschen ein Gefühl davon, dass 
sie im Menschen ihres Gleichen vor sich haben. Das erzeugt 
gewisse, wenn auch im Einzelnen noch wieder sehr divergirende, 
Humanitäts- und Aequitäts-Gedanken. Allenthalben in den 
einzelnen Völkern entwickeln sich mannigfaltig gestaltete ra
tiones utilitatis, die ein, von der Opportunität beherrschtes, 
buntes Durcheinander von Rechtsnormen, deren Inhalt durch 
ihren Zweck geleitet wird, zur Folge haben. Allenthalben end
lich ist der Individualwille der Menschen von einem nie nach
lassenden Einfluss auf die, je ll'ach herrschenden Interessen ein
gerichtete, Gestaltung ihrer Verhältnisse und damit auch der 
Rechtsordnung (das voluntare Element). 

Nach allen diesen, eine unendliche Mannigfaltigkeit der 
Gesichtspunkte in sich bergenden, Ra ti 0 ne n ist das gesammte 
in der Menschheit überhaupt vorkommende Recht zu sichten, 
zu ordnen, und auf seinen Werth zu prüfen. So wie diese 
Rationen innerhalb des Rechtssystems jedes einzeln en Vollms 
das dogmatische Rüstzeug für die Interpretation ~les an sich 
frei ordnenden Willens der [sei es göttlichen, sei es mensch
lichen] rechtsetzenden Gewalt darbieten, so gewähren sie auch 
die Mittel, um in frUChtbringender Weise die Rechtsordnungen 
verschiedener Völker vergleichend gegeneinander zu stellen. 
Und in diesel' Hinsicht dürfen wir auch nicht die Rechte der 
rohesten und niedrigst stehenden Völker heranzuziehen ver
schmähen. Der menschliche Geist fordert auch in Betreff' des 
Rechtes die Durchführung des Satzes: homo sum, nihil humani 
a me alienum puto. Aber freilich bestehen hier grosse Ab
stände des mehl' oder minder vYichtigen. Der rationell ver
gleichenden Wissenschaft bietet oft eine Ordnung aus einem 
einfachen Naturvolke höheres Interesse, wie inanche vom grünen 
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Tische aus ergangene breite gesetzgeberische Verfügüng im 
Schoosse eines hochciviIisirten Volkes. Ueberhaupt hat diese 
rationelle Rechtsvergleichung ihre Thätigkeit walten zu lassen 
nicht bloss in Betreff des nichtarischen Rechtes gegenüber dem 
arischen. Auch innerhalb des arischen Stammes haben sich 
wiefler verschiedene Volles-Individualitäten gestaltet, die in der 
freien Schaffung des ihnen zusagenden Rechtes alle historische 
Abhängigkeit von anderen Völlcern abstreifen. Hier entfaltet 
sich für die vVissenschaft ein umfängliches Gebiet der "legis
lation cOlllparee", um durch Betrachtung des an anderen Orten 
Erprobten für das eigene Volk zu lernen. -

Das Hinausblicken über die Grenzen des Rechtes eines 
bestimmten Vollces hinaus enthält also zwei ganz verschiedene 
Arten der Untersuchung, eine historische und eine rationelle. 
Die letztere gewährt vielfachen Nutzen und vielfaches Interesse. 
Die erstere aber wird man für ein geradezu not h wen d i g e s 
Stück unserer Rechtswissenschaft zu erklären haben. Ist erst 
erkannt worden, dass die Anfänge des römischen Rechtes nicht 
in Italien, die des griechischen nicht in Hellas, die des ger
manischen nicht in Deutschland liegen, sondel'l1 dass sie von 
den einziehenden arischen Ansiecllel'l1 aus der alten Heimath 
mitgebracht worden sind, so gestaltet es sich zu einem unent
behrlichen Stücke der uns obliegenden Erforschung unseres 
e.igenen Rechtes, dass wir den Inhalt jener Anfänge uns mög
lIchst vergegenwärtigen. Es ist clas gerade so eine wissenschaft
liche N othwendigkeit, wie das Studium der lateinischen der 
griechischen, der deutschen Sprache nicht mehr ohne die H'eran
ziehung des Sanskrit möglich ist. Wir bearbeiten in solcher 
arischen Rechtsgeschichte die Geschichte unseres eigenen Rech
tes. Ist aber überhaupt die Kenntniss der Rechtsgeschichte 
für das richtige Verständniss des heutigen Rechts unentbehrlich 

. I 1 I' I ' so W11'C auc 1 c le Kenntniss jener Anfänge - mögen sie von 
unserem Jahrhundert durch Jahrtausende getrennt sein -- zu 
einem nothwendigen Bestandtheil unserer heutigen Rechts-Ge
schichtswissenschaft. Und dass in der That die Kenntniss diesel' 
Anfänge uns für die Gegenwart Aufklärungen in Fülle darbiete 
wird sich, denke ich, aus dem, was ich im Folgenden vorzulege~ 
hahe, ergeben. 

Mit dem Rechte ist es wie mit den Sprachen. Immerfort 

11 

in grossem Umfange gehen Sprachen unter, und es verbreiten 
sich mehl' und mehl' die Sprachen der mächtigsten, d. h. der 
arischen Völker. Ebenso gehen immerfort in gewaltigem Um
fange Rechtsordnungen unter, und die Rechtssysteme der all
mälig die Herrschaft über den Erdball gewinnenden arischen 
Völker setzen sich an die Stelle. Mit diesel' Herrschaft der 
arischen Rechtssysteme ist es aber hinwiederum ähnlich wie mit 
der Stellung einer innerhalb eines Volks herrschenden Mehrheit 
von Dynastien. So lange diese souverän gleichheitlich neben 
einander stehen, hat die Verfolgung je ihrer Geschichte unge
fähr gleiche Bedeutung. Erlangt aber ctann eine unter ihnen 
die Obergewalt über die anderen, so bekommt retrotractiv die 
Erforschung ihrer geschichtlichen Machtentfaltung VOll den er
sten Anfängen an eine ganz hervorragende Bedeutung. Man 
gewinnt erst damit ein richtiges Verständniss der Ursachen, die 
in langer Entwicklung cler Jahrhunderte den jetzigen Zustand 
geschaffen haben. Ebenso erhält die arische Rechtsgeschichte 
dadurch, dass die arischen Völker die Herren des Erdballs sein 
werden, retrotractiv durch die J alll'tausende zurück eine unver
gleichlich höhere Wichtigkeit gegenüber der Entfaltung der 
Rechtsordnungen aller übrigen Völker [abgesehen noch wieder 
von der Sonderstellung der Rechtsordnung des jüdischen Stam
mes, wegen ihres Zusammenhanges mit dem Christenthum]. 
Und eben die Rückverfolgung der Entfaltung des arischen 
Rechtes, so weit uns der indogräcoitalische Stoff zu leiten ver
mag, ist die Aufgabe, die ich mir in der gräcoitalischen Rechts
geschichte und in dem vorliegenden vYerke gestellt habe. Aber 
auch hier gestatte ich mir, wie in dem früheren Buche, an 
einigen Stellen wenige kurze l'echtsvergleichende Hinweisungen 
auf Jüdisches, Aegyptisches, Chinesisches u. s. w. 

Ich hatte in meiner GIRG. S. 102 dem Wunsche Aus
druck gegeben, man möge mein Buch unter dem Gesichtspunkte 
einer rechtsgeschichtlichen, nicht rechtsvergleichen
d e n, Untersuchung auffassen. Das hat freilich mehren Beur
theilern gegenüber nichts gefruchtet. Ich erlaube mir jetzt 
auch für clas vorliegende Buch denselben Wunsch nochmals 
auszusprechen. 
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3. (Rechtsschemata und Rechtsinstitutionen). - Meinem 
Satze, dass in dem vorliegenden Buche rechtsgeschichtliche, 
nicht rechtsvergleichende Ci. e. S.), Untersuchungen beabsich
tigt sind, glaube ich aber doch, um ihn vor Missdeutungen 
zu bewahren, noch weitere Erörterungen beigeben zn müssen. 
Ich halte es für das Geeignetste, dass ich das über die 
Grenzscheidung zwischen Rechtsgeschichte und Rechtsverglei
chung zu Sagende hauptsächlich an den Schluss des Werkes 
in einen Anhang verweise. Hier in dem Anfange bedarf ich 
nur erst der Präcisirung einer festen Terminologie, die ich im 
Folgenden beobachten werde. Und es wird gut sein, diese 
Terminologie gleich an einem einzelnen Beispiele zu erläutern. 

Es giebt in dem Gebiete des Rechtes Gestaltungen, welche 
wir bei den verschiedensten Stämmen und Völkern der Mensch
heit aus den allenthalben oder wenigstens mehrstenorts gleich
mässig vorhandenen treibenden Kräften sich entwickeln sehen. 
Sie bilden für das Recht den allgemeinmenschIichen 
Bestand. Ich bedarf für das dahin Gehörige eines bestimmten 
technischen Ausdrucks. Ich Wähle dazu ein Wort, das bisher 
mit einem festen juristischen Besitzstande noch nicht bekleidet 
worden ist, das vYort (Jx~,lla. Ich werde mit demselben, das 
von Justinian überhaupt im Sinne von Rechtsgestaltung ge
braucht wird 1), speciell die selbstäudig aus allgemein mensch
lichen Ursachen in den verschiedensten Völleern gleichmässig 
erzeugten Rechtsgebilde bezeichnen. Also Rechtsschemata nenne 
ich das durch die Rationen juristisch mit einander Verwandte, 
d. h. das aus gleichartigen, den menschlichen Zuständen inne
wohnenden Ursachen an den verschiedensten Orten originär 
Entsprossene. Mithin: das historisch nicht Zusammen
h ä n gen d e, ab er I' a ti 0 ne 11 Ver w a nd t e. 

Ich will in kurzen Zügen die Gesammtheit der Rechts
schemata ordnen. Ich gebrauche dazu die Kategorien, durch 
deren wissenschaftlichen Ausbau gegenüber dem gegebenen po
sitiven Rechtswil1en die Römer ihre Jurisprudenz. zu einer 

1) Nov, 21 pr.: a X. 'Ij fJ.CI. alTe x.pija:lCl.t TOl, 'PwfJ.Cl.lwv av'm~laCl.fJ.ev. c. 1 : 
wan:ep lv TOt, 'r;/J.ET€pOt, VOfJ.Ot, T{TCl.XTCl.t, x CI. T cl n:o 1'0 v fJ. h a x..~ fJ. IX X/"~POVO
fJ.oiiat yovot.;. 
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c1assischen 81'hoben haben. Was im Stande w~r, das römische 
R ht zu durchleuchten, und im Stande ist, Jedem modernen 

ec . d 1 . t Rechte die geistige Klarheit zu bringen, das WIr auc 1 geeIgne 
. in die gewaltige Masse des alle Rechtssysteme der Men-sem, . D' 

schen gleichmässig DUl'chziehenden ?rdn.~ng zu. brm~en. lese 
Kategorien sind eben das, was ehe Romer dIe r~t:ones n~n-

11 Es sind die vorher schon kurz charaktenslrten, funf ne ., . 
Elemente des Rechtsorganismus : das reat-naturale, das natlO-

ale das humane das opportunistische und das voluntare. n< " . . 
Freilich nur in dürftigem Ueberblick kann ICh hIer an der ge-
waltio'en Masse vorüberschreiten. 

1) Das real-naturale Element, die (richtig verstandene) 
naturalis ratio U1nfasst vier Gesichtspunkte (GIRG. S. 669 ~.). 
a) Der Meilsch schafft sich allenthalben. Waffen gegen seme 
Feinde und erringt damit das dem BeSIegten Abgen~mmene. 
b) Der Mensch fabricirt sich allenthalben g~wisse ~ semen Be
rlürfnissen entsprechende, Gegenstände, WIe KleIder u. s. w. 
c) Es gestalten sich allenthalben unter den beide:1 Geschlech
tern der Menschheit gewisse der Fortpflanzung ehenende feste 
Beziehuno'en, Es erkennen sich allenthalben die durch die 
FortPflan~ungsacte Blutsverbundenen als zusa:nme~gehörig, und 
so werden die noch wieder unendlich manmgfaltIg gestalteten 
Blutsbande in Geschwisterschaften, Vettel'schaften, Gesammt
familien, Geschlechtern, Stämmen, Völlcern fortgetrag:n. ~l) :Yäh
rend die genannten drei Gesichtspunkte unbedenklIch III Ihre.n 
ersten Anfängen bis zum ältesten Bestande der lVIensch~leIt 
zurückdatirt werden dürfen, ist ein vierter das Product e111er 
späteren Entwicklung: die aUmälig immer brauchbarer gestalt~te 
Schaffung eines Wel'thmessers, und die nach und nach SICh 
vollziehende Umgestaltung allel' materiellen Verhältnisse der 
Menschheit durch die Geldwirthschaft. - So sind auf real
naturalem Grunde ruhende Rechtsschemata : der Kriegserwerb, 
die Fabrication, die Ehe, das Elternverhältniss , die Gesehl.ech
tel' und Stämme die aus der Blutsge11~eillSchaft abgeleItete 
Blutrache, der Ka'uf und das Darlehn, die 'Formirung der Ehe
eingehung in die zwei Gestalten der Raubehe und Kaufehe. 

2) Auf der Grundlage der Stammesgemei~sch~ft gest.altet 
sich weiter das 11 at ion ale Element, d. h. e111 ehe phYSIsche 
Blutsgemeinschaft zu geistig-sittlicher Einheit erhebendes Band, 
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Zunächst tritt es als Gemeinsamkeit des Götterglauberis auf. 
Dar~n k.nüpfen sich sittliche Gebote, und daran wieder in ge
waltIg sICh mehrendem Umfange die grosse Fülle (leI' von den 
Vätern als verehrungswürdiges Erbtheil des ganzen Stammes 
u?~l . Volk~s üb~rlieferten Grundsätze lllld Anschauungen, die 
CIVIlIs ratIO. So werden zu Rechtsschematen: die Grundele
mente (~es Sichschützens unter Beihülfe der Götter im Falle 
des ma~Ifeste~ Verletztseins, die Stellung des Manifestirbaren 
unter rIchterlIchen Spruch, die Anfänge einer Processordnuno' 

3) Das dritte Element ist das h u man e. IV 0 auch Mel~~ 
schen .zusammenleben mögen, da tritt es, seien sie noch so 
r~h, 111 mannigfachen Zügen hervor, dass ~ie sich, auch übel' 
ehe .. G:·enzen der Nationalität hinaus, als Menschen zusammen
gehong betl:a,~hten. Es regen sich die Elemente der Aequität 
und Humamtat allenthalben, wenngleich oft noch in sehr bi
za~Ten Formen. Züge davon kanu man bis in die ältesten 
Z~Iten ,zurück verfolgen. Vorzugsweise nach drei Riehtullgen 
hm. . Es hat ~l~n jt[~nschen nie ganz die Neigung gefehlt, ein
andeI gegenseItIg beI dem, was der Eine erstrebt und der An
de~e /ördern . kann, zu helfen. Auf die Rechtsschemata , die 
au (leSer BeIstandsneigung beruhen, will ich hier nicht ein
gehen. Ein. Zweites ist das allgemeinmenschliche Gefühl, dass 
man .. d~n l\'Üt~11ens.chen Fides halten müsse. Manches hierauf 
BeznglIche WIrd 1111 Folgenden aus dem Kreise der arischen 
gentes hervorzuheben sein. Ein Drittes wird einen Hauptpunkt 
<leI' ,nac~lfolgenden Untersuchungen bilden, Es ist das Barm
~1C:'zIgkeItsgefühl gegen den Leidenden. Leidend aber ist in alten 
ZeIten schon .an sich der Auswärtige, der Fremde, ferner der 
B~ttler, endlIch der (vorzugsweise wegen Blutschuld) flüchtige 
B~ttflehe~de. .Auf Grund dieses Bal'lnherzigkeitsgefühls ent
WIckeln SICh beI den verschiedensten Völkern die Rechtsschemata 
des Gastrechts, der Beschützuno' des Bettlers des BI'ttfleh 1 W' b',' ell( en. 

u' werden sehen, dass sie sich bei den arischen Völlmrn des 
AI:el'thUllis vorzugsweise an zwei Punkte anknüpfen: das vierte 
ansehe Gebot und die Hestia-Institution. 

4) Ein viertes, allenthalben in den menschlichen Rechts
Ol:~nungell ,hervo.rtretemles Element ist das allmälig immer 
g~ OSSeI'e DlluensIOnen annehmende 0 p p 0 l' tun i t ä t s g' e b' t 
rl Ie rat' t'l't t' I h I e , 
4 10 U I I aIs. c will von demselben hier nur einen , 
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gerade ,in älteren Zeiten besonders hervortretenden, Punkt her
vorheben. Es ist dem Charakter alter Zeiten gemäss, sich 
gewisse menschliche Lebensverhältnisse, wie Kauf, Miethe u. s. w" 
noch nicht ganz als VOll der Rechtsordnung' umfasst zu denken, 
sondel'l1 nur hie und da,' wo sich bei denselben Uebelstände 
für die Gemeinschaft ergeben, mit Rechtssatzung einzugreifen. 
VY 0 sich allmälig die Elemente eines Gesetzgebungsrechtes in 
den Stämmen und Völkern entwickeln, da sind dieselben vor-

. zngsweise darauf gerichtet, alles Inopportune mit Strafen, ins
besondere Schlägen oder Geldstrafen (höheren oder geringeren 
Grades), zu bedrohen. Alle Gesetzgebung ältester Zeit tritt 
überwiegend in dem Rechtsschema der S tr a fb e s t i Il1mun
gen auf. 

5) Endlich das fünfte Element, welches durch die gesammte 
Menschheit hindurch eine gewaltige Menge gleichartiger Rechts
schemata hervol'l'uft, ist das v 01 u 11 t are. Ganz vorzugsweise 
knüpfen sich die unter diesen Gesichtspunkt fallenden Gestal
tungen an die vorher als Product der erst einer späteren Zeit 
angehörigen allgemein-menschlichen Entwicklung der Ge1dwirth
schaft an. Mit diesel', die noch wieder. verschiedene Stufen 
beschritten hat, lösen sich die festen uralten Bande der Ge
schlechterordnung. Die Verhältnisse werden freier, beweglicher, 
Das Individuum mit seinem egoistischen Eigeninteresse tritt -
im Gegensatz zu dem früher Alles beherrschenden Gesallllllt
interesse der Familie - mehr hervor, Mit dem Gelde bilclen 
sich die grossen Reichthumsanhäufungen, festigt sich der Ge
danke, dass die Frauen (welche in vielen Völkern, als von der 
Gesammtheit der Familie umschlossen, anfangs noch kein eige
nes Vermögen haben können) zu selbständigen vel'lllögensbe
rechtigten Rechtssubjecten emporsteigen. Das Geld ruft vo
luntare Vorkehrungen hervor, durch die man sich (He richtige 
Rückzahlung dieses allgewaltigen Trägers der Verll1ögensmacht 
zu sichern sucht. Es gestalten sich bei vielen, wenn auch nicht 
bei allen, Völleern die Rechtsschemata eines strengen Schuld
rechts. Es entwickeln sich, auf Grund des gemeinsam alleut
halben hervortretenden Bedürfnisses nach Sicherung der For
derung, vielfach bei den verschiedensten Völlcern gleichartige 
Schemata der Bürgschaftsleistung und der Pfandstellung (mit 
ihren Unterarten des Vorenthaltungspfandes, Nutzpfancles, übel'-
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eigneten Pfandes u. s. w.). Mit diesel' Eröffnung eines. freien 
Actionsgebietes für den Individualwillen geht anfangs ehe An
schauung Hand in Hand, dass das Individuum schrankenlo~e 

Dispositionsmacht übel' alles "Seinige" habe. Man findet kem 
Hinderniss , dass man für Schuld sich selbst wie seine Bürgen 
zur Knechtschaft verhaften, dass man nicht bloss Gut, sondern 
auch Weib und Kind zu Pfand setzen könne. Erst allmälig 
hat dann der Gemeinwille dem Individualwillen Grenzen ge
zogen. 

So sehen wir dass in fünf verschiedenen Richtungen all-, . . 
gemein-menschliche treibende Kräfte zur Schaffung gleIchartIger 
Rechtsschemata thätig sind. Aber die so entstandenen Rechts
schemata sind noch keine RechtsinstitutioneIl. Unter 
letzteren kann man, schon nach dem Wortsinn, nur solche 

. Rechtsgestaltungen verstehen, die aus einem gemeinsamen ge
schichtlichen Ursprungspunkte hervorgegangen sind. Institution 
bedeutet eine "Einsetzung". Also in der Institution muss noch 
immer die ursprüngliche Einsetzung erkennbar sein. Rechts
schemata sinel geschichtlich verschieden entstandene Gebilele, 
die wir rationell nach den ihnen zum Grumle liegenden Ele
menten "vergleichen". Nie sind zwei getrennt entstandene Dinge 
einander ganz gleich. Also ihre wissenschaftliche Untersuchung 
muss immer eine comparative, die Zweiheit anerkennende, sein. 
Dagegen das aus gleicher Wurzel einheitlich Entsprossene ist, 
auch wenn es sich nachher in verschiedene Zweige theilt, immer 
noch ein einziges Ding. Verfolgen wir die einzelnen ans der
selben Wurzel hervorgegangenen Ranken, die vielleicht mannig
fache 'N ancllungen durchgemacht haben, so ist unsere wissen
schaftliche Untersuchung eine (nicht compal'ative, sondern) iden
tificirende, die Einheit constatirende. Indem wir ermitteln, dass 
die weit auseinandergebreiteten Ranken (denen auch vielleicht 
hie und da andere Augen aufgepfropft wurden) aus derselben 
Wurzel entsprossen sind und Nahrung empfangen, ermitteln 
wir: nicht das rationell-Verwandte, sondern das ge s ch ich t-
1 ich - Ver w an d t e. Immer also, wenn wir eine betreffende 
Frage ganz durchschauen wollen, müssen wir genau auseinander
halten was etwa bei dieser mit Einem Wort zusammengefassten , 
Frage unter den Gesichtspunkt der Erforschung einerseits des 
Hechtsschemas upd andererseits der Rechtsinstitution fällt. 
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Zergliedern wir uns dies an der speciellen Frage des A s y l
I' e c h t s, übel' welches die ZeitschI'. f. vergi. R.W. VII S. 102 ff. 
und S. 285 ff. eine Abhandhmg von Fuld gebracht hat. Man 
ist durchaus berechtigt, von dem Asylrecht .als einem "Rechts
schema ", das durch gewisse gemeinsame rationelle Gesichtspunkte 
verbunden ist, zu reden. In rohen gewaltthätigen Zeiten ent
wickelt sich leicht, als Correctiv gegen die Gewalt, die Gegen
vorkehrUl,lg von Freistätten, in denen es geboten ist, der Ge
,~alt Einhalt zu thun. Ich fasse die Darstellung Fulcl's mit 
seinen Worten in kurzen Zügen zusammen. "Es ist ein a 11-
gemein-menschlicher Gedanke, welcher die Schaf
fun g von mit dem Asylcharakter bewidmeten Institutionen 
veranlasst hat; wie dieselben im Detail geregelt und normirt 
werden, dies variirt ganz ungemein". ,,"Yenn uns die verglei
chende Rechtswissenschaft auf Grundlage der Ethnologie in den 
Stand setzt, mit Sicherheit zu constatiren, dass alle Völker in 
den ersten Stadien ihrer Staats- und Rechtsentwicklung die 
Blutrache als :Factor der Rechtspflege gekannt haben, so wird 
dieselbe, wenn auch jetzt noch nicht, so doch dereinst im Stande 
sein, auch die Erweiterung dieses Satzes zu behaupten, dass, 
wo Blutrache lebendige Rechtsinstitution ist, auch das Correctiv 
gegen dieselbe, das Asyl, in irgend einer Form nicht fehlt" 
(295). "Der Umfang, in welchem ein Asylrecht anerkannt 
wurde, bietet ein ebenso wirksames als nothwendiges Correlat 
und Correctiv gegen die Ueberspannung der Blutrache". "Wal' 
es schon bei der Betrachtung des Asyls im jÜdischen Alter
thum zu constatil'en möglich, dass die Absicht, eHe blinde Aus
führung .der Blutrache wo immer nur möglich zu beseitigen 
oder doch zu beschränken und unter Vehikel (?) zu stellen, mit 
die A s y 1 ins ti tut ion hervorrief, trotzdem die Blutrache als 
Rechtsinstitution dem Rechtssystem des Mosaismus wohl kaum 
bekannt war, so musste dies Motiv mit ungleich stärkerer Macht 
und in ungleich weiterem Umfange bei einem Volke (dem grie
chis~hen) in Betracht kommen, bei welchem alle Rechts-, Re
ligions- unel Sitteninstitutionen dazu angethan waren, jene Lynch
justiz, jene Selbsthülfe zu begünstigen 2), welche das mosaische 

2) Wie übrigens gegeJlüber der homerischen Schilderung des Rechtsstreites 
auf dem Achil1sschilde (GIRG. S. 332 ff.) Fuld die Worte rechtfertigen will 

Lei s t, Altal'isches ius gentiUßl. 2 
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Recht mit allen Kräften zu bannen suchte" (130). "Zu dem 
Asylschutze, der den Sklaven eingeräumt war, wal' ein wenig
stens ähnliches Motiv mit die 'Ursache" (132). Der Mo
s ais mus gewährt Asylstädte an sich nur gegenüber dem fah~'
lässigen Todtschlag, nicht dem vorsätzlichen Morde. "Nur bIS 
zur Entscheidung durch das aus 23 Mitgliedern bestehende 
Oriminalgericht des forum delicti commis si kann die Asylstadt 
auch dem vorsätzlichen Mörder Schutz vor dem mit der Pflicht 
der Verfolgung belasteten nächsten Verwandten gewähren. So
bald der Ausspruch des Gerichts festgestellt hat, dass eine 
vorsätzlich verübte Tödtung vorliege, weicht die Schirmkraft 
des Asyls" (104). "Auf der anderen Seite dient die Institution 
der Asylstadt dazu, eine wirksame Strafe und einen wirksamen 
Schutz des fahrlässigen Todtschlägers herbeizuführen. Hat das 
Gericht ausgesprochen, dass der Getöcltete lediglich der Fahr
lässigkeit des Todtschlägers zum Opfer fiel, so wandelt SiC~l 
der provisorische Schutz, den er in ihr genoss, in einen defim
tiven um, die Schutzstadt wird ein dauernder sicherer Aufent
halt in welcher er ohne Furcht vor den Schritten des Blut
räch~rs bleiben mag, sie wird aber auch sein Strafdomicil" 
(109). - "Völlig abweichend gestaltet sich die Asylfr~ge bei 
den Völkerll des classischen Alterthums 3). DIe Ver
schiedenheiten beruhen auf principiellen Punkten, Griechen und 
Römer gewähren jedem Verbrecher, welcher nur die mit dem 
Asylcharakter bewidmeten Oertlichkeiten betreten hat, Schutz 

(127): "Die PHicht, den Todtschläger zu verfolgen .• obliegt den ay,/ynetr, als 
ReligionspHicht; konnte sie in der vorhomerischen Zeit noch dadurch erfüllt 
werden, dass man sich mit dem Schuldigen durch ein Lösegeld abfand, sog alt 
die s sc h 0 n bei Horn e l' als une l' lau b t, und wal' statt dessen die un
bedingte Tödtung selbst der unmündigen Kinder geboten", - ist mir nicht klar. 
Wenn Fuld hinzusetzt (129), dass zuuächst nur dem vorsätzlichen Todtschlag 
gegenüber die unbedingt gebotene und auf jede Weise begünstigte (?) Blutrache 
zum Ausdruck komme, so ist damit doch nicht der vorsätzliche, aber im Aft'ect 
(Ate) begangene Mord getroffen. Und gerade diesel' Fall (abgesehen also von 
dem in absoluter Hybris unverzeihlich begangenen Elternffiorde) umfasst ja, in 
der Kette der bei der Blutrache so oft als Vergeltung für früheren Mord be
gangenen Mordthaten, die Mehrzahl der durch das a.lai(1C~a:Ja.~ zur Composition 
geeigneten 'l'ödtungen. 

3) Auch das Vorkommen von "ZuHuchtsstätten" bei den Altindern wiril 
el'wähnt (296). 
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und Sicherheit. Die ßlilflOi a(iJT17e{ca,;, die arae salutis schützen 
auch den vorsätzlichen Verbrecher" (117). "Dem griechischen 
Alterthum wal' es eigenthümlich, die Schutzflehenden überhaupt 
sehr zu begünstigen" (118). "Die Tempel und Altäre der 
Götter . . allein auch der Platz am häuslichen Heerde und die 
Bildsäulen der Götter gewähren Sicherheit gegen den Verfolger" 
(119). "Eine besondere Eigenschaft dieser Asylplätze wal' die, 
dass sie dem Sklaven Schutz gegen die Verfolgungen seines 
Herrn gewährten" (126). - "Mit der Ohristianisirung der 
abendländischen Welt verschwindet die In st i tut ion des 
Asylschutzes keineswegs, sondern sie geht nur von den 
heidnischen Tempeln und Heiligthümern auf die christlichen 
Kirchen übel''' (136). "Grundverschieden ist der Geist und 
Zweck, welcher Heidenthum und Ohristenthum bei Schaffung 
des A s y Ir e ch t s beseelte und beherrschte. Das Gefühl des 
Mitleids wal' es, auf welches als letzte Wurzel bei den Griechen 

, di e ga n z eIn s t i tut ion zurückzuführen ist. Die Kirche 
empfindet allerdings auch Mitleid mit dem Verbrecher, aber .. 
mit Rücksicht auf seine Verdorbenheit". "Nicht minder funda
mental ist die Verschiedenheit, welche zwischen den Anschau
ungen des Mosaismus und denen der Kirche über di e A s y l
ins t i tut ion besteht; dort die Sorge für die ~Wegschaffung 
und Beseitigung der Blutschuld, hier die einseitige Betonung 
der Besserung des Individuums" (145. 146). - "Neben dem 
kirchlichen Asylrecht kannte aber das mittelalterliche Rechts
leben noch in weiter Ausdehnung ein wel tliches" (149.150); 
mit dem Schutzrecht ausgestattete Gebäude, insbesondere Kö
nigspaläste, Frohnhöfe (Wohnungen der Gutsherren), zahlreiche 
Privathäuser , Gerichtshäuser , Schöffensitze (151). "In gm'in
gerem Umfange ist jedes Haus ein Asyl, nämlich nur in An
sehung der Tocltschlagssachen, und zwar nicht nur zu Gunsten 
des Hauseigenthümers, sondern auch zu Gunsten jeder Person, 
welcher der Eintritt gestattet worden war. Ein wegen Todt
schlags Verfolgter, der sich in ein Haus geflüchtet hatte, konnte 
aus demselben nur mit Genehmigung des Hausherrn heraus
geholt werden. Das Haus bot ihm ein Asyl, ein Gedanke, 
welcher sich in dem bekannten Grundsatze des englischen Rechts
lebens : my house is my castle, erhalten hat" (152). Weiter 
wird dann "ganzen Städten und Plätzen mit ausgedehntem 

2* 
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Gebiet der Asylschutz durch kaiserliche oder fürstliche Privi
legien, s. g. Freibriefe, ertheilt". 

Das an vorstehender Darstellung zu Beanstandende ist, 
dass darin die dem arischen Stamm angehörigen Glieder des 
Asylrechts mit dem mosaisehen auf ganz gleiche Stnfe gestellt 
werden. Sie alle, obgleich die arischen auf ganz anderer ge
schichtlicher Grundlage ruhen als das mosaische, werden als 
gleichartige (wenn auch in manchen Punkten fundamental ver
schiedene Gedanken in sich tragende) Stücke einer einzigen 
Ins t i tut ion des Asylrechts behandelt, die gleich bei ihrer 
Sc h a ffu n g den Gedanken eines Oorrectivs gegen die Blut
rache allenthalben in sich trüge"'). So wird die berechtigte 
rationelle Prüfung des Asylrechts - Sc h e m a s zu einer unrich
tigen Lehre von Schaffung des Asylrechts - Ins ti tut s. Damit 
aber gelangt die wirkliche geschichtliche Untersuchung der Ur
sachen welche einerseits das mosaische und andererseits die 
arische~ Asylgestaltungen hervorgerufen haben, nicht zu ihrem 
Rechte. Das mosaische nicht; denn dasselbe ist nicht bloss 
aus der Rücksicht auf den Bluträcher entsprungen, sondern 
auch aus der Erwägung, dass "Jehova selbst gewissermassen 
den Getödteten in die Hand des Tödtenden gegeben, also am 
Resultat mitgewirkt hat" (GIRG. S. 750). Das arische Recht 
der Incler, Griechen, Römer und Germanen nicht; denn bei 
ihnen ist gar nicht eine Institution gleich mit dem Gedanken 
"geschaffen" worden, ein Oorrectiv gegen die Blutrache (sei es 
nun unter Berücksichtigung, sei es Ignorirung des "obersten 
Staatszwecks") zu gewähren. Vielmehr hat man nur eine ander
weit bestehende Ins t i tut ion auch zur Schutzgewährung für 
flüchtige Blutschuldige (und für Sklaven) verwendet. Wie dies 

4) "Beweis, dass die ga n z eIn s t i tut ion vornehmlich mit RUcksicht auf 
die bestehende Blutrache g es c h a f f e n wurde" (289). '"Bei den Verschieden
heiten, welche die Ausbildung des Gedankens, den Verbrechern ein 
Asyl zu bieten, bei den verschiedenen Völkern fand, wal' bei Juden, Griechen, 
Deutschen der Ge dan k eIe i te nd gewesen, gegen die Blutrache den flUch
tigen Verbrechern ein Asyl zu bieten. Mosaismus aber und deutsches Recht 
vergessen Uber diesen Zweck nicht den 0 b er s t e n S ta a t s z w eck, die Rechts
sicherheit und die Garantie der Rechtsordnung, und vindiciren eben desshalb 
dem Asyl nur provisorischen Charakter bis zum Urtheil. Die antike Welt ver
bindet in einseitiger BerUcksichtigung der bemitleidenswerthen Lage des FlUch
tigen mit der Asylstiitte dauernden Charakter". 
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im Genaueren zu verstehen sei, wird aus den weiteren Erörte
rungen dieses Werks zu ersehen sein. Ich stelle hier nur fol
gende kurze Sätze zusammen. Wir werden finden, dass die 
Hestia-Institution eine Grundordnung des arischen Rechtslebens 
ist. Sie reicht bis zu den Germanen, ist aber indogräcoitalisch 
eine eigenthümlich sacral gefestete. Darin liegen speciell rück
sichtlich der vorliegenden Frage zwei Sätze (§ 13): der Heerd 
des Hauses ist ein geheiligter schutzgewährender Ort, und: an 
diesem Ort den Gast, Bettler und entschuldbaren Bittflehenden 
aufzunehmen, ist Pflicht des Hausherrn. Die schutzgewährende 
Kraft des Hausheerdes hat auch der Heerd des Königshauses, 
der Hem'd der Götter in den Tempeln. Besondere Tempel haben 
noch eine erweiterte Asylqualität erhalten. Auf die christlichen 
Kirchen ist die schützende Kraft der heidnischen Tempel über
gegangen. In Deutschland tragen die weltlichen Freistätten 
neben dem Grundelement, dass sie aus der schützenden Kraft 

, des Hauses hervorgegangen sind, vielleicht nebenbei auch noch 
das Element des Sichanlehnens an die aller Welt bekannten 
Freistädte der Bibel in sich. Die arische.Asyllehre ist gleich 
einem Gewächs, das seine Ranken weit umaus erstreckt und 
dem hie und da neue Augen aufoculirt sind, das wir aber erst 
richtig begreifen, wenn wir die Ranken bis zur Wurzel zurück
verfolgt haben. Und diese Wurzeln sind ganz andere als die 
der mosaischen Asyle 5). 

4. (Uebersicht übel' die folgende Darstellung). - Es er
übrigt in diesel' Einleitung, den Gang der nachfolgenden Unter
suchung kurz zu überblicken. Ich beabsichtige in diesem Werke 
das altindische Dharmarecht, so wie es in den Sütras nieder
gelegt ist, nicht in allen seinen Einzelheiten, wohl aber in seinem 
ganzen systematischen Zusammenhange zur Anschauung zu brin
gen, und zu ermitteln, was mit] (kuselben im griechischen 
SS[Ur;- und italischen fas - Rechte als his tori s c h - z usa m -
m e n h ä n gen d anzusehen sei. Ich will nicht rationelle Ver-

5) Alles weitere, von mir Uber die Scheidung der vergleichenden Rechts
wissenschaft und der altarischen Rechtsgeschichte zu Sagende findet sich in dem 
Anhange. 
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wandtschaften von Rechtsschematen, sondern hIstorische Ver
wandtschaften der indogräcoitalischen Rechtsinstitutionen auf
suchen. Ich beschäftige mich also mit geschichtlicher Erfor
schung der Rechtsordnung der altarischen gentes, welche im 
Wesentlichen schon bestanden haben muss, ehe die Vorväter 
der Altinder , Altgriechen , Altitaliker auseinandergingen , und 
welche alle drei Völker dann in stammverwandter Weise fort
gebildet haben. 

Der gesellschaftliche Zustand, in dem wir die Arier zu der 
Zeit finden, bis zu welcher die ältesten Nachrichten hinauf
reichen, ist der der Organisation in Geschlechter. Diese Ge
schlechter haben sich bereits, nach den von ihnen betriebenen 
Lebensweisen, in erbliche Stände, die dann in Indien zu Kasten 
erstarrten, geschieden: den Adel, die Erbgelehrten , das die 
eigentliche materielle Arbeit (Ackerbau, Viehzucht, Handel) 
treibende Volk, und (wo eine ältere unterjochte Völkerschaft 
sich erhalten hatte) die Dienenden (insbesondere Handwerktrei
benden). Alle diese Stände durchzieht eine einzige, eigenthüm
lich arisch aufgebau~e, rechtliche ,,0 r d nun g". Dieses ist die 
Haushalterordnung. Sie ist die Grundorganisation des aris.chen 
socialen Lebens. Neben dieselbe hat sich bei den Indern, in 
Folge des sich entwickelnden absonderlichen ErziellUngssystems, 
eine zweite gestellt: die Schülerordnung. Und dann auf Grund 
der immer mehr gefestigten Brahmanenherrschaft , eine dritte 
und vierte, die Weltfluchtorden der Eremiten und Asceten, in 
denen die Inder ihrem bisher aufgebauten Rechte im Wesent
lichen den Rücken kehrten. Von diesen Ordnungen der Schüler, 
der Eremiten und Asceten finden sich bei Griechen und Italikern 
keine Spuren. Ich werde sie desshalb im Folgenden, als ausser
halb meiner Aufgabe liegend, immer nur im Vorbeigehen be
rühren. - Die Grundordnung des Haushalters muss in allen 
ihren Hauptbestandtheilen schon festgestellt gewesen sein, ehe 
die Vorfahren der Inder, Griechen und Italiker sich getrennt 
haben. Wir finden sie im indischen grihin, im griechischen 
Oikonomos, und wenigstens in den wesentlichsten Zügen in dem 
[civilrechtlich allerdings schon eigenartig umgestalteten] rö, 
mischen pater familias. 

Die Darstellung des ganzen systematischen Zusammenhan
ges dieser, eine Menge weiterer einzelner Institutionen in sich 
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fassenden, Haus halt er - Rech ts 0 l' d nun g bildet den Inhalt 
des vorliegenden "Werkes. Diese Ordnung ist ein nicht auf 
bürgerlich - weltlichem Recht aufgebautes Rechtsgebäude. Sie 
beruht auf dharma, 3-8fllr;;, " fas, und umfasst zunächst gleich
mässig den Familienvater wie den König. Aus den indischen 
Quellen vermögen wir uns ihren ganzen inneren Gedankeninhalt 
zu reconstruiren. Wir werden dadurch in Stand gesetzt, das," 
was uns die griechischen und römischen Quellen nur fragmen
tarisch darbieten, an richtiger Stelle einzuordnen. So gewinnen 
wir die Möglichkeit, uns den gesanllnten, vom Haushalter als 
der centralen Persönlichkeit ausgehenden, Grundbau des alt
arischen Rechtes zu veranschaulichen. Die gewöhnliche An
siedlungsform der arischen gentes war das Zusammenwohnen 
jeder grösseren Verwandtschaften in Dörfern (Cap. 1). Wie 
in diesen Dörfern die regelmässige Beg r ü n cl u n g des Haus
halts erfolgte, muss in dem 2. Cap. geprüft werden. Dem be-

, gründeten Haushalte gegenüber hat das alte heilige Recht an 
sich nur die Bedeutung, dass es die P fl ich t e n vorschreibt, 
die bei der Führung des Haushalts beobachtet werden müssen 
(Cap.3). Im Uebrigen hat der Haushalter freie Mach t (po
testas). Was sich als Aufrechthaltung und Inhalt dieser seiner 
Macht ergiebt, ist das zuletzt zu Untersuchende (Cap. 4). 



Erstes Capitel. 

Das Dorfleben. 

5. (Das Leben xm;a Xl~fWr;). - Es ist den Griechen eine 
durchaus lebendige Vorstellung, dass das Leb e n in D ö l' -
fe I' n, im Gegensatz zum Leben in den Poleis, eine ge
schichtliche Vorperiode vor den entwickelten Zuständen ihrer 
Blüthezeit gebildet hat. Also die Dörfer sind nicht bloss ein 
immer fortbestehendes Element der griechischen Verfassung 1 ), 

sondern sie bildeten in früheren Zeiten die überwiegende Form 
des Zusammenlebens, ehe durch die verschiedenartigsten politi
schen Umgestaltungen einzelne Poleis für bestimmte Landschaf
ten die hegemonische Macht errangen (H. BI. 98, 2: MTa 
xeJrwr; TC;Ü 'lCaAaLcp Trr; 'EAAaoOr; T(!6ncp). Das Haus, die olxia, 
ist, sagt Aristoteles, das Erste gewesen, die Hausordnung ist 
die älteste Koinonie. Aus einer Mehrheit von Oildeen sincl die 
Komen zusammengefügt. Aus einer Mehrheit von Komen haben 
sich die Poleis gebildet 2). 

1) .Al'. P. III, 5 (1281 b): ,ü.o, /J.b oJv ltoXEttl, ,c €J ~';;'/' ,tXurtX Be ,ou 
,iAou, '1.rY.ptv· ltoXt, B~ "tj y€VWV )(tXt )(ÜlP.WV )(OtVÜlV(tX ~Ül';;, ,€Ae(w; 
)(tXt tlIhcip)(ou, <Xaptv). ,OUTO B' dOT(V, <ol, cptXp.iv, TO 'ijv .uBtXtP.OVÜl' )(tXt 
)(tXAW,. 

2) .Al'. P. I, 1 (1252 b): d)( p.ev oJv To\hÜlV TWV Buo )(OtVÜl'/tWV 0 [)( (tX 
lt P W, 'I) , )(tXt op~w, 'Hcr(oBo, €I11:€ 11:0t~crtX,: ,ohov P.Ev ltpwncrTtX YUVett)(c( n 
~ovv " apotilpcl, •. "tj p.b oJv d; 11:acrtXv "tjp.iptXV cruncrT'I)(UltX )(OtVÜlV(tX )(tXTIX 
cpu crtV o't>to~ dcrnv ..• "tj B' d)( lt X € t6 v Ül v 01)( t W V )( 0 t V Ül V (tX lt P w T 'I) Xp~
cr€Ül, rV€)(€V p.~ dcp'l)fJ.ipou )( w p. '1), p.aXtOTtX B' gOt)(€ )(tXTa cpucrtV "tj )( W P. 'I) 
a 11: 0 t )( (rJ. 0 1 )( ( rJ., dVrJ.t, • . 'Ij B' d)( lt). €t 6 v Ül v )( Ül P. W v )( 0 t V Ül V (tX d -
" e t 0 ~ 11: 6 ). t, ~ B '1). 
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Von den Poleis sehe ich hier ab. Ich will in diesem Werke 
von der altarischen G es tal tun g der 0 bd a, der H a u.s
haI t er 0 l' d nun g, aus den uns vorliegenden Quellen ein Bild 
entwerfen. , Ich will insbesondere die hierauf bezüglichen in . 
den indischen und anderei'seits den griechischen wie latiuischen • 
Quellen vorhandenen Verknüpfungspunkte aufweisen. Es wird 
sich ergeben, dass die altarische Haushalterordnung sich a~lf 
dem Boden des D 0 l' f leb e n s gefestet hat, des Dorflebens, 
welches bei den Indern immer die eigentliche Grundorganisation 
des Volks geblieben (Anm. 1), dagegen bei den Griechen und 
Italikern durch die Entwicklung der Poleis und Oivitates über
flügelt worden ist. 

Es wird förderlich seill, ehe ich an den eigentlichen Gegen
stand meiner Darstellung, die alt ar i s c he Haushalterordnung, 
herantrete, zur Vorbereitung mit kurzen Zügen vor Augen zu 
stellen, wie das Leben bei unseren in dis c he n Vettern, im 
indischen Dorf (gräma) heutzutage sich verhält. Ich thue dies 
auf Grund der Schilderung, die Max Müller, insbesondere aus 
des Oolonel Sleeman's Rambles and recollections of an Indian 
official, 1844 (geschrieben 1835/36) davon giebt (Max Müller, 
Indien in seiner weltgesch. Bedeutung; übers. v. Oappeller. 1884 
S. 35 ff.). Indien hat ungefähr seit dem Jahre 1000 nach Ohr. 
unter der muhammedanischen Herrschaft eine sehr depravirende 
Zeit durchzumachen gehabt. Die Scheusslichkeiten, welche die 
Muhammedaner begingen, sind unbeschreiblich. Die Gerichte 
standen bis zur englischen Herrschaft aller Bestechung offen. 
Begreiflicherweise hielten die Hindus sich von den Muhamme
danern möglichst fern, und man kann sich nur wundern, dass 
sie nicht noch mehr entartet sind. Wohl hat sich in den gros
sen Städten, in denen auch schon vor der Herrschaft der Mu
hammedaner das Leben den Indern unsympathisch war, eine 
sehr heruntergekommene Bevölkerung gebildet. Aber in den 
Dörfern ist die altindische Eigenart im vYesentlichen erhalten 
worden. 

In diesen Dörfern sind (M. M. S. 234 ff.) neun Zehntel der 
unmittelbaren Besteller des Ackers kleine Pächter. Auf Grund 
eines ein- oder zweijährigen Pachtvertrages bewirthschaften sie 
die Ländereien mit eigenem Inventar. Ein tüchtiger Landwirth, 
der Besitzer von zwei Stieren und einem Pflug ist, erhält VOll 
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d~n Dor~ewohnern gute Ländereien zu mässigen Bedingungen. 
DIese BesItzer der Dorfgüter stehen dann am Besten zum Grund 
und Boden, wenn sie - im Gegensatz zu der nach Hindu
wie . nach Muhammedanischem Recht zunächst geltenden gleichen 
TheIlung u:1ter d~n Kindern in Betreff des Land- wie jee1es 
anderen PrIvatbesItzes - das Gut unter Zusicherung des Erb
rechts nach Erstgeburtsrecht verliehen erhalten haben mit Auf
lage eines mässigen Zinses an die Regierung. 

. Die gan~e ?berfläche von Indien ist in Dorfgüter einge
theIlt, und ehe eIgentlichen Dorfbewohner sind die Inhaber der 
Dorfgüter, die uralten "H aus haI t er". Im Dorf befindet sich 
von Beamten und Handwerkern im Wesentlichen Alles dessen 
n~ch indischen Be~riffen die HaushaJter nebst den Ihrigen be
durfen: der _.Dorfeh?ner grämabhrta, der Priester grämay~jin 
oder gramayaJaka (em verachtetes Amt), der Grobschmied gräma
karmära , _ der Zimmermann grämatakshaka, der Rechnungs
b.eam~~ gramalekhal~a, der ·Wäscher gl'ämarajaka (dessen Frau 
eI~ fur ~llemal ehe Hebamme der Dorfgemeinde ist), der 
Topfer gramakuläla, Wächter gl'ämapäla, Barbier grämanäpita, 
Schuhmacher, der Garpugree, der die Hagelschauer von der 
Ernte, der Bhoomka (bhümika), der die Tiger von den Men
sch~n und ih~'en: Vieh hinwegzaubert , der kleine Banquier 
odeI Landcapltahst, der Krämer, Weber Kupferschmied 
~uc~{erbäCker, Eisenhändler , Färber, der Astrolog (gräma~ 
~yo~Isha) , der den Leuten den glücklichen Tag für jedes 
IrdIsche Unternehmen, sowie die vorgeschriebenen Zeiten für 
alle religiösen Ceremonien und Gebräuche angiebt, der Kuh
melker grämagoduh, der Dorffleischer, der Dorfbote gräma
preshya (ziemlich verachtet) und der Dorfausrufer gräma
ghoshin. 

Die Eigenthumsverhältnisse an den Dorfgütern sind sehr 
m~nnigfaltig. Es giebt Dörfer, in denen an die Bauern als Eigen
thun:er . alle Grundstücke vertheilt sind, diese aber, in Folge 
des mchschen gleichen ErbtheiIungsrechts der Kinder fortwäh
:·end. wei~er~chreitender ParceIIirung unterliegen. - I~ anderen 
1st em emzlger Grundherr vom Ganzen, das er von der Regie
run? gegen einen ein für allemal fixirten oder in bestimmten 
PerIOden festzustellenden Zins erhalten hat, und das er in be
sonderen Contracten für gewisse Zeiten den einzelnen Dorf-
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bauern austheilt. - Wieder in anderen wal' der Grund und 
Boden in früheren Zeiten pachtfrei oc1er gegen einen ~ins ~on 
der Regierung einem Vornehmen verliehen worden fur sellle 
Gebete als 'priester oder seine Dienste als Soldat. Von solchen 
Ahnherren (die die Stellung von Feudalbaronen haben, s. u. § 6 
NI'. 2) stammen die jetzigen Eigenthümer als Br.ahmanen ~der 
Rajputen ab. Die Regierung wagt nicht, was SIe sonst leIcht 
ohne Anstand tImt, die Güter zurückzunehmen, aus Furcht vor 
den Flüchen der Einen (Vas. 17, 86) oder dem Schwert der 
Anderen. Die Nachkommen jener Ahnherren haben entweder 
ihr Anrecht unter sich getheilt und haften also einzeln der 
Regierung für die Zinsquote , oder sie haben den Grundb~sitz 
ungetheilt gelassen und vertheilen nur die Erträg~. .In belden 
Fällen wird Einer unter ihnen zur regulären BenchtIgung des 
etwa aufgelegten Zinses an die Regierung als Bevollmächtigter 
ernannt. - Endlich in zahlreichen Dörfern sind die Bauel'll 
sämll1tlich nur Pächter von einem einzigen Grundherrn , die 
sich gegenseitig gut zu behandeln pflegen, da es im Interesse 
des Grundherrn liegt, gute Pächter, und der Pächter, gute 
Grundherren zu haben S). 

Immer aber, wie auch die Eigenthumsverhältnisse liegen, 
ist in Indien, trotz wiederholter fremder Eroberungen, die Dorf-

3) Im Pe nd s c h 1\ b (vgl. nnt. § 8 Nr. 2) bestehen (nach der von Kohler, 

Zeitsehr. f. vgl. R. W. VII, 166 ft·. vorzugsweise auf Grund des Werks von 
Tupper, Punjah Cllstomary Law, Calcutta 1881, gegebenen Dllrstellllng) ~olgend.e 
Landesvertheilnngssysteme: a) Z ami n dar i, Gesammtrecht der Gememde mIt 
Gesammtwirthschaft (bildet jetzt nicht mehl' die Regel). b) Vertheilung des 
Dorflandes in einzelnen Loosen (taraf oder patti) an die einzelnen Dorfgenossen
schaften (p a t ti dar i). (Darnnter vielleicht noch wieder Vertheilung des taraf 

einer ganzen Familien-Genossenschaft als pattis an die einzelnen Familien.) Das 
der einzelnen Familie zugewiesene IJand gilt nicht als Sondereigenthum, sondern 
als Quote des Anrechts am ganzen Gemeindebezirk, wonach sich die Bodenabgabe 
und der Genussantheil um Shami-Lande (der gemeinen Mark) richten. - c)Das 
B ha y ach ara - System. Hier ist der Pdvatbesitzstand ein definitiver geworden, 
wonach sich das Maass der Abgaben und die Betheiligung am Shami-Lande rich
ten. Mit Veräusserung des Privatackerlandes geht auch der Antheil an der ge
meinen Mark übel'. "Der Hausvater hat das Bhayachara-Land nicht für sich 
speciell, sondern für sich und seine Familie, und die Rechte der Familienglieder 
machen sich in verschiedener Beziehung geltend. Stirbt der Hausvater, so setzen 

die Söhne vielfach die Gemeinschaft fort bis Zllr Theilung, die aber gefol'dert 

werden kann". 
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g~mei.nde ~ie pol~tische Einheit (M. Müller, S. 38). In
dIen 1st lUcht als eme s. g. "orientalische Monarchie" zu den
ken, regiert von einer Oentralmacht und ohne jede SPUl' von 
Selbs~ven;altung. Allerdings verbinden sich mannigfach die 
Dor~emhBIten zu gemeinsamen Zwecken, oder werden von der 
~eglerung . dazu verbunden. Solche Verbindung heisst gl'äma
Jala. So smd nach Manu (7, 115) Beamte übel' 10 20 100 I' 
1000 D" ~ t t . h " oe er 

• .. 01' er gese z ; SIe aben die Steuern einzusammeln und 
SInd ~ur gute Aufführung der Dörfer verantwortlich. So kom
men m späteren Zeiten, wohl zu fiscalischen Zwecken Kreise 
:on 84 ~nd von 360 Dörfern vor. Aber dabei bleibt elas Dorf 
ll~mer dIe abge.~chlossene Grundeinheit. "Für den gewöhnlichen 
Hmdu, cl. h .. fnr 99 Menschen unter 100 , war das Dorf seine 
Welt, . und eh~ Sphäre der öffentlichen Meinung mit ihrem se
gen~reIchen . Emfluss auf den Einzelnen ging selten über den 
HorIzont semes Dorfes hinaus". 

~~ch !)r, Hunter's statistischen Tabellen (M. Müller, S.59) 
"be~Iagt ehe ganze Anzahl von Städten und Dörfern in Britisch 
I~dlen 493429. Von diesen haben 448320 wenio'er als 1000 
Emwohner und clürften die eigentlichen Dörfer gen~'tnnt werden. 
In .Bengalen, wo. das WachstIlUm der Städte durch Anlagen von 
~eIten der RegIerung sehr gefördert worden ist, beträgt die 
1 ~talsumll1e ?ewohnter Flecken 117 042, und mehr als die 
Half te von dIesen enthält weniger als 200 Einwohner. Nur 
10077. Städte in Bengalen haben mehr als 1000 Einwohner 
d. h. lUcht mehr als ungefähr 1/17 [? 1/1 1] säll1mtIicher Nieder~ 
lassungen sind etwas Anderes, als was wir Gross - Dörfer oe1er 
F!ecken n81~.nen würden. In den Nordwestprovinzen ergiebt 
dIe letzte Zahlung .105124 Dörfer gegen 297 Städte"" 

"M~gasthenes" (M. Müller S. 39) "sagt (vgl. Ancient India 
as de~cnbed b! Megasthenes and Arrian, by Me. Orindle, p. 42) 
dass 1 n I n dIe n die F a m iI i e n v ä tel' mit ihr e n vYe i ~ 
bern und Kindern auf dem Lande leben und es 
durcha.us vermeiden in die Stadt zu gehen. Man 
l~elllne eIne~ Mann aus seiner Dorfgemeinde heraus, und jeder 
gesellschaftlIche Zwang hört für ihn auf Selbst' h D f . . . ZWISC en 

01' un~ DO:'f werden die üblichen Verbote der öffentlichen 
Moral lUcht umner anerkannt. Was zu Hause Diebstahl und 
Raub genannt werden würde, heisst glücklicher Streifzug und 

- 29 -

Eroberung, wenn es gegen fremde Dörfer gerichtet ist, und was 
im Privatleben Falschheit oder Betrug sein würde, erhält die 
ehrenvolle Benennung Klugheit oder Berechnung, wenn es gegen 
Fremde golingt. Andererseits bezogen sich die Re gel n der 
Gastfreundschaft nur auf die Bewohner anderer 
D ö l' fe l' [die des Heimathsdorfs sind ursprünglich Verwandte], 
und Jemand aus demselben Dorfe könnte für sich niemals das 
Recht eines Atithi (Vas. 8, 8) oder eines Gastes in Anspruch 
nehmen. . . Falschheit und Lüge zwischen Dorfgenossen sind 
beinahe unbekannt". 

Von grossem Interesse ist noch, was M. Müller über die 
Dorf re eh t s p fl e g e mittheilt. Ich setze deshalb die ganze 
darauf bezügliche Stelle (S. 40 f.) hierher. "Wo Rechte, Pflich
ten und Interessen in demselben Dorfe aufeinander stossßn, 
scheint die öffentliche Meinung in ihrem beschränkten Kreise 
stark genug, selbst einen böswilligen Menschen von einer Lüge 
zurückzuschrecken. Die Furcht vor den Göttern hat auch noch 
nicht ihre Macht verloren. In den meisten Dörfern giebt es 
einen he i Hg e n Bau m, einen Feigenbaum (ficus indica), und 
die Götter sollen ihre Freude daran haben, unter seinen Blät
tern zu sitzen und dem Rauschen desselben zuzuhören 4). Der 
Zeuge nimmt eins von diesen Blättern in die Hand und ruft 
den Gott an, der über ihm sitzt, ihn und seine Lieben zu zer
malmen, wie er das Blatt in seiner Hand zermalmt, wenn er 
etwas Anderes als die Wahrheit spricht. Er pflückt das Blatt 
ab und zerdrückt es, und sagt aus, was er zu sagen hat 5) .. 

4) Es ist dies ganz gleichartig dem Rauscheu der heiligen Eiche in D o· • 

don a. Punli R. E. lI, 1191: "der ZEVe; ß<ilO<ilve«Oe; wohnt im Stamm der Eiche, 

Ve<tEV 0' ~v 1tU::lfl.EVl Cjlll),ov, so wie im altpreussischen Göttersitze Romove eine 

Eiche stand, deren Stamm drei Blenden für die Bilder der dort verehrten Gott

heiten hatte. Er 0 f f e n bar t si c hau s ihr e n Z w ei gen, w a h l' S ehe i n

lich durch das Rauschen des Windes in der Krone des Bau

me s, lx. opuoe; JljilX.Ofl.OlO ßloe; ßou).~v Jmlx.ouoe<l, welches dann die Priester 

zu deuten hatten". - Vgl. Verg. Aen. 7, 82: lucosque sub alta cunsulit Albu

nea .. subita ex alt 0 v 0][ red d i tal u c 0 es t. 

5) 'Wir erkennen hier genuu die Bestandtheile des altarischen Eid e s (GIRG. 

S. 463 f.): a) Anrufung dcs zuhörenden Gottes, und Erfassung des den Gott 

verbergenden Blatts; b) Aussprechung des Fluchs über sich und die Seinigen mit 

sinnlicher Verkörperung der Strafe (bei den Latinern: Sclllagen des Schweins, 

bei den Griechen: A usgiesscn des das Blut vertretenden Weines, hier: Zermalmen 
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Der Feigenbaum ist nach dem Vollesglauben der Aufenthalt 
eines Hindugottes , während der grosse Baumwollenbaulll, na
mentlich unter den wilderen Stämmen, als Sitz der Iocalen Gott
heiten gilt, welche um so schrecklicher sind, als ihnen nur die 
Aufsicht über einen kleinen Flecken zukommt. In ihren Pun
chayets geben die Leute gewohnheitsmässig und in andächtiger 
Weise der Wahrheit die Ehre . . . In ihr e n ei gen enG e
l' ich t e n, unter dem Feigenbaum oder dem Baumwollenbaum, 
that die Einbildungskraft gewöhnlich das, was nach dem Glau
ben die Götter thäten, die als Vorsitzende bei diesen Gerichten 
gedacht wurden. Sagte der Zeuge eine Lüge, so glaubte er, 
dass der Gott, der auf seinem Blätterthrone sass und die Her
zen der Menschen prüfte, es wissen müsste, und von dem Augen
blicke an kannte er keine Ruhe, er war immer in Furcht vor 
der Rache des Gottes. Traf ihn oder die Seinigen irgend ein 
Unfall, so wurde er der beleidigten Gottheit zugeschrieben, und 
traf ihn kein Unfall, so wurde durch seine eigene verstörte 
Phantasie etwas Böses herbeigeführt. In den alten Gesetz
büchern ist eingeschärft (Vas. 16,32), dass die Vorfahren 
auf die Aussagen eines Zeugen achteten, weil sie selbst, je 
nachdem dieselbe wahr oder falsch war, in den Himmel oder 
in die Hölle kommen würden". Später ist dann an die Stelle 
der localen Form des Eides der Eid auf das in der 
Hand gehaltene Gangeswasser , und weiter seit der muhamme
danischen Herrschaft der auf den Koran getreten. Die Bedeu
tung dieser Eide taxirt ein einheimischer Gerichtsbeamter fol
gendermassen (S. 112): "Ausserhalb der englischen Gerichts
höfe wird die Zahl derer die grössere sein, welche die vYahrheit 
reden, mögen sie das Gangeswasser oder den Koran in der 
Hand halten oder nicht, sobald sie von ihren Nachbarn 
ode r A e I te s t e n ver n 0 m m e n wer den k ö n n e n so dass , 
sie das Gefühl haben, ihre Nachbarn könnten wissen, was sie 
sagen. Im Uebrigen giebt es Viele, die da, wofern sie hinrei
chenden Grund haben, lügen, mögen sie den Eid auf das Ganges
wasser oder den Koran leisten oder nicht, und diese werden 
auch nicht anders handeln, wenn statt diesel' Eidesform eine 

des Blatts) j c) Formulirung der Schuld des Eidhrechers, falls sich die jetzt ge
gebene Aussage als unrichtig ergeben sollte. 
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feierliche Erklärung im Namen Gottes und unter den gleichen 
Strafandrohungen , wie denen des Ganges- oder Koran-Eides, 
gesetzlich vorgeschrieben würde . . . S 0 w ei t man den Eid 
von der alten Dorfgemeinschaftund dem alten 
GI au ben ab gel ö s t hat, wird der Meineid immer verbreite
ter. (S. 60) Die gemeinsten Hindus und Muselmänner begehen, 
und Einige von der besseren Sorte unterstützen den Meineid, 
wie es scheint, so gewissenlos, als ob er ein Beweis von Auf
richtigkeit oder gar von Verdienst wäre". "J e länger wir eine 
Provinz besitzen, um so allgemeiner und schlimmer wird der 
Meineid". 

6. (Was die Sütras übel' das Dorfleben sagen). - So viel 
über die modernen Zustände der indischen Dörfer (Anm. 1). 
Der Bestand diesel' gräll1as- lässt sich bis in die ältesten indi
schen Quellen zurückverfolgen. Zunächst sind sie von Ver
wandtschaften bewohnt, diesen schliessen sich geschlechtermässig 
an die Phratrien und Stämme. Hiervon habe ich schon früher 
gesprochen (GIRG. S. 103 ff.). Hier, wo mein eigentliches 
Augenmerk auf das in der Sütraperiode Bestehende gerichtet 
ist, will ich zusammenstellen, was sich in den Sütras an ge
legentlichen das Dorf betreffenden Notizen findet. 

1) In dieser Periode sind bereits, im Gegensatze zu del' 
älteren vedischen und nachvedischen Zeit, grössel'e unter Gross
königen stehende Reiche entstanden (GIRG. S. 111 N. g). Es 
werden unterschieden: die gewöhnlichen Dörfer, in der die 
Masse des Volles (der Vail,ya) sitzt, und die von den Gross
königen angelegten Städte 1). Erst in den metrischen Rechts
büchern kommen weiter, als Mittelglied, die Flecken vor. Y. 2, 
167: ,zwischen den Feldern und einem Dorfe soll ein Zwischen
raum von 100 Bogen sein, von 200 bei einem Flecken, von 400 
bei 'einer Stadt'. Die Abneigung gegen das Wohnen in der 

1) Selzung yon i\!ännern der ersten drei Kasten, die rein und zuverlässig 
sind, übel' Dörfer und Städte für die Beschützung des Volks. Sie mUsscn eine 
S t a d t vor Dieben nach jeder Richtung ein yojana weit bcschUtzen, das Land 

einen kroya weit von jedem D 0 r f. Ap. II, 10, 25, 15; 26, 4. 6. 7. - Setzung 
von Häuptlingen übel' die Zehnerschaften, Hundertschaften, ganze Districte, Vi. 

3, 12-15, im Gegensatz zu den D 0 l' fhäuptlingen, 11. 
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Stadt tritt schon in den Sutras deutlich hervor, Baudh. II 3,6,31 : 
,ein rechtschaffener Mann soll suchen in einem Dorfe zu woh
nen, wo Brennholz, Wasser, heiliges Brennholz u. s. w. in Menge 
sind, zu dem der Zugang leicht ist, wo viele reiche Leute le
ben, weiches voll von betriebsamen Menschen ist, wo Arier die 
Mehrzahl bilden, und welches nicht leicht von Räubern betreten 
wird' [gleichartig Gaut. 9, 65. 69; Ap. I 6, 15, 22; 11, 32, 18 
bis 22]. 33: ,(Wenn ihr sagt), dass der, welcher in einer Stadt 
lebt und dessen Körper mit Staub bedeckt ist, welcher von 
Anderen aufgerührt ist, und dessen Augen und Mund davon 
erfüllt sind, das Heil erlangen kann, wenn er sich zurückhält 
(restrains himself) (so erkläre ich, dass) c1as unmöglich ist'. 
Zum Könige geht man allerdings, um Wohlstand zu erlangen, 
und um der Sicherheit willen (Gaut. 9, 63) 2), aber doch ist das 
Leben in der Stadt verunreinigend und das (auf reinem CuHus 
beruhende) Seelenheil gefährdend, Baudh. II 3, 6, 33. In der 
Stadt ist deshalb - wenn auch die ganz unreinen Cal?~lälas aus
serhalb derselben wohnen, Vi. 16, 14, - das Vedalesen nach 
der Ansicht Einiger verboten. Die Stadt als Königssitz [vgI. 
auch Oldenberg, Buddha S. 348) ist anzulegen in einem Distl'ict 
von offener Fläche, mit Ueberfluss an Korn und geeignet für 
Vieh, in einer von vielen Vaigyas und Qudras bewohnten Ge
gend. Sie muss befestigt werden durch umgebende Wüste, 
Steine, Wasser, Bäume oder Berge, vertheidigt durch bewaffnete 
Leute. Vi. 3, 4-6. 

2) In Betreff der Einrichtung des Dorfs erfahren wir, dass 
der "Baum" das Zeichen des Dorfes sei [es wird der Baum 
sein, unter dem auch der oben erwähnte Zeugeneid abge
leistet wird]: "Nicht treffe Dich der Blitz, nicht die Axt, 
nicht der Wind, nicht die Strafe, die der König sendet; 
Deine Schossen wachsen auf, in Windstille beregne Dich 
(Indra), nicht schädige Agni Deine "Wurzel". Par. G. S. 3, 21. 
Ein nördliches und östliches Dorfthor wird erwähnt Ap. I 
11, 30, 7; der Ausstudirte (snätaka) soll nicht auf Neben
wegen das Dorf betreten, Ap. I. 11, 31, 23. Jedes Dorf hat 
einen Häuptling, der zunächst (im Gegensatz zu den höheren 

2) Der Königsdienst wird aber geradezu als ein zu sühnendes Vergehen 
angesehen, Baudh. III 6, 5. 
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königlichen Beamten, Not. 1) verpflichtet ist, wenn irgend eine 
Verletzung im Dorf stattgefunden hat, das Uebel zu unter
drücken, Vi. 3, 7, 11. Der Grosskönig aber verschenkt oft 
ganze Dörfer mit ihren Einkünften; Pär. i 8, 16, (Olden
berg, Buddha S. 362) 3). Der Beschenkte erscheint dann als eine 
Art Feudalbaron. In den Dörfern muss eine Adoption vor dem 
König' oder diesem Feudalbarone edolgen', Vas. 15 6' Der , ." , 
welcher einen Sohn zu adoptirell wünscht, soll seine Verwandten 
versammeln, seine Absicht elem Könige anzeigen (i. e. to the 
person wh 0 hol d s t h e viII ag e, either to the king of the 
country 01' to the feudal chief, Thäkor, who holds it under the 
sovereign) [auch in Sparta geschah die Adoption vor dem 
Könige 4 )], Brandoblationen in der Mitte des Hauses vollziehen 
unter Recitation der Vyähritis (Om bhüh svähä; Om bhuva 
sväha; Om sva~ svähä; 0111 bh. bh. sv. svähä) und (als Sohn) 
einen nicht entfernten Verwandten 5), gerade den 
Nächsten unter seinen Verwandten, annehmen (i. e. a boy as 
nearly related as possible, in the first instance a S a pi l?- ~l a, 
on faHure of such a one a S a 111 ä no da k a 01' a Sag 0 t r a)" 
[vgI. über diese Verwandtschaftsverhältnisse u, N r. 4]. 

Beim Dorf ist ein heiliger Badeplatz (Baudh. II 4, 7, 2. 5. 8) 
für die Ausübung der Cultushandlungen unentbehrlich. Wie 
eIer Centralpunkt des Hauses der heilige Hausheercl ist, so hat 
auch das Dorf ein Haus, wo die heiligen Feuer gehalten wer
den, Baudh. II 10, 17, 12, Von diesem heiligen Dorffeuer 
ist noch wieder das weltliche Dorffeuer (laukika) geschie
den, Pär. III 10, 11. 12. Der Opferplatz des Dorfes muss 
vorher gepflügt sein, Pär. II 17, 6. 7. Von gewissen Opfern, 
welche toddrohenden Gottheiten geleistet werden, darf man das 

3) Schenkungen der Könige, insbesondere an Brahmanen, spielen überhaupt 
eine grosse Rolle bei den Indern. Der ge ben d e König gewinnt damit einen 
unvergänglicben Schatz. Ap. II 10, 26, 1 j Y. I 314 (Aufsetzung einer Urkunde 
darüber Y. I 317-319; Fälschung solcher Urkunden Y. II 295). - Anderer
seits soll man von einem unfrommen Könige nichts ne h m e n, Y. I 140; und 
der König selbst ist der schlechteste Nehmer, Y. I 141. 

4) GIRG. S. 163 Not. 9. S. 168. 

5) Bei den Griechen ist der nächstliegende Fall der Adoption der der Adop
tion des Schwiegersohns, dem man als dem nächsten Verwandten die allein hin
terlassene Tochter zur Frau giebtj GJRG. S. 163. 

Lei s t, Altarisches ius gentiuUl. H 
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Fleisch nicht ins Dorf bringen, Pär. III 8, 14 j Agv. IV 8, 
32, während im Uebrigen, wie auch bei den Griechen, gewisse 
Theile des Opferthiers in gemeinsamer Festlichkeit verspeist 
werden j GIRG. S. 258 ff. j was dann aber allmälig bei den In
dern in Folge des Verbots der Thiertödtung (ahimsä) sehr be-
schränkt worden ist. . 

Das Dorf, als die sociale und politische Einheit der indi~ 
schen Ordnung, schützt nicht bloss die zum Dorf gehörenden 
Haushaltungen und die zu diesen gehörenden Thiere, sondern 
auch die um die Dörfer lebenden Vögel, Vas. 111, 48. Das 
Dorf steht unter dem allgemeinen Dharmarecht der Arier, aber 
so weit dies nicht beeinträchtigt wird, ist es selbst die Quelle 
maassgebender Autorität. "Was das Dorf sagt", das 
muss befolgt werden j Par. I 8, 11: ,was das Dorf sagt (d. h. 
die alten Frauen der Familie), das sollen sie thun, 12: bei der 
Hochzeit und auf der Leichenstätte richte er sich nach dem 
Dorf, 13: desshalb ist bei beiden das Dorf maassgebend' 6). 

3) Die eigentlichen Angehörigen des Dorfs sind die Hau s
hai tel'. An sie sind vorzugsweise die Vorschriften der Sütras 
gerichtet. Die eigenthümliche Organisation der alten Arier ist 
nicht, dass sich die heranwachsenden Generationen in grösseren 
Lagern sammeln, die von dem gemeinsamen Patriarchen be
herrscht werden, bei dessen Wegfall, wegen des Bedürfnisses 
der einheitlichen Leitung, dann meist der Erstgeborene an die 
Stelle tritt, GIRG. S. 64, 77, 78, 147. Vielmehr gründet sich 
bei den Ariern in dem die ganze Verwandtschaft umfassenden 
Dorfe, das noch nach allen Seiten Raum zur Besiedelung dar
bietet, regelmässig der heirathende junge Mann ein neues Haus. 
Das Haus aber empfängt seinen vor Allem erforderlichen Schutz 
seitens der Götter durch den Hausaltar, auf dem der Haus
halter als der von seiner Gattin unterstützte Hauspriester, das 
heilige Feuer nährt, GIRG. S. 122, 123. So entsteht die alt
arische Grundanschauung, dass das Haus mit seinem Hausaltar 
(der "Feuerstelle", (E(J'CLa, Vesta) immer wieder bei jeder neuen 

6) In einem Streit übel' ein Haus oder Feld muss man auf die Aussage der 
Na eh bar enGewicht legen, widersprechen sich diese: auf Urkunden, wider
sprechen sich diese: auf die Ansicht alt erD 0 l' f gen 0 s sen oder der JlIit
glieder von Handwerker- oder Krämer-Innungen, Vas.16, 13-,-15. 
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Generation in Folge der Verheirathung neu begründet werde. 
Die E n tz ü n dun g des Hoc h z e i t fe u e I' s im neuen Hause 
ist der gewöhnliche Anfangspunkt der Haushaltung. Damit 
wird man selbständiges Glied der Dorfgenossenschaft. Aber 
natürlich kann auch der schon ältere kinderreiche Hausvater 
in die Lage kommen, sich ein neues Haus zu bauen. - Die 
Gebäude im Dorf sind in der Sütraperiode noch höchst einfach 
und leicht errichtete j Par. III 4, 2: ,an einem glücklichen Tage 
lasse er das Haus bauen. 3. In den einzelnen Gruben opfert 
er'. Dies sind die viel' Gruben, in welche die Eckbalken ge
stellt werden. Beim Bau eines clhavalagriha, eines s'teinernen 
mit Kalk überzogenen Hauses, opfert er an den vier Stellen 
der Ecksteine 6 "), weil diese die Stellen der Balken vertreten. 
Das steinerne Haus ist also immer noch die ideelle Fortführung 
des alten geheiligten Pfostenhauses. 4. ,Er richtet den Ballren 
auf: "Hier richte ich auf den Nabel der Welt" [der Gedanke, 
der bei den Griechen im Delphischen Tempelgebäude hervor
tritt: !18(JowpaÄng effela mit dem ewigen Feuer zu Pytho; xom) 
f;ff,cLa 'C~g 'EÄÄaoOg, GIRG. S. 125 f., erscheint hiernach als ein 
uralter mit der Hausgründung verknüpfter GedankeJ, "den Strom 
cles Gutes, den Mehrer der Schätze. Hier baue ich ein festes 
Haus j in Sicherheit stehe es, Butter träufelncl. Reich an Ros
sen, Rindern, freundlicher Rede, erhebe dich zu grossem Glück 
Dich schreie an das Kind" [das die Wände beschreiende Kind 
ist noch jetzt eine deutsche RedensartJ, "dich die Melkkühe 
brüllend". 5. Im Innern legt er Feuer an .. "an die Ord
nun g [vgl. § 17 Not. 3 a] trete ich hinan, an das Glück trete 
ich hinan". 8. ,Dem Schöpfer, dem Ordner und dem Herrn 
der Schätze [Z8ug E(?X81og, XTI](J{Og, GIRG. S. 126J zugleich, diesen 
Allen nahe ich, Wohnung gebt mir, kräftige, svähä' 7). 18. ,Dem 

6") Nach Gobh. IV 7, 13 ,habe der Hausplatz die Gestalt eines (vier
eckigen) Ziegelsteines oder einer kreisrunden Insel' [also die 
Gestalt der Vestatempel]; ,27 ,hat er in der JlIitte des Hauses das Feuer 
auf ge stell t, opfere er eine schwarze Kuh oder einen weissen Bock'. 

7) Andere Formel bei 9aokh. 111, 2, 3: "Wer bist Du? Das Wer 
bist Du? Dir dem Wer opfere ich nach Dorf(wohnung) begehrend, 
svaha. Der Götter Thei! bist Du auf dieser (Erde) j von hier sind entsprossen 
die dahingegangenen Väter; der Herrliche opferte D 0 l' f (w 0 h nun g) beg eh
l' end j nichts überging er, was den Göttern (gebührt), svaha". 

3* 
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fertigen Hause nahet er, indem er spricht: "Dem Rechtshaupt
pfosten, dem Glücks-Dache, dem Tage und der Nacht, den bei
den Thürbrettern (nahe ich); dies sind Inelras Häuser, schatz
reich , schutzgewährend; ihnen nahe ich mit den Kindern mit , 
dem Vieh 8). Was nur irgend ist, herbeigerufen, umgeben von 
allen Schaaren, Freunden und Guten (nahe ich) Dir, 0 Haus. 
Mögen unsere Häuser voll unverletzter Männer sein". - Zu 
dem heiligen Heerdfeuer (agni [= ignis], welches dann deificirt im 
Oultus eine so hervorragende Rolle spielt), das in seinem "Hin
überflammen" das Fortrücken der arischen ~Wohnsitze bezeich
net; (s. Anm. 1 Nr. 3 a), zu dieser Feuerstelle tritt noch ein 
zweiter geheiligter Bestancltheil des Hauses: das "" ass er
ge f ä s s. Es ist zu elen vielfachen Oultushancllungen unent
behrlich 9); Pär.III 5, 1: ,Nun folgt das Hinsetzen der Was
sertonne; 2: stellt er die Tonne in die Grube mit dem Spruche: 
"Du bist das Meer'" [d. h. die Tonne muss, dem Meere gleich, 
immer gefüllt sein]. - Nach altarischer Anschauung ist die 
Hausgenossenschaft die a qua e e t ign i s c om m uni o. 

An dieses sein Heim hat der Altarier eine herzliche An
hänglichkeit. Wird er krank, so sucht er in seinem geheiligten 
Heerdfeuer das Mittel der Heilung. Agv. IV 1, 1: ,Wenn 
einen Mallll der das Feuer angelegt hat' Cd. h. einen Haushalter, 
der die Haussacra besorgt hat] ,dabei eine Krankheit befällt, 
so ziehe er hinaus [mit seinen Feuern] und bleibe an dem Orte, 
bis er gesund ist. 2: Die F eu er li e ben das D 0 r f so , 
sagen die [der göttlichen Dinge kundigen] Leute. 3: Indem sie 
[die Feuer, die Haussacra], um nach dem Dorfe zu kom
me n, ihm Gutes wünschen, werden sie ihn gesund machen. 
4: vYenn er gesund geworden, opfere er'. - Aus dem schützen
den Hause suchen die im Dorf oder im Walde wohnenden Un-

8) Andere Formel bei <;!aiikh.III, 4 (den ältesten Sohn nehmend und die 
Gattin): "nicht werde vergeudet unser Besitz, ... ich trete ein mit der Gattin, 
mit der Nachkommenschaft, mit dem Vieh, mit Gedeihen der Habe, mit A 1-
lem, was mein ist" [rayas (= rei); posha (= Gedeihen); saha (= zusam
men) j yad (= was) j me (= fl.0(); ki~ ca (On) 'sti (tc]'t'()]. 

9) 'Wegen der so mannigfach erforderlichen Besprengungen hat sich noch 
die Sitte entwickelt, dass man von seinem Hause nicht zu einem anderen Hause, 
zur Dorfgrenze, auf die Reise ging, ohne einen Wassertopf mitzunehmen, Baudh. I 
4, 7, 6. 7. 
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holde die Kinder des' Haushalters herauszulocken; um jene zu 
besänftigen, verehrt er sie, Pär. I 12, 4. Beim Verlassen des 
Dorfs spricht er "das Dorf übergebe mich dem Walde", Qänkh. III 
5, bei der Rückkehr: "der Wald übergebe mich dem Dorfe", 
beim Betreten des Dorfs: "die glücklichen frohen Hausräume 
betrete ich, die nicht Tod bringen den Mannen ... in welchen 
ich auch froh lagern will". Kehrt er von einer Reise zurück, 
so lautet der Spruch, Qänkh. III 6, 7: "froh und weise k ehr e 
ich in eure Hausräume zurück, mich freuend im 
Her zen, deren der Reisende gedenkt, in denen der Freude 
viel wohnt, die Hausräume rufe ich an, sie mögen uns kennen, 
wie wir sie kennen" . .. ,Nachdem er dem häuslichen Feuer 
seine Verehrung dargebracht hat (vgl. § 82 vor Not. 1) mit dem 
Spruch: "diesel' Agni ist herrlich uns" .. spreche er ein glück
bedeutendes Wort' (Gobh. II 8, 21). - Der Haushalter unter
nimmt vielfach Reisen, um WohlstaneI zu erlangen, und zur 
Gewinnung von Sicherheit (s. oben bei Not. 2). Auf diesen 
wendet er sich an einen Herrn, König oder anderen reichen 
Mann, im eigenen oder fremden Lande; für solche Reisen wer
den ihm die ängstlichsten Verhaltungsv,orschriften gegeben, 
Vi. 63, 1 ff. 

7. (Fortsetzung. - Was die Sutras über das Dorfleben sagen). 
4) Die Dorfgenossen bildeten regelmässig, wie schon gesagt, 

in ältester Zeit eine Verwaneltschaft. Das tritt in der Sutra
periode schon mehl' zurück. Aber es ist doch geblieben, dass 
der Dorfbewohner zu den Dorfgenossen in innigster Beziehung 
steht, und ferner, dass immer auch vielfach Verwandtschaften 
im Dorfe zusammenleben. In Betreff der Organisation der 
Verwandtschaft, von der im Folgenden noch viel die Rede sein 
wircl, tritt ein aus dem Todtencult zu erklärender Gegensatz 
als besonders wichtig hervor: die schon erwähnten zwei Kreise 
der SapiJ,H;Ia (der Opferkuchengemeinschaft) unel der Samäno
dalm (der vYasserausgussgemeinschaft). Jener umfasst die en
gere, dieser die weitere Verwandtschaft. Beim Begräbniss eines 
Dorfgenossen begleitet ihn die ganze weitere Verwandtschaft. 
Sie hat davon den Namen, dass sie dem Todten die Wasser-
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spende .. bl:ingt: samälla (vgl. &fla) udaka (vgl. vowe): Aber die 
regel massIge Voraussetzung für die Verpflichtung zum Trauer-' 
geleit ist, dass diese Wasserspenelegenossen auch zugleich Dorf
genossen s!nd. Also es gilt als selbstverständlich, dass das 
Trauergel61t nach dem Schluss der Solemnität sich nicht in ver
schiedene Dörfer zertheilt, sondel'll ins gemeinsame Dorf zurück
k,ehrt; Pür. In 10, 8: ,Alle Verwandten eines überzweijährig 
~estorben~n sollen ihm zum Bestattungsplatz nachfolgen; 16: 
~16 ~ehen Illl das W~sser hinein bis zum siebenten Manne (die 
Sapn;H;lras) ). od~r bIS zum zehnten (die bIossen Samänodakas). 
17: ""enn S16 In demselben Dorfe wohnen, so thun es 
~lle' T [:1. l~. al~ch d~e übel' d~n zehllt01~ Grad Hinausstehenden], 
:so "e~t SIe SICh elller Verbmduug (nut dem Verstorbenen) er
lllllel'll2). 20: Das Gesicht nach Süden gewandt, tauchen sie 
u~lter. 21: DelI~ Verstorbenen giessen sie einmal 
", ass er aus nut den zusammengelegten Händen, indem sie 
sprechen: "Du N. N., dieses Wasser gilt Dir". 22: Wenn sie 
herausgestiegen sind und sich an einer reinen mit Gras be
wachse~en Stelle niederge~etzt haben, sollen (die Anderen) sie 
dort tros.ten. 23: Ohne SICh umzusehen, gehen sie in das 
Dorf, ehe Jüngsten voran'. 

Im U ebrigen wird nun noch zwischen den Sapinclas und Sa
mänoelakas unterschi~~len. a) Für di e S a p iI;t <;l a s· g'ilt Folgen
des. 24: ,An der Thure des Hauses kauen sie Picumandablätter 
spülen den Mund aus, berühren Wasser Feuer Kuhmist Senf~ 
körner und Oel, treten auf einen Stein une! gehen llinein. 25: D ". 
Nächte in Keuschheit auf eIern Erdboden schlafend sollen sie k~i~ 
Geschäft verrichten oder verrichten lassen. 26:' Gekaufte oeler 

1) Baudh. I 5, 11, 2; Vi. 22, 5; G. 15, 13. 20. (Sapindas reichen bis zur 
siebenten Person) •• 

2) Das Zeichen der Nichterinnerung ist das Nie h t w iss end e s Ge
schl~chtsnamens. lI'Ianu V 60: ,Das Opferkuchenverhältniss hört auf in 
dem Siebenten Manne, das Verhältniss der Wasserspende bei dem Nichtwissen 
der Geburt und des Namens'. Vgl. Klenze, Ztschr. f. gesch. RW. VI S. 121 N. 2 
~ der aber iib~r die Organisation der arischen Verwandtscbaft noch wesentlic~ 
1m Unklaren ISt). An sich gilt der Kreis der Samänodakas als mit dem zehn

ten Grade geschlossen. Wenn sie sich aber noch dariiber hinaus ihres Ge
schlechtes (gotra) erinnern (was namentlich bei Vornehmen vorkommen w' '1) 

I . t I' H( , 
so eis en auc I sie noch die ExsequinmsIlflicht Solelle b . h t d . ezelC ne man aun 
noch neben den Sanülnodakas als Sagotras j vgl. ob. § 6 Ni'. 2. 
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empfangene Speise sollen sie essen' [d. h. sie sollen sich auf dem 
IIeerdfeuer keine Speise selbst bereiten], ,nm bei Tage, und kein 
Fleisch. 27: Nachdem sie dem Ver s to l' ben end e n Ku
chen dargebracht, indem sie beim Waschen, beim Darbrin
gen ( des Kuchens) und beim zweiten Waschen sei n e n Na me n 
auS s pr e c h e n, 28: sollen sie in einem irdenen Gefäss in der~ 
selben Nacht Milch und Wasser unter freiem Himmel hinsetzen 
und sprechen: "Gestorbener, hier baue".' Der Grundgedanke 
ist, dass der V erstorbene in den nächsten Tagen sich in einem 
Zwischenstadium des Halblebens befindet, in dem 01: noch der 
Speise (Kuchen), des Tranks (Milch) und des Reinigungsbades 
(Wasser) bedarf. Dies, u n t er na m e n tl i c heni Anruf e n 
des Ver s tor ben en, ihm zu geben, ist die heiligste Pflicht 
der Sapüf~as, so heilig, dass diese Opferkuchengemeinschaft, 
d. h. eben die Sapüf~laverwallCltschaft, die Grundlage der ganzen 
indogräcoitalischen Verwandtschaftsorganisation geworden ist. 
29: ,Drei Nächte dauert die Unreinheit durch die Leiche, 30: 
nach Einigen zehn Nächte'. - Während so die eigentliche Ex
sequienpflicht auf der Verwandtschaft ruht, so hat doch der 
alte Gedanke, dass alle Dorfgenossen Verwandte seien, noch so 
fortgewirkt, dass man auch für alle Dorfgenossen , wofem sie 
nur vedakundig d. h. hochwürdig seien, eine eintägige Trauer
zeit annahm, Agv. IV 4, 27. -

b) Die Sam ä n 0 da k a s haben an der Darbringung des 
Kuchens (§ 27 cit.) keinen Antheil, aber die vorhergehenden 
Bestimmungen (§ 24-26) gelten auch für sie; Pär. In 10, 37: 
,Das Hineingehen und das Folgende (von § 24 an) wird auf 
gleiche "Weise von den Anderen vollzogen'. - Vgl. auch Y. In 
1-14 (hier aber erscheint der alte Exsequiencult schon wesent
lich verwischt). -

5) Die Dorfgenossen gelten so sehr als Zusammengehörige, 
dass auf sie (wie auch noch heutzutage; s. ob. § 5) der Begriff des 
Fremden, und also auch des freundlich zu behandelnden Frem
den, des Gas t es, keine Anwendung findet; Qüiikh. II 15-17: 
,einen Dorfgenossen oder einen,. der von einer Reise (ins Dorf) 
zurückgekehrt ist, betrachte man nicht als Gast, wenn er (auch) 
in das Haus kommt, wo die Gattin oder auch die Feuer (des 
Wirthes) sind', d. h. selbst wenn der Haushalter verreist ist, 
und sein Heerclfeuel' von dessen Frau oder Anderen gepflegt 
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wird, so haben sie jenen einkehrenden Dorfgenossen nicht als 
Gast zu behandeln. Dagegen als Gast nimmt man auf: den 
von auswärts ins Dorf Gekommenen. Von diesel' Gastaufnahme 
wird noch weiter unten die Rede sein. Hier nur zunächst die 
allgemeine Bemerkung, dass die Aufnahme des Gastes, insbe
sondere wenn er ein Brahmane ist, zu den heiligsten alten 
Pflichten gehört, dass davon das eigene -Wohlergehen abhängt. 
Indem man den dem Dorf Nichtangehörigen aufnimmt, gewährt 
man ihm den Schutz des Dorfes; um diesen vollständig zu 
geben, muss man den wieder abreisenden Gast bis zur Dorf
grenze geleiten, wofern derselbe nicht vorher den Begleitenden 
von seiner Pflicht entbindet 3). 

Ist die Gastlichkeit eine Pflicht, die sich vorzugsweise auf 
den Nichtdorfgenossen bezieht, so steht ihr gegenüber eine 
andere Pflicht, die dem Grundgedanken nach gerade umgekehrt 
die Dorfgenossen, und zwar insbesondere die unterstützungsbe
dürftigen, betrifft, die Pflicht zur Gabe an den Bettler. 
Beide Gedanken, dass man den fremden Gast und den ein
heimischen Bettler human zu behandeln habe, sind einander 
innerlich verwandt. Auch bei elen Griechen findet sich die Zu
sammenstellung Beider , unel bei ihnen tritt dann noch ein 
Dritter, der Bittflehende (txh/]g) , vorzugsweise der mit Blut
schuld behaftete Fremde, als ebenfalls humaner Aufnahme Be
dürftiger hervor. Bei den Altindern hat die Frage von der 
Unterstützung des dorfgenössischen Bettlers eine ganz ausser
ordentliche Ausbildung erhalten. Der Be t tel g a n g im Dorf 
ist geradezu zu einer eigenen socialen Institution geworden. 
Das ganze. Erziehungssystem ist darauf gebaut worden, und 
zwar wird sich auch wohl gerade bei den in der Lehre stehen-

3) Vas. 11, 12-15: ,ein frisches lIIahl, für welches alle dieselben Stoffe 
wie fürs erste verwendet sind, ist zu bereitcn, wenn ein Gast nach Oblation des 
Vai'i\Vadevamahles (s. darüber n.) kommt. Fitr solchen Gast soll er Speise von 
besonders guter Qualität bereiten lassen. Denn es steht im Veda: "ein Brah
mane betritt das Haus wie ein Vaisvänarafeuer; durch ihn erlangen sie Regen 
und durch Regen Speise. Desshalb weiss man, dass gastliche Aufnahme eines 
Gastes eine itbelabwendende Ceremonie ist". Nachdem er den Gast gespeist 
hat, soll er ihn ehren. Er soll ihn bis zur Dorfgrenze bringen oder bis er 
Erlaubniss zur Rilckkehl' erhält'. Ap. II 3, 6, 16-20; II 4, 9, 1-4; G. 5, 
32. 33. 38. 

den Schülern die Bettelgangsinstitution zuerst zu fester Gestalt 
ausgebildet haben. Alle Schüler geh~n täglich im Dorf mnher 
und holen sich ihre Nahrung durch Betteln 4). Dann aber ist 
namentlich der Bettelgang auch noch bei den Weltflüchtigen 
zur herkömmlichen Einrichtung geworclen (Anm. 2 NI'. 2). Der 
gesammte Bettelgang aber muss für das indische Leben all
mälig eine gewaltige Last geworden sein. "Wir werden diesel' 
Einrichtung noch öfter begegnen. 

In dem Satze, dass das Dorf die bettelnden Dorfangehöri
gen zu ernähren habe, liegt, wenn er auch schliesslich zu völ
liger Missgestalt ausgeartet ist, ein schöner Grundgedanke. Er 
ist aus dem Gefühl der innigen Zusammengehörigkeit aller 
Dorfgenossen hervorgegangen, und dies Gefühl hat noch vVei
teres zur Folge gehabt. Nachts müssen die Leute ruhig im 
Dorf bleiben; der Ausstuclirte so]], wenn er sein Auskommen 
hat, nicht Nachts in ein ancleres Dorf gehen, Pär. 2, 5. Tags 
ist, da ja das Hauptnahrungsmittel von der bis zum Uebermaass 
verehrten Kuh geliefert wird, für das Dorf eine der wichtigsten 
Angelegenheiten die Frage vom Austreiben der Dorfkuhheerde. 
Gobh. III 6. Das Vedastudium wird unterbrochen, wenn man 
die Kühe wegen Dieben oder Aehnlichem das Dorf nicht ver
lassen lässt, Ap. I 3, 9, 25. Wiohtige Angelegenheiten, insbe
sondere wenn Einer seine Frau verstösst, werden im Dorf aus
gerufen (vgl. oben § 5 den Dorfausrufer) ; Baudh. 4, 1, 20: 
,lasst ihn im Dorf ein Weib ausrufen, das, verhärtet gegen 
ihren Ehemann, sich selbst unfruchtbar macht, als Eine, die 
Embryos zerstört, und sie vom Hause treiben'. Vorzugsweise 
ist wichtig, dass im Dorfe weise und sittenstrenge Brahmanen 
wohnen. Ein Brahmane .darf gesetzlich in einem Dorf verwei
len, wo [für die Cultushandlungen] genugsam Feuerholz und 
Wasser ist, Ap. I 5, 15, 22; ein gelehrter Brahmane muss ehr
furchtsvoll gegrüsst werden, Ap. 12,5,13; 4, 14, 13; wohnt ein 
Schüler mit seinem früheren Lehrer im selben Dorf, so soll er 
jeden Morgen und Abend ihn besuchen, ohne seinerseits auf-

4) 9äiikh. 2, 6: ,Nachdem (der Lehrer ihn) nach rechts herum um das 
das Feuer gefiihrt hat, geht er im D 0 r f be t te 1 n. Zu er s tab erb eid er 
M u tt·e l' oder bei Einer, die ihn nicht zuriickweisL. Nachdem er die Almosen
speise dem Lehrer kundgethan, möge er auf des Meisters Erlaubniss davon 
essen'; Gobh. II 10, 12. 13. 



gesucht zu sein, Ap. I 2, 8, 17. Aber das Dorf hat auch dafür 
zu sorgen, dass keine unwürdigen Brahmanen in ihm leben; 
Vas. 3, 4: ,der König soll das Dorf strafen, wo Brahmanen, 
ihre heiligen Pflichten nicht erfüllend und des Veda unkundig, 
leben, indem sie betteln; denn es nährt Räuber'. Unwürdig ist 
ein Brahmane, der ein Qüdraweib nimmt und zwölf Jahre in 
einem Dorf wohnt, das kein für die Cultuszwecke vollgeeignetes . 
Wasser hat; er wird selbst zum Qüdra, Baudh. II 3, 6, 32. -
Bedeutender Werth wircl auch darauf gelegt, dass dio Dorf
genossen unter einander feste Freundschaft schliessen ; Ap. I 
4, 14, 13: ,eine mit Dorfgenossen zehn Jahre lang gehaltene 
Freundschaft ist Grmid für die Grusserweisung'. 

6) Von dem eigen tlichen Dorfkreise sind die D l' aus sen -
s t ehe nd e n zu scheiden. Hier aber ist noch wieder ein Un
terschied zu machen. Einerseits für gewisse Geschäfte verlässt 
der Dorfgenosse sein Dorf, und zwar namentlich für gewisse 
ernste und heilige Geschäfte. Er begiebt sich an Stätten, wo 
er ungestört ist. Zum Vedalesen geht man östlich oder nörcl
lich vom Dorf, AfiV. III 2, 1; Baudh. III 9, 4. Die Morgen
und Abendandachten des Schülers geschehen im Walde, Qä.i:ikh. 
II 9. 10. Mit dem Unterricht soll der Lehrer pausiren an der 
Grenze des Dorfs, Parask. II 11, 6, in einem verödeten Dorf, 
oder in einem Dorfe, in dem sich eine Leiche befindet, Qäilkh. 
IV 7, 9; Pär. II 11, 4; Vas. 13, 11. Als aussßl'halb des 
Dorfs liegend wird gedacht die Stätte für ein dreitägiges Fasten
gelübde : "im Walde oder einem Gotteshause"; im Nothfall 
genügt auch die geheiligte Feuerstätte, QäIikh. II 12. 

Andererseits aber werden von den Dorfgenossen gewisse 
Personen abgesondert. Dies geschieht theils, weil diese Personen 
verunreinigend und entheiligend sind. So die aus der Kaste 
Gestossenen und die Abhigastas; Ap. I 10, 29, 8: ,Abhigastas 
sollen zusammen in Wohnungen aussßl'halb des Dorfes leben. 
Da dies ihre gesetzmässige Lebensweise ist, sollen sie für ein
ander opfern, einander lehren, unter einander heirathen'. Theils 
aber geschieht die Absonderung, weil die Abgesonderten ein 
besonders heiliges Leben führen wollen. Das sind jene schon 
erwähnten Weltfluchtorden der Eremiten und Asceten. Der 
Eremit soll kein Dorf betreten, Baudh. II 6, 11, 15; der Ascet 
geht bei seiner Einweihung bis zum Ende des Dorfs, oder 
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zum Ende der (Dorf)grenze, oder zu dem Hause, wo die hei
ligen Feuer gehalten werden, Baudh. II 10, 17, 12; er darf 
nur zum Zweck des Almosensammelns ein Dorf betreten, Baudh. 
II 10, 18, 22; Ap. II 9, 21, 10; Vas. 9, 2.; 10, 13. 26. [Manche 
gestatten den Aufenthalt· im Dorf.] 

Dies ist das Bild, welches sich vom indischen Dorfleben 
in der Sütrapel'iode entwerfen lässt. Dürfen wir nun elen Satz 
aufstellen dass zwischen diesem altindischen Dorfleben und 
dem ält8l:en griechischen Leben xcnct xeJ[wg his tor i s c he 
Zusammenhänge bestehen? Waren also die alten Arier schon 
Soweit in DorfO'emeinschaften organisirt, dass in der Periode, 
• 0 G' 1 in welcher sie in der südeuropäischen Halbinsel als l'lec len 
auftreten sie Vieles von ihrer alteingewurzelten Lebensweise 
festgehalten haben? Die gleiche Frage dr.äl:gt sjch dann" ebe~so 
auch in Betreff der italischen pagi und VICI [MXOL, deren Em
wohn er zunächst, als "vicini", auch zugleich "affines" d. h. Nal?h

1
-

baren und V erwandte waren] auf. Diese Frage ist natür IC 1 

durch directe Zeugnisse des Altertlnulls weder zu bejahen noch 
zu verneinen. Aber sie kann doch beautwortet werden, sobald 
wir finden dass auf dem alten Dorfleben ruhend, noch eine 
o'anze Reihe von Institutionen sich als, sei es unzweifelhaft, sei 
:s wahrscheinlich, sei es möglicherweise, den alten Indern, den 
Griechen und ebenso den Italikern, insbesondere Latinern, ge
meinsame herausstellt. Nun theilen sich, wie ich schon oben 
bemerkte die alten Inder der Sütraperiode ihr Volk (d. h. alle 
ihre Kasten) in vi er 0 r d nun gen: (Anm. 2) die sich fort
pflanzende Haushalterordnung , und dann die nicht sich !ort
pflanzenden Ordnungen (weil sie nicht heirathen dürfen): emer
seits die Schülerordnung und andererseits die Orden der Ere
miten und Asceten welche ich kurz als die Weltfluchtorden 
zusammenfasse. V ~n diesen viel' Ordnungen kommt, wie ich 
bereits sagte, für uns nur die Haushalterordnung in Betracht. 
Wir werden sehen dass sie bei den Indern die aus ältesten 
Zeiten stammenete' alle Kasten gleichmässig durchziehende 
Rechtsordnung ist, clie mit der Hestia- Vesta-Institution 
der Griechen und Italiker in den wesentlichsten Punkten über
einstimmt. Wir werden cla,nach finden, dass es sich in ihr um 
eine Rechtsordnung handelt, die im Grossen und Ganzen SChOll 
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bestanden haben muss, ehe die indischen, griechischen und ita
lischen Arier auseillandergegangen sind. So haben wir einen 
Boden für die Erforschung von geschichtlich _ zusam-
111 e n h ä n gen den, zum Theil noch mit gemeinsamen indo
gräcoitaIischen Wörtern bezeichneten, Institutionen. 

8. (Rechtsordnungen, welche die altindische am nächsten 
berühren). - Ehe ich in den vor mir liegenden drei Oapiteln 
zu der genaueren Untersuchüng der einzelnen Theile des altar
ischen Haushalterrechtes schreite, muss ich einige Punkte be
rühren, die für mich an sich nm nebensächliche Bedeutung 
haben, doch aber nicht unwichtig sind. Gegenüber dem alt
indischen Rechte, das in den Siltras und Qästras niedergelegt 
ist, muss ich die Rechtsordnungen von anderen benachbarten 
Stätlllnen und Völlcern kurz charakterisiren, da im Folgenden 
mehrfach Anlass sein wird, dieselben neben dem indischen Rechte 
zu erwähnen. Zum Theil handelt ~s sich dabei um den Indern 
näher verwanelte arische Völkerstämme , bei denen wir danach 
auch ein mit dem indischen historisch zusammenhängendes Recht 
vorfinden. Andererseits aber ist auch ein dem indischen ganz 
fremd gegenüberstehendes Recht nichtarischer Völkerschaften 
die mit den Indern in Berührung gekommen sind, zu besprechen: 

1) Das Birmanische RechV). Die grosse Autorität, 
welche das von den Brahmanen ausgebaute indische Recht, ins
besondere lVlanu, errungen hatte, bewirkte, dass es auch in Birma 
recipirt worden ist. Die .Muns (später Tailings), die mit den 
Indern in Beziehung standen, holten von ihnen die heiligen 
Schriften. Sie standen mit den Birmanen in vielfachen Fehden. 
Im 10. unel11. Jahrh. nach Ohr. gewannen die Birmanen unter 
Anawratha die Obel'hancl. Dann machten sich die Muns wieder 
unabhängig (im 15. und 16. Jahrh. lebte ihr Jurist Buc1dha
ghosa). In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wur
den sie vom Birmanenkönig Alompra wieder unterworfen. Die 
Rechtsbüch61: aus der Tailing ~ Periode· sind: eine dem .Manu 
Sara Dhammathat [Dhammathat = Dharmagastra] ZUln Grunde 

1) Vgl, JoUy, Lectures, p. 290 Ir. i Kohler, ZeitschI'. f. vgl. RW. VI 161 ff. 
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1 t· . 1 Dh '1 sa Dllalll111atllat des liegende Rec ac 101l; em c em amma VI a , 
18. J ahrh. zum Grunde liegendes gleichnamiges DhammatI~at 

1 12. Jahrh.· ein dem Wagam Dhammathat zum Grunde he-ces, MI" . 
gen des Rechtsbuch des 13. ,JahI:h., a:ls deI: Zeit .:les I un c~m~s 
vYagaru, welches Buddhaghosa 111S Blrmamsche ubersetzte, e111 
Rechtsbuch aus dem 16. Jahrh. (Kozaungkyop), und das Maha
raja Dhammathat aus dem 17. Jahrh. - Die seit Alompra ge
machten Rechtsbücher sind: Manu Kyay Dhammathat des Ma
hisiriuttamajaya; der Manu Reng vom J. 1755.; (~er Manu Sara; 
der Manu vYonnana; der Wini Tsaya Paka Tham Dhaml11athat; . 
der Mohavicchedani Dhanunathat v. J. 1832. - Die birmanischen 
Rechtsbücher haben nicht bloss aus Manu, sondern auch aus 
Anderen geschöpft. Der Aufnahme mancher indischer Einric.h
tungen standen der hi~terin~lische Bud~l~ismus, und a~(~ere~:~61:s 
die schon gefesteten bmnamschen Fall1lhen- und Fall1lhengut~I
verhältnisse entgegen. -- Es wird für mich von Interesse se111, 
im Folgenden an einigen Stellen in Betreff offenbar indischer 
Rechtssätze die birmanische Redaction herbeizuziehen ; vergl. 
§ 20 Not. 3' § 24 Not. 5; § 78 Not 2. 

2) Das'Recht des Pendschab 2 ). Das indische hei
lige Dharmarecht hat den Oentralsitz seiner Ausbildung u~d 
Festigung in den Ländern am oberen Ganges gehabt. Dorthm 
waren die Arier aus ihren früheren W olm sitzen im Pendschab 
gezogen. Aber es sind auch indische Stämm.e iI~l P~nc~schab 
sitzen geblieben, nm freilich untermischt nut l1lChtlllchs.~hen 
Elementen. Die (jetzt etwa 22 Millionen betragende) Bevolke
runD' des Pendschab hat schwere Schicksale zu überstehen ge
habt. Der Alexanderzug war für sie von gewaltigen vYirkungen. 
Seit dem Ende des siebenten Jahrhunderts beginnt die muham
medanische Invasion. Im 10. und 11. Jahrhundert Occupation 
des Landes durch die Gazneviden; dann verschiedene Dynastien. 
Im 16. Jahl'h. Einbruch und Unterwerfung durch den Mogul
fürsten Bahar, dessen Enkel Akbar d. Gr. Gründel' des Mogul
reiches in Delhi, Agl'a, Lahore; höchste Glanzzeit u~ter Sh~h 
Jahan und Aurengzeb; von da an Verfall. Auf der emen SeIte 
Erhebung der Macht der Sikhs, die sich im Penclschab fest-

2) Vgl. Kohle!', ZeitschI'. f. vgl. RW. VII 161 Ir. 
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setzen; von Süden hel' Unterwühlung des lVIogulreiches durch 
die Mahratten, vom Westen her durch die Afghanen. 1761 
hört das lVIogulreich auf; 1862 stirbt der letzte von Timur's 
Nachkommen als britischer Staatsgefangener. Durch die Kriege 
mit den Sikhs kommt das Pendschab 1846 -1849 unter bri
tische Herrschaft; 1857 der letzte grosse Aufstand. 

Die Stämme des Pendschab sind von dem Oentralsitze des 
Dharmarechtes aus immer als "unfromm" angesehen' worden. 
Auch heutzutage machen sie auf den Reisenden einen von den 
Indern wesentlich verschiedenen Eindruck. Der Frh. v. Hübner 
(Durch das Brit. Reich 1886. 1. 76. 78) sagt darüber: "Durch 
ihre Gesichtszüge und den kriegerischen Ausdruck derselben 
unterscheiden sich die Penjabi in auffälliger Weise von den 
übrigen Völkern der Halbinsel. .. Ausser den Afridi und eini
gen anderen Bergstämmen werden das neutrale Land, die Ufer 
des Indus und die Grenzdistricte gegen Afghanistan von den 
Pathanen bewohnt. Abstammung und Sprache haben sie mit 
elen Afghanen gemein und unterscheiden sich von ihnen nur 
durch elen Namen. Dies erklärt, warum das Land so wenig 
Aehnlichkeit mit Indien hat. In der That, wer das rechte In
dusufer betritt, glaubt sich nach Oentralasien versetzt". 

Trotz diesel' Verschiedenheiten ist aber doch das Recht' 
des Pendschab im vYesentlichen indisches Recht (Kohler S. 1(4), 
"ein ungelehrtes, vOli der Weisheit der Brahmanen wenig be
rührtes". Das Volk hat festgehalten an der alten Familien
und Eheordnung mit ihrer Familiengemeinschaft. "Das Bauern
volk des Pendschabs und das Bauernvolk, welches (las Germa
nenland urhar machte, beide sind aus einem Blut". Die Grund
sätze übel' die Vertheilung der Ländereien sind bereits oben 
(§ 5 Not. 3) erwähnt worden. Im Uebrigen will ich hier noch 
einige Punkte aus dem von Kohler Mitgetheilten hervorheben, 
welche die Zusammenhänge des Pendschab - Rechtes mit dem 
unten zu genauerer Darstellung gelangenden indischen Dharma
rechte deutlich kennzeichnen. 

Die FamiIienorganisation ist, wie die arische FamiIienorga
nisation von Alters hel' war (Kohl er S. 201-203). Die Erb
folge gliedert sich nach Parentelen: Parentel des Vaters, des 
Grossvaters, des Urgrossvaters. "Das Repräsentationsrecht des 
Pendschab wird auch nicht durchkreuzt du\'Ch die Rücksicht 
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auf den engeren Verband der Todtenopfer, wie im officiellen 
indischen Rechte, wo die Sapil}.(j.averbindung drei Grade auf
wärts und drei Grade abwärts eine engere Gemeinschaft begrün
det, welche jeder ferneren Erbfolge vorgeht. Die SapiJ;HJ.a
verbindung ist eine sacrale Verbindung, und das Pendschabrecht 
ist ziemlich unberührt von sacralen Bestandtheilen; zwar finden 
auch im Pendschab Todtenopfer statt, aber sie haben keinen 
Einfluss auf die Erbfolge". - Auch in Betreff der Ehe finden 
sich die Grundzüge des indischen Rechtes. Es bestehen einer
seits die Ul'alten nichtsacralen Rechtsformen der Eheschliessung, 
andererseits aber auch die sacrale höher gestellte Eingehungs
form. (Kohler S. 227) "Die Eheschliessung weist Spuren der 
Raubform auf. Dahin gehört das Abholen der Braut mit ge
wissen lärmenden Demonstrationen, mit Kampf-und Schein
kampfscenen". "Verbreiteter ist der Frauenkauf, und diesel' 
ist bald wirklicher Kauf, bald eine des wesentlichen Inhalts 
entkleidete Kaufform. Oharakteristisch ist in dieser Beziehung 
eine Entscheidung, welche erkannte, dass der Frauenkauf nicht 
als ein Menschenkauf , nicht als ein Kauf in die Sklaverei be
trachtet werden könne und daher dem Strafgesetyicht unter
liege". "Eine Ehe mit allen gebräuchlichen Förmlichkeiten 
heisst Shadi-Ehe . . . Die Hauptceremonie ist die altindische 
Umwandlung des Feuers, das Saptapadi (vgl. unten § 22 Not. 2); 
siebenmal umwandeln sie miteinander das Feuer, die Kleider 
zusammengeheftet. Diese Oeremonie heisst firi". "Die ge
'nannten indischen Oerelllonien kommen aber nur bei der er
sten Ehe der Frau vor, heirathet die Wittwe wieder, so geschieht 
die Ehe fast ohne Förmlichkeiten". 

3) Das armenische Recht. Weit über die Afghanen 
hinaus nach vVesten hin hat ein arischer Stamm feste Wohn
sitze genommen, der in gewissen Hauptpunkten der Rechts
ordnung sich als mit der indischen übereinstimmend erweist, 
der armenische 3). Die Armenier treten durch eine Eigen
thümlichkeit unter den Völkern des Orients hervor, ihre Aus
wanderungslust. Sie, mit eifrigem Erwerbssinn begabt, gründen 
als Handelsleute innerhalb der verschiedensten Völker ihre Nie-

3) Vgl. dariibet· Kohler, Ztschr. f. vgl. RW. VII 385 ft·. 
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derlassungell. 1h1'e eigene Gemeinde schliessen sie dann gegen 
die fremde Umgebung streng ab. Sie halten darauf, in einem 
Volke, das andere Rechtsgrundsätze hat, nach ihrem eigenen 
armenischen Rechte zu leben. Der Apostel Gregor der Erleuch
tete hat ihnen das Ohristenthul11 gebracht. An dem Orte, wo 
er die Erleuchtung empfangen, in Etschmiadzin ist deshalb noch 
heutzutage der Sitz des armenischen Patriarchen. 304 ist der 
König Tiridates zum Ohristenthum bekehrt. Um die Zeit Ju
stinians ist Art11enien Theil des römischen Reiches. Im zehn
ten Jahrhundert tritt an der Küste von Malabar eine Nieder
lassung der dem armenischen Patriarchen gehorsamen Thomas
christen auf (Bachofen Ant. Br. 1228). Im zwölften Jahrhundert 
hat Armenien eine Periode bedeutenden AUfschwunges. Von 
Grossarmenien aus wird Kilikien unterworfen. Es wird für das 
grossal'll1enische Reich eine umfassende Rechtssammlung 1184 
ausgeführt. Diese vom Mekhitar Kosch verfasste, 1265 auch 
in Ki1i1den eingeführte Sammlung ist für das Verständniss der 
RechtsentWicklung jener Zeiten von hoher Bedeutung. Sie be
steht aus sechs Theilen: 1) Kirchliches Recht der Armenier, 
125 Art.; 2) vYelt1iches Recht der Armenier, 130 Art.; 3) Mo
saisches Recht, 67 Art.; 4) Römisches Recht, 152 Art. [d. h. 
die armenische Version des römisch - syrischen Rechtsbuches]; 
5) Rechtsregeln in 85 Art.; 6) Griechisches Recht in 19 Titeln. 
- 'Wieder an das armenische Rechtsbuch schliesst sich das 
georgische Rechtsbuch des Prinzen Vakhtang vom Jahre 1676, 
welches 1) eine Darstel1ung des· georgischen Gewohnheitsrechtes 
in 267 Art. giebt und daran 2) noch viel' Bestandtheile knüpft: 
a) Mosaisches R., 52 Art.; b) Griechisches R., 318 (? 420) Art.; 
c) Armenisches Recht Cd. h. Auszug aus Kosch's Rechtsbuch] 
431 Art.; d) Gesetze des Katholikos, 23 Art.; des Georg 46 
Art.; des Aybuga. - Um die Zeit der Abfassung des Georgi
schen Rechtsbuches ist von dem Mekhitar von Sebaste (geb. 
1676) die Mekhitaristen-Sekte gestiftet worden, welche in Ve
nedig noch heutzutage auf der Insel St. Lazzaro ansässig ist. 
Wieder in anderer Richtung haben armenische Gemeinden grosse 
Verbreitung in Russland und Polen gefunden. Eine derselben, 
die von Lemberg, ist von besonderem Interesse. Sie hat es 
vermogt, sich armenisches Recht bis in neU01'e Zeiten zu be
wahren, und sich ein Judiciren des armenischen Vogts mit ar-
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menischen Senioren iuxta ius et consuetudines Armenicas ztt 
sichern. So erklärt sich, dass hier das Bedürfniss gefühlt 
wurde, ein Lembergisches armenisches Rechtsbuch (in 1::14 Oa
piteln) zu verfassen, welches 1519 vom König sanctionirt ist. 
Es ergiebt sich dasselbe als genau mit Kosch's Rechtsbuche
zusammenhängend. Viel' Oapitel sind aus Kosch's Einleitung, 
vier aus Kosch's erstem und 108 Oapitel aus dem zweiten Theil. 
Die Lembergischen Oapitel 108, 110, 111, 113, 114, 116 ent
sprechen den §§ 53, 27. 97, 130, 140, 149. 150, 1. 142 der 
armenischen Version des römisch-syrischen Rechtsbuches [nur 
zwei Lembergische Oapitel sind noch nicht nachgewiesen]. 

Man kann auf Grund des Vorstehenden sagen, dass die 
Armenier zum TheH ihr altarmenisches Recht festgehalten, zum 
Theil in Folge ihrer Ohristianisirung und ihres Oontactes mit 
der römisch-griechischen vYelt: mosaisches, römisches und grie
chisches Recht aufgenommen haben. Dass ihr eigenes armeni
sches Recht altarisches , und zwar speciell dem altindischen 
nahe verwandtes, Recht sei, ist von vorn herein zu vermutheIl. 
Aber in Betreff einiger Hauptpunkte ist· es auch direct zu be
weisen. Meine in den folgenden Oapiteln vorzulegende Unter
suchung wird ergeben, dass die altarische Haushalterordnung 
rücksichtlich des Oardinalpunktes, nämlich der dem weiblichen 
Geschlechte eingeräumten Stellung, drei Sätze enthält, erstlich : 
die regelmässige alte Form der Eheeingehung ist die durch 
Kauf mit reellem oder nur formellem Kaufpreise [wobei sich 
dann allmälig der Gedanke durcharbeitete, dass dieser Preis 
dem Bräutigam zu den Ehezwecken zurückzugeben sei]; zwei
tens: da an sich an elie Eltern ein Preis gezahlt wird, so 
ist der alte Standpunkt der, dass dem Mädchen von den 
Eltern keine dos mitgegeben: wurde [wobei sich dann aber 
allmälig die Sitte feststellte, dass man dem Mädchen zur 
Ehe Schmuck mitgab, der in den Frauenkreisen als Sonder
gut forterbte , - woran sich erst später die Entwicklung 
der dos angeknüpft hat]; drittens: dass, abgesehen von dem 
Sondergut des Schmucks, die Frauen, als vermögenslos der 
Familiengellossenschaft angehörige Glieder, an der eigentlichen 
Erbsuccession in die Hinterlassenschaft des Hausherl'll, insbe
sondere in den Grundbesitz der Familie, keinen Antheil hatten. 
Gerade diese drei Sätze werden von Justinian, nachdem Arme-

1< e I, t, Alt.risches ins genlium. 4 

. , 
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nien das seiner Meinung nach hohe Glück zu Theil geworden 
war, dem römischen Reiche annectirt zu werden, - als nicht 
zu duldendes barbarisches Recht aufgehoben 4). 

Dabei bleiben nun freilich in Betreff unserer Kenntniss des 
armenischen Rechtes noch gewaltige Lücken. Aber gerade die
ses armenische Recht ist ein Beweis, dass wir, da hier Quellen
ma~eria~ vorhanden. ist, rücksichtlich der Erkenntniss der ge
schIChtlIchen EntwIcklung des arischen Rechtes schon weiter 
sein könnten, als wir sind. Doch das wird sich allmälig än
dern. Ich für meinen Theil halte es für das Beste an allem 
Diesem noch vorüberzugehen. Es kommt mir darauf an erst . . ' 
111 e1l1em engeren Gebiete zu versuchen festen Fuss zu fassen. 
Ich will nur erst die geschichtlichen Zusammenhänge in dem 
Rechte der indogräcoitalischen arischen gentes verfolgen. Also 
ich beabsichtige nicht cl a s (gesammte) altarische ius gentium 
sondern nur (gewisses) "altarisches ius gentium" zum Gegen~ 
stande meiner Untersuchungen zu machen. Ich thue dies weil 
wir in diesem engeren Gebiete, in Folge der merlnvür'digen 
Zähigkeit der Sacra, einen festen Boclen haben, Uln die geschicht-

4) Justiniani Edict. 3 (535): Et iam Armenios volumus pristina iniustitia 
liberatos ud nostras per omnia leges deducere, et decora aequabilitate eos dOll are. 
§ 1. Et quoniam lluper cogllovimus barbaricam qualldam insolentemque esse 
apud eos legem quae ueque Romanos neque nostrae reipublicae iustitiam deceat 
t· ' u nempe m ase u 11 i n par e n t u m hel' e d i t. a t e m s u c c e dan t, feminae 

vero non, propterea sancimus ... aequales esse successiones , . § 2. Participes 
vel'O i p s ase t i a m p I' a e d i 0 I' um, qua e gen e are h i c a v 0 ca n t ur. • 
esse volumus. Si tamen inveniri nOllnullos contingat, qui filias. quamquam non 
vocarentur ab intestato ad successiollem, her e des tameu sc r i p s e r i n t [Te. 
stamente waren auch dem altindischen Rechte nicht bekannt], iIIae et qui ex iIIis 
nati fuerint in res genearchicas successionis participes sinto Nov. 21. Quum 
Armeniorum regionem optimis legibus uti nec a reliqua nostra republica ullo 
modo differre velimus ... , neve alias apud eas leges esse constituimus nisi quas 
Romani nominant. .Expressn quoque lege iIIud etiam, in quo male ab iis pecc!\. 
tur, corrigendum esse putavimus, lle barbarorum more vi r i q u i dem p!\ ren. 

i bus, fr !\ t ri bus r e li q u i s q u e c 0 g n a t iss u c c e dan t feminae vero . ' non ltem, n e v e i 11 a e s i n e d 0 t e nu ban t, ne c a m a r i t i s f u tu r i s 
e man t ur, id quod magis etinm barbare usque adhuc apud ipsos obtinuit ••. 
c. I. Sancimus igitur hac sncra lege, ut, quantum ad successionem feminarum 
eadem apud Armenios obtineant quae apud nos, cet. (536). - VgI. § 25 Not. 6; 
§ 80 Not. 7; § 81 Not. 3. 
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liche Verwandtschaft einer grossen Zahl von Rechtsinstitutioncn 
nachweisen zu können. 

Ehe ich aber auf diese meine eigentliche Aufgabe eingehe, 
muss ich zunächst einem an sich ganz fremdartigen Gegen
stande im Vorbeigehen meine Aufmerksamkeit zuwenden. 

9. (Fortsetzung. - Rechtsordnungen, welche die altindische 
am Nächsten berühren). - 4) Die V ö 1 k erd e s s. g. "M u t ter
re c h t e s". Es giebt Völker, in denen die Verwandtschaft ganz 
anders construirt erscheiüt, als man dies nach arischen Anschau
ungen für selbstverständlich zu halten gewohnt gewesen. ist. Bach
ofen hat hierauf zuerst die allgemeine Aufmerksamkeit gelenkt. 
Als Beweis stellt derselbe (in seinem "Mutterrecht" S. 1) in erste 
Linie eine Stelle, wonach diese merkwürdige Erscheinung un
zweifelhaft schon dem Alterthum aufgefallen ist. Herodot I 173 
sagt von den Lykiern: ,eine sonderbare Gewohn~it haben sie, 
die sonst kein anderes Volk hat, sie benennen sich nach der 
Mutter und nicht nach dem Vater. Denn wenn man einen Ly
lüer fragt, wer er sei, so wird er sein Geschlecht von Mutter
seite angeben und seiner Mütter Mütter herzählen, und wenn 
eine Bürgerin mit einem Sklaven sich verbindet, so gelten die 
Kinder für edelgeboren (yejJvdta); wenn aber ein Bürger, und 
wäre er der vornehmste, eine Ausländerin oder ein Kebsweib 
nimmt, so sind die Kinder unehrlich (/X'ClfW 'Ca d:xva).' Gleich
artiges berichtet das Alterthum auch namentlich noch von äthio
pischen Stämmen. Man hat nun seither eifrig nach ähnlichen 
Rechtsorganisationen gesucht, und ihrer eine bedeutende Zahl 
gefunden 1). Ich halte es bei meinen Zwecken nicht für nöthig, 
auf das in dieser Richtung aus den Ariern völlig fernstehenden 
Völkerkreisen Vorgelegte weiter einzügehen 2). Ich glaube mich 

1) Bachofen , Antiquar. Briefe I 65: "Zahlreich sind in Asien wie in den 
übrigeu Erdtheilen die Beispiele der auf Maternität gegründeten Verwandtschafts· 
berechnung" . 

2) So: Padang (Bachofen, Ant. BI'. I 54 ff.); Malaiische Völker, Bachofen 
I 139 ff., ZeitschI'. f. vergl. RW. VI 331 ff.; Pelau· Inseln, ebendas. 324 ff.; 
Wyandotstämme der ameriknn. Rothhiiute, ebendas. 328 Ir. j :l'linkit·Indiancl' in 
Alnskn und Hniilas·lndianer auf der Königin Charlott .• lnsel, ebendas. 330 ff. [ge. 

4* 



hier beschränken zu dürfen auf das von Stämmen Berichtete , 
welche mit den arischen Indern in unmittelbare Berührung ge-
treten sind. Es ist dies hauptsächlich Folgendes. 

Bei gewissen Stämmen des nördlichen Pendschab den , 
Madra, Bhalika oder Aratta, und den Gandhara, wird, während 
im Uebrigen das Pendschab, wie wir sahen, nach indischem 
Rechte lebt, die SChwestersohneserbfolge als ein Ergebniss 
schwerer Unsitte erwähnt (Bachofen , Ant. BI'. I 210 ff.). In 
einem Gesange, den jene Gegenden besuchende Brahmanen ver
fasst haben, heisst es: ,Höre, was noch ein anderer Brahmane 
über die verwerflichen Sitten der Bhalika erzählte. Eine Jung
frau mit Namen Mika wurde eines Tags von Bhalika-Räubel'l1 
entführt und geschändet. Da sprach sie über das Volk einen 
Fluch aus . . . Reinigt euch von diesem schändlichen Verbre
chen, ihr Schlechteste aller Menschen. Wenn nicht, so werden 
nicht eure Söhne, sondern eurer Schwestern Kinder eure Erben 
sein' 3). "In gleichem Lichte stellt Wilson die Frauen der Per
puttis und Gandharis dar; Frauen sind es welchen die Initia
tion zu jeglicher Verführung vorgeworfen ~vird. Zug für Zug 
entsprechen sie den Weibern der Pathan [des oben bereits er
wähnten Stammes]. Der in Kurudjangala weilende Bhalika 
heisst ein Mann vom Stamme loser verächtlicher W eiber. Nur 

mischte Systeme bei den Bataks u. s. w. ebendas. 333 fl'.] jAustraineger, Zeit
sehr. VII 321 ff. j Maori Neuseelands , Bachofen , Ant. Br. I. 204 ft: _ Auch 
das, was Kohler Zeitsehr. VI 330.331 übel' Sanskritinschriften des 10. Jahrh. 
nach Ohr., die in Oambodja gefunden worden sind, berichtet, wird wohl, trotz 
der Sanskritsprache , aus malaiischem Stammree.ht zu erklären sein. _ Ferner 
mag es ein Ueberrest des J\oIutterrechtes sein, dass bei den Kalmucken "Jeder bei 
de~ Bmder seiner Mutter ungestraft stehlen darf" (Bachofen, Ant. Er. II 93 fl'.), 
SOWIe dass nach Vasurecht der Viti-Polynesier (Eachofen, ebendas. S. 97 ff.) dem 
Schwestersohn die Befugniss zusteht, "von dem gesammten Eigenthum des Oheims 
Alles, wonach ihn nur immer gelüstet, zu nehmen". - Auch bei den Etruskern 
wird man wohl mutterrechtliche Elemente anzunehmen haben j Bachofen , eben
das. S. 108. 110 ff. 168 ff. Vgl. ferner noch übel' andere Stämme Bachofen, 
ebendas. S. 152 ff. 

8) Es wird hier also eine gleichartige Sittenlosigkeit als herrschend ange
nommen, wie sie der auch von Bachofen angeführte Solinus bei den Garamanten 
schildert: Garamantici Aethiopes matrimonia privatim nesciunt, sed vulgo omni
bus in Vene rem ruere licet. Inde est, quod /ilii matres tantum recognoscunt 
paterni nominis nulla reverentia . • • successionis notitiam ritu improbo perdi~ 
del'llnt. 
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eine Mutter hat er, keinen Vater, nur einen Schwestersohn, 
kein eigenes Kind, nur in der Seitenlinie findet er Sicherheit 
für sein Blut". Bachofen selbst erkennt an, dass bei manchen 
Volksstämmen das "Mutterrecht" als ein Zeichen der Degene
ration werde aufzufassen sein: "nicht als Merkmal einer be
stimmten Oulturperiode, vielmehr als Beweis der Vel'kommen
heit eines Volkes". 

Aber Bachofen meint, dass diesel' Gesichtspunkt nicht aus
reiche. Bei manchen Völkern müsse das Mutterrecht, das er 
als die älteste Rechtsorganisation der Menschheit hinstellt, ein. 
festgehaltener Ueberrest aus dieser ältesten Zeit sein. "Nicht 
gering ist die Zahl der Völker, bei welchen die Neffen erbfolge 
mit der strengsten Bewahrung der ehelichen Verhältnisse sich 
verbindet, die der schuldlosen Promiscuität erster Zeit längst 
entsagt haben . . Noch grösser ist die Zahl solcher Stämme, 
die, selbst nach Anerkennung der Paternität und Durchführung 
des directenDescendenzprincips auf dem Gebiete des Erbrechts, 
dem A vunculus im häuslichen Leben eine Stellung einräumen 
und Rechte wie Pflichten zuerkennen, die ihn dem Vater an 
elie Seite setzen, ja überordnen". "Im nördlichen Bengalen, 
dem Hochlande, das westlich an die vom Brahmaputra umström
ten Garrow - Gebirge stösst, leben die Kossyas oder Kassis. 
Hier ist "der Eheabschluss von strengen Förmlichkeiten um
geben und vollzieht sich in bester Ordnung. Selten oder nie 
hört man von Untreue der Gatten. Dennoch gilt der Avunculat 
ausschliesslich". "Im Khasi-Lande ist nicht der Sohn, sondern 
der Schwestersohn Erbe". "In seiner vollen Ursprünglich
keit hat das älteste Recht sich hier erhalten". - Ich vermag 
übel' diese Völkerschaft nicht zu urtheilen. Aber auch zuge
geben, dass das Mutterrecht hier in Verein mit sittenstrengen 
Zuständen bestehe, so ist damit durchaus noch kein Beweis 
erbracht, dass wir es darin mit einem U eberreste der ältesten 
allgemeinmenschlichen Rechtsorganisation zu thun haben. 

Noch wieder ein anderer, mit den Kreisen des indischen 
Dharmarechtes in Oontact gekommener Volksstamm wird als 
ein besonders schlagender Beweis der Existenz des uralten 
Mutterrechtes aufgeführt, der Stamm der Malabarküste 3 '). Das 

8a) Vgl. auch noch Bernhöft in der Zeitsehr. f. vgl. RW. VIII S. 22. 
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indische heilige Dharmarecht, dessen genauere geschichtliche 
Zusammenhänge mit dem griechischen ,[J'f:fa~- und italischen 
fas-Rechte ich in diesem Werke zur Anschauung bringen will, 
hat auf der vordel'indischen Halbinsel drei Hauptcentren der 
Geltung gehabt: den Stammsitz in den oberen Gangesländern, 
elen Sitz im unteren Gangestbal, und den Sitz im Dekhan (vgl. 
Anm. 1). Dabei sind aber noch immer weite Strecken übrig 
geblieben, in denen indisch-arische Herrschaft sich wenig oder 
gar nicht bat geltend macben können. Dazu gehört auch die 
Malabar-Küste vom Cap Comorin bis Mangalore. Und hier 
finden wir nun auch das "Mutterrecht". Da darüber die Quel
len ziemlich reichlich fliessen, lohnt es sich, der hier bestehen- I 

den Gestalt des Mutterrechts (Bachofen, Ant. BI'. 1216 ff.) eine 
etwas eingehendere Prüfung zu widmen. 

Auf der Malabarküste, oder in dem Lande Malajalam (oder 
Keral), hatten sich brahmanische Priestercolonien, ohne arische 
Kshatriyas angesiedelt. Unter ihrer geistlichen Autorität ste
hend, war die alteingeborene DräviQ.a - Rasse, wenn auch von 
den Brahmanen (den Namburi) insgesammt als Qüdras betrach~ 
tet, unter sich wieder in die Klassen des Adels (der Nai
ren), der Vaü;yas und Qüdras geschieden. Das Land verlor 
aber seine Selbständigkeit. Es wurde vom Könige von Cadesh 
unterworfen und durch Perumals regiert. In der zweiten Hälfte 
des 12. J alu'hunderts machte sich der Perumal Cheruman, wohl 
selbst den Drävig.as entstammend, unabhängig und pilgerte nach 
Mekka, nachdem er sein Land' an zwölf Verwandte vertheilt 
und ausserclem seinem Schwestersohn die Landungsstelle der 
Araber, wo die Stadt Calicut gegründet wurde, unter dem Titel 
eines Zamol'in verliehen hatte. Bis Hydr Ali blieb nun Mala
jalam unter den Regentenhäusern, die von den Schwestern der 
ersten 13 Raja ihre Abstammung herleiteten. Jeder der folgen
den Fürsten hinterliess seinen Thron dem Schwestersohn mit 
Ausschliessung der eigenen Kinder. Dieses Schwestersohns
erbrecht des Kerala -Landes hat die Kraft gehabt, dem seit 
dem siebenten Jahrhundert eindringenden Muhammedanismus, 
der hier sich ansiedelnden armenischen Gemeinde der Thomas- . 
christen 4), sowie endlich den europäischen Niederlassungen zu 

4) Innerhalb diesel' Gemeinde ist aher die Ausschliessung der Töchter zu' 
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widerstehen. 1497 erfolgte die Niederlassung der P~rtugiesen, 
1595 die der Holländer, 1606 die der Briten. Am r~msten hat 
sich die vaterlose Schwesterfami1ie im südlic~en TheIl Kerala's, 
zumal in Travancor, behauptet. 1832 war .11161' d~s Schweste~'
sohnserbrecht allgemein gültig. Auf Travancor smd auch dIe 
"cilten N airen beschränkt. - In diesem Schwestersohns erbrecht 
a . " 1 d 1 tritt nach Bachofen "d a s Re c h t der Ur z el t a s as noc 1 

jetzt herrschende hervor. . . . 
Aber das, was Bachofen selbst m Betreff dIeses Schwester-

sohnserbrechtes weiter mittheilt, ist geeignet,. hiergegen ~e(~en-

I n zu erregen. Dasselbe ist überwiegend eme Rechtsellll'lch-
ce ht f" l' tung des Adel s. "Vorzugsweise gilt das Frauenrec ur (re 
höheren Stände". "In allen niederen Ständen erbe.n 

d . e S ö h ne das Ver m ö gen des Va tel' s und herrscht ehe 
I . . d 

Ehe mit einer einzigen Frau" (S. 230). "BeI den 111e eren 
Kasten ist" [eine den alten Ariern naheliegende ~ceptionelle 
Einrichtung; vgl. § 65 Not. 7] "die Vereinbarung. mehr~rer 
Brüder über den Besitz einer einzigen Frau durch elie AbSIcht 
geleitet einer Güterentäusserung in Folge des Erbganges ent
O'egenz~treten". Der Schwesterfamilie auf der Grundlage freien 
Liebesumganges bleibt ihr altes Ansehen gesichert. Ja, sie gilt 
als die höhere Lebensform. Als Zeichen des Adels, der 
Ritterlichkeit und hoher Geburt wird sie im ganzen Lande be
trachtet jedes andere Geschlechtsverhältniss als Merkmal nie
deren Standes und niederer Gesinnung. Die Sitten der Nah'eu 
nachzuahmen, bildet das Ziel des Ehrgeizes der Caimaes und 
Nambirs der Dorfhäuptlinge und freien Lanclbewohner. Von 
gleicher Nacheiferung getrieben schliessen die Mapilla, schliessen 
selbst Brahmanen derselben Lebensform sich an". 

Das macht nicht den Eindruck eines "Urrechts" , sondern 
umgekehrt einer recht späten künstlichen Orga~isation für ~in.e 
privilegirte Klasse. Sie hat ihren Boden in e111em fest dIS CI
plinirten, sich abschliessenden, Adel. Sie setzt überhanpt Wohl
habende voraus; denn solche Lebensweise ist theuer, auf Ge
nuss, nicht auf gemeinschaftliches Tragen von des Lebens Müh-

Gunsten der Söhne nicht, wie Bachofen S. 229 meint, "bewusste Reaction gegen 
das Malabar'sche Mutterprincip", sondern einfach Festhaltung ihres altarmenischen 

Rechtes j vgl. den vor. § Nr. 3. 
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sal bis ins Alter hinein, wie die Monogamie das mit sich bringt, 
gerichtet. Sie ist geeignet, die Männer, als familienlose , um 
so fester an das Waffenhandwel'k zu knüpfen. Militärorganisa
tion führt leicht zur Zuriickdrängung der Ehe, unter Offenhal
tung der freien Liebe. Die Männer "sind die Edelleute des 
Landes und haben keine andere Verpflichtung als die stete 
Bereitschaft zum Kriege. Verheirathet sind sie nicht, haben 
keine Frau und keine Söhne. Erben sind die Söhne ihrer 
Schwestern". "Sämmtliche Kinder leben auf Kosten der Mut
ter, erzogen werden sie von den Mutterbrüdern". Den heran
gewachsenen Männern wird der Haushalt von ihren Müttern 
und älteren Schwestern besorgt. Die mannbaren Mädchen ge
hen durch eine s. g. Ehe, das Talifest (den feierlichen Act der 
Entjungferung), hindurch, leben aber nicht weiter mit dem sie 
Deflorirenden, sondern "treten damit in den Besitz der vollen 
Geschlechtsreife". Sie haben nunmehr "den Freibrief der Hetäre 
erhalten ". Sie können sich aus ihren Standesgenossen bis zu 
12 Männern ihre Liebhaber wählen, mit denen sie nach Belie
ben Verhältnisse Von längerer oder kürzerer Dauer eingehen, 
um für die Fortpflanzung des Adels zu sorgen. So wird der 
Zweck erreicht: "von den Stämmen Malabars sind die N aÜ'en 
die streitbarsten"; "untersagt ist den Adlichen die Ehe, damit 
sie nichts daran hindere, sich stets im Waffen dienst zu üben". 

Dieser Fortpflanzungsart des Adels hat sich das Brah
manenthum in eigenthümIicher "Yeise so eingefügt, dass die 
N amburis von den indischen Brahmanen als entartet angesehen 
werden. Sie haben es verstanden, den Satz zu verbreiten, dass 
der heilige Bralul1anensaame dem Wohl des Vollms nöthig sei. 
So lässt dann allerdings, in Festhaltung des arischen Rechtes, 
ein Namburi meist Einen seiner Söhne heirathen; die übrigen 
bleiben ledig und leben nach Gefallen mit den Weibern der 
übrigen Stände, insbesondere der N aireIl. Diese Weiber sind 
keine Kulastri (Hausmütter), sondern Palastri (Fremdweiber). 
In welchem Hause Kulastri Margam gilt, da erben die Söhne; 
wo Parastri Margam gilt, da erben die Schwestersöhne. Dem 
Zeugungsvorrecht der Brahmanen sind die niedrigsten (die Qu
dras) wie die höchsten (die königlichen) Geschlechter unter
worfen. In jedem Qudrahause findet sich eine kleine Hinterthür 
für den Zutritt der Brahmanen. Und andererseits "die Könige 
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suchen ihren Schwestern die edelsten Brahmanen, um in ihnen 
Saamen zu erwecken, wo dann (unter den Kindern) der älteste 
an Jahren den Vorzug geniesst". "Der ZamOl'in hält zwei 
Frauen. Jede derselben hat zehn Brahmanen zu ihrer Gesell
schaft, und jeder Brahmane schläft mit ihr, um dem Könige 
Ehre zu erweisen". 

Diese wunderliche Rechtsordnung 5) ist mit hochentwickel
ter Cultur des Malabarvolkes verknüpft. Auch Bachofen ist 
erstaunt, dass er "die Lebensform, welche sich anderwärts als 
Merkmal eines niedrigen Culturgrades zu erkennen giebt, in 
jenem Gestadeland der Vervollkommnung jeder materiellen Seite 
des Daseins geeint erblickt". Gerade desshalb aber ist es völ
lig unerwiesen, dass dieses malabarische Recht ein Ueberrest 
des Urrechtes der Menschheit, "der natürlichen Familie", 
sein sollte. "In dem Primat des gebärenden Schoosses(C~ meint 
Bachofen S. 269, "vereinigt sich Alles". Ihm scheint hiermit 
der volle Beweis seines Ur-Mutterrechtes erbracht. "Ungebro
chen waltet der Erdgeist, ihm huldigt Malabar". "Die V erbin
dung der Schwestersohnsfamilie mit der chthonischen Religions
stufe .. findet hier eine Bestätigung, welche jeden Widerspruch 
vereitelt" . 

So viel hier zunächst von dem s. g. "Mutterrecht". Dem 
Plane dieses Werkes, wonach ich die geschichtlichen Zusammen
hän'ge der alten Rechtsordnung der indogräcoitalischen gentes 
ermitteln will, liegt es an sich fern, auf die genauere Prüfung 
des Rechtsschemas des Mutterrechts einzugehen. Dasselbe hat 
sich, nach Vorstehendem, bei den verschiedensten, dem arischen 
Stamme völlig fremden, Völkern aus der naturalis ratio des 
zur Zeugung sich verbindenden männlichen und weiblichen Ge
schlechtes entwickelt. In diesen Völkern hat es noch wieder 
sehr variirende Rechtsgestaltungen hervorgerufen. Aber es ist 
auch mit dem arischen Stamme in Contact gekommen, und da
bei hat sich mehrfach ergeben, dass die Arier derartige Rechts
ordnungen als eine Entartung ansahen. Läge nun bloss die 
Sache so, dann würde ich in diesem Werke das Mutterrecht 

5) Eine indische Kritik derselben theilt Bachofell, Ant. BI'. II 154 mit: 
,Eigenes Namens der l\lallll hehr ist; mittel vom Vater wer benannt; wer nach 
der Mutter heisst, gilt niedrig; niedrigst wer nach dem Oheim heisst'. 
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gar nicht erwähnt haben. Aber es ist ferner behauptet worden, 
dass das Mutterrecht weiter reiche; dass dies "Urrecht" auch die 
Unterlage des gesammten altarischen Rechtes bilde. Wäre das 
richtig, so würde allerdings Manches an dem Bilde, welches 
ich im Folgenden zu entwerfen habe, zu ändern sein. Eben
desshalb aber habe ich von dem Mutterrecht einestheils schon 
das bisher Gesagte aufzunehmen gehabt, und anderentheils muss 
ich auch in meiner weiteren Darstellung mehrfach auf dasselbe 
zurückkommen. Ich bemerke im Voraus, dass ich Alles, was 
im Bereiche der indogräcoitalischen Rechtsordnung als Ueber
rest der uralten "natürlichen Familie" bezeichnet worden ist 6), 
für theils unbewiesen, theils geradezu unrichtig halte. Ich 
werde Manches, was in dieser Hinsicht zu erwähnen ist, schon 
im Laufe meiner Darstellung einflechten. Eine zusammenfas
sende Bem'theilung der hier in Betracht kommenden Grund
gedanken werde ich schliesslich in dem "Anhange" geben. 

Nunmehr bin ich so weit, in die eigentliche Aufgabe dieses 
Werkes einzutreten. Ich sagte bereits, dass sich als Stamm 
des altarischen Rechtes die Hau s haI te l' 0 l' d nun g nachwei
sen lasse. Diesen Nachweis aus den indischen Sütraquellen 
im Zusammenhalt mit unserem griechischen und italischen Quel~ 
lenmaterial zu erbringen, will ich jetzt unternehmen. Ich werde 
regelmässig das in den Sütras Gelehrte so den gräcoitalischell 
Institutionen gegenüberstellen, dass daraus mit möglichster Deut
lichlmit erhellen könne, ob wir das zwischen ihnen Ueberein
stimmende darauf zurückführen dürfen, dass es schon aus alt
arischer Quelle herstammen müsse. 

6) Auf die Frage, ob sich im germanischen Rechte Spuren des l\luttel'l'echtes 
finden, gehe ich nicht ein. Vgl. das dm'über von Bernhöft, ZeitschI'. f. vergl. 
I~W. VIII S. 15, Gesagte. 

I 

Zweites Capitel. 

Begründung der Haushalterstellung. 

10. (Die Entzündung des Hausfeuers). - Die Einhe~tlich
lmit des Hauses und seiner Sacra ruht auf dem uralt~n arIschen 
Grundgedanken, dass der Centralpunkt des Hauses seIn Heerd 

. Auf diesem werden die Speisen für das gesammte Haus'" 
seI. f" r E wesen gekocht; er ist also die Grundvoraussetzung ur (le r-
nährung allel' dem Hauswesen Angehörigen. Aber von der 
bereiteten Speise darf nicht eher gegessen werden, . als, de~ 
das Haus schützenden Mächten (Göttern und Manen) Ihr rh.ell 
o'egeben worden ist. In Folge des Cultus dieser Mächte WIrd 
der an sich für die Bereitung der leiblichen N ahrung die~ende 
Heerd (focus) zum heiligen Altar (ara) 1). Die Thätigkert des 
Haushalters nimmt in sich ein priesterliches Element auf. Das 
Heerdfeuer (agni = ignis) erscheint als eine eigene göttliche 
Macht, welche die dargebrachte Speise zu den höheren Mäch
ten trägt. 

1) Die Erklärung von Curtius NI'. 568. Skt. as (sitzen, sich aufhalten, 

wohnen), 3. Sing. aste, asam (Gesäss) asanam (sedes) j gr . .,)fJ.CH, .,)(l't'(.(L (si~~e). j 
I t • Itlat umbr asa osk. aasa' neulat. ara ist zweifelhaft. - Im JUdl-a . anus, a. ." ... . 
sehen Leben spielt der Heßl'd durchaus nicht dieselbe Rolle WIe hel den Arle~ n. 
Hier ist der Altar nicht der Haus- (oder Gemeinde-)Heerd, sondern er WIrd 
zur Darbringung an Jehova eigends gebaut. I. Mos. 4, 3. 4; 22, 9 ,baute 
Abmham daselbst einen Altar, und legte Holz darauf, und band seinen Soh.n 
Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz' j II!. Mos. 1, 5 ,und dIe 
Priester, A!\rons Söhne, sollen das Blut herzubringen und auf dem Altar umher

sprengen, der vor der Thül' der Hütte des Stiftes ist'. 
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1) Auf Grund der oben § 6 NI'. 3 bereits angegebenen alt
arischen gewöhnlichen vYohnungsweise in kleineren, regehnässig 
nur für Eine Familie Raum habenden Häusern hat sich den Ariern 
die Anschauung gebildet, dass mit jeder Hochzeit ein neues 
Haus und narin mit neuentzündetem Feuer eine neue Haus
haltung begründet werde. Also in jeder Generation erneuert 
sich regelmässig der die einheitliche Familie darstellende Hem'd. 
Im Genaueren aber zerlegen sich die Sütras die Gesanulltheit 

. der Fälle, wie das heilige Hausfeuer entzündet werde, in zwei 
Hauptgesichtspunkte, zu denen dann noch die Möglichkeit einer 
dritten Art von Fällen tritt. 

Die eigentliche Regel bildet nie Entzündung des Hoc 11 _ 
z ei tf eu e I' s 2). Diese Regel kommt auch dann zur Anwen
dung, wenn ein verheil'atheter Mann im Laufe seiner Haushal
tung Söhne aufgezogen hat, die alle mit der Mannbarkeit (bezw. 
Beendigung der Schülerzeit) bei Lebzeiten des Vaters wieder 
ihr eigenes Hauswesen begründen. Hier bleibt in der Aufein
anderfolge der Generationen immer dieselbe Form der Begrün
dung der Haussacra durch das Hochzeitfeuer. 

Solcher gewöhnlichen Art der Einrichtung eines eigenen 
Hauses stellt sich ein zweiter Fall gegenüber. Stirbt der Vater, 
ehe alle Haussöhne erwachsen sind, so übernimmt zunächst der 
älteste Sohn die Leitung des alten Hauswesens. Er führt damit 
die heiligen Feuer des Vaters fort. So bildet sich das für das 
altarische Recht so ungemein wichtige Sitzenbleiben in den 
ungetheilten Gütern. Aus dieser Gemeinschaft kann ein ein
zelner schon mannbarer Bruder ausscheiden, und die Uebrigen 
können nach besonderer Vereinbarung, selbst wenn auch sie 
schon in der IJage wären, sich einen eigenen Hausstand zu 
gründen, ferner in ungetheilten Gütern sitzen bleiben (die Re
union). Das Gewöhnliche aber ist, dass, wenn schliesslich der 

2) Für alle Arier gilt, nachdem sie die Initiation und das Vedastudium ab
solvirt haben, ,das Anzünden des heiligen ]<'euers', Ap. I 1, 1, 5, d. h. die In
stitution der Haushalterordnung, Gobh. III 4, 1-3 ,Hat der Schüler den Veda 
ausstudirt ... nehme er sich mit dessen (des Lehrers) Zustimmung ein Weib'. 
- Dieser Satz ist nach Ansbildung des altindischen Erziehungssystemes an die 
Stelle der früheren Regel getreten, dass der lIIannbargewordene gleich nach Er
reichnng des 16. Jahres und Vollziehung des Godanavidhi (Gobh. 111 1, 1-9) 
heirathe i GIRG. S. 66 ff. 
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letzte Bruder heirathsfähig geworden ist, sie nun das vom äl
testen Bruder bisher geleitete Hauswesen durc~ die Erb
t he i1 u n g lösen, und damit jeder Bruder sein eIgenes Feuer 
entzündet. 

Es kann indess noch ein Nebenfall vorkommen. Wenn der 
Sohn aus der Lehrzeit als Ausstudirter [von einem am S~hluss 
lerselben genommenen Bade heisst er: der Gebadete, snataka] 
~eilllkehJ't, sei es, dass der Vater noch lebt oder nicht, so soll 
er freilich möglichst bald das Hochzeitfeuer . entzünd~n. ~ber 
dem können doch [vgl. Baudh. I 3, 5, 1 (Govlfld~)] H:nde.rmsse 

tO'eo'entreten so dass er sich auch ohne Hochzmt sem eIgenes en b b , • • 

Hausfeuer , indem er im väterlichen Hause mcht bleIben kann, 
entzünden muss. 

So stehen also die drei Fälle der Neu - Entzündung neben
einander: Hochzeit, Erbtheilung, Nichtheirathen des snätaka. 

Weil der erste Punkt der Hauptpunkt ist, so wird er mehr
fach in den Sütras ganz allein genannt; Baudh. II 2, 4, 22. 23 
das (heilige Hochzeitfeuer) soll entzündet werden bei der HOC~l

;eit [es geschieht dies mit drei Feuern]'; ~as. 8, 1--3. ,Em 
Schüler, der ein Haushalter werden WIll, soll freI von 
Aerger und U eberhebung mit Erlaubniss .seines Lehrers baden 
und zum Weibe ein junges Mädchen der eIgenen Kaste nehmen, 
das weder zum selben Gotra gehört, noch denselben Pl'avara 
hat, das noch keinen Verkehr mit einem anderen Manne. gehabt 
hat das nicht innerhalb vier Graden von Mutters SeIte und 
inn~rhalb sechs Graden von Vaters Seite verwandt ist. Las s t 
ihn das Hochzeitfeuer entzünden' [Er soll mit dem 
Heirathen nicht zu lange warten; Baudh. I 2, 3, 5 ,so lange 
das Haar noch schwarz ist']; Ap. I 4, 13, 21 ,nachdem de I' 
Schüler sich als Haushalter gesetzt hat, ist ihm 
durch den Veda geboten, die täglichen Riten zu vollziehen' 3) ; 
14, 1 ,d. h. das Agnihotra [eine gewisse tägliche Oblation von 
geklärter Butter]'; G. 9, 1 ,(er) soll baden, nachde~ er d~s 
Gesetz über die Schülerschaft erfüllt hat, soll e III W e 1 b 
nehmen und, unter Erfüllung der Pflichten eines 
Haushalters', u. s. w.; Gobh. I 1, 7. 8 ,Ist ein Schüler nach 

3) In dieser Stelle scheint auch der nichtheil'athende snätaka mitbegriffen. 
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Beendigung seines Studiums im Begriff das letzte Brennholz 
zuzulegen oder sich ein Weib zu nehmen'4). 

In anderen Stellen der indischen Quellen wird die Feuer
entzündung bei der Hochzeit mit der bei der Erbtheilung zu
sammen genannt, woneben denn auch lJisweilen der Nebenfall des 
nichtheirathenden snätaka, sowie clas (keine Neu-Entzündung 
in sich fassende) Fortführen des väterlichen Feuers durch den 
ältesten Bruder zur Erwähn'Ung kommt; G. 5, 7 ,das heilige 
Feuer muss entzündet werden bei seiner Heirath oder bei Thei
lung des Familiengutes'. Pär. I 2, 1. 2. 3. 5 ,die Anlegung 
des häuslichen Feuers geschieht zur Zeit der Verheirathung, 
nach Einigen zur Zeit der Erbtheilung, nachdem er aus dem 
Hause eines Vaigya, welcher viel Vieh besitzt, Feuer herbei
geholt. . . Einige sagen, es müsse' [um reines Feuer zu seinJ 
,dmch Reibhölzcr erzeugtes Feuer sein'; Qänkh. I 1 ,Jetzt 
wollen wir die Kochopfer darstellen': [Fall Nr. 1J ,wenn er (der 
Schüler) heimkehren will, entzünde er an dem Feuer, wo er 
(beim Lehrer) das letzte Holzscheit auflegt, (sein Hausfeuer)' 
[hierunter muss, da gleich nachher das Heirathen als zweiter 
Fall erwähnt wird, der nichtheirathende snätaka verstanden 
sein; vgl. auch die Gobhilastelle vor Not. 4 5)J; [Fall Nr. 2J 
,oder am Hochzeitfeuer' ; [hier findet, wie wir sehen werden, 
die Herüberholung des Feuers vom Heerde des Brautvaters bei 
der in domum deductio statt 6)J; [Fall Nr. 3J ,zur Zeit der Erb
theilung bei Einigen' [vgl. noch Y. I 97J; ,oder nach dem Tode 

4) Der Gedanke, dass regelmässig durch die Heirath der Hausstand gegrün
det werde, spricht sich auch noch in unseren römischen Quellen aus, fr. 1 § 2 

de ngn. !ib. 25,3: Domum accipere debemus hospitium, si in civitate 
maneat, in viJIavel in municipio: quod si non sit(Momms.], illic nbi larem 
matrimonio colJocarint. Vgl. Kipp, Lit. Den. S. 55. 

5) Die Unvollständigkeit der Stellung des nichtheirnthenden snätaka tritt 
besonders darin hervor, dass er allerdings für Neu- und Vollmondsopfer ein 
heiliges Fener zu halten hat, aber (da ein eigentlicher Hanshalter zur Pflege 
des Heerdes beweibt sein mnss) nicht selbst Speise kochen und davon opfern 
soll. Er hat von ungekochter erbettelter Speise zu leben und davon den Göt
tern ulld Manen zu opfern; Baudh. I 3, 5, 12. - Für den nicht gleich hei
rnthenden snätaka giebt G. 9, 2-23 noch eine Reihe besonderer Vorschriften. 

6) Dieser IIauptfali wird dadurch ausgezeichnet, dass vorzugsweise bei ihm 
Manche eine Neucrzeugung reinen Feuers forderten; yaiikh. I 5 ,bei der Hoch
zeit ~lIrch ~eiben es erzeugend nach Einigen'. 
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des . Hausherrn' [Fall NI'. 4J ,der Aelteste selbst'. Qäilkh. kn~~)ft 
hier an die drei ersten Fälle, in denen eine saCl'ale Neuentzu~
dung stattfindet, noch die. Erwähnung der,,, n~ch . der U~ter.
b' chung der Tocleswoche emtretenden, Fortfuhn~ng des vater
/~ en Feuers und damit der ungetheilten väterlIchen Hausge
IC ~ chaft durch den ältesten Sohn [vgl. Gobh. I 1, 12: ,oder 

melllS . '1' h t d Werk auch es 1 i e g t im Todesfall des Fann len aup es as 
dem ältesten Bruder ob'J. . .. . 

2) Indem die Entzündung des Hochzeltfeuers (oeler. ch~ 

I"T '''berführung desselben in das Feuer des neuen Hauses) 
:leIn H t' 'lt . met· als der Hanptfall der Begründung der es la. gl , so 
~~~gt dariu zugleich noch ein anderer Gedanke. D 1 ~F rau 
erscheint selbstverständlich bei diesem er~te.n Acte, WIe . auc~ 
beim weiteren Hausgottesdienste , als a~slst~rend und m~ta~l
rend 7). Die Frau hat ein für allemal fur ehe Hausopfer Ihren 
eigenen Platz, Bandh. I 7, 15, 26. Sie n;uss, ~nn zu der ~s
sistenz befugt zu erscheinen, eine rechtsgültIg erhelrathete Gatt~n, 
nicht eine gekaufte Sklavin sein, Baudh. I 11, 21, 2.: ,es .ISt 

'll"rt dass eine Frau, die für Geld gekauft worden 1st, keme 
er {a , . 1 G"tt d 
Frau sei. Sie kann nicht (assistiren) bel (en 0 ern ° er 
Manen gebrachten Opfern (s. u.). Kägyapa hat festges.tellt, dass 

. ine Sklavin sei'. - Sie wird der ferneren ASSIstenz un-
SIe e " d' P 

.. 'dig durch Ehebruch mit einer verehrungswur Igen erson, 
WUI A' . . d' G 
V 21 9. Es kann überhaupt nur eine nenn m lüser e-

aso , • h l' A .. d 1 meinschaft der Haussacra stehen, wie auc e le n~un ung c es 
heiligen Feuers nur einem (s. g. zwiegeborenen) Aner gestattet 
. t Ap I 1 1 5. Eine Nichtarierin nimmt man zur W ollust
IS , . " t d' t 
befriedigung, aber durch eine solche kann der Hau~got e~ le~s 
nicht wirksam vollführt werden, Vi. 26, 4-6. Eme nchtlge 

--7) Gobh. I 9, 9 ,bei den Kochopfern ist der Hausherr selbst Hotar'. A.p, 

11 1, I, 1: ,Nach der Hochzeit müssen die fü r den Haus hai tel' und sein 
. b I . b nen RI' tell au"geführt werden [Hamdatta stntes, that the use W el vorgese 1I'le e· . t 

01' the dual: gl'ihamedhinol,l indicates that husband Rnd wlfe mus 
perform the rites conjointly. M. 3, 67] •. Gobh. I 3, 13-1~ ,In so.l
eher Weise opfere er fül'derhin Im Hausfeuer oder lasse er opfern biS an sem 

Lebensende. Hierauf bezüglich citirt man auch: "es mag il~ Hausfeu~r a~ch 
die Gattin das Abend- und Morgenopfer darhringen; den n dIe Ga t t 111 1 S ~ 

H d el' n häusliches ist ja dieses Feuer'''; III 3,30 ,bel das ans, nn . 
einer Unheil verkündenden Erscheinung haben 1\1 a n nun d Fr n u als die 

Häuptel' der Familie eine Sühnbusse zu leisten'. 
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Ehefrau nimmt der Arier zur Aufrechthaltung der Haussacra 
und zur Söhneerzielung behufs Fortführung des Geschlechtes. 
,Hat er eine zur Vollziehung der religiösen Pflichten geeignete 
und söhneversprechende Frau, so soll er keine zweite nehmen. 
Fehlen diese zwei Eigenschaften, so soll er eine andere nehmen , 
aber vor Entzündung des Agnihotra; denn durch Theilnahme 
an Entzündung eines Opferfeuers wird die Frau damit wie ein 
Priester, in einer durch eine andere Frau nicht ersetzbaren 
Weise, verbunden. Das Agnihotra dauert für die Lebzeit oder 
wenigstens das Haushaltersein' . Nach Vollziehung desselben 
kann er also [abgesehen von besonderen Verstossungsgründen] 
keine' andere Hauptfrau nehmen. Stirbt aber die Hauptfrau, 
so muss er neu heirathen und neu die Feuer entzünden, Ap. 
II 5, 11, 12-14; vgl. M. 5, 167. 168; Y. 1, 89. 

Diese durch die Ehe zwischen Mann und Weib hergestellte 
nicht bloss humani, sondel'll auch divini iuris communi
ca t i 0 ist bei den Ariern, auch nachdem sie als Italer und 
Griechen in den südeuropäischen Halbinseln sich niedergelassen 
haben, ein Hauptfundament ihrer Rechtsanschauung geblieben 8). 
Freilich müssen wir von dem sacralen Ausbau, den ein Rechts
gedanke bei den Indern gefunden hat, für Griechen und Italiker 
immer ein gut Theil kürzen. Aber dabei bleiben doch die 
Grundgedanken selbst unverkennbar dieselben. Um für die 
altarischen Zeiten das Wesen der Ehe, richtig zu verstehen, 
muss man sich zunächst von unseren modernen Auffassungen 
ganz fern halten. Die Ehe gilt nicht als ein auf dem consensus 
von Mann und Weib ruhendes Verhältniss. Sie ist die durch 
die Geschlechterorganisation gebotene Institution zur Erzeugung 
legitimer Kinder, insbesondere Söhne (uxorem se duxisse li be-

8) Fr. 1 de ritu uupt. 23. 2: uuptiae sunt coniunctio maris et feminae et 
cousortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. § 1'J 

de patr. pot. 1, 9: nuptiae sive matrimouium est viri et mulieris coniunctio, 
individuam vitae consuetudinem continens. Weil man die Ehefrau zur legitimen 
Sohnerzielung (liberorulll quaerendorum causa) nimmt, so heisst dies e con
iunctio maris et feminne das III a tri mon i um. Ebenso bei den Griechen. Die 

Hetäre hat mun um der Wollust willen (TC~, /J.€v ha!pa, "tjllwrj, gvs)l.' e'X0/J.€v), 
das Kebsweib um der Pflege willen (d, 11€ ltaA).axeX; 'r'ij, xa~' Yi/J.Epav ~€PC(
ltela, 'rov crw/J.C(TO')' die Gattin zur Erz i e I u n g leg i ti m e l' Kin der und 

zur treuen Bewachung seines Guts ('reX, 11€ yvvC(ixa,'rov ltC(t1l0ltOt.tcr:;)<xt 
P'I]cr(co. Xc(l TWV tvllov ijiu),o:xC( lW1T~V foX"'.v). H,-BI. § 29 (S. 263 N. 3). 
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1'01'Um quaerendorum causa; E1r:/, rcalo(()jJ ,),I'IWI(VJI arc6~(I} 
oder &~6'C(p, H.-BI. § 30 Not. 3). Der Wille der Frau kommt 
für die Eheeingehung rechtlich wesentlich nicht in Betracht. 
Ist sie aber rechtmässig geheirathet worden, so hat sie vollen 
Anspruch auf die hohe Ehren stellung der zur ungetheilten 
Lebensgemeinschaft (individua vitae consuetudo) berechtigten 
Hausgenossin. Diesen Rechtsgedanken vermag sich jene alte 
Zeit noch nicht als einen weltlich-bürgerlichen zu gestalten. 
So wie sie alles Hohe deificirt, so giebt sie auch gern dem 
Juristischen eine sacrale Form. Aus dem sacralen Kleide 
müssen wir immer erst den eigentlich zum Grunde liegenden 
Gedanken enthüllen, um ihn, als den später des sacralen Ele
mentes ganz oder fast ganz entkleideten, in seiner historis~hen 
Identität verfolgen zu können. Da überhaupt der alte Haus
halterbegriff in sacralem Kleide auftrat, d. h. als eine durch 
gehörigen Hauscultus von den höheren Mächten geschützte po
testas, so musste auch die Rechtsstellung der Frau in der Ge
stalt der Mitpriesterschaft bei den Haussacra auftreten. 

In dieser Mitpriesterschaft steht die Frau sogar dem eigent
lichen Priester voraus; Baudh. I 7, 15, 10: ,dEir Opferer und 
sein Weib stehen näher (zum Opfer) als die Priester; sie sollen 
rein mit reinem Feuer opfern'; I 6, 13, 1. 2. 5: ,die Götter 
erfreuen sich (nur) an reinem Opfer, denn die Götter verlangen 
nach Reinheit und sind (selbst) rein. Der Opferer und sein 
Weib, so gut wie der officiirende Priester, sollen Kleider an
ziehen, die gewaschen worden, im Winde getrocknet und in 
keiner schlechten Verfassung sind'. Aber auch das Feuer muss 
rein sein, und zwar kann, im Gegensatz zu dem durch täglichen 
Gebrauch unrein gewordenen, reines Feuer immer wiecler durch 
die Aralfis (die Reibhölzer) hergestellt werden; Baudh. Ir 10, 
17, 25 9

). Immer aber wird der Gedanke festgehalten , dass 

9) Im Uebrigen enthält die Frage vom Herübertragen des (insbesondere: 
reinen) Feuers vielfache Schwierigkeiten, auf die ich hier nicht eingehe. Ebenso 
ist dunkel, wie man das Feuer (etwa durch Halten der Kohlen in glühender 
Asche) lange Zeit aufbewahrte. Man muss es darin zu grosser Geschicklichkeit 
gebracht haben. - Gohh. I 1, 15-17 ,Man lege aber das Feuer an, nachdem 
man es aus qem Hause oder von der Bratpfanne eines Vail'ya geholt, oder auch 

aus der Wohnung eines Vielopfernden, sei derselbe ein priesterlicher, ein könig
licher oder ein bürgerlicher. Oder auch anderes durch Reibung gewonnenes 
lege man an'. 

11 eis t, Altarisches ius gentiuUl. 5 
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der Hausaltar, auf dem den höheren Mächten geopfert wird, 
der Heet'd für die tägliche Speisebereitung sei. Das Hausopfer 
erscheint als eine durch Agni zu den Göttern zu bringende 
Vor ab gab e von derjenigen Speise, die der Haushalter mit 
seinem Weibe zu essen gedenkt; Ap. II 2, 3, 12: ,Die Brand
oblationen und Balidarbringungen (s. darüber u.), gemacht mit 
der Speise, welche der Ehemann mit seinem IV eibe essen wer
den, bringen als Belohnung Glück und Genuss des Himmels'. 
Diese Darbringungen sind mit den vorgeschriebenen ritualen 
Formeln zu verbinden, sonst helfen sie nichts. Alle die all
mälig zu monströser Fülle angewachsenen indischen Formeln 
zu erlernen, wal' eine schwere Aufgabe für Mann und Weib, 
wesshalb sie bei schwierigeren Proceduren auch Priester herzu
zogen, Ap. II 6, 15, 12. 13. Doch mussten zunächst sie selbst 
das Wichtigste erlernt haben, und da die Eheeingehung als der 
reguläre Zeitpunkt für die Gründung des auf Fortpflanzung des 
Geschlechts gerichteten Hausstandes gilt, so war [sehr ver
schieden von unseren modernen die Ehe beginnenden leicht
sinnigen "Flitterwochen"] in jenen altarischen Zeiten der An
fang der Ehe' eine saure Zeit, in der das junge Paar, unter 
Enthaltung vom Beischlaf, die Opferformeln einzulernen hatte; 
Ap. II 2, 3, 13: ,während des Lernens der heiligen Formeln, 
welche bei den Brandoblationen und Balidarbringl.lllgen zu re
citiren sind [oder: nachdem er die Formeln zum ersten Male 
gebraucht hat], soll der Haushalter auf dem Boden schlafen, 
der ehelichen Beiwohnung sich enthalten, sowie des Essens von 
Reizmitteln und Salz, zwölf Tage lang' 10). Auch sogar am 
Jahrestage der Hochzeit kehrt, wenngleich derselbe durch Fest-

10) Der gewöhnliche kleinere Zeitraum del' Enthaltung ist d l' e i Tage; 
Pär. I 18, 21; 9äiikh. 1, 17 ,eine dreitägige Frist sollen sie Enthaltsam
keit üben, am Boden schlafen, Mus mit saurer Milch bereitet zusammen 

geniessen' . . . ,Abends und Morgens das hoc hz e i tl ich e Fe u e l' um w an
dein; mit den WOl'ten .. , "Agni und Indm mögen einen Mann in miI' 
erwachsen lassen, svähä" so (bringt sie) die erste Darbringung, weun sie 
nach einer Leibesfrucht verlangt. Zehn Tage lang ist Verreisen untersagt' [d. h. 
von da an, wo die eheliche Beiwohnung offen steht, soll der Mann jedenfalls 
während der nächsten zehn Tage seine junge Frau nicht schon wieder allein 
lassen]. - Mit der indischen dreitägigen Frist mögen die griechischen ~11:GtVA(C( 

(H.-Bl. S.266 N. 3) zusammenhängen. - Nach Gobh. II 3 wird die dreitägige 
Frist der Enthaltung in cinem angemessenen Brahmanenhause zugebracht. 

I 
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speise gefeiert wird, eine kurze Oarenzzeit wieder; Ap. II 1, 1, 
7-9: ,am Jahrestage seines Hochzeittages mag er seine Lieb
lingsspeise essen; in der Nacht dieses Tages sollen sie auf dem 
Grunde schlafen und die eheliche Beiwohnüng vermeiden'. 

11. (Fortsetzung. - Die Entzündung des Hausfeuers). _ 
3) Der saCl'ale Heerddienst im Hause muss [abgesehen von un
reinen Zwischenzeiten] ins t l' eng e l' 00 n tin u i t ä t geübt, das 
Feuer der Hestia muss ununterbrochen bewahrt werden. Es 
ist dies derselbe Satz, der noch bei den Römern in dem Spruche \ 
hervortritt: sacra (privata) perpetua sunto 1). Er hat auch im 
öffentlichen Vestadienst zum Pflegen des immer brennenclen 
Gemeindefeuers geführt 2). Täglich nahen, das ist der altarische 
Gedanke, die Götter dem Hausheerde. Täglich also muss der 
Pfleger des Feuers in der Lage sein, ihnen durch den Speise
bringer Agni die schuldige Gabe zu gewähren; Qäiikh. II 17: 
,die Hausgötter nahen sich Tag für Tag dem Hausvater, um 
ihr Theil zu empfangen; ... wenn er verreist ist, übe er nicht 

1) Cic. de leg. II 9, 22: sacra privata perp etua manento. deorllm 
manium iura san eta sunto. 

2) Cic. de leg. II 8, 20: virginesqlle vestales in ur];e custodiunto i g ne m 

f 0 ci pub I i cis e m p i tel' n um. H. J ordilll, Der Tempel der Vesta, Berlin 
1886, S. 79: "Die doppene Gestalt der Vesta des Hauses und der Vesta des 
Staats .. G ö t tin des He erd es .. ein ans der alten Heimath mitgebmchtes. 
Zwar eine Göttin des Namens Vesta scheint den alten Indern fremd zu sein •. 
Es hat in Rom alte Vorschriften darüber gegeben, unter welchen Bedingllngen 

das Heerdfeller eines Hauses in ein anderes übertragen werden durfte, denn 
unter den Ceremonialvorschriften für das Leben des Flamen des höchsten Jupitel' 
findet sich das Verhot, von seinem Hausheerde l~euer zu anderen als Zll Opfer
zwecken zu holen (Gell. 10, 15, 7 aus Varro; Fest. Ausz. 106). Der gleichen 
Vorschrift sind die Vestalinnen unterworfen: aus ihrem Hause, dem atrium 
Vestae, tragen sie am Anfange des Jahres das Feuer, entzündet .. am eigenen 

Heerd, in den Tempel de;' Göttin, die aedes Vestae, h i e l' ab er hab e n sie 
es be s t ä nd i g z II u n tel' haI t e n wi e im H!l u se, nur dass diese Unter
haltung unter den Augen der Göttin zu einer gottesdienstlichen Pflicht wird ... 
Noch mehr: es hat sich eine uralte Doppelsitte, das Feuer von Heerd zu Heerd 
zu übertragen und es durch Reiben neu zu erzeugen, auch im Vestadienst er
halten •. wenn das Feuer durch ihre Unachtsamkeit erlosch . . . mussten sie 

es in der uralten Weise des Anreibens wieder gewinnen". (Vgl. § 10 bei 
Not. 9). 

5* 
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Fasten Cd. h. etwaige Gelübcle braucht er nicht auswärts zu 
halten, sondern der zurückbleibende Pfleger des Hausfeuers 
setzt sie fort], die Gattin hält das Gelübde aufrecht (Gobh. I 
6, 8. 9); der Sohn, der Bruder, die Gattin oder sein Schüler 
bringe mittlerweile das Spendeopfer dar. Die aber das All
götteropfer spät und früh vollbringen, die werden an Besitz 
und Alter, an Ruhm und Nachkommen gedeihen'. Der Haus
herr gewinnt glückliche Dorfwohnung dadurch, dass er alle, 
Pflichten gegen die Götter unausgesetzt erfüllt, Qäiikh, III 2, 3. 
,Er spricht: "Was ich bei dieser Handlung zu viel gethan, oder 
was ich hier zu wenig gethan, das möge mir Agni, der Opfer
förderer, der kundige, Alles wohlgeopfert , wohl dargebracht 
machen", Ac;v. I 10, 23. ,Von der Handergreifung an [d. h. 
vom Eheschluss an] besorge er das Hausfeuer , er selbst, die 
Frau oder der Sohn, die Tochter oder der Schüler; es sei 
beständig gepflegt', Ac;v. I 9, 1. 2. 

Die Gattin ist die eigentliche Mitbesorgerin des Opferfeuers. 
Sie hat die Sacra, und die damit nothwendig verbundene Ver
mögensdisposition, nicht selbständig, sondern nur in Folge ihrer 
Verbindung mit dem .Manne; Vi. 25, 15. 16: ,für die Frauen 
giebt es kein Opfer, keine religiöse Handlung und kein Fasten 
getrennt von ihren Männern; wenn eine Frau bei Lebzeiten 
ihres Mannes ein Fastengelübde auf sich nimmt, so raubt sie 
ihrem Manne das Leben und kommt in die Hölle'; G. 18, 1: 
,eine Frau ist nicht unabhängig in Beziehung auf die Erfüllung 
des heiligen Gesetzes' Cd. h. sie kann Qrauta- und Grihya-Opfer; 
Gelübde und religiöse Ceremonien nur mit Erlaubniss ihres 
Mannes vollziehen]. Regelmässig soll der Haushalter ein "Veib 
von gleicher Kaste nehmen, jünger und von einem Manne un
berührt, G. 4, 1; hat er eine Frau von gleicher Kaste, so lasse 
er durch keine andere eine heilige Handlung vollziehen; hat er 
mehrere gleicher Kaste, so vollzieht sie die älteste, Y. 1, 88; 
,wenn der Gatte die Gattin, welche die Pflichten der Kaste 
vollzog, im Feuer verbrannt hat [d. h. wenn er der pflicht
getreuen Frau pflichtgetreu die Todtenehren erwiesen hat], 
nehme er der Vorschrift gemäss eine andere Frau und anderes 
Feuer ohne zu zögern', Y. 1,89 3); wenn die geschändete 

3) Die Missbilligung des ci. y CI. p.l 0 V und 0 ljJ ~ Y CI. p.l 0 v, wie sie ja bekannt-
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Frau die gehörige Busse gethan hat, so ist sie wieder rein, und 
tritt zurück in die Ausübung ihrer sacralen Functionen; [for 
the connexion of husband ancl wife ta k es pI ace t h l' 0 U g h 
the law] Ap. II 10, 27, 1. Andere Frauen des Hausstandes 
(ausseI' der rechten Gattin), sowie nichtinitiirte (noch nicht in 
die Lehre getretene) Kinder dürfen keine Brandoblationen dar
bringen, Ap, II 6, 15, 18. 19. 

Neben der Gattin können auch Kinder und Schüler dem 
Haushalter im Hauscultus helfen und ihn vertreten; Baudh. I 
2, 3, 19 ,lasst ihn täglich Brennholz aus dem Walde holen und 
es im heiligen Feuer anlegen'; I 2, 4, 4. 5 ,ein Schüler, welcher 
eine Nacht hinbringt, ohne ein Stück vom heiligen Brennholz 
anzulegen, schneidet sie von der Länge seines Lebens ab'. 
Vas. 7, 5. 6 ,im Fall der Lehrer stirbt, soll er das heilige 
Feuer bedienen, denn es ist im Vedaerklärt "das Feuer ist 
dein Leben". 

Geht der Haushalter auf Reisen, und hat er etwa zu Haus 
keine geeignete Vertretung, so hat auch dafür die sacrale 
Theorie Vorsorge getroffen, um die Perpetuität der Sacra auf
recht zu erhalten (das samärohanam); Qäiikh, 5, 1 ,wenn er 
verreisen will, lässt er in sich selbst oder in die beiden Reib
hölzer 'oder in ein Holzscheit das Feuer eingehen je einmal 
(mit dem Spruch): "komm geh in meinen Athem ein", je zwei
mal schweigend; oder mit "dies ist dein Mutterschooss" wärmt 
er die beiden Reibhölzer oder das Scheit. Das (Wiederheraus-) 
Reiben (geschieht) vor Sonnenuntergang und zur Zeit der All
götterspende. Nachdem er auf einem bestrichenen, aufgeschüt
teten, besprengten Platz ein weltliches [laukika, der profanen 

lieh noch in älterer griechischer Zeit hervortritt (GIRG. S, 29), hat nicht bloss 
den l' e ale n Grund, der in der Periode der Geschlechterorganisation Alles über
wiegt, dass man verpflichtet ist fitr Fortpflanzung des Geschlechts zu sorgen, 
sondern auch den s a er ale n Grund (der also selbst dann gilt, wenu man schon 
Söhne genng hat), dass man eine i\Iitgenossin zur Pflege der Haussacra haben 
muss, Dem entsprechend treten anch diese heiden Gesichtspunkte, fitr den Fall, 
dass man keine leiblichen Kinder haben konnte, bei der Adoption hervor; s, u, 
§ 16 Not, 1. - [Vgl. auch Tscheng Iri 'fong, China und die Chinesen (1885) 
S.40. 41: "Es heisst in Europa: Jeder dienstfähige Mann muss Soldat werden. 
Die Formel könnte bei uns ebenso lauten, man brauchte nur statt ,Soldat' ,Ehe
mann' zu sagen, Die Ehelosigkeit wird allen Ernstes als ein Laster betrachtet, 
und es bedm·f ganz bestimmter Gründe, um sie zu entschuldigen".) 
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,y elt angehöriges] Feuer hingeschafft, lässt er (das heilige 
Feuer) wieder herauskommen mit: "komme heraus". 

Wer die Pflicht dei' Feucrbewahl'Ung verletzt, ist sündhaft. 
Lässt er ans Nachlässigkeit das Feuer verlöschen, so muss er 
Sühnespenden darbringen, Qäiikh. 5, 1. Ist er aber ein virahan 
d. h. löscht er selbst die heiligen Feuer aus, so ist er ein Zer
störer seiner Nachkommenschaft d. h. er wird in Folge dessen 
ohne Nachkommenschaft bleiben, Vas. 1, 18. Wer das heilige 
Feuer nicht bewahrt, wird gleich den Qfidras, Vas. 3, 1. 2, und 
muss Busse thun, Vas. 21, 27. Man soll von Dem, der die 
heiligen Feuer verlässt, keine SIJeise nehmen Ap I 6 18 32' , . , , , 
mit dem Zerstörer des heiligen Feuers darf man nicht zusam
men speisen, G. 15, 16; das Verlassen des heiligen Feuers 
gilt wie das Verlassen von Vater, Mutter, Sohn oder "Yeib, 
Vi. 37, 6. 

Indem die Pflege des Hausfeuers als die Vorbeclingung 
erscheint, um unter dem Schutz der Götter und Manen elen 
eigentlichen Zweck der Haushaltsgründung, die Erzielung von 
Söhnen, zu gewinnen, so muss es dem Altarier als ein furcht
bares Schicksal gelten, wenn Einer so verarmt, dass er nicht 
mehr im Stande ist, den Hausstand aufrecht zu erhalten, und 
den1llach das Hausfeuer aufgiebt, um fortan als Kathenmann zu 
leben, Baudh. III 11, 13-15; 2, 17. Aber gerade weil der 
Altarier so zäh an seinem Hausfeuer hing, so erscheint es als 
eins der schwersterklärbaren Probleme, wie gerade bei den 
Indern sich die Lehre entwickeln konnte man müsse Allem , , 
was die Welt Liebes (aber auch Böses) bietet, entsagen und als 
Ascet ohne eigenes Hausfeuer leben, Baudh. II 10, 18, 22 ,ein 
Ascet soll kein Feuer halten, kein Haus, kein Heim, und keinen 
Beschützer haben'. 

Ist hiernach die Perpetuität der Haussacra eine Haupt
vorschrift der altarischen sacralen Ordnung, so ist es kein Wi
derspruch gegen dieselbe, dass im natürlichen Laufe der Dinge 
durch den Tod des Haushalters eine U n tel' b I' e eh u n g des 
Hauscultus eintritt. Dem Haushalter müssen die Todtenehren 
die N omizomena, prästirt werden. Von diesen ist später in an~ 
derem Zusammenhang weitläufiger zu handeln. Hier zunächst 
erst Folgendes. Das Haus wird unrein, drei bezw. zehn Nächte 
lang, Pär. 3, 10, 29. 30. Drei Nächte lang darf gar kein Ge-

- " 
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schäft verrichtet und auf dem Heerde nicht gekocht werden, 
wesshalb die Hausgenossen von gekaufter oder geschenkter 
Speise zu leben haben, Par. 3, 10, 25. 26. Wenn die Bestat
tungsfeierlichkeiten zu Ende si:nd, so geht das gewöhnliche 
Leben wieder an. Ist abe~' eine Person, die das heilige Feuer 
entzündet hat (d. h. ein Haushalter) auf der Reise gestorben 
[von Transportiren der Leiche ist natürlich damals nicht die 
Rede], so bedarf man eines sichtbaren Abschlusses der Bestat
tungsfeierlichkeiten. Zu dem Ende wird eine Puppe angefer
tigt [auch bei Griechen und Römern kommt noch die Reprä
sentation durch Puppen vor, GIRG. S. 271 ff.]; Vas. 4, 36 ,so 
sollen s'eine SapiJ,lc}as (durch Verbrennung der Puppe) seine 
Obsequien feiern und (zehn Tage lang) unrein bleiben, als wenn 
sie wirklich seine Leiche verbrannt hätten'. 

4) Die Pflege des Hausfeuers ist das Band, welches alle 
zum Hause Gehörigen zu einer sacral geweihten Einhei t 
zusammenschliesst. Indem der Haushalter unel sein Weib die 
eigentlichen Pfleger des Hausfeuers sind, so ergiebt sich daraus 
für die in diesem Hausstande erwachsenden Kinder (und weiter 
für alle anderen im Schutze dieses Hauses Lebenden), dass sie 
den Hausvater und die Hausmutter, welche durch die Pflege 
der Sacra dem Hause den Götterschutz verschaffen (sich geist
liches Verdienst erwerben), als verehrungswürdige Personen zu 
behandeln haben. Verehrungswürdige Person heisst gur u 
[sprachlich identisch mit gr a v i s (persona)]. Vater und Mutter 
sind atigurus, woran sich als Nächster der Lehrer, der geist
liche Vater, anschliesstj Vi. 31, 1--4 ,ein Mann hat drei ati
gurus [speciell verehrungs würdige Obere], seinen Vater, seine 
Mutter und seinen geistlichen Lehrer; ihnen muss er immerfort 
Gehorsam leisten, uml was sie sagen, das muss er thun'. An 
diese fügen sich dann noch andere gurus, namentlich die On
kels, und zwar ganz eigenthümlich noch hervorgehobe:q. der 
mütterliche Onkel (avunculus: der kleine Grossvater) 4). Indem 

4) Baudh. I 2, 3, 45 ,officiirende Priester, der Schwiegervater, väterliche 
und mütterliche Onkels, auch wenn sie jünger sind als (man selbst, müssen 
ge ehr t werden durch) Aufstehen und Angeredetwerden' j II 3, 6, 36 . . ,ein 
Bräutigam, ein mütterlicher Onkel, ein Schwiegervater und ein officiirender 
Priester sind in den Smritis erwähnt als würdig der Honigmischung zu bestimm
ten Zeiten und Gelegenheiten'_ - Dass diese Ehrfurchterweisung gegen 
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Vater und Mutter die eigentliche GurusteIlung einnehmen, so 
hat sich daraus ein höchst wichtiger Begriff entwickelt. "Ver mit 
einem Anderen durch eine diesel' beideu verebrungswürdigen Per- . 
sonen verbunden ist, der steht damit zu dem Anderen in einer 
eigenartigen V crwancltschaftsbeziehung. Die Verwandtscbaftsbe
rechnung n ~ 0 f; n Ci '[; ~ 0 f; und n ~ 0 f; Ili) '[; ~ 0 f;, die eine so grosse 
Bedeutung im griechiscben Rechte hat (GIRG. S. 82. 83), ist eine 
altm·iscbe. Sie geht nicht weiter hinauf, so dass auch nocb 
wieder von einer besonderen V erwandtschaft n~of; mxnnov und 
n~of; ncInnCif; die Rede wäre. Man würde sich ferner ganz 
das richtige Verständniss derselben verscbliessen, wenn man die 
lC~()S nCi,[;~of; als die agllatische, die 1tI~Of; 11I)'[;~6f; als die cog
natische Verwandtschaft bezeichnen wollte. Auch die 'lC~Of; 
1/.C('[;~6f; ist cognatisch gemeint; sie hat an sich mit väterlicher 
Gewalt nichts zu thun. Beide aber, n~of; nc(,[;~of; wie n~of; 
11I)'[;~6f;, erklären sich nicht lediglich aus der Blutsgemeinschaft, 
sondern sie sind das Product der Combination zweier Elemente: 
sie bezeichnen das co g na t i s c he Verbunden sein durch die 
zwei nächststehenden (in Folge der Haussacra als atigurns 
erscheinenden) Ascendenten. Wo Beide in Betracht kommen, 
geht selbstverständlich,· da in der Vorstandschaft des Haus
wesens der Hausbalter seinem Weibe voransteht , die V Cl'bin
dung n:~of; nCi,[;~of; der n~of; 1(1)'C(!Of; vor. So beisst es in Be-

den mtitterlichen Onkel ein besonderer Ausfluss des s. g. "Mutterrechts" wäre, 
ist nicht erfindlich. Auch in der bekannten Stelle von 'l'acitus Germ. 20: 
sororum filiis idem apud avunculum qui ad patrem ho n 0 r. Quidam sanctiorem 

arctioremque hunc ne x ums an g u in i s arbitrantur, liegt daftir keinerlei Hin
weis vor. Die Arier haben von jeher das Bluthand zur Mutter, als der Schwlt

cheren, mjt hesonderer Zärtlichkeit und Ehrfurcht umgeben und an diesem Ehr
furchtsverhältniss auch den Mutterbruder theilnehmen lassen; Vas. 13, 48: ,der 
Lehrer (äcärya) ist zehnmal verehrungswürdiger als der Unterlehrer 
(upadhyäya), der Vater hundertmal mehr als der Lehrer, die 1\I u t te l' tau

sendmal mehr als der Vater'; Ap.ll0, 28,9: ,Eine Mutter thutVieles 
ftir ihren Sohn, des s haI b mus s er ihr f 0 l' t w ä h l' end die n e n, au c h 
wen n sie ge fall e n [aus der Kaste gestossen] ist'. - V gl. auch die Stelle 
bei Bachofen Ant. BI'. I 19: ,eines Guru (geistlichen Lehrers) Wort bindet, 
sagt man, gleich einem Gesetz; der trefflichste Guru aber, tugendreich
ster aller Menschen, welche die Pflicht kennen, ist ein e 1\I u t tel'; sie hat 
gesprochen, ihr Wort soll man wie ein Almosen verzehren, das ist die hö ehs te 
allel' Pflichten'. 
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treff des tarpanam Opfers: Qäiikh. 4, 10: ,der Stanul1 des Va
ters möge speisen, der Stamm der Mutter möge speisen' 5); 
so haben nach G. 15, 13 ,beim Nicbtvorbandensein von Söh
nen (des Verstorbenen), seine SapÜ;tcJas. dann die Saph;u'J.as seiner 
Mutter die Tocltenoblationen darzubringen'. Demgemäss ordnet 
sich denn auch das Erbrecht, worauf ich aber hier nicht ge
nauer einzugehen habe. Ich begnüge mich einstweilen mit der 
Wiedergabe von Visl11,lu's und seines Commentators Darstellung 
17, 4 ff.: ,Das Vermögen eines Mannes, der 0 h n e m ä n nli c he 
Des c end e n z stirbt, fällt . . . an seinen Bruder [on failure of 
brothers the si ster inherits, Nand.], wenn der nicbt da ist, an 
seines Bruders Sohn [on faHme of a brothers son the si sters 
son inherits, Nand.), wenn der nicht da ist, an die Bandhu 
genannten Verwandten [Bandhu means SapiJ;lc}a (alliecl by fu
neral oblations). The inheritance goes first to t he S a p iJ;l q. a s 
o f th e fa th er s si dein the following order: (the bl'others 
son) the bl'othel's grandsOll ; the grandfather, bis son, grandson 
and greatgrandson; the greatgrandfather, his son, grandson and 
greatgrandson. Then follow tbe mothel's SapiJ;l~las in 
the same order, Nand.]. Wenn die nicht da sind, die Sa-

6) Baudh. 11 5, 10, 1: ,Om, ich sättige die Väter, svadhä, Verehrung, die 
Grossväter , die Urgrossväter; die lIlittter, die Grossmtitter, die Urgrossmtitter'. 
VgL unt. § 32 Not. 8. - Diese altarische Auffassung, dass übel' den Kindern 
Vater nnd Mutter auf gleicher Stufe stehen, wobei aber dem Vater 
das entscheidende Wort, der Mutter Anspruch auf grössere Zärtlichkeit zusteht, 
_ findet ihren unzweideutigen Ausdruck in dem unten § 29 dUl'zustellenden indo

gräcoitaliscben z w e i te n Re li gi 0 n s g e bot: "Du sollst die Eltern ehren". 
Ich bedarf eines kurzen Wortes znr Bezeichnung diesel' Rechtsordnnng' und 
werde sie das "Parentalrecht" nennen. Dasselbe ist gleich weit entfernt 

von dem einseitigen Standpunkte des "Mntterrechts", wie es sich bei manchen 
Völkern findet (§ 9 Not. 2), und anderertieits des zum Patrial'chenthum führen

den Ueberwiegens der VatersteIlung, wie es namentlich Völker kennen, die aus 
Zeitehen und Verbindungen mit Sklavinnen legitime Kinder ahleiten. Es ist 

itberhaupt keine richtige Entgegenstellnng, wenn man dem Matriarchat gegentiber 

immer nur den Patriarchat hervorhebt, dagegen das gerade dem arischen Stamm 
eigene Parentalrecht unerwähnt lässt. Und es ist keine richtige Charakteri

sirung des den altarischen Reehtsgedanken ausbauenden indischen Brahmanen
thums, weun man ihm eine einseitige Paternitätslehre unterschiebt; [Bachofen, 

Ant. Br. I 221: "Das arische Priesterthum ist ftir sich selbst dem Pa tel' n i

t ä t s p r i n c i p des ehelicheI; Vereins und der Succession in grader I~inie treu 

ergeben".] 
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ku ly a genannten Verwandten [Sakulya means distant ldns
men ... ] 6). 

5) Die unter dem Haushalter, mit Beihülfe seines Weibes 
stehende xOlPltJ1'La von allem zum Hause Gehörigen ist ein~ 
durch sacral- sittlich - materielle Elemente zusammengehaltene 
Einheit. 

Das s a c r al e Element spricht sich vorzugsweise in dem 
S~tze aus: di~ Hauskoinonie ist eine aquae et ignis communio 7). 
.MIt der SpeIsung des Hausfeuers durch Brennholz auf dem 
Heerde, neben welchem die zum Kochen wie zum Opfern un
entbehrliche Wassertonne steht, - sind die Grundelemente des 
Hauscultus bezeichnet 8). Desshalb soll man da wohnen, wo 
Holz und Wasser reichlich vorhanden ist Baudh II 3 6 3 I , . '" desshalb soll auch der nicht gleich heirathende snätaka einen 
mit ~Wasser gefüllten Topf führen und ein heiliges Feuer hal
ten, Baudh. I 3, 5, 4. 6-10; desshalb gestaltet sich die Cere
monie der Ausstossung zu dem Acte des Zerbrechens des Was
sergefässes, G. 20, 1 ff.; Vas. 15, 11 ff. 

Das si t t li c he Element spricht sich in Folgendem aus: 
dem Haushalter liegt ob die Sorge für Heiligung der Schwelle 
l~~d .Ab~altung der Unholde, Ap. II 2, 3, 22. 23; die Sorge 
fur nchtIge Erfüllung der Pflichten (des Dharma) und Verhü
tU1~g ihrer Uebertretung (des Adharma), Ap. II 2, 3, 20; Ver
melClung von Gemeinheit, Herzenshärtigkeit, Treulosigkeit, Baudh. ' 
II 2, 4, 25. Ganz besonders wird, da ja das Bettelsystem ein 
Stück der ganzen socialen Organisation geworden war dem 
Haushalter die Pflicht der Freigebigkeit aufgelegt, Bau~lh. II 
2, 4, 26: "Du bist die Tochter von Einem, der (Andere) preiset, 
der bettelt und (Gaben) empfängt, aber ich bin das Kind von 

6) Die S a k u I y a s umfassen also die jenseit der Sapindngrenze Stehenden 
zunächst die Sam a n 0 d a k a s (§ 7 Nr, 4) und dann di~ noch entferntere~ 
Sagotras, Nicht stehen (nach Kohler, Krit. V. S. IV S. 12) die Sakulyas 
Vor den erst als "dritte Reihe" angenommenen Samänodakas. _ VgL übel' 
das dem indischen gleichartige griechische Erbrecht GIRG. S, 82 ft'. 

7) Auch nach römischer Auffassung waren: "aqua et ignis Symbole der 
Lebensgemeinschaft"; KarIowa, Röm. Ehe S. 11 Not. 23 (vgL unten § 24). 

8) Vorschriften über das Feueranlegen zu Brandoblationen ; die Wasser
gefässe im Hause dürfen nie leer sein; das ist die vom Haushalter und seinem 
Weibe porsönlich zu beobachtende Pflicht; Ap. II 1, 1, 13-15. 
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Einem, der gepriesen wird, der Gaben giebt und sie nicht an-

nimm t" 9). " . . 
Endlich die m a t'e l' i elle Pflicht ist die Sorge fur ehe leIb-

liche Subsistenz der Hausangehörigen. Also er so~~ streben, 
Vermögen zu sammeln, um seine Hausgenossen zu n.ahren Ul~d 

kleiden. Die Frauen, die heranwachsenden Kmder, ehe 
zu bl' b rr" ht . kranken Angehörigen, die unverheirathet ge. 16 en~n 0lc fer, 
I Gesinde und die Sklaven, endlich die Th1ere, SIe al e 01'-
e as bl f" . del'll vom Haushalter Speisung. Das Kochen oss ur~ eIgene 
Gedeihen ist ein Verbrechen, Vi. 37, 27. ,Nachdem ~Ie Bra~
manen (die Kschatriyas, die als Gäste gekommen sl~d), ehe 
Verwandten und Freunde, (die Eltern und Anderen) dIe. er zu 
el'llähren verpflichtet ist, (und die Diener) ihre MahlZeIt ge-

cht haben lasst Mann und Weib selbst den Rest 
~n:s e n. Nachdem er Ehre erwiesen hat den Göttern,. den 
Manen, den Menschen,. denen, die er zu ernähl~en ve~'pfhch~et 
ist, und den Hanshaltsgottheiten [für welc~e ehe Bahdarbrlll-
'unO'en sind s. u.] sowie den Hunden, Krahen u. s. w., lasst 

g b , b . bl' 1 . st einen Haushalter sich erfreuen an dem, was ü ng ge Ie Jen 1 . 

Wer Speise nur für sich selbst kocht, isst nich~s als Sün~e; 
denn das allein gilt als für den Tugendhaften geeIgnete SpeIse, 
was übrig ist, nachdem die (herkömmlichen) Oblationen dar-
gebracht sind', Vi. 67, 41-43. ., . 

Die Erfüllung dieser Haushalterpfhchten 1St demnach nIcht 
ohne Besitz möglich. Des Haushalters einheitliche Leitung soll 
diesen Besitz in vernünftiger Weise zum Wohle des. Gan.zen 
gebrauchen. Es soll die fitr die Koino~ie bere~tete SpeIse l1lcht 
mit Stimulantien oder Schlechtem gemIscht sem, Ap. II 6, 15, 
15-17; es sollen keine verbotenen Gegenstände gegessen wer
den Vi. 51 37. Die Speise ist mit einem ehrenden Spruche 
dardubieten, 'Vi. 3, 69-71. In Folge der individua vitae co~
suetudo sind der Haushalter und sein Weib von der HochZeIt 
an zu den religiösen Ceremonien vereinigt. Beide also zusam
men haben zum Erwerbe sowohl des religiösen Verclienstes wie 

9) Als die sittlichen Feinde d~s ~aushalte~:s ~erden .folgende. ang~-
b V· 33 1-3' der Mensch hat dreI hochst gefahrhche Fell1de, Flmsches-ge cn, J., . , . 

lust Zorn und Gier. Sie sind vorzugsweise der 0 r d n u 11 g der Hau s-
, d ) V " halt erg e f ä h r li eh, weil diese (Häuser, 'Yeiber und an eres ermogen 

haben. Ein Mann, VOll diesen (drei Feinden) beherrscht, begeht Verbrechen', 
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des Vermögens mitzuwirken, Ap. II 6, 14, 16-17: ,n 0 d i v i
sion takes place between husband and wife' for 
f h · f . , , 
rom t e tune 0 marrlage, they are united in religious cere-
mo~ies; !i~{6wise al.so. as re~ards the rewards for works by 
wluch sp11'ltual mel'lt IS acqmred, and the acquisition of pro
perty.' In Folge dieser ungetheilten Lebensgemeinschaft haben 
M~nn un~ ~rau, wenn sie beide gegenwärtig sind, ver ein i g t e 
D.I s P o. S 1 t Ion sm ach t übe I' das Ver m ö gen. Der Mann 
tl'lfft dIe Ver.fügung, ab~r es wird angenommen, dass eine gute 
Ehefrau. factIsch auf dIe Entschlüsse des Mannes eingewirkt 
haben Wll'Cl; Ap. II 11, 28, 3: ,Beide, Mann und Weib haben 
Mach~ über ihr gemeinsames Vermögen' [das ist keine' Güter
gememschaft, sondern die Frau ist ursprünglich vermögenslos 
dm~l Mann gehört an sich Alles, aber es steht unter der unge~ 
thmlt geführten Disposition Beicler]. Sind Beide nicht zusam
~en, so kann allerdings der Mann allein verfügen, nicht aber 
eh: Frau; . Haradatta zu Ap. II 11, 28, 3: ,though this is so, 
stIll the wlfe cannot spend (money) without the permission of 
the ~usb.and, but the husband can do (so without the consent 
of hIS wlfe).' Da aber doch die Dispositionen um des Wohles 
der Koinonie willen geschehen sollen, so tritt schon cler Rechts
gedanke auf, dass die Frau not h wen d i ge Aus gab e n fü l' 
d.~ s Hau s wes e n auch in Abwesenheit ihres Mannes machen 
~lurfe; Ap. I~ 6, 14, 18: ,sie erklären, dass es kein Diebstahl 
1St, .wenn ellle Frau gelegentlich einer Nothwelldigkeit Gelel 
ausgIebt in Abwesenheit ihres Mannes'. ,Wenn aber Beide zu
s~l11men es e~'lauben, so können auch Andere, für ihr Bestes (in 
dIeser und Jener Welt, sogar) durch Geldausgaben handeln' 
Ap .. ~I 11, ~9, 4. H.andelt es sich aber um Schuldcontrahirung: 
so gIlt dm Satz, VI. 6, 38. 39: ,dass (eine Schuld deren Zah
lung im Voraus) zugesagt ist, vom Haushalter be~ahlt werden 
muss , ebe~s? wie eine Schuld, welche von irgend Einem fü r 
das Famlhenwohl contrahirt ist'. 

12. (Fortbildung des Hestiabegriffs). - Die in vorstehen
den zwei §§ gegebene Darstellung von der Entzündung und 
Pfl:ge des Hausfeuers ist geeignet, von vorn herein als Weo'

WeISel' zu dienen, wie wir die so reichlich fliessenden indisch:n 
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Quellen der Sütraperiode für die griechische und italische Rechts
geschichte nutzbar zu machen haben. Es hanclelt sich nicht 
darum, den griechischen oder römischen Geist in den indischen 
zurückzuzwällgen, als wenn Alles, was Griechen und Römer 
geleistet haben, im Gn11lcle schon bei den Indern aufzufinden 
wäre. Vielmehr kommt es darauf an, bei den zweifellos urge
schichtlich zusammenhängenden Indern, Gl'iechen und Italern 
(von denen wir nur übel' die Latiner Genaueres wissen) die in 
der Rechtsordnung ihnen Allen gemeinsamen Keime aufzusuchen. 
Deren Fortwachsen hat dann bei den Indern einerseits und bei 
den Griechen und bei den Römern andrerseits zu so gewaltig 
verschiedenen Organisationen geführt. Im Hausfeuercultus (der 
Hestia) besitzen wir das Prototyp, nach dem überhaupt unsere 
Forschungsweise sich zu richten haben wird. Wir können als 
zweifellos hinstellen, dass die gemeinsamen Vorfahren der Alt
inder, Griechen und Römer bereits auf einer Culturstufe ange
langt waren, die sie trieb, ihren Grundgedanken der Rechts
ordnung ein sacrales Kleid zu geben. Die ursprünglichen 
Grundgedanken der Rechtsordnung sind den Ariern das rita, 
die (naturalis) ratio (GIRG. S. 187 ff.). Staunend erkennen 
sie in der Bewegung der Gestirne, in den Jahreszeiten, Mona
ten, dem ~Wechsel von Tag und Nacht u .. s. w. eine feste un
abänderliche Ordnung (des VarUl,m- Uranus). Daran knüpfen 
sie als gleichartig das auf der Erde in der organischen Welt 
von ihnen Beobachtete: die Geschiedenheit des männlichen und 
weiblichen Geschlechts, die aus der Begattung sich immer er
neuernde Aufeinanderfolge der Generationen (die sie die "Un
sterblichkeit des Geschlechts" nennen), die in der Menschheit 
sich scheidenden "EJlr; und Stämme, die im Hause unter der 
Leitung des Haushalters und seines rYeibes sich organisirende 
Koinonie u. s. w. Das Alles ist zunächst Beobachtung der rea
len N aturorclnung. Diese reale Naturordnung in den mensch
lichen socialen Verhältnissen ist nicht wie die Ordnung der 
Gestirne ein unabänderlich Gegebenes, sondern sie nimmt in 
den verschiedenen grossen Stämmen der Menschheit je nach 
den andersartigen Lebensbedingungen weit auseinandergehende 
Gestaltungen an. Zu dem, was sich bei den Ariern als orga
nisirtes Geschlechterwesen vorfindet, mögen Jahrhunderte, ja 
J allrtausende, in die wir kaum noch einen Blick werfen können, 
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bauend vorgearbeitet haben. Jedenfalls zu der Zeit ehe VOll 

de~ Iraniern und Indern sich die Stämme, welche ~päter als 
Gnechen und Italiker auftreten, getrennt haben, sind die Arier 
übel' den ritabegriff hinausgehend, bereits auf einer höhere~ 
geistigen. Stufe de:' Behandlung ihrer socialen Ordnung ange
langt. SIe fassen Ihre Geschlechterorganisation die sie schon 
als in eine grosse Zahl von arischen Stämmen' auseinanderge
gangen erkennen, und in der sich bereits die Elemente der 
Trennung der Kasten bemerkbar machen, nicht mehr bloss als 
re.ale, durch VarUJ,la gegebene, Naturordnung. Sie streben be
reIts nach feinerer juristischer Formulirung. Aber sie sind 
noch lange nicht so weit, in Volk und Staat die Gründe der 
Rechtsordnung finden zu können. Sie wissen wohl, dass alle 
Arier durch gleiches Blut, gleiche Hautfarbe und gleichen Göt
tm'glauben verbunden sind, aber die Ge me in wes e n reichten 
bei ihnen über den Stamm noch nicht hinaus. Also ein auf 
den Volks - und Staats begriff gebautes weltlich - bürgerliches 
Recht konnte es bei ihnen noch nicht geben. Doch aber such
ten sie eifl:ig nach einem über das blosse rita hinausgehenden 
Rechtsbegnff. Derselbe venllogte sich ihnen nicht anders zu 
ges~alten, denn als gemeinsam dem G ö t tel' gl a u ben der 
ans c he n S tä m m e (g e nt e s) entsprungener Pflichtencom
plex [dharma, {}sfug, fas]. Auf diese Weise hat sich das 
gros se Gebiet. des s. g. ius divinum, das nur als ius gentium 
besteht, entWIckelt. Denkbar ist, dass sich bei den Ariern die 
beiden ~egrifre des r~ta und des dharma ganz gleichzeitig 
neben emander ausgebIldet haben. Man mag es aber vielleicht 
für wahrscheinlicher halten, dass rita und dharma im Grossen und 
Ganzen zwei Perioden dar'stellen, von denen die dharma-Periode 
- wenn auch in ihren Anfangselementen ganz mit dem rita~ 
Begriff verwachsen und vielleicht völlig gleichen Alters _ (loch 
in der vollen Ausbildung ihres Ritualsystems als das 'historisch 
Spätere zu denken sei. Jedenfalls werden wir immer das rita 
al~ den eigentlichen Kern und begrifflichen Anfangspunkt ~ler 
anschen Weltanschauung über die sociale Ordnung zu denken 
haben, an den sich der ganze Dharmastoff und die ritus be
grifflich erst anlehnen. Und danach werden wir auch zu sagen 
haben, dass das arische ius divinum als ein sei es bloss be
grifflich, sei es auch geschichtlich, z w i sc h ~ n dem rita- oder 
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ratio-Begriff und dem später auf Grund der Poleis oder I Civi
tates sich fixirenden eigentlichen ius (humanum) oder Ol%atoV 

in der Mitte Liegendes anzusehen sei. Ohne die genaue Re
construction dieses dharma-, {}Sflltg-, fas-Rechtes ist ein wirk
lich historisches Verstehen des Rechtes des hohen Alterthums 
nicht möglich 1). In Betreff dieses sacralen Rechtes, wie ich 
es kurz nenne, ü;t der Gedanke ganz zu verbannen, dass das
selbe von den Griechen bezw. Italern neu geschaffen worden 
wäre. Es war in seinen Grundlagen schon da, ehe Inder, Grie
chen und Italiker auseinandergingml. Diese Grundlagen sind 
auch deutlich erkennbar geblieben, als später in den südeuro
päischen Halbinseln die griechischen und italischen Stämme 
eine den Indern so unähnliche Erscheinung darbieten. Wohl 
hat sich auch im sacralcn Rechtsgebiete viel eigenthümlich Grie
chisches und andererseits eigenthümlich Italisches entwickelt. 
Aber es sind doch nur Anfügungen an die uralten gemeinsamen 
Grundlagen. Unsere Aufgabe ist, diese letzteren zu reconstrui
ren aus Allem, was uns die indischen, griechischen und römi
schen Quellen bieten. Und es ist dabei weiter zu untersuchen, 
was auch im Gebiete des sacralen Rechtes der specifisch ge
wonlene griechische bezw. italische Geist zu den ursprünglichen 
Stammorganisationen hinzugefügt hat 2). 

Ein Grundelement in diesem sacralen Rechtssystem bildet 

1) Sehr mit Recht hat Stentzler seiner Ausgabe des Yäji'iavalkya als Motto 

die Worte Heraklit's voraus gestellt : Tpicponetl mivn, 01 rN:lpc..lTtl'IOl vo fl.Ol 0,,0 
1:vo, TOV ~dov. Dass sich das gesammte alte Reehtsmaterial, welches sich bei den 
Indern als dharma, bei den Griechen als ~e:fl.l" bei den Römern als fas vorfindet 

(und einen Gegensatz zU allem späteren bürgerlich-staatlichen Rechte bildet), 
noch wieder an einen gewissen davon geschiedenen Kern anschliesst, hat auch 

. G' I d' I ' ,N in der Sprache seine Reste fortgetragen. Was dIe nee len le Epet xetl oalet 
(im Gegensatz zu dem sc ho n cp u a E l Ge g e ben e~) nennen,. das enthält 
auch einen gewaltigen Complex von R i tu a I v 0 l' S ehr 1ft e n. DIese werden 
von den Römern I' i tu s genannt. Sie erweisen sich wohl auch sprachlich als ein 

an die ratio Angeschlossenes. Ebenso steht im Skt. das ritu neben dem ~·ita 
(GIRG. S. 199 Not. a), nnd das gesnmmte damit bezeichnete, "nach der Ordnung" 
zu beobachtende, Ritualwesen ist ein Bestandtheil des dhal'ma. 

2) In Betreff der Gestalt, in welcher uns insbesondere das gr i e eh i sehe 
he i li geR e eh t in den Quellen entgegentritt, ist vorzngsweise die treffliche 

Schrift von Chr. Petersen (s. ob. Verz. der in Abkürzung eitirten Sehr.), die im 

Folgendeu oft erwiihnt werden wird, zU vergleichen. 
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die K 0 i non i e des 0 i k 0 s. Und doch ist diese nicht durch 
das sacrale Recht geschaffen. Die uralte in dem l'ita der Ge
schlechterorganisation enthaltene Stellung des H~ushel'rn ist 
immer als eine schon lange Zeiten hindurch dem entwickelten 
sacralen Rechte vorausgehende zu denken. Aber die Formuli
rung der HausherrnsteIlung aus der realen Naturordnung her
aus hat den Altariern nicht genügt. Sie schaffen sich allmälig 
eine Hausordnung, die bis ins Einzelne hinein als eine auf 
göttlichen Geboten ruhende auftritt, um das Resultat zu o'e-

. 0 
wmnen, dass in allen Details die Stellung des Haushalters ein 
h?chheiliges, unverletzliches Ding sei. Der alte ritabegriff, dass 
(~le Lebensgemeinschaft von Mann und ~W eib zur Erzielung der 
N~chko~nlllenschaft schon von der realen NatUl'ordnung gegeben 
SeI, bleIbt bestehen, aber es wird ihm eine sacrale Form o'e
geben. Das geschieht ehli'ch den Ausbau der in den beiclen 
vorigen §§ dargestellten Lehre vom Oultus des Heerdfeuers. 
Der Haushalter ist der Schaffer geistlichen Verdienstes, d. h. 
der priesterliche Gewinner des dem Hause nöthigen Götter
schutzes. Regelmässig beginnen seine Functionen mit dem 
Hochzeitsfeuer ; er übt sie mit seinem Weibe zusammen' er 
übt sie ununterbrochen; er begründet damit für alles dem H~use 
Angehörige eine zusammengeschlossene Einheit. -

Diese sacrale Haüshalterstellung ist so sehr ein Grund~ 
ele~nent des altarischen Rechtes geworden, dass wir eine ganze 
ReIhe von wichtigen Institutionen finden, welche sich lediglich 
als Fortbildungen des centralen Hestiabegriffes herausstellen. 
Auch bei ihnen werden wir noch vielfach erkennen dass ihr 
Kern schon dem realen Ritabegrift· angehört, der ab~r dann in 
ein sacrales Gewand gekleidet worc1en ist. Indem ich jetzt das 
darauf bezügliche Einzelmaterial zusammenstelle, habe ich selbst
verständlich das rücksichtlich der Hestia-V esta der Götterlehre 
Angehörige ganz bei Seite zu lassen. Nur das in der socialen 
Ordnung .mit der Hestia-Vesta Zusammenhängende ist Gegen
stand memer Untersuchung. Ich theile das Folgende in vier 
Punkte: das öffentlichrechtliche , geistliche, materiell-weltliche 
und geschichtliche Element. 

1) Hestia ist nicht bloss ein Begriff, sondern eine Institu
tion. Und zwar eine so tief im arischen Volksleben eingewur
zelte) dass ihre Ueberreste sich noch bis in die Gegenwart 
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[z. B. in der practisch-admi~ist~'at~ven Verweuc:ung ~er ?e~te~ 
henden "Feuerstätten", der Üahelllschen "fuoeln"; WIe cüa el! 
cinquecento fuochi" i. e. quae quingenas domos habet; :Forcel
Uni v. focus] fortziehen 3). . Was ich bisher (in den vorigen 
beiden §§) darlegte, kann man das privatrechtliche Element der 
Hestia-Vesta-Institution nennen 4). Sie birgt aber noch andere 
Elemente in sich. Zunächst das ö ff e n t li c h -1' e c h t li c h e. 

In der vedischen Zeit kennen die Arier nur die Stamm
könige , die cpvAo(3ClfJlAelt; (z. B. in der Zehnkönigsschlacht). 
Dann allmälig werden [wie auch in Sparta die drei Phylen 
unter zwei Könige, in Rom die zwei (und drei) Tribus unter 
die zwei Könige Romulus und Titus Tatius, schliesslich aber 
unter einen König gestellt werden] auch bei den Indern mehrere 
Stämme unter der Macht eines Königs vereint. Endlich kom
men ganze Völkerschaften unter Reich - bildende Grosskönige. 
Aber die unencllich mannigfaltigen politischen Ereignisse, denen 
Inder wie Griechen und Italiker unterlagen, durchzieht doch 
unverändert ein und derselbe rothe Faden: das K ö ni g t h u m 
gilt als ein erweitertes Haushalterthum. Indem 
eHe HaushaltersteIlung im Oulte des Haushem'dfeuers ihren sinn
lich wahrnehmbaren äussel'en Ausdruck findet, so wird die kö
nigliche Haushalterstellung in der Pflege des Gemeindeheerd
feuers Zl~r sichtbaren Erscheinung gebracht. 

Bei den Indern wird dies in den Sütras folgendermassen 
ausgesprochen. Wie das Hochzeitfeuer der Oentl'alpunkt des 
Hausrechtes, so ist das Heerfeuer (senägni) der des Stamm
königthums. Desshalb sind die Piacula dieselben, wenn dem 
einherfahrenden Könige und dem die Braut mit dem Hochzeit
feuer heimführenden Bräutigam die Axe bricht, Pär. 1, 10. 
Indem der König die erweiterten Haushalterpflichten zu erfüllen 
hat, so heisst es Vas. 19, 3-6: ,Lasst ihn einen Hauspriestel' 
ansetzen um (die Riten zu vollziehen), welche obligatorisch sind 
für den Orden der Haushalter. Es ist im Veda erklärt: 

3) Auch im deutschen Rechte tritt dies hervor; Planck, Gerichtsverf. des 

Mittelalt.lI S. 56.57: "wie nur der Besitzer eines eigenen Heerdes 
im echten Ding erscheint, so kann Zeuge sein regelmässig nur der erbgesessene 

BUrger". 
4) Vgl. noch H.-Bl. S. 146, 150. 151. 

Lei s t, Altarisches ius gentium. (J 
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"ein Reich, wo ein Brahmane zum Hauspriester angesetzt ist, 
gedeiht". Denn so werden beide speciellen Pflichten (des Kö
nigs und des Haushalters) erfüllt werden, und (der König allein) 
ist unfähig Beides zu thun'; G. 11, 12-14; Vi. 3, 70. 71. 
,Der König soll', sagt Ap. II 10, 25, 2-7, ,eine Stadt und 
einen Palast [die regia] bauen lassen, deren beider Thore nach 
Süden sehen müssen [Grundgedanke der Limitation]. Der Palast' 
soll im Herzen der Stadt stehen. Vor clemselben soll eine 
Halle sein, die den Namen trägt: die Halle der Einladung. In 
kleiner Entfernung von der Stadt nach Süden hin soll er ein 
Versammlungshaus [das Prytaneion] bauen lassen mit Thüren 
an der Süd- und Nordseite, so dass man sehen kann, was drin
nen und draus sen vorgeht. In allen diesen drei Plätzen 
müssen Feuer immerfort brennen [der Anfangssatz 
der b.ei d~n Römern zum öffentlichen Vestacult geführt hat]: 
und In dIesen Feuern müssen täglich Oblationen 
dargebracht werden, gerade wie beim täglichen 
Opfer eines Haushalters'. 

. Aus der griechischen Welt führe ich hier vorzugsweise 5) 
ehe vYorte des Thukydides über Athen an II 15, 3: er;(J8V~ 

~ I -,,~ ~ I~ I ~ I 
XCi7;cxri/U(Ja~ 'CW)I a",fI,,(Ul' 7W",8(r])I 'C a 'C 8 (J 0 v '" 8 V 'C '/7 ~ I a xed 'Ca~ 

.) ... \ '1 , .... I'} 3" CI ') , ) 

a~xa~ 8~ 'CrP' )IV)! 'lCOM)I oU(Ja)l 81' (J 0 V'" 8 V 'C 1) ~ l 0)1 a 'lC 0 Ö 8 L-
g a ~ x a t 7C ~ V 'C a)l ct 0 )I [ Curtius NI'. 380: SIrt. prathamas 
(primus) Gr. 'lC~6fLO~ (der vorderste), 'lC~((no~ (primus), 71;~V'CC(-
1'l~ (aeol. 'lC~6'CCl1'l~), Fürst, Obmann, Lat. primus, Goth. fruma 
(erster), Ahd. furiro (prior), furisto (princeps, Fürst), Lit. pir
mas (primus)] gV)lepxw8 'JC(l)1'CCl~, xat )l8fLOfd)lou~ 'Ca a[mvv hd-

(f • \ \ ...,.), ,.." I 

(J'COV~ a'lC8~ xal 'lC~O 'Cou '/j1layxa(J8 file< 'lCO),8L 'Cav'C?1 X~~(Ji}al 
C\ C, JI Ö t ') I l.) \ ", t I'" , 

1) a'lCa1l'C(r])I r; 17 SVV'CMOVV'C(r]jl B~ aV'(1)1I fl8ya),17 Y8110f1B1I/l 'lCa~-
.\'/0. C 'c. I ~" 

8v01I17 V'lCU 1!917(JB(()~ 'COI~ B'lCCl'Ca 6). 

5) VgI. noch H.-BI. S. 133 N. 2: ,toTla ltOAeW,', S. 132 N. 3: ,dyop&. ~ewv 
Em{a'. - GIRG. S. 125. 

6) Vgl. Curt Wachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum. 1(1874) S, 383 ft'. 

- S. 462: "Ohne Gemeindehe61'd können auch die früheren Sondersiedelungen 
nicht gedacht werden, ebenso wenig als auch das einfachste hellenische Haus 
des Opferheerdes entbehrt, Der Heerdaltur des Königs, vor dessen gastlichem 
Tisch sich die Geronten zur Berathschlagllng versammeln, ist der Gemeindeheerd. 
Ein eigentlicher Cultus der Hestia ist wohl der ältesten griechischen Zeit noch 
unbelmnnt; es besteht der Altar des Zell<; [p)(ew<; oder icp~onoc;, wo das haus-
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In einer vom griechischen Pl'ytaneion wesentlich abweichen
den Weise hat sich der latinische Cult des ignis foci publici 
sempiternus (§ 11 Not. 2; GIRG. S. 181) entwickelt. Aber bei 
beiden gleichmässig erkennen wir die auch im indischen Ge
meindehause hervol'tretenclen Grundgedanken. Die weitere Fort
führung dieses Punktes gehört nicht unter die Aufgaben dieses 
Buches. 

13. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs). -
2) Das zweite in der Hestia - Institution enthaltene Element 
wird man das geistliche nennen dürfen, Der Heerd ist die 
den Göttern geheiligte Stätte. Was man am Heerde, oder ihn 
anfassend, oder mit Legung eines Gegenstandes auf den Hem'd, 
oder mit Umgehung des Heerclfeuers rechtsherum, thut, das 
sehen diß Götter. Es wird damit geschützt, geheiligt, gefestet, 
unwiderruflich. Dabei ist eine eigmJthümliche Auffassung, die 
wir bei elen Indem wie bei den Griechen finden, folgende. Ge
wiss wird man sagen müssen, dass der Hausheerd als eigent
lich dem Zeus (g~,UlO~, EcpE.(J'ClO~) geheiligt angesehen wurde 
(GIRG. S. 126), an den sich dann die zu eigener göttlicher Per
sönlichkeit erhobene Hestia anschloss. Aber bei den Indern, 
welche allmälig Dyaus und PrithivI in den Hintergrund sc4oben, 
tritt ein anderer Gedanke mehr in den Vordergrund. Der, dass 
das Haus unter dem Schutze aller Götter stehe. So ent
wickelt sich der Satz, dass das tägliche regulär darzubringende 
Hausopfer ein Allgötter-(vaiQvadeva-)Opfer, von dem unten noch 

priesterliche Amt vom Familienvater verwaltet wird". -- 'Weil der König der 
Haushalter des Gemeinwesens ist, so sind die auf der )(OlVT tatla darzubrin
genden XOlVa( :;)UO(C;l nicht von Priestern, sondern vom ßClolAev, oder Prytanen 

zu vollführen; Mist. Pol. VII 5 (1322 b): €X.OfJ.EV·~ ils TWJT'~' 'ti lt P cl, TC<, 
~ U 0 1 a, d<pWPlOfJ.5V·~ T cl, X 0 l V cl C; 1t rJ. 0 Cl <;, ({oa<; fJ.~ TOL, lepEuolv d1tol5«5wOlV 
<1 VOfJ.O<;, cl).)..' cl 1t cl 1'.~ C; )( 0 l V 1), e 0 Tl Cl, l/.'l.OUOlV T~V nfJ.·~v. )(aAOVOl I5k 01 
fJ.kv lJ. p 't. ov Ta, ~o\hou" 01 I5s ß a 0 lA E ['" 0\ I5s lt p U 'l' rJ. V u ,. - Auch wo der 
Basileus von Volks-Beschliissen und -Gerichten unabhängig gedacht wird, gilt er 
doch immer als der durch Besorgung der heiligen Pflichten, die der Landesaltnr 
auflegt, die Landeswohlfahrt Fördernde, AeschyL Hiket. 370: ov TOl ltOAlC;, ov 
I5k to MfJ.lOV, ltpVTavl<; G()(PlTO<; 6lv, )( pa T J v E l, ß w fJ. cl v 1; 0 d a v 't. ~ 0 v 0, , 
fJ.OVO\jJ~<pOlOl veVfJ.aOlV crÖEV, fJ.OVOO)(~ltTPOlOl 15' €V ~p6VOl, 'I. P € 0, lt ä v € lt l
X P a 1 v E l C;. 

6* 
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weiter die Rede sein wird, sein müsse. Bei den Griechen, ob
gleich sie am Z8Ug ecpea7:wg festhalten , findet sich ein gleich
artiger Gedanke ausgesprochen; PI. G. XII, 7 (955 E.): y~ ftE1' 

0~1I ea7:La T8 OLxl]a8wg ls~a, naat [d. h. dies ist ius gentium] 
, Q ~ .~".\" (, Q , Q ~ 1) 

na1lUV}I 'tJBWJI, flllv8lg OV1I VSV7:e~wg ls~a %C(,flS~OVTW 'tJBOlg . 

Mochte man nun aber den Heerd als einzelnen oder allen 
Göttern geweiht ansehen, jedenfalls schrieb man ihm eine geist
liche, von den Göttern gewährte, Kraft zu. Von ausserordent
licher Bedeutung ist in dieser Hinsicht im hohen Alterthum 
Folgendes gewesen. Der von Blutschuld Befleckte, der aus seiner 
Heimath fliehen muss, kann, wenn er anderswo am Heerde eines 
ihn Bemitleidenden gastliche Aufnahme findet, durch die an 
diesem Heerde dargebrachten Opfer, wenn auch nicht für sein 
Heimathland, doch persönlich für seine Seelenruhe gereinigt 
werden. Sehr deutlich schildert uns dies mit besonderem Hin
weise auf die hellenischen Gebräuche (denen die lydischen ziem
lich gleichartig seien) Heroclot I, 35: am%I'Es7:CIt eg 7:ag ~cI~
oag a1lry~ aVflcpo~n ex6f18J1og %C(~ 0 V % a 3 C( ~ 0 g X 8 7 ~ a g, eC~JII 
(j)~Lg PSJI Y81'8l1, 1'EJ,80g os TOV (JaalA11tov. na~8Mh;J1I os ob7:og 

eg Ta I[~oLaov ol%/a % a 7: ci 1,6 flO V g T OU gen: t X W ~ L 0 v g % a -
Q I '.\' , N T,r N .\' , " Q 

'tJ C( ~ a t 0 V sv f: 8 7: 0 % V ~ 1) a at, 11. ~ 0 tao g v c fl l1l f: % a 1.11) ~ 8. 
0' .~ , " ( , Q ~ A.\' ~ '~(E' , f:aTt vf: n:a~anNI}CJlI7 'i) %a1.la~alg 7:0tat . vvotat %m TOtal "M}CJl. 
) '.\'" )- , ), (T,r ~ , 
f: n 8 t 7: 8 v f: Ta }I 0 fl t " 0 fl 8 11 a f: n 0 ll/ aso .l1. ~ 0 tao g, f:nVJI-

.[}a1l8TO 0",63811 T8 %a~ 7:Lg i/17, U1'Wl' Taas. ~'Q1I3~Wn8, TLg T8 ecul1 
\ I "" Eh. I Cf l' l \ l , 

%al %O,<}811 TI)g w~V1'tl7g lj%W1I f: nt a T t 0 g f: fl 0 t f:1' f: Y 80; . . 
) 'r .\' "A' -~ , _~,).\', ,) N) , 

01l0flCl"OflClt Vf: v~r;aTog, cp01l8vaag Vc CiU8"CP801l Sf18W7:0V C(e%W1I, 
, ,/; ", (, N , , ) , , 

n:a~8lfn ss8M7"af1f:1I0g T8 vno TOV 7r:aT~Og %at ca'b8~i)flC1I0g nay-

TW1I . • lA~Av3ag ~g cpLAovg. - Unmittelbar hieran schliesst 
sich der Grunclgedanke des arischen Gastrechtes d. h. die Auf
nahme nicht des Schuldbelaclenen, sondern des Auswärtigen 
(GIRG. S. 211 ff.) 2). Sie ist elie Zulassung desselben zum 

1) Vgl. auch Pl.G. XII 9 (958 E.): '("olr; lle cl.v:JpWltOt.; ~crC( '("p09~v I~ r) '(""I) P 
o J cr C( 'Ij y 1] ltPOr;'t"C(VTC( lt€9U>GE ßouhcr~C(t 9€P€tV, fI. 't] TE ~ c;) v fI. r) H TC r; cl.lt 0 -
:JC(vwv crHpdTW tOV ~wv~' 'l]fl.wv, - Auch Cicero de leg. II 18,45 
adoptirt den Satz: agri autem ne consecrentm': te r rau t f 0 cu s dom i c i li 0 _ 

rum s a c rad e 0 rum 0 m n i um e s t. 

2) Von dieser Gastaufnahme wird unten (§ 35) noch weiter die Rede sein. 
- Da sowohl ein privater wie ein Gemeindeheerd exisirt, so ist damit auch von 
vorn herein gegeben, dass nicht bloss von Privaten, sondern auch 1'on Gemeinden 

Schutze des heiligen Hem'des, Der Fremde wird zum e cp s a T La g 
)) \, ~ I 1 I [" 

ht Od 7 248' aAA. ells 7:01' VVa7:'i)Jlo1l sCPWUOy = ßn~ gemac, ., " . 
7:r)1I taTla1l aVT1)g] Ilyayö oaL,llw1I, d. h. ebenso WIe d~r ,Haus
wirth benannt. Denn der Hausherr ist zunächst der HpcaUOg, 

, " CI " [130 . Il. 2, 125: T~cvag !tE1I Aßsaa3m scpWUOt' oaaot /3Ciao' '. 

l fa{oV(U, %aTa nT6Ao'l Für ihn ist, wenn er abwesend war, 
1'e Rückkehr zu seiner ta7:La Gegenstaml der höch~ten Sehn-
(1 _, ) \ "... , ") , c..\', ~ \ 
sucht, Od. 23, 55: I)A3ö fie1l aVTog <:,wog srpcauo~, :v~ö vS ;'CIt 

a' xai nato' e1l (lCya~O[(JlY (vgl. unt. § 62 das asSlOva3at). v, ml 
~ bei der Heimkehr feindlich aufgenommen, so ist ihm das der 

el , , , "Q " ( 
höchste Schmerz, Od. 3, 234: sA3w1I anoMa:!·at scpsauog, wg 

'Ayape(lYw1I wAö3' tn' 'Aly/a30lO 06AC!? XCit ~g .. aA6xolO 3). -
Die Stätte hat ihren geheiligten, als Sitz der Gotter gedac~lten 
Oharakter in Folge der auf ihr täglich dargebrachten r~l~en 
Opfer 4). Ist das Haus in Folge eines Todesfalls verunre1ll1gt 

Fremde als Gastfreunde (ins hospitinm) aufgenommen werden können. - Den in 
altväterlicher Weise lebenden Haushe1'1'n, sowie sein Weib, denkt sich der Römer 
so gut wie der Grieche als am Heerde sitzend j Cic. de sen. 16: Curio a d f o
cu m se den ti magnum auri pondus Samnites cum attulissent. Der SClll~Z

bittende Odysseus wird bei den Phäaken zum Heerde, l cr X. cl. P C(, gewiesen, Od. 
3013-1308 wo die Hausfrau im Glanze des Feuers sitzt und der Hausherr 

6, , . d' A I d' 
d b n Seinen Thron hat. Dort setzt sich der Schutzbittende III Je sc le, le 

ane e .. ",; , ; 
zU dem dur c h das F eu erb e f ri e d e te n P la tz e gehort : ~~ET ~lt ~cr-

x.cl.P"O lv )(ov('ocrw ltC(P' ltupL Vom Hausherrn wird er d~nn bei der H ~ n d e:·
fa s s t (XEtpOr; nwv) , aus der Asche erhoben und zu elllem Sessel gefnhl't (wp
cr€V d,lt' lcrx.C(po9tV )(C(t bü :JPO'IOU etcr€ 9C(€wou). Damit ist der Schutz, den das 
Sitzen in der Asche interimistisch gewährt, vom Hausherrn anerkannt, und der 

Fremde definitiv u n tel' das :J t!, fI. t r; - R e eh t des Hospitium gestellt. 

3) Aeschyl. Choeph. 1005: TOtcl.ll' lfl.ot ~UVOt)(o.; lv ll0fl.0tCH fI.~ yeVOtT'. 0).0(· 
fI."I)V ltpocr:J€V i)( :JEWV tlltC(tr;. Vgl. unI. § 62 Not. 1. . . 

4) Cic. N. D. 3, 40: est enim mihi leeum pro a 1'1 set f 0 eIS eerl.amen 

et pro deorum templis atque delubris proque urMs muris, q~os. vos, ~ontIfic~s, 
sanctos esse dicitis diligentiusque urbem l' e li g ion e, quam IPSIS moembus, cm

gitis j qua e des e ri a me, cum quidem spirare po~ero, n e ~ a s i u. die o. ad 
Att. 7, 11: non eSI, inquit, in parietibus l' e s pub 11 ca, at 1 n ans e t f o
cis. pro I'eg. Dei. 3: tu illi u s dom u m in ire, tu v~tus hospitium renov~re 
voluisti: tee i u s d i i pe n a t e s ace es seI' u n t, te amlCum et placatum DeIO
lari regis ara e f 0 e i q u e viderunt, Phi!. 8, 3: nos deorum immortalium templa, 

nos muros, nos dom i c i li ase des q u e pop u li Rom a n i, P e n ~ t es, 
ara s f 0 e 0 S se pul er a mai 0 rum j nos leges, iudieia, libertatem, comnges, 

, , . 'd . 
liberos, patriam d e f end im n s. pro domo 41: quid est sanctms} qll1 omm 
religione munitius, (luam dom u s uni u s c u i u s q u e ci vi um? hic arne sunt, 



worden, so bedarf es erst wieder der Reinigurw bevor der 5' , 

regelmässige Hausgottesdienst seinen Fortgang nehmen kann; 
I~lschr. v. Iulis [D~tte_nberger Syll. I p. 654J Nr. 468: S1T1]JI OE 
OUX~ClJI:f~t, xCI,[fCl~r;JI heil '[a))! OlX{ClJI, XCI/' ,[fVI) ,[fu8l1 sq!(LauClJ. 

Als reine Götterstätte hat sie die geistliche Kraft, das zu hei
ligen, was in der Wendung nach rechts um sie herumo'etragen 
wird. Ich habe schon GIRG. S. 25 darauf hingewies~n wie 
sich hieraus die altindische Sitte, die Braut um den Altm: her
umzuführen, sowie die griechische Amphidromiensitte der Her
umtragung des neugeborenen Kindes um den Altar erklärt. -
Weiter hat die Opferstätte die Kraft, den bei ihr gegebenen 
Handschlag (die 08guxL oder dextrarum coniunctio) zu festio'en 
wie dies auch bereits altindisch als Stück der Hochzeitsfeiel'tich~ 
keiten auftritt [vgI. GIRG. S. 25. 463J 5); Ov. Trist. V 6 14: 
turpius eiicitnr, quam non admittitur hospes; quae patuit, cl e x
t r a e :firma sit ara meae 6). - Natürlich noch viel bindender 
ist der beim Heerde geleistete Eidschwur. Griechen wie Römer 
erkennen dies gleichmässig an. Man wird nicht über jede be-

, liebige Zusage oder Thatsache, sondern nur über die den Heerd 
näher angehenden Dinge beim Heerde geschworen haben. So ist ins
besondere über die Rückkehr des Odysseus bei Homer die Eides
formel eine ganz feststehende: Od. 14, 158: rauu JilJJl Z8Ug n~(o,[[i 
,[f~WJl, €8J1h) 'C8 7:~a71;8SCl, la7:b) i' 'Oova~og aftVflOJiog, ~JI aqn-
'X ClJiW' 'I') I '5< I 1 I (, I " , ftcJl 7:0t 'CClv8 nClJi'Ca 'C8"'8t8'Cat W~ ayo~8vw' 7:0VO ClU7:0V 
tovxaßClJI'Cog {Asva8W( sJi:fao' 'Oo'vaasvg [vgl. Od. 17, 155; 19, 
302; 20, 230; H.-BI. S. 151. N. 3]. Ebenso kennen auch die Rö
m.er den mit Erfassung des heiligen Heerdes geschworenen Eid; 
Vlrg. Aen. 12, 201: tango aras, medios ignes et numina testor; 
Plaut. Rud. V 2, 46: tange aram hanc Veneris. tango. per Venerem 

hic foci, hic dii penates, hic sacm, religiones, cae1'imoniae continentur. N. D, 2, 
27: Vestae nomen a Graecis est: ea est enim, quae ab ilUs 'EaT1C( dieitur 
vi sau t e m ei usa dar ase t f 0 e 0 s per tin e t, ' 

5) Der Ehe b und gilt danach als das heiligste lt 1 aT (i) fHf.. Aeschyl. 
Eum. 214: "Hprt.<; T€AE(C(r; xC(t ~tdr; man,)f!.C(TC(. Kvltptr; 0' Ci.nfl,or; TWO' dmippt
ltTC(t AOYCP, g~E.~ ~poTOLat Y(Y~ETC(t Ta cplhC(TC(. EU~~ yap d~opl xC(l Y~'IC(txl f!.6p
atf!.o<;, 3pxov ' aT\ /J,El~(i)~ T'n o(x'f) cppovpovf!.i~'t]. 

6) Oie, pr. rcg. Dei.: per dexte1'am te istam 01'0, quam regi Deioturo 

hospcs hospiti po1'rexisti (v gl. Not. 2), istam, inquam dexterum non tarn 
, bl' ' , )n ehs neque in proeliis, quum in promissi, ct fide fi1'miorem. 
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hanC inrandum est tibi; Oic. pr. Flacc. 3l-i, 90: ergo is, cui, si 
aram tenens iuraret, crederet nemo, per epistolam, quod volet, 
iniuratus probabit? - So aber wie hier beim Schwören das, 
was der Hausaltar an heiligender Kraft besass, auch weiterhin 
allen Götteraltäl'en beigelegt wurde, so galt auch noch ein An
deres gleichmässig für Hausaltäre und andere, insbesondere 
gewisse, Götteraltäre. Ich hob vorher. schon hervor, wie ein 
noch unbekannter Fremdling bei Homer nicht einfach das Gast
recht in Anspruch nehmen kann, sondern dazu erst durch das 
Reichen der Rechte gelangt. Vorher muss er das einstweilige 
Asyl des Heerdes benutzen, er muss sich neben denselben auf 
die Asche setzen. Nur muss er eben sorgen, ungesehen (oder 
vom Gott unsichtbar gemacht) dahin zu gelangen. Dies A s y 1-
rec h t des Heerdes (vgl. oben § 3) hat seine Becleutung auch 
für Leute, die überhaupt gar nicht als Gäste aufgenommen 
werden, sondern nur irgend einer Gefahr oder Verfolgung ent
gehen wollen; (Oic,) pro clomo 41: hoc perfugium est ita san
ctum omnibus, ut inde abripi neminem fa s sit; Tel'. Heaut. V 
2, 22: nemo accusat, Syre, te, nec tu aram tibi nec precatorem 
pararis. Bekannt ist das hieran sich anlehnende Asylrecht 
gewisser Tempel; H.-BI. S. 91 N. 1. - Für alle diese verschie
denen Richtungen der heiligenclen Kraft des Hausaltars sowie 
anderer Götteraltäre ist die allgemeine Voraussetzung, dass 
mau (abgesehen von der besonderen Reinigung, die man geracle 
erst durch den Altar erstrebt) wie überhaupt den Göttern, so 
auch dem Hausaltar möglichst rein und unbefleckt nahen müsse; 
Hesiod. Op. 731: fll)O' doola YOJl?7 n8natoaYW5J1og ~l'oo:h ot:xov 
< I ) 1 5< \ I' 1 l' ) 1 I Q 
8 a'C ~ n 8ftnS",avoJl na~cuf!CltJl8flSJl, (XI"", aMCiavat. 

14. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs). -
3) Ich komme zum dritten Element der Hestiainstitution, dem 
m at e ri e 11-welt li c he n. In den Ausdrücken, welche die grie
chische Sprache verwendet, um die materiell-weltliche Macht 
cles Hausherrn zu bezeichnen, spricht sich genau der uralte 
arische Gedanke aus, dass man die Hausmacht als immer 
wieder im neuheirathenden Paar sich neubegründend auffasst. 
Der Regent der Haus-Koinonie ist der Hausgatte [von n6atg 

(n6ug)]: osan6'C1!g. Neben ihm steht als Mitregentin die Haus-

I 



gattin: O'Lanom;( (GIRG. S. 57) 1). Der Hausgatte ist der 
ElJ7:wmftflWJJ (von nLnClwa), der Besitzer Cd. h. der "Erworben
habende"] der Hestia. Als Besitzer der Hestia ist er der 
eigentliche Hausbewohner : (J7:I3IJcijJCffLO~, und, da die Hausherrn
stell ung als eine Re g i ern n g s 111 ach t gedacht wird, der ady
CiexO~ (vgI. H.-BI. S. 95 N. 5). An den Oca1coTl7~ olxlCi~ haben 
sich danach Alle zu wenden, welche die Schwelle überschreiten 
wollen, um die [uralte, GIRG. S. 246) cpwec! vorzunehmen. Erst 
wenn er nicht da ist, wenden sie sich an die Sl'OtXOVVCI3~; PI. 
G. XII, 7 (954 B.): sal' O'a &noO'I7f(((jl' olxLa~ 0'13(Jn6T17~ 

I \ \ ) I I ( 1 ,.., 1 

TVYXClV1J, Ta fl13V cwrflCil'Ta nae13XOVuuv 0 t SV 0 t X 0 v V T 13 ~ 13el3V-
JJ(:V, xd. 

Nach diesel' Auffassung ist der Haushalter das eigentliche 
"Rechtssubject" der alten Zelt. Wer kein Hestiabesitzer ist, 
kann kein selbständiges Glied der Rechtsorganisation des Ge
schlechterwesens sein. Als txOIXOg oder aV8aTtO~ muss er auch 
ein c!YCifLO~ oder ayulJmg und ein t(nm~ sein. Da aber das 
Heirathen und Söhneerzeugen die heiligste Pflicht des alten 
Geschlechterrechtes ist, so denkt man sich den richtig in seiner 
Phratrie Stehenden selbstverständlich als einen EcpLaTLO~. Also 
den al'daTto~ stellt man auf gleiche Stufe mit den ausserhalb 
der Phratrien und mithin ausserhalb des alten ,')'8fu~-Rechtes 
Stehenden: aV8auo~, acp(1)TWe, a{}8flwTO~ (H.-Bl. S. 95 N. 1). 
Indem man auch in der späteren Zeit des Bestandes der Poleis 
immer noch an die früheren Zustände der arischen Lebensweise 
anknüpfte, sagte man: die otxLCI ist die älteste Koinonie, die 
xeJflJ] ist die anOtXLCi olxLCi~. Diese sind cpual3t, d. h. n!iCh rita, 
ratio gegeben. Indem dann eine grössere Zahl von Xr:JflCil zu 
Poleis zusammenwuchsen, so ist auch die Polis eine cpval3l ge-

@ 

1) Die Ehefrau heisst technisch die Bewacherin des Hauses (vgl. § 10 
Not. 8); Aeschyl. Ag. 914: A~Il((;; yoVÖ).ov, II W f!. (},; W vif!. W v <p u), ((~. Sie 
ist die "t l' e u e" im Hau se, dem Gatten ergehen, dem Bösgesinnten feind, 
sie erbricht kein vom Manne fiir die Zeit seiner Abwesenheit angelegtes Siegel; 
Aesch. Ag. 606: y u v (( ix (( Tt (0' T'il v 1l' iv 1l6f!.0(;; e(Jpo( fI.O),wV Or((vltep oJv 
t).ome, II W f!. cl. 'l' W V X Ü v (( iO'~),~v ixotvcp, Tto),ef!.(((v 'l'oi, lluO'<ppoO'(V, X((), 'l'lf.).).' 

Of!.o(((V Ttcl.V'l'((, 0''I)f!.((V'l'4pwv ovllb 1l(((<p~e(p((O'((v iv f!.~xe( Xpovcp. Der Grieche 
ist stolz darauf, dass seine Gattin als JlIitregentin ne ben ihm steht, nicht nach 
Weise der Barbaren als unterwürfige Dienel'in erscheint; Aesch. Ag. 918: X((), 

'l'lf.).).(( f!.~ yuv(((xcl, iv 'l'POltO(;; ifl.€ &'ßpuve. fI.'~ 1l!; ß (I. p ß cl. P 0 u q:> W 'l"cl, II (x·~ v 
x (I. f!.(I.(lt eü;; ßo ((f!.(I. ltpoO'xcl.vn;; if!.ol. 
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gebene und der Mensch ein nOAlTtXOV SqJOl', Also lebt auch 
noch im Polisbestande, welcher das alte Geschlechter- und The
mis-Recht wenigstens in seinen Resten fortträgt, für den Z1no}'lg 
der alte Satz des acpe17TWe, a{}Lfwrco~, (h8auo~-Seins fort 2). 

Der O'l3(JnOTI}~ führt die Hauswirthschaft; er ist der olxo
VOflOg. ,Yährencl in frühesten Zeiten bei den Altindern die 
Niederlassung der einzelnen Verwandtschaft in einem gräma 
noch sehr lose und frei, an leicht gewählten und leicht wieder 
verlassenen Plätzen, gewesen zu sein scheint (vgI. GIRG. S. 103 
N. b), treten die In Griechenland und Italien eingewanderten 
Stämme gleich mit einer festen Grundordnung auf. Den Ein
zelnen ist nach einem einheitlichen Plan ein gewisses lVlaass von 
Grund und Boden zugetheilt, und zwar vielfach so, dass Einiges 
für die Gründung des eigentlichen Wohnhauses am Centrum 
der Niederlassung, Anderes aber draussen entfernt (die saXCiucd, 
H.-BI. S. 103) liegt, wobei dann auch auf diesem für die Be
wirthschaftung noch wieder vYohngebäude nöthig sein können. 
Also es können möglicherweise mehre OLX()nI3O'CI existirell, aber 
zwei Hauswirthschaften zu führen würde doch schwer sein; 
Arist. Pol. II 3 (1265 b): XCiI, T~l' TC;)}I o(xonü)'wl' (ja O'lCILel3all' 

&7 axonl31l', fl~ no/ ou aV,({cp8~13l neo~ olxol'ofdClv. O"vo yae ol-
I .~ (f Jf .~ ~ , \ ~,.\) , " .I> f , XOT(I3uCl cXCirYnp cJ1l3lfll3 ull3l1.CuV xWel~, XClro.l3nOJ1 ul3 OlXlCi~ uvO 0[-

xc/v. Aus diesel' festen Zutheilung der Grundstücksloose (XA~
eOl) 3) ist dann für das Altertlulll1 eine Frage von grösster 
Schwierigkeit entstanden. Bei der Vermehrung der Familien 
fand ein gewaltiger Drang nach immer weiterer Zertheilung des 
x),,'ijeo~ statt. Und doch wünschte man die einmal festgestellte 

2) Arist. Pol. I 1 (1252 b): 'ti f!.SV oliv d;; Ttii.O'(l.V 'tif!.EP((V O'U'loO'l"~)(u[G( XO(
vwv(G( X((!cl <pvO'(~ O(XO, tO'nv, .•. 'ti 13' i)( TtAe(O~WV 01)«(wv XO(VWVL(( Ttpw,'~ 

xr40'ew<; f'lex"v fI.'~ i<p'l)f!.epou )«JiJ.'I). f!.cI.),(O''l'(( 1l' to()(e )«(('l'a <puO'(V .~ XWf!.·~ 
rl.ltO(x(G( 01x((I.;; o(V((( ... ltaO'G( yap 01x(( ß (( 0' (), e v ö'l' (( ( vlta ,00 ltPöO'ßU'l'cI.
'l'OU .... ~ 1l' ix TtAg(OVWV XWf!.W'1 )(O(VW~((( 'l'e),gw;; Tto),t;; '~Il'~ • • • (1253') ix 
'l'OU,WV oJv <p((vepcl'l fln 'l'WV <puO'e( 'ri Tto),t<; tO'r\, I((()' fln cl lf.v~PWltO;; <puO'et 
Tto),('l'()(OV ~0 ov eO''l'l [dieses berühmte Wort ist oft ganz falsch verwendet 
worden, indem man es von der Verbindung mit 01)(((1. und xWf!.'~, in der Al'. es 
dachte, losgelöst hat], )(CI.)' cl lf.lto),(C; ll(cl <puO'(V X((), OU ll(cl 'l'JX'~v -!i'l'0( <p((1J),o;; 

iom .~ )(pelttW'1 '/i lf.'I~Ph)JtOC; (WO'lti;P X((), cl v<p' 'Of!.'~pOU ),OtIlW~~o\C; ,cl(pp'~twp 
rI.'jEp.W'l'OC; rI.'/EO'no<;', xTl..). Vgl. auch GIRG. S. 161. 

3) In späterer Zeit finden sich auch bei den Indern planmässige Verthei
lungen des Grund und Bodens; s. darüber oben § 5 bei Not. 3. 
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Zahl der E(f'[Lat zu bewahren. Dies schon desshalb , weil mit 
den E(f'[/at ja auch ein gewisser Oultus verbunden war; PI. G. 
V 10: PSfd(f(}(()JI 0' obv wlaos owvoLa n(()~, (U~ a(!a Oel 'Ci)V 

ACiXOPHX ,[~v A~gIV ,[a/5n)p JIOf;L~ClV flSV ~OlJl1}V a?)'[~v '[~~ n6Accu~ 
I; I I ~ _~'" ~ 1 a. I " 
sV,llna(f/7~, na '[ (! lu ° ~ u 8 0 V (f 11~ ~'1) ~ X (() e a ~ veeansvClV aV'[ljJI 

osl flet~6JI(()~ ~ f/1}'[BeCi na70Cl~, 'Cl? xai OB(fnOlVClV (}SOV 

ClV ~- ~), ob (f a v [vgl. die verwandte Anschauung oben § 13 bei 
Not. 1] {fvl)TI1Jll ()VUuV YSYOVE.VCIl. TaV'[CI 0' ~'xetv OW1'OIlfWTa 

'XCIi nsei. '[ov~ EYX(()(!Lov~ {fsov~ TC 8fW 'XaL OClLflO1'Clf.;· 
C/.!,):>\ .... ., , ) \ I CI JI (I 

on(()~ u ClV '[am;a Sl~ '[01' aSl X(!OJI011 ov,[(()~ 8XOVTCI vnaeX17, 

TClOe neoaOla1'OI)TBOII, Ö (f al cl (f L '[ a 1'V}1 17 ftl l' S (f '[ L Cll 0 l CI

l' S fll) {f cl (f Cll '[ 0 l' &. e I :) fl 0 1', Ta V T a ~ 0 cl l' &. cL ~- 0 (f CI V '[CI ~ 
'l' 'I '), , Cl. I, '1') I 

S l}' a l 'Xcn fl1)U Tl n"swv~ YIYl/S(fvCIL fl/IU '[l 1eOTS MClTTOV~. 

"Yie sich das Alterthum durch diese Schwierigkeit hin
durchgewunden hat, ist hier nicht zu erörtern. Ich habe bloss 
zu constatiren, wie sich in der durch Eroberung gewonnenen 
neuen Niederlassung der Grundgedanke ausspricht, das eroberte 
Gebiet gehöre an sich dem' Gemeinwesen, es sei also auch ein 
&1'aOa(ffI6~ durch das Gemeinwesen denkbar, aber so lange der 
nicht eintrete, müsse die einmal constituirte Zahl der E(f'[LCIL 

möglichst festgehalten werden. 
Mit solcher Fixirung der s(fTLCIL musste der Grundsatz der 

Einheitlichkeit des oho~, der uns schon oben als ein 
saCl'alm' entgegengetreten ist (§ 11 NI'. 4), auch in weltlicher 
Richtung immer mehr Festigkeit gewinnen. Der Ot'X01'6flO~ hat 
für die Speisung aller E1'OI'XOV1'7:C~ und der etwa einsprechenden 
Gäste an seiner E(fda zu sorgen. So heisst denn S(fu&JI: be
wirthen, ei,nen Schmaus geben. Unter den Schmäusen haben 
zwei, als besondere Festlichkeit auftretende, ein hervortretendes 
Interesse: der Hochzeitsschmaus und der Todtenschmaus. -
Der eigentliche Hochzeitsschmaus (vom Brautvater gegeben) 
lwisst im engeren Sinn at E(fTla(fSI~. Er ist ja das Mahl, wo
durch· die Gründung der Hestia festlich beglaubigt wird. Er
klärlicherweise wurde bei solchen Schmäusen der Aufwand 
immer mehr gesteigert, wesshalb man auf beschränkende Ge
setze verfiel 4). Von diesem E(fTl~V yaflOv~ (H.-BI. S. 271 N. 5) . 

4) PI. G. VI 18 (775. A): m:p~ BI: n;)v ~O't'triCH:!J)V, <plAOUe; f!.b y'p~ xcü 
<plACl<; /l.~ 1"\)..(0\1<; 7t~vn; ~xClTepwv OUYXC(A.tv, ovyyevwv BI: XCl~ o!xdwv WO(l\Jtw<; 
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kann man also in sprachlich anklingender Weise sagen, dass 
es das vorausgehende äussere Zeichen des {'(f'[wl!1' d. h. des 
gegründeten Hauses, der domus constituta, funclata sei. - Viel 
wichtiger noch, als das Hochzeitsmahl , ist das To(ltel1mahI. 
.Man wird dies zu den ältesten Institutionen zählen dürfen" die 
der arische Stamm mit sich trägt. Noch in (leI' Gegenwart, 
bei uns wie in Griechenland (H.-BI. S. 371 N. 4), finden sich 
davon die Ueberreste. Bei den Indern ist es das Qräddha-.Mahl 
(das Glaubensmahl), das noch heutzutage in den indischen Fa
milien eine grosse Rolle spielt. Als Versammlungspunkt für 
die Familie, insbesondere die Sapü:t~lafamilie, erscheint es, wegen 
des grossen Wel'thes, der auf die Theilnahme an demselben 
gelegt wird, als ein sehr wirksames Mittel, Falllilienpolizei zu 
üben. Nur würdige Falllilienglieder werden zugelassen. Von 
diesem Ql'ädc1ha wird noch weiter unten die Rede sein. In 
Griechenland ist es das 7fC(!LO'cI7f1'OlI (H.-BI. S. 371); in Rom 
das silicernium (Fest. p. 294: dicitur cena funebris, qualll Graeci 
nS(!/o'Sl7f1IOl1 vocant). Das silicel'llium hat wohl davon seinen 
Namen, dass es die cerna, cesna, cena ist, die sc h w ei gen d 
(silis) eingenommen wird CVanicek S. 1066) 5), 

Liegt es im Begriffe der olxLa, dass sie eine unter der 
Herrschaft des OtXOV6fW~ stehende ein he i t 1 ich e XOI1'(()j/La ist, 
so erklärt sich's, dass daraus auch noch weitere Schlüsse gezogen 
wurden. Vorzugsweise von juristischem Interesse ist es hier
bei, die Anfänge des Gedankens aufzuspüren, dass contrahil'te 
Schulden - von clenen wir bereits oben auch schon bei den 
Indern solchen begegnet siud, die für das Familienwohl con
trahirt wurden, § 11 a. E. - vom zunächst sie Begründenden 
auf den Nachfolger als ihn bindende hinübergeleitet wurden. 
Es ist keineswegs richtig, zu meinen, dass diese Frage von 
Anfang an und in allein zutreffender IV eise so behandelt wor-

tOcrOUTOV, CInou, hCltEPWV; (H.-BI. S. 272 N. 6). - Dabei sollen dann die 
civc(xClAvm~ptCl gegeben worden sein: ({tClV 7tPWTO'1 ciVClXClAV7tTWtClt ~v E;on,xoet 
't'wv yrifl.WV, tOte; civBpriot XCl~ tOt, E;OnWf!.EVote; 0pw/J.eVClt (H.-BI. S. 2GG N. 3). 
[V!,!. jedoch auch unten § 25 Not. 2.] 

5) Vg!. Vas. 11, 32 [es ist vom 9l'addha die Rede] ,So lange als die Speise 
warm bleibt, so la n ge sie sc h w e ig end es sen, so lange die Eigenschaften 

der Speise (von ihnen) nicht erklärt sind, sol 1\ n g e es sen die i\I an e n 
davon'. 
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den sei, dass - wie wir dies aus dem römischen Rechte ge
lernt haben - ganz abstract jede Erbschaft als eine univer
sitas angesehen werde, in welcher die Schulden nothwendig 
mitbeO'riffen seien. Auf das Genauere habe ich hier noch nicht 
einzugehen (vgI. § 81), aber ich habe zunächst doch gleich 
darauf hinzuweisen, dass ein älterer Standpunkt die Einheit
lichkeit des oIxo~ ganz subjectiv als lediglich durch diesen be
stimmten Hausherrn begründete auffasst. Seine Persönlichkeit 
lebt in seinem Sohn und Sohnessol111. Also nur für diese kann 
vom voll e n persönlichen Forttragen der Schulden (im Gegen
satz zur Schuldübernahme auf Grund des N ehmens der Erb
schaft und dann auch nur bis zum Erbschaftsbetrage ) die 
Reele sein. Diesel' Satz, den wir bei den Griechen vorfinden 
[H.-Th. S. 72 N.4 "der Sohn erbte des Vaters Schuld, ja seine 
Atimie, ebenso der Enkel"; vgl. ebendas. S. 106 N. IJ, gilt auch 
schon bei den Indern; G. 12, 40. 41 ,die Erben [d. h. die Söhne J 
sollen die Schulden [des Verstorbenen] bezahlen. Gewisse 
Schulden [Schulden, für die Sicherheit gestellt ist, Handels
schulden , Schuld des Brautkaufs ; Schnaps- und Spielschulden, 
Strafschulden J verhaften die S ö h ne nicht'; Vas. 16, 31. Das 
Forttragen der Schuld tritt noch als ganz verbunden auf mit 
dem Forttragen des Geschlechts durch den Sohn. Der Haus
herr kann nicht ruhig sterben, der nicht einen Sohn hinterlässt, 
welcher ihm die Todtenopfer bringt. Im Sohn lebt der Vater 
fort. Aber ebendesshalb , weil im Sohn noch der Vater selbst 
vorhanden ist, muss er auch dessen Schulden (so weit sie nicht 
als "höchstpersönliche" erscheinen) bezahlen; Vas. 17, 1-4 ,D er 
Vater stösst seine Schulden auf den Sohn und er
langt Unsterblichkeit, wenn er das Gesicht eines Sohnes sieht: 
Es ist erklärt im Veda: "Endlos sind die Welten derer, welche 
Söhne haben; es ist kein Platz für den Mann, der männlicher 
Nachkommenschaft entbehrt". Es steht ein Fluch (im Veda): 

" 
Mögen eme Feinde der Nachkommenschaft entbehren". Es 

ist ferner folgende Vedastelle: "Möge ich, 0 Agni, durch N ach-
komlllenschaft Unsterblichkeit erlangen".' Vi. 15, 45: ,Er (der 
Vater) stösst seine Schuld auf ihn (den Sohn); und der Vater 
erlangt Unsterblichkeit, wenn er das Gesicht eines Sohnes sieht'; 
6, 27. 28 ,Wenn der, welcher die Schuld contrahirte , sterben 
sollte oder ein Ascet werden, oder auswärts zwanzig Jahre 
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bleiben, so soll diese Schuld von seinen Söhnen und Gross
söhnen bezahlt werden, aber nicht von entfernteren Descenden-
ten gegen ihren Willen' (Y. II 47. 50. 51) G). .. 

Die Einheitlichkeit der Koinonie des Oikos spncht SICh 
endlich auch in Dem aus, was al s da zug e h ö ri gangesehen 
wurde. Der Haushalter steht in völlig verschieclener Stellung 
zu Weib, Kind, im Haus verpflegten Angehörigen, Dienern, 
Sklaven, Vieh, sonstigen Sachen. Aber doch ist elas Ganze 
seiner frei-arbiträren Regierung unterworfen. Die Gesammtheit 
des im Hause Vereinigten nennt der Hausherr "das Seinige" 
(das sv am, me um; e 7[ i (J 0 t (J t XC({)17W.)IO~, GIRG. S. 486 
N. a). So tritt bei den Indern der Haushalter, den ältesten 
Sohn und die Gattin bei der Hand nehmend, ins neugebaute 
Haus (vgI. ob. § () Not. 8) mit den Worten: ,Ich trete ein mit 
der Gattin, mit der Nachkommenschaft, mit dem Vieh, mit Ge
deihen der Habe, mit Allem, was mein ist(7). Aber es ist 
völlig verkehrt, dieses "Mein" gleich im Sinne unseres jetzigen 
Eigenthums" zu nehmen, eines Begriffs, der, wie unten § 79 

~och weiter zu besprechen ist, erst in einer langen geschicht
lichen Entwicklung diejenigen Bestandtheile erhalten hat, die wir 
heutzutage als nothwendig damit verbundene betrachten. Ganz 
richtig dagegen sagt Aristoteles (Pol. 1262 b), dass die Aufgabe 
des ol'Xojl6fLO~ ein (J Ci (J tAB V 8 1)1 sei. Dabei sind ihm ~W eib und 
Kind und Sklaven, jedes in verschiedener Stellung (der YCifll'XI), 

1TCi7:(!t"M), OW7[OU"A.II) stehend, die \Y er k z eu g e 8). .Mit diesen 
vollführt er seine Aufgabe, die X(!l)ftciU(JU'XI], unbewegliches und 

~ 

6) Deber den sacralen Grund hiervon s. § 18 Not. 4 a. E. 

7) Vgl. im Atharvaveda (Zimmer, Altind. Leben, S.281): ,Zu ihm [dem 

neuerbauten und zum Einzuge ferlig dastehenden Hause] ist der zarte Knabe, 

zu ihm das Kalb mit den liausthieren insgesammt gekommen; zn ihm ist ein 

Kl'llg Parisrnt, zn ihm sind sie mit 'l'öpfen saurer l\lilch gekommen'. 

8) Aristot. Pol. 1253 b: iltel. o~ <jl(l.vepov, i~ cJv IJ.Op(wv .~ miA(, OV'dOT~)(o'l, 
av(l.y)((I.[Ov npwTov TCoPL 01)( 0 V 0 f!. ((I., dltö[v' mio(l. yap o~yxomH m:)),(, i~ olxu;J'I. 
o 1 X 0 V 0 f!. L (1., 0 e IJ. i p .~, i~ Jv 1tCI.A(V ~ 01x((1. oV'Iio!'tlXo'l' 01x((1. Be TiAoW, <1)( 
oou),wv )t(l.L i),ev~ipw'l. iltü 0' iv '1'0[, i),Cl.X (0'1'0(, npwTo'l f)t(l.,OTOV ~'~T:'~TEOV, 
ltpWT(I. o~ )t(l.L i),axwT(I. f!.Ep'lj 01)t(f.<; 060ltOT'Ij, )t(l.L (00)'0, )t(l.L ltOO(, )t(l.l. (I.AOXO, 
)t(l.L ltaT~p )taL TE)tva' ltoPL TP(WV TOVTW'I O)t'ljltTZO'l 21'1 et·~ TL f)tCl.OTO'l )taL ltotO'l Oot 
i(va(' Tau Ta 0' iOTL OeOltOH)t~ )t(/.( y(/.f!.()t~ (O:'1W'IVf/.O'l ya.p ~ YV'Iwxe, )t(l.L 
rX'IOPO, ou~ev~(,) X(l.L Tp(TO'l lt (I. T P ()t.~ ()t(l.L yap a(h-~ oux WVOf!.aoT(/.( 11llep 0'10' 

\ '( _ t\ 11 

fl.an). 1: 0 T W 0 a v (1) (I. V TrI.( T P € (, (/., omofi.o'l. 



bewegliches Gut zum Wohle der gesammten Koinonie zn ver
walten, zu schützen, und ohne Sucht nach Reichthumshänfllng 
(XCt7t1;A,l3lCi) zu wahren 9). Diese gesammte Leitung des Haus
wesens ist nicht eine rein materielle sie ist eine sittliche , , 
bei der das Gute und Böse, Rechte und Unrechte genau geprüft 
werden muss 10), d. h. diese Leitung muss nicht lediglich nach 
dem egoistischen Interesse des Herrn, sondern nach dem Ge
sall1mtwohle der Koinonie bemessen werden 11). 

So gilt als der schönste Schmuck des Hauses, als das Heil
bringendste, nicht etwa ein im Hause aufgestelltes Götter-cIYc/A"UCl, 
sondern ein im Hause wohl verehr tel' alter Parens; PI. G. XI 
11 (931 A): VO,i/OI nl3(!t (JI301Jf; U(!xcl70l XslVCCIl 7W(!cI 

1Tcun [d. h. dies ist ius gentium] V1xn. TOUf; ,HEv YeI(! TCt)JJ (j'I3WII' 
( ..... ..... '" '_\')") I ~ ''l ( , 
O(!WI'TSf; (JC/f[lcLf; TltlWfll3l1 TOVf; u I3IX01'Clf; ClYCI/c,llCITCI 'V(!u(Jafl13J1(Il 

\ :J CI \ I J\ I I 

1TClT1)(! OUI' oTe.o 'Kat fI1]T'I)(! 'I) TOVTü)V 1TClT[;(!S9, 
)\ , ") "), -' I')) , I 

'I) fl I]T E (! 13 f; EI' 0 t X U;I XI3IIITCIl X131ill)/cWt Cl1Tl3l(!I),WTSf; YI)(!t;f, VI)-
V' V 0 1 , )1 ~ ) - - .. I 

1319, lClJlQ'I),rl)UV 1TOTE ClYCI/c,llCl ClUT([l, T 0 10 V T 0 I' e (p e (J T 10 1
' 

CI Ö ")"), ~I "'""1 'l I -:JI .., \ 
I (! V fl CI eI' 0 I X I ql C' X W V, fICI/c/c01' XV(!WI' EO'I3O' :Jcu, e CI l' V I) 
~ ," ) G.... J \ G I ( I 
X CI TaT (! 0 1T 0 l' Y 13 0 (! 1.1 W f; CI V T 0 v' 13 (! CI 7C 13 V U 0 'KI3XT'I)/UilIOf;. 

In diese sittliche Haus-Koinonie ist auch der Sklave mit auf
genommen. vYälmmd der fugitivus, als ein Untreuer, nicht be-

h t )/ ,}"" -" ") I .> , 
wa 1': OUTS T(!Ct1TESI)9, fl1'/)O'U I ' e f[l 13 0' Tl 0 V 0 V ]( (! 0 l ' l W I' 0 9, 

l1(!xcdou, ist der dem Hause anhängliche Sklave auch in die 
Opfergemeinschaft desselben mit aufgenommen: XCII, Taf; SuO'LCl9, 

, , ) ~ I _ ~ ~ -.\' I ~ CI )\ 
XCII TCl9, Cl7CO/cClUO'I319, fW/c/c011 UVI' uOVMVJI EJII3XCt nOl13711 I) TC(jI' 

EJ,sv3'E.(!w1' (H.-BI. S. 82), Und auch der Freigelassene ist, da 
er für die Freilassung Dank schuldet, noch immer in mannig
facher Weise an die Hestia seines Freilassers und an dessen 
Willen gebunden; PI. G. XI 2 (915. A): &yf.TW vs XCtt d)JI 
) A,/Q " '0 I ,) ~ I )\ 

C/1T13 I3Uvl3(!01I, eCt1' Tlf; fl'll v'I3(!Ct1TI3V?7 TOUf; CtnI3Mv:JI3(!WO'C/1'Ulf; 1) 

fl~ lXC()i(Of;. SI3(!Cl7CI3LCI vi Cf 0 I T ~ 1
' 

T (! I, f; T 0 V PI) l' 0 f; T 0 l' 

9) Aristot, Pol. 1253b: i:an üe n 0 15 0 X € t TOt<; fi. b € h 0: ( 01 x 0 ~ 0 fi.( CI., 

TOt'; oe fi.ey(aTO~ fi.EpO'; o:UT'ii.;. ~ltCtl.; 15' i:y"e(, 5eCtlp·~Teo~. A{,YCtl l\e mp), 
T'~'; V.CI.).OVfi.E~'~,; X. p '~fi. CI. T (a T (X'~ .;. 

10) Arist, 1253 a: TOUTO yap ltpO.; Ta lJ.).).CI. 1;;0C1. TOt<; dv5pWlto(<; rÜ(QV, 1''' 
fi. 6 v 0 v d y 0: ~ 0 U v. 0:), X CI. X 0 U x CI.), 0 (X (J, ( 0 v x 0:), d 15 (X 0 v xo:l. TW~ lJ.).).Ctl~ 

o:ra5'~atv i:x.rn, ri oe TOVTCtlV xotVCtlV(CI. ltotet o1xlC1.~ XCI.), ltOAtV, 
11) Die hier im Text kurz zusammengestellten Sätze werden insgesammt 

unter § 79 ft', 110ch ihre eil1gehendere Erörterung finden, 
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15. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs.) -
4) Das letztzuerwähnende Element der Hestiainstitution mag 
man das ge sc h ich tl ich e nennen. Es ruht auf dem Bestre
ben, dass die einmal gegründete Hestia möglichst in diesem 
Geschlechte forterbe , und andererseits die diesem Geschlechte 
gehörige Hestia möglichst vor dem Aussterben oder Verwaist
werden bewahrt bleibe 1). Es handelt sich also um die durch 
den Lauf der Zeiten hindurch umgeänderte Verbindung von 
Geschlecht und Geschlechtssitz. 

Ich hob bereits hervor, dass bei den in den südeuropäi
schen Halbinseln auftretenden Ariern die sich an die Eroberung 
anknüpfende Einrichtung einer gleichmässigen Vertheilung des 
Grundes und Bodens nach festen Loosen sich besonders aus
gebildet habe. In den mannigfachsten Gestaltungen treten da
nach namentlich bei <;len Griechen die Versuche auf, die einmal 
bestimmte Zahl der XA,~(!Ol mit der naturgemäss den grössten 
Schwankungen unterliegenden Zahl der Familien und Geschlech
ter in Einklang zu halten. Allen diesen Versuchen liegt der 
allgemeine Gedanke zum Grunde, dass möglichst ein Jeder auf 
den nCtT(!CpCl sitzen müsse. Vorzugsweise VOll den Söhnen, ins
besondere vom ältesten, waren die 7CClT(!epa fortzubesitzen (vgI. 
auch § 8 Not. 4): PI. G. XI 7 (923 D): TOU nClT~q)OU XA,11(!OV 

XClt 'C1]f; 1T13(!t T01' XA,~(!OJl xaTaO'xl3vl;f; 7Cam]9,. Die CtVrov 7CClT(!qJa 

BO'TLCt durfte man nicht durch Betreibung eines illiberalen (&1113-

1) Aus dem Gesichtspunkte der Schützung des Erbes in der Familie, der 
Bewahrung des Geschlechts und seines Namens erklärt sich auch die strenge 
Behandlung des Verbrechens der LeilJesfrucht-AbtreilJul1g im Alterthnm (H.-Bl. 
S. 76); Cic. pr, Cluent, 11, 32 : lIfernoria teneo, Milesiam quandam mnlierem , , . 

quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis alJ

egisset, rei capitalis esse damnatam: neque iniuria j quae s pe m par e nt i s , 
me m 0 ri am no mi ni s, sub si d i u m gen e r i s, hel' e dem fa m i I i a e, deo 
signatum rei publicae civem, sustulisset. 
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ASVSSQov) Gewerbes beflecken [PI. G. XI 4 (919 E)J. Es hatte 
religiöse Bedenken, wenn ein Haus ausstürbe und ein Gottes
dienst aufhörte (H.-Th. S. 107 N. 5). Man nahm (in Naupak
tos) an, dass der Elftorxoe.; die E1ClOl';.)a freiwillig nur verlassen 
dürfe: xcn;cJ,dnovca E Y er ~' I a er L ~~ natoa 'Eßcn;al! l! ) OsArpslw 
(H.-Th. S. 70 Not. 1). 

Diesel' selbe Gedanke, nur noch nicht so fest verknüpft 
lllit einem zugetheilten xt,t;Q0e.;, findet sich auch bei den Indern. 
Die Verwandtschaften haben sich hier zunächst in ungebunde
ner 'Yeise je nach Lust und Belieben den Platz für ihr gräma 
ausgesucht. So gestaltet sich bei ihnen der Gedanke, dass man 
streben müsse, in Söhnen sein Geschlecht fortleben zu lassen 
und so Jeder in seiner Generation an der Unsterblichkeit de~ 
Namens dieses Geschlechts mitzuarbeiten habe, nicht objectiv 
mit dem ohoe.; identificirt, sondern mehl' subjectiv nur das Ge
schlecht ins Auge fassend. Aber die Verlmüpfung der Genera
tionen geschieht doch auch bei ihnen durch den HestiabeoTifl:'. 
Freilich lassen die oben angeführten Stellen der Sütras hi:rbei ' 
noch Mancherlei zweifelhaft und dunkel. Welm der Haushalter 
gestorben und die Zeit der Unreinheit vorüber ist so zündet , , 
sagen sie, der älteste Bmder als Fortführer der väterlichen 
Gemeinschaft das Feuer an. Dies ist kein neues Feuer es 
bleibt noch die alte väterliche Hestia bis zur Erbtheilung (§' 10). 
Das pflegt zu dauern, so lange die jüngeren Brüder noch nicht 
heü;athsfähig sind. Tritt dann die Erbtheilung ein, so wird das 
Gewöhnliche gewesen sein, dass der älteste Bruder das väter
liche Haus, die narQ(Ja, behielt, die jüngeren sich verheirathen
den Brüder sich ihr eigenes Erbtheilungsfeuer vom väterlichen 
Heerd auf ihren neuen eigenen Heerd herübertrugen. Ebenso 
holte sich, wie wir sahen, der noch nicht heirathende snä
taka vom Lehi'el', der ja sein geistlicher Vater (Atiguru) ist, 
das Feuer für den neuen eigenen Heerd. Der Grundgedanke 
ist in diesem Allen deutlich, dass es einer geschichtlichen 
Fortführung eIer schon gegründeten Hestia durch Herübertragung 
des heiligen Heerdfeuers bedürfe. Um so auffälliger aber ist 
nun das, was rücksichtlich des Hauptfalles der Heerdneugrün
dung, der Entzündung des Hoc hz ei t s fe u e l' s wir in den in-. ' (lIsehen Quellen finden. Wenn bei Lebzeiten des Vaters ein 
schon erwachsener Sohn aus der väterlichen Oikonomie austritt , 
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und sich verheirathend einen eigenen Heet'd gründet, oder wenn 
nach dem Tode des Vaters aus der vom ältesten Bruder fort
geführten väterlichen Oikonomie ein jüngerer auch schon hei
rathsfähig geworden er Bruder ausscheidet ,um sich zu verhei
rathen, so sollte man als selbstverständlich annehmen dass er 
sich vom Va tel' h e erd e das heilige Feuer auf d~n neuen 
eigenen Heerd herüberhole. Dies tritt nun aber in den Quellen 
nicht hervor, vielmehr wird, wie oben mitgetheilt, als Neugrün
dung des eigenen Heerdes immer nur das Hochzeitsfeuer ange
geben. Dies aber ist zweifellos das vom Hausheerde des 
B I' a u t v a t e r s, von welchem sich der Bräutigam clas Mädchen 
holt, herübergetragene Feuer. Man sollte denken, dass auf dem 
neuen Heerde des Bräutigams zunächst schon das dem Heerde 
seines eigenen Vaters oder anderswoher entnommene Feuer 
habe entzündet werden müssen, und dass dann, zur Versinnbild
lichung der ehelichen Gemeinschaft, das vom Brautvater-Heerde 
geholte mit dem eigenen Bräutigamsfeuer vereinigt werden 
müsste. Ich glaube in der That, dass, obgleich die indischen 
Quellen dunkel sind (vgI. übrigens noch § 23 Not. 5), in dieser 
Weise die Sache zu denken sei. Ich gebrauchtedesshalb auch 
bereits oben § 10 NI'. 2 die Ausdrücke: "die, Entzündung des 
Hochzeitsfeuers oder die Herüberführung desselben in das Feuer 
des neuen Hauses". Dafür möge nun Folgendes als Rechtfer
tigung dienen. Unter den griechischen Hochzeitsgebräuchen 
wird erwähnt, dass (H.-BI. S. 274. 275) bei der in domum de
ductio die Mutter der Braut mit Fackeln hinter dem Wagen 
h~rschritt: YOfUfLOY ya~ Eau erft fll)er~l, Ottoovxs/'y EY erote.; yaftOte.; 
'CwY:tvyaere~(Vy. Man hat bere~ts die Ansicht ausgesprochen 
dass "wahrscheinlich diese Fackeln am h ä u sI ich e n H e erd ~ 
fe u e I' angezündet wurden; daher & gl E (J er La e.; aystY YVyaLx,a 
Iamblich.". Ich möchte nun behaupten, dass da nach den in~ 

> disehen Quellen die Herübertragung des F~uers vom Heerde 
des Brautvaters zweifellos ist, die griechische Sitte der Fackel
begleitung ein Ueberrest dieser uralten Einrichtung der Heerd
feuer-U ebertragung, sei 2). In der Nachricht des Iamblichus 

2) Die Sitte des Fackeltl'ugens kann nicht aus dem Bedül'fniss der Be
leuchtung entstanden sein, da die in domum deductio l'egelmässig 11m Tuge 
stattfaud. 

LeI s t, Altarisches ius gentium. 7 
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findet das seine Bestätigung. Ist dies aber richtig, so haben 
wir nothwendig noch weiter zu gehen. Die griechische Sitte 
enthielt nämlich noch Folgendes: "An der Thüre des Bräuti
gams scheint dessen Mutter den Zug ebenfalls mit Fackeln er- ' 

t t h b O/U 3' \ I C \ ~ \ wal' e zu a en: cvog /)11 '(1)V vVWpr7V v n: 0 'C 1) g fl17 'C ~ 0 g 'C O'U 
')' a fl OU V 'C 0 g fll3'Ca Aafl1t(XO'CtJV SlffC{,),Sff{tca [nicht sowohl ins 
Brautgemach, als übel' die Schwelle an elen Heerd]. Dürfen 
wir in den griechischen Fackeln der Brautmutter die alte Ein
richtung der U ebel'tragung des bräutlichen Heerclfeuers wiecler
finden, so werden wir in den :Fackeln der Bräutigamsmutter 
die Repräsentation des Heerdfeum's des Bräutigams zu suchen 
haben. Indem dann beide Fackelarten vereint ins Haus getra
gen werden, so ist damit für das neue Hauswesen der Gedanke 
ausgesprochen, dass das heilige Feuer der neuen Hestia als ein 
aus väterlicher und mütterlicher Seite geeintes anzusehen sei. 

Wie dem aber auch sei, jedenfalls gewähren uns weiter die 
indischen Quellen ein sehr deutliches Bild davon, wie in uralten 
Zeiten die Pflicht, an der "Unsterblichkeit" des Geschlechts 
durch Söhneerzeugung mitzuwirken, aufgefasst wUl'de. Es ist 
von hohem Interesse, sich in diese, unseren modernen Anschau
ungen so ganz fremden, Gedankenreihen zurückzuversetzen. . 

a) Unsterblichkeit denkt sich der Altarier als: F 0 l' tl eben 
im Ge schI e ch t (vgl. unten § 81 Not. 4). Dieses Fortleben 
setzt voraus, dass die Nachkommen gegen ihre Vorfahren die 
N omizomena erfüllen S). Dadurch wird bewirkt, dass die :Nla
nen der Verstorbenen im Jenseits beruhigt und zufrieden ge
stellt werden; A p. II 9, 24, 1-4: ,der Veda erklärt, dass des 
Menschen Nachkommenschaft [d. h. männliche] seine U nsterb
lichlceit sei: "In Deiner Nachkommenschaft wirst Du 
wiedergeboren; das, Sterblicher, ist Deine Un
s t erb li c hk e i t " .1). Es kann auch sinnlich wahrgenommen 

3) Es kommt darauf an, dass das Vermögen, womit man die K 0 s t e n der 
Nomizomena bestreitet, ein wo h 1 e r wo l' ben e s sei. Die drei Klassen des Er
werbes [das weisse, das gefleckte, das schwarze Vermögen, - wovon später die 
Rede sein wird] wirken auf die Wiedergeburten der Vorfahren als Gott, als 
IIIensch, als Thier zurück, Vi. 58, 3-5. Vgl. unten § 64. 

4) Ganz gleichartig ist auch noch die griechische Anschauung, dass, wenn 
das Geschlecht nur nicht untergeht, man nich t ge s tal' ben ist, w e.n n man 
auch stirbt; denn Kinder sind des todten Vaters rettender 

werden, dass der So h n den Vater reproducil't, denn ihre 
Aehnlichkeit ist sichtbar, nur ihre Körper sind verschieden. 
Diese (Söhne), welche leben, mehren, indem sie die im Veda 
gelehrten Riten vollziehen, den Ruhm und die himmlische Selig
keit ihrer dahingegangenen Vorfahren. In diesel' Weise mehrt 
jede nachfolgende Generation (den Ruhm und die Seligkeit) 
ihrer gestorbenen Vorfahren'. ,Der Vater hat einen Vater durch 
den Sohn bei seiner Geburt aus dem Mutterleibe' [d. h. etwa: 
durch die Geburt des Sohnes wird mitteIst des von diesem 
Enkel zu übenden Todtencultus clem Vater auch sein eigener 
Vater erhalten], Baudh. II 6, 11, 31. An sich ist diesel' Cult der 
Vorfahren eine Pflicht allel' Kasten, also ist auch die Erzeugung 
der den Cult übenden Nachkommen eine allen Kasten gemeinsame 
Pflicht, Vas. 4, 4 5). Aber ganz besonders besteht diese Pflicht 
für die Brahmanen; ,ein Brahmane schuldet von seiner Geburt an 
einen Sohn seinen Vorfahren'. Baudh. II 6, 11, 32. 33. ,Lasst 
ihn sorgfältig Nachkommenschaft in seiner eigenen Kaste er
zeugen. Von seiner Geburt an ist ein Brahmane mit drei Schul
den belastet; lasst ihn diese bezahlen .. : Wenn er die Weisen 
durch das V eclas tudium verehrt, Indra durch Somaopfer , und 
die Manen seiner Vorfahren durch (Erzeugung von) Kindern, 
so wird er sich im Himmel freuen, frei von Schuld. Durch 
einen Sohn erlangt er die Welten, durch einen Grosssohn Un
sterblichkeit, aber durch seines Sohnes Grosssohn steigt er zum 
(höchsten) Himmel empor. (Das) ist im Veda erklärt worden'. 
Baudh. II 9, 16, 3-6. ,Durch die Erzeugung eines tugend
haften [d. h. die Obsequiumspflichten erfüllenden] Sohnes rettet 
er sich selbst. Der, welcher einen tugendhaften Sohn erlangt, 
rettet von der Furcht vor Sünde sieben in der absteigenden 
Linie und sieben in der aufsteigenden Linie, nämlich sechs An
clere (in jeder), indem er selbst der Siebente ist. Desshalb er
hält er einen Lohn, wenn er Nachkommenschaft erzeugt: dess-

Na ehr u h m j Aeschyl. Choeph. 503: XlXt fJ.~ '~IXAd<j)'n, o11:ipfJ.1X IIeA011:lllwv 
Toll.. O{JT!J) yap ou Ti:Jv'l)XIX, I Qulli 11:.p ~IXVWV. 11:lXrlle, yap dvllpt XA'fj1l6ve, 
o!J)n!ptQt ~lXvovn. 

5) Die beiden Ayvins (GIRG. S. 191) ve1'heissen fiir die Söhneerzeugung 
Ruhm, Baudh. 11 9, 16, 1. 2; dieselbe ist durch Medicin und Gebete zu beför

dem, 12-14. - S. noch Gohh. II 6, 1~-12. 

7* 
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halb sollte er eifrig Nachkommenschaft erzeugen' [therefore 
(they say) that he who begets a son, pro duces even his own 
self, and it is declared in the Veda: "thou art self, callecl a 
son".], Bauclh. II 9, 16, 7-11 5 "). Weil man die Erreichung 
des Himmels durch Sohn, Enkel und Urenkel gewinnt, so si!1(~ 

die (legitim geheiratheten, allein legitime Nachkommenschaft 
gebenden) Frauen zu ehren und zu bewachen, Y. I 78. Un
glücklich sind die, welche ihre männliche Nachkommenschaft 
verloren haben; Vas. 1,38 ,Familie verloren, Alles ver-' 
loren'. Erklärlich daher, dass dem Altarier der Wunsch am 
nachsten lag: ,mögen wir Söhne (cl. h. die uns die Seligkeit 
des Jenseits Sichernden) und Vieh (d. h. das den irdischen 
Reichthum Ausmachende) haben', Baudh. I 4, 6. 7 6 ). 

Hiernach stehen .Manencult und Geschlechtsaufrechthaltun/S' 
in untrennbarem Zusammenhange. Die Söhne haben die Pflicht, 
den Vorfahren im Jenseits Ruhe zu schaffen [placare manes], 
also man muss Söhne erzielen, um selbst die spätere Ruhe im 
Jenseits erwarten zu können. Dies heisst: man gewinnt durch 
seine Söhne geistliches Verdienst fürs Jenseits. Dort im 
Jenseits kommen aber rücksichtlich dieses geistlichen Verdien
stes nur die wirklich leiblich erzeugten Söhne in Betracht (the 
son belongs to the begetter). Natürlich weiss man (VaruJ;la) 
im Jenseits ganz genau, wer der Erzeuger dieses betreffenden 

5a) Gobh. II 8, 21: ,aus Glied für Glied entstehest Du'. -
Besonders beglückend ist es wenn der Sohn, namentlich der älteste, zuerst seinen 
Vater erkennt und nennt; Gobh. a. a. 0.: ,bei einem Kinde, wenn es zum ersten 
!\fal erkennt: "das ist mein Vater" ..• nehme er in seine beiden Hände das 
Haupt des ältesten Sohnes . . dann küsst er ihn aufs Haupt mit den 'Worten: 

"mit der RUhe Schmatzton küsse ich dich". 

6) Bachofen , Ant. BI'. I 60, führt eine Stelle aus Aitareya BrähmaJ,lu an: 

,Was ist der Grund, dass alle Wesen, sowohl die vernunftJosen als die vernunft· 
begabten, nach einem Sohn verlangen. . . . . Dur c h ein e n S 0 h n übe r· 
w i n den die V ä t e l' S t e t s g l' 0 S seS eh wie l'i g k e it e n ; in einem Sohne 
wird das eigene Ich aus dem Ich geboren . • . Der Ehemann geht in der Ge· 

stalt von Samen in. seine Frau ein; verwandelt sich dann der Samen zum Em· 
bryo, so macht er sie zur !\futter; von diesel' wird er selbst im zehnten !\fonat 
von neuem geboren. Nur dann ist die Frau eine wirkliche Frau (jäyä), wenn 
der !\fann in ihr ahermals geboren wird . . . Die Götter sprachen zu dem 

!\fanne: Dies Wesen (die Frau) ist dazu bestimmt, Dich erneut hervorzubringen'. 

101 

Sohnes gewesen ist; Baudh. II 2, 3, 33-35: ,Aupajandhani 7) 
(erklärt, dass) der aurasa, der legitime leibliche Sohn, allein 
(berechtigt ist). "Nun, 0 Janaka, bewache ich sorgfältig meine 
Weiber, (obgleich) ich es frühm' (nicht gethan habe). Denn sie 
haben in Yama's Hof erklärt, dass der Sohn dem Erzeuger ge
hört. Der Geber des Samens nimmt den Sohn nach dem Tocle 
in Yama's Halle an sich. Desshalb beschützen sie sorgfältig 
ihre Weibel', den Samen Fremder fürchtend. Sorgfältig be
wachet (die Erzeugung eurer) Nachkommenschaft, damit nicht 
fremder Samen auf euren Boden falle. Nach dem Tode ge
hört der Sohn dem Erzeuger. Durch Sorglosigkeit macht 
ein Ehemann (die Geburt) eines Sohnes unnütz". 

Weil der Fortpflanzung des Geschlechts durch Söhne eine 
rückwirkende Kraft auf die Ruhe der Vorfahren beigelegt wurde, 
und der für die Ruhe der Vorfahren entwickelte .Manencult bei 
den Altariern eine so ganz ausserordentliche Wichtigkeit erlangt 
hatte, so mussten nothwendig für die Frage der Kinclererzeu
gung vielfach Consequenzen gezogen werden, von denen wir 
nach unseren modernen Anschauungen gar keine Ahnung 
haben. Das, was nach Note 1 im Alterthum auch cler späteren 
Zeit allerdings noch immer als ein Verbrechen gegen das Ge
schlecht angesehen wurde, die Embl'yozerstörung, musste unter 
dem Hinzutritt des indischen Gesichtspunktes, dass dadurch 
den Vorfahren die Möglichkeit der Ruhe im Grabe geraubt 
werde, als eine Sünde schwerster Art erscheinen 8). Aber es 

7) Zu Baudh. 1. c.: "Aupajandhani is one of the ancieut teachers of the 
White Yajur·veda, mentioned in the lists incorporated in the 9atapatha. Brüh· 
maJ!.a XIV, 5, 5, 21 j 7, 3, 26. The Legends of the White Yajur·veda frequently 
mention kin g Ja n a k a 0 f Vi d eh a, and assert tbat that philosopher king 
had frequent intercourse with Y äj ii a val k y a and other teachers of the Veda 

. which Aditya l'evealed". Vgl. Anm. 1 Nr. 3 a. 
8) Die eig~ntliche Bestimmung der Frau ist, das schreckliche Unglück des 

Beraubtseins von Nachkommenschaft ("F ami I i e verloren, Alles verloren") zu 
hindern (Not. 6). Also der Eintritt der Fran in die Familie des 
!\f a n n e s erfolgt gar nicht bloss in dem Sinne, specieJl diesem lIiaune eine 
Lebensgenossin zu geben, sondern er hat die Bedeutung eiues Ge g e ben· 
werdens des Mädchens an die Familie, damit aus ihr der Familie 

Kinder und insbesondere Söhne entspriessen. - Der Gedanke an "gescblec.htliche 
Promiscuität" [Kohler, Ztschr. f. vgl. RW. VI. 404] ist hier gar nicht zu finden. 

Die Stelle von Apastamba II 10, 27, 1-7 spricht von Niyoga (§ 16 NI'. ~), dem 



lU;;l 

l~g nahe '. noch weiter. zu gehen. Die Nichterfüllung der ehe,.. 
hchen PflIcht musste mcht sowohl als eine Verletzung des dem 
anderen Ehegatten Schuleligen , sondern als Unterlassung der 
Pflic~t der Söhnezeugung, der Embryozerstörung gleichartig er
schemen; Baudh. IV 1, 17: ,"IV er nich,t während der drei Jahre 
einem heirathsfähigen vVeibe naht [d. h. seiner ihm als Nicht
mannbar-':" erlol~ten, . dann mannbar gewordenen Gattin], verfällt 
ohne Z,"'elfel m eme Schuld gleich der Embryozerstörung'. 
18: ,Dle Vorfahren des Mannes, welcher seinem Weibe nicht 
naht, nachdem sie nach ihrer zeitweiligen Unreinheit gebadet 
hat, obgleich er sich in ihrer Nähe aufhält, liegen während des 
lY~ona~s in den Menstrualausscheidungen (der Frau)'. Da es' 
fur ehe Vorfahren von so unendlicher Wichtigkeit sein konnte 
dass eine Frau einen Knaben gebäre, so führte der Wunsch' 
es mögte ein Knabe sein, zu der Präsumtion dieses Satzes: 
An solchel: hielt man aber dann auch bei der Frage über die 
Strafbarl~elt der Embryozerstörung fest; Vas. 20, 23. 24: ,Nun 
,:o11en W11' erklären (wer zu betrachten ist als) Töclter eines 
(11n Vecla) gelehrten Brahmanen (bhrülfahan). Der wird hhrü
lfahan genannt, welcher einen Brahmanen tödtet oder einen 
Embryo zerstört, (dessen Geschlecht) unbekannt ist. Denn Em
bryos, deren Geschlecht unbekannt ist, werden männlich. Dess
h~lb bringen sie Brandoblationen für die Erzeugung männlicher 
Kmder dar'. Da auf die Gewinnung von Nachkommenschaft 
i~sbesonclere von Söhnen, der höchste Werth gelegt wird, und 
Sle gerade als der reale Zweck der Ehe gilt, so darf eine Frau ) 
deren Mann impotent ist, ihren Mann verlassen und einen an ~ 
deren nehmen, Baudh. 11 2, 3,27. Umgekehrt kann aus clem-

früher erlaubteu Verhältuiss, welches den Zweck hatte, beim Unvermögen 
des Mannes der Frau [welche: ,is giveu to the famity of hel' husband, and 
not to the husband alone'] zu einem Kinde zn verhelfen. Aber Apastamba setzt 
hinzn, dass dies ,is at present forbidden on account of the wealmess of men's 

senses'. Also die Hand eines Sapi',l~a wie jeder anderen Person ausser dem 
Gatten darf der Gattin nicht mehl' nahen, denn die Ehe verbietet der Fran jeden 
geschlechtlichen Verkehr mit anderen Männern (the connexion of husband and 

wife takes place through the law). Wird dies Gebot verletzt, so gehen Beide, 

der Mann wie die Frau, zur Hölle. Umgekehrt aber ist die durch Beobachtung 
des Geb~tes 7,U erlangende Seligkeit im Jenseits der durch das Niyoga vermittel
ten GewulllUug von Nachkommenschaft vorzuziehen. . 
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selben Motiv der Mann seine Frau verstossen , wenn sie un
fruchtbar ist, Baudh. 11 2, 4, 6 (vgl. unten § 80 Not. 3). Da 
der Mann, welcher Söhne zeugen kann, auch Söhne zeugen soll, 
so erscheint nur eIer Vater von Söhnen als eine Persönlichkeit 
mit voller Rechtsfähigkeit. Nur er gilt als· classischer Zeuge, 
Baudh. I 10, 19, 13: ,lVIämier der vier Kasten (van~a), welche 
Söhne haben, mögen Zeugen sein'. 

16. (Fortsetzung. - Fortbildung des Hestiabegriffs.) -
b) Da das Hinterlassen von Kindern, insbesondere Söhnen eine 
Sache von so unendlicher Wichtigkeit war, so ist es begreiflich, 
dass schon in uralt-arischen Zeiten auf Einrichtungen gesonnen 
wurde, die demjenigen, welchem die Natur die Kinder versagt 
hatte, die Möglichkeit eines künstlichen Ersatzes boten. Solcher 
Ersatzmittel weisen unsere indischen Quellen drei auf: die 
Adoption, elen Niyoga und den Putrikäputra. Die Adoption 
kennen sowohl Griechen wie Römer; Niyoga und Putrikäputra 
sind bei den Römern nicht nachweisbar, wohl aber zweifellos 
bei den Griechen. 

a) Von der A d 0 P t ion sagen die Griechen, dass sie eine 
Institution des ius genthlID sei (GIRG. S. 161. 168 ff.). Sie 
kommt bereits in den Veden vor. Sie geschah, wie in Sparta 
vor dem Könige, so auch (s. o. § 6 NI'. 2) nach den Sütras 
unter Benachrichtigung des Königs. Sie ist ein in Gegenwart 
des Verwandtenkreises, und unter Vornahme gewisser Opfer 
ausgeführter Act. In Betreff dieses Actes selbst 1) unterscheiden 

1) Im Pariyish~a (d. h. Supplement) über Adoption [hinter Bi\hlel"s 

Ausgabe v. Baudhäyana p. 334 ff.] VII, 5, 7 ff. wird das Ganze so dargestellt: 
,Wer (einen Sohn) zu adoptiren beabsichtigt. . . versammelt seine Verwandten, 

benachrichtigt den König (von seiner Absicht) in (deren) Gegenwart (zu adopti-

. ren), speist die (eingeladenen) Brahmanen in der Versammlung oder in (seiner) 
Wohnung. . Dunn vollzieht er die Ceremonien, welche mit dem Ziehen der 
Linien auf dem Altar beginnen und mit dem Stellen der Wassergefässe endigen, 

geht zu dem Geber (des Kindes) und muss (dies) Verlangen (an ihn) ricbten: 
"gieb mir (Deinen) Sohn". Der Andere antwortet: "ich gebe (ihn)". 

Er empfängt das Kind mit diesen Worten: "i eh ne h m e Die h zur Er f tU
lung (meiner) religiösen Pflichten, ich nehme Dich, um die 
Linie (meiner Vorfahren) fortzufiihren". Dann schmi\cld er ·ihn 

mit den zwei Kleidem , zwei Ohrringen und dem Fingerring', u. s. w. Vgl. 
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die Siltras in detaillirtel' Theorie die einzelnen Fälle, die sich 
je nach der Stellung cles Adoptirten zu seiner alten und zur 
neuen Familie denken lassen. Der eigentliche Grundgedanke, 
wie er auch in clen Formeln des Actes (Not. 1) hervortritt, 
ist, dass der Sohn ge g eb en wi l' d. Er heisst danach da t t a 
oder da t ta k a (= da t u s in adoptionem; Vi. 15, 18; Baudh. 
1I 2, 3, 20). Der Adoptionsbegriff ist durchaus nicht an die 
väterliche Gewalt, sondern an die (oben erörterte) alt e Hau s -
halt er s tell u n g angeknüpft. Also Va te run d M u tt e I' 
geben den Sohn (Vas. 15, 2); Einer von Beiden nur, wenn der 
Andere nicht mehr lebt (Vas. 17,28) (s. u. § 81 Not. 1). Eine 
Frau speciell darf bei ihres Mannes Lebzeiten nur mit dessen 
Erlaubniss geben (Vas. 15, 5) 2). Man soll nicht einen einzigen 
Sohn geben und empfangen, denn der muss bleiben, um die 
Linie der Vorfahren fortzuführen (Vas. 15, 3). Die Adoption 
hat zwei Zwecke (gleichartig denen der Ehe; § 11 NI'. 3), den 
realen der Fortführung des Geschlechts und den sacralen 
des Erfülltwerdens der religiösen Pflichten. Man fasst sie be
reits als familienrechtlichen Willensact des Gebens 
und Nehmens der Sohnesstellung 3). Daneben wird dann noch 
die Subsumtion der Adoption unter den Ka ufb egriff er
wähnt (der gekaufte Sohn, krita). Man mag darunter wohl, 
wie bei der Ehe, eine Forttragung älterer roherer juristischer 
Auffassung vermuthen, welche sich die Rechtsform einer Ueber
lassung nicht anders als in der Gestalt eines Verkaufs zu den
ken vermogte. Die Quellen führen zur Rechtfertigung noch 
einen besonderen mythischen Präcedenzfall an; Vas. 17, 30. 31 : 
,das wird erklärt durch die Geschichte von Qunaqgepa. Qunalt-

Vas. 15, 6. - S. auch übel' die Adoption; Kohler, in der Ztschr. f. vgl. R.W. 
Irr S. 408 ft'.; JoUy Tag. Lect. p. 144 ff.; GIRG. S. 71 ff. 

2) Man kann also auch so sagen: die Adoption ist bei den Altindern ein 
Prodnct nicht des Paternitäts-, sondern des Parentalrechtes (vgl. oben § 11. 
Not. 5). 

3) Man sucht sich, damit im ganzen Geschlecht durch die Adoption so we. 
nig als möglich verändert werde, als zu Adoptirenden den nächstpassenden Ver
wandten; Vas. 15, 6. 7: ,und (als Sohn) einen niehtentfernten Verwandten, ge
rade den Nächsten unter seinen Verwandten. Wenn aber ein Zweifel Uber den 
angenommenen entfernten Verwandten entsteht [betl'. der Kaste und anderer 
Ql1alifieation], soll (der Adoptirende) ihn bei Seite stellen'. 
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({epa war ein König. Er lmufte den Sohn von Ajigarta Sauya
vasi'; Vi. 15, 20. 21; Baudh. II 2, 3, 26. 

Im römischen Recht hat durch die so tief einschneidende 
Ausbildung der patria potestas die Adoption eine wesentliche 
Umbildung ihrer uralten Elemente erfahre~. Der altarische 
Begriff von Adoption ist ein umfassenderer, als ihn die Latiner
Römer in ihrer strict nationalen Periode sich construirt haben. 
Die altarische Adoption bezweckt: die Fortführung des Ge
schlechts, die römische: Begründung der väterlichen Gewalt; die 
altarische : verleiht die demnächstige HaushaltersteIlung an Statt 
des demnächst ,vegfallenden Adoptirenden;· die römische: ge
währt in erster Linie die Unterwerfung des Adoptirten unter 
den lebenden Adoptirenden; die altarisch in Adoption Gebenden 
sind: Vater und Mutter, in Rom: ist es der bisherige Pater
familias. 

Neben der eigentlichen Gestalt der Adoption (dem datta) 
steht in den indischen Quellen eine Reihe von besonderen Fäl
len: der selbstgemachte Sohn (lqJtrima; Vas. 17, 33. 34; G. 
28, 32; Baudh. II 2, 3, 21); der durch Anerkennung legiti
mirte (gilqhaja; 22); der apaviddha (23. = Adoption des von 
Vater und Mutter Verstossenen); der känina (Annahme des 
Kindes eines unverheiratheten Frauenzimmers); der sahoQ.ha 
(24. 25. = Mantelkind) ; der paunarbhava (27; Sohn eines 
zweimal verheiratheten Weibes); der svayaIp.datta (28; a se 
ipso datus, den Vater und Mutter verlassen haben); vgl. Vas. 
17, 26-39; Vi. 15, 18-25. 

ß) Der Kshetraj a, Baudh. II 2, 3, 17 (die Weibüber
weisung , Niyoga) 4). - Die Einrichtung, dass eine Frau, die 
von ihrem Manne Iminen Sohn erlangen kann, sich von dem 
Nächststehenden einen solchen zeugen lassen dürfe, trägt den 
Stempel höchsten Alterthums an sich. Dass sie sich bei den 
Griechen und Germanen wie bei den Indern findet, ist schon 
seit lange beobachtet worden. Ich gehe hier auf das bei den 
Griechen Bestehende nicht weiter ein (GIRG. S. 46). Dagegen 
habe ich etwas genauer darzulegen, wie sich bei den Altindern 
dies Institut in ihr allgemeines System des Geschlechterwesens 
einfügt. 

4) Vgl. Kohler, ZeitschI'. f. vgl. RW. ur s. 394; JoUy Tag. Leet. p. 152 ff. 
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Das Ganze ruht auf dem Gedanken, dass durch die VeI~
heirathung das Weib der Familie, nicht bloss dem Manne, ge
geben werde, Ap. II 10, 27,3 (§ 15 Not. 8). Danach erscheirit 
es, in den Zeiten, wo das Interesse der Geschlechtsfortpflanzung 
alles Andere überwiegt, nicht als anstössig, dass das Weib, dem 
von ihrem Manne der Sohn nicht gewährt wird, ihn von dem 
dem Manne Nächststehenden erhalte. Aber die Angelegenheit 
muss sich von vorn herein nicht als eine Sache der v!'ollust und 
Begierde, sondern als eine Pflichterfüllung gegen das Geschlecht 
kennzeichnen. Also die Gurus, die Verehrungswürdigen . aus 
der Familie des Mannes, müssen zusammentreten und die Weib
überweisung sanctioniren, G. 18, 5. 15; Vas. 17, 56. Nach 
Y. I 68 soll der Zeugungshelfer der Frau als ein mit Butter 
Gesalbter nahen 5). Da die Weibüberweisung um eier Fortfüh
nmg des Geschlechtes willen geschieht, so ist das Geschlecht 
in seinen verschiedensten Stufen zu der Hülfeleistung verpflich
tet: zunächst der Bruder des Mannes (auf den Einige das Ganze 
beschränken wollten), dann der nächste Sapü;r~la, der nächste 
Sagotra, Samänapravara, G. 18, 6. 7 [oder: SapiJ,l<;las, Samäno
daIms, entfernte Verwandte, die denselben weltlichen Namen 
tragen (laukika gotra) , oder die (bei Brahmanenfamilien) vom 
selben Rishi abstammen (vaidika gotra) Vas. 17,79]. Schliess
lich in 'Ermangelung dieser ist auch ein Fremder zugelassen 
worden, Vas. 17, 80. 

Der Verkehr des Zeugungshelfers mit dem Weibe darf nur 
in der richtigen Zeit, ohne Liebesgetändel stattfinden, Vas. 17, 
61. Er darf nur dauern, bis die Frau sich schwanger fühlt. 
Auf einer Verlängerung des Verkehrs steht Kastenverlust, Y. 1, 
69. Aber nach Geburt eines Sohnes hat man wohl in besoncle
ren Fällen noch die Erzielung eines zweiten zllgelassen, G. 18, 8. 
Da es sich gerade um das Resultat der Gewinnung eines Soh
lles handelt, dürfen körperlich Ungeeignete nicht als Zeugungs
helfer bestellt werden, Vas. 17, 57-60; Baudh. II 2,4,7-10. 

5) Es soll auch keine Zuweisung gemacht werden bloss aus dem Verlangen, 
das Vermögen zu erlangen, Vas. 17, 65. - Völlig fern liegt bei der Rechtferti

gung des Niyoga aus dem "Gegebenwerden des Weibes nn die Familie" der 
Gedanke, dass dnmit, als Ueberrest des uralten "Mutterrechts", je die "promis

cue"-Zeugullg gestßttet worden wiire. 
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Der Niyoga setzt als Hauptfall (vielleicbt ursprünglich als 
einzigen Fall) den Tod des EheIp.annes der Frau voraus, G. 18, 
4; 28, 22. 23; Vas. 17, 55. 56. ,Die Wittwe eines Vers~Ol:~e
nen soll auf dem Boden sechs Monate lang schlafen, l:ehglOse 
GeIübele erfüllend und der Reizmittel und des Salzes ~lCh. ent
haltend. Nach Ablauf von sechs Monaten [durch den dIe NIcht
schwangerschaft von ihrem Manne constatirt ist], soll sie baden 
und eine Todtenoblation ihrem Gatten darbringen. (Dann) soll 
ihr Vater oder ihr Bruder die Gurus, welche lehrten od.er opfe~'
ten, und seine Verwandten versammeln, und sollen SIe anWeI-

, _ Man hat aber den Niyoga auch auf Grund des Ersu
~. U· 
chens des lebenden Ehemannes zugelassen, G. 18, 10: 1~. neL 
zwar gehört dann der gezeugte Sohn [der KshetraJa 1. e. S.] 
l'egelmässig dem Ehemann allein. Es kann aber auch verab
redet werden, dass er Beiden, dem Ehemann und dem Erzeuger, 
gehören solle (dvipitri, oder dvyämushyäy~na) Y. II 127. 128; 
Baudh. II 2, 3, 17-19; wogegen der von emem Fremden. (d. h. 
nicht officiell Zugewiesenen) Erzeugte dem Erzeuger allem g~
hört, G. 18, 12-14; Vas. 17, 63. - Endlich hat man den N 1-

yoga auch angewandt auf; die Frau eines Ausgewander~en, 
der nach Ablauf einer gewissen Zeit als todt behandelt wml. 
Die Frau kann sich zunächst dem noch in ungetheilten Gütern 
mit dem Ausgewanderten sitzenclen Brucler (vgl. § 65), dann 
dem abgetheilten Bruder ihres Mannes und dann weiter dessen 
nächsten Verwandten ergeben. Vas. 17, 75-78; G. 18, 15 
-17. - Unter allen Umständen aber darf ein Niyoga nicht 
stattfinden, wenn die Frau es ungern tImt; Baudh. II, 2, 4, 10. 

Obgleich der Niyoga in den Sutras als geltendes Rechts
institut vorgetragen wird, so kommen doch auch schon Aeusse
rungen (vielleicht spätere Zusätze) vor, welche ihn nich~ mehl' 
anerkennen; Ap. II 10, 27 , 4 -6: ,Dies ist gegenwärtig ver
.boten wegen der Schwäche der menschlichen Sinne. Die Hand 
eines Geschlechtsgenossen wird als die eines Fremden angesehen, 
so gut wie die jedes Anderen ausser dem Gatten. Ist das Ehe
gelöbniss verletzt, so gehen Beide, der die Verle:zung zu:~s
sende Mann und das die Verletzung begehende W mb, zur Holle 
(§ 15 Not. 8). 

y) Der Pu tri kä pu t I' a (die Erbtochterzuweisung). Weit 
wichtiger noch als der Niyoga, in dem man cloch allmälig einen 
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Widerspruch mit dem sittlichen Charakter der Ehe erkannte , 
ist die Assignation der bruderlosen Tochter. Man kann diese 
Institution gewissermassen als das prägnanteste Erzeugniss der 
arischen Geschlechterorganisation bezeichnen. Sie hat noch die 
ganze classische Zeit des Griechenthums hindurch bestanden , 
und hat offenbar den tiefgreifenc1sten Einfluss auf die grie
chischen socialen Zustände geäussert. 'Nil' finden sie in ganz 
gleichartiger Gestaltung in den inclischen Sütras. WÜ: werden 
daraus den Schluss ziehen dürfen, dass es sich in ihr um ein, 
schon aus der Zeit vor Trennung der Inder und Griechen da~ 
tirendes, Stück des altarischen Geschlechterrechts handle. Von 
den Römern ist sie nicht gekannt 5 a). Indem ich rücksichtlLch 
des griechischen Bestandes derselben auf die GIRG. S. 47 f1'., 
163 N. p verweise, habe ich hier den Inhalt der indischen Sü
tras kurz zusammenzustellen 6). Die älteste Erwähnung der 
Frage findet sich in einer von den Sütl'as citirten, vielbespro
chenen Vedastelle, Vas. 17, 16: ,Es ist im Veda (Rigv. I 124, 
5) erklärt: "ein Mädchen., das keinen Bruder hat, geht den 
Männern zugewendet". Der Gedanke wird sein: falls ein Haus
halter keinen Sohn hat, der das Geschlecht fortsetzen und den 
Manencult üben kann, so muss er seine Tochter dem Nächst
stehenden unter den Männern seines Geschlechts zuwenden , 
damit dieser ihm aus der Tochter einen Sohn zeuge. Ich sage: 
"seines Geschlechts", denn, wie sich der Haushalter den zu 
Adoptirenden, uncl den zum Niyoga zu Erwählenden zunächst 
unter den Geeigneten seines Geschlechts sucht, so muss er (was 
auch immer bei den Griechen festgehalten ist) sich den Schwie
gersohn unter den Geschlechtsgenossen suchen. 

Der Act selbst ist die, mit Opfern verbundene väterliche 
Zuweisung der Tochter an den Bräutigam; G. 28, 18: ,ein 
sohnloser Vater mag seine Tochter zuweisen, indem er Brand
oblationen an Agni (den Herrn des Hausfeuers) und Prajapati 

5 a) Einen Anklang daran scheint, wie Bachofen Ant. BI'. II 133 bemerkt, 
die Fabische Gens fortgetragen zu haben j Festus p. 173: qui unus post sex et 

trecentos ab Etruscis interfectos superfuit . . uxorem duxit . . ea condicione, 
ut qui primus natus esset, pr a en 0 m i ne a v i m a tel' n i, Num61'ius appel
laretur. 

6) VgI. noch Kohler, in der Ztschr. f. vergl. RW. III S. 395 ff. j Jolly 
Lect. p. 147 ff.; Eug. Haftel', Die Erbtochter nach attischem R. (1887) S. 1-9. 
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(den Herrn der Geschöpfe, also der Zeugung) darbringt, und 
(den Bräutigam mit diesen Worten) 'anredet: "Für mich sei 
(Deine männliche) Nachkommenschaft" 7). Allmälig hat sich 
elieser Zuweisungsact v\irloren, und man nahm, weil das Inter
esse des Geschlechts entschieden die Fortsetzung eIes Geschlechts 
durch die Tochter forderte, die Qualität ,der Tochter als einer 
Zugewiesenen auch dann an, wenn nur die Absicht des Vaters 
nachweisbar war, G. 28, 19. vYieder hieran knüpfte es sich, 
dass auch die väterliche Intention als selbstverständlich stipplirt 
\vurde; Vi. 15, 6: ,Ein :Mädchen, das keinen Bruder hat, ist 
ebenfalls (in jedem Fall angesehen als) eine zugewiesene Toch
tel', auch wenn sie nicht hinweggegeben worden ist nach der 
Regel der Tochterzuweisung 8). Damit haben wir schon im 
Wesentlichen die griechische Auffassung, wonach die Erbtochter, 
wenn der Vater sie nicht selbst dem Nächsten aus den An
chisteis verheirathet hat, von diesem einfach nach des Vaters 
Toe1e reclamirt werden kann. 

Der Sohn, welchen die zugewiesene Tochter gebären wird, 
soll als Fortführer des Geschlechtes ihres Vaters gelten. Er 
soll sei n So h n sein. Es sclwint aber, dass es wenigstens 
gewissen indischen Kreisen in Beziehung auf den Manencult 
Bedenken gemacht hat, einfach die :Mutter zu überspringen und 
elen mütterlichen Grossvater als Ascenelenten ersten Grades zu 
behandeln. Da ist man denn auf den Ausweg verfallen, der 
noch heutzutage fortzuleben scheint 9), dass man den Namen 

7) Andere Formel: Vas. 17, 17: ,(Es giebt) einen Vers (vom Vater zu 
sprechen, wenn er seine Tochter zuweist): "ich will Dir gebeu ein hruderloses 
Mädchen geputzt mit Schmuck [Zeichen des Bereitetseins zur Hochzeitl, ller 

Sohn, welchen sie tragen wird, soll mein Sohn 'sein". Vi. 15, 4. 5. 

8) Vgl. aber auch noch § 18 Not. 1. 
9) Bühler zu Vas. 17, 15 ,der dritte So h n ist die zugewiesene 'rochter' : 

;,the curious fuct, that Vasishtha here calls the appointed daughter aso n, may 
perhaps be explained by a custom which, though l'nrely practised, still OCCUl'S 

in Kashmir, and by which a brotherless maiden is given a male 
na m e. A historical instance of this kind is mentioned in the RajataraiigiI} I, 
where it is stated that K a Iy a n ade vI, princess of Gau~a und wife of king 

Jayäpl~a, was kulled by hel' father Kalya!lamalla. When I colluted this 

passage with the help of a Kashmirian, I was told timt a certain Brahma!la, 

still Iiving in 9rinagar, had changed the name of his only child, a daughter 
called A m l' I, to the corresponding masculine form Am a l' j ü, in 0 l' der t 0 



110 

der Tochter zu einem männlichen umgestaltete, sie also als 
Sohn ihres Vaters behandelte, und demgemäss ihren Bohn die 
Toeltenopfer ihr als dem Vater, und ihrem Vater als väter
lichem Grossvater darbringen liess. Die als Mann fingirte Toch
ter hiess nun putrikä, und ihr Sohn putrikäputra; Baudh. II 2, 
3, 15. 16: ,Das männliche (Kind) geboren von einer Tochter, 
nachdem eine Verabredung getroffen worden, ist der Sohn einer ' 
assignirten Tochter (putl'ikäputra); alle andere (männliche Nach
kommenschaft einer Tochter heisst) ein Tochtersohn (dauhitra). 
Nun citiren sie noch (folgenden Vers): "Der Sohn einer assig
nirten Tochter soll den ersten Todtenmahlskuchen seiner M u t
tel', den zweiten ihrem Vater, den dritten dem Vater 
cl i es es Va t e rs darbringen'" [so mus's es doch gewiss lauten, 
nicht nach Bühler: the third to his fathers father, sondern to 
this (oder her) fathers father; - der Erzeuger und dessen 
Vater kommen ja juristisch gar nicht in Betracht]. 

Derjenige, welchen der Tochtervater sich zum Schwieger
sohn erkiest, verzichtet, indem er das Mädchen nimmt, damit 
auf seine Vaterstellung zu dem zu erzeugenden Sohne. Da 
aber diese VatersteIlung im alten Sacralsystem etwas so un
beschreiblich Wichtiges wal', so musste es einen Rechtsweg 
geben, durch den man unzweideutig constatirte, dass man dieses 
geheirathete bruderlose Mädchen ohne Aufgeben seiner Vater
steIlung zum Weibe nehme. Gab es solchen Rechtsweg nicht, 
oder verabsäumte man ihn, so blieb nichts übrig als der Rath, 
der in der That in den Rechtsbüchel'll gegeben wird, man möge 
lieber solche Heirath eines bruderlosen Mädchens unterlassen; 
G. 28, 20 ,aus Furcht hiervor sollte (ein Mann) nicht ein ~iäd
chen heirathen , das keine Brüder hat', Y. 1, 53. Aber man 
hat in der That solchen: Rechtsweg ausgesonnen. Man sagte, 
der Bräutigam müsse ein solches Mädchen kau fe n. Ich werde 
bei der EheschIiessungsfrage auf diesen Punkt zurückkommen 1 0). 

secure himself through hel' the same spiritual henefits as if 
h e h a das 0 n", etc. 

10) Der reguläre reale Kaufpreis einer Gattin ist 100 KUhe und 1 Wa
gen (s. u.). Will ein Bräutigam das hruderlose Mädchen so in die Ehe ge

winnen, dass ihr Sohn sein eigener wUrde (d. h. nicht als putrikäputra gelte) 
19äiikh. I 13 ,ich ergreife zum Heil Deine Hand, Nachkommen wollen wir 
u II s erzeugen, S ö h n e woll e n wir uns gewinnen'], so muss er den regulül'en 

111 

17. (Die Paternitätsfrage.) - Die Darstellung des Hestia
begriffs ist jetzt erledigt. 1) Blicken wir noch eim~al ~Ul'ück. 
Wir finden bei den Altariern die GeschlechterorgamsatlOn als 
eine vollentwickelte vor. Sie ist zugleich die militärische Zu
sanllnenordnung. Die Arier sind ein kriegerisches, auf Macl:t
erwerb angelegtes, Volle Stück des Geschlechterwesens 1st 
ihnen die Stellung des Hausherrn. Auf Grund ihrer Lebens
weise wird diese nicht patriarchalisch auf Zusammenfassung 
möo'lichst vieler Generationen unter das Eine Familienhaupt 
gelichtet. Vielmehr in freiheitlichem S~nne wirt: die väterliche 
Gewalt regelmässig mit der MannbarkeIt der helrathenden und 
eigenen Heerd grüne lenden Söhne abgeschlossen. Di.ese ~e
schlechterorganisation und Hausherl'l1stellung fassen ehe Aner, 
wie überhaupt die Verbindung von Mann und Weib behufs Fort
führung der menschlichen Generationen, als Bestancltheil des 
l'ita-BeoTiffs auf, ebenso wie auch noch die Römer von der 
(naturalis) ratio sagen (pr. J. cle inr. nato 1. 2): .hinc e~escenclit 
maris atque feminac coniunctio, quam nos m a tr llll 0 n 1 n m ap
pellamus; hinc liberorum procreatio, hinc educatio 1). Aber die 

realen Kaufpreis zahlen [9äiikh. I 14: ,Hundert (KUhe) mitsammt einem 'Vagen 
giebt er einem Vater, der nur Töchter hat']i vgl. § 19 Not, 3. - ~är. 
I 8 18 Hundert (KUhe) und ein 'Vagen fiir einen (Brautvater), der nur Toch
ter 'hat-. '[Jr. sagt, diese Gabe sei ein Loskauf von dem Verbote, ein bl~uderloses 
Mädchen zu heirathell. Nach Väsudeva's paddhati wird der SchWIegersohn 
durch diese Gabe von der Verpflichtung befreit, seinen Sohn dem Schwieger

vater als Vollzieher der Todtenopfer und Erben zu Uberlassen. Rämacandl~a 
sagt geradezu, ein b l' U der los e s M ä d ehe n mUs see I' kau f e n, ~.aml t 
sein Sohn nicht von dem Schwiegervater als der seinige betrachtet werden koone. 

_ Stenzler bemerkt: "Die Collision dieser Vorscllrift mit dem Ver bot e des 
Me n sc he n kau f s hat zu mancherlei ÄusflUchten und Controversen Veran-

lassung gegeben".] 
1) Eine Erinnerung an eine vor dieser parentalrec~ltso~'~,~ung .. etw~ auch 

fUr den al'ischen Stamm zu vermuthende "Mutterrechts perIOde 1st fur die Al.t

axier völlig unbewiesen. Es widerspricht vielmehr dem arischen Charakter m 
allel' Weise ein Zustand, wie ihn Bachofen, Mutterrecht S. 33 schildert: "Gerne 

erträgt der Krieger die Fessel, deren N othwendigkeit er fiihl~. ~icht dur~h Ge
walt sondern durch freiwillige Anerkennung der NothwendlgkeIt des hoheren 

, d . 
Naturgesetzes hat sich die Gynaikokratie währen eInes ganzen 
'Veltalters zum 'Vohle der Menschheit erhalten". S.13 "Dem Naturgesetz 

des Stoffes ist eheliche Verbindung fremd und geradezu feindlich. Der 
Ehe Aus sc h li e s si ich k e i t beeinträchtigt das ReclJt der IIIutter Erde". 
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Altarier sind bei diesel' AufIassung nicht stehen geblieben. 
Mögen wir uns diesen rita-Stamm nur als begrifflichen Kern, 
oder auch als eine möglicherweise sehr lange Vorperiode denken, 
jedenfalls finden wir, in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Veden, in den indischen Sütras ein genau durchdachtes System 
der Haushalterordnung , das sich nicht lediglich auf die reale 
Naturordnung der Hausherrnschaft und auf die rohe in ihr 
vorhandene Macht des Stärkeren stützt. Sie zeigt sich vielmehr 
bereits mit einer Fülle, zum Theil sehr feiner, sittlicher Ele
mente verwachsen. Es ist dies die Hestia-Institution, die in 
einer Menge von Fäden bis ins griechische, und zum Theil 
auch römische Leben der späteren Zeit fortläuft. Es ergiebt 
sich aus diesel' Institution das Streben nach strengerer juristi
scher Ordnung. Diese Ordnung muss überall an die Götter 
und die den Menschen schützende Götterverehrung anknüpfen. 
So entwickelt sich das grosse Gebiet der Privatsacra. Diese 
werden zur heiligsten Pflicht des Haushalters (Dhal'ma). Seine 
reale Macht des Stärkeren wird umkleidet mit sittlichen und 
saCl'alen Vorschriften, die dem factischen Schutz, welchen er 
dem ganzen Hausstande gewährt, den Stempel einer nach 
Dhanna und Adharma sich richtenden Regierung der Haus
koinonie aufdrücken. So wircl die Ehe, das von der realen 
Naturordnung gegebene Rechtsschema , in welchem in geord
neter vYeise sich die Fortpflanzung der Menschheit vollzieht, 
zu einer Einrichtung, in der nach genauen SaCl'al-Vorschriften 
der Segen von Göttern und Vorfahren auf das Haus herabge
zogen wird. Sie gestaltet sich zu einer Stätte der Pflege guter 
Sitte. Neben dem Hausherrn als dem Hauspriester wird die 
legitime Frau in die Ehrenstellung einer Mitpflegerin der Sacra 
erhoben. Damit wird überhaupt das weibliche Geschlecht aus 
der niedrigen Stellung, in der es sich auch bei den Urariern 
vor dem detaillirteren Ausbau des Dharma befunden haben mag, 
auf eine höhere Stufe erhoben. Die ganze Haushalterordnung 
wird aus der rohen Machtausübung des Hausherrn und aus 
dem physischen ICinderzeugungs-Institut zu einer Koinonie, in 
der neben der männlichen Kraft auch die mitregierende weib-

"Darum muss das 'Weib, das in die Ehe tritt, durch eine Periode freien Hetii
rismus die verletzte Naturmutter versöhnen". 
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liche Sorgfalt und Treue ihre volle Berechtigung erhalten hat. 
Die Ehe wird aus dem realen Fortpflanzungsverhältniss , das 
die Menschheit mit manchen Thierarten gemein hat, zu einer 
divini iuris communicatio. So sind die saci'al geweihten oIxo~ 
und die aus den olxot sich entwickelnden grämas oder X(~fLCn 
die Basis eines die Götter und Vorfahren verehrenden socialen 
Lebens geworden. Und danach erscheint den Späteren das 
hievon im Genaueren der realen N aturordnung (dem rita oder 
der ratio) und das dem dharma-, ,(ff:fllg-, fas-Rechte Angehörige 
als ein Einziges von den Vorfahren überkommenes heiliges 
Ganzes, das sie, als die Agrapha, einfach als cpvO'8t entstanden 
annehmen. So aber bleibt diese Hestia-Institution überhaupt 
die Grundlage des alten Rechts, auch nachdem einzelne arische 
Völkerschaften in den südeuropäischen Halbinseln als' Poleis
oder Civitates - gründende auftreten. Die Hestia - Institution 
wurde auch noch über ihr ursprüngliches Gebiet hinaus verwandt. 
Sie wurde das Mittel, um sich die Rechtsstellung des Königs, 
des aus einem hervorragenden Geschlecht zum Kriegsbefehls- . 
haber über einen oder' mehre Stämme Erhobenen, sacral-begriff
lich zu fixiren. An ihr ferner fand man den Anhaltspunkt, 
um den verschiedensten wichtigen Acten Heiligkeit und Festig
keit zu gewähren, um das ganze sociale Leben zu ordnen, um 
endlich in diesem Leben die auf einander folgenden Genera
tionen sacralrechtlich miteinander zu verknüpfen. - Hiernach 
werden wir wohl berechtigt sein, aus der ganzen bisherigen 
Darlegung folgende kurze Schlusssätze zu ziehen: 

a) Es giebt einen grossen Complex arischer Privatsacra, 
durch welche Altinder, Griechen und Römer 2) historisch mit
einander verbunden sind. Die Erforschung derselben ist für 
(las Studium der ältesten Rechtsgeschichte von ausserordent
licher Wichtigkeit. 

b) Dieses Gebiet des dharma-SBfllg-fas-Rechtes setzt immer 
schon einen gewissen, auf der realen Naturordnung beruhenden 
Kern voraus, dessen Bestand als rita oder ratio oder CPOO'lg 
bezeichnet wird. Aber auch dies rita denken sich die Arier 
schon als Ehe 3). 

2) Gai. II 55: ut esse nt qui s a c r a faeerent, q u 0 rum i 11 ist e m p 0 ri . 
bus Summa observatio fuit. 

3) Man hat die Ansicht aufgestellt, dass die Stellung des männlichen und 
1. oh t. Altari,ehe. iu. (!'el'tium. 8 
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c) Die Zwangskraft dieses ganzen alten Re~hte~ cler A~ra
pha ruht auf dem arischen Götterglauben. Es 1st. lUS g~ntlUm, 
d. h. alle arischen gentes erkennen es an. Also lllSOWelt ruht 
es auf dem arischen Bewusstsein. Aber diese gentes haben die 
Zwangskraft eines Gemeinwesens nur erst in den Stämmen. 
Mithin ruht die Zwangskraft ihres übel' den Stämmen stehen
den ius gentium noch nicht auf einer weltlich-politischen Ge
meinschaft der gentes. Die Zwangskraft ist nur die von der 
Religion gewährte. Es kommt darauf an, dass man wisse, man 
sei nach dharma, '[l'Eftu;, fas "i m Re c h t". Dann hilft man 
mit den Seinigen sich selbst, und die Götter werclen Einen 
dabei schützen und unterstützen. 

d) Eine auf politischer Einigung beruhende Zwangskra~t 
des in Poleis oder Civitates durch Gewohnheit oder Gesetz 
fixirten. Rechtes ist, wenn auch früher schon "Gewohnheiten" 
vorkommen, erst späteren Datums. 

2) Die Grundlage der arischen Privatsacra ist das Rechts-
schema der Ehe 3 "). a) Diese hat nicht den moclel'llen Cha-

weiblichen Geschlechtes in Bezug auf die Fortpflanznng in den Anfängen der 
Menschheit noch gar kein ~ita der Ehe, sondel'11 die "promiscue Zengung" und 
als Folge derselben das "Mutterrecht" gewesen sei. Dies sei das ursprüng-
1 ich e, deu Menschen mit den Thieren gemeinsame (wie insbesondere der Bie
nenstaat zeige) i u s na tu l' ale; Bachofen , Mutterrecht S. 14 ff. Fragt man 
indess nach den Beweisen für diese Ansicht, so bleiht als richtiger Kern 11LU' 

übrig dass in der That viele Völker auf Grund eigenthümlich bci ihnen ent
wick~lter Lebensweisen in der Verbindung durch deu Mutterschooss die funda
mentale naturalis ratio der Familie erkennen (§ 9). Aber schon bei den Thie
l'en bilden sich von Anfang an neben den ganz ehelosen Beziehungen (wie bei 
den Hunden) Instinctualschemata der Ehe; sowohl der Polygamie 
(Rinder, Hühner u. s. w.), ,wie auch (meist mit Nestgritndung verbundener) streng 
monogamischer Ehe. Es ist gar kein Grnnd, dass nicht auch, bei den sich mit 
ganz verschiedenen Lebensweisen auseinanderscheidenden menschlichen Völk~rn, 
von vorn herein in gewissen Völkern das männliche Geschlecht nach semer 
Auffassung der naturalis ratio Werth darauf gelegt haben sollte, im Gegensatz 
zur pt'omiscucn Zeugung, reine Jungfrauen z ur (sei es polygamen, sei es auch 
streng monogamen) Ehe zu erhalten. Es wäre doch unbegreiflich, wenn es 
dann diesen seinen Geschmack, als die Stärkeren, nicht auch durchgesetzt hätte. 
Jedenfalls gehören die Arier zu dieser Art von Völkern. Was man bei ihnen 
als "Ueberreste des l\Iutterrechtes" aufgefühl't hat, ist (wie ich noch an ver

schiedenen Stellen hervorzuheben habe) nicht erweislich. 
3 a) Beim Aussuchen eines zur Ehefrau geeigneten Mädchens spricht der 

Hei'l:athslustige (Gobh. II 1, 7): ,Die Ordnung ist das Erste und Niemand 

115 

rakter, demzufolge Mann und Weib ihr Leben vereinigen, um 
sich gegenseitig glücklich zu machen. Aber de ist andererseits 
auch nicht die Vereinigung von Mann und Weib zur Wollnst
befriedigung oder zur Gewinnung einer Pflegerin; dafür gab es 
andere Wege. Die Ehe der altarischen Zeit ist vielmehr die 
Institution, in welcher der' zur Aufrechthaltung eines eigenen 
Hauswesens Geeignete sich legitime Söhne schafft zur Fortfüh
rung seines Geschlechts. Das setzt eine Frau voraus, die als 
Mitpriesterin in den Sacra die Mitherrschaft im Hause hat. 
Jedenfalls ist es danach der altarischen Anschauung wider
sprechend, dass man, wie andere Völker es zulassen, eine 
Sklavin zur rechtmässigen Gattin haben könne. Möglichst soll 
sogar die die Sacra mitübende, Söhne gleicher Kaste dem Manne 
gebärende Hausfrau mit dem Mann selbst gleichen Standes 
sein. In diesel' für Mann und Weib bestehenden Gemeinschaft 
der Sacra (d. h. Gemeinschaft des sacl'alen Rechts) ist der rö
mische Gedanke, die Ordnung des Hauswesens in dem einsei
tigen Herrschaftsrechte des ,paterfamilias aufgehen und elie Frau 
als filiae loco erscheinen zu lassen, den Altariel'll fremcl. Das 
römische Ci v i 1-Recht der exorbitanten patria potestas, das 
Gaius I 65 auch noch bei den Galatern wiederfindet, ist erst 
ein Product späterer Bildung und, wenn man will, Verbildung. 
Nach dem alten Sacralrechte, d. h. dem regulären Rechte der 
arischen gen te s, führen Mann und vYeib zusammen das Haus
wesen. Sie geben zusammen das Kind, das sie im Hause ent
behren können [d. h. ein nichteinziges 4)], in Adoption. Sie 
haben gemeinsamen Antheil an der Erzeugung des Sohnes, also 
haben sie auch gemeinsames Recht über ihn, Vas. 16, 1. 2: 
,Männer werden gebildet aus weiblichem Blut und männlichem 
Samen, sie kommen also von Vater und Mutter wie die Wir
kung VGll der Ursache 5). (Desshalb ) haben Va tel' und Mut
t er die Macht, ihre (Söhne) zu geben, zu verkaufen, und zu ver-

itberschreitet sie; auf die 0 r d nun gis t die seE r d e ge g l' ti n d e t; alles 
Dieses sei die N. N. hier', wobei er ihren Namen nennt., 

4) Parisishta, Supplement itber Adoption VII 5, 4. 5. Vgl. oben § 16 NI'. a. 
5) 1\Ian ersieht hieraus, dass man in der Siitraperiode sich tiber die Ur

sachen der Generation völlig klar gewesen ist, und nicht etwa nur von der 
mittterlichen Geburt ein klares Verständniss, von der väterlichen Zeugung da
gegen nur ltnklare Gedanken gehegt hat. 
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stossen'; Vas. 17, 29. 37; Paris. VII 5, 2. 3; Vi. 15, 24. 25 6
). 

Die männliche Zeug11llg allein macht es auch nicht; denn Zeu
gung mit einer Dirne oder einem Kebsweibe giebt keinen ?oh~, 
der dem Vater Ruhe im Grabe bringen könnte. Nur em III 

der zur Fortpflanzung des Geschlechts eingegangenen, Ehe 
(zu' der das Mädchen der Familie gegeben wird) Gezeugter wircl 
zu den Todtensacra, zur Lebensweise des Vaters in der Kaste, 
zur Erbschaft zugelassen; Ap. II 6, 13, 1: ,Söhne, erzeugt von 
einem Manne, der seinem Weibe von gleicher Kaste, die noch 
kein anderer Mann berührt hat 7), und die in ri c h t i ger 
W eis e ver h eil' a t he t worden, genaht ist, haben ein Recht, den 
Beschäftigungen (ihrer Kaste zu folgen) und das Vermögen (zu 
erben)'. Mag man sich für die langen Zeiten, die der Periode 
der alten indischen Quellen als voraufgehend zu denken sind, 
die Stellung des Hausherrn vorstellen, wie man will, jedenfalls 
ist in der Zeit, aus welcher unsere indischen Quellen datiren, 
insbesondere in der Siitraperiocle, geschweige denn in der 
Zeit der versificirten Rechtsbücher (Manu, Yäjfiavalkya), die 
Ordnung der Ehe eine sacralrechtlich fest begründete. Also 
die sacrale Mitherrschaft der Frau im Hause, und damit der 
Satz dass ein Mann nur durch eine solche Ehefrau zu einem , 
das Geschlecht fortsetzenden Sohn gelangen könne, steht ausser 
allem Zweifel. 

Hiermit ist bewiesen, dass die Regel, welche auch die 
Grundlage des römischen Eherechts bildet: pater est, quem 
nu p t i a e demonstrant, schon eine altarische gewesen ist. Man 
kann danach einen richtigen Sohn nur in der Ehe erzeugen, 
oder: die Ehe ist die liberorum quaerendorum causa bestehende 
Institution. Hat man aber eine richtige Ehefrau, so hat man 
die Macht, und wird also auch schon um seiner selbst willen 
dafür sorgen, dass man den von der Gattin Geborenen selbst 

6) Der Grundgedanke des Par e n tal l' e c h t e s als Basis des Dharmll

rechtes ist hier in der unzweideutigsten Weise ausgesprochen j vgl. auch § 29 

Not. 2. 
7) Eine Ehe, die die volle Kraft haben soll, muss nach Dharmarecht mit 

einer noch unberührten Jungfrau eingegangen werden. Dies Erfol'derniss wird 

in den indischen Quellen sehr oft hervorgehoben (vgI. § 8 Nr. 2; § 10 vor 
Not. 3; § 11 vor Not. 3; § 29 nach Not. 7; § 32 hinter Not. 7 j § 60 Not. 2) j 
es ist der directe Widerspruch gegen das s. g. J\futterrecht (s. ob. Not. 1). 
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erzeugt habe, d. h. dass der Sohn ein a ur a s a sei 8). Solcher 
Sohn ist clas reproducirte "Ich selbst", der die Un
sterblichkeit des Geschlechts Vermittelnde; Baudh. II 2, 3, 14 
,Man muss wissen, ein Sohn gezeugt vom (Ehemann) selbst und 
einem angetrauten Weibe gleicher Kaste ist ein legitimer leib
licher Sohn (aurasa). Nun citiren sie noch (folgenden Vers): 
"Von den verschiedenen' Glieclel'll (meines Leibes) bist Du er
zeugt, aus meinem Herzen bist Du geboren; Du bist "Selbst" 
genannt ein Sohn, mögest Du hundert Herbste leben";' Vas. 
17, 13. 

Die Ehe ist hiel'llach Vorbedingung für die richtige Ge
schlechtsfortpflanzung. . Hierin liegt die Erklärung, wie schon 
bei den Altariern vermittelst der Ausbildung ihres sacralen 
Rechtes (dharma, /)·I.wr;, fas) die Ehe eine verhältnissmässig 
so hohe sittliche Stufe erreichen konnte. . Nichts konnte ein 
strengerer Impuls für den Mann der damaligen Zeit sein, als 
der Wunsch, durch die Todtensacra dereinst Ruhe im Grabe 
zu finden. Dazu inusste er - unter BeiseitsteIlung der oft 
lockenderen freien Liebe und der Kebsweiber - in sacrallegi
timer Weise heirathen, und die Lasten der Ehe auf sich nehmen. 
Indem er damit die FraiI zur Mitpriesterin für die Sacra auf
nahm, so war es schon von selbst gegeben, dass der Altarier 
sich die geschlechtliche Verbindung mit einer Sklavin nicht (wie 
dies bei anderen, die Ehe niedriger stellenden, Völkern der 
Fall ist) als Ehe denken konnte. Es liegt weiter darin, dass 
das Hausregiment nie die Behandlung der Ehefrau mit der 
Weise, wie über Thiere und Sklaven geherrscht, und wie über 
Kinder geboten wird, identificiren konnte. Die Ehegattin, die 
08clnOLYfX am Hausheerde , die mit ihrem Mann zusammen das 
Kind in Adoption giebt und nimmt, verkauft, verstösst, kann 
nicht als Sache geachtet worden sein. Da der Haushalter selbst 
seinen Samen in sie legt, von dem er die Fortführung seines 
Selbst und seines Geschlechts erhofft, so kann er das Gebol'en
werden dieses seines Samens nie mit dem Geborenwerden des 

. Kalbes aus seiner Kuh gl ei c h gestellt haben. Freilich wurden 

8) Das Weib gilt in dieser Richtung nur als Mittel zum Zweck. Die Ge
,ist ähnlich dem Gefäss, welches die Körner fürs Opfer enthält' j Ap. I 

29, 12. - VgI. oben § 15 Nqt. 6. 
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Beide in den Kreis seiner Hausmacht hinein geboren. Aber 
innerhalb dieser Hausmacht muss der Altarier seit der Aus
bildung seines SaCl'alrechts immer schon, wenn auch noch sehr 
roh, doch aber in gleichartigem Sinne, wie Aristoteles (s.o.), 
die rechtliche Verschiedenheit der Macht, je nachdem sie ya
fllX1), 1wr;QLx1! und OsCJ'!tOUX1! war, anerkannt haben 9). 

18. (Fortsetzung. - Die Paternitätsfrage.) - b) Die 
Frage von der Paternität zerlegt sich nach Vorstehendem in 
zwei Punkte. Erstlich: Kein Mann kann sich aus s er der Ehe 
richtige leibliche Söhne schaffen. Zweitens: Inn er haI b der 
Ehe musS er sie selbst zeugen. 

In Betreff dieses zweiten Punktes wird man auS der unten 
folgenden Darstellung der Stellung der Frauen in der Ehe (§ 80) 
das Gesammtergebniss entnehmen dürfen, dass die mit grossem 
Ernst gegebenen Vorschriften über keusches, sittsames Walten 
der Frau im Hause regelmässig auch befolgt sein werden. Auch 
indem die Arier in Griechenland und Italieu auftreten, zeigen 
sie sich in Betreff der ehelichen Häuslichkeit im Wesentlichen 
als sittenrein , ja vielfach überstreng. Und zwar werden die 
Frauen in Zucht gehalten, nicht, wie bei den orientalischen Völ
kerschaften, durch physische Abschliessung in einem Harem, 
sondern durch traditionell beobachtete Sitte. Aber natürlich 
werden auch in einem, wenngleich rohen, doch durchschnittlich 
sittenstrengen Volke - dem es als besonders wichtig erscheint, . 
dass der Hausherr eine unberührte Jungfrau (s. ob.) zur Ehe
gattin erhalte - der Ausnahmsfälle, wo eine Ehefrau die Ehe 
brach, immerhin manche, ja vielleicht viele gewesen sein. Wie 
wurden diese Fälle, dass in der Ehe die Frau einen von einem 
Fremden gezeugten Sohn gebar, rechtlich beurtheilt? Die Sü~ 
tras beantworten diese Frage eingehend. Es hat sich hier eine 
Oontroverse erhoben, die für uns zum Verständniss der An
schauungen des höchsten Alterthums eigenthümlich lehrreich 

9) Diese drei Begriffe sind in dm' römischen manus, patria potestas, do
minium ja noch vollständig zu m'kennen; es hat aber in der latinischen strict
nationalen Rechtsperiode eine viel schärfere Abschneidung von den altnationalen 

Grundlagen stattgefunden. 
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ist. Die Oontl'overse knüpft an einen oben bereits (§ 15 bei 
Not. 6) erwähnten Satz an. Die Ruhe im Jenseits, sagte man, 
gewinnt man nur durch die Todtenopfer eines richtigen, leib
lichen Sohnes. Ein Ehebruchskind der Frau ist, da man im 
Jenseits genau weiss, wer der Erzeuger war, - in doppelter 
Richtung ein ungenügendes. Im Die s sei t s erscheint er als 
Sohn des Ehemanns. Also der Erzeuger hat nichts von ihm; 
er hat seinen Samen verschwendet. Denn das von der Frau in 
der Ehe geborene Kind fällt ganz eb~nso in den Kreis des 
Hausregiments, wie die von den Kühen geborenen Kälber, auch 
wenn dieselben von einem fremden Bullen erzeugt wurden; 
Vas. 17, 6-8: ,Es ist ein Streit (unter den Weisen, Einige 
sagen): "D e I' S 0 h n geh ö r t dem Ehe man n der Fra u " 
[pater est quem nuptiae demonstrant] (und Einige sagen): "D er 
Sohn gehört dem Erzeuger". Mit Rücksicht auf diese 
Frage citiren sie ferner auf beiden Seiten Verse wie folgenden 
(Einige sagen): "Wenn (eines Mannes) Bulle hundert Kühe von 
eines anderen Mannes Kühen erzeugte, so würden sie dem 
Eigenthümer der Kühe gehören, umsonst würde der Bulle seine 
Kraft vergeudet haben". In dieser Zusammenstellung von Kind 
und Kalb liegt für jene Zeiten durchaus nichts Despectirliches. 
Die Kuh wird, als das werthvollste Gut, vom Altarier mit einer 
bis zum Wunderlichen gesteigerten Verehrung umgeben. Wir 
sahen schon: Söhne wünscht man sich vorzugsweise um des 
Jenseits willen, Kühe aber für das Diesseits (s. o. § 15; Baudh. 
I 4, 6, 7). Nun ist die Haushalterordnung (die vom Hausherrn 
regierte Koinonie) in den Augen des Ariers (neben den Kasten) 
die Grundorganisation der menschlichen Gesellschaft. Sie ist, 
auf rita ruhend, durch dhanna bis .ins Einzelne geordnet und 
geheiligt. In den Rechtskreis dieser Koinonie fällt selbstver
ständlich das, was von den einzelnen zur Koinonie gehörenclen 
Wesen geboren wird: also die Kinder der Ehefrau, die unehe
lichen Kinder der Töchter 1), die Sklavinnenkinder , die Thier-

1) Die ehelichen Kinder der verheiratheten Tochter fallen in eine andere 
Koinonie. _ In Betreff der in ungehöriger Weise Erzeugten, wird immer zuerst 
nach dem zu supponirenden männlichen Ursprunge gesucht. So gehöl't der 
Jungfernsohn dem späteren Manne des Mädchens, Vi. 15,10-12, Baudh. II 2,3, 
24 (kanlna), der heimlich im Hause Geborene gehört dem, in dessen Bett er 
gebol'en ist [!IIso der die l\Iutter aufgenommen hat] (gii~haja), Vi. 15, 13. 14, 
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jungen. Aber damit ist keineswegs gesagt, dass der Haushalter 
alle diese Wesen desshalb unter seine Hausmacht bekommt, 
weil er det'- Ei gen t h ü me l' der gebärenden Mutter sei. Die 
Hausmacht ist nicht auf dem Boden des Eigenthumsbegriffs, 
sondern, wie wir gesehen haben, auf dem der Ehe, des Hestia
begriffs, aufgebaut. Weil sich der Mann in der Heerdgründung 
sein neues Heim geschaffen hat, so geh ö r t ihm (eius est) 
sein vYeib, und Alles, was im Hause aufwächst, sein Kind, sein 
Vieh, die Kinder seiner Sklavin. Aber dies "Gehören" ist ein 
Gesammtbegriff für eine Macht, die im Genaueren noch wieder 
entweder yaftl%~, ot1er 1-ca'f~t%17 oder O(3(J1CO'ft%1] ist (§ 79). Nicht 
umgekehrt ist die O(3(J1CO'ft%~ der Gesammtbegriff, der die ya

ftl%1] und 1Ca'f~t"M) verschlänge. 
Wir können hiernach so sagen: für das Diesseits gelten 

die zwei Sätze: pater est, quem nuptiae demonstrant, und auch 
mater [d. h. eine liberorulll quaerendorum causa genommene 
Gebärerin] est, quam nuptiae demonstrant. Die Heerdgründung 
macht die legitime Ehefrau und die legitimen Kinder. Bekommt 
also die legitime Ehefrau einen Sohn, so hat man nicht weiter 
nachzuforschen, ob der Ehemann ihn auch wirklich gezeugt 
habe; das ist Sache seiner eigenen Ueberwachung. Jedenfalls 
für das Diesseits hat er einen legitimen Sohn. Aber für das 
Jen sei t s liegt dem Altarier, der unerbittlich dem Grunde der 
Dinge nachforscht, die Sache anders. Der dem Vater Ruhe im 

Baudh. II 2,3,22 (dessen Ursprung wird hinterdrein anerkannt) j das Brautkindge
hört dem Manne der schwangeren Braut, Vi. 15,16.17, Baudh. II 2,3, 25 (saho~ha). 
- Wo aber der als Erzeuger Hinzustellende nicht auffindbar oder wieder weg
gefallen war, da nahm man für das une h e li ehe Kin dei n e s M ä d ehe n s 
nicht etwa einfach an, das Kind gehöre lediglich der Mutter, sondern es galt 
auf Grund des Bedürfnisses, dass das Kind nicht vaterlos blei
ben d ü I' f e, in Folge der Fiction eines Putrikäputra als S 0 h n seines mütter

lichen Grossvaters , Vas. 17, 21-23. - Unter der Voraussetzung, dass der 
Sam end i e Hau p t urs ach e der Z e u gun g sei, nimmt der Veda sogar 
Söhne an, welche ohne Muttel' geboren werden, Baudh.I5, 11,21. 22. 

. Dieselbe Auffassung ist auch noch von den Griechen fortgetragen worden j 

Aeschyl. Eum. 658: OUlt gart fl.~'t"'t]P 'ti lt€ltA't]fl.eVOV 't"iltVOV 'I"Olt€,,<;;, 
't" P 0 <p 0 <;; Il ~ xV fl. IX 't" 0<; V€ 0 alt 6 po v' ,!lt,€t Il' cl ~pwcrltCtlV, 'ri Il' (lTt€P ~ev<p 
~iv'~ gaCtla€v gpvo<;;, otat fl.'I\ ßArfljJ'n ~€6" '!"€ltf!:r,ptOV Ile ,oulli aot Ild~Ctl ).6yov. 
TC IX, '1\ P fl. ~ v O! v y e v 0 t t' 11 v € V fl. 't], po,. TCeAa:<;; fl.rfp'V' TCrfpSaTt TCIX(, 'OAvfl.
lt(ov 6t6, •• , ovll' lv alto,otat v't]/lVoc; 't"e:Jpa:fl.fl.ev·~, lttA. Vgl. unten ~ 29 Not. 2, 
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Grabe bringende Sohn hat diese Kraft nur auf Grund dessen, 
dass er wirklich das reproducirte "Selbst" des Vaters, also ef
fectiv aus dessen Samen hervorgegangen ist. Hatte er auch 
im Diesseits als Sohn gegolten, so ist das nqch nicht entschei
d.end fürs Jenseits. So erhob sich denn die Controverse; wohl 
eine der ältesten Rechtscontroversen. Die Einen beruhigten 
sich bei dem Satz: pater est, quem nuptiae demonstrant, der 
Sohn gehört dem Ehemann der Frau, auch fürs Jenseits. Die 
Gegner gingen, in der Ueberzeugung, dass im Jenseits keine 
Täuschungen bestehen können, zu dem Satze vor, dass der 
Sohn dem Erzeuger gehöre. Also dort kann dem Ehemann nur 
der Selbsterzeugte helfen. Der mit seiner Ehefrau von einem 
Anderen Erzeugte gehört dort diesem Anderen; Vas. 17, 9: 
(Andere sagen): "Sorgfältig überwachet die Erzeugung Eurer 
Nachkommenschaft, sonst säen Fremde in Euren Boden: in der 
nächsten Welt gehört der Sohn dem Erzeuger; (durch Sorg
losigkeit) macht ein Ehemann den Besitz von Nachkommen
schaft vergeblich". Ap. II 6, 13, 6. 7: ,Ein Brahmane (sagt): 
"der Sohn gehört dem Erzeuger". Nun citiren sie noch fol
gencle Gäthä aus dem Veda: ,,(Indem ich mich) bisher für einen 
Vater (gehalten habe), werde ich jetzt nicht (länger) meinen 
Weibern gestatten (dass ihnen andere Männer nahen) 2), seit 
erklärt worden ist, dass in der Welt des Yama der Sohn dem 
Erzeuger gehört. Der Geber des Samens nimmt den Sohn hin
weg nach dem Tode in Yama's Welt. Desshalb bewachen sie 
ihre Weiber, den Samen Fremder fürchtend. Wachet sorgfältig 
übel' (die Erzeugung) Eurer Kinder, sonst wird fremder Samen 
auf Eurem Boden gesät. In der nächsten Welt gehört der Sohn 

2) Hierin liegt der Hinweis auf die indische Tradition, dass früher in der 
Ehe grössere Sittenlosigkeit geherrscht habe, der dann insbesondere durch die 

strengeren Anschauungen des Rishi \} v eta k e t u gesteuert worden sei. Bachofen, 
Ant. BI', II 230 ff. theilt diese \}vetaketusage mit, aber er verwendet sie in nicht 
zulässiger Weise als Beweis für die von ihm vermuthete frühere allgemeine 
Jllenschheitsepoche der "E hel 0 si g k e i t mit promiscuer Zeugung", während 

auch diese Sage deutlich auf dem arischen Standpunkt der Ehe, als der Grund
lage der Rechtsordnung, steht, und nur von früheren laxeren Zuständen in Be

treff der Bewahrung der ehelichen Treue (motivirt damit, dass die Thiere es 
ebenso machten) zu erziihleu weiss: , y 0 I' Z e i te n war end i e Fra u e n 11 ich t 

ein ge S chi 0 s sen • . • • Ihrer Jugend galt es nicht als Verbrechen, dem 
Manne untreu zu werden'. 
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dem Erzeuger, ein unvorsichtiger Ehemann macht (die Geburt 
von) Kindern (für sich selbst) zu einer vergeblichen". 

3) Die im Vorstehenden dargelegte Auffassung der Pater
nitätsfrage ist eine wesentlich andere, als die, welche Kohler 
ausgesprochen und Haftel' gebilligt hat 2 a). "Für die indoger
manischen Völker", sagt Kohlet., "hat ein Rechtselement als He
bel der Rechtsentwicklung eingesetzt, der Satz nämlich, dass 
die Vaterschaft beruht auf dem Rechte des Mannes am Weibe, 
kraft dessen dem Hausvater das Kind des vVeibes zukomme, 
ebenso wie dem Eigenthümer des Feldes die Frucht; dass das 
Kincl dem Vater gehört, weil dieser der Hel' r der Fra u und 
als solcher auch der Herr ihrer :Frucht sei". Auf diesem Grunde 
soll auch die Niyogazeugung uncl Erbtochterzuweisung beruhen. 
Der paterfamilias sei Herr der Frau und als solcher auch Herr 
ihrer Frucht; das Vaterschaftsverhältniss sei ursprünglich nicht 
auf Zeugung, sondern auf Herrschaft gegründet. - Dass hiefür 
aus der in den Rechtsbüchern traditionellen Zusammenstellung 
des von der Frau geborenen Kindes und des von der Kuh ge
borenen Kalbes keinerlei Beweis zu entnehmen ist, habe ich 
bereits erörtert 3). Hier muss ich noch auf die Zusammenhänge 
eingehen, in denen Kohler jenen seinen Satz an das "Mutter
recht" anknüpft. "Die ersten organischen Verwandtschaftsgrup
pen gliedern sich", sagt er, "bekanntlich nach dem Frauen-, 
nicht nach dem Mannsstamme" . "Es ist auch sehr begreiflich, 
dass die Erkenntniss des mysteriösen Zusammenhanges zwischen 
dem Erzeuger und dem Erzeugten viel länger verborgen blieb, 
als die handgreifliche Beziehung zwischen Mutter und Kind, 
als die offensichtliche Verbindung mit der Nabelschnur 4). Durch 

2a) Kohler in der Krit. V. J. S. IV S. 17. 18. 179 ff. j Zeitsehr. f. vgl. 

R.W. III 394. Haftel' a. a. O. S. 6. 
3) Kohler giebt übrigens zu, dass in den indischen Rechtsbüchern manche 

Aussprüche auch dem Erzeuger "einige Rechnung trügen". Ja einmal "f a II e 
Manu vollständig aus der Roll e, indem er erkläre, dass die von einem An

deren gezeugten Söhne eigentlich demjenigen zufallen sollten, der sie zeugte, wie 
denn Apastamba geradezu ausspreche, dass der Sohn dem Erzeuger gehöre". 
Aber die Rolle ist gal' nicht vorhanden, aus der hier die alten indischen Rechts-

lehrer gefallen sein sollen. 
4) Vgl. § 17 Not. 5. - Allerdings ist für das Geschwisterverhältniss den 

Altariern, wie auch noch den Griechen (vgl. ll. 21,95) die Ute ringemein

IIc haft von einer hervorragenden Wichtigkeit. Aber das hat mit dem "Mutter-
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den Frauenraub wurde eine Ehe begrünclet, "die die Frau ·in 
drückende Abhängigkeit vom Manne brachte. Sie wurde sei ne 
SkI a vi n, ihm unbedingt unterthan. Mit dieser Art der Ehe
schliessung hat sich die Stellung des paterfamilias und die Be
deutung der agnatischen Verwandtschaft entwickelt; der Vater 
beanspruchte eHe Sprossen der Frau, die ihm geh ö l' t e". 

Das "Mutterrecht" kann sich vorzugsweise entwickeln in 
Stämmen, in welchen das von Natur stärkere Geschlecht, indem 
eS den Frauen alle Arbeit überweist, in Folge altererbter Träg
heit, oder um sich ganz der Jagd und dem Krieg hinzugeben, 
die Weibel' im gesammten Hausstande zur Herrschaft gelangen, 
und die strengen Schranken der Ehe aufheben lässt. So aber 
zeigen sich nach unseren Quellen die Altarier nicht. Sie sind 
wohl kriegerische und in den Waffen geübte Männer. Mit den 
Waffen haben sie jedoch die Macht behalten und nicht den Weibern 
überlassen. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, ein schon von 
anderen Männern berührtes Mädchen ins Brautbett nehmen zu 
wollen. Böse Versuche ihrer Weiber, ihnen untreu zu werden, 
drängen sie streng zurück. Nicht dass zu glauben wäre, die 
freie Liebe mit Dirnen und Kebsweibern 5) sei seltel'l gewesen. 
Aber in der zur Erfüllung des Gesetzes eingegan
gen e n Ehe her r s c h t S t I' eng e. Der Mann will einen leib
lichen Sohn, ein "Ich Selbst", haben. vYie man sich auch die 
Zustände der Arier vor dem Ausbau ihres Sacralrechtes denken 
möge, - es sind ja darüber nur vage Vermuthungen möglich, 

recht" nichts zu thun. Vorzugsweise bezieht sich dies auf Väter, die mehrere 
Weibel' haben. In solchem Fall gelten nur die Kinder die ses Va tel' s, welche 
von derselben Muttel' sind, als rechte Geschwister (o/l.oycfcrtptot, rlüol.cpo( 
= Uteringeschwister)'. Es ist also unser jetziger Begriff der Vollblirtigkeit, d. h. 
das Produkt gerade des Parentalrechts (§ 17 N. 6) damit gemeint. Baudh. I 5, 
11, 9: ,Der Urgrossvater, der Grossvater, der Vater, man selbst, die U t e ri n
b l' li der [sagurbhyas = aüol./{io1], der Sohn von einem Weibe gleicher Kaste, 

der Grosssohn (und) der Urgrosssohn, - diese nennt man Sapindas
aber nicht des (Urgrosssohns) Sohn, und uuter diesen sind ein Sohn und Sohnes
sohn (zusammen mit ihrem Vater) Antheilhaber an einer ungetheilten Oblation'. 

[Vgl. ob. § 14 Not. 6.] 
5) Vas. 18, 18 ,ein zur schwarzen Rasse gehöriges Südraweib wir d zum 

Vergnügen genommen, llicht um das Gesetz zu erfüllen' (d. h. 
nicht zur Schliessllng einer legitimen, legitime Kinder gebenden Ehe) j vgl. die 

gleichartige griechische Aeusserung § 10 Not. 8. 



- 124 

- jedenfalls sei t demselben steht es völlig fest, dass der Mann 
im Hausstande das Alles beherrschende Centrum ist. Der Mann 
vor Allem fordert Ruhe im Grabe; der ganze Tocltendienst 
geht zunächst auf Vater, Grossvater ,Urgrossvater. Dazu be
darf er der Söhne, Enkel, Urenkel, nicht der Töchter, Enke
linnen, Urenkelinnen. Also Männer sind das Grundbedürfniss 
der arischen Geschlechterorganisation, leiblich gezeugte Männer. 
U eber die Zeugung ist man keineswegs so unklar, dass der 
Zusammenhang zwischen Erzeuger und Erzeugtem verborgen 
geblieben wäre. Ganz richtig sagt man, dass Mann und Weib 
gleichmässig zur Zeugung gehören; aber weil die Männer in 
Allem voran stehen , so gelangt man doch schon zu dem Satze, 
dass das männliche Theil dabei die Hauptsache sei (Not. 1). 

Bei diesem Uebergewicht der Männer ist es gerade das 
Charakteristische der Altarier, dass sie den VYeibern eine ver
hältnissmässig, gegenüber anderen Völkern, so hohe Stellung 
einräumen. Nicht den Frauen, als seien sie Sklavinnen, liegt 
alle Arbeit ob; der Mann ist es, der erwerben muss, um alle 
dem Hauswesen Angehörigen zu ernähren. Die Frauen haben 
nur drinnen im Hause die Bewachung des Guts. Mitberechtigt 
ist die Frau am Hausregiment , da sie neben dem Manne als 
JYlitpriesterin den Schutz der Götter auf das Haus herabruft. 
Mitberechtigt sind auch die Frauen in ihren Ansprüchen aufs 
Jenseits; hinter Vater, Grossvater , Urgrossvater müssen auch 
der Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter die Todtenehren ge
bracht werden. Daran knüpft sich dann die Berechnung der 
Sapi:t;tg.averwandtschaft in den zwei Gruppen rC(~og rrcl7:eog uncl 
rreog f1l77:e og. Desshalb ist es dem Altarier undenkbar, sich die 
Frau als Sklavin zu denken. Die freie Frau verfügt mit dem 
Mann zusammen über Kinder wie über das Gut. Desshalb kann 
aber auch das Kind diesem Elternpaar nicht ~us dem Grunde 
gehören, weil die Frau die Sklavin des Mannes sei. Die Ver
fügungsmacht der Eltern über die Kinder reicht anderseits nur 
so weit, als dieselben noch im Hause sind. Heirathen die Söhne 
und die Töchter, so treten sie aus dem Hausregiment aus. 
Die Söhne ergreifen das Regiment ihres neugegründeten Hauses, 
die Töchter treten unter das ihres Ehemannes. Damit ist, wie 
auch noch bei clen Griechen, die väterliche Gewalt zu Ende. 
An die altarische Art der Haushaltsbegrünclung kann die rö-
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mische Stellung des paterfamilias und die agnatische Verwandt
schaft nicht unmittelbar angeknüpft werden. 

19. (Die Eheeil1gehul1g.) -- Nachdem ich zuerst die Be
deutung der Hestia-Institution geschildert und daran die Pater
nitätsfrage gefügt habe, muss ich als letzte Frage der Begrün
dung der Haushalterordnung die Gestalt der Eheeingehung oder 
Eheschliessung genauerer Prüfung unterziehen. 

Die Beantwortung dieser Frage birgt grosse Schwierigkei
ten in sich. Man erkennt zunächst sehr leicht ein gewisses 
indogermanisch Gemeinsames, und doch fehlt zum Nachweise 
des wirklichen historischen Zusammenhanges der Grundele
mente mit dem, was wir bei Germanen, Griechen, Römern 
irr historischer Zeit finden, eine Reihe von Mittelgliedern. Na
mentlich ist dies der Fall für das römische Rechtsgebiet. Will 
man dann die fehlenden Glieder durch Vermuthungen ersetzen, 
so pflegen solche kaum deren Autor selbst, wenn er kritisch
aufrichtig ist, zu befriedigen. Wir müssen uns also bescheiden, 
dass wir hier vor einem Gebiete stehen, das noch vielfach dun
kel und unbekannt ist. Aber es ist cLarmn dessen' allmälige 
Aufhellung nicht hoffnungslos. Einem künftigen, an die Vorzeit 
anknüpfenden Verfasser einer Monographie über "die Eheein
gehung des c1assischen Alterthums" wird noch werthvolle Früchte 
zu pflücken vergönnt sein. 

Um dem richtigen Verständniss näher treten zu können, 
ist eine nothwendige Vorbedingung, dass man sich die Ehe 
nicht als ein im Laufe der Geschichte der Menschheit unab
änderlich unter demselben Begriff stehendes Ding vorstelle. 
Ich hob bereits hervor, dass wir uns bei den Ariern, - auf 
andere Völker gehe ich nicht ein, - eine schon lange Vor
periode denken können, in der das rohe rita der realen N atur
ordnung der Ehe bereits bestand, und zwar auch schon mit ge
wissen religiösen Elementen (als "Ordnung des Varm;ta ") ver
setzt. Darauf ist dann eine Periode der vollen Ausbildung des 
Dharmarechtes gefolgt, so wie wir es in den Sütras vor uns 
haben. Von diesem Dharma, das wir als dhama (3-sfug) und 
fas auch bei Griechen und Römern vorfinden, ist die Bildung 
des Civilrechts der Ehe zu scheiden, welches Letztere auf dem 
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Gedanken ruht: nuptias consensus facit. Dies ist als Gruncl
auffassung des späteren Alterthums auch die Anschauung der 
modernen Zeiten geworden. Es sei mir erlaubt, diese verschie
denen Gestaltungen kurz die ~ita-, die Dharma- und die Oi
vilrechtsperiode der Ehe zu nennen. Von der ~itaperiode wird 
man, während im Uebrigen Alles dunkel ist, wohl das sagen 
dürfen, dass ihr die zwei arischen Eingehungsgestalten der 
Rau b ehe und der Kau feh e entstammen 1). Aber indem 
diese auch in der Dharmaperiode fortleben, muss man zugeben, 
dass sie sich schon dem in dieser Dharmaperiode herrschenden 
Grundbegriff der Ehe anbequemt haben. In den Sütl'as IlCisst 
die Raubehe Kshätra- oder Räkshasa-Ehe 2

). Wie man 
sich auch für die ~itaperiode den Mäclchel1l'aub aus fremdem 
Stamm denken möge, jedenfalls hat in der Dharmaperiode, wenn 
auch äusserlich in den Worten noch so ausgedrückt, nicht mehr 
der wirkliche, zum Ehezweck ausgeführte Krieg bestanden son
dern ein den Krieg nachahmender Ri tu s. Also wir ,,:erden 
nicht mit Kohler (IH 344) sagen dürfen: "es ist die ursprüng
liche Ueberwindung des fremden Weibes mit Gewalt, um sie 
als dienende Sklavin seiner Herrschaft und seiner Lust zu 
unterwerfen". Indem Kohler, wie wir sahen, aus dem Sklavin
sein der Frau die Paternitätsfrage erklärt, leitet er aus diesel' 
Räkshasa-Ehe für die ganze Zeit der Sütras und sogar noch 
des späteren Manu den Rechtssatz ab, dass das Kind der Frau 
dem Manne nur als Herrn der Frau zufalle. Aber das ist 
uicht zuzuge!Jen. Die Raubehe ist bei den Indern der Sütra
periode als Eingehungs ri tu s für elen Adel, zu dem auch der 

1) Raub (d. h. Nehmen mit den Waffen) und Kauf (Nehmen gegen Entgelt) 

sind an sich Rechtsschemata. Auch ihre Verwendung für die Ehe ist an 
sich ein Schema. Wie diese Verwendung in einem einzelnen Volk sich zu einer 
Ins t i t t1 t ion gestaltet, wie also insbesondere die arische Ehe - Institution sich 

geformt hat, ist dabei noch immer eine offene Fruge. 
2) G. 4, 12 ,(Wenn die Braut) mit Gewalt genommen wird, (das ist) eine 

Räkshasl\-Itochzeit'; Ap. 11 5, 12, 2 ,Wenn der (Bräutigam und seine Freunde 
die Braut) hinwegnehmen, nachdem sie (mit Gewalt) ihren Vater (oder Verwandten) 

üherwunden hahen, das heisst der Räkshasaritus; Vas. 1, 34 ,Wenn sie gewalt
sam (ein Mädchen) wegführen, (ihre Verwandten) mit der Strenge (der Waffen) 
zerstörend, das heisst der Kshätraritus'; Baudh. I 11, 20, 8; Vi. 24, 25; 

Y. 1, 61. 
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König gehört, bestehen geblielJen. Sie soll noch heutzutage in 
einigen Theilen Indiens bestehen (Kohler a. a. 0.). Abel' dabei 
steht es doch ganz fest, dass die Kshatriyakaste unter dem all
gemeinen Dharmarechte stand. Auch in ihr konnte nur eine 
Fr eie eine Gattin sein; ja die eigentliche,' ebenbürtige Kinder 
bringende, Gattin musste, wie der Mann, aus adligem Geschlecht 
stammen. Sie trat gegenüber ihrem Manne ganz unter das 
Recht der Haushalterordnung , als Mitpflegerin der Haussacra. 
Wir haben es also bei der Räkshasa-Ehe mit einem unter 
das Dharmarecht subsumirten, traditionell fortgeführ
ten Ueberrest aus uraltarischer Zeit zu thun. Bekanntlich 
führte auch ein Theil der Griechen (die Spartaner) die Raub
ehe fort (H.-Bl. S. 272 N. 8). Und auch in römischer Sage 
wie römischem Eheritus finden sich Reminiscenzen an den 
BrautraulJ (Oiv. St. IV. 38 ff.). Man wird wohl nicht fehlgehen, 
wenn man dies, wie die indische Räkshasa-Ehe, für gemeinsame 
U eberreste derselben urarischen Sitte hält. Aber auch die 
spartanische Raubehe ist nicht so zu verstehen, dass man ein 
Mädchen "als dienende Sklavin seiner Herrschaft und seiner 
Lust hätte unterwerfen können". Das wäre. auch in Sparta 
Schändung gewesen. Dagegen spartanische Raubehe war, dass 
man um ein freies spartiatisches Mädchen durch V ermittlung 
der YVfUps{n;QLCI warb, von dieser die Töchter übernom
me n wU~'de (naQCiA.Ci(3oVCJCt), und dann die Heimführnng in der 
Art einer mit Verkleidung im Dunkel vollzogenen Mädchen
überlieferung ins Werle gesetzt wurde (H.-Bl. S. 272 N. 8). 

Noch viel wichtiger für die rechtsgeschichtliche Untersu
chung ist die Kaufehe. Auch sie wird in den Sütras als eine 
der acht Eheformen aufgeführt 3), also sie ist nicht bloss Rechts~ 

3) G. 4, 11 ,Wenn Diejenigen, welche (Autorität tiber) ein Mädchen haben, 

durch Geld zur Eiuwilligung gebracht werden, das ist eiue Asura-Ehe'; Ap. 11 
5, 12, 1 ,'Wenn der Freier (für seine Braut) Geld bezahlt je nach seinen Mitteln, 
und sie (nachher) heirathet, das ist der Asura-Ritns'; V3S. 1, 35 ,Wenn ein 
Freier, nachdem er (mit dem Vater) einen Kauf abgeschlossen hat, (ein l\Iäd

ehen) als für Geld gekauftes heirathet, das heisst der Mänusha-Ritus. Der Kauf 

(eines Mädchens) wird in folgender Vedastelle erwähnt: "Desshalb sollen ein 
Hundert (Ktihe) ausseI' einem Wagen an den Vater der Braut gegeben 

werden".' [Damit hatte 31so das indische Rechtsleben einen officiell sanctionir" 

teu Ehepreis, Ap. II 6, 13, 12 (vgl. § 16 Not. 10), von dem aber je nach den 
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schema, sondern auch arische. Rechtsinstitution. Wir werden 
sie, ebenso wie die RaulJehe, als scholl der arischen ~.itaperiode 
entstammend anzunehmen haben. Sie kommt ja auch bei an
dern arischen Völkern vor (§ 8). Sie besteht ferner, wie in 
der Sütraperiode der Inder, so in der altgriechischen Zeit. 
Aristoteles erklärt sie für die regelmässige alte Eheeingehung: 
P_ol. II ~ (1268 b 39): 'Covr; ral? Ct.l?xcdovg POfLOvg Uap &lTAovg 
ehat Mt· (3al?(3a(!t"/..,ovg. srJtotjl?orpOf!OVJl'Co 'Ce ral? Ol "EAA1/peg, xa~ 
'Cag rVJlalxag S(()JIOV11'C0 lTClI?' aAA~A(()JI (H.-BI. S. 262 N. 3. 4). 
Homer nennt die Bräutigamsgabe "unermesslich" (Il. 16 178 
Od. 19, 529: gopa anef!e{(Jw); sie kann also je nach dem Reich~ 
thum des Bräutigams eine beliebig hohe (Od. 11 282: sm; 

I , rt.l'. ' 
lTof!e ,uVl?lCI supa) gewesen sem. Aber man fühlt sich versucht 
in den ,,100 Rindern", zu denen noch eine weitere Zuo'ab~ 
hinzukommen kann, bei Homer einen Anklang an den aucll Ül 
(~en Veden ständigen Eh,flJreis zu erblicken; Il. 11, 244: lT f! (u:f' 
r _, 'R - .1' N " _~ , I~' (, - ( 
c ,. CI 'C 0 l' IJ 0 V g u (()x e 1', SlTl3l'CCi uB XlM VlTc(J'C1J, atrClg ofWU xai-
arg. - Ebenso wie bei den Griechen finden wir die Kaufehe 
bei den Germanen .1). - Es liegt die Frage nahe, ob sie sich 
auch bei den Römern finde, und in der c 0 e m p ti 0 zu suchen 
sei. In dieser Hinsicht muss man Karlowa (Röm. Ehe S. 3.4) 
zugeben, dass die Entstehung derselben aus einem reellen Kauf 
erst zu beweisen und dieser Beweis noch nicht erbracht ist. 
Danach wird es Dem, welcher keine anderen Combinationen 
anerkennt als die unmittelbar aus den römischen Quellen sich 
ergebenden, offen stehen, sich die coemptio erst bei den Römern 
ganz neu entstanden zu denken (etwa seit Servius Tullius; 
Karlowa S. 45 ff.; vgl. auch Bechmann, Kauf I 164 f.). Aber 

Mitteln des B1'äutigams abgegangen werden konnte.] ,Es ist bestimmt in den 

eaturmasyns': "Die, welche von ihrem Ehemann gekauft worden ist, (begeht 
Sünde, wenn) sie nachher sich I!'remden hingiebt" [damif ist also die völlig: bin

dende Kraft der Kaufehe anerkannt]; Baudh. I 11, 20, 7 ,Wenn der Bräutigam 
das Mädchen empfängt, nachdem er (die Eltern) mit Geld erfreut hat, das ist 
der Asura-Ritus'; Vi. 24, 24; lI1. 3, 42; Y. 1, 61. 

4) Kraut, Vormundsch. I S. 171 ff.: ,qui viduam ducere velit, offerat tutOl'i 
p l' e t i u ni em p ti 0 ni s eius'; ,lito regis liceat n x 0 l' e m e m e r e ubicunque vo
luerit'; ,gif mon wif gebycge and seo gyft ford ne cume [Wenn Jemand ein 
Weib kauft und der Kaufpreis wird nicht gezahlt]; si pater de filiae nuptiis 

definierit, et d e pr e ti 0 co n v e n e l' it'; ,pretium quod p l' 0 m und j 0 m u • 
I i e I' i s datum est'. 
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ob er damit das Richtige tl'ifl't? vYenn die Kaufehe in anderen 
indogermanischen Völleern die reguläre Vollmehe war 5) ,. was 
soll man sich denn Anderes auch für die alten arischen Italiker 
als bestehend denken? Die V erwerfung d~r Kaufehe würc1e 
Suppositionen fordern, die. noch viel llnwahrscheinlicher sind, 
als deren Annahme. Die Anknüpfung der coemptio aber an den 
reellen Kauf ist nicht unbegreiflicher, als so vieles Andere im 
ältesten römischen Recht, welches uns so schwierig zu lösende 
Aufgaben stellt, dass 1nan vor ihnen zum Theil ganz rathlos 
steht. Im latinisch-römischen Recht. ist in Hausrecht und Fa
milie ein grosser 'Theil von der Vergangenheit scharf abge
schnitten. Es si1](l eigenartige Begriffe und Formeln an die 
Stelle gesetzt worden. Aber dabei bleibt es doch feststehend , 
dass auch die Latiner-Römer die uralte arische Hestia-Institu
tion ehrfurchtsvoll fortgetragen haben. Karlowa verwendet 
vYorte Marquardt's, welche ganz genau so auch vom indischen 
Hause gesagt sein könnten, um daraus Schlüsse für die Feuer
und \Yasser-Gemeinschaft zu ziehen 6). Und wenn dies und so 
vieles Andere sich in der Hestia-Institution als unzweifelhaft 
historisch gemeinsamer Bestand für Altinder , Griechen und 
Italiker ergiebt, so soll es unwahrscheinlich sein, dass gerade 
die alte eigentliche Vollcsehe mitteIst lVIädchenkaufs welche wir , 
bei Indern und Griechen finden, auch bei den Italikern bestan
den habe und von den constructionseifrigen Förderern des qui
ritischen Rechts zu der in unseren römischen Quellen vor uns 
liegenden coemptio umgestaltet worden sei? 

Die altindische Kaufehe ist, gleichartig dem oben von der 
Raubehe Gesagten, dem in der Dharmaperiode feststehenden 

5) Ich frage hier nm nach der Kaufehe als arischer Ehe-! n s ti tut ion, 
sehe also ab von den auch bei anderen nichtarischen Völkern vorkommenden 
Sc h em a t e n der Raub- und Kaufehe. 

6) Karlowa a. a. O. S. 33: ,,,Die Griindullg einer Familie ist die Stiftung 
eines neuen Heerdes , an welchem neue sacra pl'ivata vollzogen werden, deren 
Theilnehmerin die neue materfamilias ist. Sie waltet über dem Feuer des 

Heerdes, opfert an demselben und wird daher bei dem Eintritt in das Haus des 
Mannes in die Gemeinschaft des l<'euers und Wassers aufgenommen". So muss 

man denn wohl gerade in Bezug auf die Ceremonie des Wassers und Feuers 

annehmen, dass Vesta, die Göttin des Hcerdfeuel's, in einer Beziehung zur Ehe
schliessung gestanden habe'. 

Lei s t, A.1tarisches ins gentiulU. 9 

, 
'i 



1130 

Ehebegriff accommodirt worden. Wenn wir die Kaufehe ber(lits 
in. der RitaperiO'de voraussetzen, so haben wir in ihr schon für 
diese Z~it einen Oulturfortschritt gegenüber der ebenfalls der 
J;titaperiode zuzuweisenden Raubehe zu constatiren. Bei der 
Raubehe setzt man die Angehörigen des l\~ädchens als feindlich 
und rechtlos voraus, also hier erscheint eHe Ehebegründung als 
ein sei t i ger A c t des Ehemanns. Bei der Kaufehe besteht 
friedliches Auftreten des Frei e I' s, friedliche Abmachung mit 
den Angehörigen des Mädchens 7). Die Raubehe hat ihrEm 
eigentlichen Boden der Auwendung im fremden, die Kaufehe 
im einheimischen Stamme. Jene ist originär gedacht; diese, 
als ein Rechtsübergang ,derivativ. In ihr vollzieht sich ein 
Austritt des Mädchens aus der bisherigen Gewalt, unter der sie 
stand, und eine U ebergabe in die Mannesgewalt. Aber die 
Hauptfrage ist: erscheint bei diesem Uebergang das Mädchen 
als Sache oder als freie Person? Und gerade hiebei tritt die 
Accommodationsfähigkeit der Kaufehe sehr deutlich hervor. 
Wie man sich auch die Kaufehe in der ];titaperiode· denken 
möge, jedenfalls wird sie in der Dharmaperiode so aufgefasst, 
dass dabei die Frau ni c h tal s S ach e gilt, Auch die gekaufte 
Frau ist eine Freie. Sie wird vollberechtigte Theilhaberin an 
der Pflege der Haussacra ,sie ist durch den Kauf sittlich ge
bunden, ihrem Ehemann nicht die Ehe zu brechen (Not. 3) 8). 
Die Kaufehe mit dem officiellen realen Preise von 100 Rindern 

7) In der griechischen Sage wird dies deutlich gekennzeichnet, Bei der 
B l' a u t wer b u n g ist sehr häufig, dass dem Freier gewisse Arbeiten oder 
Kämpfe aufgelegt werden, Ich fUhre nur Ein Beispiel an: Aidoneus, König der 

J\Iolosser in Epirus, wird von Theseus und Peirithoos (der dem Theseus die 
Helena zu l' a u ben half) aufgesucht, Theseus will als Gegendieust dem P~i
rithoos helfen, dass diesel' die Kore, Tochter des Aidoneus und der Persephone, 
entführe. Aidoneus hält sie für Freier, und bedingt zunächst einen 
Kampf mit dem Hunde Km'beros, Als er aber die Absicht der Ankömmlinge 
erfährt, lässt er den Peiritboos greifen, und dur eh K erb er 0 s tödten j Panly 
R. E, I 1, 628, - Der Begriff des "um ein Mädchen Fr eie n s" ist sprach
lich bis in die altarische Zeit zmück verfolgbar j Curtius NI', 379: Sltt, W, pd 
ergötzen, prijas lieb, werth, pritis Freude j Zd fd lieben, frya geliebt, Freund; 
Goth. frijon dY(J.rcilv, frijonds <p[AO,. Kluge, Etym, Wörterb, d, deutsch. Sp: 

A1't, freien (mhd, vrien, um eine Braut werben), Freund (eigentlich "Liebender"), 
8) Vgl. auch das oben § 8 Nr, 2 übel' die Kaufehe aus dem Recht des 

Pendschab Angefiihrte. 
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ist der ungelenken jmistischen Al'gumentationskunst der da
looligen Zeit das einzige Mittel (vgL § 16 Not, 10), um gegen
über dem möglichst ausdehnend interpretirten Putrikäputra-In
stitut dem Manne es möglich zu machen) dass er das gehei
rathete bruderlose Mädchen in seine eigene Familie herüberziehe, 
unS von ihr einen legitimen leibhaften Sohn (aurasa) gewinne, 
Man ersieht hieraus, dass man gerade der realen Preiszahlung 
im Fall der Oollision mit anderweiten Interessen die Kraft bei
mass, der Kanfehe die volle Wirkung, die eine Ehe (im Gegen
satz zu anderweiten geschlechtlichen Verhältnissen) haben soll: 
Erzielung legitinier Söhne, zu verschaffen, Damit aber ist es 
durchaus vereinbar, dass man, wo es sich nicht um solche 001-
lision handelte, der Kaufehe mit realem Preise in der Dharll1a
periode auf das Entschiedenste abhold wurde. Man wird sich 
die den Putrikäputra ausschliessende Realkauf-Ehe doch wohl 
so interpretirt haben, dass man nicht sachlich das Mädchen 
kaufe, sondern nur die Hausgewalt des Vaters übel' die bruder
lose Tochter, Mithin wird man der Ansicht gewesen sein, dass 
man durch Zahlung des Kaufl)l'eises die Braut effectiv von der 
Hausgewalt ihres Vaters löse unel in seine eigene Hausgewalt 
herüberziehe, Das ist ungefähr ebenso, wie im germanischen Recht 
die Kaufehe als Kauf des mundium über das Mädchen auftritt 
(Not. 4). Im Uebrigen aber war den Indern der Sutraperiode ' 
der reale Kaufpreis, obgleich er ja in den Veden gebilligt war, 
ein Gegenstand der Missachtung geworden. Liess er sich doch 
so auffassen, als wenn man dadurch sein freies Weib, die Mit
herrin seines Hauswesens, mit einer gekauften Sklavin, die man 
zur Befriedigung seiner "y oUust kauft, auf gleiche Stufe stelle. 
,Nun citiren sie noch, sagt Baudhäyana I 11, 21, 2, 3, (folgende 
Verse): "Es ist erklärt, dass eine Frau, die für Geld 
gekauft worden ist, keine Frau sei [d. h. keine in die 
Gemeinschaft der Sacra aufgenommene]. Sie kann nicht (assi
stiren) bei den, Göttern oder Manen gebrachten, Opfern. Kä
liyapa hat festgestellt, dass sie eine Sklavin sei. Die 
schlechten Menschen, welche, verführt durch Gier, eine Tochter 
für einen Preis weggeben, welche (so) sich selbst verkaufen 
un(l ein grosses Verbrechen begehen, fallen (nach ihrem Tode) 
in einen schrecklichen Ort der Strafe und zerstören ihre Fa
milie herunter bis zur siebenten Generation, Im Uebrigen 

9* 
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wenlen sie wiederholt sterben und wiedergeboren werden; Al1ßj:l 
das wird, wie erklärt ist, eintreten, wenn ein Preis genommen 
ist'; IV 1, 2, 27: ,Wer seine Tochter unter Ziehung von Ge
winn weggiebt, verkauft Theile seines geistlichen Verdienstes'. 
- Man hob also nicht die Kaufehe direct auf. Das konnte 
man· gar nicht, da sie in den Veden anerkannt wal'. Aber man 
stellte sie, wie das dem Hauptcharakter des Dharmarechtes 
gemäss ist, unter den Begriff von Sünde und geistlicher 
Strafe. 

Die Missbilligung der realen Kaufehe hat zwei bedeutende 
:Folgen gehabt. Die eine ist die, dass man allerdings den Ab
schluss des Geschäfts mit realem Preise gestattete, aber vor
schrieb, der Brautvater habe den empfangenen .Preis als Aus
steuer der Tochter dem Bräutigam zurückzugeben. So ist das 
wichtige Qulka-Institut entstanden, von dem unten (§ 80) noch 
weiter die Rede sein wird; Ap. II G, 13, 12 ,Es ist im Veda . 
erklärt, dass bei der Hochzeit eine Gabe (vom Bräutigam) für 
die Erfüllung seiner vYünsche an den Vater der Braut gegeben' 
werden soll, um dem Gesetz Genüge zu leisten. "Desshalb soll· 
er ein Hundert (Kühe) ausseI' einem Wagen geben; diese (Gabe) 
soll er gewinnlos machen (indem er sie dem Geber zurück
giebt)" . In Beziehung auf diese (Hochzeitsriten) ist das Wort 
" Verkauf" (welches in einigen Smritis vorkommt, nur) in einer 
übertragenen Bedeutung gebraucht. Denn die Ver ein i gun g 
des Ehemanns und seines Weibes wird bewirkt 
durch das Gesetz'. 

Die zweite Folge der Missbilligung der Kaufehe ist das 
Aufkommen eines Hochzeitsritus mit biossem Scheinpreise, der 
Ars h a ehe. Diese wurde so sehr die äusserlich hervortre
tende, dass gerade von ihr, als der indischen Ehe, die Kunde 
zu den Griechen gedrungen ist. Gautama (4, 8) sagt: ,bei der 
Arsha(-Hochzeit) soll (der Bräutigam) eine Kuh und einen Bul
len Dem darbieten, der (Autorität über) das Mädchen hat'; 
Vas. 1, 32 ,(wenn der Vater seine Tochter giebt) für eine Kuh 
und einen Bullen, (das heisst) der Arsha-Ritus'; Baudh. I 11, 
:;!O, 4: ,wenn (der Bräutigam), nachdem er die erste Brand
oblation von gedörrtem Korn dargebracht hat, (das Mädchen) 
für einen Bullen und eine Kuh (empfängt), das ist der Ritus 
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der Rishis (ärsha) 9)'; Ap. II 5, 11, 18; 5, 12, 3; Vi. 24, 21. 
27. 31. 

Wenn wir annehmen dürfen, dass die römische coemptio der 
civilrechtliche Ueberrest (~er alten Kaufehe des arischen ius 
gentium ist, so werden wir zu supponiren haben, dass bei den 
Italikern (oder wenigstens Latinern) auch noch eine Zwischen
periode des solennen Scheinpreises, welcher an den Gewalthaber 
des Mädchens gezahlt wurde, zwischen der alten Kaufehe mit 
realem Preise und jener coemptio, bei der nicht einmal feststeht 
ob das Geldstück an den Gewalthaber del: Frau gegeben wurde: 
bestanden haben mag. 

20. (Fortsetzung. ----: Die Ebeeingehung.) - Nachdem wir 
verfolgt baben, wie die aus noch älteren Zeiten herstammenden 
zwei Formen der arischen Raubehe und Kaufehe in der Dharma
periode fortgetragen worden sind, müssen wir uns nunmehr das 
eigentliche Wesen der Eheschliessung in diesel' Dharmaperiode 
genauer zergliedern. Dies lässt sich auch so ausdrücken: wir 
haben zu fragen, was der richtige Sinn jener Worte Apastam
bas sei, als er dem Begriff des "Verkaufs" für die Ehe nur 
eine metaphorische Bedeutung beilegt: ,denn die Vereinigung 
des Ehemanns und seines Weibes wi l' d b e wir Ir t dur c h 
das Gesetz' 1). 

Ich halte dafür, dass wir uns das richtige Verständniss 
dieses Dharmarechtes (und also auch des griechischen {Js,wg

Rechtes, sowie des römischen fas) von vorn herein verschliessen 
wenn wir in dasselbe unseren Begriff der Ehe, der auf den; 
Satze ruht: consensus (zwischen Mann und Weib) facit nuptias 
- als einen selbstverständlichen hineintragen. Karlowa (a. a. 0: 
S. 7) unterscheidet bei den verschiedenartigen bei Hochzeiten 

9) Durch den Commentator erfahren wir, dass auch dieses Rinderpa'lr zu
l'iickzugebeu wal': Govillda: ,after the first of the burnt oblations of parched 
grain, which ar'e prescribed for weddh\gs, has been offered, tbc bridegroom shall 
give to him who has power over the maiden a bull and a cow, an d s 11 1\ 11 
l'eceive them back with the (bride)'. 

1) Indem wir diese Frage beantworten, werden wir erst die eigentliche alt
arische Ehe - Ins t i tut ion des Dharma-SE/J.t;-}l'as-Rechtes feststellen. V gl. auch 

noch § 18 Not. 5 und Apastamba II 10, 27, 1: ,die Verbindung (von Ehe111uull 
und Weib) findet statt durch das Gesetz'. 
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vorkommenden Opfern ,;zunächst ein der Eheschliessung 
vorausgehendes, dann das Opfer, wo dur c h die Ehe b e -
g r ü n d e t wir d". Diesem "die Ehe begl'ündenden Hauptopfer" 
(S. 8) oder" während der Eheschliessung darzubringenden Opfer" 
(S. 9), oder "Hauptopfel', wodurch die Ehe geschlossen wird" 
(S. 11), stellt er jenes "consultative, der ei gell tl ich e n Ehe
schliessung vorausgehende Opfer (S. 10) gegenüber. Das Sitzen 
auf dem Fliess muss während, nicht nach der eigentlichen Ehe
schliessung stattgefunden haben (S. 20. 21). Nachher wird "die 
junge Frau nach dem Hause des Mannes gebracht zur wirk
lichen Vollziehung der Ehe". 

Das ist nicht die Anschau'ung der Dharma- (j'Efllg-, fas-) 
Periode. Die Ehe ist ihr das Institut zur legitimen FOl'tpflan~ 
zung des Geschlechts, insbesondere zur Sohneserzielung. Ihre 
Eingehung oder Sc h 1 i e s s u n g ist nicht in einem einzigen Acte 
enthalten. Sie besteht vielmehr in einem Complex d I' eie r 
hintereinanderliegender Stufen. Diese alle müssen erstiegen 
sein, wenn nicht von einer unvollständigen Eheschliessung die 
Rede sein soll. Ich will die drei Stufen die Ehe g l' Ü n dun g , 
die Eheeinsetzung, die Ehevollziehung nennen. Die 
erste ist nicht etwas bloss Präparatorisches, die dritte nicht 
etwas Subsequentes, zwischen denen die "eigentliche" Ehe
schliessung in der Mitte läge; sondern Ehegründung und Ehe
vollziehung sind wahre Bestandtheile der Eheschliessung. In
dem die Ehe die Sohnes erzielung zum Zweck hat, so liegt die 
Erreichung dieses Zwecks allerdings auss01'halb des Ehe
begriffs, aber der Ehebegriff muss alle Momente, als Stücke der 
Eheschliessung, in sich fassen, ohne die die Erreichung, des 
Zwecks undenkbar ist. Diese Momente gelten an sich schon 
als vom },tita, der realen N aturorclnung, gegeben, aber von einem 
durch den weisen Varul).a bereits geläuterten +tita. Die Ehe
grünclung soll nicht mehr lediglich eine Subsumtion unter den 
Raub- und Kaufbegriff sein, sondern ein familienrechtlicher Act, 
vYerbung des Freiers und Zusage (ilyyol)cng) seitens des Ge
walthabers des Mädchens. Die Eheeinsetzung ist die Consta
tirung dieser Willenseinigung dem Mädchen gegenüber; nicht 
durch Willenseinigung mit der Braut (denn ihr Wille kommt 
rechtlich gar ntcht in Betracht), sondern durch die vom 
Mäclchengeber gestattete Handergreifung, als erstes Zeichen der 

13b -

Machtausübung über die Frau. Endlich die Ehevollziehung ist 
die Heimfübrung und Installirung der Braut in ihre hausfrau
liehe Stellung. Diese drei Stufen müssen erstiegen sein, ehe 
die Ehe, als Institut 'zur Sohneserzeugung, al,s geschlossen gilt. 
Es sind drei Stufen, die, als wesentliche, alle mit Opfern ver
bunden werden, um die Gunst der Götter dem neuen Paar zu 
gewinnen. Betrachten wir nunmehr dieselben im Einzelnen. 

1) Die Ehegründung. Der Gedanke ist in der Dhal'lna
periode der leiteIlde, dass die Raubehe auf die Kreise des krie
gerischen Adels zurückgedrängt, dagegen die Kaufehe , die 
eigentliche indische Volksehe, der allgemeinen Ehegestalt anzu
bequemen sei. Diese allgemeine Gestalt wird man kurz als 
die Wer b u n g se he bezeichnen können. 

Der Freier [Liebende, Freiende, Freund; § 19 Not. 7J soll 
sich an Denjenigen wenden, welcher übel' das Mädchen die 
Autorität des Vergebens hat. Dies ist zunächst der Vater, und 
hinter ihm die Autoritätspersonen in bestimmter Reihenfolge; 
Vi. 24, 38. 39 ,der Vater, der Gl'ossvater, ein Bruder, ein Ver
wandter' der mütterliche Grossvater, clie Mutter sind es, welche 
ein Mädchen verheirathen sollen. Fehlt der Vordermann, so 
tritt je der Folgende für ihn ein, wenn er zurechnungsfähig ist'. 
Aber diese Vergebungsautorität ist nicht bloss als ein Recht, 
sondel'll als strenge Pflicht auszuüben, da so schnell als mög-
11ch ein mannbares Mädchen in die Lage gebracht werden soll, 
dem Geschlechte, in das sie durch die Heirath eintritt, legitime 
Söhne zu gewähren; Vas. 17, 69-11: ,Nun citiren sie noch 
(folgende Verse): "Aber wenn durch eines Vaters Nachlässig
keit ein Mädchen hier weggegeben wird, nachdem das ordnungs
mässige Alter abgelaufen ist [d. h. drei Jahre nach Erlangung 
der Mannbarkeit; vgl. Vas. 17, 67], so zerstört die (auf den 
Ehemann) Wartende ihn, der sie weggiebt, gerade wie der Lohn, 
der zu spät dem Lehrer gezahlt wird, (den Schüler) zerstört. 
Aus Furcht vor dem Erscheinen der Menstruation lässt der 
Vater seine Tochter verheirathen, während sie noch nackt läuft' 
[vor der Mannbarkeit gingen die Mädchen meist nacktJ. ,Denn 
wenn sie (im Hause) verweilt nach dem Maunbarkeitsalter, so 
fällt die Sünde auf den Vater. So oft die Menstruation eines 
Mädchens, welches voll von Verlangen und von ein e 111 Man n e 
gleicher Kaste zur Ehe erbeten ist, wiederkehrt, so 

I 
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oft sind ihr Vater und ihre Mutter des (Verbrechens .desJ 
Töc1ten seines Embryo sclllildig". Das ist die Regel des heiligen 
Gesetzes' 2). 

Das Erscheinen des Freiers gilt als ein höchst freudiges 
Ereigniss, Qäükh. I, 6. Für dieses [und für noch eine be
stimmte Zahl anderer Festacte J hat sich i~l der Sütraperiode 
eine besondere Art festlichen Empfanges (Argha) , die Gewäh
rung der süssen Speise (madhupal'ka) festgestellt, Baudh. II 3, 
6, 36. 37. Mit grösster Feierlichkeit [die hier nicht weiter in-. 
teressirt; Pär. I 3, 1--25J wird der Gast aufgenommen. Es 
folgt sodann der Act, welcher zeigt, dass an sich ein 0 p fe l' 
einer Kuh, einerseits zur Reinigung des ,YirtllS und Gastes von 
ihrer Sünde, andererseits aber ZUl' Bewil'thung des Gastes mit 
(lem Fleisch des Opferthiers, vorzunehmen war 3). Das allmä
Hg immer weiter ausgedehnte Verbot der Thier [insbesondere 
Kuh J -Tödtung (die ahü~lsä) bewirkte, dass man von, den genau 
bestimmten Fällen des Argha zunächst nHr in den zweien des 
Empfangs des Freiers und des zum Opfer erscheinenden Opfer
priesters die Kuhtödtung noch zuliess. Dann hat man auch in 
diesen zwei Fällen die Kuhtödtung durch Anderes ersetzt j 
Pär. I 3, 26-30 ,Nachdem der Gast den Mund ausgespült, 
nimmt der Hausherr das Messer und spricht dreimal zu ihm: 
"Die Kuh". Jener antwortet ... "tödtet nicht die Kuh, die 
schuldlose Aditi" [der Gast drückt damit aus, dass an sich 
nicht bloss die schuldlose Kuh, sondern in ihr die eigene und 
des Wirthes Sünde vertilgt werden soll]. "Meine und dieses 
Mannes Sünde tödte ich". So wenn. er sie tödtet. Wenn er 

2) Vi. 24, 40: ,Hat ein Mädchen drei Jllhre lang (auf einen Bräutigam) 

gewartet, so soll sie selbst ihre Wahl treffen [der Vater hat sein Vergebungs

recht verloren]; 1lach Ablauf der drei Jahre kann sie durchaus übel' sich selbst 

verfügen. Ein Mädchen, das unverlobt im Hause ihres Vaters den Ausfluss ihres 

Leibes erblickt, ist als ein gemeines 'Weib zu betrachten; wer von ihr Besitz 
ergreift, begeht kein Uurecht'. 

3) Qäiikh., GI'. S. 1, 12: (aus seI' dem Opfern der Kuh ist auch noch das 

Geschenk einer zweiten Kuh vorgekommen) ,Bei der Hochzeit eine Kuh, nflch 

vollzogener Ehrenerweisung im Hause eine Kuh, das sind die bei den 

M a d hup a l' k a - K ü h e. (Er) lässt das j\[;(dchen hinter das Feuer sich setzen, 

und indem sie ihn anfasst, 0 p fe l' t er'. - Es ist wohl zu beachten, dass dies 

Opfer des ersten Ehestarliums, der Verlobung, ein T h i e l' 0 P fe rist, weil es 
zugleich zur Bewirthung dient. 
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sie aber freilassen will, spreche er: "Meine und dieses Mannes 
Sünde ist getödtet. Ja, lasst sie frei, sie fresse Gras". Das 
Al'gha darf aber nicht immer ohne Fleisch sein. Bei m 
Opfer 4) und bei der Hochz eit spreche er nur: "tImt es'''. 
[Anm. In diesen beiden Fällen soll immer Fleisch vorgesetzt 
werden. Da, aber in dem jetzigen Zeitalter, Kaliyuga, das 
Tödten einer Kuh nicht mehr gestattet ist, so kann für dieselbe 
nach Gadädhara eine Ziege substituirt werden; nach Jayal'änut 
auch eine Milchspeise.J (Vgl. Gobh. IV 10.) 

21. (Fortsetzung. -- Die Eheeingehung.) - Nach dem Em
pfang des Freiers und Vollziehung des Opfers zur Reinigung 
des Brautwerbers und Brautgebers werden die Verhandlungen 
über die Gewährung cles Mädchens, bei der Kaufehe auch das 
Angebot cles realen oder des Solennitätspreises , stattgefunden 
haben. Das Dharl11arecht ist aber dahin gelangt, diese Kaufehe 
möglichst zurückdrängend, neue kauflose Ehegründungsformen 
festzustellen. Es sind dies ihrer drei. Zuerst die B l' ä h m a -
Ehe; Baudh. I 11, 20 , Wenn (der Vater seine Tochter) gi (\ b t 
einem (keuschen, imVeda) Ausstudirten, der um sie anhäl.t, 
nach voller Erkundung seines· Lernens und Oh,arakters, das 1St 
der Brahma- Ritus' (vgl. Baudh. IV 1, 11-13); Vas. 1, 30: 
wenn der Vater eine Wasserlibation ausgiessend Es. darüber U. J, , , 

seine (Tochter) einem Freier giebt, das ist der Brähma
ritus'; G. 4, 6, 6 ,(wenn der Vater seine Tochter), gekleidet 
(in zwei Gewänder) und angethan mit Schmuck einem (heiliges) 
'Wissen besitzenden Manne von tugendhaftem Benehmen gi e b t, 
der Verwandte und einen guten Oharakter hat, das ist die 
Brähma-Ehe'; Ap. n 5, 11, 17: ,Bei der Brähma genannten 
Heirath soll er seine Tochter hinweggeben, - zur 
Vollziehung der Riten, die (vom Ehemann und seiner Frau) 
zusammen vollzogen werden müssen, - nachdem er sich er
kundigt hat in Betreff des Bräutigams Familie, Oharakter, Wis
sen und Gesundheit, und nachdem er (der Braut) in Gemäss
heit seines Vermögens Schmuck gegeben hat'; Vi. 24, 19: ,wenn 

4) VgI. auch Vas. 14,46: ,es ist im Väjasaneyaka erklärt, dass das Fleisch 

von l\IilchkUhen und Ochsen fU l' Dar br in gun gell geeignet ist'. 

I1 
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man das Mädchen einem tüchtigen Manne gi e b t, n ach dem 
man ihn eingeladen hat, (so heisst die Ehe) Brähma. -
Die zweite Form ist die D ai v a - Ehe; Baudh. I 11, 20, 5: 
,(wenn ein Mädchen gegeben wird) einem officiirenden Priester 
innerhalb der Opferschranken [als Stück des Opferlohnes], nach
dem die Geschenke hinweggenommen worden sind, das ist dm\ 
Ritus der Götter (daiva)'; Vas. 1, 31 ,wenn der Vater seine 
T 0 c h t er, indem er sie mit Schmuck ziert, einem officiirenden 
Priester gi e b t, während das Opfer vollzogen wird, das heisst 
der Daiva-Ritus'; G. 4, 9 ,(wenn die Braut) gegeben wird, 
geziert mit Schmuck einem Priester am Altar, das ist die Dai
va-Heirath'; Ap. II 5, 11, 19: ,bei der Daiva genannten Heirath 
soll (der Vater) sie einem Priester, der ein Qrautaopfer voll
zieht, ge ben; Vi. 24, 20 ,giebt man sie .dem opfernden :ritvij, 
(so heisst sie) Daiva. - Endlich die dritte (in einigen Sutras 
fehlende) Form ist die Prajäpati-Ehe; G. 4,7 ,bei der 
Prajäpati(-Heirath) ist die Heirathsfonnel: "vollzieht das Ge
setz gemeinschaftlich"'; Baudh. I 11, 20, 3 ,wenn (ein Vater 
seine Tochter hinweggiebt), nachdem er sie gekleidet und mit, 
Schmuck geziert hat, (sprechend): "das (ist dein 'Weib); er
fülle mit ihr das Gesetz", das ist der Prajäpati-Ritus; Vi. 24, 
22 ,(giebt man das Mädchen dem Freier) auf sein Verlan
gen, so heisst sie Präjäpatya'. 

Die Grundgedanken, welche diese drei, vom Dharmarecht 
vorzugsweise gebilligten Eheformen beherrschen 1 ), sind deutlich 
erke~nbar. Die Ehegrünclung soll nicht aus dem einseitigen 
Acte des Raubens und nicht aus dem zweiseitigen Acte des 
Kaufabschlusses bestehen. Sie soll ein fa mi li e n re c h t I ich e s 
Ge ben LI es Va te I' s (oder der sonstigen Autoritätsperson) 
sein. Das dare des Mädchens, das freundlich - friedliche Hin
weggeben ihrer nicht auf Geld geschätzten Person an den als 
Freier auftretenden Bräutigam wird zum Oentralpunkte der 
Ehegründung gemacht. Im Uebrigen sind die drei Formen 
folgendel'lnaassen geschieden. Die Brähma - Ehe ist die eigent-

1) Eine grosse Begiinstigung der vorzugsweise gebilligten (drei oder viel') 
Eheriten wird nnten § 80 hinter Not. 12 vorkommen. Der dem Mädcheu mit

gegebene Schmuck (Strldhana) soll, wenn sie kinderlos in der Ehe gestorben ist, 

dem Manne zufallen. 
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liche Ehe der Gebildeten. Der Bräutigam muss sein Veda
studium durchgemacht haben, ein keuscher, sich wohlbenehmen
der Mann von guter Familie sein 2). Die Daiva - Ehe ist im 
engeren Sinn elie Ehe der Priester. Ihnen wird das Mädchen, 
entweder ohne weitere SchnlUck - Geschenke, oder indem diese 
hinweggelegt sind, als Gegengabe für den hohen Dienst eines 
vollzogenen Qrautaopfers auf dem Opferplatz selbst gegeben. 
Endlich eine (aus dem Prajäpatimaterial stammende) formlose 
Ehegründung weist nur nach erfolgter vYerbung das Brautpaar 
auf die gewissenhafte Erfüllung des heiligen Gesetzes. hin 3). -
Indem der Vater dem Bräutigam das Mädchen gi e b t, so ist 
damit gemeint, dass er sie, ohne seinerseits etwas dafür zu 
empfangen, lediglich um des Ehezweckes willen (Kindergebären 
und Vollziehen der Haussacra) dem Freier zusagt. Da es des 
Vaters Pflicht und Freude ist, sein Kind zu verheirathen, so 
dreht sich in Betreff der materiellen Frage die Sache um. Er 
soll für das Mädchen nichts empfangen, sondern soll je nach 
seinem Vermögen sie geschmückt geben. Wh' werden 
unten (§ 80) sehen, dass der Schmuck anfänglich das einzige 
Sonclergüt der Frau war. Dies "Geben" ist aber hier, wo es 
sich erst um die Ehegründung handelt, noch nicht als U eber
lieferung des Mädchens gemeint, sondern nur als bindendes, 
einen wesentlichen Bestandtheil der ganzen Eheschliessungs
procedur ausmachendes Ver I ö b n iss. :Mit voller Sicherheit 
tritt dies bei dem Hauptfall , der Ehe der Gebildeten, hervor. 
Aber die zwei Nebenfälle der Priesterehe und die Prajäpatya
Zusage wird man nicht anders behandelt haben. Wir sahen, 
dass Baudhäyamt von der Brähmaehe sagt, das Geben des 
Mädchens an den Freier sei mit dem Aus g i es sen ein er 
Was seI' li ba ti 0 n verbunden. Wir werden unten sehen, welche 

2) Die Brahmaehe steht anch darin obenan, dass der aus ihr erzeugte Sohn 

ein "die Gesellschaft heiligender" ist (s. u.); Vas. 3, 19. 

3) Neben diesen drei Eheformen steht von der Kaufehe, als eigentlich 
d ha j' mal' e c h t li eh an e I' k a n n t, nur noch die mit Scheinpreis (Arsha-Ehe). 

Baudh. I 11, 20, 10, 11 drückt dies so aus: Brähma, Daiva, Präjäpatya und 
Arsha sind flil' einen Brahmanen. VOll den anderen vier: Gandharva, Asura, 

Räkshasa und Pai9äca ist jede nachfolgende si\ndhafter als die vorhergehende. 

- Vi. 24, ~7 ,von diesen sind die viel' erstim [Brähma, Daiva, Arsha, Präja

patya]rcchtmässig: dhal'myal.l, 
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gr~sse Rolle die Wasserlibationen im Todtencult spielen. Sie 
bedeuten, dass man damit dem Todten eine Speisegabe gewährt. 
Hier treffen wir auf eine weitere Verwendung der Wasserliba
tion. Sie enthält die Bekräftigung oder Verkörperung einei~ iI 
Gabe, die man im Begriff ist, einem Anderen zu leisten; G. 6, 

. 18. 19 ,einer Speisegabe soll eine Wasserlibation nach dem 
Spruch: "möge vYohlfahrt Dich begleiten" voraufgehen. Die
selbe R.egel gilt für alle um des geistlichen Verdienstes willen 
dargebotene Gaben'; Ap. II, 4, 9, 8. 9 ,allen Gaben muss ein. 
Wasserausguss vorhergehen [mit dem Löffel (darvi) in die Palme 
der ausgestreckten rechten Hand des Empfängers]'. Diese 
"Spende" ist nun auch beim Geben der Tochter an den Freier 
als Solennisirungsact vorzunehmen. Solcher Act der wörtlichen 
Zusage mit vYasserspende 4) wird genau von dem unter R.ecita
ti on der heiligen Texte erfolgenden Eheeinsetzungsacte geschie
den; Vas.17, 72 ,wenn der Bräutigam, nachdem das lVIäclchen ihm 
wörtlich und durch (eine Libation von) Wasser versprochen 
worden ist, aber bevor sie mit (der R.ecitation) heiliger Texte' 
verheirathet wurde, stirbt, so gehört sie dem Vater allein'. 
Nicht undenkbar ist, dass dieser Brauch der mit der Tochter
verlobung verbundenen Wasserspende auch historisch zusammen- . 
hängt mit den bei solennen Eidverträgen vorkommenden grie
chischen Weinspenden (den (J7C01'OCiL lXX(!I)Wl), die wieder ihrer
seits mit den griechischen Vertragszusagen [Gesetz v. Gortyn 5)] 

4) Es ist nicht eine "Wassergiessung liber die Hände", wie Kahler III 351 
annimmt. - Auch noch in der Buddhistischen Literatlu' kommt das Geben mit 

"Tasserspende vor j Oldenberg, Buddha S. 309: "Neben der Rechtschaffenheit 
und dem 'Vohlwolleq nimmt die 'rugend der 'Yoblthätigkeit die vOl'llehmste 
Stelle eill. Der besitzlose lIIöncb stellt die bis zur Selbstvernichtung getriebene 

Bereitschaft zum Geben als Pflicht' hin. Dies geht so weit, dass der Prinz Ves
santam sogar auf ergangene Bitte sei ne bei den T ö c h tel' und sei ne 

Gattin unter Vornahme der 'Vasserspende zur Vallziehung 
der Dedication weggiebt". 

5) Es werdeu iu diesem Gesetz folgende Fälle des i Tt l a Tt ~ V i'l B l v erwähnt: 
a) Gabe oder Zusage des Vaters an die heirathende Tochter j IV 52: a1 i'lE 

Ttp6~:J' ti'lWXB [wenn er aber frliher gab] .~ i Tt ~ a Tt B V aB [oder draufspendete ], 
Tav,' tyj,v, (J.na i'lE: fL'tl dTtOAa~[z(h)BV [so soll sie dieses haben, Anderes aber 
nicht erhalten) j b) :i\Iöglichkeiten des Sacherwerbes, die einer Frau offen stehen j 

V 1: YU'la J[l x') 'n, Ci ZP·~f!.a·ra f!.~ tZ'n [wer eine Frau hat, die kein, wedel' von 
ihrem Vater oder Bruder (bei der Heirath) gegebenes oder draufgespendetes, 
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und der latinisch-römischen, auch gerade für die Verlobung 
verwendeten, sponsio (GIR.G. S. 458 ff.) in Zusammenhang ste
hen. - Jedenfalls ist der indische Brauch der Wasserspende 
ein mit dem Geben der 'fochter an den Freier verbundener. 
Da aber diesel' Verspruch mit Wasserspende von dem Eheein
setzungsacte genau geschieden wird, so ist zweifellos hier unter 
dem "Geben der Tochter an den Freier" noch nicht die Ueber
lieferung der Tochter, sondern die sacralrechtlich den Vater 
bindende Zusage derselben verstanden. Diese Verlobung kann 
dem Eheoinsetzungsacte nur kurz vorausgehen, sie kann aber 
auch lange Zeit vorher stattfinden. Wir sahen oben, dass der 
vorsorgliche Vater oft schon seine noch nackt laufende Tochter 
verlobte, und dass (Baudh. IV 1, 17) der Ehemann strafbar 
würde, der seiner vor (ler Mannbarkeit ihm versprochenen Frau 
in den ersten drei Jahren nach erlangter Mannbarkeit nicht 
nahte. Nach Y. II 146 muss der Vater, der eine Tochter, die 
er versprochen, zurückhält, eine Geldstrafe zahlen unel die Aus
gaben mit den Zinsen erstatten; wenn sie stirbt, darf der Bräu
tigam die Geschenke zurücknehmen. 

noch (in der Erbtheilung) empfangenes Gut hat) ~ [Tta],poi'l' il6no,; .~ dÜoAcp(W 
~\ i Tt l a Tt Eva a v, 0 <; ~ arco),a[yJovaa. c) VI 10: Der Vater soll das Gut seiner 
Kinder, der Mann das seiner Frau, der Sohn das seiner Mutter nicht an der" 

weggeben oder draul'spenden [f!.·~o' dTtoi'lO:Jal fJ:~o' E Tt la re ~ v aal) als geschrie
ben steht. TImt er es dennoch, so soll das Gut der Mutter bzw. Tochter ver
bleiben, der Verkäufer [dreoi'lOp.e'loc;], Verpfänder bzw. Spendegeber [i Tt la Tt .; v
a a v,] dem Käufer, Pfandnehmer bzw. Spendenehmer [~Tt l a Tt e'l a a p. {, v 41) das 
Doppelte zahlen. d) X 25: einen verpfändeten oder streitigen Sklaven soll man 

nicht kaufen, noch annehmen, 1I0ch sich draufspenden lassen [f!.·~oE i'lE~G(;)al f!.'~i'l' 
i Tt la Tt e 'I a rI.:J a l] noch in Pfand nehmen. - Hieraus wird man folgende Sätze 
ableiten dlirfen: 0:) das imarcEvi'lelv steht im Gegensatz zur realen Sachhingabe, 
bezw. Sachnahme j ~) es bezeichnet das mit einer gewissen Solennität eintretende 
Verbinc1lichwerden des irclaTt{,vaavc; gegenüber dem ireWreEvaafJ.Bvo,; auf Leistung 
der zugesagten Sac],e j y) die Solennität besteht im wirklichen [adel' vielleicht 
später nur flngirten] Ausguss einer Fliissigkeitj i'l) dieser Ausguss wal' wohl bei 
den Griechen - gleichartig dem saeralen tmarcEvi'lf:lV, dem Draufgiessen des 
Weins auf das dadnrch geweihte Opfer - eine der gemachten Zusage na c h
folgende, und dadurch sie weihende, Spende [während bei den Indel'll er, 

als eine Verkörperung der Sachlibergabe in die Hand des Promissars , der Zu

sage vorausging, welche letztere damit flir ebenso rechtsgültig erklärt wllrde,. 
als wenn die Sache, der Spende gleich, schon in die Hand des Promissars über. 

liefel·t worden wäre). 
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Durch diese dem Dharlllarecht angehörige Gestaltung, dass 
dem Freier das Mädchen von dem Autoritätsinhaber in solennem 
Vertrage, nach Vornahme eines Opfers beim Freierempfange, 
ge g e ben wird, hat die Ehe in sittlicher Hinsicht eine bedeutencl 
höhere Stufe erstiegen. Ruht sie bei der Raubehe auf einjjl. 
rohen originären Begründungsacte, und bei der realen Kaufehe 
auf einem vermögensreehtlich-derivativeu, so wird sie nunmehr 
auf familienrechtlich-derivativen Grund gestellt. Also die 
sämmtlichen bisherigen Familienbeziehungen des Mädchens wer
den anerkannt. . Die Ehe wirel darauf erbaut, dass der, welcher 
bisher die Autorität über das Mädchen hatte, diese nun auf 
den Ehemann übergehen lassen will G). Diesem Gesichtspunkte 
hat sich dann die Kaufehe anbequemt. Auch bei der Arsha
Ehe tritt der die Kuh und den Bullen Bietende offenbar nicht 
als Käufer, sondel'll, indem er eine Brandoblation von gedörr
tem Korn darbringt (s. o. § 19 Not. 9), als den allgemeiu€ll 
Riten auch der Eheeinsetzullg sich fügender Fr eie l' auf. 
Dieses als Freier, als Liebender, als Bittender, Auftreten ent
hält aber, dass er der Autorität, die bisher über dem Mädchen 
waltete, sich seinerseits fügt. Er erkennt die Eltel'll der Frau 
auch als die seinigen an. Der Begriff der Affinität, als ein 
sich an die Oognation anschliessender (GIRG. S. 42), gewinnt 
Kraft. Der Freier beginnt seine Ehe mit dem "Villen und Se
gen der Brauteltern. Dieser Wille, das "G e ben" des M ä d
ehe n s, ist und bleibt ein für alle Mal Grund dessen, dass er 
ein legitimes (dem heiligen Gesetz entsprechendes) Eheweib hat. 
Und nur ein solches bringt ihm aurasas, legitime leibliche Söhne. 
Der Ausdruck: "Geben" der indischen Quellen ist nicht im 
Hinblick auf den äusseren factischen Zustand gemeint, denn 
das Mädchen wirel noch nicht überliefert. Er ist auf den inne
ren Gelllüthszustand der Betheiligten gerichtet. Der Mann hat 
sein "Veib als ein ihm von den bisher es beherrschenden Auto
ritäten in Friede und Freundschaft, ohne Gewinnabsicht ) ge
währtes. Die Autoritäten der Mädchenstellung werden auch 

6) Auch bei den Birmanen (§ 8 Nr. 1) ist die höchste Eheschliessungsform 
die, wobei die Tochter von den EI t ern ge ge ben wird. Die Eltern werden 

durch Geschenke znm Gehen der Tochter vermogt (abgeschwächte Kaufform). 
Es kommt auch Kaufform mit Abverdienen des Kaufpreises vor. Kohler, Ztschl'. 

f. vgl. RW. VI 166. 
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zu autores der Frauenstellung. Danach kann es kein Zweifel 
sein, dass nach dem Dharmarechte dieses Geben, Verloben, ein 
Bestamltheil der Eheschliessung sei. Also die Verlobung 
ist nicht ein präparatorischer Act vor der Eheschliessung. Sie 
ist "eheschliessencles" Ver!öbniss. Wenn es fehlt, kann, auch 
wenn die anderen Stadien der Eheschliessung ausgeführt sind 
(Eheeinsetzung und Ehevollziehung) von einer rechtsgültigen 
Ehe der beabsichtigten Art (Brähma, Daiva, Präjäpatya) nicht 
die Rede sein. Es ist höchst charakteristisch, dass die Inder 
ihre Eheformen nicht von gewissen Arten des Eheeinsetzungs
und Ehevollziehungsstadiums benennen, sondern von denen des 
Ehegründungsstadiums. Damit aber ist ausgesprochen, dass 
diese letzteren wesentliche Voraussetzung der Gültigkeit ~ler 

betreffenclen Ehe waren. 

22. (Fortsetzung. -- Die Eheeingehung.) - "Yie stellt 
sich nun zu diesem Dharmarecht der Ehegründung Das, was 
wir in Betreff derselben Fragen bei den europäischen Ariern, 
insbesondere Germanen, Griechen, Latinern finden? Es ist be
kanntlich schon seit lange beachtet worden, dass sich Zusam
menhänge zwischen einzelnen indischen Ehel'iten und denen 
unseres historischen Altel'thums, insbesondere. des römischen, 
finden. Diese Zusammenhänge haben ja allerdings bedeutendes 
Interesse, abei .. sie werden doch immer manches Schwankenele 
behalten. Es handelt sich hier um so enorme Zeitenzwischen
räume, dass die einzelnen Gebräuche nothwendig manchen Ver
änderungen unterliegen mussten, Aenderungen, die denn aber 
auch dem Zweifel Raum gebe"!l, ob es sich wirklich noch um 
dieselben Gebräuche handelt. 'Wichtiger erscheint mir die Frage 
nach der ganzen Structur des Eheinstituts, und ob wir die an
gegebene Scheidung der Ehe-Schliessung oder -Eingehung in 
die drei Phasen der Ehegründung, Eheeinsetzung unel Ehevoll
ziehung als eine in späteren indogermanischen Völlcern fort
lebende alt arische Rechtsordnung bezeichnen dürfen. In Betreff 
des ersten Punktes, der Ehegründung , liefern uns die Quellen 
folgende Ergebnisse. 

Im germanischen Recht [auf dessen selbständige Unter
suchung ich aber in diesem Buche nicht eingehe] bestand die 



144 ~. 

Kaufehe (§ 19 Not. 4). Man kaufte die Frau, indem das pre
tium als pro mundio mulieris gegeben galt. Die Rechtsauf -
fassung ist ungefähr dieselbe, als die hei den Indern für die
jenigen Fälle bestehende, wo auch noch in der Sütraperiode 
der reale Kauf festgehalten wurde, um (namentlich im Gegen~ 
satz zum Putrikäputra-Institut) die völlige Loslösung des Mäd
chens aus dem Machtkreise des Brautvaters zu constatiren. 
Also der deutschrechtliche Standpunkt ist ein vermögensrecht
lich-derivativer. Sohm (Trauung und Verlobung S. 13) sagt 
"Das altdeutsche Eherecht bewegt sich in den Formen des Ver
mögensrechts. Die Verlobung erscheint äusserlich als Kauf
geschäft (später als formaler Wettvertrag) und die Trauung ist 
als formale Besitzübertragung , entsprechend der sachenrecht
lichen Investitur oder Auflassung, gestaltet". S. 15 "Die Ver-
lobung ist ein Verloben (d. h. Versprechen, Verkaufen) der 
Braut, nämlich ein Versprechen, sie zur Ehe zu geben. . . Die 
Braut wird dem Mann getraut, d. h. übergeben, nämlich zur 
Ehe. Die Trauung ist die Erfüllung des Verlöbnisses". S. 33 
"Nach deutschem Rechte ist das Verlöbniss für das Zustande
kommen einer Ehe unentbehrlich (Wilda). War dem ehelichen 
Zusammenleben zwischen Mann und "Yeib nicht ein Verlobungs
vertrag (festa, festning) 1) vorhergegangen, die Frau keine ,recht
mässig gekaufte Ehefran', so war dieses zwar ein erlaubtes Ver
hältniss , aber keine rechte Ehefrau, die Frau als solche nicht 
die Genossin ihres Mannes. Der Fall einer nicht rechtsgültig 
zu Stande gekommenen Ehe ist mit dem Fall mangelnder Ver
lobung identisch". Die eheliche Treue (S. 36) beginnt mit der 
Verlobung, ganz so wie auch Apastamba (§ 19 Not. 3) sagt: 
,die, welche von ihrem Ehemann gekauft worden ist ,begeht 
Sünde, wenn sie nachher sich Ahderen hingiebt'. - Wir finden 
hier also zwischen dem indischen und dem germanischen Rechte 
durchaus übereinstimmende Grundgedanken. Bei Altindern wie 
Germanen besteht die Werbungsehe, d. h. die dem Gedanken 
der familienrechtlich-derivativen Erwerbung accommodirte Kauf-

1) Der bei der deutscben Verlobung vorkommende festliche "Verlobungs
becher", Sohm S. 118, mag mit dem indischen festlichen Empfang des "Freiers" 
zum madhuparka ebenso gleiche Grundlagen haben, wie auch das 'Wort "der 
Freiende" ein gemeinsames ist. 

\ 

145 --

ehe. Der Vater giebt durch seine Zusage dem Ehebunde die 
rechtliche Gewähr, und auf diesem Grunde des festning ruht 
der rechtliche Bestand der Ehe. -

Bei den alten Griechen finden wir ebenfalls die Kaufehe , 
aber auch sie stehen dabei auf dem Standpunkte der Wel'
bungsehe (§ 19 Not. 7). Die griechische Verlobung ist die 
e,/Y/i1jfJU;· Die durch die Verlobung Zusammengeschlossenen 
sind Engvel'bundene. Wie bei den Indern und Germanen kommt 
es nur factisch auf den Willen des Mädchens an, den sie ihrem 
%VelOg gegenüber geltend machen wird, und den dieser dann 
entweder befolgt oder bricht. Rechtlich verheirathet nicht clas 
Mädchen sich 1 sondern der Vater, Grossvater 1 Bruder (GIRG. 
S. 75 N. g) verheirathet das Mädchen; H.-BI. S. 261: "handelte 
es sich doch nie um ihre Einwilligung, sondern sie nahm den 
Gatten, mit welchem ihre Eltern direct oder durch fremde Ver
mittelung, in der Regel durch Freiwerberinnen (%eO/I')l~(J.7;eLCIl), 
den Vertrag über ihre Zukunft abgeschlossen hatten' lfJ7;(V aot 

, c c.\)\,,..,, , 

1W(Jlg OV'bO~J 011 C(11 %(!I')l(Val 'bO'Mlsg". Der Verlobungsvertrao' 
. h 1 '" 

ZWISC en dem %VelOg und delll Freier macht die Ehe, "wofern 
sie nicht schon von vorn herein auf einem rechtlichen Anspruch 
beruhte", zur legitimen: aV')IOO(Sl'11 1) syyvr;:fslaC(')I xcmx ')Io/toP 'I" 
enlOl%C(a{}Sl.aml

• "Dieser Vertrag ist es, welchen der Griech~ 
als die wesentliche Voraussetzung einer rechtsgültigen Ehe be-
t · ht t () 1 I) ') rac e e SyyVCi = YCifloV Ci%OYeCifjJlj , so sehr, dass N achkom-
men aus einer Ehe ohne eyyvr; sogar als 'VO:fOl galten". "aPt)'
YVOl ya/lOt erachtete man als Barbarensitte" . 

Indem die griechische ey,/viJf1lg zunächst in der Gestalt des 
Kaufes auftrat, s9 hat sich hier im Lauf der griechischen Ge
schichte eine der auch bei den Altindern erfolgten gleichartige 
Entwicklung vollzogen. Der Vater gab' den empfangenen Kauf
preis ganz oder doch wenigstens theilweise zurück [H.-BI. 
S. 262: "daher sollcJaC(a{}m: um Brautgaben verroben und damit 
ausstatten; xaxog EOV(V'[1;g, Il. 13, 382, ein böser Brautvater, 
der viel verlangt, aber der Tochter wenig davon giebt"]. 
Schliesslich hat sich, während bei den Indern ausser dem Qulka 
das Fl'auengut lange Zeiten auf den Frauenschmuck und gleich
artige Geschenke beschränkt blieb, bei elen Griechen, und zwar 
noch vor Solon, die Verheirathung des Mädchens mit Aus
setzung einer Mitgift entwickelt (H.-BI. S. 263 ff.). Dieses gl'ie-

L ~ Ist, Altarisches jus gentiulll. LO 
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chische Dotalsystem, das so auffallende Gleichartigkeit mit r\em 
römischen hat, wird genaner Untersuchung hedürfen, damit in 
wirklichem geschichtlichen N acIlweise constatirt werden könne, 
wie viel von dem zwischen Griechenland und Rom U eberein
stimmenden auf Rechnung der gleichartigen stammverwalHlten 
Entwicklung, wie viel auf Entlehnung griechischer Gedanken 
seitens der Römer, wie viel endlich auf specifisch römischer 
Schöpfung beruht. Es bedarf einer zusammenfassenden l\fono
gral)hie über das "Dotalrecht des classischen Alterthums". 
Hier habe ich auf diese Fragen nicht weiter einzugehen. 

In der griechischen S,),Y,) I) haben wir vollständig dieselbe 
Stufe der Ehegründung vor uns, wie wir sie bei Indern unll 
Germanen gefunden haben. Die Verlobung ist ein Stück der 
Eheeingehung; sie ist eine eheschliessende. Die Ehe ist olme 
sie keine legitime. Von einem besonderen rlie 8')'')',)1) begleiten
den Opfer weiss ich nichts Zweifelloses anzuführen. Bei den 
Germanen, die dem sacralen Rechte femel' stehen, ist Der
artiges überhaupt nicht zu erwarten; rücksichtlich der Griechen 
mögte man eher vermnthen, es sei nur keine sichere Kunde 
davon zu uns gedrungen ~). Jedenfalls wird man sich den Ver
lobungsvertrag nicht bloss als einen rein weltlichen zwischen 
Brautvater und Freier geschlossenen Vertrag zu denken haben, 
sondem als einen feierlichen Act, an dem auch das Mädchen 
betheiligt wurde. Wir werden damit vom griechischen Boelen 
zugleich auf den italischen hinübergeführt :IIVWPI) ist dasselbe 
Wort wie lat. nupta, von nubo verhüllen. Die dem Malme ver
lob t e Jungfrau (I'VfUPI3VO!lE1'/) ist eine "zum Zeichen ihrer 
Trennung von dem übrigen Leben" (Civ. Stud. IV S. 44 Not. 4) 
mit einem Schleier verhüllte 3). Indem die griechische unel die 

2) Das Verlobungsopfer ist vielleicht mitgellleint von PI. G. 8, 17 p. 775: 

"oN enn man auch die ~ pOT € A E t CI. auf das Eheeinsetzungsopfer bezieht (§ 24 
Not. 3), so werden daneben doch noch weitere heilige Handlungen, die nicht 
bloss bei uud nach, sondern auch vor der Eheeinsetzung zu vollziehen seien, 

erwähnt:~()"CI.Il~ ~POdAEtCl. yci.fJ.(.o~·~ n, &AA'~ ~EplTaTotCl.GTCI. tBPOUPY(CI. 
fJ.B A A ci H Ci) ~ -ll Y ty ~ 0 I-'- S ~ cu 'I -ll Y B Y 0 ~ 6 T Ci) ~ ~po<J'ljxou<Jci ~(jn TEABl<J:Jat, 
TOV, ~~'I]Y~TCI.' [Petersen S. 172) ~PCi)TWVTCI. XPr, xCl.l mt%I-'-B~O~ ~XE(~Ot~ S'XCI.<JTO~ 
·~YBr<J:JCl.t mXHCI. tCl.un~ I-'-BTr(Ci)<; y(y~w:JCl.t. 

3) Der "Brautschleier" oder die "Haube" kommt bekanntlich auch bei den 

Germanen vor; Civ. Stnd. IV S. 45. 
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lateinische Sprache hiefür dasselbe Wort haben, werden wir 
nicht bezweifeln dürfen, dass der Brauch der Brautverschleierung 
ein alt-gräcoitalischer war 4 ). In diesem Brauch aber liegt für 
die alten Zeiten unzweifelhaft der Gedanke ausgesprochen, dass 
die Verlobung nicht bloss die beiden Oontrahenten binde son-, 
dem auch die Braut. Sie, nach deren Willen ja weiter nicht 
gefragt wird, ist vom Momente der feierlichen Verhüllung an 
die von der übrigen Männerwelt abgetrennte. Dies aber muss 
jedenfalls den Sinn haben, dass von diesem Momente an ebenso 
wie von der indischen und germanischen Verlobung, die Ver
pflichtung zur ehelichen Treue heginnt. 

Wir haben soeben SChOll einen Blick auf das italische Ehe
recht gethan, zu dem ich jetzt übergehe. Besteht in der Braut
verschleierung ein gemeinsam gräcoitalischer Brauch so tritt . , 
im Uebrigen ein gewaltiger Unterschied zwischen latinischem 
und griechischem Rechte hervor. Die Verlobung ist, als spon
sio, in Latium von der Eheschliessung abgetrennt und zu einem 
selbständigen, klagbaren, der Eheschliessung voraufgehenden, 
Verhältniss gemacht worden (GIRG. S. 470 N. f.). Also die Ver
lobung ist nicht mehl' ein nothwendiges Stück der ganzen Ehe
schliessung, bei dessen Fehlen auch die übrigen Stücke keine 
rechtsgültige Ehe schaffen können. Das nubere, die Verhüllung 
eler Braut, ist nicht mehl' Bestandtheil der ersten essentiellen 
Stufe der Eheeingehung 5), sondern ganz der Sitte überlassen. 
Aber das latinische Abgehen vom altarischen Eherecht ist doch 
innerlich nicht so weit gehend, als es nach dem ersten Ein
druck erscheint. vYo die eheschliessende Verlobung gilt, da 
liegt eben in ihrem Abschluss, dass der Gewalthaber zur Ehe 
des Mädchens seine Einwilligung giebt. Wo die Verlobung zu 
einem präparatorischen Verhältniss, das auch unterbleiben karl1l, 
geworden ist, ela braucht darum noch nicht der malte Satz 
aufgegeben zn werden, dass der Gewalthaber sein Kind ver
heirathe, statt dass das Kind sich frei selbst verheirathe. Und 

4) Ueber die Zeit der Entschleierung, CZvCl.XCl.AUln'ljpta, ob beim Hochzeits
mahle oder erst nach der in domum deductio, bestehen Zweifel; H.-BI. S. 266 N. 3. 

5) Das Ueberbleibsel aus der älteren Zeit, wo die Brautverhlillnng Bestand
thei! der eheschliessenrleu Verlobung war, ist, dass die gesummte Eheschliessung 
auch noeh in der späteren Zeit immer nU p ti a e genannt wurde. 

10 * 
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zwar kann dies sowohl für die Tochter wie für den Sohn [den 
ja in Griechenland auch der Vater verheil'athete, GIRG. S. 62 
N. 0] festgehalten werden. Die Einwilligung des Gewalthabers 
ist dann nur aus der Verlobung herausgenommen, und (wofern 
sie nicht auch noch wieder Stück eines anderen essentiellen Be
standtheiles der Eheschliessung ist) zu einer formlosen Voraus
setzung der Ehegültigkeit geworden, deren Fehlen unter clen 
juristischen Begriff des Ehe hin der ni s ses subsumirt wird 
(fr. 2 cle ritu nupt. 23, 2: nupti~e consistere non possunt, nisi 
consentiant omnes, id est qui coeunt quorumque in po
testate sunt)6). 

Sind nun bei den Latinern-Röme1'l1 die Sponsalien aus der 
Eheschliessungsfrage ausgelöst worden, so muss auch das SChOll 
für die altarischen Zeiten zu supponirende, mit dem ersten Sta
clium der Eheeingehung verbundene Opfer eine nur vorbereitende 
Bedeutung bekommen haben. In dieser Gestalt aber wird es 
auch il1 Latium regelmässig mit den nuptiae im engeren Sinne, 
wie in Griechenland mit der vVf.Upevlug, d. h. mit der Braut
verhüllung verbunden gewesen sein, also mit dem Acte, 'der bei 
den Griechen Stück der Eheschliessung geblieben, bei den La
tinern aber eine ehevorbereitende Handlung geworden wal'. Ich 
kann aber Karlowa S. 7 nicht zugeben, dass in der von ihm 
citirten Stelle Servo ad Aen. IH. 136 die ses Verlobungsopfer 
besprochen sei: operata iuventus; perfecit sacrificia pro p tel' 
connubia fit novas sedes; quia apud veteres neque uxor 
duci neque ager arari sine sacrificiis peractis poterat. Die . 
Worte beweisen deutlich [Karlowa citi1't sie nur von apud vete
res an, wodurch sie allerdings undeutlich werden], dass hier 

6) Man reducirte sich das in der altal'ischen Verlobl1ng liegende Erforderniss 
der väterlichen Einwilligung in bequemer Weise auf die "naturalis ratio"; pr. 1. 
de nupt. 1,10: nam hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio sua
d e t, in tantum, ut il1sSUS parentis praecedere debeat. Aber auch von der mo
dernsten Anschauung aus, die die Eheschliessung möglichst streng nur auf ~en 
unter gewissen Voraussetzungen erklärten Consens von Braut und Bräutigam zu 
beschränken strebt, wird man die römische Bestimmung, dass das Mädchen Sich 
den von ihrem Vater gewählten Mann gefallen lassen muss, wenn sie gege"
denselben nicht begrllndete objective Einwendungen hat, nicht mit Kohler III 
358 als einen "flir unsere Lebensanschlluung e m p öre n den Satz" erklären dllrfen. 
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von dem, dem dritten Stadium der Eheschliessung angehörigen 
si tz g l' Ü n d e nd e n Opfer die Rede ist 7). 

23. (Fortsetzung. -- Die Eheeingehung.) -- 2) Die Eh e
ein set zu n g. Ich komme zu der zweiten Stufe der Ehe
schliessung. N ach der Auffassung des Dharmarechtes soll auf , 
dem Grunde des familielll'echtlich-derivativen Verspruchs des 
Mädchens, die Ehe der Braut gegenüber wirklich eingesetzt 
werden. Dies geschieht dadurch, dass der Mann in Gegenwart 
Derer, welche die Autorität über die Braut haben, das M ä d
ehe n erg I' ei f t, zum Zeichen, dass er sie nunmehr unter seine 
Gewalt nehme. Aber dieser Act, um als Bestandtheil der vom 
heiligen Gesetz anerkannten Ehe dazustehen, muss durch Opfer 
unter den Schutz der Götter gestellt sein. 

a) Die indischen Quellen der Sütraperiode zeigen uns 
diese zweite Phase der Eheschliessung in grosseI' Deutlichkeit. 
Nach der sacralen Seite hin ist sie das Opfer der "Mädchen
hingebung" (kanyäpradänam). Während 'elie Inder ihre acht 
Eheformen nach Dem benennen, was unter den Gesichtspunkt 
der Ehegründung fällt, wird nach ihrem Lehrsystem die zweite 
Phase der Eheschliessung in den G:rihyasütras als Complex 
allgemein geltender Vorschriften vorgetragen. Dies beweist, 
dass es sich um Vorschriften handelte, die bei allen Ehefol'men 
(soweit deren Besonderheiten dem nicht von vorn herein wider
sprechen) zur Anwendung zu bringen waren. Ich fasse das 
Material der G:rihyasütras in möglichster Kürze zusammen. 

a) Die Eheeinsetzung , wenn sie auch der Zeit nach von 
der Ehegründung weit getrennt sein kann, knüpft doch an die 
Verlobung unmittelbar an. Sie ist die Fortführung des dl\rch 
die Verlobung "Gefesteten" , "Geengten". Pär. 1,4, 5.14-16: 
,an einem reinen Tage soll er die Hand des Mädchens nehmen' 
(der Vater der Braut) heisst sie beide zusammentreten. Nach~ 
dem er die vom Va t erg e g e ben e [während bei der Ver
lobung das "Geben" die Bedeutung des "Gewährens" hat, nimmt 

7) Auf den möglichen, sprachlich naheliegenden, Zusammenhang der latini
schen Sponsalien mit der indischen bei der Verlobung lIusgefllhrteu Wasserspende 
ist schon oben (§ 21 bei Note 5) hingewiesen worden, 
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es hier den Sinn des " U eberliefems" an] an gell 0 m m e 11 , 

fa s s tel' sie an' reHe d e x t l' a I' u III C 0 n i une ti 0]. ,Dmm 
heisst der Vater sie sich ansehen (und der Bräutigam spricht): 
"sei nicht schrecklichen Blicks, nicht Gatten tödtend, Glück 
bringend dem Vieh, gütigen Herzens, schönen Glanzes, Helden 
gebärend, die Götter liebend, freundlich, heilbringend unseren 
Zweifüssel'll und Vierfüssern'; Agv. I 7, 3-5: ,Indem Cl' dCll 

Vers spricht.: "ich fasse Deine Hand zum Glücke", fasst er nur 
ihren Daumen, wenn er wünscht, es mögten nur Söhne geboreu 
werden; die Finger allein, wenn er Töchter wünscht; an dcr 
Haarseite fasst er die Hand sanunt dem Daumen wenu er , 
beide wünscht'; dies ist die weltliche Seite des Actes. Mit der 
auf die väterliche Ueberlieferung folgellCren HanderoTeiful1 o' 
_ '" 0 

I päl~igrahal,laJ manus und mancipium im ursprünglichen Sinn] 
hört die Gewalt des Vaters übel' das Mädchen auf 1) und die , , 
Kindererzeugung bezweckende, Gewalt des Mannes beginnt. 
Von einer Erklärung der Einwilligung der Frau ist nicht die 
Rede. ,Vohl aber wird das Resultat der Rechtswirkung der 
Handergreifung in einer Formel erläutert. Diese Handergl'ei
fung findet ja nicht bloss bei den drei vom Dharmarecht 
eigentlich gebilligten Eheformen (der Gebildeten der Priester' , , 
der nach Prajäpatiritus Vergebenen), sondern auch bei der ge- J' 

wöhnlichen Volksehe, der Kaufehe, statt. Mogte diese nun mit 
realem oder solennem Preise geschlossen werden, so war es 
nöthig, sie von dem Kauf eines Sklavenmädchens oder von an
deren Rechtsgeschäften, die in Kaufform gekleidet wurden 
(z. B. Adoption eines Mädchens in Kauffol'ln), in gleich auf den 
ersten Blick kenntlicher Weise zu unterscheiden. Also es muss
ten :Formeln gesprochen werden, worin, auch für gekaufte Mäd
chen geltend, deutlich ausgesprochen war, dass es sich um eine 
Machterwerbung (also auch emptio) des Mannes m at I' i mon i i 
c aus a handele, d. h. um die Vereinigung von Mann und Weib 
zur' Kinder -, insbesondere Söhne - Erzeugl111g; Qänkh. I 13: 
,Mit dem Verse "ich ergreife Deine Hand" ergreift (der Bräu- .. 
tigam) mit der geöffneten rechten Hancl ihre, der sitzenden, ost
wärts gekehrten, geöffnete rechte Hand mitsammt dem Daumeu 
stehend westwärts gekehrt, und murmelt die folgenden Verse; 

1) Gohh. II 2, 8 ,das Mädchen weg von ihren Vätern'. 
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,Der bin ich, die bist Du, die bist Du, der ich, Himmel (clyans: 
der Zeugende) ich, Erde [prithivi: die Gebärende] Du, ric bist 
Du, säman ich, Du sei mir ergeben. Wir Beide, komlll, wollen 
fortziehen, Nachkommen wollen wir uns erzeugen, Söhne wollen 
wir uns gewinnen, die mögen hohes Alter erl'eichen'; Agv. I 7, 
6; vgI. Gobh. II 1, 17 fl'., 2, 16. 

ß) Diesel' weltliche Act des Gewaltüberganges muss aber 
geistlich geheiligt werden. Die Ehe ist (vgl. o. § 11 NI'. 5) eine 
communio von aqua et ignis. Um dies zu kennzeichnen, muss 
eine dreimalige Herumführung nach rechtshin (vgI. GIRG. S. 25) 
um Wasser und Feuer stattfinden. Qäilkh. 1, 13: ein neuer 
Wasserkrug wird gefüllt. ,Dies Stheyäwassel' in nordöstlicher 
Himmelsgegend aufgestellt, ist nach rechtshin zu umwan
<1eln', ,er führt sie nach rechts um das Feuer herum' (Agv. 
I 7, 6). - Das Feuer ist das heilige Feuer auf dem I-Ieerde 
eIes Brautvaters. Um rein zu sein, muss es nach Einigen bci 
der Hochzeit durch Reiben neuerzeugt sein, Pär. 1, 4. Der 
Heercl ist dem Grundgedanken nach die heilige Hestia des dy
ttuS (den dann die Inder allmälig zurücktreten lassen). Das 
Opfer ist eine Oblation von Butter und gedörrten Reiskörnern. 
Zuerst opfert der Bräutigam, indem er die Braut berührt, Agv. 
I 7, 3. Dann streuet ihr Vater oder Bruder gedörrte Reiskör
ner in des Mädchens hohl aneinandergelegte Hände, die sie 
nun auch ihrerseits opfert, Qänkh. I 13. 14, Gobh. II 2, 5 ff. 
Bei allen diesen Acten werden heilige Sprüche gesprochen 1 a). 
Darauf lässt der Mann die Braut sieben Schritte gehen 
[saptapadi = septem passus]: ,zum Saft, zur Kraft, zu 
Reichthums Mehrung, zum Wohlsein, zum Vieh, zu den J ah
reszeiten , und (schliesslich zum Gatten): sei Fr e und i n 
siebenschrittig nun, und sei beständig mir getreu'] Agv. I 7, 19 ; 
Gobh. II 2, 11; Pär. I 8, 1; Qäfikh. I 14 2

). Er besprengt 

1') Der vom Bräutigam gespl'ochene enthält nach Par. I 5, 7-12 insbe

sondere folgende Worte: ,Varu~a, Herr des Wassers ... die Väter, die Gross
väter, die früheren, die späteren, deren Väter nnd Grossväter , sie schützen 
mich. .. Agni komme, der erste der Götter, er befreie die Kinder diesel' Frau 

von der Fessel des 'l'odes. Das gewähre diesel' König Vlll'll\lU, dass diese Frau 
kein Unglück der Kinder beweine, svaha. Diese Fran schütze Agni, des Hanses 

Gott j er fUhre ihre Kinder zu langem Leben. Sie sei fl'llchtbaren Schoosses, 

i\Iutter lehender Söhne j sie e!'fahre Freude an Söhnen, svaha' j Ayv. I 7, 3. 8-14. 
2) Vgl. in Betreff der SHptalladi die ohen § 8 NI'. 2 a. E. crwiilillte Ehe-
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sie aus dem Kruge auf dem Haupte ~llld bespricht sie· mit dem 
Verse (Pär. I 8, 5. 9) ,Festlich geschmückt ist diese Frau, tretet 
zu ihr heran und seht. Segen verleiht ihr, und dann geht ein 

I 
Jeder nach seinem Hause'. Damit ist, indem die Gäste sich 
entfernen, die Eheeinsetzungsfeierlichkeit geschlossen. Ist der 
Bräutigam aus einem anderen Orte, so schläft er die Nacht in 
einem befreundeten Hause (,einer bejahrten Brahmanin, deren 
Gatte und Kinder leben'); A<;;v. I 7, 21 8). Befindet sich da
gegen das Haus des Bräutigams am selben Orte, so wird je 
nach den Umständen der Beginn des dritten Stadiums, die in 
domum deductio, gleich noch am selben Tage haben stattfinden 
oder auch auf einen folgenden Tag verschoben werden können. 
Daraus erklärt sich, dass in Betreft· eines Punktes die Sutras 
zu variiren scheinen, nämlich rücksichtlich des Betrachtens der 
Sterne, insbesondere des Polarsterns, am Abend. Nach Pär. I 
8, der mit § 10 die Eheeinsetzung beenelet hat, findet. sie als 
Stück des Ehevollzielnmgsstadiums, nach eler in domum deductio, 
statt; denn gleich nach § 19. 20, worin die Sternbetrachtung 
besprochen wird, folgt im § 21 die Vorschrift, dass das (im 
neuen Hause angelangte) Paar drei Nächte nichts Gesalzenes 
essen und auf der Erde schlafen soll. Ebenso 'stellt Qäiikh., 
der I 15 die Heimführung zu besprechen beginnt, im Cap. 17· 
die Sternbetrachtung an den Abend des Einzuges ins Haus: 
,schweigend sollen sie nach Sonnenuntergang sitzen, bis der 
Polarstern erscheint'. Dagegen verlegt AQvalä'yaI~a die Stel'l1-
betrachtung auf den Abend des Eheeinsetzungsopfers, was sich 
mit jenen Stellen nur vereinigen lässt, wenn man die Heimfüh
rung als noch am selben Tage erfolgt denkt; AQv. I 7, 22: 
,wenn (eHe Braut) den Polarstern, die Arundhati und die sieben 
1).ishis sieht [NäräyaJ;la's Commental': ,von dem Ende des Opfers 
an, § 13, darf sie also nicht sprechen'], lasse sie die Rede 
frei und sage: möge mein Gatte leben unel ich Kinder erhalten'. 

eingehullgsform des Pendschab-Rechts. Auch hier wird die Ehe (im Gegensatz 
zur bIossen Raub- und Kaufform) durch die Ceremonie der Feuer-Umgehung eine 
sacral geweihte, aber die indisch-getrennten zwei Acte der Altarumgehung und 
der sieben Schritte sind hier zusammengeflossen. 

3) Unrichtig lässt Rossbach , röm. Ehe S. 203, den Bräutigam drei Tage 
lang im Hause des Schwiegervaters auf dem Boden schlafen. - Vgl. 
auch Gobh. II 3. 
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Noch über einen anderen Punkt ist Zweifel, an welcher 
Stelle des Ritus wir ihn eingefügt anzunehmen haben: da s 
Si t zen auf d e 1Il S ti e rf eIL Ich gab oben an, dass bei dem 
Fl'eiel'empfang und der Ehegründung als Opfer zur Sünden
reinigung und zur Gastspeise eine Kuh geschlachtet wurde. 
Nach dem Charakter dieser alten Zeiten, die gern das rechtlich 
Verbundene auch sinnlich darstellen, liegt der Gedanke nahe, 
dass man die Haut dieser Kuh dazu verwendete, um durch 
Draufsitzen bei der Eheeinsetzung zu vergegenwärtigen, dass 
es sich jetzt um Erfüllung des bei der Verlobung Zugesagten 
handele. Es ist aber in der Sutraperiocle nicht, wie Rossbach 
und Karlowa (S. 23) als allgemein indisch annehmen, ein Drauf
sitzen beider Verlobten gewesen, sondern die Braut allein wird 
<laraufgesetzt. Päraskara scheint nun dieses Niedersetzen auf 
das Fell an den Schluss der Eheeinsetzungsl'iten, I 8, 10 (un
mittelbar sich an die oben angeführten vVorte schliessend) zn 
setzen: ,ein starker Mann hebt sie auf und lässt sie im Osten 
oder Norden in einem umhüllten (?) Schuppen auf ein rothes 
Stierfell niedersitzen, indem er spricht: "hier sollen die Kühe 
niedersitzen, hier die Pferde, hier die Männer; hier auch mit 
tausendfachem Lohn das Opfer, hier setze Pushan sich '''. AQva
lä}~na dagegen verlegt die Handlung hinter die Einführung ins 
neue Haus, I, 8, 9. 10: ,führe er sie in das Haus. Dann legt 
Cl' (Holz) zum Hochzeitfeuer hinzu und breitet westlich von 
demselben ein Stierfell aus, mit dem N ackentheile nach Osten 
und den Haaren nach Oben. Auf dieses setzt sie sich, und 
während sie ihn berührt, bringt er bei jedem eler viel' Verse 
"Kinder lass uns erzeugen, der Geschöpfe Herr" ein Opfer' 3 a). 
Der Sinn diesel' Handlung ist wohl der. Das Sitzen auf dem 
Fell (das, seitdem das Tödten der Kuh beim ersten Opfer zu
rückgedrängt war) jedes beliebige Stierfell sein konnte, soll 
dem neuen Hause Glück bringen. Aber der Brauch ist ein 
schwankender, und kann sich denmach auch leicht· so gestaltet 
haben, wie wir ihn dann in Latium finden: als ein Sitzen des 

3a) Gobh. erwähnt das Sitzen auf dem Stierfell zweimal. Einmal II 3, 3, 
wenn die juuge .I<'rau ftir die dl'ei Enthaltungstage in ein Brahmanenhaus ge
brucht ist, und dann llach erfolgter in domum deductio II 4, 6 [r.etzteres wohl, 
wonn Erstores nicht stattgefunden hat). 
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Paares auf dem Fell, und zwar schon während clesEheein
sctzungsopfers. 

Ich fasse jetzt flen dem Eheeinsetzungsritual zum Gl'unde 
liegenden Gedauken in kurze Worte zusammen. Die an sich 
weltliche Handlung der Handergreifung des Mädchens, wodurch 
die Macht übel' dieselbe an den Mann übergeht, bedarf dm; 
Heiligung durch Opfer und dabei gesprochene. SprüBhe oder 
Gebete. Damit wird die Eheeinsetzung zu einein durch das 
heilige Gesetz legitimirten Buncle 4). Das Opfer wird auf dem 
Hausaltar des Brautvaters den Göttern dieses Altars, also zu
niichst dem dyaus, dargebracht. Es ist kein Thieropfer, sondern 
die Verbl'ennung geclöl'rtel' oder gerösteter Reiskörner. Die 
Braut wird im Acte der Handergreifung Ulll Hem'd und Wasser
gefäss herumgeführt; damit ist die aquae et ignis coniunctio 
hergestellt. Die Frau thut cHe sieben Schritte und mit dem sie
benten wird sie die Genossin ihl'es Mannes. Es ist zu beachten, 
wie gen aue Begriffe aus diesem Formelwesen hervorschauen. 
Die an sich weltliche Gewalt des Mannes wird durch seine, des 
Stärkeren, Schutzbringenden, Handergreifung begründet. Unter 
dieser Gewalt schuldet sie dem Manne willigen Gehorsam. 
DUl'ch das Körnel'opfer wird sie mit dem Manne für die Ge
meinschaft der Sacra zusammengeschlossen. In dieser Gemein
schaft aber ist sie freie Gehülfin ihres Manues. Beides ver
eint, die weltliche "Hand" des Mannes und die geistliche Ge
meinschaft von Mann und vYeib, bilden die Grundelemente des 
Ehebegriffs. Nichts liegt der Dharll1aperiode ferner, als dass 
die Frau die kindergebäl'ende Sklavin odel' Sache des Mannes 
wäre. 

Diese Eheeinsetzungsfeiel'lichkeit ist ein für die Gültigkeit 
der Ehe unumgänglich erfordel'liches Stück der ganzen Ehe
schliessung. Sie trat also nicht bloss da ein, wo die Ehe je 
nach den verschiedenen Verlobungsformen eine Bl'ähma-, Daiva-

4) Gewaltsame Entfiihrung eines Mädchens ändert nichts dm'an, dass das

selbe in richtiger Dharmaehe rechtsgiiltig verheirathet werden könne; Vas. 17, 
73: ,Ist ein l\Iädchen gewaltsam entflihl't und nie h t mit den he i 1 i gen Tex

te n ver h eil' a t h e t, so mag sie gesetzmässig einem anderen Manne vergeben 
werdell; sie ist ehen wie ein l\Iiidclwll'. 
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oder Prajäpatya-Ehe war, sondern auch bei jeder gewöhnlichen 
Volks ehe durch käutliche Verlobung mitteist reellen oder Solen
nitätspreises. Das erkennen auch die Sutras ausdrücklich an. 
Beim l'ealen lVIädchenkauf (§ 19 Not. 3) l~eisst es: ,wenn ein 
Freier Geld bezahlt, und sie (nachher) heirathet'; ,WOlIll 

ein Freier, 11 ach dem er einen Kauf abgeschlossen hat, (ein 
Mädchen) als für Geld gekauftes he ir a t he t'. Bei der Ver
heirathung für Kuh und Bullen (§ 19 bei Not. 9) wird als 
Hauptact der Eheschliessung das (für Kuh und Bullen) Empfan
gen des Mädchens, nachdem er die erste Brandoblation von 
gedörrtem Korn dargebracht hat, bezeichnet. Das Opfern des 
gedörrten Korns ist gerade das Eheeinsetzungsopfer. 

1') Ich habe bereits hervorgehoben, dass die im Dharrna
recht sich zeigende höhere sittliche Auffassung vom Wesen der 
Ehe auch darin erkennbar wird, dass man den Bestand der 
neuen Ehe an die bishel'ige Rechtsstellung des Mädchens in 
ihrer väterlichen Familie anknüpfte, und dass man auch dafür 
eine sinnliche Verkörperung des Gedankens für nöthig hielt. 
Wie dies im Genaueren aufgefasst wurde, ist noch anzugeben. 
Das heilige Heerdfeuer, unter dessen Schutz bisher das Mäcl
chim gelebt hatte, muss, nachdem die Braut durch clas Ehe
einsetzungsopfer in die Sacra ihl'es Mannes herübergetreten ist 
(sie den siebenten Schritt gethan hat), vom Heerde cles Ein
setzungsopfers auf den Heerd des Bräutigams hinübergetragen 
werden, um dort im Hochzeitsfeuer des neuen Hauses aufzu
gehen. Dieses Hinüberführen des Feuers ist ein Bestancltheil 
fler in donnun deductio. A<.{valäyana giebt uns davon genaue 
Kunde. Von der Handergreifung an ruht, weil nunmehr die 
Frau unter der "Hand" des Mannes steht, die Sorge für die 
Feuererhaltung ebenso wie im weiteren Verlauf der Haushal
haltung zunächst auf dem Manne 5). Aber die Frau (so wie 

5) Bei Gohh. wird das sc ho n an gel e g t e Hausfeuer [I 1, 20-23 ,die
ses Feller, welchem Cl' das letzte Holzscheit zulegt, oder in welchem er opfert, 

wen n erz u he i l' a t h e n im Beg l' i f f s t eh t, unterhalte er. Das e ben 
ist sei n Ha n s fe u er. . erst. mit der Abendspende aber heginnt das Opfer, 
das VOll da n1> im I-Iausfeucr vollzogen wird'] von dem Feuer unterschieden, 
welches bei der in domnm deductio mitgefiihrt wird, mit dem 

der "Munll sogleich bei einem Unfall ein Opfer zu vollziehen hat; II 4, 3. 4 

,bricht eille Achse, geht etwas Angehulldenes los, stiirzt ,leI' 'Vagen um, und hei 
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dann im weiteren Verlauf des Lebens ihre Kinder) hat dem 
Manne dabei zu helfen und muss, wenn sie dabei nachlässig 
ist, geistliche Fastenstrafen leiden; Agv. I 8, 5 :,das Hochzeit
feuer führen sie voran, ohne es erlöschen zu lassen' [När. ,Es 
darf also nicht ein beliebiges Feuer vorangetragen werden, son
dern das schon vorhandene Hochzeitfeuer , welches beim Weg
zuge (aus dem Hause der Braut) in ein Gefäss gethan werden 
muss. Diese Vorschrift gilt ebenfalls, auch wenn der Bräuti
gam in demselben Dorfe wohnt']; I 9, 1-3: ,Von der Hand
ergreifung an' [När.: ,also nicht erst von dem Augenblicke an, 
wo er das Opfer beim Eintritt in sein Haus vollzieht. Die 
"Besorgung" besteht in den hier folgenden Vorschriften'] ,be
sorge er das Hausfeuer , er selbst, die Frau, oder der Sohn, 
die Tochter, oder der Schüler. Es sei beständig gepflegt. Wenn 
es aber erlischt, soll nach Einigen die Frau fasten'; [Näl'.: 
,wenn das Feuer zur Zeit des Vorbringens erlischt, soll nach 
Einigen die Frau bis zur nächsten Opferzeit fasten, nach An
deren der Opfernde selbst']. 

b) Fragen wir weiter, wie sich gegenüber diesem indischen 
das g' er man i s c he Eheeinsetzungsrecht stellt, so ist die Ant
wort: wir haben hier durchaus dieselben Grundbegriffe vor uns. 
Der Verlobung steht die Trauung gegenüber, die Braut wird 
zur Erfüllung der Verlobung in der Trauung dem Manne über
geben, hiermit beginnt die eheliche Gewalt 6). Auch in der 
Bezeichnungsweise dieser Gewalt finden sich Zusammenhänge. 
Das pal,ligrahal;ta (die Handgreifung) macht bei elen Indern, dass 
die Braut aus der Macht des Vaters unter die des Mannes ge
langt; und bei den Germanen ist das, was auf diese Weise 
übergeht, das mundium, d. h. eben die manus, die Hancl. Im 
Uebrigen aber tritt das, was neben diesem weltlichen Element 
des Eheeinsetzungsactes bei den Indern eine so grosse Rolle 
spielt, das sacrale, bei den Germanen ganz zurück. 

anderen Unfällen, stelle er das Feuer auf, das sie gerade mit sich 
fiihren, und opfere mit den grossen Worten' (vgl. § 12 NI'. 1). 

6) Sohm, a. a. O. S. 15. 36. 

--~--~~--------------------------------------~--.~--------
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24. (Fortsetzung. - Die Eheeingehung.) - c) Jetzt habe 
ich die Frage zu stellen, welche Punkte in Betreff der Eheein
setzung sich als zwischen elen Indern uncl den südeuropäischen 
Ariern historisch stammgemeine werden bezeichnen lassen. Ich 
muss hierbei nach der Lage unserer Quellen Griechen und Ita
lileer (Latiner) gleich zusammenfassen. 

a) Zunächst ist zu bemerken, dass, ganz wie bei den 
Indern, so auch bei den Römern der Gedanke hervortritt, dass 
die Ehe eine Verbindung aqua et igni wal'. Dies gilt 
bei den Römern sowohl für confarreirte wie andere Ehen I). 
Bei jenen, den confarreirten, zeigt sie sich in fester Verbindung 
mit den übrigen Acten, durch welche das per mit tel' e d e x -
trae oder das in manum convenire (d. h. die Ueberliefe
rung des Mädchens in die "Hand" des Mannes) stattfindet. 
Bei den anderen Ehen [Serv. 1. C.: cOßmptionis specielll. 00-
emptio enim est, ubi libra atque aes adhibetur et mulier atque 
vir in se quasi e1l11)tionem faciunt . . quoniam co e m pt ion e 
facta mulier in potestatem vÜ'i cedit] kann sie sich, 
wenn sich dabei das eheeinsetzende KÖl'lleropfer verloren hat, 
mit dem Eintritt der Braut über die Schwelle des neuen Hau
ses (in limine quod coniungit) verbunden haben. 

(3) Der zweite Punkt, in Betreff dessen' sich Anknüpfungs
punkte zwischen Indischem und Gräcoitalischem findet, ist das 
Si t zen auf cl e III T h i e r fell. Freilich ist die Anlmüpfung 
eine nicht so deutliche, wie sie Rossbach und Karlowa voraus
setzen. Ich gab oben schon an, dass noch in der Sütrapel'iode 

1) Vgl. die von Karlowa S. 31 ff. angeführten Quellenstellen. Ich hebe 
daraus nur' folgende hervor j Vano LL. V 61: igitur duplex causa nascendi 

igllis et aquaj ideo eil. nuptiis in limine adhibentur quod con

i u n g i t; Servo ad Aen. IV 103: pel'mittel'e dextrae. q u i des t e n i m per
mittere dextrae quam in manum convenire? quae conventio eo 

ritu perficitur ut a qua e t i g 11 i a d h i bit i s, duo b L1 S maximis elementis, na
tura co n i u n c t a habentur, quae res a d fa l' l' e a t asn u p ti a 8 pertinet, quibus 
l~laminem et Flaminicam iure Pontificio in matrimonium necesse est convenil'e. 
339: quid si fit legitimae nuptiae . . confarreatione coniunctus •. ut Flamini et 
Flaminicae convenit . . a d i g ne m pertinet, p' er' q u e m m 0 s co n f a l' l' e a -
ti 0 n i s f i l' m a b .lt ur . . ne aut leg i tim e i u g a ta m co n tr a fa s l' e I i -

Cl u iss e videretur j Ov. l~ast. IV 788. 792: ignis et unda . • his no v a l' i t 
c () n illS.. 
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nur das Mädche1l auf üas .Fell gesetzt wird. Dagegen bei 
Griechen wie Latinern sitzt das junge Paar zusammen auf dem 
Fell, und zwar beim Einsetzungsopfer. Illflessbestehen doch, 
trotz diesel' Verschiedenheiten, weitere Uebereinstil11mungeri, 
welche sich schwerlich anders denn als historische Zusammen
hänge werden erklären lassen. Wir sahen, dass das erste ZUlll 

Empfang des Freiers bei elen Indem behufs der Sündenreinigullg 
wie der Speisedarbietung gebrachte Opfer eine Kuh ·war, dass 
aber wegen des Verbots der Kuhtörltung rlie Kuh durch eine 
Ziege und wegen des Verbots der Thiertöcltung die Ziege durch 
andere Speise ersetzt wurde; (lass naheliegend die Annahme 
sei, von der Kuhtödtung hel' hahe sich die Verwendung des 
Thierfells zum Draufsitzen erhalten. Das nun, was bei den 
Latinern diesem Paralleles hestancl, ist Folgendes (Karlowa 
S. 10). Als erstes Opfer, flas wegen des Selbständigwerdens 
der sponsio nur als vorbereitendes oder "consultatives" er
scheint, wird ein Schaaf dargebracht. Es wird ausdrücklich 
gesagt, dass es eine hostia sei [llOstia ist doch wohl im Grund
gedanken: das als piaculum zur Reinigung von Sünde und zum 
Günstigstilllmen der Götter Dargebrachte], deren Fell dann bei 
dem Confarreationsopfer zum Draufsitzen des jungen Paares 
verwendet wenle;. Serv. ael Aen. IV 374: 1\1os apud veteres 
fuit Flamini ac Flaminicae ut per farreationem in nuptias con
venirent, seIl a s du a s in g a ta s ovili pelle superiniecta poni, 
eius ovis quae hostia fuisset, et ibi nubentes velatis 
capitilms in confarreatione Flamen ac Flaminica residerent. 
VOll diesem Sitzen auf den von dem Fell bedeckten duae seIhte 
iugatae hat bekanntlich die Ehe den Namen co n i u g i u m er
halter1. Da dies ein Wort für alle Ehen war, so ist das Nächst
liegende, auch das SitzeI] auf dem Fell als bei allen Ehe
schliessungen eintretend sich zu denker1. Hier findet nun aber 
noch folgende sprachliche Merkwürdigkeit statt. Ebenso wie 
lateinisch coniugium, so ist griechisch (J v ~ v ')' L Ct das allgemeine 
Wort für Ehe 2). Schwerlich wird sich dies ungezwungen an-

2) Vgl. z. B. Aristot. Pol. 1335 a 28: ~to Ta, fJ.Sv dpfJ.onet n:epl ·\'~v twv 
OXTWXCI.(i'l.XCI. ~TWV ~AtX(Cl.V a v ~ E; v y v V v CI. t, TOU, ~' e:rmx XCl.l. TpuhonCl.. ~'i TO
aOVT41 yap ci.xl-'.ci~ova( TE TOr, aWf!.CI.at a V tE: V ~ t <; i:OTCI.t. 13350 28: n:OTE; ~o
xe a':JrJ. t osr riJ, av~.v~.w,. H.-BI. S. 271 A. 5: btl TO ~EVY0<; ci.VCl.TÖ.l." i~' 
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ders erklären lassen, als durch das Bestehen <les alten gräco
italischen Brauches des Sitzens des Paars auf dem die zwei 
Sessel ei n he i t li chI' erb i nd e nd e 11 Thierfell, was flann erst 
missverständlich zm Deutung des Zusammenspallnells des Paares 
in ein Joch, oder des Heimfahrens auf dem Brautwagen ge
führt hat. 

')') Die Hauptfrage ist, ob sich in Betreff des Eheein-
setzungsopfers Zusammenhänge zwischen _ dem indischen und 
oTiechisch-italischen Ritual hemerkbar machen. Das ist in der 
1'hat in becleutende1n Maasse der Fall. Gleich zuvörderst rück
sichtlich der Gottheit, der das Opfer gebracht wird. ,Das kann 
11Ul' die Gottheit der Hestia des brautväterlichen Heerdes sein. 
Das aber ist den Inclern ursprünglich dyaus, den Griechen der 
Zsvr; ECjJE.0'7:Wr; (oder hier TI/As/.ar;), woran sich danu die weiteren 
Ehegottheiten ''Hf.!CI -CIlASLCI U. S. f. (H. - BI. S. 268 N. 2) an
schliessen. In dem Beiwort -cE.AI3IOr; wird ausgedrückt, dass vor 
dem Gott die unverbrüchlich bindeüde Eheeinsetzung stattfimle. 
Ebenso steht in Rom der confarreatio: Jupiter und nelJen ihm 

Juno iuo'a quam }mtabant matrimonia co'"rt1ungere (Fest. iu-
b , • • 

garius), uncl speciell in Verbindung mit der dextrarml1 cOlllunctlO 
die Juno pronuba vor (Karlowa S. 16. 17; vgI. auch GIRG. 
S. 126). - In Betreff des Opfers selbst zeigen sich entschieden 
gemeinsame Züge, aber freilich bleiben in unserer Kenntniss 
n~ch grosse Lücken. Das indische Opfer ist, wie wir sahen, 
ein auch bei der Kaufehe vorkommendes Verbrel111en von ge
rösteten Reiskörnern auf dem Altar des Brautvaters mit Um
o'ehung des Altarfeuers und. des Wassergefässes rechtsherum. 
b 'I I~ 
'Woraus clas griechische Opfer (nf.!o')'CtfUCI, nf.!0uMilCi, woran 
sich dann das oben erwähnte Hochzeitsmahl knüpfte; H.-BI. 
S. 271) bestand, ist mir nicht bekannt 3). Aber wenn wir mit 
H.-BI. die Stelle von Val. FI. Argon. VIII 245, welche Karlowa 
S. 32 auf die römische confarreatio bezieht, von dem griechi
schen Opfer verstehen dürfen: ignem Pollux undamque iugalem 

oJ T'~V VUfJ.<P·~v chtu.1;w rfJ.E;AAo:. S. 273 N. 1: ~E;UYO, ~ .. v1;cl.V'rE;C; [hier ist die av-
~vY(CI. aus dem Brautwagen erklärt); vgI. noch Curtius Nr. 144. . , 

3) Möglich, dass der griechische 0 p fe l' k u ehe n, vorzugsweise aus Sesam

körnerll (H.-Bl S. 276), den Zusammenhang mit den indischen "gerösteten Kör

neru" und dem römischen farreus panis in sich birgt, 
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1J1'aetulit et dextrum pal'iter vertnntur in oruelll, so ist der Zn
sammenhang der griechischen Ehescbliessung mit der indischen 
klar. Unter allen Umständen aber hat das, sei· es griechische, 
sei es latinische, Alterthum einen Ebeschliessungsritus verwen
det, der von dem eigentlich centralen Punkte der indischen 
Eheeinsetzungssacra wenig abweicht. Aus dem Herumgehen 
um Feuer und Wasser rechtsherum ist ein Herumtragen VOll 

Feuer und IV assel' rechtsherum geworden. -- Noch deutlicher 
sind die Zusammenhänge des indischen Ritus mit dem römi
schen. Aus den gerösteten Körnern, die dort. in das Feuer 
geworfen werden, ist hier ein fal'l'eus panis geworden, das ge
wiss auch im Opferfeuer verbrannt wurde (Karlowa S. 11). Die 
Oonfarreirten werden jedenfalls [auch wenn man die Stelle der 
Argonautica nicht von den Italikern gelten lässt] aqua et igni 
verbunden, indem das Mädchen der dextra cles .Mannes per
mittitur (Note 1). Diese Gleichartigkeit würde auch nicht da
durch geändert werden, wenn anzunehmen wäre, dass (Karlowa 
S. 12; was übrigens noch als sehr zweifelhaft ,erscheint) das 
Eheeinsetzungsopfer nicht mehl' im Hause des Brautvaters, 
sondern in der Ourie stattgefunden hätte. Neben der confar
reatio - die bei den Römern ungefähr die Stellung hat, wie 
bei den Indern die Brähq.a- und Daiva - Ehe, d. h. Ehe der 
guten Familien und gewisser Priester - muss bei den italischen 
Völkern auch noch eine Volks ehe stattgefunden haben 4). Ich 
vermuthe sie als Kaufehe mit imaginärem Preise. Aber auch 
bei ihr wird nach dem Oharakter der alten Zeit eine sacrale 
Sanction stattgefunden haben. Und eine Spur davon ist vor
handen. .Mag auch das indische Opfer der gerösteten Körner, 
welches in der confarreatio von den Priestern zum farreus panis 
umgestaltet wurde, bei der italischen Kaufehe untergegangen 
sein, jedenfalls muss letztere doch die in donllun deductio, die 
ja noch später allgemeine italische Sitte war, festgehalten haben. 
Mit dieser deductio war nun aber, nach Varros Zeugniss : in 
limine ein sacraler Act der aqua et igni coniunctio ver
lJUnden. Und von dieser aqua et igni coniunctio giebt auch 

4) Servo ad Aen. XI, 476: alii m a t I' 0 n as virgines nobiles dicunt, In a
t res fa mi li a s vel'o ilIas quae in lnatrimoniuln per co e m p t ion e m COII

ven~l'unt. 

----~----------------------~ '1 
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Karlowa (S. 44) zu, dass sie eine den italischen Stämmen ge
meinsame war, auf Grund des Zeugnisses von Dion. 2, 30: 
Romlllus verheirathete danach die geraubten Sabinerinnen it a,,;cX 

"" \ I (I 1 \) \ I 
'tov;; '!Cct'C~LOv;; sxaan7;; S{}tallOV;; S'!Cl ItOtVWVlC;< '!CV-

/? 0;; % a i ü ö a,,; 0;; srrvevv 'tou;; rafLOV;;. Damit haben wir also 
eine Notiz übel' eine bei den italischen Stämmen bestehende, 
auf altväterlichem Brauch beruhende Eheform , in der der alt
arische Gedanke fortlebte, dass die Ehe eine heilige aquae et 
ignis communio sei. 

Noch in einem anderen Punkte besteht ein Anklang 6) der 
römischen Ehen an die indische Weise; eIn Anklang, den man 
auch schon seit lange beachtet hat. Die Formel: quando tu 
Gaius, ego Gaia (Karlowa S. 52) weist offenbar auf jene in
dische Formel hin: "Der bin ich, die bist Du, die bist Du, der 
ich". In Betreff der römischen Formel wird richtig yon Kar
lowa erkannt (S. 26. 27), dass sie so gut bei der confarreirten 
Ehe wie bei der coemptio gesprochen sein wird. Bei der letz
teren war sie besonders hervortretend, um die coemptio matri
monii causa von den übrigen Ooemptionen zu scheiden. Aber 
die Bedeutung der römischen Formel ironnell wir uns aus der 
indischen vergegenwärtigen. Es ist m. E. ein Hineintragen 
späterer, dem hohen Alterthum ganz fremder Anschauungen, 
wenn Karlowa mit Burchardi in solcher Formel die Erklärung 
des ehelichen Oonsenses findet (S. 25 f.). Es wird viel
mehr in ihr nur das Anerkenntniss des durch Verlobung und 
Vergebung Bewirkten ausgesprochen. Der Oonsens des Mäd
chens als rechtlicher Bestandtheil der Eheeingehung hat in der 
alten Zeit nirgends einen Platz. Aber es ist einzuräumen, dass 
die Verwendung solcher Formeln allmälig zum Umschwung der 
Anschauungen mitgewirkt haben könne. Wie im Genaueren 
der Umschwung zu dem Satze: nuptias consensus facit im AI-

5) Auch der Ausdruck manns und mancipium birgt, wie ich schon an
deutete, den historischen Zusammenhang in sich. Durch die Handergreifnng 

kommt die Frau unter die "Hand" Ihres Mannes. So wie dies im deutschen 
munt fortlebt, so leht es anch in den römischen 'Vortern: Gell. 18, 6: matrem
familias appellat am eam solam, quae in mariti mau u ma nc i p io q u e; Servo 
ad Aeu. XI, 476: matrem (amilias esse eam, quae in mariti mau u mau ci. 
pi 0 qu e. 

L 1) i , t, Alt.risches ius genUuID. II 
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terthum sich vollzogen hat, bedarf einer genauen Untersuchung, 
auf die ich hier nicht einzugehen habe G). 

25. (Fortsetzung. - Die Eheeingehung.) - 3) Die Ehe -
voll z i eh un g. Die letzte Stufe der Eheschliessung ist der 
Vollzug der Ehe. a) Nach incH sc he m Dharmarecht hat auch 
diesel' ein weltliches und ein sacrales Element in sich. . Das 
weltliche ist das Beilager. Dies ist, da die Ehe sich auf Zeu
gung von Nachkommenschaft richtet, ein ganz wesentliches Ele
ment. Stirbt der Mann vorher, so kann die unberührte Jung
frau wieder verheirathet werden; Vas. 17, 74 ,wenn ein Frauen
zimmer beim Tode ihres Mannes bloss durch die (Recitation der) 
heiligen Texte verheirathet [d. h. nur erst der Eheeinsetzungs
act vollendet] und die Ehe noch nicht consummirt worden 
ist, so mag sie wiederverheil'athet werden' 1). Aber die Inder 
haben doch nicht in rein sinnlicher Auffassung das Beilager für 
den eigentlichen Kern der Ehevollziehung angesehen. Haben 
sie ja doch in steigender ascetischer Tendenz die reguläre drei
tägige Enthaltungsfrist auf ein ganzes Jahr auszudehnen ver
sucht. Vielmehr ist ihnen der leitende Gedanke für die Ehe
vollziehung der, dass die Frau in der neuen Ehewohnung that-

6) In völlig wilikUrlicher Weise wird von Bachofen Ant. Br. I 161 die 
Formel: ubi tu Gaius auf das supponirte alte Mutter- und Schwester-Recht zu
rUckgefllhrt: "Als Schwester, nicht als Gemahlin hat das Weib Ansehn und 
Bedeutung. SoU es einen Namen tragen, so kann diesel' nur der des Bruders 
sein. So finden wir neben Cacus Caca, neben Gaius Gaia. Denn die Formel, 
womit die römische Braut den Bräutigam beim Eintritt in dessen Wohnung be' 
gri\sst, ubi tu Gaius ibi ego Gaia, hat den Zweck, die Schwester, welche frUher 
allein als Gaia neben Gaius dem Bruder angesehen wurde, als entthront durch 
die Gattin und durch sie ersetzt feierlich zu proclamircn". In deutlichster 
Weise zeigt die indische Formel (der bin ich, die bist Du; dyaus ich, pl:ithivl -
Du; vgL ob. § 23 NI'. ex), dass es sich um die Vereinigung matrimonii causa, 

zur Erlangung legitimer Kinder, handelt. 

1) Genau nebeneinander gesteUt werden die drei Stufen der Eheeingehnng 
von Baudh. IV 1, 16: ,Wenn, nachdem ein Mädchen weggegeben worden ist 
[V c l' lob u n g], oder selbst nachdem die Hochzeitopfer dargebracht worden sind 
[E h e e i IH e t z u n gJ, der Ehemann stirbt, so mag sie, die (so ihres Vaters 
Haus) verlassen hat und zurUckgekehrt ist, wieder verheirat1tet werden gemäss 
der für zweite Heh'athen geltenden Regel, vorausgesetzt, dass die Ehe 

nicbt consummil't worden war'. 
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sächlich installirt seiu mÜsse. Dazu tritt dann das saCl'ale Ele
ment der Entzündung des Hochzeitfeuers und das erste darauf 
dargebrachte Opfer. Damit ist das erreicht, was die Grund
lage der ganzen vorstehenden. Darstellung bildet: der reguläre 
Anfang der arischen Haushalterordnung. Die Gründung der 
Koinonie der Oikia ist die E n t z ü nd u n g des Hoc h z e i t -
feuers. 

Zu dieser Installirung in der neuen Wohnung bildet den 
ersten Schritt der Hinüberzug in dieselbe, die in domum de
ductio. Diese ist kein formales Erforderniss. Sie kann unter
bleiben, wenn ausnahmsweise keine neue Wohnung zu beziehen 
ist, z. B. der Vater gestorben war, und der Bräutigam, indem 
er die einzige bruderlose Tochter heirathet, das Haus· des 
Schwiegervaters fortführt. Aber die gewöhnliche Gestaltung ist 
der Ueberzug. Und zwar darf er nicht aufgefasst werden als eine 

. na c h der "eigentlichen" Eheschliessung vorgenommene Fe~
lichkeit. Darin liegt wieder die Hineintragung des Gedankens 
.der Consensusehe in Zeiten, die diesen Gedanken noch gar nicht 
kannten. Vielmehr ist die Heimführung die dem d-ritten Haupt
stück der Eheschliessung, der Installirung der Frau, v 0 l' a, u f -
gehende Handlung. Auch sie hat einen gewissen sacralen Cha
rakter. Sie umfasst die Herübertragung des heiligen Heerd
feuers vom Brautvaterhause in die neue 'vVohnung. Geschieht 
dabei ein Unglück (Axenbl'uch, Losgehen eines Stranges, Um
fallen des Wagens), so wird das, wie wir sahen (§ 12 Nr. 1), 
demselben beim Königszuge vorfallenden Unglück gleichgeachtet, 
Pär. I 10 2 ). Im Uebrigen ist es ein Zug von weltlicher Lustig
lmit. A(;{valäyana beschreibt ihn so: ,Wenn ein Fortreisen dabei 
stattfindet, lasse er sie auf den Wagen steigen, inclen). er elen 
Vers spricht: "Püshan führe an der Hand Dich von hinnen". 
Mit dem Halbverse : "der steinige fliesst dahin, geb' euch Mühe" 

2) Vgl. § 23 Not. 5. Dem Hochzeitszuge müssen Alle ausweichen; Vas. 
13, 60. Vgl. auch Gobh. II 4. - Wir werden unten § 80 Not. 7 sehen, dass 
den Anfang eines SOndel'gllts der Frau (Strldhana) das Ehr e 11 g e sc henk bil
det, welches bei der Eheeingehung gegeben wird. Nach Gobh. II 3, 15-17 

fand die U eberreich~ng desselben in der dreitägigem Enthaltungsfrist, oder wohl 
bei dem nach dem Einzuge ins Haus gegebenen Schmause statt: ,da erfolgt das 
Ehrengeschenk, sagt man; sobald die Gäste versammelt sind, meinen Einige' j 

(vgl. auch § 22 Not. 4). 
11* 
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lasse er sie [wenn ihr Weg übel' einen Fluss führt] in das 
Schiff steigen. Mit dem folgenden Halbverse lasse er sie aus
steigen. Den Vers: "sie jauchzen laut" spricht er wenn sie 
weint. Bei lieblichen Gegenden, Bäumen, Kreuzwegen spreche 
er den Vers: "nicht mögen Feinde treffen". Bei jeder "Voh
nung sehe er die Zuschauer an, indelll er den Vers spricht: 
"lieblich geschmückt ist diese Frau". Mi t dem Verse "hier sei 
durch Kinder dir der liebste Wunsch el'füllt" führe er sie in 
das Haus'. Nach dem Trinoctium der Enthaltung findet dann 
am vierten Tage (Gobh. II 5, 1-10) das solenne Ehevollzie
hungsopfer statt; Pär. I 11: ,in der vierten Nacht, gegen Ende 
derselben, legt der Mann im In n ern des Hau ses das 
Fe u e l' an, lässt südlich den Brahman sich setzen, stellt nörd
lich ein Wassergefäss hin, kocht eine Topfspeise, bringt 
die beiden Buttertheile, und opfert dann (folgende fünf) Spen-. 
den: an Agni mit Spruch "wenn diese Frau einen Körper hat, 
der den Ga t te n verclerben Mnn te, den vertilge an ihr", - an 
Väyu (Wind) mit Spruch: .. "wenn sie einen Körper hat, der 
ihr e Kin der verderben könnte", - an Sürya (Sonne) mit 
Spruch ... "der das V i eh verderben könnte", - an Candra 
(Mond) mit Spruch .. "der das Haus verderben könnte", an 
Ganclharva mit Spruch ... "der den Ruh m verderben könnte" \ ; 
u. s. w. Mit dieser eigentlichen Entzündung des Hochzeitfeuers 
hat die Frau unter der "Hand" ihres Mannes die Mitleitung 
ües Hauswesens übernommen, sie ist nun Hausfrau geworden. 
Dass sie jetzt auch in den Stand ihres Mannes eintrete, ist ein 
den Indern, bei ihrem geschlossenen Kastenwesen, unbekannter 
Gedanke. Aber ein Anklang daran ist doch der Satz, dass nur 
die gleichkastige Frau die volle Mitpriesterin in den Haussacra 
und die Trägerin gleichkastiger Kinder werde. 

Die Ausbildung des DhaJ'marechts ist vorzugsweise eill 
Pl'oduct des Brahmanenthums, und man muss immer im Auge 
haben, da,ss sicher Vieles in den Sütms bloss Postulat war, dem 
sich der Adel und das Volk nur widerstrebend oder gar nicht 
fügte. Danach erhebt sich die Frage, wie sich zu der ganzen 
brahmanischen Eheschliessungstheorie insbesondere der, luie
gerische Traditionen pflegende, Adel verhalten habe. Es ist 
bereits angegeben, dass sich bei ihm die Raubehe erhalten hat. 
Weiter wh'(l aber mitgetheilt, dass es noch eine zweite Ehefol'm 
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speciell für den Adel gegeben habe; Vi. 24, 23 ,die Verbindung 
von zwei Verliebten, ohne Mutter und Vater (zu befragen), 
heisst Gändhal'va-Ehe; 28 ,für die Kriegerkaste ist l' e c h t
mässig (dharmya) auch die Gandharva-Ehe' 3). ~Ian 
wird sich hiernach die Ehe des Adels oder wenigstens geWIsser 
Adelslrreise folgendermassen zu denken haben. Das Dharl11a
recht hat den Grundsatz durchgeführt, dass IV erb e ehe be
stehen solle. Der Frei(:jr hat sich an Vater und Mutter zu 
wenden, und sich von ihnen das Mädchen gewähren zu lassen, 
Der Adel aber hat sich dem nicht gefügt. Er hat den Ge
dankenfestgehalten,da,ss das einseitige Nehmen seitens 
(les Mannes, ohne die Einwilligung der Eltern, die 
GruncUa,ge der Adelsehe sei. Wenn es sich um ein Mädchen 
aus fremdem Stamme handelte, so hielt man einfach die alte 
Räkshasa-Ehe fest. Wenn dagegen ein einheimisches Mädchen 
in Frage kam, so wollte man keineswegs die gewaltsame Ent
fülmlllg eines widerwilligen Mädchens billigen. Vielmehr wurde 
ein solches entführtes Mädchen, sobald man sie wieclererlangt 
hatte, einfach anderweit verheirathet (vgl. § 23 Not. 4) 4). Man 

3) G. 4, 10: ,Die freiwillige Verbindung mit einem wollenden (M1idchen 

heisst) eine Gändharvaehe'; Ap. II 5, 11, 20 ,wenn ein Mädchen und ein Lieb
haber sich durch Liebe vereinigen, das heisst der Gändharva-Ritus'; Vas. 1, 33 
wenn ein Liebhaber ein liebendes l\Iädchen von gleicher Kaste nimmt, das heisst 

:ler G.-R.'; Baudh. I 11, 20, 6. 16 ,Einige empfehlen den Gändhm'vl\-Ritus für 
alle (Kasten), weil er auf (gegenseitige) Zuneigung gebaut ist'. Dies ist .~ewiss 
kein Widersprucb gegeil den Satz VishJ?-u's, dass die Gändharvaehe nur fU!' den 
Adel rechtmässig sei, sondern eine Erweite1'ung der Angabe Vasish~ha's, wonach 
der Adliche nur ein e A d li c hein Gändharvaehe nehmen dürfe. Einige haben 
dies Privilegium dem Adlichen auch gestattet, wenn Cl' sich auf Grund gegen
seitiger Zuneigung eiu l\Iädchen anderer Kaste nimmt, - In der Gändharvaehc 
schon den Anfang "des Standpnnktes zu sehen, wo die alleinige in ehelicher 
Absicht gepflogene Beiwohnung die eheliche Verbindung knüpft" (Kohler III 

345), halte ich nicht für zulässig. . . ' . 
4) NU!' in Betreff eines l\iädchens, das der Verlobungspflichtige Dicht rechtzeitig 

verlobt hat (vgl. § 20 N. 2), wird die E n t fii h l' n n g für alle Kasten an~ers be
handelt. J edel' aus gleicher oder höherer Kaste kann sie entführen und sie kann 

selbst darüber disponiren, wer sie entfUhren solle. Vgl. die von Jolly, Stellung 
der Frauen S. 52 N. < .. ** citirten Stellen: ,sie zu entfUhren ist kein Ul1l'eeht 
oder durch den König strafbar, falls sie aus gleicher oder niedrigerer Kaste ist, 
da der Andächtige sagt: "bei Frauen aus niedrigerer Kaste, welche eingewilligt 

haben, ist es kein Unrecht; sonst steht Strafe darauf"; (Bl'ähma-Puräna): ,wenn 
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111 usste also für (las eigeulllächtige Nehmen das El'fordebliss 
aufstellen, dass das Mädchen in Liebe damit einverstanden sei. 
Das ist die Gändhal'va-Ehe. Allgemein ist dies zur Anerken
nung gelangt nur, wenn die Sache lediglich innerhalb der Adels
kreise blieb. Dann aber haben Einige die Zulassung dieser 
Ehe auch gegenüber einem Brahmaneu- oder V ai<;ya-Mädchen 
empfohlen, aber nur unter der besonderen Betonung, dass es 
sich nicht um gewaltsame Entführung handeln dürfe, also elas 
Mädchen in Liebesneigung damit einverstanden gewesen sein 
müsse. - Man wird hiernach zu sagen haben, dass in Räk
shasa- und Gändharva-Ehe der uralte, rohere Gedanke fortlebte, 
der Krieger gründe seine Ehe auf seine einsei tige Macht
ha n dl u n g, ohne nach Vater und Mutter des Mädchens zu 
fragen 5). Hat in diesel' Weise die Opposition des Adels dem 
Brahmanenthum gegenüber Erfolg gehabt, so darf man dabei 
nicht übersehen, dass in den Rechtsbüchern eHe Lehre vom 
Haushalterthum, von der Begründung desselben durch die Ent
zündung des Hochzeitfeuers, von der auf Grund dessen gemein
samen Besorgung der Haussacra durch Mann und Frau, als 
eine ganz allgemeingültige vorgetragen wird. Es scheint wir 

ein Mädchen, das schon menstruirt, im Vaterhause weilt, und ihr Vater u. 5. w. 
verheirathen sie nicht, so soll man sie unbedenklich entfUhren'. 

5) Diesel' Gedanke wird anch ausgesprochen von Baudh. I 11, 20, 12 ,Zwi
schen diesen (Eheeingehungsriten) siud der sechste [hier liegt offenbaI' ein Ver
sehen vor j es muss der fünfte (der Gändharvaritus) gemeint sein 1 und sieb~nte 
[der Räkshasa-Ritus] dem Gesetz der Kshatriyas gemässj denn 
l\I ach t ist ihr At t ri b u t' [the meaning of the last clause is that as, acco1'
ding to I 10, 18, 3, Brahman placed power in the Kshatriyas, t h e y m a y a d 0 P t 
marriage rites by which a disregard of conventionalities 01' 

strength is displayed]. - Nach dem in Not. 4 Bemerkten kann man 
sagen, dass das, was zunächst nur vom Adel galt, in Betreff der pßichtwidrig 
unverlobten Mädchen für alle Stände galt. - Diesem gleichartig wird auch die 
z weit e bi l' 111 a ni s ehe (§ 8 Nr. 1) Eheform zu val'stehen sein, Kohler, Zeit
sehr. f. vgl. R.W. IV 167: "zweite Eheform (vgl. § 21 Not. 5) ist die per 
mutuum consensum der Ehegatten ohne Zustimmung der Eltern". "Diese Ehe 
wird sich regelmässig in der Form der Entftlhrung aus dem elterlichen Hause dar
stellen". "Die Eltern können ihre Tochter zurückverlangen j jedoch nicht un
bedingt j ist sie dreimal zum Manne zurückgekehl't, so bleibt sie ihm". 168: 
"mit dem Moment, in welchem die Zustimmung der Eltern hinzutritt, geht diese 

/lweite Eheform in die erste über". 
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also ganz unmöglich, sich elen indischen Adel als von die sem 
Dharmarecht exemt zu denken. :Man wird daher so zu sagen 
haben: die Eheeingehungsform der Adeligen war in so weit 
eigenartig, dass dahei die zwei ersten Stadien der Eheschliessung: 
Verlobung und Eheeinsetzung nicht stattfanden. Aber wenn 
der Kshatriya sein Weib in sein Haus geführt hatte, so trat 
er unter das gemeine Dharmarecht der Haushalterordnung, also 
es war auch von ihm das Hochzeitfeuer zu entzünden und 
fortan von Beiden sorgfältig zu pflegen. 

Bestandel~ Besonderheiten, rücksichtlich der Eheeingehung 
des Adels, für die oberen Schichten, so gab es deren ebenfalls 
für die untersten Schichten. Die Qü.dras sind die freiell, aber 
unterworfenen Nichtariel" Sie sind von den drei Kasten der 
Arier auch vorzugsweise daelurch getrennt, dass sie an dem 
eigentlichen Dharmarecht unel seiner Lehre und Kenntniss nicht 
Theil haben. Die Arier sind die "Zwiegeborenen", die QUdras 
die dienenden Ungeheiligten. So ist ihnen denn auch das volle 
Sacralreoht der - Ehe unzugänglich, und so erklärt sich von 
selbst, dass für sie eine eigene unheilige Eheeingehungsform 
bestehen musste. Das ist die P ai g ä c a - Ehe. Ihr Grund
gedanke ist einfach: man beginnt mit dem Coitus, zu dem man 
das Mädchen durch Reizung ihrer Sinne, Betäubung u. s. w. 
bringt. Hat man sie aber deflorirt, so muss man sie nun auch 
als Weib behalten; G. 4, 13: ,wenn (ein Mann) ein des Be
Wllsstseins beraubtes Mädchen umarmt, das ist die Paigäca-Ehe'; 
Vi. 24, 26 ,wenn man ein Mädchen im Schlaf oder unversehens 
beschleicht, (so ist dies) eine Paigäca-Ehe'; Baudh. I 11, 20, 9 
,wenn man Verkehr mit (einem Mädchen) hat, die im Schlaf 
oder trunken oder von Sinnen (elurch Furcht oder Leidenschaft) 
ist, das ist elie Paigäca-Ehe'. 

v'laren in diesel' Hinsicht die Qü.elras besonders gestellt, so 
wird man etwas Aehnliches auch noch für die niedrigen Volks
schichten der Vaigyas anzunehmen haben. Es sind unter den 
Vaigyas offenbar auch sehr herabgekommene Kreise vorhanden 
gewesen (ich werde später darauf zurückkommen, § 73 a. E.), 
Kreise, die sich wenig von elen QUdras unterschieden haben 
mögen. Während nun die allgemeine Regel des Dharmarechts 
war dass für alle drei arischen Kasten nur die vier Ehen: 

) 
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Brähma, Daiva, Präjäpatya und die Kaufehe mit Scheinl;l'eis 
[abgesehen von den besonderen Fällen der realen Kaufpreisehe, 
wie beim Putrikäputra] die eigentlich rechtlich gebilligten seien 
(§ 21 Not. 3), so hat man den niedrigen Vait;ya-Schichten die 
Ehe mit realem Kaufpreis allgemein [auch abgesehen von jenen 
besonderen Fällen] gestattet. Baudh. I 11, 20, 13-15 sagt 
darüber: ,der fünfte [muss heissen: sechste] G) und achte (Ritus 
sind gesetzlich) für Vaigyas und Qüdras' [Govinda, d. h. der 
fünfte (s~chste) für Vaigyas, und der achte für Qüdras']. 
,Denn Valgyas und Qüdras sind nicht streng in Betreff ihrer 
Weiber' [Govinda: ,those whose sponse i. e. wife is not restrainecl 
i. e. not fixed by rule (cl. h. die niedrigen Vaigyaschichten 
kehren sich nicht an die strengen Dhal'lilavorschriften), are cal
led not particular about their wives. The meaning is that there 
is oneness (däresh vaikyam) with respect to wives, that fixed 
r111es regarding them there are none (niyamas teshäm na bha- . 
vati)']. ,Weil ihnen gestattet ist, von so niedrigen' Beschäfti
gungen zu existiren, wie Ackerbau und Dienst' [Govinda: ,hus
lJandry inclucles also trade and the lilre. Because those two 
(castes) are permitted to pursue low occupations, tl18refore 
their marriage rites are of the same description']. 

Ich fasse jetzt das indische Eheschliessungsrecht in kurze 
Worte zusammen. Die eigentlich gebilligten Eheformen Brähma, 
Daiva, Präjäpatya und Kaufehe mit Scheinpreis ) enthalten die 
Durchführung des Gedankens, dass die Ehe eine Werbeehe sein 
soll. Sie herrschen in den gebildeten Ständen insbesondere . , 
beI Brahmanen und besser situirten Vaigyas. Eine privilegirte 
Stellung nehmen die Adelskreise ein. Von Aussen wird hier 
die Braut durch Raubact geholt, im Innern durch von der Braut 
gebilligte Entführung. Letztere ist auch sonst bei einem Mäd
chen zulässig, das nicht rechtzeitig verheirathet wurde. Für 

6) Hier zeigt sich die Kehrseite des schon in Not. 5 bemerkten Fehlers. 
Während fiir den Adel der fU n fte l"all in Betracht kommt, kanll hier in Be. 
treff des gewöhnlichen Volks nur vom sec h s te n Fall, der Ehe mit realcm 
Kaufpreise, die Rede sein. - Dem Resultate, dass die Kaufehe (mit realem oder 
formalem Preise) bei den Indern doch immer die eigentliche Volk8ehe 
ist, entspricht der VOll Justinian in Betreff der Armenier auch noch für seine 
Zeit ausgesprochene Satz j vgl. oben § 8 NI'. 3. 
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die niederen Volksschichten gilt diB Kaufehe mit reellem Preise 
[welche im Uebrigen nur noch zur Gewinnung gewisser Rechts
effecte verwendet wird]. Für die Qüdras besteht die Paigäca
Ehe. - Bei allen Ehen aber, mag ihre Gründungsform ver
schieden sein, mag auch bei manchen die Eheeinsetzung fehlen, 
ist immer unumgänglich erforderlich der Ehevollziehungsact: 
die Installirung der Frau im Hause unter Entzün~ 
cl u n g des Hoc h z ei t fe u e I' s. 

b) Dem soeben dargestellten indischen Recht der Ehevoll
ziehung habe ich nunmehr schliesslich das germanische, grie~ 
chische und römische Quellenmaterial gegenüberzustellen. 

Ilil germanischen Rechte, in dem das sacrale Element Zll~ 

rücktritt, zeigt sich als drittes Ehestadium vorzugsweise die 
weltliche Festlichkeit der Brautheimführung , das Beilager und 
mit dem Beilager deI' Eintritt der ehelichen Standesgemein#· 
schaft der Ehegatten (Sohm S. 36). 

Bei den Griechen spielt die festliche Heimführung der 
Braut ebenfalls eine grosse Rolle (H.-BI. S. 272 ff.). Vielleicht 
ist in ihr, wie oben aufgeführt wurde (§ 15 bei Not. 2) auch 
noch das saCl'ale Element der Herübertragl1ng. des heiligen 
Heerdfeuers aus dem Brautvaterhause in die lieue Wohnung 
versteckt erhalten. VOll einem Opfer nach dem Einzuge ins 
neue Haus weiss ich nichts Genaueres zu sagen. Es kann ein 
solches mit dem Festschmause , der im Hause des Bräutigams 
gegeben zu werden pflegte (,yafLOvf; I3l ar; { CI a 13', vgI. auch § 25 
Not. 2), verbunden gewesen sein. Insbesonclere in Athen war 
das mit dem Festschmause zusammenhängende Opfer das bei. 
der feierlichen Einführung der jungen Frau bei den Phl'atoren 
(YClfllj'UClY etacpe(J8t'/J, YClft~)"lCl :fUl3lY) dargebrachte (H.-Bl. S. 271 ; 
GIRG. S. 731 ff.). 

Endlich ist noch zu verzeichnen, wie in den römischen 
Quellen das Stadium der Ehevollziehung aufgefasst wird. Die 
in domum decluctio tritt auch. hier als freudig gefeiertes Fest 
auf. Ihre juristische Bedeutung wird genau entsprechend der 
altindischen Auffassung erklärt. Sie ist der Act, der mit der 
Installation der jungen Frau im neuen Hauswesen schliesst, 
durch den also der S i tz des neu e n Ehe s t an des begründet 
wird; fr. 5 pr. de ritu nupt. 23, 1 (Pomp.): Mulierem absenti 
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per literas eius vel per nuntiumlJoSSC nubere placct, si in 
clo111 U 111 ei u s d e duc er e t ur: eam vero quae abesset ex li
teris vel nuntio suo duci a marito non posse: d e duc ti 0 n e 
e n i m 0 p u ses s e u x 0 ri s i n mari t i [so nach l\'Iommsen; 
nicht: opus esse in mariti, non in uxorisJ dom um, qua si in 
do mi cili um ma trim on ii (vgl. ob. § 11 Nr. 3). Dass an 
das Eintreten übel' die Schwelle noch ein, auch bei den nicht
confarreirten Ehen den malten Grundgedanken, dass die Ehe 
eine aquae et ignis communicatio sei, versinnbildlichender Act 
geknüpft war, ist oben bereits hervorgehoben worden. Ebenso, 
dass uns überhaupt die Eheschliessung mit aquae et ignis com
municatio als die Ehegestaltung der italischen Völkerschaften 
angegeben wird. Mit besonderer Deutlichkeit tritt schliesslich 
in den römischen Quellen hervor, dass mit der Fixil'lllig des 
domiciliulll matrimonii ein 0 pfer verbunden wal'. Im § 22 
a. E. führte ich bereits eine Stelle an, die von diesem si t z -
g l' Ü n den den Opfer handelt. Genauer beschrieben wird es 
uns von Varro de r. r. 2, 4, 9. Wir erfahren, dass dabei ein 
Schwein geschlachtet wurde. Es mogte damit ein Wunsch, dass die 
Ehe fruchtbar sei, angedeutet werden. Sehr wesentlich war wohl 
hiebei auch, dass man zugleich den Stoff für den Festschmaus 
gewann, der, wie bei den griechischen, so auch den italischen 
Ariern nach dem Einzuge ins Haus gegeben sein wird. Es 
wird ausdrücklich hervorgehoben, dass diesel' Brauch des· 
Schweinsopfers ein sowohl bei den Altlatinern wie bei den ita
lischen Griechen bestehender wal': et quod nuptiarum initio 
antiqui reges et sublimes viri in Hetruria in coniunctione 
lluptiali nova nupta et novus maritus primum por
cam immolant, prisci quoque Latini et etiam 
Graeci in Italia idem factitasse viden tur 7). 

Wir sehen hiernach die ganze Structur cles altarischen 
Eherechts, - nach den drei Stadien der Ehegründung , Ehe
einsetzung, Ehevollziehung , - bei denjenigen Ariern, welche 
ihren Rechtsgedanken ein sacrales Kleid gegeben haben, auch 
äusserlich durch drei verschiedene Arten von Opfern dargestellt. 

7) K~rlowa 11. a. O. S. 8. 
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Bei der Ehegrünclung finden wir ein Thieropfer zur Reinigung 
von Sünde und zur Bewirthung; bei der Eheeinsetzung ein 
Opfer von Körnern oder Brod; bei der Ehevollziehung ein 
Speiseopfer (indisch: unblutig, italisch: Schweinsopfer) zur Ein
weihung der neuen Wohnung, und wohl a~lCh zur Bewirthung. 
- Freilich bleiben auf diesem Gebiete in unseren Quellen lei
der noch immer vielfache Lücken. 

i 

>I 



Drittes Capitel. 

Die Pflichten des Haushalters 
(die neun Gebote). 

26. (Die viel' altarischen und die fünf .M:anava-Gebote.) 
Als Resultat des zweiten Capitels werden wir Folgendes 

hinstellen können. Die Haushalterordnung, welche die altindi
schen Quellen als die (durch alle vier Kasten sich hindurch
ziehende ) gemeinsame Grundinstitution des socialen Lebens 
hinstellen, ist noch nahe verwandt der griechischen Auffassung 
des üikonomos, dagegen ferner schon stehend dem römischen 
paterfamilias. Die gemeinschaftliche Basis aber des indischen 
wie des griechischen und italischen Haushalterrechts ist die 
Hestia-Institution, eine Gestaltung des Dharma-, ~efllf;-, fas
Rechtes. Als Privatrecht dürfen wir uns dieselbe nicht charak
terisiren. Sie ist eine auf dem rita (ratio, cpvatf;) der Ehe be
ruhende Regierung der Hauskoinonie, die unter dem allmälig 
erstarkenden sacralen Vorschriftencomplex die schon altvol'
hanclene arische Geschlechtsorganisation auf eine höhere sitt
liche Stufe erhoben hat. Und diese Hausregiel'ung ist dann 
wiederum die Basis für allmälige Fixirung der Grundbegriffe 
öffentlicher Gemeindeordnung geworden. Das Ganze aber wal' 
ein genau durchdachtes, wenn auch noch rohes Rechtssystem. 
Nur freilich nicht von der Art unserer bürgerlich-weltlichen 
staatlich - gesetzlichen oder national- gewohnheitsrechtlichen, 
Rechtsordnungen. Die Zwangskraft des Rechts beruhte noch 
nicht auf volklich-staatlicher Macht, sonclern auf dem gemein-
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samen Glauben allel' gentes an die ariscben Götter und ihre 
Strafmacht. Wer sich unter dem Schutze dieser Götter und 
ihrer Strafgewalt fühlte, der half sich mit den Seinigen selber. 

Gerade weil das Recht noch als göttliche J:litaordnung er
schien, an die sich weitei' , durch die Priester vermittelt, die 
genaueren göttlichen Vorschriften (dharma, ,[fefltf;) anschlossen, 
so galt die Gesammtheit des heiligen Dharmarechts der älteren 
Auffassung direct zunächst nur als P fl ich t e n c 0 m pIe x: 
dharll1a sind die heiligen Pflichten (Anm. 3). Nachdem wir 
jetzt erkannt haben, dass die Haushalterordnung die altarische 
Grundorganisation des Dharmarechtes ist, stellt sich danach 
VOll selbst rücksichtlich des Inhalts diesel' Haushalterordnullg 
die Frage so: was sind die Pflichten des Haushalters? Es ist 
der Charakter hohen AlterthUllls, dass die Antwort hierauf in 
kmzen formelmässig zusammengefassten Ge bot engegeben 
wird. Solcher aber weist uns der genauere Einblick in unsere 
Quellen zwei ganz verschierlene Klassen auf. Sie werden auch 
in ihrer geschichtlichen Zusammengehörigkeit zwei zeitlich aus
einanderliegenden Perioden angehören. 

Die eine Klasse will ich die im engeren Sinn al t arischen 
(oder urarischen) Gebote nennen. Es sind ihrer vier: Du sollst 
die Götter ehren; Du sollst die Eltern ehren; Du sollst das 
Vaterland ehren; Du sollst den Gast (oder überhaupt: scbutz
he dürftigen Menschen) ehren. 

Die zweite Klasse der Gebote wird auf den ll1ythischen An
fänger menschlicher Gesetzgebung, den Manu, zurückgeführt. 
Das deutet gegenüber jenen ältesten arischen Geboten darauf 
hin, dass ihre Formulirung und Zusammenstellung berei~s auf 
späterer, und zwar menschlicher, Theorie beruht. Auch lllner
lich sind sie ganz anderen Charakters wie die der ersten Klasse. 
Während jene erste Klasse aus Geboten besteht, woclurch das 
Gehorsamsein und Entgegenkommen gegen Alles vorgeschrieben 
wird, was dem hohen Alterthum als verehrungs würdig erscheint, 
handelt es sich in der zweiten Klasse um Ge- und Verbote, 
wonach Alles gemieclen werden soll, was dem Alterthum als 
verabscheuungswürdig gilt. Deren sind fünf: Du sollst Dich 
rein halten Du sollst Deine Sinne im Zaum halten (insbeson
dere nicht ~chänden), Du sollst nicht tödten, Du sollst nicht 
stehlen, Du sollst nicht lügen. 
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Hiernach zerfällt meine folgende Darstellung in zwei Ab
schnitte. 

Er s t e l' Ab s eh n i t t. Die alt a ri s c h enG e bot e. 

27. (Indisch-griechisch-italisch Gemeinsames.) - Unsere 
Digesten stellen gleich im fr. 1 § 4, fr. 2 de iust. et iur. 1, 1 
als die ersten Sätze des ius gentium die drei Gebote auf: 

1) erga deos religio, 
2) ut parentibus, 
3) et patriae pareamus. 
Ich hob bereits in der GIRG. S. 653 hervor, dass diesen 

drei Punkten genau die drei Fragen entsprechen, worauf in 
Athen die Beamten-Dokimasie gerichtet war: 

1) 
") C::, ,.., I ) 

St (sQa 'Tw'CQ(:!a EI1'CW, 

2) si rOllta!; El! 1toul, 

3) 
"), , c, ... ,') ." "), 

Et 'CCi!; I1'CQa'Cl3w!; V'TCEQ WI!; 1tO"SW!; E(J'CQCi'CEVTCil, Ei 'Co 

dklj 'CEASi [die Hauptpflichten gegen die Polis]. Ich bemerkte 
dort bereits, dass wir im Sinne des hohen Alterthums zu 
diesen drei Geboten noch ein viertes, ebenfalls der :fefll!; oder 
dem fas angehöriges (S. 211 ff.), Gebot wen1en hinzufügen 
müssen: "Du sollst den Gast, Fremdling und Bittflehenden 
freundlich aufnehmen (ehren)". 

Den Faden der Untersuchung, den ich in meiner gräco
italischen Rechtsgeschichte habe fallen lassen, nehme ich hier 
wieder auf. Solche in festen Formeln aneinandergereihte Ge
lJote können in jenen alten Zeiten einem Volke unausgesetzt 
llur eingeprägt werden, wenn sich in Priestergeschlechtel'll Ein
richtungen ununterbrochener Lehre, oder im organisirten Cul
tus sacrale Verkörperungen dieser Gebote vorfinden. Wie dic 
Elemente bei den Vorfahren der Griechen und Latiner warell, 
welche jene Gebote gleiclllnässig fortgetragen haben, erfahren wir 
nicht direct. Blicken wir aber zu den Altindern hinüber, so 
finden wir in dieser Richtung die merkwürdigsten Aufschlüsse. 
Ich habe oben gezeigt, dass die Hau s s a c l' a, welche nach 
arischer Auffassung regelmässig mit der Entzündung des Hoch
zeitsfeuers ihren Anfang nehmen, in den Gl'undelementen de1' 
Hestia-Institution bei Indern, Griechen, Römern dieselben sind. 
Diese Haussacra, welche !;le1' Haushalter unter dem Beistande seiner 
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Gattin unausgesetzt zu pflegen hat, cnthalten bei elen Altinclern 
eine Cultuscinrichtung, die wir als das Ccntrum des Hauscultus 
werden zu bezeichnen haben. Diese Einrichtung bedarf unseres 
eingehendsten Studiums. Finc1en wir darin auch , wie fast bei 
allem Indischen, das sacrale Elcment ausserordentlich viel wei
tcr ausgebildet, als bei Griechen und Römern je der Fall ge
wesen ist, ~o beruht die ganze Einrichtung doch offenbar auf 
denselben Gedanken,· als welche in jenen griechischen und römi
schen vier Geboten sich aussprechen. Es sind dies die in d i -
sehen Mahayajna's, die s. g. grossen Opfer 1). Sie haben 
diesen Namen nicht von äusserlicher Gl'össe. Man kann sich 
kaum etwas Compendiöseres von Gottesdienst denken. Sie wer
den den Namen erhalten baben, weil mall sie als das wichtigste 
Stück des Hauscultus ansah. In Befolgung dies.er Pflicht hat 
[abgesehen von dem hier noch nicht zu besprechenden Wesen-

1) In den indischen Qllellen werden 5 Mahäyajlia's aufgeführt, weil ~u den 
Ul'spl'iinglichen viel' noch das Wese nopfer (oder die Bnlidarbl'ingungen, s. ll. 
§ 38) hinzugetreten ist. - Bnudh. II 6, 11, 1-6: ,Nun die fünf grossen Opfer 

[vgl. (Not. 2) 9atapatha Brähma~a XI. 5, 6, 1), ,welche auch die grossen Opfer
sessionen genannt worden sind: das den G ö t tel' n, das den 1\1 une 11, das allen 
"Vesen, das den Menschen, und das an Brahmun [der später an die Stelle 
der f!. is his gesetzt wurde) darzubringende Opfer. Lasst ihn täglich darbringen 
(Etwas an die Götter mit dem Ausruf) sväha, sei es auch nur ein Stuck 0 pfer
holz. Damit vollzieht er das Opfer an die Götter. Lasst ihn täglich darbringcn 

(Etwas an die Manen, mit dem Ausruf) svadhä, sei es auch nur ein Gefäss mit 
Wasser gefüllt. Las~t ihn täglich Ehrfurcht erweisen (allen Wesen), die mit 
Leben begaht sind, damit vollzieht er das Opfer an die "'Tesen. Lasst ihn Hig
lieh Speise geben den Bl'lIhmanen, seien es anch nnr WUl'zeln, Früchte und Ge

müse. Damit vollzieht er das Opfer an Menschen. Lasst ihn täglich für sich 

den Veda recitiren , sei es auch UUl' die Silbe Om oder die Vyäh~·itis. Damit 
vollzieht er das dem Brahma darznbringende Opfer'. - Ap. I 4, 12, 14-16 j 

13, 1: ,Nun folg~n einige Riten und Regeln, welche in den Brähmal,lus erklärt 
siud. Um der Belobung willen werden sie g r 0 s S e 0 p fe rod erg r 0 S S e 
o p fe r ses s ion e n genannt. Diese Riten enthalten die tägliche Balidarbl'ingung 
an die siehen Klassen der \Vesen j die tägliche Speisegabe an :i\Ienschen, je nach 

dem Vermögen j die Oblation an die Götter, begleitet von svähä-Ausruf, welche 

auch nur in einem Stlick Holz bestehen mag j die Darbdngung an die Manen 
begleitet vom svadhä-Ausruf, welche auch nur in einem Gefäss mit "Vasser be

stehen mag; die tägliche Recitation flir die Hishis'. - Y. 1, 97 ,dltS 0 pfer, 
welches die Gesetzbücher vorschreiben, soll der Hau s hai tel' t ä g I ich j n 

dem Hoc h z ei t fe u er vollziehen ~der in dem Feuer, welches Cl' zur Zeit der 

Erhtheilullg empfangen'. - [yajfia =JIt dy.v6_j. 
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opfer] seit Jahrtausenden jeder indische Haushalter tägli eh 
folgende vier Opfer darzubringen gehabt: 

1) an sämmtliche Götter, 
2) an die pita\:as, die schon verstorbenen parentes : Vater, 

Grossvater, Urgrossvater (die Manen), 
3) an die nicht mehl' persönlich bezeichneten Vorfalll'en: 

die ~ishis, oder Heroen, aus deren Oultus sich erst allmälig 
der Begriff des Va tel' 1 an des, der heimischen Polis, ent
wickelt hat, 

4) an die Gäste. 

Es handelt sich hier UlD vier Gebote, die nicht bloss ge
lernt, sondem täglich practisch in einem, wenn auch ganz kur
zen, Oultus befolgt wurden 2). Nr. 2. u. 3. sind aus dem EineIl 
Gebote der Verehrung der Eltern entsprossen. Dieses Gebot 
reicht an sich weiter, indem es auch die Verehrung der leben
den Eltern mit in sich fasst, Das Obsequium gegen die lebe1l
den ist, "renn es auch nicht im Oultus hervortreten kann, un
trennbar verwachsen mit dem Obsequium gegen die verstorbenen. 
Letzteres erscheint nur als Fortführung des Ersteren. So ist 
denn auch in den OultushancUungen gegen die abgeschiedenen 
Vorfahren immer als deren Basis die Vel'ehl'Ung gegen die 
lebenden Eltel'll nothwendig mit vorgeschrieben. Ich werde 
danach in der folgenden Darstellung äusserlich drei Punkte 
scheiden: 1) die Verehrung der Götter, 2) die der Eltern [mit 
deu drei Unterpunkten : der lebenden, der als Specialwesen fort
lebenden Manen, und der allgemeinen Heroen], 3) die der Men
schen. Au die Mahäyajfia's knüpft sich dabei von selbst der 
übrige den Göttern, Manen, ~ishis und Menschen gewidmete 
Hauscultus. 

2) Sie sind schon im 9atapatha Brähmal!a 11, 5, G, 1. 2. 3 vorgeschriehen : 
,fUn!' grosse Opfer gieht es, ehen jene grosseIl sattras, das Menschellopfer, das 
Väteropfer , das Götteropfer , das Brahmaopfer. Täglich hringe Cl' den Wesen 
Abgahe dar, so vollendet er das Wesenopfer; täglich gebe er, wenn anch 
üur einen Trunk Wasser, so vollendet. er das Menschenopfer; täglich bringe er 
dus svadha-Opfer, wenn auch nur einen Trunk Wasser, so vollemlet er dus 
Väteropfer ; täglich vollzieht. er das sv ä h a - 0 p I' er, wenn es auch nur ein 

StUck Holz ist, so vollendet er das Götteropfcr. Nun das Brahmaopfel·. Unler 

)3I'ahm!lOpfer verstellt Dlan dllS S tu d i um'. 
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Wir haben hier Einrichtungen vor uns, die bei den Alt
indern durch die tägliche Uebung eine aus dem Gemüthe des 
Vollces völlig unausrottbare Festigkeit erlangt haben, und die 
in den verschiedensten Richtungen offenbar mit griechischen 
und römischen Institutionen zusammenhängen. Wir betreten 
damit ein FOl'schungsgebiet von hoher Wichtigkeit. In gleich
sam versteinerter Gestalt tritt uns hier die altarische recht
lich fixirte Religionsdogmatik ,entgegen. Der Reich
thum der indischen Quellen macht es uns möglich, ein leben
diges Bild von der Anschauungsweise und deli Lebenseinrich
tungen einer ganz entschwundenen Zeit zu gewinnen. Ein Bild 
freilich, das wesentlich anders aussieht, als· es von manchen 
Phantasie-Theorien übel' die Anfänge der socialen, Ordnung ge
wisser Völker geliefert wird. 

28. (Das erste Gebot: Du sollst die Götter ehren.) -
Nach der Aufgabe, die ich mir in diesem vVerke stelle, habe 
ich nicht in das grosse und so vielfach dunkle Gebiet einer
seits der indischen und andererseits der griechischen und 
italischen Götter~ und Sagen - Welt untersuchend einzutreten. 
Ich meinerseits habe den Zweck, nachzuweisen, dass die in
dischen, griechischen und italischen Hau s s a c rain ihren we
sentlichen Grundlagen identisch sind, dass diese Haussacra aus 
einer Zeit stammen, wo Religion und Recht noch ein einziges 
Ganzes bildeten!), dass man also durch Aufdeckung der alt-

1) 'Wenn die Haussacra in ihren Grundelementen eine indogräcoitalisch ge

meinsame Institution sind, so muss es in jenen alten Zeiten gewisse Kreise ge
geben hahen, denen die Pflege und Bewachung diesel' Institution als nie unter
brochene Pflichterfüllung oblag. Wir werden durch die ganze folgende Dar
stellung sich den Satz hindurchziehen sehen, dass diese Träger der Sacra bei 
den Indern die BI' ahm an e n nehen den officiirenden Priestern sind. Ferner 

werden wir finden, dass in wesentlich gleichartiger Stellung hei den Griechen 
die Ex e g e t e n nehen den eigentlichen Priestern stehen [Petersen S. 170: "Plato 

. . . vertraut den Exegeten Theilnahme an der Begründung der Religion im 
Allgemeinen sowohl, als die Erhaltung und Ausübung des heiligen Rechtes, den 
Priestern dagegen meistens nur den Tempeldienst"]. Gleichartig wieder stehen 
in Rom neben den flamines die pontifices (GIRG. S. 182.187); Petersen 
S. 207: "Vergleichen wir die Stellung der Exegeten mit entsprechenden Aem
tern in Rom, so sind sie in El'theilung der Gutachten und Rathschläge den pon-

Lei s t, Altarisches ius gentium. l2 
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arischen Haussacra auch zum VerställClniss der altarischen, von 
der HaushaltersteIlung ausgehenden, Rechtsgrundgedanken ge
langen kann. 

Ich habe danach rücksichtlich der Götterwesen Alles, was 
nicht in den HaussaCl'a eine Rolle spielt, hier bei Seite zu 
legen. Demzufolge kommen für mich im Wesentlichen 2) nur 
drei }1'iguren in Betracht, die sich zweifellos gemeinschaftlich 
bei Indern, Griechen und Italikern finden: dyaus (der zeugende 
Himmel), prithivi (die "Breite", - die gebärende Erde 3), De
meter), und Varm;ta - Uran os. 

Aber auch in Betreff dieser göttlichen Wesen ist dem den 
arischen Haussacra Nachforschenden der Untersuchungsboden 
in merkwürdiger Weise bequem gemacht worden. Er kann die 
vielen schwierigen Fragen, die sich auf die genauere Erklärung 
dieser Götter beziehen, unberührt lassen. Die Persönlichkeiten 
dieser göttlichen Wesen treten im Hauscultus ganz in den Hin
tergrund. Es kommt hauptsächlich nur auf den allgemeinen 
Begriff des dem Hause und Heerde gewährten "g ö t t 1 ich e n 
Sc hut z es" an.' Dessen Centralpunkt ist den Griechen wie 
den Römern immer Zevf; na'C1;e re'jle'C~e, Dis pater genitor ge
blieben, während die Inder sich neben dem dyaus pitä janita 
den Hausheerd allerdings mehr bevölkert haben 4). Aber gerade 

tifices ähnlich, ja berUhren den Geschäftskreis der prudentes oder iureconsulti, 
aber nur in Betreff des heiligen Rechtes, aber ohne eine so hohe Stellung im 
Staate einzunehmen als die pontifices, und ohne so tief in die RechtsverwaItung 
einzugreifen als die iureconsulti"; GIRG. S.31 Not. q. 

2) Ueber einiges Sonstige (Aurora, Allvin) s. GIRG. S. 175 ff. 

3) Vgl. oben §, 23 Nr. CI., § 24 Not. 6 die Formel: ,der bin ich, die bist 
Du, die bist Du, der ich; Himmel (dyaus) ich, Erde (p:ithivI) Du' (vgl. GIRG. 
S. 181). Schon in diesel' Hinweisung auf die beiden Elemente der IPortptlun
zuug (Zeugen und Gebären) ist ,die arische Grundanschauung von der im Himmel 
wie anf Erden auf der Ehe aufgebanten Rechtsordnung ausgesprochen. 

4) Allv. 1 1, 3 ,wenn er im Fener opfert [beim Mahäyajiia], das ist das 
Götteropfer' [I 2, 2: Soma, Agni, Indra, D y ä v ä P ~ i ti v I, den Allgöttern, 

Brahman]. - In den Haussacra ist D y aus - P !' i t h i v I in manchen indischen 
Formeln festgehalten worden; so bei der Cändräyana-Busse in der sechsten Ob
lation, Baudh. III 8, 8; so bei 9äiikh. 4, 13 ,Streus~ende fitr Himmel nnd Erde, 
mit einem dem Himmel und der Erde geltenden Verse und (mit dem Spruch) 
"Verneigung dem Himmel und der Erde" eine Ehrfurchtsbezeugung' ; so weiter 
bei Päl'. I 12, 1: ,am ersten 'l'age jedes Halbmonats, nachdem Cl' eine 'l'opf

speise gekocht lind den Göttern des Neumonds und des Vollmonds geopfert, 
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auch bei den Indern hat man beim Hauscultus die Rücksicht
naillue auf die einzelnen göttlichen Persönlichkeiten äusserst 
leicht genommen. Bei dem Kernpunkte der Haussacra, den 
täglichen Mahäyajfia's, brachte man, um keil;lell der Götter zu 
verletzen, seine Verehrung schlankweg "a 11 enG ö t t ern" dar 
(das vaü;vacleva-Opfer). Ich habe schon hervorgehoben, dass 
sich ein Anklang hieran auch bei den Griechen, ja clal'an wieder 
sich lehnend bei den Römern finde (§ 13 Not. 1). Neben den 
Mahäyajiia's kennen die Inder im Hauscult noch eine Menge 
von Opfel'll für besondere Gelegenheiten 5), und dabei denn 
auch öfters für besondere Götter. Aber ich habe für meine 
Zwecke wenig Bedürfniss, darauf einzugehen, ebenso wie ich 
auch für die griechischen und römischen sacra privata mich 
selten auf die Persönlichkeit des verehrten Gottes einzulassen 
bra.uche. Ich meinerseits habe hier nur zu erläutern, wie man 
im Hauscultus "den Göttern" gegenüberzutreten habe. Es 
zerlegt sich dies in drei Punkte. 

1) Man muss den Göttern in Reinheit nahen (§ 10)6). 
Die Götter erfreuen sich nur an reinen Opfern. Sie verlangen 
nach Reinheit, und sind selbst rein, Baudh. I 6, 13, 1-3. Ist 
das Opferfeuer verulll'einigt, so muss es durch die Reibhölzer 
neu erzeugt werden, Baudh. I 6, 14, 18. Der Opfernde soll 
nichts Unreines ansehen, Baudh. I 7, 15, 30. 31 ,Man soll nicht 
gegen Götterbilder Excremente leeren, Füsse ausstrecken, nicht 
von Göttel'll schlecht sprechen, nicht als Unreiner ihren Namen 
nel1nen, Ap. I 11, 30, 20. 22; 31, 4. 5; nicht das Feuer mit 

opfert er dem BralmuUl, Prajäputi, den Allgöttern und dem Himmel und der 
Erde'. _ Buchofen (A. BI'. I S. 84) sagt: "der altindischen Welt sind Himmel 

und Erde keine getrennten Gebiete". Ganz richtig. Der z e u gell d e Dyuus 
(Vater) und die ge b 1; l' end e Pl:ithivI (Mutter) gehören in der altindischen An
schauung nothwendig zusammen. Desshalb ist aber auch iu ihr für das ein

seitig "tellurische Mutterprincip" kein Raum. 
5) Das gunze grosse System des indischen ö f f e n tl ich e n Opferwesens 

liegt ausseJ'halb meines Untersucilltngskreises. Es bedarf dazu eines Gelehrten, 
der das ganze Gebiet der Sanskrit-Quellen heherrscht. Ich gebrauche hier das 

Wort "öffentlich" nur im Sinn der Negation der Haussacm, ohne damit eine 

innere ErkHinmg geben zu u·ollen. 
6) Cie. de leg. 2, 10, 24: Caste iubet lex adire ad deos. - l\iur

quurdt, Röm. Alt. Staatsverw. ~II 169 f. - Vgl. uuten § 37 Not. 5 (in Betreft' 

der Griechen). 
12* 
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dem Munde anblasen, nicht zwischen zwei Feuern, nicht zwischen 
dem Feuer und Brahmanen, Vas. 12, 27-29, nicht zwischen 
den Opferutensilien und dem Feuer hindurchgehen, Baudh. I 7, 
15, 7 ff., nicht dem Feuer den Rücken drehen, Baudh. I 7~ 15, 
13. 14, u. s. w. Ist man verunreinigt, so ist besonders der 
allwissende VaruJ;la, der reinigende Gott, anzurufen, Baudh. I 
4, 6, S; II 4, 7, 2; der sündenreinigende Gerstenschleim ist 
dem VaruJ;la geheiligt; Baudh. III 6, 5; bei der CändräyaJ;la
Busse ist die zehnte Oblation an Vann,la gerichtet, Baudh. III 
8, durch Hersagung gewisser sündenreinigender Texte an. das 
IV assel' oder an VarUl,la kann man gereinigt werden, G. 25, 7. 
9, Baudh. IV 2, 13. 14; beim Wasserordal wird das Wasser 
mit der Formel ergriffen ,Durch Wahrheit schütze Du mich 0 , 
VaruJ;la!' Y. 2, lOS. 

2) Man muss den Göttern im GI a u ben nahen. Die Göt
ter sind dreifach treu, Baudh. IV 2, 11 7), so muss man auch 
ihnen treu sein. Baudh. I 5, 10, 4 ff. ,der Veda erklärt: "Die 
Götter, die leicht angeekelt und nach Reinheit verlangend sind, 
freuen sich nicht an den Darbringungen, die ihnen glaubens
lose Leute machen". Nach Ueberlegung des relativen Werthes 
von Speise, dargebracht von einem reinen glaubenslosen und 
einem unreinen gläubigen Manne, erklärten die Götter Beides 
für gleiCh. Aber der Herr der geschaffenen Wesen sagte zu 
ihnen: "Das ist nicht gleich, es ist ungleich. Die Speise eines 
glaubenslosen Mannes ist werthlos, die, welche durch Glauben 
gereinigt wird, ist vorzuziehen". Nun citiren sie noch (die fol
genclen Verse): "Der Mangel an Glauben ist die grösste Sünde, 
denn Glaube ist die höchste Austerität. Desshalb essen die 
Götter keine ohne Glauben gegebenen Darbring1mgen. Ein thö~ 
richter Mann gelangt nicht in den Himmel, mag er auch (Opfer) 
darbringen und (Gaben) geben". Der wird ein thörichter Mann 
genannt, dessen Benehmen durch Zweifel beschimpft wird, und 
der, an seinen eigenen Phantasien hängend, die Regeln der 
Qästras übertritt, weil er sich der Erfüllung des heiligen Ge-

7) Wem aber die Götter treu sind, der ist sturk, denn die Götter stehen 
ihm bei; während der sie nicht Ehrende von ihnen bestraft wird. Vgl. auch 

AeschyJ. Hepta 596: C5mo~ ~~ :Jf;OV~ ai~.t. Hilret. 732: y'p6~(jj TOt. xup((jj T' 

l~ 'tj[l.ap~ :Jeov, (h('(jj~ 't"l~ ~po't"w~ C5Waf;t C5(x't]~. Vgl. § 37 Not: 2. . 
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setzes (dharmatalltra) entgegenstellt'. Beim Opfer sitzen die 
Götter in Front, geleitet von Agni, Baudh. III 6, 6. Agni 
bringt die Brandoblationen [wie zu den Manen (s. u.), so auch] 
zu den Göttern; er wacht, dass die Opfer wohl vollzogen wer
llen, Baudh. IIS, 14, 7. Agni ist danach auch der Beschützer 
del' Gelübde (vrata), weil er sie zu den Göttern trägt, Baudh. 
III S, 16. Dem Feuer muss desshalb auch selbständig Ver
ehrung erwiesen werden, Baudh. III 7, 12, IV, 2, 11. Eine 
von einem Brahmanen in richtiger Weise ins Feuer geworfene 
Oblation kommt zur Sonne, die Sonne erzeugt Regen, davon 
wird die Speise producil:t, und davon leben die Geschöpfe, 
G. 8, 3. 

Eigentliches Opfer muss demnach, um zu den Göttern ge
bracht und von ihnen genossen zu werden, auf dem Heerde 
vom Feuer verzehrt, es muss eine Brandoblation 8) sein. Der 
ganze Hauscultus 9) ruht auf der naiven Idee, dass den Göttern 
S p eis e, deren sie zum Leben bedürfen, darzubringen sei. 
Wir werden weiter sehen, dass auch der Cult der Manen und 
Menschen zunächst auf diesel' selben Idee aufgebaut ist 10). 
Diese Idee ist die Consequenz der oben dargestellten Haus
halterordnung. Der Haushalter, indem er mit dem Hochzeit
feuer sein Haus gegründet hat, bereitet mit seinem Weibe zu
sammen auf dem Hausheerde die nährende Speise. Indess Cl' 

hat nicht bloss für sich und sein Weib zu sorgen. Ihm liegt 
auch die Ernährung der im Hause aufwachsenden Kinder, der 
im Hause lebenden Verwandten, des Gesindes, der Sklaven, der 
Thiere ob. Daran aber darf der Haushalter nicht gehen, bevor 

8) Das gemeinsam indogräcoitalische Wort, welches Rau eh bezeichnet, Will' 

danach geeignet, auch in den Begriff des Opfers überzugehen; Curtius Nr. 320: 

Skt. dhümas (Rauch); G:r. :JV[l.CI:, ;Jua(CI: (Opfer); Lat. fumus. 

9) Ich lasse hier die schwierigen Fragen, wie im indischen Alterthum die 
Sühn opfer (Menschenopfer, Pferdeopfer u. s. w.; GIRG. S. 257 ff.) aufgefasst 

wurden (übel' die mir das grosse indische Quellenmaterial nicht zugänglich ist), 

ausser Betrachtung. Wieder von diesen Sühnopfel'l1 zu uuterscheiden sind die 
Büssungen und Bussstrafen (durch Fasten und dgl.). Von diesen wird unten 

noch mehl' die Rede sein. 

10) Baudh. II 3, 6, 41 ,Die geoffenburten Texte erklären, dass die Ge
schöpfe von Speise abhängen. S p eis eis t ·L e ben. Desshalb mtissen Gaben 
Von Speise gemacht werden. Speise ist die vorzliglichste Opfernahrung'. 
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er nicht für die das Haus schützenden Mächte die schuldigen 
S p eis e 0 p fe l' vollzogen hat. Diese Opfer sind eben nach den 
Geboten des Hauscults, deren genauere Betrachtung uns hier 
beschäftigt: das den Göttern, Manen, J;iishis, Menschen (Gästen) 
Darzubringende; Vi. 37, 27 ff. ,Wenn man den Act (des Rochens) 
bloss fürs eigene Gedeihen vollzieht, wenn man nicht sein eige
nes heiliges Feuer entzündet hat, wenn man seine Verpflich
tungen gegen die Götter, J;iishis oder Manen (oder das Opfern, 
Vedastudium oder Geschlechtsfortpflanzung) unterlässt .. :. so 
sind die Verbrechen des vierten Grades aufgezählt'. Da die 
Erfüllung dieser Pflicht eine so dringende ist, darf der ihr 
unterworfene Haushalter (unter bestimmten Voraussetzungen) 
auch von Anderen dazu Speisegaben annehmen; Vi. 57, 12 ff. 
,wenn er solche Almosen zurückweist, so werden weder die 
Manen (die ihnen offerirten Funeraloblationen) fünfzehn Jahre 
lang essen, noch wird das Feuer seine Brandoblationen (zu den 
Göttern) tragen. Wenn er wünscht, seine (Eltern oder andere) 
Gurus oder (sein Weib oder andere) solche Personen, denen er 
den Unterhalt zu geben verpflichtet ist, zu versorgen, oder wenn 
er eHe Manen oder Götter zu verehren wünscht, so mag er von 
Irgendwem Gaben annehmen, aber sich selbst soll er nicht da
mit sättigen'; Vi. 59, 19. 20. 26 ,ein Haushalter hat fünf Plätze, 
wo lebende Wesen sich gefallen lassen müssen, zer s t ö l' t [d. h. 
als Speise verkocht] zu werden . . . . auf diesen Plätzen muss 
er die (fünf) Opfer [die MahäyajIia's] an den V e da, die G ö t
t er, alle erschaffenen vVesen [die Balidarbringungen], die 
Man e n und die 1\1 e n s ehe n vollziehen . . . Wer diesen fünf: 
den Göttern, seinen Gästen, (seinem Weib und Kindern und 
Anderen) die er zu unterhalten verpflichtet ist, seinen Manen 
und sich selbst ihren Theil nicht giebt [d. h. im Genaueren : 
1) sich selbst, 2) zu vor: den Gliedern des Hauswesens, die 
man zu unterhalten verpflichtet ist, 3) zuvor der alten Trias: 
Göttern, Manen, Menschen, zu denen dann die Rishis und die 
Balidarbringungen hinzugetreten sincl], der lebt ~icht Cd. h. er 
erfüllt nicht seine HaushaltersteIlung], obgleich er athmet'. 

3) Wie überhaupt in Folge der Ahh,lsä (des Verbots der 
Tödtung lebender Wesen) die Fleischnahrung bei den Indern 
sehr zurückgedrängt worden ist, so haben sich auch die Opfer 
des Hauscultus immer melir auf die Darbringung von Butter, 

lö3 

Körnern, Teig beschränkt. Aber die Thieropfer sind doch in 
der Sütraperiocle nie ganz weggefallen. Man half sich gegen
übei' der Ahh,lsä mit der Theorie, dass das Thier 0 p fern 
kein Thier s chI ach t e n sei; Vi. 51, 60-66 ,So viele Haare 
als das Thier hat, welches· er in dieser Welt erschlagen hat, 
so viele Tage wird der, welcher ein Thier für andere Zwecke 
als ein (Qrauta- oder Smärta-) Opfer tödtet, schrecldiche Aengste 
in diesel' und jener Welt erleiden. . Es ist für Opfer, dass 
Thiere vom Selbstexistirenden (Brahman) geschaffen worden sind. 
Opfern bewirkt, dass die ganze Welt prosperirt; desshalb ist 
die Schlachtung. (von 'fhieren) für ein Opfer keine Schlachtung. 
Die Sünde dessen, der vVild um des Gewinnes willen töeltet, 
ist nicht so gross (und weniger schwer heimgesucht) in der 
jenseitigen Welt, als die Sünde dessen, der Fleisch isst, welches 
nicht den Göttern dargeboten ist . . . Zu Ehren eines Gastes, 
bei einem Opfer, oder bei der Verehrung der Manen oder der 
Götter, mag ein Mann Vieh töüten, aber nicht anderweit, uuter 
keinerlei Umständen. Ein zwiegeborener Mann, der, gen au die 
in dem Veda (promulgirte) Wahrheit kennend, Vieh für die 
Opfer töeHet (die im Veda verordnet sind), wird sich unel das 
(von ihm erschlagene) Vieh zu einem segensvollen Aufenthalt 
bringen. Ein sich selbst beherrschender Mann von zwiegebore
ner Kaste, mag er ein Haushalter sein, oder bei seinem geist
lichen Lehrer oder im Walde wohnen, muss nie ein Thier im 
·Widerspruch mit den Vorschriften des Veda tödten, selbst nicht 
in Nothfällen ... Es giebt keinen grösseren Sünder als den, 
der, ohne den Manen oder den Göttern ihren Theil zu geben, 
sein eigen Fleisch· durch das Fleisch einer anderen Creatur zu 
vermehren strebt'; Vas. 4, 5. 8 ,das Mänava (Sütra) sagt: "nur 
wenn er die Manen oder die Götter verehrt, oder die Gäste 
ehrt, mag er sicher Thieren ein Leid anthun, beim Anbieten 
eines Madhuparka, bei einem Opfer, und bei den Riten zu 
Ehren der Manen, aber allein bei diesen Gelegenheiten mag 
ein Thier getödtet weHlen, die s e Re gel hat Man u pro
c la mir t. Fleischspeise kann nie erlangt werden ohne Schä
digung lebender Wesen, und lebende Wesen zu beschädigen, 
giebt keinen himmlischen Segen; desshalb (erklären die Weisen) 
die Tödtung von Thieren bei einem Opfer nicht für ein Schlach
ten (im gewöhnlichen Sinne des vYorts). Nun mag er auch 
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einen ausgewachsenen Ochsen oder Ziegenbock für einen Brah
manen- oder Kshatriya-Gast kochell; in diesel' Weise bieten sie 
einem solchen Mann Gastfreundschaft'. 

29. (Das zweite [und dritte] Gebot: Du sollst die Eltern 
ehren.) - Das zweite Gebot zerlegt sich in das Obsequiulll 

/gegen .. die Lebenden und das gegell die Verstorbenen. :Yährßl~(1) 
)gegenuber den lebenden Eltern das Benehmen der Klllder em :, 
?)' ohlverhalten sein soll, haben sich die Pflichten gegen die Ver
storbenen zu einem wahren Cultus gestaltet, der mit dem Cultus 
der Götter auf gleiche Stufe tritt. Bei diesem Cultus der Ver
storbenen ist nun aber eine Unterscheidung hervorgetreten, die 
zu dem Charakteristischsten und Wichtigsten des hohen arischen 
Alterthums gehört, eine Unterscheidung,. die ihre Ueberl'este 
noch in den historischen Zeiten der Griechen und Römer her
vortreten lässt. Nur durch ihre genaue Erforschung werden 
wir zum vollen Verständniss der arischen Familienorganisation 
gelangen. Es ist der Gegensatz der ersten drei ascendentischen 
Grade (der pitaras) zu den übrigen (den ~ishis). Jene sind 
die mit individueller Namennennung verehrten, die übrigen ge
hen in dem allgemeinen Begriff der Vorfahren auf. Der na
türliche Grund für diese Gegeneinanderstellung wird in der 
'l'hatsache liegen, dass man, in Zeiten, wo auch die Söhne früh 
heirathen, oft noch persönlich seine Eltern, Grosseltern und 
Urgrosseltern gekannt hat. Aber dieser Grund ist kein zwin
gender. Denn sonst müsste dieselbe Gegeneinanderstellung bei 
allen anderen alten Völkern hervortreten. Sie ist aber eine 
charakteristische Eigenthümlichkeit gerade des arischen Stammes. 

Hiernach ergeben sich für die folgende Darstellung drei 
Fragen. Ich habe zunächst das,Ob?equium gegen die lebenden 
Eltern, dann das gegen die pitaras, und schliesslich das gene
relle gegen die Vorfahren zu erläutern. 

1) Das Obsequium gegen die lebenden Eltern. In diesem 
Punkte kann ich hier kurz sein. Ich habe in meiner gräco
italischen Rechtsgeschichte bereits das aus dem Gl'iechenthum 
und Römerthum Hiehergehörige zusammengestellt (S. 11 ff.). 
Es bleibt mir daher jetzt nur übrig, das über diese Frage sich' 
in elen indischen Sütras Finüenc1e vorzuführen. Es wird auch 
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nicht nöthig sein, bei manchen Punkten die nahe Verwandt
schaft des Indischen insbesondere mit dein Griechischen noch 
besonders namhaft zu machen 1). 

a) Den Atigurus, - Vater und Mutter; woran dann der 
Lehrer als geistlicher Vater angeschlossen wird (vgl. oben § 11 
Nr. 4), - muss unter allen Umständen Gehorsam erwiesen 
werden; Vi. 31, 1-6 ,Er muss thun, was ihnen angenehm Ullcl/! 
diensam ist; lasst ihn nie etwas ohne ihre Erlaubniss thun' 2). 
Diese Drei werden mit dem Heiligsten, was man kennt, auf 
Eine Stufe gestellt: den drei Veden, Göttern, 'Welten, Feuern, 
Vi. 31, 7. 8. Derjenige erfüllt überhaupt alle seine Pflichten, 
der diesen Dreien Ehrfurcht erweist. Wer ihnen keine Rück-/ 
sicht zeigt, leitet keinerlei Förderung aus irgendwelcher reli-{ .' 
giösen Observanz ab, Vi. 31, 9. Indem er seine Mutter ehrt,' \\ 
gewinnt Cl' die gegenwärtige Welt, durch Ehre des Vaters: die 
Welt der Götter, durch Ehre des Lehrers die Welt des Brah- ""! 

man, Vi. 31, 10. Die Mutter steht nach eIer richtigen Ansicht 
e1em Sohne physisch nicht näher als der Vater 3). Aber indem 

1) Nu!' das muss ich noch besonders hervorheben, dass die indogräcoitttlischa 

Anschauung in Betreff des Obsequiums Va tel' und Mut tel' durchaus n c ben -

ein an der s tell t. Den Par e n t es, weil man bei den vereint das Leben 

dankt, muss man gleichmässig Verehrung zollen. Wie danach der Inder Vater 

Ul;d Mutter als die vereinten Leiter des Hauswesens hinstellt, so erscheint auch 

dem Griechen der.lt a.Tp .a} 0 ( a C; und der /J.1) T P aA 0 (a c; gleich verwerflich, und 

ist dem Römer j;ct~r puer, si parentern verberavit, divis par e n t u m sacor. 

Es ist mit solchem indogräcoitalischelf Shln" nicht vereinbar, dass bei den Ur
ariern ursprünglich "Mutterrecht" geherrscht haben sollte, und dass dann man 

sich, wiederum eiuseitig, lediglich auf den Patel'llitätsstandpunkt gestellt habe. 

Die indogräcoitalische Obsequiumslehre ist vielmehr eine gleichmässig purentttl

rechtliche. 

2) Vgl. auch Aesch. Prom. 40: clV'I)(OU<JTELV al; TWV ltaTpOC; A6y~lV 

ot6v Te ltWC;; 

3) Baudh. I 5, 11, 19-23 ,Bei einer Gehurt werden (allein) die Eltel'll 

während der zehn.Tage unrein. Einige (erklären, dass allein) die Mutter (unrein 

wird), weil (blass die im Wochenbett liegende Frau) vermieden wird. Andere 

(sagen, dass allein) der Vater (unrein wird), weil der Saamen die Huuptursacho 

der Zeugung ist [vgl. oben § 18 Not. 1], denn Söhne, welche ohne Mutter ge

boren werden, werden in den offenbarten Texten erwähnt [Agastya und Vasish~ha j 

Rigveda VII 33, 11]. Aher die richtige Ansicht ist, dass beide Eltel'l1 (ul1l'cin 

werden), weil sie behle gleichmässig (mit dem Ereigniss) verbunden sind' ; vgl. 

Vas. 4, 20-22. 
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die Mutter zugleich die Schutzbedürftige 1st, so gewinnt das 
Verhältniss zu ihr besondere Zärtlichkeit und Vertrautheit (vgl. 
oben § 11 Not. 4); Ap. I 10, 28, 9; G. 2, 50 ,der Lehrer ist 
der Erste unter allen Gurus; Einige sagen, dass die Mutter 
diese Stelle einnimmt'. Der vom Lehrer zurückgekehrte Sohn 
giebt das durch Betteln Erübrigte seiner Mutter, diese giebt es 
dem Vater und dieser dem Lehrer, Ap. I 2,7,15-17. Geht 
der Schüler auf seinen, an die Hausfrauen sich richtenden (Vi. 
27, 25), Bettelgang , so wendet er sich, wofern er Abweisung 
fürchtet, zunächst an die Mutter (§ 7 .Not. 4) 4). - Aber im 
Allgemeinen müssen dem Sohne Vater und Mutter gleichstehen. 
Das Betteln wird dadurch erlaubt, dass man es thut, um Vater 
und Mutter zu ernähren, Ap. II 5, 10, 1. Sind die Eltern aus 
der Kaste gestossen worden, so müssen sie doch unter keinen 
Umständen schlecht behandelt, vielmehr mit dem Nöthigstell 
versehen werden, G. 21, 15. B~iammernswerth ist der Vater
ocler Mutterlose; wer von einem Solchen Speise annimmt, ver
geht sich, Ap. I 3, 11, 1. 2. Die Verehrung aber gegen dic 
Eltern bethätigt man vorzugsweise durch Söhnezeugung, indem 
diese Söhne dann auch jenen Eltern die Tocltendienste erwei
sen, Baudh. II 9, 16, 5. 10 5). Ob man sich gegen Vater und 
Mutter gut benehme, konnte auch bei den Indern Gegenstand 
einer Dokimasie werden, ebenso wie wenn es sich in Athen um 
Erlangung eines Amtes handelte. Jenes Todtenmahl, das 
Qräddha, das auch in elen historischen Zeiten der Griechen als 
nee{c)'el7t1I011, und der Römer als silicerniul1l fortbestanden hat 
(vgl. § 14 Not. 5), und von dem unten noch weiter die Rede 

4) Gerade weil zur Mutter ein besonderes Zärtlicbkeitsverhältniss besteht, ist 
es dem arischen Sinn so naheliegend, dass man dem avunculus, je welliger seine 
Stellung in der Familie, zu der seine Schwester iibergetreten ist, eine reell ein

greifende ist, nm so mehr eine der Ehrfurchtserweisung gegen die Mutter sich 
llllschliessende Ehr e n s tell u n g einräumt. Wir haben von diesem Sinn noch 

heutzutage ein Element in uns; dass dieser arische Avunculat ein Uebel'l'est 
des vermutheten uralten "tellurischen Mutterrechtes" sei, ist völlig unerwiesen. 

Vgl. auch unten § 52 NI'. C, 4 das Gleichstehen des väterlichen und miitterlichen 
Oheims betr. die Gurubettschäudung. 

5) l\Ian kann auch sogar fiir das Seelonheil seiner Eltern, wenn sie Böses 
hegangen haben, noch nachträglich durch Leistungen sorgen j Balidh. IV 8, 2 

(vom Gnnahomal'itus) ,Ein Bl'Rhmane, der dieseu Ritus fiir seinen Lehrer, seinen 

Vater, seine Mutter oder fiir sich selbst voll~ieht, ist glilnzend wie die Sonne'. 
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sein wird (§ 33), hat für die Zusammenhaltung der Familie 
eine tiefeingreifende Rolle gespielt. Es galt als Sache von hoher 
Bedeutung, üb man dazu zugelassen oder davon ausgeschlossen 
wurde. Der allgemeine Prüfstein aber (abgesehen von beson
deren Vergehungen) für die Würdigkeit war das Benehmen gegen 
Vater und Mutter; Y. 1, 221 ,Brahmacärins, welche Vater und 
Mutter ehren [denen Vater und Mutter das Höchste ist], solche 
sind die Brahmanas, die ein Qräddha gedeihen machen 6). 

b) Die Verletzung der Verehrungspflicht der Eltern ist 
schwere Sünde. Man kann sich davon d.u·ch Leistungen, ins
besondere die Gerstenschleimbusse (prasritiyävaka) reinigen; 
Baudh. III 6, 5 ,von der Sünde des Ungehorsams gegen Vater 
und Mutter . . reinigt mich, ihr Gerstenkörner'; Vi. 48, 20. 
Noch aus einem früheren Leben hel' wirkt die Schuld des Un
gehorsams gegen den Vater fort; Vi. 45, 18: ein dem Guru 
(Vater) Ungehorsamer hat jetzt die fallende Sucht. Unwahrheit 
gegen den Guru ist streng zu meiden; Gant. 23, 31 ,denn welln 
Cl' selbst bloss in seinem Herzen einem Guru auch nur übel' 
geringe Dinge lügt, so zerstört er sich selbst, sieben Nachkom
men und sieben Vorfahren'. Falsche Anklage und Lästerung 
eines Guru muss mit monatlangem Leben von Milch gebüsst 
werden, Vi. 54, 14 7 ). Ein Verbrechen vierten Grades ist es, 
wenn man seinen Vater wegen Vernachlässigung seiner Haus
ha.lterpflicht, z. B. Machens ungleicher Theile bei der Erbthei
lung, tadelt, Vi. 37, 3. Den Söhnen kann wegen Verletzung 
ihrer Obsequiumspflicht ihr Erbtheil genommen werden; Ap. II 
6, 13, 1-3 ,Söhne, erzeugt von einem Manne, der in richtiger 
Zeit dem "Yeibe von gleicher Kaste, die noch keinem anderen 
Manne angehört hatte, und ihm rechtmässig verheirathet wurde, 
genaht ist, ha.ben ein Recht, der Lebensweise (ihrer Kaste zn 
folgen) und das Vermögen zu erben, wofern sie nicht gegen 
Einen (ihrer Eltern) sündigen' [Haradatta: ,another (commenta
tor) says: "neither of the parents shall pass them over at (the 
Llistribution of) the heritage. Both (parents) must have theil' 
property to them'; 6, 14, 14. 15 ,Söhne, welche tugendhaft sinLl, 

6) Vgl. auch § 42 Not. 13. 
7) Auch berechtigte Anklageerhebung widerspl'icht der von Seiten des· Kin

des dcn Eltern zu zollenden Ehrerweisung; vgl. auch § 40 Not. 3. 
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erben. Denjenigen aber, welcher unrechtmässige Ausgaben 
macht, soll er enterben, mag er auch der älteste Sohn sein'; 
G. 28, 40 ,Nach Einigen erbt der Sohn selbst von einem Weibe 
gleicher Kaste nicht, wenn er unrechtmässig lebt'. 

c) Ganz besonders schlimm ist das Schlagen der Eltern, 
Y. 2, 303. Vater und Mutter haben, wie oben bereits hervor
gehoben wurde, das Recht, für solche Unthat ihr Kind zu yer
stossen (Vas. 17, 36) 8); aber es kann auch Readmission des 
7CC1y;~a'),oLag oder jUli7;~a'),oiag (GIRG. S. 14 Not. f) nach erfolgter 
Verzeihung oder Busse stattfinden; Vas. 15, 11-21 [vgl. G. 20, 
10-14J ,die, welche ihren Lehrer, ihre Mutter oder ihren Vater 
schlagen, mögen in folgender "Yeise wieder zugelassen werden, 
entweder nachdem die (beleidigte Person) ihnen verziehen hat, 
oder nachdem sie ihre Sünde gebüsst haben. Nachdem sie ein 
goldenes oder irdenes Gefäss (mit Wasser) aus einem heiligen 
See oder Fluss gefüllt haben, schütten sie (das IV assel') über 
ihn, mit den drei Versen )hr Wasser seid" [Rigveda X 9, 1 J 
(vgl. unt. § 63 Not. 2). 

d) Völlig entsetzlich sind die zwei "grossen Unthaten" 
(mahäpätakas) der Schändung des Gurubetts und der Guru
tödtung. Von diesen kann erst in anderem Zusammenhange 
gesprochen werden; (vgl. auch § 42 Not. 13). 

30. (Fortsetzung. - Das zweite [und dritte J Gebot: Du 
sollst die Eltern ehren.) - 2) Das Obsequium gegen die pitaras. 
Ich gelange nunmehr zu der wichtigen Frage vom Todtendienst 
und Ahnencultus. Wichtig, in welcher Beziehung? Es lohnt 
sich wohl hier etwas anzuhalten, und diese Frage von einem 
allgemeineren Gesichtspunkte aus zu beleuchten. 

Bei den Indern ist der ältere religiöse Standpunkt (ehe sie 
in die philosophische Speculation übel' das Brahma und den 
Atman eingedrungen sind) der, dass als höhere die Menschen 
schützende bezw. verderbende Wesen die Götter und die Ahnen 

8) Dn indess Kinder gerade das Höchsterwiinschte sind, so ist es selbst
verständlich, dass die Verstossung nur aus schwersten Griinden erfolgt; vgl. 

Aeschyl. Prom. 664: !J.u'joup.ev'l] r~w Il6!J.MV T€ )(cä 7tcl.Tp<X' (J'j"rv ~/Jl. Ag. 1565 

'r(, tJ.v yova.v ap<X(ov ~)(ßO:AO( llo!J.wv; 
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zu verehren seien. Hiervon liegen die Anfänge (die aber schon 
wieder auf eine lange frühere Zeit zürückdeuten) hereits in den 
Veden vor, und die Reste davon ziehen sich bis in die jetzige 
Gegenwart der Hindu. So wird auch von den fünf Mahäyajiia's, 
die uns hier beschäftigen, gemeldet (M. Müller, Indien S. 200), 
dass sie noch heutzntage existiren. Räjendraläla Mitra (Tait
tirIyärm;ryaka, Preface p. 23) lJerichtet, dass "die orthocloxen 
Brahmanen bis auf den heutigen Tag alle diese fünf Oeremo
;Uien vollziehen, dass in Wahrheit jedoch nur die Opfer für die 
Götter und Manen genau beobachtet werden, während das Le
sen nur durch die Hel'sagung des GäyatrI bewirkt wird, und 
das Almosengeben so wie das Füttern der Thiere zufällig und 
ungewiss sind". Wir können hier also in den indiichen Quellen 
einen Zeitraum von vielleicht viertausend Jahren uberschauen. 
Wir können verfolgen, wie trotz aller politischen Vel'änclerungen 
in einem und clemselben Volke dieselben Religions- und Rechts
begriffe in historischer Oontinuität sich fortziehen. 
Welchen Werth hat für uns das wissenschaftliche Studium diesel' 
ganzen Entwicklung? 

Wenn man sich das römische Recht als in den Anfängen 
des italischen Volles, das griechische in den Anfängen des grie
chischen Volles entstanden denkt, so hat das HinauslJlicken auf 
die indische Entwicklung nur die allgemein-menschliche Bedeu
tung, dass es von Interesse sei, zu "vergleichen", wie verschie
dene Völker in gewissen Beziehungen zu gleichartigen oder 
umgekehrt ungleichartigen Resultaten gelangten. Läge also 
nichts Anderes vor, so würde die Frage nach dem indischen 
Ahnencultus im Wesentlichen dieselbe Bedeutung haben, wie 
etwa die nach dem chinesischen Ahnencult 1), oder wie die 
nach dem ägyptischen Todtenclienst (GIRG. S. 714); oller wie 

1) 'l'scheng-Ki-Tong (Oberst und :i\Iilitär-Attacbe in Paris), China nlH1 die 
Chinesen. Deutsch von Schulze (1885) S. 181: "Unter den Glaubenslehren, 
welche den Chinesen am Tiefsten ins Herz gewachsen sind, muss ich in erster 

Linie diejenigen erwähnen, welche sich anf die Verehrung der Vorfahren be
ziehen. Sie sind die eigentliche Grundlage des sittlichen Lebens in China. Die 

Vorfahren ehren ist eine ebenso wichtige Pflicht wie das Gebet des Christen; 
es giebt keine höhere und volksthiimlichere. Jede Familie ehrt ihre Vorfahren 
.... Dieser Cultus existirt libe\'all in China, in den bescheidensten, wie in den 
reichsten Familien. Er bildet gemdezlI die Ehre der Familie" (vgl. § 11 N. 3). 
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umgekehrt der Umstand, dass bei den Juden dem Ahhencult 
schwerlich irgend eine grosse Bedeutung beigemessen werden 
darf (ChI'. Stubbe, Die Ehe im alten Test. Jena 1886. S. 62. 63). 

So liegt aber die Sache nicht. Die Trümmer von Nach
richten, die uns als Agrapha der Griechen und Römer in Be
treff ihrer Rechtsordnung entgegentreten, ergeben einen grossen 
Complex gemeinsamen "Stamm rechtes" und "stammverwandten 
Rechtes". Sie weisen damit auf einen gemeinsamen Ursprung 
hin. Auf diesen selben gemeinsamen Ursprung weisen auch 
die indischen Quellen. Freilich sind die Altincler nicht die 
Vorfahren der Griechen und Römer. Auch sie sind bereits 
die Nachkommen Derer, von denen in anderer Richtung die 
Griechen und Italiker stammen. W ~nn nun das zwischen Ill
dem, Griechen und Italikern historisch Gemeinsame aus eini
gen wenigen gleichartigen Bräuchen bestände, so könnte mall 
deren Erforschung mehl' als eine bIosse, immerhin interessante, 
antiquarische Spielerei betrachten. Aber bei eingehenderer For
schung eröffnet sich allmälig dem Blick eine immer mehr sich 
erweiternde Rechtsgemeinschaft. Ich sehe hier im IV esentlichen 
ab von dem sehr bedeutenden Zusammenhange auch mit dem 
germanischen Rechte, und beschränke mich auf die südeuro
päischen arischen Völkerschaften. Ich glaube schon nach dem 
bis hierher ZUl' Erörterung Gebrachten sagen zu können, dass 
die wesentlichsten Grundlagen des Rechts ge m ein sam in cl 0-

g l' ä c 0 i ta I i s c he sind. Wir haben gesehen, dass überhaupt 
mit einem anderen Rechtsbegriffe, als dem herkömmlichen, für 
die Erklärung der Anfänge des arischen Rechtes begonnen wer
den müsse. Der Begriff der auf dem volklichen und staatlichen 
Gesammtwillen beruhenden bürgerlich-weltlichen Ordnung (ius, 
O'IXcaOlI ) ist erst das Product späterer Geschichte, dessen Be-. 
ginn wir wenigstens in den Hauptzügen werden nachweisen 
können. Ihm ist vorhergegangen eine lange Periode des dharma
''}.{fn~-fas-Rechtes, bei dem wir auf ganz andere Grundgedan
ken der Zwangskraft des Rechtes stossen. Ja Dem ist noch 
wieder ein Urstamm arischen Rechtes als rita vorausgehend zu 
denkeIl. Aber nicht bloss in den allgemeinen Begriffen, son
dern auch in den einzelnen Insti\lten finden wir die gemein
samen Grundlagen. Die indische Haushalterordnung ist im 
wahren Sinn ein Rechtsinstitut, nur des Dharmarechtes, zu 
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nennen. Aber wir haben gesehen, dass ganz gleichartig auch 
die Hestia-Institution das fundamentale Rechtsinstitut der .:fi
fll~ bei den Griechen und des fas bei den Römern gewesen ist. 
Wir finden bei den Indern das (vom alten rita zu scheidende) 
Dharmainstitut der Eheeingehung in den dr~i Phasen der Ehe
gründung, Eheeinsetzung , Ehevollziehung 2), und wir können 
genan verfolgen, wie viel davon noch bei den Griechen, und 
wie viel weniger davon bei den Römern der historischen Zeiten, 
übrig geblieben ist. Wer nun aber weiss, dass man sein Recht 
nur dann kennt, wenn man dessen geschichtliches Gewordensein 
begriffen hat, der wird danach inne werden, dass das Studium 
des indischen Rechtes nicht bloss ein vielfach interessantes 
Stück "vergleichender" Rechtswissenschaft, sondern ein noth
wendiges Element unserer l' e c h t s g es chi c h t li c he n For
schungen ist. Das indische Recht ist Fleisch von unserem 
Fleisch, und Blut von unserem Blut. Wir bedürfen desselben, 
ml1 uns die Zeit der griechischen und römischen Agrapha durch 
Rückschlüsse aufzuklären. Und die Aufklärung dieser Agraplta 
ist uns nöthig, um überhaupt das mit unserer Gegenwart so 
unzertrennlich verbundene Recht des classischen Altel'tlnl1l1s 
vollständig zu begreifen. 

Hiernach wird es verständlich sein, in welcher Hinsicht die 
Erforschung auch des indischen Ahnencultus für uns "wichtig" 
ist. Der' schwankende Charakter der indischen Quellen macht 
nun aber diese Erforschung eigenthümlich schwierig. Daraus 
erklärt sich, dass leicht aus diesen indischen Quellen sehr Ver
schiedenes herausgelesen werden kann. So mag es denn auch 
begreiflich werden, dass sich mir bei meinem Sütrastudium we
sentlich andere Ergebnisse festgestellt haben, als wie sie VOll 

bekannten Sanskritisten geäussert worden sind. Ich nehme clas 
als Mahnung, class auch ich noch in mannigfachen Missver
ständnissen befangen sein möge. Aber wenn es einmal nöthig 
ist, dass wir in unser rechtsgeschichtliches Studium, so gut wie 
die Erklärung der 12 Tafeln oder des Rechts von GortYll, so 

2) Gegenüber diesem Dharmainstitut der Ehe zeigt [selbstversUindlich: 1,ei 

vielen natiirlich gegebenen UebereinstimmungellJ die .ilidische Ehe (5. d. vorher 

eitir!e Schrift von Stubbe), sowie die chinesische Ehe (s. d. vorher citi!'!e 8c!Jdt't 

von TschQng-Ki·'follg S. 40 Ir.) grundverschiedene Elemente. 
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auch die Erforschung des indisdlml Quellenmaterials mit auf
nehmen so müssen wir dieser Pflicht auf die Gefahr hin, noch , 
vielfachem Irrthum zu verfallen, nachkommen. 

Meiner Ansicht nach sind die altarischen Grundgedanken 
rücksichtlich des Mallencultus in kurzer Zusammenfassung fol
gende. Der Mensch wird in Unreinheit' gezeugt, geboreu und 
bestattet. Der geborene und bestattete Meusch ist nicht bloss 
unrein, sondern auch die Angehörigen verunreinigend. Die Zeit 
der Unreinheit ist, für Geburt und Tod gleichartig, regelmässig 
zehn Tage. Innerhalb der Todesunreinheit werden die el'sten 
drei Tage noch wieder von den übrigen geschieden. Nach der 
Bestattung baden clie Angehörigen, um sich zu reinigen, und 
lJringen dabei dem Todten· eine Wasserspende. Die s e Wasser
spende wurde als zur Reinigung des Todten dienende betrachtet. 
An dieser Wasserspemle, wie überhaupt an der Bestattung, 
nimmt der ganze Kreis der Verwandten, (der gewöhnlich bis 
zum zehnten Grade berechnet wird, aber auch noch weiter die 
denselben Namen Führenden umfasst) Antheil. Die gesammte 
durch die Wasserspende verbundene V erwandtschaft hei~st die 
Sam an 0 d ak a s, die Wasserspendegenossenschaft (vgI. oben 
§ 7 NI'. 4b). 

Von diesem weiteren Verwandtschaftskreise ist der engere 
zu scheiden, der durch ganz andere Gedanken zusammenge
schlossen ist. Der Altarier , von dem dringenden Wunsche ge
trieben, den Verstorbenen sich als fortlebend denken zu können, 
vermag sich den Begriff Leben noch nicht von dem der Nah
l'ungsbedürftigkeit zu trennen (§ 28 Not. 10). Also dem 
Todten, der im Jenseit fortlebt, muss Nahrung gereicht werden. 
Und zwar in allmälig sich abstufender Weise. Am meisten iu 
der ersten Unreinheitszeit , welche mit einem Familienmahle 
(Qraddha), dem Ekoddish~a (n8~Löeln1'01', silicernium), abgeschlos
sen wird. Dann in gen~u geordneter Weise im ganzen ersten 
Jahr. Der Todte gilt in diesel' Zeit noch nicht als ganz todt, 
und die ihm gewährte Nahrung ist unbedingt nothwendig, um 
ihn Ruhe im Jenseit finden zu lassen (placare) :1). Mit dem 

3) Vgl. Aeschyl. Chocph. 14: 1\ Tt(.('rpl. nrlfl.0 TC/aB' iTtElXQaW; n;xw Xo~<; 
<P€povO"(/'<; VEPTtPOl<; fI. E l ), ( Y fI. (/. T (/.. Der Gedanke, dass der Verstorbene zunächst 
noch unruhig ist und. besänftigt werden muss, ist ein indogräcoitalisch gemein. 

Jahl'esablauf tritt cler Tollte iu die Reihe der eigentlichen Manen, 
pital'a, übel'. Deren sind clrei: Vater, Grossvater, Ul'gl'ossvater 
[unel dem nachgebildet: Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter, 
§ 11 Not. 5]. Der Eintritt in die Manelll'eihe geschieht in einem 
Familienmahle bebufs des SapiJ;t~lIkaralfa (des "zum Sapilf~a Ma
chens"). Ist hier der letztvel'storbene Vater unter die wirklich 
Toclten (pitaras) aufgenommen worden, so rücktjenseit der bisher 
letzte pitar (der nunmehr Vierte) aus dem Kreise dj3r pitaras in 
den der nicht mehr namentlich, sondern nur als Gesammtmasse, 
verehrten ~ishis, aus denen nur einzelne Berühmte in beson
derem Glanze hervorleuchten, über. Nach. der Feier des Sa
piW;lIkaralfa scheint, wenn inzwischen kein neuer Todesfall eines 
Hausvaters eingetreten ist, jec~es Jahr am Todestage des Letz
ten wieder ein Qracldha als Gedächtnissmahl gefeiert worden 
zu sein. Diejenigen, welchen die Pflicht, in dieser vI' eise .die 
verstorbenen Familienhänpter· durch Opferkuchen (pilf~a) zu 
ernähren, obliegt, bilden den engeren Kreis der Verwandtschaft, 
die S a p i lf <;l a s, die griechischen Anchisteis, die römischen Cog
naten sobrinotenus, also alle von diesem Vater, Grossvater, 
Urgrossvater Abstammenden. Dieser Kreis ist die eigentliche 
Erbrechts- und Blutrachegenossenschaft. Sie hat denn auch 
unter einander die Pflicht der Exsequien zu erfüllen (die Ver
wandtschaft bis zum sechsten Grade). Neben der Ernährung 
der Verstorbenen in Qracldhas muss den pitaras an jeclem Tage 
in dem zweiten der fünf Mahayajfia's eine Oblation, hinter der 
für die Ernährung der Götter zu bringenden, dargebracht 
werden. 

Weiter hinaus sind den :J;t i s his 4) keine Qraddhas zu brin
gen, wohl aber gilt ihnen das dritte der täglichen Mahäyajfia's. 

samer. Und zW[lr erscheint diese Vollziehung des Todtencultus als z we i t e 
Re li gi 0 n s p fl i c'h t gleich hinter dem Göttercultus. Daraus erklärt sich, dass 
dem delphischen Apoll als Oberexegeten d, heiligen R~chts von Plato die zwei 
Hauptaufgaben gestellt werden (Petersen S. 170): tEPWV TE v15pvasl, xet.l. :Jua((,(l 
x(,(l. &AA(,(l ~SWV TE x(,(l. B(/'lfl.oVWV x(/.l. 'ljpwwv :Jep(,(TtE((/.l, TEA€Ut'ljaQvrwv TE (,(J 
~-ijX(/'l xe!.l. ffa('( TOr, eXEr VTt'~pErouvr(,(<; nEW, (,(1hov<; i::XElV (vgl. noch Pe. 
tersen S. 190. 192: tA ci a (,( a ~ (.( l T~V rou 'APXlAOXOU ljJuy.~vl. 

4) ~ishis im engeren Sinne heissen die Vorfahren in geistlichen Ge. 
schlechtern; im weiteren Sinn aber kann mlln darunter alle Vorfahren jenseit 
der pitarRs zusammenfassen; vgl. § 60 Not. 1. 

Leis t. Altarisches ius gentiulU, 13 
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In der Sütraperiode hat sich dies, obgleich noch immer der 
Gedanke einer Speisedarbringung an die J:l,ishis festgehalten 
wird, zum Lesen eines Vedastücks umgestaltet. Bei den Grie
chen wo die Heroen nicht wie bei den Indern zu frommen 

~ , 
Betern geworden, sondern Kriegshelden geblieben sind, hat sich 
dies zum Cultus der neben den Göttern die Pol i s .besitzenden 
Heroen, und dann weiter aus dem Todten-Cultus zur Verehr 
rung der Schutzmächte der Stadt und des Vaterlands umge
staltet, wähl~end die Inder zu einer klaren Fassung des Vater
landsbegriffs nie gelangt sind. Bei den Römern tritt der He
roencult uns nur noch verkümmert, dagegen der abstracte Begriff 
der pa tri a, des "Landes der Väter" sehr scharf ausgeprägt 
entgegen. 

Nach diesem allgemeinen U eberblick trete ich in die Er
örterung des Einzelnen ein. 

31. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du sollst 
die Eltern ehren. - Obsequien gegen die pitaras.) --- a) Be
gräbniss und Wasserspendegenossenschaft. Die durch den Tod 
hervorgerufene Unreinheit dauert nach dem, für Brahmanen 
zur Anwendung kommenden, Grundgedanken zeh n Tag e; G. 
14, 1 ,die SapiJ,lq.as werden unrein durch den Tod (eines Ver
wandten, sc. Brahmanen) während zehn (Tagen und) Nächtell' 
[die alte Zeit rechnet überhaupt nach Nächten]. DieSel: Zeit
raum ist für den Adel auf 11, das Volk auf 12 Nächte oder 
einen halben Monat, für die Dienerkaste auf einen ganzen 
Monat verlängert, G. 14, 2-5. Dass die zehntägige Frist den 
Grundgedanken enthält, beweist sich dadurch, dass die Todes
unreinheit ausdrücklich mit der Geburtsunreinheit identificirt 
wird, und letztere eine zehntägige Dauer hat; G. 14, 14 ,die 
Impuritätsregeln für den Todesfall eines Verwandten kommen 
ebenfalls zur Anwendung für die Geburt eines Kindes'; Vas. 4, 
16. 17 ,Es ist verordnet, dass die Unreinheit, welche durch den 
Toel veranlasst ist, zehn Tage im Falle der Sapil,teJaverwandten 
dauern soll. Es ist im Veda erklärt, dass SapiJ,l~laverwandt
schaft sich bis zur siebenten Person ausdehnt' 1 ). Die Todes-

1) Besondere Vorschriften i.\ber die Impurität bestehen füt· mi.\ttel'liche GI'OSS-
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Unreinheit gilt als veralllasst uUl'ch uen Zusammenhang mit del' 
in schreckensvoller Scheu behandelten Leiche. Am bedenklich
sten erscheint der, welcher die Leiche selbst berührt oder hin
ausgetragen hat; ein Solcher darf in den 10 Tagen gar nicht 
berührt werden, G. 14, 23. Aber überhaupt Alle, die den 
Todten hinausbegleitet haben, erscheinen dadurch als befleckt, 
und die Hinausbegleitenden sind die gesarnmte Verwandtschaft, 
also nicht bloss die Sapi:J,l~las (bis zum sechsten Grade incl.), 
sondern auch die Asapil,l\las, G. 14, 20, d. h. die Verwandten 
bis zum zehnten Grade und weiter hinaus, soweit sie sich durch 
Tragen gemeinsamen Namens als Verwandte (Sagotra) kennt
lich machen (§ 7 Not. 2): ,Alle Verwandten gehen in das Wasser 
hinein'. Mithin auch die Sapil,lq.as sind Samänodakas; aber er
klärlicherweise nennt man die nicht zur Opferklossgenossen
schaft, sondern nur zur vYasserspendegenossenschaft Gehörigen 
die Samänodakas im engeren Sinn. 

Die Reinigung von der Beschmutzung durch die Leiche, 
und die Reinigung des Todten selbst durch die Wasserspende, 
geschieht nun so. Zunächst gleich nach dem Hinausbringen des 
Todten zum Begräbniss oder zum Scheiterhaufen finclet ein 
Baden und Wasserspenden statt; Ap. II 6, 15, 10: ,bekleidet 
mit Einem Kleide, ihre Gesichter nach Süden (der Manelll'egion; 
Vas. 4, 13) gekehrt, steigen sie in den Fluss, und giessen 
Einmal Wasser für den Toelten aus, dann steigen sie das Ufer 
empor und sitzen nieder. Dies wiederholen sie dreimal. Sie 
giessen das geweihte Wasser in solcher Weise aus, dass der 
Tod te me r k t (es sei ihm gegeben); darauf kehren sie ohne 
umzublicken ins Dorf zurück'; Baudh. I 5, 11, 24; Päl'. III 

eltern, verheirathete Töchter und Schwestern, Schwesterkinder, Schwiegereltern, 
activ und passiv Ausgeschlossene ; fi.\r Kinder unter einem Jahr, zwei Jahren, 
vor dem Zahnen j fi.\r Nichtsapilil~as j fi.\r auswärts Gestorbene j fi.\r Coincidenz 
mehrerer Impuritätsfälle; für gewisse Personen, die (wie der König) gleich von 
selbst rein werden u. s. w. Ich halte es • nicht für nöthig, hier in diese Details 
einzugehen. - Da die Geburts- und Todesimpurität an sich identisch ist, so 
folgt, dass, wenn ein Geburts- und ein Todesfall zusammen eintreten, für beide 
nur eine und dieselbe zehntägige Impuritätsperiode gilt, Baudh. I 5, 11, 17, 
Vas. 4, 23-29. Die Identität der durch den Todes- und Geburtsfall veran
lassten Unreinheit ruft auch gleiche Bestimmungen übel' die Anllehmbarkeit von 
Speise während diesel' Unreinheitszeit hervor, Vus. 4, 30. 

13* 
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10, 17-22. Gleichartige Wasserausgüsse haben für die Dau"er 
t ' 

der Impuritätsperiode am. 3., 5., 7., 9. Tage 2) stattzufinden; 
Vas. 4, 12 ,nach Südeli sehencl sollen sie vYasser ausgiessen 
an den Tagen der Impuritätsperiocle, welche ungrade Zahlen 
haben'. Und schliesslich findet nach Beendigung der Impuri
tätsperiode noch ein reinigender vYasserausguss statt; Y. 3, 3. 
5. 6 ,nach sieben ocler zehn Tagen schreiten die Venvandten 
zum Wasser mit dem Gebete: "unsere Sünde werde gereinigt", 
das Antlitz nach der Gegend cler Väter gewendet. Einmal 
spenden sie Wasser, Namen und Familie nennend. . . . [verstor
bene] Ketzer, solche die keinem bestimmten Stande angehören, 
ßiebe, Frauen, die ihren Mann getöeltet haben, u. s. w., und 
solche, die sich selbst umgebracht, verdienen nicht das Re i -
nigungswasser' 3). 

Man erkennt deutlich den Zusammenhang der Gedanken. 
Die Geburtswoche wie die Todeswoche von zehn Tagen sind 
eine Impuritätsperiode. Bei der Todeswoche bedürfen sowohl 
die Hinterbliebenen wie auch der Todte (wofern dieser nicht 
ein Unwürdiger, vom Reinigungswasser Ausgeschlossener, ist) 
einer solennen Reinigung. Der gesammte weitere Kreis der 
Verwandtschaft nimmt, da er am Leichenbegängniss Theil hat, 
auch an diesem Rehligungsverfahren Antheil, und bildet in Folge 
dessen den Familienkreis der Samänodakas. Innerhalb dessel
ben steht der engere Kreis der Saph;u;tas. 

Von dieser sacralen Reinigungsinstitution ist an sich ganz 
zu trennen die Frage von der Tl' aue l' um den Verstorbenen, 
wenn auch Beide zeitlich sowie rücksichtlich der betheiligten 
Personen coincidiren. In alten Zeiten pflegt die Todtentrauer 
in äusseren Zeichen überschwänglich sich auszusprechen. Auch 
die Sütras erwähnen Derartiges; Ap. II 6, 15, 8-10 ,Wenn 

2) Also an den u n g rad' e n Tagen. Das Ungrade hat nach Anschauung 
des hohen Alterthums eine heiligende Bedeutung. Vgl. auch § 33 bei Not. 1" 
(u n g lei c h e Zahl der einzuladenden Brahmanen). 

3) Die Reinigungspflich t ist bei den Griechen, die ja auch die zehn. 
tägige 'l'odes-Impuritätsfrist festgehalten imben, darin bewahrt worden, dass bei 
der Rückkehr von der Bestattung des Todten das Trauergeleit in der vor der 
Hausthiir stehenden Wassertonne , vor dem Wiedereintritt ins Haus, sich zu 
waschen hatte. Ich komme auf die Bedeutung der xep~tljJ unten zuriick; vgl. 
§ 63. - s. aucl, § 62 Not. 1. 
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ein vYeib oder Einer der Hauptgurus (Vatei' oder äcärya) stirbt 
so ist Fasten (verordnet von der Zeit des Sterbens) bis zm: 
gleichen Zeit des folgenden Tages. (In solchem) Fall sollen sie 
auch (folgende) Zeichen der Trauer zeigen: ihre Haare raufen, 
und sich mit Staub bedecken, gekleidet mit Einem Gewande'. 
Diesem Zeigen der Trauer wird dann aber alsbald bei Ausfüh
rung des Reinigullgsverfahrens entgegengewirkt. Wenn die Sa
mänodakas dem Wasser entstiegim sind und sich auf dem Ufer 
niedergesetzt haben, so sollen sie ge t rö s t e t werrlen. Auch 
diese Trostsprüche sind uns aufbewahrt. Sie zeigen deutlich 
dass man Obsequien und Trauer ganz schied. Jenes ist di~ 
Pflicht, dem Gestorbenen die Bestattung1'zu leisten, sowie wei
terhin Ruhe im Grabe zu schaffen, und von der durch den Tod 
nothwendig veranlassten Verunreinigung sich und den Toclten 
zu reinigen. Solche Pflichterfüllung ist das Unerlässliche. Da
gegen die Trauer ist mehl' etwas Subjectiv-Indivicluelles, wenn 
auch dafür sich gewisse zu beobachtende Sitten festgestellt 
haben. Aber man soll unter dem Uebermaass der Trauer nicht 
etwa den Todten in Betreff der ihm zu leistenden Pflicht leiden 
lassen. Danach ist der Ausdruck Trauerwoche an sich nicht 
richtig. Die Woche erklärt sich aus der Unreinheit, nicht aus 
der Trauer. Indess kann man den Ausdruck immerhin gebrau
chen 4), wenn man sich nur vergegenwärtigt, dass man ihn der 
Grundidee nach im Sinn von Impuritätswoche zu verstehen 
habe. Die Trostreden an die Trauernden haben den Zweck, elen 
Tocl als etwas Unvermeidliches hinzustellen, das man ruhig hin
nehmen müsse unter treuer Pflichterfüllung gegen den Verstor
benen. Vislll;m enthält davon ein ganzes Oapitel 5). Ich hebe 

4) Er wird ja auch schon im Alterthum gebraucht; Nov. 115 c. 5 § 1: 
Itp3 ,iJ, 'W~ i~~üJ. ~iJ.EPW~ ItpO~EO'iJ.10(" i ~ 0 I, It E ~ ~ E l~ Il 0 x 0 V 0' t~. 

5) Das der indischen Todtenklage, der man durch die Tröstuugen entgegenzu
wirken bestrebt ist, Correspondirende ist bei den Griechen der zu festen Gesängen 
ausgebildete Tod te n p ä an; Aeschyl. Choeph. 150: viJ.ii, Il!: XWXVTOl, iltO(~~l

sm ~6iJ.o" TI:O( t ii ~ 0( ,0 v ~ 0( ~ 6 ~ TO ',i~O(vllwiJ.~~O(" - Lag ein Mord vor, so 
war vor dem Klaggesang (Aeschyl.'Hepta 961-1004) noch der Erinyen
hymnos (Heptll 871-960) zu singen; Hepta 861: d).).~ y~p -t;xovO" 0(1:6' eltt 
Itpiiyo, TCtxp3'1 'Avny6~'t) " 'ljll' 'IO'iJ.~V'll, ~ P ij v 0 ~ d Il d. tp 0 r~ ... ~fl.ii, Il!: 1l1x't) 
It p 6 TE P 0 ~ tp~iJ.'~' TOV IlvO'X€AO(llo'l ~' {J /J. ~ 0 ~ 'E p t v V 0 C; aXEi:'1 "A t Il 0 V " i x
~ p 0 ~ It 0( l ii ~ iTCtfd),ltEt~. ' 
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daraus e1ll1ge Proben hervor, 20, 28=--32 ,Jede Creatur wird 
vom Kala erfasst und in die andere Welt gebracht. Sie ist 
die Sklavin ihrer (in einer früheren Existenz) vorgenommenen 
Handlungen. Warum also sollten wir (ihren Tod) beweinen? 
Die, welche geboren sind, sind des Sterbens sicher, und die, 
welche gestorben sind, sind sicher, wieder 'geboren zu werden. 
Dies ist unvermeidlich, und kein Genosse kann einen Mann 

, auf seinem Wege durch die Weltexistenz begleiten. "Yeil Leid
tragende dem Todten in dieser Welt nicht helfen werden, dess
halb sollten (die Verwandten) nicht weinen, sondern die Ob
sequien nach ihren Kräften vollziehen H). Da beide, seine guten 
und seine schlechten Handlungen, ihm wie Genossen (nach seinem 
Tode) nachfolgen werden, was hilft es einem Manne, ob seine 
Verwandten übel' ihn trauern oder nicht? Aber sol a n g e als 
seine Verwandten unrein bleiben, findet der heimge
gangene Gast keine Ruhe, un d kehrt zurück, um seine Ver
wandten aufzusuchen, deren Schuldigkeit es ist, ihm den Lei
chen -Reiskloss und die Wasserlibation darzubringen' [hier is t 
die auch nach der Impuritätszeit fortdauernde S p eis u n g gleich 
mit erwähnt 7), von der die während der Impuritätszeit ausser
dem nöthige Reinigung durch Wasser, das "Baden"1 genau' 
zu scheiden ist, § 7 NI'. 4a]. 

Hiermit sind wir in den Stand gesetzt, die rechtliche Be
handlung der Todes-Impuritätszeit (namentlich der ersten drei 
Tage) genauer zu verstehen. Die Einzelnheiten derselben er
klären sich nicht aus dem nebenhergehenden Trauern der Ver
wandten, sondern aus dem Grundgedanken, dass das Haus un
rein, die familia funesta sei. In solchem Hause muss das heilige 
Feuer der He~tia erloschen sein, es dürfen keine Speisen auf 

6) Es wird noch besonders hervorgehoben, dass das viele '"Veinen dem' 

'l'odten nur unbequem sei; Y. 3, 11 ,weil der Verstorbene wider Willen den' 
Speichel und die Thränen geniesst, welche die Verwandten vergiessen, so muss 
man nicbt weinen, sondern die Todtenopfer nach Vermögen vollziehen'. 

7) Die S p eis u n g des Todten muss natürlich auch während der Impuri
tätszeit ausgeführt werden; Vi. 19, 13 ,sof>lange die Impuritätszeit dauert, müs

sen sie unausgesetzt eine Wasserlibation und einen Reiskloss dem Todten dar
bringen'. Die d 0 pp e lt e Fun c ti 0 n der Wasserlibation , einerseits zur Rei- _ 

nigung und anderer,eits znr Trällknng des Todten, ist leicht geeignet, lIIissver

stiindnisse hervorzurufen. 
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dem Heerde gekocht, es darf kein das Geschlecht fortführendes 
Kind gezeugt, Vi. 19, 14-16, es dürfen keine regulären Ge
schäfte des Lebens vorgenommen werden 8). Also nicht die 
Trauer, sondern die Unreinheit der Hestia und ihrer Angehöri
gen ist der Grund der Behinderung. Da aber die ganze Insti
tution der Samänodakas nur der Idee der Reinigung der Be
schmutzten durch Wasser entsprossen sein kann, so ergiebt 
sich daraus, dass diese Institution nicht aus dem Elemente der 
Trauer, sondern dei' Erfüllung der Obsequiumspflicht erwachsen 
sein muss 9). Erst nach dem Ablauf der Impuritätszeit beginnt 
wieder das gewöhnliche Leben im Hause; Vi. 19, 18 ,wenn die 
Impurität vorüber ist, müssen sie aus dem Dorfe hinausgehen, 
ihren Bart, scheeren lassen, und na c h d e III sie s ich III i t 
einer Paste von Sesam oder Senfsamen gereinigt 
hab e n, müssen sie ihren Anzug wechseln 'und wie d e l' das 
Haus betreten'. 

Die Frage von der Bedeutung der zehntägigen IlllPUritäts
woche hat desshalb besonderes Interesse, weil sie, eine uralte 
arische Institution, sich als die Ennata in der ganzen Griechell
zeit und als Novellldial in der ganzen Römerzeit erhalten hat. 
Ja, sie ist sogar noch bis in die Novellengesetzgebung gelangt. 
Ich habe darauf schon in der GIRG. S. 34 f. hingewiesen. 

8) Par. HI 10, 16 ,drei Nächte in Keuschheit auf dem Erdboden schla

fend soll e n sie k ein G es c h ä f t y e I' ri c h t e n 0 der ver ri c h te n 

lassen'. 
9) Ich kann hiernach nicht die Ansicht von :r.I. Müller (Indien S. 202) thei

len, der die Impuritätswoche aus dem sub j e c t iv e n Tl' aue l' g e fit h I; in der 

man sich gern von der Aussenwelt abscheidet [einem wohl sehr modernen Ge

fiihl], zu erklären sucht: "An dem 1'age, an welchem der Leichnam verhrannt 
worden wal', badeten sich die Verwandten (samlinodakas) und gossen für den 

Verstorbenen eine Hand voll Wasser aus, indem sie seinen Namen und seine 
Familie aussprachen. Zu Sonnenuntergang kehrten sie nach Hause zuritck, und, 
wie es na tür li eh wal', durften sie während der ersten Nacht nichts kochen, 

und mussten den nächsten und so bis zum zehnten Tage weiter gewisse Regeln 
beobachten, je nach dem Charakter des Verstorbenen. Dies waren die Tag e 
der T l' aue 1', 0 der, wie sie s p ä tel' (?) gen a n n t w u l' den, die Tag e 
der Unreinheit, wo sich die Leidtragenden von der Berührung 
mit der ,"Velt znrückzogen, und in Folge eines natürlichen 

Antriebes sich der gewöhnlichen Arbeiten und l~l'euden des 

I,ebens enthielten". 
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Freilich scheint dem zu' widersprechen, dass die indische Im~ 
pUl'itätswoche eine zehntägige, die gräcoitalischen Ennata (no
vemdialia) eine neuntägige Frist ist. Man kann danach ein
werfen, dass es sich hier vielleicht um ganz verschiedene Fri
sten handele. Ich habe dem gegenüber (GIRG. S. 35 N. b) 
bereits darauf hingewiesen, dass die scheinbare Verschiedenheit 
möglicherweise davon abhänge, von welchem Anfangstage an 
die Frist gerechnet werde. Aber selbst wenn anzunehmen 
wäre, dass die gräcoitalische Frist aus uns unbekannten Grün
den um einen Tag kürzel' geworden wäre als die indische 10), 
so bleibt dabei doch sicher, dass es sich ulll dieselbe Impuri-

. tätsfrist handelt. Es hat sich nämlich nicht bloss die Todes
woche, sondern auch die zehntägige Geburtswoche 'bei Griechen 
und Römern erhalten. Schon O. Müller hatte es ausgesprochen, 
dass beide auf demselben Grundgedanken beruhen müssten. 
Dies wird nun, wie ich oben angab (und ich werde noch wieeIer 
darauf zurückkommen), durch die indischen Quellen völlig aussel' 
Zweifel gestellt. Die zehntägige Frist bei dem freudigen Ge
burtsereigniss und bei dem traurigen Todesereigniss ist eine 
einzige Institution; sie ist aus dem gleichen Gedanken einer 
Impuritätszeit hervorgegangen. Wird sie nun auch im letzteren 
Falle eine Trauerzeit genannt 11), so bleibt doch dabei der 
Satz, dass in ihr alle gewöhnlichen Geschäfte des Lebens sus
pendirt sein müssen, immer ein Product der Annahme, das 
Haus und seine Angehörigen seien unrein. Also nicht der em
pfindsame Gedanke, die Angehörigen mögten sich von der Welt 
fern halten, sondern die abergläubische Furcht, die Welt müsse 
diese Unreinen, deren Geschäfte einstweilen zu ruhen haben, 
von sich fern halten, ist das hier treibende Element. Und 
das ist doch immer auch noch in Justinians Novellen-Verfügung 
wiederzuerkennen [obgleich man ihm vielleicht ein Berührtsein 
von jenem empfindsamen Gedanken wird zusprechen müssen 12)]: 

10) S. übrigens das Weitere nnten § 42 a. E. 
11) Da die Trauerzeit mit der Impuritätszeit nur coincidirt, so erklärt sich 

auch, dass sie übel' diese weit hinausreichen kann. Und in der 'l'hat haben sich 
ja für dieselbe, bei unverändertem Bestande der Impuritätszeit, in den einzelnen 
Stämmen ganz verschiedene Fristen festgestellt. 

12) In Justinians Reich kreuzen sich ja die verschiedensten Gedanken. In 
Nov. 115 c. 5 § 1 )miipft er an ein früheres Gosetz an: fI.1)8öVt ltrl.VHAW, d~et- . 
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"Niemand soll die Erben, Eltern, Kinder ~ Gatten, Agnaten, 
Cognaten, Affinen oder Bürgen in der neuntägigen Trauerfrist 
belangen oder auf irgend eine Weise belästigen". 

Haben wir hiernach in der Trauerwoohe ein uraltes ari
sches Gebilde vor ~ms, sö können wir auch noch in elen wei
teren Bestattungs-Gebräuchen mancherlei zwischen Indern und 
Griechen und Römern Gemeinsames erkennen. Ich deute es 
hier nur kurz an. Völlig zweifellos ist für Inder, Griechen und 
Römer das OfJ7:0AoyetV ocler ossa legm'e (GIRG. S. 36 N. d) 
identisch; Vi. 19, 10 ,am vierten Tage müssen sie die übrigeIl 
Knochen sammeln' 13). Innerhalb der zehntägigen Unreinheits
zeit sind noch wieder die diesem ossa legm'e voraufgehenden 
ersten drei Tage, als besonders unreine, abgesondert. Par. 
sagt In, 10, 29. 30 ,drei Nächte dauert die Unreinheit durch 
die Leiche; nach Einigen zehn Nächte', und ganz gleichartig 
I . b . d G' h >In .1, ) 1 , ), " I esen wn' el en nec en: lOva 'lAX 7: lOYCt aV7:0P xcn 7: a 7: f! [, 'L' a J# 

, ,,, 1 I ,3'11'" I 14) A h 
XC([, 'L' CI lO l' a 7: a lO:TCO(1)fJa xcn 7:a",,,,a 7:a nlOf!L 7:1)1' 7:f1Cf!l)V . uc 
in der Einrichtung des Leichengefolges, wie sie in' einem Zuge 
hinaus- und wieder zurückziehen, Männer und ~W eiber getl'enn t, 
in einer Reihe, die Jüngsten voran (Par. In 10, 23. 24), -
finden sich U ebereinstimmungen zwischen indischem und gl'ie
chischmll Brauch. Hier ist aber noch Vieles dunkel und sorg
fältigerer Untersuchung bedürftig, auf die ich nicht eingehe 
(vgI. H.-BI. S. 361 fi'.). 

32. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du 
sollst die Eltern ehren. - Obsequium gegen die pitaras.) -
b) Manenverehl'ung und Toeltenmahle. Ich gab bereits an, dass 
bei elen Indern je nach dem Schluss der Impuritätszeit und 

~C« 'l'~ TWV TeA€VTWVTülV crWfl.IXTIX xPS(i), o~6f1.IXn XPIXT€[V ~ ~fl.lt68tcrfl.lX T'n TOV'l'(i)V 
ltOt€tcr::JIXt 'l'IXrpi). Offenbar wird dadurch das Aegyptische Recht aufgehoben, wo
nach (Pauly, R. E. I 1, S. 271) "wenn Jemand in Geldverlegenheit wal', er 
gegen das Unterpfand der Mumie seines Vaters sich Geld erborgen durfte j wollte 
der Schuldner das Darlehn nicht erstatten, so konnte wedel' er noch seine Nach
kommen in der väterlichen Gruft, noch in irgend einer anderen beigesetzt wer

den, bis die Scbuld abgetragen war". 
13) Od. 24, 72: ~w:J€~ 8~ TOt ASyOfl.ÖV A€VX' ocrii', 'A XtAAöV. 
14) Petcrsen S. 174. 

1 
I 
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nach dem Schluss des ersten Jahres zwei solenne Todtenma41-
zeiten (Qräddhas) gehalten wurden!), dass aber überhaupt die 
Vorschrift der Pitar-Verehrung sehr detailirt ausgebildet wor
den ist. In dieser weitentwickelten Weise kennen allerdings 
Griechen und Römer den Ahnencultus nicht. Aber die Grund
züge treten doch sehr deutlich auch bei ihnen hervor. Grie
chen wie Römer haben das erste Todtenmahl (n:seLou1f,)lml, sili
ce1'llium). Bei den Griechen lebt auch der Gedanke fort, dass 
bis zum Schlusse des ersten Jahres der Verstorbene noch nicht 
ganz todt seI, und also bis zu dem mit einer gewissen Feier
lichkei t zu begehenden J a h I' e s tag e 2) noch der Beruhigung 
bedürfe. Endlich aber, was die Hauptsache ist, sowohl bei 
Griechen wie bei Römern tritt in der deutlichsten 'iYeise der 
auf dem AhnencuIt beruhende engere Verwandtenkreis der Sa
piI~~lagenossenschaft, als der Kreis der AMhisteis oder Cognaten 
sobrinotenus, hervor. Danach wird es nöthig, das umfangreiche 
indische Quellenmaterial zur Ennittelung der überhaUl)t dem 
Ahnencult zum Grunde liegenden Gedanken auszunutzen. 

Qräddha entspricht dem lateinischen Wort credo. Unter 
Qräddha verstehen die Inder ein im Glauben dargebrachtes Opfer
mahl. Solche Qräddhas brauchen an sich gar nicht mit einem 
Todesfall zusammenzuhängen. Es giebt im Gegensatz zu den 
Götter- und Manen-Qräddhas (Y. 1,229-269) auch Wunschopfer 
(das Gane<;a-Wunschopfer, Y. 1, 270-293; das Planetenopfer, Y. 
1, 294-306), das Tishyaopfer für den Prosperität Wünschenden, 
Ap. II 8,18,19; 19,1--16; 20,4-20; Gobh. IV 5. 8. 9. 
,Glück wünschend oder Ruhe wünschend vollziehe er das Opfer 

1) Daneben kommt auch noch ein monatlich im ersten Jahr abznhaltendes 
yritddha (das Pitrvuna) vor; s. Not, 2 u. unt. § 33 Not. 1a. 

2) S. u. § 37 N. 9. - In der wichtigen Inschrift von Iulis (Dittenbergcr, 
Syll. I NI'. 468) wird innerhalb des ersten Jahres merkwürdiger 'Weisc die Be
gehuug des d l' eis s i g s te n Tag e saufgehoben: en:~ TWt ~av6vn Tprtjxoc!na 
fJ.e[n:]Ote~. Dittenberger bemerkt dazu: "cf. Schoemann ad Isaeum p. 219, qlli 
demonstravit, Atbenis sacra facta tertio (TplTa), no no (I:vaTa), trigesimo 
(Tpwxd" TptaxcX15a,) die post funus (non post mortem). IlIlide haec fleri vetan
tur, iIIa duo sine dubio non minus flebant quam Athenis. K." - Ob diesel' 
Dreissigste noch mit dem indischen Pitrvana zusammenhängt? - In Iulis wird 
riickoichtlich des n:epl15.mvov auch ausdrücklich das (in Athen verbotene) Ocbsen

schlacht~n gestattet., wenn es auf väterlichem Brauch beruhe: n:poO'epaylült [yJpe
q~[at xJaTcl. [Tla n:lcXTpt]a. 
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an die Planeten, oder Regen, Leben und Gedeihen wünschend, 
und ebenso . wenn er seinen Feinden schaden will'. Uns in
teressiren hier nur die Todten<;räcldhas 3). Auch diese freilich 
dienen zur Erfüllung unserer Wünsche; aber man erreicht dies 
bei ihnen dadurch, dass nui,n (nach der do ut des-Theorie) sich 
die Man engeneigt macht. Das erlangt man (ebenso wie wenn 
man etwas 'von den Göttern gewinnen will) durch DarbietulJg 
VOll Speise. Y. 1, 264-269 ,den Himmel, Nachkommen, 
Glanz, Heldenmuth, Feld, Stärke, einen Sohn, Auszeichnung, 
Glück, W ohlstancI, Vorzüglichkeit, Heil, unumschränkte Macht, 
Handel u. s. w., Gesundheit, Ruhm, Freiheit von Kummer, das 
höchste Ziel, Reichthum, eHe Vedas, Heilung durch den Arzt, 
Kupfer, Kühe, Ziegen und Schafe, Pferde und :f.,eben, - wer 
der Vorschrift gemäss das Qräddha darbringt . . . Die Vasus, 
Rndras und die Söhne der Aditi sind die Väter, welche die 
Gottheiten der Qräddhas sind; diese machen die V ä t e r der 
Menschen geneigt, wenn sie durch das Qräddha er
fr eu t si n d. Leben, Kinder, Reichthum, Wissenschaft, Him
mel Befreiung und Freuden und Herrschaft gewähren die Vä
ter 'den Menschen, wenn sie geneigt gemacht worden sind' 4) ; 
Baudh. II 8, 14, 1 ,die Darbringl1llg an die Manen sichert lan
ges Leben und den Himmel, ist des Preises würdig und ein 
Gedeihen sichernder Ritus'. Man denkt sich die Manen als 
Vögel, Baudh. II 8, 14, 10 ,es ist im Veda erklärt: "eUe Ma
nen treiben sich umher in der Gestalt von Vögeln" '. Es wird 
angenommen, dass Soma und Yama sie begleiten, Agni aber 
die den Manen dargebotene Brandoblation ihnen zuträgt, 
Baudh. II 8, 14, 7. Man kann die Manen am Altar sitzen 
sehen; Ap. rr 8, 18, 16-18 ,wenn die Manen am. Altar er
scheinen, so deuten sie damit an, dass sie durch dIe Toelten-

. 3) Ich werde aber doch unten noch zu erwähnen haben, dass ein dem 

'rodtenopfel' gleichartiges W uns c ho p fe l' auch den Griechen bekannt ist j § 33 

Not. 6, § 37 Not. 12. 

4) Ganz gleichartig die Anschauqng der Griechen j Petersen S. 192 "der 
Glaube an Unsterblichkeit ist auch sonst anorkannt. Im Todtendienst ver
eln.te man nicht bloss die chthonischen Götter, sondel'll aue h die Tod t e n 
sei b s t man nahm also an, dass sie nicht bloss fortlebten, sondel'll aue h 
no c h ~ i n fI u s s hat t e n auf die Leb end e n. Die chthonischen Götter 

aber wllr(len um Guust fiir die Touten angefleht"; Gl~G. S. 1\l. 

1 
I 
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oblation befriedigt sind'; Bauclh. II 8, 15, 12 ,in der Mitte 
(speisen) die Väter des (Opferers), links die Grossväter, rechts 
die Urgrossväter, im Rücken die Uebrigen, welche die Reste 
erhalten'. Davon, dass den Manen von ihren Nachkommen die 
sie befriedigende Speise gegeben werde, hängt ihre Ruhe im 
Jenseit unbedingt ab. Also der Verlust des Himmels ist die 
gros&"e, durch das Unterbleiben des Manenopfers drohende Ge
fahr; nur die Söhne und Geschlechtsverwandten befreien von 
dieser Gefahr, Vas. 17, 25 (§ 81). Auf dem geborenen Sohne 
sitzen die Manen wie Vögel, und heischen die Erfüllung der 
Obsequiumspflicht; Vas. 11, 39-42 ,der Vater, Grossvater, 
Urgrossvater besitzen einen Nachkommen, der ihnen geboren 
wird, gerade wie Vögel auf einen Feigenbaum fliegen, (spre
chend): "er wird uns Todtenmahlzeiten geben mit Honig und 
Fleisch, mit Gemüse mit Milch und von Milch gemachten Ge
richten, Beides in der Regenzeit und unter der Oonstellation 
Maghäl~. Die Vorfahren freuen sich immer über einen Nach
kommen, der die Linie verlängert, der eifrig in Vollziehung 
der Todtenopfer, und der reich ist in den Bildern der Götter 
und tugendhaften Brahmanengästen. Die Manen betrachten 
den als ihren rechten Nachkommen, der ihnen Speise zu 
Gayä 5

) giebt, und kraft dieser Gabe sichern sie 
ihm Se gen zu, gerade wie ein Ackersmann Getreicle erzielt 
auf einem wohlgepflügten Felde". 

Die das Qräddha Darbringenden sind Diejenigen, denen 
auch erbrechtliche Befugniss zusteht. Zunächst die Söhne, dann 
die SapiJ;tqas n~of; na'[~nf; 5"), und darauf die SapiJ;t<,las 1[~Of; 
fIl7'[~nf; (vgl. ob. § 11 NI'. 4). Mangelt es an diesen Erben, so 
können auch Schüler, Priester, Lehrer sich der Pflicht unter
ziehen; G. 15, 13. 14 ,Beim Nichtvorhandensein von Söhnen 
(des Verstorbenen) sollen die SapÜ;t<,las, dann die SapiJ;t~las sei-

5) Als besonders heilige Plätze galten: Gayä in Bihar, Pokhar bei Ajmlr, 
Kurukshetra bei Delhi, Näsika an der GodävarI; vgl. die Note zu G. 15, 5. 

5a) Bringen Diese das 9raddha dar, so müssen dann aber doch auch die 
mütterlichen Verwandten dazu eingeladen werden. Missverständlich sucht Bach
ofen in diesem von Manu III 147 mitgetheilten Satze einen Ueberrest des alten 
"Uutterrechtes"; Ant. BI'. II 130 f.: "Zweifeln lässt hiernach sich nicht: in der 
mitgetheilten Stelle hat das Bild der alten jUutterfnmilie des arischen Stammes 
sich erhalten". 
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ner Mutter, 'oder sonst ein ächüler die Todtenoblationen dm'
bringen; fehlen diese, ein officiirender Priester oder der L~hrer'. 

Das Qräddha ist die eigentliche Blüthe der altans ehen 
Geschlechterorganisation und ihres Kernes, der Sapil;tQ.averwanclt
schaft G). Daher versteht es sich von selbst, dass es zugleich 
den eigentlichen officiellen Versammlungspunkt der Sa
p i 1,1 Q. ave r w an cl t s eh a f t bildet. Diese also ist zu der Feier
lichkeit in formeller vYeise einzuladen, G. 15, 20. Ein solches 
Familienmahl ist das griechische 1f8~LOclnl'ojJ und das römische 
silicernium immer geblieben. Bei den Altindern aber hat 
sich, in Folge des sich immer steigernden U ebergewichtes der 
Brahmanen, eine merkwürdige Wandlung vollzogen. Dass es 
eine WancUung ist, sagen freilich die indischen Quellen nicht 
clirect, aber ich denke, dass dies doch deutlich aus ihnen her
auszulesen ist. Da vom Qrädclha nach indischer Auffassung 
das Heil der Menschheit abhängt, so ist begreiflich, dass man 
auf den Satz kam, es seien nur würdige Personen zu dem 
Mahle einzuladen. Also man schloss Leute von schlechtem, an
rüchigem Lebenswandel aus: Diebe, Eunuchen, aus der Kaste 
Gestossene, Atheisten, Ziegen züchter , Trinker spirituöser Ge
tränke, falsche Zeugen,' Bra:ndstifter, Vergifter, Gildencliener, 
Königsdiener, Wucherer, von Handel und Handarbeit, vom Ge
brauch des Bogens, vom Spielen musicalischer Instrumente, 
vom Tactschlagen, Tanzen, Singen Lebende u. s. w.; G. 15, 16 
-19. Neben diesen Ausschliessungsgl'ünden tritt nun aber in 
clem langen indischen Oataloge noch eine ganz eigenthümliche 
Klasse von Vel'weigel'ungsgrünclen für die Qräddha-Theilnahme 
auf. Sie ruht auf dem Gedanken einer s t I' eng z u übe n den 
Fa mi I i e n pol i z ei (§ 29 bei Not. 6). Alle Störungen des 
gemeinsamen Hauslebens , welche dem Familieninteresse wider
streben, gelten als Ausschliessungsgründe vom Qräcldha. Dies 

6) Es gilt als eine der Urinstitutionen, als eine von dem mythischen Ur
gesetzgeber Manu gegründete; Ap. II 7, 16,1.2 ,Manu offenbarte diese 
Cer e mon i e, welche mit dem Wort 9räddha bezeichnet wird, für das Heil 
del' Menschheit. Dabei sind die Manen von Vater, Grossvater und Urgross
vater die Gottheiten'. Um aber dem Fest die höchstdenkbare Solennität zn ge
ben, so werden neben den Manen, denen es eigentlich gilt, auch die Götter durch 
Speisung verehrt j B!ludh. II 8, 15, 10; Y. 1, 229-231 (für die Götter), 232-
234 (für die Väter). 
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zeigt, dass der ~nfängliche Gruudgedanke wal', das Qi'äd~lha 
bilde den Vereinigungspunkt aller würdigen Fami
li eng 1i e der. Also man lud nichi ein: Den, der aus Hass 
gegen seine Frau das Hausfeuer absichtlich auslöscht; der für 
Frauen oder eine Menschenmasse opfert; der mit eines AncIeru 
Weib lebt oeler es gestattet; der die Speise dessen isst, der 
aus ehebrecherischem Zusammenleben geboren ist j der mit 
Frauen verkehrt, die nicht berührt werden dürfen; den Ehe
mann einer vor der älteren Schwester verheiratheten jüngeren 
Schwester; den Ehemann der älteren Schwester, deren jüngere 
Schwester zuerst verheirathet worden; einen jüngeren Bruder, 
der vor dem älterml geheirathet hat; einen älteren Bruder, der 
nach dem jüngeren geheirathet hat 7). einen älteren Bruder , , 
dessen jüngerer zuerst das heilige Feuer entzündet hat [der 
ältere hätte das in seinem Rechte durch Selbsthülfe verhindern 
müssen j er ist strafbar, weil er das unterlassen hat]; den jün
geren, der das gethan hat; den Sohn eines zweimal verheira
theten W eibes [der aurasa muss von einer Mutter sein, die der 
Vater als unberührte heirathete]; eleu die Recitation der hei
ligen Texte Vernachlässigenden; den das tägliche Studium Un
terlassenden; Söhne, die die Theilung des Familienguts gegen 
<len ,Villen des Vaters erzwungen haben, G. 15, 16-19. 

Nun trug sich Folgendes zu. "Yegen der Bedeutung des 
()räddha für das Heil der Menschheit war es natürlich, dass 
lllan den Manen das Beste vorsetzte, was lllan hatte. Gautama 
15,15 sagt: ,Die Manen sind befriedigt durch eine Dar
bringung von Sesam, Bohnen, Reis, Gerste und Wasser, von 
Fisch und gewissem Fleisch, von Milch u. s. w., von Fleisch 
gewisser beliebter Thiere (Ziegen, Rhinoceros u. s. w.)'. Solche 
leckere Mahlzeit hat ja ihre Anziehungskraft. Während die 
alte Theorie die Speise durch Agni zu den speisenden Manen 
bringen liess, d. h. man die, wohl recht einfache, Speise (vor
zugsweise den Kloss: pil,t~a) verbrannte, so stellten die inter
pretationskundigen Brahmanen den Satz auf: "D i e ge s p ei
sten Brahmanen repräsentiren das Ahavaniya
feuer", Ap. II 7, 16, 3. Also man lud, nach Anleitung der 

7) Die Anschauung, dass na e h der R ei b e des Alte l' s geh e ir a t h e t 
wer d eil m ii s se, tritt auch noch im Gesetz von Gortyn hervor (VII, 16 ft'.). 
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Brahmanischen Lehre, ZUlU <)l'auclha Brahmanen ein, speiste sie 
mit Speisen, die wohl allmälig immer besser wurden, und er
klärte, dass das den Brahmanen Vorgesetzte durch Stellver
tretung als von den Manen selbst verspeist gelte. Man stellte 
nun als regelmässige Stellvertreter der G ö t tel' (Not. 6) zwei 
Brahmanen, als Stellvertreter der Man e n drei Brahmanen hin, 
die .. aber nach Belieben multiplicirt ,verdeu könnten (Baudh. II 
8, 15, 10). Man liess elen Vater durch einen jungen Brahma
nen, den Grossvater clUl'ch einen Brahmanen mittleren Alters, 
elen Urgrossvater durch einen alten Brahmanen darstellen. Die 
Brandoblationen für die Manen wurden aus den bereiteten Spei
sen zunächst abgesondert. Dann liess man die übrigen Speisen 
von den Brahmanen verzehren, und schliesslich noch den 
Manen die alten drei Klösse hinstelle1l 8 ). Den Schluss 
bildete die Frage an die Brahmanen: ob sie befriedigt seien, 
was diese dann im Namen der Manen beanJworteten, Vi. 73, 
25-32. So hatten sich denn die Brahmanen in Stellvertretung 
der Manen im Qräcldha festgesetzt. Als sie erst im Besitz 
waren, ergab es sich von selbst, dass man die Einladung der 
Verwandten mehr als Nebensache behandelte, G. 15, 20, jene 
Vorschriften über die Familienpolizei nur noch von Brahmanen
Verwandten verstand, überhaupt aber den Satz aufstellte, die 
Gesellschaft möge am Liebsten eine kleinere bleiben; Bauclh. II 
8, 15, 10. 11 ,Selbst ein sehr wohlhabender Mann soll nicht 
ängstlich sein, eine grosse Gesellschaft (zu unterhalten). Eine 
grosse Gesellschaft zerstört folgende fünf (Vortheile): respect
volle Behandlung, Zeit und Oertlichkeit, Reinheit und (die Aus-

8) Vi. 73, 12. ,lasst ihn die Brandoblationen darbringen .. 13 Nachdem er 
die Oblationen mit den Mantms : "Die, welche meine Vorfahren sind, dies ist 
euer (Thei!) ihr Manen"'und "diese Oblation" geweiht hat, muss er, was ii b l' i g 
ist von der S p eis e, in Gefässe schiitten .. 14 nachher muss er sie den 
(drei) nach Norden stehenden Bmhmanen (welche seine drei Vorfahren repräsen
tiren) darbieten, (indem er sich) an seinen Vater, Grossvater nnd Urgrossvater 
(wendet und) ihren Namen und Geschlecht ausruft. 'Während die Brah
man end i e S pe i see s sen, lasst ihn die drei Mantras ... murmeln. 17 Ne
ben den Ueberresten lasst ihn niederlegen . . ein e n Re i skI 0 s S fiir seinen 
Vater, .•. einen zweiten fiir Grossvater, . . • einen dritten Kloss fiir seinen 
Urgrossvater'. - Y. 1, 235-241. - Ganz parallel ist auch das <;Jräddba fiir . 
Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter, 'Y. 1, 242 (das Anvasb~akya j Vi. 21, 22 j 

74, 1-8) (s. § 11 Not. 5). 
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wahl) tugendhafter Braluuullell( -G~~Bte). Desshalb soll er nicht 
(eine grosse Zahl) eillladen'; Vas. 11, 27. 28. -- Damit war 
jene Wandlung des Qräddha aus einer Familienmahlzeit in eine 
Brahmanenmahlzeit vollzogen. 

33. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot :,Dll 
sollst die Eltern ehren. - Obsequium gegen die pitaras.) -
Nach der im Vorstehenclen gegebenen allgemeinen Theorie übel' 
die Qräcldhas habe ich die einzelnen Ahnen..:Beköstigungen durch
zugehen. 

a) Zunächst müssen zur Speisung des Verstorbenen, wie 
ich bereits angab (§ 31 Not. 7), schon während der Impuritäts
zeit Reiskloss und Wasserlibation dargebracht werden 1). 

ß) Dann folgt nach Schluss der Impuritätswoche das E k 0 d -
dis h ~ a. Es ist neben dem SapiJ;lc~lkanu;la das vornehmste Qräcldha 
(Vi. 73, 1), was sich auch darin zeigt, dass es von Griechen 
unel Römern festgehalten ist. Die Inder vollziehen es unter 
Anpassung der Formeln auf die hier vorliegende Voraussetzung, 
dass der Verwandte erst neuerdings verstorben ist; Vi. 21, 2 

1) Bei den Griechen hat sich dies als die X ° 'I] (skt. ähuti) (GIRG. S. 27) 
auf das Grab des Verstorbenen erhalten. a) Wie bei den Indern be
steht sie aus flüssiger und fester Speise. C() Als flüssige ist zu dem den Indem 

bei<annten Wasser oder IImch noch der Honig und 'Vein hinzugetreten; Od. 10, 

518: xo~v XEtcr:JC(( 1tii.crlv 'IExuEcrcrlV, 1tPWTC( !J.EAlXp~Ter, !J.en~n:ElTIX 1\1: r,IlEl ofv(p, 
TO TPLTOV C(J'j' Gllem. [Nach Aeschyl. Pers. 607 (der wohl nicht persische, 
sondel'll griechische Sitte hier darstellt) Milch, Honig, Wein, Oelfrucht, Blumen,. 
- für ein Wunschopfer mit Todtencitirung]. Handelt es sich nach einem l\Iorde 
nm Besänftigung der Erinyen des Verstorbenen, so müssen es weinlose Spenden 
sein; Aeschyl. Eum. 106. ß) Die feste Speise ist der 1t€AC(VO" der Opferkuchen 
aus Gerstengraupen; Od. 10, 518: t1tt Il' lhqmC( AE\lKeX 1tC(),vvm; Od. 11, 26; 

Aeschyl. Choeph. 85: T V I~ ß er X € 0 \I cr C( TeX,IlE X'~IlE(O\l, 1.01.,. 92: XE 0 \I cr C( 
TovllE 1ti),C(vov ev TV!J.ßtp 1tC(TPO,. In diesem Pelanos werden wir 
als 0 das dem in dis ehe n pi l? ~ a GI e ich ar t i g e zn erkennen haben. 
Dass die Sitte der Opferklossdarbringung eine aus alt arischer Zeit stammende 
war, wird um so weniger zu bezweifeln sein, als ja sichel' auch der Verwandt
schaftskreis der das Opfer Darbringenden, die Sapil!~as oder Anchisteis, bei In

dem und Griechen dieselben sind. b) Das Grab muss die xo~ getl'Unken hilben, 
Aesch. Choeph. 164: ywtOTO\l, 'j.ork c) llfit der 1.0'1] sind die EUXC((, das Ge
bet an den Verstorbenen um Hülfe, Rache u. s. w. verbunden, Aeseh. Choeph. 
125. 142. 

209 

,Beim Ekoddishta (odel' Ql'äddha für einen kürzlich VerstOl'
benen) lasst ihn die Mantras ändern, so dass sie sich auf (die) 
eine (gestorbene) Person beziehen (3-10). - Auf das Ekod
dishta folgt dann für Den, der in stricter Weise seine Pflichten 
erfüiIen will, in jeclem Monat ein Qräddha mit Einladung und 
Beschenkung von Brahmanen; Vi. 21, 11 ,Diese Oeremonie 
musS er monatlich wiederholen, am Tage seines Todes' (d a s 
.Pärvana); G. 15, 2ft'. ,er soll sie den Manen am Neumonds
tage darbringen, oder an irgend einem Tage der dunklen Mo
natshälfte nach dem vierten (Mondtage), oder an irgend einem 
Tage der dunklen Monatshälfte je nach dem von ihm gewünsch
ten Erfolge (Ap. II 7, 16, 6-22). Er möge so gute Speise, 
als er prästiren kann, auswählen, und möge sie so gut wie 
möglich zubereiten. Er soll eine' u n g lei c h e Zahl yon Brah
manen speisen, wenigstens neun, oder so Viele, als er stellen 
kanu' 1 "). - Ausserclem ist bis zum Abschluss des ersten Jah
res dem Verstorbenen fortwährend ein Reiskloss und eine Schaale 
voll Wasser hinzustellen 2) : Vi. 20, 33 ,bis das Sapiw;HkaraJ;la 
vollzogen worden ist, bleibt der gestorbene Mann ein vom Kör
per getrennter Geist (und ist er von Hunger und Durst gequält). 
Gebt Reis und eine 'Schaale voll vYasser dem Manne, der über
gegangen ist in den Aufenthaltsort der entkörperten Geister'. 
Am letzten Tage des Jahrs vergrössert sich noch die Oblation; 
Ap. II 8, 18, 12-18 ,die letzte dieser Funeraloblatiollen soll 

1 a) Vgl. Gobh.!II 10, IV 1. 2. 3. 4, 1 ,mit der Topfspeise bei der Anva
sh!akyaccremonie ist auch das K lös sem a n e no p f e l' erklärt. Am Neumonds
tilge findet dieses 9räddha statt, so wie das andere, das '1' 0 d te n m a h I, und 

zwar jeden l\Ionat'; (s. auch Gobh. IV 4, 22. 23). 
2) Man kann hiemach den ganzen indischen Bestattungsritus folgen

dermassen zusammenfassen. Er besteht aus d r e i Elementen: a) dem (mit allem 
daran Geknüpften) feierlichen Hin aus gel e it endes Todten zur Begl'ähniss
oder Verbrennungsstätte; b) dem Anstimmen der Todtenklage (§ 31 Not. 5); 
c) dem Re ich e n von S p eis e (Opferkloss und Getränk) an den Todten zu 
gewissen Zeiten [dagegen die Reinigungsvorsehriften und die Abhaltung des Fa
mi1ienmahles liegen schon aussCl'halb des Kreises des eigentlichen Be s tat -
tun g s ritus]. - Ganz dieseihen Elemente finden sich auch noch bei den Grie
chen. Aeschylos sagt (Hepta 1022); in Betreff der Bestattung des Polyneikes: 

a) f!o~:J' o!J.C(profv T \I /J. ß 01. 6 C( X ~ t p w f!. C( TC(, h) f!.'~T' O~\I!J.6A1tOl' [in eigen
thUmlich scharfem Ton gesungen] ltpocrcr,;ß~lV 01 f!. W y f!. C( cr t V, c) e<Tl/J.ov dVc(l 
Il' <i x cP ° p fJ., cp().(i)V um) .owv·r' gllo~e Tcpll. 1(C(Ilf!.eL(i)V ,€),t\. 

Lei s t l Altarisches ius ~.entium, 14 
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er unter Darbietung einer rothen ~iege vollziehen; man· lasse 
ihn einen Altar bauen, verdeckt und ausserhalb des Dorfs,<;die 
Brahmanen speise er an der Nordseite desselben; sie sagen, 
dass er dann die Brahmanen, welche essen, und die Manen am 
Altar sitzen sieht. Hierauf möge er noch (einmal monatlich 
ein Todtenopfer) darbringen oeler auch ganz aufhören; denn 
(wenn am letzten Tage) die Manen auf dem Altar (erscheinen), 
so deuten sie damit an, dass sie durch die Toeltenoblation be-
friedigt sind'. . 

1') Nach Schluss des Jahres ist nun der grosse Abschnitt. 
Das S a pi J;l q. i Ir ara J;l a 3) constatirt, dass. der Geist des Todten 
sich nicht mehl' als von seinem Körper abgerissen und doch 
angezogen fühle. Er ist nicht mehr unruhig, sondern dUl'ch 
die Solennität des SapiJ;lc}lkaral,la in die Reihe der l' ein e n 
Manengeister aufgenommen; Vi. 20, 34 ,nachdem er (nach Voll
ziehung der Saph;u,HkaraJ;la) in den Aufenthaltsort der Manen 
übergegangen ist, geniesst er in der Gestalt von himmlischer 
Speise seine Portion vom Qräddha. Desshalb bietet das Qräddha 
dar Demjenigen, der in die "Yohnung der Manen eingegangen 
ist'. Dieser Eintritt in die Reihe der Manen wird beim Sa
piJ;lc~ikaraJ;la sinnbildlich dargestellt. Die Persönlichkeit wird 
repräsentirt durch ein Gefäss voll Wasser und einen Kloss 
(ph;l(~a). Zu den bisher in der Reihe der pitaras verehrten 
Vater, Grossvater, Ul'grossvater tritt l1l1l1mehr der letztverstor
bene Vater von unten herzu. Damit kommt der bisherige Vater 
an Grossvaters, der bisherige Grossvatel' an Urgrossvaters Stelle. 
So muss denn oben der bisherige Urgrossvater aus dem Kreise 
der mit N amenal1l'ufung verehrten pitaras ausscheiden, und in 
die allgemeine Masse eler Vorfahren (~ishis) hinübergeschoben 
werden. Man stellte dies so dar, dass der Kloss des Letzt
verstorbenen mit den Dreien der Ahnen zusammengeknetet 
wurde, Vi. 21, 17. 18, und dass man aus dem Wassergefäss des 
Verstorbenen [vgl. auch G. 20, 2-4J das Fusswaschungswasser 

3) Vi. 21, 19 ,Das Sapit~~Ikaral?-a [vgl. Ap. I 3, 10, 26] muss am dreizehn. 
ten vollzogen werdeu, nachdem das monatliche 9raddha am zwölften Tage voll. 
zogen worden ist' [i. e. on that day, on which the poriod of implll'ity expires, 
Nand.]. - In einem weiteren Sinn ist das ganze orste Jahr noch eine Impnri. 
tätszeit, - S noch 9aiikh. IV a. 
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und die Arghya des VerstOl'benen in eHe drei Fusswasclnmgs· 
wasser und Arghyas der Ahnen einschüttete. (Die Vereinigung 
geschieht durch Prithivi, Väyu, Agni und Prajäpati, Vi. 21, 14.) 
- Damit ist also die Reihe der drei zu verehrenden pitaras 
wieder neu festgestellt. Die Verehrung erfolgt durch ein jähr
lich zu gebendes Qräcldhamahl, bis durch einen neuerdings er
folgenden Tod die Personen der Manentrias und die Daten der 
Qräddhaveranstaltung sich wieder ändern; Vi. 21, 22 ,Später 
muss er jedes Jahr ein Qräddha vollziehen, so lange 
er leb t' (am Jahrestage VOll des letztverstorbeneR Verwandten 
Tode). Dmjenige, für den die Ceremonie der Bekleidung mit 
der Sapil,l~averwancltschaft nach Ablauf eines Jahres vollzogen 
ist, soll (an jedem Tage) dieses Jahres durch die Gabe von 
Speise und einem mit Wasser gefüllten Kruge an einen Brah
manen geehrt werden <1). 

0) Neben der Speiseausschüttung auf ·clas Grab, und neben 
der in Qräddhas sich darstellenden Verehrung der pital'as geht 
die oben besprochene t ä g I ich e Verehrung hel', welche der 
Haushalter in dem zweiten der Mahäyajfia's ihnen schuldig ist 5). 

Ich habe nach dieser Darstellung des Ahnencultus 6) noch 

4) Griechen uud Römer haben eine so ausgebildete 9raddha.Lehre, wie sie 
sich bei den Indem findet, nicht. Aber, indem sie das m:p(llem~o~ oder sili· 
cemium festhalten, tragcn auch sie den Gedanken fort, dass durch solches Fa· 
milienmubl das Audenken an den Verstorbenen gefeiert werden solle. In diesem 
Sinn wird bei Aeschylos (Choeph.) Agamemnon [der in schmachvoll uufeierlicher 
Weise von der Klytämnestra eingescharrt worden war, 69. 430] zur Hülfe bei 
der Rache aufgemfen, damit ihm die vorgeschriebenen Feiermahle zu Thoil 
werden könnten; 483: oGnil yap &v ero( Il u. lT 0' I::v v 0 fJ. 0 ( ßpon;;~ xn~o(u.T 
[vgl.11. 24, 69: ou yap fJ.ol ltOTo ßCUfJ.O, ille\Je-t'o 1lU.(TO, i(er1J;]. e1 Ill: fJ.~, lt u. p' 
eu Il 0 ( lt ~ ° (, I:: er 0 ( & T qJ. 0, i fJ.lt 15 po ( er ( x v ( er T 01', '/.. ~ 0 v 6 ,. [Elektra ver· 
spricht daneben aus ihrem Erbe die Leistung von '/..ou.( auf das Gmb (Not. 1), 

486: xdyw X 0 d., ero( Ti), efJ.'iJ, ltU.yxA11P(U.' otercu ltCl.TP<:lcuv ixllOfJ.wl yu.fJ.'iJA(ou,. 
lt(§.v-t'cuv Ile 1tPWTOV ,ovllo 1t P 0 er ß eV er cu ,d. <p ° ~.] 

5) Dieses zweite Opfer der l\Iahäyajila's, das Väteropfer, ist nicht ebenso wie 
das Vai\,vadeva.Opfer (§ 28 Not. 4) eine Bmndoblation; vgl. Knauer zu Gobh. 
S. 138-141. Es erfolgt unter entgegengesetztem Tragen der Opferschnur , mit 
dem Ausrufe: svadhä; Par. 11 9, 9; (vgl. § 34 geg. Ende). 

6) Noch wieder an den eigeutlichen Ahnencultus schliesst sich der Gebrauch 
von Wunsehopfern mit Anrufung der Vorfahren. Auch diese, die 
bei den Indern, als neben den eigentlichen 9räddhas stehende 9räddhas i. w. S., 
grosse Ausbildung gefunden haben (§ 32 Not. 8), kommen bei den Griechen 
vor.' Sie ruhen auf dem allgemeiuen Gedauken, dass die Manen Macht des 

14* 
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die Auffassung zu besprechen, welche Max Müller in Beti'eff 
dieser Frage hegt. "Die ursprüngliche Bedeutung von Qraddha, 
sagt er (Indien S. 203), scheint g.ewesen ~u s.ein: ~as wa~ mit 
graddha oder Glauben gegeben wml, d. 1. cl! e LI e b es gab e, 
welche an verdiente Personen, und besonders an Brah
man engespendet wird. Die Gabe wurde Qraddha g~nann t, 
aber der Act selbst wurde mit demselben Namen bezeIchnet. 
Das vYort wird am besten von Narayal~a erklärt (zu Agv. Gobh. 
Sütr. 4, 7): ,Qraddha ist das, was den Brahmanen im Glauben 
gespendet wird um der Väter willen'. Solche Liebesgaben flos
sen am Natürlichsten und Reichlichsten, wenn Jemand gestorben 
war oder so oft sein Andenken durch glückliche oder unglück
lich~ Familienverhältnisse wieder erneuert wurde, und daher ist 
Qracldha der allgemeine Name geworden. für jede beliebige 
heilige Handlung, die zur Erinnerung an ehe V erstorbene~ VOl:
genommen wird. Wir hören von .Qracld~as nich~ ~ur beI Lel~ 
chenbegängnissen, sondern auch beI freudIgen EreIgmsseu, wobeI 
im Namen der Familie und somit auch im Na m end e l' Vor
fahren Geschenke an Alle ausgetheilt werden, die 
ein Re c h tau f die s e Aus z ei c h nun g hat t e n. Es ist 
darum ein Missverstänclniss, die Qracldhas einfach als Wasser
und Kuchenopfer für die Väter zu betrachten. Das 0 p fe l' 
für die Väter war ohne Zweifel ein symbolischer 
'fheil eines jeden Qräddha, aber wesentlich dabei war 
die zum Andenken der Väter gespendete Liebes-' 
gab e . . . Bei den Qracldhas stellten die Brahmanen nach der 
Annahme das Opferfeuer vor, in welches die Gaben geworfen 
wenlen sollten, Ap. II 16, 3. Wenn wir hier Brahmanen m.it 
Priester übersetzen, können wir leicht verstehen, wesshalb lJl 

späteren Zeiten ein so starkes Gefühl gegen die Qrädd~:as auf- . 
kam. Aber Priester ist ein sehr schlechter Ausdruck fur Brah-

Reifens haben. So sendet bei Aeschylos (Coeph. 514) Klytämnestra, durch 
Trüume erschreckt die Elektra zu später Vornahme der x.o·~ (Not. 1), die ihr 
aber nicllts helfen' wird.' So citil't (Pers. 607) die Atossa [wohl nicht (vgl. 

N t 1) nach persischem sondern nach griechischem Ritus, 216. 523] den Da-
o " \ E ,,., 

reios unter Vornahme der x.ol,: nCl.(Bo<; n~1p\ npofl.~vEl<; X. o CI. <; <p pover Cl.1t~ p 
V Eltp oi:'er( fI.~d,()t,~PW, .•. rl)')", W <p(AO(: x.0Cl.i:'er( 'Cl.l<;B~ v~p,ip~v {ifl.VOV~ 
ln~v<p'l)fI.~i:' ... , ' ci v '. ~ B CI. ( fI. ,0 v CI. A CI. P ~ i:' 0 v ~ y x CI. A ~ i:' er ~ " y cm 0 T 0 V <; 15 
~ Y W on fI. il <; n r 0 nt fI. <jJ Ül ,w;15. 'l&p't'EPO(<; ~~O(<;. 
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maue. Die Brahmanen waren in socialer wie il1 intellectuellel' 
Hinsicht eine Menschenklasse von hoher Bildung. Sie waren 
ein anerkanntes und ohne Zweifel höchst wesentliches Element 
in der alten Gesellschaft Indiens. Da sie für Andere lebten 
und von fast jedem einträglichen Lebensberuf ausgeschlossen 
waren, so wal' es eine sociale und wurde bald eine religiöse 
Pflicht, dass die Gemeinde sie im grossen lYlaassstabe 
un t er s t ü tz t e. Man trug dafür Sorge, dass die Empfänger 
solcher W ohlthaten, wie. sie bei den Qracldhas gespendet WUl'

den, Fremde, also wedel' Freunde noch Feinde, uhll in keiner 
Weise mit der Familie verwandt waren. sä sagt Apastamba' 
,Die Speise, welche (bei einem Qraeldha) von Personen genossen 
wird, die mit dem Geber verwandt sind, ist eine Gabe, elie elen 
Kobolden dargebracht wird. Sie erreicht weder die Manen, 
noch die Götter'. Wer es versuchte, sich qUl'ch die Spendung 
von Qräeldha-Geschenken in Gunst zu setzen, wurde mit einem 
Schimpfnamen Qräcldha-Mitra genannt. Ohne darum in Abrede 
zu stellen, dass in späteren Zeiten das Qräcldha-Systell1 ent
artet sein mag, können wir, denke ich, wahrnehmen, dass es 
einer reinen und, was für unseren Zweck noch wichtiger ist, 
einer verständlichen Quelle entsprang". 

, M. E. ist hiemit, trotz der eingestreuten Quellenzeugnisse, 
das Wesen der Ql'ädclhas nicht getl'ofl'en. Es ist nicht hervorge
hoben, dass das Qräddha eine auf den Sapi~~las lastende 
Institution ist. Ich will hier absehen von der oben von mir 
ausgesprochenen Ansicht, dass sein Grundgedanke der eines 
gemeinsamen Fall1ilienmahles der Sapi~c~as sein werde, und dass 
die Einladung der Sapi~~las erst' allmälig als hinter die der 
Brahmanen zurückgeschoben erscheint. Angenommen, die Brah
manen hätten von Anfang an so daran theilgenoll1men, wie es 
in den Sütras dargestellt wird, so ergeben uns die Sütras doch 
in keiner Weise eine Institution zur "Gewährung von Liebes
gaben an ausgezeichnete unterstützungsbedürftige Personen im 
Andenken an einen geliebten V erstorbenen". Solch' ein Ge
danke ist allerdings unseren modernen Anschauungen geläufig. 
vVit' haben der den Namen eines Verstorbenen tragenden Stif
tungen für ausgezeichnete, unterstützungsbedürftige Künstler 
u. s. w. unzählige. Aber für eine aus uralten Zeiten stammende 
Einrichtung, wie das von Manu offenbarte Qräcldha, passt solcher 

1 
I 
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Gedanke nicht. Das Grundclelllent ist .ein lll'altes re 1 i gi öse s. 
Nicht handelt es sich um eine sociale, erst nachher religiös 
gewordene, Pflicht. Den Menschen jener alten Zeit ist es Be
dürfniss, nach der do ut des-Theorie, sich die Gunst wie der 
Götter, so der Manen durch Speisedarbietung zu erwerben. 
Davon hängt ihnen das Heil der Menschheit ab, indem, wenn 
die Speise den Manen nicht dargeboten wird, also die Manen 
unwillig sind, sie den Nachkommen Unglück und Nichterfül
lung ihrer Wünsche bringen werden. Der Satz selbst, der der 
Centralpunkt der Institution ist, dass die Speise, um die Mancn 
zu befriedigen, zu elen Manen elurch Verbrenn ung 
(Agni) gelangen muss, ist ja auch nie aufgegeben worden. Man 
hat nur den Zusatz beigefügt, dass daneben auch die von Brah
manen genossene Speise als von den Manen selbst genossen 
gelten solle. Keine Spur dabei verräth, dass dies als Liebesgabe 
an ausgezeichnete, unterstützungsbedürftige Leute aufgefasst 
we1'(le. Wohl ist es richtig, dass das so den Brahmanen Ge
spendete "um der Väter willen" gegeben werde, dass das (la
neben von Verwandten Verspeiste nicht zu den Göttern und 
Vätel'l1 gelange. Aber es ist nicht die zum Andenken der 
Väter gespendete Liebesgabe das Wesentliche, und das Opfer 
an die Väter der symbolische Theil. Umgekehrt die SPEI i-
s u n g der V ä tel' (durch Verbrennung) ist der reale, wesent
liche Theil. Die Speisung der Brahmanen ist, als eine sym
bolische Speisung der Väter, nur eine auf brahmanischer Inter
pretation beruhende Weiterentwicklung. Es wird nun auch von 
M. Müller nicht geläugnet, dass diesel' Zusatz zu schweren 
Missbräuchen geführt habe. Es liegt mir fern, die hohen Ver
dienste des Brahmanenthums verkleinern zu wollen. Ich hob 
hereits hervor, wie sie durch den Ausbau des Dharmarechts 
(z. B. auch bei der Ehe) ihr Volk auf eine sittlich höhere Stufe 
gehoben haben. Aber Niemand wird läugnen dürfen, dass, als 
sie die Kraft des Adels und Volks gebrochen und sich zur· 
geistlichen Herrschaft gebracht hatten, furchtbare Missbräuche 
eingerissen sind. Solche Missbräuche sind nothwendig voraus
zusetzen, um es zu erklären, wie sich die Inder in so wunder
barer Weise in die Ideen von der vVeltflucht und in die Theorie 
Buddhas, als eine Erlösung, haben stürzen können. Sie sincl 
damit auf Grund des Brahmanentlmms zu einem Volke im-
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}Jotenter Träumer geworden. Materiell aber haben sich die 
Brahmanen dabei sehr wohl befunden. Ihre Lebensweise war 
die einträglichste von allen, nicht etwa waren sie von den ein
träglichen Lebensberufen ausgeschlossen". Diese "ihre Lebens
weise aber war vielfach einLeben der faule~ Bäuche auf Grund 
der Ausnutzung des Volks durch den nichtigsten und leersten 
religiösen Formelkram. Es hätte einer "Austreibung aus dem 
Tempel" bedurft, wie sie an anderem Orte erfolgt ist. Dazu 
aber war Buddha nicht der Mann. 

Das Qräddha, diese F~milieninstitution, die noch heutzutage 
ein Hauptstück des socialen Lebens bildet, ist ein Hauptträger 
des Manencultus. Es hat vorzugsweise bewirkt, dass, während 
die alte Götterlehre durch die neueren Götterspeculationen be
graben worden,· der Manencllit und damit die Familienorga
nisation im vVesentlichen fest geblieben ist. Das aber hätte 
das Qräddha nicht bewirken können, wenn seine Function von 
jeher nur eine Gewährung von Liebesgaben an verdienstliche 
und unterstützungsbedürftige Brahmanen gewesen wäre. 

34. (Fortsetzung. Das zweite [und dritte] Gebot: Du sollst 
die Eltern ehren.) - 3) Die Verehrung der I;tishis. Der eigent
liche Manencult hat sich in der dargestellten eigenthümlichen 
,Veise auf Vater, Grossvater, Urgrossvater, Mutter, Grossmutter, 
Urgrossmutter beschränkt. Davon war die nothwendige Folge, 
dass man jenseit dieser mit specieller Anrufung verehrten pi
taras sich die übrigen Vorfahren unter einem allgemeinen Ge
sammtbegriff vereinigte, aus dem dann nur wieder die Namen 
einzelner besonders Berühmter, von denen die Tradition zu be
richten wusste, hervortreten. Bei den Indern ist bekanntlich . ' SeItdem das Brahmanenthulll allmälig alle kriegerischen Ueber-
lieferungen mit ihren alten Helden zurückzudrängen verstanden. 
hatte, schliesslich als berühmter Vorfahr nur noch anerkannt 
worden, wer als Weiser und Verfasser erfolgreicher Gebete in 
dem Kreise dtl, I;tishis Aufnahlne finden konnte. Die 'l'haten 
diesel' I;tishis, d. h. ihre Lieder und Offenbarungen, wurden in 
einzelnen Familien mit unerschütterlicher Pietät fortgetragen. 
So sammelten sich allmälig die Gesangbücher, die wir in elen 
Veclell vor uns hallen, Als die beste Verehrung, die man elen 
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~ishis el'WeiSell kOllnte, ers.chien dallach schliesslich, dass man 
diese Veden, die als der Inbegriff der göttlichen Offenbarung 
angesehen wurden, täglich studirte. Ob von einem älteren H'e
roendienst noch ein UebelTest in dem von den Sütras erwähn
ten Cultus von Göttern, die früher Menschen waren, 
zu finden sei, lasse ich dahingestellt 1 ). 

Den Griechen und Italikern ist immer der kriegerische 
Grundzug geblieben, welcher sie von ihrer alten Heimath weg 
hinausgetrieben hat in die weite Welt. Bei den Griechen ist 
vorzugsweise, was sie in ihren Sagen von Namen alter Kriegs
helden bewahrt haben, verbunden worden mit dem, was für 
die Weltentwicklung so wichtig geworden ist, der Organisation 
der Poleis. Zunächst hatten sie aus der alten Heimath nur 
mitgebracht die Gesammtordnung des Geschlechterwesens und 
die locale Fixirung in Dörfern. Dass nun irgend ein Held, je 
nach der Gestaltung .der in. Besitz genommenen Gegenden, eine 
ganze Landschaft unter die Hegemonie Einer Polis brachte, dass 
durch das aUmälige Wachsthum solcher Poleis aUe dabei be
rühmt gewordenen mythischen Helden zu einem Heroenkreise 
vereinigt wurden, deren Cultus sich selbständig neben den Göt
tercult stellte 2), das ist eine Thatsache von der grössten ge
schichtlichen Bedeutung. Es liegen darin die Keime der Entwick
lung des Staatsbegriffs, wie er sich bei den Griechen gestaltet hat. 
Und in diesem griechischen PolisbegrifI' sind geistige Elemente 

1) Ap. I 3, 11, 3: ,Manche sagen, dass die (Veda-)Recitation .. unter
brochen werden soll, wenn er gegessen hat bei einem Opfer, welches zu Ehren 
von Göttern dargebracht wird, die früher Menschen waren. [Haradatta nennt auf 
die Autorität des Brahmapm'a'}a als solche Götter Kuvera, Nandlyvura und Ku
mam. Andere Commentatoren aber erklären Manushyaprakriti mit Manushya
mukha: "mit menschlichen Gesichtern". Aehnlich Gant. 16, 34, wo l\fanusJlya
yajlia als Grund für Unterbrechung des Vedastudiums genannt wird, und wö 
Haradatta auch in Zweifel ist, indem er erst den Ausdruck auf Sacramente wie 
das SImantonnayana bezieht, dann aber hinzufügt, dass Manche ihn erklären 
als ein Opfer an Götter, die früher Menschen waren.] 

2) Ich hebe hier nur zwei Pnnkte übel' die Anschauung der Griechen von 
der Stellung der Heroen zum socilllen Leben hervor: erstlich das heroische Er
scheinen der Todten beim Familienmahle (H.-m. S. 385) und zweitens die drei 
Spenden «1!tov8C1.() beim Symposion: an die olympischen Götter, an die Heroen, 
und an den rettenden Zeus [wohl angeknüpft an den ZEV, erp~crTlo<;?l, H.-BI. 
S. 246. - Vgl. auch GIRG. S. 135 Not. q; und unten § 84. 

21'1 

geschaffen worden, für die eÜe ganze Welt den Griechen dank
bar sein muss, und die man nicht vergessen wird, so lange die 
civilisirte Menschheit an der immer weiteren Ausbildung des 
StaatsbegrifI'es arbeiten wird. Bei den Römern hat, was unter 
elen Heroenbegriff fällt, mehr den Charakter künstlicher späte
rer Zurechtmachung 3). Der italische Charakter geht mehr auf 
Pflege abstracter Begriffe, voran: der patria, aber auch weiter 
der mens, pietas ~ virtus, fides u. s. w. So nimmt denn auch 
die Ausbildung der civitates wesentlich von den griechischen 
Poleis geschiedene Elemente in sich auf, so viel Gleichartiges 
im Uebrigen auch die Poleis und Civitates mit einander haben. 
Der Staatsbegriff des Alterthums ist hauptsächlich [abgesehen 
von den geringeren Einwirkungen des Orients, insbesondere 
AegyptensJ aus den beiden Gestaltungen der Poleis und der 
Civitates erwachsen. Auf Grund des so zunächst nur vorhan
denen Kleinstaats-Begriffes ist dann in dem hierauf aufgebau
ten römischen vYeltreiche der Staatsbegriff zu grossartiger Ent
faltung gebracht. Immer aber hat sich im Alterthulll noch die 
Tradition erhalten, dass die Pflichten, die man gegen den vater
ländischen Staat habe, das dritte Gebot bildeten, welches zu
San1l11en mit den Geboten des Gehorsams gegen die Götter und 
gegen die Eltern den GrundstalI1m des römischen ius gentium 
ausmache (§ 27). 

Bei den Indern, die zu keinem eigentlichen Vaterlands
begriff gelangt sind, steht, auch scl~n in den Sütras, das, was 
sie als über ihnen waltende Mächte zu verehren haben, einfach 
als G ö t tel' und Man e n da. Wo sie genauer reden, führen sie 
als die höheren Mächte die G ö t t er, Man e nun d J,t i s his 
an. Sehr oft wird nur von Göttern und Manen gesprochen. 
So wird angenommen, dass beim Begriffellsein in der Verehnmg 
der Götter und Manen (oder des Feuers) die sonstige Begrüs
sungsvorschrift suspendirt sei, Bandh. I 2, 3, 31 Anm., dass 
das Wasser aus dem mitgetragenen Wassertopf für Libationen 
an Götter, Manen (und Feuer) nicht zu verwenden sei, Baudh. 

3) Cic. de leg. 2, 11, 27. 28: Quod autem ex hominum genere eon
sec l' at 0 s, sicut Herculem et ceteros, eoli lex iubet; de rep. 2, 10, 18: q u i 
Dii ex hominibus facti esse dicuntur (Romulus); 3,28,29: eum Her

culem ct Romullllll ex ho m i n i bus deo ses s e fa c tos assevcrct. 
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I 4 6 14 Anm. Der u;lVerheirathete Snätaka, der für die Neu~ , , 
und Vollmondsopfer ein heiliges Feuer unterhalten darf, soll 
von erbettelter Speise leben und dayon den Göttern und Ma
nen opfem, Baudh. I, 3, 5, 12. Mart erlangt Erfüllung seiner 
Wünsche, wenn man unter Vermeidung von Schlaf bei Tage 
(Kühe, Brahmanen), Manen und Götter verehrt, Baudh. IV 5, 5. 
Die gekaufte Frau kann nicht dem Götter- und Manenopfer 
assistiren, Baudh. I 11, 21, 2. Die Vertretung, welche Brah
manen (Grotriyas, nicht etwa yedaunkundige) beim Qräddha im 
Speiseempfang zu übernehmen haben, bezieht sich auf Götter 
und Manen, Vas. 3.8. - Ueberhaupt ist es wohl der ältElre 
S t a nd pu n k t (der schon aus einer Zeit stammen mag, wo die 
Trennung der Verehrung der Pitaras und der l~Ushis 110ch nicht 
fest ausgebildet war), dass man als eHe zu verehrenden höheren 
Mächte nur Götter und Manen hinstellte. Es ergiebt sich dies 
ans einem, nur auf sie sich beziehenden, radicalen Gegensatz 
im Cnltus, der wohl in sehr alte Zeiten' zurückreicht. Es war 
für den Opfernden ein äussel'lich ganz entgegengesetztes Er
scheinen nöthig, je nachdem er den Göttem oder den Manen 
opferte. Die gewöhnliche Ordnung des Kleides war die, dass 
man dasselbe über die linke Schulter trug und unter der rech
ten Achsel durchzog, um den rechten Arm frei zu haben. So' 
trat man zum Götteropfer, und so zog man, als man das Kleid 
durch ehw besondere Opferschnur ersetzte, auch diese um sich, 
G. 1, 36; Ap. II 2, 4, 22. 23. Dagegen beim Todtencult be
sta11d der umgekehrte Anzug: 11ber die rechte Schulter unrl 
unter der lillken Achsel dnrch, Gobh. I 2, 1- 4; Ap. II 
2,4,5.6; G. 20, 5; Baudh. I 5, 8,7.8; 5,9,15, also 
mit Freibleiben des linken Arms. - Femel' trat man zum 
heiligen Feuer bei der Götter- und Manen-Verehrung von ent
gegengesetzter Seite: fürs Götteropfer yon Norden, fürs Ma
nenopfer von Süden (der Manenregion), Baudh. I 7, 15, 1--3. 
- Diese directe Entgegenstellung deutet darauf hin, dass an 
sich nur zwei Arten des Cultus bestanden, auf denen 
man sich das Gebäude des Dharma (des heiligen Rechtes), 
welches die Brahmanen zu bewachen hatten, ruhend dachte. 
So sagt noch Y. 1, 198 ,Brahman, nachdem er Busse gebüsst, 
schuf die Brähmal,las zur Hütung der Vedas, cl a 1ll i t <l i e 
Väter und Götter hefriedigt und das Dhanua ge-
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sc h ü t z t w ü r d e'. Demgemäss ist es auch wohl uralte Sitte, 
dass der Haushalter Morgens, - nachdem er sich gereinigt, 
die Sonne und das Hausfeuer begrüsst, und gebadet hatte, -
nur an Götter und Väter eine Libation zu. machen brauchte, 
Y. I 98-100. 

Gerade in diesem letzteren Punkt aber tritt es hervor, 
dass eine schärfer unterscheidende Disciplin das Morgenopfer 
an Götter, Manen und ]~tishis richtete, ,audh. II 3,5, 
2--4. Die Hauptunterscheidung aber liegt darin, dass das 
cl l' i t te M a h ä Y a j ii a, als das den ~ishis in Abtrennung VOll 

. den Manengewidmefe [Ap. (vgI. 27 Not. 1) ,die tägliche Re
citation für die ~ishis'J, sich umgestaltete. Während das 
zweite, den Manen gegebene, inuner ein seine Eigenart durch 
linksseitiges Tragen der Opferschnur und den Svadhä-Ruf l(enn
zeichnendes (§ 33 Not. 5) Opfer blieb, so änderte sich durch 
die Zusammenfassung aller alten Lieder der ~ishis zu dem 
festen Veden-Codex die Anschauung übel' die beste Verehrung 
der ~ishis. Da die Veden nunmehr als das geoffenbarte 
Gesetz galten, musste es als Hauptpflicht erscheinen, dass, 
ausser dem eigentlichen dem Schüler in ihnen zu' gebenden 
Unterricht, auch weiter der Hausvater Zeit seines Lebens' das 
Vedastudium nie ausser Acht lasse. So erklärte man denn 
dies tägliche Vedalesen für das dritte der ihm obliegenden 
Mahäyajfia's. Abel; es ist noch genau zu erkennen, dass es 
immer als die Sub s t i tut ion für das eigentlich elen ~ishis 
(oder später: dem Bl'ähma) zu bringende Speiseopfer aufgefasst 
wurde; Bauclh. II 6, 11, 6 ,Lasst ihn täglich für sich den Veda 
recitiren, sei es auch nur die Silbe Om oder eHe Vyähritis. 
Dami t vollzieht er das dem Brahma darzubringende Opfer'. 
Dass es als S pe i s e 0 p fe r gedacht wurde, ergiebt sich daraus, 
dass die Lesung an sich in der Nähe des heiligen Heerclfeuers 
vollzogen werden musste 4). 

4) G. 5, 9 ,Ebenso die Opfer für die Götter, l\Ianen, Menschen, die Pr i
va t l' e c i tat i () n und die Balis' [Haradatta stutes timt th" l\Iuhayajiia's aro 
again enumerated in order to show, that a per s 0 n, wh 0 ha ski nd I e d 
the sacred fire, shall use this for them, not a commonfire. He also 
states that a passage of U~anas, accordillg to which some tenchers prescribe 
the performance of the daily recitation near the sacred 'fire, 

shows that this rite too has a connexion witl! the sacred lire]. 
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35. (Das vierte Gebot: Du sollst die [hülfsbedül'ftigen] 
Menschen ehren.) - "ViI' haben jetzt in langer Entwicklung 
das verfolgt, was an sich das zwei t e Gebot war. Zu den 
zwei Sätzen: Du sollst die Götter, und: Du sollst die Eltern 
ehren, tritt nun als dr i t tel' die uraite Vorschrift der Arier: 
Du sollst den Hülfsbedürftigen ehren. Aber es hat sich er
geben, dass das zweite Gebot in drei Untergebote zerfiel: das· 
Obsequium gegen die . lebenden Eltern, die Verehrung der drei 
Manengrade, und die allgemeine Verehrung der Vorväter. So
weit es sich um Opfer handelt, fallen die lebenden Eltern aus .. 
Als Opfergebote ergeben sich daher aus dem Bisherigen die 
drei: Du sollst die Götter ehren, Du sollst die Manen ehren, 
Du sollst die übrigen Vorfahren ehren. Zu diesen tritt also 
als vi er t e s das Gebot: Du sollst den Hülfsbedürftigen eIireIl. 

Es handelt sich hier im Sinn des hohen Alterthmns um 
ein wahres 0 p fe l' gebot. Die Inder nennen es danach das 
Me n s c h e no p fe 1', d. h. dasjenige, worin (nicht ein Mensch, 
sondern worin) einem Menschen geopfert wird. Dass aber auch 
Griechen und Römer derselben Grundanschauung huldigen, wer
den wir aus dem weiter Vorzulegenden sich ergeben sehen. 

Dieses vierte Gebot steht auf demselben naiven Stand
punkte, wie die in den anderen Mahäyajfias verkörperten Ge
bote. Es bezieht sich auf die tägliche S p eis e ver t h eil u n g. 
Und diese wieder ist ein Stück der Haushalterordnung und der 
Vorschriften .über die in der Hauskoinonie abzuhaltenden Mahl
zeiten. Der Haushalter, indem er für den Unterhalt des H!tlls
wesens zu sorgen hat, soll sich nicht vom rohen Egoismus lei
ten lassen. Er soll dem eigenen Bedürfniss das der Haus
genossen vorausstellen. Er soll ferner bedenken, dass das eigene 
Bedürfniss wie das seiner Hausgenossen unter dem Schutze 
höherer Mächte steht und von deren Wohlwollen abhängig ist. 
So soll er also nicht eher das leibliche Bedürfniss das der , 
Hausgenossen wie das eigene, befriedigen, ehe er nicht täglich 
seine geistlichen d. h. seine Opfer-Pflichten erfüllt hat. Opfern 
aber muss er nicht bloss den Göttern, den Manen, den ~ishis,' 
sondern auch den hülfsbedürftigen Menschen. Man kann das 
Ganze die unter sittliche Gesichtspunkte gebrachte Material
ordnung des Hauswesens nennen. Betrachten wir nun nach-, 
flem . wir die Pflichten gegen die Götter und gegen die Vor-
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fahren besprochen haben, üen Rest des ganzen Systems in sei
nen Einzelheiten. 

1) Den Abschluss der Speisevertheilung bildet das SeI b s t
es sen. Man muss sich vergegenwärtigen, ,welchen Werth es 
für das Zunehmen von Sitte und Anstand hat, dass das Essen 
nicht als ein rohes, disciplinloses Schlingen seitens Derer be
handelt wurde, welche die Kräfte haben, das Beste zu erhaschen, 
sondern dass die Befriedigung des Hungers und Durstes nach 
festgestellter Ordnung vor sich ging. Für die zwei regulären 
Mahlzeiten (Morgens und Abends) nennen die Sütras diese Be
zähmung der rohen leiblichen Gier: das 0 p fe l' n der See I e. 
Freilich hat sich hiebei viel brahamanisch'es Formelwesen einge
stellt, aber die Grundgedanken sind gesund. Ich hebe ein~elne 
Hauptpunkte hervor; Baudh. II 7, 1~, 1 ff.: ,Nun wollen wir 
erörtern die der Lebensluft (präJ;la) von Qallnas (householclers) 
und Yäyävaras (vagrants), welche die Seele ol:ife1'11, dargebrach
ten Oblationen. Am Ende allel' nothwendigen (täglichen Riten) 
lasst ihn niedersitzen, nach Osten gewendet, auf einem Platze, 
der gut gereinigt ist . " daun lasst ihn die bereitete (Speise), 
welche gebracht worden ist, verehren . . . (und dann) sich 
schweigend verhalten ... ; lasst ihn schweigend sein Mahl be
enden. In seinem Herzen an den Hel'l'l1 der Geschöpfe den
kend, lasst ihn während des Essens nicht sprechen. . .. Nun 
citiren sie noch folgenden Vers: "er soll essen, mit dem Ge
sicht nach Osten gerichtet, schweigend, seine Speise nicht ver
achtend, keine (Stückchen auf den Grund) streuend, und nur 
(auf seine Mahlzeit) achtend" . .. Nach (dem Essen) soll er 
Wasser trinken (den Text hersagend): "Du bist die Hülle von 
Ambrosia" 1), und die Herzgegend berührend: "Du bist das 
Band, welches die Lebenslüfte verbindet, Du bist Rudra und 
Tod [d. h. wohl: Du kannst mir auch Tod bringen], tritt in 
mich ein, mögest Du wachsen durch diese Speise"'. . . .. ,Der 
welcher die Seele opfert, übertrifft den alle anderen Opfer Dar
bringenden; 7, 13, 1 ff. "so wie Baumwolle und Binsen ins 
Feuer geworfen aufflammen, so wird alle Schuld von dem, wel
cher die Seele OlJfert, verzehrt". Wer bloss isst (um seinen 

1) Der Begriff' eines ,,'l'l'ankes <1er Unsterblichkeit" (si<t. atlll;tam) 
ist ein uraltal'ischer; Curtius No. 468. 
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Hunge!' zu befriedigen), zeitigt seine Schulel. Umsonst nimmt 
(der Thor) Speise. Lasst ihn täglich, Morgens wie Abends 2), 
in diesel' Weise opfern' .. - Unter dem Selbstessen ist meist 
das Essen des Haushalters und seines Weibes, das 
ihm auf dem Hausheerde die Speise bereitet hat, zusammenge
fasst S). Aber im Genaueren werden Beide doch noch wieder ge
trennt. Es wird nämlich nicht gestattet, dass Mann und Frauge~ 
meinschaftlich essen; Vi. 68, 46 ,er muss nicht zusammen mit 
seinem Weibe essen'. - Vor dem "Selbstessen" nun aber muss 
die S p eis u n g der Hau s gen 0 s sen erfolgen, und dieser 
wieder muss vorausgehen diejenige Speisung, elie den Charakter 
des Opfers hat. Das aber ist, wie wir nunmehr wissen, in 
erster Linie die Speisung der Götter, in zweiter die der Mauen, 
und [da nach Einführung der Vedarecitation die ~ishiverehrung 
nicht mehl' als Speisung erwähnt zu werden brauchte] in drittel' 
Linie die der (hülfsbedürftigen) Menschen; Baudh. II 7, 13, 5 
,Nun citiren sie noch (die folgenden Verse): "Lasst ihn erst 
speisen seine Gäste, dann die schwangeren Frauen, dann die 
Kinder und die Alten, danach die Trübseligen und besonders 
die Kranken. Aber wer erst die Speise verzehrt, ohne jenen 
Personen nach der Regel gegeben zu haben, weiss nicht, dass 
er verzehrt wird. Er isst nicht, er wird gegessen". "Lasst 
ihn schweigend essen, was übrig bleibt, (nachdem) er ihre Por
tion gegeben hat den Manen, Göttern; Dienern, Eltern, Gurus". 
Das ist erklärt als die Regel des heiligen Gesetzes' j Vi. 67, 
41. 42. ,N achdem die Brahmanen (die Kshatriyas, die als Gäste 
gekommen sind), die Freunde und Ver\vandten (die Eltern unct" 
Anderen), die er zu ernähren verpflichtet ist, (und die Diener) 
ihre Mahlzeit gemacht haben, lasst Mann und Weib selbst den 
Rest essen. Nachdem er Ehre erwiesen hat den Göttel'll, den 

2) Vi. 68, 48 ,lasst ihn nicht ein drittes Mahl nehmen (ausser den zwei 

regelmässigen Mahlzeiten Morgens und Abends)'. 

3) Vi. 67, 41-43 ,lasst Mann und Weib selbst den Rest essen .•. lasst 

einen Haushalter sich erfreuen an dem, was übrig ist. 'Wer Speise nur fiir sich 

selbst kocht, isst nichts als Siinde j denn das allein gilt als flir den Tugendhaf

ten geeignete Speise, was libl'ig ist, nachdem die Oblationen dargebracht sind'. 

- Vgl. anch Knauer ZU Gobh. S. 142. 
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Manen, den Menschen '1), ÜCUCU, die er zu ernähren verpflichtet 
ist, den Haushaltsgottheiten [die Balioblationen, s. u.], sowie 
den Hunden, Krähen u. s. w., lasst einen Haushalter sich er
freuen an dem, was ührig gehlieben ist'; vgl. Vas. 11, 3-11 j 
Y. 1, 105. 

2) Die Speisegabe an die Menschen ist ein 0 p fe 1'. Sie hat 
sündenreinigende Kraft, und steht in gewisser Hinsicht noch übel' 
der Kraft der Brandoblationen.an Götter und Manen' Baudh. II 3 , , 
6, 42 ,Sünde wircl hin.\veggeräurnt durdt Bl'andoblationen, Brand
oblationen werden übertroffen. durch Speisegaben, Speisegaben 
durch freundliche Reden. Das (ist) uns in den geoffenbarten Tex
ten offenbart'. Speise ist den Menschen täglich zu geben, Y. 1, 104; 
wer unessbare Speise vorsetzt, ist strafbar, Y. 2, 296. ,Ist bei 
Ankunft des Gastes das Mittagessen gerade fertig, so soll er 
selbst die Speise austheilen und prüfend zu sich sagen: "ist. 
diese Portion oder elie andereU ? Dann soll er sagen: "nehmt 
diese grössere Portion für den Gast". Ein Gast, der zu dem 
Wirth in Feindschaft steht, soll dessen Speise nicht essen, noch 
elie eines Wirths, der ihn hasst oder eines Verbrechens beschul
(ligt, ocLer der eines Verbrechens verdächtig ist. Denn es steht 

4) Offenbar werden hier unterschieden die Opfer (Ehrerweisl1ng) an Götter, 

i\fanen, Menschen, von der SpeisulJg v 0 l' ne h m erG äste, die noch vor Den

jenigen, die das Haus zu emähren verpflichtet ist, bewirthet werdeu, und die, 

gleichsam als die nächsten Verwandten, auch Baudhayana vorRusstellt. - Uebri

gens hat es auch nicht an Versuchen gefehlt, durch Gesetzinterpretation die Spei

sung der Gäste hinter die eigene Speisung zurückzustellen j Par. II 9, 11 ft·. 

,Das Opfer an die Menschen. Nachdem er ehle Portion herausgenommen, geue 

er sie dem Brahmul,la [dem vornehmen Gast], nachdem er ihm "'aschwasser ge

J'eicht, mit den 'Vorteu "wohlan dir". An Beltelnde und Gäste sollen sie nach 

Würden geben. Die jungen und die alten Hausgenossen sollen nach Würden 

essen. Zuletzt der Hausherr und die Frau. Oder der Haush.err zuerst, 

weil das Brahmul,la sagt: ,',Von diesem seinem Eigenen (sva) esse der 

Hausherr, was ihm beliebt vor den Gästen" ... Es kommt auch 

die Ansicht yor, dass der Hausherr seine Frau der zu versorgenden Schwestel' 

vor!lusstelleu solle j Aitareya Brahma,!u 3, 3, 37 (?) [von Bachofen Ant. BI'. I 152 

angeführt]: ,denn eine Schwester, die aus demselben Mutterleibe hervorgeg.~ugen 

ist, wird zwar mit Nahrung und anderem Unterhalt ausgestattet, jedoch erst 

nachdem der Gemahlin, welche einem anderen Leibe entstammt, Geniige geleistet 

worden ist' (die Voransstelluug der zu alimentirenden anderen Hausgenossen, ins

besondere der Schwester, fiir einen Ueberl'est des alten l\Inltel'l'echts mit Bachofen 

.~Il erl<lären, ist ganz willklirlieh]. 
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im Veda dass der die Speise eines Solchen Essende dessen 
Schuld i;st', Ap. II 3, 6, 17 -20. Es wird eine Speisegöttin 
angenommen, welche über der Erfüllung dieser ~flichtell wacht; 
Baudh. II 3, 5, 18 ,Nun citiren sie noch ZWeI Verse, welche 
von (der Göttin der) Speise proclamirt sh~d: "D~njenigen, .. wel
cher ohne mich den Göttel'll, Manen, semen DIenern, Gasten 
und Freunden gegeben zu haben, das Zubereitete verzehrt und 
(so) in übermässiger Thorheit Gift schluckt,. verze~re ich und 
ich bin sein Tod. Aber für den, welcher em Aglllhotra dar
bringend, das Vaisvadeva vollziehend und die Gäste e~re~d, 
speisst, voll von Zufriedenheit, Reinheit und T.reue, DasJemge 
was übrig bleibt, nachdem er Diejenigen gespeIst hat, welche 
er unterhalten muss, werde ich Ambrosia (Not. 1) und er hat 
(wirklichen) Genuss von m~r'.. ~a eli~ Gasta~fnahm~ als e .. i~l 
o p f er 5) erscheint, so hat ehe melIsche SpeculatlOn es sIch nat~l
lich nicht nehmen lassen, den Gedanken noch genauer zu verfol
gen; A p. II 3, 7, 1 fl'. ,Die Gastaufnahme ist ein ~mm~r da uer~des 
(Qrauta-)Opfer, das der Haushalter dem PraJäpatI ~larbnngt. 
Das Feuer im Magen des Gastes stellt das Ahavamya-Feuer, 
das heilige Feuer im Hause des vVirths stellt das Gärhapat!a, 
das Feuer, mit welchem die S1)eise des Gastes gekocht 1St, 
stellt das Feuer dar, welches zum Kochen der Opfergaben (des 
DakshiJ;lägni) gebraucht wird'. Man muss aber überhaupt dem 
Gaste nicht bloss Speise (und unter Umständen auch Obdach 
ulHl weitere Pflege) gewähren, man muss ihm aus bestimmten 
Gründen auch Geschenke geben; Baudh. II 3, 5, 19 ,Geldge
schenke müssen gegeben werden, je nach Vermögen, an gute 
Brahmanen, Qrotryas und Vedapäragas, wenn. sie betteln . . . 
um der GUl'US willen, um die Kosten ihrer HeIrathen oder von 
Medicin zu bestreiten, oder wenn sie in N oth für ihren Lebens
unterhalt sind oder ein Opfer zu vollziehen beabsichtigen, oder 
illl Studium o~ler einer Reise begriffen sind, oder ein Visvajit-
01)fer vollzogen haben'. Man kann zusanll~enfassel1(~ sage~, 
dass die Grundgedanken der Inder durchaus eheselben smd, WIe 

sie uns (vgl. GIRG. S. 211 ff.) bei Homer aus dem unter dem 
Schutze des Zsvr:; genor:; stehenden j·i!ttr:;-Rechte der Gastbe-

5) Der Gedanke, dass die Aufnahme des Schutzllehenden ein 0 p fCl' sei, 

lebt auch noch ganz bei den Griechen; s. u. § 60 Not. 4. 
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handlung entgegentret.en. Mau soll im Gast den Me n s ehe n 
ehr en. Man soll ihm, der nicht im Schutze der eigenen Heim
stätte steht, dieselbe möglichst ersetzen. So ist im Gastrechte 
von Ul'alten Zeiten hel' die Idee gepflegt worden, dass man im 
Menschen, wie auch dessen Herkunft und Schicksale seien, 
immer seines Gleichen anzuerkennen (Idee der Aequi
t ä t) , und dass man . ihm auch menschliche Freundlichkeit, 
Herzlichkeit, Hülfebereitschaft entgegenzutragen habe (I d e e d e l' 
Humani tä t). 

Es handelt sich aber hier nicht bloss um einige allgemeine 
wohlwollende Redensarten. Das alte Themisrecht hat "inen 
sehr ernsten furchtbaren Hintergrund, und dieser tritt gerade 
im Gastrechte deutlich hervor. Man kann nach dem Bisherigen 
das, was man nach altarischer Anschauung als die Elemente 
der Rechtsordnung' zu ehren hat, in die drei kUl'zen Worte: 
Götter, Eltern (Manen), Menschen fa~sen6). Es erhel~t 
sich aber die Frage, mit welchen Zwangsmitteln die auf 
Ehrung diesel' drei gl'ossen sittlichen Mächte lJ'el'uhende Rechts-

6) Gaubllna sagt 11, 13. 14. 27 ,der König soll mit Hülfe seines Haus
priesters seine religiösen Pllichten erfüllen, denn es steht geschrieben (im Veda): 
"Kshntriyas, die von Brahmanen unterstützt werden, gedeihen und fallen nicht 

in j)1issgeschick". Es ist im Veda erklärt:· "Brahmanen vereint mit Kshatriyas 
halten Götter, Manen und Menschen aufrecht". Gobh. I 7, 5 ,die 
dreimal gereinigten Körner wasche er ab dreimal fiir die G ö t tel', zweimal fiir 
die i\J e n s ehe n, und einmal fiir die Man e n'. - Wer als Erem'it sich von 

der Haushalterordnnng getrennt hat, indem er kein Feuer hält und kein Haus 
hat, steht aber doch noch innerhalb der bestehenden Rechtsord
nun g, indem cl' ,a n G ö t tel', 1\1 an e nun d 1\1 e n s ehe n das ihn e n Zu
ko mm end e gi eh t', Vas. 9, 11. 12. - - Es ist von Interesse, Dem gleich den 

Aeschyleischen Chor (Eum. 531-549) gegeuüberzustellen (in apkürzenden Worten): 

"ich sage euch einen angemessenen Spruch: a) [Ehre die Götter.) Go t t I 0 sig
keit (ovaaißwx) ist die Mutter der Hybris. Gesundheit der Seele da
gegen erzeugt Segen. Ehr e den Alt a l' des Re c h t s (ßW!J.O'I o("a,), verletze 
ihn nicht aus Gewinnsucht, sonst folgt Strafe nach; b) ehre die würdigen 

Eltern (ltpO, ,do" n, ,o"iwv aißw; oJ ltPOT(WV)j c) halte das Gastrecht 

he i I ig ("al ~"vo'(f1.ov; oO!J.wv ~ma,potp.x, aloo!J.E'.v6, n<; t'am). - Von diesen 
drei Geboten bezeichnet Aeschyl. Biket. 704 die Ehrfurcht gegen die Götter 
und gegen die Eltern [letztere hier als d l' i t t e s Gebot bezeichnet; vgl. GIRG. 

S.12 Not. c) als die ältesten Satzungen der Dike: ::JE'.OU; 0',0'1 yav 
I:'t.ova~v, rhl T(O~"'I in wp(ov, ltaTpcpa~<; oatp'l'I)cpo po~; ßOV::JVTOW~ ,war,. TO yu.p 
". E'." 6 v ". W v aißa<; Tp(TOV TOO' i v ~ E'. a !J. (0 ~" tl (" (I. <; yiYP(l.ltT(I.~ f1.q~aToT(!J.oV. 

Letst, Alt.rhches ius gentium. 15 

'1 
I 
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ordnung aufrecht erhalten werde. Was geschieht, wemi man 
die schuldige Verehrung gegen Götter, Eltern, Menschen hricht? 
Man wird wohl nicht umhin können, auch schon dem hohen 
Alterthum ein Streben nach systematischer Zusammenfassung 
diesel' Frage zuzuweisen. Die Zwangslmtft, witl sie der inOi
vitates oder Poleis zusammengeschlossene, volklich oder staat
lich sich manifestirende, Gesammtwille ausübt, ist ja anfänglich 
noch gar nicht vorhanden. Jeder schützt sich selbst im Kreise 
der Seinigen, wenn er sich "im Rechte", also unter dem Schutze 
der Götter fühlt; mithin rler Haushalter im Kreise seines Haus
wesens; der König im Kreise seiner Kriegsbefehlshaberschaft 
und Geschlechterbeschützung (die animadversio); im Uebrigen 
aber Jeder dem Gleichstehenden gegenüber durch Individual
timorie. Aber der Selbstschutz und die Selbstrache reichen 
doch nicht immer aus. Der Gekränkte kann zu schwach oder 
nicht in der Lage sein, gleich oder überhaupt gegen die Krän
kung aufzutreten. Das Gefühl, dass, selbst wenn dem so ist, es 
eine sitt.liche Weltordnung gebe, welche auch dem Sc h w ach e n 
gegenüber den Frevlel' dereinst treffen wird, fehlt schon dem 
hohen Altel'thum nicht. Das hesonders wichtige Mittel, worin 
sich der demnächstige Eintritt der unabwendbaren Vergeltung 
von vom herein feststellen lässt, ist. der F 1 u c h, die a(!cl. Bei 
den Griechen hat sich dies zur Erinnyslehre gesfa:ITef, in der 
ein Ringen nach Einheitlichkeit der Begriffe, je nach den drei 
verehrungswürdigen Wesen: Göttern, Eltern, Menschen, nicht 
zu verkennen ist.. Und wieder finden wir hier, wenn auch nur 
bruchstückweise, Zusammenhänge mit den Indern. Auf die grie
chische Erinnyslehre habe ich bereits in der GIR(]f S. 313 ff. 
hingewiesen. Erinnyen haben die Götter, die Elt'n und die 
Bettler, und im Fluche ist dem Schwachen, abgesehen von wei
terer Hülfe, ein furchtbares Strafmittel in die Hand gegeben. 
Wenn man Jemandem einen Eid leistet, so bindet man sich 
selbst dem Eidesabnehmer gegenübel', indem man unter Herbei
rufung der Götter sich selbst für den Fall des Eidbruches ver
flucht. Der Eidabnehmer ist hier der "Schwache", der, weil 
ihm anderweite Hülfe vielleicht nicht ausreicht, sich die Zwangs
kraft des Fluches dadurch verschaft't, dass er den Anderen zum 
Schwur veranlasst. Die Götter haben dann die Erinnyen (oder 
es werden eigene Erinnyen-Göttinnen angenommen), durch die 
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nothwendig das zur Ausfühl'lUlg gelangen muss, was der Schwö
rende auf sein HaUl)t herabgerufen hatte. Gleichartige Binde
kraft räumen auch die Römer dem Eide ein. Ferner haben 
Fluch-Erinnyen die geschlagenen oder getöclteten Eltern, und 
gleichartig findet sich bei den Römern das Verfallensein an die 
divi des geschlagenen Parens 7). Endlich hat bei den Griechen 
Fluch-Erinnyen der misshandelte Bettler. - Als das Diesem 
Parallele weiss ich bei den Indern Folgendes anzugeben. Die 
Fluchkraft des beim Gemeindebaum geschworenen Eides ist 
oben § 5 Not. 5 besprochen worden. Die Fluchkraft des Pa
rens 8) erklärt gerade die schwere Behandlung des GUl'ubett
schänders und Gurutödters (§ 29 NI'. cl). Und encUich haben 
wir, wie ich bereits in der GIRG. S. 103 Not. 13 hervorhob, bei 
den Indern vielleicht eine jener griechischen durchaus gleich
artige Fluchkraft des Bettlers anzunehmen. Daran knüpfen sich 
noch weiter folgende Punkte. So wie die Griechen den eigent
lichen gb'og, den %'Utlxog ulld den l'/.,E'C17g unter dem Gesammt
begriff des hülfsbedürftigen Nebenmenschen zusammenfassen so . ' 
machen auch die Inder dieselben Unterschiede. Sie trennen 
genau den vornehmen und gleichstehenclen Gast vom bettelnden 
Diener und Qfldra (Not. 4) 9); sie trennen aber auch wieder 

7) Die Auffassung, dass nicht beide Eltern, sondern (ah Ueberrest des 
"Mutterrechtes") nur die Mutter Erinnyen gehabt habe, wie dies Bachofen be
lmuptet hat, ist dem gräeoitnlischen AIterthum vollständig fremd. 

8) Diese Fluchkraft, die sich znnäebst in dem Rechte der Verstossung des 
Kiudes äussert (§ 29 NI'. cl, steht sowohl dem sehleeht)Jehandelten Vater wie der 
]\futter zu. Der Mut tel' fl u e h spielt in dem A~tika-]\fythus die Hauptrolle, 
und zwar ein Fluch, der gegen die allerdings ungehorsamen Kinder höchst 
leichtsinnig ausgestossen wird. Aber, einmal ausgesprochen, lastet er nun doch 

verderbenbringend auf dem Geschlecht. S. die Stelle bei Bachofen Ant. Br. I 
S. 45 (vgl. noch S. 52): ,alle }t'lüche lasseJi sich tilgen j doch wo fände sich 
Sülme für einer iVIutter }t'll1eh?' - Dass hie~'aus aber kein Schluss zu Gunsten 
des "l\fl1tterrechts" zu ziehen sei, wird im Anhang gezeigt werden. 

. 9) G. 5, 37 ff. ,Einem Gast muss Ehre erwiesen werden, und der ·Wh·th 
darf nicht besser speisen wie sein Gast. Ein Lager, ein Sitz und ein Nacht

lager von gleicher Art, wie der Wh-th sie gebraucht, muss einem Gast VOll 

gleicher oder besserer Stellung gegeben werden j sie müssen beim 'Weggehen 
begleitet und während ihres .Aufenthalts l'espectvoll behandelt werden. Einem 
Gast von niedrigerer Stellung soll der Wh·th ähnliche, aber weniger Aufmerk. 

15* 
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von diesen Gästen und von den hülfsbedürftigen Bettlel'll [eHe 
genau zu scheiden sind von den zum Bettelgang privilegirttn 
Schülern und Mönchen] den eigentlichen Bittflehenden. Zu 
Letzterem ist, ebenso wie zum griechischen IXETllr,;, ein beson
deres Treuevel'hältniss begründet. Die Tödtul\g Eines, der sich 
unter den Schutz begeben hat, wird der Dralllnanentöcltimg 
gleichgestellt, Vi. 36, 1. Unzucht mit einer in Schutz gekoIll
menen Frau gilt der GurulJettsschändung gleich, Vi. 36, 7. 
Man soll nicht leben mit Solchen, die einen Schutzflehenden 
erschlagen haben, Vi. 54, 32; Y. 3, 299. auch wenn sie Busse 
gethan haben. Auch wer einen Schutzflehenden verlassen hat, 
muss Busse thun, Y. 3, 289. - Ebenso wie nun wohl die Inder 
den Fluch des gemisshanclelten Bettlers kennen, :so findet sich 
auch eine Stelle, die doch kaum anders als auf die Fluchkraft 
des zurückgewiesenen Gastes bezogen werden kann. ,Ein Gast, 
lleisst es bei Apastamba I 3, 6, 3, kommt zum Hause ähnlich 
einem brennenden Feuer' [es besteht: ,the absolute necessity 
of feeding a guest. For, if offended, he might burn the 
house with the flames of his anger'] 10). 

Was ich hier über den Eidesfluch , den Elternfluch , elen 
Gast-, Hiketes- und Bettlerfluch zusammengestellt habe, ist, ich 
erkenne es an, noch durchaus nicht zufriedenstellend. Die 
Lehre vom altarischen Fluch wird einer eigenen eingehenden 
Untersuchung bedürfen. 

J
.. 36. (Fortsetzung. - Das vierte Gebot: Du sollst die 

C L.·~:::::>bhülfsbedürftigen] Menschen ehren.) - 3) Ich habe jetzt das 
1,1 über das "Menschenopfer" zu Sagende erledigt, und fasse das 

samkeit erweisen. Dmjenlge heisst ein (eigentlicher) Gast, der zn eine m an
deren Dorfe gehörig [vgL ob. § 7 Not. 3], in der Absicbt, bloss für eine 
Nacht zn bleiben, ankommt, wenn die Sonnenstrahlen tiber die Bäume gehen. 

. . Ein !\Iann von niederer Kaste ist von einem Brahmanen nicht als Gast zu 
betrachten, "usser wenn er bei Gelegenheit eines Opfers kommt. Aber ein Ksha
tdya mnss doch nach den Brahmanengästen gespeist werden. !\Iänner anderer 
Kasten soll er aus Barmherzigkeit mit seinen Dienern speisen'. 

10) Vgl. AeschyL Eum. 232: Tel ~ lx € T'~ ~ .•• Bm~ rap l~ ~po,ofa( x()v 
~.of<; Ttü.( TC iJ Tt P 0 (j T pOTt a. ( 0 v fJ. Ti H ~, 0 C; n;poB0 o'fJ' l:xwv, 
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darauf gerichtete Gebot mit den drei voranstellenden nochmals 
rückblickend zusammen. 

Die gesammte eigentliche Rechtsordnung für eHe von vorn 
herein als (durch Brahman) gegeben betrachteten vier Kasten 
denkt sich der Altinder als in der Hau s haI tel' 0 r d nun g 
enthalten. Neben ihr steht die Schülerordnung , die aber doch 
nur die Bedeutung eIer Vorstufe hat, durch die man zur eigent
lichen Bestimmung des Mannes, der HaushaltersteIlung, gelangt. 
Wiederum daneben haben sich dann noch im Verlauf der in
dischen Geschichte die sich ausserhalb der eigentlichen Rechts
ordnung stellenden Weltfluchtorden entwickelt. Und zwar ge
schieht dies in den zwei Stufen einer beschränkten {Eremiten) 
und einer totalen (Asceten) Entsagung von .aller rechtlichen 
Gemeinschaft. Aber eliese Schülerordnung und diese Weltflucht
orden enthalten nach indischer Auffassung schon desshalb nicht 
das volle Gebiet des Dharmarechtes, weil sie sich nicht fort
pflanzen. Das Dharmal'echt ist del' Complex der Vorschriften, 
wonach man nicht bloss h i er, sondern auch fürs Jen sei t 
Verdienst erwirbt. Die. Sütras stammen aus einer Zeit, wo elie 
Brahmanenspeculation noch nicht so das Allgebietende geworden 
war, dass man das "Hier" mit seiner ganzen Rechtsordnung 
als werthlos und zum 'Wegwerfen bestinimt hätte erklären kön
nen. Mit mehl' oder weniger Vorsicht gelJen sie zu, (lass fürs 
spätere' Lebensalter und unter lJesollderen V Ol'aussetzungen die 
Weltfluchtorden verdienstlich seien. Aber dabei halten sie den 
Satz fest, dass die eigentliche Rechtsordnung die Re c h t s
stellung des Haushalters sei, verknüpft mit der zu ihr 
führenclen Schülerordnung. Baudhäyana spricht dies ganz be
sonders deutlich gegenülJer anderen Lehrern aus, II 6, 11, 9-
12. 27 ,Einige (Lehrer) erklären, dass es einen Text giebt, 
welcher eine vierfache Abthei}ung der heiligen Pflichten lehrt. 
(Aber) da (ein anderer Sinn) nicht erkennbar ist, so bezieht 
sich (der Text) "viel' 'Wege" auf Opferriten. . . Der folgende 
(Vers) erklärt, dass "vier 'Wege, leitend zu der Welt der Götter, 
gellen getrennt von der Erde zum Himmel". Alle ihr Götter, 
stellt uns unter Die,' welche uns nie sich minderndes Glück ge
winnen. Der Schüler, der Haushalter, der Eremit in den Wäl
dern, und der Ascet (siud die viel' Ordnungen) ... Aber der 
verehrte Lehrer (erklärt) dass es nnr eine einzige Ord~ 
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n n n g gi e b t, weil die anderen keine Nachkommenschaft er
zeugen' 1). 

Wir haben die Aufgabe, uns, mit völliger HilltallhaltunO' 
u.~lserer jetzigen Rechtsbegriffe, möglichst sorgfältig in Das zu~ 
n~ckzuversetzen, was jene damalige Zeit als Re c h t ansall. 
DIeS aber wird möglich sein, auch wenn wir es in unserer 
Sprechweise ausdrücken. Man wird so sagen können. In der 
Sütraperiode ist im Dharll1abegriff Rechtsordnung (in unserem 
heutigen Sinn) und Religion noch ein einziges ungetrenntes 
Ganzes. Recht ist geoffenbarte, von den Brahmanen durch ein 
gewaltiges Material von Riten vermittelte, Satzung. Ihren Be
~tand hat sie im Glauben der arischen gentes, ihre Zwangskraft 
nIl Schutz und den Strafen der Götter und Manen. Rechts
ordnung ist also in erster Linie heiliger Pfiichtencomplex, der 
a~f der Verehrung der grossen sittlichen Mächte beruht, welche 
dIe Weltordnung leiten. Diese zu verehrenden Mächte sind 
genau gefasst: die G ö t tel', die Man e n, die Bhütas [die 
W esen (dasselbe Wort wie 1j!V7:0V), denen die Balidarbringungen 
zustehen, von denen weiter unten die Rede sein wird] eli e 
lVl e n sc h e n, die ~ i s his. Diese sittlichen Mächte der R~chts
ordnung, Baudh. Ir G, 11, 15, erkennt auch noch der Eremit 
an, der sich im Uebrigen schon vom ganzen Getreibe der Welt 
zl~rüc~gez~gen h~t. Aber über die Grenzen der Rechtsordnung 
WIrklich hmaus 1st bereits der Aseet getreten der o'ar nichts 
mehl' als bindend anerkennt und Allem ents~gt. E~ müssen 
n.eben dem eigenthümlichen Speculationsgeist der Inder gewal~ 
tIge Schäden des sodalen Lebens vorausgesetzt werden' damit 
solche Entwicklung überhaupt begreiflich werde. An di~ Welt
fiuchtorden der. Sütras knüpft dann später der Buddhismus an 
der zunächst eine so gl'ossartige Uebermacht gewann. Wär~ 

1) Diese Ansicht stUtzt sich auf die Interpretation des Veda wie G. 3 36 
ausdrücklich hervorhebt, ,aber der verehrte Lehrer (schreibt) n u ~ Ein e 0'1' d" 
nung (vor), weil die Haushalterordnung ausdrücklich (in den 
V e den) v 0 l' g e schI' i eben ist' [Haradatta: ,the duties of a householder the 
Agnihotra and the lilre, are frequently prescribed and praised in all V~das 
Dharma9ästras and Itihäsas. As therefore t h e 0 l' dei' 0 f' loh I" ' 1 use 0 \.~el'S 

is explicitly prescribed, this alone is the order (obligatory on 
all men). But the other orders are pr6scribed only for those nußt for (duties 
of a) hOl1seholdol'. Th!\t is the opinion of the teachers']. 

2ö1 

Cl' . wirklich zur dauernden Herrschaft gelangt, so hätte das rUe 
Zersetzung der gesammten bisherigen indischen Rechtsordnung 
bedeutet. Aber der Buddhismus ging wieder zurück, auf engere 
klösterliche Kreise sich beschränkend. Der Grund davon ist 
der, class das Bralunanenthum nicht bloss Religion, Glaube und 
Speculation war, sondern, unlöslich mit diesen verwachsen, auch 
Rechtsordnung, Dharmarecht. Die~e Rechtsordnung aber konn
ten, trotz aller entgegenwirkenden Speculation, die Inder nicht 
entbehren. Sie war ihnen überhaupt,. wie mangelhaft sie auch 
war, zu fest auf den Leib gewachsen. So stellte sich das Brah
manenthum im Wesentlichen wieder her, und die alte, auf die 
Götter, Mallen, Bhütas, Menschen und ]~Ushis gebaute Rechts
ordnung ist im vVesentlichen bei den Indern bestehen geblieben. 
Darin aber liegt, dass die Haushalterordnung mit der accesso
risch herzutretenden Schülerordnung, wie früher, so auch später, 
die eigentliche Rechtsordnung ausmacht. Sie ist nicht bloss 
Privatrechtsordnung , denn sie ist ihrem eigentlichen Grundge
danken nach "Regierungsrecht", und die ganze Ordnung des 
Gemeinwesens knüpft an sie an. Dieses Re gi e I' u n gs re c h t 
des Hau s wes e n s bildet ein aus weltlichen und geistlichen 
Elementen zusammengewachsenes Ganzes, d. h. eben: es ist 

Dharmarecht. 
Wir haben nun aber gefunden, dass dieses Regierungsrecht 

eIes Hauswesens als Hestia-Institution auch die Grundlage der 
gräcoitalischen Rechtsordnung bildet. Den Indern noch näher 
stehend ist sie ,<tifllf;-Recht; schon ferner stehend ist sie fas
Recht. Damit aber ist gesagt, dass auch elie Grundlagen beider, 
eIes griechischen Rechts wie des römischen, zunächst ein aus 
weltlichen und geistlichen Elementen zusammengewachsenes 
Ganzes gewesen sind. Wir dürfen an dasselbe nicht mit der 
Voraussetzung treten, als wenn unsere jetzigen Gegensätze VOll 

öffentlichem und Privat-Recht von Anfang an bei den Menschen, 
oder wenigstens bei den Ariern, schon als klare Begriffe fest~ 
gestanden hätten. Um nun zu vergegenwärtigen, wie bei den 
südeuropäischen Ariern, die sich uns in entwiclrelten Poleis 
oder Civitates darstellen, gegenüber dem in ihren neuen Wohn
sitzen zu immer grösserer Bedeutung gelaIigten ius civile, sich 
der mitgebrachte alte Stamm der arischen Rechtsordnung aus
nahm, will ich meine lange Erörterung dieses ersten Abschnitts 
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mit folgender zusammenfassender Darlegung schliessen. Ich 
wähle dazu nicht das römische fas, das in gar zu trümmer
haften Resten auf uns gelaugt ist, sondern die griechische iN
fW';. Als meinen Gewährsmann aber nehme ich keinen Gerin
geren, als PI a ton . in seinem 'IVerke von den Gesetzen. h 
den Civitates' und Poleis hatte sich das entwickelt, wovon die 
Altinder gar keinen Begriff haben, ein staatlicher Gesammt
wille, der sich im Gewohnheitsrecht oder Gesetz manifestirt 
und dem alle Staatsangehörigen unterworfen sind. In Betreff 
dieses Gesammtwillens wal' es nach der Art, wie sich die grie
chischen Poleis entwickelt hatten, den Griechen durchaus gegen
wärtig,dass die dadurch festgestellten Normen nur griechisches 
Par t i c u I a 1'1' e c h t bildeten, dass aber der gesammte Umfang 
des griechischen Rechtes damit nicht erschöpft sei. Es wird 
Dmjenige in Betreff der Gesetzgebung einer griechischen Polis 
(z. B. auch der neuentdeckten von Gortyn) immer Missverstäncl
liches einmischen, der mit dem Gedanken an sie herantritt , 
dass damit die Gesammtheit des Rechtes habe beschlossen sein 
sollen. Das, was· alle griechischen gentes in den Grundlagen 
schon aus der alten Heimath mitgebracht hatten, ihr von den 
Göttern stammendes und geschütztes SSfllg-Recht, ihr Heilig
stes und HöChstes, wie hätte der Gesanuntwille einer einzelnen 
griechischen Polis es sich anmassen können, deren einzelne 
Sätze in die Paragraphen ,der städtischen Gesetzgebung zu fas- ' 
sen! Wohl konnte man eine Menge von Gesetzparagraphen 
über Gewährung von Gerichten, über Vererbung und Schützung 
des Gutes der Familien, und über eine bunte Fülle der ver
schiedensten mit Strafe zu bedrohenden, dem Gemeinwohl ge
fährlichen Handlungen aneinanderreihen. Aber man wollte ja 
in solcher Gesetzgebung nur Recht für eine einzelne griechi- . 
sche Landschaft schaffen. Ueber allen griechischen Poleis, 
dagegen schwebte das allgemeine höhere Themisrecht. Frei
lich liessen sich die Pflichten desselben, im Gegensatz zu dem 
grossen Detail derParticulargesetzgebung, schliesslich in ver
hältnissmässig wenige Sätze fassml. Aber darnm war es doch 
in dem sittlichen Gesammtbewusstsein der griechischen Nation ' 
das in Betreff der Rechtsordnung durchaus Obenanstehende. 
Und was war sein Inhalt? Hören wir Platon. Dieser will in , 
der bei ~en Griechen damals beliebten Weise, die "besten Ge-

------------._-_.~-' 
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setze" für eine neu anzulegende Polis, in der man also noch 
völlig freie Hand habe, zusammenstellen. Aber ehe er an das 
vI' erk selbst (d. h. seine Particulargesetzgebung) gehe, müsse 
er, sagt Platon, eine gewisse längere V 0 I' 1', e d e machen i~ber 
Dinge, die sich nicht für das Fassen in einzelne Gesetz- Art~kel 
eigneten. Was nun in dieser Vorrede zusammengestellt wml, 
ist offenbar nicht ein von Platon individuell Ausgesonnenes, 
sondern eine kurze, Zusammenfassung des im Bewusstsein allel' 
Griechen Feststehenden. 

Betrachten wir, was Platon in diesel' Richtung vorträgt. 
Ich halte es für wichtig genug, um die Mittheilung der ganzen 
laugen Stelle IV, 7. 8 (716 ff.) hier zu rechtfertigen. Ich werde 
daran noch einige andere, demselben Gedankengange angehörige 
Stellen anschliessen. Es sei mir gestattet, die Platonischen 
Worte gleich in die Abtheilungen, welche uns im Vorstehenden 
beschäftigt haben, zerlegt und .mit allerlei eingestreuten kurzen 
Hinweisnngen auf das von mir früher Gesagte vorzuführen. 

37. (Fortsetzung. - 4) Platons Darstellung des allge
meinen Themisrechtes der griechischen gentes.) "Der Gott, der 
(wie auch der alte Spruch sagt) Anfang, Ende und Mitte aller 
bestehenden Dinge in sich begreift, vollführt seiner Natur nach 
seine Bahn in g l' ade l' Li nie 1). Ihm folgt immer die Dike, 
die Straferin der das göttliche Gesetz Uebertretendeu. 
Dieser folgt der nach Glückseligkeit Strebende bescheiden und 
sittsam. Wenn aber Einer, in Uebermuth sich empör'end, ge
stützt auf Reichthulll, Ehre, Wohlgestalt des Leibes, in Jugend 
und Thorheit seine Seele zur H y b ri s entzündet 2), als brauche 
er keinen Beherrscher und Leiter, sondern sei selbst geeignet, 

1) ,eJ~dq.', Es ist das Charakteristische der alten griechischen RechtsRIl' 
schauung, dass der Inhalt der ~Ef!.t<; d R s GI' ade (im Gegensatz des Krummen: 
aXOAtOv) sei, vgl. GIRG. S, 728, 132. 133. 165. 168 Not, g, 332, - Auch 

Athene, bei~ Urtheil über Orest, wird aufgefordert: xp[ve 1'l' e 13 ~ • (C( v O[X'f)'I: 

Aeschyl. Eum. 433. - Vgl. § ,70 Not. 2 j § 60 nach Not. 4. 
2) Der schroffe Widerspruch gegen die göttliche Themis ist die menschliche 

H y b I' i s, Sie hat zU!' Folge, dass die Götter ihren Schutz entziehen, während 

der den Götterll Gehorsame in seinem Rechte durch die Götter geschlitzt wird; 

GIRG. S. 326 j s: ob. § 28 Not. 7 u. unt. § 45. 

" I 
" 
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Andere zu führen, so wird er vom Gott verlasse!l, 11llcl, 
tanzt dahin mit Anderen, die er mit sich zieht, als ein Gott
entfremdeter Alles verwirrend. Vielen erscheint cl' dann erst 
recht Einer zu sein. Aber nach nicht langer Zeit verfällt er 
der Dike . zur nicht zu tadelnden Timorie H), und macht sich, 
sein Haus und seine Polis gänzlich wüst. Ist nun dies so vor
gesehen, was soll da der Verständige thun und denken't Jeder
mann muss darauf sinnen, wie er Einet; der dem Gotte Nach
folgenden werden könne. Was aber ist die dem Gott wohlge-

. fällige und nachfolgende Handlungsweise't Die Eine dein alte~ 
Spruch gemässe, dass dem Gleichartigen und Maassvollen das 
Gleichartige zugethan ist, dass aber das .Nlaasslose weder in 
sich noch mit dem 1I1aassvollen sich eint. Der Gott aber wird 
uns vorzugsweise das Maass aller Dinge sein, viel mehl' als, 
wie sie sagen, irgend ein Mensch. Dmjenige also, der dem 
Gott wohlgefällig sein will, muss mit allen Kräften suchen, wie 
Er zu werden, und nach jenem Spruche ist der unter uns Ver
nünftige dem Gott lieb, weil er ihm gleichartig ist, der Un
vernünftige aber ist ihm ungleichartig und widersprechend und 
feindlich. Und so ist's auch mit allen anderen Eigenschaften 
cles Menschen". 

a) Das Gebot: Du sollst die Götter ehre11. 

"Wir mögen aber im Sinn haben, dass hieran sich ein an
derer Spruch 4) schliesst, und zwar der schönste und wahrste, 
glaube ich, von allen Sprüchen, nämlich dass dem Guten das 
Opfern und durch Gebete und Weihgeschenke und überhaupt 
die gesalllmte Götterverehrung mit den Göttern Umgehen das 
Schönste und Beste und zum glücklichen Leben Förderlichste 
und also auch vorzugsweise sich Geziemende ist, dem Schlech
ten aber von allem Diesem das Gegentheil. Denn ul1l'ein in 
seiner Seele ist der Schlechte, rein aber der Gute. Vom Un-

3) Die Götterstrafe ist an sich Tim 0 I' i c, GIRG. S. 295 ff., deren Begriff 

\\ von dem der 1tO(V~ sorgfältig zu sondern ist. Die, G~tte\'till1ori,e trifft nichL 
hloss den 'l'häter, sondern auch dessen Geschlecht und Polis, wofern diese sielt 

nicht von ihm lossagen können, 

4) Platon weist hier atjs<lriicldich atjf alt f 0 r ll1 IIl i r t e R p r ii c h e oder 

Gebote hin, 
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reinen aber GescheQ.ke anzunehmen, ist wedel' für einen guten 
Menschen noch für einen Gott passend 5). .;vergeblich also ist 
elie viele Mühe der Anhosioi um die Götter; den Hosioi aber 
ist sie das Schicldich~te, was sie thun können 6). Dies also 
ist für uns das Ziel, das wir zu treffen haben. Welche Ge
schosse aber und welche Entsendungsweise dieser Geschosse 
auf das Ziel werden wir für die richtigsten zu erklären haben 't 
Zuerst, sagen wir, haben wir die Ehren zu erw!'lisen den Olym
pischen und den die Polis besitzenden Göttern, und nach ihnen 
den chthonischen Göttern. Man wird wohl am richtigsten den 
Zweck der Eusebie erlangen, wenn man den Letzteren das 
Grade uncl Geringere und Linke zutheilt (äQ'C'lC( MI, 08U'C8QCi XCiI, 
aQwuQcI JII!fllU)!), jenen höheren Göttern aber das Ungr(l,de un(l 
das dem Vorherbemerkten Entgegengesetzte eWig oe 'COUUVI! 

l:i)!(u{t81' 'Cel TC8Ql'C'CC.I XCil· al!'CLcpWl'Ci 'Colg Bf/1T:QOg{t81' ~11:J87(n I'UI' 
01))" 7). 

b) Das Gebot: Du sollst die Heroen 'ehren, 

" 
N ach den Göttel'll wird aber der Verständige auch den 

D ä mon e n und nach diesen den Hel' 0 e n Ehrerweisung dar-
bringen (OQYUXS8ll') 8), und darauf mögen folgen die nach dem 

5) Hier ist ganz der oben erwähnte Satz ausgesprochen: du sollst den 

Göttern in Reinheit nahen; § 28 Not. 6. 

6) Den Begriff des Ho s ion habe ich GIRG. S. 237 Ir. fest.zustelleu ver

sllcht. 

7) Platou erwähnt hier einen Gegensatz im Opferwesen, der sichel' auf alt

arischeu Grundideen 1'llht. Ich gab (§ 34) bereits an, dnss bei den Indern der 

Götterdienst mit der Opferschnur bei Freisein des rech te n Armes, der 'rodteu

dienst bei Freisein des li n k e n Armes besorgt wird; ferner dass, in der Impu

ritätszeit die Reinigung an den 11 n g rad e n Tagen des Decenniums erfolgen 

muss (§ 31 Not. 2). - Die indischen Quellen enthalten noch manches anderc 

hiermit verwandte I\Iaterial (so z. B. Gobh. I 7, 11 ; III 2, 35. 9, 3 ; Il 10, 27 ; 
IV 5, 21). Diese FragenbedUrfen in ihren Zusammenhängen mit dem griechi

schen und römischen Cultus noch der eingehendsten Untersuchungen, auf die 

ich hier verzichten muss. 

8) Denkbar wäre, dass für die hier den Heroen (~ishis) noch vOl'!\usge

stellten D ä mon eIl sich Zusammenhänge mit den indischen Bhütas (cpvTol,), 
den s. g. "Wesen" (s. 11.) finden Hessen. Indess hin ich nicht im Stande, <111\'> 

ii bel' etwas Sicheres lIU behaupten. 

'~ 
I' 
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Gesetz vollzogenen (x~'Ca W5[1011 OQYW~6W,IICl) PrivatsaCl'a der 
väterlicheli Götter (rCCl'T:Q\';JOL (hol)" 9). 

c) Das Gebot: Du sollst die lebenden Eltern 
eh ren. 

"Nach diesen die Verehrung der lebenden Eltern, rIenen 
die ersten und grössten Verpflichtungen, die ältesten allel' 
Schulden abzutragen T he m i s ist. :Man soll annehmen, dass 
Alles, was man besitzt tmd hat, den Erzeugern und Ernährern 
zustehe, um ihnen in. allel' Kraft zu Diensten zu sein, erstlich 
das Vermögen, zweitens die Leibeskräfte, drittens die Seelen
kräfte. Damit soll man abtragen die Darlehen von alter Sorg
falt und übermässigen Geburtssc111uerzen, welche auf die Kinder 
verwendet worden sind, unel soll man den Alten das zurü.ck
zahlen, dessen sie in ihrem Alter so sehr bedürfen. Während 
des ganzen Lebens aber muss lllan gegen seine Eltern beson
ders ehrfurchtsvolle Rede führen und geführt haben, weil flüch
tigen und schnellen Worten schwerste Strafe folgt. Denn Ne
m e si s, der D i k e Bot i 11 , ist zur Aufseherin übel' alles 
Dieses gesetzt. Und den Zürnenden muss man nachgeben und 
den Zorn stillen, auch wenn sie in Worten und vVerken ihn 
auslassen, inelem man zu erwägen hat, dass vorzugsweise ein 
Vater, der von seinem Sohne Umecht zu erleiden glaubt, mit 
Fug ganz besonders in Zorn geräth". 

d) Das Gebot: Du sollst die gestorbenen EI
terll ehren. 

"Wenn aber die Eltern gestorben sind, so ist ein vernünf
tiges Beg l' ä b ni s s das Schönste, wedel' mit Ueberbietung noch 

I 
9) Der Begdff der ~ i s his ist an sich der aller in göttliche Stellung auf-

gerückten Familien- und Geschlechts-Stammhäupter (Tw:rP0ot ~€o(). Aber bei 
den Griechen ist dieser Begriff weiterentwickelt worden zu einem CuHus der

jenigen Geschlechtsbäupter, die als Besitzer der Polis zu Schutzmächtcn des 
S t a a t s (Heroen) geworden sind, - Ihr CUlttlS ist aber doch, wie der der lt(.(

TpciJOt ::hol, ein 0 p y t ci ~ € t v, im Gegensatz zu dm;n den Olympischen, wie den 
landschaftlichen, wie den chthonischen Götteru zu leistenden Gottesdienste -

vgl. noch PI. G. V, 1: glt€P vvv o~ Ta lt€p\. ~€WV T€ -iiX.OVE X.C(( T W v <p 1), W 'I 

lt pOlt rJ. T <5 p W v [hiermit sind die Heroen, die ~EO't ltrJ.TptpOt nnd die Eltern zu

sammengefasst 1: ~ E 0 v, g V T rJ., a € a lt 6 T rJ. ,; , x. rJ. \. T 0 v,; T 0 V TOt <; ~ lt 0 -

!J. i v 0 u ,. 

_iI!IiIiiiI---------------~---------~1 
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mit Zurückbleiben hinter dem gewohnten Maasse, wie die Vor
väter ihren Erzeugern es gewährten. Und ebenso muss man 
auch nach einem Jahr den n 1l n m ehr zum Z i e I Gel a n g -
te n 1 0) die Schmuck bringende Sorgfalt leistel}, Ferner aber 
muss man nichts verabsäumen, um das An den k e n der Ver
storbenen dauernd zu erhalten, und so immerfort sie zu ehren, 
indem man den Verstorbenen nach dem Maasse seiner Glücks
güter den entsprechenden Aufwand gewährt I 1 ). ,Venn wir Die
ses thun und clemgemäss leben, so werden wir Alle jederzeit 
von den Göttern und den übel' uns stehenden Wesen 1 2) den 
entsprechenden Lohn davontragen, indem wir in schönen Hoft'
nungen den grössten Theil unseres Lebens hinbringen". 

e) Ver Sol' gun g der An geh ö ri gen und G äst e. 

"Was man aber an Kinder und Verwandte und Freunde 
und Mitbürger, uml was ferner man als g811 LXcI [die Worte: 

, "~,, ' , (~, <:' , . d 1(Q0(; 'u'8WP v8QCl1rcvfW'CCi xca Q[ltMCI(; :, V[17(ClVUI)II WOVUI)/' sm 
zweifelhaft] zu leisten, und wie man so sein eigenes Leben e1'
heiteJ'lld dem Gesetze gemäss zu ~chmücken hat, das Alles be
stimmt der Verfolg der Gesetzgebung selbst, theils überredend, 
theils die der Ueberl'edung Unzugänglichen mit Zwang und 

10) Hier tritt deutlich der aItarische Gedanke hel'vol', dURS im el' s t e n 
.J a h re der Verstorbene noch der Besänftigung bedarf, indem sein Geist nicht 

völlig vom l(örper gelöst ist, und erst mit dem Jahresablanf der Verstorbene 

zn JI1 Z i eId er Ruh e gelangt ist: TWV rro'~ nD,o; lXOVTW'I, 
11) Platon unterscheidet hier genuu dieselben drei l(lassen der Obsequinms

pflicht gegen den Verstorbenen, wie sie auch bei den Indern [nur hior noch mit 
ausscrordentlich erweiterter ritualer Ausbildung] bestehen: a) Bestattung (mit In
begriff der Setzung des Grabdenkmals); b) Sorg'e fiir das zur Ruhe Kommen des 

Verstorbenen im ersten Jahr j was bei den Indern noch in der El'l1ährnng des
selben bis zum Sapi\l~ikara,!a besteht, bei den Griechen aber sich in dem An
erkenntniss ausspricht, dass dcr Todtc erst mit dem Jahresablauf das Ziel er
reicht j c) Sorge fi\r die Bewahrung des Andenkens des Todtcn j was bei den 
Indem dm'ch die mit Aufwand hergestellten jährlichen 9räddhas geschah, bei 
den Griechen zu, nach freiem Belieben je nach dem Vermögeu der Hinterbliebe

nen ausznflihrenden, Gedächtnisshandlungen sich gestaltet hat. 
12) d. h. den Manen. Platon spricht ebenso, wie auch bei den Indem die 

treue 9l'äddha-Leistung ein Wunscherfiillungsmittel ist, den Satz aus, 
dass durch treue Erftillung der Obsequiumspflichten mlln VOll den höheren :Mäch

ten den Lohn eines gliicldicl.en Lebcns erhalten wird. 



Rechtsverfahren in Schranken haltend. Und somit wird sie 
unter Beirath der Götter unsere Polis glücklich und gesegnet 
machen". 

"Hiemit habe ich von Dem, was ein wie ich denkender 
Ge setz g e be l' not lllv end i gel' w e i ~ e aus z u s p r e c 11 e 11 

hat, und was d 0 c 11 in die ei gen t li c he F 0 r m (aX~,{li:(, 

vgl. § 3 Not. 1) des Gesetzes nicht passt, eine Probe, 
für den Gesetzgeber wie für Die, denen er Gesetze geben wird, 
vorgelegt. Danach scheint es mir, dass ich, wenn ich alles 
Uebrige (von gleicher Art) nach Kräften durchgegangen bin, 
erst nachher die eigentliche Feststellung der Ge
setz e zu heginnen habe". 

In vorstehender langen und merkwürdigen Stelle des Pla
ton, - die man als ein Oapitel aus einem Lehrbuch übel' das 
Themisrecht bezeichnen könnte, - ist auch namentlich noch die 

l. 
Schlusspartie besonders beachtenswerth. Die Pflichten gegen 
die Angehörigen, Freunde, Mitbürger und Gäste werden als 
li'ragen bezeichnet, die mit in der eigentlichen Gesetzgebung 
ihre Feststellung erhalten sollen. Platon behandelt sie als das 
Uebergangsgebiet zu dem für die Polis festzustellenden ius 
civile. Aber das ändert ihm nicht das Geringste daran, dass 
es zunächst Fragen des allen gentes angehörigen Themisrechtes 
sind. Platon hatte vorher die Pflichten gegen die Eltern aus
drücklich als Themisrecht bezeichnet. Das Wesen des Themis
rechtes ist, dass es sich dabei nur um allgemeine (nicht leicht. 
in einzelne Gesetzesparagraphen formulirbare) Gebote handelt, 
denen man als von den Göttern gegebenen gehorsam sein muss, 
durch deren Befolgung man sich den Lohn glücklichen Lebens, 
durch deren Missachtung man sich göttliche Strafen schafft 1 a). 

13) Die göttlichen Stl'afen treffen jedenfalls den Uebelthäter in der U nt er
w el t. Ganz der malten arischen Theorie gemäss fasst Aeschylos das Gesnmmt
gebiet der Ase b i e (im w. Sinne), welche in der Unterwelt ihre Strafe findet, 
als Verletzung der d I' ei Ge bot e der G ö t tel' -, E I t e l' n - n n d G n s t

IB h I' U 11 g j Eum. 269: gljiet oS€ xet Tl'; &).)..0'; '~krev ßPOTWV ~ ~ e 0 V ~ ~ e V Q V 
't tv' ci <jE ß 0 G V TE C; .~ 't ox -iJ CI.'; <p ().. 0 V c;, i!.xov';J' ~XC«1TOV 't-iJ c; oS (x'~ :; 

'ltrH·.CI.· 
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Das 'Wesen des Oivill'echtes allel' sind in gen auen Gesetzespara
graphen für diese Poleis dem Zuwiderhandelnden gedroilte Stra
fen, und ein Rechtsverfahren , wodurch dieselben erzwungen 
werden. Das dem .Tllemisrechte Angehörige muss immer auch 
für das ius civile einer Polis die Grundlage bleiben. Aber die 
Gesetzgebung kanu rücksichtlich desselben zunächst nur zu 
übe r l' e den suchen, und erst wenn dies nichts hilft, hat 
sie es als civiles Recht mit Verfolgung und Strafe zu ver
sehen 14). So also will Platon auch alle Pflichten gegen die 
Hausangehörigen und Gäste behandelt wissen. Damit weist er 
ihnen in erster Stelle ihren Platz im Themisrechte gleich hin
ter den Pflichten gegen die lebenden bezw. verstorbenen Eltern 
an. Also in Platons Zeit steht die griechische Anschauung 
noch ganz auf demselben Standpunkte, wie wir ihn oben als 
den indischen oller überhaupt altarischen erkannt haben. 

Es kommt aber noch folgendes Weitere hinzu. Platon weist 
auf fernere Erörterungen hin, die er nach Kräften durchgehen 
wolle, ehe er wirklich die eigentliche Gesetzgebung beginnen 
werde. Offenbar deutet er damit vorzugsweise auf das im An
fange des fünften Buches zu Sagende, worin er in unmittelbareI~ 
AnlmüpfUl}g an den Inhalt der vorstehenden Stelle die zwei 
Gedanken erörtert, dass man in der Erfüllung der Themis
pflichten die eigene Seele vor Schädigung zu bewahren 
babe, und dass mall durch die Erfüllung derselben von den Göt
tern als Lohn den höchsten altarischen Wunsch, die' F 0 l' t -
l)flanzung des eigenen Geschlechts, gewährt, durch 
Nichterfüllung aber schwere Strafe erhalte. Ich lasse daher 
cliese beiden Stellen des fünften Buches, als unmittelbare Vort
führung des Bisherigen, hier noch folgen: 

f) Bewahrung der eigenen Seele. (V 1. 2.) 

"Wer nicht Alles, was der Gesetzgeber als schändlich und 
schlecht und andererseits als gut und schön aufzählt, Jenes in 
aller vVeise vermeiden, Dieses dagegen mit allen Kräften zu 
erstreben sucht, der sieht nicht ein, dass mit Allem von jener 

14) Platon entwieKelt dies in den letzten Capiteln des viel·ten Bu.chs noch 

weitläuftiger. 

~ 
,I 
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Art jeder Mensch seine Seele, sein göttlichstes Gut, 
in ehrlose und schmachvolle Lage bringt" ............... . 
.. "Es giebtfür den Menschen kein b.esser geschaffenes 
Gut, um das Böse zu fliehen, von Allem aber das Beste zu 
erkunden, zu ergreifen, und das Ergriffeile nie wieder loszu
lassen, als die See 1 e ". . . . . 

"Das U ebel'maass aller ä u s se ren G ü tel' schafft den 
Poleis wie dem Einzelnen Feindschaften und Aufruhr, das Un
termaass dagegen mehrstentheils Knechtung. Möge daher Nie
llland um seiner Kinder willen nach Reichthum jagen, um ihnen 
so viel als möglich zu hinterlassen. Das fronllnt wedel' ihnen 
noch der Polis. Denn für die Jugend ist ein unumschmeicheltes 
Vermögen, das aber des Nothwendigen nicht entbehren lässt, 
flas bei Weitem Heilsamste und Beste. Mit Allem zusammen
stimmend und zusammenpassend macht es das Lebeu sorgen
frei. Seinen Kindern aber soll man viel sittliche Scheu nicht , 
Gold hinterlassen. Wir glauben wohl diese Scheu den Kindern, 
wenn sie schamlos siml, durch Schelten zu hinterlassen. . . . . 
Die beste Erziehung für Zöglinge wie Erzieher ist nicht das 
'Ermahnen, sondern das lebenslängliche eigene Thun alles Des
Sell, was man dem Anderen ermahnend gesagt hat". 

In diesel' Platonischen Erörterung werden Viele so recht 
eigene Gedanken Platons zu finden meinen. Nun aber haben 
wir bei den Indern das 0 p fe l' n der See 1 e kennen lernen 
(§ 35). Es wird Manchem geradezu widerstehen, hier Zusam
menhänge zwischen Indern und Griechen suchen zu WOlleIl. 
Mir selbst hat es anfangs widerstrebt. Aber es wird doch wohl 
.Folgendes zu erwägen sein. Jenes indische Opfern der Seele 
ist ein formelmässiges Zusammenfassen des Satzes, 
.dass der Haushalter seine Speise nicht in' blinder Begier und 
schrankenlosem Egoismus vertilgen, sondern seine Seele dem 
materiellen Gut vorausstellen , diese seine Seele aber als ein 
verantwortliches ,Yesen betrachten solle welches Göttern Manen , " 
Angehörigen eher ihr Theil zu geben hat, als es an sich selber 
denkt. Denselben Satz, nur vergeistigt, spricht auch Platon aus, 
indem er sagt, dass man seine Seele höher stellen solle als 
alle anderen Güter. Doch aber würde man nicht darauf kom
men können, diesen Satz mit jenem in Verlmüpfung zu brin
gen, wenn nicht beide uns an derselben, ich mögte sagen, 
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s y s t e m at i s ehe n Stelle begegneten. Der indische Satz war 
ein fonnelmässiges Stück der Vorschriften, wie der Haushalter 
die Speisezutheilung für Andere und sich einzurichten habe . 
Er ist bei Platon der Vorläufer eler Schlussel'örterung über die 
alten Themisrechte in Betreff der Vel'ehrung von Göttern, He
roen, Eltern, Venvanetten und Gästen. Plato beemlet nämlich 
seine uisher mitgetheilte Gesalnmtdarstellung der wohl von den 
griechischen Exegeten erkundeten, Themisgebote' mit folgenden 
Sätzen. 

g) Ge w ä h r für F 0 rtf ü h I' U n g des Ge s chI e c h t s 
(V 2. p.729 C); Schutz der Hülfsbedürftigen. 

"Wer aber seine V erw a n d t s c haft und' die o'anze aUf\ 
der Gemeinschaft des Bluts beruhende Koinonie der J}eo[ Df16-
YPWl hochschätzt und verehrt, der wird wohl die yellB:}ALOl ,'t.soL 
zur eigenen Kinclererzeugung günstig gesinnt bekommen ..... 
Weiter aber ist zu bedenken, dass in Betreff der gi JI 0 l die 
heiligsten VerbimUichkeiten bestehen. Denn leicht noch mehr 
d~r ~~morie unterworfen sind die Vergehen der ghol und gegen 
ehe gCJlOl, als elas von den Bürgern gegen den Gott Unternom
mene. ·Der ohne Genossen und Verwandte dastehende giYog ist 
nämlich um so mehr von Menschen und Göttern bemitleidet. 
Wer nun mächtiger ist in der Timorie, der ist auch eifriger 
in der Hülfe. Ganz vorzugsweise aber mächtig sind der einem 
Jeden zugeg~b~ne~illt~g Oclf!IW)1 und ginog .:te6g, eHe Gefolg
schaft des Zevg gmlLOg. Vi em also auch nur geringe Ueber
legung innewohnt, der übt grosse Vorsicht, dass er nicht in 
seinem Leben mit einem Vergehen gegen giJlOl belastet sein 
Ende erreiche 15). Nun aber wieder gestaltet sich für Jeden 
von allen Vergehen gegen Fremde wie Einheimische als das 
schlimmste das gegen die (X In; eil. Denn der von Solchen zum 
Zeugen der Zusagen angerufene Gott wird ein starker Wächter 
eles Leidenden, so dass das Diesem widerfahrende Leid niemals 
ungerächt sein wird". 

"Damit werclen wir ungefähr erledigt hauen den ganzen 
Gegenstand der Betrachtung, der sich auf di e EI t e r 11, auf 
uns selbst [d. i .. die eigene Seele], das Uns r i g e, die Pol i s, 

15) D. h. die Hauptstmfe wird ihn erst im Jenseits troll'on. 
1. ei. t, Altarisches ius gentium. 16 



imsere Freunde und V e nv a II cl te n, die F l' emd e n und 'die 
Einheimischen bezieht". 

Ist es hiernach zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass 
wir in dieser platonischen Erörterung im Wesentlichen ein in 
den alten Priestergeschlechtern der Hosier und Exegeten ,i n 
historischer Continuität fortgetragenes Stü~k des alt
arischen Dharmarechtes vor uns haben? 

38. (Dje Balidarbringungen für die "Wesen".) - Bei der 
Untersuchung der Haussacra und ihres eigentlichen Central
punktes, der Mahäyajna's, sind schon öfter die Balidarbringun
gen erwähnt worden. Ich musste aber bisher stets übel' sie 
hinwegspringen. Jetzt habe ich sie - als An ha n g zu der 
nunmehr abgeschlossenen Darstellung der vier alten, auch noch 
bei den Griechen erkennbaren, Mahäyajfia's, - noch einer etwas 
eingehenderen Betrachtung zu unterwerfen. Bei den Balidar
bringungen treten wir auf einen offenbar ganz anderen histo
rischen Boden, als auf dem wir uns bisher bewegten. Im 
Götter-, Manen-, ];tishis- und Menschen-Cultus haben wir eHe 
indisch-gräcoitalisch gemeinsamen Grundelemente der arischen 
Religion vor uns j). Diese sind für uns, die wir den Ursprün
gen des Rechtes nachforschen und finden, dass anfänglich Recht 
und Religion 110ch unlöslich in einander verwachsen waren, von 
der grössten Wichtigkeit. Dagegen in Betreff der Balidarbrin
gungen zeigt sich kein 2) Zusammenhang zwischen Indern und 

1) Als ;(usseres Kennzeichen, dass diese S ~ am m l' e I i g ion, oder wie man 
fiir jene alten Zeiten auch sagen kann, dieses "S t am m l' e c h t" wirklich von 
Indern, GI'iechen und Italikern in geschichtlicher Continuität aus gemeinsamer 

Quelle her bewahrt worden ist, möge man immer die vi e l' Wörter im Auge 

haben, womit die Hauptelemente des Gottesdienstes in zweifelloser sprachlichet·, 
Forttragung bezeichnet werden: a) im Gla nb en muss die Darbringung erfolgen; 
skr. yräddha vgl. lat. credo; b) durch das Fe u e I' muss die Darbringung zu den 

höheren :i\Iächten getragen werden; skr. agni = lat. ignis; c) die Dnrbringung 

ist regelmässig ein Aus g i e s sen, AusschUtten; skt. ähuti = x.v(j~' [vgl. Gobh. 
I 7, 15 ,bei allen Handlungen, welche mit einem Ahutiopfer verbunden sind') r 
d) die ganze Darbringung ist ein vom Seinigen gegebenes 0 p f er; skt. yaj v·gl. 

~~c('y(~m (GIRG. S. 27 Not. g; 464 Not. 0). 
2) Wofern nicht etwa, nach dem im vor. § Not. 8 Bemerkten, auch hier 

noc~ eine Beschränkung zu machen ist, - Die lI1ah1iyajiia's treten bei Gobhiln 

243 

Gräcoitalikern. Sie sinü jellenfalls in ihrem Ausbau eine ledig
lich indische Institution. Ich habe sie desshalb an sich ganz 
der Untersuchung der Sanskritisten zu überlassen. Nur Ulll 

genau die Scheidegrenze zwischen den vier altarischen Geboten 
und diesel' indischen Cultuseinrichtung ziehe~ zu können, haben 
sie für mich ein nebensächliches Interesse. 

Die Balidarbringu.ngen treten uns in den Sütras in sehr 
verschiedener, einerseits cletaillirter und a~dererseits summari
scher, Fassung entgegen, In allen Fassungen aber erweisen sie 
sich als von den vier anderen Mahäyajfia's scharf getrennt. 
Das Götteropfer (devayajiia) wird mit svähä, das Manenopfer 
(pit.riyajfia) mit svadhä dargebracht, und zwar jenes mit 
rechtsseitigem, dieses mit linksseitigem Umhängen der Opfer
schnur. Auf der Fiction eines Opfers beruht auch, wie wir 
gesehen haben, die den J.lisbis dargebrachte Vedalesung und ~ 
clas dem Gast dargebrachte Speiseopfer (nriyajfia). Diesen 
vieren steht das den "Wesen (C ('ra (pv'fa) Darzubringende (bhü
tayajfia) durch den dabei gebrauchten Ausruf scharf getrennt 
gegenüber. Es ~vil'(l den Wesen der betreffende Speisebissen . 
in oder vor dem Hause hingestellt oder hingeschüttet 3) unter 
dem Ausruf: namas = Verneigung 4 ). 

als auch schon nil' die indische Anschauung eigenthümlich verwischt auf. Das 
Gastopfer wird nur kurz angedeutet II 4, 2; das Allgötteropfel' sehr kUl'z lJe

handelt II 4, 3. 4; elJenso das lIianenopfer n 4, 12; das ~ishiopfel' wird gar 
nicht erwähnt. Dagegen umstiindlich werden die Balidarbringungen lJesprochen, 

11 4, 6-11. S. darüber Knauer zu Gohh. S. 71. 138 ff. Bedenklich ist mir 
aber, dass Knauer das lIi an e n opfer gewissermanssen unter die Bnlidarbringun
gen sub s u mir t, Dasselbe steht, als uralte Institution, dem B h ii ta opfer 
schroff gegenüber, wenn es auch üussel'lich, wie der sarpabuli (vgl. Anhang 

NI'. 11) in der 9rnva~ahandlung, eine Baligabe ist. Femel' ist mir bedenklich, 

dass Knauer das Bruhmuopfer nur fül' ein "ursprüngliches Andachtsopfer", olme 

specielle Beziehung auf die ~ishis, erklärt. 
3) Der Commentator zu Ap. 2, 3, 20 sagt: ,the Bali-offerings, which are 

merely p 1 ace don t h e g l' 0 und', 
4) Pär. II 9, 2-9: ,von der ftir alle Götter bereiteten Speise opfere er, 

nachdem er (um das l"euel') herumgesprengt hat, mit dem Worte svähä .. [,dies 
ist dns Opfer an die Götter: devaYlljiia. Die dabei ins Feuer gegossencn Spen

den: ähuti, werden mit dem Worte svähä dargebracht; die folgenden Gaben, 
buli, an die Wesen mit dem Worte ,numas, Verneigung']. ,Den elementaren 

Hausgöttern bringe er drei Gaben .• (b h ü t uy aj 11 a). Mit den Worten: den 

Vätern svadhii: (bringe er eine Gabe) im Süden' [,das Opfel' an die Väter, pit\·i. 
16* 
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Den detaillirten Aufzählungen, welchen einzelnen "Weseil" 
ein Bali zu geben sei, haben wir, abgesehen von dem Verzeich
niss des Gobhila, in elen Sütl'as zwei, die des Vishl,lu und eHe 
des Apastamba. Beide sind gleichmässig lehrreich; ich führe 
sie daher beide hier vor. Vishl).u (67, 5-22) giebt folgende 
Balis an: für die beiden Schlangendämoneu Taksha und Upa
taksha, die sieben Ishtakäs oder Göttinnen der Altarsteine, die 
vier Hausecken, zwei an Qrihiral).yakeliin und die Bäume (nahe 
dem mittleren Hauspfeiler) , zwei an Dharma und Adharma, 
und an Mrityu (bei der Thür) , eins an Varul,la (am Wasser
gefäss), eins an Vishl).u (im Mörser), eins an die Maruts (auf 
dem Mühlstein), eins im Gemach unterm Dach an Vailiräval).a 
(Kubera) den König und alle geschaffenen Wesen, je zwei an 
Indra und Indras Diener, Yama und Yamas Diener, Varul,la 
und VarUl).as Diener, SOllla und Somas Diener, Brahma und 
Brahmas Diener (in der Mitte des Hauses), und schliesslich 
je ein Bali an die Tages - Hauskobolde und an die Nacht.
Hallskobolde (goblins). Später, als die ganze Cultuseinrichtung 
zu einer verknöcherten Form geworden war, haben sich dre 
Inder die Aufzählung bequem gemacht, indem sie oft nur sage~: 
die Balidarbringungen "an die Kobolde" [wobei hinzuzudenken 
ist "und die Uebrigen": "and the rest"]. - A pas t am ba eIl 
2, 3, 15 ff.; 2, 4, 1-9) giebt Folgendes an. Für jede Balidar
bringung muss der Fussboden besonders vorbereitet werden. Der 
Grund muss mit der Rechten abgewischt und mit Wasser be
sprengt werden (die Handfläche nach unten), dann schüttet man 
die Darbringung nieder, und sprengt Wasser um dieselbe. Die 
einzelnen Wesen, elenen die Balis gelten, sinel: Dharma und 
Aelharma; die Wasser (beim ,Yassergefäss, in dem das Wasser 
für die häuslichen Zwecke gehalten wird); die Kräuter, Bäume 
und der Rakshodevayäna (Unholdgötterpfad) ; das Haus (Griha), 
die Einkehr (Avasäna), den Pfad zur Einkehr (Avasänapathi) 
und alle Geschöpfe; Käma [Cupido, die Geschlechtslust] am 

yajiia, wird dargebracht, indem der Opfernde die Opferschnur auf der rechten 
Schulter und unter dem linken Arme trägt (pl'äclnävItin) und nach SUden blickt, 
wührend er bei dem Opfer an die Götter die Schnur auf der linken Schulter 
und unter dem rechten Arm tdigt (upllvltin oder yajiiopavItin) und lIach Osten 

blickt']. - Vgl. Allvalay. LU 1, 1-;4. 
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Bett; Antariksha (die Luft) an der Thürschwelle; zehn Balis 
sincl im Centrum des· H.auses, welches der Sitz des Brahma 
heisst, für: Erde, Luft, Himmel, Sonne, Mond, die Constella
tionen, Indra, Brihaspati (elen Gebetsherl'll) Pl1ajäpati (den Herrn 
der Geschöpfe) und Brahma; und schliesslich noch ein Bali an 
die Manen, eins an Rudra. Nach den Oblationen erfolgt ein 
vYassersprengen für Götter und Manen, und Abends vor dem 
Abendessen ein in die Lnft geworfenes Bali an die Kobolde. 

Obgleich die Einzelheiten dieser zwei Verzeichnisse sehr 
auseinandergehen , so ist doch unschwer in beiden der gemein
same Grundgedanke zu erkennen. Dieser wird auch ,auselrück
lich ausgesprochen von Vas. 11, 4: die Balidarbringungen' ge
schehen an "die Schutzgottheiten des Hauses" oder nach Vishnu , . 
47,42 an "die Haushaltsgottheiten". Es hat offenbar 
Freiheit stattgefunden, wie man sich diese "Wesen" im Ein
zelnen vorstellen wollte, aber - so sehr auch später das Ganze 
zu einem leeren Formelkram zusammengeschrumpft ist - ur
sprünglich hat ein gesunder Sinn dieses Detail der den Haus
cultus begleitenden Elemente zusammengestellt. Der Haushalter 
hat in der Sorge für Schutz und Gedeihen des Hauswesens 
das Bedürfniss, sich noch ausseI' den grossen leitenden Mächten 
(Götter, Manen, ~ishis und Menschen) an die vielen kleinen 
Mächte hülfesuchend zu wenden, welche eine lebhafte Phantasie 
im Hausleben wirksam sein lässt. Wir können sie noch etwas 
weiter gruppiren. Zunächst handelt es sich um p h Y si s c 11 e n 
Sc hut z des Hau ses; in seinen vier Ecken; in seiner Schwelle, 
für gesegneten Ausgang unel Eingang; namentlich auch gegen 
das Eindringen der in Indien so gefährlichen Schlangen [s. dar
über noch Weiteres im Anhang], sowie gegen die Scham' der 
neckischen oder bösartigen Tages- und Nachtkobolde des Hauses. 
Zweitens sucht man durch die Balis zu gewinnen: Ge dei h e n 
cl e s Hau s wes e n s. Dies ist nur zu erreichen durch dauernde 
Pflege der Haussacra, die aqua et iglli besorgt werden. Also 
man bringt Balis den sieben Altarsteinen , dem Wassergefäss, 
und den Hauptgöttern und ihren Dienern. Endlich aber drit
tens muss dem Haushalter in der Führung seines Haus
regiments Unterstützung erwünscht sein, die er sich durch 
Balidarbrillgungen zu verschaffen sucht. Diesel' dritte Punkt 
ist m, E. von besonderem Interesse. Es treten darin eHe sitt~ 

I 
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lichen Begriffe hervor, deren (ausser dem grossen , auf Götter, 
Manen, 1;tishis und Menschen sich stützenden Aufbau des .Rech
tes) ein Hauswesen zu Glück und Segen bedarf. Es muss im 
Hausregiment Dhal'ma und Adharma genau geschieden sein. 
Hier tritt also (leI' Dharma-Begrift· selbst wieder als in den 
Cultus recipirt auf. Sodanll aber stellt man das Haus unter don 
Schutz der Gottheiten: Brahma, Brihaspati, Prajäpati. 

Die vorstehende detaillirte Ausbildung des Balicults kann 
aber keine in allen inclischen Dharmaschulen gleichmässig ver
breitete gewesen sein. Wir finden andere Nachrichten, wonach 
man die Sache sehr kurz abmachte. Und in der That lag dafür 
Grund genug vor. Der Fehler der indischen Cultuseinrichtung 
war, dass der Haushalter, der doch arbeiten und erwerben 
sollte, um sich und die Seinigen zu erhalten, schliesslich vor 
der Menge der CultushancUungen gar nicht mehr zum Arbeiten 
und Erwerben die nöthige Zeit behielt. Da aber zu Letzterem 
die Noth zwang, so konnte aus der Masse der gottesdienstlichen 
Gebräuche nur ein immer mehl' abgekürzter und schliesslich 
gar nicht mehr verstandener Complex von Formalien werden, 
die den Eindruck des Hokuspokus machen. Was nun insbeson
dere die summarischen Balioblationen betrifft (mag man sich 
dieselben als Abkürzungen aus jenen weitläuftigen Katalogen, 
oder als kürzere Verfahrensweisen , die später verweitläuftigt 
wurden, oder als den an anderen Orten herkömmlichen Usus 
denken), so finden sich deren folgende. Päraskara spricht nur 
von drei Balis (Not. 4); Vasishtha 11, 4 sagt: ,lasst ihn eine 
Balidarbringung an die Schutzgottheiten des Hauses machen'. 
Oefters werden bei kurzer Erwähnung der Balis nur die den 
Kobolden zukommenden erwähnt. Ja, es findet sich auch eine 
Vermischung mit einer anderen Gabe, die an sich wohl als 
S p eis u n g der niedrigsten Hausangehörigen oder Bettler zu 
denken ist 5). Danach sagt lVI. Müller, Indien S. 199 [bei Be-

. 5) Vishl]-u, der 67, 4-22 die Balidarbringungen, dann 67, 23-25 das 
JIlanenopfer bespricht, kommt 67, 26 ff. auf die Speisung der Hau san geh ci -
rigen mit den Worten: ,den Antheil der Hunde, Krähen und 9va
p ac a s lasst ihn auf die Erde streuen, und lasst ihn (einen Mund voll Speise 
als) Almosen geben'. - Gleichartig Vas. 11,3 (Vai9vadeva-Opfer), 4 (BaU
darbringung), 5 (Speisung eines 9rotriya oder Studenten [wohl hier als Rishi
speisung geltend] und l\fanenopfer), 6 (GästespeiSllng), 7 (Speisullg gewisser iraus-
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sprechung der fünf Mahäyajua's]: "Nachdem er so den Gö t
te l' n nach den vier Himmelsrichtungen geopfert, hatte der 
Hausvater einige Gaben ins Freie hinauszuwerfen für T h i e l' e 
und in manchen Fällen für unsichtbare Wes e n, Gei s tor 
u. dgl. Dann sollte er der V ä tel' mit einigen Gaben geden
ken", u. s. w. 

Wir werden den Balicult so zusammenfassen können. Er 
ist eine bei clen Indern nicht zu fester Gestaltung gelangte Er
weiterung des Hauscultus, unter Ausschliessung vom eigentlichen 
alten Hausheerdcultus. Indem er aber doch in das System der 
Mahäyajfia's einrangirt wurde, nahm er hier die officielle zwei t e 
Stelle, gleich hinter dem Vail.<vadevaopfer ein; Vi. 67, 1 ,muss 
er auS allen Schüsseln deu obersten Theil nehmen und ihn dar
bringen (den Göttern). 4. Darauf lasst ihn eine Balidarbringung • 
machen von dem, was in den Schüsseln übrig ist'. 

Z w ei t e r Ab s eh n i t t. Die f ü n f M ä na vag e bot e. 

I. Manu. 

39. (Manu -lVlinos.) - Unter den 1;tishis mältesten An
gedenkens, welche die indische Tradition bewahrt hat, nimmt 
Manu einen ganz besonders hervorragenden Platz ein. Er ist 
der Typus menschlicher Weisheit, und als Solcher, nicht als eill 
mit irgend welcher staatlichen Macht Bekleideter, erscheint er 
als Gesetzgeber. Er kann daher bei den Indern nicht als der 
Anfang bürgerlich - weltlicher Gesetzgebung angesehen werden. 
Was er sagt, ist immer D h arm are eh t, Enthüllung göttlicher 
Weisheit. Er ist der Heros-Eponymos eines priesterlichen Ge
schlechtes, des lVIänavageschlechtes, welches eine ganz vorherr
schende Autorität gewonnen, und die Traditionen und Lehren 
der Vorfahren mit besonderer Treue und Zähigkeit bewahrt 
hat. Daraus ist dann eine eigene Schule und ein eigenes. Sütra 
hervorgegangen, und wieder mit diesem trägt das spätere ver-

angehörigen), 8 (Speisung anderer Hausangehöl'igen)j - nun erst 9, [ausser
halb des Hauses 1 soll er ein i ge sEs sen auf den G r llU d s t e 11 e n fii r 
die Hunde, 9ä~11älas, ans der Kaste Gestossene und Krähen', 

lO (DienerspeislIug), 11 (Essen des Hausherl'11 lind seines Weibes). 
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sificirte Dharma<;ästra, (der s. g. Manu i. e. S.) gleichen N a
Ulen 1 ). Jener alte Manu aber, mit. dem wir es hier zu thun 

.... haben, ist eine so frühe Sagenfigur , dass ihn auch die Iranier 
kennen. Wie nach dem Avesta Vivanghao der erste Soma 
[Haoma]-Ausgiesser war, und dafür den glänzenden Sohn Jillla 
erhielt, so war zweiter Somakelterer der Athwja, dem dafür 
der Sohn Thraetaona geboren wurde, dessen Enkel Manustshi
thra d. h. Spross des Manu war 1 a). Manu aber erlangt· für 
uns desshalb besonderes Interesse, weil er, als Mi nos, auch 
der griechischen Tradition angehört. Wie bei den Indern an 
den Namen Manu noch wieder ein späterer Rechtsbuchverfasser 
anknüpft, so hat man auch bei den Griechen den Namen des 
uralten ersten menschlichen Gesetzgebers einem Könige in 
Kreta, wo die Rechtseinrichtungen früh zu autoritativer Aus
bildung gelaI~gten, beigelegt. Die Erzählungen von. Minos tra
gen auch sogar noch einzelne Züge der indischen Manusage 
(insbesondere vom Minosstier) mit sich (GIRG. S. 570 ft'.). Vor
zugsweise wichtig aber wird uns die kretisch-Minoische Gesetz
gebung dadurch, dass wir nunmehr die wieder an sie sich an
lehnende Gortyn'sche Gesetzsammlung vor uns haben. So taucht 
also bei Manu - Minos in Betreff der Gesetzgebungsfrage der 
erste Verlmüpfungspunkt zwischen indischer und abendländi
scher Rechtsgeschichte aus dem Dunkel der Zeiten auf. 

"Vas nun die indischen Quellen übel' Manu berichten, _ 
man muss sich hüten, darin auch nur den geringsten Rest 
wirklicher historischer Thatsachen suchen zu wollen. Doch aber 
ist es von Wichtigkeit, zu verfolgen, welche Satzungen die Su
tras dem Manu zuweisen. Sie bezeichnen damit eine j ed e n
falls für sehr alt gehaltene Norm. 

Vor Allem sind hier namhaft zu machen jene oben SChOll 
angegebenen fünf Gebote: des Reinhaltens, des Nichtschän
dens , Nichttödtens, Nichtstehlens ,Nichtlügens. Wir werden 
uns mit denselben in den folgenden §§ eingehend zu beschäfti-

1) Ueber die Stellung des Manu- und des Yäjiiavalkya-Dharma9ästr(l zn der 
früheren Mänava-Schule s. die Schrift von v. Bradke, üher das l\1änava-Grihyn
Sütra (Leipz. 1882 (auch in der Ztschr. d, morg. Ges. Bd. 36]). Diese Fl:agen, 
als den Sanskritisten zuständige, habe 'ich nicht weiter zu verfolgen, 

la) Dunekor, Gesell. d. Alt. lV S. 27. 33, 
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gen haben, fassen also hier zunächst nur das übrige Mänava
material zusammen. 

Vater Manu (manush pitä) hat den Ehrentitel des "E 1'

sten unter den Säulen des Gesetzes", Vas. 23, 43; 
aber es kommt den Sütraverfassern auch gar nicht darauf ~n, 
ihn mit dem Begriffs,~esen Prajäpati zu identificirell und 11m 
also auch den "Herrn (leI' geschaft'enen Wesen" zu nennen, 
Vas. 12, 16. Man denkt sich die Zeit des Manu nach dem 
goldenen Zeitalter und dessen Herrn Yama, aber v 0 I' der .~b" 
fassung der Veden liegend 2). Es werden von Manu enthullte 
Hymnen erwähnt; sie beziehen sich auf das letzte jen~r fünf 
Gebote: Verletzung durch Verläumdung und Unwahrheltspre
chen 3). Die Zeit. Manu's wird als ein Zeitnlaass verwendet, UIll 

die Zeit Brahma's zu' charakterisiren; vierzehn Manus gehen 
auf ein Kalpa; Vi. 20, 24. 

Auf MaUll wird zurückbezogen , dass subsidiär bei der 
Anwendung des heiligen Gesetzes auch die Uebungen der Ge
schlechter <I), Kasten und Districte zu befolgen seien; Vas. 1., .17 
,Manu hat erklärt, dass die den Gegenden, Kasten und FamIlICn 
eigenen Satzungen in Ermangelung von Bestimmungen der ge
offenbarten Texte befolgt werden mögen'. Sodann aber werden 
dem Mann die d r e i B es t i mm u n gen zugeschrieben, welche 
wir als fundamentale Normen des altarischen Rechts werden zu 
bezeichnen haben. Die erste derselben ist die Einführung der 
schon dargestellten Qräcldha-Institution, des Kernpunktes des 

2) Baudh. I 2, 3, 1 ,Die (Zeit) für (Erlernung des) Veda ist wie. d ~ e 
Alt e n sie h i e I t e n' [Govindasvämin gives foul' explanations of the adJe~tIv 

paUrall!\: kept by the uncients, viz. 1) old, i. e. kept hy the men of the K~' I ta 
01' Gd I den ag e j 2) revealed to und kept by t h e an c i e n t s, S u c h u s 
Man u; 3) found in the aneient i. e. etemal Ve da; 4) found in tho known 

Itihasas and Puränas]. , 
3) G. 23,27 ',für böse Nachrede, Unwahrheitsprechen und Injuriiren. soll .. er 

Austeritäten üben für nicht länger als drei Tage und Nächte. Wal' dle bose 
Nachrede eine verdiente [exceptio veritatis], so soll er Brandoblationen darbrin

gen unter Reeitation der Mantras an Varu,?-a und der von Manu enthüll

ten Hymnen' [Rigveda 8, 27-31]. 
4) Die Sorge fiir Al1fl'echthaltnng der Geschlechter tritt anch in dem, dem 

lIIanu zl1geschriebeuen, Satze hervor, dass die unterlassene Verheiratltung der 

Tochter eine Totlsünde sei j Baudh. I V 1, 13 ,M anu hat erklärt, dass hei jedem 

Erscheinen der Menses der Vater iu die Schule] einer Todsiinde vel'J'iilW. 
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Manencultes und chimit des Zusamil1enschlusses der Familien
genossenschaft der Sapü~f,las (Anchisteis, Cognaten sobrinotenus), 
Ap. II 7, 16, 1. 2 5 ). Die zweite betrifft die Erbfolge der 
Söhne in die Patroa. Sie tritt nicht als Vorschrift auf, sondern 
als Thatsache des eigenen Handeins Manu's; Ap. II 5, 14, 10 
,Manu theilte sein Gut unter seine Söhne'. Diese Thatsache 
ist der (freilich vielumstrittene ) funclamentale Präcedenzfall der 
arischen domestica heredit.as geworden. Hierüber wird hinfort 
noch viel zu untersuchen sein. - Das Dritte ist der an die 
drei Verbote des Schändens, Töcltens 6), Stehlens sich anlmü
pfende Satz, dass gewisse schwerste Verbrechen unverzeihlich 
seieu; G. 21, 7 ,Manu sagt, dass die drei ersten vorher genann
ten Verbrechen nicht abgebüsst wel'den könnten'. Auch dies 
ist vou fundamentaler Bedeutung geworden (;. u. § 50 ff.). 

IV as im U ebrigen . noch in den Sütras als von Manu her
rührend bezeichnet wird, bezieht sich vorzugsweise auf das 
erste der fünf Mänavagebote: Du sollst Dich rein halten: Er
findung eines Reinigungsmittels (Umzirkelung mit Feuer, Vas. 
12, 16); Vorschrift der Neuinitiation eines Schülers wegen Um
gangs mit Unreinen, Vas. 20, 17. 18; Gleichstellung der reini
genden Kraft der Athemanhaltungsbusse mit dem Endbade beim 
Pferdeopfer [vgl. § 45 bei Not. 7], Baudh. IV, 2, 15; Einfüh
rung der reinigenden milderen Qi<.IulqJcchra-Busse für Kindel' , 
alte und kranke Leute, Vas. 23, 43; Einführung gewisser Rei-

... nigungsbnssen für heimliche Vergehen und Gleichstellung der
selben mit dem Baden beim Pferdeopfer, Vas. 25, 8. 

5) VgI. ob. § 32 Not. 6. - Auch Einzelheiten, die zum 9rnddha gehören, 
werden' speciell auf Manu zurückhezogen j Vas. 11, 23 ,1Ilanu erklärt, dass Bei

des, der Ueberrest (in den Gefässen) und die Bruchstücke (VOll der Speise) sicher
lich die Portion der Familienmitglieder sind, welche vor Empfang der SlIcm
mente gestorben sind; Vas. 13, 15. 16 [Unterhrechung des VedastudiumsJ wenn 
er bei einem Todtenopfel' gegessen odel' eine Gabe empfangen hat. Und ~nit 

Rücksicht hierlluf citiren sie einen Vers von lIIanu: "seien es Früchte oder Was
ser oder Sesam oder Speise, oder WllS immer die Gabe bei einem 9raddha sei, 
lasst ihn nicht, wenn er dies eben empfangen hat, den Veda l'ecitiren, denn es 
ist in der Sm!'iti erklärt, dass die Hand des Brahmanen sein Mund 

sei" [vgl. Manu 4" 47]. 

6) Das Tödtungsverbot ist als Ahinsa auf l,l1e lebenden Wesen, wofern sie 

nicht für heilige Zwecl;;e getödtet werden, erstreckt; § 28 a. E, 

--~--_ .......... _------~----~~ 1 
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40. (Manu's "Declaration".) - Ich komme jetzt zu (hln 
fünf Geboten des Manu. Ich fasste sie im § 26, ebenso wie die 
viel' urarischen Gebote, in die uns geläufige Formel: "Du sollst". 
Diese Fassung werde ich auch in der Folge, Wenn es sich nur um 
kurze Bezeichnung handelt, festhalten. Sie darf uns aber nicht 
verleiten \ jene vier altarischen und diese fünf Mänavagebote 
zu einer gleichartigen Masse zu vereinigen. Es ist von grosser 
·Wichtigkeit, sich unter genauem Eingehen in die Denkweise 
cles hohen Alterthums, die Grundverschieclenheit der beiden 
Gebotskategorien zu vergegenwärtigen. 

Die viel' urarischen Gebote sind das Pl'oduct cles Gefühls 
der Abhängigkeit yon höheren über dem Haushalter stehenden 
Mächten. Von jeher hat man sich gewisse elementare Kräfte 
deificirt, die man sich vielfach als schädliche, unheilvolle dachte, 
und deren Persönlichkeiten man demgemäss auch böses Wollen 
und schlechte Thaten unterschieben konnte. Aber auch von 
jeher hat man sich die Götter im Allgemeinen als W ä c h t er 
cl es Gut e n, als Erkenner der schlechten menschlichen Gedan
ken und Handlungen, als Rächer der von den Menschen be
gangenen Uebelthaten vorgestellt. So insbesondere wird der 
vom Dyans getrennte Varulfa aufgefasst (GIRG. S. 189 fl'.). 
Da die Götter als rein gelten, muss man ihnen auch in Rein
heit nahen. Man sucht ihr Wohlwollen zu gewinnen, ihren 
Zorn abzuwenden. Man thut dies durch 0 p f e r. Den ganzen 
Gedankenkreis aber betreffs der höheren Mächte, denen man 
zu opfern hat, werden wir in das altarische Religionssystem 
einrechnen müssen. . Man opfert, wie wir gesehen haben, nicht 
bloss den eigentlichen Göttern, sonderu auch den Manen, Vor
fahren, Menschen. Man tImt dies, um glückliches Leben im 
Diesseits, Seligkeit im Jenseits zu erlangen und um den Stra
fen der höheren Mächte zu entgehen. Es ist ja freilich unse~ 
ren heutigen Anschauungen völlig fremd, auch die Gastesauf
uahme als eine Religionsübung aufzufassen. Doch aber ist sie 
dies im wahren Sinne des vYorts nach der Auffassung des ho
hen Alterthul1ls.Bis noch in die Zeiten des Griechen- und 
Römerthums ist die Anschauung lebendig geblieben, dass der 
berechtigte Fluch des Gastes, Bettlers, Schutzflehenden eine 
absolut verderbende, religiöse Kraft habe. Aber die sich auf 
die Verehrung von Göttern, Manen, Vorfahren, Menschen be~ 
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ziehenden Gebote sind nicht bloss Religion in unserem heutigen 
Sinn, sie sind auch äusserliches Gesetz deI' arischen gentes, 
Dharmarecht, mit fester Organisation der Riten und der auf 
der Uebung diesel' Riten beruhenden Hausordnung und Ver
wandtschaftskreise. Ich halte mich danach für berechtigt, das 
gesammte Gebiet der oben besprochenen viel' Gebote das alt
arische Religions-Gesetz zu nennen. 

Ganz anders ist, in einer bis in die alten indischen Quel
len genau verfolgbaren Weise, die Auffassung"der fünf Mänava-

. gebote. Zum Verstehen c1erselben ist es nöthig, Folgendes im 
Auge zu haben. Wenn man sich auch die höheren Mächte, 
insbesondere die Götter, im Allgemeinen als rein denkt, als 
Kennel' und Schützer des Guten und als Strafer des Bösen, so 
fehlt doch den Altariel'l1 durchaus der Begriff dir e c tel' gött
licher Offenbarung. Insbesondere haben die Götter nicht elen 
Menschen gesagt, was Tugend und was Sünde sei. Das muss 
man, meinen sie, sich selbst sagen. Nach seinem eigenen Ge
wissen vollführt man seine Handlungen auf eigene Gefahr. 
Erst aus den eigenen Handlungen gestaltet sich die volle indi
viduelle Persönlichkeit des Menschen. Waren die Handlungen 
schlecht, so werden sie auch für den Thäter in diesem und in 
jenem Leben mit unerbittlicher Nothwendigkeit böse Folgen 
haben. ·Warell sie gut, so wird man davon hier auf Erden wie 

. im Jenseits Segen el'l1dten. Aber man muss die gute Handlung 
nicht um äusseren Lohnes, sondel'l1 lediglich um ihrer selbst 
willen thun. Andererseits die schlechte Handlung ist ein un
austilgbares Stück des eigenen Selbst geworden. Die Schuld 
haftet ein für allemal am Thäter, und die bösen Folgen des 
Bösen treffen ihn als unausbleibliche Consequenzen (§ 31 nach 
Not. 6). . 

Was ist nun aber gute und was böse Handlung? Darüber 
muss man sein Gewissen von weisen Männern belehren lassen. 
Diese sind Solche, die in ihrem ganzen Leben die Lehren der 
früheren Weisen, der ~ishis, befolgt haben. Die alten Weisen, 
die ~ishis, haben in hoher Erkenntniss und hohem Glanze ge
lebt, so dass ihnen auch sogar Sünden, in die sie verfielen, die 
man aber nicht nachmachen muss, nicht geschadet haben. Was 
die ~ishis in Hymnen und anderen Gesängen niedergelegt ha
ben, werden wir allerdings als mit te I b ar e göttliche Offen-
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barung bezeichnen dürfen. Es ist ihnen" e n th ü II t", es. i~t 
von ihnen (resehen" worden. Aber es ist doch immer ~IshI-' 

,,~ R '1 " 
'rYeisheit. Innerhalb diesel' ~ishis nun steht Manu in erster Cl le. 

Ich lasse einige Quellenstellen zur Bestätigung des Vorstehen
den folgen. ,Man soll" sagt Apastamba (17,20, 1-8), ,seine he i
li gen P fl ich t e n nicht lediglich erfülleI), Uln weltliche. Gegen
stände (Ruhm, Gewinn, Ehre) zu erlangen; denn wenn SIe Lohn 
bringen sollten, so werden die so erfüllten Pflichten fruchtlos. 
Weltliche W ohltllaten werden erzeugt als Nebenwirkungen der 
Gesetzerfüllung , wie bei einem Mangobaum, der zum Frucht
tragen gepflanzt wird, Schatten und Duft N ebenvorth~ile sind . 
Sind aber keine weltlichen Vortheile entstanden, so sllld doch 
wenigstens die heiligen Pflichten erfüllt. :Möge er sich nicht 
erreo'en oder täuschen lassen durch die Reden von Heuchle1'l1, 
Schl~ften, Ungläubigen und Thoren. Denn 'l' u gen dun d 
S ü n CL e gehen nicht umher und sagen: "Hier sind wir"; auch 
sagen nicht Götter, Gandharvas oc1er Manen zu den M.ensch,en: 
Dies ist Tugend dies ist Sünde". Sondern das 1St 1: u
~'end deren Uebung weise Männer von den drei 
;wie~eborenenKastenpreisen; was sie tadeln, ist 
S ü nd e. Er soll seine Handlungen richten nach dem in allen 
Gegenden einstimmig gebilligten Benehmen von Männern der 
drei zwiegeborenen Kasten, welche völlig gehorsam ihren Leh
re1'l1 gewesen sind, bejahrt, von gebändigten Shmen, wecler G.ei
zigen, noch Heuchle1'l1'. Die Sünde oder Unthat, so wi~ sie 
sich aus dem eigenen, durch Tugendhafte belehrten GeWIssen 
ergiebt, trägt auch für das eigene Selbst ihre unerbittliche Oon
sequenz in sich: ,D i'ß 'l' hat geh t ni c h tun t er', v: aso 22, 
4' die Schuld die an dem Manne wegen eines Verbrechens haf-, , , 6 . 
tet kann den Sünder nicht verlassen', Ap. I 6, 19, ; ,der lll-
cUvlduelle Mann entsteht durch das Handeln aus Bethörung, 
Wunsch oder Hass', Y. 3, 125. Jedem Individuum aber haftet 
sein Handeln mit dessen Oonsequenzen unabänderlich an, mag 
auch ,das Reifen der Handlungen' für Einige erst nach 
dem Tode, für Einige schon in diesem Leben entstehen', Y. 3 133. 

Der Begriff der U e bel t hat baut sich hiernach den Alt
indern nicht direct auf ihrer Götter- und Manen-Lehre, sondern 
auf der Thatsache des Urtheils tugendhafter, den Weisungen 
und Enthüllungen der alten VI' eisen folgender, Männer auf. Da-
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her kommt, dass in Betreff der Ueuelthaten durchaus nicht die 
geschichtliche Festigkeit der Normen besteht;' wie wir sie für 
jenen Götter- und Manencultus als eine bis zu Platon's Zeiten 
im Wesentlichen unveränderte haben kennen lerne~l. Alles ist 
bei der Frage über die Uebelthaten abhängig von der Lehre 
der vYeisen, und also auch von den Schulen, in denen sich 
diese Lehre zu bestimmten Vorschriften verkörpert hat. Was 

"" in dieser Hinsicht dem alten Manu zugeschrieben wird, darf 
nicht als ein von einem Individuum originell Ausgedachtes auf
gefasst werden. Es ist nur die lehrhafte Zusammenfügung 
eines Complexes sittlicher Begriffe, die zu ihrer allmäligen Läu
terung des Verlaufs von Jahrhunderten bedurft haben mögen. 
Und was man so als vom alten Manu ausgesprochen bezeich
nete, und was man in der Mänava-Schule in diesel' Formulirung 
forttrug, das ist in anderen Schulen nicht in gleicher äusserer 
Formulirung zusammengefasst worden. In den anderen Sütras 
findet sich eine in gleicher Weise gefasste Redaction von fünf 
Geboten nicht. Aber innerlich ist doch die sachliche Scheidung 
fler fünf Pflichten des Sichreinhaltens , des Nichtschändens, 
Nichttödtens, Nichtstehlens, Nichtlügens auch in diesen übrigen 
Sütras genan erkennbar 1 ). Wir werelen also sachlich diese 
fünf Pflichten als allgemein altarische bezeichnen dürfen. Sie 
sind so sehr altarische , dass wir sie auch bei Griechen und 
Römern (wenngleich sie hier ebensowenig in formeller Zusam
menfassung gelehrt wurden wie in den nicht zur Mänavaschule 
gehörenden indischen Sütras) als die genau verfolgbare Basis 
ihrer sittlichen Begriffe vor uns haben. Danach werden wir 
dem hier zu besprechenden Stoffe sachlich keine Gewalt anthun, 
wenn wir uns äusserlich einfach der Manu-Lehre anschliessen. 
Für das Ganze aber muss immer festgehalten werden, dass es nicht 
als eine aussel'halb des Rechts stehende blosse Sittlichkeitsnorm 
angesehen werden darf: Alles ist Dharmarecht. Es steht daher 
auch nnter den strengen allgemeinen Principien des Dharma
rechtes, die wir oben als die noch von Platon ausgesprochenen 
Grundsätze des 'l'hemisrechts haben kennen lernen. Also: nur 
wer diesen Vorschriften folgt, geht den graden Weg (im Gegen
satz des krummen, verwerflichen); wer dem bewusst sich ent-

1) Vgl. z. B. § 55 Not. 3;, § '4e5 nach Not. 7. 
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o'egensetzt, verfällt in Hyurls; ein Solcher wird von den Göt
~ern verlassen, und wird unter ihrer 'l'imorie sich und die 
Seinigen zerstören; wer aber den Vorschriften folgt, der ist 
damit den Göttern nachfolgend und wohlgefällig, ihm wird, 
wenn er sich mit den Seinigen demgemäss in seinem Rechte 
schützt, die göttliche Hülfe zu 'l'heil werden, und er wird in 
diesem wie in jenem LebeI;l glücklich sein. 

Aber wenn auch diese fünf Mänavagebote, ebenso wie jene 
obigen vier urarischen Gebote, Dharmarecht sind, so hindert 
das nicht, dass doch schon in der altarischen Anschauung beide 
Gebotskreise als innerlich verschiedene und wesentlich von ein
ander getrennte dagestanden haben. Bei den viel' urarischen 
Geboten handelt es sich um Opfer, um eine, gewissen höheren 
Mächten zu erweisende, Verehrung, einen GottescHenst im wei
teren Sinne. Die Mänavagebote dagegen betreffen die Vermei
dung von 'l'haten, von denen man sich fern halten muss, um 
einer dem eigenen Selbst filr das "Diesseits wie fürs Jenseits 
anhaftenden Makel zu entgehen. Durften wir jene vier Vor
schriften das Heligions-Gesetz nennen, so werden wir die fünf' 
:NIänavagebote als das Mo ra 1- Ge set z zu bezeichnen haben. 
Beide Gebiete, da sie, das eine nicht weniger als das andere, 
dem Dharmarecht angehören, enthalten "Pflichten des hei
li gen Ge set z es", aber nach zwei ganz verschiedenen Rich
tungen hin. 

Nach dieser Vorerörterung setze ich den 'l'ext der "D e -
cl ar a ti 0 n" (LeS alten Manu her. Ich ordne sie gleich in die 
Reihenfolge, in der ich im Folgenden ihre einzelnen Punkte 
untersuchen werde (Manu 10, 63): 

"a) Reinheit, 
b) im Zaum Halten der Sinne, 
c) Enthaltung von Verletzung der Geschöpfe, 
d) Enthaltung von ungesetzlicher Aneignllng (fremden Gutes), 
e) Wahrhaftigkeit, 

hat Manu für die Summe des Gesetzes der viel' Kasten 
erklärt 2). Man beachte, dass Manu hiermit das gesammte Ge-

2) Bühler's Uebersetzung lautet: ,l\bstention from injuring creo.tures, verl\
city, abstention from unlawfully Ilppropriating (the goods of other5), purity, l\nd 
c9ntl'01 of the organs, )\1" n u ha s d e c I l\ red to be the 5 u m m l\ r y 0 f t 11 e 
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setz umfassen will. Aber er thut es nur nach Einer lUchturig 
hin. Nach anderer Richtung hin könnte man ... ebensogut ' die 
Gebote der Verehrung von Göttern, Manen, J;tishis unel Men
schen für die "Summe des Gesetzes" erklären. Dass es sich 
hier um zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte handelte, hatte 
auch seine gros se practische Bedeutung, indem das Religions
gesetz eigentlich nur für die Arier, das Moralgesetz in seinen 
wesentlichen Theilen auch für die Qüdras galt 3). 

H. Das Reinlichkeitsgesetz. 

41. (Physische und sittliche Reinheit.) - 1) Dem an den 
Cultus der Götter - denen man in Reinheit nahen muss -
anknüpfenden Reinlichkeitsgebot liegt der allgemeinere Gedanke 
zum Grunde, dass der Mensch, der zu Höherem emporsteigen 
will, zunächst seinen Körper wie seine Seele vor Schmutz zu 
bewahren habe. Es giebt Völker, die in Schmutz erstarren; 
sie werden immer auf niedriger Culturstufe verharren. Wer in 
der Cultur vorwärts kommen will, muss mit der Pflege des 
Körpers den Anfang machen. Im Reinhalten cles Körpers liegt 
schmt ein bedeutendes geistiges Exercitium. Es ist in vielen 
Richtungen nur das Aeusserliche der inneren Sittenreinheit. 
Es ist zugleich die Vorstufe, um die Seele des Menschen für 
rein sittliche Gebote empfänglich zu machen. Dazu kommt 
noch folgender Umstand. In primitiven Volkszuständen fehlt 
es noch an genauerer Naturkenntniss. Die dem Menschen schäd
lichen Kräfte der Natur sind zunächst nur in gewissen zer-

Ja w fol' the foul' eastes. - Auch bei dem späten Yäjiiavalkyn (1, 122) fiuden 
,ieh die fünf Mänavugebote j aber das Chal'llktel'istische, dass gel' ade die se 

r ü n f die S u m m e des G es e tz es sei n soll e n, wird dadurch verwischt, 
dass noch viel' weitere allgemeine sittliche Begl'iffe beigefügt werden: ,a) nicht 

verletzen, b) ~Wahl'heit, c) nicht stehlen, d) Reinheit, e) Zügelung der Sinne, 
[Preigebigkeit, Bezühmung, Milde, Geduld] sind die Pflichten allel' Menschen'. 

3) G. 19, 1 ,Das Recht der Kasten und Ordnungen ist nun erklärt' j [Ha
I'udatta thinks, timt the ob,iect of this Sütra is to assert, that in the following 

cllllpter (von den Expiationen) the laws given above 1'01' eastes and orders must 
oe kept in mind. 'l'hus penances like offering a Punastoma are not intended 

for 9 ü d l' a s, wh 0 ha v e no b n s i n e s s w i t h V e die ri t es, b u tot hel' 
p e n a n ces are. 
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störenden Wirkungen beobachtet, Aberglauben und thörichte 
Theorien haben daher anfänglich einen grossen Spielraum. Aber 
dem Menschen kommt doch ein in wenigstens sehr vielen Fällen 
zutreffendes Kriterium zu Hülfe. "Vas ihm schädlich ist tritt 

. ihm vielfach in Sclllllutziger, unreiner Gestalt entgege;. Es 
erregt schon physisch seinen Ekel und Widerwillen. Also die 
Vermeic~~n~ des Schmutzigen ist dann zugleich auch Meidung 
eIes Schadhchen. - So bildet sich in einem jungen aufstreben
(len Volke allmälig eine grosse Lehre übel' Das, was rein und 
unrein sei. Sie ist ein wunderliches Gemis~h von richtiger 
Naturbeobachtung und abergläubischer Furcht, von Pflege löb
licher Schamhaftigkeit und andererseits Blossstellung cles Ekel
erregenclen, von gesunden sittlichen Ideen unel umgekehrt eng
herzigster Abschliessung. Das, was ~chon jedem Einzelnen von 
seinem eigenen natürlichen Gefühl und Gewissen an- und ab
gerathen wird, unterliegt nun der genaueren Prüfung der "wei
sen und tugendhaften" Männer, und das sind in alten Zeiten 
die Erbgelehrten unel Priester. In ihrem Kreise sammelt sich 
eine theils gesunde, theils wüste Masse von Vorschriften 
die alle auf dem Grundgebot beruhen: "Du sollst Dich rei~ 
halten" . 

Diese Masse von Vorschriften ist in unseren indischen 
Quellen eine sehL' grosse. Es kann mir im vorliegenden Werke 
nich t in den Sinn kommen, sie vollständig darlegen zu wollel1. 
Nur einen kurzen Ueberblick kann ich geben, verbunden mit 
einem Hinweise auf die grosse historische vVichtigkeit, die solche 
I,ehre in sich trägt. Indem in ihr der erwachende sittliche 
Geist eines Vollres zu Tage tritt, wird sie auch immer ein 
historisches Grundelement bleiben, aus dem sich für spätere 
Zeiten, in denen dies Volk längst die alte Reinheits- und 
Ulll'einheitslehre überflügelt und bei Seite geworfen hat, Vieles 
erklärt, was einst in jenem alten Boden der Unreinheitslehre 
seine ersten Wurzeln getrieben hatte. Sodann aber bildet diese 
Lehre ein historisches Kriterium für die grossen Urstämme 
cler Menschheit. Gerade weil in ihr der" erwachende sitt
liche Geist eines Volkes sich kennzeichnet, so wird sie auch in 
den Völlcern, in welche schon die Urstämme auseinanclerge
gangen waren, als ihr sittlicher Geist sich erst zu festigen be
gann, der Prüfstein für ihre Eigenartigkeit werden können. 

Lei sI, Allodoche. ius gentium. 17 

1 
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Also namentlich der Prüfstein für elen eigenartigen Geist der 
J aphetiten, Semiten und Hamitml. Vorzngswe[se ~iegt :111S ~n 
dieser Hinsicht erst offen das Qnellenmaterial für emersmts dIe 
arische und andererseits die jüdische Reinheitslehre , und in 
diesel' Hinsicht ist der nationale Gegensatz Beider ein augen
fälliger. Doch ich gehe darauf nicht ein. - Umgekehrt aber 
ist die Reinheits- und Unreinheitslehre auch wieder ein Kenn
zeichen historisch zusammenhä4tgender Nationalitäten. Von be
sonderem Interesse sind in solcher Beziehung die ZusamnTen
hänge der indischen und, iranischen Reinheitslehre , von clenen 
die letztere dl1l'ch die mythische Persönlichkeit des Zarathustra 

repräsentirt wird. . . . 1 . 

Was uns als Lehre dieses Mannes mItgethmlt WIrd ), 1st 
im \Vesentlichen auch indische Lehre. Insbesondere kommt 
der Kcrn Zaratlmstra's Ethik, die Vorschrift des "rein Den
kens rein Sprechens, rein Handelns", wörtlich ganz gleichartig 
o'efa~st auch in den indischen Sutras vor; Vi. 48, 18. 19 ,mö
:et ihr auslöschen, welche irgend sündhafte Acte ich begangen 
habc Sünden begangen dl1l'ch Wo I' t e, Ac t e u n cl üb leG e
da nIe e n'. Doch auch hierauf gehe ich nicht weiter ein. Da
gegen würde an sich für meine ~wecke :ves~ntlich sein .~i~e 
Zusammenstcllung der indischen mIt der gnechlschen und 1'On11-
schen Reinigungslehre. Dass diese historisch zusaml~enh~ngen, 
ist für die indischen und italischen Arier schon sprachlIch SIcher
gestellt: (Curtius Nr. 281) "pü (skt. reinigen) '. wovon purus, 
putus und das Causativum von putus putare, rem machen (da
her amputare, lanam putare), dann ins Reine bringen.". . Auch 
piare wird hiemit zusammenhängen. In Betreff des Grl~chlschen 
sind die sprachlichen Zusammenhänge 2) wohl zWßlfell~after. 
Sachlich aber 3) treten hier die Zusammenhänge, namentlIch in 

1) Vgl. Duncker, Gesell. d. Alt. IV S. 76 ff. ._ . 
2) Curtius NI'. 26: Skt. yudh, 9undhämi (puri~co, lustra),. ~udhJaml .. (abluor, 

l\\stror); GI'. xcöapoc; (rein), xaSa(ptU (reinige), xaSapO':, (ReImgung, .Suhmu~g), 
KaO"w).(a; Lat. castus (nil' cndtus); Altd. hedar, Ahd. heItal' (?); Ksl. Clstu (rem). 

3) Insbesondere auch der griechische Satz l' cl 1t V P x.a S a ~ p € t (Ct1l:~. 
Nr. 385) entspricht ganz der iI\dischen Auffassung, wonach emersmts d~s GIn
hendmachen reinigt (Blludh. I 4, 6, 4), und andererseits man [was als eme be
sondere Erfiudung Manu's galt; s, § 39 a. E.] Etwas durch Umzirkelung mit 
~euer reiuigen kann (Baudh. 14,6,2 i Vas. 12, 15. 16. - Vgl. noch § 62 N. 1). 
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den Unreinheitszeiten wegen Geburt und Tod, sowic in dcr Lehre 
von der Befleckung durch Mord mit nicht minderer Sicherheit 
hervor. Doch aber wird man sagen dürfen, dass im Ganzen 
diese ReinÜchkeitslehre in ihren indisch-gl'äcoitalischen Zusam
menhängen für die Untersuchung noch als ein jungfräulicher, 
lmum berührter Boden daliegt. Ich bin nicht im Stande, hier 
Mehr zu geben, als eine Uebersicht über die Grundsätze der 
inclischen Sütras und über einige bei Griechen und Römern 
besonders hervOrtretende Punkte. . 

2) Unreine Sachen und Unreinheit des menschlichen Kör
pers. Endlos sind die Bestimmungen der Sütras über die un
reinen und verunreinigenden Gegenstände und über die Mittel 
der Reinigung. Ich gebe nur einen dürftigen Einblick. Das 
immer Reine sind: Fliegen, der vom Munde tropfende Speichel, 
Schatten, Kuh, Elephant, Pferd, Sonnenstrahl, Staub, Erde, 
Luft, Feuer, Katze, Vi. 23, 52. 53. Wer Sachen in der Hand 
hält, braucht sie, von Unreinen berührt, nicht wegzulegen, Vi. 
23, 55. Unrein wird clas von Haaren, Speichel u. dgl. Berührte, 
Ap. I 5, 16, 11-15. Es giebt zwölf Arten der unreinen Kör
perexcretionen, Vi. 22, 81. Durchaus verunreinigend sind spiri
tuöse Getränke, Vi. 22, 77. 82-84; Ap. I 5, 17, 21-25. Ein. 
Fluss reinigt sich selbst, Vi. 22, 91. Ein Brunnen wird durch 
die Leiche eines fünfzehigen Thiers verunreinigt, Vi. 23, 44--46; 
54, 2-7. Genaue Vorschriften besteben für die Reinigung von 
beschmutztem Eisen, Stein, Horn, hölzernen und irdenen Ge
fässen, Kleidern, grossen Waarenquantitäten, Kräutern, vYur
zeIn, Betten, Wagen, Sitzen, Seide, Wolle, Leinenzeug, Flüssig
keiten, Zucker, Salzen u. s. w., Vi. 23, 7-37. Verunreinigend 
ist das Leben in den Städten mit ihrem Staube, Baudh. n 3, 
6, 33. 34. Auch das Land und das Haus kann als befleckt 
erscheinen, Vi. 23, 56. Es wird dann gereinigt durch Ab
waschen, Wassersprengen, Beschmieren mit Kuhdung, Bestreuen 
mit reiner Erde, Abkratzen, Umpflügen, Baudh. I 5, 9, 11; 6, 
13, 17. - In höchst eigenthümlicher Weise wird die Frage 
vom Reinsein als Entscheidungsmoment verwendet für die Frage, 
ob etwas Gebrauchsobject oder Verkehrsobject sein könne. Rein 
ist die Hand des Handwerkers, zum Verkauf Ausgestelltes, 
durch Bettel Empfangenes, Baudh. I 5, 9, 1-·8; rein ist das 
säugende Kalb beim Fliessen der Milth, der Vogel beim Ab-

17* 

'"1 
" 
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picken der Frucht, der Hund beüir Fangen des Wildes, der 
.iVlund des vVeibes zum Zweck des Kusses, Vi, 23, 49; rein sind 
Blumen und Früchte, auch wenn sie an unreinen Plätzen wach
sen. Das eigene Lager, Sitz, Kleider, 'Weib und Kind, Wasser
topf sincl rein für Einen selbst, unrein für Fremde. Sitz, La
ger, Wagen, Schiff, Weg, Gras werden nach dem Berührtsein 
durch Cal,l~lalas oele1' aus der Kaste Gestossene vom Winde 
wieder gereinigt, Vi. 23, 12. Kom auf der Dreschtenne, Was
ser in Bächen und Behältern, Milch in der Kuhhürde elüden 
gebraucht werden, wenn auch von Personen kommend, deren 
Speise nicht annelllnbar ist. Rein ist das Fleisch von Thierell, 
die durch andere Thiere gefangen wurden, Vi. 23, 50; Vas. 3, 
45-47. 

Rücksichtlich des menschlichen Körpers gelten elie Sätze, 
dass die Theile und insbesondere die Oeffnungen, unterhalb des 
Nabels ullrein sind, Baudh. I 5,.10, 18. 19. Daher ist auch 
das um die Lenden geschlagene Kleid unrein, Baudh. I 6, 13, 
14; Vi. 22, 77. 78. Genaue Vorschriften werden gegeben über 
die Ausleerung und die Reinigung danach, Vas. 6, 12-19; 
Baudh. I 5, 10, 10-17; II 3, 6, 39. Vorübergehende Verun-

. reinigung [durch Berührung eines aus der Kaste Gestossenen, 
Cal,le1ala, eines durch Niederkunft oder Menstruation .\) unreinen 
Weibes, einer Leiche, Dessen, der Jene berührt hat, eines Hun
rles, Opferpfostens , Scheiterhaufens, Begräbnissplatzes] muss 

4) Rl\cksichtlich del' J<'rauenmenstruution hestand el'klärlichel' 'Veise in del' 
Sütl'!\zeit noch kein Verständniss ihrer physiologischen Bedeutung. So mischen 
.ich denn auch hiel' physische und sittliche Gesichtspunkte. Wunderlich ist 
die El'zählung vom Ul'spl'unge del' Menstrnation j sie ist in Verbindung gebracht 

mit der Schnld des Bruhmanenmordes j Vas. 5, 7. Während der monatlichen 
Reinigung gilt die Fl'au als eine Unreine, die nicht bel'ühl·t wel'den darf, Vas. 
4, 22. 37, und die man vom Verkehr ausschliesst, Vas. 5, 8. 9. Aber diesel' 
Zustand der UllI'einheit erscheint zugleich als ein immer sich emeuemdes lIIittel 

zum nicht bloss physischen, sondern auch sittlichen Reinwel'den j Vas. 28, 3. 4 
,durch ihl'e zeitweilige Ulll'einheit wird sie l'ein. Frauen hesitzen ein unver

gleichliches Mittel der Reinigung. Sie wel'den nie ganz vel'abscheuungswürdig. 
Denn I\Ionat auf Monat räumt ihl'e zeitweilige Unl'einheit i h l' e S Ü n den hin
weg'. Besondere Anwendung findet dies auf den Ehebl'uch, Baudb. II 2, 4, 
2-4. Einer die eheliche Treue vel'letzenden Frau wUl'de ihl' Fehltritt nicht so 

schlimm genommen, wenn die spätel'e Menstruation zeigte, dass er ohne Folgen 

geblieben war. 
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durch Baden in den Kleicle1'l1 beseitigt werden, G. 14, 30:....33. 
Alle die peinlich geübten Vorschriften übel' physisches Reinsein 
der Menschen und Dinge erscheinen gleichsam nur als Unterlage, 
als Voraussetzung für die von den Göttern geforderte sittliche 
Reinheit. Der physisch Reine ist auch fromm und wahrheits
liebend; Baudh. I 6, 13, 3-5 ,an Euch, 0 lVIaruts, die Reinen, 
reines Fleisch; Euch, den Reinen, bringe ich ein reines Opfer. 
Die, welche fromme Riten lieben, welche von reinem Ursprung 
sind, selbst rein und Reiniger Anderer, kamen schuldigermassen 
zu dem wahrheitsliebenden (Opferbringer). (Er wird) rein sein, 
wenn kein Tadel an seinen Kleidern ist; desshalb lasst ihn alle 
mit dem Opfern verbundene Acte in tadellosen (weissen) Rlei
dem vollziehen. Der Opferer und sein Weib so gut wie die 
officiirenden Priester sollen Kleider anziehen, die gewaschen 
worden, im Winde getrocknet und in keiner schlechten Ver
fassung sind'. 

42. (Fortsetzung. - Unrein machende Ereignisse.) -
3) Von besonderem geschichtlichen Interesse ist die Frage von 
den verunreinigenden Ereignissen. Auch hier greifen physische 
und sittliche Elemente noch ungelöst .in einander. Verunreini
gencl sind die Verbrechen, verunreinigend auch die drei That
sachen der Zeugung, Geburt und des Todes der Menschen. Die 
verunreinigende Kraft der Verbrechen bildet für die rechtsge
schichtliche Untersuchung einen Gegenstand von höchster Wich
tigkeit. Sie ist für volles Verständniss der alten Grundlagen 
des Criminalrechtes unentbehrlich. Je mehr aber in dies Cl' 

Hinsicht unsere griechischen und römischen Quellen lückenhaft 
sind, um so mehr wird der Versuch von Interesse, ob wir nicht 
aus dem in reicher Fülle vorliegenden altindischen Material 
Manches zur Ausfüllung jener griechischen und römjschen Lü
cken brauchen können. Eine eingehendere Darstellung des 

,indischen Materials werde ich unter III in den §§ 44-56 
geben. Danach bleibt mir hier nur übrig, die verunreinigenden 
drei Thatsachen der Z e u gu n g, Ge bur tun d des Tod e s 
noch weiter zu besprechen 1 ). Es ist begreiflich, dass auf diese 

1) Ueber die Gehnrts- t\ll(l Todoswoche siehe § 31. Ueber die Z e u gu 11 g 
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drei ;rhatsachen, als die nahezu wichtigsten und doch so räth
selhaften, das intensive Nachdenken eines geistig begabten Vol
kes auch in seinen primitivsten Zuständen sich vorz!lgsweise 
concentrirt, class sich in Betreff derselben Gebräuche und An
schauungen bilden, die wir einerseits als noch üi die Gegenwart 
reichende, andererseits bis in die urältesten Zeiten zurückgehende 
verfolgen können. In der That ist hier diese ZUl'ückverfolgung 
in einigen wichtigen Stücken altal'ischer Bräuche und Regeln 
nach unseren Quellen möglich. Und das ist für unser rechts
geschichtliches Studium von hoher Bedeutung. Wir streifen 
damit an die Aufgaben der Ohronologie, auf deren schwieriges 
und unendlich weitreichemles Gebiet hier einzugehen völlig un
statthaft sein würde. Aber es wird möglich sein, die zu be
sprechenden Punkte innerhalb einer die chronologischen Unter
suchungen fel'l1haltenden Grenzlinie zu fassen. 

Dass die zehntägige (bezw.· neuntägige) Todeswoche und 
die zehntägige Geburtswoche als eine gleichartige Impuritäts
zeit dastehen, ist oben (§ 31) bereits nachgewiesen worden. 
Der Ursprung dieses Zeitmaasses ist aber nicht beim Tode (wo 
ja an sich kein natürlich gegebener Schlusspunkt besteht) zu 
suchen, sondern bei der Geburt. Der zehnte Tag ist der, an 
welchem regelmässig die Wöchnerin aufsteht. Das Kind erhält 
dann, als ein vom Vater anerkanntes, einen Na m e n 2). Es 
muss aber zuvor die Frage geprüft sein, oh das Kind, als ein 
ausgetragenes, rechtzeitig erzeugtes, des s u sc i pi würdig er
scheine. Die Geburt des Kindes weist mit N othwendigkeit auf 
die Oonceptionszeit zurück, und die Geburt ist nur in genauem 
Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer erschöpfend zu 
beurtheilen. 

Ueber die Schwangerschaftsdauer haben die Arier seit ur
alter Zeit Beobachtungen gemacht und mit sich getragen, die 

vgl. a) Vi. 22, 67 ,(Baden ist verordnet) nach geschlechtlicher Beiwohnung'. 
b) Genauere Vorschriften übel' die eheliche Beiwohnung s. bei Ap. I 11,30,19;. 

32,1.2; 11,1,1,16-24; G. 5, 1. 2; Vas. 11, 37. 38; 12, 22-24; 20, 36. 
c) Vorschriften für den Snätaka rücksichtlich des Beischlafs G. 9, 25-31. 

2) Der Tag der Namengebung heisst Nämadheya [Curtius Nr. 446: 
skt. näma(n), Zd. namlln, gr. gVOfi./X, Lat. nomen, Goth. namo, Ksl. ime, Altir. 
ainm). Vi. 27. 5 ,Das NämlldheYII mnss vollzogen wel'den, sohald der 'I.'ermin 
d c l' (durch die Gehl\l't des I{indes verllrsllchten) 1111 P u ri t ä t v 0 l'ii h e l' ist'. 
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im Wesentlichen mit Dem übereinstimmen, was die jetzige 
Wissenschaft lebrt 3). Sie sagen: die Schwftugerschaft dauert 
regehnässig zehn Monate [GIRG. S. 37 ; vgI. auch in der grie
chischen 4) Aclonissage das Platzen des Baums nach zehn Mo
naten Pauly Real-Enc. I 1, 175]. Aber um richtig zu verste
hen, ~vie dies in altarischen Zeiten gemeint sei, muss man sich 
erst vergewissern, was man damals unter Monat vel'st~n(lell 
babe. Zu dem Zweck werde ich etwas weiter umaus zu bhckeu 

haben. 
Man wird nicht bezweifeln können, dass der Gegensatz 

der feststehenden und beweglichen Zeitmaasse, wie wir 
ibn in unserer jetzigen Jurisprudenz verwenden 5), in seineu 
Grundelementen auch schon in den primitivsten Vollmzuständen 
hat zur Anwendung kommen müssen. Das S(llwenjahr gieht 
sich als ein feststehender Zeitraum auch dem blödesten Auge 
zu erkennen. Man sieht das Vor- und Rückschreiten des Son
nen-Auf- und Unterganges am Horizont. Man erkennt, llass 
vom längeren und kürzeren Scheinen der Sonne die J ahres
zeiten (Frühling, Sommer, Herbst, 'Winter, - oder je nach den 
Gegenden: nur drei Jahreszeiten) abhängen. Man weiss, dass 
l'egelmässig diesel' Turnus der Jahreszeiten wiederk~hrt, u~el 
diesen immer wiederkehrenden Türnus nennt man ehe von Ir
gend welchem Ereigniss an festzählbaren Jahre. An dem Auf
gang gewisser Gestirne merkt man sich im Grossen den Beginn 

3) Max Zöllner, Zur Kenntniss und Berechnung der Schwangerschnftsdaller. 

Jena 1885. S. 7: "Die allgemeine, in allen Lehrbiicheru aufgenommene That
sache dass die meisten Geburten in der 4 O. und 4 1.. W 0 ehe stattlinden, 

, I . 
jedoch auch kürzere Dauer genügen kann zur vollständigen Entwicke uug emes 
l'eifen Kindes. Die Differenz zwischen der kiirzesten und längsten Dauer he
trägt bei uns 95 Tage adel' circa 14 'Vochen, welche Schwnnkung wir wieder 
antreffen, wenn wir vom Conceptionstermin die Grllviditätsdauel' berechnen. 
Wenn bei uns die kürzeste Dauer 223 Tage beträgt, und die längste 318, so 
kommen wir damit der Ansicht Schröder's sehr nahe, welcher zur völligen Ent-

wicklung eines reifen Kindes 240-320 Tage für möglich hält". . 
4) In Betreff der griechischen Auffassung ist von besonderem Iuteresse dte 

Erzählung des Herodot VI 63-69. Danach ist mit den Worten ,cl I y, P <5 v 0 v.' 
,0 v C; Il i x, /X f!. ij v /X c;, die ej g E\n t 1 ich e No l'ln a I z ei t angegeben, aber nut 

der Modilication: ,(x"ovcn YtXp YVV/XlX,€C;. x,/XI. ttVV€<Xf!.'t)v(J. x,(J.I. bmxf!.'t)'I(J.. Apoll gilt 
als btT/Xf!.·~V(/XtOC;, Pauly 12, 1273 (vgl. noch Gell. III 16 "lIuuquam actava"]. 

5) SlIvigny, System IV 319 ft'. 
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der einzelnen Jahreszeiten. Das ist das So n n e nj a h r. Da. 
die Sonne die Alles behel'1'schende. Spenderin --des Gedeihens 
und Wohles der Menschen ist, so lütt auch (lies feststehende 
Sonnenjahr von jeher die Herrschaft gehabt in Betreff der !te
geln über Beginn der Jagd, der Seefahrt, gewisser Arteil des 
Fischfanges, übel' die Ordnung des Ackerbaus, übel' Rüstung 
zu den in guter Jahreszeit zu beginnenden KriegszÜgen, Er
nellnung der Heerführer und Magistrate, Berufung der allge
meinen Volksversammlungen n. dgl. Aber wenn man auch die 
Einheit dieses festen Sonnenjahrs nie hat verkennen können, 
so hat es doch, nach Ausweis der Geschichte, mit der Schaf
fung genau zutreffender Unterabschnitte lind der Unterbringung 
der einzelnen Tage in d~l1selbell, innerhalb der verschiedenen 
Völker vor der Erlangung genauerer mathematischer Kenntnisse 
die grössten Schwierigkeiten gehabt. Die Ordnung der Schalt
Monate und - Tage hat den Völkern die grössten Nöthe ge
macht. 

Ein anderes Zeitmaass hat sich den Menschen auf einem 
ganz anderen Boden aufgedrängt, und gerade hierüber geben 
uns die indischen Quellen sehr erfreuliche Aufschlüsse. Im 
Kreise des Hauses waltet die Hausfrau, deren Hauptbestimmung 
nach arischer Anschauung ist, die Fortpflanzung des Geschlech
tes zu vermitteln. Diese hängt von den Menses der Frauen 
ab. Mit ihrem Erscheinen muss der Vater für Verheirathung 
der Tochter sorgen; ihr Ausbleiben zeigt bei der Ehefrau an, 
dass die höchste Hoffnung des Ariers, die Sohneserzielung , in 
Aussicht stehe. Damit ist die Frauenwelt von Natur mit Noth
wendigkeit auf die Beachtung der Mondumläufe angewiesen. 
Der me n si s [skt. mäs, gr. !t1)V, Goth. mena, Ahd. mänot] ist 
von vorn herein der "Messer" für die gesammte Frauen
welt. Von ihm hängt die Vora~sbestimmung ab, wann ihre 
Periode wiederkehren, wann das concipirte Kind geboren wer
den werde. 

Bei der unvergleichlichen vYichtigkeit, welche auf die Kin
dererzielung gelegt wurde, konnte es nicht fehlen, dass allmälig 
die Entwicklungszeit des Kindes von der Conception bis zum 
nämadheya (ja noch darüber hinaus) unter den Schutz von Sa
cralacten gestellt wurde. Die indischen Quellen belehren uns 
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1 "b (G 8 8' "-Tl' 27' v. 1, 11) 6). Zuer·st. '''l'rd die Zeu-e al'U er . , , \. ,.1 " 

gungsceremonie (nishekakarman) begangen, zu einer für die 
eheliche Beiwohnung geeigneten Zeit (following immediately 
uJlon the menstrual evacuation), damit die Frau mit der Con
ception einer Leibesfrucht gesegnet werde. Dann folgt das pUl~l
savana (Oel'emonie zur Bewirkung einer männlichen Geburt); 
es musS vollzogen werden, ehe der Embryo sich zu hewegen 
beginnt; (Weber II 312): "es hat vor sich zu gehen nach der 
Empfängniss, sobald flie Kleider der Frau sich von den Menses 
frei zeigen, unter einem nakshatra, dessen Name masculini ge
neris ist, und zwa,.r bevor das Kind sich bewegt, im ersten, 
zweiten oder dritten Monat". Hierauf findet statt (zur Segnung 
des weiteren Verlaufes der Schwangerschaft) das simantonuayana 
(Haal'scheitehmgscel'emonie der Mutter); Weber a. a. 0.: "auch 
hei zunehmendem Monde, und zwar ebenfalls, wenn clerselbe 
mit einem nakshatra generis masculini in Oonjunction steht [(in 
Einer Quelle) ist der erste, sechste und achte Monat, (in anderer) 
ausserdem noch der vierte, (wieder in anderer) dagegen nur 
der sieh ente dafür bestimmt; (bei späteren Geburten ist die 
Zeit eine ganz beliebige)]". Dann kommt die bei dor Geburt 
selbst zu vollziehende Ceremonie, das jätakarmall. Darauf nach 
Abschluss der Impuritätszeit das nämadheya, woran sich weiter 
lIoch schliessen (Gobh. II 6-8): das äclityaclar<.)ana, die Oere
monie cles Herausnehmens des Kindes, um die Sonne zu sehen 
(im vierten Monat nach der Geburt), das annaprä<.)ana (die 
Entwöhnung oder Ceremonie der ersten Fütterung), und schliess
lich das cü~läkara1,la, der Ritus der eJ'sten Scheerung des Kin
des im dritten Jahr entweder nach der Conception oder der 
Geburt des Kindes 7). 

6) Sehr dankenswel'the Anfscbliisse giebt hierbei die Schrift von A. Weber, 
Die vedischen Nachrichten von den Nakshatl'a (Mondstationen) [Abh. d. Berlin. 

Acad. d. Wiss.] L Th. Histor. Ein!. Berl. 1860. 11. Th. 1862. 
7) Mit diesel' letzten Festlichkeit kann noch zusammenhängen der griechische 

Brauch der Lustbarkeit fiir die Knaben an den Anthesterien: TplTtp eiTto YEVEiI., 
I!tE(. Pauly R, E Ir 1061 (Bekränzung der Knaben). - Die Gesammtheit der 
Von der Zeugung" bis zur ersten Kindesseheerung vorzunehmenden SaCl'al·Hanel· 
lungen bildet ein ein he i t I ich es Ga n z es. Es wird zusammengehalten durch 
den Gedankcn, dass die in Z e u gun gun d Ge bur t e n t haI te neU n I' e i 11· 

h c i t auf eine menschliche Schuld zuriickdeute, tlie gesiihnt werdcn miisse. Da. 
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Das ganzt saCl'ale Geleit, welches man so dem werdellllim 
Menschen giebt, ruht auf eler gen auen Verfolgnllg der Monate, 
deren zehn man als die reguläre Aufenthaltszeit des Kindes ün 
Mutterleibe annimmt. Die unendliche 'Wichtigkeit aber der 
Söhneerzielung legt es nahe, dass nütn diesen ganzen Zehn
monatszeitraum, als die geweihteste Zeiteinheit, auch mit dem 
Namen Jahr [k''W~; CUltius NI'. 210: skt. vatsas; lat. vetus; 
ksl. vetuchu (alt)] bezeichnete. Es wal' ein so recht im Schoosse 
des Hauses zur Geltung kOlllmender, aber von der Urzeit an, 
seit das Kinderbekommen so überaus bedeutsam erschien, sich 
aufdrängender Zeitbegriff. Freilich ein ganz anderer als jener 
aus den wechselnd wiederkehrenden Jahreszeiten entnommener 
Begriff des Sonnenjahres. Danach wird die Frage von hoher 
'Wichtigkeit, ob und wie hoch hinauf wir die Auffassung der 
zehnlllonatlichen Schwangerschaftsdauer (GIRG. S. 37) als ein 
Ja h l' constatiren können. Wir sind in der That im Stande, 
diese zweifellos bei den Römern existirende Auffassung S) auch 
in elen indischen Quellen sichel' nachzuweisen. Weber citirt 
hauptsächlich zwei Stellen, die genau übersetzt folgende1'lllaassen 
lautelI. Aitareya Brähmalfa 4, 22, 4: ,Diejenige Frucht, welche 
vor Ablauf eines Jahres geboren wird, im fünften oder sechsten 
Monat, die missräth, man hat keinen Genuss davon .. Aber von 

nach sagt Yajnavalkya [nachdem er 1, 11. 12 die Sacmlhandlungell von der 
Empfängniss his zum Haarflechtell aufgezählt hat] 1, 13 zusammenfassend: ,so 

gelangt zur Beruhignng die Sündo [enas = Verschnldung], welche aus dem Sa
men und dem Mutterleihe entspringt'. - Vgl. anch das von Bachofen, Aut. Br. 

I 65 Mitgetheilte: ,d i e Ern p f ä n g n iss leg tau f je den 1\1 e n s c h e n ein e 
J\I a k el, welche der Vater . . . durch Verrichtung religiöser Handlungen zu li!

geu niemals unterlassen darf'. 
8) Cic. pr. Cluent. 12, 35: Quae muli er obtestatione viri d e ce m i II i s 

me n si bus ne domum quidem ullam nisi socrus suae nosse dellllit, haec quinto 

mense post viri mortem ipsi Oppianico nupsit. Quae nuptiae non diutu\'l1ue 
fuerunt, erant enim non matrimonii dignitate, sed sceleris societate coniunctae .. 

Ovid. I!'ast. I, 27: Tempora digereret cum conditor urbis, in an no c 0 n s ti tu i t 
menses quinque bis esse suo •. Quod satis est, utero matris 
d nm pro d e a tin fa n s, hoc anno statuit temporis esse satis. Per tot i

dem menses a funere coniugis uxor sustinet in vidua tristia 
s i g n a dom o. Selleca ep. 63: a nn um foeminis ad lugendum constituere 

maiores. _ Vgl. auch noch Gell. III 16: Ho me l' i q u 0 q u e a eta t e, sicut 

Romllli, aunum fllisse n01\ dllodecim mellSillm, so(l decem. 
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derjenigen, welche als zehn monatliche, nach Verlauf 
eines Jahres [eigentlich: als jährige] geboren wird, hat man 
Genuss' ["die Erklärer streiten, ob es sich um die Frucht eines 
Thieres, also hier einer Kuh, handelt, '- nach indischer Lehre 
<lauert die Schwangerschaft von Weib, Kuh, Stute gleich lange 9), 
_ oder eines Menschen. Denn das ,Genuss haben' kann so
wohl essen als Freude haben bedeuten. Aber das ist für die 
Hauptsache gleichgültig; da<;amäsya zehnmonatlich und samva
tsarika jährig sind hier gleichbedeutend"]; Qatapathabrähll1al~a 
6, 1, 38: ,(Er) goss de.n Samen {n das Weib. Nach einem 
Jahre wurde der Knabe geboren' 10). - Wir ersehen hieraus, 
dass unter Jahr an sich nur ein langer einheitlicher Zeitraum 
verstanden wurde, und dass man den Ausdruck nicht bloss VOlU 
Turnus der Jahreszeiten (Sonnenjahr), sondern auch von einem 
Complex von 10 Monaten gebrauchte. Diesen 10-Monatszeit
raum entnahm man von der natürlich gegebenen Schwanger
schaftsdauer [gerade ebenso wie auch in den römischen Quellen, 
Not. 8]. Man iclentificirte rücksichtlich des Ausgetragenwel'dens 
des Kindes 10-Monatsclauer und Jahresdauer. Nothwendig also 
verstand man unter dieser Jahresdauer ganz etwas Anderes 
wie jenen Cyklus der Jahreszeiten. Auf letzteren hat man zur 
Gewinnung von Unterabtheilungen den Begriff des Monats VOlll 
lO-Monats-Jahre erst herübergenommen (GIRG. S. 192 Not. f), 
wodurch denn jene endlosen Schaltverwirrungen veranlasst 
wurden. 

Wir haben hiemit den uralt-arischen Bestand des "S c h w a 11-

ger sc h aft sj a 111' es" festgestellt. Man wird wohl nicht läug-

9) In Betreff der Wirklichkeit vgl. Zöllner a. a. O. S. 10: "Beohachtungen 
'Von 'ressiel' und Anderen hahen gezeigt, dass die /fragzeit heim Pfel'd von 287 

his 419, bei der Kuh von 240 bis 321 Tage wechselt". 
10) Hiernach ist nicht l'ichtig das von Weber II 313 Gesagte: "Die Dauer 

der Schwangerschaft wird in der Regel auf 10M 0 n a t e, "londmonate also, 
angegeben, 0 der auf ein Ja h 1'. Das gewöhnliche 360tägige Jahr kann 
damit natürlich nicht gemeint sein, aber auch sonstige Jahre passen nicht. Selbst 
das Nakshatra-Jahr mit seinen 324 Tagen ist immerhin noch zu gross. da der

gleichen partus serotini doch nur eine seltene Ausnahme bilden. Der e t
waigen Annahme eines zehnmonatlichen Jahres .. steht die 
Ne b en ein an der s te Ilu n g bei der '1' e l' m i n e (Ait. BI'. 4, 22) e n t g e

gen". Die NebeneinandersteIlung . ist nicht im Sinne von aut, sondern von 

sive gemeint. 



• 
2G8 

nen wollen, dass diesel' bei den Altincle1'l1 wie Griechen und 
Röme1'l1 uIlf entgegentretende Begriff ein auf diese dreitvölker 
von ihren gemeinsamen Vorfahren vererbter gewesen sein muss. 
Es fehlt uns aber zur vollen Klarheit. doch noch ein wesent
licher Punkt. Das Schwangerschaftsjallll ist kein sich von selbst 

I clurch die wechselnden Jahreszeiten, wie den objectiv gegebenen 
Frühlings (u. s. w.) -Anfang ankündigender Cyklus. Sein Ende 
lässt sich nicht, sobald man sich einen beliebigen Anfangspunkt 
gesetzt hat, durch den Niedergang der Sonne genau an dem
selben Punkte des Horizonts feststellen; cl. h. das Schwanger
schaftsjahr ist kein "feststehendes" Zeitmaass. Es wird gerech
net von einem arbitären, subjectiv ausgewählten Anfange, fIel' 
Nacht der supponirten Conception. Es soll die Zeit lllessen 
bis ZUl' demnächstigen Geburt des Kindes; d. h. es ist ein 
"b ewe g 1 ich es" Zeitmaass. Wie aber kann man sich, - in 
Zeiten, wo man nicht zu schreiben versteht, wo man keine Ka
lender hat, in dem man einfach einen bestimmten Tag, den man 
sich individualisiren will, "roth anstreicht", - eine derartige 
Berechnung übersichtlich machen? Man bedarf dazu eines be
quemen Mittels der Individualisirung des Anfangs
tag es, von dem an die Berechnung der Schwangel'schafts
dauer datirt werden soll. Weber hat in seiner Darstellung der 
N al(Shatras dieses lVIittel bei den Altindern nachgewiesen. 

Freilich ist die Nakshatrarechnung immerhin schon eine COlll

plicirtel'e. Sie ist erst die genauere Ausbildung einer Rech
lllmgsweise, die in ihrem Grundgedanken und unvollkommener 
schon seit sehr alter Zeit in Gebrauch gewesen sein muss. 
Den Griechen und Römern, die den Grundgedanken des Schwan
gerschaftsjahres innner verwendet haben, ist sie unbekannt. 
Bei den Indern ist in der vedischen Periode das Sonnenjahr 
von 360 Tagen mit Monaten] zu 30 Tagen schon in Gebrauch 
(Weber II 282. 289), d. h. die Herübernahme des beweglichen 
Zeitabschnittes des Mondumlaufes zu festen Unterabschnitten 
des Jahl'eszeitencyklus ist eine bereits lange vollzogene. Dagegen 
die genauere Feststellung des beweglichen Zeitabschnitts des 
Mondumlaufs durch die Nakshatrarechnung datirt erst aus Sl)ä
terer Zeit. Sie bekundet Zusammenhänge mit West asien (We
ber I 316. 293). Sie beruht auf der Thatsache, dass der Mond 
bei seinem Umlauf nach 27 Tagen 7 Stunden 43 l'I'Iinuten [peri-
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odischer Monat, -- vVeber II 288. 289, im Gegensatz des 
synoclischen Monats von 29 Tagen 12 Stunden 44 Minuten] am 
Himmel wieder uei demselben S t ern (nakshatra-Stern, ·Weber 
II 268) anlangt. 1m engeren Sinn heissen dann Nakshatra die
jenigen in gleichmässigen Abständen von einander (Weber II 
280) entfernten Sterne, bei denen, in seinem gleichmässigen 
Fortschreiten von 13 Grad, der Mond je an jedem Abend an
langt, also die Mondstationen (Weber II 274). Die Sage 
gestaltet sie zu den 27 Frauen des Mondes, deren je Einer der 
Mond in jeder Nacht beiwohnt, die er dann auer um seiner 
Lieblingsfrau Rohü~I willen vernachlässigt, was ihm als Strafe 
sein periodisches Einschwinden und Almellluen zuzieht (Weber 
11 275-277). Es kommt auch noch die Annahme einer acht
undzwanzigsten Frau vor, was sich aus dem übrigbleibenden 
Bruch des Mondullllaufes erklärt (Weber II 279) 1 1 ). Die ganze 
Nakshatra-Lehre und ihre Verwendung für die Opfer ist schon 
eine schwierigere: ,eHe Menschen kennen die Nakshatra nicht 
hesonders gut, denn sie haben immer erst etwas viel nachzu
denken (ehe sie dieselben finden)' (Weber II 296. 297). Aber 
sie wal' doch practisch zweckmässig, um im Gebiete des "häus
lichen und bürgerlichen Lebens" die hier wichtigen Zeitabschnitte 
genau bis auf die individuellen Tage berechnen und sie mit den 

11) Aus diesel' Nakshatralehre von den 27 lJis 28 Monatstagen ergielJt sich, 

dass der Satz von der Zehnmonatsdauer der Seh wangerschaft im Geuaucreu 

so zu verstehen sei: zehnmal sielJenundzwanzig lJis achtnndzwanzig, also 270 

lJis 280 'l'age beträgt ihre regelmässige Dauer. Nun ist es 110ch jetzige Lehre, 

dass die J'egelmässige Dauer die von 40 lJis 41 Wochen (280 lJis 287 'rage) sei 

(Not. 3). Die Altarier halJen mithin schon sehr genau beobachtet. - Im römi

schen Rechte hat die Rechnung sich dadurch verändert, dass man die uralte Re

gel (Not. 4), ein Kind könne als ~JtTC<!J.'~~lc«(O; bis IlEIlC(fl.lJ~lC«O; [nlU' nicht "oc

tavo mense"] lebensfähig geboren werden, in physiologisch nnrichtiger ·Weise 

nicht aus dem 27/28 Tage dauernden Mondumlaufe, sondern aus den vom Mond

monat auf das Sonnenjahr herlibergenommenen Unterabschnitten von 30 'ragen 

erklärte. Also man verstand unter 10 Monaten: 300 Tage. Als sechs Monate 

alJer (oder ein Halbjahr) rechnete man auf die Autoritiit des Hippokrl\tes hin: 

182 Tage; fr. 3 § 11. 12 de sui:; et legit. 38, 16; fr. 12 de statu homo 1, 5; 

vgl. Savigny, System II 388, IV 339 [die in der lIIommsen'schen Digestenausgabe 

citirte Stelle des Hippokrates lautet: ~)oC(unil; >(C<t y6~lfl.C< y(~nc(l Ta fl.b ::lii:ooov, 
eltTC<fl.lJvc< u),o((i); . Ta Ilk ~pc<6UtEpov, evvEC< fl.lJol n),E((i)<; t<; cpcio<; d~C(Il:.(>(VVTC<l. 
Indem Hippokl'ates für die 10 lIIondumläut'e 9 Sonnenjahrsmonate von je 30 Ta

geu snbstituh·t, 1I1so 270 Tage, tl'ifl't er wieder im 'Wesentlichen das Richtige). 
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erforderlichen sacralen Ueremonien ein für allemal ordkenzu 
können (Weber II 311). Das Wichtigste in diesel' Hinsicht ist 
die Unterstellung des ganzen Verlaufs der em hryonischen Zeit, 
von der Empfängniss bis zur Geburt im zehnten Monat, unter 
die sacl'alen Vorschriften (Weber II 31'2. 313). 

Ich kehre noch einmal zu jener mit der Geburt eintreten
den Impuritätswoche zurück, dieser uralten; gleichmässig bei 
Indern, Griechen und Römern sich findenden, Instifution 12), 
der dann auch die Impuritäts-Todeswoche 12 ,,) gleichartig ge
staltet worden ist. Die Geburtswoche ergiebt sich nun aber, 
richtig betrachtet, nicht als eine zehntägige, sondern, ebenso 
wie die Todeswoche (die Enata oder das Noveuclial), als eine 
neuntägige Frist (vgI. oben § 31 Not. 10). Als solche tritt sie 
ja auch bei den Römern hervor (GIRG. S. 25). Die oexcl'r/) 
erscheint nämlich als der erste festliche Tag, nachdem die Zeit 
des eigentlichen Wochenbetts, d. h. die ersten neun 
Tag e, überstanden sind. Diese neun Tage [das Drittel des 
27tägigen Nakshatral1lonats oc1er Sternmonats (Weber II 281): 
,In wie viel Zeit aber der Mond die d r e im al neu n 'g e [sic!] 
Sternenschaal' (trh;Lavätmaka) durchläuft, das ist der Sternmonat, 
dess Hälfte paksha wird genannt'] haben zunächst für die 
W ö chn e ri n grosse Bedeutung. Noch jetzt werden die ersten 
neun Tage ärztlicherseits als die "kritischen" angesehen. Mit 
dem zehnten ist diese kritische Zeit überwunden. Der zehnte 
Tag ist der übel' die Ulll'einheitszeit hinausliegende erste "reine" 
Tag. Spricht man also von der OeUt'rI) , so meint man damit 
kurz die ab g e sc h los sen e Unreinheitszeit. Dabei ist also 
die Unreinheitszeit selbst nur neuntägig. Für diese "oexa'rl)" 
nun besteht bei den Indern genau dieselbe Auffassung, wie ich 
sie in der GIRG. S. 714. 715 auch als griechische hervorge
hoben habe, dass sie die "Zeit der Gefahr" (fü l' das Leb e n 
des Kindes) sei; (Weber II 314 Not.): "Die zehn ersten 
Tage sind die gefährlichen. Daher heisst das Kind, das dar
über hinweg ist, nirdaQa, und das Abstractum davon: nairda-

12) Gobh. II 7, 13~23; 8, 8-18. 

12a) Auch bei den ll'aniel'll wird aus dem Sterbehallse dlls Heerdfeuer ent· 

fernt uqd erst na C h neu n N ä c h t a n wieder entzUndet j Duncker, Geseh. d. 

Alt. IV. 159. 160.' 590. 
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<iyam bedeutet geradezu: Sicherheit des Lebens". - (Weber II 
314. 315) "Das Sternbild [d. h. das nakshat.ra], unter welchem 
lHe Geburt vor sich geht, übt den grössten Einfluss auf das 
Lebensgeschick des Kindes aus" [Weber II 292: ,am bösen 
Tage ward er geboren, der Starke: bei nakshatra-Schein ward 
geboren fler Kräftige: er möge nicht tödten clen Vater auf
wachsend, die Mutter nicht schädigen, die ihn geboren' 13)J. 

Daher wird denn am zehnten Tage, wo die Wöchnerin auf
~teht, dem Geburtstage (janmatithi) eine Opferspende darge
bracht, und dreien bha (d. i. nakshatra) nebst deren Gottheiten, 
und zwar so, dass das Gestirn, unter welchem die Geburt statt
gefunden hat, dabei in die Mitte genommen wird. Die Gebete 
flehen Ulll Leben und Schutz für den Knaben. Diese Feier 
wird jeden Monat wiederholt, his dann am Ende des Jahres an 
sämmtliche nakshatra und ihre Gottheiten ein Opfer gerichtet 
wird, deren Aufzählung hierbei stattfindet". - Den Abschluss 
cler Impuritätszeit bildet bei Indern, Griechen und Römern das 
Fes t der Na m eng e b u n g, welches das altarische Wort 

Namen" unverälldert fortgetragen hat. Nur der Unterschied 
" besteht, dass bei Griechen und Römern regelmässig die Eltern 
(insbesondere der Vater) den.,Namen geben (GIRG. Anm. 5 u. 
14), während die indische Sitte aussOl'dem die Brahmanen her
zugezogen hat; 'Weber II 316: "von ganz besonderer Bedeutung 
ist das nakshatl'a der Geburt für die Namengehung. Gleich 
nach der ersten Nahrung erhält das Kind einen Namen, den 
nur die bei den Eltern wissen dürfen: erst am zehnten erhält 
er seinen öffentlichen, von den brähmalJ.a erkorenen Namen" 1 -1). 

43. (Bewahrung .vor dem Unreinen, und Wiederherstellung 
der Reinheit). ~ 4) Das Gebot: "Du sollst Dich rein halten" 

. enthält nicht bloss die Lehre von Dem, was unrein ist, sondern 

13) Das erste Kl'itel'ium, ob ein Mensch gut oder böse sei, ist die ErfiUlung 

der Obseqlliumspflicht gegen diE; )i~ltel'll; vgl. oben § 29 Not. 6. 

14) Dem entspricht. dnss !luch die Stadt Rom einen öfi'entlichen und einen 

Geheimnamen erhalten hatte. Letzterer durfte bei Todesstrafe uicht enuntiirt 

werden. Servo nd Aen. I 277: urbis enim HlillS verum nomen nemo vel in sa· 

cl'is enuntint. denique tl'ibunus plebis quidam ... hoc llomen IlUSllS enuntinre •• 

in Cl'neem levatus est. Vgl. O. lI1iiBar zn Fest. p. 268. 

'., 
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auch einerseits die Vorschrift, sich VOll dem Unreinen möglichst 
fern zu halten, sowie andererseits die Regeln, nach denen die 
erfolgte Verunreinigung wiecler entfel'llt werden kann. Nach 
diesen beiden Richtungen hin sind die Erörterungen der incli
sehen Sütras endlos. Ich glaube in Betreff derselben nach dem 
Plane, den ich in diesem ,Yerke verfolge, - demzufolge ich 
das Indische nicht um seiner selbst willen, sondern nur so weit 
behandle, als sich daraus Aufklärung für griechische und rö
mische Ordnungen erhoffen lässt, - hier kurz sein zu sollen. 

a) Von den Vorschriften übel' möglichstes Sichfernha,lten 
von allem Unreinen hebe ich nur Einen Hauptpunkt hervor 
der dazu' dient, das Ineinandergreifen der socialen indischm~ 
Ljustände besser verständlich zu machen. Wir haben gesehen, 
dass der Grundgedanke der socialen Ordnung die Stellung cles 
Haushalters ist mit seiner Pflicht, für elen Erwerb des zum Un
tm'halt der ganzen Hausgenossenschaft Nöthigen zu sorgen. 
Diese Pflicht spricht sich, um es nochmals kurz zu wiederholen 
in der täglich zu beobachtenden S p eis e 0 l' d nun gaus, der~ 
zufolge der Haushalter und sein vVeib zunächst von dem vor
handenen Speisenvorrath (als Opfer) die Götter, Manen, ]~Ushis 
und Menschen, sodann die Hausangehörigen , und erst schliess
lieh sich selbst zu sättigen haben. Die Grunclelemente diesel' 
Rechtsordnung fanden wir auch noch bei den Griechen. Das 
IV eitere aber, was sich als specifisch Indisches daran angeknüpft 
hat, ist Folgendes. Der Satz, dass es eine Opferpflicht sei, 
den Gast und Bettler zu speisen, hat die Folge gehabt, dass 
für gewisse Kreise das Speise erbetteln vollständig zum System 
gemacht worden ist. Vorzugsweise nach zwei Richtungen hin. 
Das ganze indische Erziehungswesen hat sich so organisirt dass 
die einzelnen Schüler durch die Feierlichkeit der Initiatio~ (mit 
der gewisse Schülergelübde, vrata, verbunden waren) vom Leh
rer, der auch Lohn erhielt, in sein Haus aufgenommen wurden. 
Die Schüler aber waren rücksichtlich ihrer Kost auf den Bet
telgang im Dorf angewiesen. Ebenso bestand der Bettelo'ang 
für die sich immer mehr ausbreitenden Weltfluchtorden" der 
Eremiten und Asceten. Gewiss sind unter diesen Weltflüchtlern 
Viele gewesen, die es mit ihrem Pessimismus ernst meinten. 
Aber sicherlich auch Viele, denen ein faules Umhertreiben ohne 
die Last eines Haushalts und mit sicherer Aussicht auf fremde 
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Kost, die Triebfeclel' zum Eintritt in den Bettelorden \Vai'. Da~ 
aber drohte allmälig die ganze bisherige Rechtsordnung zu zer
stören 1). So sind die Bettelgänge der gesanuuten Schülerschaft, 
d. h. der ganzen arischen Jugend, und der Weltfluchtorden zu 
einer furchtbaren auf den Haushaltungen ruhenden nationalen 
Last geworden, Und die Last muss noch grösser gewesen sein 
als der daraus hervorgehende Nutzen. Denn bei der Nothwen
digkeit der Zubereitung grosseI' Speisequantitäten für eine un
bestimmte Schaar von Bettelgängern muss bei dem heissen in
dischen Klima viel Nährstoff zu Grunde gegangen sein. Und 
es blieb nicht dabei, dass die Eremiten- und Ascetenorden, 
sowie die gesammte Schülerschaft, auf Kosten der Haushalter. 
lebten. Auch die ärmeren Haushalter gingen betteln, um den 
Bedarf zusammenzubringen: für den dem Lehrer zu gebenden 
Lohn, für Hochzeitfeier und Medicin,für Feier eines Qrauta
opfers, für Ernährung von Vater und Mutter, für Verhinderung 
der Unterbrechung einer von einem Würdigen unternommenen 

1) Ein lebendiges Bild von der Furcht, dass das ganze alt e Leb e n s· 
S y s t em der w eis e n V ä tel', mit dem Glauben an 'die Verdienstlichkeit 
einer kinderzeugenden opferfreudigen 'Haushalterthätigkeit, umgestürzt werden 

könnte, gieht Ap. II 9, 24, 7 ff.: ,Nun sagt Prajäpati: "D i ej e ni gen haI te n 
zu uns, welche folgende Pflichten erfüllen: das Studium der drei Veden, Schü
lerschaft, Kinderzeugung , Glauben, l'eligiöse Austeritäten, Opfer, Gabengeben. 
Wer andere (Pflichten) preist (der Ascetenorden u. dgl.), wird Staub 
und geh tun ter". Wer von diesen Söhnen sündigt [d. h. diese grundstiir
zenden ascetischen Neuerer, die Söhne altglänbiger Eltern], geht· allein unter, 
nicht seine Vorfahren [d. h. auf die Vorfuhren, die nach dem alten System ge
lebt hatten, wirkt der Abfall der Söhne nicht zurück], gerade wie ein von Wür
mern zerfressenes Blatt vom Baum fällt, olme Aeste und Baum zu schädigen. 
Denn der Vorfahr hat keine Verbindung mit den von seinen Nachkommen be
gangenen Handlungen, noch mit ihren Resultaten im Jenseits. Die Richtigkeit 
hievon mag man aus folgendem Gnmde erkennen. Die seS c h ö p fun gis t 
das Werk von Pl'ajäpati und den Weisen. Die Körper dieser Wei
sen, welche wegen ihrer Verdienste im Himmel weilen, erscheinen sichtlich höchst 
ausgezeichnet und glänzend (wie z. B. die Constellation der sieben ~ishis). 
Aber obgleich mancher Ascet den Himmel gewinnen mag durch eine Portion 
des Verdienstes, welches durch frühere Werke oder Austeritäten, während er 
noch im Körper weilte, erworben ist, und obgleich er seine Zwecke lediglich 

durch seinen 'Wunsch erreichen mug, so besteht doch kein Grund, die eine Ord
nung [der Asceten] vor die andere [die Huushalterordnung, mit ihrer Vorstufe 

der Schiilerol'dnung] zu stellen'. 
Lei s t, Alt.risches ius gentiuffi. 18 

'" 
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Ceremonie, für elen nöthigen Lebensunterhalt, für Unternehmung 
einer Reise; Ap. II 5, 10, 1 ff.; Baudh. II 3, 5, 19. Unern\.üd
lich sind danach, bei diesen so vielseitig erhobenen Ansprüchen, 
die Sütras in der Einschärfung der Freigebigkeitspflicht. 

So hat sich bei den Indern ein gewissermaassen commu
nistisches Verzehren der vorhandenen Speise organisirt. Um 
so tiefgreifendm; mussten desshalb aber die Bestimmungen s~in - , 
dass man unreine Speise oder von Unreinen dargebotene Speise 
nicht nehmen dürfe. Damit wurden wieder engere durch Speise
gemeinschaft verbundene Kreise geschaffen. Ich gebe hiervon 
nur einen kurzen Einblick. Die Speiseannahme ist im Allge
meinen· innerhalb der drei arischen Kasten erlaubt, sofern der 
Geber nur die Gesetze befolgt. Von Qüdras darf man, sobald 
man sie wegen ihres geistlichen Verdienstes unter seiner Pro
tection hat, im Fall der Noth Speise annehmen, Ap. I 6, 18, 
13-15. Man soll keine Speise annehmen: von einer Vielzahl 
von Gebern, von Künstlern, von ihrer Hände Arbeit Lebenden, 
vom Vermiethen von W ohmmgen oder Land Lebenden, von 
einem professionellen Arzt, einem ·Wucherer; Ap. I 6, 18, 16-
22; von einem Eunuchen, Königsboten, ungeeignete Dinge opfern
den Brahmanen, Spion, nicht-autorish'ten Eremiten, das heilige 
Feuer ohne das erforderliche Opfer Verlassenden, pflichtver
gessenen Brahmanen, nur mit einem Qüdraweib Verheirath~ten; 
Ap. I 6, 18, 27-33; 6, 19, 15; von einem körperlich oder gei
stig Unfreien (Betrunkenen, Wahnsinnigen, Gefangenen, den 
Veda von seinem Sohn Lernenden [alfilm? vielleicht auch Geld
leiher, als zum Folgenden gehörigJ, dem mit seinem Schuldner 
sitzenden Gläubiger oder mit seinem Gläubiger sitzenden Schuld
n'er 2); Ap. I 6, 19, 1; Y. I 161-165; von einem Excludirten, 
von den Eltern Verstossenen, AbhiQasta, von einer Frau schlech
ten Charakters, G. 17, 17; von einem Hermaphroditen, Polizei
beamten, einem Mann verachteter Lebensweise (carpenter, miser, 
jailer, surgeon), von einem Jäger ohne Bogen (Lebensweise ge
wisser nichtarischer Stämme), G. 17, 17; von Leuten, die die 
Ehrfurchtsregeln verletzen: das Qraddhamahl Entheiligenden, 
Speise für unh eilige Zwecke Bereitenden, unehrerbietig Essen-

2) Dies bezieht sich auf die merkwürdige, auch bei den Kelten fortgeführte 
Executionsform des Aushungernsj vgl. unten § 77 Nr. Cl, 
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den, G. 17, 18-21. Man soll nicht Speise annehmen, die Ul1~ 
rein geworden ist durch das Berührtwerden von Haaren, In
secten , einer menstruirenden Frau, einem schwarzen Vo~el 
(Krähe) durch den Blick eines Brahmanenmörders , das Bene
chen vo~ Kühen, G. 17, 9-12; Vas. 14, 20-27; nicht die aus 
gewissen Pflanzen und Vögeln bereitete S~eise, G. 17, 32-~~ 
[während andererseits essbar ist: das Flmsch von an~l~ren Vo
geln, von Fischen, Thieren, die zur .Erfünun~ des helhgen Ge
setzes getödtet werden müssen, T1lleren, dIe von Jagdhunden 
getödtet sind]; nicht die Milch von Kühen inn~r~alb .ze~n Ta-
'en seit dem Geborenhaben [die reguläre Impuntatszelt 1st also 

!uch hier angenommen, vgl. § 42 Not. 9J, von einhufigen Thie
ren von Thienin verschiedenster irregulärer Arten, von g'tlstör
be;en zu keinem heiligen Zweck getödteten Thieren, G. 17, 22 
-31. - Insbesondere Brahmanen sollen im Allgemeinen nur 
annehmen das von Zwiegeborenen (durch die Lehre gegangenen 
Ariern) Dargebotene, was überhaupt zur Sättigung der Ma n ~n, 
G ö t t er, Gur u s, A n geh ö ri gen, also zur 0 p fe I' s p ~ 1 S e 
geeignet ist, G. 17, 1-4. Doch ist die Annahl~e geWl~ser 
Sachen auch von Solchen gestattet, deren Gaben 1m Uebngen 
nicht annehmbar sind, Vas. 14, 13. 

b) In Betreff des zweiten Punktes,. der Regeln, nach denen 
die erfolgte Verunreinigung wieder entfernt werd~n kann, ve~'-

Z
'chte ich O'anz auf eine auch nur kurze UeberslCht. Alle ehe 1 0 •• 

einzelnen indischen Reinigungsproceduren und BUSSrellllgungen 
bilden ein so umfängliches Ganzes, dass sie in den Plan ~ieses 
Buches nicht hineinpassen. Ihre Darstellung würde auch (hesem 
Plan nichts nützen. Mit Einer wichtigen Ausnahme. Die Bus s -
reinigungen wegen der aus Verbrechen hervorgega~
genen Verunreinigung bilden ein höchst bedeuts~mes Mome~t 111 

der Entwicklung der criminalrechtlichen Begnffe. Zu (heseI' 
gehe ich jetzt über, inclem ich das zweite, dritte und -:ierte 
Mänavagebot einer genaueren Untersuchung zu unterZlehen 
habe. Dabei werden dann auch die dafür geschaffenen Buss-
reinigungen mitzuprüfen sein. 

18* 



111. Die G e bot e des N i 0 h t S 0 h ä n den s, N i 0 h t t ö d t ti n s, 
Ni 0 h t s t eh 1 e n B. 

44. (Die drei gräcoitalischen Fälle der ZlÜ' Individual
timorie berechtigenden Kakurgie.) - Tch habe in meiner gräco
italischen Rechtsgeschichte ausgeführt, dass die Grundbestancl
theile des griechischen und des römischen (ja auch noch weiter 
des germanischen) Criminalrechts sich als so gleichartige er
geben, dass sie nothwendig als aus gleichem Stammursprunge 
erwachsen angenommen werden müssen. Die dort ausge'spro
chenen Sätze noch weiter im Gebiete des griechischen und des 
römischen Rechts zu verfolgen, ist hier nicht meine Aufgabe 1). 
Wohl aber will ich es versuchen, die Hauptpunkte des gräco
italischen Criminalrechtsmit denen des indischen ZUSammen
zustellen, um zu prüfen, wie Vieles auch zwischen diesen als 
auf alter Stammgemeinschaft beruhend, also als "proethnisch" 
anzunehmen sei. Ich erlaube mir danach das in der GIRG. 
Gesagte so kurz als möglich hier (mit Beifügung der Seiten
zahlen in Klammern) zu citiren. 

Nach uralter arischer Anschauung ruhen auf ganz verschie
dener Grundlage der Timorie einerseits die Verbrechen, deren 
Repräsentant die n:~doOO'lg oder proditio ist (293. 296), sowie 
die im Schoosse der Hausgewalt (292) oder priesterlichen Macht
befugniss (295. 524 ff.) begangenen, und andererseits die - der 
Individualtimorie anheimgestellten. Diese letzteren werden unter 
die drei Hauptbegriffe der Kak u r g i e : Schändung, Diebstahl 
und persönlicher Angriff, zusammengefasst (297). An sich ste
hen diese unter dem Gesichtspunkte, dass sie überhaupt ver
letzende An g riff e sind, deren Charakterisirung, als nach The
l~i~recht u n l' e c h tel', darin liegt, dass sie ein 1X~Xl3t'JI YßI~W'JI 
aOl'xlt)'JI (309. 322. 440. 654) enthalten, Der alte Standpunkt ist, 
dass man sich dieser Angriffe, soweit es man i fes t e Thaten 
sind, erwehren kann (298 ff,). Also man kann den in der That 
ergriffenen Schänder, Dieb, Mordch'ohertödten (341). Im Uebrigen 
muss man sich vor dergleichen Angriffen zu schützen wissen oder , , 

1) Ich gehe also auch nicht auf die Erörterungen Brunnenmeister's tiber das 
Parricidium (Brunnenmeister, Das Tödtungsverbrechen im altröm. R. 1887) ein, 
denen ich in wesentlichen Punkten nicht zustimmen kann. 
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wo sie einmal zunächst ungestraft. unternommen worden, dem 
wiederkehrenden Thäter auflauern, um ihn nun z~ packe~. 
Dagegen in Betreff der nichtmanifesten, und also meIst s t r ~ 1-

ti gen, That gestaltet sich die Sache schwieriger. IndeI:: h~er 
Beweis geführt werclen muss, entwickelt sich das BedurflllSs 
nach stehenden Gerichten (335 ff.), vor denen sich der schuldl~s 
Verdächtigte freimachen, oder umgekehrt der Thäter schuldig 
erlmnnt, dessen Angehörige und Polis von der Mitbeflecln~ng 
gelöst, und möglicherw~ise der ~chuldige s~~bst c~~r~h PU~'lfi
cationsacte wieder in dIe Gememschaft zuruckgeflUl~t werden 
könne. Nach dem Spruch solcher Schuldconstatirungs
ge ri c h te tritt an sich gegen den ungereinigten ~chuldigen die 
alte Individualtimorie in Action. Dass das Gememwesen auch 
die Strafexecution in die Hand nimmt, ist erst das Product 
einer viel späteren Zeit (336 ff.). Jene 'gerichtliche SchuldcOll
statirung bezieht sich auf dieselben Fälle des Angriffs, .in denen 
bei Ertappung des mauifesten Thäters dem Verletzten dIe Selbst
rache (ja die Töcltung) zusteht, für die aber dem nicht in con
tinenti den Thäter FasElenden die Individualtimorie zu gestatten 
ein gar zu unvollkommenes Strafverfahren ist. Insbesondere 
rücksichtlich des persönlichen Angriffs sind als solche Schuld
constatirungsgerichte berühmt geworden die vier ath~nischen 
Blutgerichte des Delphinion, des Prytaneion, des Pallachon und 
des Areopags. Die dieser Gerichtsorganisation zum ~runcle 
liegenden Begriffe über die Tödtungsfra~e [der rechtlIch .~r-
laubten der casuellen und culposen, der III Erregung ohne bose ( , . b 
Vorüberlegung, und der überlegt-absichtlichen in Hyb7'Is ~gan-
genen Tödtung] sind, wenn auch nicht allenthalben mIt gleIC:ler 
Sorgfalt untersucht, doch für allgemeines Stammrecht der, ita
lischen wie griechischen, arischen gentes zu halten (339 ff.). 
Dabei ist das Charakteristische der arischen Rechtsauffassung 
[so völlig verschieden, von der auf den Erfolg sehenden jüdi
schen (742 ff.)], dass das Tödtungsverbrechen in seiner. vollsten 
Gestalt, also die vorbedacht absichtliche Tödtung, in ZWeI H~upt: 
sätze gefasst wird; erstlich : die Tödtung. kann auf. drelerl~l 
Weise eintreten durch Waffen, Brandstiftung oder GIft; ZWel
tens: der scho~ in äusserlichen Handlungen bethätigte Wille 
des Verbrechers steht der reell ausgeführten That gleich (311) 2). 
--2-) ~~;rI.~m ('je t'~~ ~OVA~~ t"I)~ ~~ 'Ape(<p ltrl.y!p 1) cp6~ov, 2) t'PWJfI·~'\'oli ex 

, 
-, , 
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Wie steht nun -- das ist die Frage, die mich im Folg~ll~ 
den beschäftigen wird - gegenüber diesem aus den gräcoitali~ 
sehen Quellen sich ergebenden Rechte das indische? Die Su
tras machen auf den ersten Blick in dieser Hinsicht den Ein
druck eines abschreckenden vYustes. Der gänzliche, ihnen 
eigene, Mangel an historischer Kritik trägt daran die Schulel. 
Lebt man sich aber erst etwas tiefer in sie- ein, so findet man 
dass sie durch juristische Sichtung in den wesentlichsten Punk~ 
ten wohl zu vollem Verständniss werden gebracht werden kön
n~n. Die~e juris~isch.e Sichtung will ich versuchen. Gelingt 
SlO, so WIrd damIt em bedeutendes Feld für die Erkenntniss 
de.r geschichtl~chen Grundlagen des Criminalrechts gewonnen 
sem. Ich thmle das gesammte Sutramaterial in die drei Kate
gorien: des alten Strafsystems , des weiterentwickelten geistli
chen Bussstrafensystems (präyagcitta), und des Systems der 
weltlichen Königsstrafe (daJ;leJa). 

A) Das alte Strafsystem. 

45. (Das zweite, dritte, vierte Mänavagebot in ihrem Zu
sammenhang mit dem alten Götterglauben. ) - Die drei mitt
leren Mänavagebote beweisen, dass auch die Inder als uralte 
Rechtsnorm die drei verletzenden Angriffe: Schändung TÖcltung' 
Diebstahl unter dem Gesichtspunkte verbotener Uebelthate~ 

TCpOVO(G(<;, 3) ~G(l TtUPXG(t,x<;, 4) XG(l epIXPIJ.C.(xtoV, eav aTtoxte(v'n 80u<;. (fr. 1 pr. ad 
I. Corno de sIcar.): lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur 1) qui hominem 
occiderit, 2) cuiusve dolo malo incendium factum erit, 3) quive hominis occi
dendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit ... 4) praeterea tenetur, qui 
hominis necandi causa venenum confecerit dederit. - Neben dem Tödtungs
angriff steht dann noch b) der Diebstahlsangriff (GIRG. S. 304 Not.): 
e' {. " " ß(' ( "" G(V ep pOV'rG( 't) G(YOV't"G( 0/- G(8 Xto<; eu::lu, G(lJ.uvolJ.evo, xTdvy/, v't)ltotvel. T€~VcXvG(t. 
qui fm·ti faciendi causa cum telo ambulaverit j - cum face;'et fm'tum nox esset' 

t · d' , au mter 1U telo se, cum prenderetur, defendcretj - c) der Schändungs-

~ n g ri f~ (GI~G. S. 209. 301): u.v n, dltOXTe(vy/ ~ eltl MIJ.G(pn .•• _, TOlhtov 
evexG( 1J.'t) epeuyetv xTe(vG(V'rG( i maritum quoque adulterum uxoris suae occidere 
permittitur. Dem eigentlichen Schändungs a n gr i ff steht gleich: das manifeste 
Fortführen des ehebrecherischen Verhältnisses mit der Ehefrau des gemordeten 
Gatten, dessen Sohn nun das Tiidtungsrecht hat j Aeschyl. Choeph. 989: 

'~ ty ( 0' ~ 0 U yap ou A{.yto IJ.Opov· r. 'f.. e t y cl. p G( 1 0' 'f.. U 'IT 'ij PO<;, W <; v 0 fI. 0" 
8tx't) V. 
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zusammengefasst haben.- Sie bezeichnen diese U ebelthate~l als 
Sünde, enas 1). Von dem (oben § 40 besprochenen) GeslChts
punkte aus, dass jede That ein für allem~l der Seel~ anklebt, 
gelangen sie weiter zu dem Satze, dass ehe Dnthat 1m .. J e ~ -
seit s ihre nothwendigen schlimmen Folgen haben m~sse ). 
Diese Consequenzen sind: ein gewisser Strafaufenthalt m der 
Hölle und eine Reihe von degradirenden Wiedergeburten, aus 
lene~ erst nach enormen Zeiträumen die Seele geläuted her
~orgehen könne. . Der Grund, der die S~ele reif zu: Hölle 
macht, ist die H y b ri s, jener wichtige Begnff desThe~lllsr~chts 
(§ 37 Not. 2); Ap. I 4, 13, 4 ,ein durch (~~n El~folg slCh uber
hebender Mann wird stolz, ein Stolzer ubertntt das Gese~z, 
aber in Folge der Gesetzübertretung wird die Hölle sein .. The.ll'. 
Die indische Phantasie hat sich d~e Höllenstrafen . umstandh~h 

sgemalt. Sie hat es bis zur Annahme von emundzwanz1g 
au - . . "In' d 
Höllen gebracht, Y. 3, 221-225. - Anderersmts dIe 1'11e er-
geburten stehen unter (~em. Princi~, dass .. die Mensch~n dm: 
niederen Kaste, wenn SIe Ihre PflICht erfullt haben, 1U .. d~r 
nächsthöheren, und umgekehrt die ihre Pflichten Vernachlassl
genden in der nächstniedrigen geboren w~rden, Ap. II 5, 11, 

1) Auch als agas (Aergerniss, Anstoss) [griech. !fyo" Schuld, eVG(Y~" fluch

beladen, Cm'tius NI'. 116]. 
2) Auch von den Griechen wird diesel' Satz anerkannt. Pctersen S. 191 

\ " C "" Cl " '~' sagt: es heisst bei Platon 12,9 p. 959: 'tov 8~ OVTG( 'l]lJ.toV 6XG(O'TOV oVTto~ G( G(-
" , ,,,\\ " .. ' ). YO'I VG(TOV dVlXt <jIU'f..~V ovolJ.c(~ofl.evov, TCG(PG( ~eou, G(M?U, G(.:ctevG(t ~ to 0' 0 V T ~ 0 ~ 

xlX::Jclltep ci vOlL 0, TC IX T pt 0, ).~yet, T0 fl.ev G(YG('j1{l :JG(pcmAeov, TI{l. M-. XIXXI{l 
fI.C,(AG( epoßepev. Also ein väterliches Geseti soll gelehrt haben, dass dIe See I e 
na c h dem Tod e zu anderen Göttern gehe, um Re ehe n sc haft zug e ben, 
dem Guten zum Trost, dem Bösen zum Schrecken.- Wie ist es denkbar, dass 
ein Gesetz eine Lehre dogmatischel' Art so bestimmt ausgesprochen habe? Es 
ist zwar bekannt, dass in den Eleusinischen Mysterien Eingeweihten solche I~undc 
zu Thei! ward. Die Mysterien aber können nicht gemeint sein in dem TCG(TPto, 

, E bleibt also wohl nichts Anderes übrig, als anzunehmen, dass Platon 
vOlJ.o,. s d' 
in dem aus Orakeln hervorgegangenen, von Exegeten aufbewahrten Gesetz Ie~e 
Lehre symbolisch oder offen ausgesprochen fand", Ich glaube, man braucht die 
Annahme einer Vergeltung im Jenseits nicht so zu verclausuliren. Sie ist d~e 
Grundlage (nicht geheim gelehrt, sondern offen ausgesprochen) des. ganzen, ":Ie 
indbchen Dharma-, so griechischen Themis-Rechtes. Die Wächter dIeses Themis

rechtes, des vOIJ.O' ltIXltptO" waren die Exegeten i ihren Schriften ~ann also ~er 
Satz nicht gefehlt haben. An denselben haben sich dann aber weItere GeheIm-

lehren angeknüpft. 
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10. 11. Die Kastenordnung gilt also nicht bloss als etwas' Ir~ 
disches, sondern als eine Ordnung auch für das jenseitige Uni~ 
versmn und dessen immer neue Reproducti~ im Diesseits. 
Danach schliesst sich denn auch an die menschlichen Kasten 
weiter abwärts das Thierreich. Der Mensch, je schlechtere 
Handlungen er begangen hat, in um so niedrigeren und 
verächtlicheren Thieren wirel er wiedergeboren werden; Vi. 44, 
1-43. 

Die Lehren von der Hölle und den Wiedergeburten kennen 
auch die Griechen. ."Der Tod", sagt Platon Ges. 9, 17 (881. A), 
"ist nicht das Letzte, sondern die von der Sage gemeldeten 
und auch auf Wahrheit beruhenden· Martern im Hades kommen 
hinterdrein, und doch bewegen sie solche Gemüthel' nicht ZUl' 

Umkehr"; 10, 12 (904 C) "Alles, was eine Seele hat, verändert 
sich, indem es die Urs ach e der Ver ä n der u n gin si c h 
tr ä g t. Auf Grund diesel' Veränderung wird es geführt nach 
Ordnung und Gesetz des Verhängnisses. Wer seine Sittlichkeit 
nur wenig ändert, bleibt noch über dem Boden der Erde. 
vVer aber mehl' und in ungerechterer Weise sich ändert, der 
fällt in die Tiefe und unteren Orte, die man als den Hades 
oder mit anderen gleichartigen Namen bezeichnet, und im Leben 
sogar im Traum, sowie nach der Trennung vom Leibe gewaltig 
fürchtet"; 9, 10 (870 D) "die Lehre, welche Viele der in den 
Mys tel' i e n mit diesen Dingen Beschäftigten hören und streng 
glauben, dass die Bestrafung solcher Mörder zunächst im Hades 
erfolgt, dass aber den von dort wieder ins Die s sei t s Z u ~ 
rückkehrenden die Nothwendigkeit obliegt, die von der 
Natur gegebene Dike zu büssen, nämlich nach gleichem Ge
schick, wie er es dem Gemordeten bereitete, selbst seinerseits 
unter der Hand eines Anderen sein Leben zu enden". 

In diesen letzten Worten liegt eine allerdings bei den In
dern in dieser Richtung zurücktretende Verwendung des Ta
lionsgedankens 3). Im Uebrigen finden wir hier durchaus den 
indischen gleichartige Anschauungen, auch namentlich in Betreff 
jenes Satzes "die That geht nicht unter" Vas. 22,4, oder "die 

3) Es wird aber unten aus den indischen Quellen wenigstens Eine Aeusse
l'Ung zu erwähnen sein, die eine merkwürdige Uebereinstimmung mit jenen pla
tonischen Worten enthält j § 47 Not, 1. 
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Schuld kann den Sünder 'nicht verlassen" Ap. I 6, 19, 6, der 
hier so ausgedrückt wird: "die Ursache der Veränderung trägt 
die Seele in sich selbst". Ich maasse mir nic}:tt an, positiv zu 
behaupten, dass die Lehre von der Hölle von denselben Vor
fahren hel' in historischer Continuität wie zu den Brahmanen 
eIer Sütras, so zu den Mysteriengenossen der Platonischen Zeit 
getragen worden sei. . Ferner enthalte ich· mich des Urtheils 
über die Frage, wie die in den Sütras uns vorliegende Theorie 
von den vYiedergeburten bei den Indern entstanden sei, und ob 
sie mit der griechischen Mysterienlehre histol1.sch zusammen
hängen könne. Namentlich in Betreff der Höllenlehre winl 
man schon eher die Möglichkeit solchen Zusammenhanges zu
geben, und in Hinblick auf solche Möglichkeit sei es mir ge~ 
stattet, dass ich daran noch eine weitere allgemeine Bemerkung 
knüpfe. . 

Das Untel'l1ehmen, Lehren und Bräuche der Griechen und 
Römer bis in die alte arische Heimatli zurückverfolg,en zu wol
len, erscheint, man muss das offen anerkennen, auf den ersten 
Blick als ein sehr müssiges. Wir wissen nicht einmal, wo die 
arische Urheimath gelegen hat, durch welche Gegenden die 
Griechen und Italiker nach den südeuropäischen Halbinseln ge~ " 
zogen sind, wann dies geschah, ob sie nicht auf ihrem Zuge 
Jahrhunderte lange Zwischenetappen gemacht haben, ob nicht 
verschiedene Stämme getrennt und zu sehr verschiedenen Zeiten 
eingewandert sind. Und doch wollen wir wissen, welche Lehren 
und Bräuche aus der Urheimath hel' sich in geschichtlicher 
Continuität einestheils bei den Indern und anderntheils bei den 
Gräcoitalikern bis in die historischen Zeiten hinein fortbewahrt 
haben sollten? Die Sache macht zunächst den Eindruck aben
teuerlicher und völlig vager V ermuthungen. Und doch zwingt 
uns die Kraft zusammenhängender Schlussfolgerungen zu immer 
wieder erneutem Versuche des Eindringens in das Dunkel. For
muliren wir uns dies einmal nach der hier gerade vorliegenden 
Frage. Es ist absolut sichel', dass die Altinder , Altgriechen, 
Altitaliker zu demselben Zeus gebetet haben, dass unter ihnen 
noch die Worte dieselben geblieben sind für ihre Ansicht, ihr 
im Glauben (Qräddha, credo) dargebrachtes Opfer könnten sie 
uurch Feuer (agni, ignis) zu den Göttern tragen lassen. Sol
ches Opfer (yajfia, 8'J1aywwx) hatte sehr oft die Gestalt eines 
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Ausgusses (ähuti, Xvrug) (§ 38 Not. 1). Nun steckt in solchen 
Opfereinrichtungen , je älter die Zeiten sind, eine um so stär~ 
kere historische Zähigkeit. Freilich sind auch sie dem 'Wandel 
unterworfen, aber man pflegte den Göttern gegenüber, um sie 
nicht zu erzürnen, das Bestehende nie ganz abzubrechen. So 
musS also für die Gestalt der Opfer, die die Sprache unausge
setzt als yajiia (EpaYUJ,ua), als ähuti (xvrug), bezeichnete, noth
wendig nicht bloss sprachlich, sondern auch sachlich eine histo
rische Continuität vorausgesetzt werden. Diese muss die Kraft .. 
gehabt haben, trotz der vVanderzüge sich wie bei den Gräco
italikern fortzuerhalten 4). Im Genaueren sind die Träger die
ser Continuität immer gewisse vornehme und berühmte Pri~ster
geschlechter gewesen, die sich, durch Zeugung wie Adoption, 
stets in ihrem Bestande zu erhalten wussten. Beim :Mangel 
der ICenntniss einer Schrift wussten sie durch mündliche Mit
theilung, in unerschütterlicher Treue und zum Theil in geheim
gehaltener Lehre 5), die alten Gebete und Ceremonien, die sich 
früher als segensreiche bewährt hatten, fortzubewahren., So 
sind die Veden fortgetragen worden, und danach können wir 
die Grundelemente des indischen Ritualsystems bis in die Veden 
hinein, und durch Schlussfolgerungen noch über dieselben hin
aus, zurückverfolgen. Es scheint mir nun geradezu undenkbar, 
dass unter den in Griechenland und Italien einwandernden 
Ariern nicht auch solche ihre sacralen Familientraditionen zähe 
festhaltenden Geschlechter gewesen sein sollteIl. Man mag in 
dieser Richtung vorzugsweise an solche Geschlechter, wie das 
Deukalionische, denken. Dieses, der Träger der auch den In-

4) Insbesondere in Betreff der Erweisung der Todtenehren, namentlich del' 

x.o~, haben wir oben die Zusammenhänge bis ins Einzelne verfolgen können; 

§ 31, § 33 Not. 1. 

5) Auch bei den Indern finden sich in Betreff gewisser Büssungen Ge
he im 1 ehr e n; Baudh, IV 8, 3. 5 ,Ka (Prajäpati) reinigte mitte1st dieses Ritus 

den Gott , • . Dieses Sünde zerstörende Geheimniss ist zuerst von Prajäpati 
geschaffen'. IV 4, 9. 10 ,lasst ihn nicht diese Institutionen des heiligen Gesetzes 

Einem lehren, der weder sein Sohn, noch sein Schüler ist, noch (in seinem 
Hause) weniger als ein Jahr gewohnt hat; der Lohn (flir das Lehren derselben) 
ist eintausend (Pakas oder) zehn Kühe und ein Bulle oder eine Verehrung des.. 
Lehrers; IV 6, 3, 4 ,lerne ferner folgendes höchst ausgezeichnete Geheimniss ; 

Per wir<! befreit werden von allen Sünden IIUer Art, der' u. s. w. 
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283 

clern bekannten ]'lnthsage (GIRG. S. 240), hat für die griechi
schen sacralen Institutionen eine fundamentale Bedeutung. Ihm 
wird die grosse Rechtserrungenschaft zugewies~n, dass griechische 
Stämme zu geheiligten Bünden zusammengeschlossen wurden. 
Amphiktyon, der Sohn oder Enkel des Deukalion ist die Per
sonification der Gründung der Amphiktyonie, dere~ Gesetzgeber 
dann weiter Akrisios war. Dem Deukalionischen Geschlecht 
gehört ferner der Centralpunkt der priesterlichen Organisation 
in Delphi an, indem aus ihm die fünf Hosier gewählt wur
den ß). - Nun habe ich oben dargestellt, dass das ganze alt
arische Religionssystem des Götter-, Manen-, l;tishi- und Gäste
Cultus im vVesentlichen bei Indern und Griechen dasselbe ist , 
und dass Platon, indem, er es vorträgt, ofi'imbar nicht seine 
subjectiven Ansichten, sondern die alttraditionelle griechische 
Themislehre überliefert. So mag man also, soweit nicht beson
dere Gegengründe hervortreten, auch die von PI at on mitgetheilte 
Mysterienlehre über die Hölle [und, wenn auch vielleicht nicht 
rein, die über die Wiedergeburten] als ein vermuthliches ,Stück 
altarischer Themislehre auffassen. • 

Sei dem aber, wie ihm wolle. Ich habe weiter zu fragen, 
wie man nach altindischem System sich die Möglichkeit con
struirte, die, namentlich durch Verletzung der mittleren drei 
Mänavagebote aufgelaclene, Sünde von sich abzuwaschen u~ , 
auf diese Weise elen Schrecken der Höllen und Wiedergeburten 
zu entgehen. Unsere indischen Sütras knüpfen hier an Insti
tutionen noch älteren Datums an, die sie aber aus der prac-

6) Die Zusammenhänge speciell der athenischen Exegeten und damit über
haupt des attischen heiligen Rechtes mit der fu n d am e nt ale n d e 1 phi sc h e n 
01' g an isa ti 0 n hat Petersen genauer verfolgt. "Vährend zunächst die Exegese 

des heiligen Rechtes iunerhalb eupatridischer Familien bewahrt wurde (8. 158: 

ytvwO'xetV T rl ::; er u. xu.t Ttapex.etv a.px.ovra, - xat v 6 fJ. tu v IltllaO'xc(Aou; ävat 
xat l e p w v x a t ci 0' (tu V ~~'I)Y'l)Tci,), hat sich dann ein eigenes Ex e g e t e n amt 
entwickelt, Man unterschied noch wieder von den Exegeten der Eupatriden die 

der zwei grossen Geschlechter der Eumolpiden und der Keryken (S, 164. 165. 
167. 168), Die (auf 9 gerichtete) Wahl in Athen wurde vom Volk vorgenom
men, von denen dann drei durch das Orakel bestätigt wurden, "da sie das 
Von Delphi ausgegangene heilige Recht zu verwalten hatten, Delphi 
aber dallel'nd auf die Entwicklung und Fest,.~ellung desselben einwirkte" (S. 169). 

PI. G. 6, 7 p, 759 (S. 157): ~x AeAcpwv' Ile x.p~ v 6 fJ. 0 U, Tt e p t T rl :.t e l CI. 

Ttel. v t' a xOfJ.tO'afi.evou. XCl.\ xat'aO'T~(JaVt'a. ~n' «\hor, ~~'I)Y'l)Tc(" t'OVTOt. x.p'ijO':.ta~. 
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tischen Verwendung in ihrer Gegenwart mehr zurückschieben. 
Ich habe bereits in der GIRG. S. 257 ff. auf die Zusammen
hänge des römischen und griechischen Schuldopfers , insbeson
dere des Menschenopfers, mit dem indischen hingewiesen. Das 
altindische Schuldopfer ist an sich auf Me n s. c h, R 0 s s, R i nd, 
S ch a fund Z i e g e gerichtet. Es tritt aber dabei die Tendenz 
deutlich hervor, des Menschenopfers, dem die höchste Opfer
kraft inwohnte, mit Genehmigung der Götter ledig zu werden. 
In den Sütras ist für die Privatsacra (mit denen allein ich mich 
hier beschäftige) und für die Abbüssung der Verbrechen haupt
sächlich nur noch vom P fe l' deo p fe l' die Rede 7). Gegen
über den später auftretenden Zweifeln, ob man überhaupt von 
einer sittlichen Schuld sich durch Opfer reinigen könne (von 
denen unten noch mehr zu sprechen ist), wird der alte Satz 
festgehalten, dass das Pferdeopfer diese Opferkraft habe; V aso 
22, 1-6 ,Nun in der That spricht ein Mann (in) dieser yYelt 
eine Unwahrheit [Verletzung des fünften Mänavagebotes], oder 
opfert für des Opferdarbringens unwürdige Menschen, qder 
nimmt an, was nicht angenommen werden sollte, oder isst ver
botene Speise [Verletzungen des ersten Mänavagebotes], oder 
tImt, was nicht hätte gethan werden sollen [Verletzungen der 
drei mittleren Mänavagebote]; sie sind im Zweifel, ob er für 
solche (That) eine Busse vollziehen solle oder nicht. Einige 
sagen, er solle es nicht thun, weil die That nicht untergeht. 
(Die richtige Auffassung ist) er soll (eine Busse) vollziehen, 
weil es in den geoffenbarten Texten vorgeschrie
ben ist. Der, welcher ein Pferdeopfer darbringt, überwindet 
alle Sünde, er zerstört die Schuld [sogar] eines Brahmanen-

7) Die Spur eines Restes von einem Me n sc h e n bl u top f e r habe ich 

noch in Ap. I 6, 18, 29 gefunden: ,ein Brahmane, der zum Opfern unge
ei g n e teD in geopfert' [Haradatta: ,Durbringung von Menschenblut in einem 

magischen Ritus']. Andererseits ist oben bei Darstellung der Werbe-Ehe auch 
ein R i n d so P fe l' vorgekommen, Die Schlachtung der Kuh fiit' den Freier sei

tens des Wirths geschieht zunächst zur Re i ni gun g von ihr erb eid er -

sei ti gen S ti n d e, sodann aber auch zur Bewirthnng j s. § 20 Not. 3 (vgL 
auch § 6 Not. 6a und § 28 a. E.). - Ferner ist § 33 Nr. ß als Funeraloblation 
am Schluss des ersten Jahres ein Z i e gen 0 p fe l' erwähnt worden, das wohl 
auch I' einigende Bedeutung hatte, da das ganze erste Jahr im weiteren Sinn 

noch als Impnritätszeit dastand. 

mörders'; Vi. 55, 7 ,Das Pferdeopfer , der König der Opfm', 
räumt alle Sünde hinweg'. Baudh. II, 1, 1, 4, III 10, 7; G. 
19, 9. - Aber es hat sich in der Sütraperiode die Entwicklung 
durchgearbeitet, dass andere Büssungen ausgesonnen wurden, die 
in sündentilgendel' Kraft dem Pferdeopfer gleichstehen 
sollten. So nach der eben angeführten Vishl,lUstelle die agha
mal'shm;ta-Hymne (G. 24, 10), übel' deren Recitation Baudh. IV 
2, 15. 16 noch weiter sagt ,Manu hat erklärt, dass das gleich 
(an Kraft) mit dem Endbade bei einem Pferdeopfer [mit wel
chem Schlusspunkte die vorausgehende Vollziehung des ganzen 
Pferdeopfel's angedeutet wird] sei. Und es ist im Veda er
klärt: "Das ist der alte purificatorische Ritus, der weit bekannt 
ist (in den Institutionen des heiligen Gesetzes); daduroll gm'ei
nigt überwindet man die Sünde". Mögen wir, geheiligt durch 
diese heiligen Mittel der Reinigung, unseren Feind, die Sünde, 
überwinden'. Ferner wird der Kraft des Pferdeopfers gleich
gestellt der Besuch geheiligter Stätten; Vi. 35, 6 ,solche Tod
sünden werden gereinigt durch ein Pferdeopfer und durch Be
such aller TIrthas (Wallfahrtsorte, vgl. § 32 Not. 5) auf der 
Erde'; Vi. 36, 8. .ft,..uch durch Enthaltung von allem Fleisch
genuss sollte ein Brahmane den Lohn eines Pferdeopfers ßl'lan
gen können, Y. 1, 181. Solche Gleichstellungen des Pferdeopfers 
mit anderen Busshancllungen waren aber doch geeignet, allmälig 
den Glauben an die "Opferkraft" des Pferdeopfers herabzumin
dern; Vi. 51, 76 ,Die Zwei, wer jährlich 100 Jahre lang ein 
Pferdeopfer vollzieht, und wer kein Fleisch isst, sollen Beide 
dieselbe Belohnung für ihre Tugend erhalten'. Und schliesslich 
kam man zu einem ganz wunderlichen Auskunftsmittel, um sich 
die Reinigung von seinen Sünden so leicht als möglich machen 
zu können. Das Baden am Ende eines Pferdeopfers becleutet 
an sich, wie ich vorher bemerkte, die reinigencle Schlusshand
lung ; es bezeichnet also mittelbar das ganze Pferdeopfer. Man 
nahm nun aber an, dass, wenn die Priester diese Schlusshand
lung vollzögen, ein Sünder, der mit ihnen ~usammen bade, die 
reinigende Kraft des Pferdeopfers auch auf sich herüberziehen 
könne; G. 22, 9 ,[er mag gereinigt werden] durch Baden 
(mit den Priestern)' am Schluss eines Pferdeopfers' ; Vas. 23 
38-41. ' 
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46. (Die drei mittleren Mänavagebote nach dem alten 
Strafsystem.) - Ich habe mich bisher damit beschäftigt, wie 
man die Folgen der Hauptübelthaten für's Jenseits, und die 
Möglichkeit der Bewahrung vor diesen Folgen auffasste: Ich 
gelange jetzt zu den i m.D i e s sei t s eilitretenden Folgen. Da
bei habe ich die Tödtungsfrage wegen ihrer 'gl'össeren vYichtig
keit vorauszustelleIl. Ich schliesse daran bei den einzelnen in 
Betracht kommenden Punkten das über die Schändung und den 
Diebstahl zu Sagende. 

Die Unterscheidung der vier Begriffe im Gebiete der 'Tö
dtungslehre, wie sie in jenen athenischen Blutgerichten verkör
pert ist, - berechtigte, culpose (und casuelle) Tödtung, ver
zeihliche (ablösbare) TöcUung und unverzeihliche in Hybris be-', 
gangene Tödtung, - findet sich vollständig auch bei den Indern. 
Ich werde bei der nachfolgenden Darstellung die Reihenfolge 
dieser vier Punkte ändern müssen. Der Ausgangspunkt aber 
für dies ganze criminalrechtliche Gebiet ist bei den Indern der
selbe, den wir auch in den griechischen und römischen Quellen 
vorfinden. Es ist für den Arier von entscheidender 'Wichtig
keit zu fragen, ob die That eine absichtliche oder un
ab s ich t 1 ich e sei. Es ist das nicht etwas Selbstverständ
liches. Das jüdische oriminalrecht geht von ganz anderen 
Grundgesichtspunkten aus (GIRG. S. 742 ff.). Für den Arier 
ordnet sich Alles unter die Alternative, ob man "willig" oder 
"unwillig" gehandelt habe. Schon sprachlich geht diese Unter
scheidung bis in das Urvolk zurück [hHJV = skt. ugant, ClXltJV 
= skt. avaQa, GIRG. S. 393 Not. h]. Und auch sachlich findet 
sich, wie Griechen und Römer von diesem Gesichtspunkte aus
gehen, GIRG. S. 324 ff., so ganz dasselbe in den indischen 
Sütras; Ap. 1 10, 28, 2-4 ,auch wenn er unabsichtlich tödtet, 
so reift doch das Resultat seiner Sünde, aber seine Schuld ist 
grösser, wenn er absichtlich tödtet. Derselbe Grundsatz gilt 
für die übrigen sündhaften Thaten'. - Man darf nur aber nicht 
verlangen, dass in den uralten Zeiten, in die diese Unterschei
dung zurückgeht, die Begriffe schon mit juristischer Klarheit 
und Schärfe ein für allemal fixirt worden wären. Die Fassung 
der Unterscheidung ist in den Jahrtausenden, um die es sich hier 
handelt, den grössten Fluctuationen unterworfen gewesen. Aber 
die Unterscheidung ist immer festgehalten, man hat immer wie-

... 

der an sie angeknüpft. Prüfen wir nunmehr, wie sich in Zu
sammenhang mit derselben die einzelnen Verbrechenso'estalten 
in der indischen Sütralehre ausnehmen 1 ). b 

1) oasuelle und culpose Tödtung. Ich fasse hier zunächst 
il1 kurzen Worten zusammen', was ich in der gräcoitalischen 
Rechtsgeschichte über die unter diese Begriffe gehörenden Fälle 
S. 344 ff. zusammengestellt habe, um dem dann die indischen Fälle 
zu parallelisiren. Rein casuelle Tödtung kann sein (att. Pry
taneion-Gericht) das Vernichtetwerden durch geworfenen Stein 
Holz, Eisen, das Getroffenwerden durch .correctes Discuswerfen' , 
die Töcltung beim Opfer, das Sterben unter ärztlicher our. 
oulpos ist (att. Palladiongericht ohne Nothwendigkeit des CPSt;ySlV) 
die Tödtung in den bekannten drei paradeigmatischen Fällen: 
, )1 " ~ JI )\, ( .\' ~ 0. ~ 1 )\, 1 ) 
8V Clv"Ol';; C(XWJ', 17 8V OU(P XCI"BMIJV, 17 8J' 'lCOAEfHP C(yvo~(JC(r;, 

ferner die durch unvorsichtiges Werfen (telum manu fugit ma
gis quam iecit, - wofür auch bei den Römern exemplo Ath'e
niensium expiandi gratia aries inigitur ab eo qui invitus scehls 
admisit, poenae pendendae loco). Zu solcher culposen Tödtung . 
werden wir noch folgende von Petersen aus dem griechischen 
Rechte angeführte Fälle zu stellen haben, in denen der Toel 
durch culpose U n t e r 1 ass u n gen veranlasst ist. Der eine 

1) Es wird sich ergeben, dass die Altarier CUr den Begriff der absichtlichen 

Tödtung von dem, die unverzeihlichste Hyhris in sich fassenden, EI te I' n m 0 I' d 

ausgegangen sind, dem znnlichst alle anderen Tödtungsfiille, als möglicherweise 
componirbare, gegeniibergesteUt werden. Ich behanpte, dass sich in dieser Hin
sicht dieselbe, his tor i sc h znsammenhiingende, ,Rechtsordnung bei Altindern 

wie Altgriechen findet. Hiebei stehe ich in directem Gegensatz zu meinem alten 
Freunde Bachofen, der vor der altarischen Zeit eine Periode des "Mutterrechtes" 
IlIlnimmt, deren Uebeneste sich noch in die spätere indogriicoitalische Zeit fort
zögen, und die sich IIUS der Gleichheit des geistigen Entwicklungsganges der 
Menschheit erkliire (Ant. BI'. !. 129: "ein Ein fl u s s In die n sau f G ri e
ehe nlll n d li e g tau s seI' alle l' 1\1 ö g I ich k ei t. Nm lIuf der Gleichheit 

des geistigen Entwicklungsganges beider Völker, der Menschheit in ihrer Ge
sammtheit, kann die innere Hm'monie zweier so völlig von einander unabhängigen 

, . 1\1ythengehilde ruhen"). Bachofen nimmt, als Ueberrest der Urperiode des 
~ruttenechts, flir den Anfang des arischen Rechtes den 1\1 u t t e I' mo I' d als die 

unverzeihliche That an. Indem ich das Einwirken jener s. g, Urperiode auf die 

iilteste arische Rechtsordnnng ganz liiugne, werde ich im Folgenden nachzuweisen 

versuchen, dass die Gleichheit der indischen nnd der griechischen Lehre von der 

Unverzeihlichkeit des EI t ern mol' des nur durch das Herstllmmen beider aus 
gemeinsamer altarischer Lehre erkliil't werden könne. 



Fall (Petersen S. 196) ist der in einem Orakelspruch enthaltene: 
man ist seinem mit dem Tode beclrohten Freunde, obgleich 
man es zu tllUn in der Lage war, nicht zu Hülfe gekommen. 
Alsdann ist man nicht rein; man muss sich daher aus dem 
'I' 1 tf () ~ \ I~ Q I ' \ I~ ") ) empe en ernen avu(!t Cf!uI,etJ vlJl)fYxovTt TCa(!Wll TCE",ar; ovx Ena-

I " ~ Q ) 0. I ~ ~ I "I: -) flvllar;" ll",vv'sr; ov XavCi(!Or;' TCS(!tXa"''''EOr; ESL{}t 111)OV. -- Der 
andere Fall ist etwas umständlicher. Es steht fest, dass nach 
attischem Recht die Blutschuldverfolgung den Anchisteis und 
dem Sklaveneigenthümer (nicht aber, wie nach röm. R, auch 
dem Patron) zusteht; GIRG. S. 43. 44. Es hatte nun Jemand 
(Platon, Eutyphron 4, 4) mit einem freien Arbeiter (mAaT/)r;) auf 
Naxos das Land bebaut, und dabei war einer seiner Sklaven, 
von dem Pelates in Trunkenheit und Zorn erschlagen worden. 
Ohne Zweifel hatte hier der Eigenthümer des Sklaven gegen 
den Pelates die Blutschuldverfolgung , welche damals sich be
reits zum Anklagerecht vor Gericht umgestaltet hatte " aber 
sicher noch von der alten eigenmächtigen Blutschulclverfolgung 
das Element sich bewahrt hatte, dass man den Thäter zunächst 
durch Binden und Einsperren an der Flucht verhindern konnte. 
Das hatte der Sklaven-Eigenthümer gethan. Er hatte zugleich 
zum Exegeten des heiligen Rechts geschickt, um übel' die Frage, 
wie gegen den in der Trunkenheit Mordenclen vorzugehen sei, 
sich Ratl1s zu erholen 2). Für die Zwischenzeit hatte er den an 

2) In nicht richtiger Weise stellt Petersen S. 176 jene Frage, welche Rache
mittel dem Pa tr 0. n wcgen Tödtung seiner Freigelassenen zustehen (GIRG. 
:~. 43. 44) mit diesel' Frage vo.n der Ruche des Ei gen th U me rs (Eutyphro.ns 
Vater) wegen Tödtung seines Sklaven (flir die dann Entyphron seinen Vater' 
wegen Excesses der Rache verklagen will) auf Eine Linie: "der Redner bringt 
das Gntachten der Exegeten o.ffenbar in der Absicht vor, um sich gegcn den 
Vorwurf zu schlitzen, das seI' den T h e 0. p h an e s h ä t t e an k lag e n so l
I e n, wie die s E u typ h l' 0 n flir seine Pflicht hielt". - Die Fälle liegen aber 
doch ganz anders. H i er hatte Eutyphrons Vater gegen den Pelates unzweifel
haft das Anldagerecht, da sein Sklave getödtet worden war j und es erhebt sich 
nur die Frage, ob die in der Klaganstellung liegende Rache auch eigenmächtig, 
wie der Vater gethan, durchgeflihrt werden dUrfe, und ob wegen dieses Rachc_' 
excesses der Sohn gegen seinen Vater auftreten dUrfe. D 0 l' t, wo der Patron 
kein Anklagerecht hat, erbittet sich derselbe Rechtsgutachten (~~'~Y'liO"wnIXt) und 
Rath (OUfi.ßo.UAEVOWO"tV). Er wäre offenbar zur Anklage bereit gewesen, aber 
die Exegeten verneinen ihm das Recht dazu (o.voe yap ~v ,0 VOfl.Cfl tO"n O"o.t) 
und ratllen ihm daflir, sich auf andere Weise zu rächen. 
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Händen und Füssen gebundenen Pelates, als Einen, um ~lell 
man als Uln einen Mörder sich nicht zu kümmern brauche, in 
eine Grube geworfen, wo der Pelates vor Hunger und Kälte 
umgekommen wal'. Die Frage ist nun, ob ,man den Sklaven
Eigenthümer, der zunächst in berechtigter Selbsthülfe war, we
gen der Unterlassung, den Pelates vor Hunger und Kälte zu 
bewahren, nicht zur Verantwortung zu ziehen habe (StTS 81' 
;\' ,~I (I ")/ I \'''.l' , 1 .... 
U ~ % 17 EXT8LVSII 0 %TS~VCir; S~TS flll, xat c; t c; l' u t X 17, E a V), oder 
ob man gegen ihn, als einen culposer Töcltung Schuldigen, ge
richtlich vorgehen solle Cd os ft~, STCsgu~vm) 3). - Wir haben hier 
also zwei Fälle vor uns, welche beweisen, dass die Griechen 
eine culpose Tödtung auch durch Unterlassung von Beistand 
für möglich gehalten haben. Jedenfalls nun aber steht es fest, 
dass bei culposer wie casueller Tödtung, auch wenn man den 
Thäter nicht weiter für die That einstehen liess, weil man eine 
auf ihm haftende subjective Blutschuld nicht annahm, doch man 
immer noch wegen der eingetretenen objectiven Befleckung Buss
reinigungen für nothwendig halten konnte; Petersen S. 178: 
"es ist bekannt, dass die Gerichte über unfreiwillige Tödtung 
fast nur in religiösen Gebräuchen bestanden"4). Ganz 
diesen Standpunkt nehmen auch die lnder ein, und zwar in 
merkwürdiger U ebereinstimmung in Betreff der namhaft ge
machten paradeigmatischen Fälle. 

Zuerst die Fälle casueller Tödtung. Rücksi~htlich der durch 
Thiere oder leblose Sachen hervorgerufenen, einem Menschen 
nicht zur Last zu legenden Tödtung sagt Y. 2, 298. 299: ,der 

3) Eine weitere, ganz andersartige, Frage ist, ob, wenn man den Sklaven
Eigenthlimer culposer Tödtung schuldig hält, es nicht eine Verletzung der he i
ligen Obsequiumspflicht ist, wenn der eigene Sohn gegen ihn die An
klage erheben, also seinen Vater vor Gericht ziehen will. Schon die Formu

lil'lmg der Frage zeigt (d v 6 0" t 0. V Y a p e I v IX t 1'0 Vtov 1tIX1'P~ CPOVo.U ~1tE~(EvIXt), 
dass mari in Griechenland im 'Wesentlichen dieselben Anschauungen hegte, welche 
in Rom zur A llfstellung des Edicts von der Beschränkung der in ius vocatio 
(GlUck-Leist, Commentar V S. 30) geflihrt haben (s. ob. § 29 Not. 7). 

4) Petersen S. 176 nach Platon 9, 8 (p. 865): "wer bei Kampfspielen, im 
Kriege, oder bei vVaffenUbul1gen einen Anderen unfreiwillig geWdtet hat, der 
soll rein sein, gereinigt nach der aus Delphi hierUber gege
he n e n S atz u n g. Ebenso der Arzt, der bei der Heilung wider Willen ge

tödtet hat (lcrrpw'J 8e TCspl Ttav"t(tw) ?J.v 0 ~epc(1teu6fJ.evo~ vn;' cni'rwv axovttuv 1"&" 

Xeu'7-, xC(:J IX po, t 0", W xC(, a v 6 fJ. 0 v). 
L e ! s t, Alt.,isches ius gentium, 19 
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Schaden, welchen vierfüssige Thiere anrichten, fällt dem Hen'il 
derselben nicht zur Last, wenn er gerufen hat: "gehe fort"; 
ebenso der Schaden, welcher durch Holz, Erde, Pfeile, Steine, 
durch den Arm oder ein Jochthier verursacht ist. Wenn durch 
einen Wagen, an dem die Zügel l'eissen oder das Joch oder dgl. 
bricht und welcher zurückläuft, eine Tödtung geschieht, so ist 
der Herr schuldlos'. - Ebenso wird der Fall des Arztes und 
der Töcltung beim Opfer hervorgehoben; Y. 3, 284 ,die Tödtung 
durch vom Arzt gereichte Arzneien oder bei anderweiter Hülf
leistung (für Menschen ebenso wie für Kühe und Stiere) l111d 
ebenso die Tödtung beim Opfer ist keine Sünde'. Wir er
kennen hier ganz dieselbe Auffassung, wie sie in dem grieGhi
chisehen xa,9'aQ6g S(J'CL liegt. Wir werden wohl zu sagen haben, . 
- da ja ärztlicher und geburtshülflicher Beistand und die 
Töcltung bei dem mit der höchsten Opferkraft versehenen Men
schenopfer urälteste Fälle sind, - dass an ihnen sich schon 
die Altarier den Begriff einer subjectiv den Thäter rein lassen
den Töcltung klar gemacht haben. Damit ist aber immer noch 
die Vornahme einer objectiven Fleck-Abwaschung oder Buss
reinigung vereinbar. Diese wird allerdings in den bisher an
gegebenen Fällen in den inclischen Quellen nicht erwähnt, wohl 
aber in folgendem, der ebenfalls unter den Gesichtspunkt ca
sueller Tödtung zu stellen ist. Wenn jugendliche Personen eine 
Tödtung begehen, so können sie schon in einem Alter stehen, 
worin die That ihnen freilich noch nicht voll zugerechnet wer
den darf, aber doch auch nicht als eine ganz casuelle anzu
sehen ist. Hier liegt schon culpose. Tödtung vor, gleichartig 
den anderen nachher zu besprechenden Fällen, - und zwar 
wird Solches nach Haradatta zu G. 2, 1 angenommen für Mord 
und andere tödliche Sünden, begangen zwischen elf und funf- . 
zehn [offenbar: inclusive; von 16 Jahren an wird das godäna
vidhi vorgenommen; GIRG. S. 67J Jahren. Dagegen die That 
eines Kindes zwischen fünf und elf Jahren ist für das Kind 
selbst, wegen seiner Willensul1l'eife, Casus. Es kann in keinerlei 
Büssung genommen werden. Doch aber liegt durch die That 
kindischen Willens ein objectiver Flecken auf ihm. Diesel' muss. 
durch Bussreinigung weggewaschen werden. Solche ist durch 
die Eltern und anderen Verwandten zu vollziehen. 

Weiter die culposen Töcltungen. Gleichartig dem gräco-
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. italischen Fall des unachtsamen Werfens eines todbringenden 
Gegenstandes (si telUln manu fugit magis quam iecit) enthält 
das indische Recht, in Anknüpfung an eine notabele Sage, Fol
gendes; Ap. I 11, 32, 24 ,die thörigte Entscheidung einer v~r
kehrt entscheidenden Person zerstört seine Vorfahren und seme 
zukünftige Glückseligkeit, sie schädigt seine Kinder, Vieh und 
Haus'. ,,0 Dharmaprahrädana, diese That gehört nicht zu Ku
mälana", entschied der Tod weinend die ihm vom J;l,ishi vor
gelegte Frage. Haradatta erzählt (wie Bühl~r zu. dieser .Stelle 
angiebt) die Geschichte, worauf hier angespIelt Wll'Cl. Em ge
wisser J;l,ishi hatte zwei Schüler: Dharmaprahrädana und Ku
mälana. Einst brachten Beide aus dem Forst zwei grosse 
Bündel Feuerholz [das Holen desselben ist eine der Haupt
pflichten des SchülersJ. Sie war~en dieselben n a.ch lä s s i g 
ohne hinzusehen in das Haus Ihres Lehrers. Ems dersel
ben traf des Lehrers kleinen Sohn so, das s der seI be star b. 
Dann fragte der Lehrer seine zwei Schüler: wer von Euch hat 
ihn getödtet .. Beide antworteten: "ich nicht". Darauf rief der 
Lehrer, - nicht im Stande, sich zu entscheiden behufs Weg
sendung des S ü n der s [also unvorsichtige Tödtung ist Sünde] 
und Behaltung des Unschuldigen, - den Tod [gleichsam als 
den Vertreter des Getödteten J an, und fragte ihn: "Wer von 
Beiden hat das Kind getödtet?" Der Tod, der sich hier in 
eine schwierige Rechtsfrage verwickelt sah, fing an zu weinen 
uncl gab seine Entscheidung folgendermaassen: ,,0 Dharma
prahrädana (zu Kumälana gewandt), diese Sünde ist nic~t die 
des Kumälana". Anstatt also zu sagen: "Dharmaprahradana, 
Du hast dies gethan", sagte er: "Dieser Andere hat es nicl~t 
gethan". Doch wal' aus den Umständen zu ersehen, dass dIe 
Meinung seiner Antwort war: "Der Andere [d. h. Dharmit
prahrädana] hat. es gethan". Dies wal' die. Entscheidun~, die 
er weinend gab [der Toel beweint und verfolgt durch ehe An
gabe des nichtmanifesten Thäters diesen in Vertretung des Ver
storbenen ]. 

Wir sehen aus dieser Stelle, dass die culpose That als 
Sünde aufgefasst wird. Der Lehrer muss sich von der dadurch 
entstandenen Verunreinigung dadurch frei machen, dass er den 
Schuldigen aus seinem Hause schickt. Der Tod als Rächer des 
getödteten Kindes giebt in negativer Fassung den Thäter an. 

19* 
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Welche Strafe diesen treffe, wird nicht gesagt. Wohl aber fin
den wir eine darauf gerichtete Antwort in einem anderen Falle 
angegeben, der auch offenbar paradeigmatisch aufgeführt wurde, 
da er in den Sütras mehrfach erwähnt wird. Derselbe hängt 
ebenfalls mit der Pflicht des Schülers, iin Walde Holz zu holen, ' 

. zusammen 5); Vas. 23, 10 ,wenn ein Schüler, der vom Lehrer 
(zur Erfüllung einer Pflicht) verwendet wird, dabei zu Tode 
kommt (z. B. von einem wilden Thier oder einer Schlange wäh
rend des Brennholzholens im Forst getödtet wird), so soll der 
Lehrer drei Kricchrabussen vollziehen'; Baudh. Ir 1, 1, 23 
,wenn (ein Schüler), der von seinem Lehrer (auf einer Geschäfts
ausführung) verwendet wird, vom Tode getroffen wird, so soll 
(der Lehrer) drei Kricchrabussen vollziehen'; Y. 3, 383 ,drei
faches Kricchra soll der Guru vollziehen, wenn ein von ihm 
abgeschickter Schüler ums Leben kommt'. - Zu solcher Culpa 
ist auch anzurechnen jede von einem Knaben zwischen elf unel 
fünfzehn Jahren begangene Töcltung (s. ob.). Ein Solcher hat 
keinen vollen Willen, also er ist nicht ut;ant (SXÜJv). Demnach 
soll er nur zur Hälfte die Bussen, welche initiirte Erwachsene 
zu leisten haben, prästiren müssen, G. 2, 1. 

Auf welchem Geclanken beruhen nun aber die in den Fällen 
der vorbezeichneten Art aufzulegenden Bussen? Noch in Yäjfia
valkya 3, 226 haben wir die präcise Antwort vor uns: ,durch 
Bussen (präyat;citta) verschwindet die Sünde (enas), wenn 
eine unwissentliche That vorliegt 6). Wir werden nach 

5) Er hat Aehnlichkeit mit den in den germanischen Quellen paradeigma
tisch vorgeführten Fällen: (GIRG. S. 407), wonach der, welcher einen Anderen 
zu einer Handlung veranlasst, auch die Culpa trägt an der Tödtung, welche die 
Folge jener Handlung gewesen ist: Aufforderung eines Anderen zu einer Arbeit, 
bei welcher diesel' von Feinden erschlagen wird j Sendung eines Boten, der bei 
diesel' Gelegenheit den Tod findet. - Die Culpa liegt darin, dass man sich sagen 
musste, die Thätigkeit, zu der man den Anderen aufforderte, involvire eine Le
bensgefahr, und doch keine Vorkehrungen traf, um ihn gegen die Gefahr zu 
schützen, also in einer U nt er las s u n g. Die Fälle enthalten mithin eine ge
wisse Verwandtschaft mit jenen griechischen Beispielen culposer Unterlassung, 

6) So auch schon Baudh, n 1,1, 6 ,Nun citiren sie noch (folgende Verse): 
"Wer u na b s ich tl ich einen Brallmanen erschlägt, wird nach dem heiligen 
Gesetz mit Sünde beladen j die Weisen erklären, dass er gereinigt werden mag, 
(wenn er es) nnabsichtlich (that). Aber keine Expiation giebt es für 
einen absichtlichen Mördel·". 
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dem im vor. § Gesagten im Stande sein, diesen Satz noch weiter 
folgendernlaassen zu erläutern. Die Unthat ist eine ver un
l' ein i gen d e Sünde. Ist sie von einem ut;ant vollzogen, so 
kann und musS eine Timorie eintreten, die, wenn überhaupt 
möglich, auch für das Die s sei t s eine Beseitigung der Schuld 
herbeiführt. Handelt es sich aber um die That eines völlig 
avat;a (lix(()v), so kann von einer diesseitigen Timorie nicht die 
Rede sein; damit man aber für clas Jenseits möglichst gereinigt 
werde, muss, da doch eine verunreinigende Sünde vorliegt, eine 
sacrale Büssung, präyat;citta, vollzogen werden. 

Hiermit haben wh; einen Satz gewonnen, der zweifellos 
auch den griechischen und römischen Standpunkt enthält. Und 
zwar können wir noch genauer verfolgen, wie von demselben 
pro ethnischen Standpunkte aus die Gräcoitalikel' einerseits und 
die Altinder andererseits verschieden e Wege gegangen sind. 
Ich gab oben (§ 45 Not. 7) an, dass das altindische System als 
Schuldopfer das Menschen-, Pferde-, Rind-, Ziegen- und Schaf
Opfer gekannt, dass aber auf dem Gebiet, mi~. dem ich mich 
hier beschäftige, sich hauptSächlich nur die TrachtlOn des Pfe~'de
opfers erhalten habe, - dieses aber mit der Opferkraft emer 
Reinigung von allen Sünden; die auch noch beim blossen Baden 
mit den Priestern nach dem Pfe~'deopfer hie und da hervortrat. 
N eben dieses in einzelnen Resten fortgetragene Thieropfer haben 
die Inder ein neues System der Büssungen (präyat;citta) gesetzt, 
von dem unten noch weiter die Rede sein wird. Von demsel
ben erfahren wir hier schon so viel, dass für culpose Tödtung 
(wenigstens Einer Art) eine dreifache kricchra-Busse aufgelegt 
wurde. Von diesem ganzen späteren präyat;citta-System ist bei 
Griechen und Römern keine Spur zu finden. Sie sind auf dem 
alten Standpunkte stehen geblieben, dass für Schuld eines Men
schen ein anderes lebendes Wesen gegeben werden müsse, auf 
dessen Haupt die Schuld abgelenkt werde. So finden wir denn, 
dass in Athen wie bei den Römern für culpose Tödtung ein 
aries als Sündenbock zu geben war 7). 

. I 
7) GIRG. S. 324 Not. b S. 348. 350. - In welcher Weise man sich bei 

den Indern im Fall eines reinigenden Thieropfers die Herüberleitung der mensch
lichen Schuld oder Beflecknng auf das nnschuldige stellvertretende Thier im 
Genaueren vorstellte, darüber ergeben die Quellen nichts weiteres mir Bekann
tes, Dagegen geben uns in diesel' Hinsicht die griechischen Quellen sehr deut-
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47 .. (Fortsetzung, Die 3 mittleren Mänava - Gebote nach 
dem alten Strafsystem). - 2) Verzeihliche (ablösbare) Tödtuno', 

Durch die ganze arische "Velt zieht sich eine Gegeneinande;
stellung der, jenseits der versehentlichen Tödtung liegenden 
Tödtungsfälle in solche, die, wenn auch an sich absichtlich~ 
doch aber verzeihlich und (durch eine Composition) ablösbai: 
seien, und solche, bei denen die Composition nicht angenommen 

. werden dürfe. Obgleich diese Gegeneinanderstellung an die Un
terscheidung der mehr unabsichtlichen und der rein absicht
li?hen That anlm~pft, so ist sie doch bei dieser Unterscheiclung 
lUcht stehen geblIeben. Danach finden wir denn bei den ein
zelnen arischen Völlcern wesentlich auseinandergehende Rich
tungen. Für die Griechen können wir uns - während die 
römischen Quellen in Betreff der älteren lati~ischen Zeiten nur 
geringes Licht bringen, - ein ziemlich anschauliches Bild ent
werfen. Freilich ist dasselbe im IV. esentlichen Von Athen her
genommen, aber in den Grundzügen muss es auch bei den an
deren griechischen Stämmen bestanden haben. Im attischen 
~all/adiong~richt bestand - im Gegensatz zu dem den (p6J1or; 
EXOVO'tOr; nchtenden Areopag (§ 70-72) - ein Gerichtshof für 
(li~ im) A~ect begangene Tödtung, die man zum Gebiet des 
povor; CXXOVO'lor; rechnete. Der Thäter hatte in Folo'e der That 
einstweilen zu fliehen, aber der zwischen ihm u~d der Fa
milie. des Getödteten bestehende Bruch, den man technisch die 
"FeInds chaft" nannte (GIRG. S. 354.370. Not. 1, S. 421), 
konnte durch den Sühnevergleich (das CXl080'CXO'iJat) mit dem 
Bluträcher beigelegt werden. Bei den germanischen Völlcern 
bei denen in Folge der Wildheit der Zeiten die Ueberzahl deI: 
Tödtungsfälle unter den Gesichtspunkt der Ablösbarlceit gestellt 
wurde, ist die Composition zu einem genau ausgebildeten System 
erhoben worden. 

Wie stellt sich nun hiezu das altindische Recht? Auch 
hier finden wir im Gegensatz zu einem unverzeihlichen Tödtungs
verbrechen (auf das ich unten komme) im Uebrigen den Be
griff, dass die Tödtung eine in Gelde ablösbare sei. Und zwar 

lichen Aufschluss. Indess kann das Verfahren der xcX;)apat<;; erst unten (§ 69 
Not, 4) in auderem Zusammenhange dargestellt werden (Tödtl1ng eines Schweins 
oder frischmilchellden Weideviehs). 
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steht das indische Blutrecht hier dem germanischen näher, als 
dem griechischen. Die Composition ist nicht den Vel'handlun
o'en der Parteien überlassen, sondern in ein festes System g~
bracht. Hören wir unsere indischen QuelleIl. Ich gebe .:11e 
Hauptstelle Ap. I 9, ::l4 zusammen mit den Bemerkungen Buh-

l ,'s § l' IV. er einen Kshatriya getöcUet hat, soll tausend er. . , .", 
Kühe (an die Brahmanen) für die Büssung semer Sunde geben 
[Bühler bemerkt hiez~: "M~nu 1~, 128, Y. ~', 2~6: ,.~nder~ e~'-
ll"l'en die Phrase va1l'ayatanartham (fUl dIe Bussung SeI
ca hl 't ner Sünde) so: Der, welcher von Irgendwem er sc agen IS, 

I'I'd I'ndem er stirbt ein Fe i nd seines Mörders (und denkt): w , ' . " 
o! dass ich in einem anderen Leben 1) Ihn erschlagen lllogte 
zur Hinwegräumung dieser Fe i nd sc haft'; Haradatt~. - .Ich 
bin entschieden geneigt, diesem anderen Commentator~) ber~u
treten und vairayätanärtham zu übersetzen: ,be~ufs. der Hm
wegräumung der Fe i n d s c ha f t '.' Ich erkenne m cheser Bu~se 
einen Ueberrest des Compositionenrechts für Mord, welches 1m 
alten Griechenland und unter den teutonischen. Völlcern g~lt, 
Bei der von Haradatta angenommenen Erklärung 1st es u.nmog-
lich, für präyac,{cittärtha (§ 4) eine vernünftige InterpretatlO~ zu 
finden, Haradatta, durch die Parallel stelle von MaUlt verleitet, 
nimmt es als mit vairayätanärtham gleichbedeutend. Ich pro
ponire unser Sütra so zu übersetzen: ,wer einen Kshatriya ge
tödtet hat soll tausend Kühe (den Verwandten des Ermordeten) 
zum Zweclc der Hinwegräumung' der Feindschaf~ ge
ben' :3). Nach Baudhäyana 1, 10 sind die Kühe dem KÖlllg zu 

1) Hier ist genau jener platonische Satz ausgesprochen .. (§ 45 Not, ,3), d~ss 
der durch eine Wiedergeburt ins Diesseits zurückkehrende Morder nuu semerseIts 

in gleicher Weise (und zwar von dem früher Getödteten selbst) erschlagen wer-

den müsse. . . 
2) Auch bei Baudh. I 10, 19, 1 fiudet sich diese Meinungsversc~ledenheIt 

der iudischen Commentatoren, welche zeigt, dass sie in der Sache. lllCht .m~hr 
klar sehen: ,Govinda explains vairaniryätanärtham in two ways 1) 111 explahon 

f h ' . 2) l'n o"der to remove the enmity of the relatives of the murdered o 18 8111, L. _ • ) 

mau. He adds all these punishments are really pe n an ces (lJ l' a y a 'I CI t t a s 

to be imposed by the king'. . . 
3) ]\fein College Delbrück giebt mir folgende Erläuterung: "Valra ~eISS~ 

Feiudschaft, yätanä Vergeltung, und zwar bedeutet das Verbum, von dem yatana 
kommt: ,vergelteu (lohnen und strafen)'. Somit: Feindschaft~vergeltung, In 
diesem Sinne ist es auch einige Mal aus der nicht juristischen LIteratur belegt", 
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geben 4)]; § 2: ,Hundert Kühe für einen Vaigya'; § 3: ,zehn 
fü:' einen Qüdra\. § 4: ,und in jedem (dieser Fälle muss) 'ein 
StIer (gegeben werden) ausseI' (der Zahl der Kühe) zum Zweck 
der Expiation (präyagcittärtha)'. § 5: ,Wenn Frauen von den 
erwähnten drei Kasten getödtet sind, muss dieselbe Composition 
gegeben werden', 

, Diese Stelle von Apastamba ist für die Aufhellung des alt
anschen Blutrechtes von ungemeiner Bedeutun 0'. Versuchen 
wir, ihren juristischen Gehalt auszuschöpfen. b 

a) Zunächst wird in ihr ausgesprochen, dass es sich Um 
Feindschafts-Vergeltung handelt. Nun wissen wir dass 
das durch die Tödtung geschaffene Verhältniss zwischen' dem 
Thäter und den Angehörigen des Erschlagenen bei Griechen ' 
wie Römern wie auch Germanen (Grimm R. A. S, 646 Not. **) 
die "Feindschaft" 5) heisst. Indem wir denselben Begriff bei 
elen Indern finden, werden wir nicht zweifeln dürfen, darunter 
auch dasselbe Rechts-Verhältniss zu verstehen. Es ist das ur~ 
alte Blutracheverhältniss. - Bei den Germanen heisst das Geld 
welches zur Ablösung diesel' Feindschaft als Pr eis des e r ~ 
sc h lag e n e n Man ne s (capitis aestimatio) gezahlt wird das 
Wel'igelt (Grimm, RA. S. 650. 651). Es hat wohl l:einen 
Zweifel, das Wort wer aus litth. wyras, lett. wihrs, goth. vair 
altn. V81'l', lat. vir zu erklären, also werigelt mit lVIannesprei~ , 

4) Die Einrichtung, dass die Bussen durch das weltlich-geistliche Gericht 
des Kön~g~ mit seinen brahmanischen Beisitzern aufgelegt wurdeu (Not. 2), mac},t 
es begreiflich, dass, nachdem die B I u tr ach e dem indischen Volke ausgetrieben 
worden war, auch ihre Substitution, die Co m pos i ti 0 n, nicht mehl' verstanden 
wurde. So drang denn die Ansicht durch, dass diese Composition einfach als 
eine Gel d bus s e vo.m König einzuziehen, oder dass sie den Brahmanen zu 
überlassen sei. 

5) Die EIe m e nt e der B lu t l' ach e können wir kurz mit Aeschylos in 
folgende Punkte fassen: a) Der Mörder ist der e X ~ po<;, b) ein Dämon oder 
ein Mensch wird die That rächen, c) indem er dem Mörder Leid zufügt, d) und 
zwar Tödtung um Tödtungj e) dadurch, dass er dies thut, ist er zugleich otxG(<Jt~, 
und Talionsbringer (otx'C)<popo<; = Racheträger), f) und dies zu thun ist Eusebie 
gegenüber den Göttern j Choeph. 119: eA:Jsfv 'm' m!-rof, oG((fl.0v' ~ ßPOTWV nVG( , a '"I' ~ , , - 1tOTepG( tXG(O'T'C)V't] utx't]<popov hY<Oj - a1tAW, n <ppcl.~ovO" ZaTt, 
ei VT G( 1t 0 X TC ve f. - Mt TG(UTcl. fl.OV 'aTtv e U 0' e ß';; :JSWV 1tcl.pG(' _ 1tW~ 0' Ov" , , " , , '" . , TOV ~X,.JpOV G(vTG(fl.dßeO'~G(t XG(xof,. 
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zu übersetzen. Daran anknüpfend hat neuerclings Roth 6), ge
stützt auf einige vedische Stellen, die Ansicht ausge~prochell, 
dass auch das vairayätana, gleich dem deutschen wel'l~elt, als 
Mannbusse" zu verstehen, und diese Deutung an ehe Stelle 

'1' • Bühler'schen Erklärung (vairayätana = Feindschaftshinweg-
( el d' t 
'äumung) zu setzen sei. Es ist nicht meines Amts, lese e y-
~ologische Frage zu entscheiden. Aber wenn die entscheidendste 
der VOll Roth angeführten Stellen: TäI;1\lya Brähmm;ta 16, 1, 12. 
13 nicht (mit Roth) zu übersetzen iS,t: "wer den .~oma ze:'
drückt, der erschlägt einen Mann aus der 'Zahl der G~tter. DIe 
'hunclert (Kühe) sind die Mannbusse (vairam), ehe er den 
G ö t t e rn hi na u s z a h lt (yäl~ gata1"!l tad devän avadayate)" , SOl~
dem (mit Delbrück): "Die hundert Kühe sind Dasjenige, wonut 
er den Göttern das va i l' a m ab kau ft ", - so 'wirdman doch 
dabei stehen bleiben müssen, dass vairayätana: Fei.ndschafts
vergeltung heisst. Sachlich wird dann aber doch zWIschen. der 
Auffassung von vairayätana als 'Mannpreis, bezw. al~ Fel1l.d
schaftsvergeltung kein wirklicher Gegensatz zu statmren sem. 
Jedenfalls ist vail'a (als Feindschaft) immer doch ein von dem 
den Mann" bedeutenden Stammwort abgeleitetes vYort [vgl. 
auch "die von Roth citirte andere Stelle Maiträym;tl Sal"!lhitä 
1113 13: nun ist die Abfindung für den Mann ein Hundert" 
(~atadäyo v~~'a1t)]' Es handel~ sich um zw~i nicht sich wider
sprechende, sondern sich an el1lander anschl:essende ~~danken. 
Wenn der Mannpreis 100 Kühe beträgt, so sl1ld 100 Kuhe auch 
eIer Preis für die Ablösung der aus der lVIannestödtung ent
standenen Feindschaft. 

b) Auf Grund der den Angehörigen 9bliegenden Blutrac~e 
handelt es sich hier um Beilegung, Composition derselben nllt
telst Geldabzahlung. Aber die Feindschafts - Vergeltung setzt 
bei den Indern nicht erst ein cdo8aaaSa~, ein Verhandeln übel' 
die Schuldablösung zwischen Thäter und Blutracheberechtigtem, 
voraus. Es bestehen vielmehr, wie bei den Germanen, ein für 
alle Mal fixirte Ablösungssummen. Da es sich aber um Ab
lösungssummen handelt, so werden wir zu der Annah~e ge
zwungen, dass ursprünglich, zu der Zeit, als bei den Altmclern 

6) Roth, Wergeld im Veda (Zeitschr. d. dentscll. morgenl. Ges. 

4. Hft. (1887) S. 672 ff. 

41. Bd, 
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n~ch die Blu.~ra.che bestand (§ 67 N Qt. 1), die, Ablösung an 
el! 0 A n geh 0 1'1 gen des Erschlagenen gezahlt werden nntsst 
Diose A~geh.örigen können nur die SapiJHlaverwandten, welch: 
aucl: bOl Gl'lec~en und Römern, als 'Anchisteis oder Cognaten . 
sobnnotenus, ehe Bluträcher waren, gewesen sein. Die Ansi~ht 
class die Ablösungssumme an den König oder an die Brahmanß1~ 
Z~l zahlen war, kann erst aus Zeiten datiren, wo das Verständ-
111SS des alten Blutracherechtes schon gänzlich erloschen war. 

c) Die. Compositionssummen sind für die drei Stände des 
Ade.ls, des Volks und der Diener in festen P~eisen nach dem 
Declmalsystem geordnet. Die Fixirung dieser Preise nach Kü
hen, als der alten pecunia, deutet schon an sich auf hohes 
Alter. Aber dazu tritt noch folgendes Moment. Nach der 
Ordnung der Preise in Gemässheit des Decimalsystemfl ist es 
kaum anders denkbar, als dass für einen noch über dem Adel 
stehenden Stand (die Brahmanen) der Preis zehntausend Kühe 
h~tte sein müssen. Das aber wäre etwas in der Wirklichkeit 
mcht Durchführbares. Und doch sind diese Preise offenbar 
k~ine Sch~inpreise, sondern es muss einmal eine Zeit gewesen 
sem, wo SIO effectiv gefordert und geleistet wurden. Das führt . 
auf den Gedanl~en, dass zu der Zeit, wo diese Preise festge
s~ellt wurden, eme Erstarrung der Stände zu Kasten und damit 
dIe schroffe Ueberordnung der Brahmanenkaste über die Adels
kaste noch nicht eingetreten wal'. Wir werden alsbald sehen 
dass im Blutrechte die Ueberordnung der Brahmanen über de~ 
Adel an andere Punkte angeknüpft hat. 

Aber es ist noch weiter hinzuzufügen, dass auch der in 
den Sütras für den Adel feststehende Kopfpreis von 1000 Kü
h~n i~ einer noch früheren Zeit nicht schon fixirt gewesen ist. 
DIOS 1st das werthvolle Ergebniss der Roth'schen Abhandlung 
(Not. 6). In den von Roth mitgetheilten Stellen wird eine 
Genie angerufen, dem Opferer ·einen Mann d. i. Sohn zu schen
ken~. der Qatadäya (ein Hundert :verth) sei. Wer den Agni 
ausloscht, begeht an den Göttern einen Männermord und für 
den Mann ist die Abfindung ein Hundert Kühe. Ebenso ~rschlägt 
wer den Soma zerdrückt, einen Mann aus der Zahl der Götter' 
u~d er muss d~für den Gö.ttern (als den Geschlechtsgenossen) 
l~It hundert Kuhen das valram abkaufen. - Hieraus ergiebt 
SICh sehr deutlich, dass in älterer Zeit das, was in der Sütra-

2!)!) 

periode der Mannespreis des eigentlichen Volk~ (der VaiQyas) 
wal', die allgemeine Regel für die capitis aestimatio bildete. 
Es läSst sich schliessen " , sagt Roth, "dass H und er t der ". . Ans atz e In e s b e v 0 l' zug t e n Man n es 1St, und dass es, 

wie sich von selbst versteht, verschiedene Stufen der Schätzung 
gab. Dem entsprechend ist auch der Angehörige der Götter
genossenschaft auf ein Hundert gewerthet. Und so zahlt nach 
tIer Legencle von Quna~Qepa" [es handelt sich um den oben 
§ 16 NI'. CI erwähnten Acloptionsfall 7)], . "h~ welcher der Brah
mane höher gestellt wird als der Krieger, Rohita einem ~ishi, 
also einem Brahmanen für dessen Sohn ein .Hundert. Obschon 
hier die Standesverhältnisse andere sind, sehen wir doch dar
aus, class ein Hundert ein gutes Wergeld gewesen sein muss. 
Es lllag in cler alten Zeit zwar nicht für ein Stammhaupt, abor 
doch für einen der honestiores oder optimates, wie die germa
nischen Gesetze sagen, gegolten haben".' 

cl) Dem vairayätana wird das prä y a Q c i t t a, die Busse
leistung, gegenübergestellt. 

Ci) PräyaQcitta ist der technische Ausdruck für das ganze 
grosse Pönitenzialsystem, welches allmälig bei den Indern aus
gebaut worden ist, und von dem ich in clen §§ 50-52 einen 
Ueberblick zu geben haben werde 8). Gerade weil in der Apa
stambastelle clas vairayätana dem präyaQcitta gegenübergestellt 
wird, hat Bühler ganz mit Recht geschlossen, dass in dem vai
rayätana nicht von Büssung die Recle sein könne. In dieser 
Gegenüberstellung Beiclel' tritt uns die Zweiheit der Elemente 
entgegen, welche überhaupt das altarische Blutrecht durchzieht. 
Diese Zweiheit erklärt sich daraus, dass in uralten Zeiten geist-

7) So wie hier hundert Kühe als Kaufpreis für einen zu adoptirenden Sohn 

angenommen werden, so war auch, wie wir oben gesehen haben (§ 19 Not. 3), 
bei der Kaufehe mit reellem Preise der Preis des l\Iädchens regelmässig 100 
Kiihe (ausser einem Wagen) [wie denn auch bei Homer die 100 Rinder hervor
tl·eten]. _ AllS diesem Ehepreise des Mädchens [wobei der freiende "Liebhaber" 
das i\lädchen schon in der Höhe des Angebotes ehren muss, indem er sie seinem 
eigenen Vaiyya Mannes-Preise gleichstellt 1 ist dlll'chaus kein Schluss auf die Höhe 
des Wergeldes einer erschlagenen Frau zu ziehen, wie wir alsbald sehen werden j 

s. Not. 13. 

S) Bei Vishl}u nimmt die Lehre vom Präyaycitta (the law of penunce) den 

grossen Raum von Cap. 33-57 ein. 

1 
I 
I 
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lich-si~tliche uncl Rechtsorcllll1l11:1 noch ineinander verwachsen 
e:·sc~ell~en. ~n. der Kakurgie., insbesondere der ,Blutthat', liegt 
eI~~ Et" as, gege~ clas auch m den rohesten, primitivsten Zu
standen das ~eWlssen des arischen 'Menschen reagirt.Er er- . 
konnt, dass ehe That eine verunreinigende (Sünde enas) , s . 
Er fordert, um seiner selbst wie um des Verletzten 'willon elael. . R" , ss 
eI~e euugung stattfinden müsse. So hat sich bei den Alt-
anel'll das System der Schuldopfer entwickelt, ruhend auf dem 
Gedanken, dass durch Hingabe eines zu töcltenden Menschen 
;f~~'des, Rind~s, Ziege, Schafes die Schuld vom Haupte de~ 
Th.aters abgeleItet werden könne. Das also ist die' geistliche 
~eIte d~s uralten Crimi~alrechts. Aber dasselbe hat auch Von 
Jeher eme weltliche Seite gehabt. In der Zeit, wo Alles auf 
e:er G.eschlecht~rorganis~tion beruht, wird in der Tödtung eines 
Menschen u11l111ttelbar eme Verletzung des Geschlechts gefunden 
dessen geschütztes und schützendes Mitgliee1 der Erschlagen~ 
gewesen war. Also das Geschlecht oder der Nächste im Ge
sC~llecht .mus~ den Erschlagenen rächen, das ist sein Recht wie 
se~ne Pfhcht). Das aber setzt voraus, dass der Thäter in 
semer Handlung eine dem anderen Geschlecht oe1er -dem Mit
~liede des eig.enen G.eschlechts feindliche Absicht bethätigte. 
So entsteht dIe ScheIdung: unabsichtliche That fordert nur 
geistliche Reinigung; absichtliche That aber ruft ausseI'dem die 
H~che . des verletzten dem Getöclteten Nächststehenden wach. 
v~ ar ~,Ie That nur eine culpose, so treten, wie wir sahen, ledig
h,ch Suhnopf~r oder andere an deren Stelle gesetzte Expiationen 
eIn. War SIe aber absich:lich, so ist noch wieder der minder 

. 9) Die, Geschlechtel'ol'ganisation und, darun wiederangelmiipft, die Blutrache 
bilden an Sich nur Re c h t s s c h e m a t a, Dabei können sie in den einzelncn 
Völkel'll sich zu sehr VOn einander verschiedenen Re c h t s ' t' t t' . , Ins I n Ion e n ge-
st~Iten, Wu' smd gegenwärtig noch weit davon entfel'llt, die geschichtlichc Eut
wlcldung der Rechtsinstitutionen des Geschlechterwesens und der BlutrilclJe auch 

nu~' in einigen wichtigen nichtarischen Menschheitsstämmen genau zu verstehen. 
'Vu' befinden uns ja auch erst im Anfange des Begreifens des arischen Ge-
schlechterwesens und der arischen Blutrache Dass el'ne all ' h , ,gemelnmensc -
h : h - g lei c h h e i t li c h e ge s chi c h tl ich e Entwicklung der Blutrache (vom 
K~'leg~ der Geschlechter unter einander bis zur Einzelhaftung) stattgefunden habe, 
":Ie .sle Kohler. (z. B, ZeitschI'. f, vgl. R.W. VII 423) behauptet, ist jedenfalls 
bis Jetzt nur eme noch unerwiesene Vermuthung Icll habe I' d 'h . h ' . , n em le file In 
~n~eren arisc4en Grenzen halte, darauf nicht weiter einzugeheu. 
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böse Wille von der klaren und bewussten unver7.eihlichen Bos
heit zu unterscheiden. Bei dem minder bösen Willen kann eine 
Feindschaftsvergeltung eintreten, und davon sprechen wir hier. 
Nothwendigerweise ab~r ist es mit solcher Feindschaftsvergel
tung nicht abgethan, sie bezieht sich ja nur auf die weltliche 
Seite der That. Wegen deren geistlicher Seite muss ausserdem 
noch ein Expiationsverfahren hinzu~reteI1. Das bestand nach 
dem alt arischen System aus einem S ch u I d 0 P fe l' von Mensch, 
Pferd, Rind, Ziege oder Schüf. Gerade hier wird uns nun die 
Apastamba'sche Stelle so werthvoll. Sie sagt, aus seI' dem vai
rayätana müsse auch noch als präyagcitta.ein Stier ge
geben werden. Hiermit kann nicht Etwas gemeint sein, das 
als Z a h I u n g, wie die Composition, erschiene, Dann würden, 
wer auch der Empfänger wäre (König oder Brahmanen), je nach 
den drei Ständen Summen von verschiedener Höhe festgesetzt 
sein. Indem gleichmässig, mogte ein AeUicher, Vollrsmann oder 
Diener erschlagen sein, immer ein Ex p i at ion s stier gegeben 
werelen musste, so kann das nur den Sinn haben, dass nach 
elem ursprünglichen Gedanken er den Brahmanen 10) ausgehän
(ligt wurde, um als Schuldopfer geschlachtet zu wer
den. Haben wir schon in den Compositionspreisen einen Be
weis für das hohe Alter diesel' Institution, so tritt dazu dieser 
Expiationsstier als zweiter Beweis. Wir sahen oben, dass das 
entsündigende Thieropfer, das als Opferung eines Bocks oder 
Schweins oder frischmilchenden Weideviehs (§ 46 Not, 7) die 
Griechen 11) und die Römer festgehalten haben, auch bei den 
Indern noch in verschiedenen Gestalten· [Ziegenopfer, Kuhopfer, 

10) G, 22, 15 ,der Bulle ist immer CUr die Brahmunen'. 

11) Petersen S. 176, 177 (nach Platon) ,,·Wenn aber sonst Jemand mit 

eigener Hand u n 1'1' ei will i g (lfx(i)~) einen Anderen getödtet hat, sei es unbe
waffnet oder mit einer Waffe, ofer durch Trank oder Speise mit eigenem Körper 
oder durch fremden Körper, soll er wie ein Mörder betrachtet werden und als 

solcher gerichtlicher Entscheidung. unterliegen". Tödtung eines fremden Sklaven 
in der Meinung, es sei sein eigener j "er soll aber gl' Ö S seI' e und me h l' e 
Re i ni gun gen (xcÖC<Pfl.0() am~enden, als hei den in Kampfspielen Getödtetell j 
die Exegeten sollen entscheiden liber die Reinignng~n, die 
der Delphische Gott bestilnmt hat". Unfreiwillige Tödtung des eige

nen Sklaven, eines Freien, sowohl des MitbUrgers als des Fremden. PI. G, 9, 8 

p. 865. 



Pferdeopfer , ja sogar noch eine, Reminiscenz des .Menschen~ 
o~}fel's; § ~5 Not. 7] fortgetragen worden ist. ~aran schl1esst 
sIch nun luer das Resultat, dass die Inder bei der verzeihlichen 
ablösb~.l'en TÖ(ltl~ng nach der Apastainba'~chen Lehre sich auch 
clen S und e n s t 1 e I' bewahrt haben. " 

(J) Das ganze Präyagcittasystem ruht auf dem Gedanken, 
dass dadurch eine persönliche E n t s ü n d i gun g hergestellt 
werden solle .. ?er Tl~äter soll wieder rein werden. Nach ge~ 
schehener Rellligung 1st er von Allen, mit denen er bisher in 
Verkehr stand, in Frieden lind Freundschaft wieder aufzuneh~ 
men. Die ältere Anschauung ist die, dass man die Schuld vom 
Th~ter a:lf das Haupt eines an sich unschuldigen, geopferten 
Tllleres hlllüberleitet. "ViI' haben gesehen, dass diese Anschau~ 
ung den Indern, Griechen und Italikern gemein ist. Durch sol
ches Opfer von (Mensch) Pferd, Rind Schaf Zieae el'leidet 

1 
. ' , I:> 

n~an ce In e S tr a f e, sondern es wird angenommen, dass für 
ehe den Göttern gewährte Opfergabe die Götter ihren Zorn 
aufgelJen und den Thäter wieder als rein annehmen demzufolge 
er. aucl~ im Verkehr der Sterblichen wieder als rein zl~zulassen ist. 
DIe Gnechen sprechen da, wo sie die %difa~(J(g beschreiben diesen 
Gedanken in bestimmtester Weise aus (s. u. § 69 NI'. b; n;~oa~ 
,[(YC~lflflEJlOJl n:~og lJ).),OWlJl O[XOlg xa~ n;o~8VflC(al (J~o'C(7)j1). Wir 
~verden berechtigt sein, diese selbe Anschauung auch bei elen Alt~ 
~ndern da vorauszusetzen, wo ein als Präyagcitta gegebenes Thier 
III Frage kommt, also auch in unserem Fall des für die Tödtung 
gegebenen Stieres. Aber die Inder sind weiter gegangen und 
haben, was den Griechen und Römern unbekannt ist al~ Prä~ 
yagcittas. ein ganzes System von Büssungen ausges~nnen, in 
denen mcht mehr ein stellvertretendes Thier büsst sondern 
dem Schuldigen selbst, der seine Sünde eingestehen ~nuss die 
Duldung eines Leides aufgelegt wird. Hier kann man die Busse 
schon eine S tr a fe nennen 1 2). Sie ist aber bei den Indern 

, 12) Solche Bussstrafen haben aber mit dem Bnss-Thieropfer die gleiche 
WIrkung, dass sie [das Sündeu-Geständniss vorausgesetzt Vas 20 29' . S" ' . , ,eine 

linde,. welche offen proclamirt wird, wird geringer'] e n t s ii n d i gen d e 1):1'aft 
haben, dass sie rein machen' V 19 45 L t d' ..., ' aso , ,ell e, le Vergehungen begangen 
un,d vom Komge Ihre schuldige Strafe empfangen haben, gehen I' ein zum 
H Im m e I und werden so heilig wie die Tugendhaften" Baudh IV 2 16 _ 
h T d ' ' , ,ge 

CI Igt urch die heiligen JlIittel der Reinigung, überwinden wir unseren Feind , 

doch immer geschieden geblieben von dem, was wir heutzutage 
i. e. S. unter Strafe verstehen, wenngleich äusserlich die Art 
der Zudecretirung solcher Bussen leicht eine Verwechslung ver
ursachen kann. Bei den Indern sprechen nämlich die geistlichen 
Präyagcittastrafen Brahmanen unter Leitung des Königs aus 
(s, ob. Not. 2 u. 4); dann aber ist davon ganz verschieden ein 
System weltlicher Königsstrafen aufgf:)koll1men, welche die Inder 
da1,l~la (Stock) nennen. Jedenfalls müssen wir alles einerseits 
zu den pruyagcitta-Strafen uncl, andererseits da1,leJa-Strafen Ge~ 
hörige genau von Dem scheiden, was die Inder als Buss-Thier
opfer von alten Zeiten hel' fortgetragen haben, wie dem hier 
in Frage kommenden .präyagcitta-Stier wegen Tödtung. Das 
Bussopfer ist präyagcitta, aber keine Strafe, die Busskasteiun
gen sind präyagcitta und Strafe; die Königsstrafen liegen ausser~ 
halb des Präyagcittasystems, wenn sie auch vielfach davon in~ 

fiuenzirt worden sind. Es ist nun freilich möglich, dass der 
präyagcitta-Stier schliesslich bei den Indern gar nicht mehl' 
ge 0 p fe l' t, sondern von den Brahmanen als gute Prise be~ 
halten worden ist. Damit erscheint aber dann doch der Grund~ 
charakter der Leistung nicht als geändert. Sie bleibt immer 
etwas von der Leistung der C'ompositionssumme von 1000, 100, 
10 Kühen (auch wenn diese schliesslich nicht mehl' an den 
Bluträcher, sondern an den König oder die Brahmanen erfolgte) 
innerlich Verschiedenes. 

r) Bei den Germanen entspricht, wie wir sahen, dem incH
schen vairayätana das werigelt. Wie aber neben dem vairayä~ 
tana aussel'dem der präyagcitta-Stier zu leisten ist, so finden 
wir (vgl. Grimm, RA. S. 656) auch bei den Germanen noch 
etwas neben dem werigelt Stehendes: ten fredus. Dass nun 
der fl'eclus gewisse geschichtliche Zusammenhänge mit dem 
präyagcitta-Stier haben möge, lässt sich mehr ahnen als be~ 
weisen. Neben der vom Verletzten bezogenen Privatbusse er~ 

scheint, sagt Grimm S. 648, schon in der ältesten Zeit für die 
meisten Verbrechen noch eine öffentliche, welche der König, 

die Sünde'; G. 27, 16. - Hat daher der Sünder die Busse vollzogen, so steht 
nun auch der Verkehr mit dem Entsündigten wieder frei; Vi. 54, 31 
,mit Sündern, welche ihr Verbrechen nicht gesühnt haben, lasst Niemanden ein 

Geschäft irgend welcher Art abmachen, Aber ein Mann, der das Gesetz kennt, 
m\lSS nicht die, welche es gebüsst haben, tadeln adel' meiden'. 
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das Volk und das Gericht, wegen des gebrochenen Frieclt~ns in 
Empfang nahm. . . . Die öffentliche Busse ze:l?t von e~nel' mil
deren Zeit, in welcher Fehde selten, OomposItlOn bereIts Regel 
geworden war und der Schuldner sich in die N othwen~ligkeit 
fügte, mehr zu zahlen, als er geschadet lfatte; es wal' em A.n
hang zur Busse, k ein e S tr a f e. Unter Strafe (poena, Pell~) 

verstehe ich eine vom Volksgericht ausgesprochene Veru~·thel
lung an Leib, Leben und Ehre des Verbrechers, die nichts 
gemein hat mit der stets in Geld oder Geldeswerth besteheIlden 
Busse. Geldstrafen, in diesem genaueren Sinn, hat das Alter
thum nicht. Zusammenhang beicler, der Bussen und der Strafen, 
mit altheidnischen Opfern können wir vermuthen,nicht 
mehr nachweisen". In dem indischen prayaQcitta-Stier mögen 
wir solch ein "altheidnisches Opfer", das sich dann in die blosse 
Bussleistung des Thieres an die Brahmanen umgewandelt hat, 
noch vor uns habe!1. Auch wird man anerkennen müssen, dass 
solche Bussleistung des Thieres immer seinen alten Ohar~kter 
darin festgehalten hat, dass es k ein e S t I' a fe war, also, so 
lange sie überhaupt vorkam, immer von den auch bei den In
dern sich entwickelnden Königsstrafen (daI).~la) geschieden wer
elen muss. Auch lässt sich denken, dass aus dem zunächst als 
Opferbusse zu leistenden Stiel' bei den Germanen die an König, 
Volk oder Gericht um des gebrochenen Friedens willen, zu ent
richtende Geldbusse sich entwiclwlt habe. Aber diesen Zusam
menhang mit Roth als einen sichel' nachgewiesenen auffassen, 
mögte ich doch nicht. Roth sagt: "W ofür ist nun jener Stier 
die Sühne? .. Der Sinn der Sühne ergiebt sich schon daraus, 
dass sie in sämmtlichen Fällen, der grossen Unterschiede des 
Wergeldes ungeachtet, dieselbe ist. Sie muss also Gen ugt~uung 
sein für einen bei jedem Todtschlag, treffe er hoch oder meder, 
gleichbleib enden Factor. Und das ist der Bruch des Friedens 
oder des Rechtes, der Frevel als solcher. Die Busse, jene 10 
ocler 100 Kühe, sind der Schadensersatz an die Beschädigten, 
diese Sühnung, der Stier, ist die dem Gemeinwesen, dem Für
sten oeler einer Obrigkeit geleistete Genugthuung für die Stö
rung des Friedens, sie ist die e ig e n t li c h e S t I' a f e [?J. So
nach wäre dieses prayaQcittam gen a u das, was im gennani
schen Brauch als fredus oder fridus, Friedensgeld, die Ergänzung 
des Wergeldes bildet, die dem Könige oder Volk geleistet 
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wird. Eine Ue bel' e in s tim m u n g der Rechtsbräuche beidm' 
Völker, die kaum vollständiger sein könnte" [?J. 

d) In der von Apastamba gegebenen Darstellung der Lehre 
vom vairayatana und vom pr~yaQcitta-Stier haben wir, wie auch 
Roth mit Recht annimmt, das äl tere Recht zu erkennen. 
Hieran haben sich in den anderen Sütras noch weitere Vor
schriften über vorzunehmende PrayaQcittas angeschlossen. Nach 
Gautama 22, 14 muss für ,(absichtliche) [d. h. hier: nicht bloss 
culpose, aber doch verzeihlich-ablösbareJ Tödtung eines Ksha
triya das normale Gel ö b n is s der 00 n tin e n z sechs Jahre 
lang gehalten werden, und er soll tausend Kühe geben und 
einen Bullen'. Nach 'las. 20, 31 (wo die Oompositionszahlung 

,und der Expiationsstier gar nicht mehr erwähnt werden) dauert 
die Oontinenzbusse für Tödtung 'eines AcUichen acht Jahre. 
Noch weiter ausgebildet findet sich die Sache bei Vi. 50, 1-12, 
wo ebenfalls die Oomposition und der Expiationsstier fehlen. 
Die Abstinenzbusse heisst hier das m aha VI' a t ~ [= die grosse 
(gelobte) U ebung]. Sie besteht im Wohnen im Walde in einer 
Blätterhütte, mit Almosensammeln von einem Dorf zum andern, 
unter Proclamation der eigenen Schuld. Das Vrata setzt voraus 
eine unabsichtliche Tödtung [d. h. hier: eine freilich gewollte, 
aber so geartete TImt, dass man den Thäter als einen axwv 
behandeln darf]. Es dauert für die Tödtung eines nicht im 
Opfer begriffenen Adlichen 9 Jahre, eines Königs 24 Jahre, 
eines beim Opfer begriffimen Mannes 12 Jahre. - Bei Baudh. 
II 1 1 8 wird nur die regelmässige Oontinenzbusse von 9 Jah-, , . 
ren erwähnt. --, Für getödtete VaiQyas und Qüdras sind dle 
Oontinenzbussen abgestuft von geringerer Dauer; bei Baudh. II 
1, 1, 9. 10 drei und ein Jahr, bei Visll1;m 50, 13. 14 sechs und 
drei Jahre, bei G. 22, 15. 16 [der daneben noch die Oompo
sition und den Expiationsstier anführt], ebenso wie Baudhayana, 
drei und ein Jahr. 

e) Für getödtete Frauen lautete in der Apastambastelle die 
Vorschrift: ,für sie (aus der Adels-, Volks- oder Dienerkaste) 
ist dieselbe Oomposition zu geben'. Das ist nicht so zu ver
stehen: dieselbe, wie bei je einem Mann der drei Kasten, son
dern: dieselbe wie bei einem Manne der (letzterwähnten) Qüdra
kaste; also zehn Kühe und der Expiationsstier. Gleichartig 
lautet G. 22, 17 ,dieselbe Regel gilt, wenn eine Frau getödtet 

Lei 8 t, Altarisches ius gentium. 20 
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Worden ist, die nicht in dem Zustande von Sütra 12 war' [cl. h. 
abgesehen von gewissen. privilegirten Fällen], vgl. Baudh. II .1, 
1, 11. 12. Baudhäyana I 10, 19, 3. I) sagt ausdrücklich: ,(die 
Strafe für) die Ermordung eines Weibes - ausseI' einer (Bräh-· 
manl) , welche nach zeitweiliger Unreinheit ge~det hat [und 
damit in der günstigsten Lage für die Kindesconception war] .. , 
ist erklärt durch die Regel über den Qüdramprd. 
Die (Strafe für) den Mord einer (Brähmanl), welche nach zeit
weiliger Unreinheit gebadet hat, ist erklärt durch die Regel 
über einen Kshatriyamord'. - Hiernach werden wir .Roth nicht 
beistimmen können, der S. 673 sagt: "für Weiber der Gonann
ten gilt das Gleiche"; S. 676 "auch das berührt uns angellehm, 
dass das Wehrgeld der Frau, selbst der der unteren Klasse, 
dem des Mannes gleichsteht, wie z. B. im Langobardenrechte, 
ist aber nicht ganz im Einklange mit späteren indischen An
schauungen" . Für die Frau wurde allerdings, wie wir sahen, 
wenn man sie durch reellen Kauf heirathen wollte, der allge
meine Vail,ya-Mannespreis geboten 13). Aber für eine er
schlagene Frau gilt gerade in älteren Zeiten nicht die 
Anschauung, dass sie einem Manne ihrer Kaste gleichw.erthig 
sei. Allerdings ist eine Ausnahme zu machen für die Frauen, 
die in einer Zeit erschlagen sind, wo sie möglicherweise schon 
Trägerinnen eines männlichen Embryo waren. Einer solchen 
Frau wird, wenn sie Brahmanin war, wenigstens der Werth 
eines Kshatriya beigelegt. Im Uebrigen aber stehen Frauen 
unter dem Gesichtspunkte, dass sie an der Gemeinschaft des 
Vedastudiums keinen Antheil haben. Sie stehen darin den 
Qüdras gleich 14). Beide sind nur dazu da, den arischen Män
nerndas.lLeben angenehm zu machen 15). So ist denn auch 
das eigene geistliche Verdienst der Frauen nicht höher, 

111) Ich gab oben an, dass die Ehe mit reellem Kaufpreise gerade vorzugs· 

weise als die gewöhnliche Eheform der niederen Vaiyyaschichten bestand j vgl. 

Not. 7. 
14) Baudh. I 5, 11, 7 ,Women are considered to have no business with sa· 

cred texts j vgl. § 40 Not. 3 j § 56 NI'. VII. 
15) Ap. II 11, 29, 11 ,the knowledge which <;'üdras and women pos· 

sess is the completilJn (of all study) [the meaning of the Sutra is, that men 
ought not to stndy solely 01' at first such <;'ästl'as as wornen 01' <;'üdl'as also 
learn, but that at first they rnust study the Veda j Mann 2, 168. The Imowledge 

_-IiIiiIiIIiI!IIl--......... - ................. ------,----------. 
207 

als das der Qüdras [und zwar ist das nur aem höchstgewel'~ 
theten Thier, der Kuh, gleich, Baudh. I 10, 19, 3]. So kann 
denn auch die capitis aestimatio einer Frau nur der eines Qüdra 
gleichstehen. 

f) In weiteres Detail sind dann noch die Büssungen zerlegt 
worden bei Vasishtha und Vislwu, welche die Compositionszah
lung und den Expiations~ier nicht mehr erwähnen; Vas. 20, 
34-40, und Vi. 50, 8-10. 

48. (Fortsetzung. - Die drei mittleren Mänavagebote nach 
dem alten Strafsystem.) - 3) Berechtigte Tödtung. Von alt
arischen Zeiten her hat man anerkannt, dass es Fälle gebe, in 
denen es Dharma, Themis, Fas ist, einen Anderen zu tödten. 
Dies gilt, wenn ein durch den An griff eines U ebelthäters Be
drohter gleich in' continenti die manifeste That abwehrt, und 
dabei den Angreifer zu Tode bringt 1). Im § 44 fasste ich das 
gesammte auf diese Eventualitäi bezügliche gl'äcoitalische Ma
terial in drei Sätze zusammen. Erstlich : . das lX~X8t'j) X8l~(v'j) 
&oLx(t)'j) kann den, Angegriffenen berechtigen, den Angreifer zu 
töelten. Zweitens: die lebensgefährlichen Angriffe werden unter 
die drei Gesichtspunkte der Aggression mit Waffen, Brandstif
tung und Gift gebracht. Drittens: die ins vVerk gesetzte Ab
sicht ist der ausgeführten That gleiChgestellt. Ich habe nun
mehr darzulegen, was das indische Recht in Betreff dieser drei 
Punkte anordnet. 

which wo m e n an d <;' ü d l' asp 0 s ses s i s: dan c i n g, mus i c an d 0 t her 

branches of the Arthayäsira]. 
1) Fr. 3 de iust. et iure 1, 1 (Flol'ent.): ut vim atque iniuriam pro· 

pul sem u s: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui 
fecerit, i ur e fecisse existimetur, 'et cum inter nos cognationem 'quandam natura 

constituit, consequens est hominem homini insidiari ne fa ses s e. - Wenn man 
bei der Abwehr den Angreifer tödtet, so ist dabei immer noch möglich, dass 
man in gewissen Fällen weiterer Reinigung bedurfte. So wenn man in der 
Nothwehr sei ne n Fr e n.n d erschlägt (nach dem Delphischen Orakel spruch, 

Petersen S. 196): !:XTe(VCI., 0'0'1 hCl.lpOV af1.VVtilv· 0 () 0' € f1. (CI. (v € ( CI. t f1. CI. [d. h. 
subjectiv blutschuldbeladen bist Du nicht, aber es klebt doch an Dir ein objec
tiv6r Blntmakel, von dem Du hier im Tempel wirst gereinigt werden können]. 

cp eh 0 u Il € Tt eA It (<; x CI. ~ CI. P w't'€ po, ~ ltapo<; ~ O'~CI.. 
20* 
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a) Der für ius gentium erklärte gräcoitalische Satz lautet: liv 
, :J/ .....) .l' , ( )1 ~ I ) 

'Cu;; 'CVJI;'Cll 'Ctva a(!xwv X8t(!WV aUlXWV, wg, 8[r8 11[LVl'a'Co, OVX 

&&%8( 2); vim vi repellere licet (GIRG. S. 309.310.654). 
Diesel' Satz hat in den Sütras folgende Fassung. Ap. I 10, 29, 7 
,In einem Purälfa (ist erklärt worden), dass der~ welcher einen 
Angreifer erschlägt, keine Sünde thut, denn in solchem Fall 
trifft Zorn auf Zorn (w~ .. ath meets wrath)'. Vas. 3, 17. 18 
,Derjenige mag einen Angreifer erschlagen, der mit der Absicht 
zu töelten kommt, auch wenn Derselbe den ganzen Veda zu
sammen mit den Upanishaels kennt. Damit fällt 81' nicht in die 
Schuld des Brahmanenmördel's. Der, welcher einen Vedage
lehrten und zu einer edlen Familie gehörigen Angreifer er
schlägt, fällt durch solchen Act nicht in die Schuld des Mörders 
eines gelehrten Brahmanen. (In) solchem (Fall) schlägt Wuth 
auf Wuth zurück (fury recoils upon fmy) 3). Danach. ist es 

2) Vgl. auch Plat. Ges. IX 12 (874 B): tJv lle 0 x:retvCl.<; irp' ol<; n' ci p.
~ W <; 21 v x CI. ~ CI. P ~ <; er'l) ..• v V X 1" W P rp W P CI. d<; 01 x t CI. v da t 6 v:r CI. iltl 
XAOlt] XP'f)iJ.clrwv d(h !:Awv x't"etv'n n<;, x CI. ~ CI. P ~, ga 1" W' XCl.l Uv ). W lt 0 1l1J 't"'1) v 
dfJ.vvofJ.€vo<; rlltOX1"dVIi, xCl.jCl.P~<; l:a1"w' XCl.l d(Xv i).€V~EPCl.V YVVCl.tXCl. 
~ t cl. ~ 'f) 't" CI. t n<; ~ ltCl.tllCl. lt€pl 1",x rlrppollteM, V'l)ltotvl 1"E~vehw IlltO. Te 1"OV u~pt
a~iVTO, ~(G< XCI.~ Ult~ ltCl.TPO<; ~ dllEArpWV .;; vliwv. icl.v 't"€ rlv~p dm.ux'fl YCl.fJ.E-
1"1) yvvCl.txl ~tCl.~ofJ.iVIi, xn(vCl.' 1"OV ~W~OfJ.EVOV I: a 1" W x CI. ~ CI. po, d v 1" 0 v 0 iJ.!p • 
xCl.l Uvn, ltCl.Tpl ~o'I)~WV [~cl.VCl.TOV], fJ.'f)llb rlvoatov IlpwVH, xn(v'n nvi, 
.;; iJ.'f)Tpl';; n~xvot, .;; rlll€Arpof, .;; ~VYYEV~TOpt 1"ixvwv, lt cl v T W <; X CI.:i CI. P ~, ~a1"w. 
_ Platon steht hier noch ganz auf dem Standpunkte des alten T h e m is l' e ch
te s. Es kommt darauf an, ob der Angegriffene trotz der erfolgten Tödtung 

XCl.~Cl.PO, sei, und dazu ist auch nöthig, dass er seinerseits nichts eho atov gethan 
habe, Dieses Themisrecht wird dann nur auch in das Par ti c u 1 a l' l' e eh t 

des vOfJ.O' der betreffenden Polis aufgenommen. 
3) Baudh. I 10, 18, 13 ,Nun citiren sie noch (folgenden Vers): "Wer einen 

ä tat ä y in, der im Stande ist den Veda' zu lehren und in (edler) Familie ge
boren, tödtet, verfäIlt durch diesen Act nicht in die Schuld des Mörders eines 
gelehrten Brahmanen; in solchem Fall schlägt Wnth auf Wuth zurück'. - Tod 
bei der Vertheidigung des eigenen Vermögens, 'Veibes, Lebens, eines Königs, 
eines Freundes bringt in den Himmel, Vi. 3, 45. - Sehr bezeichnend für den 
indischen Standpunkt (wonach in Gemüssheit der Ahit',sä die Frage gegenüber. 
l\Ienschen und Thieren an sich gleichsteht) ist die Dal'stellung VishJ;tus 5, 188 
-190 ,Wer (zu seiner eigenen Vertheidigung) tödtet: einen Tiger, oder anderes 

Thiol' mit scharfen Nägeln und Klauen, adel' eine (Ziege oder anderes) gehörn
tes Thier (ausser Kühen) [die Kuhtödtung steht der Frauentödtung gleich; 

Baudh. I 10, 19, 3], oder einen (Bären oder anderes) Thier mit scharfen Zähnen, 

ode l' ein e n M ö l' der, oder einen EIephanten, 1;'ferd, oder irgend anderes 

denn, während in Indien regelmässig nur der Adel Waffen tt'Ug, 
auch den Brahmanen und elen Vaic;yas gestattet, zur Selbst
vertheidigung Waffen zu ergreifen, Vas. 3, 24. 

b) vYas nun aber unter einem An griff zu verstehen sei, 
der den Angegriffenen berechtigt, den Angreifer zu töelten, 
darüber belehren uns Vasishtha 3, 15, 16 und Vishlfu 5,189 -192. 
Es wird gut sein, beide Stellen in Parallele nebeneinander vor-
zuführen: " 

Vasishtha. 
,Sie erklären, dass ein Tödt~n

eler kein Verbrechen begeht, 
wenn er einen Angreifer er
schlägt. Nun citiren sie noch 
folgende Verse: 

"a) Ein Brandstifter, 

ß) ebenso ein Vergifter, 

r) Einer, der eine Waffe in 
seiner Hand hält (bereit zu 
tödten), 

VishlfU. 
,Man muss wissen, dass es 

Mörder von sieben Arten giebt: 

a) Solche, die zu tödten ver
suchen mit dem Schwerelt, 

ß) mit Gift, 

r) mit Feuer, 

0') Solche, die ihre Hanel er
heben, . um einen Fluch auszu
sprechen, 

8) Solche, die eine töeltliche 
Incantation aus dem Atharva
veela hersagen, 

s) Solche, die eine falsche 
zum qhr des Königs gelangenele 
Anklage erheben, 

(wüthendes) Thier, von dem er angegriffen worden ist, beg eh t k ein Ver
brechen. Jedermann mag ohne Zögei'n einen Mann erschla
gen, der i h 11, mit der A b sie h t, ihn z u er mol' den, an g I' e if t, sei es 

sein geistlicher Lehrer, jung oder alt, oder ein Brahmane, oder selbst ein in 
vielen Zweigen des heiligen Wissens bewanderter Brahmane. Indem man einen 
Mörder, der die Absicht hat, zu tödten, öffentlich oder privatim Wdtet, 

wird vom Tödtenden kein Verbrechen begangen: Wl\th schlägt zllriick auf 

Wnth'. 

1 
i 



310 

Va s i s h t, h a. 

0) ein Räuber, 

8) Einer, der Land wegnimmt, 

~) Einer, der eines anderen 
Mannes Weib entführt, 

Diese werden Angreifer (ata
täyin 4) genannt",' 

.., 
Vishl;t u. 

'Y)) und Solche, die verboten'en 
Umgang mit ein~ anderen Man
nes Weib haben, 

.[t) dieselbe Bezeichnung wird 
anderen (Uebelthätern) gegeben, 
welche Andere ihres weltlichen 
Ru'fes oder ihres Wohlstandes 
berauben, o eIer die religiöses 
Verdienst verachten (durch Zer
störung von Wasserbehältern 
oder andere solche Acte), oder 
Vermögen (wie Häuser und Fel
der).' 

Man sieht, dass hier eine alttraditionelle Lehre vorliegt, 
in welchen Fällen man durch Erleiden eines Angriffs berechtigt 
werde, den Angreifer zu tödten, Allerdings erweist sich diese 
Lehre in verschiedenen Schulen verschieden aufgebaut, aber 
die Grundgedanken sind offenbar dieselben, Diese Grundgedan
ken bilden ebenso auch die Basis des alten griechischen und 
römischen Rechts, Verfolgen wir dies noch etwas weiter ins 
Einzelne. 

Zunächst ergiebt sich, d,ass die drei fundamentalen Begriffe 
des Angriffs sich an die drei mittleren Mänavagebote anschliessen : 
An griff des Sc h ä n der s , des Die b es, des T ö d t e r s, 
Vishnu fasst sie Alle unter den Begriff des Mörders, d, h. es 
ist l~it allen diesen Angriffen Lebensgefahr verknüpft. Rück
sichtlich des Sc h ä nd e I' s finden wir auch bei den Indern den 
bei Griechen wie Römern geltenden Satz, dass die Motivirung 
der Tödtung aus dem "F ein des rechte" heraus an sich nur 
gegen den feindlich handelnden und feindlich behandelten Schän
der gerichtet ist (GIRG, S. 300) 5). Neben dem gleich in flagranti 

4) Atatäyin heisst an sich: Einer, der einen gespannten Bogen in der Hand hat. 
5) Auch das Freikaufen von der Th,;t dmch eine seitens des Thäters und 

Verletzten vel'einbarte Geldbusse : si quis in adulterio deprehensus redemel'it 

---------...................... --------~-----1 
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erschlagenen (oeler im Uebrigen anderweit Lestraften) Schänder 
steht das an der Möchie theilnehmende Frauenzimmer unter 
ganz anderem Gesichtspunkte. Sie wird nach Hau s recht be
handelt, Freilich kann auch danach Töeltung, Verkauf, Ver
stossung eintreten, aber der Hausherr kann sie auch möglicher
weise (nach gehöriger, später vom König aufgelegter, Busse) 
wieder zu Gnaden annehmen. Gerade dieses Letztere erwäh
nen die indischen Quelltm 6). - Was den An griff des Die
b es 0 der R ä u bel' s betrifft, so ruht die Gleichstellung von 
Raub und Diebstahl auf der Anschauung, dass beide gleich
mässig den Angriff eines improbus enthalten [Gai III 209: qui 
res alienas rapit, tenetur etiam furti: quis enim magis alienam 
rem invito domino contrectat, quam qui vi rapit? itaque recte 
dictum est, eum improbum furem esse]. Und von diesel' An
schauung aus konnte man für die vorliegende Frage, ob man 
solchen bösen Angreifer tödten dürfe, sehr leicht, wie die Sü
tras thun, sowohl bewegliche wie unbewegliche Sachen unter 
elen allgemeinen :Furtumbegriff (wie dies ja aber auch noch rö
mische Anhänger gefunden hat) ziehen, So nennt denn Va
sishtha sowohl den Räuber wie Den, der Land wegnimmt, einen 
ätatäyin; und VisllJ;tu stellt darunter (in sehr extendirender 
Interpretation) Den, der Andere ihres Wohlstandes beraubt, ihr 
Vermögen (Häuser und Felder) vernichtet, oder die zum Cultus 

se (GIRG. S. 301. 302), wird im indischen Rechte, und zwar missbilligend, er
wähnt j Y. 2, 301 ,Wer einen Ehebrecher Dieb schilt [? j vgl. § 57 Not. 4J, der 
soll 500 paI,las Strafe zahlen; wer Gel d von ihm Ii i m m tun d ihn dan n 
frei lässt, soll das Achtfache des Geldes als Strafe zahlen. 

6) Ap. 11 10, 26, 18-24 ,Ein junger lIIann, der mit ornaments geschmückt 

[zum Coitus pflegt man geschmückt zu gehen; vgl. Ap. I 11, 32, 5. 6; -
wohl nicht richtig BUhler: the ornaments would indicate that he was bent on mis
chief (es wird heryorgehoben, dass der Mann auch möglicherweise unabsichtlich, 

also etwa in der Absicht, zu seiner Frau zu gehen, ein fremdes Zimmer betritt)] 
unabsichtlich einen Raum hetritt, wo eine verheirathete Frau oder heirathsfähiges 

Mädchen sich befindet, muss einen Verweis erhalten; thut er es absichtlich mit 
schlechtem Vorsatz, so muss er Busse zahlen; begeht er wirklich Ehebruch, so 
soll ihm das Glied mit den Hoden ahgeschnitten werden; hat er aber mit einem 

heiratllsfähigen IIIädchen zu thun gehabt, so soll sein Vermögen confiscirt und 
er yerbannt werden. Nachher soll der König solche Frau oder Mäd
c h e n s u s tin ire n uud sie vor Schande bewahren. Wenn sie sich der gesetz

mässigen Busse unterziehen, soll er sie ihr eng e set z m ä si gen Be-

6chiit~ern (Ehemann, be~w. Vatel' oder Brnder] überantworten'. 
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l]öthigen Wasserbehälter u. dgl. zerstört. F Endlich rücksicht
lich des Tödtungsangriffs enthält Visll1;m gegenüber Va .. 
sishtha ebenfalls eine bedeutende Extensiou. VV~ werden sie 
(wenngleich die Incantationen ja auch bei den Römern eine 
Rolle spielen) für eine nicht einmal allgemein indische ansehen' 
dürfen. Es wird mit unter den Begriff des "Mörders" oder 
ätatäyin gestellt: der die Hand zum Fluch Erhebende, der eine 
töeltliche Incantation Sprechende, der beim Könige (welcher 
danach vielleicht ein Todesurtheil fällen wird) eine falsche An
ldage Erhebende. In Betreff der anderen drei Gestaltungen der 
Tödtung (durch Waffen, Gift und Feuer) stimmen beide Sütras 
überein , und dies sind auch gerade die drei Gestaltungen, die 
im attischen, wie im römischen Mordgesetz vereinigt auftreten. 

Wir werden nach Vorstehendem berechtigt sein zu folgen
der kurzen Zusammenfassung. Die Lehre von der be re c h
tigten Tödtung ist uralt-arisches ius gentium. In Bett'eff 
der Inder und der südeuropäischen Arier wird man sie eine· in 
traditionellen Formeln fast wörtlich übereinstimmende nennen 
dürfen: vis trifft auf vis, Wuth auf Wuth; die vis, die man 
sogar durch Tödtung des Gegners abwehren darf, kann in Ge
stalt der Schändung, des Raubes, des persönlichen Angriffs auf
treten; der im Angriff bethätigte Tödtungswille steht dem aus
geführten Verbrechen gleich; das Tödtungsverbrechen hat die 
drei Gestalten der Vernichtung durch Waffen, Feuer oder Gift. 
Woher nun diese formelmässige Zusammenstellung gerade die
sel' drei Gestalten? Ich denke, die Antwort kann nicht zwei
felhaft sein. In altarischer Auffassung steht das Gebot: Du 
sollst nicht Wdten, in engster Verbindung mit dem Gebot: Du 
sollst Dich rein halten. Die schlimmste Art der Besudelung ist 
ist die durch vergossenes Blut, und das ist gerade auch die 
nächstliegende Gestalt des Mordes. Darauf ist denn auch (ab
gesehen von der Blutrachefrage) die Institution, wie man den 
Göttern gegenüber von der That entsündigt werden könne, von 
jeher aufgebaut gewesen. Man vergiesst fü l' das ver g 0 s
sene Blut das Blut eines Sünden-Stieres, -Sch,veines, -Bockes. 
Also der Grundbegriff ist Mo l' d mit BI u t ver g i es sen. Aber 
schon uralt ist auch die Erkenntniss, dass es ebenso schlimme 
Fälle geben könne, wo eiu Mo l' d 0 h ne BI u t ver gi es sen 
stattfindet. Dafür haben sich in einer Zeit, wo man noch keine 
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juristischen Definitionen macht, als Begriffsrepräsentanten die 
zwei Fälle der Tödtung durch Gift und Brandstiftung festgestellt. 
Nicht dass man damit überhaupt eine vollständige Aufzählung 
beabsichtigt hätte. Es sind die formelmässigen Paradeigmata 
(vgl. auch unten § 56 NI'. H. E. 2), nach denen dann die an
deren Fälle analog behandelt wurden. [Nach semitischem und 
hamitischem Rechte scheint in der parallel liegenden Frage clas 
Paradeigma des unblutigen Mordes: die Erdrosselung gewesen 
zu sein; GIRG. S. 746 NI'. rJ. 

49. (Fortsetzung. - Die drei mittleren Mänava-Gebote nach 
dem alten Strafsystem.) - 4) Ausgeführter Mord. Wenn wir 
von den bisher betrachteten drei verbrecherischen Angriffs
arten zum Zweck der Schändung, des Raubes, der Tödtung das 
Moment hinwegnehmen, dass der Angriff in continenti auf einen 
vViderstancl stösst, der den Tod des Angreifers zur Folge haben 
kann, so gelangen wir in Betreff jener drei Thaten zum Begriff 
des in H y b ri s voll end e t e n Ver br e c h e n s. Ich habe zu 
fragen, wie dieses bei derr Indern behandelt worden ist, unclob 
sich auch hieb ei noch wieder Zusammenhänge mit gräcoitali
schem Rechte auffinden lassen. 

Ich stelle den Hauptpunkt, die Mordfrage, in den Vorder
grund. In der oben behandelten Lehre von der verzeihlich
ablösbaren Tödtung hat sich ergeben, dass bei den Altindern 
das (später zu einer dem König oder den Brahmanen zu leisten
den Geldbusse Ulfigestaltete) Compositionensystem bestanden 
hat. Ich halte dies für einen völlig ausreichenden Beweis, dass 
einst bei den Altindern auch die BI u tr ach e bestanden haben 
müsse. Das Compositiollensystem ist Abfindung von der Blut
rache, also es setzt zunächst die Blutrache voraus. Die San
skritsprache hat diese Begriffe ja auch genau zutreffend fortge
tragen. Die "Feindschaftsvergeltung" beweist eben, dass man 
eHe Institution der "Feindschaft" gekannt hat. Freilich 
habe ich in den Sütras keinerlei Spur mehr davon gefunden, 
dass ein Sapit,H;laverwandter na c h geschehener That (so dass der 
Gesichtspunkt der in continenti ausgeführten Bestrafung des 
ätatäyin ausgeschlossen ist) hätte ausziehen dürfen, um dem 
Mörder seines Verwandten die Strafe der Toclesrache zu geben. 
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Aber dies Schweigen der Sütraß ist nur ein Beweis dafür, dass 
die Blutrache damals aus der Erinnerung der Menschen schon 
wesentlich entschwunden war. Auch ·das Compo:titionensystem 
hatte sich ja schon zur Busszahlung an König oder Brahmanen 
umgestaltet. Aber es wal' noch nicht möglich gewesen, die 
Ansicht, dass in diesel' eigentlich eine "Feindschafts-Ablösung" 
vorliege, auszulöschen. 

Haben wir uns also für die alten Zeiten, wo der arische 
kriegerische Adel noch wirklich dominirte, die Blutrache als 
ebenso wie bei Altgriechen und Altitalikern bestehend zu den
ken, so müssen wir aus der mit ihr verbundenen Feindscliafts
ab 1 ö s u n g noch ein weiteres Moment entnehmen. Die Ablösuug 
tritt, sagte ich oben, zunächst als eine Verhandlung zwischen 
Bluträcher und Thäter auf, und bei den Griechen ist sie dies, als 
das aloi!f1cU)'{tca, auch immer geblieben. Wo Derartiges besteht, 
da wird der concrete subjective Zorn des Bluträchers immer 
ein wirksamer Umstand bleiben, der die Abzahlung in Gelde 
als erniedrigend erscheinen lässt 1). Die Folge wird sein, dass 
er oft die angebotene Composition ausschlägt, also die in der 
MOl'dthat bewiesene Feindschaft für u'nverzeihlieh erklärt. Das 
daraus sich ergebende Resultat ist nothwendig, dass die Moti
virung der Verzeihlichkeit aus dem tllwJ1I-Sein und der nachfol
genden Reue des Thäters in engere Grenzen eingeschlossen wird, 
umgekehrt aber die Definition des hovf1wf,; (povof,; einen grösse
ren Umfang gewinnt. Wo dagegen (wie bei den Germanen) 
sich auf Grund der wildkriegerischen Zeiten ein festes Compo
sitionensystem entwickelt, da ist die unausbleibliche Folge, dass 
das Nehmen der vom Tbemisrecht anerkannten Geldentschädi
gnng auch J'egelmässig für "anständig" angesehen wird 2). Man 
motivirt die That durch die El'l'egung des Genlüths und macht 
den Kreis des unerbittlich das Blut des Gegners fordernden 
hovawf,; cpovof,; immer kleiner (vgl. GIRG. S. 408-410). Indem 
wir nun finden, dass auch die Altinder das Compositionensystem 

1) Grimm, R.A. S. 647 "bei unersetzlichem Verlust, namentlich Todtschlag 

des Verwandten oder leiblicher Verunstaltung, lässt sich nicht leugllen, hat die 

Ausgleichung der Busse etwas Unedles und Widerstrebendes, das auch schon im 

Alterthum von einzelnen Menschen gefühlt wurde". 
2) Grimm a. a. O. ll\'oh~reJ; l'ieit waren solche B\1sSeu heilsam \1l1d Unen\' 

behl'lich", 
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gehabt haben, werden wir von vorn herein erwarten müssen, dass 
bei ihnen auch der Begriff des in unverzeiblicher Hybris began
genen eigentlichen Mordes auf engere Grenzen beschränkt wor
den sei. Und dies findet sich denn auch in vollem Maasse be
stätigt. 

Um nun aber die merkwürdige Entwicklung, die sich in 
diesel' Hinsicht bei den Indern vollzogen hat, im richtig incH
schen Sinne, - ohne Einmischung unserer modernen Gedanken, 
_ zu verstehen, wird es nöthig sein, noch auf folgenden Punkt 

. das Augenmerk zu richten. 
Bei der verzeihlich-ablösbaren That haben wir gefunden, dass 

das alte weltliche Strafsystem in der Sütraperiode schon ganz in 
der Auflösung begriffen war. Die Feindschaftsvergeltung wird in 
einigen Sütras gar nicht mehr erwähnt, in anderen als Bussezah
lung an König oder Brahmanen, also als präya<;citta behandelt. 
Dem gegenüber erwies sich uns der Expiationsbulle als dem alten 
geistlichen Busssystem angehörig. Er ist das den Brahmanen zum 
Sühnopfel' zu übergebende Thier, auf dessen Haupt, gleichviel ob 
ein Adlicher, Volksmann oder Dienender getödtet worden, die 
Schuld des Thäters abgelenkt werden sollte. Daneben tritt, 
wie wir sahen, eine andere dem neueren geistlichen Busssysteme 
angehörende Strafe auf, das mahävrata. Prüfen wir den in 
ihm sich aussprechenden Gedanken. Das alte geistliche Buss
system beruht auf einer noch sehr niedrigen Anscbauung. 
Die Schuld des Thäters soll ablenkbar sein auf ein anderes 
lebendes Wesen (Mensch, Pferd, Stier, Ziege, Schaf), das 
doch an der vorliegenden That ganz unschuldig ist. Das 
menschliche Gewissen kann sich damit nur sp lange als beru
lugt erklären, als es sich die Gottheit lediglich als ein zorniges 
'-IVesen , das eben bloss ein Opfer seiner Timorie haben will, 
vorstellt. Von Re u e über die Unthat, vom Erd u 1 den ein es 
Lei des zur Ausgleichung des selbstverursachten Leides ist 
hier noch nicht die Rede. Ganz anders beim mahävrata. Der 
Thäter muss Jahre hindurch in der Blätterhütte des Waldes 
eine Abstinenzzeit durchmachen und vom Bettelgang unter Pro
clamation seiner Schuld leben. . Niemand wird leugnen, dass 
hieri}l ein wesentlicher Fortscbritt in der sittlichen Beurtheilung 
der Frage liegt: der Thäter hat eine lange Leidenszeit durch
zumachen, er hat ein offenes, immer erneutes Bekenntniss seiner 
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.Schuld abzulegen. Hier haben "vir schon wirkliche geistliche 
Buss s tr a f e. Indem das mahävrata zum Centralpunkte der 
Ij'olgen eines verzeihlich-sühnbaren Verbrechens wurde, hat das 
alte vairayätana entweder ganz aufgehört, oder ist, als Buss
geld, selbst unter den Gesichtspunkt des präyac;citta gestellt ' 
worden. Es ist auch (wie schon bemerkt) möglich, tlass (indem 
vom alten geistlichen Sühn system im Uebrigen nur jene oben 
bes prochene Reminiscenz des Pferdeopfers fortlebte) der dem 
Brahmanen zu gebende Expiationsbulle in den späteren Zeiten 
von den Brahmanen gar nicht mehl' geopfert, sondern als Lo~m 
behalten wurde. Lag nunmehr der Sc h wer pu n k t des 
B I u t I' e c h t s im gei s t li c h e n prä y a r; ci t t a - G e b i e t , so 
wird man von vorn herein nichts Anderes erwarten können, als 
dass gleichzeitig die für die unverzeihlich in Hybris begangene 
Mordthat eintretenden Folgen ebenfalls nur auf diesem Gebiete 
liegen konnten. So findet es sich denn auch in der That. Von 
der alten Blutrache, die ja im Fall der unverzeihlichen That 
nicht durch eine Composition ablösbar war, findet sich kein 
Rest mehl'. Wohl aber tritt uns ein höchst merkwürdiges Sy
stem geistlicher Bussstrafen entgegen. Indem ich dieses dar
stellen will, habe ich hiermit das älteste Strafsystem abge
schlossen. - Ich beschäftige mich im Folgenden mit dem mitt
leren Straf-System, dem eben auch schon das mahävrata an

gehört. 

B. Das mittlere Strafsystem des Präya<{citta. 

50. (Die vier grossen Unthaten: Mahäpätakas.) - 1) Wir 
sahen, dass die Lehre von der berechtigten Tödtung an die drei 
Mänavagebote anknüpft; man kann den ertal)pten' Schänder, 
Dieb, Mörder tödten. Ebenso beruht auch die Rechtsordnung 
in Bet~'eff der unverzeihlichen unter Bussstrafen gestellten Un
thaten auf den drei Mänavageboten: es giebt eine unverzeih
liche Schändung, Tödtung, Beraubung (§ 39 Not. 6). Zu diesen 
drei Fällen der grossen Sünden (mahäpätaka) tritt noch 
ein vierter hinzu, der innerlich mit ihnen in gar keiner Bezie
hung steht. Ich will denselben, da er im Uebrigen für mich 
keine Bedeutung hat, gleich hier vorweg erklären. 

"Man soll keine spirituösen Getränke trinken", sagen die 

Sutras. Das Zuwiderhandeln gegen dieses Gebot ist ebenso 
schlimm, wie unverzeihliche Schändung, Tödtung, Beraubung. 
Auf den ersten Blick kommt uns dies sonderbar, ja komisch 
vor. Aber man wird doch dem Brahmanenthum aus dessen 
Schooss offenbar dieses 'Vei'bot hervorgegangen is't, dafür die 
An erkennung nicht versagen dürfen. Wer die verheerenden 
Wirkungen des Alkoholismus kennt, und weiss, wie schwel' es 
der Gesetzgebung noch heutzutage wird, diesem Uebel beizu
kommen, der wird für jene alten Zeiten, wo der Fusel noch 
viei schlimmer gewesen sein mag als heutzutage, es Denen Dank 
wissen, welche mit Ernst gegen diese Pest auftraten. Und der 
Ernst tritt darin genügend hervor, dass man dies Vergehen den 
schlimmsten Verbrechen gleichstellte. Ich gab oben bereits an, 
dass man die Spirituosen als verunreinigend ansah; schon ihre 
Berührung galt als beschmutzend, Vi. 22, 77. Schon das An
riechen an Spirituosen hatte Kastenverlust zur Folge, Vi. 38, 2. 
Insbesondere Brahmanen· sollen sich immer der verbotenen spi
rituösen Getränke enthalten, so gut wie die Haushalter. Im 
U ebrigen sind dieselben den Kshatriyas und Vai<{yas nur ver
wehrt, so lange sie Schüler sind. Aber auch Adel und Volk 
haben unter allen Umständen den aus Reis destillirten Schnaps 
zu meiden; G. 2, 20; Vas. 20, 19-22. - So streng nun aber 
hiernach das Verbot auftrat, so wurde es doch durch viele 
Ausnahmen wieder durchlöchert. Von vorn herein stand 
den Brahmanen das berauschende heilige Somagetränk zu Ge
bote. Und auch für die anderen arischen Kasten standen man
nigfache Weisen des Betrinkens offen. Aus der Fülle der Ge
tränke, welche die Quellen aufzählen, sieht man, wie eifrig das 
Fabriciren der verschiedensten Spirituosen betrieben wurde. 
Nach Vislwu 22, 82. 83 sind allerdings drei Sorten allen ari
schen Kasten verschlossen: Destillationen von Zucker von Ma-, 
dhükablüthe [lVIädhvi-vV ein] und "from flour". Dagegen zehn 
Sorten sind den Kshatriyas und V ai<{yas [wohl in dem vorher 
angegebenen Sinn: wenn sie über die Schülerschaft hinaus sind] 
erlaubt. Ich gebe als Nichtkunstverständiger diese Sorten in 
der englischen Uebersetzung: Präparate "from the blossoms of 
the Madhüka-tree [Mädhüka-Wein], from molasses, from the 
fruits of the Tailka [01' Kapittha-tree], of the jujube-tree, of 
the Khmjüra - tree, 01' of the breaclfruit-tree, fr 0 m w i n e-



gl' a pes, from Madhüka -blossonis [Mädhvika-,~,. ein], Maireya, 

and the sap of the cocoanut-tree. J,. 

Ich kehre zu den drei unverzeihlichen Schändungs-, Töeltungs
und Diebstahls-Verbrechen zurück. Ich. habe. zu fragen, ,vie 
sich das für sie bestehencle Bussstrafensystem entwickelt hat, ' 
und worin die Bussstl'afen bestanden. 

In Betreff jener ersteren Frage sind noch wieder das Schän
dungs- und Töeltungs-Mahäpätaka von dem Diebstahls-Mahä
pätaka zu trennen. Für die (an Manu anknüpfende) Unver
zeihlichkeit der Schändung und Tödtung zeigen die indischen 
Q,uellen es deutlich, dass darunter ursprünglich nur das ge gen 
die Eltern (den Guru") gerichtete Verbrechen verstanden . ». 
wurde. Schändung des Betts des Guru hiess: Unzucht mit der 
Frau des Va tel' s (die nicht die eigene Mutter zu sein brauchte), 
Tödtung des Gmu hiess: Tödtung von V at er 0 der Mut t e r. 
Also der Begriff des Mahäpätaka ist zunächst die in Hybris 
begangene schlimmste Verletzung jenes zweiten Gebotes des 
alten Religionssystems : "Du sollst die Eltern ehren" 1). Solche 
Verletzung wird überhaupt immer als in Hybris begangen auf
gefasst. Eine Entschuldigung, dass man sich dabei in einer 
(durch eine Composition ablösbaren) Aufregung befunden habe, 
wird nicht angenommen. Noch nach Platon, der auch hier wohl 
altarische Themisanschauungen ausspricht, kann dem Eltern
mörder nicht die Entschuldigung helfen, dass er sich in Auf
regung, ja nicht einmal die andere, dass er sich im Stande der 
Nothwehr befunden habe. Nur eHe vom erschlagenen Parens 
vor dem Tode ausgesprochene Verzeihung [vgI. GIRG. S. 359] 
vermag die That zum cpc)')IOg &xOlJmog zu gestalten. Ges. IX, 
9 (869 A): »Wenn Jemand seinen Eltern gegenüber so wenig 
seinen Zorn (3-vft6')1) bemeistern kann, dass er im Wahnsinn der 
Erregung Einen derselben zu erschlagen wagt, so soll er, wenn 
der Verstorbene vor seinem Tode den Thäter aus freien Stücken 
des Mordes entlässt, nach Vornahme der für den einen & x 06-

1) Aus der folgenden Darstellung wird sich ergeben, dass bei Indern wie 
bei Griechen der Ausgangspunkt fiir die Lehre von der unverzeihlichen Tödtnng 
das P a l' e n tal I' e e h t ist, also Patroktonos und Metroktonos auf gleicher Stufe 

stehen. Es ist keine Spur vorhanden, dass, wie Bachofen dies als Ueberrest 

seines vorausgesetzten ursprünglichen "tellurischen Mutterrechtes" hinstellt, an
fangs nur der 1\1 u t t e l' mo r d als unverzeihliche Timt aufgefasst worden wäre. 

() {, 0 g cp J ')I 0 g Begeh~nden ZU vollziehenden Reinigungen und 
nach Vollführung alles sonst von diesem zu Vollziehenden l' ei n , 
sein. Entlässt Jener ihn aber nicht, so soll er nach vielen 
Gesetzen haften. Denn er verfällt nicht bloss den strengsten 
ö/xc([ cllx/ag, sondern auch,' als Räuber des Lebens seines Er
zeugers, denen der Asebie und Hierosylie, so dass, wenn ein 
mehrfacher Tod möglich wäre, es gerecht sein würde, ein 
Patrophonos oder Metroktonos,4 auch wenn er die 
That im Zorn verübte, stürbe viele Tode. Wem allein 
nämlich auch zur Abwehr des. Todes, der ihm von 
den Eltern droht, kein Gesetz es erlauben wird 
Vater oder Mutter zu tödten, die sein Leben ans Licht 
brachten, vielmehr jedes Gesetz vorschreiben wird, lieber Alles 
zu erdulden, als so Etwas zu thun, wie könnte einem Solchen 
gerechter vVeise nach dem Gesetz wohl etwas Anderes zu Theil 
werden? Und so möge denn wenigstens der einmalige Tod 
dem im Zorn den Vater oder die Mutter Töcltenden bestimmt 
sein". - Ich habe in den Sutras die Frage von der im Zorn 
oder in ller N othwehr erfolgten Elterntödtung nicht erwähnt 
gefunden. Schwerlich aber würden sie die altindischen Dhanna
kundigen anders beantwortet haben, wie Platon. 

Haben wir die zwei ersten Mahäpätakas in ihrer ursprüng
lichen Gestalt als die ge gen die EI t ern (Guru in seiner 
anfänglichen Bedeutung; s. ob. § 11 NI'. 4) begangenen unver
zeihlichen Verbrechen aufzufassen, so erweisen uns die indischen 
Q,uellen dann noch eine Weiterbildmlg des ursprünglichen Be
griffs. Allerdings nicht nach allgemein indischer Ansicht in 
Betreff der' Gurubettsschändung. Für diese heben es noch 
Siltra-Commentatoren hervor, dass dabei Guru nur den Va
tel' bedeute; G. 23, 7 ,Wer das Bett seines Guru beschimpft 
hat' [Haradatta asserts that Guru denotes here the father 
alone]. Demgemäss wird von dem gleichartigen Verbrechen 
mit dem Weibe einer anderen verehrungswürdigen Person be
merkt, dass an sich wohl die Schuld ebenso gross, aber für 
sie doch nur eine geringere Busse zu vollziehen sei; G. 23, 
12. 13 ,Die Schuld dessen, der ein Verhältniss zum Weibe eines 
Freundes, einer Schwester, einem zur selben Familie gehörigen 
Frauenzimmer, dem Weibe eines Schülers, einer Schwieger
tochter oder einer Kuh hat, ist ebenso gross als die des V el'~ 



letzel's VÖll eines Guru Bett.· Einige meinen, dass die Schuld 
solches Sünders gleich ist der eines Schülers, der das Keusch
heitsgelübde bricht' [Hal'adatta: ,the penance also consist~ in 
the performance of the rites obligatOl'Y on an, unchaste student, 
and that for the violation of a Guru's bedneed not 
be performed']2) (vgl. § 51 NI'. c). - Dag;gtm in 13etl'eff 
des zweiten Mahäpätaka, der Gurutödtung sind Ausdehillll~gen 
erfolgt, die bei den Indern so sehr zur allgemeinen Anerken
nung gelangten, dass dadurch der ursprüngliche Begriff der 
Eltel'lltödtung ganz verdunkelt worden ist. Zunächst von dem 
Satze ausgehend, dass der Lehrer als der zweite, der geistliche 
Vater anzusehen sei, stellte man dessen Tödtung der des phy
sischen Vaters ganz gleich. Dann stellte man wieder dem 
Lehrer den Vedagelehrten (der also am Meisten geeignet sein 
würde, ein Lehrer zu sein) gleich, und schliesslich wurde dem 
Vedagelehrten jeder Brahmane gleichgeachtet. So ,wal' denn 
also bei dem zweiten mahäpätaka aus dem Elternmorde der 
Brahmanenmord geworden 3). Es kann diese Entwicklung 

2) In anderen Schnlen scheint man allerdings wenigstens einige dipser Ver

gehnngen auch in der Busse der Gurubettsschändung ganz gleich geste11t zu haben j 

Vas. 20, 13-16 ,Wer eines Guru's Bett verletzt • . . Die seI h e (B u s seist 
vorgeschrieben, wenn das Vergehen begangen ist) mit dem Weihe eines 
.Lehrers, eines Hohns [desselben], oder eines Schülers. Wenn er 
Verkehr gehabt hat mit einem Weibe, das als verehrungswürdig in der Familie 

betrachtet wird, mit einer Freundin, mit der Freundin eines Guru, mit einer 
Apnpatra-Frau. mit einer outcast, soll er eine K!'icchra-Busse drei Monate lang 
vollziehen'. Vgl. ,Baudh. II 2, 4, 15 (hier auch noch die Schändung des Kö

nigsweiLes aufgenommen). 

3) Diese Aneinanderknüpfung der Begriffe, wonach aus dem parenticidium 
allmälig der Brnhmanenmord geworden wal', erheilt deutlich ans Apastamba I 
9,24,24.25 und seinem Commentator, ,Hat er einen Guru' (Haradatta: 
,Guru means the father and the rest') [mit: ,and the rest' wird nach her
kömmlicher Redeweise "das dem Zuerstgesagten Gleichstehende" bezeichnet j 

vgl. Ap, II 6, 15,8: one of the chief Gurus (a father 01' acarya), Acarya = 
Lehrer, vgl. Ap. II 5,10,13] ,oder vedakundigen Brahmanen, der 

die Ceremonie eines Somaopfers beendet hat, er sc h lag e n, so soll er nach 
diesel' selben Regel bis zu seinem letzten Athemzuge leben j in die sem L e
ben k an n ern ich t ger ein i g t wer den, aber seine Sünde ist nach seinem 

'l'6de von ihm genommen [Haradatta: d. h. e n t w e der seine Verwandten kön
nen ihm die Exsequien prästiren , 0 der (wenn dies durch die erste Hälfte des 
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erst zU eIne!' Zeit stattgefunden haben, wo die Brahmanen be~ 
reits das volle U ebergewicht übel' den Adel gewonnen hatten. 

, Und das stimmt zusammen mit dem oben schon Gesagten. Ich 
hob hervor, dass das indische Compositionensystem mit dem 
Adel abschliesst, uncl dass eine noch höhere Composition von 
10000 Kühen für die Brahmanen sich nicht denken lässt. Das 
Compositionensystem stammt also aus einer Zeit, wo zunächst 
für die eigentliche Volksmasse die Composition von 100 Kühen 
bestand und dann der ein~ höhere Composition erringende Adel 
noch der oberste Stand war. Als später das Brahmanenthum 
sich zu einer festen, dem Adel übergeordneten, Kaste empor
geschwuugen hatte, wonach auch die Brahmanentöcltung mit 
schwererer Strafe zu belegen war, - da knüpfte man für die 
Bemessung dieser Strafe nicht mehr an das Compositionensystem, 
sondern an den Elternmord, und insbesondere den Va tel' mord, 
an. Aber man hat zwischen der uralten Verabscheuung des 
Elternmordes und der Strafbarkeit des Brahmanenmordes doch 
wohl immer noch Unterschiecle anerkannt. Ich bemerkte vorher 
dass das, was noch Platon lehrt: beim Elternmorde könne keill~ 
Entschuldigung aus der Dnabsichtlichkeit oder Aufregung, sowie 
aus der Nothwehr abgeleitet werden, - von den alten indischen 
Dhai'malehrern (wenngleich ich dafür keine Beweisstelle an
f~~hre~l ka~n) schwerlich anders aufgefasst sein wil'Cl. Dagegen 
ruckslChthch des Mordes der Vedagelehrten und Brahmanen 
haben wir in Betreff beider Entschuldigungen ausdrücklich sie 
zulassende SutrasteIlen. Dieselben sind hinsichtlich der Noth
wehr oben schon angegeben; rücksichtlich der Ullabsichtlichkeit 
habe ich sie hier anzuführen. Es wird nur der wirkliche CPOVOt; 
ExoVaWt; eines Brahmanen unter die Strafe des mahäpätaka des 
Elternmorcles gestellt. Unabsichtlicher Brahmanenmord ist nicht 
unverzeihlich, nicht unabwaschbar. In der alten Zeit des Com
positionensystems muss er ununterschieden mit unter der Ksha
triyacomposition von 1000 Kühen gestanden haben. Als die 
Compositionen abkamen, muss auch für ihn das mahävrata zur 
Anwendung gekolllmen sein. Dies, was wir schon durch Schluss
folgerung gewinnen können, wird denn auch ausdrücklich durch 

Satzes verboten bt) pratyapatti (can bo purified) bedeutet: ,connexion by being 
received as a son 01' other relation']. 

Lei s t 1 Altarüwhes ius gentium. 21 
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Visln,lU 50, 5. 6 bestätigt: ,Dies, heisst ein mahävrata (grosse 
U ebung). ,Ver einen Brahmanen (unabsichtlich) geWdtet hat, 
muss es zwölf Jahre hwg vollziehen' 4). 

Das Resultat, dass die zwei ersten mahäpätakas in 'ihrem 
Grundgedanken die abscheulichsten Verletzungen der Obs,e
quiumspflicht gegen die Eltern sind, ist von grosser ge
schichtlicher Wichtigkeit. Ich habe bereits in der GIRG. S. ß16 fl'. 
darauf hingewiesen, dass die griechische Lehre vom CP01I OC;; 

hov(Jwc;;, wie sie vorzugsweise im attischen Areopaggerichte ihre 
Verkörperung gefunden hat, die Elemente einer geschichtlichen 
Entwicklung in sich fasse. Aufgebaut ist sie auf dem Erinys
begriff, dem Rachegeist des durch schwere Verletzung des Ob
sequiums in Zorn gerathenen Par e n s 5). Daran hat sich an
geschlossen die Verfolgung des in Hybris begangenenMQl'Cles 
anderer Verwandten, dann der Phylengenossen, endlich des Mit
bürgers (s. u. § 72). Gleichartiges ergeben, wenn auch dürf
tiger, die römischen Quellen. Auch sie kennen das Verfallen
sein des Elternschlägers an die divi parentum, und also noch 
viel mehl' das Verfallensein des Elterntödters. Die grossen 
Schwierigkeiten der römischen Parricidiumslehre (auf die ich 
hier nicht eingehe) berühren nicht die Thatsache, dass im rö
mischen Parricidium immer die drei Kreise der Tödtung der 
Eltern, anderer Verwandten (auch des Patrons), und der Mit
bürger unterschieden worden sind. Das lässt sich ungezWlingen 
nur so erklären, dass sie, gleichartig der griechischen Reihenfolge 

4) Vgl. Baudh. 11 1, 1, 6 ,Nuu citil'en sie noch folgende Vel'se: "wel' un

absichtlich einen Bl'ahmanen el'schlägt, wil'd nach dem heiligen Gesetz mit Sünde 
beladen. Die 'Veisen el'kläl'en, dass el' gel'einigt wel'den mag (wenn er es) un
absichtlich that, Abel' keine Expiation giebt es für einen absichtlichen Mörder". 

5) Das dem Rachegeist der Eltern (griechisch: der Er i ny s, l'ömisch: den 

d i v i sparentum) Verfallensein muss nothwendig ganz gleichmässig gegenllber 

dem Vater wie der ~luttel' zur Geltung kommen [so dass der TtCl.TPCI.).O(CI., und 

der tJ:~TP('/.AO(CI." der TtCl.TPOXTCho, wie der tJ.'~TPOXT6vo, auf ganz gleicher Stufe 
der Verworfenheit stehen], weil die ganze Frage von der unsühnbal'en Tödtung 
ein Pl'oduct deI' Lehre vom 0 b s e q u i u m gegen die Eltern ist. Dies Obse· 
quium aber ist ein wesentliches Element des alten Re I i g ion s - Baus. Der 
Glaube, dass die Verehrung von Göttern, Eltern (Manen) und Menschen das 
Unverbl'ilchlichste sei, ist dem Altarier das, WOl'ohne die Weltordnung, zusam

mensinken würde. Er enthält die ältesten ~e()"fl.o~ ß(XCI.,. VgI. § 35 Not, 6 i 
§ 63 Not, 2 a, E. 

des Mords der Eltern, der Verwandten, der PhylengenosselI, 
der Mitbürger, die nie aus den Gemüthern der Menschen aus
tilgbaren Stufen der geschichtlichen Entwicklung des CPOjIOC; 
EXOV(JWC; in sich fassen. Danach führen uns schon die grie
chischen und römischen Quellen auf den EIternmord als den 
historischen Anfangspunkt der Lehre vom Mord' im engeren 
Sinne. Und nun lernen wir aus d~n inclischen Quellen eine 
Lehre kennen, die auch wieder deutlich auf den Elternmord als 
den Anfangspunkt zurückweist. Es steht daneben allerdings 
noch eine andere verabscheuungswürdige Obsequiumsverletzung, 
die Gurubettsschändung , welche bei Griechen 6) und Römern 
nicht zu besonderer dogmatischer Specialisirung gelangt ist. 
Aber das ändert nichts an der Thatsache, dass das mahäpätaka 
eIer Gurutödtung der Anfangspunkt der Lehre von der unver
zeihlichen (im engeren Sinn mit Hybris oder Absicht begange
nen) Tödtung gewesen ist. Freilich ist nun der an diesen 
Punkt sich anknüpfende Entwicklungsgang bei den Indern ein 
völlig anderer als der gräcoitalische. Nichts ist charakteristi
scher als die Verschiedenheit dieser Stufenfolgen. Die frei sich 
entwickelnden Gräcoitaliker gehen vom Parens zu den Ver
wandten, zu den Stamm- und Staatsgenossen ; die vom Brah
manenthum allmälig immer mehr zahm und artig gemachten 
indischen Vettern lassen sich vom Vater auf den Lehrer, von 
ihm auf den Gelehrten, von ihm auf alle Brahmanen führen. 
Die Verschiedenheit der Stufenfolge bekräftigt grade, dass der 
proethnische gemeinsame Anfangspunkt der u n ver z e ih li ehe 
Bruch des Obsequiums gegen die Eltern gewesen ist. 

Nach Oonstatirung dieser Thatsache ist es vielleicht nicht 
zu gewagt, ihr noch einige erläuternde vYorte anzufügen. Wir 
haben oben gesehen, dass das altarische Religionssystem des 
Götter-, Almen-, J;l.ishi- und Menschen-Oultns zweifellos in seinen 
Grundelementen noch bei Indern, Griechen und Römern fort
bestanden hat. Das zweite Gebot "Du sollst die Eltern ehren" 
wurde in aller Weise jeelem Einzelnen als heilige Pflicht ein
geschärft. Wenn man diesen Eltern, denen man Alles dankt, 

6) Doch kommt der Gedanke der U 11 ver z e i h li c hk e i t gewisser Schän

dungen auch bei Aeschylos vor; Choeph, 71: ~(y6vn 8' 0 (i T ( vvtJ.qnxwv 1:8w).(wv 
" CI. x 0 ,. 

21 * 
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das Leben raubt, so gilt das (wie noch Platon es ausdrückt) 
als Asebie und Hierosylie.' So ist es begreiflich, dass' im Ge
müth des Altariers - sehr verschieden von unseren modernen 
Anschauungen - ein eigenartiges Entsetzen vor, solcher That 
herrschte, welches sie als eine absoh1t unverzeihliche [wofern 
nicht noch der Getöcltete verziehen hatte] erscheinen liess.' Im 
U ebrigen aber haben wir uns diese Altarier als wildes, kriege
risches, in Geschlechtern organisirtes Volk zu denken: Unter 
den Geschlechtern muss tones Fehdewesen und die unenclliche 
Kette der Blutrach~ [d. h. des Wiedervergeltens von Blutthaten, 
die von den Thätern als Strafe für frühere erlittene Blutthaten 
erklärt werden] bestanden haben. Danach ist ein Zustand nicht 
unbegreiflich, der [abgesehen hier von der culposen und der 
erlaubten Tödtung] sich in folgende kurze Worte fassen hisst. 
Nach Aussen , ja· auch zum Theil innerhalb der Geschlechter 
hen:scht angemein Blutrache; der Art, dass so ziemlich jede' 
That als im Zorn über erlittene Unbill begangen sich auffassen 
und danach denn auch durch Composition mit dem Bluträcher 
sich beilegen liess. Tritt aber die Tödtung im Heiligthum des 
Hauses auf, richtet sie sich gegen Vater oder Mutter, die "sein 
Leben ans Licht brachten", also gegen die, welchen das heran
wachsende Kind im Schutz dieses Hauses Alles zu danken 
hat, so ist (schon nach dem Ausspruch des alten Manu) solche 
von den Erinnyen des GetöcUeten verfolgte That vor Göttern 
und Menschen unverzeihlich. 

Dürfen wir dies als die Anfangssätze des altarischen Blut
rechts hinstellen, so drängt sich sogleich die weitere Frage auf, 
wie man sich in jenen Zeiten die Folgen solcher unverzeihlichen 
That (über welche .ja eben Schuldconstatirungsgerichte, wie sie 
später im Areopag u. s. w. errichtet wurden, als noch nicht 
vorhanden zu denken sind) construirt habe. Darüber geben 
uns die indischen Sütras die merkwürdigsten Aufschlüsse, auf 
die ich nun eingehe. 

51. (Fortsetzung. Die viel' grossen Unthaten; Mahäpäta
kas. - Büssung derselben.) - 2) Ehe ich auf die soeben auf
geworfene Frage mich einlasse, muss ich erst noch die Zahl 
der mahäpätakas um ein bisher nicht erwähntes Glied vervoll-
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ständigen. a) Durch dieses wird das dritte der mittleren Mä-
~ navagebote innerhalb der grossen Sünden repräsentirt. Es ist 

die Sünde des Stehlens von Brahmanel1gold. ~ie kennzeichnet 
sich von vorn herein als erst aus der Zeit stammend, wo das 
Brahmanenthum schon die volle Oberherrschaft gewonnen hatte 
und in der Lage war, seine Machtstellung mit den verschieden
sten Privilegien auszurüsten. . Wir haben danach die vier ma
häpätakas in zwei Klassen auseinallderzulegeIl. Die Eine, die 
Gurubettsschändung und den Elternmor~l enthaltend, ist Be
standtheil der ältesten arischen Institutionen. Sie fasst ein 
proethnisch mit den Gräcoitalikern gemeinsames Element in 
sich. Die andere, den Brahmanengoldcliebstahl und das Schllaps
trinken begreifend, stannut aus einer verhältnissmässig späten 
Zeit. Sie hat nichts mit griechischen und römischen Einrich
tungen Zusammenhängendes. 

b) Ich komme nun zu den auf die vier mahäpätakas ge
setzten Bussstrafen. Es tritt in denselben ein eigenthümlicher, 
vom Talionsprincip genau zu scheidender, Rechtsgedanke auf. 
Man soll mit demselben Gliede, oder in derselben W eise [nicht: 
wie man den Gegner hat leiden lassen, sondern] wie man selbst 
gesündigt hatte, leiden. Nun aber handelt es sich um eine an 
sich unverzeihliche That. Also eine solche Reinigung von der 
That, dass man von ihr gereinigt fortleben könnte, giebt es 
nicht. Man muss mithin, unter Bekenntniss seiner That 1), sich 
selbst in einer der Sünde adäquaten Weise den Tod geben. 
Dann wird man im Tod e gereinigt, und also im Jenseit wh'cl 
man rein sein 2). Vom Guru be t t s sc h än der heisst es Vas. 
20, 13. 14 ,Wer eines Guru Bett verletzt, soll sein Gliecl zu
sammen mit den Testikeln abschneiden, sie in seine vereinigten 
Hände nehmen und gen Süden gehen. Wo er ein Hinderniss 
gegen ferneres Fortschreiten findet, da soll er stehen bleiben, 
bis er stirbt. Oder, nach Abscheeren von allem seinem Haar 
und Beschmierung seines Körpers mit geklärter Butter, soll er 
clas glühende (Eisen)-Bild einer Frau umarmen. Es ist im Vecla 
erklärt, dass er nach dem Tode gereinigt ist; Baudh. II 1, 1, 

1) Vas. 20, 29 ,Eine Slinde, welche offen proclamirt wird, wird geringer'. 
2) Die grosse Wichtigkeit dieses Reinseins liegt in der Exsequienfrage; vgl. 

oben § 50 Not. 3 a. E. j G. 20, 15. 16. - VgI. noch liberhaupt: G. 21, 1. 7 i 
22, 2; 28, 1. 8. Ap. I 9, 24, 6 fr.; 25, 1-4; Y. 3, 243 ff, 



13 ,Wer das Bett eines Guru beschmutzt hat, soll sich ituf ein 
glühendes eisernes Bett legen'. - Für den Brahmanen
m Öl' der ist die Vorschrift, Vas. 20, 23 ,Der Tödter eines ge
lehrten Brahmanen; Der wird bhrüJ;lahan genannt, welcher einen 
Brahmanen tödtet oder einen [Brahmanen-] Embryo zerstört, 
(dessen Geschlecht) unbekannt ist. Denn Embryos (dm:eu Ge
schlecht) unbekannt ist, werden männlich; desshalb bringen sie 
Brancloblationen für die Erzeugung männlicher Kinder dar [das 
pUl1,lsavana; s. ob. § 42]. Lasst den Tödter eines gelehrten 
Brahmanen ein Feuer anzünden und (darin die folgenden acht 
Oblationen, bestehend aus den Theilen seines eigenen Körllers) 
darbringen: Haar, Haut, Blut, Fleisch, Sehnen, Fett, Knochen, 
Mark; "ich bringe dar mein Haar [u. s. w.] dem Tode; ich speise 
den Tod mit meinem Haar"; Ap. I 9, 25, 11. 12; 24, 21; G. 22, 
2. 3. 8 3). Oder lasst ihn für des Königs Sache oder der Brah
manen Sache fechten, und lasst ihn sterben in der Schlacht 
mit elem Gesicht gegen den Feind gekehrt. Es ist im. Vecla 
erklärt: ,,( ein Mörder) der dreimal unbesiegt bleibt oder drei
mal (in der Schlacht) besiegt ist, wird rein 4). - Der B ra h
manengoldelieb hat folgendermaassen zu verfahren; Vas. 20, 
41. 42 ,Wenn ein Mann einem Brahmanen gehöriges Gold ge
stohlen hat, so soll er mit fliegendem Haar zum König laufen, 
rufend: "Ho, ich bin ein Dieb, Herr, strafe mich". Der König 
soll ihm aus U dumbaraholz gemachtes W affen (Keule) geben, 
damit soll er sich selbst töclten 5). Es ist im Veela erklärt, 
elass er nach dem Tode rein wirel. Oder (solch ein Dieb) mag 
all sein Haar abscheeren, seinen Körper mit geklärter Butter be
schmieren und sich von elen Füssen aufwärts in einem :Feuer von 
trockenem Kuhelung verbrennen lassen. Es ist im Veda erklärt, 
dass er nach dem Tode rein wird'. - Für den S pi ri tu 0 sen -
trinker gilt die Vorschrift, Baudh. II 1,1,18 ,wenn er (spi
rituöses Getränk genannt Surä [aus Reis bereitet]) getrunken, 

3) Das Fortleben diesel' acht Oblationen in anderer Gestalt s. u. Not. 14. 
4) Der Ver S u c h des Brabmauenmordes steht der vollendeten TImt gleich j , 

G. 22, 11 ,(dieselben Bussen müssen vollzogen werden) auch wenn er nur ver
sucht hat, einem Brahmanen das Leben zu nehmen, aber die Tödtung nicht er

reicht hat'. 
5) Wenn der König ihm verzeiht, so lädt er die SCb\lld des Thiiters auf 

sein eigenes Haupt; Baudh. 1I 1, 1, 16. 17. 

327 

so soll er sich selbst zu Tode trinken mit kochendem Getränk 
~ von derselben Sorte'. 

Der leitende Gedanke bei diesen furchtbaren Strafen ist: 
es sind Selbstopferungen unter Bek'enntniss der 
Sc h u 1 d. Sie stehen insoweit dem präya<;citta-System nahe 6). 
Dies System aber ist erst ein mittleres, dem eine ältere Zeit vor
angegangen ist. So erhebt sich die Frage, was in solcher noch 
früheren Zeit, namentlich für den Eltel'l1mord, bestanden haben 
möge. Natürlich können wir hier nur combinatorische Ver
muthungen aufstellen. . Der römische sacer und der griechische 
n:CI'C(Jox/c61'og oeler fll)'C(Jox'C61'og ist ein dem Rachegeist des er
schlagenen Parens Verfallener. Den mit Eltel'l1blut Besuclelten 
meidet Jeder, schon um selbst rein zu bleiben. Er wird hin
ausgestossen in die Wildniss, er wird auch nicht mit regulärer 
Blutrache verfolgt, sonclern Jeder kann ihn erschlagen, ohne 
seinerseits Schulel auf sich zu laden. Dass Gleichartiges auch 
bei den Altindern bestanden habe, mag man gerade aus der 
Busse schliessen, die uns hier vorliegt. Der Tod ist jedenfalls 
des Thäters Loos. Es giebt keinen Weg der Reinigung des 
Lebenden. Aber um doch wenigstens für das Jenseits rein zu 
werden, und ehrliches Begräbniss im Diesseits zu erhalten, 
muss er sich der qualvollsten Selbstopferung unterziehen. So 
gelangen wir auf den Begriff der (zunächst vom Thäter selbst 
zu vollziehenden) Todesstrafe des Eigenopfers. Anstatt 
dass man ein Menschenopfer vollzöge, in welchem die Schuld 
auf das Haupt eines diesel' That nicht Schuldigen abgelenkt 
wurde, ist es weit besser, dass der Thäter sich selbst opfere. 
Hier ist also der Satz ausgesprochen, dass man sich wegen 
einer unverzeihlichen und leben verleidenden Schandthat [ebenso 
wie wegen unheilbarer Krankheit] den Tod zu geben habe. Im 

6) F ii r B rah man e n stellte sich das Privilegium fest, dass sie wegen 
keinel'lei Vergehens (also auch nicht wegen der Todsünden) Tod oder Verstüm

melung zu leiden hätten. Nur Brandmal und Verbannung wurde gestattet. Bei 

den viel' Todsiinden wurde in dem B l' a n d mal die U nt hat bi I d li c h 
dargestellt; Baudh, I 10, 18, 17. 18 ,Im Fall (ein Brabmane) einen Brah

manen erschlagen, seines Guru's Bett verletzt, Gold (eines Bmhmanen) gestohlen, 
oder Surä getruuken hat, soll der König mit einem erhitzten Eisen ihm aufbren

nen lassen: das Zeichen eines kopflosen Rnmpfes, eines weiblichen Schumtheiles, 
eines Schakals, oder eines Wirths~uses auf das Vorhaupt des Thäters, und ihn 

anS seinem Reiche verbannen'. 

rl 

,I 
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U ebrigen wird der Selbstmord als ein Act der Feigheit ange
sehen, welche Feigheit durch die Versagung der Exsequieu (wo
fern nicht noch eine besondere Reirl'igung zugelassen w!;lrclen 
kann) bestraft wird 7). Ganz dieses alte inclis9he' Dharmarecht 
wird auch noch von Platon, Ges. IX, 12 (873 0) als von der Polis 
anerkanntes Themisrecht vorgetragen: "Der, welcher sich selbst 
tödtete, das ihm bestimmte Lebensgeschick sich mit Gewalt 
raubend, - nicht gezwungen dadurch, dass die Polis es ihm 
im Rechtsverfahren (oLxlI) auflegte, oder dass ein schmerzvolles 
unentfliehbares Geschick auf ihn fiel, oeler dadurch, dass ein e 
u n ver ti I g bar eIe ben v erle i cl end e S c h a nd e ihn traf, 
- legt sich aus Schlaffheit und unmännlicher Feigheit eine 'tlll
gerechte Dike auf. Der Gott weiss, was Alles einem Solchen 
als Gesetzliches geschehen muss in Betreff der Reinigung und 
Bestattung (~ W~ VOfUfW yLyvelJ{tcu '!Ce(!/, xa3a(!fWVr; 'Ce XCiL 
'CCiCf'clr;), und es müssen die nächsten Geschlechtsgenossen, auf 
Befragen der Exegeten und der dieser Gesetze [d. h. des The
misrechtes] Kundigen, nach dem ihnen Vorgeschriebenen ver
fahren". 

c) Bei dem alten Grundgedanken, dass für eine unverzeih
liche lebenverleiclende That der Thäter sich selbst einen qual
vollen Tod geben müsse, um damit eine ehrenvolle Bestattung 
und ein gereinigtes jenseitiges Dasein zu erringen, -,-- sind nun 
aber die Inder nicht stehen geblieben. Es werden allerdings 
in den Sütras, nach indischer Art, jene Marterselbstmorde noch 
immer als geltendes Recht vorgetragen. Aber es wird hinzu
gefügt, man könne auch mit anderen Büsslingen die (an sich 
ja als unverzeihlich gedachte) That von sich abwaschen 8). Die 
älteste von diesen Substitutionen mag wohl folgende gewesen 
sein. Ich sagte oben, dass sich zu dem alten OompositioneIi-

7) Vas. 23, 14 ,Für den, der, Selbstmord begehend, 0 i n ab h i ',' ast a wird, 

sollen seine Blutsverwandten (Sapil}-?a) keine Be s tat tun g s r i t e n vollziehen j 
G. 14, 12 j Vi. 22, 56-60. - VgJ. GIRG. S. 273 ff. [nt qui laqneo vitam finis

set, insepultus abiiceretur; - snspindiosis quibus insta fieri ius non sit J. 
8) Der Grund, wesshalb man sich von den martervollen Selbstopfern ab

wandte, wal' die in ihrenConsequenzen durchgeführte ahiils ä-L e hr e; Ap. I, 10, 
28, 16. 17 (rücksichtlich der Gurubettsschändung) ,Nach Harita muss diese letzt

erwähnte Busse nicht gethan werden; denn Der, w eie hel' sei n ei gen e S 

oder eines Anderen Lellennimmt, wird ein Abhi'lasta' • .. 
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system für verzeihliche Tödtungen (von Kshatriyas, VaiQyas 
I und Qüdras das Büssungsinstitut des m a h ä v rat a gesellt habe. 

'Wir finclen nun auch für den, an das unverzeihliche parentici
dünn angeknüpften, Brahmanenmord eine dem mahävrata ganz 
gleichartige Büssung; Ap.I 9, 24, 6 ff. 9). ,Wer einen zu den 
zwei ersterwähnten Kasten gehörigen Mann getödtet hat, der 
den Veda studirt hatte, oder zur Begehung eines Somaopfers 
initiirt worden war, wird ein abhiQasta genannt 1 0). Auch ist 
der ein abhiQasta genannt, der einen Mann getödtet hat, wel
cher lediglich zur Brahmanenkaste gehört, aucIi wenn er nicht 
clen Veda studirt, oder nicht zu einem Somaopfer initiirt wor
den war. Ferner der, welcher den Embryo eines Brahmanen 
zerstört hat, auch wenn dessen Geschlecht nicht erkennbar war, 
oder eine Frau der Brahmanenkaste während ihrer Regeln. 
Nun folgt die Busse für den abhiQasta. Er soll selbst eine 
Hütte im Forst errichten, seine Sprache zurückhalten, (auf einem 
Stock) den Schädel (des Erschlagenen) [oeleI' irgend einen an
deren Schädel] wie eine Fahne tragen, und sich vom Nabel bis 
zu den Knien mit einem Viertel eines Stücks von Hanfkleid 
bedecken. Sein Weg, wenn er zum Dorfe geht, ist der Raum 
zwischen den Räderfurchen. Sieht er einen anderen Arier, so 
soll er' [da er ja ein Verunreinigter ist] ,zwei Ellen weit aus 
dem Wege gehen. Zum Dorfe gehend soll er eine zerbrochene 
Metallschale von geringer Qualität tragen. Er darf nur zu 
sieben Häusern gehen, rufend: "Wer will einem abhiQasta Al
mosen geben". So muss er seinen Lebensunterhalt gewinnen. 
Erhält er nichts in den sieben Häusern, so muss er fasten. 
Während er diese Busse thut, muss er Kühe lütten. Wenn 
diese fortgehen und ins Dorf kommen, so ist dies die zweite 
Gelegenheit für' sein Eintreten ins Dorf. Nachdem er diese 
Busse zwölf Jahre lang gethan hat, muss er die herkömmliche 
Oeremonie, durch die er zur Gemeinschaft der Guten wieder 
zugelassen wird, vollziehen' [Haradatta: ,er muss Gras nehmen 

9) Die Stelle sehliesst sie. gleich an die oben erörterte über das vairayä
tana an. - VgI. auch Bnudh. II 1, 1, 2-5. 

10) Bühler bemerkt dazu: "abhi','asta means liternlly: "accused, aceur
sed" [vgl. auch Not. 7], and corresponds in Apastambas terminology to the 
III n h ä P ä t a kin of Manu and Yajiiavalkya, instead of whieh latter word Mann 
uses it oceasionally". 
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und einer Kuh darreichen. Kommt die Kuh näher und frisst 
zutraulich davon, dann soll er wissen, dass er seine Busse ge
leistet hat, sonst nicht']. ,Oder nach Leifltung der zwölijährigen 
Busse mag er sich auf dem Pfade von Räubern eine Hütte 
bauen und dort leben, um von ihnen die Kühe der Brahmanen 
zu nehmen. Er ist frei, wenn er dreimal von ihnen besiegt 
worden ist, oder sie dreimal besiegt hat. Oder er ist sünden
frei wenn er nach der zwölf jährigen Busse mit den Priestern 
all1 'Encle eines Pferdeopfers badet. Diese selbe Busse ist fül 
den vorgeschrieben, der in einem Conflict zwischen seiner Pflicht 
und Gewinnsucht den Gewinn vorgezogen hat. Hat er' [hier 
beginnt die schon oben benutzte Stelle] ,einem Guru oder veda~ 
kuncligen Brahmane;, der die Ceremonie eines Somaopfers be
endet hat, erschlagen, so soll er nach diesel' selben Regel bis 
zu seinem letzten Athemzuge leben. In diesem Leben 
kann er nicht gereinigt werden, aber seine Sünde ist nach 
seinem Tode von .ihm genommen'. 

"Vir ersehen hieraus, dass das mahavrata für sonstige 
abhigastas regelmässig zwölf Jahre dauerte, aber von dem Brah
manenmörder bis zum Lebensende fortgeführt werden musste. 
Uncl weiter sehen wir, dass die furchtbare Selbsttöcltung seitens· 
des Brahmanenmörders jetzt bei Seite gelegt und dur c h ein 
lebenslängliches mahavrata ersetzt worden war

1l
). 

So hatten sich denn die verzeihlich - ablösbare Tödtung der 
Kshatriyas, Vaigyas, Qüdras, und die unverzeihliche der Brah-

11) Ebenso setzt ri\cksichtlich der Gurubettsschändung, statt 

der Selbstopferung, Ap. I 10, 28, 15-17 das wenn auch unvollstäudig, doch 

unverkennbar, angegebene m 1\ ha v l' at a als geltende Busse fest [11 ,er soll sicn 
in ein K lei d , das vom Na bel bis zn m K nie l' eie h t , k lei den, 

täglich i\lorgens, Mittags und Abends baden, Speise essen, die wedel' Milch noch 
Reizmittel noch Salz enthält, er s?1I in k ein Hau sei nt l' e t e u z w ö I f 
Ja h l' e la n g. Nach diesem mag er gereinigt sein. Denn dann kann er wieder 

mit Ariern Verkehr haben']. Nnr mnss das mahavrata, während es bei anderen 
Delicten regelmässig zwölf Jahre danert, bei der Gurnbettsschändung leb eu s - . 

I än g I ich sein [18 ,der Schänder von seines Guru's Bett soll bis zu 
sei n e m 1 e t z t e n At h e m zug e die in Sütr. 11 vorgeschriebene Busse thnn. 

In diesel' vVelt kann er nicht gereinigt werden, aber n/tch sei
nem Tode ist die Sünde von ihm genommen']. - Ri\cksichtlich des 

Brahmanengolddiebstahls und des Suratrinkens wird man jedenfalls auch nicht 
die alte mal'tervolle Selbstopfernngsbusse festgehalten haben, Wenn man fiir Bruh

Illanemuoru und Guruhettsschii,ndung vOn ihr abging. 
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manentödtung wieder einander genähert. Sie standen beicle 
unter der mahavrata-Busse. 

Das alte Stl'afsystem der Composition für die verzeihliche 
und der Selbstopferung für die unverzeihliche Tödtung war, 
wenn auch äusserlich fortgetragen, doch practisch bei Seite ge
drückt. Und dieses jetzt für beide Tödtungsklassen bestehend~ 
Busssystem ruhte auf zwei gesunden Gedanken. Es legte dem 
Thäter für seine T.hat eine Leidenszeit auf, und es setzte ein 
offenes Schuldbekenntniss voraus. Im Uebrigen aber blieben 
die Gegensätze der an sich verzeihlichen und der an sich un
verzeihlichen T.hat bestehen. Für jene ist ein auf bestimmte 
Jahre von vorn herein beschränktes mahavrata durchzumachen, 
für diese ein lebenslängliches, wofür ein ehrliches Begräbniss 
und ein reines Jenseits in Aussicht gestellt wird. 

d) Können wir die bisher erörterte Entwicklung des Straf
systems in der Periode der geistlichen Büssungen als eine im 
Ganzen in löblicher Richtung fortschreitende bezeichnen, so 
lässt sich nicht das Gleiche von Dem sagen, was nun noch fer
ner übel' die Weiterentwicklung des geistlichen Bussensystems 
.aus den indischen Sütras zu berichten ist. Ich glaube aber in 
dieser Beziehung in dem vorliegenden Buche kurz sein zu 

• sollen. 
Nach indischer Art werden althergebrachte Einrichtungen 

nie ganz aufgegeben .. Sie werden immer noch als bestehende 
fortgetragen, aber es wird neben ihnen, wenn sich der Sinn von 
ihnen abwendet, ein anderer Punkt mehr betont, in den Vorder
grund gerückt und immer weiter ausgebildet, so dass schliess
lich jenes Alte dagegen ganz zurücktritt. So wird auch in der 
vollen Blüthe des geistlichen Bussensystems immer noch das 
alte System, dass man durch Op fe r sich reinigen könne, fest
gehalten, und es werden dafür die Beweise aus dem Vecla her
geholt, G. 19,7-10; 22,10; Vas. 22,7; Baudh.IU 10, 6-8. 
Aber der Gedanke, der schon im mahavrata hervortritt, dass 
man durch K ast ei u n gen, nicht durch Opfer, sich von seiner 
Schuld zu reinigen ha~e, gewinnt immer mehr das Uebergewicht. 
Das mahavrata kann man gewissermaassen mit unseren Zucht
hausstrafen vergleichen. Der Uebelthäter wird freilich nicht in 
abgeschlossenen Gebäuden gehalten, aber er wird doch, indem 
er sich im Walde eine Blätterhütte machen muss, VOm Verkehr 

I' 
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mit den Ariern abgetrennt. Ihm wird nur eine mangelhafte 
Kost zugewiesen. Die Abstinenzzeit wird ihm nach Jahren Zl~

gemessen, oder, wo die That unverzeihlich war, auf Lebenszeit. 
Im mahävrata liegt also eine schwere Kasteiung. Nun aber 
ging man weiter. Man vermannigfachte die Kasteiungen; aber ... 
man erleichterte sie auch. Man meinte damit doch vYege fin
den zu können, um selbst die unverzei~licl!en mahäpätakas von 
sich abzuwaschen. Zunächst der Ausgangspunkt wal'; man muss 
den heiligen Vorschriften gemäss leben; Vas. 6, 1 ,Den Vor
schriften für das Benehmen gemäss zu leben, ist ohne Zweifel 
die höchste Pflicht aller Menschen. Der, dessen Seele durch 
schlechtes Betragen beschmutzt ist, kommt in dieser und jener 
Welt um'. Ist eine Beschmutzung vorgekommen, so haben, 
sagte man, Austeritäten eine reinigende Kraft; Baudh. I 5, 10, 
31-33 ,ein Brüllender, Rasender, lebende Wesen Verletz endet', 
nach Belieben Redender erreicht nicht den Aufenthalt der Göt
ter, wohl aber gehen dahin die wie At 0 m e K lei ne n, die 
durch Austeritäten und Fasten Ausgeclörrten. Jügendsünden 
schaden nichts, wenn er nur später reuig seiner Sünden gedenkt, 
rechtschaffen lebt, Austeritäten übt und sorgsam ist'. In Betreff. 
der genaueren Feststellung dieser Austeritäten eröffnete sich nun 
ein weites Feld. Das Brahmanenthum ist in der Ausdenkung' '. 
derselben unerschöpflich gewesen, und was in einer Schule Bei
fall gefunden hatte, das wurde dann in seiner sünden tilgenden 
Kraft möglichst angepriesen und über andere Reinigungsll1ittel 
erhoben. So sind denn als Reinigungsll1ittel anerkannt worden; 
zunächst das Gab eng e ben j 2), und zwar enthielt dasselbe, 
da der Bettelgang im ganzen sacralen System eine so becleu
tende Stelle einnahm, ein sicher sehr empfindliches Mittel, um 
den Gebern Entsagungen aufzulegen. Sodann gilt als ganz be
sonders reinigend das F ast e n. In der mannigfachsten Weise 
sind aus diesem Elemente die Bussstrafen gestaltet worden. 
Ich deute dies nur kurz an, indem ich lediglich die zwei Haupt
bussgestalten ; die cändräya1fa- und die kricchra-Busse erwähne; 

12) G. 19, 16; Baudb. II 3, 6,41. 42; IU 10,14; Vas. 29,7-21; Y. 1, 
201-211. (Ich citire bei deu folgenden Punkten nicht das ganze, leicht zu
sammenznsnchende, Material allel' Sutras, sondern meist nnr Einen Autor). -

die vielen anderen Vratas habe ich hier nicht zU verfolgen; vgl. z. B. Gobh. Illl. 2. 

Baudh. III 8, 1-31', IV 5 17-21' IV 5 6-16' Vas 21 , , , , . , 
20. 21. Sie werden angepriesen als; ,Busse, die von allen Tod
sünden (pätakas) frei macht', als; ,Busse für alle Vergehen'; 
Baudh. III 8, 27-31; 10, 18 13 )'. Weiter,sind beliebt worden 
die Athell1anhaltungen, Baudh. IV 1, 4.6-10.22.30 
[,Reinigung von allen Sünden, selbst Brahll1anenmord'], das Le
ben von Gerstenschleim, Baudh. IV 5, 23; das Tragen nasser 
Kleider, Baudh. IV 5, 24; das Leben in freier Luft und sich 
der Sonne Aussetzen, Baudh. IV 5 24' das Geniessen des 

. " 
Brahmakürca [das' ekle Verzehren der fünf Kuhproducte, pailca 
gavya], Bauclh. IV 5, 25. 

Wieder in einer anderen Richtung liegt .ein· Kreis von 
Büssungen, die an den alten Gedanken anknüpfen, dass man 
durch die richtigen Gebete und Hymnen von den Göttern die 
Gaben, und also auch die Reinigung von Sünden, erzwingen 
könne. Man hatte gewisse reinigende Texte, G. 19,12; 
Vas. 22, 9; Baudh. III 10, 10. Man verband gewisse Brand
oblationen mit der Hersagung der Käshmändas Baudh III 7 . .., . , 
1 ff. Man legte .eine ganz besondere Wirksamkeit dem Texte-
murmeln bei; Bauclh. IV 6, 1. 2. Das Gebetemurmeln 
galt für 10 mal wirksamer als ThierOI)fer 100 mal wirksamer , , 
wenn unhörbar, 1000 mal, wenn bloss mental;Vas. 26, 9. ,Die 
höchste Stufe erreicht ein Brahmane nur durch GebetemUl'meln , 
er heisst ein aUe CreatUl' Befreundender, mag er andere Riten 
vernachlässigen; er erscheint im höchsten Glanz auch wenn er , 
fortwährend sündigt; die Sünden derer bestehen nicht, die Ge
betsmUl'meln, Brandoblationen, Meditation, Wohnen an heiligen 
Plätzen, Baden nach Qiras-Vollziehung betreiben; wer nach Rei
nigung Verlangen trägt, mag er mit aUen Sünden belastet sein, 
muss die Gäyatri 1000 mal, als mittlere Busse 100 mal, für 
kleine Fehler 10mal wiederholen', Vas. 26, 11-16; 8000 mal 
die Gäyatri murmeln zerstört alle Todsünden, ausseI' Bl'ahma
nenmord; Vas. 27, 18. Durch die täglichen Z wie li c h t d e -

13) Die Vollziehung solcher kricchra- und candl'ayul}a-Busse erforderte eine 
längere Zeit. H'a t t e man nun Eil e mit der Reinigung, so wnrde Rnch dafiir 
gesorgt; Vas. 27, 17 ,nur wenn er in Eile ist, (sich rein) zu machen, lasst ihn 
einen Tag von der Luft leben, nnd die Nacht im Wasser stehend zubringen. 

(Diese Busse) ist gleich der prajapatya (lq·icchra)'. Bandh. IV, 5, 29. 30; G. 
26, 6; Vas. 25, 9. 



votio nen [Baden mit 1000, 100, 10maliger Sävitriwiedel'
holungJ erlangt man Reinwerclen v<)ll' de~ des Tages ~~ul'ch 
Gedanken, Worte und körperliche Acte [Jene oben erWahl\te 
Zarathustra'sche DistinctionJ begangenen E~lnden, Baudh. II 4, 
7 1-4. 18-21; und schon das Baden mit Sprechen von om, 
v~ähl'itis und sävitrI reinigt von allen Ritualsih;den und allem 
Uebel, das man gethan durch Gedanken, Reden, rhaten; Baudh. 
Ii 5 8 3. 4. 11. 13. - Da schon einzelne Hymnen oeler Ge
bete' solche reinigende Kraft hatten, so musste natürlich der 
gesammte V e d a und dessen Lesung oder Hersagung so~che 
Macht in noch erhöhtem Maasse in sich bergen; Vas. 27, 7. 8 
,die Vollziehung der täglichen Vedarecitation und der mahäyajüas 
zerstören schnell Schuld, selbst von Todsünden'; Vas .. 27, 19 
von allen viel' Todsünden befreit man sich durch Stuchren der 

Institutionen des Gesetzes'; Vas. 27, 2-4 ,der Veda zerst?rt 
alle Schuld des Mannes, selbst wenn 100 und mehr ungeh'ßnge 
'Acte begangen sind; das Feuer des Veda zerstört die durch 
üble Thaten erzeugte Schuld; ein des Veda mächtig bleibender 
Brahmane ist von keiner Schuld befleckt, auch wenn er diese 

Welten zerstört'. 
e) Man war mit der Einrichtung von Büssungen solcher 

Art auf eine schiefe Ebene gerathen. Die Gefahr lag nahe, 
dass man in Werkheiligthum und entsittlichendem Formelkram . 
allmälig immer tiefer sänke. In der That ist in dieser Hinsicht 
das Brahmanenthum einem furchtbaren Verfall unterworfen wor
den. Man gelangte schliesslich zu den he i m li c h e n Bus sen, 
Vas. 25, 1 ,Ich will vollständig die Reinigung derer erklären, 
deren Schuld nicht öffentlich gemacht worden ist, sowohl aus 
grossen Verbrechen als geringeren Vergehen'. An sich sollt~n 
derartige Bussen nur für Solche sein, die im Uebrigen im Schmn 
der Verdienstlichkeit standeIl. Aber um so schlimmer musste 
die sittlichkeitsvergiftende Wirkung solchen Scheinheiligkeits
getreibes werden. Und nachdem einmal diese Institution heim
licher Abbüssung bestand, wird auch ein nicht im Ruf der Ver-. 
dienstlichkeit Stehender Wege zu finden gewusst haben, auf 
denen er zum Ablass für seine Verbrechen zugelassen wurde. 
Man musS anerkennen, dass diesel' Ablass an sich eine der 
äusseren Busshancllung entsprechende Gemüthsreinigung ("See
lenconcentration") voraussetzte. Aber wer vermogte das Innere 

zu controliren? Auch der nur äusserlich durch die Busshanc1-
lung Hinclurchgehende konnte sich den Folaen seiner Unthat 
\. . b 

entz~ehen. Vas. 25, 11 ff. ,Eine Busse im Geheim ist vorge-
schneben für einen Agnihotrin, einen bejahrten und einen ge
lehrten Mann, die ihre Sinne untmjocht haben; aber andere 
Leute müssen die oben beschriebenen Bussen vollziehen. Die, 
w~l~he unausgesetzt mit dem Anhalten des Athems, Hersagen 
reuugender Texte, Gabengeben, Darbringen von Brancloblationen, 
MUl'l~leln (heiliger Texte) beschäftigt sind, werden unzweifelhaft 
befrmt von der Schuld der Verbrechen, welche Kastenverlust 
zur Folge haben. . Sitzend mit KUQagras in elen Händen lasst 
ihn wiederholt den Athem anhalten,· und wieder und ~vieder 
purificatorische Texte hersagen: die vvahritis die Silbe om .J • , , 

und die tägliche Vedaportion. Immer auf die Aus ü b u n g 
des Y 0 ga [Ooncentration der Seele] gerichtet lasst ihn wieder 
und wieder den A them anhalten. Bis zu de~l Spitzen seines 
Haares und den Spitzen seiner Nägel lasst ihn h ö c h s t e 
Aus tel' i t ä t ausüben. Durch die Verhinderung des Athmens 
ist Luft erzeugt, durch Luft Feuer, dann durch Hitze "Yasser; 
dadurch wh'el er mitteIst diesel' Drei innerlich gereinigt'. 
So hatte man glücklich eine Theorie gefunden, mit der man 
den sittlichen Process der Sünclenbereuung in einen physicali
schen Process der Elemente umsetzte, der aber doch die Kraft 
haben sollte, das Innere des Menschen auch geistig von der 
ihm anklebenden Schuld. frei zu machen. Und so schreckte 
m~n nicht davor zurück, zu lehren, dass durch derartige Ge
heIm busse der Thäter auch von den vier Todsünden der Guru
bettsschänclung, des Brahmanenmordes, des Brahmanengolddieb
st~hls l~nd. des Surätrillkens gereinigt wenlen könne; G. 24, 6. 
,DIe heImlIche Busse für Tödtung eines gelehrten Brahmanen 
ist folgende: indem er zehn Tage lang von Milch allein, oder 
von Opferspeise , eine zweite Periode von zehn Tagen von ge
klärter Butter, und eine dritte Periode von zehn Tagen von 
Wasser lebt, und indem er seine Kleider unausgesetzt nass er
hält, soll er täglich acht Darbringungen machen, darstellend: 
das Haar, die Nägel, die Haut, das Fleisch, das Blut, die Seh
nen, die Knochen und das Mark 1 4 ). Das Ende von jeder soll 

14) Nachbildung jener oben besprochenen wirklichen Selbstopferung ; Not. a. 



sein: "ich biete dar in elen Mund dE;1S atman ( der Seele), in die 
Klauen des Todes". - 7. Nun noch eine andere (Busse für 
den Brahmanenmord). 8. Die Regel zu essen u. s. w. muss nach 
Sütra 6 beobachtet werden; 9. und er soll geklärte ButJerdar
bringen (den heiligen Vedatext 1189, 2) l'ecitirend: ,,0 fire, do' 
thou ferry over" und die NIahavyähritis und die Küshmäwlas, 

• 10. Oeler für elen Brahmanenmord , Spirituosentrinken , (Gold-) 
Stehlen, und Verletzung des Gurubetts , mag er dasselbe Ge
lübc1e thun [d. h. das Sütra 6 u. 8 erwähnte], sich wiederho
lentlich durch Athemanhalten ermüden und die von Aghal'par
shaI;la gesehene Hymne recitiren. Das ist gleichwirksam (lem 
letzten Bade bei einem Pferdeopfer. 11. Oder: die Gayatl'I 
tausendmal wiederholend reinigt er wahrlich sich selbst. 12. 
Oder: dreimal die Hymne des AghamarshaI;la wiederholend, 
während er ins Wasser eingetaucht ist, wird er von allen Sün
den befreit'. 

52, (Fortsetzung: Die vier grossen Unthaten; Mahapä
takas. - Das an die Büssung derselben angeknüpfte weitere 
Büssungssystem.) - 3) Es konnte nicht fehlen, dass das Brah
manenthum, das sich vermass, durch Bussriten sogar von Tod
sünden reinigen zu können, sich auch für fähig halten musste, 
alle kleineren Verbrechen und Vergehen durch Büssungen ab
zuwaschen. Die im vor. § angegebenen Reinigungsmittel ge
währten ja die Möglichkeit in bunter Mannigfaltigkeit, für Alles, 
was man für sittlich beschmutzend erachtete, ein Heilmittel 
darzubieten. Und unmöglich konnte sich auch das Brahmanen
tlnun die gl'osse Macht entgehen lassen, welche die Dictirung 
solcher Bussen auf Grund des heiligen Gesetzes ihm in die 
Hand gab. Ueber die Zudictirung der Bussen lassen uns 
die indischen Quellen sehi' im Dunkel. Zunächst scheint dem 
König mit seinen Brahmanenbeisitzern auch diese geistliche 
Gerichtsbarkeit zugestanden zu haben (vgl. § 47 Not, 2 a, E.). 
Dann aber wird, da der König für alle diese gerichtliche Thä
tigkeit doch nicht die Zeit haben konnte, der Satz durchge
drungen sein, dass die von einer "Versammlung" (parishad; 
vgl. Amn. 3 Nr. 3 d) ausgesprochene Busssentenz eine rechts
gültige sei. Baudh. I 1, 1, 14 ,Wie Wind und Soune 'Wasser 
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erzeugen, welches auf einen Stein gesammelt verschwindet, So 
I verschwindet die an einem Verletz er klebende Sünde vollstän

dig wie Wasser' Li. e. pl'ovicled the offen der performes the pen
ance imposed by learned and virtuo,us BrähmaI;las']. 
15 ,Der, welcher das heilige Gesetz kennt, soll nach Unterschei
dung die Bussen festsetzen, indem er in Betracht zieht die 
Constitution, die Stärke, die Kenntnisse und das Alter (des 
Verletzers), so gut ,wie die Zeit und die That. Viele tausend 
(Brahmanen) können keine (gesetzliche) Versammlung (zur Er
klärung des heiligen Gesetzes) bilden, wenn sie nicht ihre hei
ligen Pflichten erfüllt haben, nicht vertraut mit dem Veda sind, 
und bloss auf den Namen ihrer Kaste subsistiren'. - Im Ueb
rigen war die Zudictirung der Bussen eine sehr arbiträre; 
Baudh. II 1, 2, 17 ,Aber die Expiation dieser Vergehungen ist, 
Bussen zu vollziehen während zwölf Monaten, zwölf Halbmo
naten, zwölfmal zehn Tagen, zwölf Wochen, zwölfmal drei Ta
gen, zwölf Tagen, sechs Tagen, drei Tagen, einem Tag und 
einer Nacht, einem Tag, in Verhältniss zu dem begangenen 
Vergehen'; Baudh. UI 10, 15-17 ,Die (Buss-)Acte mögen nach 
Wahl vollzogen we1'(len, wenn keine (besondere Busse) vorge
schrieben worden ist, (nämlich) für grosse Verbrechen schwere 
(Bussen), für kleine Fehler leichte' " Baudh. IV 1 1-3 Wir , , 
wollen getrennt erläutern die verschiedenen Bussen für die ein
zelnen Vergehungen, beide schwere und leichtere. Lasst ihn 
vorschreiben, was irgend geeignet sein mag für jeden (Fall) ... 
Lasst ihn die Bussen vollziehen in Gemässheit der in den In
stitutionen (des heiligen Gesetzes) gegebenen Regel (in Fällen), 
wo eine Verletzung begangen ist durch das Organ, od,er"mit 
den Füssen und Armen, durch Gedanken oder Sprache,' durch 
das Ohr, die Haut, die Nase, oder das Auge; Baudh. IV 2, 
1-3. " 

Für die zu b ü s sen den Ver geh u n gen war in der 
Sütraperiode nothwendiger Weise der Grundgesichtspunkt der 
von Alters hel' gegebene Gegensatz der vier mahapatal~as 

(woran sich dann die sonstigen, Kastenverlust verursachen
den, anschlossen) und der geringeren Vergehen: upapatakas, 
BaucHl. IV 1, 7; 5, 24. Es ist von Interesse zu sehen, wie 
diese Grundunterscheidung bei Vi s hn u in seiner Lehre von 
den prayaQcittas (Cap. 33-57) weitel: systematisch ausgebaut 

Lei s t, Alt.risches ius gentium, 22 

.I 



worclen ist. Vislwu ,stellt viel' Klassen der Verbrechen auf. 
a) Die erste Klasse (Oap.34) bilden die "höchsten Ver
brechen". Ich bemerkte oben (§ 50 vor Not. 1), dass in' der 
Gurubettsschändung nicht bloss der Ooitus mit der eigenen 
Mutter, sondern auch mit anderen Frauen des Vaters enthalteIi 
sei. Des grossen Unterschiec1es zwischen diesen beiden Fällen 
wurde man nun inne. Man stellte die Blutschande mit der 
eigenen Mutter (den incestus iuris gentium; GIRG. S. 652), an 
die man andere gleichartige Fälle anschloss, allen anderen Ver
brechen als erste Klasse voraus. Für sie blieb man bef dem 
alten Satze, class für den Thäter nichts übrig bleibe als mar
tervo11e Selbstopferung : ,Geschlechtsumgang mit der eigenen 
Mutter oder Tochter oder Schwiegertochter sind Verbrechen 
des höchsten Grades. . Solche Verbrecher des höchsten Grades 
sollten in die :Flammen gehen, denn für sie ist kein and~rer 
vYeg üer Vergeltung für ihr Verbrechen'. - b) Dann folgen in 
der zweiten Klasse (Oap. 35) die vier alten mahäpätakas: 
,1. Tödtung eines Brahmanen, Trinken spirituöser Getränke, 
Brahmanengoldstehlen und geschlechtlicher Verkehr mit eines 
Guru's Weib sind hohe Verbrechen'. Die darauf gesetzte Strafe 
des lebenslänglichen mahävrata wird hier von VishlfU stillschwei
gend subintelligirt. Er spricht sogleich weiter von der verbo
tenen Aufrechthaltnng von Beziehungen zu solchen vom Verkehr 
ausgeschlossenen Verbrechern; ,2. und socialer Verkehr mit sol
chen (Verbrechern ist ebenfalls ein hohes Verbrechen). 3. Wer 
mit einem outcast verkehrt, ist selbst in einem Jahr aus der 
Kaste gestossen, 4. und so ist Der, welcher mit ihm im selben 
Wagen fährt, mit ihm in Gesellschaft speist, oder auf derselben 
Bank sitzt, oder auf demselben Lager mit ihm liegt. 5. Ge
schlechtlicher Verkehr, Verkehr beim Opfer, und Verkehr mit 
dem Mum1e (mit einem outcast) hat unmittelbaren Kastenverlust 
zur Folge'. Vish1;tu, indem er das mahävrata hier in seiner 
Wirkung der Ausschliessung vom Verkehr besprochen hat, er
wähnt die ältere, wegen der ahilfsä nicht mehr zulässige, Bus s e 
t1er Selbstopferung nicht weiter. Wohl aber hebt er schliesslich 
die alten, noch aus dem ersten Stl'afsystem datil'enden Re i·
nigungsmittel des Pferdeopfers und Besuchs der Wallfahrts~ 
orte hervor. Sie waren ja nie aufgehoben worden, man wal' 
also immer noch berechtigt, sich ihrer zu bedienen; ,6. solche 

Todsünden werden gereinigt durch ein Pferdeopfer und durch 
Besuch aller TIl'thas auf der Erde'. - c) Dritte Klasse. 
Zu den vier mahäpätakas hatte man allmälig eine Reihe an
derer Fälle gesellt, die ihnen in Betreff der Wirkung des 
Kastenverlustes gl e ich ge s tell t waren, aber darin doch 
wohl immer als "kleinere" Verbrechen erschienen, dass das 
mahävrata hier regelmässig nur zwölf Jahre dauerte. Vishnu 
zählt folgende Fälle auf: ,1. Tödtung eines bei einem Opf~r 
beschäftigten Kshatl'iya oder Va.1i,;ya, einer menstl'uirellden 
Frau, einer schwangeren Frau, einer Frau (von der Brahmanen
kaste), welche nach vorübergehender Unreinheit gebadet hat, 
eines Embryo von unbekanntem Geschlecht, Eines, der sich 
unter den Schutz begeben hat, sind dem Verbrechen der Brah
manentödtung gleichstehende Verbrechen. 2. Leistung falschen 
Zeugnisses 1) und Tödtung eines Freundes, diese zwei Ver
brechen stehen dem Trinken spirituöser Getränke gleich. 3. 
Aneignung von einem Brahmanen gehörigem Land, oder' einem 
(einem Brahmanen gehörigen und nicht aus Gold bestehenden) 
Depositum sind dem Diebstahl von (Brahmanen-)Gold gleiche 
Verbrechen. 4. Geschlechtlicher Verkehr mit dem Weibe eines 
väterlichen Onkels, mütterlichen Grossvaters , mütterlichen On
kels, Schwiegervaters, Königs, sind dem geschlechtlichen Ver
hältniss mit eines Guru's Weibe gleiche Verbrechen. 5. Ebenso 
der geschlechtliche Verkehr mit des Vaters oder der Mutter 
Schwester oder mit der eigenen Schwester, 6. und der ge
schlechtliche Verkehr mit dem Weibe eines gelehrten Brahma
nen oder Priesters oder Upädhyäya oder Freundes, 7. und mit 
der Freundin einer Schwester (oder der eigenen Freundin), mit 
einer Frau der eigenen Kaste, mit einer zur Brahmanenkaste 
gehörigen Frau, mit einem (noch nicht einem Manne verlobten 
Brahmanen-)Mädchen, mit einer Frau von n'redrigel' Kaste, mit 
einer menstl'uirenden Frau, mit einer unter Schutz genommenen 
Frau, mit einer Ascetin, mit einer Frau, deren Pflege Einem 
anvertraut ist'. Auch hier erwähnt VishlfU die Busse des ma-

t) Die Leistung falschen Zeugnisses, zusammen mit zwei anderen Unthaten 
(Verleumdungen, die zum Ohr des Königs dringen, und falsche Anklage gegen 

einen Guru), stellt auch schon G. 21, 10 den mahäpätakas gleich, ohne die ein
zelne 'rodsünde anzugehen, der man diese Fälle parnllelisirte. 
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hävrata, als etwas Selbstverständliches, nicht. Dagegen hebt 
er auch hilt die Reiuigungsmittel des alten Strafsystems her
VOl" 8. solche ge ri n ge Sünder werden, wie Toc!sünder, durch 
ein 'Pferdeopfer und Besuch der Tirthas rein' . .....:... d) Vierte 
K las se. - Die bisherigen drei Klassen haben mehr den Cha-' 
rakter exceptioneller Vorausstellung. Erst in den "Verbreche:l 
des vierten Grades" ist der eigentliche Hauptbestand des C1'1-

• minalbussrechts enthalten. Es ist danach auch wichtig, sich 
die von Vishnu in buntem Durcheinander aufgeführten Fä,lle 
(Cap. 37) in cÜe gehörigen Gruppen zu ordnen .. Ich thue (~ies 
mit kürzesten Worten. CI) T ö d tun g (13) emes Kshatl'lya, 
Vai<;ya, Qüdra" und einer Kuh, (26) Versuch, durch Incantatio
nen oder Gewaltmittel eines Andern mächtig zu werden; (I) A n-
ei gnu n g fremden Guts, verbotener Handel, Beschädigung,. (8) 
Aneignung von Getreide, Kupfer oder anderem Gute (aber lll.cl:t 
Gold) eines anderen Mannes, (14) Verkauf von Sachen, dle 
nicht -verkauft werden sollen, (24) Abschneiden von Bäumen, 
Sträuchern, Schlingpflanzen CWeinstöcken); y) V erle t z u n g 
des fünften Mänavagebots, (1) Selbstüberhebung durch 
falsche Behauptungen, (2) Erhebung von Vergehensbeschuldi
gung gegen einen Anderen, die zum Ohr des Königs drin~t; 
0) Verletzung der Hausordnung, (27) K~chen blos~ ~urs 
eigene Gedeihen, (28) Nichtentzündung des eIgenen heIlIgen 
Feuers, (29) Unterlassung der Verpflichtungen gegen Götter, 
~ishis, Manen (des Opferns, Vedastudiums und der Geschlechts
fortpflanzung) , (6) Verlassen seines heiligen Feuers, seiner El
tern seines Sohnes oder Weibes, (3) ungerechter Tadel des 
GUl'l~ (Vaters), (9) geschlechtlicher Verkehr mit eines arider~n 
Mannes Weibe, (15.16.17.18) Verletzung der Regeln über cht) 
richtige Reihenfolge des Verheirathens, (33) Verkehr mit schnaps
trinkenden Frauen; ö) Verletzung der Religion, (4) He,·
absetzung des Veda, (5) Vergessen der gelernten Vedatexte, . 
(7) Verletzung der Speisegebote, (10) Opfern für Personen, für 
die man nicht opfern soll, (30) Studiren irreligiöser Bücher, 
(31) Atheismus (d. h. Läugnung eines Jenseits); ~) L ~.b e n i.n 
verbotener Beschäftigung, (11) Verletzung der uber dle 
Thätigkeit der Kasten bestehenden Vorschriften, (12) Annahme 
ungesetzlicher Geschenke, (19) Verstreichenlassen der Ini.tia
tionszeit, (20) Lehren des Veda für unnöthigen Lohn, (21) SlCh-
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lehrenlassen des Veda für solchen Lohn, (22) Arbeit in Gold
oder Silberminen oder Manufacturen (?), (23) Verfertigung 
scharfer Instrumente, (32) Leben von tadelnswerther Kunst (wie 
Tanzen), (25) Leben von der Prostitution der eigenen Frau. -
Als allgemeinen Satz für (liese Verbrechen der vierten Klasse 
stellt Vish];tu [abgesehen offenbar von den je nach dem einzelnen 
Fall zu bemessenden Bussen] die Regel auf: (35) ,Solche Ver
brecher des vierten Grades sollen die cä~dräyal;ta- oder paräka
Bussen vollziehen, oder eine Kuh opfern'. 

Es würde von Werth sein, dieses Vishl;tu'sche Criminal
bussensystem genauer bis in alle Einzelheiten mit den anderen 
Sütras zusammenzustellen, und dessen Umgestaltung und Er
weiterung bis hinab auf Yäjfiavalkya (3, 206-326) zu verfolgen. 
Der Plan dieses Buches hindert mich, hierauf einzugehen. 

C. Das Königsstrafensystem. 

53. ~(Der allgemeine Rechtsbegriff.) - Ausser dem Präya<;
cittasystem finden wir schon in den indischen Sütras zweifellos 
auch eine allgemeine weltliche Criminaljuriscliction des Königs 
anerkannt. Von der ganzen Frage, wie sich diese entwickelt 
haben möge, wie sie sich zu der ebenfalls zweifellos vorhan
denen königlichen Civiljurisdiction stelle, und ob sich in der 
Gestaltung Beider, der criminalen, wie der civilen Jurisdiction, 
geschichtliche Zusammenhänge mit dem Beginn der griechischen 
und römischen staatlichen Gerichtsbarkeit finden, - gehören 
zu den Aufgaben dieses Buches nur die Anfänge. Das Weitere 
muss der Untersuchung der Entfaltung des altarischen Civil
rechts vorbehalten bleiben. - Wenn wir das Detail der welt
lichen Criminaljurisdiction des indischen Königs, so wie ich es 
im § 56 geben werde, überblicken, so finden wir, dass es sich 
in mannigfacher W ~ise an das Präya<;cittasystem anschliesst, 
und dass es in seiner vollen Ausbildung (mögen auch seine An
fänge bis in die Urzeiten sich zurückziehen) gegenüber dem 
ausgebildeten Präya<;cittasystem als ein historisch späteres 
Rechtsmaterial sich darstellt. Vieles vom Präya<;cittasystem 
lebt noch im Königsstrafensystem fort. Ich würde das Erstere, 
das ein ganz wesentliches Stück meines Werkes ist, nicht voll
ständig zur Anschauung gebracht haben, wenn ich nicht das 
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Letztere well~stens theilweise mit· heranzöge. Dieses Heran
ziehen ist nun freilich ein sehr unvollständiges. Ich muss mich 
mit Hindeutungen auf Vieles begnügen, was an sich speciellste 
Untersuchung erfordern würde. Diese Hindeutungen beziehen 
sich einerseits auf den allgemeinen Rechtsbegriff und anderer-' 
seits auf die Begründung der richterlichen Gewalt. Ich spl;eche 
zunächst in diesem § vom allgemeinen Rechtsbegriff. 

Es ist zweifellos, dass der indische rajan, der italische rex, 
der griechische (3Ci1JtAsvg eine historisch zusammenhängende alt
arische Institution sincl. Des Königs Stellung ist bei allen die
sen Völkern die erweiterte des Hausvaters. Die Hestia (GIRG. 
S. 125. 181) des Haushalters ist das Vorbild für die '100m) 
ErnLe< des Phylobasileus oeler der, mehrere Stämme zu einem 
verfassungsmässigen Gemeinwesen zusammenfassenden &12%1),.
für den ignis foci publici sempiternus (§ 11 Not. 2). Also auch 
die Königsgewalt ist zunächst inhaltlich der des Hausherrn nach
gebildet. Der Haushalter hat das (auch die Töeltung in sich fas
sende) Richter- und Straf-Recht (das ,[)-sf1UJ7:8VSI}i, die animadver
sio) im Kreise des Hauses. Der König hat dieselbe Richter- und 
Strafgewalt im Kreise des Gemeinwesens. Der König aber ist 
zunächst nur Kriegsbefehlshaber über die zu einem Stamm ver
einigten Geschlechter und Phratrien, oeler über die mehreren, sei 
es verfassungsmässig, sei es durch internationales BÜlldniss zu 
gemeinsamer Action vereinigten, Stämme. 'yVas in diese könig:
liehe Machtstellung· störend eingreift, ist 'TCl2oooaLe< (proditio), 
und kann durch das ,[)-SfU(J'[;sVU}i, die Timorie des Königs (ent
weder mit, oder ohne Beirath der Edlen), sogar mit dem Tode 
bestraft werden. Ueber diese Jurisdiction des Königs hinaus 
aber liegen alle Verletzungen, die nicht dessen Machtstellung 
berühren. Hier herrscht Inclividualtimorie, also bei Verletzung 
cles von den Göttern gegebenen Rechtskreises criminelle wie 
civile Selbstexecution, cl. h. Blutrache uncl Selbstdurchführung 
cler Rechte. "Yie sich in diesem grosseIl Gebiete, das jen sei t 
der königlichen animadversio liegt, eine königliche Gerichtsbar
keit bei den arischen Völl(ern in mannigfacher Verschiedenheit 
entwickelt habe, bedarf genauester geschichtlicher Untersuchung. 
Diese Gerichtsbarkeit kann sich zunächst als Legalisirungs
forum für gewisse Handlungen der Selbstexecution gestalten 
(Actconstatirungsgerichte). Sie lmnn weiter als Organ auftre-
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ten, wodurch das Recht des Klägers, die Schuld des Gegners, 
, I mitte1st pronunciatio festgestellt wird (Rechts- und Schuldcon

statirungsgerichte). Sie kann endlich sich zu einem Gerichts
hof Il;usbilden, von dem, nach im Voraus fixirten Normen, nicht 
bloss die Sentenz gesprochen, sondern auch staatlich exequirt 
wird. Eine Präsumtion, dass elieses Ende gerichtlicher Ent
wicklung irgendwo bei arischen Völl(ern schon von Anfang an 
allgemein in der Königsgewalt enthalten gewesen sei, ist nicht 
zulässig. Für s91che Präsumtion fehlt den Ariel'I1 der Boden, 
und geraele hier liegt ein charakteristischer Grundunterschied 
der Arier von den ägyptischen oder semitischen Völkel'I1. Bei 
diesen ist das Grosskönigthum heimisch, gestützt auf die An
nahme, dass Anfangs die Götter selbst auf Erden geherrscht, 
und später die Könige deren Stellung fortgeführt haben. Die 
Könige machen sich zu Quasi-Göttern, und üben die allgemeine 
göttliche Macht auch in der Gestalt einer allgemeinen Juris
diction über alle Unterthanen aus. Die Arier treten von An
fang an als mit einem freiheitlicheren Sinne begabt auf. Ihre 
Kleinkönige sind ihnen nur die ersten Adlichen. Wohl haben 
diese Könige im Laufe der Zeiten bei dem wachsenden Beelürf'
nisse nach festen Gerichtsorganisationen in umfassender Weise, 
über den Kreis ihrer ursprünglichen animadversio hinaus, eine 
verfassungsmässig festgestellte Jurisdiction errungen. Aber das 
sind Producte verschiedener geschichtlicher Entwicklungen in 
den einzelnen arischen Völkern, wobei immer der Grundgedanke 
festgehalten ist, dass das in der Juriseliction verwirklichte Recht 
nicht die dem Königthum selbst gesetzlich entfliessende gött
liche "Wahrheit" sei [wie sich dies in dem ägyptischen Brust
schilde des obersten Richters ausspricht, GIRG. S. 739. 740. 
742 ff.], sondern dass der König, wie jeder Hausvater, als u n
te l' dem göttlichen Recht stehend, zu dessen Ermittelung das 
Gericht setzt. 

Es verlohnt sich wohl, 'hier, soweit die Quellen es gestat-
ten, möglichst scharf den alt arischen Rechtsbegriff zu forllluli
ren. Die Zusammenhaltung dessen, was uns die inclischen 
Quellen über J;tita und Dharma, die griechischen übel' cpvmg 
und .:fEfllg, die römischen übel' ratio und fas, und die deutschen 
Quellen übel' Sippe und Königsbann darbieten, lässt es uns nicht 
als hoffnungslos erscheinen, dass wir den Sinn jener alten Zei-
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ten uns noch wi~er lebendig machen können. ~ita, die alte 
heilige Varm;ta-Ordnung, ist, - wie der Lauf der Gestime) der 
"Wechsel von Tag und Nacht, die Aufeinanderfolge der J ahres
zeiten; - so auf Erden in der ganzen Thier- und Menschen
welt die Scheidung des männlichen und weiblichen Geschlechts, 
und weiter in der Menschenwelt die Ehe, der Hausstand, das 
durch Fortzeugung der Generationen sich bildende Zusammen
schliessen der rlvlJ, die unter diesen Geschlechtern sich alhnälig 
feststellende Scheidung der (geistlichen, kriegerischen, materiell 
erwerbenden, dienenden) Lebensthätigkeiten. Ganz gleichartig 
ist, wie ich in der GIRG. S. 193 ff., 766 ff. erörtert habe,' der 
römische Begriff der (naturalis) ratio 1), der griechische des 
xoa!wg und der cpvatg, und der deutsche der Geschlechtsgenos
senschaft. - In der so vorhandenen realen Naturordnungbe
dürfen nun aber tlie mit Willensfreiheit begabten Menschen 
weiterer Regeln für ihr Verhalten. Diese sucht das arische 
Alterthum in der. 'Satzung der Götter. Unter solchem 
Wort verstecken sich noch weitere Unterschiede. Auch die 
Aegypter gehen von der Göttersatzung aus. Ihnen sind die 
Götter Tot, Osiris, Isis die ältesten Gesetzgeber, an die sich 
die fünf weltlichen, die Götterherrschaft fortführenden, anschlies
sen : König Mnues (Menes?), der Begründer geschriebener Ge
setzgebung, Sasyches, der Ordner des Ritualwesens , Sesostris, 
der Ordner des Kriegswesens , Bokcheris, der Ordner der Kö
nigsstellung, Amasis, der Ordner des Staatshaushalts und der 
Nomenverwaltung (GIRG. S. 739). Danach ist den Aegyptern 
das Recht eine ihnen, olme ihr eigenes Zuthun, von' Oben ge
gebene göttliche Wahrheit, ein von vorn herein pos i ti v e s 
Recht, das beim Richten streng zu befolgen ist. Ganz anders 
fassen die Sache die Arier. Um uns dies verständlich zu ma
chen, sind gerade die indischen Quellen so werthvoll. Man be
zeichnet wohl die Gesammtheit des alten indischen heiligen 
Gesetzes als "Offenbarung(C. Aber die Inder wollen nie sagen, 
dass es ihnen, so wie die Aegypter es sich denken, durch eine 
göttliche That, durch "u nm i t tel bar e" Offenbarung, ohne 
ihre eigene Mitwirkung gegeben sei (§ 40). Das Recht ist 

1) In Betreff der naturalis ratio ist die ägyptische Auffassung V\lll der I'Ö

plischen ganz verschieden j GlRG. S. 738. 

.... ----------------------------------------------------------~. 1 
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ihnen an sich identisch mit der göttlichen (Val'ln;ta-) Weisheit. 
'\ \ Aber so weit diese sich nicht im ~ita verkörpert hat, muss sie 

von den Menschen, denen sie nicht ohne ihi' Zuthun zukommt, 
erkannt werden. Das haben die Weisen, elie alten ~ishis, ge
than. Diese haben durch ihr ganzes Leben ihre .. Weisheit be
thätigt. Sie haben Gesänge und Gebete "gesehen (C, die sich 
als erfolgreiche bewährt haben. In diesem alten Liederll1aterial 
ist ein grosseI' Oom plex von Vorschriften über das Verhalten 
der Menschen enthalten. Diese sind' ntcht von der Gottheit 
"erlassene" Gesetze, sondem von be,vährüln, vYeisen durch In
tuition "gefundene". Nennt man sie göttliche Offenbarung, so 
darf man das doch nur thun im Sinne von "mittelbarer" Offen
barung. Das alte "heilige .Gesetz" ist nicht in der Gestalt eli
recter Vorschriften formulirt. Die göttlichen Vorschriften müs
sen erst menschlich abstrahirt werden. Dazu bedarf es immer
fort der durch ihr ganzes Leben bewährten Weisen. Die Vor
schriften selbst, das dhäll1an (= 3S!llg) , erkennt man nur aus 
der richtigen rituellen Verwendung. aller Lieder und Gebete, 
die sich in der Ausübung des gesammten Götter-, Manen- und 
Menschen-Oultus aufgehäuft haben. Also das "heilige Gesetz" 
kann nie der Ex e g e t e n entbehren. Diese Lehrer des heiligen 
Gesetzes, die dann auch als Sütraverfasser auftreten, tragen 
das gesall1mte Dharmarecht vor, aber sie sind nicht dessen 
"Gesetzgeber". Man verkennt ganz die Sütras und die späteren 
Qästras (wie Manu und Yäjüavalkya), wenn man sie als "Ge-
setzbücher" behandelt. Sie sind Lehrbücher übel' die heiligen 
Pflichten der Menschen. Diese Pflichten beruhen auf Vor
schriften, die man noch gar nicht als pos i t i v e s Recht be
zeichnen darf. Positiv weder in dem ägyptischen Sinne einer 
directen göttlichen Gesetzgebung, noch auch in unserem mo
demen Sinne, als von einem volklichen oder staatlichen Ge
sammtwillen ausgehendes Recht. Der altindische Rechtsbegrifl:' 
ist wecler ein theokratischer, noch ein:an die menschliche Autori
tät bürgerlich-weltlicher Zwangskraft anknüpfender. Er ist, als 
das an clas ~ita angelehnte Dharma, an sich ein System der 
alten Anschauungen über clie Weltordnung und die Stellung 
der Arier in derselben. Darin ist der Oomplex (leI' von elen 
Weisen als göttliches dhama erkannten Pflichtvorschl'iften mit
begriffen. Das eben ist es) was wir kurz damit bezeichnen, 
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" '" class das altindische Recht nicht· reine Religion, nicht reines 
Recht in unserem modernen Sinne, sondern ein aus relig'iöse.n 
und rechtlichen Elementen unlöslich gemischtes Ganzes sei. 

Dass die griechische Themis und das römische fas. in durch
aus gleichartiger Weise das von der Gotthei} "Gesetzte" .uezw. 

Gesaote" sei l~) welches aber für die menschliche Anwendung "(0' . 
der Exegeten beiw. interpretirenden Pontifices bedürfe, habe 
ich früher weiter dargelegt. Ich komme darauf hier nicht zu
rück. Wohl aber möge es mir gestattet sein, hier die paral
lelen Fragen des germanischen Rechtes einer kurzen Beleuch
tung zu unterwerfen. Finden wir in gewissen Partien des 
germanischen Rechtes unzweifelhafte Gleichartigkeit n,1it dem 
~itabegriff (GIRG. S. 762), so ergeben sich andererseits auch 
in Betreff der Quelle, aus welcher das im Gericht aufrechtzu
haltende Recht abgeleitet wird, clurchaus übereinstimmende 
Elemente im germanischen Rechte und im indischen Dharma. 
Auch die germanische Anschauung geht keineswegs gleich von 
dem rein menschlichen Ursprunge des Rechts in volklichem 
und staatlichem Gewohnheitsrecht und Gesetz aus. Auch ihr 
ist Gott die Urquelle des Rechts. Der König, als Richter, ist 
der Verwirklicher dieses Rechtes. Was in seinem "Banne" 
liegt, das kann er, wofern das Recht zweifellos und nicht strei
tier ist von Gottes und Rechts wegen" gleich unmittelbar zu-

b ' ''. '1 lUT.· rechtstellen. Im U ebngen aber muss er Mitte une n ege e111-
schlagen, um in einer Stufenfolge für die richtig~ El:kennung 
des anzuwendenden Rechtes (das nicht etwa als 111 emer po
si t i v e n gewohnheitsrechtlichen oder gesetzlichen Norm für 
die Anwendung bereitliegend gedacht wird) schliesslich bis zur 
Urquelle zurückzugehen. Der an Gottes Stelle sitzende Richter 
(König) t) leitet die Sache durch die Stufenfolge der Rechts-

la) Es liegt auch sprachlich die genaue Vel'lmüpfung der Begriffe Val'. 

'Wie das Rita in der mtio fortgelebt hat, so das dhäman in der ~efJ.~" Und von 
letzterer ~ird ausdrücklich hezeugt, dass sie das dem fas Gleichstehende sei; 

GIRG. S. 199 Not. a; 205 Not. a; 207 Not., e j 236 Not. 1'; 238 Not. e. 
2) S. die Beweisstellen in Planek's Deutsch. Gel'ichtsverf. d .. lILA. 1 (1879) 

S. 130 ,in gotis stat sizin alle richtere, und darumm sal man alle rlChtere hel' I' e 

heizin, die zit alzo er in gerichte sizit'; S. 366 ,so steit hit' N. unde claget gode 

unde iu hel' richter in go des stat' j S. 772 ,hel' richter, so steit hil' N. unde ela

/Set unsellle hel'~ll goqe t\nqe iu in godis stede, qat N, si komen we cl cl erg 0 d 
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einholung zunächst bei den Urtheilern, dann bei besonders 
" Rechtskundigen , schliesslich bei der Gottheit. Das Recht gilt 

als n ur von der Gotthei t zweifellos Gewusstes. "Vo 
unter den Menschen Streit entsteht, da ist das Recht zweifel
haft. Es kommt darauf an, es zu "finden". Der Findende 
giebt nach seinem besten Gewissen (im Anhalt namentlich an 
PräcedenzfälIe) ein Zeugniss über sein Wissen vom Rechte ab. 
Sehr richtig sagt Planck S. 283. 297: "Bei dem Suchen des 
rechten Urtheils ist es der Grundauffassung nach nicht sowohl 
auf die Anwendung' gegebener Rechtsßätze, als vielmehr auf die 
Auffindung des bestehenden, zur Zeit nur unbekannten oder 
doch widerrechtlich verläugneten Rechtssatzes abgesehen"; "uei 
jenem Urtheil handelt es sich nach deutscher Auffassung ledig
lich um eiü Zeugniss darüber, was Recht sei, um das Wissen 
vom Recht".. vYeil das Suchen nach clemRechtssatz in der 
Gottheit den Ort voraussetzt, wo ein klares und sicheres Ken
nen des Rechtes vorhanden ist, so muss es eine Möglichkeit 
geben, da, wo andere Wege, sich über das Recht zu belehren, 
nicht ausreichen, sich in letzter Instanz an die Gottheit selbst 
zu wenden. Das geschieht [abgesehen von den, den Indern 
wie den Germanen bekannten, ja sogar bei Griechen und Rö
mern in einzelnen Stellen anklingenden Orda]en 3)J dadurch, 
dass man im Kam p f direct das göttliche Urtheil herbeiziehen 
kann. "Da es", sagt Planck S. 256. 258. 270. 271, "bei dem 
Suchen des zu findenden Urtheils überall im Wesentlichen nur 
darauf abgesehen war, elen der Vorstellung nach bereits beste-

Ull d ewe d der l' e eh t unde hebbe em jamerliken afgemordet sinen liven frunt, 
edder he hebhe eme wal dinges afgerovet N., edder he hebbe helinges vorstolen 

N'; S. 798 ,wann dar nene hewysinge noch verfestinge sy, so s hai me n dar 
nocl] tu rechte umme vechten; were des nicht, so schworen sevene, up 

welke syde dat were, over den anderen, over den yt ginge den Iyf ane j und er 

twen bosen so is dat yd mynste base, dat sy vechten unde 

la t e n 0 r e re c h t u P go d e. dllt denne dat mynste bose is, dllt shal men 
kysen'; S. 826 ,so steit hir N. unde claget gode unde iu: dat N. sulven eme 

hebbe N. vorstolen , des wH he en. vorwinnen mit der seinbaren scult unde mit 

sines sulves live unde mit helpenden tugen wo he tu rechte scal, unde hiddet 
dat gi eil tur antwerde biden'. 

3) Vgl. Kaegi, Alter und Herkuuft dos germanischen GottesUl·theils (1887; 

Sep.-Abdr. aus d. Festschrift zur Begl'üssung der XXXIX. Vers. del\tsch. fhilq. 
log.) S. 57. 58. 
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348 -henden., dermalen nur unbekannten, Rechtssatz aufzufinden, so 
lag die Forclerung nahe, dass man sich um Auskunft Ulld He
lehrung übel' das bestehende Recht an diejenigen Personen zu 
wenden habe, bei denen die umfassendste und lauterste Rechts
kenntniss erwartet werden konnte"; "einen' Rechtssatz, der im 
Buche d. h. im Urtheilsbuche der Stadt geschrieben. steht"; 
"das Urtheil schelten kann nicht bloss die Partei, sondem jeder 
im Gericht Anwesende . . . Ja sogar das vor dem König im 
Reichsgericht gefundene Urtheil kann gescholten werden. Die 
Entscheidung erfolgt dann durch den Zweikampf des Schel
tel'S selbsiebent mit dem Finder selbsiebent"; "durch den 
Zweikampf wird die Entscheidung der Gottheit unter-

breitet". 
Man wird hiemach so sagen dürfen. Auch das germanische 

Recht steht zunächst auf dem Standpunkte der vor pos i ti
v e n Periode des Rechts 4). Den Germanen wie den Italikern, 
Griechen und Indem ist das Recht nicht ein göttlich-positives. 
Aber andererseits hat es bei diesen arischen Völkerschaften eine 
Jahrtausende dauemde Periode gegeben, in der das Recht auch 
nicht als ein menschlich-positives angesehen wurde. Es 
galt vielmehr als gottgewusste, aber durch ein Medium hin
durchgegangene Ordnung. Dieses Medium besteht einerseits 
aus gewissen Organisationen der realen Naturordnung, anderer
seits aber aus gewissen menschlich formulil'ten Geboten. 'Die 
Gottheit selbst aber ist der Inbegriff der Rechtsweisheit. In 
dieser Rechtsweisheit liegt die richtige Anwendung der viel
fachen über das Verhalten der Menschen zu einander sich an
sannuelnden Gebote. Um der göttlichen Rechtsweisheit mög-

4) Auch in den vormittelalterJichen Zeiten wird man dem germanischen 

Rechte schwerlich andere Grundgedanken vindiciren können, als dass bei Ordal, 

Kampf oder anderweitem Urtheilsspruch der Richter - König eine die Götter ver

tretende Stellnng einnehme. Vgl. Grimm RA. S. 818: "Beziehnng auf das 
Gel' ich t scheint nun freilich auf den el'sten Blick wedel' der Name dies Madis . 

noch Ziestag zu gewähren, Mars und Ziu" [= Dyans, Zeus, Jupitel') ,,(so 
viel wir aus dem nord-Tyr folgel'l1 könneu) standen dem Krieg nnd Sieg vor
da indessen schon nach allgemeiner Ansicht das gerichtliche Verfahren ein Streit 

(dingstrit, lis forensis) und noch mehr nach deutscher ein Kam p fun d G 0 t t e S j 

ur t h eil ist, so fügt sich bei näherer Betrachtung kau m ein an der erG 0 t t 

besser zum obersten Richter". 

lichst nahe zu konnllen, bedürfen die Menschen für die Fälle, 
dass sie unter einander in Zweifel und Streit gerathen , der 
Vermittelungen. 

.. ~ies.e G~'Ul~dsätze .glaube ich als allgemein germanisch
gracOltahsch-mclIsche hmstellen zu dürfen. In der weiteren 
A usbilclung derselben gehen diese Völker freilich weit ausein
ander. Die Inder bilden sich in ihren Gesängen eine Literatur 
in der sie das "Sehen" der alten Weisen zur Grundlage ihrm: 
ganzen Dharmaordnung erheben. Auch die Griechen nehmen 
die Geb~te ihrer h~ G}'~echenlancl ~sshaft gewol'denen olympi
schen Gotter als dIe i)fpu;; an, nach der über die Menschen 
das .(}SPWUVSlll erfolgen müsse; auch sie erken~en an dass 
dieses .(}sl/W'CSVSlJl nicht ohne vielfache Rathserholung b~i den 
Exegeten der IS(,JrX xai ()(}w erfolgen könne. Aber ihr Schön
heitssinn emancipirt sich, wie dies die unvergleichlichen Home
rischen Gesänge beweisen, von den hierarchischen Banden rein 
geistlicher Literatur und Rechtslehre. Bei den alten Italikern 
ist uns überhaupt gar keine geistliche Literatur überliefert· 
ihre Reehtsle~re über die göttlichen Gebote (das fas) nimmt 
unter der Leitung der Pontifices gleich von vorn herein einen 
m~hr juristischen Charakter in unserem moc1e1'11en Sinne an. 
Die Altgermanen endlich haben grossen Reichthum an poetischer 
Ve.rwerthung ihrer Götterlehre, aber, da bei ihnen das gesammte 
Pnesterwesen zurücktritt, so fehlt bei ihrer Gerichtsorganisation 
das vermittelnde Einwirken geistlicher Exegeten des Rechts. 
So suchen sie das Recht lediglich bei Denen die im Volke das 
F· 1 " . ' " mc en des Rechts auf SICh nehmen, sowie bei Präcedenz-

fällen und bewährten Gerichtsstellen. Endlich aber gehen sie 
zu der Urquelle selbst, zur Gottheit, vermittelst des Gottes
urtheils. 

54. (Die Begründung deI' königlichen Richter-Gewalt.) -
Ich I\:.omme nun auf die zweite Frage, die ich mir vor Darlegung 
des mclischen Königsstrafensystems vorbehalten habe. Wenn 
der indische räjan, wie der römische rex und der griechische 
(la(}tAs'';~ aus dß]; indischen Haushalterstellung erwachsen ist 
also zunächst nur eine der animadversio des paterfamilias gleich~ 
artige richterliche animadversio in seiner kleinköniglichen Be~ 

I< 
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fehlshaberschaft gehabt haben icapn " wie mag sich darl}us die 
spätere allgemeine königliche Civil- uJid Crinlinalgerichts'barkeit 
entwicl~elt haben? Und wie weit haben sich insbesondere bei 
elen Indem schon die Elemente staatlicher Gerichtsbarkeit ent- , 

, . 
wickelt, die in den gl'iechischen Poleis und elen italischen Ci-
vitates zu voller Ausbildung gelangt sind? 

1) Zunächst ist sichel', dass der rajan cliePl'aya<;citta
Gerichtsbarkeit gehabt hat. Wir sahen oben (§ 47 
Not. 2), dass der Commentatol' Govinda für alle Praya<;cittas 
die Möglichkeit annimmt, dass sie durch den König aufgelegt 
werden können. Es erklärt sich das leicht aus dem ganzen 
Gange, den die indische Rechtsgeschichte genommen hat. Das 
Brahmanenthum hat es erreicht, dass der König in seinen Haus
priestem und weiteren Beamten immer berathende Brahmanen 
zur Seite haben musste. 'Während nun der Grundgeclanke war, 
dass die Büssungen von des heiligen Gesetzes kundigen Brah
manen (und zwar zunächst vom eigenen Lehrer) auferlegt wer
den müssten (§ 62), so war es doch nicht gefährlich, die Zudic
tirung der Busse äusserlich als Recht des Königs hinzustellen. 
Der König wal' in der Ausübung dieses Rechts ja doch durch 
Brahmanen berathen, und andererseits musste im Wesentlichen, . 
da der König nicht allenthalben alle Bussen zuerkennen konnte, 
die Entscheidung in der Mehrzahl der Fäll~ den "Versamm
lungen" (parishads) überlassen bleiben. Die Voraussetzung für 
die Praya<;citta-Gerichtsbarkeit ist, wie schon oben hervorgehoben 
wurde (§ 46 Not. 6), der freilich sehr dehnbare Satz, dass es 
sich um eine u na b si c h t Ii c he That handeln müsse. Die 
Praya<;cittagerichte sind S ü h n g e ri c h t e , gleichartig jenen 
griechischen, die sich an das Delphische Sühn gericht , an 
welchem die fünf Hosier aus Deukalionischem Geschlecht 
theilnahmen, als an ihr Vorbild anschlossen. In solchem 
Sühn gericht wird in Verwaltung des heiligen Rechts (der lS(!a 
"Mt~ öaux) auch der schlimmste Verbrecher, der Mörder, so weit 
ihm überhaupt verziehen werden kann, persönlich gereinigt. -
Die indischen Sühngerichte haben zunächst den alten Gedanken 
fortgetragen, dass man durch 0 p fe I' (Pferdeopfer , Kuhopfer, 
Stieropfer , Selbstopfer) gereinigt werden könne. Dann aber 
haben sie in sittlichem Fortschritt dem Gedanken Raum gege
ben (insbesondere im mahavrata), dass man durch Uebemahme 

von Leiden, mit reuigem Selbstbekenntniss der Schuld, seine 
I Unthat wieder gut zu machen vermöge. Schliesslich sind sie 
durch die Umgestaltung der Bussen zu rein äusserlichen Schein
acten in den traurigsten Verfall gm·athen. 

2) Ausser der Praya<;citta-Gerichtsbarkeit ist unzweifelhaft 
dem rajan auch eine Criminal- (und Civil-)Jurisdiction 
welt li c h e n C ha ql. k tel' s zugestanden worden. In Betreff 
der Verbrechen ist hier der (wiederum freilich sehr dehnbare) 
Grundgedanke, dass es sich um eine ab s ich t Ii c he T hat 
handeln lllüsse; Vas. 20, 1-3 ,Eine Busse (soll vollzogen wer
den) für ein unabsichtlich begangenes Vergehen. Einige sagen, 
dass sie auch vollzogen werden soll für einen unabsichtlichen 
Fehler. Der geistliche Lehrer corrigirt den gelehrten. Der 
König [dagegen] corrigirt den Uebelgesinnten' [also 
für absichtliche Thaten]. ,Aber Yama, der Sohn von Vivasvant, 
straft Die, welche heimlich sich vergehen' [vgl. § 51 a. E.]. Die 
Dehnbarkeit der Begriffe von unabsichtlicher und absichtlicher 
That hat es gemacht, dass man sich die Gegensätze der geist
lichen Sühngerichte und die weltliche Königsgerichtsbarkeit 
nicht lediglich als zwei nebeneinander hergehende Institutionen, 
sondern überwiegend als zwei g~schichtlieh hintereinancler lie
gende Perioden zu denken hat. Zuerst stehen einander in Be
treff des Hauptpunktes, der Tödtungsfrage, gegenüber: die bloss 
zu büssende culpose That und die, eine Bestrafung durch den 
Bluträcher , aber daneben auch Bussreinigung fordernde That. 
Bei der Bestrafung durch den Blutl'ächer entwickelt sich der 
Begriff der freilich absichtlichen, aber doch verzeihlichen That 
zu einem festen Compositionensystem mit nebenhergehendem 
reinigenden Stieropfer : im Gegensatz zu dem engen Kreise des 
in Hybris begangenen unverzeihlichen, nur durch Selbstopfel'ung 
abzuwaschenden mahapataka (Elternmorcl). Hierauf schiebt sich 
an die Stelle des Oompositionensystems die Bussinstitution des 
l'egelmässig zwölfjähl'igen mahävrata, und davon ist wieder die 
Folge, class auch an die Stelle der Selbstopferung ein lebens
längliches mahavrata gesetzt wird. Damals ist also im maha
vrata das Strafrecht im 'vVesentlichen ein geistliches Bussstraf
recht, Aber, wohl in Folge der Entartung der Praya<;cittalehl'e, 
schiebt schliesslich das weltliche Königsstrafensystem wieder das 
Bussstrafensystem bei Seite. Wir werden im, folgenden § seheu,' 

I 
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class auch der Brahmanenln5rcler,:trotz jenes lebenslängliche~ rei
lügenden mahävrata, einfach vom Könige hingerichtet, abm', di~~e 
Hinrichtung nun zugleich als Sündeureinigung aufgefasst w.lrd, 
_ und dass im Falle der Tödtung von AeUichen, Leuten des 
Voll;:es und des Dienststandes der König, unter arbiträrer Zudic
tirung einer Criminalstrafe, seinerseits die alte CoulPosition ein
zieht 1). Aber alle diese geschichtlichen Entwicklun~en. voll
ziehen sich nach dem allgemeinen Charakter des lllehschen 
Rechts nicht in scharf abgeschnittenen Perioden. Vielmehr 
setzt das Spätere (da der Grundsatz von der Aufhebung des 
früheren Rechtssatzes durch den späteren ein völlig unbekann
ter ist) das Aeltere lediglich ausser Anwendung. So bleiben 
denn immer Unklarheiten, ob eine ältere Institution ganz, oder 
nur unter gewissen Voraussetzungen, oder bloss in bestimmte~ 
einzelnen Schulen Indiens ausser Anwendung gekolllmen Sel. 

Es bleibt auch immer die Möglichkeit, dass man auf einmal 
wieder eine ganz alte Opferinstitution je nach den Umständen 
als eine neben der späteren Rechtsgestaltung anwendbare auf
tauchen sieht. 

3) Die indische Königsgerichtsbarkeit , insbesond~re. ~ie 
criminale erweist sich als eine nicht von Anfang an prlllClp1611 
allgemei~e. Sie ist auch nicht einmal später eine wirklich 
allgemeine geworden. Die Inder haben nie eine Entwicklung 
durchgemacht, wie sie bei Griechen und Italikern zur Gestal
tung der Poleis und Civitates geführt hat. In letzterer Gestal
tuno' liegt die Formirung eines einheitlichen Staatsgedankens. 
In ihr hat sich der Satz vollzogen, dass das Recht ein von der 
Religion getrenntes Ganzes sein müsse. Das Recht erscheint 
danach als ein vom Gesammtwillen der bürgerlich-weltlichen 
Gemeinschaft Ausgehendes, möge es nun in der Form des im 

1) Darin aber liegt doch immer, dass auch hei den Indern das Königsstra

fensystem sich selbst als Fortführung des alten Blutrachesystems betrachtet. 
Gleichartig galten auch bei den Griechen und Römern die staatlichen Blutge
richte (wenngleich sie äussel'lich an gewisse geistliche SUhninstitutionen anknUpfen) 
innerlich als Fortführung der alten Blutrache, nm dass der Bluträcher (der ix." 
~o6, oder inimicus) nicht mehr XUPlO, Uber den Thäter sein soll, sondel'1l dass er 
Z~1l1 Ankläger geworden ist. Er führt nunmehr seine Ruche in einer ordnungs" 

lllässig vor sich gehenden /j(x'/] zu dem Ziele, dass nach dem VOf!.O" der lex civi
tatis, an dem Thäter die,Execution vollzogen oder das a!(lEcracr:Jo:t festgestellt werde. 
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Herkommen sich äussernden Volkswillens diesel' staatlich zu-
~ sammengeschlossenen Einheit (wie in Sparta), möge es in der 
G~stalt des geschriebenen Gesetzes (wie in Athen) auftreten. 
D16se Idee der Einheitlichkeit des Staates ist uns so sehr ein 
gar nicht mehl' hinwegzudenkendes Stück unserer modernen 
Civilisation geworden, dass wir leicht vergessen, dass es sich 
hier in Wirklichkeit um das hohe Geschenk einer eigenthüm
lichen geschichtlichen Entwicklung handelt. Man stützt sich 
gern in missverständlicher Weise auf Sätze wie vom n:o'),~'{;~xov 
SOlov (vgl. oben § 14 Not. 2) und dgl.' Man macht damit unverse
hens das, was in Wahrheit ein ~tüclc Civilisation~ ge s chi c h t e 
ist, zu einem Naturrechtsproducte. . Wohl haben Aegypter uncl 
Semiten in ihrem Grosskönigthum eine einheitliche 'Staatsidee 
zum Ausdruck gebracht , aber nicht im Sinne eines bürgerlich
weltlichen Rechtsorganismus. Dass das Recht eine Verkörpe
rung des Gesammtbewusstseins einer schon verfassungsmässig 
(also staatlich) zusammengeschlossenen Gesammtheit sei, diesen 
Satz verdanken wir erst der gräcoitalischen Periode. Er ist 
dahin missverstanden worden, dass darin eine Erklärung über 
den Anfang des Rechtes enthalten wäre. Er enthält viel
mehr nur den Anfang des i u s ci v i I e, und erst mit ihm be
ginnt die grosse Periode des menschlich-positiven Rech
tes. Was ihr vorherging, ist weder "Naturrecht", noch kann 
es als vor dem Anfange des Civilrechts liegendes Ci v i I recht 
behandelt werden. Letzteres thut man aber, wenn man die 
dem ius civile vorausgehende grosse arische Rechtsperiode unter 
den Begriff des Gewohnheitsrechts zwängt, indem man das Ge
wohnheitsrecht als den Anfang alles Rechtes bezeichnet. Das 
Gewohnheitsrecht setzt schon organisirte Volleseinheiten voraus 
die in sich ein zu gemeinsamer Action erstarktes Volksbe~ 
wusstsein und Einrichtungen zur Erzwingung dieses Volksbe
wusstseins tragen. Freilich reichen die Elemente dieses ius 
civile schon tief in die vorpositive Periode zurück. Aber es 
waren Keime, die erst unter dem Schutzdache eines anderen 
älteren Rechtsbegriffs erstarken mussten, ehe sie im Stande 
waren, selbständig aus eigener Kraft zu bestehen und jenes alte 
Schutzdach entbehrlich zu machen. Wie sich in den griechi
schen Poleis und den italischen Civitates diese Erstarkung voll
zogen habe, - eine solche Erstarkung, dass das ius civiIe der 
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bisherigen pal'ticularen Kreise' in dem römischen We~t:~eiche 
einerseits ihr municipales Leben fortbewahrte , anderseIt~ al)S 
dem Stacltrechte Roms sich ein allgemein anwendbares 'IV ~lt
recht herausarbeitete - wie sich mit dem Mittelalter der rö-, . 
mische Staats- und Rechtsbegriff befl'Uchten~ und klärend m 
der Welt der modernen Staaten eingebürgert hat, davon habe 
ich unten § 87 noch einen kurzen Uebel'blick zu geben. Indem 
ich hier zunächst lediglich das altarische ius gentiull1 darstelle, 
das seine Zwangskraft von den Göttern hernimmt, habe ich an 
sich nur bis zu der Linie vorzuschreiten, wo das a~ eigenen 
Füssen staatlicher Organisation stehende ius civile beginnt. 
Diese Linie ist aber für die in Indien sesshaften Arier nicht 
so einfach zu ziehen. Man kann ja freilich sagen, dass in In
dien nicht bloss das in der Geschlechterorganisationlebende 
Gemeinwesen bestanden habe, sondern auch Staaten sich ent
wickelt haben. Aber zu einem einheitlichen Staatsbegl'iff, mit 
menschlich-bürgerlichem Gesammtwillen als der Quelle ihres 
Rechts sincl die Inder nicht gelangt. Die Inder sind, an ihre.m 
alten Dharma festhaltend, im Wesentlichen auf der Organisation 
des Dorflebens mit der Scheidung der Geschlechter nach ihren, 
zü Kasten erstarrten, erblichen Lebensthätigkeiten stehen ge
lJlieben. Die für die civilisirte Welt so unbeschreiblich wichtig 
gewordene Mittelperiode des Heranreifens des Rech~sbegrifrs. in 
particularen Poleis haben sie nie clurchgemac~t. Be~~nfiusst v1.el
leicht von clen semitischen Grossstaaten, hat s1ch beI 1hnen gleIch 
der Sprung von den Kleinkönigthümern zu Grossstaaten vollzogen. 
Die Grosskönige haben ausgedehnte, mit dem Schicksal ihrer 
Dynastien verwachsene Residenzen und ande~'e. Hauptst~elte 
gegründet. Aber das Hindu-Volk hat alle poh~1schen SC~1ck
sale übel' sich erg,ehen lassen, ohne sich wesenthch von semem 
Dorfleben mit eIer Ansicht, dass das Stadtleben verunreinige 
und der Königsdienst, wenngleich er bereichere, doch degradire, 
abzuwenden. So ist ihnen denn auch der König immer der 
oberste AeUiche geblieben. Die AeUichen gelten ihnen von den 
Brahmanen, und beide vom Volk und der Dienerkaste ungefähr 
so geschieden, wie wir das Thier-, Pfianzen- und Steinreich 
unterscheiden. Die Kaste der Adlichen, und insbesondere der 
König, sincl, sagte man, dazu geschaffen, sich und die anderen 
Kasten zu be sc h ü t zen. Die Brahmanen sind geschaffen, um 
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für sich und die anderen Kasten durch daR Studium und die 
I Lehre der richtigen' Gebete, Riten und Gebote den Segen der 

höheren Mächte zu -erlangen 2). Das Volk ist geschaffen um 
für sich und die anderen Kasten den materiellen ErweI:b zu 
schaffen. Die Qüdras sind geschaffen, um allen anderen Kasten 
zu dienen. Ueber diese Gedanken sind sie nicht hinausgekom
men. Zu dem Begriff einer vom gemeinsamen Vaterland um
~chlossene~, nach ihrem (in altherkömmlicher Uebung oder 
111 gesc?nebenem Gesetz sich, mallifestirenden) eigenen Ge
sammtWlllen lebenden, staatlichen 'Einheit haben sie sich nicht 
erhoben. 

Man kann noch genau erkennen" wie die Gerichtsbarkeit 
des Königs lediglich aus dem Gesichtspunkte der dem Adel 
obliegenden S ch ü t z u n g s p fl ich t abgeleitet worden ist. Der 
König ist der Oberste der Waffenträger ; die Waffen seiner Ad
lichen verwendet er zu kriegsmässiger Beschützung Aller. Alles, 
was in das ,Bereich dieser Kriegsbefehlshaberschaft fällt hat 
mit Inbegriff auch der dazu nöthigen Gerichtsbarkeit, im iCreis~ 
der königlichen animadversio von jeher gelegen. Im Uebrigen 
besteht auch noch im späteren indischen Recht der Grundge
elanke des Selbstschutzes. Gegen die Hauptunthaten, Schän
dung, persönlichen Angriff, Diebstahl, gegen alle weiteren un
lJerechtigten Angriffe hat man sich zu wehren und man kann . ' dabeI den Angreifer tödten. Hat man ohne solchen Anlass 
einen Anderen getödtet, so tritt die Blutrache mit ihrer et
waigen Composition, bezw. die erbarmungslose Tödtung des 
unentschuldbaren Verbrechers ein. Bei allem Diesen hat der 
König nichts zu thun; die Dinge liegen noch nicht im Kreise 
seiner Competenz. Dann aber entwickelt sich das Präyac;citta
system. Hier beginnt königliche, über seine animadversio hin-

2) G. 8, 1-3 ,Ein König und ein Brahmane, tief bewandert in den Veden, 
diese. Zwei halten die moralische Ordnung in der Welt aufrecht' [,Haradatta 

explams v l' a ta (moral order), by: karmä~i (the rites and occupations), and 
lok a (world) by: räsh~ra (kingdom) ... he adds that t h e kin g u p hol d s 
order by punishing and a learned Br.ähma~a by teaching'J. 
, Von ihnen hängt die Existenz der vierfachen menschlichen Rasse, der innerlich 
bewussten Wesen, der sich mit Fitssen ~der Flügeln Bewegenden, und Derer, 

welche kriechen, ab; ebenso wie die Beschützung der Nachkommenschaft, die 
Verhinderung der (Kasten-)Verwirrung und das heilige Geset.z'. 
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ausliegende, Thäiigkeit. ' :M~n lässt elen König die, an sich von 
dharmakundigen Brahmanen zu ermittelnden, Bussstrafen lu
dictiren. Und zwar kann der König unter Mitwirkung der 
Brahmanen solche Bussstrafen [höchstens bis zur Brandmarkung 
und Verbannung] auch sogar über sündige Brahmanen erken
nen 3). Gleich bei der alten Selbstopferungsbusse für Brahma
nengolddiebstahl hat der König zu fungiren. Der reuige Dieb 
empfängt von ihm die Keule, oder lässt sich gleich vom König 
niederschlagen. Unterlässt es der König, so lädt er die Schuld 
auf sich. Dann aber wird allgemein ausgesprochen, dass dljr 
König das Recht habe, die präya<;cittas aufzulegen. Da er 
schon gegen den Brahmanengolddieb die Töeltungsbefugniss hat, 
so wird ihm überhaupt das Recht zuerkannt, dass er bis zum 
Tode Bussstrafen auflegen könne. Nur mit der grossen Be
schränkung, dass er keine Macht habe, über Brahmanen Leibes
und Lebensstrafen zu erlcennen. Gerade hierin liegt es, dass 
die Inder nie zu der Ielee einer staatlichen Einheit, derzufolge 
die dem Könige überhaupt eingeräumte Jurisdiction ihm auch 
über alle Kasten zustehen müsste, gelangt sind; G. 11,1, 31 ,der 
König ist der Herr Aller mit Ausnahme der Brah
man e n. Der Rath des geistlichen Lehrers unel die S tr a f e 
des Königs bewahren den Menschen'. So war allmälig, von 
der ursprünglichen, auf die Schutzgewährung gestützten, ani
madversio aus, der König durch eHe Mittelstufe des Präya<;citta
systems hindurch, zur allgemeinen Criminal-J urisdiction über 

3) Ap. II 5, 10, 12-16; 5,11,1-4. a) ,Der geistliche FUhre1' 

(G ur u) soll Denjenigen, welche, indem sie nach dem heiligen Gesetz an den 

Rechten ihrer Kaste theilnehmen, auf Abwege gekommen sind durch sinnliche 
Schwäche, befehlen, die der Grösse ihrer SUnden angemessenen Bussen zu thun 
nach den Vorschriften der Sm!·itis. b) Wenn solche Personen ihre (Acä
rya-)Ordnung [Lehrerpflichten] Uberschreiten, soll e1' sie zum K ö n i g fUhren, 
der König soll sie zu seinem Hauspriester senden, der gelehrt ist im Gesetz 

und in de!' Regierungskunst. Dieser soll ihnen die geeigneten Bnssen auflegen, 
wenn sie BI' ahm an e n sind. Er soll sie mit Zwangsmitteln zur Vernunft 

bringen ans seI' mit körperlicher ZUchtigung und Sklaverei. c) Handelt es sich 
um Leu t e an der er K ast e n, so mag der K ö ni g sie s t I' a f e n, sei b s t 
zum Tod e. Der König soll nicht auf blassen Verdacht hin strafen. Aber 

nach sorgfältiger Untersuchung der Sache, mit Hillfe von Ordalen (§ 53 Not. 3) 

und an Zeugen gerichteten Fragen, mag der König mit Strafen vorgehen. Ein 

König, der so handelt, gewinnt Beides, diese wie jene Welt'. 

-" 357 

alle Kasten ausseI' der Brahmanenkaste gelangt. Wir werden 
\ gerade' daraus, dass er über die Brahmanen die volle Criminal
jurisdiction niemals zu erlangen vermogte, den Schluss ziehen 
dürfen, dass die Gewinnung der s6nstigen allgemeinen Criminal
jurisdiction erst zu einer Zeit stattgefunden hat, wo die Ueber
macht des Brahmanenthums über den Adel schon festgestellt 
war. Fortan waren also die Fundamenta:1sätze der Criminal
ordnung die folgenden: das Präya<;cittasystem, das allein auf 
Brahmanen anwendbar bleibt, wird wegen seiner allmäligen 
Degeneration für die übrigen Kasten mehr zurückgedrängt und 
durch das Königsstrafensystem , das in sehr detaillirter Weise 
die Verbrechen und Vergehen auseinanderlegt, ersetzt· G. 8 
4-12 ,ein tief in den Veden Bewanderter, der bekannt 'ist mit 
den Wegen der Welt ... (solch ein Brahmane) muss vom 
Könige immun gehalten werden von folgenden sechs Arten 
schimpflicher Behandlung; er muss keiner Körperstrafe unter
worfen werden, er muss nicht gefangen gesetzt, mit Geldstrafen 
belegt (fined), verbannt, geschmäht· excludirt werden" Y 1 , , . , 
333-335 ,gegen die Brahmanas geduldig gegen Freunde 
aufrichtig, zornig gegen Feinde sei der König, ~ e gen Die n e l' 
und U n tel' t ha n e n (p r a j ä) wie ein V at e 1" [also: übel' 
den Brahmanen steht der König nicht als Herr; seine Herren
steIlung aber über die übrigen Kasten ist aus der des Haus
vaters abgeleitet; ihr Zweck ist Schutzgewähnmg]; ,den sech
sten Theil der Tugend empfängt er, wenn er den gehörigen 
Schutz ertheilt, denn die Beschützung der Unterthanen (prajä) 
steht höher als alle Gaben; er beschütze die Unterthanen welche 
zu leiden haben von Betrügern, Dieben, Spitzbuben, Räubern 
und Anderen, besonders aber von den Schreihern' [wohl insbe
sondere: den Fälschern von königlichen Schenkungsurkunden; 
vgl. unten § 7 5 Not. 2]. Y. 1, 353 ,der Herrscher lasse die 
S tr a f e, da I;l eJ a [= Stock] auf die Bösewichter fallen, denn 
das Recht [dharma] ist ehemals von Brahman in der Gestalt 
der Strafe geschaffen'; 355 ,wenn die Strafe der Vorschrift 
(<;ästra) gemäss angewandt wird, erfreut sich die ganze Welt 
die Götter, Asuras und Menschen; sonst erzürnt sie diesel~ 
ben' 4). 

4) Man scheint sich auch bei dem Satze, dass dem Könige das Rech t 
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55. (Fortsetzupg. '- Begr{tndung der königlichen Richter
gewalt.) - 4) Aus dem ini Bisherigen Mitgetheilten gewinnt 
man den Eindruck, dass die über die uralte animadversio hin
ausgehende königliche weltliche Strafjurisdiction zunächst von 
dem dem Könige auch zuständigen Rechte' der Dictirung von 
Büssstrafen nicht scharf geschieden gewesen sei. Erst allmälig 
kann sie sich zu einem, von den Präyagcittas geschiedenen, 
selbständigen Strafensystem ausgebildet haben. Dieses Resultat 
ergiebt sich auch noch namentlich aus folgenden zwei Punkten. 
Wir haben schon mehrfach das Princip hervortreten sehen, dass 
der Sünder in derselben Weise (oder mit demselben Gliede) 
wegen seiner Unthat zu leiden haben müsse, wie er gesündigt 
hat. Dieses Princip steht in eigenthümlichem Gegensatze zu 
dem Talionsprincip. Letzteres ist die Verkörperung des Rache
gedankens. Der zur Timorie Berechtigte fordert das Gleiche, 
was durch die Unthat genommen wurde, zurück. Dagegen Er
steres ist recht eigentlich die Verkörperung des Bussegedankens. 
Jede Unthat erzeugt Uebel, die dem Charakter der bösen That 
correspondiren. So soll also auch der, welcher durch Busse 
gereinigt werclen will, ein seiner That corresponclirendes Leiden 
auf sich nehmen. Wir werden diesen Gedanken noch mehrfach 
in den Einzelnheiten des § 56 hervortreten sehen, was bestä
tigt, dass in den Königsstrafen noch vielfach der Gedanke der 
Präyagcittas fortlebte. - Damit trifft der zweite Punkt zusam
men. In der Präyagcittalehre war der Satz venvirklicht wor
den, dass die Unthat nicht in der alten Weise durch Schuld
opfer, sondern nur durch eigenes Leiden unter Schuldbekennt
niss abgewaschen werden könne. Damit aber nahm man denn 
auch wirkliche Reinigung von der Schuld an, und daher denn 
die häufige, gm~ade das Wesen des Pl'äyagcitta bezeichnende, 
Phrase: "wenn er das gethan hat, so wir der re in" 1). Höchst 
des S t l' a fe n s bis zum Tod e zustehe, nie den Einwurf des Ahhisägebots 

gemacht zu haben. "Vie man den Blissstrafen der Selbstopferung diesen Ein
wurf gemacht hat (§ 51 Not. 8), hätte man conseqnenter "Veise auch die Ver

letzuug des lebenden Uebelthäters durch den König fitr unzulässig erklären müs
sen. Dass man es nicht that, zeigt, wie unentbehrlich den Indern die Ausbil
dung des Königsstrafensystems gewOl'den ist. Sie fithren es auf Brahman zurllck 

und erblicken darin den Anfang des Dharma. 

1) Jener auch noch in den Darstellungen des griechischen Themisrechtes 

wiederkehrende Ausdruck j s. ob. § 48 Not. 2. 
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bezeichnend ist nun, dass dasselbe auch noch von den Königs
\strafen gesagt wird; Vas. 19, 45 ,Leute, die Vergehungen be
gangen haben und vom Könige ihre schuldige Strafe empfangen 
haben, gehen rein zum Himmel, und werden ,so heilig, wie die 
Tugendhaften. vYenn der König den Verletz er töd ten lässt, so 
zerstört er die Sünde in Gemässheit des Gesetzes'. Also das 
Königsstrafensystem ist gleichsam der Erbe des Präyagcitta
systems. Der vom König hingerichtete Brahmanenmörder geht 
ebenso rein zum Himmel, wie der, welclier nach dem früheren 
System sich selbst den martervollen Tod gab oder das lebens
längliche mahävrata durchmachte. 

Man muss überhaupt, wie nun einmal indisches Rechtsleben 
war, nicht denken, dass das Präyagcittasystem und das Königs
strafensystem je bei den Indern zwei scharf gegeneinander ab
geschnittene Perioden gebildet hätten. Man wird nur im gros
sen Ganzen jenes das Aeltere, dieses das NeuCl'e nennen können. 
Je nachdem in gewissen Gegenden die eine oder die andere 
Brahmanenschule die leitende war, oder je nachdem eine Land
schaft unter einem besonders mächtigen Grosskönigthum stand, 
oder umgekehrt auf besonclers heiligem Territorium die Brah
manen über die Adelsgeschlechter das absolute U ebergewicht 
hatten, wü'cl der Rechtszustancl ein wesentlich verschiedener 
gewesen sein. Nur das wird man als allgemein durchgedrungenen 
Grundsatz auch in Betreff der Criminaljurisdiction anzunehmen 
haben: "Ein König und ein Brahmane, tief bewandert in den 
Veden, diese Zwei halten die moralische Ordnung in der Welt 
aufrecht" (§ 54 Not. 2), d. h. der König hat die allgemeine 
Criminal-Gerichtsgewalt (unter Beirath von oder vertreten durch 
Brahmanen) übel' Alle ausseI' der Brahmanenkaste. In dieser 
Gewalt liegt auch das Recht zur Hinrichtung 2). Aber dieser 
Hinrichtung ist immer, so lange nicht die indische Lehre auf
kam, dass Nichts als die absolute Weltflucht den schuldigen 

2) Vi. 3, 19 ,(lasst den König ansetzen) strenge Leute fitr Executionsacte, 
wie Prügeln nnd Tödten', Das Wort dal,l4a (= der Stock), welches die 

königliche Gerichtsbarkeit bedeutet, wird danach von G. 11, 28 aus dem allge

meinen Begriffe des Coercitionsrechtes erklärt: ,they dedare, that (the word) 

dal!~a (rule ofpunislllnent) is derived from (the verb) damayati (he restrains)j 
therefore he shall restl'ain those who do not restl'ain themselves'. (üb diese Ety
mologie richtig ist, timt nichts zur Sache,) 

, I 
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Menschen vor Hölle l~nd'Wiedergeburi\3n bewahren könne, auch 
die Kraft geistlicher PräyaQcitta - Reinigung beigelegt worden. 
_ Im Uebrigen ist der Ausbau des Königsstrafensystems , wie 
wie sich aus dem folgenden § ergeben wird, überwiegend in 
einer Richtung erfolgt, die gleich auf den ersten Blick zeigt, 
dass es sich hier um eine Rechtsbildung späterer Zeit handelt. 
Die meisten Königsstrafen sind Gel d s tr a f e n , abgemessen 
gewöhnlich nach der Schablone einer höchsten, niittleren und 
kleinen Geldstrafe. Also die Könige haben ihr Jurisdictions
recht in lucrativer Richtung ausgenutzt. 

5) In Betreff der Gerichtsorganisation muss noch 
auf eine eigenthümliche indische Einrichtung hingewiesen wer
den. Es bleibt zweifelhaft, ob sie in beiden Fällen, wenn es 
sich um bloss geistliches Sühn gericht mit PräyaQcittabusse und 
um weltliches Gericht mit Königsstrafe handelte, zur Anwen
dung kam - oder ob sie nicht vielleicht (wenigstens überwie
gend) nur für die weltlichen Königsgerichte bestand. Es be
trifft dies aber zugleich Punkte von viel weiter greifender Be
deutung, die ich hier nicht erschöpfend untersuchen, sondern auf 
die ich nur kurz hindeuten kann. 

a) Schon in den Veden findet sich vielfach erwähnt die 
s ab h ä, das Gemeindehaus (GIRG. S. 119). Sie ist der Ver
sammlungsort der Dorfgenossen. Im Dorf aber wohnt ursprüng
lich vereint die zu demselben Geschlecht gehörende nähere 
Verwandtschaft, eHe Si pp e. Sippe und sabhä sind sprach-· 
identisch. Nun aber lleisst in der Sütraperiode das G e ri c h t s -
hau s : s ab h ä. Wir werden also nicht zweifeln dürfen, dass 
das alte Gemeindehaus immer als das Local der Gerichtssitzun
gen [wofern man nicht den Platz im Freien unter dem heiligen 
Baume vorzog; vgl. oben § 5 Not. 4. 5J festgehalten worden 
ist; Pär. III 13, 1-5 ,Nun folgt das Eintreten in den Gerichts
hof (sabhä). Er geht zur sabhä, indem er spricht: ,,0 Angira
sischer, Du bist ja der Hof, der lärmende, Du bist ja der 

b hff 'V'" D Ungestüme, Dir dem so esc a enen, Sel ernelgung. ann 
tritt er hinein mit dem Spruche: "Der Hof (schütze) mich und 
eHe Ver s a lllml u n g [samiti = coitio J, eHe beiden "verständigen 
Töchter des Herrn der Geschöpfe". - "Wer mich [hier ist 
wohl die sabhä als redend gedachtJ nicht kennt, der trete nicht 
heran; verständig sei der Mann in der Aussage". - Wenn er 
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zu der Versammlung [parishad = das Herumsitzen; vgl. Amn. 
\ 3 NI'. 3 ~J kommt, sprec~e er leise: "mächtig~ bin ich gekom
men, glanzend , ohne WIderrede. Dieser Versammlung Herr
scher [der 11ysfuJv J ist ein gewaltig unwide,rstehlicher Mann". 
Wenn er meint: "Dieser ist erzürnt", so redet er ihn an: 
"welche vernichtende Gestalt Du auf der Stirn hast des Zornes 
des Grimmes, die mögen die Götter, eli~ keusch~n, die ver~ 
ständigen, wegführen" u. s. w.' - Wir ersehen hieraus, dass 
in der sabhä ein lärmendes Menschengedränge ist. In derselben 
fi~det das Herumsitzen (parishad) einer coitio (samiti) statt. 
SIe steht unter dem Vorsitz eines. Herrflchers, den man als 
einen gewaltigen Mann in seinem Zorn zu fürchten hat, und 
dem gegenüber man verständige, wahre,.Aussagen machen muss. 
Das stimmt durchaus überein mit Dem was wir auch in ande-, . 

ren Sütras und noch bei Yäjilavalkya finden. Der König -
umgeben von ihn berathenden Brahmanen, oder, falls er ver
hindert ist, Gericht zu halten, vertreten durch einen Brahmanen 
- ist der Leiter oder Herrscher des Gerichts; Vi. 3, 72. 73 
,lasst ihn (den König) die Processe selbst untersuchen, begleitet 
von wohlunterrichteten Brahmanen, oder lasst ihn einen Brah
manen mit der richterlichen Thätigkeit beauftragen'; Y. 2, 1. 3 
,Die Processe (vyavahära) soll der König prüfen mit kundigen 
Brahmanen, nach Vorschrift der Rechtsbücher frei von Zorn , 
und Begierde. Wenn der König wegen anderer Geschäfte die 
Processe nicht prüfen kann, so soll er neben den Urtheilern 
[sabhya = den Sabhä'schen J einen Brahmanen, der alles Rech
tes kundig ist, damit beauftragen'. 

b) Dem Könige oder dem ihn vertretenden Brahmanen 
als dem Hegemonen des Gerichts, stehen gegenüber die ebe~ 
schon erwähnten S ab h ä ' sc h e n (sabhya oder sabhäsad). Sie 
bilden die parishad: das Herumsitzen, die Urtheiler. Das 
eigentliche Zeichen des eröffneten Gerichtes ist bei den Indern . ' WIe auch bei den Germanen, das S i tz e n der betreffenden 
~ersonen. Vas. 16, L 2 ,Nun (folgen die Regeln übel') gesetz
hches Verfahren. Lasst den König oder seine Diener das Ge
schäft besorgen auf der Ban k'. Die in regulärer vYeise be
setzte Gerichtsbank (die parishad) besteht aus zehn Personen: 
vier in den Veden gründlich Unterrichteten, drei Repräsentan
ten der ~rei Ordnungen, und drei Repräsentant~n des der Ge-
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setzinstitutionen Kundigeil (Alllll. 3 NI'. 3 d). Vi. 3, 74 ,A I s 
U r t h eil e l' (judges) lasst den König ansetzen Männer aus 
guten Familien, für die die Oeremonim'1 der Initiation u. s. w. 
vollzogeü worden sind, die eifrig sind im Halten religiöser Ge
lübele, unparteiisch gegen Freund und Feind, nicht zugänglich 
den Bestechungen der Parteien durch Unterstützung ihrer lust
vollen Begierden, Anspol'llung zu Bösem, Erregung ihrer Hab
sucht und Aehnliches'; Y. 2, 2 ,Männer mit der Kenntniss der 
Wissenschaften unel der Vedas begabt, rechtskundig, wahrheit
redend , soll der König zu Urtheilel'll (sabhäsad) machen, und 
solche, die gegen Feind und Freund gleich sind'. Diese Ur
theiler heissen die Sabhä'schen offenbar desshalb , weil sie von 
Alters her die in der Sabhä zusammenkommende Volks gemeinde 
als "Umsitz" in dem Königsgericht repräsentiren. Sie stehen 
unter dem Rechtssatze , dass sie wegen schlechten Urtheilens 
der poella dupli verfallen; Y. 2. 4 ,Urtheiler (sabhya), 
welche aus Leidenschaft, Begierde oder Furcht den Rechts
büchern entgegenhandeln, sind zu bestrafen mit einer Strafe 
( dama, Bändigung), welche das Doppelte ist im Verhältniss zum 
Process (viväda)'; Vi. 5, 194-196 ,lasst ferner den König rich
tige Strafen für andere Verletzungen dictiren, nachdem er die 
masse und das Alter (des Verbrechers) und den Betrag (des 
angerichteten Schadens oder der reclamirten Summe) COllstatirt 
und (seine Rathgeber) die Brahmanen befragt hat. Der ab
scheuliche Ur t heil er, der den Schuldigen ohne Strafe ent
lässt und den bestraft, der es nicht verdient, soll eine doppelt 
so hohe Strafe leiden, als der Verbrecher selbst. Ein König, 
in dessen Land kein Dieb, kein Ehebrecher, kein Verläumdel', 
kein Räuber, kein Mörder existil't [hiemit werden alle den fünf 
Mänavageboten (ausseI' dem Reinlichkeitsgesetz) widersprechen
den Hauptunthaten kurz zusammengefasst 3)], erlangt die Welt 

des In dra' . 
Das werthvolle Ergebniss des hier mitgetheilten Quellen-

materials wird sich in folgende "Yorte zusammenfassen lassen. 
Wir finden, dass die Institution des Königthums eine ge

meinsam altarische ist, und dass sich bei Indern, wie Gräco-

3) Vgl. oben § 40 Not. 1. 
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italikern, wie Germanen aus der ursprünglichen Kriegsbefehls
paberschaft eine allgemeinere königliche Jurisdiction für die 
allmälig zu grösserer Festigung gelangenden Gerichte entwickelt 
hat. Diese über die ursprüngliche animadversio hinaus envei
terte Königsjurisdiction ist in jenen Völkerschaften zum Theil 
so gestaltet worden, dass dem Könige allein die ganze Macht
vollkommenheit auch für Fällung des Urtheils zugestanden hat. 
A~dererseits kann auch eine umgekehrte Gestaltung Platz ge
grIffen haben. Und zwar sehen wir, dann bei verschiedenen 
arischen Völkerschaften in" merkwürdiger Uebereinstimmung 
folgende Rechtsgestaltung hervortreten. Den ßC((JtASV~, als den 
Hegemon des (bei wichtigen Sachen vor dem ganzen Volk ab
gehaltenen) Gerichts, umgeben bei den G l' i e c he n auf Thronen 
umhersitzend die Edlen; sie sind die ol'xd~ovrs~. Bei den 
R ö m ern stehen neben dem rex iudices, und zwar kann auch das 
ganze Volk diese Stellung einnehmen; von diesen iudices wird 
elie sententia gesprochen. Den gel' man i s c he n, Gericht hal
tenden, König umgeben die Männer vollen Rechtes, aus denen 
dann, als Schöffen ausgesondert, eine gewisse engere Zahl das 
Urtheil findet. Nun sehen wir, dass auch elie In der, wie 
Germanen, eine Gerichtsbank haben; dass, wie bei den Ger
manen ein" Umstand", so bei den Indern ein U msitz (parishad) 
besteht; dass dieser, aus den in der sabhä sich versammelnden 
Gemeinclegenossen entnommen (die sabhäsad), clas Urtheil spricht; 
dass aber wegen solchen Urtheils jeder Einzelne der Sabhä'schen 
"gescholten" und um das Doppelte gebüsst werden kann. 

c) Von grossem Interesse ist noch, zu sehen, nach, welchen 
Grundsätzen die indischen Sabhägenossen ihr Urtheil zu fällen 
hatten. Natürlich konnte, bei der festgestellten Lehre vom 
"heiligen Gesetz", von einem freien "Finden des Ul'theils" im 
germanischen Sinn nicht die Rede sein. Ebensowenig von einem 
. G ' 1ll emässheit particularrechtlicher Norm (y6fLO~, lex einer n6Al~ 
oder civitas) ergehenden OlXa~SlJI oder iudical'e. Indischer obel'~ 
ster Grundsatz musste unerschütterlich sein, dass die Sabhä
genossen nach dem heiligen Gesetz zn urtheilen hätten. Aber 
um so merkwürdiger ist doch die Ooncession, die man hier den 
Keimen weltlichen Rechtes gemacht hat. Subsidiär hinter dem 
heiligen Gesetze liess man das Urtheilen nach einem Herkom~ 
men zu, welches sich in localen Kreisen , in Kasten' und Ge-

" 
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schlechtem in. Berufskreisen iUld Lebensthätigkeiten verschie-
.. , ' , . 

denster Art festgestellt habe. Hier also zeigen sich auch bm 
den Indern schon die Elemente des ias civile, nur dass sie 
nicht frei haben auswachsen können. Es ist ja gar nicht daran 
zu denken gewesen, dass sich im Kreise eines indischen Staats 
ein bürgerlich - weltliches allgemeines Gesetzgebungsrecht des 
absoluten KÖnigs, oder des Königs mit seinen Edlen, oder des 
Königs mit einer Volksversammlung oder Volksrepräsentanten
versammlung hätte entwickeln können, - oeler dass anderer
seits eine Polis oder Civitas (wie in Sparta, Rom und anderen 
Staaten des Alterthums) zu einem den Gesamllltwillen manife
stirenden , Richter wie Einzelne bindenden, Herkommen sich 
hätte emporschwingen können. Um so werthvoller aber ist es 
zu sehen, dass doch auch die Inder jene ersten Ansätze zum 
ius civile aufzuweisen haben. Sehr deutlich werclen sie uns 
von Gautmua vor Augen geführt; G. 11, 19-27 ,(des Königs) 
Verwaltung der Justiz soll geschehen nach den Veden, den 
Satzungen des heiligen Gesetzes, den Angas und den Puräl,la. 
Die Rechte der Gegenden, Kasten, Familien, die ni c h t de n 
heiligen Urkunden widersprechen, haben ebenfalls 
Autorität. Landbauer , Handelsleute , Viehzüchter, Geldleiher, 
Künstler' [also die Gesammtheit des eigentlichen Volles, Vaigya], 
haben Autorität, die Regeln für ihre verschiedenen Klassen dar
zulegen. Nachdem er die Sachlage von Denen erfahren hat, 
welche in jeder Klasse die Autorität zu sprechen haben' [von, 
den sabhäsac1], soll er die gesetzliche Entscheidung geben. Ar
gumentation ist das Mittel, zur Wahrheit zu kommen. Durch 
dieses zu einem Schluss kommend, soll er zutreffend entschei
den. Ist die Sachlage widersprecliend, so soll er die Wahrheit 
von Brahmanen, die in dem dreifach heiligen Wissen bewandert 
sincl erkunden und danach seine Entscheidung geben. Denn , 
wenn er so handelt, wird er gesegnet sein in dieser und jener 
Welt. Es ist in den Veden erklärt: B rah man e n ver ein t 
mit Kshatriyas halten Götter, Manen und Men
sc he n' [d. h. überhaupt die Rechtsordnung] ,a u fr e c h t '. 

56. (Fortsetzung; die Königsstrafen. - Die einzelnen 
Strafen.)- Ich gelange nunmehr dazu, die Gesammtheit der 

----------------------------------.---------~------------~~---'1 
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von den Sütras besprochenen Königsstrafen in einem Ueberblick 
\ vor Augen zu führen. Ich thue es in kürzester katalogartiger 
Form. - 1. Schändung und überhaupt Fleischesvel'
b r e c h en (zum Theil noch gan~ untermischt mit PräyaQcitta
Elementen). A. Die des Ehebruchs schuldige Frau. 1) Eine 
Frau, die mit einem Manne von niedererer Kaste Ehebruch 
treibt, soll der König auf öffentlichem Platze von Hunden auf
fressen lassen, G. 23, L4. 2) Untreu werden des 'Weibes durch 
Verkehr mit einem Manne von gleicher Kaste bleibt ganz im 
PräyaQcittagebiet. Untreu werden a) in Gedanken: Kasteiung 
der Frau und Opferoblationen des Mannes, Vas. 21, 6; b) durch 
ungehörige Unterhaltung: gesteigerte Kasteiung, Vas. 21, 7; 
c) durch wirklichen Ehebruch: wiederum gesteigerte Büssung, 
Vas. 21, 8; d) treibt sie mit einem Guru Ehebruch, so wird 
sie von der Assistenz bei den heiligen Pflichten des Ehemanns 
ausgeschlossen, Vas. 21, 9. 3) Ausserdem hat der Mann das 
Verstossungsrecht, wenn die Frau Ehebruch mit einem Manne 
aus degradirter Kaste treibt, sich einem Schüler oder Guru ihres 
Mannes hingiebt (oder ihrem Manne nach dem Leben trachtet), 
Vas. 21, 10. - B. Der des Ehebruchs mit einer verheiratheten 
Frau schuldige Mann. 1) ein Qüdra, der mit einem arischen 
Weibe Ehebruch treibt: Abschneidung des Gliedes und Ver
mögensconfiscation, G. 12, 2. 3, bezw. Verbrennung in Stroh
feuer, Baudh. II 2, 3, 52; Vas. 21, 1 (Umherführung der mit
schuldigen Brahmallin, nackt auf einem Esel). 2) Parallele 
Strafgestaltungen für, mit einer Brahmanin, Kshatriya-, VaiQya
Frau sündigende Arier; Vas. 21, 2-6. 3) Ueberhaupt Jeder, 
ausser einem Brahmanen, soll für Ehebruch körperliche Strafe 
erleiden, ausser Ehebruch mit Frauen von Bänkelsängern oder 
auf dem Theater erscheinenden Frauen, Baudh. II 2, 4, 1-3 1). 
- C. Unzucht. 1) Inclicien derselben gegenüber der Frau eines 
Anderen, Y. 2, 283-285. Geldstrafe für den Thäter; wenn es 
ihr verboten ist, für Beide. 2) Unzucht mit einer Frau a) der
selben Kaste: höchste Geldstrafe, b) niederer Kaste: mittlere 

1) Ehebruch ist den Indern nur Das, wobei Verletzung der Ehetrelle dUl'ch 

eine verheiruthete Frau vorliegt. Wenn ein l\Iann durch Umgang mit Mädchen 
oder 'Wittwen seinen 'Weibern die eheliche Treue bricht, so fällt das nur unter 

den Gesichtspunkt der Unzucht (C, 2). 



366 . 
Geldstrafe, c) höherer Kaste: der Tod (vaclha) für den Mann, 
Ohrenabschneiden für die Frau. - D. Entführung, 1) einer zur 
Verheirathung mit einem Anderen geschmückten Jungfrau glei
cher Kaste: höchs~e Geldstrafe, einer anderen Jungfrau gleicher • 
Kaste: niedrigste Geldstrafe, höherer Kaste: der Tod; bei sol
chen Jungfrauen niederer Kaste: keine Geldstrafe, wenn sie 
eingewilligt haben, Y. 2, 287. 288. 2) Entehrung solcher Jüng
frauen gegen ihren Willen: Handabhauen , bei Jungfrauen der 
höchsten Kaste: der Tod. - E. Erniedrigende Wollust, Y. 2, 
289-294; 1) mit Vieh, Frau der niedrigsten Kaste, oder Kuh, 
eingeschlossenen Sklavinnen, Dienerinnen, Dirnen: Geldstrafen; 
2) erzwungener Umgang mit einer Sklavin seitens Eines oder 
Melll'or, unnatürlicher Umgang mit einer Frau, einem Manne, 
einer frommen Bettlerin: Geldstrafen; mit einer niedrigsten 
Frau: Brandmarkung und Verbannung (auch Toel" Vi. 5, 43); 
eines Niedrigsten mit einer Höheren: der Tod. -- F. Unzucht 
mit der Königin: Verbrennen durch Strohfeuer; Baudh. Il 2, 4, 
15; Y. 2, 282. - H. T ö cl tun g. A. Brahmanentödtung; Bauclh. 
I 10, 18, 19 ,wenn ein Kshatriya oder (ein Mann) von irgend 
einer anderen (niedrigeren Kaste) einen Brallll1ftnen gemordet 
hat, so soll der Tod und Confiscation seines ganzen Vermögens 
seine Strafe sein'. Also das lebenslängliche Mahävrata (bezw. 
die erlangbare heimliche Busse) genügten nicht mehr (oder 
wenigstens nicht in manchen Schulen), und es trat Königsstrafe 
an die Stelle. - B. Sonstige Töeltung; Baudh. I 10, 18, 17 
,vVenn dieselben (Personen) [d. h. Kshatriyas, Vailtyas, Qüelras] 
Männer von gleicher oder niederer Kaste tödten, so soll (der 
König) passende Strafen in Gemässheit ihrer Beschäftigung be
stimmen'; die alte Composition von 1000, 100, 10 Kühen wircl 
nunmehr dem Könige gegeben, woneben der Expiationsbulle 
noch immer festgehalten wird, Baudh. I 10, 19, 1. 2. - C. Leben
bedrohende Brandstiftung; Y. 2, 282. Anzündung von Feld, 
Haus, Walcl, Dorf, Weideplatz, Scheuer: Verbrennung mit Stroh
feuer. - D. Abtreibung der Leibesfrucht: höchste Geldstrafe; 
Y. 2, 277, wobei der Zusatz: ,die höchste oder niedrigste aber 
für Tödtung eines Mannes oder einer Frau' [es sind wohl Skla
ven gemeint]. - E. Tödtung durch eine Frau. 1) Eine sehr 
boshafte Frau, eine solche die ihren Mann getödtet, oder welche 
einen Damm durchbrochen hat [was eine der lebenbedrohenden 
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Brandstiftung gleichart~'e ElementenentfesselunO' ist] soll er "6 0" 

~ wenn sie nicht schwanger ist 2), ins Wasser werfen lassen, nach-
dem ihr ein Stein um den Hals gebunden ist'. 2) Y. 2, 279 
,Einer Frau, welche einen Mord begangen dur,ch Gift oder Feuer, 
oder an ihrem Manne, Guru oder Kinde, soll er Ohren, Hand, 
Nase und Lippen absclmeielen und sie durch Stiere tödten las
sen'. - IH. DiebstahP). A. Y. 2,269-272: ,Wenn der 
unter Vermuthung des Diebstahls Ergriffene sich nicht reinigt, 
so soll man ihn die genommene Sache. zurücl~eben lassen und 
ihn als Dieb bestrafen. Einen Dieb soll der Könio' zwü)O'en 

b b' 

das gestohlene Gut zurückzugeben, und ihn mit verschiedenen 
körperlichen Strafen belegen; wenn er ein Brahmaue ist, so soll 
er ihn brandmarken und ans dem Lande jagen. vVenn ein 
Todtschlag oder ein Diebstahl stattgefunden, so fällt die Schuld 
auf den Aufseher des Ortes, wenn nicht die Spur aus dem Orte 
herausführt; geschieht dergleichen, so fällt die Schuld auf den 
Aufseher des Ortsgebiets ; auf den Diebswächter aber, wenn es 
anderswo, als auf dem Gebiete eines Orts geschieht. Der Ort 
soll es ersetzen, in dessen Grenze es geschehen, oder wohin die 
Spur geht; oder fünf Oerter, wenn es einen lu0lta (Vogelschrei) 
ausserhalb derselben geschehen ist, oder auch zehn Oerter'. -
B. Y. 2, 273-276 ,Männer, welche in Häuser einbrechen, Solche, 
welche Pferde und Elephanten stehlen, und Solche, welche An
dere gewaltsam töelten, soll der König auf Spiesse stecken lassen. 
Kleiderdieben soll er die Hand, Beutelabschneidern den Dau
men und Zeigefinger abschneiden lassen, beim zweiten Verbrechen 
aber eine Hand und einen Fuss. Beim Diebstahl kleiner mitt-, 

2) VgI. fl'. 3 de poenis 48. 19: pl'aegnatis muHel'is consumelldne damnatae 

po e n a d i f f er t ur, q u 0 a d par i a t. Das wird wohl ein al tarischel' Rechts

satz sein. 

3) Y. 1, 132 ,er sei kein Dieb und kein vVnchel'el' j Vas. 2, 42 ,(BI'Hhman) 

wog ,~u f der vVa a g e' [auch den Indern ist hiernach schon die griechische 

Themis- oder Dike-vVaage als Instrument der p I' Ü f end enG e I' e eh ti g k e i t 

bekannt], das Verbrechen des Tödtens eines gelehrten Bmlnnnnen gegen das Ver

brechen des Wuchers; der Brahmanentödter blieb oben, der vVucherel' sank un

ter'. - Vgl. übel' die griechische Dike-Waage Aeschyl. Choeph. 61: po TC ~ 0' 

lretO'XOTtEt 0 ( x CI. <; T(J.XEl(J. TOV<; [J.b lv cpdEt, TeX 0' lv [J.eT(J.tYY.[ep O'X070U [J.E'IEt 
Xpov(~on(J. ßpUEt. HHret. 403: ZEV<; i; TE pop P E TC'~ <;, vifJ.W'i dXOTW<; (} 0 t X (J. 

!J. €:v x CI. x 0 t" gO' t (J. 0' l v v 6 f!. 0 l ,. 
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lerer und grosser Gegenstände soll eine Strafe nach dem Werthe 
derselben eintreten; bei Ertheilung der Strafe sind Ort, Zeit, 
Alter und Vermögen zu erwägen. We'1' wissentlich einem Diebe 
oder Mörder Essen, Wohnung, Feuer, vVasser, Rath, Hülfsmittel 
oder Geld gewährt, soll die höchste Geldstrafe zahlen'. -
C.G. 12, 15 -18 ,der Werth des Gutes, welches ein Qüdra 
unrechtmässig durch Diebstahl erwirbt, muss ·l}chtfach wieder:. 
bezahlt werden. Für jede der anderen Kasten müssen die Stra
fen verdoppelt werden. . TImt es ein Gelehrter, so muss die 
Strafe sehr vergrössert werden. Sind Früchte, Gl'ünkorn, Ge
müse angeeignet in geringen Beträgen, so ist die Strafe fünf 
(Kupfer-) Krishl,lalas'. - D. Y. 2, 230. 23] ,für das gewaltsame 
Ergreifen von öffentlichem oc1er Privat-Eigenthum ist der dop
pelte Werth des Guts die Strafe; beim Läugnen das Vierfache' ; 
für Anstiftung zur Gewaltausübung ist das Doppelte, für An
stiftung mitteIst Geldgebens das Vierfache die Strafe. 
IV. Körperverletzung und Injurien. A. Beschimpfung 
1) durch einen Brahmanen: Beschimpfung a) eines Acllichen: 
Geldstrafe, b) eines Vaic;ya: die Hälfte, c) eines Qüdra: nichts, 
G. 12, 11-13, Y. 2, 206; 2) dl1l'ch einen Adlichen: Be
schimpfung eines Brahmanen: Geldstrafe (körperlicher Angriff: 
das Doppelte), G. 12, 8. 9, (gegenseitige Beschimpfung, G. 12, 
14); 3) durch einen Vaic;ya: Beschimpfung eines Brahmanen: 
Geldstrafe, G. 12, 10, Y. 2, 207; 4) Beschimpfung eines zwiege
borenen Mannes durch einen Qüdra (Schimpfreden oder Angriff 
mit Schlägen): Beraubung des Gliedes, womit er beleidigte. 
G. 12, 1. - B. Qualificirte Beschimpfung: Geldstrafen 1) für 
Schimpfen eines Kranken oder Eines, dem ein Sinn fehlt, Y. 2, 
204, 2) für Vel'dächtigung von des Anderen Schwester oder 
Mutter, Y. 2, 205; 3) für Bedrohung mit Körperverletzung, 
Y. 2, 208 (Unterschied, ob er im Stam1e war, die Drohung 
auszuführen, oder nicht, Y. 2, 209); 4) für Beschuldigung 
mit einem KastenverIust zur Folge habenden Verbrechen, 
Y. 2, 210; 5) für Schimpfl'eden gegen einen Vedakundigenj 
den König, die Götter, die Kasten oder Gilden, das Dorf 
oder das Land, Y. 2, 211; - C. Realinjurien; im Allge
meinen Geldstrafen für: 1) Schlagen, Y. 2, 212, 2) Berührung 
mit Asche, Koth, Staub, oder anderem Unreinen, Y. 2, 213, 
3) Beleidigung eines Brahmanen durch einen Nichtbrahmanen 
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roit einem Gliede (Abhauung dieses Gliedes), mit Aufheben einer 
W~ffe, mit Berührung durch dieselbe, mit Aufhebung von Hand 
oder Fuss, Y. 2, 215. 216, 4) bei Leuten aller Kasten: Auf
heben von 'Yaffen gegen einander, Ziehen des Andern an Fuss, 
H~.aren, Klelder.n oder Hand; Schmerc;verursachung, Schleppen, 
"urgen, Fusstntte, Y. 2, 216. 217; Schmerzzufügung mit Stock 
u. dgl. ohne Blutfliessen bezw. mit Blutfliessen, Y. 2, 218; Zer
brechen von Hand, Fuss, Zehe, Spalten von Ohr und Nase 
Aufreissen einer Wunde, Halbtodtschlagen (so dass er besin~ 
nungslos wird), Y. 2, 219; Unfähigmachen zum Sichbewegen, 
Essen, Sprechen, Y. 2, 220; Ausschlagen beider Augen, Y. 2 
304. - Wenn Mehre einen Einzigen s~hlagen, zahlen sie cli~ 
doppelte Strafe; das im Streit Weggenommene muss mit der 
poena dupli erstattet werden. Bei verursachten Schmerzen sind 
die Heilkosten zu bezahlen, Y. 2,221. 222. - V. Unwür
diges Benehmen, Betrug, Unredlichkeit. A. Pflicht
widriges Benehmen des Haushalters [wohl des prodio:us' vgl. 
Glück-Leist, CO~lllnentar V. S. 185 ff.; GIRG. S. 53 ff.t G. 12, 
27. 28 ,Wenn em Mann seme vorgeschriebenen Pflichten unter
lässt und das Verbotene thut, soll sein Vermögen, über den 
Betrag, der für Kleidung und Speise erforderlich ist hinaus 
ihm genommen werden, bis er sich bessert. Er mag , als ihl~ 
z~ständig, Gras für eine Kuh, Holz für sein Feuer, s~wie auch 
dIe Blumen von Sträuchern und Bäumen und deren Früchte 
wenn sie unverschlossen sind, nehmen'; [jedenfalls hat dieSel: 
Satz von dem die Regeln seiner Kaste und Ordnung Brechen
den noch eine weitere Ausdehnung gehabt; Ap. II 10, 27, 18. 
19]. - B. Ungebührlichkeiten der verschiedensten Art: Geld
strafen für 1) Beschimpfung oder Ungehorsam gegen einen Ehr
würdigen, Schlagen seines Guru, Y. 2, 303 4 ), Schlagen des 
Bruders oder der Frau, Nichtgeben des Versprochenen Er
~rechen e~nes versiegelten Hauses, Y. 2, 232;· 2) Schad'enzu
fügu~g bel ~achbaren und Verwandten, Y. 2,233; 3) Hingehen 
zu emer WIttwe aus eigenem Antriebe, Nichthinzulaufen auf 

4) Man erkennt hier, dass, im Gegensatz zu der alten Re 1 i g ion s ver
letzung, deren sich der ltaTpaAo(a, und fI.'~TpaAo(a, schuldig machte jetzt bei 
den Königsstl'afen die That schon nicht mehl' in so fürchterlichem ~ichte an-

Lei s t, Altarisches ius gentimll. 24 
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einen Hülferuf, Schimpf~n~hne Ursache, Berührung eines Hö
heren durch einen Oälfc}äla, Speisung von Qüdras oder frommen 
B ttlern bei einem Götter- oder Väter-Opfer, unpassendes Schwö
re: Thun von Unbefugtem, Beraubung eines Stiers oder Klein
viehs von seiner Männlichkeit, Verbergung öffentlichen ,Gutes, 
Töcltung der Leibesfrucht einer Sklavin, Y. 2, 234-236; 4) 
Verlassen eines nicht auS der Kaste gestossenen Sohnes, Vaters, 
Geschwisters, Gatten, Schülers oder Lehrers, Y .. 2, 237;. 5) 
Selbstnützen Verkaufen, Vermiethen, Verpfänden emes KleIdes 
seitens des Wäschers, Y. 2, 238; 0) Zeugniss- und Bürgschafts
Leistung bei einem Streite zwischen Vater.und ?ohn, y.2,.239; 
7) falsche Ouren des Arztes, Y. 2, 242 [hIer wml offenbar cul
poses Verfahren vorausgesetzt; (im Gegensatz zu dem Fall d~s 
§ 46 S. 290)]; 8) Gefangense.tzung ei~es Menschen, ~ler ~~eI~ 
Gefängniss verdient. oder FreIlassen emes Solche~, der Gefang
niss verdient oder dessen Process nicht beendet 1st, Y. 2, 243; 

. . R" 1 . leI' Fr 'all Y 2 295 . 9) Durch-FreIlassung emes aUJelS e ,"', 
schwimmen eines Flusses, um dem Fährgelde :u entgehen, 
Vas. 19, 25. _ O. Unredlichkeit im Handel und ,,, an~el: Gelel
strafen für 1) Betrug durch falsches Maass und GeWIcht, Y. 2, 
244; 2) Vermischung des Verkauften mit schlechter Waar~, 
Y. 2, 245; 3) Herausputzen schlechter Waare Zl:. dem Sc~~m 

. t' Y 2 246' 4) Verkaufen oder Verpfanden ver Slevon gu er , ., , T Y 2 
geltel' oder verpackter unrichtiger od~r verfälschter 'IV aare, ',' 
247. 248; Verkaufen schlechten FleIsches, Y. 2, 297 (ausse~
dem Abschneidung dreier Glieder); Verkaufen ver~otenen Flel
sches, wie vom Schwein (Abhauen einer Hand od~r emes Fus~es), 
Vi. 5, 49; Verkaufen der Beldeidung von Lelchn~:nen, :-. 2: 
303' 5) Machinationen zur Herauf- oder Herabdruckung der 
Wa~renpreise, Y. 2, 249. 250. - D. Fälschung. .1) Y. 2, 24~. 
241 Wer eine Waage, einen königlichen Befehl, em Maass ver
f'lscht oder eine Münze, und wer dies anwendet', ferner: ,der 

. ;l'üfer von Münzen, welcher eine richtige Münze für, .fals~~ er
klärt oeler eine falsche für richtig' - verfallen m ehe hochste 
Geldstrafe; 2) ebenso der ein vom Kön~g aufges~ellte~. Schen
Imngsedict auf Weniger Schreibencle, SOWle der mIt gefalschtem 
Golde Geschäfte Machende, Y. 2, 295. 297 (ausserdem A?~ 
schneielung dreier Glieder des Letzteren); 3) Geldstrafen fm 
den einen Brahmanen, Kshatriya, Vai<iya, Qüdra durch Vor-

_---...... -----------------------. "1 
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setzung unessbarer Sachen Beschimpfenden, Y. 2, 296. - VI. 
I\eschädigung von und durch Sachen. A. Geldstrafen 
'für 1) Den, der a) eine Wand schlägt, zerkratzt, spaltet oder 
umwirft, Y. 2, 223, b) in ein Haus schmerzverUl'sachende oder 
lebensgefährliche Dinge wirft, Y. 2, 224; 2) Den, der dem Klein
vieh Schmerz verursacht, es blutig schlägt, ihm ein Glied ab
schneidet, das Zeugungsglied nimmt, es Wdtet; bei grossen 
Thieren das Doppelte, Y. 2, 225. 226 ('für Tödtung von Ele
phant, Pferd, Kameel, Kuh: Abhauen einer Hand oder eines 
Fusses, Vi. 5, 48-54); 3) Den, der Bäume und Pflanzen be
schädigt. Der König muss durch Bestrafung des Thäters (Geld
strafen: Vi. 5, 55--59; Y. 2, 227-=-229) dafür sorgen, dass 
Frucht und Blumen tragende Gewächse nicht verletzt werden , , 
während er behufs Ausdehnung der Bodencultur und für Opfer 
sie umschlagen lassen darf, Vas. 19, 11. 12. - B. Beschädi
gung durch Thiere. 1) Geldstrafe für den Herrn von beissen
den und gehörnten Thieren, welcher den von ihnen Angefallenen 
nicht befreite, obgleich er es konnte; (wenn der Bedrohte um 
Hülfe schrie, das Doppelte), Y. 2, 300. 2) Y. 2, 159-161 ,acht 
Mäshas soll ein weiblicher Büffel bezahlen' [man nimmt gleich
sam ein Verhaftetwerden des Thieres selbst an, der Herr kann 
es mit dem Geldbetrage lösen, wo nicht, so folgt wohl aus dem 
eigenen Haften des Thieres dessen noxae datioJ, ,welcher Ge
treide beschädigt; die Hälfte davon eine Kuh, und die Hälfte 
davon Ziegen und Schafe; wenn die Thiere, nachdem sie ge
fressen, sich in dem Getreide lagern, so sollen sie das Doppelte 
der genannten Strafe zahlen; dieselbe Strafe trifft sie auf einem 
umzäunten Weideplatz; Esel und Kameele stehen den Büffeln 
gleich; wie viel Getreide vernichtet wird, so viel soll dem Herrn 
des Feldes ersetzt werden; der Hirt des Viehs soll Schläge 
bekommen, der Herr desselben aber die oben erwähnte Strafe 
zahlen'; G. 12,19-26. - VII. Sicherung der Arier vor 
eIer Zudringlichkeit der, vom eigentlichen SaCl'algebiete 
ausgeschlossenen, Q ü d I' a s. 1) Für absichtliches Zuhorchen 
des Qüdra bei einer Vedarecitation: Ausfüllung der Ohren mit 
geschmolzenem Zinn oder Lack, G. 12, 4; 2) für Recitation 
von Vedatexten: Ausschneiden der Zunge des Qüdra, G. 12,5; 

. 3) für Sicherinnern an einen Vedatext: Entzweischneiden des 
Körpers des Qüdra, G. 12, 6; 4) wenn der Qüdra die dem Arier 

24* 
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(Zwiegeborenen) gleiche PosItion im Sitzen, Liegen, Gespräch 
oder auf der Strasse annimmt: kötperliche Züchtigung, G. 12, 
7; Ap. II 10, 27, 15; 5) wenn der ~üdra sich für einen Brah
manen ausgiebt: Gelclstrafe, Y. 2, 304. - VIII. Verletzung 
der Autorität des Königs. 1) Ausschneiden der Zunge 
und Verbannung für Den, der dem Könige unangenehme Reden 
führt, ihn tadelt, des Königs Rathschläge ausschwatzt , Y. 2, 
302; 2) Geldstrafe für Den, der des Königs Thier oder Thron 
besteigt, Y. 2, 303, oder der ihm Unangenehmes verkündigt, 

Y. 2, 304. 

IV. Das fünfte Mänavagebot. 

57. (Das Gebot: "Du sollst nicht lügen".) Nach der 
langen Erörterung, welche die drei mittleren Mänavagebote er
forderten, ist das letzte Gebot, die Forderung der Wahrhaftig
keit in Kurzem zu erledigen. Es hat sich bei Indern, Grie-, . 
chen und Italikern in engeren Grenzen gehalten. In eIgen-
thümlicher Weise ist es bei den Iraniern in den Vordergrund 
gerückt und mit (dem ersten Mänavagebote) dem Reinheitsge
bote noch in engere Verbindung gebracht wonlen 1). "Das A vesta 
preist Auramazda als die Reinheit selbst, neben ihm Asha va
hista d. i. die ,beste Reinheit', die Götter vorzugsweise als die 
Reinen' und Zarathustra als den Meister und Lehrer der Rein
heit. Ganz besonders betont das Gesetzbuch, dass ,die Reinheit 
nach der Geburt für den Menschen das Beste sei'. Danach ist 
Reinhaltung des Körpers und der Seele die erste aller Pflich
ten. Nach dem Avesta muss der Verehrer Auramazda's sich 
rein halten durch gute Gedanken, gute Worte und gute Werke 
[vgl. oben § 51 bei den Zwielichtsdevotionen] ; es verl~ngt 
'Wahrheit im Denken, Reden und Handeln, Aufl'lch
tigkeit und Ehrlichkeit in allen Verhältnissen des Lebens, Hei
ligkeit des Worts, des Handschlages 2), der feierlichen Versiche-

1) Ich nehme im Folgenden einige Stellen aus Duneke1"s Gesell.' des Al

te1'th. IV auf. 
2) Duneke1' S. 588 ,Jedem Perser wal' es schmählich, den Handschlag 

zu hrechen, den Eltern, namentlich der Mutter, Ehrfmcht zu versagen, die 
Unwahrheit zu sprechen, durch Handel und Wandel Gewinn zusuchen'j 

vgl. oben § 13 ~ei Not. 6. 

- 373 -

rung, zu deren Zeuge Mithra geworden ist ... Betrug erscheint 
all; die verwerflichste Sünde, schlimmer als Raub und Diebstahl. 
.' .. Auch üble Nachreden und Verläumdungen sind dem Venclidad 
,Lügen und Sünden' widerlYlithra". S.149:150. "Die Seele 
des Menschen wird nach dem Avesta rein gehalten durch Wahr
hafti g k e i t, Fleiss und Arbeitsamkeit, durch gute Gedanken, 
gute Worte und Thaten, welche das Reich des Lebens fördern" 
S. 156. "Als das Schlimmste wird danach von Dareios hervor
gehoben: ,das Volk wurde aufrührerisch, und die Lüg e nah m 
ZU, sowohl in Persien" und den übri~en Provinzen', S. 437. 
"Die Knaben der Perser wurden nach Herodots Angaben vom 
fünften bis zum zwanzigsten Jahre im Reiten und Bogenschiessen 
und in der Wahrhaftigkeit unterrichtet". "Die Söhne der 
Perserkönige erhielten (nach Platon) vom vierzehnten Jahre an 
ausgezeichnete Lehrer, von denen der eine sie in der Weisheit 
Zoroasters und in den königlichen Geschäften, der andere in 
der Heilighaltung der Wahrheit, der dritte in der 
Mässigung, der vierte in der Tapferkeit und Furchtlosigkeit 
unterrichtete" S. 527. 

In dieser Weise ist bei den Indern das Wahrhaftigkeits
gebot als ein allgemeines Grundprincip, auf das nahezu alle 
ethischen Vorschriften zurückzuführen seien, nicht behandelt 
worden. Man hat aus dem Verbote des Lügens nur einzelne 
specielle, aber wichtige, Oonsequenzen gezogen. Möglicherweise 
zu den ältesten dieser Oonsequenzen wird man zu rechnen haben 
das Gebot: "Du sollst nicht falsch Zeugniss reden wider Deinen 
Nächsten". Darin liegen vorzugsweise zwei Punkte. Das schon 
in elen primitivsten Zuständen Feststehende ist, dass man das 
~lanifeste, Nichtstreitige im Kreise seiner Rechte unter gött
lIchem Schutz mit eigener Macht erzwingen und durchsetzen 
dürfe. Anders aber steht es mit dem Nichtmanifesten. Wie 
sich in Betreff desselben im Schoosse der arischen Völker ein 
festes Gerichtswesen organisirt habe, vor dem man einerseits 
gewisse Acte constatiren und zu der Bedeutung von manifesten 
erheben, andererseits die Schuld des Gegners oder das eigene 
Recht zur Anerkennung bringen konnte (wenn man dann auch wei
ter die Execution des UrtheiIs möglicherweise noch in der eigenen 
Hand behielt), - dies Alles in seiner geschichtlichen Entwick
lung darzulegen, gehört zu den schwierigsten und wichtigsten 

,I 
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Aufgaben genauerer Begründung des ius civile. In dem vor
liegenden Werk habe ich davon unten §, 75 ff. die einleitenden, 
noch dem ius gentium angehörenden Grundzüge zu erörtern. 
Einstweilen habe ich schon hier hervorzuheben, dass von den 
frühesten Zeiten her das Bedürfniss bestanden haben muss, bei 
der Erhebung des Nichtmanifesten unter den Begriff des Er
wie sen e n die Zeugen der Thatsachen zu hören, und dabei 
von ihnen zu verlangen, dass sie die vYahrheit sagen, oder (was 
dasselbe bedeutet) das Abgeben eines falschen Zeug
nisses ihnen als schwere Schuld anzurechnen. Nun wird uns 
freilich berichtet, die en:{aXl)'l./Ju;; 'l./J8voOflCt~7:V~ujjy sei zuerst in 
der Gesetzgebung des Charondas eingeführt worden (GIRG. 
S. 577), und das wird rücksichtlich eines besonderen Rechts- , 
verfahrens richtig sein. Aber der Satz, dass man kein falsch 
Zeugniss sagen dürfe, ist sicher ein uraltarischer. Er ist ja 
auch der nächstliegende Punkt, auf den das fünfte Mänavage
bot anzuwenden war. Wie schwer aber die Verletzung dieses 
Gebots genommen wurde, das sieht man aus dem oben bereits 
über die Mahäpätakas Mitgetheilten. Man stellte die Leistung 
falschen Zeugnisses den Todsünden gleich. Es mag sein, , dass 
dafür lange Zeiten nur Büssungen 3), keine Königsstrafen dem 
Verletz er des Gebots drohten. 

Der zweite Punkt, der jedenfalls auch von ältesten Zeiten 
in dem Gebote de~ Nichtlügens enthalten gewesen sein muss, 
ist das Verbot des V erle um den s. Es wird auch bereits von 
Gautama 21, 10 neben dem falschen Zeugniss den Todsünden 
gleichgestellt (§ 52 Not. 1), und zwar in den zwei Hauptfällen: 
der zum Ohr des Königs [der danach vielleicht auf den Tod' 
erkennt; vgl. § 52 Nr. d. y] dringenden Verleumdung, und der 
falschen Anklage eines Guru 4). 

3) Vi. 54, 9 ,ein falscher Zeuge muss die fiir die Brahmanentödtung ver

ordnete Busse vollziehen'. Fiir das Jenseits hat unrichtiges Zeugniss die Folgen 
der Hölle und riicksichtlich der Vorfahren der Himmelsberaubung ; fiir das Dies-, 

seits Ausstossung aus der Kaste; Vas, 16, 32-34, 36, 
4) Vgl. noch Vi. 54, 14 ,filr Selbstiiberhebung durch falsche Behauptungen 

(Vi, 37, 1) und filr fälschliches Anklagen und Lästern eines Guru muss er einen 
Monat lang von l\Iilch leben'. Vas, 20, 30 ,Durch das Sagen zu einem aus der 
Kaste Gestossenen: ,,0 Du Ausgestossener" oder zu einem Diebe: ,,0 Du Dieb" 
fällt ein l\Ianll in ebenso viel Schuld (als der Verbrecher). Wenn er (fäl s ch-
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Weiter sind dann noch als Ausflüsse des Verbotes des Lü
gehs folgende Einzelheiten hervorzuheben. Alles heuchlerische 
Wesen wird verurtheilt; Vas. 6, 40 ,er soll nicht ein Heuchler 
oder betrugvoll werden'; Y. 1, 130 ,Scheinheilige, Zweifler, 
Ketzer und Heuchler vermeide er'. - Vorzugsweise dem Schü-
1er wird es eingeschärft, die Wahrheit zu sprechen, G. 2, 8. 
Ebenso ist bei dem Jahresgelübde an Stelle des 48jährigen Stu
diums das Sprechen einer Unwahrheit verboten, Ap. II 8, 18, 3 
(vgl. auch oben § 29 NI\ 1. b). 

Im Allgemeinen liegt dieses fünfte Gebot rücksichtlich seiner 
Folgen im PräyaQcittageblet; Vas. 22, 1. 5 ,nun in der That 
spricht ein Mann (in) dieser (Welt) eine Unwahrheit ... , die 
richtige Auffassung ist, er soll (eine Busse) vollziehen, 
weil es in den geoffenbarten Texten vorgeschrieben ist'. Man 
machte aber doch noch gewisse Einschränkungen; G. 23, 29-
31 ,Einige sagen, dass eine zur Zeit der Vel'heirathung, wäh
rend des Tändelns, im Scherz, oder während des Leidens von 
schweren Schmerzen gesprochene Unwahrheit verzeihlich sei; 
aber das ist jedenfalls nicht richtig, wenn die Unwahrheit einen 
Guru betrifft; denn wenn er selbst bloss in seinem Herzen einem 
Guru auch nur über geringe Dinge lügt, so zerstört er sich 
selbst, sieben Nachkommen und sieben Vorfahren'; Vas. 16, 35 
,Männer sprechen eine Unwahrheit in der Zeit der Hochzeit, 
beim Tändeln, wenn ihr Leben oder Verlust ihres ganzen Ver
mögens in unmittelbarer Gefahr ist, oeler wegen eines Brah
manen; sie sagen, dass eine in diesen fünf Fällen gesprochene 
Unwahrheit den Sprecher nicht seiner Kaste verlustig macht'. 
Abgesehen aber von diesen Ausnahmen gilt der Satz (Vas. 30, 

lich), Jemanden wegen solcher Vergehungen beschuldigt, so wird seine Schuld 
doppelt so gross' [vgl. G. 21, 17, 18]; Vas. 21, 18 ,wer fälschlich eillen Guru 
auklagt, sol\ iu den Kleidern baden und seinen Gurn nm Verzeihnng bitten. 
Es steht im Veda, dass er durch die Verzeihungsertheilung ,'eiu wird'; Vas. 23, 
38-40 ,(Wenu er angeklagt worden ist)' [auch das fälschliche Verleumdetwerden 
bewirkt eine Beschmutzung] ,einen gelehrten Brahmanen getödtet zu haben, so 
lasst ihn zwölf Tage bloss von Wasser leben und (andere) zwölf Tage fasten. 
Wenu 61' fälschlich einen Brahmanen' eines mit Kastenverlust bedrohten Verbre
ebens, oder eines geringeren nicht zum Kastenverlust fiihrenden Verbrechens an
geklagt hat, so soll er einen Monat lang (bloss) von Wasser leben und unaus
gesetzt die c;uddhavatäs genannten J'icas wiederholen; oder er mag gehen, (mit 
den Priestern) am Schluss eines Pferdeopfers zu baden', 
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1): ,Uebt Rechtlichkeit, nicht Unl.'echtlichkeitj sprecht die Wahl'~ 
heit, nicht die Unwahrheit; sehet fern, nicht nahe; sehet auf 
das Höchste, nicht auf das, was nicht das Höchste ist'. 

58. (Zusammenfassender Ueberblick.) - Ich stehe jetzt 
am Schluss der Darstellung von den Pflichten des arischen 
Haushalters. Es hat sich uns darin ein ehrwürdiges Stück 
Alterthum aufgethan. Allerdings liegt in den Sütras schon ein 
weit vorgeschrittener Rechtszustand vor. Aber durch die treue, 
wenngleich lrritiklose, Art, wie sie Altes forttragen, obgleich es 
lange durch neuere Rechtsbildung überflügelt worden ist, setzen 
sie uns in den Stand, die Anfänge der einzelnen Institutionen 
bis zu den Veden, ja noch weit darüber hinaus, zurückz'uver~ 
folgen. Und was wir hier in den Quellen eines Volkes vorfin~ 
den, das aus seinen unbekannten Stammsitzen erst ins Indus~ 
land, dann ins Gangesland und weiter in die vorderindische 
Halbinsel gewandert ist, das sollten nicht in seinen Grundzügen 
auch die Vettern bewahrt haben, die auf uns unbekanntem 
Wege in die südeuropäischen Halbinseln. gezogen sind? Wir 
haben gefunden, dass diese Grundzüge in der That in vollem 
J\t!aasse vorhanden sind. Diese lassen uns in noch sehr primi~ 
tive Zustände zurückblicken. Man hört heutzutage öfter das 
Wort, wir müssten uns beeilen, die primitiven Rechtsordnungen 
der "Natur-Völker" zu erkunden, da sie im Oontacte mit der 
Oivilisation nunmehr insgesammt bald verschwinden würden. 
Aber wer bürgt uns dafür, dass wir hier noch wirklich primi
tive Rechtsordnungen vor uns haben? Die s. g. Naturvölker, 
z. B. viele des inneren Afrika, sind auch Jahrtausende alt, wie 
unsere arischen. Wir finden bei ihnen oft die raffinirtesten 
Laster und Lüste, den albernsten Fetischdienst, die tückischste 
Treulosigkeit. Jahrtausende haben sie hingelebt im ewigen 
Einerlei eIer Generationen, ziellos hin- und hergeworfen durch 
Reiche gründende und Reiche zerstörende Häuptlinge, durch 
die Raubzüge der, schwarzes und weisses Elfenbein wegschlep
penden, Abentheurer. Sie haben allerlei Fertigkeiten, und mö
gen auch allerlei primitive Rechtsordnungen" angeknüpft an 
die allgemeine naturalis ratio, mit sich forttragen. Aber sie 
kommen nicht weiter. Ihr Geist bildet sich nicht von Stufe 
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zu Stufe höher aus, sie erziehen sich nicht. Ihre Gottes
begriffe läutern sich nicht, ihre Volkskraft stärkt sich nicht 
unter fortschreitender Disciplin. Nun ist es aber mit der 
"Oultur" der Völker nicht wie mit deni physischen Wachsen 
der Menschen. Sie vollzieht sich nicht, wie Dieses, ohne unser 
Zuthun. Sie will erarbeitet sein. Die Generationen dürfen 
nicht den Rundgang der Jahre in Faulheit dahinleben, sie 
müssen geistiges, religiös,es, materielles und nationales Kraft
kapital erringen, um auf dem Erlangten stehend zu wiederum 
höherer Stufe vorzuschreiten. Ich will keineswegs sagen, dass 
die Kunde von den Rechtsordnungen der s. g. Naturvölker, 
wofern sie nur auf (leider uns noch gar zu oft fehlenden) si
cheren Nachrichten ruht, für uns unwichtig sei. Sie kann uns 
belehren über wirklich vorhandenes Primitives, über gute und, 
trotz aller äusseren Uncultur, innerlich wohlausgebildete Ein
richtungen, endlich aber auch über Entartungen eines kindisch 
gebliebenen Greisenvolkes. Indess steht sie uns ohne Vergleich 
ferner, als jene Nachrichten, die wir über die ältesten Ordnun
gen unserer ar i s c he n Stammeltern zu Tage zu fördern ver
mögen. Hier haben wir ein geistig begabtes, nach allen Seiten 
hin vorwärts drängendes Volk, zunächst roh und hart, aber 
energisch an sich arbeitend. Was wir hier als Aeltestes zu 
ermitteln vermögen, das ist sicher primitiv (wenn auch noch 
lange nicht der wirklich erste Anfang). Es hat ausserclem für 
uns den unvergleichlichen Werth, dass es die Anfänge der 
Rechtsordnung des Vollces enthält, welches über alle anderen 
Völker der Erde die Uebermacht gewonnen hat, und ihnen allen 
den Stempel seines in hoch emporgeblühter Oivilisation erarbei
teten Rechtes aufdrücken wird. Es ist dies Ar i sc h -Prim i
ti v e die Basis, auf welche sich die Rechtsgeschichte auch un
seres Rechtes aufbauen muss. 

Wir haben gefunden, dass die arische, auf einer eigenthüm
lichen Geschlechterorganisation begründete, Rechtsordnung ihr I 
Grundprincip aus der Ehe entnimmt. Sie stellt die Rechts
stellung des Haushalters als den Oentralpunkt ihres, lediglich 
erst als Dharma, Themis, Fas aufgefassten, socialen Lebens hin. 
Wesentlich dem Haushalter, und durch ihn erst den übrigen 
Hausangehörigen , gelten alle Vorschriften. Diese sind, nach 
dem Bedürfniss alter Zeiten, zunächst in kurze, einfache "Ge-
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bote" gefasst. Der aItarischen Gebote· sind neun. Wir haben 
gefunden, dass dieselben sich noch wieder in zwei, auch hi
storisch ganz getrennte, Gruppen zerlegen. Vier enthalten das 
alte Religions-Gesetz, fünf (auf Manu zurückgeführte) das Mo
ral-Gesetz. Das Religionsgesetz ruht auf einem uns gegenwär
tig völlig fremd gewordenen Standpunkte. Das hohe Alterthum 
" 0 p fe l' t" den Göttern, Manen, Heroen, Gästen und Bettlern. 
Ich habe aus Dem, was ich oben darüber vorgelegt habe, hier noch 
zwei zusammenfassende Sätze zu ziehell. Der eine bezieht sich 
auf die Götterverehrung. Die einzelnen Götterfiguren stehen in 
Zusammenhang mit elementaren Erscheinungen und Gewalten. 
Das Alterthum selbst hat ein dunkles Bewusstsein davon, dass 
diese Götterfiguren mit den VY ohnsitzen des Vollres schwankend 
werden und wechseln können. Dyaus-Prithivl so wie der alte 
griechische Zeus- und Demeter-Begriff sind, gegenüber dem 
Indra dort, den olympischen Göttern hier, in den Hintergrund 
getreten. Auch rücksichtlich der olympischen Götter haben die 
Griechen die Ahnung ihres dereinstigen Sturzes. Aber wir 
haben gesehen, dass, soweit der Götterglaube für die Rechts
ordnung der Menschen als nothwendiger Anhaltspunkt für Mo
ralgesetz, Eid, Gelübde u. s. w. fungirt, er sich bei den Ariern 
von den einzelnen Göttergestalten mehr emancipirt hat. Man 
fasst kurz "alle Götter" zusammen. Man erklärt den Glauben 
an sie - an ein durch sie aufrecht erhaltenes lohnendes und 
strafendes Jenseits, an eine verantwortlich machende, die Thaten 
und Unthaten der Menschen kennende göttliche Macht - für 
die unentbehrliche Gl'Undlage aller Rechtsordnung. So schwin
det denn auch mit dem Beiseitelegen gewisser Göttergestalten 
nicht etwa die Religiosität. Der Götterglaube nähert sich viel
mehr dem Monotheismus. Freilich errang man damit keines
wegs den Glauben an den einheitlichen persönlichen Gott. Im Ge
gentheil, die indische Speculation wendet sich zum Pantheismus. 
- Der zweite Satz, den ich hervorzuheben habe; bezieht sich 
auf das vierte Gebot, und ich muss zu seiner Erläuterung schon 
erörterte Dinge nochmals berühren. Schon die Altarier haben 
erkannt, dass für die Rechtsordnung eine gewisse natürliche 
Basis in der Trennung des männlichen und weiblichen Ge
schlechts, der Ehe, der Elternstellung , der Weiterentwicklung 
der Geschlechter u. s. f. von vorn herein gegeben sei. Dieses 
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- das sie, als ewige Ordnung des Varu:t;ta, mit der Bewegung der 
Gestirne, dem Wechsel von Tag und Nacht, dem Kreislauf der 
Jahreszeiten u. s. w., als gleichartig zusammenstellen - nennen 
die Inder das rita, die Griechen die CPV(Jlg, die Römer die (na
turalis) ratio. Daran knüpfen sich dann, als nicht von vorn 
herein gesetzte Gesammtordnung, die einzelnen, von den Weisen 
als göttliche Satzung (d1fal'lua,' themis, fas) gelehrten Normen. 
So hat sich, in gewiss sehr langsamer Entwicklung, die genaue 
Fixirung der national-arischen vier Gehote der Götter-, Eltern-, 
Heroen- und Menschenverehrung, mit all dem grossen daran an
geschlossenen Ritual-Material, vollzogen. Indem so der "Men
schencuItus" zum Stück des alten Religionssystems geworden 
war, lag darin ein für die Weiterentwicklung und Sittigung 
des arischen Geistes höchst werthvolles Moment. Dem Satze, 
dass man unausgesetzt, um den Strafen der xenischen Götter 
zu entgehen, den Gast, Bettler und Bittflehenden freundlich auf
nehmen müsse, liegt, wie ich oben sagte, der Gedanke zum 
Grunde, dass man, trotz aller weiteren Verschiedenheiten und 
Schicksale, im Menschen stets den Menschen, also den Gleichen, 
anzuerkennen (Aequität), dass man ihn desshalh auch mensch
lich zu behandeln habe (Humanität). Wurde dies Gefühl durch 
unausgesetzte Lehre und Uebung des "Menschenopfers" immer
fort wach erhalten, so konnte es nicht fehlen, dass es sich so 
im Volksgemüth festsetzte, dass es auch bei den verschiedensten 
anderen Gelegenheiten zur Anwendung gebracht wurde. Wir 
haben hiernach constatirt, dass die Erkenntniss der zwei für 
die Behandlung des Rechts so ausserordentlich wichtigen Ra
ti 0 n e n: der naturalis ratio (der Begriff der "realen N atur
ordnung") und der aequitatis ratio (der Begriff der Handhabung 
des Rechtes mit Humanitätssinn), sich bis in die ältesten Zeiten 
des arischen Rechts zurückführen lasse. Sie sind überhaupt 
nicht als blosse wissenschaftliche Begriffsformulirungen einer 
späteren Zeit aufzufassen. Sie sind geschichtliche, den Ariern 
stets lebendige Mächte, für richtiges Verständniss und Hand
habung des Rechtes unentbehrlich. Die römischen Juristen 
haben diese Begriffe nicht erst geschaffen. Sie haben sie 
schon durch die Sprache überliefert erhalten, so wenig sie 
auch von der geschichtlichen Ueberlieferung ihres Rechtes 
aus der Urzeit her eine Ahnung hatten. So gebrauchen sie 
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denn (abgesehen von einigen zu beanstandenden Ab:veic~un
gen) das Wort (naturalis) ratio im Ganzen durchaus 1m rIch
tigen Sinn des alten rita, als "reale Naturordnung". Ebenso 
interpretiren sie auch mit feinem Gefühl die aequitatis ra~io I 

im Sinne der alten Grundidee der Humanität. Missverständmss 
und Verwirrung ist vorzugsweise erst dadurch in ihre gan~e 
Lehre gedrungen, dass sie Beides unter dem unklaren Beg:'df 
des i u s naturale zusammenfassen, dessen Stellung zum lUS 

gentium sie in verschiedener Weise zu definiren. suchen. .In 
Wirklichkeit aber ist, so wie wir dies nur vermittelst der m
dischen Quellen aufzuhellen vermogten, der ä lt es te Begriff: das 
l' i t a (die naturalis ratio). Daran schliesst sich als Dharma, The
~nis Fas Ritus, das alte Religionssystem der viel' Gebote: derGöt
ter-' Elt~rn - und Hero~n -Verehrung und des (aus Humanitätsrück -
sichten hervorgegangenen) "Menschenopfers" der Gastlichkeit. 

N eben dieses Religionsgesetz ist dann das auf den alten 
Manu zurückgeführte Moralgesetz mit seinen fünf Geboten ge
treten. In deren erstem können wir das erwachende Streben 
der Arier nach körperlicher und geistig - sittlicher Reinigung 
studiren. In den drei mittleren Geboten lässt sich genau ver
folgen, wie die ältesten arischen Auffassungen: für die Un
thaten (gegenüber dem verletzten Geschlecht) die Blutrache, 
und (gegenüber den Göttern) schuldablenkende Opfer statuir
ten' wie dann die Producte des ersten Gebotes, die Buss~ , 
reinigungen, in grosseni lYIaassstabe zur Sühnung der Ver
brechen zur Anwendung gebracht wurden; wie diese aber 
schliesslich, als nicht mehl' genügend, durch königliche oder 
staatliche Strafen ersetzt wOl'den sind. Dagegen die Ueber
tretungen des fünften Gebots sind zum grösseren Theil immer 
im Gebiete der Bussreinigungen festgehalten worden. 

Hat sich nunmehr ergeben, dass das Altarierthum' in dem 
Emporstreben zu höherer religiöser und sittlicher Läuterurtg 
an neu n Geboten seine Stütze gefunden hat, so versteht es 
sich dass unser vergleichender Blick von selbst herübergeleitet , . 
werden muss zu jenen mosaischen zehn Geboten, dIe noch heut-
zutage bei uns jedes Kind lernt. Obgleich nun die Rechtsver
gleichung in diesem Buche nicht meine Aufgabe ist, darf ich 
doch die arischen Gebote, deren geschichtliche Verfolgung mich 
so lange beschäftigt hat, nicht verlassen, ohne ihnen wenigstens 
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äusserlich die mosaischen Gebote mit einigen kurzen Bemer
kungen gegenübergestellt zu haben. Schon in der GIRG. 
S. 758 ff. habe ich darauf hingewiesen, dass sich ein geschicht
licher Zusammenhang zwischen den jüdischen zehn Geboten und 
dem ägyptischen Todtenbuche nicht wird wegläugnen lassen, 
und dass dieser Zusammenhang dem richtigen Verständniss der 
mosaischen Gesetzgebung keiJierlei Eihtrag thut. Ganz anders 
aber stehen den zehn mosaischen Geboten die neun altarischen 
gegenüber. Stellen wir sie uns zunächst neben einander vor Augen. 

Die 10 Gebote. Die 9 arischen Gebote. 

1 

Ich bin der Herr Dein Gott, 
Du sollst nicht andere Götter 
haben neben mir. Du sollst 
Dir kein Bildniss noch irgend 
ein Gleichniss machen, wedel' 
Dess, das oben im Himmel, 
noch Dess, das unten auf Er
den, oder Dess, das im Wasser 
unter der Erde ist. Bete sie 
nicht an, und diene ihnen nicht. 

H. 

Du sollst den Namen Deines 
Gottes nicht unnütziglich füh
ren, denn der Herr wird den 
nicht ungestraft lassen, der 
seinen Namen missbraucht. 

IH. 

Du sollst den Feiertag hei
ligen. 

IV. 

Du sollst Deinen Vater und 
Deine Mutter ehren, auf dass 
Dir's wohl gehe und Du lange 
lebest auf Erden. 

1 

Du sollst die Götter ehren. 

11 

Du sollst die Eltern ehren. 
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Die 10 Gebote. 

V. 

Du sollst nicht tödten. 

VI. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

VII. 

Du sollst nicht stehlen. 

VIII. 

Du sollst nicht falsch Zeug
niss reden wider Deinen Näch
sten. 

IX. 

Du sollst nicht begehren 
Deines Nächsten Haus. [Der 

Nächste" ist der Hausvater.] 
" 

X. 

Du sollst nicht begehren 
Deines Nächsten Weib, Knecht, 
Magd, Vieh, oder alles, was 
sein ist. 

. 
Die 9 arischen Gebote. 

IH. 

Du sollst die Manen und 
Heroen ehren. 

IV .. 

Du sollst den Gast, Bettler 
und Bittflehenden ehren. 

V. 

Du sollst Dich rein halten. 

VI. 

Du sollst nicht tödten .. 

VII. 

Du sollst Deine Sinne im 
Zaume halten [insbesondere 
nicht schänden (ehebrechen)]. 

VIII. 

Du sollst nicht stehlen. 

IX. 

Du sollst nicht lügen [das 
ägyptische Todtenbuch sagt: 

ich habe nicht gelogen - ich 
" habe nicht verläumdet"]. 

-----------------~---- ~il 
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Es wird schwerlich je gelingen, zwischen diesen zwei Ge
botsreihen sichere ge s ch i ch tli c he Zusammenhänge nachzu
weisen, so wenig wie dies auch für die arischen Gebote im 
Verhältniss zu den Geboten des ägyptischen Todtenbuches mög
lich sein wird. Bis dies gelingt, lassen wir es dahingestellt sein. 
Im U ebrigen el'g'iebt sich uns ~aus beiden Reihen eine zwiefache 
Antwort. In dem, was ich oben dfts indische "Moralgesetz" 
genannt habe, findet sich zwischen beiden Reihen eine be
deutende Uebereinstimmung. Zwar fehlt bei .Moses das Gebot 
des Reinhaltens in einer eigenen Nummer. Aber sachlich ken
nen auch die Juden, wie ich oben schon bemerkte, eine paral
lele, wenngleich in ihrem Inhalt von der arischen sehr verschie
dene, Lehre. Andererseits fehlt bei Manu das Verbot des 
Begehrens dessen, was des "Nächsten" ist. Im Uebrigen aber 
stimmen beide Reihen (in Betreff des Tödtens, Schändens, Steh
lens, Lügens) im Wesentlichen zusammen. Wir werden sagen 
müssen, dass auf diesem Gebiete aus allgemein-menschlichen 
Ursachen viele Völker, auf Grund des menschlichen Gewissens, 
nicht bloss zur gleichartigen Missbilligung diesel' Unthaten kom
men, sondern auch gewisse höher strebende Völker zu einer, 
gleichviel wie motivirten und formulirten, öffentlichen Ge
set z g e b u n g in Betreff des Verbotes derselben, also zu gleich
artigen Rechtsschematen, gelangen. 

Dagegen in Betreff Dessen, was ich oben das arische Re
ligionsgesetz nannte, stehen beide Gebotsreihen im schroffsten 
Gegensatz. Den Altariel'll ist [wie den Chinesen] Religion: 
Cultus der Götter und der Eltern und Manen, denen sie nur 
noch in weiterer Linie die Heroen und den bedürftigen Mit
menschen beifügen. Ihre Götterbegriffe aber knüpfen sie an 
gewisse Naturmächte an. Seitdem ihnen diese nicht mehr ge
nltgen, verfallen sie dem Pantheismus und Atheismus. Dem
gegenüber sprechen die mosaischen Gebote das aus, was der 
Unterscheidungspunkt der Juden von allen übrigen Völkern 
gewesen ist. Es soll lediglich angebetet werden der einheitlich
persönliche bewusste Schöpfer und Regierer der Welt. So 
sinkt denn auch bei Moses die Ehrung der (lebenden wie ver
storbenen) Vorfahren von einem Cultusgebot, was es bei den 
Altariern ist, zu eiuer bloss sittlichen Vorschrift, wie es auch 
die weiter folgenden mosaischen Gebote sind, herab. 
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Es ergiebt also die Zusammenstellung dieser Gebotsreihen 
dasselbe Resultat, das ja auch das Erg~bniss der gesammten 
Geschichte der Menschheit ist: der jüdische Glaube an den 
persönlichen Gott steht in schroffem Gegensatz zu Dem, was 
die übrigen Völker an Götterglauben aus. sich heraus zu 
produciren vermogten. Bricht ihnen dieser ihl' Glaube zusam
men, so tritt Pantheismus, Atheismus und philosophische Spe
culation an die Stelle. Durch das Christenthum aber ist der 
Glaube an den persönlichen Gott von den Juden her Besitzth~un 
vieler Völker, auch der meisten Arier geworden. Mit der Ver
breitung dieses Glaubens ist auch der Gegensatz gegen diesen 
Glauben gekommen. In immer neuen Formen strebt er dem 
Christenthmn dasselbe Schicksal zu bereiten, dem die anderen 
Glaubensformen verfallen sind oder verfallen werden. Dieser 
Kampf wird immer der grosse Brennpunkt sein, um den sich 
die Weltgeschichte weiterhin drehen wird. 

.. ~------------------------------------~~------~--------- .~ 

Viertes Capitel. 

Die Macht des Haushalters. 

59. (Einleitung. Die verschiedenen Gruppen des altari
schen ius gentium). - .. Was uns in unseren römischen Quellen 
als Schilderung des alten iU$ gentium entgegentritt, ist ein loses 
Aggregat von Punkten, aus dem man einen Einblick in den 
wirklichen geschichtlichen Verlauf der Rechtsbildung nicht ent
nehmen kann. Es war ja auch den Römern gar nicht möglich, 
eine Schilderung dieses wirklichen Verlaufs zu geben. Was 
sie als Stücke des alten ius gentium aneinanderreihen, sind nur 
eine bruchstückweise Aufzählung von Institutionen, die man 
traditionell als uralte, allen bekannten Völkern gemeinsame 
auffasste 1 ). Aber diese Aufzählung wird ungerecht behandelt, 
wenn man sie als werthloses allgemeines Gerede bei Seite legt. 
Ich führe sie hier nochmals - gleich in ihre Gruppen zerlegt, 
und an einer Stelle mit Umstellung einiger Worte - vor Au
gen: fr. 1 § 4 de iust. et iur. (Ulp.): Ius gentium est, quo 
gentes humanae utuntur. quod (I) a na tu r ali recedere facile 
intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis homi
bus inter se commune sit, 

fr. 2 (Pompon.) (Il) veluti erga deum [deos] religio, ut 
par e n t i bus et p at ri a e pareamus, 

fr. 3 (Florent.) (IIl) ut vim atque iniuriam propul
sem u s: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam 
corporis sui fecerit, iure fecisse exisfimetur, et cmu inter nos 

1) Vgl. GIRG. S. 648 If. 

t ei 6 t I Altal'ischcs ins gentinlli. 
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<lognationem quandam constituit, co..,nsequens est hominem ho~ 
mini insidiari n e fa sesse. 

fr. 5 (Hermog.) (IV) ex hoc iure gentium: 
1) introducta bella, discretae gentes, regna condita, 
2) agris termini positi, . __ 
3) dominia (listincta, aedificia collocata, commercium, emptio

-nes venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: 
exceptis quibusdam quae iure civili introducta sunt. 

Die Römer, die von dem systematischen Zusammenhang 
ihres fas nicht mehr das Verständniss gehabt haben, wie es 
die Griechen in Betreff ihrer {tE!W;; bewahrt hatten, sind in 
Betreff der uralten Stücke ihres Rechts in eine falsche Theorie 
gerathen. Sie machen aus Dem, was an sich nur als verschi-e
denartige Elemente des Rechtes auftritt, Perioden ihres i u s. 
Der ältesten Periode des ius naturale , welches natura omnia 
animalia docuit, soll eine Periode des ius gentium, und dieser 
eine Perioele des ius civile gefolgt sein. 

Wir sind jetzt, wo wir mit Hülfe der Sprache der ge
schichtlichen Entwicklung der arischen Völker genauer nach
gehen können, im Stande, das Irrthümliche in der römi~ch~n 
Theorie zu erkennen. Dabei aber ergiebt sich, dass (he III 

ihrer Theorie namhaft gemachten einzelnen Bruchstücke des 
alten Rechtes in durchaus richtiger W ~ise in das Gesammtbil~ 
passen, welches sich mit Zuhülfenahme der griechischen Q.uellen 
und der indischen Sutras von der Rechtsordnung der altanschen 
Stämme entwerfen lässt. So entspricht denn auch der Gang 
der Darstellung, die ich in diesem Buche befolge, der in den 
vorstehenden Digestenstellen eingehaltenen Reihenfolge. 

Wir haben gefunden, dass den Altariern der Kern und 
Ausgangspunkt ihrer Rechtsbetrachtung das J;l,ita, die ewige 
Varul,laordnung ist. Zu diesem (fr. 1 § 3 de iust. et iUl~., 
das die Römer immer noch mit demselben alten Worte (he 
ratio naturalis nennen), gehört die Ehe und die Elternstellung : 
hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos ma
trimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio. 
Das Ehe- und Elternverhältniss [in der Gestaltung des Pa
rentalrechtes; also ohne einseitige Voranstellung weder des 
Mutterrechtes noch des Patriarchates] ist den Altariern Stück 
der allgemeinen realen Naturordnung. Die Menschheit theilt 

sie auch mit der Thierwelt, wenigstens mit gewissen Thierarteri! 
- hdemus etiam cetera quoque animalia, feras etiam, istlus iuris 

peritia censeri. Aber schon den Altariern ist Ehe und Eltern
verhältniss nicht lediglich ein Ding der realen Naturordnung. 
Sie betrachten sie mit allen weiteren, nur für die Menschheit 
geltenden, sittlichen Beziehungen, die ihr Nachdenken ihnen 
allmälig enthüllt, als 1\e ili g e s Rech t aller frommen, durch 
gleichen Glauben verbundenen, arischen Gentes, - als dharma 
(firmum). Es gestaltet sich ihnen das Ehe- unel Elternverhält
niss zu einer um den häuslichen Heet'd sich gruppirenden 
Rechtsordnung. Das ist die Hestia-Institution, der Kern- und 
Ausgangspunkt des gesammten Rechtes der indischen wie der 
südeuropäischen Arier. Ihr war - nach dem kurzen ersten Ca
pitel über das arische Dorfleben - das zweite ganze Capitel 
zu widmen. Als Resultat desselben hat sich ergeben, dass sich 
die alte Rechtsordnung als das Subject, auf das sich, wie die 
Pflichten, so die Macht vorzugsweise concentriren, zunächst den 
Hau s haI tel' denkt. Für diesen Haushalter aber kommen, 
- da der entwickelte Begriff des ius civile, trotzdem dass des
sen Keime schon vorhanden sind, noch völlig fehlt, - im Ge
biete des heiligen Rechtes in erster Linie die P fl ich t e n in Be
tracht. Ihnen ist unser umfangreiches drittes Capitel gewidmet 
worden. Wir haben gesehen, dass sich die altarischen Pflich
ten in die zwei Gebiete des Religionsgesetzes und des Moral
gesetzes geschieden haben. Von Jenem führt die römische Auf
zählung die Gebote des Gehorsams gegen die Götter, elie Eltern, 
das Vaterland auf. Sie mussten durch Hinzuziehung der 
"Menschen verehrung" erweitert, und das gesammte alte Reli
gionsgesetz musste seinem ganzen, so tief greifenden, Inhalte 
nach zur Darstellung gebracht werden. Das Moralgesetz an
dererseits ist in der römischen Darstellung nur nach der einen 
Seite hin - der Frage, wie man sich der Angriffe des Schän
ders, Lebensbedrohers, Diebes erwehren dürfe - repräsentirt, 
Dadurch ist freilich auch die Kehrseite angedeutet, dass die 
Angriffe des Schändens, Tödtens, Stehlens verboten seien, aber 
die blosse Andeutung genügt nicht. ,Es bedurfte der umständ
lichen Darstellung des Inhalts des altarischen Moralgesetzes, 
und diese hat ergeben, dass es sich dabei um fünf Gebote 
handelt. 

25* 

, 

-j 
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Weiter führt die römische Alrfzählung des ius gentlull1 
einen Stoff auf, den ich in drei Nummem zerlegt habe.,' Es 
haben sich in Folge der Ehen die durch Blut in eigenthümlich 
arischer Weise untereinander verbundenen Geschlechter "und 
diese weiter zu gentes organisirt. Solcher gentes sind unter 
Wahl getrennter Wohnsitze allmälig eine grosseZahl erwachsen. 
Diese haben theils gegen nichtarische Stämme, theils auch unter 
sich unablässig Kriege geführt, und in Folge der Kriegsbefehls
haberschaften hat sich bei allen arischen gentes die Institution 
des Reiche gründenden Königthums entwickelt. Allen arischen 
gentes ist gemeinsam, dass sie ses s ha f t geworden sincl; es 
sind agris termini positi. Es haben sich Dörferterritorien fest
gestellt, in denen die (ursprünglich durch Geschlechtsgenossen
schaft verbundenen) Dorfbewohner mit getrennt ihnen zugewie
senen Aeckem zu einer auf dem Grund und Boden sich fixirenden 
Lebensweise gelangten. Das sind nun freilich sehr dürftige 
Sätze aber sie enthalten nichts Unrichtiges. An uns tritt die , 
Aufgabe heran, der Dürftigkeit abzuhelfen, und aus dem sich 
darbietenden Quellenmaterial ein lebendiges Bild von dem Lande 
und den Leuten arischer Abstammung zusammenzufügen. Da
für kommt vorzugsweise Folgendes in Betracht. Dem Arier 
ist die Zugehörigkeit zu einem Geschlechte der für sein Leben 
absolut wichtigste Gesichtspurrkt. Für seine Ruhe im Jenseits 
bedarf er des Fortlebens in seinen Kindem. Wie die Lebenden 
dem Verstorbenen das Obsequium erweisen, gilt als das alles 
Andere überwiegende Moment, aus dem sich die, vermit
telst der Ehen sich weiter ausbreitende, Gemeinschaft des Blu
tes zu festen Verwandtschaftsgruppen (Gotras) organisirt. Die 
an der gemeinschaftlichen Reinigung von der durch den Tod 
eines Genossen hervorgerufenen Unreinheit Theilnehmenden bil
den den weiteren Kreis der Verwandtschaft (die Samänodakas). 
Diejenigen, welche für die Speisung des Verstorbenen im J en
seits und für die Feier seines Andenkens im Diesseits durch 
Qräddhas zu sorgen haben, machen den engeren Kreis der Sa
piJ;tcJa-Verwandtschaft aus. Jenseits aber der nach den Zeugun
gen verfolgbaren eigentlichen Verwandtschaft liegt das durch 
gemeinsame berühmte 1;tishis zusammengehaltene, in gemein
samen Dörfem wohnende, gemeinsame Namen fortführende, 
luiegsmässig zusammengehörige Geschlecht im wahren Sinne, 
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Uncl diese Geschlechter sind dann wieder durch Kleinkönige 
aus besonders edlem Geschlechte zu Stämmen vereinigt, deren 

'mehre auch noch schliesslich zu den Anfängen eigentlich staat
licher Gebilde zusammengeschlossen werden können. Hiemach 
ist die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlechte die 
Grundfrage für die Rechtsstellung jedes einzelnen Ariers. Von 
allgemeiner Staatsbürgerschaft der Subjecte ist keine Rede. 
Für die Aufrechthaltung der Geschlechter, da, wo es an der 
Fortführung durch natürliche Zeugungen gebricht, kann durch 
das uralte Institut des ius gen ti um , die Adoption, gesorgt 
werden. 

Nach den Geschlechtem vollzieht sich nun aber auch im 
hohen arischen Alterthum Das, was man kurz die 0 l' ga n isa -
ti 0 n der Al' b ei t wird nennen können. Jede zusammenlebende 
menschliche Gesammtheit bedarf der materiellen Arbeit, um die 
zur. leiblichen Existenz nöthigen Güter zu beschaffen. Es ist 
ein Hauptkriterium für die Charakteristik eines Volksstammes, 
wem nach den sich organisirenden Lebensverhältnissen die 
eigentliche Last der Sorge für die Existenz ganz oder zum 
grösseren Theil aufgelegt wird. Müssen, neben den ausser dem 
Jagdsport träge die Zeit vergeudenden Männem, die Frauen 
diese Last tragen, so wird das Volk schwerlich je eine höhere 
Stufe ersteigen. Für die strebsamen Arier steht es, soweit wir 
überhaupt zurückblicken können, ein für allemal fest, dass d e ni 

Man n e, dem Hau s halt er, die Pflicht obliegt, durch Arbeit 
die Mittel der Subsistenz für das Hauswesen zu gewinnen. Zu 
dieser Gewinnung ist, wie dies auch dem primitivsten Begriffs
vermögen einleuchtet, die Ausbildung einer gewissen-Kunstfer
tigkeit höchst förderlich. Nun giebt es in den Anfangszeiten 
der Völker noch nach keiner Richtung hin Bildungsanstalten. 
Was Einer in irgend einer Thätigkeit an Geschicklichkeit er
langt hat, das lehrt er seinen Kindern. Je fruchtbringender 
seine Geschicklichkeit ist, um so mehr sorgt er dafür, dass sie 
in seinem Geschlecht fortbewahrt , und zwar auch vielfach als 
Geheimkunde fortgetragen werde. So entwickelt sich, was im 
hohen arischen Altel'thum eine so ausserordentlich grosse 
Rolle gespielt hat, die Vererbung der Arbeitsgeschick
li c h Ir e i t e n. Es ist hier unter Arbeit Alles begriffen, wo
dtlrch man sich in herkömmlicher Weise in dem betreffenden 
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Volke die die Lebensexistenz sichernden materiellen Güter ver': 
schafft. Hierunter steht die kriegerische Thätigkeit ganz voran. 
Unsere Gegenwart hat die Kriegskunst hoch entwickelt. Aber. 
es ist von jeher auch schon in den einfachsten Zustänclen nicht 
anders gewesen, als dass das Waffenhandwerk, um wirklich er~ 
giebig zu sein, erlernt und von Geübten betrieben werden müsse. 
Der kriegstüchtige Vater leitet den Sohn' von dessen frühsten 
Jahren zur Stählung des Körpers an, er bildet ilul schrittweise 
aus zur geschickten Handhabung der Waffen, zur richtigen Com
mandoführung, zur überlegten Gestaltung und Ausführung eines 
Kriegsplans. So entwickeln sich traditionell der Kriegsthätig
keit zugewandte Geschlechter. Mit der bei ihnen sich finden
den Waffenrnacht aber stellt sich alsbald ein physisches Ueber~ 
gewicht über die anderen Geschlechter ein. Die Krieger
geschlechter werden zu Edlen, sie erlangen das Anrecht auf 
das Königthum, sie wohnen in der Konigsnähe, sie geniessen 
alle Vortheile, welche nun einmal den Trägern von Macht zufallen. 

Neben den acllichen Kriegergeschlechtern erheben sich bei 
den Altariern andere Geschlechter, die die vYaffen des Geistes 
in erblich traditioneller Weise handhaben. Man bezeichnet 
sie meist als Priestergeschlechter , und freilich sind sie es, die 
sich auch auf die geistlichen Waffen des richtigen und erfolg
reichen Opferns und Gebetsliedersprechens verstehen. Aber die 
Altarier gehen doch für sie von anderen Grundgedanken aus, 
als wie sie etwa in den jüdischen Priestern hervortreten. DEm 
Ariern ist immer der Hausvater der Grundbegriff des Priesters 
oder Opferdarbringers geblieben. Danach, haben sie auch dem 
Könige die gleiche Stellung über der Gemeinde eingeräumt. 
Daneben aber stehen die Geschlechter, welche in Betreff des 
Opferns wie Gebetesprechens, wie überhaupt alles Wissenswür
digen die Kundigen und practisch Geübten sind. Sie sind 
die Erb gel ehr t e n. Man muss im Auge behalten, dass in 
jenen alten schreibensunkundigen Zeiten alles Wissen durch 
Auswendiglernen fortgetragen wenlen musste. Das war nur 
möglich im Schoosse von Geschlechtern, die ihre ganze Zeit 
in traditioneller Weise auf diese Thätigkeit verwandten, und 
durch sie hohes Ansehen und meist auch grosse Reichthü
mer erwarben. Vom Vater (Guru) auf den Sohn, aber auch 
auf clen zum Sohn angenommenen Schüler 1 pflanzte sich di~ 
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heilig gehaltene Kunde fort. So stehen bei den Altindern die 
,Brahmanengeschlechter , so die griechischen Sehel'geschlechter. 
Die Griechen pflegten sich das Meiste des in diesen Geschlech
tern neben der eigentlichen Cultuslehl'e fortgetragenen Wissens 
in der mythischen Persönlichkeit des Prometheus zusammen
zufassen. Er hat, sagen sie (Aeschyl. Prom. 453 ff.), gelehrt, 
wie man den Wechsel der Jahreszeiten nach dem Sternenlauf 
berechnet; er erfand die Zahlenkunst, den Gebrauch der Schrift; 
er gab, zur Bewältigung von Krankheiten allel' Art 2), die Mi
schung segensvoller Arzeneien an; er hat, was dem Alterthum 
von so unendlicher Wichtigkeit erschien, der Seherkunst viel~ 
fache Weisen geordnet: welche Traumerscheinungen Bedeutung, 
welche Töne geheimen Sinn hätten, welche Vorzeichen des 
W ege~ es gebe, wie der krumlHklauigen Raubvögel Aufflug, 
rechts oder links, Glück oder Unglück bedeute, wie dieser Vö
gel Lebensweise, ihre Feindschaften, ihre Begattung, ihre Zu
sammenkünfte seien [die griechische Auspicienlehre], wie die 
Eingeweide der Opferthiere [ihre Farbe und Glätte, die bunt
gesprenkelte Gestalt der Milz und Leberlappen] als den Him
melsgöttern wohlgefällige sich erwiesen [die griechische Haru
spicin] 3). 

2) Insbesondere ist die ärztliche Kunst von dem Asklepiadenge
sc h I e c h t gepflegt worden, dessen alter Sitz das thessalisehe Trikka wal', und 
das dann Pflanz stätten im Peloponnes grUndete. Insbesondere CUr Argos nennt 

die Sage den aus Naupaktos kommend eu Seherarzt (lc(1"pofJ.c.tvn~) Apis als den 
GrUndel' gesitteter Zustände. Aeschyl. Hiket. 260 ff. - Vgl. auch O. MUller, 

Lit. Geseh., fortges. v. Heitz, II 2 (1884) S. 71 Not. 4. - Wir sahen oben 
(§ 46), dass bei Indern wie bei Griechen die todbringende ärztliche Behandlung 
ein wohl bis in uralte Zeiten hineiu hekanntes Paradeigma sUndloser Tödtung 
wal'. Ebenso werden wir auch schon von der altarischen Periode hel' tl'aditio
nelle gemeinsame ärztliche Kenntnisse in bestimmten Familien als aus der 
alten Heimath zu den Altgriechen wie den Altindern fortgetragen anzunehmen 

haben. 
3) Bei den Griechen ist. die gesammte heilige Wissenschaft vorzugsweise 

von den, theils von gewissen Hauptgeschlechtern gestellten, theils Uherhaupt den 
Eupatriden zugehörigen, Ex e g e te n des he i li gen R e eh te s fortgetragen 

worden, von denen nnten noch mehl' die Rede sein wird (s. insbes. § 84 Not. 5; 
§ 85 Not. 2). - Petersen S. 185 "Ausgeschlossen von der Berufsthätigkeit der 
Exegeten scheint die 0 p fe l' s eh a u d. h. die Erkenntniss des Götterwillens aus 
dem Inneren der Opferthiere und aus der Art, wie das Opferthier verbrennt. 

Pi~s ist <"las Hauptgebiet der Seher (p.c.tnot<;)". "Aulfallclld ist, <"lass we<"lel' ein 
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Neben diesen Erbkrieger- uner Erbgelehrten - Geschlechtern 
hat sich aber auch die eigentliche materielle Arbeit des Voll\S 
in Ackerbau, Viehzucht, Handwerk und Handel bei den Alt
ariern~ überwiegend zu einer in den Geschlechtern erblichen 
gestaltet. Hierbei ist dann noch der Umstand von ausseror
dentlicher Wichtigkeit gewesen, ob sich ein Stamm bei seiner 
Niederlassung in einer bestimmten Gegend die bisherigen Be
wohner zu gewisser erblich beschränkter Arbeitsthätigkeit oder 
zu erblicher Dienstbarkeit oder Hörigkeit unterworfen hat, oder 
nicht. In dieser Hinsicht bietet die Geschichte der einzelnen 
arischen Stämme und Völker die grösste Mannigfaltigkeit dar. 
Die Perser haben keine Qüdras, wohl aber die Inder. Bei 
diesen Letzteren ist den dunkelfarbigen Qüdras (die wir uns 
doch wohl als die unterworfenen Urbewohner zu denken haben) 
die gesammte Arbeit der niedrigen Dienste und Handwerke' in 
unabänderlicher Weise erblich aufgelegt. Noch wieder davon 
geschieden ist die auch vorkommende Sklavenarbeit. Dagegen' 
die bessergeachtete Arbeit in Ackerbau, Viehzucht, gewissem 
Handwerk, Handel ist der eigentlichen Volksmasse der Arier, 
den Vai\\yas, verblieben. Das Geschiedensein der vier Arbeits
stände liegt den Indern in Betreff der Entstehung schon so 
sehr in der Vergangenheit, dass sie es von vorn herein, wie 
ihnen das Band des Geschlechterwesens ein durch das 1;tita der 
Blutsgemeinschaft real Gegebenes ist, so ,als von Anfang an 
aus Brahma Hervorgegangenes ansehen. Und diese Scheidung 
der Arbeitsstände hat sich im Lauf der Zeit immer mehr 
verschärft, so dass daraus schliesslich die ganz unübersteiglichen 
Kastenschranken geworden sind 4). 

Beispiel von V 0 gel s ch au sich findet, noch eine Andeutung, ob dieselbe von 
der Berufsthätigkeit der Exegeten ausgeschlossen' gewesen sei. Desshalb scheint 
es wahrscheinlich, da die Vogelschau bei den Griechen sehr gewöhnlich war, 
dass sie der amtlichen Thätigkeit nicht der Exegeten, sondern der fJ.Cht'Et. oder 
einer besonderen Klasse derselben, der o!oovofJ.cXnEt, oder o!oov(on/,t angehört 
habe". 

4) Baudh. I 10,18,2 ,Brahman legte seine Majestät in die Brahmanen, 
zusammen mit (den Pflichten und Privilegien) des Studirens, Lehrens, Opferns 
für sich und Andere, Gabenaustheilens, Gabenempfangens, für die Pl'ote~tion der 
Vedas. 3. In die Kshatl'iyas (ist) Kraft (gelegt), zusammen mit (den Pflich

ten und Privilegien) des Studirens, Opferns, Gabenl\ll~theilens, Walfengebl'llucQS, 
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Am Aehnlichst&n der indischen Ordnung der erblichen 
\ Lebensweisen ist die spartanische (nur dass hier, wie überhaupt 

bei den Griechen, der zusammengeschlossene Erbgelehrtenstand 
fehlt): die um die Könige herumwohnenden 'S par t i at e n, die, 
wie die indischen Kshatriyas, für das Wachsthum guten Regi
ments zu sorgen haben; die Pe ri ö k e n, denen, gleich den 
indischen Vai\\yas, in der Betreibung von Ackerbau, Viehzucht 
und Handel das Wachsthum productiver Arbeit zu fördern ob
liegt; die Helot e n, denen das Dienen zugewiesen ist. - Es 
ist aber im ganzen Alterthum die Scheidung und Entwicklung 
der ständischen Lebensweisen so eng mit den politischen Schick
salen der einzelnen Stämme verknüpft gewesen, und es bildet 
dieselbe ein so wichtiges Moment in der Formirung des Begriffs 
des ius civile, dass ich auf eine genauere Darstellung der ganzen 
Frage hier nicht eingehen kann. "ViI' müssen aber immer im 
Auge behalten, dass der Grund der ganzen stän,dischen Thei
lung der Arbeitsweisen ein dem arischen 5) ius gentium ange
höriger ist. Er liegt in der Organisation des Geschlechter
wesens des hohen Altel'thums. 

60. (FortsetzlJng. -.:. Einleitung. Die verschiedenen Grup
pen des altarischen ius gentium.) - Einen Punkt habe ich 
aber doch noch in Betreff der Organisation des Geschlechter-

Beschützens des Schatzes und des Lebens der geschaffenen Wesen, für das 
Wachsthum guten Regiments, 4. In die Va i y Y a s ist die Kraft der [materiel
len] Arbeit gelegt, zusammen mit (den Pflichten des] Studirens, Opferns, Gaben
austheilens, Bearbeitung (des Bodens) , Handeltreibens , der Viehzucht, für das 
Wachstimm (productiver) Arbeit. 5. Auf die 9 ü d l' a S ist gelegt die Pflicht des 
Dienens den drei höheren (Kasten)'. Vas. 4, 1. 2 j Vas. 2, 13 ,die B es chäf-
ti gun gen sind für einen B rah man e n sechs, 14, Vedastudium, Lehren, für 
sich selbst Opfern, für Andere Opfern, Almosengeben und Gabenempfangen j 

15. für einen K s ha tri y a sind drei: 16. Studiren, fiir sich selbst Opfel'll, und 
Gabengeben j 17, und seine besondere Verpflichtung ist: das Volk mit seinen 
Waffen zu vertheidigen j lasst ihn dadurch seinen Lebensunterhalt gewinnen; 
18, fiir einen Va i y Y a sind dieselben wie oben (16), 19. nnd ausserdem Acker
bau, Handel, Viehzucht und Geld auf Zinsen Leihen. 20. Jenen (oberen Kasten) 
zu dienen ißt das Mittel des Lebensunterhaltes fiir einen 9 ü d l' a'. 

5) Auf die Organisation der Volksarbeit bei uichtal'i&chen Völkern, habe ich 
don BliCk hier nicht Zu richten. 
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wesens etwas eingehendeT zu besprechen: das einerseits sich 
abschliessende und andererseits sich dem Fremden öffnende 
Wesen der Geschlechtsverbände. 

Die Geschlechtsverbände, indem sie auf ~dem ~ita der trotz 
der langen Reihe der vorausgegangenen Zeugungen noch immer 
erkennbaren und überlieferten Gemeinschaft des Blutes beruhev, 
tragen damit ein natürlich gegebenes Element des Sichabschlies~ 
sens in sich. Wer nicht zum Geschlecht gehört, ist ein Frem
der. Während innerhalb des Geschlechtsverbandes Freundschaft 
und gegenseitige Hülfe und Beistand herrschen soll, kann man 
sich von dem Draussenstehenden leicht der Feindschaft ver
sehen. Aber es ist ein völliges lVIissverstehen der uralten ari
schen Zeiten, wenn man sich, aus der naheliegenden Combina
tion: "ein Fremder, also m ö g li c her w eis e ein Feind", nun 
gleich eine Identität beider Begriffe construirt, also sich den 
Fremden einfach als· " rechtlos " denkt. Es kommt eben erst 
darauf an, dass man sich vergegenwärtige, was denn überhaupt 
die Rechtsbegriffe der alten Zeit waren. 

Die Grundelemente des altarischen Gemeinwesens erweisen 
sich lediglich als allmälige Erweiterungen der Begriffe der Ge
schlechterorganisation. So lange man noch Kunde von der Ver- , 
wandtschaft hat, spricht man von Familien, ysv17, man hält fest 
an einem gemeinsamen Stammnamen. Die in verschiedene yev17 
auseinandergegangenen Phratrien führen die Tradition der alten 
Stammgemeinschaft fort. Die mehren Phratrien führen in 
dem einheitlich unter dem Könige als Hausvater der Gemein
schaft zusammengehaltenen Phyle, dem Stamm, die Ueber
lieferung alter Blutsgemeinschaft fort. Darüber hinaus hat 
sich von der in der That vorhandenen und in gemeinsamer 
Religionsübung und Sp~ache documentirten Zusammengehörig
keit einer Mehrheit von Stämmen zu einem gemeinsamen Volk 
die Kunde verloren. Die arischen Stämme stehen mit einander 
anfänglich nur in internationalen Beziehungen (GIRG. S. 105). 
Also das bindende und von Fremden trennende Element ist in 
dieser ganzen Entwicklung die naturalis ratio der Blutsgemein
schaft. Aber darin liegt durchaus nicht, dass wir nun im Sinne 
des hohen Alterthums das Fremde als "Rechtlosigkeit" bezeich
nen dürften. Gerade in dem Grundgedanken der Blutsgemein
schaft liegt der Gegenbeweis. Pas holle Alterthl,lffi hat den 
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furchtbarsten Abscheu vor dem Gräuel der Blutschande und in , 
I der Aufstellung des Begriffs des incestus iuris gentium (GIRG. 

S. 652) zeigt sich, dass in den arischen gentes dieser Ahscheu 
ein allgemeiner war (§ 52 NI'. a u. b). Und zwar nicht bloss 
der Blutmischung zwischen Descendenten und Ascendenten oder 
Geschwistern war man abhold. Die von Aeschylos bearbeitete 
Sage von den 50 Danaostöchtel'1l hätte bei den Griechen nicht 
entstehen können, wenn man nicht auch wegen Ehen zwischen 
entfernteren Blutsverwandten Bedenken getragen hätte 1). Die 
50 Danaostöchter entfliehen nach Argos, weil ihre Vettel'1l, die 
50 Aigyptossöhne, sie zur blutschänderischen Ehe zwingen 
wollen. Nach schweren Bedenken des Königs von Argos wegen 
der drohenden ägyptischen Feindschaft genehmigt ein argolischel' 
Volksbeschluss , dass die Flüchtigen geschützt werden sollen, 
also nur die frei in die Ehe Einwilligende hinweggefühl't wer
den dürfe. "Wir entflohen", heisst es Hilret. 6, weil uns der 
Abscheu vor dem s ü n d i gen B und mit den Vettern trieb'" , 
37 "eHe Frechen, die Patradelpheia sich aneignend, wollen sie 
in das Be t t , das T h e mi s ver sag t, gegen ihren Willen 
zwängen"; 78 "die i}eot, yev87;ca, die das Recht kennen, 
mögen der Hybris steuel'1l und das Recht in den Ehen wahren" . , 
223 "man muss die Fliehenden vor den blutsverwandten Fein
~len, die das Genos beschmutzen, schützen; wie kann solche 
Ehe mit einer Widerwilligen eine reine sein? Selbst im Hades 
wird solche Schuld nicht verziehen"; 334 "es ist nicht Themis; 
wer kaufte wohl einen Blutsgenossen zum Hausherrn ? Das 

1) Auch in den indischen Sütras bestehen diese Bedenken; Ap. II 5, 11, 
15 ,Er soll nicht seine Tochter einem zum selben Gotra gehörigen Manne geben' 
[fiir Brahmanen bestehen geistliche gotras, d. h. vom selben Rishi abstammende 
(vaidika), für die Uebrigen weltliche, denselben Familiennamen tragende (laukika)], 
16 ,noch an einen innerhalb sechs Graden von der Mutter· (oder Vater. ?)Seite 
Verwandten'. - Baudh. 11 1, 1, 37 ,wenn er unabsichtlich eine zu seinem eige. 
neu gotra gehörige Frau heirathet, so soll er sie unterhalten, (indem er sie) wie 
seine Mutter (behandelt). 38. Wenn solch ein Weib ein Kind geboren hat, so soll er 
drei Monate lang Kricchrabusse vollziehen und Brandoblationen darbringen unter 
Hersagung der zwei Mantms : "was die S eh an demeiner Seele ist", und "Feuer 
hat' mein Gesicht wieder hergestellt". - Vi. 24, 9 ,man soll keine }<'rau heim. 
then, die aus gleichem Gotm ist, oder denselben ~ishi zum Ahnherrn hat; 
10. keine, die mütterlicher Seits im mnften, vät~rliche~' SeHs im siebeIlten GI'(\Q,Q 

vel'Willlilt is~'. - G, 4, 2-ij, 



wird Dike hindem ". - Gegenüber solchen Anschauungen er~ 
scheint es mehr als ein exceptionelles Nothinstitut, dass man 
bei der bruderlosen Erbtochter die Ehe mit den Prosekontes 
nicht bloss gestattete, sonclern forderte, damit, was ja als das 
über Alles Wichtige erschien, das Haus durch einen zu erzie
lenden Sohn fortgeführt werde. 

Die Furcht vor Ehen zwischen Blutsverwandten drängte 
von selbst dazu, die Gattin auswärts zu suchen. Und die alten 
Formen der Raub- und Kauf-Ehe beweisen, dass dies in der 
That geschah. Man erkannte dabei zweifellos,. trotz dieser 
Rechtsform, die von Aussen geraubte oder auch gekaufte Frau 
nicht als Sklavin, sonclern als rechtsgültige freie Ehegattin an. 
Also in dieser Hinsicht schliesst sich das Geschlechtenvesen in 
ganz frühen Zeiten nicht nach Aussen ab, sondern es öffnet 
sich umgekehrt den fremden Elementen. Erst aus späteren 
Zeiten der in strictnationaler Periode sich bewegenden Rechts
bildung datiren die Beschränkungen des Connubiums, wie die 
Geschichte sie uns in dem Verbote der gentis enuptio, der 
Heirath zwischen Patriziern und Plebejern, dem Gebote, dass 
der attische Bürger nur eine aa'C11 heirathen dürfe, dem indi~ 
schen Gebote, dass das Hauptweib aus der gleichen Kaste ge
nommen werden müsse 2), - darbietet. - Zu dem gleichen 
Resultate aber, dass wir uns das altarische Geschlechterwesen 
keineswegs als streng gegen fremde Elemente abgeschlossen zu 
denken haben, führt der uralte Bestand des Instituts der Ad
option. Und zwar dies ganz vorzugsweise in der von der Sage 
so viel verwendeten Gestalt, dass der sohneslose Vater den von 
Aussen kommenden Freiern seiner Tochter gewisse zu lösende 
Aufgaben stellt, nach deren Lösung der Erprobte mit dem Em
pfang der Tochter zugleich als Sohn und Nachfolger aufgenom- . 

men wird. 
Aber abgesehen von diesen definitiven Receptionen Fremder 

in das Geschlecht darf man auch die Frage von der vorüber
gehenden Aufnahme des Fremden keineswegs unter den Ge
sichtspunkt stellen, man habe in altarischer Zeit den Fremden, 

2) G. 4,1: ,ein Haushalter soll ein Weib von gleicber Kaste 
ne h m e n, das nicht schon eiMm anderen Manua all~e4ör~ h!\t 1 und .iUnl;lel· vJs 

er ist'. 
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bl?ss .weil er solcher sei (also auch, ohne dass er sich schon 
femdhcher Handlungen schuldig gemacht hat) kurzweg als Feind 
behandeln und ohne Bedenken sogleich töelten und auch gar 
,,~uffres~e~." könnel~. Die altarische Reohtsorganisation ge
wahrt hle~ur gar ImmerleiRaum. Auch elie griechische Kyklo
pensage ?letetnicht etwa einen Beweis dafür, dass solche Ky
klopen ehe Vorfahren der Griechen gewesen seien. Das Gebot 
"e~u sollst den Gast und den Bittflehenden ehren" ist ein uralt 
~l'lsches. Es .gehört zum Religionsg~etz, aber gerade damit 
1st es allgememes Recht der arischen Gentes. Um indess seine 
Handl~abung richtig zu versteheT)', darf man nicht vergessen, 
dass Jeder herankommende Fremde m ö gl ich e r w eis e ein 
tr?tz friedlicher Erscheinung, Böses im Schilde führender Feind 
sem kann. Dass dagegen man sich nach festgestellten Bräu
ch~n zu sichern suchte, ist selbstverständlich. Von den grie
chIschen Bräuchen dieser Art können wir uns noch ein ziem
lich deutliches Bild machen. 

In jenen alten Zeiten,. wo man zunächst wesentlich auf 
Selbstschutz angewiesen wal', erschien es als eine nothwendige 
l\iaassregel der Selbsterhaltung, dass man den sich nahenden 
Wildfremden nicht herankommen liess, bevor er nicht Gewähr 
für seine friedlichen Absichten gegeben hatte. Er konnte ver
steck~e Unheils~läne hegend, auf Böses sinnen, dem man,' hatte 
man Ihn ungehmdert sich nähem lassen, nicht mehl' steuern 
konnte. Wer daher, von Aussen kommend ungehemmten Zu
tritts sichel' sein wollte, musste entwed~r mit den weit
hin sichtbaren geheiligten Zeichen des Herolds versehen sein 3), 
oder er musste am Ort bereits einen Einheimischen haben mit 
dem er durch den ebenfalls geheiligten Gastfreundsbund (~. ob. 
§ 13 Not. 6) vereinigt war, der ihm als Proxellos den Seinigen 
gegenüber Schutz verlieh, aber auch die Gewähr für seine fried-

3) Das arische He.roldswesen, als das Werkzeug, um unter göttlichem 
Schutze die internationalen Beziehungen der arischen S t ä m m e unter sich, ja 
auch andersgläubigen Völkerll gegenüber zu ordnen, ist sichel' in seinen Anfängen 
uralt [vgl. G. 10, 17. 18 ,es ist keine S Und e, Feinde in der Schlucht zu be
schädigen oder zu tödten, aus s erd i e , . Bot e nIl. Das aber, was uns als 
l'ömisches und griechisches ius sam'um in dieser Hinsicht entgegentt'itt (GIRG. 
S. 447 ff., 466 f.), hat schon ganz den Bestand von S ta a t e n, die ihren inter
nationalen Beziehungen sucrulen Schutz verschaffen wollen, zur VOl'Elussetzung. 



Hchen Absichten übernahm. Demgemäss empfängt in Aeschy~ 
los' Hiketides der König die Gelandeten mit der Anrede: "mich 
nimmt Wunder, wie ihr, ohne Herolde und Proxenoi als 
eure Führer, hier zu nahen wagt" (238: oncu!; os XW(?Cf)! 0~'Ul 

, <I , 'I:' , C ~ ~ ~ ,,~ , 
"Ml(?VXCU)! vn:o, an:(?O,::>e)!O~ 'Ce, vO(Jguv l)')'l)'CCU')!, flO"eWe'CM)'C 

&'C(?s(J'CCU!;, 'C01),[;0 {}'avfw(J,,;())! n:SAU). Wem solche Führer fehlten, 
der war an sich in einer schlechten Lage. Er war in Gefahr, 
von Menschen bedroht, von bösen Hunden angefallen zu wer
den. So sagt dem aus dem Schiffbruch ans Land sich_ rett~n
den Odysseus die N ausikaa, er solle nur trachten, dass er den 
Schutz des Heerdes erreiche. Unter dessen heiligem Feuer 
findet der Ankömmling einstweilen Sicherheit, bis er zum Gast 
angenommen wird (s. ob. § 13 Not. 2). vVer aber an solchen} 
Erreichen des Heerdes gehindert wird [wie in den Hiketides 
der König sagt, 365: oV'Co~ Xd:flJf1{}Ö OCUfld'Ccuv il pE (J 'C ~ 0 t 

8flW)! ], für den musste es ein Mittel geben, um mit fernhin 
sichtbarem Zeichen erkennbar zu machen, dass er in friedlicher 
Absicht als Schutzflehender sich nahe. Das ist nach griechi
schem Brauch das Tragen eines frisch gepflückten mit weissen 
Wollfäden umwundenen Oelzweiges. Mit diesem geht man, 
wenn man nicht an einem Privatheerde Aufnahme findet, zu 
einem Götteraltar. Unter dessen heiligem Schutze ist man 
sicher, bis man zur wirklichen definitiven Aufnahme zugelassen 
wird; "ihr tragt nach dem Schutzflehenden-Gesetz 
die Zweige bei dem Götteraltar ; das ist im hellenischen Lande 
die aufzustellende Vermuthung" (241: xAdOot ')'e ftBV 01~. xanx 

I ) I ""' ) (,.., '0."" '), I 
VOfLOV!; aptx'Co(?CU)! Xetv'Cat n:a(? VfUV n:(?O!; vöOt!; a')'cu'J!tot!;. {lO-

,-", (B'~ ~ , Q' , , ) 
l'O)! 'COu ""a!; Xv'CU)! (JV)!OWe'Cat (J'C0XC;! • 

Man sieht, nach heiligem Recht (:fsfU!;) ist die Ankömm
lingsfrage fest geordnet. Mit einem Herolde, einem Proxenos 
steht man unter heiligem Schutz. Fehlen diese, so erlangt man 
mit dem Fliehen zum Hausheerde, mit dem Schreiten zum Göt
terheerde unter Vorantragen des Oelzweiges, interimistischen 
Schutz bis zur wirklich definitiven Aufnahme. Wer hätte es 
wagen mögen, einen so unter dem Haus- oder Götteraltar 
Sitzenden wie einen Feind niederzustossen? Wer andererseits 
konnte verrätherisch genug sein , hinter dem friedlichen Oel
zweige den feindlichen Mordstahl zu verstecken? "Besser als 
alles Andere ist, sich am Hügel diesel' Götter niederzusetzen, 

bel' Altar ist schützender als ein Festungdhurm, ein unzeil~ 
I stör barer Schilel. Geht schnell, fromm in den Händen haltend 

den weissumwundenen Oelzweig der Schutzflehenden (AeVXOfJ'Ce

pet!; lx'C1)(?La!;), das Zeichen des ehrwürdigen Zeus. Sprecht zu 
den Fremden sanft, wie es' dem Ankömmling ziemt, und meldet 
eure unbefleckte Flucht" (Hiket. 187). Die Furcht vor dem 
unerbittlichen Zor~ d~s ~cl)!; lxS(JW!; ,ar wahrlich ein kräfti
gerer Schutz, als WIe Ihn III unserer "civilisirten" spionenriechen
den Zeit z. B. der deutsche Fremdling auf französischem Bo
den findet; "schwer ist del'fZorn des hikesischen Zeus" 
(Hiket. 346); "möge unverletzte Flucht sehen die hikesische 
T he m i s, des loosvertheilenden Zeus Tochter. Wenn Du den 
Flüchtling ehrst, wirst Du nicht darben; es ist von den Göttel'll 
in den Tempeln empfangene Gabe des reinen Mannes" 4) (Hilret. 
359); "von oben blickt er, der Hort der mühbeladenen Sterb
lichen, welche ihrem Nächsten nahend das gesetz
liche Recht nicht finden. Es harrt der Zorn des ZeV!; 

YXUO!; auf die durch das Jammern des Dulders schwer zu Be
sänftigenden" (Hiket. 381). - Auch ~ie dem einstweiligen Schutz 
durch den Haus- oder Götter-Heerd nachfolgende definitive 
Aufnahme des Fremdlings ist keineswegs eine ganz dem freien 
Belieben des Angerufenen überlassene. Die Frage von der de
finitiven Aufnahme musste sachlich geprüft werden. War der 
Hiketes ein von Mordblut Besudelter so war zu untersuchen , , 
ob er für die That Entschuldigungsgründe anführen könne, nach 
denen er persönlich entsündigt werden dürfe. So wird, wie wir 
sehen werden, der Hiketes Orest im Delphischen Sühnverfahren 
gereinigt (s. § 69), wird, wie wir sahen, der Mörder Adrast in 
Sardes gereinigt und definitiv aufgenommen (s. ob. § 13). Han
delt es sich aber umgekehrt um einen schulellosen, oder viel
leicht gar wegen seiner Scheu vor Incest zu lobenden Hiketes . , 
wie bei den Aeschileischen Danaostöchtern, so mag freilich der 
König, aus Besorgniss vor der ägyptischen Feindschaft, die 
Entscheidung übel' die definitive Aufnahme der Flüchtlinge nicht 
auf seine alleinige Verantworttlng nehmen, sondern sie lieber 

4) Hier ist ganz der, auch bei deu Altindern feststehende, oben erwähnte 
(§ 35 Not. 5) Gedanke ausgesprochen, dass die Aufnahme des Schutzfiehenden 
ein 0 p fcr sei. 



dem Volk überlassen. Dieses aber beschliesst dann mit Rück
sicht darauf, dass es nicht etwa durch Abweisung eines un
schuldigen Flüchtlings, der noch dazu altstammverwandt ist, 
einen Rachegeist wachrufen wolle. Es muss sich hüten, dass 
es nicht, die an den Göttersitzen sich Niederlassenden heraus
gebend, den allverderbenden Gott als Rachegeist (&J"dfJ'l;cu(!) 
zum Hausgenossen mache, der nicht einmal im Hades den Ge
storbenen loslässt (Hiket. 410). "Man muss des ,Zsvg bt't~(! 
Zorn scheuen; vor ihm beherrscht höchste Furcht die Sterb
lichen" (Hilret. 479). "Al'gos' Volk ist den Flüchtigen gewogen, 
denn Jeder hegt Wohlwollen gegen den Schwächeren (Hiket. 
489). Indem Argos sie aufnimmt, wird die Polis der vor Allmil 
den grossen Zsvg ~ enog Verehrenden blühen, der n ach 
grauem (uraltem) Gesetz das Gebührende grade 
[vgl. § 37 Not. 1] ri ch t e t" (~g nO},l(~ YOWI! aifJay O(!3-oZ). 

"Yir sehen also: nach uraltem rita beruht die Ordnung der 
arischen gentes auf dem Zusammenhalten der in gl'osse Phra
trien und Stämme auseinanderwachsenden Familien. Die Ge
schlechter sondern sich nach ihrer traditionellen Lebensweise 
in erbliche Stände. Der König hat in den durch Könige zu
sammengehaltenen Gemeinwesen seine Rechtsstellung nur durch 
die Zugehörigkeit zu irgend welchem, diesen Ständen eingeord
neten Geschlecht. Diese durch alte sagenhafte Stammhäuptel' 
zusammengehaltenen, sei es geistlichen, sei es weltlichen, Ge-' 
schlechter ruhen auf dem Grundgedanken der Blutsgemein
schaft. So.1cher Grundgedanke aber hat von selbst eine exclu
sive Tendenz. Der Nichtblutsgenosse ist von der Rechtsgemein
schaft dieses Geschlechtes, mit allem darin liegenden Götter
und Menschenschutz, ausgeschlossen. Er ist ein Fremder, und 
möglicher Weise ein- Feinel. Gegen ihn und seine etwaigen 
Angriffe muss man sich sichel'll. Aber das Sichabschliessen der 
Geschlechter hindert nicht, dass die sich zu höherem Ansehen 
emporarbeitenden Geschlechter allmälig einen grossen Tross 
von Sklaven und Dienern und in dauernden Hörigkeitsschutz 
sich Begebenden um sich sammeln. Es hindert auch nicht, 
dass man sich gern aus fremdem Geschlecht sein Weib nimmt, 
dass man Fremde durch Adoption ins Geschlecht aufnimmt. 
Vor Allem aber ist die Exclusivität des Geschlechterwesens 
durchaus kein Gegengrund, dass nicht jeder Haushalter in 

.... -----------.~---------------------------------------------- ~ 
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~~römmigkeit dem uralten arischen Glauben nachlebe. Und die
sel' Glaube besteht darin, dass man nicht bloss die Götter, 
Eltern und Voreltern verehre, sondern dass man im schutzbe
dürftigen Mitmenschen immer seines Gleichen anerkenne, also 
Dem, der in nichtfeindlicher Weise auftritt und Hülfe begehrt, 
dem Gast ,dem Hiketes, dem Bettler, thatkräftigen Beistand 
leiste. 

61. (Fortsetzung. - Die verschiedenen Gruppen des alt
arischen ius gentium.) - Die dritte Gruppe (§ 59) der in fr. 5 
c1e iust. et iur. zusammengestellten Institutionen des ius gen
tium wird in die Worte gefasst: dominia distincta, aedificia 
collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes con
ductiones, obligation es institutae, exceptis quibuscl'am, quae iure 
civili intl'oductae sunt. Ich paraphrasire dies so: "Den arischen 
Gentes hat sich in den (je von den einzelnen Haushaltern) ge
bauten Häusel'll das Eigenthum gestaltet und der Grundstock 
des Vermögensverkehrs, insbesondere Kauf und Miethe, so wie 
noch anderweite Obligationen entwickelt, während ein weiterer 
Theil der obligatorischen Verhältnisse erst der Periode des ius 
civile angehöre'. - Während ich die zwei voranstehenden 
Gruppen, die Organisation des Gemeinwesens und die Sesshaft
machung, nur kurz berührt und im Uebrigen der geschichtlichen 
Untersuchung der Entwicklmig des Civilrechts überlassen habe, 
bildet diese dritte Gruppe, wenngleich au~h an sie sich wieder 
weiteres civill'echtliches Material anknüpfte, noch recht eigent
lich ein Hauptstück des nach dem Plan dieses Buches genauer 
darzustellenden altarischen Rechtes. 

Wir haben in den vorhergehenden Capiteln gesehen, wie 
sich den Altariern auf Grund der Ehe in immer wieder neuge
gründeten Haushaltungen das Hauswesen gestaltet hat, und 
welche heiligen Pflichten dem Haushalter für die Leitung des 
Hauswesens aufgelegt worden sind. Jetzt wollen wir fragen; 
welche Mac h t ihm als solchem zukam. 

Ich fasse die Frage absichtlich nicht so: welche Re c h t e 
ihm zukamen. Mit dem Worte des "subjectiven" Rechtes tra
gen wir, die wir jetzt in einem hochentwickelten Civilrechte 
mit seinen dem einzelnen "Rechtssubject" gewährten Rechten 

I, 0 ist, Altul'isches ius gentium. 26 
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und Pflichten leben, "in jene alten ~eiten Begriffe hinein, die 
damals noch nicht existirten. Es gab damals kein Wort 'für 
"subjectives Recht". Wohl aber giebt es ein arisches Grund-

I!/\vort für Mac h t: die dem % 6 (J q; als oe(J%6'Cr;~ mit seiner 
OE(J%OtVC(, zuständige pot e s t a s. Nach uraltem rita hat der 
Haushalter diese Macht über das von ihm gegründete Haus
wesen. Er hat nicht gewisse einzelne ihm e~'st vom bürger
lichen Gemeinwesen zugesprochene und geschützte Rechte und 
Pflichten gegen einzelne Personen. Er hat auf Grund der Welt
organisation, welche das Re eh t s s ehe m a der Ehe sich in den 
verschiedensten Völkern entwickeln lässt, und unter den Ariern . 
zu einer eigenartig arischen Ins ti tu tion gestaltet hat,in den 
Grenzen seines Hauswesens die, sich als imperium, als Befehls
macht, manifestirende, Re gi e l' u n g. Aber diese muss er nach 
Maassgabe der ihm aufgelegten heiligen Dharma- oder Themis
pflichten ausüben. 

Die Frage, wie sich hiernach diese Regierungsmacht des 
. Haushalters im Genaueren gesta~tet habe, wird sich in drei 

Abschnitte zerlegen. Es ist zuerst der einigende Grund des 
Potestas-Gebietes, die Heerdinstitution, noch eingehender als 
bisher geschehen, zu untersuchen. Sodann ist die Zwangskraft 
der potestas: der Selbstschutz und die animadversio zu prüfen. 
Endlich habe ich den Inhalt der potestas, also die Stellung 
alles Dessen, was der Haushalter "sein" nennt (das ,svam'), 
darzulegen. 

I 

Er s t er Ab s c h n i t t. 

Die Heerd-Gemeinschaft. 

62. (Die Feuergemeinschaft.) - Was ich oben (§ 6 Nr.3 
u. § 11 Nr. 5) erörtert habe, dass die altarische Ehe als eine 
aquae et ignis communio erscheint, das reicht, da die Ehe die 
Basis der Hausgemeinschaft ist, noch weiter. Man kann über
haupt die Hausgemeinschaft der altarischen Zeit eine aquae et 
ignis communio im w. S. nennen 1). Zuerst handle ich von der 
ignis communio. 

1) Festns p. 2 v. aqn!\ et igni tam in t e l' die i solat damnatis, quum aC. 
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Nicht bei allen Völlcern hat das Feuer die gleiche Wich
tigkeit. Es hängt das wesentlich damit zusammen, ob sie aus 
climatischen und localen Gründen das Alles überwiegende Be
dürfniss fühlen, ge k 0 c h t e (nicht etwa bloss geröstete, ge
dörrte, weichgesehlagene) Speise zu geniessen, oder nicht. Bei 
den Altariern hat zweifellos dies Bedürfniss bestanden. Daher 
die Wichtigkeit, die für sie der Hausheerd gewinnt. Daher die 
Dringlichkeit einer gerechten gleichmässigen Vertheilung solcher 
gekochter Speise an alle Angehörigen. Daher dann auch der 
Gedanke, dass man diese hohe Gabe der gekochten Speise nicht 
geniessen dürfe, ohne den Göttern, Vorfahren, Bedürftigen davon 
abzugeben. Daher endlich auch die tiefe Verehrung vor dem 
Feuer selbst, der geheimnissvollen Kraft, der man dies!l. Gabe 
der gekochten Speise verdankt. Die Altarier sind keine Feuer
anbeter im engeren Sinn; aber mit unencllicher frommer Scheu 
betrachten sie dies gefährliche Element. Es gewährt ihnen die 
ersehnte leibliche Nahrung und sichert ihnen den höheren gött
lichen Schutz, indem es den Göttern die verlangte Opfergabe 
zuträgt (§ 28 Nr. 2). Mit Bewunderung gedenken sie Dessen, 
den sie sich als den Entdecker des Feuers vorstellen. Bei den 
Griechen ist dies in dre Prometheussage zusammengefasst. 

Prometheus , heisst es, ist durch den Raub des von den 
Göttern neidisch vorenthaltenen Feuers der grösste Wohlthäter 
der Menschheit geworden. "Ich eljagte (Aeschyl. Prom. 107) 
die in der Ferula geborgene diebliche Feuersquelle , die den 
Sterblichen die Lehrerin jeglicher Kunst und eine grosse Hülfe 
wurde"; es geschah "aus gar zu grosser Liebe zu den Sterb
lichen". Mit dieser hohen Ehrengabe an das Tagesgeschlecht, 
wodurch Prometheus zum Frevler an den Göttern wurde (945), 
hat er den Menschen erst die Möglichkeit der Bearbeitung der 
Metalle und damit die Vorbedingung zu allem höheren Fort
schritt gebracht (499): 8V8(!3-e os X:J'ovo~ XeX(!VflftEV' &v,'t(!W%Ot-

) '), ')" ~\,:JI '" fitV wrperv1)fw'Cc(" xC(,rvXOJ', (JlUl}(!OV, c('(!/,V(!OV, X(!VfiOV 'Ce 'Ct~ rpr;(J81ev 

;Xv %a(!ot.[}ev s;evQe71' sfwG; 

ci P i u n t n l' nn p t a e, videlicet quia hae duae res humanam vitam maxime 
continent, Itaque fnnus prosecuti redenntes i g n e m s u per g l' a die ban tu l' 
["das Feuer reinigt" j s, 0,] aqua aspersi, quod pnrgationis genus vocaballt suf. 

fitionem, 
26* 



404 

Bei diesem Bewusstsein von der unvergleichlichen \Yich
tigkeit des Feuers war es selbstverständlich, dass man es 
als ein heiliges Ding, dass man die Feuerstätte als das ge
weihte -Centrum des Hauses und Hausfriedens ansall. So hat 
sich die Hestia - Institution entwickelt, die ich oben geschil
dert habe. An diese Schilderung knüpfe ich hier an. Der. 
Heercl, als Mittelpunkt des Hauses, ist auch der Si t z d e l' 
Hau s ge w al t. Ihn begrüsst desshalb der rückkehrellde Haus
herr (§ 6 a. E., § 11 NI'. 3), gleichsam zur Wiederergrei
fung der Herrschaft. Die Begrüssung geschieht durch Erhe- . 
bung der rechten Hand; Aesch. Ag. 851: JlU)! 0' eg fIE,A,CI'<t~CI xCIi 
OO[tovg efjJSfI'CioVg 8k{tWJI, .:JSO/'fIt n~('J'[C1 OSgl(VfIOfICll, 

Cf I I "lI J/ l'l • otns~ n~ofI(t) ncfl'f'CI1"t;Cig 1)Y[(';'OJI nClrotJl. DIe Herrschaft im 
Hause zeigt sich vorwiegend in der Pflege des Heerclfeuers be
hufs der Opferdarbringung und Speisebereitung. Desshalb sagt 
Klytämnestra, sie hege keine Furcht, so lange Aegisthos, ihr' 
wohlgesinnt, auf ihrem Heerde das Feuer schüre; Ag. 1434: 
g(t)g aJl Clt.:J17 nv~ 8gJ efIdClg 8fl~g At:YlfJ.:Jog 1 "). Ist man 
an der Hestia und der '[;~anst;CI aufgenommen, so darf man, 
unter dem Schutze des ZSIJg gVJ1üruog (Ag. 699), sich gesichert 
fühlen; Hiket. 81: 8(J''Ct OB xax noUftOv 'CSlf?OfdJlOlg (l (t) [lOg 

& ~ ~ g fjJ VI' a (J' l JI ~ 'v f{CI, OCltfIOV(t)JI (J'E(lCig. Wiederkehrend ins 
Vaterhaus sucht der verbannte Thyestes Schutz am Hausaltar, 
und erlangt damit Sicherheit, dass er nicht gemordet mit seinem 
Blute den väterlichen Boden färbe (Ag. 1583): n ~ 0 (J''[; ~ o-

c I ~ \ I~ ~ I r.:-. I ~ CI n CI t 0 g c (J' 'C t CI g ftOM! JI nClrolJl 'CMlfWJJI <:<JvC(J''C-rlg flO I ~ CI JI 1] v-
~ S 7! & fI fjJ CI ,A, ~ , 'C 0 fl ~ .:J CI JI CV JI n: CI 'C ~ (I 0')1 CI l fU} g Cll n sO (; v 
CI ih 0 g. Aber mn so grauser ist dann nachher das ihm vor
gesetzte Gastgeschenk : g h t Ix 08 'Co'uos oV(J'.:Jsog nCl'C'~~ 'C(Vfui', 
x~sovf?Y()JI ~ftCIf? SV.:JVfuug llyslJl OOXWJI. 

Diese Anschauung, dass der Hausherr als priesterlicher 
Pfleger des Hausheerdes den am Hem'de Aufgenommenen unter 
den Schutz der Hem'dgötter stellt, aber damit auch die Pflicht 
übernimmt, seine l)otestas zur Aufrechthaltung dieses Schutzes 
zu bethätigen, - hat sich dann weiter vom Hausherrn auf den 

1 a) Schandhar aher ist diese Fortführung der Hausherrschaft durch den 
Aegisthos, da die Besorgung des Hausfeuers durch den rechtmässigen Hausher1'll 
wegen dessen Erniordung hat erlöschen mtissen; Choeph, 629: ,(tuV da e p fJ. IJ. V· 
\0 V !: a rllJ. v 1> 0 fJ. tu V, YV·I(}_(xe(IJ.V thOAfJ.OV 1J.1xw:l.v· 

- 405 -

König, der an der f(J'dCl des Gemeinwesens der regierende Haus~ 
halter ist, übertragen. Sie gilt femel' vom Gotte, dem in seinem 
Tempel das Hestia-Hausrecht zusteht. Besonders tritt das bei 
den Griechen in dem Tempel des Delphischen Apoll hervor. 
Ich habe oben (§ 6 Nr. 3) bereits hervorgehoben, dass der alt
indische Satz, der Heerd sei der Na bel des Hauses auch in , 
der griechischen Bezeichnung des Delphischen Tempels als des 
Omphalos lebt. Der Tempel ist der Nabel, weil er die XO(1lI) 
E(J''[;LCI von Hellas ist. So gilt dann auch ganz vorzugsweise von 
dieser Delphischen Hestia, dass zu ihr der Hiketes fliehen und 
bei ihr auch persönliche Rci.nigung em'pfangen könne; Aeschyl. 
Choeph. 953 "Solches hat Loxias, der Parnassische, enthüllt, 
der das grosse Penetl'ale des Landes innehat" (flSyaV SXCUJl flV

X(;JI X.:Jovog) 2). Es besteht aber noch ein grosseI' Unterschied. ' 
An anderen Heerden (wie unten § 71 genauer erörtert werc1en 
wird) darf man die Reinigung nur wegen sonstiger Morclthaten 
zu erlangen hoffen, während an sich der EItern mord alle Ent
sündigung ausschliesst. Gerade nur das Heiligthum zu Delphi 
[als die die Satzungen des Zeus verkündende Orakelmacht ; 
Hepta 745: 'AnoUcuvog slnoJl'Cog 8J1 fl8f1OflfjJciAOlg IIv.:Jlxolg 
X~lJf1'CI]~LOlg] hat sich zuerst die Gewalt beigelegt, auch für El
ternmord, wofern genügende Entschuldigungsgründe vorliegen, 
die persönliche Reinigung dem seine That Bekennenden zu ge
währen. Desshalb sag-t Orest in Aesch. Choeph. 1034 "nun 
sehet ihr mich, wie ich ivohlbereitet mit Oelzweig und Kranz 
zum Omphalos-'l'empel gehen werde, zu des Loxias Land und 
dem unvergänglich heissenden Lichte, um dieses Mutterblut zu 
fliehen; und nicht liess Loxias es zu, dass ich mich an eine 
andere Hestia wendete" (ou 0' 8 gJ e (J' 'Ci CI ')I II ,A, ,A, 17 ')I 'C ~ CI n; i (J'.:J CI t 

A 0 g t CI g 8 fjJ t S 'C 0). Aber Loxias hat, wie wir sehen werden, 
zunächst nur die Macht, den Muttermörder gegen die Erinyen so 
lange .zu schützen, als derselbe an seiner Hestia sitzt 3). Also 

2) Aesch. Eum. 166: yu., 0fJ.rpa),ov. 
3) Und zwar geschieht diesel' Schutz auch nur auf Grund des neueren Göt

terl'echts unter Besudelung der Hestia, im Widerspruch zu dem uralten 
:ltloit'eurecht [s. das Genauere unten § 71]: (, rp 0 a 1: (lJl a~ fJ.avnxo~ [I. L rJ. a [l.1J.1: L 

[l.Vj,OV (,xprJ.~ai C(\hooavTo" C(\hOX).-~TOC;, TtlJ.p~ VO[l.tuV ~owv ~p6nlJ. fJ.b r(tuV, 
lH1.AIJ.(yot, a~ Mo(plJ.c; rp~((Ja,. Eum.173. 
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seine Hestia hat, abgesehen VOll der persönlichen Entsündignn~, 
ledigliCl1 die oben besprochene in t eri m ist i sc h schützende 
Kraft für den mit wollumkränztem Oelzweig nahenden Hiketes; 
E 40 ( - ~'" , » , ~ , " .1' - CI.1' um. : O(!W 0 13% 0f1f/JClMtJ fll3'V CI 'V u (! CI S 8 ° fl V (J 'Yj 13 U (! CI 'V 
~, I cl 'r" ...... , 
13 % ° 'V 'C CI % (! ° (J 'C (! 0% IX t ° ')I, IXtfllX'Cl (J'CCI,:>OP'CIX %81(!IX~, x,!Xl 1'80-

.1" 1;' " "" a' (, , '.1' " (J%IXUI3~ ,:>tf/Jo~ I3%OP'C l3"'IXIX~ v· v'IjJtYI3'VP1F0'V X,r,ClUO'V, MjP8t 
, ",) - ", t-teytaup (JWf/J(!o'V(()~ M'C8flfII3POP, CI(!Y'Yj'Cl fllXMf[J. 

63, (Die vVassergemeinschaft,) - WiT können nach Vor
stehendem so sagen: Das Hauswesen ist eine sacralrechtliche 
Gemeinschaft des Heerdfeuers, Aber wir haben nUllmehr hin
zuzusetzen: sie ist auch eine sacralrechtliche Gemeinschaft des 
Wassers (§ 6 NI'. 3; § 11 NI'. 5). Freilich erweisen sich in 
dieser Hinsicht unsere Quellen lückenhafter. 

Oben ist dargestellt worden, dass im indischen Hause nicht· 
weit vom Heerde eine Wassertonne stand, und dass in den 
Hochzeitsceremonien der Gedanke hervortritt, das junge Paal' 
werde zur aquae et ignis communio zusammengefügt. Dieser 
Gedanke hat ja auch immer in der römischen Ehe fortgelebt. 
Aus der Wassel'tonne wurde bei den Indern der Bedarf für das 
Kochen der Speisen und für die zu den Opfern so vielfach 
nöthigen Wassersprengungen und Libationen entnommen. Es 
ist danach selbstveTständlich, dass in diesel' Tonne immer das 
Wasser rein eThalten weTden musste, also für die Reinigungen, 
namentlich deI' Hände und Füsse, noch wiedeI' besondere Ge
fässe nöthig waren. Diese Waschwassergefässe in ihrer 
sacralrechtlichen Bedeutung interessiren uns besonders 1). Es 
ist von vorn herein zu bemerken, dass für sie im Sanskrit wie 
im Griechischen noch immer dasselbe Wort besteht; das in
dische avanegya ist das griechische ')IL%'C(!op: das Waschwasser 
(Ourtius Nr. 439). In Betreff des Fusswassers und Fusswasser
gefässes finde ich bei den Griechen keine besondere sacrale 

1) Gobh. I 7, 17. 18 ,der wassergefüllte Sruvalöffel im Norden vertritt dns 

W e i h w n s s erg e f ä s s; ist ein solches vorhanden, so mag jener auch weg

falleu'; III 9, 6 ,auf massive Steine stelle er den g l' 0 S sen Was s er top f 

mit dem bekannten Doppelsäman sammt dem ~'g- Verse; ,0 Wo h nun g s her 1" 

(vgl. § 6 bei Not, 9). 
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Verwendung. Das %OOaVt1['C(!OP, das die Euryldeia dem Odys
seus besorgt (Od. 19, 503), ist ein ganz gewöhnliches Fuss
badl a). Wohl aber hat das Fusswassergefäss, das l)äclyapätram, 
bei den Inclern eine sehr hohe sacralrechtliche Bedeutung. Es 
ist, wie ich oben angab (§33 NI', y) das Gefäss, welches 
beim Qräddha die Per s ö n 1 ich k e i t des Ver s tor ben e n 
repräsen tirt, indem das Gefäss des Jüngstverstorbenen in 
die Reihe der Pitaras aufgenommen, und das des nunm~r vier
ten Ascendenten ausrangil't wird 2).. Dagegen rücksichtlich des 
Hanclwaschwassergefässes ~st mir in den inclischen Quellen nichts 
Sacrales entgegengetreten, wenn nicht etwa mit ihm der gewiss 
erst spätere (dann aber auch wieder abgekommene) indische 
Brauch zusammenhängt (§ 6 Not. 9), dass deJ1 fromme Mann 

1 a) Allenütlls kann man hieher die (griechisch gedachte) Erzählung von des 

Amasis ltOM~mTpo~ ziehen (Herodot 2, 172 j Aristot. Pol. I 12 (1259 b), in dem 

mit ihm sich die Aegypter als sei ne G äs te die Füsse wuschen. 
2) Auf demselben, nur in entgegengesetzter Richtung verwendeten, Gedan

ken beruht auch die solenne indische Verstossungsceremonie (§ 29 Nr. c). 

Das umgedrehte W'tssel'gefäss bedeutet dabei, dass der Persönlichkeit des Uebel

thüters von nun an ihre bisherige rechtliche Stellung negirt wird; G. 20, 1 

,lasst ihn ausstossen einen Vater [d. h, sogar den Hausvater; um wie viel mehl' 

alle Anderen] der u. s. w. [Aufzählung der in Betracht kommenden Uebelthaten]. 

2. Nach Versammlung von des Sünders geistlichen Gurus und Verwandten durch 

Heirath sollen (die Söhne und anderen Blutsverwandten für ihn) alle Tod te n

o p fe ,; ri t e n vollziehen' [er wird einem Todten gleichgeachtet ; pro mortuo 

habetur, vgl. noch in Betreff der römischen aqua et igni interdictio; Gai. 1128] 
,von denen die erste die WasSerlibation ist [so ob. § 30], 3. und nachher soll e n 

sie sein Wassei'gefäs~(in folgender Weise) umkehren; 4. ein Sklave 

oder gemietheter Diener soll e"in u1ll'eines Gefäss vom Kehrichthaufen holen, es 

(mit ·Wasser, genommen) vom Topf einer Sklavin, füllen, und, das Gesicht gegen 

Süden gewandt, es mit seinem Fusse umstossen , indem er den Namen (des 

SUnders) ,msspricht und sagt; "ich beraube den N. N. des Wassers". 

5. Alle Verwandten sollen den Sklaven berUhren , ihre Opferschnur Uber die 

rechte Schulter und unter dem linken Arm hindurchziehend [s, § 34] und ihre 

Hauptlocken llufbindend.' [Der Sünder lmnn aber nach gehöriger Busse durch 

solenne VI'iederfüllung eines möglichst schönen Wassergefässes in den Schooss 

der Familie wieder aufgenommen werden; 9-14.] -Nur der Unterschied be

steht zwischen jener 9raddha- und diesel' Verstossungs-Ceremollie, dass dort 

speciell das Gefäss für Fusswaschung, hier überhaupt ein Wassergefäss die betref

fende Persönlichkeit repräsentil't. Vgl. noch Vas. 15, 11-18; . Baudh. II 1, 1, 
36; Y. 3, 295-298 [besondere Readmission für den ltIXTPIXAO(CX<; und iJ.'t]rpcxAo(ct<;; 

VIIS, 15, 19-21]. 

" 



'11 1, 

408 

in offenbar höchst .unbequemer vYeis~ zum Behuf persönlich~r 
Reinigung (nicht aber zu den Libationen für Götter, Manen und 
Feuer, § 34) immerfort einen Topf mit Wasser mit sich herum
tragen musste, Baudh. I 4, 6, 14-16; 4, 7, 1. 2 3

). Bei den 
Römern werden beide, das Hand- wie das Fusswasser, in sacra
leI' Verlmüpfung erwähnt; Fest. p. 161 (Müll.): malluvium latum 

, ,[lacum?] in [deI?] commentarium sacrorum significat, 
manus qui lavet [lavent ?], a quo malluviae dicuntur, quibus 
manus sunt lautae perinde, ut quibus pedes, pelluviae [vgl. Fest. 
p. 246. 247 v. polubrum pelluvium in sacrificis vas, quodnos 
pelvem clichllUS; und O. Müller, Annot. p. 396]. Weiter ist mir 
Römisches nichts bekannt. 

Bei den Griechen dagegen ist in Betreff der sacralen Be
deutung des Handwaschwassers ein genauerer Einblick gestattet. 
Es ist bekannt und schon in den Lexicis zu finden, dass man 
sich vor der Mahlzeit oder vor Verrichtung eines religiösen 
Gebrauchs, Opfers u. dgl. in ·Weihwasser (xe(!ntfJ = dem römi
schen malluvium) die Hände wusch; Od. 3, 444: YS(!WV 0' 171;-:-

~ , , 'ß"'~' , B . 1 rc1)",a'Ca Nc(J'Cw(! Xc(!n a 'C ov",oxv'Cag 'CI3 'Ka'(1)(!xew. el (en 
Griechen stand die Wassertonne vor der Hausthür. E'l(!YllLV 
uva Xe(!vLßwv hiess: Jemanden von der Theilnahme am Weih
wasser ausschliessen. Dies geschah bei den mit Blutschuld 
Befleckten, so lange sie nicht durch das persönliche Entsüncli
gungsverfahren hindurchgegangen waren; xe(!Vlßag j1eW3lV heisst 
den Gebrauch des Weihwassers gestatten; Xe(!vLßwv 'KOlVWVOg 
ist danach ein Haus - oder Tischgenosse. Wegen der' aus der 
Theilnahme an einer Leichenbestattung hervorgehenden Verun
reinigung wusch man sich mit diesem Wasser, bevor man wie
der ins Haus trat. 

Von besonderem Interesse aber, um sich die alten Anschau
ungen über die geheiligte Koinonie der Hausgenossen lebendig 
zu machen, ist die Stellu n g der SkI ave n zur X ee v l'l/J. 
Die Alten rechnen die Sklaverei (aber auch die Manumissionen, 
GIRG. S. 656 Not. h), zum ius gentium ,da sie ein Product 

3) Aber auch bei den Indern besteht die Vorschrift, dass man dem vor
nehmen Gast erst Waschwasser zu reichen hat, ehe man ihn speist; s. ob. 

§ 35 Not. 4. 
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der "bella introducta (( sei 4). Sie halten die Sklaverei für ein 
unentbehrliches Institut, bejammmern dabei aber herzlich die 
Lage dessen, dem dies schwere Loos zugefallen sei. GraUllVoll 
anzusehen ist der Act des u.Y8(J,(Jal, des' Hinweggeführtwer
dens in die Sklaverei; Aesch. Hepta 324: .ure' avo(!og 'AxalOv 
rceoo:J-ev rcen:J-' ), '.\' , ,,, " O!LCVaV a'Cl!Uug, 'Cag Uc 'KexeleW!tlivag aye-
(J:J- ~ l, alaZ, velXl;; 'Ce 'Kai rca'}.,auxg 'trcm}oov rc'}.,o'KdflWV, rceeleel)Y
VVflliVWV cpaeswv; Niemand fügt sich willig in dies Loos (Agam. 
953: E'K(JV yae ovo~;'g oov'}.,[(f! xef)'C1Xl svycii); aber es muss als 
eine Nothwendigkeit getragen werden (Agam. 1226: cpe(!m yae 
xe1/ 'Co OOV4LOV Svyov). Um so erfreulicher und'vom Gott lieber 
gesehen ist die milde Behandlung der Sklaven (Agam. 950: 
'1:' 0' N,.\', ) 'r ' 'C'I)V ,:>cVI)V c rcesvflsvwg 'Cr)VU C(J'Ko!tl"e. '(; 0 v 'K e a'(; 0 v l' 'C IX 

!l a '}.,.{) a'K (U g .(). sog rceo(Jw:J-sv SV!lSVWg rcQMoee'KSWl). Aber es 
kommt für die Frage von der Stellung der Sklaven im Hause 
doch nicht bloss die individuelle liebreiche Gesinnung des Henn, 
es kommt auch die Rücksicht auf das Gesammtwohl des 
Hauses in Betracht. Das Haur-mit seinem heiligen Heerde ist 
der Sitz der es schützenden Götter. Den Göttern aber muss 
man rein nahen. Desshalb muss man in de~xeen'l/J sich vor der 
Vollziehung religiöser Gebräuche waschßil., Den Göttern aber 
ist alles Unreine ein Missfallen; sie mögen also auch nicht die 
dem Hause angehörenden Sklaven in unreinem Zustande er
blicken. So fordert es schon das Wohl des Ganzen, dass die 
Sklaven in die 'KolvwvLa xsevLßwv mit aufgenommen werden. 

Dies ist es, was durch Aesch. Agam. 1035 bewiesen wird. 

4) Bei den Indern unterscheidet Manu 8, 415 sie ben Arte n von S k la
ve n: Kl'iegsgefangene, um ihr tägliches Brot Dienende, im Hause Geborene, ge
kaufte, gegebene, von den Vorfahren ererbte und Strafsklaven. Später hat man 
noch viel mebr Arten angenommen. - Ueber die Fr eil ass u n g [fr. 4 de iust. 
et iur. 1. 1: manumissiones quoque iul'is gentium sunt] sagt Y. 2, 182 ,Wer 
mit Gewalt zum Sclaven gemacht [d. h. wohl: Einheimische, gegen die das Exe
cutionsrecht (s. u. § 77 NI'. e] in widerrechtlicher Weise zu weit ausgedehnt 
worden ist], oder wer von Räubern verkauft worden ist, soll freigelassen werden. 
Ebenso wer seinem Herrn das Leben rettet, oder wer den Unterhalt aufgiebt [?], 

oder wer sich loskauft'. - Zu den Strafsklaven gehören auch die yon Y. 2, 183 
Erwähnten, ,wer den Stand des frommen Bettlers aufgiebt, wird ein Sklave des 
Königs bis zu seinem Tode'. Es kann nie Jem~nd aus höherer Kaste zum 
Sklaven des einer niederen Angehörigen we,.Ien (Y. ebendas. ,Sklaverei findet 
lllU' statt in grader Ordnung der Kasten, nicht gegen die Ordnung'). 

lj 
I 
I 



Ich setze die ganze Stelle her. "Tritt, auch Du hinein, K~s~ 
sandra nachdem Zeus Dich stellte, im Hause ohne Zorn. eme 
Genos~in der Chernibes zu sein (ö1'O'w xOfd~ov ')tal, O'v, ](aO'
O'avol!m' Uyw, snöl 0" lfihlxö Zövr; aft11vLnur; 06 fllH r; X 0 t V W v ? l' 
stva[ Xel!vLßwv), mit vielen Sklaven stehend nahe b~lm 
Hausheerde (noA.A.wv ftö'Cfx OoVA.WV 0''Ca{)'ö70'av ')t'C'Y]O'tOV 
ß W ft 0 f; ne A. a r;). Auch der Sohn der Alkmene, sagen sie, habe 
einst verkauft den Zwang des Knechtschaftsbrotes erduldet. 
rV en~ nun eim~al die N othweneligkeit solchen Geschickes sich 
neigt so ist dankenswerth der altbegüterte Herr. Die unver~ 
hofft 'reich Gewordenen sind liber das 1\1aass hinaus _roh gegen 
ihre Sklaven. Du hast bei uns, was sich gebührt (or& nöl! vo
ftL~ö'Cat)". - Wir sehen hieraus, dass die Ge~ammtheit der 
Sklaven vereinigt wurde, um mitte1st der gememsamen Hand~ 
waschung ihre Zugehörigkeit zum "Bann" des Hauses den 
Hausgöttern gegenüber zu documentiren. Es ist zu beachten, 
dass sie sich am WL"1)O'Wr; ßWfLor;, also am Hausalt~r, versal~
meIn. Also ihre ')tOtJI(uv{a XÖl!v{ßcuv ist zugleich eme Anthell
nahme am heiligen Hausfeuer wie am heiligen Hauswasser 5), 
und es liegt in dieser Antheilnahme eine Gewähr, dass den 
Sklaven, soweit bei ihnen überhaupt von Ansprüchen die Rede 
sein kann, zu Theil werden soll, was ihnen nach dem Charakter 
des Hauses gebührt. Damit ist also auch derselbe Grundgedanke 
ausgesprochen (Gemeinschaft des Feuers und Wassers Vorau~
setzun" der Beanspruchung des Sichgebührenden) , der auch l1l 

der rö~ischen aquae et ignis interdictio zu Tage tritt. Durch 
eine solche eximitur caput de civitate (fr, 2 e1e publ. iud, 48, 1); 
wer bisher Bürger war, verliert durch capitis minut~o s,ein 
Bürgerrecht (fr. 5 pr. de cap. min, 4. 5), und dies ve,rsll1nbll~
licht man durch die Ausschliessung von Wasser und]] euer, WIe 

für den Sklaven der Eintritt in die Rechtsgemeinschaft des 
Hauses, soweit er ihrer überhaupt fähig ist, durch die Zulas
sung zu Wasser und Feuer versinnbildlicht wird (Anm. 4). 

5) Vgl. auch das oben § 14 a, E. übel' die Antheilnahme der Sklaven an 

der 0l'fer~emeinschaft des Hauses Gesa~te. 
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B4.(Sorge des Haushalters für die Hauskoinonie), - Wir 
haben jetzt den Satz gewonnen, dass die Hausgenossenschaft 
eine durch die beielen Elemente des Feuers' und des Wassers 
sacral zusammengehaltene Koinonie sei. Kdinonie ist auch ge~ 
rade der technische Ausdl'llck, mit dem, wie wir oben sahen, 
Aristoteles das Wesen der Hausorganisation bezeichnet. Prüfen 
wir jetzt weiter den Inhalt dieser Koinonie. 

Der Hauptgott, unt~r dessen Schutz bei Griechen wie Rö
mern die Hauskoinonie steht, ist Zeus (GIRG. S. 126), Die 
Griechen geben ihm das Beiwort ')t'C1/O'Wr;. Der Hausaltar, auf 
dem er seinen Sitz (zusammen mit del~ Hestia) hat heisst wie , " 
eben erwähnt wurde, der ßWfLOr; x'C~O'tor;. Unter diesem Guts~ 
Zeus sind Weib und Kind, Verwandte und Hörige, . Sklaven und 
Vieh und lebloses Gut dem Regiment des Haushalters ~ter
stellt. Vorzugsweise geehrt ist das schon von den Vorfahren 
überkommene Gut (die na'C(!c/Ja, nanmpa: paterna avitaque); 
ab~r der Haushalter hat auch, - je nach' s~nem Stande als 
Kl'leger, Gelehrter, Landbauer , Viehzüchter, Kaufmann, Hand
werker, - neues Vermögen hinzuzuerwerben. Denn ihm liegt 
die Sorge für die' Ernährung des Ganzen ob. Diese Pflicht 
spricht sich in der oben dargestellten indo-griechischen Speise~ 
ordnung aus. Der Hausherr hat erst den Göttern und Manen , 
dann den Kindern, alten Eltern, Angehörigen, Dienern, Gästen, 
Thieren ihr Theill zu geben, und schliesslich mit seinem Weibe 
selbst zu essen. Das ist Re c h t ; aber nicht ein solches Pri ~ 
vatrecht, wie wir es uns jetzt denken. Insbesondere die Ali
mentationspflicht der Eltern gegen die Kinder und der Kinder 
gegen die Eltern ist noch nicht so, wie wir es in unseren rö
mischen Quellen vorfinden (Glück-Leist, Commentar V S. 77 ff.), 
civilrechtlich gedacht. Es werden die Rechte unel Pflichten 
noch nicht als zwischen selbständig in der Civitas einander 
gegenüberstehenden "Rechtssubjecten" durch Rechtsnorm der 
Civitas geordnete aufgefasst, denen durch Gewährung einer 
Klage vor irgend einem Gerichte Rechtsschutz verliehen würde. 
Sicher ist diesem . civill'echtlichen Stanclpunkte auch bei den 
Italikern ein dem indogriechischen analoger voraufgegangen, 
wonach die Stellung des Hallshalters lediglich vom fas geordnet, 
darum aber nicht weniger fest regulirt war. Der Haushalter 
ist Regen t des Hauswesens; seine Pflichten sind ihm von den 
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Göttern aufgelegt. . Verletzt er sie, sö können nicht .eHe einzel ~ 
'nen Hausgenossen, seine Nahrung verlangenden. K11ld~r oder 

alten Eltern, gegen ihn mit einer Klage vor Gencht auftreten, 
aber die Götter werden ihn wegen dieser Verletzung des fas 
schon genügend strafen. 

Danach hat denn auch die Sorge für den Vermögenserwerb, 
welche dem Hausherrn zur Aufrechthaltung der ganzen Gemein~ 
schaft obliegt, gar nicht bloss die rein egoistisc~.~ priva~re?~t
liche Motivirung, wie sie der späteren RechtsentwIcklung eIgen 
ist. Man erwirbt nicht bloss als Einzelner Vermögen, wodurch 
man lediglich sich bereichert. Man erwirbt Vermögen als Haus
halter um die Gemeinschaft in richtigem leiblichen Stande 1) 
und g~istlichem Götterschutz zu bewahren. Man giebt ja von 
dem Erworbenen nicht bloss den Angehörigen, sondern auch 
den Göttel'll und Manen die ihnen zukommende Speise. Diesen 
höheren Mächten aber ist es nicht gleichgültig, in welcher Weise 
das Vermögen, von dem sie zehren, erworben worden ist. Es 
muss wohlerworbenes Vermögen sein, denn unrecht Gut 
gedeiht nicht. Und sie sind ja in der Lage, genau zu wiss~n, 
ob es wohlerworbenes Gut sei oder nicht. So gestaltet sICh 
also in den alten Zeiten, wo religiöse, sittliche und (in unserem 
modernen Sinn) jUl'istische Elemente noch ganz in ein~nder 
verwachsen sind, die N othwendigkeit, mit grösster GewIssen
haftigkeit die Frage vom Wohlerworbensein des Vermögens, von 
dem man Göttern und Manen vorsetzt 1 "), zu prüfen. Aus un
seren indischen Quellen erhalten wir hievon ein lebendiges Bild. 
Aber wir werden schwerlich fehlgehen bei der Annahme, dass 
auch die Voreltern der Griechen und Römer gleichartig gedacht 
haben. Ich halte die Hauptstelle der indischen Quellen, die 
wir in diesel' Richtung haben (VishJ;lu, Oap. 58), für so instruc
tiv dass ich mich für berechtigt halte, sie ganz hieher zu , 
setzen: 

1) So kennt man denn auch schon den Begriff von Schulde~, d~ren Zahlu~lg 
nicht verweigert werden darf, weil sie für das ·Wohl der Haus!toJ\lome contrahll't 

d 'd V' 6 39 ebenso muss er (der Haushalte}') die Schuld bezahlen, wo!' en SIll; 1., , 

die von irgend Einem fitr das Familienwohl contrahirt ist· j vgl. § 11 11. E. 
la) Das zur "Opferspeise" Geeignete wird dann wieder zum l\laassstabe fi.ü· 

anderweitige Speisegaben j vgl. § 43 Nr. a. a. E. 

,(1) .n as V erm ö ge n d er Hau sh al tel' ist von c1relel'~ 
lei Art, (2) weiss, gefleckt und schwarz. (3) Durch 
sOlch,e Obsequien, wie sie ein Mann mit weissem Vermögen 
vollZIeh t, macht er, dass (sein verstorbener Vorfahr) als ein 
Gott wiedergeboren wird; (4) durch Vollziehung derselben mit 
geflecktem Vermögen macht er dass er als Mensch geboren . , 
wird; (5) durch Vollziehung derselben mit schwarzem Vermögen 
macht er, dass er als Thier wiedergeboren wird. - (6) Was 
dur c h die Leb e n s w eis e der eigenen Kaste von Mitgliedern 
irgend einer Kaste I erworben ist, heisst weiss. (7) Was durch 
die Lebensweise der nächst unteren Kaste nach der Reihe ihrer 
~igenen erworben ist, lleisst gefleckt. (8) "Yas .erwörben worden 
ist durch die Lebensweise einer einen oder zwei Grad niedri
geren Kaste als ihrer eigenen, heisst schwarz. -'(9) Was er
erbt worden ist, freundliche Gaben, und die Mitgift 
einer Frau, heisst weisses Vermögen, ul1l11}terschieden für Mitglie
der irgend welcher Kaste. (10) "Yas erworben worden ist als 
ein Trinkgeld (bribe), als ein Loh n (für U eberfahren auf einem 
Fluss u. dgl., oder für eine Braut u. s. w.), oder durch den 
Verkauf ~.erbo~ener Artikel (wie Lak oder Sah~ oder als Ver
geltung fur eIne empfangene Wohlthat, heisst geflecktes Ver
mögen. (11) Was erworben worden ist durch Sklavendienst 
[Nand. interprets the term pärQvika by: "moving a chowrie to 
aml fro before one's master, while standing by his side"] durch 
Spiel, durch Diebstahl, durch Bettel~ durch' Täu
s c h u n g (wie wenn ein Mann sagt, er bedürfe eines Geschenks 
für einen Anderen, und es selbst behält, oder durch Nach
machung von Gold oder anderen Metallen), durch Rau b, oder 
durch B e t r u g (wie wenn ein Mann dem Käufer die eine Sache 
zeigt und ihm statt dessen eine andere Sache aushändigt) heisst 
schwarzes Vermögen. (12) Was irgend ein Mann (in diesel' 
Welt) mit irgend einer Habe (mag sie weisses , geflecktes oder 
schwarzes Gut sein) vornimmt, er wird demgemäss seinen Lohn 
beides in der nächsten und in dieser Welt, empfangen'. ' 

Nach einer anderen Schule wird das wohlerworbene Gut 
unter acht Rubriken gestellt; Vas. 16, 16 ,Nun citiren sie noch 
(folgenden Vers): "vom Vater ererbtes Vermögen, ein gekauftes 
Ding, ein Pfand, einem Weibe nach ihrer Vel'heirathung von 
ihres Mannes Familie gegebenes Vermögen (anvädheya) [kanu 

i 
j ;' 



414 

auch sein·: anvähita oder anvädhi: ,a deposit- to b~ delivered 
to a third. pel'son'], ein Geschenk (pratigraha) [property promis
ed, but not actually given], für Vollziehung eines Opfers em
pfangenes Gut, das Vermögen reunirter Theilhaber (s. u.), und 
Lohn als das achte. 17. Was irgend von diesen (acht Arten 
von Vermögen) (von einer anderen Person) zehn continuir
liehe Jahre lang genossen worden ist [das longum 
tempus ~)] (ist dem Eigenthümer verloren). 18. Sie citiren 
ferner auf der anderen Seite (einen Vers) [vgl. Manu 8, 148. 
149]: ein Pfand, ein Grenzstreifen [?boundary], das Vermögen 
Minderjähriger ein (offenes) Depositum, ein versiegeltes Depo
situm " Frauen' [Sklavinnen ?], das Eigenthum eines Königs und 
das Vermögen eines Qrotriya, - gehen nicht verloren dadurch, 
dass sie (von Anderen) genosse~ werden'. 

65. (Die Fraternität.) - Dass die altaris~he Haush~lter
ordnung nicht aus dem egoistisch - privatrechthchen . Geslchts
lmnkte des späteren Civilrechts richtig zu erklären Sel, sonc~ern 
dass sie auf dem Gedanken einer durch den Hausherrn regIer
ten Koinonie beruhe, ergiebt sich, abgesehen vom Bisherigen, 
auch noch weiter aus der rechtlichen Behandlung des Haus
standes nach dem Tode des Haushalters. Freilich kann ich 
hievon nur einige kurze Züge geben. Zum vollen Verständniss 
wird es erst in der Bearbeitung des gesammten proethnischen 
Civilrechts einer eingehenden Untersuchung der Grundelemente 
des arischen Erbrechts bedürfen. 

1) Die,.. kurzen Züge, die ich hier gebe, fassen die Haupt
sätze der indischen Sfltras über die sich an den Tod des Haus
halters anschliessende Erbsocietät der Geschwister zu-. 
sammen. Auf die noch im römischen "Consortium" fortlebenden 

2) Vgl. G. 12, 37: ,das Gut eines Menschen, der wedel' ein Idiot noc~1 ein 
lIIindmjähriger ist, wenn es ge b I' a u c h t worden ist von Fremden vor sei n e n 
Au gen [intel' pmesentes] zehn J ahl'e lang, gehört Dem, der es gebraucht'. -
Bei Y. 2, 24 tritt dann hervor, dass man das longum tempus von 10 Hnd von 
20 Jahren geschieden hat: ,wenn Einer sieht nnd nichts sagt, so findet der Ver
lust eines Landstückes [bhümi; vgl. cpv(U] , welches von einem Fremden [pam; 
vgl. peregrinns; einer fremden Flur angehörig] benntzt wird [bhnj; fnrigor], nach 
20 Jahren statt; der Verlust von anderem Gut [dhana] nach 10 Jahren'. 

415 -

Ueberreste dieses altarischen Instituts habe ich bereits in met
n~r Schrift: "Zur 'Geschichte der römischen Societas" hinge
WIesen. 

Wir sahen oben, dass die Sfltras den Beginn des heiligen 
Heel'dfeuers ,also eben den Beginn des Haushalterthums als 
regelmässig von der Entzündung des Hochzeitfeuers datlrend 
da:'stellen, da~s sie aber dabei als Nebenfall die Entzündung 
bel. der Erbthellung erwähnen, und zwar diese noch wieder ge
schIeden von der Entzündung durch den ältesten Bruder nach 
~lem !o(~e des Hausherl'l1 i). Es erklärte sich dies so. a) Es 
1st moghch, dass der Haushalter schon bei seinen Lebzeiten 
s~ine Söhne, indem sich dieselben verheiratheten, . hat selbstän
ehg werden lassen.· Dann hat er meist sein Vermögen selbst 
ganz oder zum Theil unter sie getheilt und ist bei völlio'er 
Vermögenshingabe als Einsiedler in den Wald gegangen. J ed:n
falls gehört hier die heilige Feuerentzündung der heirathenden 
~öhne unter ~en Begriff der Hochzeitfeuerentzündung. b) Es 
1st f~rne~: möghch '" d~ss ~ach dem Tode de~ Haushalters noch 
mehr e Sohne unmundlg smd, aber doch schon der Aelteste 
erwachsen und im Stande ist, während des ulgetheiltel1 Sitzen
bleibe.ns der Geschwister im Erbgut die Verwaltung des Erb
guts 111 Vertretung des verstorbenen Vaters fortzuführen. Das 
ist der eine Fall (Qänkhäyana: "oder nach,dem Tode des Haus
herrn der Aelteste selbst") der uns hier interessirenden Erb
societät der Geschwister. c) Es ist endlich möglich, dass nach 
dem Tode des Haushalters alle Söhne bereits heirathsfähig sinel 
und, alsbald heirathend, sogleich theilen 2) , oder dass sie nacb 
länger fortgeführter Erbsocietät heirathen und theilen, oder 
~uch dass .aus der Erbsocietät Einer austritt und ihm gegen
uber getherlt werden muss, während die Anderen sich dürch 
eine Verabredung (Reunion) zur Fortführung der Erbsocietät 
zusammenthun. Wohl alle diese drei Unterfälle des dritten 
Haup~falles um~assen die Sütras in Betreff der sich selbständig, 
Etabhrenden nut· dem Ausdruck der Feuerentzündung "zur Zeit': 

1) Vgl. oben § 10 Not. 6. 

2) G. 28, 1. 2 ,Nach des Vaters Tode lasst die Söhne sein Vermögen thei
len; oder während seiner I.ebzeit, wenn die lIhlttel' Hber die Zeit des Kinder_ 
bekommens hinaus ist, falls er es wUnscht'. 



der Erbtheilung" . Der ganze Begriff . wird überhaupt nur voll 
"Einigen" angenommen; denn da die sich selbständig Besetzen
den regelmässig auch als gleich heirathend gedacht werden, so 
kann er ja auch unter den Begriff der Entzündung des Hoch
zeitfeuers mit subsumirt werden. Dagegen die bei dem dritten 
Unterfall in Reunion Bleibenden werden wir mit jenem zweiteJ1: 
Hauptfall (b) zusammenzustellen haben, wo gleich "nach dem 
Tode des Hausherrn der Aelteste selbst" das Hausfeuer ent
zündet. Hier wie dort besteht die alte unzerrissene Gemein
schaft, die im Namen des verstorbenen Hausvaters vom ältesten 
Bruder in des Hausherl'n Sinn und Namen fortgeführt wird. 
Es lebt also, nach delr interimistischen' Unterbrechung in der 
Ulll'einheitswoche nach dem Tode des Vaters, noch immer seine 
heilige, von ihm ungeschiedene, Heerdflamme. 

2) U eber diese, sei es anfängliche, sei es reunirte Erb
societät lehren nun die Sütras Folgendes. 

a) Die definitive Erbtheilung 2 a) ist für die Erbsocii noch 
nicht erfolgt. Beides (Erbsocietät und Getheilthaben) steht zu 
einander im Gegensatz. Die definitive Erbtheilung steht unter 
der uralten, freilich sehr umstrittenen Manu-Norm: "Manu 
theilte sein Gut unter seine Söhne" (vgl. § 39). Ich hebe in 
Betreff derselben hier nur hervor, dass nach Gautama: dem 
Aeltesten, Mittleren, Jüngsten ein Additionaltheil zukommen 
kann, G. 28, 0-7; oc1er dass man dem Aeltesten zwei Theile 
gewährte, während die übrigen Söhne je einen Theil erhielten, 
G. 28, 9. 10; oder dass mall nach der Seniorität die Auswahl 
gewisser Gegenstände gestattete, G. 28, 11-13; Vi. 18, 37; 
Vas. 17, 42-45; dass aber im U ebrigen das P ri nc i p gl ei
ehe l' T heil u n g galt, G. 28, 8 ,alles übrige (Vermögen soll) 
gleich getheilt werden'. An sich war das indische Dharmarecht 
der Vornahme der Theilung günstiger gesinnt. Dadurch erhielt 
jeder Bruder seine eigene Feuerstelle, also es fand mehr Haus- . 
gottesdienst statt, mithin wurde für die ganze Familie nach 
damaliger Anschauung mehr geistliches Verdienst erworben, 

2a) Das technische Wort für Erbtheilung ist ein dem Sanskrit und 

Griechischen gemeinsames; Curtius NI'. 256: Skt. daye theile, theile zu, nehme 
Antheil; däyas Antheil, Erbtheil j Gr. IlC(Teo/J.cH theile zu. Veber die alte Klage 

el, 1lC(,'I)'w~ C(?pecHV: GIRG. S. 93 ff.; S. 496 f. 

_----........ -----------------~-- 11 
I 
! 
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als wenn beim SitzellLlelbell in ullgetheiltel1 Gütem nur der 
älteste Bruder für die vereinte Familie den Hauso'ottesdienst 

~ 

vollzog; G. 28, 4 ,in der Theilung liegt eine Vermehrung des 
geistlichen Verdienstes'. Aber wo die Erbsocietät in der ein
zelnen Familie beliebt wurde, da lag in diesem gemeinsamen 
Rauscultus des ältesten Bruders der rechtliche Grundgedanke 
der Institution deutlich vor Augen. Der Erstgeborene erhiilt 
das Ganze unter seine Verwaltung an Vaters Statt. Also 
es besteht nicht etwa clie Auffassung eines ihm zustiincligen 
Primogeniturrechtes (wie behauptet worden ist), sondern clie 
ErLsocietät bleibt, so lange sie auch dauern mag, immer nur 
eine interimistische Einrichtung, auf die spiiter die definitive 
Erbtheilung folgen wird. Da aber erst mit dieser Erbtheilung 
die eigenen, vom viiterlichen abgeschiedenen, Hausfeuer begin
nen, so liegt darin zugleich, dass die Verwaltung cles gemein
samen Hausfeuel's, und somit der ganzen Gemeinschaft durch 
den Aeltesten, als einstweilige Fortführung der alten Henschaft 
des Vaters, als wenn dieser noch lebte, erscheint; G. 28, 3 
,oder das ganze Vermögen (mag) an den Erstgeborenen (kom
men und) er soll die Uebrigen wie ein Vater halten'. Dies 
ist es auch, was Apastamba II 6, 14, 6 in den leicht m'ssver
stäncllichen Worten ausspricht: ,Einige erklären, ~dass . der äl
teste Sohn allein erbt', wobei der. Commentatol' Harac1atta er
läuternd hinzufügt: "Die Anderen leben [d. h. bis zur defini
tiven Erbtheilung] unter seiner Protection" ß). 

b) Die demnächstige definitive Erbtheilung wird auch bei 
der interimistischen Gemeinschaftsfortführung immer im Auge 
behalten, d. h. nur Diejenigen sind in letzterer Quoteninhaber, 
welche in ersterer einen selbständigen Theil erhalten werden. 
Das aber sind Diejenigen, welche in der Lage sind, demnächst 
selbständige Haushalter zu werden. Töchter sind anfangs nicht 
auf einen Erbtheil berechtigt, sie erhalten (s. u. § 80) nur den 
Schmuck der Mutter; Vas. 17, 40. 41 ,nun (folgen die Regeln 

3) Da die v ä tel' li c he Herrschaft fortgeführt wird, so mUssen auch die 
Schulden des Vaters ungetheilt bezahlt werden; Vi. 6, 35. 36 ,so soll die Schuld 
des Vaters bezahlt werden von (irgend Einem) der BrUder (oder deren Söhnen) 
vor der T he i 1 u n g j aber nach der 'l'heill1l1g sollen sie getrennt IlIlch ihren 
Antheilen an der Erbschaft bezahlen'. 

L e j s t I Altarisches ius gentium. 27 
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betreffend) die, Theilung des (väterlichen) Guts u nt erB ril ~ 
d ern. Ijasst die Töchter das Hochze~tsgeschenk ihrer Mutter 
theilen'. Aber. auch unter den Brüdern sind von der Theilung 
ausgeschlossen die, welche als Eunuchen oder Wahnsinnige 
keinen eigenen Hausstand begründen können, G. 28, 43; Vas. 
17, 54. Ihnen muss von der Gemeinschaft der Geschwister del~ 
Unterhalt gewährt werden, Vas. 17, 54; Vi. 15, 33. Ferner 
sind von der Theilung ausgeschlossen die Brüder, welche auf 
Gründung eines eigenen Hausstandes durch Eintritt in den 
geistlichen Ordensstand eines perpetuellen Schülers, Eremiten 
oder Asceten verzichtet haben, Vas. 17, 52. Auch wenn nach 
dem Tode des Hausvaters gleich definitive Theilung beabsichtigt 
wird, so muss doch damit gewartet werden, bis die schwangere 
Wittwe geboren hat, Vas. 17, 41. 

c) Die Einheitlichkeit des Erbvermögens spricht sich darin 
aus, dass auf ihm die Verbindlichkeit ruht, die Angehörigen 
der Familie, wie die nicht erbfähigen Kinder, die Wittwe cles 
Verstorbenen im Nigoya, Vas. 17, 62, zu unterhalten. Ferner 
in dem Ace res c e n z r e c h t e, welches den Gemeinschaftstheil~ 
habern zusteht. Allerdings tritt dies Accrescenzrecht nicht ein, 
wenn ein (schon verheiratheter) Theilhaber mit Hinterlassung 
männlicher Nachkommenschaft verstirbt; hier treten diese in 
seinen Theil ein. Fehlen ihm aber Söhne, so haben alle nicht 
reunirten Brüder das Accrescenzrecht 4), während, wenn eine 
Reunion stattgefunden hatte, nur eHe reunirten Theilhaber am 
Accrescenzrechte theilnehmen fi). War dagegen die Erbschafts~ 
societät bereits durch die definitive Erbtheilung gelöst, und 
einem der früheren Theilhaber wird nunmehr ein Sohn geboren, 
so können die anderen früheren Mittheilhab(lr auf Accrescenz~ 
recht keinen Anspruch erheben 6). 

4) G.28, 27: the heritage 'of not re un i ted (brothers) deceased (without 
male issue goes) to the eldest (brother) [Haradatta: ,the word eldest is used to 

give' an example (wohl besser: es kommt an den Aeltesten, weil er der Vet'· 
walter der ganzen Gemeinschaft ist); the property goes tot h c b rot he 1'S, 

not to t1le widow, nor to thc parents; that is the opinion of the venerable 

teacher']. 
5) G. 28, 28: if a reunited coparcener dies (without male issue) his re

united coparcener takes the heritage. 

6) G. 28, 29: a son born after partition takes exclusively (the wealth) of 

his father. 
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cl) Während des BestallueS der Erbschaftssocietät fällt das, 
was die einzelnen Theilhaber durch gewöhnliche Thätigkeit er~ 
werben, in die Gemeinschaft, während das aus gelehrter Thä
tigkeit Gewonnene [eine offenbar späterePrivilegirung der 
Brahmanen] zu Sondergut der gelehrten Theilhaber wird 7). 

Vorstehendes mag zur Veranschaulichung der Erbschafts
societät hier genügen. Es zeigt deutlich den altarischen Grund
gedanken. vVas durch das gemeinsame, heilige Heerdfeuer zu
sammengehalten wird, das bildet eine sacralrechtliche Koinonie. 
Es steht unter der Regierung Dessen, dem als hauspriester
licher Autorität die Besorgung des heiligen Feuers obliegt. 
Das ist zunächst der Hausvater. Diesel' ist seit Entzündung 
des Hochzeitfeuers der eigentliche Regent des Hauswesens. 
Stirbt er, so kann unter Umständen das väterliche Hausfeuel' 
vom ältesten Sohn noch fortgeführt werden 8). Alsdann lebt 

7) G. 28, 30. 31: wh ai a lea1'lled (copa".ener) has acquired by his own 
efforts, he muy (at his pleasure) withhold from his unlearned (coparceners); 
unlearned coparceners shall divide (their acquisitions) equally. - Vi. G, 34 
,Eine S c h u I d, wclche von Theilhabern contrahirt ist, soll von irgenrl Einem 

von ihnen, der gegenwärtig ist, bezahlt werden'. 
8) Sehr nahe lag es dem arischen Sinn, bei dem ungetheilten Sitzen der 

Brüder in der Hauskoinonie auch gelegentlich ein e all e n B l' ii der n g e

me i ~ s eh a ft li c h e Fra u, also eine polyphratrische Ehe, zuzulassen. Diesel' 
Sinn tritt ja noch wieder in Sparta hervor (GIRG. S. 78 Not, r). Ueber die 
Rechtfertigung solcher Ehe haben die Inder sorgfältig nachgedacht. (Vgl. dar
über Bachofen , Ant. Br. I 17 ft~) a) Es wird rechtsgliltig vollzogene Ehe
schliessung vorausgesetzt: ,in gesetzlicher Form wird sie uns Allen Gattin sein 

nnd nach dem Rang unsers Alters die Ha n d jedes Einzelnen vor dem Altar 
el·greifen'. (§ 23.) b) Der altarischen allgemeinen Regel widerspricht 
solclle polyphratrische Ehe; ,die Welt und die Veden missbilligen es. Keine 
Fran giebt es, die einzige Gemahlin mehrer illänner wäre; nie haben unsere 
hochgesinnten Vorväter ei~ solchen Gesetze gehuldigt' [es findet sich keinerlei 
indische Andeutung, dass die polyphratrische Ehe ein Ueberrest "des regellosen 
Hetärismus der Urzeit", eine allgemeine "Mittelstufe der menschlichen Entwick

lung" gewesen sei]. "c) Der allgemeinen Regel gegenüber hat es aber allerdings 
geheiligtePräcedenzfälle von Ausnahmen gegeben; ,nein, keine Sünde 
liegt hier vor, Ein Pnr!llJa erzählt, wie eine Anachoretin, die tugendreichste 
allel' tugendhaften Frauen, GautamI, sieben ~ishis ehelichte'; u. s. w. d) i\Ian 
darf desshalb, nnter Festhaltung der allgemeinen Regel, an der aus nah m s
w~isen Siindlosigkeit· der polyphratrischell Ehe nicht zweifeln; ,ich er

kenne die höhere FUgung und das Geheimniss des Schicksals; ferne sei von mir 

die Untersuchung, ob Gott wohl oder Hbel gethall habe'. 
27* 
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bis zür definitiven Erbtheilung die arte Koinonie fort. J eden
falls ergiebt sich hieraus, dass die Societät als Fraternitätsge
meinscbaft eine uraltarische sacralrechtliche Institution genannt 
werden muss 9). 

, 
Z we i tel' A b s c h n i t t. 

Zwangskraft 'der potestas des Haushalters. 

66. (Einleitung.) - Nachdem gezeigt worden ist, wie sich 
das alte Haushalterrecht als eine durch die Elemente des Feuers 
uncl vYassers sacralrechtlich zusammengehaltene Gemeinschaft 
darste111t, muss die Frage erörtert werden, unter welchem 
Schutz diese Rechtsorganisation gestanden habe, und durch 
welche Zwangskraft dieselbe gegen Verletzungen aufrecht er
halten wurde. Es giebt kein Recht ohne eine ihm beiwohnende 
Zwangskraft. Wenn ich hier von Zeiten spreche, die vor' der 
gewohnheitsrechtlichen oder gesetzlichen positiv1n Feststellung 
weltlich-bürgerlicher Normen und der Aufrechthaltung derselben 
in fest organisirten Gerichten liegen, so habe ich mich bisher 
nüt dem öfters zu wiederholenden Satze begnügt, dass in Be: 
treff des J;tita und des Themisrechtes Jeder sich selbst schütze, 
und, wenn er sich im Rechte fühle, auf die Beihülfe der Götter 
traue (§ 28 Not. 7). Aber mit solchem allgemeinen Satze ist 
noch nichts gewonnen fi~r das Verständniss der Frage, wie wir 
uns im Genaueren die allmälige Umwandlung des alten Selbst
schutzes des Themisrechtes in den späteren gerichtlichen Schutz 
des Civilrechtes zu denken haben. Nur wenn wir die einzelneli 
Fäden zu entdecken im Stande sind, an denen diese Umwand
lung stattgefunden hat, werden wir an Stelle bIosseI' Präsum
tiOllen wirkliche, freilich immer noch sehr lückenhaft bleibende, 
geschichtliche Untersuchung gesetzt haben. 

Die Punkte, an die überhaupt angeknüpft werden muss, 
habe ich in meiner gräcoitalischen Rechtsgeschichte S. 480 ff. 
erörtert. Das Kleinkönigthum ist zweifellos eine aus der alt
arischen Zeit datirende indogräcoitalische Institution, ebenso 

9) Dass ausserdem in der Sütraperiode auch sehon Handelssocietäten Val'. 

kommen, wird unten § 74 Not. 2 heim Kauf erwähnt werden. 
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wie dIe potestas des Hausvaters. Ferner ist sichel', dass in 
diesen drei Völlml'll das Kleinkönigthum als erweiterte haus
herrliche Gewalt behandelt wird. Dem entspricht auch die rö
mische Terminologie: dem Hausherl'll wie dem König steht im 
Kreise seiner potestas die animadversio zu. Wie der König 
elen Verräther tödten darf, so kann auch der Hausherr Weib 
und Kind, wie die Sklaven wegen schlimmer Vergehen mit Tod, 
Veräusserung oder Verbannung strafen. Ein Beispiel solcher 
Verbannung eines Sohnes durch den Vater wegen Mordes eines 
Hausgenossen ist oben auch aus dem Kreise der griechischen 
Quellen mitgetheilt worden (§ 13 vor Not. 2: 8l;SA17AClf/8VOg v 1C 0 
'Cov 1CCI'C(!6g). 

Aber wie steht es mit allem Dem, was nicht in des Königs 
ursprüngliche potestas eingreift und was ausserhalb der Haus
genossenschaft liegt? Also wenn ein Hausvater selbst oder 
Einer seiner Hausgenossenschaft von Jemandem, der möglicher
weise ein anderer Hausvater oder zu dessen Hauswesen Ge
höriger ist, eine von cl~r animadversio nicht erfassbare Rechts
verletzung erleidet? "'ie haben wir uns im Genaueren nach 
arischen Grundanschauungen die SelbsthüYe gestaltet zu den
ken, und wie haben wir uns die allmälige Umgestaltung der
selben in gerichtlichen Schutz vorzustellen? Ich theile die 
Frage in zwei Gesichtspunkte: E n t w e der es wird gegen den 
Hausvater oder das "Seinige" eine Unthat verübt. Ich will 
dies die Criminalverfolgung nennen. 0 der er ist dem Haus
herl'll Etwas vom "Seinigen4" (Mensch oder Sache) abhanden 
gekommen, das er nunmehr reclamirt. Ich nenne dies die Ci
vilverfolgung. 

1. Die Criminalverfolgung. 

67. (Gegensatz des gewöhnlichen Mordes und des Eltern
mordes.) - Ich habe oben ausgeführt, dass die criminalrecht
lichen Grundelemente der Altinder durchaus dieselben sind, wie 
die gräcoitalischen. Auch bei den Indern giebt es die Lehre 
von der berechtigten Tödtung des Angreifers, und von der 
Reinigung eines durch casuelle oder culpose Tödtung Befleckten. 
Soweit sich hiefür Sühngerichte entwickelt haben, wie sie spe
cialisirt im attischen Delphinion- und Prytaneion-Gericht vor 



uns liegen, in' soweit kommt als Hauptgesichtspunkt in Betracht 
<lass es gerade im Interesse des Thäters liegt, die Sache VOl: 
Gericht gebracht zu sehen, damit gegenüber übler Nachrede 
sein Freisein von wirklicher Schuld constatirt werde. Man kann 
sich also denken, dass hier die Angelygenheit gar nicht durch 
einen Ankläger, sondern vom Thäter selbst dem Sühngerichtf 
vO~'gelegt werde. Wir können aber diese Fragen fortan bei 
Selte legen, um uns lediglich mit deljenigen Tödtungslehre zu 
beschäftigen, die in Athen in dem Palladium- und Areopag
Gericht ihre Verkörperung erhalten hat. In Betreff dieser 
Lehre ist der Fingerzeig von hohem Werthe, den wir aus dem 
oben dargestellten indischen Rechte entnehmen können. Bei 
den Altindel'll stehen sich (s. ob. § 50) ursprünglich einfach 
zwei Begriffe gegenüber: der gewöhnliche Mord und das mahä
pätaka des Eltel'llmordes. Jen e r wird' yom Bluträcher YCl'

folgt; aber dabei ist die in den Blutrachefehclen so mannigfaltig 
sich gestaltende Entschuldigung denkbar, dass die That in Auf
regung über früher Erduldetes g~schehen, also y6rzeihlich, und 
mithin durch Abzahlung einer Entschädigungssumme eine Bei
legung der "Feindschaft" (yairayätana) möglich sei. In un
seren indischen Sütras lebt die Blutrache nicht mehr 1), wohi 
aber noch das Compositionensystem. Die s er, der Eltel'llmord 
ist an sich absolut unverzeihlich [abgesehen von der Verzeihun~ 
des Parens selbst]. Diese ursprüngliche Unverzeihlichkeit, die 
sich aus der gar keine Entschuldigung zulassenden Hybris er
klärt, beweist sich gerade aus dem ältesten für dies mahäpä
taka eingeführten pl'äya<;citta. In marteryollster Selbstopferung 
erfand man ein Mittel des "Reinsterbens", also der Verzeihlich-' 
lmit nicht für dieses, wohl aber doch für jenes Leben und für 
ehrliches BegTäbniss. 

1) Eine Reminiscenz an dieselbe enthält die schöne indische Sage vom 
Königssohn Lebelang und dem König Brahmadatta (Oldenberg, Buddha S. 299 ff.): 

"Br. hat me in e n Va tel' und me i n eMu tt e l' g e t öd te t. Jetzt ist die 

Zeit für mich gekommen, meiner Feindschaft Genüge zu thun". In 
der Ueberlegung, dass "unsere Feindschaft durch Feindschaft nicht zur Ruhe 

kommen würde", schenken sich Beide das Leben, reichen sich die Hände und 
schwören, einander nichts Böses zu thun. Sie erfüllen damit das letzte "Vort 

von Lebelangs Vater: "nich t durch Fe i n d schaft kom m t F ei n dscha ft 
zur Ruh e, Durch Nichtfeindschaft kommt Feindschaft zur Ruhe". 
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Ich glaube nunmehr nachweisen zu können, dass diesel' 
selbe zweifellos bei den Altindern bestehende Gegensatz yon 
gewöhnlichem Mord und von Elternmol'd auch der altgriechische 
ist. In Athen hat sich die Frage vorzugswei,se an die von den 
Griechen in der mannigfaltigsten vYeise behandelte Orestes
Sage angeknüpft 2). In der Aeschyleischen Trilogie haben wir 
eine dieser Behandlungen vollständig vor uns. Es kommt mir 
nicht in den Sinn, dem Aeschylos von dem hochpoetischen 
Werthe seiner tiefergreifenden Schilderung auch nur ein Stück
chen rauben zu wollen. Aber es ist doch klar, dass er sich 
nicht Alles selbst ausgesonnen , sondern ein umfängliches yor
handenes Material traditionellen griecMschen Sagenstoffes poe
tisch verarbeitet hat, Gerade die Art seiner Verarbeitung er
höht sein poetisches Verclienst. Versuc~en wir nun diesen alt
traditionellen Stoff uns zu reconstruiren. Wenn sich daraus 
ganz derselbe Satz el'giebt, wie jener altindische, so werden wir 
berechtigt sein, denselben für einen proethnischen Grundgedanken 
des altarischen Criminalrechtes zu erklären. -- Ich gehe jetzt 
auf die genauere Analyse des Aeschyleischen Sagenstoffes ein. 

A. Die Blutrache. 

68. (Gerichtsorganisation für die vom Bluträcher zu ver
folgende That.) - In dem Blutracherecht haben wir die tech
nische P ri y at f ein d s c haft der alten Zeit vor uns 1). Vor
zugsweise hat sie ihre Geltung ausserhalb des Bereichs eines 

2) Bachofen meint (und Kohler hat ihm darin zugestimmt), dass in der 

Orestes-Sage ein griechischer Ueberrest des uralten tellul'ischen "M u t t e r

r e C h t es" nachweisbar sei. Hat man aber verfolgt, wie der ganze altal'ische 
Rechtsbau auf dem P 1\ l' eIlt a 11' e c h te errichtet ist, so ergiebt sich von vorn 

herein, dass diese Ansicht auf einem Missverständniss beruhen müsse. Der alt
arische Gegensatz 1st nicht: Unverzeihlichkeit des l\luttermordes und Verzeih
lichkeit der übrigen Mordthaten (insbesondere auch des Vatermordes), sondern: 
Unverzeihlichkeit des Elternmordes und mögliche Verzeihlichkeit der sonstigcn 

TÖdtungen. Dass dies auch vollständig für die Orestes-Sage zutrifft, wird sich 

aus der nachfolgenden Darstellung ergeben, 
1) Die Blutrache ist ein bei den verschiedensten Völkern, je nach den man

nigfachen Gestaltungen des Geschlechterwe.sens, in grossen Verschiedenheiten 

auftretendes Rechtsschema. Ich verfolge hier nur die arische Blutrache-,lnstitll

tion, lInd auch diese nur innerhalb der indogräcoitalischen Grenzen. 



" Geschlechtes.' Sie wüthet überwiegencl, als eine kaum je abzu-
schneidende Kette von Mordthaten, zwischen vei'schiedenen Ge
schlechtern. Aber auch innerhalb eines Geschlechts kann sie , 
als ein durch die animadversio des' Fanlilienhauptes nicht 
mehr zu bändigendes Unglück, Fuss fassen, und gerade in die
sem Gebiete ist sie für die jtJristische Prüfung ihrer einzelnen'" 
Elemente von besonderem Interesse. Das Atridengeschlecht 
bietet in diesel' Hinsicht reichen Stoff 2), den ich 'in Anknüpfung 
an die Aeschyleische Darstellung zerlegen will. 

1) Das Blutrache-Institut ist das durch die Tödtung her
vorgerufene Feindschaftsverhältniss zwischen dem Thäter (und 
den Seinigen) einerseits, und dem nächsten zur Rache verpflich- . 
teten Blutsverwandten des Erlllordete.n andererseits. Aus dem 
Atridengeschleclit reihen sich die Fälle so aneinander. Atreus 
setzt zu eklem Mahle seine Neffen ihrem Vater Thyestes zur 
Speise vor. Dafür ist des Thyestes Sohn, Aegisthos, Bluträcher 
gegen Atreus und seinen Sohn Agamemnon. Damit ist der Un-

'glück bringende Rachegeist des Geschlechts, der ~Aaa'l'Ct/(! oder 
der OCl/fUt/li /,f.lIlII7g 'Cl}ao'8 3

) wach geworden, Ag. 1475. 1500. 
1505. Derselbe erzeugt neues Unheil, indem er den Agamemnon 
verleitet, um das Absegeln der Flotte trotz der widrigen Winde 
zu bewirken, die Tochter zu opfern. Das ist, wenngleich von 
den Priestern angerathen , Blutschuld, wofür der Mutter Kly
tämnestra die Rache obliegt, Ag. 1412 (1!:Jva8l1 CI[nov nCltoCl 

rptA'Ca7:1J11 EflOl). Klytällll1'estra und Aegisthos, mit einander in 
Ehebruch lebend, ermorden nun, Jedes sich auf Rächerpflicht 

2) Ein Fall der Tödtung cles mndes dur c h die Mut tel' wird noch Ri

ket, 65 erwähnt: ~unl:J'r)al oe 1tC'lIOO, f!.opov, w, C'lv't'oCPOV(i), b)AE't'O 11:PO, X,ElPO, 
f:JEV ouaf!.chopo, lto't'ou 't'uX,Wv. 

3) Der BegrIff des Rachegeis tes ruht auf dem des Fluchs (der dprJ.) des 
Verstorbenen. Er hat also einen gemeinsamen Grnndgedanken mit der El'inys 

des getödteten Parens, und so kommt es, dass in der späteren Zeit der rh&'at(i)p 
des Verstorbenen, der vom nächsten Verwandten fordert, dass cl' seinen 'l'od 
räche, auch mit unter deu Begriff von Er i n y s im w. S. gefasst wird, Wir 
werden dies unten sich noch gen au er erklären sehen, Ursprünglich aber sind 
der Geist, der den Bluträcher zur Ausübung seiner Pflicht drängt, und der 
Geist des gemordeten Pareus, der die Verfolgllllg des l\lörders, als EI tel' n _ 

E ri n y ~, selbst iibel'l1immt, die Personificationen ga\lZ verschiedener' Rechts
institute. 
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stützend, zusammen den Agamemnon. Hiefür erhält Orest 
Recht und Pflicht der Blutrache. Indem er den Aegisthos 
tödtet, ist die Blutrachefrage zwischen ihnen erledigt. Indem 
er seine Mutter Klytämnestra wegen des Gattenmordes 4) tödtet, 
thut er nur, waS er thun musste. Aber nunmehr erhebt sich 
gegen ihn das alte, Moirenrecht der Eltern - Erinyen, das gar 
nicht danach fragt, welche Schuld etwa die gemordete Mutter 
ihrerseits auf sich geladen hatte, und dass der sie mordende 
Sohn zu der TImt durch den aAdarltl(! (Erinys im w. S.) seines 
von seiner Mutter gemordeten Vaters gezwungen wurde; Choeph. 

CI I') 1:: \ J' , \ "'" 924: O(!CI, (PV"'CI~CIt fl r; 'C (! 0 g 1i/,X,07:0vg %VlICig. - 'CCig 'Cov n: CI-
, .1" - I ".1' '[,' (! 0 g uli n:ltIg rpv/,ltI, nCl(!/ltg 'CClu8; 

2) Das treibende Element in der Blutrache ist der Rache
geist des Erschlagenen. Indem der GeWeltete sich jetzt im 
Jenseits befindet, hat er im Diesseits, als unlöschliches Kenn
zeichen, als R ä c he l'm al, den von der Erde getrunkenen Blut
fleck zurückgelassen. Von jenem Rachegeist und diesem das 
Land unrein machenden Blute wird der nächste Ver
wandte unablässig getrieben, seiner Rachepflicht nachzukommen, 
und der Mörder immerfort· wegen seiner 'l'hat in Angst und 

".. 
4) G a t t e n mord nnd E I tel' n mord liegen nach Auffassung des hohen Al-

terthums in ganz verschiedenen Gebieten. Vom Elternmord, dem indischen lIla
häpätaka, wird in Betreff der Griechen alsbald ",iter die Rede sein. Die Gat
tenlödtung wird, wenn der Mann seine Fran tödtet, meist \Intel' den Gesichts
punkt der hausherr lichen animadversio fallen. Wenn die Frau ihren Mann 
tödtet, so wird bei den Indern die aus des Mannes Famlie Ausgestosselle nnd 
unter die Gewalt des Vaters Zurückgefallene von Diesem gerichtet worden sein, 
bis dann für diesen Fall Königsstrafen eingefühl,t worden sind, § 56 NI', 11 E. 
- Bei den Griechen stellt Aeschylos Gatten- und Elternrnord folgendermasscn 
gegeneinander, Enm. 213 ff.: Die Gattentödtung rUckt erst das neUel'e Themis
recht der olympischen Götter mehl' in den Vordergrund; Hera nnd Zeus halten 
auf die Unverletztheit des Ebebundes; das alte Moirell1'echt der Erinyen kUmmert 

sich nicht darum: '1\', ltap" l.hlf!.C'l ltC'l~ ltC'lP' ovo~v 'l]lte aOI "HpC'l, 't'ÜdCl, ltC'l~ .110, 
ma't'EVf!.C'l't'C'l. Dagegen den Erinyen ist von Ul'alter Zeit hel' vorgeschrieben (ganv 
ljf!.rV 't'oiho ltpoa't'E't'C'lyf!.€VOv), den Vater- und Muttermörder , der das Blut Derer 
vergiesst, die ihn gezeugt haben, aus dem Hause zu treiben ('t'OU, f!.'r)'t'PC'lAO lC'l, 
ilt OOf!.(i)V iAC'lVVOf!.EV). Dass die Erinyen den Gattenmörder nicht verfolgen, er
klärt sich daraus, dass diesel' nie h t das ei gen e Bin t ver go s sen hat:. 't' 1 

, "" ( ' ''' c.'" '~' .,., r yap YUVC'llltO, 'fjn, C'lVOPCl 'Ioaep a'~; - 0 V lt Cl V y. v 0 I oJ 0 f!. C'l I /J. 0, C'l V E; V't' " • 

cpovo •. 
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Schrecken erhalten; Choeph. 66 "durch das von der Nährerin 
Erde getrunkene Blut wurde der Mord nie 'zerfliessend 
fest als ein Rächer (dTClr; cp6vor; rcf;n1lyev o'/; olCleevoClv); 
die schwerleidende Verblendung zerreisst den Schuldigen bis 
zum Ueberschwellen der gewaltigen Krankheit". 

Der auf der besudelten Ercle festgemachte Mord fordert.. 
Zweierlei. Der besudelte Thäter muss vom Bluträcher gestraft 
werden, oder man muss, wenn möglich, den Thäter entsündigen;' 
das besudelte Land aber muss gereinigt werden. Die Bestra
fung des Thäters durch den Bluträcher fordert nicht b10ss der 
Rachegeist des Getödteten, sondern auch die Götter verlangen 
sie als eine Nothwendigkeit. Das ist Themisrecht. Orest sagt 
(Choeph. 269) "niemals wird mich des Loxias gewaltiger Orakel
spruch verrathen, der mir befahl, diese Gefahr zu bestehen, 
und stürmische Verwirrung meinem Herzen anzeigte, wenn ich 
nicht die am Vater Frevelnden durch gleichen Tocl strafe". 
Bei solcher Ausführung wird erwartet, dass zu der vom Gott 
befohlenen Rachethat der Gott auch seine Hülfe (eisten werde; 
Choeph. 18: (J Zev, Mr; pe uLaCla.[}Clt flOeOV nCiTeOr;, yeJlov 08 
aUNlCIXor; .[}e/"wv sflOL 5). Und in der That wird denn auch die 
Rachestrafe unter dem göttlichen Beistande ausgeführt; Ag. 
1280: "es wird üns ein anderer Rächer kommen, der mutter
tödtende Spross, der Strafvollzieher seines Vaters (n 0 t l' cI 'C W e 
n CI'C e 0 r;). Ein fern diesem Lande herumirrender Flüchtling 
kehrt er heim, den Freunden dieses Unglück zu endigen" 6). 

Die Art, wie der Bluträcher den Thäter zu strafen hat, 
ergiebt sich aus dem Ta li 0 n sb e griff; Ag. 1323: ~Uov 0' 
sne'uy,,oflClt neor; va'CCI'Cov cpwr;, TOlr; sflOlr; 'CtflClOeOlr; S X(J e 0 1 r; 
cp 0 v eva t 'C 0 1 r; S fl 01 r; Tl l' e l v 0 flOr;. Es ist uralter Thes
mos, dass, so wie Einer thut, so er auch leiden muss; Ag. 1561 : 

I I)., I ..1') (, '.l' " l 

cpeeet CPeeov'C, ex,'Ctvet U 0 XCllJlWV. fuvet Ue fUflVOJl7:0r; cl' 

5) Vgl. noch Choeph, 460: "Ap'tJ<; Ap~r ~Uf/.~(,(Aer, 6()(r,~ 6()((,(. 1c.l 5_ol, 
)(p(,((v~'r' iv/l()(!Jl<; (a()((,(<;). 

6) Choeph. 946, Die Vollführung der Blutmche (aOAtOcpp!JlV ltOtVct) ist das 
'Werk der den Thäter ergreifenden Zeustochter, welche die Sterblichen: Ge
l'echtigkeit nennen (1:::lty_ a' iv fl.rl.Xq. X-po<; i'l''tJ'l'ufI.!Jl<; 6to<; )(Op(,(, - 6()((,(v 
ai VtV ltpoo(,(yop_uof/.ev ~POTO\. 'l'uX6'1'l'~' )((,(AW<;, - sie haucht den Vel'derhens-Zol'l1 
IIlIf die Fe i n d e (oAe5ptov 1l;v~o\jo' & v iX 5 P 0 r ~ )(OTQV, 

~ 421, -

.[}eOJl(L) d lOr; n CI.(J e t v 'C 01' l! e ~ CI V 'C CI. {J s a fl t 0 V Y c; e 7). Dem 
Feinde muss man gleiche Uebel bieten, Choeph. 123: TOV h
,(J e 01' aV'CClfU3{(3C1a{J(Xt xaxolr;; also: feindliches Wort auf feind
liches Wort (Choeph. 309: aVT" ft8V sx,(Jear; y},,(Jaal)r; h:Jea 
y/,,((jaaCi 'CeAe!a.[}w), Wunde tim Wunde (Ag. 1430: 'ClJfl!lCl 'C!Jfl
ftCI'Ct TelaC/t), Tod um Tod (Choeph. 144: TOUr; x,TeLvo,/,wr; &vn
X,CI'C,(JClVelJI) 8). 

Insbesondere das "Tod um Tod", die eigentliche Blutrache, 
fassen die Griechen als urälteste Dike, wie sie sowohl von dem 
Moirenrechte, als vo:Q. dem neueren Rechte des olympischen 
Zeus anerkannt werde; Choeph. 306: &}"X, clJ f1eY(XACIt 1VI 0 I e CI t, 
d t 6.::l'e v Tf70e TeAev'Ci'J.v {; T ° 0 L x CI t ° V flew(3C1{V8t. Die Blut
rache ist schon nach dem alten Recht der chthonischen Götter 
das aus dem Unrecht hervorgehende Recht, die vVieclerherstel
lung des gebrochenen Rechtes (Ohoeph. 398: O{X,ClV 0' s~ &01-
x,cvv arc(XtuJ:. x,}"fi'Ce 08, Ta x.(}ovLcvv Te T{flCll). Es ist Ur-No
mos, dass die Blutstropfen , welche die Erde getrunkew hat, 

h 4 )" ,I , 1 anderes Blut fordern; C oeph. 00: ClM(I 1'0 f/!l8r; fleV cpOJllClr; 
, '" ~ )/, , ~ 'l' RN' aTClYOVClr; XVflf.VClr; er; neuov ClM'oO neoa(Xt'Cetv CltflCt. I'0(i' YCie 

}"olyor; 'EetVVV [hier ist nicht die eigentliche (Eltern-) Erinys 
gemeint, sondern die Erinys i. w. S., der den Bluträcher zur 

'b d " I ] 'N I 0. I )1 That trm en e CI"Clauue naeCi TWV ne0'Ceeov cp"lflE.nuV a'ClIJl 
~T ieClJl sna')'ovaClv S% llT'{). 

Der Bluträcher ist zugleich Rächer (Diketräger) und Rich-
eh h 11 " ~ » ~ ~ 1 »\ R N tel' ; ,oep. 9: e",{Jetv uv ClV'COLr; UCilfLOV 'I) IJeouuv 'Ctva -

nouea 0 tX CI a 'C ~ V ~ 0 t %rl cp 6 e ° v J"Syw; Er vollführt sein 
schweres Amt unter Beistand der dLx,17; Choeph. 497: rrcot oL-

)/ ", ,,)\, ( 1 ()') 1 ~ , Xl)V w",,,,e aVflflClXov cpt"'Olr;, 1) TClr; 0 flOlCIr; ClVTOr; ClV'ClUOr; "CI-
{JeIJl, etn:ee xeCl'(1).[}eLr; r' avuJIlx,1)aClt ,(Je}"etr;. Aber es liegt am 
Tage, dass dies uralte Moirenrecht, das auch von der Themis 
der neueren Götter anerkannt ist, in der aus der That sich 

7) Choeph. 313: apcXo(,(vn lt(,(5~rv, 'I' p q e p !Jl V fI. v !J 0 ~ 'I' rI. a e CP!Jl ve r. 

8) Vgl. noch Choeph. 930: 1:)((,(ve~ Sv ou xpijv, )((,(l 't'o fI.'Ij xpec.lv ltrl.5_. 
Hepta 601: Cit'tJ_ Cipoup(,( 5cXv(,('l'oV i)()((,(plt(~.t(,(t. - In dem Talionsprincip liegt 
die Rechtfertigung, dass die Tödtung des Thäters durch den Bluträchel' eine b e -
re c h ti g te ist, also an sich damit die Aügelegenheit zn Ende sein mnsste, 
wenn nicht die Gegner sie anders interpretirten und IIl1S qer rächenden Blutthat 
elen Anlass )'lU neuer Eache !\hleiteten, 
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immer neu erzeugendEm Rache, delil Hin und Her des Besiegt~ 
seins und Siegens·, eine Kette von Unglück in die Geschlechter 
und die Volksgemeinschaft trägt. Die Tödtung, die der Eine 
als Strafe für früher erlittene Unbill ausführt, sie gilt dem 
Andern als neuer Angriff, die wieder neuen Strafmord fordert._ 
So häuft sich Leid auf Leid, und die davon Berührten sinel, 
zum Unglück geboren; Ag. 1338: VV1J 0' 8[ n(!od(!cvIJ ClTfl' &no

TB/aCig xCIi TOlm {}C/1JOvm {tC/1Jeoj) txUCV1J nOlVag {tCl)l[(U/Jl' 87U-
J J ( ')\ "I: (3 ~ , ~ j> J " I j>' X(!ClI1'6l, Tlg nOT WJ 8V",CllTO (!OTCVj) Clal1'81 UClLIIOl't CPVl'ClI Tau 

) , 
mWVCV1' ; 

69. (Fortsetzung. - Gerichtsorganisation für die vom Blut
rächer zu verfolgencle That.) - 3) "Vie bei den Indern sich 
an die Blutrache das Präya<;citta-System angeschlossen hat, so 
finden sich auch bei den Griechen neben der im Uebrigen gel
tenden Blutrache mannigfache sühngerichtliche Eindchtungen, 
worin der Mörder persönliche Reinigung emp#ngen konnte. 
Es wird uns in dem Falle des Adrast (§ 13) berichtet, dass 
die griechischen in dieser Richtung geltenden Gebräuche nicht 
wesentlich von den lydischen verschieden gewesen seien. Wir 
werden danach annehmen dürfen, dass die so mit den lydischen 
einheitlich zusammengestellten griechischen Bräuche (Ta lJOfllS6-

p8IJCI) im Wesentlichen auch in den einzelnen griechischen Po
leis und Heiligthümern dieselben gewesen seien. Auch wird es 
schwerlich Bedenken haben, den Inhalt dieser Bräuche sich 
[wenn auch mit verschiedenen Abstufungen] so zu denken, wie 
er bei der (unten noch weiter zu besprechenden) sühngericht
lichen delphischen ·Reinigung des Orestes 1) hervortritt. Da
nach bestand die formellste Art der Reinigung in Folgendem. 

1) Es gab offenbar mehrfache Arten der Reinigung, auch weniger formelle. 
Eine derselben beschreibt nach den Elfegetenschriften der von Petcrsen S. 178 
citirte Athenäus IX p. 4.09 P: Das dn:ovq.qJ.a ~n:~ TWV TOV, ivayef, )w::JalpovTülv. 
a) Graben einer Grube gegen Abend des Grabmals (es wird also vorausgesetzt, 
dass der Mörder jetzt sich da befindet und in die Grube tritt). Der Reinigende 
nach Abend schauend, giesst Wasser hinab und ruft die unteren Götter an: 
"Euch, denen es nöthig und '1' h e mi s ist, sei dies dn:oVl/J./J.a dargebracht". Dami 
HerabschUttnng von Oel oder Salbe [/J.vpo,]. h) Hierauf nimmt der Reinigende 

[dn:ovl\jJ&/J.e~o'l und seine Opfergenossen [oi tf.).XOl ot cm).axv.vovTE~ = die nach 
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a) Sie bezieht sich auf die Per s 0 n des T h ä tel' s. Diese 
wird dadurch rein und fleckenlos, während sie als eine be
schmutzte sich nach den über den Hiketes geltenden Grund
sätzen (s. § 60) genaht und interimistische Aufnahme gefunden 
hatte. Apoll sagt vom Ol;est (Eum. 576): "dieser Mann ist 
ein Hiketes meines Hauses und ein Ephestios meiner Penetra
lia. Ich machte ihn von diesem Morde zum Katharsios" 2). Ist 
die Entsündigung erfolgt, so ist der Thäter nUl1nH~hr auch an 
anderen Orten als persönlich rein anzusehen; Eum. 473: "Du 
bist (sagt in Athen die Göttin von dem ,in Delphi gereinigten 
Orest) nach richtig erfülltem Nomos rein und fleckenlos als 
Hiketes zu meinem Hause gekommen, und ich halte Dich den 
nunmehr (persönlich) Tadellosen meiner Polis in Ehren". 

b) Die Reinigung knüpft an den Grundgedanken an, dass 
der Mörder au seinen Händen durch die That beschmutzt 
worden sei (ou xCl8-Cl(!og X 8l (! Cl g , s. ob. § 48 a. E.). Diese 
Hände müssen durch sacralen Act wieder fleckenlos gemacht 
werden; Eum. 235 (Orestes spricht) "Herrin Athene, ich komme 
auf Befehl des Loxias, nimm gütig den &laaT(u(! Cd. h. den 
dem Rachegeist seines Vaters gehorchenden Bluträcher] auf. 
Er ist kein Befleckter und an seiner Hand Ungereinigter, son
del'll ein für die anderen Häuser und den Verkeht' der Sterb
lichen schou Gesühnter und mit Opferblut Abgeriebener" (ou 

I ) j») '(3 I ) 1 1) ) (31 \ JI j> 
n(!OaT(!OnCllOl' OVu ClCPOl Cll'TOl' xe (! CI, ClAlv Clfl rvVl' 17u17 n(!OaTe-

, \ "1 1 )I , , 0 I ) 
T(!lflflcl'Ol' T8 n(!og Clr;"O{(J[l' Olxolg 'XCII nO(!8~/wat P(!OTCV1I , 

Emu. 280 "das Blut an meiner Hand schläft und schwindet 
((3(!lset ya(! Cl1lw XCI~ fW(!ClLv8TC11 xe (! 6 g); das ~sll1a ist aus
gewaschen; als es noch frisch war, ist es an der Hestia des 
Gottes Phoibos vertrieben durch das reinigende Blut des getödte
ten Schweines". 

dem Opfer die Eingeweide des Opferthiel's Verzehrenden (die römische viscel'atid)l 
Wasser, reinigt nnd wäscht ab das Blut des zu Reinigenden [(f6cup ).aßwv xci:;)' 
alpe, dn:ovl~e TC at/J.a TOV xa~wpo/J.evo\)l. c) Nach Erledigung der Abwaschung 
wird das Waschwasser auch in die Grube gegossen [/J.eTa TO drrovl/J./J.a dva)l.(' 

V~ClW; (d. h. wohl: den Gereinigten aus del'·Grube erhebend) 01, '!'a~ t'nee),. 
2) l\Ian nnterschied noch im Genaueren die drei Stadien des Bittflehens, der 

Reinigung und der SUhnung. Petersen S. 189': "Soion in' dem Gesetze über den 

Eid, Pollux 8, 142: Tpef, ::Jeou, o/J.vuval xe).evel ::26).cuv: txeCllO'l, xa::J&pCllo'll 
d~axsCl"~pa (oder il;axeClr~pto·I)". 

.: 
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c) Der s a c I' ale R ein i gun g s a c t selbst wird uns Eum. 
439 ff. anschaulich beschrieben. (Ath.): "wenn dem Rechte 
trauend (nenOl{Jwg Tf o{xn) Du bei meiner Hestia das Götter
bild fassend sitzest, ein verehrungswürdiger Bittflehender in 
der Weise des lxion" [so darüber unten];· - 443 (Orest) "Her
rin Athene, zuerst werde ich Dir nach Deinen letzten Worten " 
die schwere Sorge nehmen. Ich bin kein um Reinigung Fle
hender und habe keinen Schmutz (ftVaog) mehl' an 
me i ne I' Ha n d, indem ich an Deinem Bilde niedersitze. Da
von werde ich Dir das grosse Zeugniss . sagen. Das Gesetz; 
das für Den gilt, dessen Hand mit Blutschuld befleckt ist, be
stimmt, das s er s turn m sei (acpij'ol'l' Ol' e hcu TfW ne/Aaflva tOl' 
1lOflOg) 3), bis die, von einem zur Reinigung von Blutschuld fä
higen Manne vollzogene, Schlachtung frischmilchenden Weide
viehs ihn blutig gemacht hat (l!(n;' ~v n(!og Ct11oeog eäflCJ.Tog 
XCl3aea{ov acpal'ai xa:tcuflagwat 'JIBO:t1)'AOV (JOTO'V). SO wurden 
wir schon längst vor anderen Häusern, und in seichter Wate
stelle (vadum), und durch strömenden Wasserd(u'chgang ge .. 
reinigt". 

Der Gedankengang ist deutlich. Die Mörderhancl ist be
fleckt. Die Schuld des Mordes kann von dem Haupt des Schul
digen nur dadurch abgelenkt werden, dass man ein stellvertre
tendes Thier büssen lässt, und das Blut dieses Thieres übel' 

3) DeI' 11: a). a fJ. v a [0 c; ist der a,h6xetp, der seine Hand mit dem Blute des 
Erschlagenen befleckt hat, Für ihn gilt der Satz, dass er sich stumm verhalte, 
bis er persönlich von dem an seiner Hand klebenden Makel gereinigt ist. Da
mit wird also, als Zustand v 0 I' der Reinigung, Dasselbe gesagt, als was die 
vorher citirte Stelle so ausdrückt: na c h der Reinigung (der Abreibung der 
Hand durch das Opferblut) ist er den 11:opevfJ.wn ßPOTWV wieder zugänglich, 
Dies zeigt sich insbesondere darin, dsss er in der oben (§ 63) besprochenen 
Weise zu der Xotvtuv(a Xepv(ßtuV zugelassen wird, Die bisher blutbefleckten 
Hände können nun wieder im heiligen Handwaschwasser sich 'reinigen. - Dass 
der 11:aAafJ.vafoc;-Begl'ift' in der Exegetenlehre eine bedeutende Rolle spielte. hebt 
auch Petersen S. 178 hervor: "Hllrpokration hat aus Antikleides eine Bezeich
nung für eine bestimmte Art von Afördern aufbehalten, die zeigt, dass die Exe
geten in Unterscheidung der FäHe und Feststellung der Gebräuche noch viel 
weiter ins Einzelne gingen als Platon: s, v. 11:a).afJ.vafoe;· TOUe; u. 0 TOX e t p (Cf. 

mae; dve).6nw; T] 11:a).c(fJ.·O [Curtius NI'. 345. Lat. pairna, Aps. folma, Ahd. 
v01ma, Altir. lam] 11:a).afJ.va(ove; lxdAOVV, <Je; xal 'AvnxAe:l8'1}e; ~v 'E~'I}'Y'~nxer 

V11:0o"ljfl.a (m". 
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die blutbefleckte Hand giesst. So vermischt flich das schuldige 
Menschenblut mit dem Thierblut. Indem dann die Hand in 
dem Quellwasser, in welches man tritt, abgewaschen wird, so 
wird zusammen mit dem Thierblut auch das' Menschenblut ab
gerieben. So ist die Person des Thäters rein geworden. Das 
büssende Thier ist bei den Griechen ein Schwein oder auch ein 
frischmilchendes Weidevieh 4). 

Man sieht, dass bei den Griechen im Wesentlichen dasselbe 
gilt, wie bei cle.n Altindern. Neben der Blutrache oder der an 
ihre Stelle getretenen Composition ist bei den Indern für jeden 
Mord ein (zu opfernder) Sünden stier zu geben; bei den Grie
chen ein Sündenschwein u. dgl. Weiter aber erkennt man hier 
genau die Grenze, jenseit deren alle Beziehung zwischen Alt
indern uncl Griechen aufhört. Der Gedanke des altindischen 
Präya<;cittasystems (der ja an sich einen sittlichen Fortschritt 
enthält), dass man dem Sünder zu seiner Reinigung ein seiner 
Uebelthat gleichartiges Leiden als Busse auflegte, ist ein spe
cifisch indischer. Die Griechen kennen ihn nicht. Ihre Vor
eltern werden schon vorher abgezogen sein, ehe er aufkam. 

4) Das griechische Entslindigungssystem baut sich alRo Ruf dem Grund
'gedanken des Mordes mit, die H ä ud e befleckendem, BIlltvergiessen auf, Daraus 
·erklärt sich, dass die Fälle des MOI'des 0 h ne Bill t ver gi es sen (repräselltirt 
durch 'rödtuug mit Gift oder Brandstiftung, vgI. § 48 a. E.) davou immer 
noch, sowohl im sacralen wie im biirgerlichen Rechte, getrennt "'halten werden 
)nussten. Dass gerade dieses Getrennthalten in dem attischen Gegensatz: TOV 

ßO\J~~u O'avra €V ,er lJ.uter €v{,XeO'':JlJ.t xal TOV ,] y,npl €pyu.O'afJ.EVOV 
Ißn~'b'!lhen ist, hat Wolfg. Passow's Dissertation de crimine ßov~evO'etuC;, Gött. 1886, 
[überzeugend nachgewiesen. Nur wird man diese uralte sacrale Rechtsordnung 
nicht mit ihm (S, 23 ft',) sich als erst in der athenischen Polis neu so festge
stellt zu denken haben. Und ferner wird man die frühere Ansicht nicht mit 
Passow ganz wegzuwerfen brauchen. Uraltarischer Rechtsgedanke ist, dass der 
bethätigte Tödtungswille (das ßovAeUet~) dem ausgeführten Verbrechen gleich
steht, Die s ßOVAEUEtV (das ja auch der XEtpl €pyaO'cl.p.evo" wie der mit Gift 
'oder Feuer Tödtende hegt) hat nicht bloss der das Verbrechen Versuchende, 
sondern auch der zum Verbrecllen Ans ti ft end e (Aegisthos), Also solchet' 
Anstifter (vgl. PIISSOW p. 17 not. 2) oder intellectueIIer Urheber ist nicht aus 
'dem Begriff der ßovAevO'te; allszuschJiessen. Auch die Griechen stellen ihn (den 
neben dem Thäter Stehenden) mit darunter j Aesch. Ag. 1612: A tyw':J' "ßp(~etV 
ev XlJ.xo[O'tV 00 O'ißtu, O'V 8' 8.v8pa tovlJ' 00 'P ll, I: 0' W X a T IJ. X T U. V e [v, fl.ovov 

IJ' 1:11:0tXtOV ,6vlJe ß 0 v A E V 0' a t qi6vov. 
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4) Dafür aber scheint. sich bei den Griechen eher, als die 
Inder über ihr Präyagcittasystem hinaus zu den Königsstrafen 
gelangten, die Blutrache unter eine Gerichtsorganisation des 
Gemeinwesens gefügt zu haben. Ich habe dies hier nur mit 
wenigen "Yorten zu berühren. Alle die Mordthaten die unter 
den Begriff der gewöhnlichen Blutrache fallen, steh~n in jenen .. 
alten wilden Zeiten unter dem Gesichtspunkte, dass sie wenn 
.auch mit Absicht begangen, doch möo'licherweise Ent;chuldi-o , 
gungen zulassen. Die That ist in der Aufregung oder als Ant-
wort auf früher erlittene Unbill begangen, und das gewährt den 
Stoff zu den Verzeihungsbitten (den Uren) des Thäters gegen
über dem Bluträcher, welche sich mit reellen Anbietungen von 
Beilegung der "Feindschaft" gegen Geldentschäcligung (dem 
aloiaaa[)en) verbinden. Wie sehr dies dem Charakter der alten 
Zeit entsprechend ist, beweist sich daraus, dass schliesslich im 
grossen Ganzen bei Indern sowohl wie Germanen die Blutrache 
~n einen~ genau ~estgest.ellten Compositionensystellf aufgegangen 
1St. Bel den Gnechen 1st es allerdings dahin nioht gekommen. 
Bei ihnen ist noch bis in ihre historischen Zeiten hinein die 
eigentliche Blutrache als Grundlage des Blutrechts immer fest
gehalten, aber sie ist unter gerichtliche Cognition gestellt wor
den. Der Bluträcher ist der Kläger vor Gericht 5). Der Thäter 
offerh't Entschädigung, und es ist Sache der Parteiverhandlun
gen bezw. der gerichtlichen Entscheidung, ob diese Entschädi~ 
gung anzunehmen sei, oder nicht. So erklärt sich die Ho
merische Gerichtssitzung auf dem Achilleusschilde, so das attische 
Palladiongericht [bezw. Areopag; s. u.]. Ich habe diese in 

5) Petersen S, 177: "Ueber den fr e i w ill i gen" [aber doch vielleicht im
mel' noch, als z, B. in der rixa begangen, als &XUlV interpretirbaren] "Mord wird, 
nachdem Ausschliessung von der bUrgerlichen und religiösen Gemeinschaft und 
die Ver p fI ich tun g der n ä eh s t e n Ver w a n d te n zur gel' ich t li ehe n 
Ver f 0 I gun g des M ö l' der s verfUgt, weiter bestimmt: ,dass dies mit gewis
sen Gebeten und Opfern an die Götter geschehen mUsse denen es obliegt dass 

" . " k0111 Mord 111 den Staaten vorkomme, leuchtet dem Gesetzgeber ein' welche 
Götter abor es sind und welche Art der Einleitung solcher Processe in ~eziehung 
auf die Gottheit am angemessensten, sollen die Gesetzeswächter mit den Ex e -
ge t e n und den Sehern und dem Gotte (ApolIon) festsetzen .und die ProceSse 
einleiten', Dann folgen Bestimmungeu Uber Richter und Todesstrafe, de Leg. 

9, 11 p. 871". S. 178. "Aehnliche religiöse Gebräuche kamen bei jeder absicbt
lichen Tödtung vor, Pollux 8, 65, 66". 

tneiner gräcoitalischen Itechtsgeschichte behandelten Fragen hier 
nicht weiter zu erörtern. 

B. De!.' Elternmord. 

70. (Die Verstossung.) - Bei den Altindern ist der Kern 
(les Mahäpätaka-Begriffs der Elternmord. Dieser steht dem 
Compositionensystem (vairayätana) als etwas völlig Anderes 
gegenüber. Er ist anfangs die absolut unverzeihliche Unthat, 
woran sich dann weiter der Satz anknüpft, dass (leI' Thäter 
durch grausame Selbstopferung fürs Jenseit rein werde. Erst 
durch die Erkennung diesef:l indischen Rechtssatzes bin ich ver
anlasst worden, mir die Frage vorzulegen, wie ~erselbe sich 
zum altgriechischen Rechte verhalte. Ich bin durcli die Aeschy
leische Trilogie zu dem Resultate gekommen, dass bei den Alt
griechen derselbe Rechtssatz bestanden habe. Ich lege jetzt 
das Material, worauf sich diese meine Ansicht stützt, zur Prü
fung vor. 

1) Die Blutrache wird, wie wir vorher sahen, von den Grie
chen auch auf das alte Moirenrecht zurückgeführt, aber sie 
wird als etwas von dem neueren Götterrecht Anerkanntes an
genommen. Danach führt Aeschylos (Choeph. 269 ff.) die Be
strafung der Mörder des Agamemnon durch den Sohn Orest 
auf einen ausdrücklichen Befehl des Loxias zurück. Aber dem 
gegenüber erklärt er in derselben Stelle den Elternmord und 
das dafür geltende Moirenrecht 1) für etwas davon ganz Ge-

1) In der Aeschyleischen Darstelluug von Orest's That ist nattlrlich vom 
1II u t tel' mord e die Rede, denn er hatte ja die !\futter und nicht den Vater 
getödtet, und Aeschylos hatte keine Verpflichtung, bei der Gelegenheit die ganze 
Doctrin vom Eltel'l1mord auseinunderzusetzen, Gerade desshalb aber ist die 
häufige Betonung des Mut tel' mordes keinerlei Beweis, dass es sich hier um 
einen Ueberrest deS' Bachofen'schen "Mutterrechtes" handele, Und dass dies 
gemeint sei, ist geradezu unmöglich, wegen der (in soweit doch feststehenden) 
111 ta ri sc he n rq u chI ehr e (§ 35), wonach dreien Klassen die Fluchk1'llft der 
Erinys zusteht: den Göttern (wegen gebrochenen Eides), den EI tel' n (wegen 
gebrochenen Obsequiums) und dem Schutzbedlirftigen. (wegen gebrochener Hu
manität). Also das Obsequium gegen Va tel' und Mut tel' (nicht ein einsei
tiges Mutterrecht) ist die Basis der Lehre von den als Erinyen den Orest ver
folgenden uralten 1\loiren, Diese Moiren sind die Töchter der !\f u t t e l' Erde 
(P!'ithivI), aber der als vom zeugenden Dyaus pi tä jannitä be fr u c h t e t ge-

Lei B t, Altari,ches ius gentiuUl. ~6 
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schieden es ; Ohoeph: 283 ff.: "von einem an der e n, aus dem 
väterlichen Blut sich vollziehenden Verhängniss der Erinyen 
sprach (der Gott) ... dem duniden Geschoss der in der Unter
welt Befindlichen, welche gefallen sind von den dur c 11 G e -
sc h I e c h t s - B lu t Besudelten (bt 'TC(!Or;;'C(!o'TCcdwv sv rEVSL n's
'TC'Cwxo'Cwv). Solche werden bewegt von Raserei und von hohlem" 
nächtlichen Schrecken, ihre beschimpfte Gestalt wird mit erz
getriebener Peitsche aus der S t a d t g e j ag t. Sie dürfen 
nicht theilnehmen am Bechermahle , nicht an spendeliebencler 
Libation, des Vaters Zorn treibt sie von den Altären, 
man nimmt sie nicht auf, noch söhnt man sich mit 
ihn e n aus. Fr e und los u n cl ver ach t e t von Alle 11 

sterben sie demnächst, schrecklich ausgemergelt von ihrem all
verderbenden Geschick". Während bei der gewöhnlichen Blut
rache der aAal1Uue des Gemordeten den Bluträcher antreibt, 
den Mörder zu verfolgen, macht sich beim Elternmorde die 
Erinys des Parens selbst zur Verfolgung des 'TC(!ol1'C(!omxwr;; 8V 
rf.v8t auf2). "Fürchtest Du nicht, fragt Klytämpestra, die ge
nethlischen Flüche (Ohoeph. 908: oloev l1sßLsSt ysvsSUovr;; aear;;) ; 
"hüte Dich vor den ingrimmigen Hündinnen der Mütter" (923: 
öea, (pVAagm ftYj'CeOr;; eyxo'Covr;; xvvag). Als unerbittliche Rache
thiere jagen sie hinter dem Thäter her (Ohoeph. 1053: l1aCjJeor;; 

dachten. Also sie sind von vorn herein die Repräsentanten von Va t ern n d 
Mn t te 1', S. auch unten § 84 Not. 9. 

2) Aeschylos scheidet also ganz genau: a) die Pflicht des Sohnes, den ge

mordeten Vater zn rächen, (öl /J..1] /J.iTE:t/J.t TOU ltC<TPO, TOU, cxlT(ou, TPOltOV TOV whov 
c(VTCXltOXTE:l'VCXt), und die schweren Folgen, welche die Nichterflillung diesel' Pflicht 
hat (269-282); und b) das andere Verhängniss, welches sich anknüpfen 

wird an das vergossene väterliche Blut (e x TWV ltClTP<:lWV CllWhwv n:AouflivCl,), 
indem die ltClTPO' /J.i}Vt, den Orest (nach NI'. a) treiben wird, nicht bloss den 
Aegisth, sondern auch seine eigene Mutter zu tödteu (283-296). Dieses andere 
Verhlingniss sind die ltpoaßol.Cll. 'E p t v V w v. Ftir dieses ist es gleichgtiltig, dass 
die Ermordung der Mutter in Erftillung der Sobnespflicht (unter a) ausgefiihrt 
wurde. Es kommt fUr dasselbe vielmehr nur in Betracht, dass der Thäter ein 
von Geschlechtsblut Besudelter (ltpOaTpOltCltO, ev yr!.vet) ist, d. h. ein mit 
demselben Blute, das ihm das Dasein gab, sich Befleckender. Solche That des 
Elternmordes ist absolut unverzeihlich (or!.'/.ea~Clt [0'] oGre au l. l. ve t v Hvd). Ftil' 
sie treibt nicht der Gemordete (nach a) den Nächstverwandten zur ErflUlung 

der Blutrachepflicht an, sondern der ge mol' d e te Par e n s sendet, als Erinys, 
sei b s t das Geschoss, um den Thäter aus der Gemeinschaft der Stadt, der 

Freunde der Götter hinaus in die Wildniss zu treiben, wo er elend umkommt. 
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rens treibt dieselben immerfort an (Eum. 114: axovl1a:l (~r;; 
1!Asga 'C~r;; e,llf)r;; nSeL ljJvxiir;;). Diese Erinyen sind die Töchter 
der Nacht, der Strafgeist der Schattenwelt ,wie der Lichtwelt 
(E 321 ~ C\»/ . 3' ~ N' t) ~ , um. : f1a'Cse, a fl c'C1X'CSr;;, W flCl'Cse Vs, aflClV(!OWL xaL 
0s0oex6atv no L V a v). "Dieses Loos hat die unerbittlich durch
greifende lVloira unerschütterlich uns zugetheilt, dass wir mit 
dem in eigner That Frechen gleichen Schritt halten, bis er 
unter die Erde kommt, und auch durch den Tod wird er nicht 
frei" (Emn. 334). "Jenen wi!:d er nicht lösen, und fliehe er 
unter die Erde, so wird er nicht befreit" (Eum. 174: xal 'bOY 

1 '~I (I ~ ,,, ) l~ Q • ) D OUX 8XAVl1S'bCll, V71ilJ 'bS rav CjJuycvv ou 'TCO'b MSVvSeOV7:al. en 
Elternmörder las~en die Erinyen nimmermehr (Em1l. 225: dw 
CI110e' eXSL1'OII ou U fU] U'TC[U 'TCod). Das ist ihr Ehr e n amt 
(Eum. 227: Uflllr;; av fU) l1VVUf/VS 'bar;; eW1r;; AOY(p), getrieben 
vom Blute des Parens, den Thäter wie einen von Hunden Ge
hetzten zu verfolgen (Emn. 230: syev ,J', a y S L Y a e al ft a fl1)
'b e (~ 0 1', OLxar;; flE'b8LflL 7:()VOS CjJW'bCI x a x x v V 1) Y S 'b w). Aber die 
Erinyen des Parens gelten nicht bloss als jagend, sondern 
auch als blutiilaugend, sie lechzen nach dem Blut des Thäters; 
sie zehren an seinem Leben, dass er, um der Qual zu entgehen, 
in der Verzweiflung sich selbst, erhängt S ). Aber auch jenseit 
des Todes wird er keine Ruhe finden. Em1l. 260 ff.: "Das 
mütterliche Blut ist zur Erde geflossen. Unwiederbringlich 
rinnt das feucht auf den Boden verschüttete. Aber vergelten 
sollst Du's. Bei Deinem Leben will ich aus Deinen Glieclern 
die rothe Opfel'speise schlürfen, von Dir die Nahrung schlecht 

3) So ist wohl zu verstehen Eum. 746. Orest fragt, wie wird nun wohl, 

je nllchdym der Richterspruch ausfiillt, mein Geschick sein? E nt w e der werde 
ich siegen, dunn werde ich {llso ferner das Licht sehen; 0 der die Erinyen 

siegen, dann wjlrden sie mich weiter verfolgen, und ich werde in 

der Verzweifluug mich erhängen: viJv d y '/. 6 v '~, /J. 0 t Ti p /J. Cl T', -1i cp~o, ßl.i
lt;t". (Die Auffassung, dass, wenn die Erinnyen siegten, nun gleich der Orest 

von staatlicheu Renkem gebängt werden würde, passt gar nicht in die alte 
Zeit.) ""7 Solches Sichselbsttödten kann möglicherweise bei den Altindern der 
Anlmtipfungspunkt gewesen sein ftir das Präyuycitta der m art e l' voll e n Selbst
tödtung, in Folge deren ein Reinwerden des Elternmörders ftirs Jenseits zu er

langen sein sollte. Bei den Griechen kommt das Sicherhängen auch namentlich 
noch als letzter Schritt des keinen Schutz findenden, nicht blutbefleckten, Hi-

, ., N'" ,'" t '" "N ketes vor; Aesch. Hrket. 465: ~x TWVO OltW, TCl'/.WT (/.lt CI Y .. Cl (].J (J. t .Jewv. 
28* 
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zU trinirenden Tranke~ nehmen. Und nachdem ich Dich, den 
Lebenden, gehemmt habe, werde ich Dic)l hinabführen, dass Du 
vergeltend büssest den Muttermord ... , denn der Hades ist 
der grosse Rechenschaftsforderer unter der Erde. Er sieht 
Alles mit auf seine Tafel schreibendem Sinn". Emu. 312: ,,"Yir 
verheissen geraderichtende zu sein (8v.{}voL%CXLOL 4 ) 0' sVxo- " 
f18,{}? 81Yat). Die rein mit reinen Händen Lebenden trifft von 
uns kein Zorn. Unversehrt durchwandelt ein Solcher das Le
ben. Wer aber sündigt und wie dieser Mann mordblutige Hände 
verbirgt, Dem sind wir, die richtigen Zeugen des Erschlagenen, 
ganz als Rächer des Bluts erschienen". Emn. 416: "wir sind 
die immerdauernden Töchter der Nacht; in den Wohnungen 
unter der Erde heissen wir die Arai" (die Fluchgöttinnen). 

2) Man ersieht aus Vorstehendem, dass die Lage des EI
ternmörders eine völlig andere war, als die des gewöhnlichen 
vom Bluträcher verfolgten Mörders. Beider Lage ist aller
dings das Product der alten Geschlechterorganisation , also, in
disch gesprochen, des ~ita, griechisch gesprochen\ des Moiren
rechts. Damit stimmt auch in Betreff des gewöhnlichen vom 
Bluträchel' zu verfolgenden Mordes das weitere Dharma- oder 
Themisrecht ganz überein. Alle Sicherheit der Geschlechter 
gegen einander und innerhalb der Geschlechter ruht darauf, 
dass Mordthaten nicht ungeahndet bleiben, und dass der Nächst
stehende im Geschlecht die Verfolgung übernehme. Aber dies 
ist ein, so zu sagen, in personam construirtes Verhältniss. Der 
Thäter muss freilich erst fliehen, aber er kann als Hiketes an
derswo aufgenommen werden. Wenn er Entschuldigungsgründe 
für seine That anführen kann, so darf man ihn bei den vielen 
vorhandenen Sühnstätten persönlich entsündigen, und er tritt 
dann zu Denen, die ihn gastlich aufnehmen in die MLYWl,Lcx 

X8f<yL(3wy. Kommt er schliesslich mit dem Bluträcher in Be
rührung, so ist immer die Möglichkeit, dass er auch diesem 
gegenüber die That entschuldige, und dass also das "Feind
schafts" - Verhältniss durch Entschädigungsleistung beigelegt 
werde. 

Ganz anders beim Elternmörcler. Die That gilt als absolut 

4) Aueh hier tritt der Themis·Gedanke des Ger ade riehtens hervor i vgl. 

§ 37 Not. 1. 

unverzeihlich (08X8lJ.{}at 0' Otl'f8 (Jv'A}VVUY 'fm x) ; und clas ist bei 
den Anschauungen der Altarier begreiflich, ja eigentlich selbst
verständlich. Das Obsequium gegen die Eltern und Vorfahren 
ist ihnen ja ein grosser Theil ihrer Religion. Der höchste 
Wunsch eines Jeden war, Kinder, insbesonclere Söhne zu haben, 
damit er von Diesen im Alter Unterhalt und Schutz, im Jenseit 
durch fromm dargebrachte Opfer Ruhe erhalte. Wenn nun das 
Kind, statt dieser heiligen Pflicht naihzukommen, seinen Parens 
tödtet, so ist das das Fürchterlichste, was nach altarischem 
Sinn überhaupt 'geschehen kann. Die reale Naturordnung des 
~ita, oder das alte MoireIlrecht, ist so gebrochen, dass es dem 
Bruche gar nicht entsprechend wäre, wenn man bloss den 
Nächstverwandten zur Verfolgung des Thäters aufrufen wollte. 
Die That wirkt gewissermassen in rem; Alle sind davon ge
troffen. Niemand wird solchen Menschen, dessen Sünde zum . 
Himmel stinkt, im Schutze seines Heerdes aufnehmen, er ist 
dauernd von den Tempeln, von den gottesdienstlichen Spenden, 
von der Gemeinschaft des gastlichen Tisches ausgeschlossen, 
Niemand kann sich mit ihm aussöhnen. Er ist datiernd in die 
Wildniss verstossen , da mag er zu Grunde gehen, und man 
kümmert sich nicht weiter darum, wenn ihn da Jemand er
schlägt. Erwtrd nicht von einem einzelnen Bluträcher verfolgt, 
sondern direct dem Fluch, den divis parentum, ist er verfallen. 
Dieser, als blutsaugerische, unerbittliche Hunde gedacht, verfolgt 
ihn bis zum Tode und darüber hinaus. Das Moirenrecht der 
elterlichen Erinys erscheint als Naturkraft der Reaction gegen 
den Bruch der Grundorganisation der Menschheit, der Stellung 
von Parens zum Kinde. In solcher That liegt eine solche 
Hybris, dass dagegen gar keine Entschuldigung, also auch gar 
keine gerichtliche Verhandlung gedacht werden kann 5). Von 
selbst erheben sich die elterlichen Erinyen unmittelbar nach 
vollbrachter That; sie sind nicht Personificationen des Gewissens 
des Thäters, sie sind der personificirte Fluch des getödteten 
Parens. Ohne Rücksicht darauf, ob etwa dieser Parens eine 
Schuld auf sich geladen hatte, um derentwillen er getöcltet wor
den ist walten sie ihres fürchterlichen Ehrenamtes. , . 

5) EUlI). 260: "er will ver k 1 a g t werden wegen seiner That i nie !1esehieht 

das" (Jn:6Btllo, ~~).Et ysw;cr:;)lXt y.,epri)v· 'l'Q 8' QU n:&pSIl't'tV). 
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Dieses griechisclui absolute Ver s tos sen sei n des Eltern
mörders 6) ist offenbar durchaus gleichartig dem römischen Sa
certätsbegriff (GIRG. S. 319). Indess will ich hier auf die rö
mischen Fragen dieser ganzen Lehre nicht eingehen. Es genügt 
mir, gezeigt zu haben, dass, wie das indische mahäpätaka des 
Guru- Cd. h. Eltel'll-, voran stehend Vater -] Mordes als absolut ' 
unverzeihlich galt (und dann erst durch martervolle Selbst
tödtung als im Tode gesühnt erschien), so auch bei den Grie
chen anfänglich, als s. g. Moirenrecht, der Satz der Unverzeih
lichkeit des Eltel'llmordes bestanden hat. Dies Resultat ist 
desshalb von grosser Bedeutung, weil uns in Anlmüpfung daran 
die griechischen Quellen in den Stand setzen, die weitere Aus
bildung des Oriminal ger ich t s wesens zu verstehen. 

c. Ansäs~igmachung der Eltern-Erinys. 

71. (Entsüncligungsgericht und Landgericht.) - Gegen
über dem alten l;titarechte, wonach der Elternmohl unsühnbal' 
ist, hat bei deil Altiudern in immer mehl' sich erweiternder und 
erleichternder Weise die Präyagcittalehre den Satz gewonnen, 
dass selbst dieses mahäpätaka abgebüsst werden könne. Wir 
finden nunmehr, dass der gleichartige Entwicklungsprocess, frei
lich äusserlich sehr verschieden auftretend, auch bei den Grie
chen stattgefunden hat. 

1) Es ist wohl zu beachten, dass der Fall des Ixion in der 
griechischen Sage nicht lediglich als erster Elternrnord (GIRG. 
S. 316 Not. f), sondern als erster en tsündigter Elternmord 

6) Der Beweiskraft der Aeschyleischen Stelle übel' das Verstossensein des 
Elternmörders, im Gegensatz zu der gewöhnlichen Blutrache (Not. 2), sucht 
Kohler (Shakespeare S. 228) [der der Bachofen'schen Ansicht huldigt, dass in 
der Orestsage das uralte Mut tel' l' e c h t hervortrete 1 sich zu entziehen. EI' 
versteht die Verse 288-293 nicht von dem Falle b, sondern a der Not. 2, also 
von "dem, del', zum Bluträcher ausersehen, dem Rufe gehorchen muss, alles 
andere vergessend". Das ist aber sprachlich nicht möglich. Es ist von dem 
ltpoarpoltGlto<; ~v yivet die Rede, von dessen Hand der Getödtete gefallen ist. 
Für diese That wird er, durch die Verfolgung der Erinys, ein Verstossener. 
Nicht handelt es sich darum, dass ihn "der Becher des Mahles nicht mehr locke, 
der Gastfreund ihn nicht mehr empfange, da er ehrlos, freundlos sterbe, wenn 
er seiner (Blutrache-)Pflicht untreu geworden sei". Orest hat diese Pflicht nicht 
versäumt, sondern umgekehrt erfüllt. Aber Loxias hat ihm im Voraus enthüllt, 

dass 01' dafür der apel. dos getödtetell Pal'olls (Not. 1) velofallell Werde. 
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seine wichtige paradeigmatische Rolle spielt; Aeschyl. Emll. 441 : 
116folOr; n(!oaLx'Cw(! sv 7:(!OnOLr; 'IgLovor;. Apoll fragt 717: "s~ 
irrte also wohl mein Vater Zeus in seinem Rathschluss bel 
Ixions erstmörderischem Bittflehen um Reinigung" (~MI, ncx·r;{(! 
'Cl I1cpa').,').,I3'Cm (3ovÄI3VflaUUlI n(!~()'Cox'C6110lr1l n(!Or1'C(!OnCXLr; 'IgLm1or;). 
Solche sagenhafte Präcedenzfälle haben natürlich keinerlei ge
schichtliche Beweiskraft, aber sie zeigen, dass. eine gewisse 
Frage den Griechen von alter Wichtigkeit gewesen ist, und sie 
das Bedürfniss fühlten, sie sich in Anlmüpfung an einen be
stimmten Namen leicht zu vergegenwärtigen. So ist Ixion der 
Repräsentant der Sühnb!lrkeit des Elternrnordes gewor
elen, freilich noch nicht des eigentlichen Elternmordes, denn er 
hat nur den Vater seiner Braut getödtet. ""IIlIL 

Man muss nun aber im Auge haben, dass das alte l;tita
oder Moirenrecht der U»sühnbarkeit des Eltemmordes zu den 
fundamentalsten Stücken der altarischen Rechtsanschauung ge
hört. Femel', dass alles dieses Recht als göttliches aufgefasst 
wird, das also jedenfalls nicht durch irgendwelche menschliche 
Bestimmungen einer Polis aufgehoben werden könnte. Aber 
noch weiter: auch wenn neUel'e Institutionen, die unter Leitung 
der Exegeten als göttliche Satzungen (Dharma, Themis) auf
treten, die Sühnbarlreit des an sich nnsühnbaren Elternmordes 
durchführen wollen, so ist durch solchen Oonflict älteren und 
neuereu heiligen Rechtes das ältere keineswegs aufgehoben. 
Die alten Göttel'mächte werden am alten Rechte festhalten, und 
es ist den Sterblichen nicht zu rathen, dies zu ignoriren. Sie 
würden von den alten Göttermächten durch schwere ihnen auf
gelegte Leiden bestraft werden. So tritt uns die Frage in der 
Aeschyleischen Orestessage entgegen. Das Thatsächliche in 
derselben ist ebenso wie in der Ixionsage; ganz unwichtig. , . 
Die Griechen haben ja auch die Orestessage ganz verschIeden 
behandelt. Aber es steckt in der Sage ein dogmatisch-juristi
scher Kem, den wir als richtigen und wichtigen herauszuschälen 
im Stande sein werden. 

a) In dem Oonflicte zwischen altem Moiren- und neue
rern Themisrechte ist das letztere an sich ganz consequent. 
Die neueren Götter haben das alte Moirenrecht in Betreff der 
gewöhnlichen Blutrache in ihrem Themisrechte anerlml~nt, un.d 
es auch bereits durch weltliches Königsgericht (PalladlOn) mit 

, I 
. I 
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dem Schutze des Gemeinwesens umgeben lassen. Demnach 
vollführt Ol'est auf dil'ecten Befehl des Loxias (§ 70 Not. 2 
NI'. a) die Rächung des Agamemnon durch Töeltung der schul
digen Mutter. Da diese Tödtung vom persönlichen Standpunkte 
des Orest aus eine gerechtfertigte war 1), so gestattet Loxias, dass 
derselbe bei dem Delphischen Heiligthum per s ö n li c h entsün- ' 
digt werde. Seit Ixion nimmt man nach neuei'em Themisrechte 
die Sühnbarlreit des Elternmordes an. Aber es scheint, dass 
dafür das Delphische Sühngericht die alleinige Competenz in 
Anspruch genommen hat, denn Loxias sagt an Orest, er solle 
zu keinem anderen Orte mit seiner Sühnbitte gehen. So wird 
er denn mit Aufgiessen des Opferthierblutes auf die Hände und 
Abwaschung entsündigt. 

b) Das aber ändert an dem Bestande des alten Moiren-
rechts wegen Eltel'llmordes nichts. Wenn auch das neuere Göt
terrecht sich mit demselben durch Gestattung der persönlichen 
Entsündigung in Widerspruch gesetzt hat 2), so werden die Men
schen, falls sie sich nach Letzterem richten, von elen Erinyen 
mit fürchterlichen Leiden heimgesucht werden 3). Um diesen 
zu entgehen, muss etwas ganz Anderes eingerichtet werden. 
Was in Betreff der gewöhnlichen Blutrache immer gewesen ist, 

1) Aeschyl. Choeph. 983 "Entfaltet und zeigt herzutretend im Kreise das 
Mordhemd des Mannes, damit der Vater, nicht der meinige, sondern der Alles 
sehende, Helios die n1ll'einen Werke meiner Mntter sehe. Damit er mir einst 
als Zeuge im Gerichtsverfahren auftrete, wie ich mit Recht zn diesem 
Tode der Mntter getrieben wurde (wr; av ltap'!l /.I.0( /.I.c<p,vr; ev alx'n lto,i, wr; ,ova' 
eyw /.I.miA~oV eva(xwr; /.I.opOV ,i)r; /.I.Y}'por;); 1027 x,anLv Ti 'PY}/.I.( /.1.'1)
"C i p' 0 u x iJ. n v a (x Y) r;, lta"CpoxtovOv [d. h, der vom Sohn zu rächende, Ga t -

te n mord] /.I.(aa/.l.a xat ~.wv aTuyor;, xat 'P(Atpa tOA/.I.y}r; "CY]aa. ltA€(a"l)p(~o/.l.a( 
tOV n;v~6/.1.avnv Ao~(av. 

2) Eum, 162 "so handeln die neneren Götter, das Ganze des Rechtes ver
gewaltigend. Hier ist zu sehen mit bluttriefendem Sitz und Fuss und Haupt der 
Erdnabel, wie er furchtbare Blutschuld aufnimmt. Du hast mit Schandfleck auf 
Deinem Heerd Dein Seherheiligthum beschmutzt, nach eigenem Willen, eigenem 
Entschluss, ge gen der G ö t tel' Ge set z die Menschen werthhaltend, die 
uralten Mob'en aber vernichtend"; 725 "es sollte nicht gerecht sein, 
dem, der uns ehrt, wohlzuthun, besonders wenn er bittend naht? - Du hast die 
alten Gewalten vernichtend, mit Wein berückend die uralten Göttinnen" u, s, w. 

3) Eum, 711 xat /.I.~V ~ap€rav t~va' ° (J,().(av 'f..~ovor; ~V/.l.~OUAO<; dfl.\ 
WIJ!la/.l.w<; c<ttp.daat. 
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die Uebereinstimmung von Moiren- und Themisrecht, muss auch 
für den Elternrnord hergestellt werden. Im Themisrecht aber 
liegt das Moment, dass es nicht bloss als den Menschen unbe
kannte Göttermeinung droben im Olymp bekannt sei, sondern 
es muss vom Zeus herab auf der Erde in bestehenden Ein
richtungen festgestellt sein, damit auch ein .(}l3!IUJ'[;l3VI3tV danach 
stattfinden könne. Also die Uebereinstimmung von Moirenrecht 
und Themisl'echt heisst, dass sie auch in dem Königsgericht 
des Gemeinwesens befolgt werde. Und in der That werden wir 

( 

uns auch wohl bei den Altgriechen die Einrichtung von Königs-
gerichten über die gewöhnliche Blutrache, ·so wie sie in der 
Gerichtsscene des Achilleusschildes und in dem daran wieder 
sich knüpfenden attischen Palladiongericht vor uns liegt, für 
viel früher zu denken haben, als die Organisation eines Gerichts
hofes über den Elternmord zu Stande gekommen ist. Um diese 
Gerichtsorganisation für den Elternmord nun eben handelt es 
sich, wenn nicht immerfort die Erinyen, als bösgesinnte Göttin
nen dem Lande Unglück bringen sollen (eHe n;~or;ßo"at 'E~tvvonl, 
§ 70 Not. 2 NI'. b). .. 

c) Es liegt hier etwas . Aehnliches vor, als wenn im Alter
thum eine Stadt erobert und zerstört worden war und die Frage 
sich erhob, wie man sich zu den Göttern zu stellen habe, die 
hier bisher geherrscht hatten. Man musste sie bewegen, der 
neuen Ordnung der Dinge freundlich sich zu zeigen, sei es 
durch Genehmigung der Neueilll'ichtung ihres Cultus hier am 
Ort, oder durch Gestattung der U ebersiedelung anderswohin, 

. damit sie nicht fortan als Uebelwollende dem Lande Unglück 
brächten. In unsere111 Fall liegt keine Neueroberung vor, aber 
das Aufkommen einer neuen Rechtsanschauung , der Ansicht, 
dass der Elternmord unter Umständen sühnbar sei. Zunächst 
ercheint dies als Themisl'echt. Das Delphische Heiligthum hat 
sein Sühngericht für competent erklärt, darüber zu entscheiden, 
und die persönliche Entsündigung zu gewähren. Den Göttern, 
Apoll und Vater Zeus, kann es einerlei sein, ob die alten gött
lichen Mächte, die die Unsühnbarkeit des EIternmordes festhal
ten, darum grollen. Nicht aber ist dies den Menschen eines 
bestimmten Landes einerlei. Für sie ist es nöthig, dass ebenso, 
wie über die gewöhnliche Blutrache, ein Gericht auch über den 
Elternmol'cl ol'gallisirt werde I dessen Spruch von allen Seiten 
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Anerkennung finde. Dazu ist nach den Auffassungen des Alter~ 
thums zunächst nöthig, dass das Gericht ein von dem ortsan
sässigen Gott eingerichtetes Königs - oder Polis - Gericht sei; 
also in Athen Einsetzung durch Athene.' Aber es kommt wei
ter Alles darauf an, dass die alten widersprechenden Moiren
gottheiten umgestimmt werden, und sich herbeilassen [nunmehr 
als "Eumeniden"], bei diesem neuen Gericht in einem eigenen 
Heiligthum sich ansässig zu machen. Thun sie das [und sie 
thun es schliesslich nach langem Grollen und Sträuben], so 
wird das von ihn e n ver tr e te ne R e c h t sm at e ri alm i t 
dem ü b r i gen B I u t r e c h t e ver s c h mol zen 4) . Nur so ist 
von dem Gerichte eine segensreiche Rechtsprechung zu erwar
ten. Da es nach damaliger Rechtsbeschaffenheit noch nicht 
den Satz geben konnte: lex posterior derogat priori (der auch 
sogar in dem ius civile einer Polis keineswegs ein selbstver
stäncllicher ist; GIRG. S. 609), so konnte man aus dem vor
liegenden Conflict des alten und des neuen Rechtes nur durch 
solche Verschmelzung den Ausweg finclen. Also die Einrichtung 
des Areopaggerichts hat für das attische D~nd die Bedeutung, 
dass das uralte Recht betreffend den Elternmord aus seiner 
Isolirtheit herausgerissen wird. Es soll nicht mehl' der Satz 
des ~ita oder der Moiren gelten, dass die absichtliche Tödtung 
des Bluts, das den Tödter gezeugt hatte, unter allen Umstän
den unverzeihlich sei. Es soll die Gesammtheit der Fälle des 

4) Diese Ver s c h m e I z u n g liegt darin, dass man in dem neuen Gerichte 

alle Fragen böswilliger 'rödtung vereinigte (also nicht bloss die Hybris der EI
terntödtung, sondern auch sonstigen cpovo<; b~ovo(o<;) und nun ge gen ein an der 
wog, was von verschiedenen Unthaten das weniger Strafbare sei. Dem
gemäss kann Orest, wenn er als Bluträcher des Hausherrn dessen lIIörderin 
tödtet, und diese Mörderin ihres Gatten als eines sc h I i m m er e n cpovo<; exou-
0(0<; schuldig erscheint, nun nach dem verschmolzenen Rechte freigesprochen 
werden. Die in die Ver s c h m el z u n gei n will i gen den E ri n yen sind 
mithin zufrieden, in solchem Fall den Elternmörder nicht mehr, wie sie bisher 
gethan haben würden, zu verfolgen, indem ihnen im Uebrigen hohe Verehrung 

zugesagt, d. h. anerkannt wird, dass, abgesehen von solchen Fällen, der Eltern
rnord immerfort mit schwersten Strafen verfolgt werden soll. - Jenes I' e 1 a
tive Abwägen allel' Fälle des cpovo<; exOVO(o<; (also ein Zusammenfassen der

seihen in Einem Gericht) ist deutlich ausgesprochen in Emn, 739 oihcu YUVCl.txc<; 
ou 11: po 't ( fI. ~ 0 CU f!.OpOV [d. h. ich achte nicht so schwel' Orests Tödtung des 

Weibes) f,(v/)PCl. x'tCl.VOU o·~<; /)cup.ch(»v ~11:((1xoT\ov' v (X Cf. /)' '0 p e (j 't '1) •• 
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(P6yog txovawg, unter Berücksichtigung aller Belastungs- und 
Entlastungsmomente, jetzt in einem einzigen Gerichtshofe ver
einigt sein, der fortan, unter sorgsamer Pflege des Erinyen
heiligthums, im Eltern morde (als der, nicht einmal in der Noth
wehr zulässigen, schrecklichsten aller Unthaten) noch immer 
den Centralbegriff seiner Competenz erkennt 5). 

72. (Verschmelzung der Begriffe von Elternmord und cpo-
1
'
og hovawg.) - 2) Wir können noch im Genaueren verfolgen, 

dass die Verschmelzung des Elternmordbegl'iffs mit dem des 
allgemeinen Hybrismordes nicht, wie die Sage sie sich denkt: 
als Einsetzung des Areopaggerichts durch. die Athene, - son
dern in Wirklichkeit schrittweise vor sich gegangen ist. Die 
Stufenfolge ist unbewusster Weise uns in den Quellen aufbe
wahrt worden. Ich erwähnte schon oben den merkwürdigen 
Gegensatz: bei den Indern (§ 50 nach Not. 2) hat man an den 
EItel'llmord erst den Lehrermord, dann den Gelehrtenmord, 
dann den Brahmanenmord als mahäpätaka angeknüpft; bei den 
Griechen ist an den mit Hybris begangenen Elternmord der 
cp6,10g Exo(awg der Geschwister und weitere~ erwandten, dann 
der Phylengenossen und schliesslich der Mitbürger angeschlossen 
worden. Diese griechische Stufenfolge hängt mit der Erinys
lehre zusammen. Von den drei Erinysarten, der Eiderinys, der 
EIternerinys und der Bettlererinys (§ 35 NI'. 2), kommt hier 
lediglich die mittlere in Betracht. Es ist zweifellos, dass der 
Elternmord gerade daraus in seiner Unverzeihlichkeit motivirt 

5) Danach ist denn auch später (nach Platon) für den EI t ern mo r d, dem 
nur Bruder- und Kindesrnord (§ 68 Not. 2) gleichgestellt wurde, eine strengere 
Bestrafung festgehalten worden. Petersen S. 177. 187 "Das Gesetz übel' den 
Vater-, Mutter-, Bruder- oder Kindes-Mord (Leg. 9, 12, p. 873) lautet: ,wenn 
.J emand eines solchen Mordes schuldig erkannt ist, sollen ihn die Diener der 
Richter und Archonten (d. h. hier der obrigkeitlichen Personen überhaupt) tödten, 
ihn nackt auf einen dazu bestimmten Scheideweg vor der Stadt werfen, alle Be
amten sollen für die ganze, Stadt, indem Jeder einen Stein hinzu trägt , und ihm 
anf den Kopf wirft, die Stadt wieder heiligen'. Von der Reinigung 
heisst es: ,was gesetzlich werden soll übel' die Reinigungen und Begräbnisse, 
was die nächsten Verwandten, auf Befragen der Exegeten und der 
h i er i\ be r b e s t ehe n den S atz u n gen, ihren Verordnungen gemäss thUH 

mUssen für einen solchen, das weiss (der) Gott' CI. VgI. § 50 bei Not. 1. 
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wird, dass bei ihm Diejenigen getödtet werden, von (lenen 
der Tödter sein Blut und Dasein erhalten hat, oder die, wie 
Platon sagt, "sein Leben ans Licht bl·achten". Auf andere 
Verwanelte passt diese Motivirung nicht. Aber es liegt doch 
auf der Hand, wie leicht es sich fügte, dass die Gedanken. 
weiterschritten. Wenn nach dem Tode des Vaters der älteste 
Bruder das Hauswesen an dessen Stelle fortführt, die Töchter 
verheirathet u. s. w., so kommt von selbst der Gedanke, dass 
die Tödtung eines Solchen dem Vatermorc1e sehr nahe stehe, 
und dann wieder weiter der Gedanke, dass überhaupt der Bru~ 
dermord gleichsam noch die Vernichtung des elterlichen Blutes 
sei. So hat man denn dem ä lt er e n B l' U der die Erinys zu
gesprochen (GIRG. S. 314), und hat überhaupt, wie es noch 
bei Aeschylös hervortritt, den Brudermord für eine unsühnbare 
That erklärt; Hepta 679: "es genügt wohl, dass argivische 
Männer mit Kadmoischen . handgemein werden; das ist sühn
bares Blut (ClIfw YcX(! xCI~d(!awy). Diesem wechselmörderischen 
Tode aber zweier gleichblütigen Mä~ner kann keine Zeit den 
Schandfleck nehmen" (o~lt Ba'H Y1-;(!Clr;; 'Conal;. 'Cov fLUxaflCl'COr;;); • 
692 "wild aufgeregtes V erlangen, das bittre Jhüchte trägt, 
treibt Dich, den Männermord unangreifbaren Blutes zu vollfüh~ 

" (' .1' I , ~ CI ' Q ~) 734 ren ClYU(!ox'CClawy 'CM8W CI l fl CI 'C 0 r;; ° V 'II 8 fl l a'C 0 V ; "wenn 
sie selbsttödtend selbstgetödtet fallen, und der heimische Staub 
das schwarzgeronnene Mordblut getrunken hat, wer möchte da 
Sühnopfer darbieten [d. h. das Opferthier , dessen Blut über die 
Hände gegossen wurde], wer sie rein waschen [d. h. mit der 
Waschung zugleich das Sündenblut von den Händen nehmen]?" 
'Clr;; ClY XClvCl(!ftOvr;; nO(!Ol, 'Clr;; ClV acp8 "ova8l8V;) 1. . eltdem ( 
," Q " 1)1 , I ) S· 

1) Also die griechische Erinyslehre ergieht, dass an sich nur flir den (nn 
Vaters Stelle stehenden) älteren Bruder, höchstens aber für alle BrUder die Un
sUhnbnrkeit des Mordes angenommen wurde. FUr die Ansicht Bachofens , dass, 
in AnknUpfung an das "Mutterrecht", der S c h wes tel' s 0 h ne sm 0 l' d oder auch 
der 1\1 u t tel' b r u der sm 0 l' d (Ant. Br. I 150), so wie der Mut tel' mol' d das 
UnsUhnbare sei, ergeben die griechischen Quellen keinerlei Beweis. Bachofen 
glaubt solchen theils in der Meleagersage, theils im Dädalos-lIIythus zu finden 
(Ant. Br. I 119. 120) "es trat der Kampf ein gegen die Herrschaft (les reinen 
Naturprincips in der menschlichen Familie, wie Orestes ihn unternahm". "Er 
weiss, dass die Erillyen den Schwestersohllesmord gleich dem vergossenen Mut
terblute als uns U h n P al' e V e l' 1 e tz u n g i h ~. es T el h\1' i s n1 u s verfolgen i 

'nun aber das Delphische Sühn gericht selbst dem Eiternmörcler 
die Entsünelignng durch Opferthierblut une1 Abwaschung mög
lich machte, und seit demgemäss denn auch die Landesgerichte 
von einem Elternmorc1e, als einem von den Erinyen nicht mehl' 
zu verfolgenden, freisprechen konnteu, ist es klar, dass auch 
für den Brudermord sowohl die persönliche Entsündigung, wie 
auch die landesgerichtliche (Verurtheilung bezw.) Freisprechung 
denkbar wurde. Damit aber wal' die Schranke gebrochen. Man 
musste nun auch den cpovor;; hovatOr;; aller weiteren Verwandten 
heranziehen; und, da die Phylen ja überhaupt als erweiterter 
Verwandtschaftskreis galten, so bot die Ausdehnung auf die 
Phylengenossen (GIRG. S. 105 Not. f) keine Schwierigkeiten. 
Den Phyleten wurden dann in der Zeit des entwickelten Po1is~ 
begriffs die Bürger substituirt. 

Damit war mit Nothwendigkeit die Ausdehnung des 
Er i n y sb e gri ff s gegeben. Die spätere griechische Verwen
dung desselben lMst noch immer den alten Ursprung aus dem 
EI t ern fl u c h (die %(!Oa(JoACIt 'E(!tl'vuw) erkennen; aber sie 
enthält doch überwiegend eine Verallgemeinerung: den Rache~ 
begriff und die Vermischung mit dem Begriff des aAaa'CW(! der 
gewöhnlichen Blutrache. Ergab sich so I auf der einen Seite 
eine allmälige Verwischung älterer Begriffe, so musste sich aber 
auf der anderen Seite das Bedürfniss entwickeln, den Gegen-

t 1 I " I' I •••• 1 1 f sa z (es cpovor;; Clxovawr;; une ExovaWr;; Junstlsc 1 sc lär er zu 
durchdenken. Das ist denn auch in der attischen Gegeneinan
derstellung von Palladion- und Areopag-Gericht geschehen. Im 
Uebrigen aber musste sich allmälig das criminalgerichtliche 
Verfahren in diesen beiden Gerichtshöfen mehr zu einem ein
heitlichen attischen Landes - Oriminalrecht ausgleichen. Doch 
ich habe dies hier nicht weiter zu verfolgen, ebensowenig wie 
die Frage zu erörtern, wie in den anderen griechischen Poleis 
die Behandlung der Blutgerichtsfrage beschaffen gewesen sein 
möge. Zweifellos hat Athen im Alterthum die Anerkennung 
gefunden, dass es in Ausbildung diesel' Lehre die am meisten 

er flieht den Boden" [das qnvy€~v trat nicht bloss bei den unsUhnbaren, SOnde1'11 
auch bei der sUhnbaren Tödtung ein, ist also kein Beweis fill' die UnsUhnbarkeit. 
"Das Recht der alten Zeit trifft er ins Herz". - Hiemit sind ganz ungl'iechische 

Gedanken ausgesprochen. 
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vorgeschrittene Polis sei. So kam es mir besonders darauf an, 
die Zusammenhänge dies bestentwickelten griechischen Blut
gerichtssystems mit dem altindischen darzulegen: - ursprüng
liche Unverzeihlichkeit des Elternmordes (mahäpätaka) im Ge
gensatz zur gewöhnlichen Blutrache und deren Composition 
(vairayätana) j - dann Entwicklung eines Präyagcittasystems I 

zur persönlichen Entsündigung j - endlich U ebergang zum 
Königs- oder Polis-Gericht, was bei den Griechen für den cpo
l'og hovawg die Form der Sesshaftmachung der Eltern-Erinyen 
angenommen hat. Da die anderen Poleis Athen in der Gestal
tung der Blutgerichte den Vorrang zuerkannt haben, so wirc1 
man wohl schwerlich irren in der Annahme, dass sie sich viel
fach nach dem athenischen Blutrechte (wenn auch nicht nach 
der athenischen Scheidung ganz getrennter Tribunale) gerichtet 
haben mögen. Insbesondere wird man sich in denjenigen Po
leis, wo ebenfalls Erinyenheiligthümer gegründet wurden, auch 
den Gedanken angeeignet haben, dass damit die Sesshaftmachung 
der Elter~erinys und die Verschmelzung des alten Moirenrech
tes mit den Grundgedanken des neueren G\iminalrechts erreicht 

worden sei. 

II. Die Ci v il ver f 01 gun g. 

A. Die altindischen Gründe der Civilverfolgung. 

73. (Commercium j Kauf und Miethe.) - Ich gehe jetzt 
zur Civilverfolgung über. Da ich aber die zu Civil r e c h t ge
staltete Civilverfolgung. in diesem Buche nicht zu erörtern habe, 
und da das in unseren römischen um1 griechischen Quellen uns 
in Betreff der Civilverfolgung Entgegentretende Civilrecht ist, 
so bleibt mir hier nur ein kleineres Gebiet der Untersuchung 
übrig. Ich habe darzulegen, wie in den indischen Sütras, die 
ja nur erst die Keime des Civilrechts in sich tragen, im grossen 
Ganzen aber lediglich Dharmarecht der arischen gentes ent~ 
halten, die Civilverfolgung beschaffen war. Ich muss die Gründe 
prüfen, auf die man sich dabei stützte (§ 73. 74), une1 die Ge
stalten vorführen, in denen die Civilverfolgung erfolgte (§ 75 
-77). Die Schlüsse, welche sich daraus für die dem römischen 
und griechischen Civilrecht vorhergehenden Zeiten ergeben, muSS 

ich offen lassen. Nur in Betreff Eines Punktes gestatten dIe 
griechischen Quellen' einen Einblick in die vorcivilrechtlichen 
Zeiten. Diesen, das altgriechische lXyctv werde ich im § 78 
entwickeln. - ' 

In jenem fr. 5 de iust. et iur. (s. ob. § 59) werden ~ als 
Institutionen des schon dem alten ius gentium angehörigen 
co m m er c i u m die zwei aufgeführt: em p ti on es v end i t i 0 -

nes, locationes conductiones. Dass dies richtig ist 
wird durch die Sprache bewiesen. Für Kauf wie für Mieth~ 
hat die indogermanische Sprache uralte Wörter. Also als man 
diese Wörter gebrauchte, muss es auch schon die damit bezeich
ne~en Leben~verhältnisse gegeben haben. Kau fist skt. vasna, 
gnechii3ch wvog, lateinisch venum( - datio). Unser deutsches 
Wort 11 i e t h eist sprachidentisch mit dem griechischen flW{}og 
[Curtius Nr. 323: Zd. mizhda Lohn, Goth. mizdo, Ksl. mIzda 
Lohn]. Man hat sich bei dem speciell auf das römische Recht 
beschränkten Blick gewöhnt, Kauf und Miethe als erst spätere 
Gestaltungen des neueren ius gentium aufl;':ufassen. Daran ist 
richtig, dass die vom Prätor für diese Verhältnisse aufgestell
ten Klagen elie gesammte Gestalttllg der dem neueren Verkehr 
unter den gentes des grossen Römerreiches entsprechenden 
Normen in sich aufgenommen haben 1 ). Aber ehe das geschah, 
hat Rom in strictnationaler Periode den Kauf in der mancipa
tio (die dann auch auf Miethe, Depositum, Pfand anwendbar 
war) zu einer hochwichtigen civilrechtlichen ·Construction ver
wendet. Zweifellos hat es eine dem Bestande dieser civilrecht
lichen . Mancipation noch wieder voraufgehende italische Zeit 
des venum gegeben. Gleichartig muss es auch bei den Grie
chen, die durch eine strictnationale Rechtsperiode nicht hin
durchgegangen sind, eine vorhistörische Periode des iure gen
t~um geltenden Bestandes von Miethe und Kauf (flla{}og und 
(tJVog) gegeben haben. Wie diese Zeit ungefähr ausgesehen 
haben möge, wird man rückschlussweise daraus entnehmen kön
nen, wie sich bei den indischen Vettern der Sütraperioe1e Kauf 

1) Fr. 1 § 2 de coutr. empt. 18, 1: Est antem emptio iUl'is gentium et . ' 
1 deo consensn pemgitur, et intel' ahsentes contrahi potest et per nnutinm et per 
litems ; fr. 1 locati 19, 2: Locatio et condnctio, cu m natnralis si t et omninm 
gentinm, non vel'his sed consensn contrahitul', sicnt emptio et venditio. 
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timt Miethe (und daran noch weiter angeschlossen: Deposittin1. 
u. s. w.) ausnehmen. Dieses will ich jetzt schildern. 

1) Die M i e t he bestand auch schon in den alten indischen 
Lebepsverhältnissen. a) Als S ach m i e t h e war sie von gros:-, 
ser Bedeutung. Sie hatte namentlich den Zweck, in Anlehnung ; 
an die grossen und reichen Geschlechter den Aermeren die Be
bauung des Grund und Bodens möglich zu machen. Nur würde 
der Zweck nicht erreicht worden sein, wenn man von diesen· 
unbemittelten Pachtern einen Miethpreis in Gelde [d. h. in Kü
hen, die anfänglich bei den Altariern die 'pecunia waren, -
oder später in dem den armen Arbeitern schwer zugänglichen 
Metallgelde] hätte fordern wollen. Vielmehr wurde der Pacht
preis in einer Quote der Früchte entrichtet. Dass dies 
Verhältniss ein häufig vodwmmendes war, darf man daraus 
schliessen , dass den in dasselbe Eintretenden ein besonderer 
technischer Name gegeben wurde 2) ; Baudh. III 2, 1-4 : 
,Was anbetrifft die Subsistenz art , genannt shalgtivartani, 
so ist diese folgende: er cultivirt sechs nivartanas (von) Brach
(I,and); er giebt einen Theil dem Bodeneig~nthümer, oder bit
tet um seine Erlaubniss (den ganzen Ertrag zu behalten)' [ein 
nivartana ist eine Bodenparzelle von 4000 ,square hastas', das 
den modernen Bighä entsprechende alte Maass]. ,Lasst ihn 
pflügen vor dem Frühstück mit zwei Stieren, deren Nasen nicht 
durchbohrt worden sind, und ohne (sie) mit dem Stossstock zu 
schlagen, (aber) häufig es ihnen abschmeichelnd [vgl. Baudh. II 
2, 4, 21]. Wenn er sechs nivartanas in dieser Weise cultivirt 
(und davon subsistirt), das ist (die Lebensweise genannt) shal}.
l~ivartani (Subsistenz von sechs nivartanas)'. 

Wir haben hier wohl die in der Sütraperiode gewöhnliche 
Gestaltung des, SChOll in der vedischen Zeit unter dem Namen 
sti oder upasti vorkommenden (GIRG. S.104 Not. c) Clien
tel ver hält n iss es vor uns. Der Bebauer des Bodens erhält 
vom Grundeigenthümer zwei Stiere zum Pflügen, die er aber 
nicht hart behandeln darf. Er soll nicht in der Sonnenhitze 
mit ihnen pflügen; er soll sie nicht mit dem Stossstock, son
dern mit freundlichen Worten antreiben. Er giebt dem Grund-

2) Weiterhin, in der Zeit nach den Sütl'!lS, kamen bezüglich der Bebauung 

fremden Bodens die mannigfaltigsten GestIlltungen auf j vgJ. § 5. 

herl'n ein SeGhstel des Fruchtertrages als Pachtgeld. So sind 
doch wohl die Worte zu verstehen, er erhalte sechs Landpar
cellen des herkömmlichen Maasses, und gebe, indem er durch 
Cultivirung derselben seine Subsistenz gewinne, ein en T h eil 
(also 1/6) ab. Davon hat diese Lebensweise den Namen shan
l}.ivartanl. Aber es kommt auch vor, heisst es, dass auf ih~'e 
Bitte ihnen das Pachtgeld erlassen wird, also sie als Preca
risten das Land ihres Herrn innehaben. - Dem Wort shan
l}.ivartanI entspricht wesentlich das griechische: Hektemori~i, 
unter denen wir doch wohl: ein Sechstel des Ertrages Lie-
-" " . " lernde , lllcht: "Behaltende" (Wachsmuth, Hellen. Alterth.-
Kunde I 1, S. 235 Not. 13) uns zu denken l8ben 3). Man 
mag daraus folgenden Schluss ziehen dürfen. Eine Geschlech
tel'organisation, wie sie bei den Altariern bestand, ist kaum 
denkbar, ohne dass sich Clientelverhältnisse bilden. Wie sich 
einzelne Geschlechter zu Macht, Ansehen und Reichthum er
heben, so gehen andere bergab, une!' finden endlich nur noch 
im Anschluss an ein mächtiges Geschlecht Schutz. Das patroni
sirende Geschlecht lässt dann durch die Clienten gegen Frucht
abgabe 4) oder auch bloss gegen die Pflicht· der Heerfolge und 
Dienstwilligkeit seine Grundstücke cultiviren. Als das regu
läre lVIaass der Fruchtabgabe sclieint sich schon in uraltarischen 
Zeiten das Sechstel festgestellt zu haben, was dann sowohl bei 
den Indern wie bei griechischen Stämmen festgehalten worden 
ist. - Neben den nach der shal}.l~ivartanI Lebenden steht bei 
den Indern eine noch niedrigere Klasse von Leuten, die von 
der Cultivirung abfälliger, nicht dem regulären Nivartana-Maass 
entspi'echender, Landstückchen (subseciva) ihre ärmliche Sub-

3) Auch das römische Recht kennt Pachtverhältnisse, in denen eine Quote 
des Ertrages vom Pachte;' geleistet wird; fr. 25 § 6 loeati 19. 2: pa l't ia ri u s 
e 0 I 0 ~' u s quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi par-
titur. I 

4) Andererseits hat den Indern das sonstige Vel'miethen einzelner 
Wohnungen oder Landstücke etwas Erniedrigendes. Man soll nicht 
die Speise essen "von Solchen, die vom Vermiethen von Wohnuugen oder Land 
leben" Ap. I 6, 18, 20. - Umgekehrt das Gabengeben für die Gebl'!luchsüber
lassung von Küheu gilt als eine besonders heiligende Handlung; Vas. 19, 11 
,(Gaben zu gewähren) für den Gebrauch von Kühen (ist gleich) dem Baden an 

allen heiligen Plätzen'. 
Lei s t, Altariscbes lus gontiuID. 29 
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sistenz erzielen; Baudh. III 2, 5. 6 ,(was anbetrifft die Sub
sistenzart genannt) Kaudcläli, so wirf1 er (den Boden) bei 
einem Wasser (- Lauf oder Tank) mit einem Spaten, Pflug-, 
schaar, oder gespitzten Stück Holz auf, ,säet Samen (und) 
erzielt Knollen, Wurzeln, Früchte, Topfki'äutel' und Gemüse. 
(Wenn er so Land) mit dem Spaten cultivirt (und von dessen 
Ertrage lebt), das ist die Lebensweise genannt Kauddäli (Sub~ 
sistenz vom Spaten)'. 

b) Neben der Sachmiethe hat die Leistung von Dien-
s t eng e gen Loh n auch SChOll in der Sütraperiode eine sehr 
grosse Ausdehnung. Die Qüdras haben vorzugsweise das Hand
werk inne; Vi. 2, 14 ,für den Qüdra alle Art von Künsten (wie 
Malen und andere feine Künste)'. Damit ist schon die ver
achtete Stellung der Hanclwerkerarbeit ausgesprochen. Gewisse 
Handwerke werden noch wieder von den Qüdras geschieden 
(sind also von niedrig stehenden Vaivyas betrieben), aber sie 
stehen mit ihnen zusammen unter der Bestimmung eines dem 
Könige zu leistenden monatlichen Frohnta~s; Vi. 3, 32 ,Künst
ler (wie blacksmiths), Handarbeiter (wie carpenters) und Qüdras 
sollen Werk thun für den König einen Tag in jedem Monat' 
[N and . ebenso servile persons (d. h. nicht Sklaven, sondern 
niedi:ige Freie, die mit " illiberaler " Arbeit, von Vornehmen in 
Schutz genommen, ihr Brod gewinnen), who get their substance 
from their employers]. Alle Handarbeit wird niedrig taxirt; 
Ap. I 6, 18, 18 ff. ,man soll nicht die von einem Künstler ge
botene Speise essen, noch die von Leuten, die von ihrer Hände 
Arbeit leben ~ausgenommen die Kshatriyas), noch von einem 
professionellen Arzt'. Ganz besonders verachtet ist das Hin
austragen einer Leiche gegen Lohn, G. 14, 23. Grosse Wich
tigkeit hat den Indern bei den vorhandenen grossen Strömen 
die Thätigkeit der Fährleute in Uebersetzen gegen Lohn; ihr 
Amt steht unter des Königs Controle und Taxe. Die Taxe 
braucht nicht gezahlt zu werden, wenn in dem Fluss keirf 'vYas
sel' ist, Vas. 19, 22. Umgekehrt, ist er fliessend, und man 
schwimmt mit seinen Armen hinüber, um dem Zoll zu entgehen, 
so muss man das Hundertfache des Zolls bezahlen, Vas. 19, 
255). Früh hat sich auch bei sonstiger gedungener Arbeit 

5) Andererseits wird der Fährmann bestraft, der den Zoll von gewissen 
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l\:önigsschutz mit ~trafallÜl'()llUngell für nicht richtige Erfüllung 
des Zugesagten emgestellt; Vi. 5, 153-159 ,ein gemietheter 
Arbeiter, der sein Werk vor Ablauf des Te,rmins aufgiebt, soll 
den ganzen Betrag (cles zugesagten Lohnes) dem Arbeitgeber 
za~llen, und er soll 100 Panas an den König zahlen. Was durch 
semen Mangel an Sorgfalt zerstört worden ist \ muss er dem 
Eigenthümer ersetzen, ausseI' wenn der Schaden durch Zufall 
entst~nden ist. Entlässt ein Arbeitgeber einen (gemietheten) 
Arbmter vor Ablauf des Tennins , ~o soll er den gesammten 
Lohn bezahlen, und 100 Panas an .den König zahlen, ausser 
wenn der Al'beiter in Schuld ist'. 

~us gewissen, zu constanter Lebenstllät,keit gemachten 
Arbmten haben sich noch wieder eigene Klassen von Leuten 
entwickelt, die, gleichartig jenen oben genannten, '"einen clientel
artigen Charakter angenommen haben. So die Klassen der 
Lastträger, Botmlgänger und dm'gI., sowie die der Haus
dienstboten. Von jenen spricht Baudh. III 2, 7-10 ,'vVer 
nach der Subsistenzart (genannt) dhruvä lebt, bindet sein 
Haupt in ein weisses Tuch (sprechend): "um der Wohlfahrt 
willen binde ich Dich auf, 0 Haupt"; (und) nimmt das Fell 
einer schwarzen Antilope (mit den Worten): ,,(Du bist) geist
liche Präemin~nz. (Ich nehme Dich) um der geistlichen Prä
eminenz willen"; das Pavitra unter Hersagung der Ablinga
texte, elen 'Wassertopf (sprechend): "Du bist Kraft ich nehme 
Dich um der Kraft willen"; das Joch um Last~n zu tra
gen (sprechend): "Du bist Korn [d. h. Du sollst clas Mittel 
meiner Ernährung sein], ich nehme Dich um cler Wohlfahrt 
willen"; den Stab (sprechend): "Du bist ein Freund, beschütze 
mich". '. . . . Weil, nachdem Cl' clen Mänastokiya-Text gemur
melt und das Dorf betreten hat, er sich 111 i t cl e III J 0 c h auf 
der S c h u lt er an der T h ü l' j e des Hau ses z e i g t, so 
nennen sie ihn "den Sichzeigenden". Weil, wenn jede (andere) 
Lebensweise versagt, er beharrlich (pm~sistenly: dhruvam) sich 
durch fliese Art des Lebens unterhält, so wird sie dhruvä (die 
unwandelbare) genannt'. Wir haben hier also den altindischen 
armen, nur mit Kopf tuch und Thierfell bekleideten Lastträger, 

freien Gegenständen oder Personen (Schüler, Eremit, Ascet, schwangere Fran, 
Pilger) erhebt Vi. 5, 131-133. 

29* 



der sich mit Nachfrage an jeder Hausthür, ob Et,vas atlsztt~· 
tragen sei, sein Brot erwirbt. - Von der zweiten Art, den 
gemietheten Hausdienstboten 6), handelt weiter Baudh. UI 2, 11 
,(Was anbetrifft die Subsistenz art genannt) s a 1p. p rak s h ä lan i, 
wenn, um zu zeigen, dass keine Vergeudung von Vegetabilien 
stattgefunden und auch n~chts aufgespart ist, er die Sc h ü s -
seIn, nachdem er sie gewaschen, umgekehrt hinstellt. 
Das ist die Lebensweise genannt Sal)1prakshälani (L e ben vom 
Waschen)'. Diese Worte sind sonderbar gefasst, lassen aber 
doch ihren eigentlichen Sinn erkennen. Dem Haushalter liegt, 
wie wir gesehen haben, die Pflicht der Speisung aller Angehö
rigen, namentlich beim Mittagessen, ob. Wenn nun das Mittag
essen zu Ende ist, und die Bettelzeit beginnt, also wenn "der 
Mörserstosser ruht und die Feuer ausgelöscht sind", so m ü s -
sen die Schüsseln gereinigt werden (vgl. Baudh. U 6, 
11, 22). Ist in der Familie Niemand, der geeignet erscheint, 
diese Arbeit zu übernehmen, so werden dazu arme Leute des 
Dorfes angenommen, die sich damit in dem wohlhabenclen Hause 
ihren Lebensunterhalt erwerben. Aber sie inüssen nach Reini
gung der Schüsseln das Oberste derselben zu unterst kehren, 
um zu zeigen, dass nichts von der Speise vergeudet oder bei 
Seite gebracht worden ist. Wohl nicht richtig ist Bühler's Er
klärung, dass diese Leute Korn und Gemüse in der für Ein 
Mahl genügenden Quantität sich erbetteln müssten und durch 
Umdrehung des Gefässes zu beweisen hätten, dass keine Speise 
verwüstet oder übrig gelassen sei. Es handelt hier sich nicht 
um Personen, die vom technischen "Bettelgang" leben, wie 
Schüler, Eremiten, Asceten und gewisse Verbrecher. Es ist 
vielmehr die Rede von herabgekommenen ums tägliche Brot 
AT bei t ende n, die den häuslichen Aufwarteclienst, die "Ge
schirrwaschung", übernehmen j wohl in Haushaltungen von mitt
lerer Wohlhabenheit, die nicht im Stande waren, eine grosse 
feste Qüdradienerschaft. odel' Sklaven schaft zu halten 7). 

6) Bei dem solennen Verstossungsacte, der Umkehrung des Wassergefässes 
(§ 63 Not. 2), wird das Holen des ulll'einen Gefässes vom Kehrichthaufen von 

einem Sklaven odei' "g e mi e t he t enD i e ne 1'" vollzogen j G. 20, 4. 
7) Baudhäyaua III 2, 12-15 schliesst hieran weiter die Erklärung von 

noch kümmerlicheren Lebensweisen, die ausserhalb meines hier besprochenen 
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74. (Fortsetzung. - Oommercium: Kauf und Miethe.) -
2) Das zweite Hauptinstitut des schon dem alten ius gentium 
angehörigen Oommercium ist der Kau f. Derselbe zeigt sich 
schon in den Sütras als in manchen Punkten unter Königs
schutz gestellt, wonach der Zmyiderhandeln'de mit bestimmten 
(meist Geld-)Strafen belegt wird. Das hat sich dann (worauf 
ich aber hier nicht eingehe) bis zu Yäjiiavalkya's Rechtsbuch 
hin noch bedeutend weiter entwickelt. 

Kauf und Tausch werden unterschieden, aber Beides im 
Allgemeinen den Brahmanen untersagt j Ap. I 7, 20, 10-16 
,Handel ist nicht gesetzmässig .für einen Brahmanen. In Zeiten 
der N oth mag er in marktgängigen Gütern Handel 'treiben mit , 
Ausnahme folgender: Menschen u. s. w. j von den Geü;eidearten 
soll er nicht Sesam und Reis, ausser selbstgebautem, verkaufen. 
Ebenso ist der Tausch mit vorstehenden Gütern verbüten. Aber 
es kann Speise für Speise" Sklaven für Sklaven, Gewürze 
für Gewürze, Wohlriechendes für Wohlriechendes, Wissen für 
Wissen eingetauscht werden 1). Er soll handeln mit gesetz-

Gesichtspunktes der Arbeitsleistung für Geld oder Geldeswerth 
liegen: a) Samühä, die Lebensweise Solcher, die untm' Gestattuug des Land
herrn Körner mit einem Besen, auflesen; b) PalanT, die von tugend~'ten IJeu
ten Reis- und audere Körner in ihren Hülsen erbitten, also noch die Arbeit des 
Enthülsens übernehmen; c) <;!ilolicha, die von Zeit zu Zeit an erlaubten Stellen 
Aehren Lesenden j d) Kapota, die mit zwei Fingern die einzelnen Körner (wie 
die Tauben) Auflesenden (das Tauben-Leben). - Mit diesen viel' Lebensweisen 
ist noch immer eine gewisse ei gen e Al' h e i t, durch die man sich die 
ärmliche 'Nahrung verschafft, verbunden. Wer auch Dies nicht mehr vermag, 
der tritt unter einen neuen ~esichtspunkt. Er kommt. unter den Schutz des 
sacralen Rechts, und nimmt (gleichartig den Asceten und Eremiten) an dom 
Privilegium des autorisirten Bettelganges Theil j Baudh. III 2, 16-18 ,Was 
anbetrifft die Subsistenzart Siddhoncha, wenn überdrüssig der (anderen) Lebens
weisen, er, weil er alt und krank geworden, tugendhafte Männer um g e k 0 c h te 
Speise hittet'. Dann darf er aber, weil nun Andere für ihn kochen, nicht selbst 
mehl' ein heiliges Hausfeuer unterhalten, d. h. ,er muss die heiligen Feuer in 
seine Seele zurückstellen'. - wii· sehen aus diesel' altindischen Organisation 
des Armenwesens folgende drei Grundgedanken: (1) Der Haushalter, der ein 
eigenes Feuer hält, muss ar bei t e n, um sicb und die Seinen zu ernähren j 
(2) hiebei soll er in einer Stufenfolge bis zum Taubenleben möglichst von den 
Wohlhabenden unterstiitzt werden; (3) geht auch das nicht mehl', so tritt der 
geheiligte Schutz des privilegirten Bettelganges ein. 

1) Vgl. noc4 G. 7, 16--':'21 i Vas. 11, 37-3\). 



mässiger Waare, welche er nicht gekauft hat'; 7, 21, ·1-3 
,mit Muiljagras, Balbajagras, vYurzeln ~llnd Früchten, und mit 
anderen Arten von, nicht zu anderen Artikeln verarbeitetem, 
Gras und Holz. Er soll nicht zu eifrig nach solcher Lebens
WeIse sein. Er soll es aufgeben, wenn er anderen gesetzmässi
gen Lebensunterhalt erlangt hat'. 

Man erkennt auch schon in der Sütraperiode das naturale 
Wesen des Kaufs, dass clit rechtfertigende causa für den Preis
empfang die Sachlieferung, und für den Sachempfang die Preis
zahlung ist. Danach heisst es einerseits bei G. 12, 42, dass 
ein gekaufter, aber nicht bezahlter Gegenstand als anvertraute 
Sache (wie Depositum und Comlllodat) zu betrachten sei, d. h. 
der empfangene Gegenstand ist dem Käufer vor der Preiszah
lung noch nicht erworben, sondern wird nur einstweilen auf
bewahrt. Andererseits soll nach Vi. 5, 127. 128 der Verkäufer, 
dem der Preis gezahlt worden ist, der aber dem Käufer die 
verkaufte Waare nicht abliefert, gezwungen werden, sie ihm mit 
dem Interesse zu liefern, und er soll vom Könige mit 100 Pa
l~as gestraft werden. - Hat der Verkäufer die Sache dem 
Käufer angeboten, dieser aber sie anzuneh~en sich geweigert, 
so soll, wenn in Betreff der gekauften Waare ein Verlust ein
tritt, dieser auf den Käufer fallen, Vi. 5, 129. 

In der Sütraperiode ist die Königsaufsicht über den Kauf
verkehr, aber auch die Unterstellung des Verkaufs gewisser 
Sachen unter Präyac;cittastrafen, schon eine weitgreifende; Vi. 5, 
122 ff. ,die höchste Geldbusse ist vorgeschrieben für Fälschung 
einer Waage oder eines Maasses, wie für die Unrichtigerklä
rung, wenn sie richtig sind, ferner.für das Verkaufen verfälsch
ter Waare, und für eine Compagnie von Kaufleuten 2), die den 
Verkauf einer auswärts befindlichen Waare dadurch verhindert, 
dass sie sie unter dem Preise verkauft, sowie für die (lVIitglie
der) einer solchen Compagnie, die (einen der ganzen Compagnie 
gehörigen Artikel für mehr; als deren Y{ erth ist) für eigene 
Rechnung verkaufen'; Vi. 5, 130 ,wer eine Waare verkauft, auf 
die der König ein Embargo gelegt hat, dem soll sie confiscirt 
werden'. Der Verkäufer und der Käufer eines gegen das 

2) Vgl. tibel' die Schulden solchel' Compagnien: Vi. 6, 34 i - iilJe!' die 

Satzungen einer Brahmanencorporation Vi. 5, 168. 
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Ainsägebot gesch~achteten Thieres gelten dem Schlachtenden 
gleich, Vi. 51, 74; ferner ist mit geistlicher Busse zu belegen 
der Verkäufer von lebenden Wesen, Land, religiösem Verclienst 
(erlangt durch Opfer, ocler auf andere Weise), von frischen und 
essbaren Pflanzen, Wohlgerüchen, Blumen, . Früchten u. s. w., 
von Haar, Asche, Knochen,' Kuhmilch, Oelkuchen, Sesam oder 
Oel, von Lack, Bienenwachs, Muschelschaalen, Perlmutter, Zinn, 
Blei, Eisen, Kupfer oder aus 'Rhinoceroshorn gemachten Opfer
gefässen, von gefärbten Kleidern, Edelsteinen, Zucker, Honig, 
Reizmitteln, Salz, Vi. 54, 17--22. Es galt als schwere sünd
hafte Verunreinigung, mit diesen. Dingen Handel treiben zu 
wollen, so schwer, dass die dagegen fehlenden Personen, abge
sehen von der zu absolvirenden Busse,. neu initiirt werden 
mussten. . '" 

3) Neben der Civilverfolgung, welche aus den vorstehenden 
zwei Hauptgeschäften 'der Miethe und des Kaufes entspringen 
kann, steht weiter die Verfolgung einer Gruppe von Verhält
nissen, die als bereits dem alten ius gentilUl~' angehörige (wenn
gleich in dem fr. 5 de iust. et iur. 3 ) nicht speciell erwähnte) 
wir auch in elen indischen Sütras vorfinden ... Wir können sie 
mit dem Ausdruck der reipersecutorischen Verfolgung 
des Ab ha n den ge Ir 0 m m e n e n zusammenfassen. Alles solch 
abhanden gekommen es Gut, mag es einem Anderen anvertraut 
oder anderweit verloren sein, kann man reclamiren, wofern es 
nicht etwa ohne Schuld des Inhabers untergegangen ist; G. 12, 
42: ,ein offenes Depositum, ein versiegeltes Depositum, ein zum 
Gebrauchen geliehener Gegenstand, eine gekaufte (aber nicht 
bezahlte) Sache [s. darüber den vor. §], und ein Pfand sollen, 
wenn sie ohne Schuld des Inhabers verloren oder untergegangen 
sind, keine sonst unverdächtige Person haftbar machen' 4). Die 

3) Jodenfalls gehören sie mit unter die Worte des fl'. 5: obligationes in

stitutae. 
4) Dazu der Commentator: ,Haradatta declares the meaning to he, that in 

the ca se the ballee was guilty of no negligence anel t 00 k th e sam e ca I' e 

oft h e d e pos i t s etc. aso f his 0 w n pro per t y, neithe1' he nol' his hei!'" 

need malre gooel the value of those which were lost 01' elestl'oyed'. - VgL Y. 2, 

65 .einen Gegenstand, welchel' in einem Behältniss befindlich einem Andel'en in 

elie Hand iibergeben wird, ohne ihm den Betl'ag zu sagen, nennt man ein De

positljll1. Dieses rpllSS ebenso zllr\jclrgegelJen werden. 66. Der Empfängol' soll 
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Reclamation erfolgt, indem vom Inhaber entweder das Anver-
trauungsverhältniss von vorn herein gar nicht geläugnet wird, 
oder indem dem Inhaber - mag diesem die Sache anvertraut 
worden sein, oder mag er die auf irgendwelche ~Weise verlorene 
Sache in seine Hancl bekommen haben - durch Urkunden; 
Zeugen oder Nachweisung einer Besitzzeit dargethan wird, dass 
'sie dem Reclamanten gehöre; Vas. 16,1 ,es ist in dem Smriti 
erklärt, dass es drei Arten von Beweis, welche einen Titel für 
(Vermögen) gewähren, gicbt: Urkunden, Zeugen und Besitz. 
Damit mag ein Eigenthümer das Gut, das früher ihm gehörte 
[d. h. in seiner Hand war], (was er aber verloren hat) wieder
bekommen'. Uncl zwar kann sich der Inhaber, wenn er durch 
ein Anvertrauungsverhältniss die Sache bekommen hatte, auch 
nicht auf Grund des longum tempus zehnjährigen Besitzes. 
(§ 64 Not. 2) der Rückgabe .weigern; Vas. 16, 18 ,ein Pfand, 
. . . ein (offenes) Depositum, ein versiegeltes Depositum, . , .. 
gehen nicht verloren dadurch, dass sie (von Anderen) [die Zeit 
des longum tempus hindurch; von der oben gesprochen ist] 
genossen werden'. 

Von einer allgemeinen Pflicht des Köni~s, und also auch 
des Königsgerichts , darüber zu wachen, dass die Haushalter 
ihre in fremden Besitz gelangten Sachen zurückerhalten, ist in 
den Sutras noch keine Spur zu finden. Es giebt schon für 
gewisse Oontraventionen einerseits Bussstrafen, und andererseits 
Königsstrafen 5), mehr aber nicht. Davon ist indess allerdings 

aber nicht gezwungen werden, es zurückzugeben, wenn es ihm durch den König, <11 

durch das Schicksal, oder durch Räuber genommen ist. Tritt der Verlust ein, 
nachdem es zurückgefordert, aber nicht zurückgegehen ist [Mora], so soll er es 
ersetzen und eine gleiche Geldstrafe gehen. 67. Wer solchen Gegenstand nach 
Willkühl' benutzt, soll eine Strafe zahlen und ihn mit Zinsen zurückgeben. 
Diese Vorschrift bezieht sich auch auf geborgte Sachen (yacita) [Commodat], 
solche, welche Einem übergeben werden, damit er sie ihrem Eigenthümer zu
rückgebe (anvahita), Deposita, welche man in Abwesenheit des Herrn in seinem 
Hause deponh·t (nyasa), Unterpfänder und Aehnl.'. 

5) Man könnte meinen, einen allgemeinen Rechtsschutz des Königsgerichts 
fitr die Sache111'ecuperation in folgenden Worten finden zu dürfen, Vas. 16, 6 
,lasst ihn (den König) beschützen, was erworben worden ist'. Aher das würde 
irrig sein; der Commentator bemerkt ,I consider this Sutra to contain an ad
monition addressed to the king for hirnself; also was er seI bst erworben 

hat. Nut' so erklärt sich, dass V!\s. fortfUhrt: 'I ,EhllnSQ (lM Vel'luögen der Kin-
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eine wichtige Ausnahme zu bemerken. Wir sahen oben bereits, 
in welcher Weise der Raub und Diebstahl in das Bereich der 
Königsjurisdiction aufgenommen worden ist (§ 56 Nr. IU). Es 
ist Königssache geworden, die Räuber und Diebe durch seine 
Diener zu verfolgen und zu. sorgen, dass sie die genommenen 
Sachen zurückgeben. Ist das geraubte Gut durch seine Auf-

'seher in seine Hand gelangt, so hat er selbst sie dem Berech
tigten zurückzugeben. Wird aber das gestol}lene Gut nicht rück
erlangt, so hat der König dessen Werth aus seinem Schatze zu 
ersetzen, G. 10, 46. 47; Ap. II 10, 26, 4-8. - Dieses eigen
thümliche, ,veitgehende Privilegium ocliQsum des indischen Kö
nigthums hatte freilich zur Voraussetzung, dass. die Könige 
integre Diener hatten, die nun auch wirklich den :Beraubten 
ihre Sachen wieder zukommen Iiessen 6) und nicht etwa selbst 
raubten. Dass es allerclings in dieser Hinsicht nicht zum Besten 
bestellt war, zeigt eine Stelle bei Vasishtha (16, 21-26) ,der 
König wird selbst Brahman übertreffen, wenn er u~peben lebt 
von Dienern, die scharfsichtig sind wie Geier. Aber ein König 
wird nicht erhoben werden, wenn er umgeben lebt Dienern, 

der (vom) königlichen (Geschlecht). 8. Ebenso das Vermögen von Personen, 
die u n f ä h i g si n d, ihr e G e sc h ä f t e sei b s t z u be s 0 r gen (Minder
jährige, Wittwen u. dgl.). Darin liegt, dass, wer fähig ist, seine Geschäfte 
selbst zu besorgen, seine Sachen auch seIhst zu beschützen und zu reclami
ren hat. 

6) Die Zwangskraft, womit man dem Könige droht, damit er die Restitu
tion auch wirklich ausführen lasse, ist die geistliche der SUndenbestrafung ; Y. 2, 
36 ,einen Gegenstand, welchen Diebe einem Bewohner des Landes entwendet 
haben, soll der König diesem wiedergeben; denn wenn er ihn nicht wiedergiebt, 
erhält er die Sünde dessen, welchem jener Gegenstand ge
h ö l' t'. - Den gestohlenen Sachen gleichartig werden ver 10 l' e neu n d g e
fundene behandelt; Y. 2, 33 ,verlorenes Gut, welches gefunden worden, soll 
durch den König dem Eigenthümer zurückgegeben werden; und wenn diesel' es 
nicht durch Kennzeichen beweist, soll er eine gleiChe Geldstrafe geben'. - Die 
Rückgabe gestohlenen oder verlorenen Gutes durch den 
K ö ni g an den Eigenthümer erfolgt nach Erbringung des Beweises der Er
werbung oder des Gebrauches, Y. 2,171. ,Nimmt der Eigen
thümer solches Guteses direct aus der Hand eines Fremden zuriick, ohne 
es dem Könige zu melden, so muss er Strafe bezahlen', Y. 2, 272. ,Das von 
den königlichen Wächtern wiedererlangte ve1'lorene oder gestohlene Gut kann 
ein Jahr lang (gegen Zahlung einer Vergütung) vom Eigenthümer reclamirt 

werden j na~h 4b11\\\f dies~!' Zeit gehört es dem Könige', Y. 2, 173. 174. 
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die gi eng sind wie Geier. Lass.t ihn leben umgeben von Die
nern (die scharfsichtig sind) wie Geier, lasst ihn sein ein Geier 
umgeben von Geiern. Denn durch seine Diener werden Schand
timten bekannt, solche wie Diebstahl, Räuberei, Unterdrückung· 
u. s. w. Desshalb lasst ihn seine Diener im Voraus befragen'. 

4) Gegenüber dem Gebiete der Sachrecuperation steht 
schliesslich noch als eine eigene Klasse: das Da r1 e h n. 
Dies Verhältniss ist in den Sütras ein schon sorgfältig ausge
bildetes, mitsammt der vorzugsweise hieran sich anlehnenden 
Zinsen-, Pfand- und Bürgschaftslehre. Ich gehe auf das Detail 
diesel' Fragen nicht ein. Es genüge mir, den ersten Satz von 
VishlfU'S Darstellung der Lehre anzuführen, (5, 1) ,ein Gläubi
ger soll sein Oapital vom Schuldner genau so zurückerhalten, 
wie er es ihm geliehen hat' .. 

B. Die altindisohen Gestalten der Civilvel'folgung. 

75. (Die Verbindlichkeiten.) - 1) "Yir sind heutzutage 
gewohnt, eine grosse Anzahl von mensc4lichen Verhältnissen 
von vornherein als vom Recht ganz durchtlrungen zu denken, 
so dass, wenn sie in irgend einem Lande anerkannt sind, aus 
der Entwicklung ihres "Begriffs" von selbst folgen soll, dass 
staatliche Behörden ihnen nach allen Seiten hin Schutz verlei
hen. Dass wir dies thun dürfen, verdanken wir vorzugsweise 
dem römischen Oivilrechte. Solche civilistische Absorption aber 
besteht noch nicht in ganz alten Zuständen, und sie z. B. in 
den altindischen vorauszusetzen, enthält einen geschichtlichen 
Fehler. Eigenthum, Mietlie, Kauf, Darlehn sind noch keine 
Rechtsinstitute in unserem Sinne. Es giebt in der indischen 
Sütraperiode in dem Königsrechte mit den Königsgerichten unel 
vielfachen Königsstrafen nur erst die Anfänge des Oivilrechts. 
Ein gesetzlich oder gewohnheitsrechtlich fixirtes weltlich-bürger
liches Recht existirt nicht; es giebt nur J;tita und Dharma, und 
die Verfasser der Sütras sind keine Gesetzgeber, sondern Exe
geten des geistlichen Rechtes. Eigenthum ist ein gewisser 
Oomplex von Fällen "wohlerworbenen" Gutes. Aber dies Wohl
erworbensein richtet sich nicht lediglich nach bürgerlich - welt
lichen Rücksichten, sondern hauptsächlich danach, welcher Er
werb, den Göttern, Manen und Gästen yom Haushalter darge., 

hracht, dem gesammten Hauswesen möglichstes Gedeihen bringe 
(§ 64). Kauf ist ein factisch voluntares Verhältniss , das noch 
ganz überwiegend im PräyaQcittagebiet liegt, indem man die 
Uebertretung der Kaufverbote mit Sündenbussen belegt (§ 74). 
Die Erzwingnng des Kaufverhältnisses besteht vO~'zugsweise in der 
realen Kraft des Geschäftes Zug um Zug. Man giebt seine 
Leistung nicht vor Empfang der Gegenleistung. Hat man die 
Sache ohne Pl'(;lisempfang geleistet, so erscheint sie, gleichartig 
dem Depositum, als nur erst anvertraut, und man kann sie zu
rückfordern. "ym man aber den Kaufpreis haben, so steht 
man auf gleicher Stufe mit dem Darlehnsgläubiger. Wie nun 
erzwingt man Depositum und Darlehn? Das altindische Recht 
ist noch nicht so gestaltet, dass unter der staatlichen Norm die 
einzelnen Individuen sich als "Rechtssubjecte" selbständig gegen
überstehen, und im Fall der Verletzung vor einen Richter ge
hen, um durch Klage ihre Ansprüche zu verfolgen. Das Recht 
ist innerhalb der bestehenden Geschlechter nur erst Organisa
tion der Haushaltungen unter dem Regiment des Haushalters. 
Was Dieser unter sich hat, nennt er "das Seinige".: "mein 
Weib, mein Kind, meine Angehörigen, Olienten, Sklaven, mein 
Vieh, mein Haus". Aber keiner von diesen Gegenständen sei
ner Herrschaft steht speciell in einem solchen Verhältniss, wie 
wir es heute mit unserem Oivilrechtsbegriff: Eigenthum bezeich
nen. Innerhalb der Hausgemeinschaft giebt es ausser dem 
Hausherrn keinen Richter, der hier eingreifen, an den man sich 
mit Klage wenden könnte. Der Hausherr hat das Ganze nach 
seinem Ermessen, unter sorgfältiger Beobachtung der oben dar
gestellten Heun altarischen Gebote, zu leiten. Nach Aussen 
aber vertritt der Haushalter das Ganze. Hier bestehen aller
dings schon Anfänge des Oivilrechts in den vielfachen Königs
strafen , denen er sich im Königsgericht zu unterwerfen hat. 
Aber es sind eben nur Anfänge. Im U ebrigen steht der Haus
halter nur unter Dharmarecht. Dieses erkennt allerdings auch 
an, dass Ver t l' ä ge geh alte n wer den m ü s sen. Aber 
elarin liegt zunächst nichts weiter, als dass man sich dabei auf 
die Treue des Zusagenclen verlässt. Häufige Bestärkung von 
Zusagen durch Eid, ohne Auflage seitens des Königs oder sei
nes Richters, wird überhaupt nicht gewünscht, Vi. 5, 118. Eine 
anderweitige Forlll der Constatil'ung des Vertragsabschlusses) 

. ! 



durch Ausgiessung einer Wasserspende ist oben bereits· vorge~ 
kommen (§ 21 Not. 4. 5); G. 5, 18.19; Ap. Il 4, 9,8.9; 
Baudh. Il 10, 17, 29. 30. Aber dalI~it· ist in der Zeit des 
Dharmarechtes nur ausgesprochen, dass der die Zusage Bre
chende in gei s t 1 ich e . Sc h u 1 d verfällt, die ihm in diesem 
und jenem Leben vergolten werden wird 1 ). Es kann sogar 
dadurch bewirkt werden, dass die gesammte geistliche Schuld 
dessen, dem er den Vertrag bricht, mit auf ihn fällt; Ap. I 6, 
19, 16 ,der Erbitter (häuft seine Schuld) auf Den, der falsche 
Versprechungen macht' (vgl. auch Not. 6 des vor. §). Es kann 
auch feststehen, dass innerhalb der Gemeinschaft des Haus-

I wesens einzelne Glieder nach Aussen Schulden contrahiren dür
fen, ohne damit andere Glieder desselben verbindlich zu machen 
[Vi. 6, 31-33 ,eine Frau soll nicht (zur Zahlung) einer Schuld 
ihres Mannes oder Sohnes g e z w u n gen wer den, noch der 
Mann oder Sohn (zur Zahlung) der Schuld einer Frau, die 
seine Gattin oder Mutter ist, noch ein Vater zur Zahlung 
der Schuld seines Sohnes']. Es kann auch bereits für elie Nicht
erfüllung eines Vertrags die Zahlung eine:\ Königsbusse vorge
schrieben sein, Vi. 5, 178. Damit aber ist noch immer verein
bar, dass die Vertragszusage an sich von der eige
n e n T r eu e ab h ä n g e, und dass es der Beurtheilung des 
Zusagenden überlassen bleibe, ob er durch die Nichterfüllung 
einen Makel auf sich lade oder nicht. Dass man dann aber 
immer noch ein sehr freies Feld offen habe, um sich selbst für 
ungebunden durch die Zusage zu erklären, zeigt folgende Stelle: 
G. 5, 24 ,eine unter dem Einfluss von Aerger, übermässiger 
Freude, Furcht, Schmerz, Gier, von Kindern, sehr alten Leu
ten, in einer Delusion oder unter dem Einfluss des Trunks ste
henden Leuten oder von Wahnsinnigen gesprochene Unwahrheit 
lässt den Sprecher derselben ni c h t fall e n [Haradatta: i. e. 
pro duc es no g u i 1 t. Hence such persons need not even give 
a promised present] (vgl. Manu 8, 163). 

1) Vgl. auch Vi. 45, 1 ,nun werden die Sünder, nachdem sie die in den 
Höllen aufgelegten Martern durchgemacht haben, als menschlicbe Wesen mit (fol
genden ihr Verbrechen anzeigenden) Zeichen geboren j 28 wer ein e Ver a b
l' e dun g b l' ich t, wird einen kahlen Kopf haben'. - Es kommt auch vor, 
dass eine contrahirte Schuld durch ein Opfer unter sacralen Schutz gestellt 
wird j Gobh. IV 4, 26 ,wird eine Schuld contrahirt , so opfere er mit dem mHt, 
loron Blatt VOn Golakabliittern also Slll'echend I' welche A!lI(lih~", 
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Handelt es sich also, das ist die Frage, nur 11m solchert 
(durch drohende Präyagcittabussen unterstützten) sittlichen 
Selbstzwang des Verpflichteten oder handelt es sich um welt-, . 
lichen Königszwang (mit weltlichen Strafen), oder endlich haben 
wir a.n den Eigenzwang seitens des Berechtigten, als 
an ehe reguläre rechtliche Zwangsknaft zu denken, wenn wir 
folgende SlHrastellen lesen? G. 5, 23 ,für einen ungesetzlichen 
[d. h. dem Dharmarecht widersprechenden] Zweck soll er nichts 
geben, auch wenn er es versprochen hat' • [Haradatta : as he 
says: ,for an unlawful purpose'; what has been promiseel 
must in other cases necessarily'be given]; Vi. v 5,178 
,Wer nicht leistet, was er versprochen hat, soll 
gezwungen werden, es zu leisten'; (1, 38 ,(eine Schuld, 
deren Zahlung im Voraus) zugesagt ist, muss vom Haus-
halter gezahlt werden'. ~ 

Es scheint mir kein Zweifel zu sein, dass für das alt
indische Recht die dritte von jenen drei Möglichkeiten die 
richtige Antwort enthält 2). Der Eigenzwang des Berechtigten 
ist die reguläre Oivilverfolgung. Um dies darzustellen muss , 
ich zwei Klassen VOll Fällen unterscheiden. Entweder reclamirt 
ein Haushalter einen unter seinem Regiment stehenden speciel-
len Gegenstand, gleichviel ob Person oder Sache (Weib, Kind, , 
Angehörige, Clienten, Sklaven, Vieh, leblose Sache), der sich 
in fremder Hand befindet, mag er durch Anvertrauung dahin 
gelangt sein oeler nicht. Ich will dies die Gegenstandsverfolgung 
nennen. Oder er verfolgt eine aus dem fremden materiellen 

2) Möglich allerdings, dass die von Vislll~lU 3, 82 erwähnten K ö ni g s • 
U l' k und e n i\ bel' La n d ver lei h u n gen eine eigenthümlich sacral- ci l'il
rechtliche Kraft hatten [,VerBuchung Dessen, der sich das geschenkte Land 
aneignen wollte'], und dass auch die vom Richter im Namen des Königs attestir
ten Urkunden, Vi. 7, 3, eine gewisse höhere, vom Richter geschützte, Zwaugs
kraft in sich tl'llgen. - Im Uebrigen wird es kein Bedenken haben, den blass 
von den PU1·teien, Vi. 7, 5, oder auch unter Zeugenzuziehung, Vi. 7,4, vollzogenen 
Schuld urkunden nur die gewöhnliche Bedeutung der B ewe i s ge w ä h run g zu
zuschreiben. Sie waren aufgesetzt, um dem Schuldner die Be s t l' e i tun g der 
Schuld unmöglich zu machen (Y. 2, 84-94 ,als Beweis gelten'; wobei 
man den Satz befolgte, dass eine vor Zeugen contmhi1'te Schuld auch vor Zeugen 
bezahlt werden müsse). Mit der Ausschliessung der Bestreitungsmöglichkeit sind 
danach gerade diese schriftlichen Urkunden die reguläre Gestalt der dur c 4 
Sei b s tex e cut i 0 11 des GI ä u bi ger s realisil'ten Schulden. 



VermÖgen 'Zu leistende Schuld (aus Darlehn, auf Kaufprelszah:. 
lung, Miethlohnzahlung u. dgl.). Ich' heisse dies die Sclullel
verfolgung. Beide Arten der Verfolgung stehen unter elen all
gemeinen Sätzen, die auch für das Criininalrecht gelten, dass 
durch Eigenzwang nur das Nlanifeste, Anerkannte, 
Ni c h t zu be s tr ei t end e verfolgt werden kann. Man muss 
also in Betreff eler Civilverfolgung eine Sachlage abpassen, bei 
der die Berechtigung des 'Zwingenden von vorn herein jedem 
Beliebigen klar ist, oder man muss Einrichtungen treffen, wo
durch das an sich Nichtmanifeste manifestirbar gemacht· werc1en 
kann. Liegt wedel' Manifestes noch Manifestirbares vor, so 
besteht ein streitiges Verhältniss. Das kann man nicht 
mit Eigenzwang durchsetzen 3). Derselbe· würde vielmehr gegen 
den 1 ä u g n end e n Gegner als ein unberechtigter Angriff er
scheinen, Hier hat sich zuerst (von der animadversio abgese
hen) altarische Gerichtsorganisation gestaltet, und zwar anfangs 
nur zum Behuf gewisser Actconstatirungen, oder zur Fällung 
präjudicieller Pronuntiationen, dass der ~klagte schuldig oder 
unschuldig sei. Siegt der Kläger, so liegt mit der richterlichen 
Sentenz wieder ein manifestes Verhältniss vor, das durch Eigen
zwang des Berechtigten durchgesetzt wird·1 ). 

Ehe ich in den folgenden §§ auf die genauere Erläüterung 
der soeben in kurzen vVorten zusammengefassten Grundsätze 
des altindischen Rechtes eingehe, darf ich es nicht unterlassen, 
das in diesem § dargelegte indische Quelleumaterial noch mit 
der allgemeinen Frage von der Ver b in dli c hk e i t ge s c hlo s-

3) Auf derselben Unterscheidung des J\Ianifesten (was man durch Selbstmacht 

geltend macht) und des Nichtmanifesten (worüber erst der Richter anzurufen ist) 
beruht auch der ganze G l' und bau des alt a l' i s c he n E l' b l' e c h t s, also der 
Gegensatz a) bei deu Altindern : der unobstructed und obstructed inheritance, 
Jolly Tagore Lect. p. 167 ff.; b) bei den Griechen: des nichtstreitigen Erb

rechts der mit ifJ.~aTeucrL; in die Patroa eintretenden Hauskinder , und des strei
tigen (durch Diadikasie festzustellenden, aber auch schon in interimistischeu Be
sitz zu vergebenden) Erbrechts; c) bei den Römern: der domestica und extranen 
hereditas. _ Diese Frage kann indess nicht in wenigen §§ erledigt, nud muss 
ganz dem Gebiete des Civilrechts zugewiesen werden. Ich lasse sie hier uner-

örtert. 
4) Ueber die Civilverfolgung liegen in den Sütras nur kÜl'zere Andeutungen 

vor. Um sie richtig zu verstehen, muss ich mehr, als ich sonst in diesem Buche 

für nöthig halte, Manu und Yäjnavalkya herbeiziehen. 

sen e r Ver t l' ä g e zusammenzuhalten, und zu prüfen, in wei
cher Hinsicht das indische Material für uns lehrreich sein möge. 

Auf die Legion der aufgestellten allgemeinen, in mannig
fachster Gestaltung auf naturrechtlicher Grundlage sich bewe
genden, Theorien gehe ich hier nicht ein. Ich meinerseits wandre 
den "Veg geschichtlicher Rechtswissenschaft. Neuerdings hat 

. Gustav Hartmann (Werk u. Wille; aus <;1em Arch. f. civ. Pr. 
Bel. 72) in ansprechender Beweisfühl!tmg sich gegen die in der 
Gegenwart auf diesem Gebiet herrschende- Theorie gewandt, 
gegen die "Lehre (S. 37), die apriori den iuaft.formaler Logik 
zu erschliessenden empirischen inneren Willen als das Entschei
dende ansieht". Er stellt an deren Stelle (S. 57) die ... ,richtig 
verstandene und constan t durchgeführte Ver t l' aue n s t h e 0 r i e , 
nach welcher nUl' der wirklichdaseiende Wille, auf Grund der 
Bestimmung der Rechtsordnung, die wahre causa efficiens der 
rechtlichen Wirkung ist". Der Grund für die Bindekraft des 
juristisch concludenten Hanll-elns dem Anderen gegenüber ist 
ihm (S. 53) "d i e f i des und ihre für den Verkehr unentbehr
liche Sicherung", wonach "das Hecht ein für allemal (S. 33) 
den lYlaassstab der rechtlichen Ethik, der probitas, an den ge
sannnten Thatbestand legt". 

Hartmann hat damit elen Punlet gewonnen, elen auch ich 
für den richtigen halte. . Auf die dogmatische Durchführung 
desselben durch die gl'osse Mannigfaltigkeit der Einzelgestal
tungen habe ich hier nicht einzugehen, wohl aber habe ich ihn 
in Betreff seiner geschichtlichen Entwicklung genauer festzu
stellen, und in dieser Hinsicht weiche ich allerdings wesentlich 
von Hartmann ab. Nach ihm ist es (S. 35) "das vollkommen 
Na tu l' g e m ä s se, dem äusseren objectiven Thatbestand des 

. Rechtsgeschäfts sein Recht zu wahren gegenüber dem bloss 
Innerlichen und Subjectiven. Es ist so sehr das Naturgemässe, 
dass· es in der Kindheit der Rechtsentwicklung sogar mit einer 
Strenge und Ausschliesslichkeit zur Geltung kam, die einer 
späteren Zeit und uns heute als übertrieben und nicht mehr 
voll durchführbar erscheint". "Rechtsgeschichtlich (sagt Hart
mann, Jhering folgend, S. 58) steht der reinen Willenstheorie 
entgegen, dass das Recht, als eine ursprüngliche Mitgift seiner 
Natur,auf allen Gebieten, nicht bloss auf delll hier fraglichen, 

,ein starkes Haften an der Aeusserlichkeit, an dem offen Hancl~ 

'. 
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greiftichen mit sich bringt. Wenn das Recht, in Folge dieses 
Naturzuges , auch der Aeusserlichkeit der Erklärung die weit
gehendste Selbständigkeit gegenüber der Innerlichkeit des Wil
lens beilegte, so konnte und musste diese Selbständigkeit bei 
den freieren und formloseren Geschäften des. ius gentium fr.ei
lich bedeutend abgeschWächt werden. Aber es bleibt ein altes 
wahres 'Wort: naturam fm'ca expellas, tarnen usque recurret" .. 

Hartmann huldigt hier doch wieder einer geschichtlich
naturrechtlichen Theorie, der die Wirklichkeit des geschicht
lichen Verlaufes völlig widerspricht .. Es giebt keinen "Natur
zug" des Rechtes überhaupt, oder insbesondere des arischen 
Rechtes, wonach in der "Kindheit der Rechtsentwicklung" das 
Haften an der Aeusserlichkeit das Ueberwiegende wäre. In 
der Kindheit des arischen Volkes ist umgekehrt das Dharma
Themis-Fas-Recht, d. h. das alte ius genthun der Arier, ganz 
auf die Betonung des, den Göttern bekannten, Innerlichen ge
richtet. Es kommt bei der Paternitätsfrage fürs Jenseits auf 
den wirklichen, den Göttern natürlich nic~t zu verheimlichen
den, Erzeuger an. Es ist bei der MOl'dfrage nicht die äussere 
TImt, sondern der innere böse Wille das Entscheidende. Es 
ist für den Sacherwerb nicht der äussere Act das eigentlich 
Wichtige, sondern das Moment, ob er als weisseI' , gefleckter 
oder schwarzer ein von den Göttern gebilligter, und von ihnen 
im Opfer wohlgefällig angenommener sei. So auch bei der 
Vertragszusage ist das eigentlich Entscheidende, das s man 
sei n e Tl' e u e halt e , dass man keine Sünde thue, die von 
de't Göttern und Manen in diesem und jenem Leben verfolgt 
und bestraft würde. Also die dharmarechtliche Ethik, die Pflich
ten des viI' probus, bilden "in der Kindheit des arischen Vol
kes" den Kernpunkt der Lehre von der Vertragschliessung. 
Dieser Kernpunkt wal' vorhanden, noch ehe die Arier in die 
Völker der Inder, Griechen, Italiker, Germanen u. s. w. ausein
andergegangen sind. Weil dieser Kernpunkt vorhanden war, 
so erklärt sich, dass wir speciell bei Griechen und Italikern 
gemeinsam den fest entwickelten Begriff der fi des schon vor
finden. Dass er ein alt-gräcoitalischer Stammbegriff ist, beweist 
sich daraus, dass fides und rcLfJ1;u,; dasselbe Wort sind. Ich 
habe die Entwicklung dieses Begriffs in der GIRG. S. 470 ff. 
genauer dargestellt. Er schliesst sich an diejenige Gestaltung 

an, die in jenen alten 2eiten der Alles überwiegende bedeut .. 
samste Vertrag wal', der Bündnissschluss unter den Gentes, 
das foedus. Bei ihm ruft man ausdrücklich durch Eid die 
Götter zur Bestrafung des Eidbrechers herbei. Freilich fasst 
man nun die einzelnen Vertragspunkte genau in Worte, aber 
doch nicht in dem Sinne, dass sie das allein Entscheidende 
sein sollen 5). Weiter schliessen sich an den Eid die arc0l1ocd 
(sponsio), der abgekürzte Eid, dessen ursprüngliche Form einer 
Ausgussspende wohl mit jener alt-indischen Sitte des Wasser
ausgusses zur Bekräftigung eines geschlossenen Vertrages zu
sammenhängt. Mogte es sich nun aber unMi~e oder um an
dere Formen handeln, in die man bei Griechen und Römern 
den geschlossenen Vertrag kleidete, immer bleibt die Grund
auffassung , dass man, auch ohne besondere Herzurufung der 
Götter, um der auf Treue haltenden Götter willen als vir pro
bus die fides nicht brechen dürfe (GIRG. S. 47~ 473: si deos 
esse censes, aut onniia irrita facis aut pacto stas; deos fidemque 
invocantes; fidem abrogari cum qua omnis humana societas 
tollitur). Es handelt sich hier l,Im eine uralt-ari.,sche Anschau
ung. Die "Vertrauenstheorie" hat zusammen mit dem 
Glauben an den Zeug rcLa7:wg, oder Dius fidius, bei Altgriechen 
wie Altitalikern immer gegolten. Aber damit ist noch nicht 
gesagt, dass dies als Themisund Fas geltende Recht nun auch 
gleich in den griechischen Poleis und italischen Oivitates mit 
civilrechtlichem Klagenschutz nach allen Seiten gesichert wor
den sei. Als dann in Latium und Rom die strictnationale Pe
riode der Rechtsbildung sich entwickelte, ist der alte Grund
gedanke nicht etwa aufgegeben; er ist nur in ein civilrechtliches 
Kleid gehüllt worden. Auch das N exum ist ein vinculum fidei 
(GIRG. S. 474). • Diese strictnationale Periode der Römer aber 
darf, richtig verstanden, nur als ein einzelnes Glied in einer 
langen Kette der Rechtsentwicklung aufgefasst werden. Wohl 
ist es in ihr eine hervortretende Oharaktereigenschaft, dass man 

5) Das Parallele in diesel' Hinsicht ist das V 0 tu m, wobei man auch die 
Zusage möglichst genau in Worte fasst, doch aber dabei auf das innerlich Ge
meinte zurliekverweist (GIRG. S. 230 Not. g: do devoveo .. si hoc ita fllxitis, 
ut ego sciam sentiamintellegam). - Vgl. imUebrigenliberdiesllcral
rechtliche Wortinterpretation GIRG. s. 264 ft'. (sie ist noch wieder verschieden 
von der ci v il r e c h tl ich e n Wortinterpretation). 

r. eis t, Altarisches lus gentium. 80 



elen Rechtsschutz des ius civile an gen aue Formulirung band, 
dass ein starkes Haften an der Aeusserlichkeit, an dem offen 

" h' , Handgreifiichen(C überwog. Aber es ist nicht richtig, dass 1erm 
die "Kindheit(C der (arischen) Rechtselit~vicklung uns geboten 
sei dass mit diesem strictnationalen Rechte überhaupt das , 
italische Recht begonnen habe. Die strictnationale latinisch-
römische Periode ist in ihrer Art ein Unicuni. Weder das grie
chische noch das germanische, noch gar .das indische Recht 
haben eine solche Phase durchzumachen gehabt. Man wird 
sagen müssen, dass gerade diese Periode die Vorbedingung ge
wesen ist, um das römische Recht zu der hohen Ausbildung 
zu führen monach die Römer die juristischen Lehrmeister der 

. , 
ganzen civilisirten Welt geworden sind. Wir haben ihr also 
höchsten Dank zu sagen. Aber wir behandeln sie unrecht, 
wenn wir sie als die Kindheit des arischen, oder gar eines sup
ponirten absoluten Rechtes ansehen. Vor ihr haben Jahrtau
sende arischer Rechtsgeschichte gelegen, und in der Gesammt
entwicklung des Rechts der arischen Völker-Familie mögte 
ich das strictnationale Gebahren des lati~schen Bruders. eher 
als die Rechts-Flegeljahre eines zu hohen Dingen BestImm
ten bezeichnen. Wohl hat in dieser Zeit ein merkwürdiges 
Sichisoliren , ein tiefeingreifendes Abschneiden der aus der 
alten arischen Heimath stammenden Fäden stattgefunden. Es 
haben sich davon im Verlaufe dieses Buchs viele Beispiele er
geben, wesshalb ich denn so oft nur das Altindische und das 
Griechische zusammenknüpfen konnte, dagegen das civilrechtlich 
abgeschlossene römische Rechtsleben abgesonderter Untersuchung 
überweisen musste. Aber dennoch sind wir den mannigfachsten 
Zusammenhängen auch des italischen Rechtes mit dem altincli
schen begegnet. Es ist ja überhaupt völlig undenkbar, dass ein 
Volk, und wenn es auch rücksichtslos es beabsichtigte, die Ver
gangenheit seines Rechtes von sich abwaschen könnte. Und es 
ist mit den richtig verstandenen Grundgedanken des römischen 
ius civile durchaus vereinbar, dass man in Roms strictnationaler 
Periode in Betreff ganz wesentlicher Stücke der altarischen 
Tradition nie daran gedacht hat, sich davon zu lösen. Dazu 
gehören Haupttheile des alten fas, insbesondere die Ueber
zeugung, dass ohne Eid das rein auf bürgerliche Füsse gestellte 
Recht keinen Halt habe (GIRG. S. 521 Not. 1, S. 708 ff.)j 

dazu aber gehört auch der uns hier beschäftigende Punkt, dass 
die Vertragschliessung nicht richtig beurtheilt werden könne, 
wenn man sie nicht (wie auch die äusseren Formen des Ver
trages seien) als ein Treueband, als ein Verhaftetsein des eine 
rechtliche Ethik anerkennenden viI' probus auffasse. Dies hat 
gegolten vor und während und nach der latillisch-strictnatio
nalen Periocle. Dieser Grundgedanke ist von den c1assischen 
römischen Juristen in der Zeit des die Fesseln des strictnatio
nalen ius civile allmälig immer mehr brechenden neu e l' e n ius 
gentium in meisterhafter Weise dllrch die einzelnen Fragen 
durchgeführt, nie h tab er er s t ge s ch aff en (Hartmann 
S. 51). 

Nach dieser Erörterung über das allgemeine Wesen der Ver
tragschliessullg kehre ich zum eigentlichen Gange meiner Dar
stellung zurück. Ich habe zu zeigen wie bei den Altindern für 
Gegenstands-wie Schuldverfolgung der Satz galt, dass man für 
manifeste Verhältnisse die aggressive Selbsthülfe üben dürfe, 
mit dem Streitigwerden des Verhältnisses aber das Verbot der 
Selbsthülfe beginne. 

76. (Fortsetzung. - Die Gegenstandsverfolgung.) - 2) Wenn 
dem Haüsherrn Etwas vom" Seinigen (C, Mensch oder Sache, weg
gekommen war, so ginger es zu suchen. Zunächst dahin, wo 
er es anvertraut hatte (Depositum, Commodatum, gelieferte un
bezahlte Kaufsache, Pfand nach Rüw{zahlung der Schuld, u. s. w.). 
Wenn nicht, so ging er eben dahin, wo er glaubte, den Gegen
stand finden zu können. Fand er denselben, so legitimirte er 
sich in irgendwelcher Weise, dass die Sache ihm gehöre [,wenn 
dieser es durch Kennzeichen beweist', § 74 Not. 6]. Hierauf 
nahm er den Gegenstand und führte ihn oder trug ihn eigen
mächtig selbst hinweg, und den hiebei ihm (ohne Behauptung 
einer Gegenberechtigung) gemachten factischen Widerstand durfte 
er mit Gewalt niederschlagen. Dies ist das W e gfü h l' e n, 
das a ,/8 t 'jJ. Es findet gleichmässig bei Frauen, Kindern, An
gehörigen, Dienern und Sachen statt. 

Ich habe von demselben allerdings in den altindischen 
Quellen keine eingehende Schilderung gefunden; wohl nur dess
halb, weil diese Quellen das, was sie kurz das "Z u I' Ü c k n eh -
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in end e s Gut es" nennen (§ '74 Not. 6), als etwas Selbstvel'~ 
ständliches, einer besonderen Erört~l'ung nicht Bedürftiges· an
sehen. Dass es in der That die Grundlage der Gegenstant1s
verfolgung war, ergiebt sich aus folgenden Gründen. Indem die 
indischen Quellen die Rückvedoogung gestohlener oder gefun
dener Sachen als eine durch das Königsgericht zu vermittelmle 
besonders hervorheben (§ 74 Not. 6), - mit der eigenen Mo
tivirung, dass der, hiezu seine Aufseher anstellende, König 
selbst verbindlich werde, - so liegt darin der Gegensatz, dass 
man im Uebrigen sich selbst helfen musste. Weiter werden wir 
im folgenden § finden, dass sogar bei der Schuldverfolgullg die 
Selbstexecution bestand. Wenn aber das, so ist es undenkbar, 
dass sie nicht auch beim "Zurücknehmen des Guts" hätteg"el
ten müssen. Wir werden auch die Quellenstellen bei der Schuld
verfolgung so allgemein reden sehen, dass sie geradezu die Ge
genstandsverfolgung mit meinen können. Endlich aber ergiebt 
sich die Berechtigung zum "Wegführen", "Zurücknehmen" mit 
Nothwendigkeit aus der Besprechung des Punktes, wo diese 
B~rechtigu~g aufhört. Dieser Punkt aber ist- fo~gender. Ebe.nso 
Wie man dIe gestohlene oder verlorene Sach~ slCh (vom KÖlllge) 
holt, nachdem man "durch Kennzeichen und Constatirung des 
früheren Erwerbes oder Besitzes bewiesen" hat (§ 74 nach 
Note 4), dass sie Einem gehöre, gilt natürlich auch Dasselbe, 
wenn man sich die sonstigen Sachen direct vom Inhaber "zu
rüclmehmen" will. Wir müssen also einen Inhaber voraussetzen, 
der entweder die Berechtigung des Ansprechenden gar nicht 
läugnet, oder von derselben durch Kennzeichen, Urkunden, 
Zeugen oe1er Besitzesnachweis überzeugt wird. Einem solchen 
Inhaber, wenn er dennoch nicht herausgiebt, kann man die 
Sache mit Gewalt wegnehmen. Dagegen wofern der Inhaber 
seinerseits Rechtsbehauptungen aufstellt, dass ihm der Gegen
stand gehöre oder er einen berechtigten Anspruch habe, ihn 
noch länger zu behalten, so hört die Berechtigung der Selbst
hülfe auf. Die Sache hat aufgehört, eine manifeste zu sein, sie 
ist eine streitige geworden. Die Altinder, deren Rechtsgedan
ken wir uns hier zu vergegenwärtigen suchen, stehen bereits 
auf dem Standpunkte, dass sie für das Streitige Gerichtsorga
nisationen haben. Also die Selbstexecution des Manifesten ist 
erlaubt, die des Streitigen würde eine unzulässige Unterdrückung 

des Gegners sein. Dieser kann nun seinerseits zum Königsgericht 
gehen 1), und wegen Unterdrückung klagen; Y. 2, 5 ,wenn Je
mancl auf eine mit den Rechtsvorschriften (smriti) und dem 
Herkommen (äcäl'a) streitende Weise von Anderen unterdrückt 
wird, und dies dem Könige anzeigt, so ist dies Grund eines 
Processes (vyavahara)'. 16 ,Wer eine zweifelhafte Sache 
[cl. h. eine "streitige"] eigenmächtig zu Ende bringt 
..... der soll verurtheilt und bestraft werden'. ' 

Wir haben jetzt weiter zu prüfen, was bei der Gegenstands
verfolgung als, die klägerische Selhstexecution ausschliessende 
gegnerische Rechtsbehauptung angesehen wurde. Klä~ 
ger sagt: "dies ist clas Meinige, ich n~hme es mit mir". 
Unter diesem "Meinigen" ist das gesammte im Gebiete der 
H~u~herrnmacht Liegende verstanden. Es ist ein unberechtigtes 
Hmemtragen unserer civilrechtlichen Eigenthumsbegrifte in alte 
Zeiten, die noch ganz andere Anschauungen hatten, wenn man 
dieses "Meinige" einfach mit unserem "Eigenthum" flentificirt. 
Jene Zeiten kannten noch gar kein Civilrecht des Eigenthums 
d. h. keine gesetzlichen oder gewohnheitsrechtlichen Satzunge~ 
einer einzelnen Civitas, wonach auf Grund gewisser causae ein 
Individuum "ex ime Quiritium" der ganzen Welt gegenüber für 
den alleinigen Herrn der Sache erklärt worden wäre. Es gab 
allerdings schon einen Eigenthumsbegriff, aber einen ganz an
c1eren. Eigenthum heisst ein Complex gewisser factischer Er
werbsarten, wonach die Sache als eine "wohlerworbene" er
scheint. Vor den Menschen wohlerworben heisst aber nur, was 
vom Hausvater auch den Göttern um1 Manen im Hauscultus 
unter der Erwartung, eine wohlgeneigte Aufnahme zu finden' 
dargeboten werden kann. Damit bietet das Dharmarecht nm: 
einen re la t i v e n Maassstab für die Abschätzung des Werths 
der Erwerbsarten. Man kann nicht sagen, Etwas sei absolut 
der ganzen Welt gegenüber erworben, es giebt also auch noch 
keine scharfe Scheidung der Rechte in rem und in personam. 
Man kann nur das Eine für einen be s s er e n Sach-Enverb als 
das Andere erklären. Bei jedem aber ist immer offen, ob 

1) Das Königsgericht werden wir uns für die im Folgenden dargestellte 
Civilverfolgung als dasselbe zu denken haben, welches (s. oben § 54 ff.) wir 
IH1Ch mit Oriminaljurisdiction (da';l4a) bekleidet gefunden haben. 



470 

nicht etwas Al,lderes noch wieder als ein Besseres erscheine . 
• So kann denn auch, wenn der Hausherr auftritt, in seiner Be

hauptung: "die Sache ist mein" gar nicht ~er Sinn liegen: sie 
ist ab sol u t mein 2\ sondern nur: "ich habe sie wohlerworben ". 
Und wenn dann der Gegner die Sache "streitig',' macht, also auch. 
seinerseits behauptet, einen löblichen Grund des Behaltens zu, 
haben, so kann es sich in dem nun folgenden gerichtlichen Verfah
ren nur dartun handeln, zu entscheiden, wessen Grund löblicher, 
besser sei. Dazu aber bedarf es gewisser Regeln über das G e g e 11 -

einanderwägen der Erwerbsgründe. Diese finden wir 
denn auch in der That im indischen Rechte; Y. 2, 22 ,Als Be
weis gilt eine Schrift, der Genuss (bhukti) und Zeugen; wenn 
eins von diesen fehlt, so gilt eins von den Gottesmtheilen' 
[Y. 2, 95; vgl. oben § 53 Not. 3]; 23 ,In allen strei
tigen Sachen (arthaviväda) ist der letzte Act der gültige. Bei 
Pfand (ädhi; Hinsetzung), Geschenk (pratigraha) und Kauf (krita) 

2) Im deutschen Rechte tritt dies deutlich hervor. V gl. Planck, Das deutsche 
Gerichtsverf. im M.-A. I (1879) S. 896 "Ist dem Leihe~\ u. s. w. das anvertraute 
Gut geraubt, gestohlen u. s. w., so ist er ohne allen Zweifel rechter Kläger gegen 
jeden Dritten .. und in der Lage, gegen jeden dermaligen Besitzer klagend zu 
behaupte~: ,als er das Gut zuletzt gesehen, da sei es sein gewesen und sei noch 
sein'. Denn unter der Bezeichnung: ,sein' wird nicht nothwen
dig Eigenthum verstanden, sondern jeder das Haben bezw. Habensollen 
gerade dieser Sache mindestens dem BekI. gegenüber recbtfertigende Grund". 
S. 897 "ob demnach im gegebenen Falle unter dem Ausdruck ,sein' das Haben, 
oder das rechtliche Haben, oder das rechtliche Habensollen gemeint sei, kann 
nur der Zusammenhang entscheiden". S. 698 "die Behauptung eines Maunes, 
dass ein bewegliches Gut ,sein' sei, bedeutet im vollen Sinn: er besitze es recht
mässig, im .abgeschwächten Sinn, bald er besitze es, wie z. B. in Stendal 22 der 
Dieb das gestohlene Pferd, bald er solle es von Rechtswegen besitzen. So sagt 
z. B. in der bekannten Formel des Anfangs der Klgr.: ,als er das Gut zuletzt 
gesehen, sei es sein gewesen und noch sein', d. h. damals habe el' es rechtmässig 
besessen und solle es von Rechtswegen auch jetzt besitzen. Dieselbe abge
schwäcbte Bedeutung liegt in der Klagformel : dat he (Bek!.) des sines hebbe" . 
S. 706 "der Angriff des Klgrs. wird nicht und braucht nicht begründet zu wer
den durch die Behauptung des Eigenthums oder eines sonstigen Rechts am Gute, 
sondern er wird begründet durch die Behauptung einer widerrechtlichen Störung 
der Berechtigung zur jetzigen Detention des Guts ... , der Klgr. behauptet ent
wedel': das Gut, das der Bek!. unter sich hat, das habe ich verloren, oder: das 
habe ich ihm anvertraut, nnd die Zeit der Rückgabe ist jetzt gekommen"; S. 708 
"dass das Gut sein gewesen sei bis zum Augenblick des Verlustes, und eS sei 

noch sein". 
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aber gilt der frühere Act mehr' [in § 24. 25 ist von dem 
oben schon besprochenen (§ 64 Not. 2) longum tempus die 
Rede, und dass insbesondere dadurch bei Pfand (adhi), De
positum (nikshepa; niedergeworfen) und anvertrautem Gut 
(upanidhi; dazu niedergelegt) das Eigenthum nicht verloren 
gehe]; 26 ,wer ein solches Pfand oder anderes Gut wegnimmt 
[vi (weg) har (nehmen)] 3), elen soll (der Richter) das Gut (dhana) 
an den Eigenthümer (dhanin) erstatten (da = dare) lassen [weil 
bei anvertrauten Sachen das longum tempus nicht zur Anwen
dung kommt] und eine Geldstrafe (dm;u;la) von gleicher Höhe, 
oder im Verhältniss zu seinem Vermögen, an den König'. 27 
,Erwerb (agama; was an mich heran1tommt) gilt mehr als 
Gen u s s (bhoj a; d. h. Besitz), ausser wenn dieser s'chon von 
den Vorfahren (pürva; die früheren) herangekommen ist [d. h. 
von elen Vorfahren überkommener Besitz ersetzt den Beweis 
des rechtmässigen Erwerbes] 4). Aber selbst Erwerb hat keine 
Kraft, wenn gar kein Genuss (cla ist)' ["traditionibus (et usu
capionibus), non nudis pactis clominia rerum acquiruntur"]. 28 
,Wer den Erwerb (agama) vollzogen (lqita; gemacht) hat, der 
soll ihn nachweisen (adhar; heraus in die Höhe nehmen, vor
zeigen), wenn er verklagt wird (abhiyuj; auf clen losgefahren 
wird), nicht sein Sohn oeler dessen Sohn. Bei diesen ist der 
Besitz (bhukti) schwerer (gravior) [cl. h. wenn ein !(läger den 
Gegenstand wegführen will, der Beklagte aber durch Rechts
behauptung die Angelegenheit zur streitigen macht, so mus s 

3) D. h. wer behauptet, dass er dem ,Kläger wegen Ablauf des longum tem
pus die Sache nicht herauszugeben brauche, demgegenilber der Kläger nach
weist, dass es eine in Pfand gegebene oder anderweit anvertraute Sache sei. 

4) Also: wenn Kläger das Besessenhaben der ihm jetzt weggekomme
nen Sache, Beklagter aber demgegenüber einen Er wer b s titel in Betreff der
selben darthut, so geht letzterer vor; Vi. 5, 185 ,was in Ordnung und mit le
gitimem Titel (wie Kauf, Schenkung u. dgl.) besessen worden ist, mag der 
Besitzer behalten; es kann nie von ihm genommen werden'. - Ueber die 
Beweismittel: Vas. 16,13-15 ,in einem Streit über ein Haus oder ein 
Feld (möge) Gewicht (gelegt werden auf die Depositionen von) Nachbaren. Wi
dersprechen sich die Aussagen der Nachbaren, (so mögen) Urkunden (als) Beweis 
(genommen werden). Werden widersprechende Urkunde'n vorgebracht, (möge) 
Gewicht (gelegt werden) auf die Aussagen von bejahrten (Einwohnern) des Dorfs 
oder der Stadt, und auf die der Gilden und Corporationeu von Handwerkern 

\lud Kallfle1l ten'. 
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c1erBekl. seinerseits den·B'eweis ~eines rechtlichen 
Erwerbes führen, ausseI' wofern er darthun kann, die Sache 
schon vom Vater bezw. Grossvater überkommen zu haben] 5). 
29 ,Wenn Einer, der verklagt worden ist, stirbt, so soll (Der, 
welcher in den Besitz seiner Güter gekommen ist) [riktha • 
Hinterlassenschaft; rikhtin = der die Hinterlassenschaft erhält], 
den (Erwerb) nachweisen; in diesem Fall gilt nicht der Ge-~ 
nuss, welcher ohne Erwerb (ägama) eingetreten ist [beim Tode 
eines Bek!. während des Processes kann dessen Nachfolger sich 
nicht auf den blossen Besitz seines Vorgängers berufen, son
dern muss den speciellen Erwerbsact in Betreff der Sache dar
thun J. - Die Gegenstandsverfolgung erstreckt sich auch auf 
Dinge, die inzwischen bereits durch Verkauf in dritte Hand 
gelangt sind; Y. 2, 168 ,Ein Eigenthum, welches von einem 
And~ren verkauft ist, darf man zurücknehmen [auch mit 
aggressiver Selbsthülfe]. Der Käufer verdient Tadel, wenn er 
heimlich kauft; wenn er von einem niedrigen Menschen heim
lich zu niedrigem Preise zu ungehöriger Zeit kauft, ist er ein 
Dieb'. 169 ,Wer ein verlorenes oder gestüflenes Gut gekauft 
hat, soll dafür sorgen, dass der Mann, welcher es genommen 
hat, ergriffen werde; wenn Ort und Zeit dies nicht gestatten, so 
soll Der, welcher es gekauft hat, es selbst zurückgeben'. 170 
, Wenn -er den Verkäufer nachweist, soll er frei sein; der Eigel1-
thümer bekommt sein Gut, der König eine Geldstrafe, der Käu
fer den Preis von Demjenigen, welcher das Gut verkauft hat'. 

5) Also: der Beklagte, der den Besitz vom Vater hel' darthut, kann so 
lange die Herausgabe weigern, bis Kläger seinerseits einen rechtlichen Erwerbs
titel darthut j Vi. 5, 186 [nach Delbrück's Uebersetzung] ,wenn ein Gegenstand 
(dravyam) dnrch den Vater genossen (bhuktam) worden ist nach der Sitte des 
Geniessens (bhukti) dem Rechte nach (dharma), so ist der Sohn nach dessen 
Tode nicht zu tadeln, denn durch Genuss ist es von ihm erlangt'. - Wenn 
aber der Beklagte als Vierter in der Abstammung den continuirlichen Familien
Besitz der Sache durch die vorhergehenden drei Generationen darthut, so wird 
der Kläger gar nicht mehr zu dem Beweise eines rechtlichen Erwerbes zuge
lassen j Vi. 5, 187 ,wenn der Besitz eines Guts durch drei (aufeinander folgende) 
Generationen gehalten worden ist in richtiger Folge, sos 0 11 die vi e I' t ein 
der Abstammung es als ihr Eigenthum behalten, auch ohne 
ge s c h ri e ben e n Ti tel' j d. h. an sich ist Zeitublauf (als longum tempus) 
nur ein Vertheidigungsmittel ( exceptio). Den Begriff der usucapio, wonach die 

Ci vi t a s auf Grund des Zeitablaufs Jemandem das absolute, vOn Niemandem, 
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77. (Fortsetzung. - Die Schuldverfolgung.) - 3) Ich gehe 
nunmehr - nach Erörterung der Frage, wie der Hausherr einen 
unter seine Hausmacht gehörigen Gegenstand "zurücknimmt", -
zu dem zweiten Punkte über. Wie ist, wenn es sich um Zah
lung einer Schuld (vorzugsweise einer DarIehnsschuld) aus des 
Schuldners Vermögen heraus handelt, bei den Altindern die 
Eintreibung solcher Schuld beschaffen gewesen? In diesel' Hin
sicht bietet uns, während die Sütras nur geringe Andeutungen 
enthalten, Manu's Rechtsbuch ein höchst werthvolles Detail 1). 
Dieses aber birgt für sein richtiges Verständniss bedeutende 
Schwierigkeiten. In eine volle Untersuchung derselben einzu
treten, erscheint nicht als meines Amtes. Meine Aufgabe ist 
hier, die jedenfalls aus diesem Detail sich in Betreff der Exe
cution der Schulden ergebenden Grundgedanken hervorzuheben, 
und ihre Stellung zu der Grundorganisation des Civilprocesses 
festzustellen. 

a) Als Mittel zur Execution der Schulden werden von 
Manu fünf angegeben. Neben diesen kommt aber noch weiteres 
Material in Betracht; was die späteren Commentatoren 'zur Auf
stellung einer sechsten (oder gar siebenten) Nummer veran
lasst 2). Diese Commentatoren zeigen in ihren grossen Mei
nungsverschiedenheiten, dass ihnen die ganze Lehre schon sehr 
unklar war. Die fünf Executionsmittel sind: 

a) Dharma "Frömmigkeit". Diese (bei Kätyäyana: gäntva) 
bestimmt B:rihaspati näher dahin (Jolly 314): "Freunde oder 
Verwandte legen sich ins Mittel, oder der Gläubiger redet dem 
Schuldner in Güte zu, oder er heftet sich an seine Fersen und 
trägt ihm beständig seine Forderung vor". 

(3) Vyavahära "Verfahren". Es ist bei den Indern sehr 

anfechtbare Eigenthl1m gewährt, giebt es noch nicht. Aber es gicbt schon. ein 
Surrogat derselben: die d l' e i pi tal' as, denen man die 9räddhas bringt, haben 
die Kraft, das continuirlich von ihnen Besessene zu heiligen und vor jeder An
fechtung zu siche1'l1. 

1) Vgl. JoUy, Das indische Schuldrecht , Si~zungsber. d. phiI.-hist. Kl. der 
bair. Ac. d. W. 1877, S. 287 Jl'. j insbes. S. 314 Jl'. 

2) l\Ianu's fünf Executionsmittel sind Bach BUhlcr's Gp. 262) Ucuersetzung 
so ausgedrUckt: by moral sUllsion, by suit of law, by artful management, 01' by 

customary proceeding, a cl'editor may rßcovel' property leut, aud fifthly by force. 

-I 
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streitig 3), 'wie hier in der Executionslehre dies Wort zu ver~ 
stehen sei. Mit Recht bemerkt Jolly, dass es nicht "Process" 
bedeuten könne, denn alle diese hier bes.prochenen Executions~ . 
mittel sind gerade anwendbar, ohne dass es zum Process kommt. 
Weiter bemerkt Jolly: der Ratnäkara und Viväclacintämani er~ 
blickt darin eine Art Selbsthülfe des Gräubigers und zieht hie
hel' den Ausspruch des Kätya:yana, wonach der Gläubiger einen 
insolventen Schuldner gewaltsam vor eine Versammlung von 
Menschen (janasal~lsadi) führen und dann bei sich im Gewahr~ 
sam halten soll je nach der Landessitte. Auch Meclätithi (bei 
KulI.) bezieht Manu's vyavahära, das er in der Bedeutung von 
"Beschäftigung" zu fassen scheint, auf Zwangsarbeit, d. h. Feld
arbeit, Handel und dgI.,· die der insolvente Schuldner für den 
Gläubiger, nachdem dieser ihm ein Oapital vorgeschossen, trei
ben und ihm den Ertrag erstatten soll. - Jolly bezieht vyava
hära auf "das Schiedsgericht", oder "die o effentlichkeit " , viel
leicht auch "allgemeinen Brauch". 

y) Ohala ,,'l'äuschung" (bei Brihaspati \ upädhi; bei Kä-
tyäyana: vyäya). Brihaspati versteht darunter (nach Jolly), dass 
der Gläubiger dem Schuldner, unter dem Vorwande, sie für 
irgend einen Zweck zu bedürfen, eine ihm gehörige Sache 
(Schmuck u. dgl.) abborgt und nachher nicht zurückgiebt, oder 
dass er ein von ihm zur Rückgabe an den Eigenthümer oder 
sonstwie erhaltenes Depositum zurückhält. 

0) Acarita "der herkömmliche Weg" (bei Brihaspati auch: 
grihasarp.rodha; bei Kätyäyana auch upal'odha). Brihaspati 
versteht darunter (nach Jolly 316), dass man den Sohn oder 
die Frau oder das Vieh des Schuldners ihm raubt oder vor
enthält (also pi g n 0 r i s ca p i 0] 4), oder seine Thür belagert. 

3) Bühler fasst die Ansiclhten so zusammen: Vyavahäl'ena ,by suit of law' 
(Gov. KuH. Nar.) 01' ,by threatening of a law suit' (Nand.) 01' ,by forced labour' 
(lIfedh.), 01' ,by a forcible sale of property'. - Vyavahära bedeutet [wie Delbrück 
mir angiebt] (1) Verfahren, Treiben, Handlungsweise, (2) Verkehl', (3) 'l'hätig
keit, Beschäftigung, (4) Geschäft, Handelsgeschäft, Handel, (5) Rechtshandel, 

Streitsache, Pl'ocess, Rechtspflege, (6) der gewöhnliche Hergang im Leben, all
gomeiner Brauch, (7) Gebrauch eines Ausdrucks, das Reden, die Bezeichnung 
[Po W.]. Dazu noch, nach Böthlinglt's neuem Wörterbuch: Rechtsfähigkeit, 

Majorennität bei Gautama, und das Anhalten zu einer Arbeit, auferlegte Zwangs-

arbeit bei Jolly 315. 318. 
4) rm Pfandnehmen lie!;)t an sich nur 1 dass man den Ge~enstand (freien 
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Dabei der noch heutzutage vorkommende Gebrauch des S. g. 
D haI' n a - S i t zen s, gegründet auf den Gedanken der Heilig
keit eines Brahmanenlebens. Der Gläubiger, welcher der Brah
manenkaste angehören muss, versieht sich vor dem Hause des 
säumigen Schuldners mit Gift und Dolch, und droht sich damit 
das Leben zu nehmen, wenn derselbe an ihm vorbeigehen würde. 
Von da an fastet er (vgI. oben § 43 Not. 2), und der Schuld
ner ist durch die Sitte gezwungen mitzufasten (Sir H. Maine's Lec
tures on the early History of Institutions, London 1875, 297 ff. 
weisen auf eine höchst auffallende Parallele im altirischen Rechte 
hin) 5). Mitäkshara erklärt Manu's äcarita geradezu mit abho
jana = Fasten. ,Ver es am Längsten aushält, ist der Siegel'. 

s) Bala "Gewalt" (Bl,'ihaspati: balätkära; bei Kätyäyana: 
pleJana). Brihaspati erklärt dies (Jolly 316) dahin, dass der 
Gläubiger den Schuldner in sein Haus führt, und dort mit 
Schlägen, Drohungen U. s. w .. zur Erfüllung seiner Verpflich-

tungen zwingt. o Karma "Arbeit". Diese steht an sich ausserhalb der 
vorstehenden fünf eigentlichen Executionsmittel. Das Abver
elienen durch Arbeit ist mehl' ein vom Schuldner als Gegen
gebot Offel'ides, wie ein vom Gläubiger Veranlasstes. Manu 

Menschen odel' Sache) dem Schuldner vorenthält. Darin, dass Letzterer den 
Gegenstand entbehrt " liegt schon Antrieb genug zur Einlösung desselben dmch 
die Schuld bezahlung. Zu diesem nächsten Pfandrechts - Inhalte kann aber ein 
Weitel'es (Antichrese, Verkaufsrecbt, veräussel'tes Pfand mit Einlösungsrecht 
durch Schuldbezahlung) hinzutreten. Ich habe die Zusammenhänge des altindi
schen Pfandrechts mit dem griechischen und l'ömischen hier nicht weiter zu ver-

~~ . 
5) Ich füge dem noch bei, was übel' diesen merkwürdigen Brauch in seiner 

irischen Verwendung Whitley Stokes (Academy. 12. Sept. 1885. NI'. 697 
p. 169) zusammenstellt: St. Patrik ,fasts upon' the merciless chief Trian, to 
compel him to' have pity on his slaves. SS. Germanus and Patrik ,fast upon' 

the citizens of Auxere, when they were infected by the Pelagian heresy. The 
same Germanus and the c1erics of Britain ,fast for three days upon' the sinful 
Gortigern. Cammine of Juis Celtra ,fasts upon' King Guare, who had outraged 
that saint. St. Patrik ,fasted upon' Loegaire, the unbelieving overkillg of Ire
land. Loegaire's pious queen declares that she will not eat anything whilst Pa
trik is fasting. Hel' son Enna soeks for food. ,It ist- not fitting for thee', says 
his mother, ,to cat food wbilst Patrik is fatiting upon you'. The child pel'sists 

in eating, is choked by a hit of a boiled wether, and is ultimately brought to 

life by thc saint and thc Archungel Michael. 
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8, 177 sagt darüber: ,sogar durch persönliche Arbeit soll der 
Schuldner das, was er schuldet, seinem Gläubiger gutmachen, 
wenn er von gleicher oder niederer Kaste ist. Dagegen ein 
Schuldner von höherer Kaste soll es allmälig abtragen, wenn er 
etwas verdient'. Und ähnlich Yäjiiavalkya 2, 43 ,einen Mann, 
auS nieclerer Kaste, der unvermögend ist, kann man zwingen, 
für eine Schuld zu arbeiten; ein Brahmane aber, welcher arm 
ist soll es alhnälig bezahlen in Verhältniss zu seinem Erwerbe'. , . 
Nicht wesentlich anders auch die späteren, von Jolly 314. 317 
angeführten Rechtslehrer : Närada, Brihaspati und Kätyäyana, 
welcher Letztere noch angiebt, der Gläubiger solle, wenn er 
den Schuldner zu einer nicht von Anfang an stipulirten unrei
nen Arbeit anhalte, als Strafe eine Geldbusse von 250 Pm:tas 

zahlen, unter Befreiung des Schuldners von seiner Verpflichtung. 
Dazu bemerkt Jolly: "Da die Sklaven sonst gerade die unreine 
Arbeit: a<)ubham karma zu verrichten haben (Närada 5, 5), so 
musS die Schuldknechtschaft eine mildere Form der Sklaverei 

) gewesen sein. Hinsichtlich der nicht von Anfang an stiplllirten 
Arbeit ist B:rihaspati's Definition von däsapattra "Sklavereiver
trag" (Viramitroclaya 189) zu vergleichen: als einer Schrift, die 
ein von Kleidung und Nahrung Entblösster, in der Wildniss Be
fincUicher ausstellt, und die das Versprechen enthält ,ich will Dir 
Dienste thun'. Wahrscheinlich ist hier an Schuldsclaverei zu 
denken" [vgI. auch § 63 Not. 4 unter den 7 Sklavenarten Ma
nu's die zweite: "um ihr tägliches Brot Dienende"]. 

Man mag sich nach Vorstehendem von den indischen 
Schuldenexecutions-Grundsätzen ß) etwa folgendes Bild machen 

dürfen. 
Die fünf technischen Executionsmittel Manu's sind das Pro

duct alter geschichtlicher Entwicklung. Dharma ist: die Mah-

6) Ueber die Frage, in welchen Fällen und mit welcher relativen Häufigkeit 

bei den In der n die einzelnen Zwangsmittel zur Anwendung gekommen seien, 

bietet, wie Jolly 327 anfUhrt, IGityäyana einige Anhaltspunkte. "Den König, 
seinen Herrn und einen Brahmanen soll man durch sanfte :M:ittel, einen Erben 
oder Freund durch Täuschuug; Kaufleute, Ackerbauer, Handwerker nach J,andes
sitte (d. h. durch vyavahära oder karma) j ul1l'edliche Leute gewaltsam (Sal!!

pl~ya d. h. nach Vira!11itrodaya' durch balätkära odor licarita) zU!' Z;ahlun~ 

n(:ithigen". 

ilurtg, die bestanden haben wird, seitdem es überhaupt Schulclen 
gegeben hat. Und ebenso alt wird bala sein. Mit Begründung 
der Schuld hat man seine Person zur Zahlung verbindlich ge
macht. Gegen die Person geht also die gewaltsame Execution 
des Gläubigers. Er kann in seinem Hause den Schuldner ge
fangen setzen, ihn mit Schlägen u. dgl. tractiren. Die Voraus
setzung bei aller Selbstexecution ist das Manifestsein der Schuld, 
was zunächst darin hervortritt, dass der Schuldner die Schuld 
gar nicht läugnet. Aber es liegt nahe, dass mancher Gläubiger 
vorsichtig genug ist, gleich bei Begründung der Forderung eine 
Sachlage herzustellen, welche ein Läugnen möglichst ausschliesst. 
Das geschieht, indem er beim CreditirenZeugen zuzieht ocler 
(seit der Verbreitung der Schreibkunst) 'eine Schuldurkunde 
(§ 75 Not. 2) aufsetzen lässt. Hierin möchte ich die Erklärung 
des Vyavahära finden. Der Gläubiger bringt seinen Schuldner 
vor eine "Versammlung" (s. § 55 Nr. 5 a). Diese ist nicht als 
"schiedsrichterliche" Behörde zu denken, sondern es erfolgt vor 
ihr der Schuldconstatirungsact clurch Vorbringung der 
Zeugen oder der Urkunde, woclurch der Gläubiger die Schuld 
zur manifesten macht, und also nunmehr berechtigt ist, den 
Schuldner ebenso wie bei bala in seinen Gewahrsam zu neh
men. - Insoweit sind die Executionsmittel rein gegen die Per
son des Schuldners gerichtet. Daran wird sich zunächst an
gelehnt haben das Nehmen eines Pfandes zur Sicherung der 
Forderung, in doppelter Gestalt. Entweder durch Pfandreten
tion (Chala), indem man einen Gegenstand des Schuldners als 
Pfand behält, den man sich auf andere Weise zu verschaffen 
gewusst hat, oder durch Pfandgreifung, indem man in das 
Herrschaftsbereich des Sclmldnm:s geht und sich dort Etwas 
holt. Natürlich, wie Alles, was im Machtbereich eines Haus-' 
halters liegt CWeib, Kind, Vieh u. ~.w.), in derselben Weise der 
Gegenstandsverfolgung von Anderen reclamirt wird, so darf 
auch der Gläubiger auf Alles, was im Machtbereich des Schuld~ 
ners liegt (Weib, Kind, Vieh), seine Pfandgreifung richten (äca
rita). Daran hat sich dann in Brahmanenfamilien [wohl zu
nächst für den Fall, wenn der pfandsuchende Gläubiger beim 
Schuldner Alles verschlossen findet, und auch des in seinem 
Hause sich verbarricaclirenden Schuldners nicht, zur Vornahme 
des bala, persönlich habhaft werclen Imnn] das Dharna - Sitzen 



angeschlossen; Dieses I wunclel'sanw f Hungerduell ist wohls~ 
zu verstehen, dass durch geistliches Brahmanen-Ehrenwort der 
Schuldner gezwungen wircl, aus seinem Hause, so lange der 
Gläubiger es aushält, hungernd davor zU sitzen, auch seiner
seits nicht, am Gläubiger vorbei, entfliehen zu wollen. Es 
kommt nun darauf an, wer von Beiden diese Situation am 
Längsten aushält. - Ausserclem hat sich schliesslich, neben 
der altfixirten Fünfzahl der Executionsmittel, noch das, Abver~ 
dienen der Schuld entwickelt. Das ist ein Mittelbegrifl'. An 
sich geht hier das Verlangen des Gläubigers allerdings auf die 
Person des Schuldners, aber nicht auf die ganze Persönlichkeit, 
sondern nur auf den materiellen Werth seiner Arbeit, wodurch 
in bestimmter berechenbarer Zeit der Werth der Schuld aus
geglichen werden kann. Durch vorgängige Verabredungen 
scheint man auch vielfach die Art der zu leistenden Arbeit 
festgestellt zu haben. Diese Arbeitsverträge, insgesammt karma 
genannt, scheinen noch wieder verschiedenen Inhalts gewesen 
zu sein, als voller Sklaverei vertrag , oder als Zusage specieller 
zu leistender Dienste, in welchem letzteren Fall der Gläubiger, 
der sich andere als die zugesagten Dienst~ leisten lässt, be
straft wird. Und diese, an sich aussCl'halb des Begriffs der 
eigentlichen Executionsacte liegenden, Dienstverträge haben 
dann auch auf die Executionsacte selbst mildernd zurückge
wirkt. Wenn beim vyavahära der Gläubiger den Schuldner in 
sein Gewahrsam geführt hat, so soll er ihn nicht lediglich 
rachemässig peinigen. Er soll gestatten, dass der Schuldner 
sich bereit erklärt, nach Landessitte [d. h. wohl, auch wenn 
kein vorgängiger Arbeitsvertrag abgeschlossen worden war] seine 
Schuld allmälig abzuarbeiten. Und ein Gleiches mag, da vya
'vahära ja nur eine Fortentwicklung des bala ist, schliesslich 
auch beim bala selbst zur g.eltung gekommen sein. 

b) Die hiemit dargestellte indische Schuldverfolgung steht, 
wie ich schon bemerkte, auf derselben Stufe wie die Gegen
standsverfolgung, sie setzt eine manifeste oder alsbald manifest 
zu machende Sachlage voraus. Wenn dagegen der Schuldner 
das Schuldverhältniss zum "streitigen" macht, so hört das Er
laubtsein der Selbstexecution auf. Von da an beginnt das 
Verbot der Selbsthülfe. Dies sagt in der deutlichsten 
Weise Manu, indem er ausdrücklich hervorhebt, dass beim Vor-

liegen eines manifesten (vom Schuldner nicht abzuiäugnenden) 
Verhältnisses der Beklagte sich nicht beim Königsgericht über 
die klägerische Selbstexecution beklagen dürfe. Thut er es 
dennoch, so wird er seinerseits bestraft. Manu 8, 48 ,Mit was 
immer für Mitteln ein Gläubiger im Stande sein mag, in den 
Besitz seines Guts zu kommen 7), mit solchen Mitteln möge 
er den Schuldner zwingen und ihn zahlen machen. 50 Ein 
Gläubiger, der durch Selbsthülfe sein Gut von seinem Schuld
ner zurückerlangt, soll nicht dafür vom Könige getadelt werden, 
dass er zurückgenommen hat, was sein Eigen ist. 
176 (Der Schuldner) der sich beim Könige beklagt, dass sein 
Gläubiger (die Schuld) unabhängig (vom Gericht) rückerlangt, 
soll vom Könige gezwungen werden (als Strafe) ein Viertel (der 
Summe) und an seinen (Gläubiger) die (geschuldete) Summe 
zu zahlen' 8). 

Ist aber vom Schuldner [unter der Gefahr des Verfallens 
in eine Succumbenzstrafe] die Schuld geläugnet und damit das 
Verhältniss zu einem "streitigen" erhoben worden, so muss der 
Gläubiger vor das Königsgericht gehen, und hat hier sei ne 
Forderung zu beweisen; Vi. 6, 19 ',wenn ein Gläubiger 
vor dem Könige klagt, und seinen Anspruch voll beweist, so 
soll der Schuldner als eine Strafe ein Zehntel der nachgewie
senen Summe an den König zahlen'; Manu 8, 47 ,wenn ein 
Gläubiger (vor dem Könige) auf Rückerlangung von Geld von 
einem Schuldner klagt, so macht, dass der Schuldner die Summe 

7) Das ,suum recipere' der Römer. Die Erlangung des vom Schuldner zu 
zahlenden ,a es a li e nu 00' wird in diesen Worten ganz dem ,Z u l' ii c k ne h

me u' des dem Kläger schon Gehörenden gleich gestellt, weil eben beide Be

griffe gleichmässig auf der Selbstexecution beruhen. 
8) Gleichartig: a) einerseits sehon Vi. 6, 18. 19 ,ein Gläubiger, der die 

geliehene Summe durch irgendwelche (gesetz liehe) iXIittel wiedererlangt, soll nicht 
vom Könige getadelt werden' [Nand. ,the }awful means' are: mediation of 
friends and t h e f 0 ur 0 t hel' met h 0 d s 0 f c 0 m pell i n g payment of an 
unliquidated demand']. ,\Venn der Schuldner, so gezwungen, die Schuld zu 
zahlen, sich beim Könige beklagt, so soll er mit gl eie her S u 00 00 e' [später 
ist also die Strafe gemildert worden] ,bestraft werden'. - b) Andererseits Yäjiia
valkya 2, 40 ,wer eine anerkannte' [also manifeste] ,Schuld eintreibt, soll 
nicht vom Könige getadelt werden j wenn der' [Schuldner] ,von dem sie einge

trieben wird, zulU Könige geht, soll er bestraft und gezwungen werden, da& 

Geld zu bezahlen'. 
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bezahlt, weiche der Gläubiger als geschuldete nachweist'. Al~ 
während bei der Gegenstandsverfolgu"ng der Kläger zunächst 
nur seinen Erwerbsgrund oder auch bloss den früheren Besitz 
anzugeben und zu beweisen hat, demgegenüber dann der das 
Verhältniss streitig machende Beklagte seinerseits seine Erwerbs
oder Besitz-causae anzugeben und nachzuweisen verpflichtet ist, 
worauf dann vom Richter untersucht wird, wer von Beiden zum 
Gegenstande der "Besserberechtigte" sei, - so ruht bei der 
Schuldverfolgung im Fall der Streitigmachung die Be w e i s
las tau f dem K 1 ä ger. Und zwar besteht hiebei bedeutende 
Processstrenge; Vi. 6, 22 ,wenn die ganze Forderung vom 
Schuldner bestritten, und auch nur ein Theil davon gegen ihn 
bewiesen worden ist, so muss er das Ganze zahlen'; Y. 2, 11 
,wer läugnet und überführt wird, soll das Geld zahlen, und 
ebensoviel an den König' [lis infitiando crescit in duplum]. 
Wer eine falsche Klage vorbringt, soll das Doppelte der gefor
derten Summe zahlen'. - Y. 2, 79 ,Der Kläger, dessen Be
hauptung die Zeugen für wahl' erklären, soll den Process ge
winnen, der aber, dessen Behauptung sie,\für falsch erklären, 
soll verlieren'. - Der Satz, dass bei Schuldprocessen den Kläger 
die Beweislast trifft, schliesst aber doch nicht aus, dass auch 
seinerseits der die Angelegenheit streitig machende Beklagte 
einen Beweis führe. Er kann directen Gegenbeweis führen; 
Y. 2, SO ,wenn auch von Zeugen Zeugniss abgegeben ist, und 
andere ausgezeichnete oder doppelt so viele das Gegentheil 
aussagen, so sollen die ersten Zeugen als falsch gelten' 9). Der 
Beklagte kann aber auch die Einrede der Zahlung vorbringen, 
und diese seine "R ein i gun g" von der Schuld hat er zu be
weisen. Dabei zeigen die indischen Quellen die Tendenz, durch 
Vorschriften über die Art der Rückzahlung von vorn herein 
den späteren Beweis des Geschehenseins dieser Zahlung zu 
sichern; Y. 2, 90 ,eine Schuld, welche auf einen Schuldschein 
contrahirt worden, soll nur vor drei Männern bezahlt werden. 

9) Auch indirecte Anfechtungen des vom Kläger vorgelegten Beweises wer
den erwähnt; y, 2, 92 ,eine zweifelhafte Schrift soll geprlift werden 
nach der eigenen Handschrift und ähnlichen Anzeichen, naeh Erwägung der 
Wahrscheinlichkeit, nach der Ausfertigung, nach einzelnen Zeichen, nach der 
Verbindung beider Parteien miteinander, und nach frliheren Maassregeln'. 

.- 4s1 -

93 Der Schuldner schreibe es auf die Rückseite des Schuld
scheins, wenn er zu verschiedenen Malen einen Theil der Schuld 
bezahlt hat, oder der Gläubiger gebe ihm einen Empfangschein 
den er eigenhändig gezeichnet hat. 94 W e~n er die SChulfl 
bezahlt hat, so soll er den Schein zerreissen lassen oder sich 
e~nen anderen zu sei ne I' Re in i gun gausstellen la;sen. Aber 
eme Schuld, welche vor Zeugen contrahirt ist, muss vor Zeugen 
bezahlt werden'. ' 

Nac.hdem der Schuldverfolgungs-Process zu Ende geführt 
worden 1st, und der richterliche Spruch den Sieg des Gläubigers 
~us~esprochen hat, so erhebt sich die Frage, wie nun die alt
mclIsche Execution diesel' res iudicata beschaffen gewesen sei? 
Auf den ersten Blick führen solche Stellen, wie die Not. S a. E. 
angeführte, auf den Gedanken, dass eine ri c h te r li c he Exe
cutio~. ~estanden ~abe. Aber die Ansicht wäre doch ganz 
unzulasslg. Allerchngs die an den König fallenden Process
strafen treibt der König ein, aber desshalb, weil er hier selbst 
der .berechtigte Gläubiger ist. Es ist ferner möglich, dass in 
g~wlss~m b e s 0 n cl e ren Fäll e n das Königsgericht auch die 
Emtrmbung der gerichtlich zugesprochenen Forderung über
nahm, ähnlich, wie ja auch bei der Gegenstandsverfolgung für 
gestohlene und verlorene Sachen die Besonderheit bestand dass 
der König sie durch seine Aufseher erhaschen und dem Eigen:' 
thümer gegen eine Vergütung wieder zustellen lassen sollte. 
Solche Besonderheit, welche von Y. 2, 42 erwähnt wird erklärt 
sich, glaube. ich, dadurch, dass man diesen § 42 als Fortsetzung 
des § 41 hest: (41) ,D er Sc h u 1 dn e l' soll ge z w u n gen 
werden, die Gläubiger zu bezahlen in der Reihe 
wie er von ihnen Geld empfangen hat, aber so dass er zuerst 
ei~~e~l Brahmana bezahlt und nach diesem den König. (42) Der 
Komg soll den Schuldner zwingen, von dem ein g e tri e ben e n 
Gel d e ihm zehn vom Hundert zu zahlen, und der Gläubiger, 
welcher sein Geld wiederempfangen, soll ihm fünf vom Hundert 
bezahlen'. - Es ist die Rede von dem, was man den "indischen 
ConcUl'sprocess" nennen kann. Die Bezahlung der concurriren
den Forderungen soll nach der Reihe ibres Alters erfolgen' 
aber es giebt auch hier schon eine Klasse privilegirter Forde~ 
rungen: die Brahmanen, und binter ihnen der König. Für die 
richtige Einhaltung dieser Reibenfolge bedarf es der einheit-

Lei s t. Altarisches ius gentium, 31 

," 
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, ' lichen Leitung durch das Königsgericht , welches die Eintrei~ 
lmng der an die Reihe kommenden Forde)'ung. übernimmt, und 
gegen eine Abgabe von 10 bezw, 5 0 I 0 das Geld an den GliLu
biger gelangen lässt. 

Abgesehen von dieser, unel vielleicht noch anderen Beson
dm'heiten, halte ich als Regel den Satz für sicher, dass die 
Ausführung des gesprochenen Urtheils der Selbstexecution des 
Siegers überlassen war. Durch das Urtheil ist die Angelegen
heit wieder eine manifeste, nichtstreitige geworden. ' Auch Jolly 
S. 321 ist dieser Ansicht. Aber ich kann Jolly's Motivirung 
nicht beitreten: "Es ist nach dem Zusammenhange, in dem 
Manu, Brihaspati, Kätyäyana die sechs Zwangsmittel erwähnen, 
nicht zweifelhaft, dass dieselben nicht minder auch für diejeni
gen Fälle gemeint sind, in denen der Schuldner vor Gericht 
seine Verpflichtung bestritten hatte, aber mit seiner Klage 
[? seinen Einreclen] abgewiesen worden war. Wahrscheinlich 
liessen sich die Gerichte in der Regel nur auf die Feststellung 
des Thatbestandes [wohl besser: auf den\ Spruch, dass der 
Schuldner zu zahlen verpflichtet sei] ein. Zur Vollstreckung 
des U rtheils r e ic h t e ihr e Mac h t ni c h tau s, sie wurde 
dem ,Gläubiger überlassen". Es ist nicht einzusehen, warum, 
wenn man überhaupt dem Königsgerichte schon diesen Stanel
punkt eingeräumt hätte, dieses nicht auch die Macht gehabt 
haben sollte, ihn geltend zu machen. Hatte es ja doch diese 
Macht bei gestohlenen Sachen. Aber es fehlte am Rechtsge
danken ; die Rechtsorganisation war noch nicht so weit gedie
hen. Im Dharmarechte hilft nach den heiligen Vorschriften 
Jeder sich selbst, der König und der Hausherr im Kreise seiner 
animadversio, im Uebrigen aber steht jeder Haushalter jedem 
Haushalter, wie Macht zu Macht, gegenüber. vVo sie in ma
nifestem Rechte sind, helfen sie sich selber. Der Gedanke 
ist anfangs noch gar nicht da, dass auch über ihnen eine ge
meinsam sie bindende Königsjurisdiction bestehen könne. Erst 
schrittweise ist für den Fall des Streitigseins der Verhältnisse 
dieser Standpunkt verlassen worden. Im Oriminalrechte stel
len sich über den Bluträcher und Thäter die Schuldconstati
rungs- und Oompositionsgerichte. In der Oivilverfolgung ent
wickeln sich, in Betreff der Zurücknahme der reclamirten Ge
genstände, Pronuntiationsgerichte, welche bestimmen, wem von 
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belden Streitenden die bessere Berechtigung zustehe. Und ebenso 
geht bei der Schuldverfolgung der RichterSl)ruch unter den Strei
tenden nur darauf, dass der Beklagte schuldig sei zu zahlell. 
Es war schon ein Grosses, dass, neben der alten Rechtsverfol
gung des Manifesten, nun das gesammte Gebiet des Nichtmani
festen unter feste Gerichtsorganisation gestellt wurde. Das 
Uebrige verblieb noch lange Zeiten unter der alten Rechtsver
folgung des Manifesten, worunter das durch Richterspruch Fest
gestellte selbstverständlich wieder zu rechnen war. Erst in 
einzelnen Punkten wird es erkennbar, dass die Königsjurisdic
tion die Tendenz hat, sich noch weiter auszudehnen. Bei der 
Gegenstandsverfolgung übernimmt sie die Rückstellung der ge
stohlenen und verlorenen Sachen an den Berechtigten, bei der 
Schuldverfolgung leitet sie im Fall des Ooncurses mehrerer For
derungen die Auszahlung an die einzelnen Gläubiger. Das 
Grundelenient bleibt aber noch immer der Standpunkt des The
misrechtesj die sich auf heiliges Recht, und Götterhülfe stützende 
Selbsthülfe. Die Weiterentwicklung zur Gestaltung allgemeiner, 
auch mit Executionsmacht begabter, crimineller und civiler Ju
riscliction der Königs- oder Polis-Gerichte gehört in die Erfor
schung des altarischen Oivilrechts, also nicht mehr in den Kreis 
dieses Buches. 

C. Das altgriechische Il.yew. 

78. (Die Aeschyleische Exposition des lXyst'JI.) - Es ist 
eine hochinteressante und hochwichtige Aufgabe, zu untersuchen, 
ob bezw. wie weit das in den vorigen §§ dargestellte indische 
Gegenstands- und Schuldverfolgungs-Recht mit den griechischen 
Diaclikasien und den römischen Vindicationen, mit der attischen 
und römischen Schuldknechtschaft (ja auch mit einigen ger
manischen Grundelementen des Processes) in his tori s che m 
Zusammenhange stehen möge. Da aber dies Alles dem altari
schen Oivilrechte zugewiesen werden muss, so lasse ich es hier 
unerörtert. Es sei mir nur gestattet, aus dem ganzen Gebiete 
des gräcoitalischen Rechtes Einen Punkt herauszugreifen, das 
der indischen Gegenstandsverfolgung parallele griechische ayu'JI, 
so weit wir uns dasselbe als geübt ZU denken haben, ehe es 
unter bestimmte Satzungen der einzelnen Poleis gestellt wurde. 

31* 
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Wir h:;tben davon ein Bild i~ den Aeschyleischen Itiketides V~l' 
uns. Freilich ein Bild, bei dem alle Absicht, eine juristische 
Erörterung zu geben, dem Dichter völlig feni gelegen hat. Doch 
aber wird sich daraus wohl allerlei juristischer Stoff entnehmen 
lassen. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die auch schon 
in altmythischer Zeit nach gewissen Rechtsgedanken muss er
ledigt worden sein. Aeschylos schildert, wie nach griechischer 
Auffassung in altmythischer Zeit diese Erlecligung stattgefun
den habe. In derselben sind durchaus schon die Grundge
danken enthalten, die wir in historischer Zeit auch in den 
civilrechtlichen Processorclnungen der griechischen Poleis wie
dm'finden. 

Die funfzig Danaostöchter sind (wie oben bereits besprochen 
worden) vor ihren Vettern, den funfzig Aigyptossöhnen, nach 
Argos geflohen, um dem blutschänderischen Ehebund zu ent
gehen. Die Aegypter verfolgen sie und landen, um sie zu holen. 

1) Dieses "Holen" ist der zuerst zu betrachtende Begriff. 
Von vorn herein wird in Argos anerkannt, dass die Berechti
gung zum "Zurücknehmen" nach dem ausl~ndischen Rechte der 
ägyptischen Gewalthaber zu beurtheilen sei und auch wohl vor
handen sein werde; 387: sr '{;Ot x ~ a'{; 0 v (J' t :n:atol3g AlYlm;'{;ov 
(J'ESI3V VOfUP :n:OAl3wg, cpa(J'xov,{;l3g Byyv'{;a'{;a YEVOVg I3Ivat, 
'{;ig (Xv Wtgo' aVUWS1)Vat {}EAOt. . Dieses Recht der Verfol
ger 1) hängt eben, wie alles alte Recht, vom Götterglauben ab, 
also,. hier vom ägyptischen, 922: '{;oug aflcpi Nl3tAov oaLflOl'ag 
(J'I3ß l SOflctt. Der Act nun, den diese Verfolger an den Entflo
henen vorzunehmen beabsichtigen, ist das technische a y 13 t V der 
verlorengegangenen Ihrigen; 918: '(;aft OAW)..,OS' 

ef) ~ i (J' x W v a y W (treibe weg). "Yenn nun sogar anerkannt 
wird, dass V ettern an sich berechtigt sein können, die zu ihrem 
~f:VOg gehörigen Mädchen zu reclamiren, so ist klar, dass 
Jedem Hausherrn ein gleiches Reclamationsrecht auch in Betreff 

1). Allerdings wird dabei bemerkt, dass den Fliehenden die i\Iöglichkeit 
offen stehe, z u b ewe i sen, dass nach ägyptischem Recht die Verfolger keinerlei 
Al·t VOn pot e s ta s (x iJ po,) übel' sie hätten: 0,,[ TO( ere cpeuym xcm:l VOfI.OV' 
TOU, ofxo::lev cJ, oux Itxover( xupo, ovoev ciwpt eroG. Aber hierauf wird doch im 
Verlauf für die Entscheidung kein weiteres Gewicht mehl' gelegt. 
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seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Sklaven 2) und seiner son~ 
stigen Sachen zugestanden sein muss. 

2) Da die Reclamanten von Auswärts kommen, so ist die 
nächste Frage, ob sie von vorn herein als Feinde auftreten . , 
oc1e1' sich friedlichem Gerichtsspruch unterwerfen wollen; in 
letzterem Fall müssen sie einen in Argos einheimischen Pro xe
nos ansprechen; 919: :n:o{owtJJ et:n:cuv :n:~Ogf:VOlg Byxw~Lolg; In 
dieser Hinsicht können sich aber die Reclamanten nur auf den 
allgemeinen Fremdengott Hermes berufen, 920: 'E~flfj !ll3yL(]'7xp 
7t~OgEvcp !lct(J''{;r;~lcl)' Sie heben dabei hervor, dass sie sich keiner 
irgendwie feindlichen Handlungsweise bewusst seien, 916: 'CL 
.\'" , 1 ~ .\", \.\" " 
U Wl:n:",a'X?]'{;at ,(;((J1Iu 8!lOl UlX?]1,; a'CI3~; 

3) Andererseits die flüchtigen Danaostöchter sind vom ar
golischen König keineswegs schon gastlich aufgenommen worden, 
365: 01)'{;0l xa{}l]fr{}13 o(rJ[Ux'C(rJv BCPE(J''ClOt B!UVV. Der König hat 
gar zu grosse Furcht vor feindlichen Verwicklungen mit den 
A t 356 ".\" " ~ ~') I: ' .\" egyp ern, : 13ul U al'a'{;ov n~ay!lct 'Cov'{; a(J''{;o,:>cv(rJl', !t1]U 
'I: ) " ) Q' " ~, ~ \ ) 8,:> aMn'Cwv xan~o!111tlT(C(rJV :n:o",u v/3['xol,; YBv11'Cat' '(;(rJV ?'a~ ov 
&l'bat :n:O)..,ll,;. Um keinen Preis mögte er also die Sache auf 
eigene Verantwortung übernehmen; er überlässt sie der Ent
scheidung des Vollcsgerichts, 366: 'Cf) xotJJov 0) el wab'l3'Cat 

" I: ~ " Q , \) ~)I ) \ .<" \ ) , no MI,; , ,:>VVll fl13M(J'tlüJ ",aol,; BX:n:OVl3lV mOl. 8?'W 0 av ov x~at-
) C I I),..,.l' \ ...... .......\' I I 

VOI!l v:n:o(J'X13(J'w 7m~OI,;, a(J''COtl,; uB na(J't UV}'ul3 XOlVW(J'al,; :n:8~l. 

Es handelt sich hier um ein schweres Richteramt (397: oux 

131)'X~t'Cov '(;o X~t!w), das er, der König, auch wenn er könnte, 
nicht übernehmen will, damit man später, wenn Uebel daraus 
entstanden, nicht etwa sagen könne: die Fremdlinge ehrend, 
hast Du die Stadt zerstört: Brt:17/"voal,; 'ClfUVV arcco/"l3(J'al,; :n:O/"lV. 

4) Wohl aber ist der König bereit, vor dem Volksgerichte 
der Vi n d e x der Flüchtlinge zu sein; 517: ilyw Os AaOVI,; (J'vy
xa)..,CVJI BYX(rJ~{ovl,; nauv, 'Co XOtVO}' (~I,; (Xv eV!II3VSI,; 'Cl{}W. Solch 
ein Vindex hat die Bedeutung, dass mit dem Auftreten eines 
einheimischen Vertheidigers das aYI3l11 des Klägers sistirt wer
den muss. Der Vertheicliger nimmt die il g a L ~ 13 (J' t I,; vor, er 

2) Von Solchen ist auch in den indischen Quellen, wie wir sahen (§ 77 
Nr. a. 0), anerkannt, dass sie in Pfand genommen werden können. Daraus folgt, 

dass, wenn die Schuld getilgt ist, der S\lh"ldner "das Seinil$'e" "z u \' Ü c I, n eh. 

men" 4!\lln. 
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macht die Angelegenheit zur technischrstreitigen. Damit ist es 
dem Kläger nicht mehr gestattet, sein beabsichtigtes fa:ctisches 
Wegholen des fraglichen Gegenstandes, 'hier der flüchtigen Mäd
chen, auszuführen. Die Aigyptossöhne sagen, (durch den He
rold), sie wollten gern elen argivischen Göttern Ehrfurcht er
weisen, sobald nur Niemand in Betreff der Mädchen die esaLes-
,mg vornehme, also man ihnen gestatte, das' aySlv auszuführen. 
Darauf wird ihnen die drohende Antwort, dass sie es beklagen 
würden, wenn sie die Mädchen anrührten; a y 0 I f~ CI v, 0'1) 'Clg 

I aO' "<: I ~ I " 'I , I 
'C~~, ,8 f11' ; a(lge15)a8'Cal - x,,,,aolg av, Sl 'l/Jcxvaslag, ov 
fta", 8g ftax,ecxv 2). 

5) Nachdem auf diese Weise das factische Wegführen sistirt 
worde~l ~.st, kommt es zur .recht1iche~ Beurtheilung seitens des 
Volksgenchts, wer von bmden Parüllen das "b e s s erle Recht 
für sich habe. Dies auf der "gleichschwebenden Waage" 
zu ermessen, heisst gerecht richten; 402: awpod,eovg OfwLfLCVV 
'CCtö' Enwx,ons7 Zdg hseoeesn~g • '. 'CL 'C(vvO" es, '/aov 
~8%Ofdvwv f1s'Cahys7g 'Cf) O'L%CXlOV 8esCXl; Dabei nun aber 
sinkt die Waage zu Gunsten der Flüchtige~. Wird auch zu
nächst, da kein Gegenbeweis vorliegt, angenommen, dass die 
Aigyptossöhne wohl das x,(la'Cog über die dem Geschlecht ange
hörigen Mädchen haben mögen, so spricht doch für Letztere 
überwiegend Folgendes. Sie sind nicht schuldbeladen gekom
men; keine Blutschuld lastet auf ihnen' 5: O'Lml O'e hmovacxl 

I I ' 

X(}ovcx aVYXoe'Cov ~veLfjf rp8vYOflSV, OV'ClV' erp' aYfw'Cl O'Wl17ACXaLcxv 
'l/Jf;rp~v %6A8Wg yvwa(}87aCtt. - Im Gegentheil: sie sind zu loben 
dass sie sich weigern, in die ihnen widerstehende blutschände~ 
rische Ehe zu treten. Allerdings ist die Blutsverwandtschaft 
nicht so nahe, dass man nicht der Einwilligenden den Eintritt 
in die Ehe gestatten sollte. Aber die sich Weigernden nicht 
zu schützen, würde den furchtbaren Zorn des Zeus Hikesios er
regen; 616: Z17vog lx,8aLov x,6'Cov ftSYCXV %eorpwvc'vv fl~no'C) e(a-

, , I~ - <: ' , 
O%W xeovov %OMV ncxxvvcxl, :,8VlXOV aa'Clxov :f äfta Uywv 
0' h -, "~ , , I , Ln OVV flwafw %eog %01\,8wg rpCXVI3V afl1jXcxvOV ßoaxww %17fLOJ1r'g 
%8h8tV. So beschliesst denn also das Volksgericht den für alle 
Zeit von der Stadt und allen ihren Bürgern aufrechtzuhaltenden 
Spruch, dass das aY8lJI gegen die fl üchtigen Mäd~ 
chen mit Gewalt nicht durchgeführt werden solle' 
609: {flar; fl8'COtX,eLV 'C~gO'8 yrr; sJ'8V.(}SeOVr; Xa(!eValaa'COvg gvv i 
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')1 :l'.i' , 0. ...., \" ß II I a y 8l v. 8 Cl V u S % e 0 a 'C l 'IJ' 17 'C 0 % cx e 'C 8 e ( V, 'COV f(1) 017"r;-
aCll''Ca dVVO'8 YCXfl6ewv aUfLOv etVCXl ;vv rpvyf; O'Wl17A,cI'C(!J' "Yie 
also. dem Rückforderer der Mädchen, wenn er Gewalt brauchen 
will, Widerstand zu leisten ist, so darf auch Niemand in Argos 
sie der fremden Gewalt ausliefern; 943: fl17no,,; Ex.O'ovVCXt 
ß l ~ (J'C6hOV YVVatxwv. 

Dritter Abschnitt. 

Inhalt der potestas des Haushalters. 

79. (Die Hausregierung.) - In dem, die einzelnen Ele
mente des altarischen ius gentium nicht schildernden, aber doch 
andeutenden, fr. 5 de iust. et iure (s. ob. § 59) werden neben den 
aeclificia collocata die dom i n i a dis tin c t a aufgeführt. Dieses 
Element aus dem Zusammenhalt des Inhalts der indischen Sü
tras mit dem gräcoitalischen Rechtsmaterial genauer zu erläu
tern, ist die letzte mir in diesem Buche gestellte Hauptaufgabe. 
In den aedificia collocata ist das Local bezeichnet, in welchem 
die altarische Haushalterordnung ihren Sitz hat, in den domi
nia distincta der Inhalt des dem Hausherrn über die Haus
genossen zuständigen Hausregiments. Die Römer drücken dies 
so aus. In domo dominium ist ihnen die gesammte potestas 
(das '1ecl'Cog) des Haushel'rn; fr. 195 § 2 de V. S. 50, 16: pa
ter autem familias appellatul', qui in domo dominium habet. 
Sie sprechen damit einen sachlich richtigen Satz auS. Der pa
terfamilias ist der Herr und Leiter des Hau s wesens; also 
genau das, um dessentwillen ihn die Inder g1'ihägl'amin, g1'i-
hastha, g1'ihin (von gl'iha = Haus) nennen (Anm. 2). Vism;m 
sagt von ihm: 58, 1. 2 ,Das Vermögen (al'tha, Sache) der Haus
halter (g1' i h ä g r ami n) ist von dreierlei Art: weiss, gefleckt 
und schwarz' (s. ob. § 64); 67, 31 ,wie die Brahmanen die 
Herren übel' alle Kasten sind, und wie ein Ehemann Herr übel' 
seine Weibel', so ist ein Gast der Herr (p I' ab h ü) eines Haus
halters (g1' i h ast ha)'; 42 ,nachdem er Ehre erwiesen hat den 
Göttern, den Manen, den Menschen, Denen, die er zu ernähren 
verpflichtet ist, und den Hausha1tsgottheiten (sowie den Hun
den, Krähen u, s. 'y.), lasst einen Haushalter (g1'ihastha) 

. i 
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sich erfreuen an dem j was übrig. gebliejJen ~st'; 44 ,durch die 
tägliche Vedarecitation, durch das Agnihotra, durch Opfern' und 
Austerität erlangt ein Haushalter (gr ihin1 niQht so erhabene 
Aufenthaltsorte (nach seinem Tode) als durch die Ehrerweisung 
an den Gast'. Wir erkennen aus diesen Wen:ten Vishnu's sehr 
deutlich die Grundgedanken, auf denen nach indischeIt Dharma
recht das Wesen des Haushalterthums beruht. Zerlegen wir" 
uns dieselben noch etwas genauer. 

1) Der Haushalter ist (nach ~ita) seinem Weibe überge
ordnet, er ist ihr Herr. Gleichartig denken sich die Inder I 

das Uebergeordnetsein des Brahmanenthums über die übrigen 
Kasten, als schon mit der realen Naturordnung der Ehe und 
der Geschlechterorganisation gegebene, als eine bereits im ~ita 
begründete Ordnung. Das Herrsein des Mannes über die Frau 
ist aber kein Hinderungsgrund, ihr im Hause die Mitherrschaft 
über alles zum Hauswesen Gehörige, und die Mitpriesterschaft 
bei der VeI'ehrung der das Hauswesen schützenden höheren 
Gewalten einzuräumen. 

2) Diese höheren Gewalten (Götter, Manen, Menschen d. h. 
Gäste) sind, gerade weil sie höher sind, \die Her ren des 
Haushalters. Und zwar ist in dieser Hinsicht sogar der erst in 
dritter Stelle Stehende, der Gast, des Haushalters Herr, dessen 
Verehrung für ihn eine wichtigere Sache ist, als die Erfüllung 
mancher einzelnen anderweiten religiösen Verpflichtung. Im 
richtigen Götter-, Manen- und Menschen-Cultus liegt die GeWähr 
für einen glücklichen Bestand des Hauswesens. Dass dieser 
Bestand ein durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht des staatlichen 
Gemeinwesens, in dem der Einzelne steht, Gewährtes sei (im 
Sinn des "dominium ex iure Quiritium"), liegt noch völlig aus
seI'halb der Gedankenkreise der damaligen Zeit. Umgekehrt: 
das Gemeinwesen entlehnt seinen Bestand und seine Gewähr 
aus der Haushalterorganisation. Der Kleinkönig ist der erwei
terte Haushalter. Und indem der Haushalter zunächst mit den 
Seinigen und den näheren GeschleChtsgenossen sein Hauswesen 
selbst schützt, hat er keineswegs diese seine Stellung durch 
die Constituirung eines Königs aufgegeben und auf diesen über
tragen. Das erweiterte Haushalterrecht des Königs ist dem 
wirklichen Haushalterrechte des grhin gegenüber immer nur 
eine sehr limitirte Machtbefugniss. Zunächst eine Kriegsbefehls-
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haberschaft , ist allerdings die Königsgewalt allmälig intens~v 
gewachsen. Sie hat auch die Elemente der Crimi~al- .und Cl
viljurisdiction in immer fortschreitendem Maasse m slCh auf
genommen. Die einzelnen Schritte kann man in den Sütl'~S 
noch ziemlich genau erkennen. In den Criminalangelegenhel
ten hat sich, durch die Entwickelung der Bussgerichte hin
durch allmälig eine sehr ausgedehnte königliche Gerichtsbar
keit ('daJ;l(}a) ausgebildet, die schliesslich das alte Compos~tio
nensystem absorbirte 1). In der Civilverfolgung ist alle:'dmg~ 
die allgemeine Selbsthülfe sowohl bei Gegenstands - WIe beI 
Schuld -Verfolgung fih: alles Nichtstreitige bestehen geblieben, 
aber für die streitigen Fälle hat das Königsgericht die pro
nuntiatorische Feststellung des Rechtsverhältnisses übernOlllmen, 
und ausseI'dem ist auch für besondere Fragen (Restitution des 
Verlorenen oder Gestohlenen, - concursmässige Befriedigung 
einer Mehrheit von Gläubigern) dem Königsgerichte schon eine 
executorische Erledigung der Streitsache zugefallen. Mi11l wird 
also kurz so sagen können. Im Gebiet der Unthaten ist Jedem, 
und insbesondere jedem Haupte eines Hauswesens, die Abwehr 
des Angreifers (atatäyin), mit Inbegriff des Tödtungsrechtes 
geblieben, aber die in der Blutrache liegende aggressive. ~elbst
hülfe ist, mit Inbegriff ihrer Umgestaltung zum ComposttlOuen-

1) Dara.n wieder angeschlossen hat man die Stellung des K ö ni g ~ dazll 

verwendet, S tr a fa nd roh u n gen (d a l!? a) fiir eine grosse Zahl verelllzelt~'· 
Contraventionen auch im Gebiet der Civilverhältnisse festzustellen, ohne damIt 

schon diese einzelnen Verhältnisse in ihrem ganzen Bestande einer civilrecht
lichen Ordnung zu unterwerfen. Es handelt sich dabei vorzngsweise nm Geld
strafen deren man in den SUtras (Vi. 5, 62-64) eine höchste, mittlere nnd 

kleine :Illterscheidetj Vi. 3, 91. 92 ,lasst ihn [den König] S tr a fe n y er h ä n -
gen i\ber Uebelthäter, je nach der Natur ihrer Vergehungen, lasst ihn Strafen 

verhängen nach der Gerechtigkeit (entweder selbst oder durch seine Diener)'; 
5 194 lasst ferner den König richtige Strafen CUr andere Verletzungen dictiren, 
n~chden: er die Klasse nnd das Alter und den Betrag constatirt und die Brah

manen befragt hat'. Die ganze Lehre von den Strafen heisst da '!- 9. a vi d h i: 
die Erklärung, Auseinanderlegung des Stocks, - DUJ'chaus anf gleichem Stand
punkt steht auch noch die ältere griechische Polisgesetzgebung. Sie enthält [ne
ben den zwei Hauptpunkten der Gerichtsgewährung und der Familien- und Erb

ordnung] vorzugsweise 11UJ' eine Anfzählung einer grossen Zahl vereinzelt.cr 
Strafhestimmungen. Desshalb setzt auch Platon das eigentliche Wesen der PolIs

gesetzgebung in die Strufanordnllng: Leg. 4, 8 (718 B): Ta f!.l:v 11:d~ou()"o:, TcI, 
0& f!. ~ VltdXOHO: m;t~Or icJV ~:Jwv ß(Cf XO:~ olx'fI x 0 Ai ~ 0 v (j 0:. 
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system, untergegangen., Dagegen in Betreff der Civilverfolgung 
besteht noch immer der alte Kern des Dharmarechtes: nicht 
bloss Selbstvertheidigung, sondern auch aggressive Selbsthülfe 
in allem Manifesten. Also dem Haushalter ist für Alles ,,~as 
er in seinem Hauswesen unter sich hat (abgesehen vo~ den 
unter die Königsjurisdiction gestellten "streitigen" Angelegen
heiten) noch keine· Garantie und Gewähr durch einen vom Ge- '" 
mein wesen aufgestellten und richterlich geschützte'u Gesammt
willen gegeben. Seine Rechtsstellung ist lediglich die vorcivil
rechtliche: "von Gottes Gnaden"; die durch das ~ita gegebene, 
und von ihm selbst als Dharma unter dem Schutze der Götter 
durch eigene Macht aufrecht erhaltene. Nur allerdings erkennt 
auch das Königsgericht in streitigen Angelegenheiten den, durch 
die drei Generationen der pitaras 2) unverändert aufrechterhalte
nen, Besitz als einen so geheiligten an, dass er von Nieman
dem mehr streitig gemacht werden darf (§ 76 Not. 5). 

3) Die Rechtsstellung des Haushalters, - als eine durch 
staatliche Rechtssatzung noch nicht geordnete und geschützte, 
sondern nur auf ~ita- und Dharma- Ordnung beruhende und durch 
diese heilige Ordnung gesicherte, - ist von Grund aus anders 
construirt, als wie wir uns jetzt den Bau eines privatrechtlichen 
Rechtsverhältnisses vorstellen. Unser gesammtes Privatrecht 
denken wir. uns jetzt als selbstverständlich im Schoosse eines 
staatlichen Gemeinwesens liegend. Dieses Gemeinwesen gewährt 
dem Einzelnen seine "Rechtssubjectivität", seine bürgerliche 
Stellung. Gerade desshalb sind uns die indischen Sütras sei 
lehrreich, weil sie uns in Zustände blicken lassen, wo es das 
noch nicht gab, was wir uns aus der Gegenwart gar nicht hin
wegdenken können. Weil der Staat J eclem die Rechtssubjecti~ 
vität (wenn auch hie und da nur eine geminderte) als eine 

2) Diese Wirkung des Besitzstandes der drei Generationen kommt auch im 
birmanischen Rechte (§ 8 NI'. 1) vor; Kohler, Zeitsehr. f. vgl. RW. VI. 179: 

"es zeigt sich der Eiufluss des indiscben Rechtes in der Behandlung deljenigen 
Verwandtschaftsgrade , welche innerhalb des Sapindaverhältnisses stehen. Dies 
Verhältniss umfasst den Sohn, Enkel, Urenkel d. h: drei Generationen; die vierte 
Generation steht ausserhalh derselben. Entsprechend gilt. im birmanischen Rechte 

der Satz, dass, wenn das Erbvermögen bis in den Besitz der vierten Generation 

gelangt ist, ein weiterer Verwandter der vierten Generation regelmässig keinen 

Antheil mehr an dem anß'estammteJl AhneIlgut beanspruchen IWnn", 
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richterlich geschützte gewährt, so hat sich das Privatrech: all
mälig zu einem Complex von zwischen den einzelnen SubJecten 
rücksichtlich gewisser (meist auch materieller) Objecte beste
henden Rechtsbeziehungen gestaltet. Dagegen im öffentlichen 
Recht hat sich Alles zusammengeschlossen, worin nicht Subject 
dem Subject auf gleicher Stufe gegenübersteht, sondern wo ge
wisse Befehlende übel' gewissen Gehorchenden stehen. Alles 
Aufsteigen zu höherer Civilisatiou beruht vorzugsweise auf der 
immer schärferen Ausbildung dieses Begriffs. Das Fortschreiten 
der Cultur hat die Vereinigung der Kräfte Mehrer und Vieler 
zu gemeinsamem Zwecke unter einheitlicher kundiger Leitung 
zur Voraussetzung. Dem Leitenden muss die Macht des Be
fehlens zustehen. In unentwickelten Verhältnissen ist dieser 
Leitende die natürliche Person des Königs. Beim Fortschreiten 
der Rechtsorg~nisation bildet sich ein künstliches geistiges ~:~
sen: der Staat, mit einer die Gemeinschaft der Staats~ngeho~l
o'en zusammenfassenden befehlenden vYillensmacht, elle thells 
Regierungsacte verfügt, theils in gesetzlicher, tl~eils gewoh~
heitsl'echtlich aus den Elementen der Staatsgememschaft he1-
vortretender Norm allgemeine Regeln zur Nachachtung auf
stellt. 

Wie steht nun die in diesem Buche geschilderte altarische 
Haushalterordnung zu solchem Gegensatz des Privatrechtes und 
des öffentlichen Rechtes? Sie passt unter keine von Beiden 
ganz. Das Dharmarecht richtet sich überhaupt v~rzugsweise 
an den Haushalter. Neben diesem kennt es nur d16 Ordnung 
des für die HaushaltersteIlung sich vorbereitenden Schülers und 
der aus der HaushaltersteIlung und damit dem eigentlicheu 
Rechte auso'eschiedenen Eremiten und Asceten. Das Rechts
gebiet ist ihm also im Wesentlichen das Nebeneinanderstehen 
der allein volle Rechtssubjectivität habenden Haushalter. In 
seinem Hauswesen denkt es ihn sich nicht als privatrechtlich 
auf gewisse Objecte Berechtigten, der diese seine Rechte :nit 

Klage vor dem Königsgericht geltend machen könnte. ~le~
mehl' ist ihm der Haushalter Regent, befehlender Komg 
seines Hauswesens. Also was uns gerade der Kernpunkt des 
öifentlichen Rechtes ist, das bildet elen Kel'llpunkt des alten 
Haushaltel'rechtes, und gerade nach diesem Vorbilde hat man 
sich erst die Königswürde cOllstl'uil't. Was VOn diesem alten 

~ I 
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lrönigsrechte im Laufe der Jahrtausende sich in der Rechts~ 
stellung des Hausherrn unserer arischen Völkerschaften noch 
als Ueberrest erhalten hat, das pflegen wir jetzt mehr als ausser
halb des eigentlichen Privatrechts liegende "sIttliche" Normen 
zu bezeichnen. 

Wenn aber das altarische Recht den Haushalter als regie- ... 
ren den Her I' n hinstellt, so hat es ihm damit die Berechtigung 
gegeben, so wie ein König Von "seinem" Land und "seinen" 
Leuten redet, so alles ihm Unterstellte als das Sei ni g e'''' 

" [das svam; ~ snt (JOl(!t xCl(}~W,vog; - aio uxorem l11eam esse, 
filiul11 meum esse, rem meam esse; vgl. § 14 Not. 7) zu bezeich
nen. Danach ist er in den Sutras der "Seinigende" (s v ä mi n) 
von Allem, was er das "Seinige" (svam) nennt; Vi. 5, 50. 51 
,wer Hausthiere tödtet, soll hundert KärshäpaJ;las bezahlen; er 
soll ihren Werth dem Eigenthümer (svamin) dieser Thiere er
setzen'; 141 ,ist sie (die Büffelkuh) ohne Hüter ausgewesen, so 
~oll. der Eigenthümer (sväl11in) die Strafe bezahlen; 146 ,und 
III Jedem Fall soll der Eigenthümer (svamin) '(des Feldes) den 
Werth des vernichteten Korns erhalten'; 16,\. 165 ,wer aus 
Versehen auf offenem Markt das Eigenthum eines anderen Man
nes kauft (von einem ZUlU Verkauf nicht Berechtigten), ist nicht 
zu tadeln, (aber) der Eigenthümer (svämin) soll sein Eigenthum 
wiedererhalten 3). - Man hat schon oft die Behauptung, dass 
ein Volk zu irgend einer angegebenen Zeit bereits den Eigen
thumsbegriff (in unserem heutigen Sinne) gekannt habe, damit 
geglaubt beweisen zu können, dass bei ihm der Begriff des. 
"Seinigen" bestand~n habe. Aber das ist ganz fehlsam. Das 
"Seinige" ist dasjenige, worüber man als "Herr" steht. Damit 
aber, dass diese Herrschaft anerkannt wird, ist weder gesagt, 
dass der Herr zu den seiner Herrschaft unterstehenden Sa
c h e n eine solche Rechtsstellung gehabt habe, wie nach unserem 
heutigen Rechte und Gerichtsschutze der von uns Eigenthümer 
Genannte, noch auch: dass der Herr die seiner Herrschaft un-

3) AusseI' mit dem 'Worte sv ä m i n wird der Eigenthiimer in den Sütrus 
auch noch mit dem Ausdruck dhanika bezeicbnet; Vi. 5, 89·,Diebe'sollen ge
zwungen lverden, alles gestohlene Gut dem Eigenthiimer (dhanika) zuriickzuer
statten', - dhana heisst Kostbarkeit, Gut; dhanika also etwa "der Be!l'iiterte", 
(aber olme unSeren Nebensinn lies Woplhabenllseins). 
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terstehenclen fr eie n Me n s c h e n (Frau, Kinder, Angehörige) 
als Sachen habe betrachten und behandeln dürfen. Es kommt 

! hier Alles darauf an dass man nicht hinter den Worten: 
EI'genthum" und da~ Seinige" Verstecken spiele, sondern sich " ". 

vergeo'enwärtige wie zu bestimmter Zeit die "Gegenstandsver-
folgUl~g" rechtlidh eingerichtet war. In dieser Hinsicht hat sich 
uns oben für das indische Recht Folgencles ergeben. 

Wenn man "das Seinige zurücknimmt", so führt man das 
bei manifester Sachlage mit eigener Gewalt aus. Im Fall des 
Streitig werdens der Angelegenheit braucht man an sich nur ~u 
behaupten, dass man clen weggekommenen G~gensta~d ruhIg 
besessen habe und seit dessen vI' egkommen mcht ~vClter dar
über verfügt habe. Von Berufung auf "Eigenthum" ist hier 
nicht die Rede, sondern nur vom "Seinigsein", d. h. dass, der 
Gegenstand ruhig unter seiner Herrschaft [potestas, It<>CI7;og] 
gestanden habe. Also auch auf in Depositum, Oonullodat, Pfand 
empfangene Sachen geht diese Gegenstandsverfolgung. Dem
gegenüber muss dann der Beklagte einen El:werbs~rund. ang~ben 
und beweisen. Kläger kann aber auch glmch semersmts emen 
Erwerbsgrund angegeben haben ; dann muss der Beklagte dem 
gegenüberstellen, wie er seinersei~s den. Gegenstan.d erworbre~ 
zu haben behauptet. Zwischen Belden WIrd entscllledell, "Cl 
das bessere Recht" habe. Von Eigenthum ist hier wiederulll 
nicht' die Rede. Nur dann, wenn Kläger seinerseits nicht bloss 
seinen Herrschaftszustand , sondern auch constatirt hatte, dass 
diesel' Herrschaftszustand bereits in viertel' Generation von den 
Vorfahren her bei ihm bestanden habe, taucht allerdings der 
civilrechtliche Eigenthumsbegriff, das richterliche Geschützt
werden ge gen Je der man n , auf. Denn hier wird dem Be
klagten vom Gericht jede Berufung auf einen Enver~sgrund 
abgeschnitten. Aber es ist doch nicht. unser voll. entwlCkelt~r 
Eigenthumsbegriff. Denn es handelt slCh noch mcht um .Cl~ 
von einer bestimmten Polis der Athener, Spartaner, oeler OlVl~ 
tas der Römer diesem Berechtigten der ganzen W elt gegenüb~r 
gewährtes Recht der totalen Sachbeher~'scl:ung, a~~o. ,u~n .. em 
bürgerlich-weltliches Privatrecht. Das .l~dlsche Komgsgellcht 
erkennt nur das Dharmarecht, das hmhge Recht Dessen . an, 
dem die drei Pitaras durch den in drei Generationen mcht 
veränderten Besitz so offensichtlich ihren Schutz gewährt haben. 
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- "Vir könne'n hiernach so sagen: die altindische Gegenstands~ 
verfolgung enthält noch keine Eigenthumsklage in unserem 
Sinn. Sie ist nur eine, halb auf Selbsthülfe , halb auf richter
licher Pronuntiation beruhende, Verfolgung des Seinigen". 
D S ""b . " as "elllige a er bezeIchnet nicht das Eigenthumsrecht, son-
dern den ganzen Umkreis der Hausgewalt. 

Ob und wie nun mit dieser altindischen Rechtsgestaltuno' 
die germanische Sachverfolgung, sowie, durch das altgriechisch: 
l:IY8L1! vermittelt, die griechischen Diadikasien, und schliesslich 
die römische Vindication: filium meum esse u~d rem oder here
ditate~ meam. ess~, - in geschichtlichem Zusanun~nhang stehen, 
~uf clIese g~wlchtIge Frage einzugehen, ist, wie ich schon sagte, 
III dem vorlIegenden Werke nicht meine Aufgabe. 

4) Wenn den altindischen Zeiten unser civilrechtliches Eigen
thumsinstitijt unbekannt ist, so fehlt ihm damit doch nicht das 
fa c t i s c h e Ei gen t h ums ver h ä I t ni s s. Und dieses Eigen
thumsverhältniss ist auch durchaus nicht alles Rechtes baal'. 
Nur ist dieses Recht noch kein Civilrecbt, wie man es sich 
heutzutage meist gleich als den Anfang oder die Kindheit" 
der Rechtsentwicklung denkt 4). Es ist nur Dharmar~~ht. Ver
suchen wir auch dies noch etwas genauer zu formuliren. 

Der Haushalter hat, das ist der Grundgedanke dur c h 
sei ne Ar bei t das für seine und der Seinigen Subsisten~ nötbige 
Vermögen zu erwerben. Diese Arbeit ist ein für allemal in die 
verschiedenen erblichen Stäncle, zu welchen die Geschlechter 
gehören, und die allmälig zu Kasten geworden sind vertheilt. 
Die dem eigenen Stande entsprechende Arbeit giebt den den 
Göttern und Manen vorzugsweise wohlgefälligen (weissen) Er
werb. Daran schliessen sich in einer Stufenfolge alle anderen 
den Göttern und Manen immer weniger angenehmen Erwerbe. 
Auf dieser Stufenfolge aber beruht der Begriff des "W ohle1'wo1'
benen". Man soll sein Gut zusammen mit den Seinigen" erst 
1 . " c ann gemessen, wenn man täglich davon den Göttern, Manen 
und Gä.sten abgegeben hat. Auf diesem Abgeben' beruht so 

• 4) Arndt's p, § 130 A, 4: "man mnss zuriickgehen auf den urs p l' ii n g_ 
11 C h e nun d GI' und beg l' i f f des Eigenthums als einer eigentlich schranken
lo~el1 l' e c h t 1 ich e n Hel' r s c h a f t ii bel' die S ach e, die jedoch bestimmte 
EInschränkungen erleiden kann". 

sehr aller Segen und aller Schutz des Haushalts, class auch 
noch die Gäste die "Herren" des Haushalters heissen. Diesel' 
Schutz von Seiten der höheren :Mächte muss täglich neu errungen 
werden durch dargebrachte Opfer. Hat der Hausherr aber die
sen Schutz der höheren Mächte, so werden sie ihm denselben 
sowohl bei der Selbstvertheidigung wie bei der aggressiven 
Selbsthülfe angedeihen lassen. Der Haushalter hat sein Haus 
mit aneI~ darin befindlichen Vermögen nicht auf Gruud einer 
urs p l' Ü n g I ich e n schrankenlosen rechtlichen Ge w ä h l' U n g 
oder Zutheilung vom Gemeinwesen, oder einer bürger
lich-weltlichen Rechtssatzung, sondern auf Grund des l;{.ita, wel
ches die Arbeit der Stände geschieden hat, und Jedem gestattet, 
im neu gebauten Hause mit neu entzündetem Hochzeitsfeuer 
durch seine Arbeit sich und die Seinigen unter dem Schutze 
der täglich mit Opfern bedachten höheren Mächte zu ernähren. 
Um diesen Schutz möglichst zu sichern, ist der Haushalter von 
einem grossen System heiligen Dharmarechtes umgeben, welches 
ihn lehrt, wie er durch frommen Cultus sich möglichst viel 
geistliches Verdienst für diese und jene "Y,elt schaffen könne. 
Und diesel' ganze heilige Schutz des geistlichen Rechts ist sicher 
im grossen Ganzen durchaus hinreichend gewesen, um die Haus
halter in Frieden neben einander in ihren Dörfern zusammen 
leben zu lassen. Nur wenn unter ihnen die :Frage über gewisses 
Gut streitig" wurde so ragte schon die königliche Jurisdiction " , 
in ihr Zusammenleben hinein, um nach Feststellung des besser 
Berechtigten diesem dann wieder die Selbstexecution zu über
lassen. 

Wir !{önnen hiernach sagen, dass es in der altindischen 
Zeit durchaus schon den Begriff des factischen Eigenthumsver
hältnisses gegeben habe. Er war völlig getrennt von dem 
U ebrigen, worüber im Kreise des "Seinigen" der Haushalter 
als der "Herr" erschien. Wenn derselbe als Herr übel' seinem 
v'{eibe stand, so wusste doch Jeder, dass sie die freie Mit
IJl'iesterin bei den Haussacra sei, welche dem Hauswesen den 
Schutz der höheren Mächte sicherten. Wenn der Haushalter 
der Herr über seine Söhne war, so galt es doch als eine 

manifeste" Sache dass diese dazu bestimmt seien, demnächst " , 
dem Hausvater Ruhe im Grabe zu schaffen, und an seiner Statt 
kraft eigenen Rechtes" ohne richterliche Hülfe sich der Patroa. 

" 



[als "unobstructeclU ("nichtstreitigerU
) "inheritance"J zu bemäch

tigen. Hatte der Haushalter noch andere Alngehörige im Hause, 
so stand es als seine heilige Dhannapflicht fest, dass er kraft 
des Rechtsbandes der Hauskoinonie diesen persönlich freien 
Menschen Unterhalt und Schutz zu gewähren habe. Also Frau, 
Kind, Verwandte, obgleich Alle zum svam des Haushalters ge
hörig und Alle auch durch Gegenstandsverfolgung rüclmehmbar, 
stehen im Schoosse des Haushaltes in völlig anderer Rechts
stellung Js die· Sklaven, die Thiere, das leblose Gut. Man hat 
damals schon, gerade so gut wie heutzutage, den Begriff des 
aus letzteren bestehenden "m at e l' i eIl e n Ver m ö gen s" ge
kannt. Solchfi!s ist dazu da, jenen,. in der Hauskoinonie mit 
ihnen zusammenstehenden, freien Menschen die Subsistenz zu 
schaffen und zu erleichtern. Der Hausherr mit Weib, Kind 
und Angehörigen [Er mit den "Seinigen"] sind die Gen i e s
senden. Sklaven, Thim;e, lebloses Gut sind die Mittel zum 
Gen u s s QJhuktam = das Genossene j Vi. 5, 186 5 )J. 

\ 
I. Der altindische Haushalter (g~·ihin). 

80. (Stellung des Grihin zur Frau.) - Ich gehe nunmehr 
darauf ein, in einem Ueberblick die Einzelheiten der Sütralehre 
betreffend die Stellung des Haushalters zu seinen Hausgenossen, 
insbesondere zu Weib und Kind, zu geben. Ich knüpfe dabei 
an Das an, was schon im zweiten Kapitel bei der Darstellung 
der Hestia-Institution vorkommen musste (s. oben § 10 ff.; 
insbes. die kurze Zusammenfassung § 17 NI'. 1). 

Der Haushalter hat in der Führung seines Hausregiments 
sich von gemeiner, hartherziger, unzuverlässiger Gesinnung frei
zuhalten, Baudh. II 2, 4, 25. Besser für ihn ist Geben, denn 

; Nehmen; von Anderen gepriesen werden, denn Andere preisen, 
Baudh. II 2, 4, 26. Er hat vorzugsweise das äcära (,holy 
usage') zu beobachten, das noch wieder in die zwei Unterbegriffe 
der Funeralceremonien (Vi. 19-23) und der Salp.skäras (Vi. 

5) "Wenn ein Gegenstand (dravyam) durch den Vater genossen (bhu
ktam) worden ist na c h der Si t ted e s Gen i es sen s (bhukti) dem Re c h t e 

nach (dharma), u.s.w. (§ 76 Not. 5). 

24-32) ·zerfällt. Letztere Lezeichnen die bei allen wichtigen 
Familienereignissen vorzunehmenden sacramentalen Acte (s. insbes. 
ob. § 42 bei Not. 7). Die Feinde, vor denen sich der Haus
halter zu hüten hat, sind: Fleischeslust, Zorn und Habgier, Vi. 
33, 1. 2 (vgl. § 11 Not. 9).' Da er der Centralpunkt des Haus
wesens ist, so begeht er ein schweres Verbrechen, wenn er das 
heilige Feuer, ,Yeib und Kind, die etwa bei ihm lebenden Vater 
und Mutter (und sonstige Angehörige) verlässt, Vi. 37, 6 I), 
ebenso wie wenn er das eigene heilige Hausfeuer gar nicht ent
zündet, oder bloss für sein eigenes Gedeihen kocht, Vi. 37,27. 
28. Es gilt für ein dem gewaltsamen Nehmen fremden Gutes 
gleichstehendes Verbrechen, wenn' man Speise isst, die nicht 
vorher in der Vaigvadeva - Oblation den Göttern (die ja die 
Herren des ganzen Guts des Haushalters sind) dargeboten wor
den, Vi. 44, 44. Das Weib hat sich den Pflichten des Haus
halters in Betreff der vorgängigen Speisegaben an die höheren 
Mächte und an die Hausgenossen ganz anzuschliessen. Es soll 
üLerhaupt nie unabhängig sein; Vas. 5, 1; Baudh. II ~, 3, 
44; Vi. 25, 12; G. 18, 1; es steht der Reihe nach: in der 
Jugend unter dem Vater, im mittleren Alter unter dem Manne, 
und im späten Alter unter dem Sohne; Baudh. II 2, 3, 45. 46; 
Vi. 25, 13; Vas. 5, 2., . 

Dass der Ehemann der alleinige Herr ist, der über die 
Frau die Hausgerichtsbarkeit hat, muss auch äusserlich im Haus
wesen hervortreten. Ein verächtlicher .Mann (dessen Sl)eise man 
also nicht essen darf) ist der, welcher seiner Frau einen Ge
liebten gestattet, Vas. 14, 6, und gar im Hause duldet, oder 
der seiner Frau gehorsam ist, Vas. 14, 11 2 ). Eine Frau, die 
mit einem Guru (verehrungswürdiger Person) Ehebruch treibt, 
hat er von der Assistenz bei den heiligen Pflichten auszuschliessen, 
Vas. 21, 9, aber sie wird damit nicht ganz unrein, d. h. er braucht 
sie nicht zu verstossen, Vas. 28, 1. Ebensowenig braucht er zu 

1) Wer Weib oder Söhne verlässt, wird aus der Kaste gestossen, Vas. 13,49. 
2) Strafbar ist auch der Mann, der den Räuber seiner Frau freilässt, Y. 2, 

295; sündhaft ist ferner der Mann, der es duldet, dass seine Frau Schnaps 
trinkt, Vas. 21, 15. Die schnapstrinkende Frau selber werden die Götter, wenn 
sie Brahmanin ist, im Jenseits nicht zum selben Aufenthalt mit ihrem Mann zu
lassen j alles geistlichen Verdienstes baal', wandert sie in diesel' Welt uml]er und 

wird als ein niedriges Thier wiedergeboren, Vas. 21, 11. 
L e j s t, Altal'isches ius gentium. 

1)1 
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\terstossen eine von Sünde durch Zanksucht, V\3rlassen des Hal1~ 
ses, Gewalterduldung, Leben unter Dieben bMieckte Frau, Vas. 
28, 2-4. Den Verkehr mit solcher Frau muss er bis zu ihrer 
nächsten Reinigung einstellen; dann ist sie durch dies unver
gleichliche Reinigungsmittel wieder rein, Vas. 28, 9. In beson
ders schweren Fällen aber muss er die Frau verstossen (wegen 
Ehebruchs mit ihres Mannes Schüler oder Guru, mit einem 
Manne aus degraclirter Kaste, wegen Trachtens nach dem Leben 
ihres Mannes), Vas. 21, 10 3). Wegen ausgeführten Gatten
mordes, Brahmanenmordes, Leibesfruchtabtreibung wird die Frau 
aus der Kaste gestossen, Vas. 28, 7; Y. 1, 72·j

). 

Treue Weiber erwartet hoher Lohn. Sind sie unausgesetzt 
rein und zuverlässig, so leben sie nach dem Tode mit ihren 
Männern am selben Aufenthaltsorte, Vas. 21, 14; sie kommen 
in den Himmel, Baudh. 11 2, 3, 47, während Frauen, die ihre 
Pflicht verletzen, Busse thun müssen, Baudh. 11 2,3, 48. Hat 
aber auch die Gattin, namentlich die aus gleicher Kaste, die 
Mitpriesterschaft im Hauscultus, so ist sie doch im Uebrigen 
vom eigentlichen Religionsstudium, dem~esen der heiligen 
Veden, ausgeschlossen (women are considered to have no busi
ness with sacred texts), Baudh. I 5, 11, 7. In dieser Hin
sicht stehen alle Weiber den (auch von der eigentlichen Veda
gemeinschaft ausgeschlossenen) Nichtariern, den Qüdras, gleich. 
Abgesehen vom Lernen der Formeln, deren man für den ihnen 
zugänglichen Cultus bedarf, ist ihr Wissen: Tanzen, Musik und 
anderes Artha<.)ästra, Ap. II 11, 29, 11. 

Im häuslichen Leben soll sich die Frau bewähren. Sie soll 
Eines Sinnes mit ihrem Mann leben, Vi. 25, 2; wo Ehegatten 
freundlich gegen einander sind, da gedeihen die drei Gegen-

3) Vorher jedocb hat er zu versuchen, sie durch Tadel zur Besserung zu 
bringen; Vas. 13, 49. Ausserdem darf der Mann verstossen : sein unfruchtbares 
Weib im zehnten Jahr, sein nur Mädcben ihm bringendes im zwölften Jahr, die, 

deren Kinder alle sterben, im fünfzehnten, aber ein zanksüchtiges ohne Verzug, 
Baudh. 11 2, 4. 6. Die sicb selbst unfruchtbar Machende treibt er nach Aus
rufung im Dorf aus dem Hause, Baudh. IV 1, 20. - Nacb Y. 1, 73 muss die 
Schnaps trinkende, kranke, zänkiscbe, verscbwenderische, nur Töchter gebärende, 
ihren Jllann bass ende Frau durch eine andere ersetzt, aber jene muss ernährt 

werden. 
4) Veber die hiel' hinzutretenden Königsstrafen s. ob. § 56 NI'. 11 E. 

stände des Strebons der Menschen: Tugend, Reichthum, Liehe, 
Y. 1, 74 5

). Nie darf sie ihre Pflicht gegen ihren Ehemann 
ausser Acht lassen, G. 18, 2; sie muss sich frommer Sitten 11e
fleissigen, Vi. 25, 8; sie hat ihren Schwiegei'eltern, den Gurus 
(Respectspersonen), Göttern' und Gästen Ehrfurcht zu erweisen, 
ihre Hauseinrichtung in gutem Stande zu erhalten, Sparsamkeit 
zu üben, das Geräth sorgfältig in Acht zu nehmen, Vi. 25, 3-6. 
Sie hat keine Incantationen mit Wurzeln oder anderen Zauber
mitteln zu veranstalten, Vi. 25, 7, soll während des Mannes Ab
wesenheit sich nicht mit Schmuck hehängen und an Lustbar
keiten theilnehmen, Vi. 25, 9,. soll ihre Zunge, Augen und 
Handlungsorgane zügeln, G. 18, 2. Während des Mannes Ab
wesenheit darf sie nicht in fremde Häuser gehen (ausser zu 
den Schwiegereltern, dem Bruder, mütterlichen Onkel und an
deren nahen Verwandten), Vi. 25, 10, nicht an der Hausthür 
oder den Fenstern des Hauses stehen, Vi. 25, 11. Nach dem 
Tode ihres Mannes hat sie Keuschheit zu bewahren; thut sie 
das, so kOlllmt sie in den Himlllel auch ohne einen Sohn ge
boren zu haben, Vi. 25, 14. 17. Dass sie, um mit ihrem Manne 
vereinigt zu werden, den Scheiterhaufen besteige, hängt von 
ihrem Willen ab, Vi. 20, 39; 25, 14 6 ). 

Unter der Herrschaft ihres Mannes ist die Frau nach alt
indischer Auffassung zunächst wesentlich ver m ö gen s los 7). 

5) Ohne Frau wird ein Haushalter nicht eigentlich gedacht. Hat er der ge
storbenen die Todtenehren geleistet, so nehme er sich ohne Zögern eine andere 

und anderes I<'euer; Y. 1, 89. Vgl. oben § 11 Not. 3. 

6) Vgl. auch Jolly, Recht!. Stellung der Fl'Uuen. S. 54. 
7) Vgl. oben § 11 NI'. 5. - Eine eingehende Darstellung der Vermögens

stellung der Frau bei den Altindern kann ich hier nicht geben. Dieselbe hängt 
unzertrennlieb mit dem E~'brecht zusammen. Dieses aber muss in seinen Zusam

menhängen mit dem germanischen und gräcoitalischen Rechte gleich unter Hin
einziehung des gesammten alten Ci vilrechts diesel' Völkerschaften gepriift wer

den. Es liegt danach uussCl'halb der Grenzen dieses Buchs. - In Betreff des 
Umstandes, dass wir UnS bei den Altariern die Frauen als eigentlieh vermögens
lose Glieder des Hauswesens zu denken haben, kann wohl die Frage auftauchen, 

ob solch ein Zustand iiberhaupt denkbar sei; daCiir erlaube ich mir auf Tscheng, 
Ki Tong, China S. 59, riicksichtlich des noch jetzt in China Geltenden zu ver

weisen: "Bei uns verheirathet sich die Frau 0 h n e ·M i t g i f t ... Geld und Frau 
haben "keinerlei Beziehungen zu einander. Die F l' aue n erb e n 11 ich t .. 

Geldheirathen giebt es nicht bei uns". - Im Uebrigen ist über die Vermögens
stellung der Frauen nach indischem Recht vorzugsweise zu vergleichen die sorg-

3~* 
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\Yie man von diesem Grundgedanken allmälig abgekommen 
ist will ich durch die kurzen Sätze der SUUas, denen ich gleich 
ge~enüberstelle, wie sich diese selben Sätze bei Yäjfiavalkya 
ausnehmen, anschaulich machen. - (1) Das Weib gilt als das 
Mittel zur Fortführung des Geschlechts; Alles wird darauf ein
gerichtet, dass das mannbar gewordene Mädchen sogleich heirathe. 
Mit der Verheirathung tritt sie in' des Mannes Familie über 
(Vas. 13, 52 ,denn das IV eib tritt in die Familie eines Frem
den'; Vas. 17, 72). Dem Manne soll sie nun sein: die Bringerin 
von Söhnen, die Bewahrerin seines Hausstandes, di .. Quelle der 
Freuden seines Lagers (Y. 1, 81 ,er folge seiner Lust, des 
Segens der Frauen gedenkend und sich nur seiuer eigenen 
Frauen erfreuend'). Zur ehelichen Umarmung schmückt sie 
sich (s. ob. § 21 nach Not. 3, § 48 Not. 6). So sind für die 
Frau in der Ehe das gleichsam zu ihrer Person Gehörige: 
Sclunuckgegenstände, Bett, Ruhelager, Überkleider 8). Die An
erkennung dieses " per s ö n 1i c h e n" Frauen(strI)Vermögens 
(dhana), gegenüber ihrer sonstigen Vermögenslosigkeit, ist ge
wiss eine sehr alte. Es besteht je nach de~ übse~'vanze~ der 
Kasten aus Geschenken, die d~r Frau, vorzugsWOlse bOl der 
Hochzeit, in erster Stelle von ihrem Vater und ihrer Mutter 
gegeben werden. Gleichartig stehen Geschenke, die sie von 
Brüdern, von Söhnen [etwa: wenn deren Mutter ausnahmsweise 

fältige Darstellung Jolly's, Tagore LectUl'es p. 226' ff. S. ferner Kohler, Zeitsehr. 
f. vgl. R"V. IH. S. 424 ff. - In dem Satze, dass die Frauen vermögenslos sind, 
liegt an sich Beides , ihre Erhlosigkeit und ihre Dotallosigkeit. Von der Sitte 
ausgehend, dass die lI'Iädchen g es c h m U c k t ZUl' Ehe gegeben wurden, hat sich 
uann allmälig der Frauenschmuck bei den Indern zu Frauensonuergut gestaltet, 

woraus weiter sich der Dotalbegriff entwickelte, wiihrend bei den stammver
wandten Armeniern (§ 8 NI', 3) die Frauen dotallos gebliehen sind, 

8) Baudh, II 2, 3, 43 ,die Töchter sollen den Schmuck ihrer MUtter, (so 

viel dessen) geschenkt worden ist, na c h den Si t te n (der Kaste), ouer was 
irgend sonst (gemiiss der Sitte gegeben sein mag) erhalten' [Vas. 17, 46 ,lasst 

die Töchter das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter theilen']. - Zu jener Stelle von 
Baudhäyunll giebt Govindu folgende Erklärung: , Sä m p l' U d ä Y i kam (literally 
;,customary") quulifies (the word) 0 l' n a me n t s j sämpradäyikam (means) W hat 
iso h t a i n e d ac c 0 l' d in g t 0 cu s tom j what is given to their mother by 

• the maternal grandfather and grandmother, that (is called) sämpradä~il{am; ,,01' 

anything else" (viz) presented acco1'ding to custom, (e, g.) a b e d s t e a dan d 
t h e li k e, a co u eh, and an 0 u tel' ga l' m e n t and tbe like. So much and 

11 0 t hin gel ses hall the duughters l'eceive. 
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als Wittwe noch einmal heirathet?] und von anderen Ver
wandten erhält; Vi. 17, 18 ,was einer Frau gegeben worden ist 
von ihrem Vater, Mutter, Söhnen oder Brüdern, was sie vor 
dem üpferfeuer [wohl: bei der Hochzeitsceremonie?] empfangen 
hat, was ihr von ihren Ver\vandten gegeben worden ist, . . . . 
heisst Frauengut" (strIdhana) 9). - (2) An diesen alten Kern . " 
des Frauenguts haben sich aber allmälig noch weitere Stücke 
angesetzt· Vishnu 17 18 führt in dieser Hinsicht noch Dreierlei , . , 
an: ein nachfolgendes Geschenk, den Preis' der Frau (Qulka 
[fee]), und das Entschädigungsgeld , das ihr beim Heirathen 
einer besseren Frau vom Manne gegeben wird. Der erstere 
Punkt wird Dasselbe sein, was Vas. 16, 16 als: ,einem Weibe 
nach ihrer Verheirathung von ihres Mannes Familie gegebenes 
Vermögen (anväcleya)' bezeichnet. Der zweite Punkt ist der 

f?~Kaufpreis der Frau, der, wie wir oben sahen (§ 19 Not. 3) 
entweder ein wirklicher, regelmässig von 100 Küh~n, sein konnte, 
oder nur ein Solennitätspreis von einem Bullen und einer Kuh. 
Dieser Frauenpreis galt, seitdem die Kaufehe in lVIissachtung 
gekommen war, als Etwas, das regelmässig der Brautvater an 
den Bräutigam, als eine Aussteuer für die Ehe, zurückzugeben 
habe 10). Der dritte Punkt erklärt sich daraus, dass man nach 
der Reihenfolge der Kasten drei, zwei und eine Frau nehmen 
konnte, Vas. 1, 24; 17, 47-50; Baudh. I 8, 16, 2-5. Nahm 
man nun zu einer Frau, die bisher die eigentliche Hausfrauen
steIlung eiilgenommen hatte, eine vornehmere,. die nunmehr die 
erste Stelle erhielt, so gebührte dafür der früher Geheiratheten 
eine Entschädigung (what she receives on supersession) ; Y. 2, 
148 einer Frau, neben welcher er eine zweite heirathet, soll 
er eb'ensoviel für die Hintansetzung geben [als die Zweitgehei
rathete strldhana hat], wenn ihr kein Frauenvermögen gegeben 
ist; ist ihr dies gegeben, so ist nur die Hälfte bestimmt'. -
Das strlclhana ist hiernach ein Complex einzelner Fälle eines 
der Frau zugestandenen Sonderguts. Zunächst beruht es auf 
dem Gedanken, dass die Eltern und Verwandten der Braut nach 
Kastenbrauch Dasjenige herzugeben haben, was zur persönlichen 

9) Das in diesel' Weise als "Mitgift" von der Frau Erworbene ist best

erworbenes Yermögen, "weisseI' Erwerb"; Vi. 58, 9. (s § 64). 

10) Ap. II 6, 13, 12 (vgl. oben § 19 Not. 9). 

"'1 
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Ausrüstung derselben für die Ehe' dient (Schmuck, Bett, Klei
der). Dann aber hat man den Begriff erweitert, und auch 
Gaben von ("&8 Mannes Seite, den restituirten Kaufpreis der 
Frau, und die Zurücksetzungs-Entschädigung mit unter das 
strldhana aufgenommen. Aber es ist geblieben die Auffassung, 
dass dies Frauengut nur eine Vereinigung einzelner aufgezählter 
Punkte sei. Diese Punkte sind auch offenbar von der Sütra
periode bis zu Yäjilavalkaya im Wesentlichen unverändert ge
blieben. Denn Letzterer macht folgende Aufzählung (2, 143. 144) 
, was einer Frau von Vater, Mutter, Mann oder Bruder gegeben, 
oder was sie bei der Hochzeit empfangen, oder bei der Ver
heirathung des Mannes mit einer anderen Frau und Aehnliches, 
das heisst Frauenvermögen. Geschenke von Verwandten, ihr 
({ulka [Stenzler übersetzt dies in unzulässiger Weise mit "Mor
gengabe"J, oder was ihr nachher gegeben, das sollen die Ver
wandten bekommen, wenn sie ohne Kinder stirbt'. - (3) Die 
Sonderstellung des strldhana spricht sich darin aus, dass der 
Mann während der Ehe es nur im Fall der Noth verbi:auchen 
darf ll}, und dass es nicht unter den ge,~öhnlichen Grund
sätzen der Vererbung des unter dem Haushalter stehenden Ver
mögens mitbegriffen ist. Vielmehr steht das strldhana in Betreff 
der Fl;age, wem es nach dem Tode der Frau zufällt, unter 
eigenen Rechtsgrundsätzen, die aber in den Sütras nicht ganz 
deutlich sind. Der Schmuck der Mutter fällt an ihre Tochter, 
sagt Baudhäyana (Not. 8). Gleiches sagt VishJ;tu, nur dass er von 
dem ganzen stl'Idhana spricht: 17,20 ,stirbt sie mit Hinterlassung 
von Kindern, so fällt ihr Gut in jedem Fall an ihre Tochter; 
21 Schmuck, welchen die Frauen getragen haben, während ihr 
Mann am Leben war, sollen die Erben nicht unter sich theilen; 
theilen sie ihn, so werden sie aus der Kaste gestossen 1 2). 1st 

11) Y. 2, 147 ,das Frauenvermögen, welc.hes der Mann in Hungersnoth und 
zur Erfüllung einer Pflicht, in Krankheit oder im Gefäng'niss' [wenn der Glänbiger 
ihn in Selbstexecution gefangen gesetzt hat, s. ob. § 77 Nr. e] ,genommen hat, 
braucht er der Frau nicht wiederzugeben'. 

12) Der Sinn ist zweifelhaft. Jolly bemerkt dazu: My rendering of this 
Slolm is based upon KuIlüka's interpretation of the identical passage of Jlfanu 
9, 200, which is supported by VijiiäneSlvara, Mädhava, Varadaväya and othel's. 
Nand. proposes a different interpretation, on which rests DI'. Bühler's rendering 

"those ornaments, which the wives usually wear, should !lot be divided by the 
hehs, wh il s t t h e h u s ban d s are a li v e". 
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aber die Frau kinderlos verstorben, so hat man das str'idhana 
als eine Belohnung für die Beobachtung der vier begünstigten 
Eheriten dem Manne zugesprochen, und nur bei den vier 
~remissbilligten Eheriten hat man es dabei gelassen, dass es 
aahin zurückfällt, woher es in seiner ursprünglichen Gestalt 
stammt: an ihren Vater; Vi. 17,19. 20 ,wenn eine (nach einem 
der) vier (ersten) Riten, beginnend mit dem Brahma-Ritus ver
heirathete Frau [vgl. oben § 21 Not. 1 u. 3J ohne Leibeserben 
stirbt, so gehört dies (strldhana) ihrem Ehemann. Ist sie nach 
(einem der) anderen (vier tadelnswerthen Riten) verheirathet 
worden, so soll ihr Vater es nehmen'. Und Gleiches lehrt auch 
noch Yäjilavalkya 2, 145 ,das Vermögen einer kinderlosen Frau 
fällt dem Gatten zu, wenn sie in einer der vier Ehen, Brahma 
u. s .. w., geheirathet worden; und wenn sie Kinder hat, ihren 
Töchtern; ist sie in einer der übrigen Eheformen geheirathet 
worden, so fällt es ihren Eltern zu'. - Wenngleich hier sowohl 
Visl1J;tu wie Yäjilavalkya von strldhana überhaupt reden, so wird 
das Gesagte doch wohl nur von dem eigentlichen Kernpunkte 
derselben, der von den Eltern ihr mitgegebenen persönlichen 
Herausputzung (Schmuck, Bett, Kleidern), und Allem, was man 
Dem dann gleichstellte, zu verstehen sein 13); nicht aber von 
dem ({ulka, das ja im U ebrigen auch mit in das strldhana ein
gerechnet wurde. Im ({ulka musste man immer den alten Grund
gedanken forttragen, dass es der Preis des Mädchens sei, woraus 
nur einen wirklichen Gewinn, so lange die Tochter lebe, zu 
entnehmen, man dem Vater nicht mehr einräumen wollte. Also 
dieser Vater gab den Preis dem Käufer, so lange derselbe die 

13) Es bestätigt sich dies dadurch, dass VishJilu in SI. 21 die l\Iotivirung 
seines Satzes speciell vom Schmuck hernimmt. Was von Schmuck der Mann 
zu seiner Freude seine Frau hat tragen sehen, das ist damit zu manifestem, 
den Töchtern diesel' Frau bestimmtem, Gut geworden. Die (männlichen) Erben 
des Mannes dürfen es bei Strafe des Kastenverlustes nicht unter sich theilen. 
__ Es giebt einen Fall, wo der Mann, der ein Mädchen heirathet, keinerlei Mit

gabe von ihren Eltern oder für sie sich Interessirenden annehmen darf, wenn 
Cl' nämlich die Tochter eines aus der Kaste Gestossenen heirathet. Das l\fäd
ehen an sich ist rein, aber durch Annahme von Gut von ihrer Seite würde der 
Mann sich beschmutzen; Vas. 13, 52. 53 ,sie erklären, dass die männliche Nach
kommenschaft eines outcast selbst outcasts werden, nicht aber weibliche .. Denn 

das Weib tritt in die Familie eines Fremden. Er mag solch ein Frauen

r.immill' ohne Jlfitgift heh·athen'. 



504' -

Frau hatte; starb der Mann, so musste ~ler Preis bei der Frau 
bleiben; starb aber die Frau, so musste nun es klar hervor
treten, dass der Preis der Tochter ja doch ihrem Vater gehöre. 
Also dem Manne kann, da er das Mädchen (das Kaufobject) 
bfllkommen hat, nie schliessIich auch noch der Preis zufallen. 
EI; würde ja dann Beides zusammen haben: Kaufobject und 
Kaufpreis. Das würde allen Rechtsbegriffen Hohn sprechen. 
Es kann mithin nie das gulka dem Manne als ein Lohn für 
die Beobachtung der vier geheiligten Eheriten zugesprochen 
werden. Der Kaufpreis gehört dem Vater der Frau; ist dieser 
nicht mehl' da, so fällt derselbe nach der Ansicht Mancher der 
Mutter zu; ist auch sie nicht mehr da, dem von Beiden zu
sammen mit der verstorbenen Tochter Abstammenden, dem sog. 
Uterinbruder (vgl. § 18 Not. 4). So belehrt uns in Betreff. des 
gulka Gautama, 28, 24 ,eines Weib~s Sondergut (geht) zu ihren 
unverheiratheten Töchte1'll, und (beim Nichtvorhandensein Sol
cher) zu armen (verheiratheten Töchtern). ·25 Der Preis (fee) 
der Schwester gehört ihren (vollbürtigen) Uterin-Brüdern, wenn 
ihre Mutter gestorben ist' [Haradatta: ,the f~e i. e. the money 
which at an äsura 01' an ärsha wedding the father has taken 
for giving the sister away. That goes after his (the fathers) . 
death to the uterine brothers of that sister; and that happens 
after the mothers death. But if the mother is alive (it goes) 
to her']. 26 ,Einige erklären, dass es ihnen gehöre, auch wenn 
die Mutter noch lebt'. . 

81. (Die Stellung des Haushalters zu seinen Kindern.) -
Die Stellung der Kincler stützt sicll nach altindischer Anschau
ung nicht auf den Grundgedanken der väterlichen Gewalt und 
des Patriarchenthums. So wie überhaupt die ganze Haushalter
ordnung auf der Ehe aufgebaut worden ist, in der Mann und 
Weib nebeneinanderstehen, so ist auch die Hauskindschaft eine 
zugleich gegen Vater und Mutter gerichtete, und aus Beiden 
sich erklärende. Sie beieIe haben das Kind gezeugt, also haben 
sie auch. beide zusammen Macht des Verkaufs, der Verstossung, 
des in Adoption Gebens über dasselbe (§ 17 NI'. 2). Nur ist, 
da der Mann auch wieder der Herr übel' seine Frau ist, äusser
lich der (innerlich von der Frau berathene) Wille des Mannes 
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das allein Entscheidende; Vas. 17, 29. 37; Parigishta, (Büh
leI', Sacr. Laws II p. 334) VII 5, 3 1 ). Danach geben aber 
auch, wie im vor. § vorkam, Vater und· Mutter der heira
thenden Tochter den Mitgiftsschmuck, und Üessen wenigstens 
Manche nach dem Vater auch die Mutter zur Rückerlangung 
des gulka zu. Noch in der Buddhistenzeit geben Vater nnd 
Mutter die Erlaubniss zur Ordination des Novizen (Oldenberg, 
Buddha S. 357) 2). 

Theilt also die Frau, .gerade so, wie sie am geistlichen 
Hauspriesterthum theilnimmt, so auch die weltliche Verfügungs
macht des Hausherrn über die Kinder, so steht doch immer 
ihre ganze Stellung unter dem Hauptgesichtspunkte der Erzie
lung von Söhnen und der Fortleitung des Hauswesens auf diese 
Söhne. Die Frau im Hause ist vorzugsweise nur ein hochge
ehrtes Mittel zur Erreichung dieses Hauptzwecks. Auf die 
Söhne soll das Vermögen kommen. Ursprünglich sind sowohl 
die Wittwe wie die Töchter von der eigentlichen Erbsuccession 
ausgeschlossen gewesen. Die Söhne, die der Ehemann selbst 
mit seinem gesetzlich ihm verheiratlleten Weibe erzeugt hat, 
und die fünf diesen leiblichen Söhnen Gleichgestellten, haben 
das eigentliche 'Successionsrecht in das Vermögen des Haus
halters zusammen mit der Pflicht der Bewahrung desselben vor 
der Gefahr, im Grabe keine Ruhe zu finden; Vas. 17, 25 ,sie 

1) Vgl. ob. § 17 Not. 4. - Bei Baudh. II 2,3, 23.26. 28 wird rücksicht
lich des Verstossens und Verkaufens noch unterschieden, ob es "von seinem 
Vater und von seiner l'IIutter, oder von Einem (von Beiden)" geschehe. Letzteres 
wh'd für den Fall gemeint sein, dass der andere Ehegatte gestorben ist. - Auf
fallend ist der mit den übrigen Sütras nicht harmonirende Satz Apastambas n 6, 

13, 11 ,das Geben (oder Nehmen eines Kindes) und das Recht, ein Kind zu 

verkaufen oder zu kaufeu, siud nicht anerkannt'. Bühler bemerkt dazu: "Hara

datta thinks that, as most other Sm~'itis enumernte the adopted son and ,tbe son 
bought' in their !ists of snbstitutes for lawful sons of the body, Apastamba's 
rule can refer only to the gift 01' sale of an eldest son, 01' the gift 01' sale of a 

child efi'ected by a woman. Though it is possible that he may be right in his 
interpretation, it remains a remarkable fact, tbat A paslamba does not mention 
Ihe ,twelve kiuds of sons', which are known to other Sm~·itis". . 

2)' Die erziehliche Z ii c h ti gun g der Kinder werden auch die Inder vor

zugsweise dem Va tel' iiberlassen haben j Y. 1, 155 ,er tadle und schlage nicht j 
den Sohn und ScbiUer darf er schlagen'. - Vgl. im Uebrigen die oben § 20 

gegebene Dllrstellnng des. den Eltern zn leistenden Obsequiums. 
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erklären, daSil diese (sechs) Erben sinel und Geschlechtsver
wandte und die Bewahrer vor d!:)r grossen Gefahr 
(§ 32). Hinter ihnen stehen sechs andere ,Arten von Söhnen (ins
besonclere die adoptirten), ,die nicht Erbschaft, aber Geschlechts
verwandte sind; sie sollen die Erbschaft von deIn nehmen, der 
keinen zu den ersterwähnten (sechs Klassen) gehörigen Erben 
hat', Vas. 17, 26. 39. An der Theilung des väterlichen Guts 
Ilell1nen nur die Söhne Theil; Vas. 17, 40 ,nun (folgen die Re~ 
geln betreffend) die Theilung des (väterlichen) Guts unter den 
Brüdern'. Daneben ist der Anfall des der Mutter von ihren 
Eltel'l1 und Verwandten zugekommenen Mitgiftschmucks 3) an 
die Töchter nur eine Sonclersuccession eVas. 17, 46: ,lasst die 
Töchter das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter theilen'], die keine 
Einwirkung hat auf das, was das eigentliche Ziel des A.riers 
ist: die s. g. Unsterblichkeit. Dies Ziel ist das Fort
leben des Hausvaters in seinen ihm die Todtenopfer pflicht
schuldigst darbringenden männlichen Nachkommen. Dieses Fort
leben 4) zu bewirken, dazu fehlt den Frauen die Kraft, und to 
wird ihnen denn auch der Antheil an der Er~schaft verweigert, 
deren Anfall regelmässig mit der Pflicht ve~'bunden ist, dem 
Verstorbenen Ruhe im Grabe zu verschaffen; Baudh. II 2, 3, 
46 ,der Veda erklärt: "desshalb werden Frauen angesehen all', 
nicht theilhaftig der Kraft und eines Antheils' [Manu 
918. According to Govinelasvämin anel others its object is, sO'" 
show that women are incapable of inheriting, anel the worel 
däya ,portion' must be taken in the sense of ,a share of the 
inheritance'J. Dieser "Mangel an Kraft" haftet am Weibe 
(Wittwe wie Tochter) natürlich auch dann, wenn der Haushalter 
keine Söhne hinterlässt, und nun elen sapilJ4as statt den Söhnen 

3) Ap. n 6, 14, 9 ,nach Einigen besteht der Antheil des Weibes aus ihrem 

Schmuck und dem Gut (welches sie empfangen haben mag) von ihren Verwan
dten'; d. h. wenn der Mann gestorben ist und die Söhne dessen Vermögen thei
len, so ist die Wittwe berechtigt, ihr strldhana aus der Erbschaft herauszuneh
men, und' dies fällt, wenn sie Töchter hat, hei ihrem Tode an diese. - Vgl. 
auch das, was übel' die Ausschliessung der Töchter von der eigentlichen Erhfolge, 

insbesondere der in den Grundbesitz der Familie, Justinian in Betreff der Arme

nier sagt: § 8 NI'. 3. 
4) Vgl. oben § 15 NI'. a. - Das "Fortlehen in den Söhnen" hat 

denn auch die Folge, dass (wie schon ohen § 14 hervorgehohen worden) eier 

Vater seine Schulden auf elen Sohn (unel Sohnessohn) st\isst, 
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die Pflicht zufällt, dem Verstorbenen die Todtenehren zu er
weisen. Also auch die sapD;teJas müssen nach dem Grundprincip 
des arischen Erbrechts der Wittwe wie den Töchtern voro'ehen' , b , 

Ap. II 6, 14, 2 ,beim Fehlen von Söhnen (nimmt) der nächste 
sapiJ;teJa die Erbschaft' [dazu bemerkt Bühler: Haradatta gives 
in his commen~'try a fuIl summary of the rules on the succes
sion of remoter relations. One point only deserves specialmen
tion. He declares that it is the opinion of Apastamba, that 
widows can not inherit. In this he is probably right, as Apa
stamlJa does not mention ~hem, and the use of the masculine 
singular ,sapiJ;teJa' in the text precludes the possibiIity of in
cluding them undel' that collective term. It seems to me cer
tain, tImt Apastamba mre Baudhäyana considered women, espe
cially widows, unfit to inherit] 5). 

Es ist höchst wel'thvoll, dass wir in den indischen Quel
len die Gl'Llndelemente derselben Rechtsanschauung über das 
Erb ewe r den vor uns haben, welche wir auch in unseren 
römischen Quellen vorfinden. Nur dort noch unvollkommen 
und in sacralem Gewande, was hier, abgelöst von den sacra, in 
weltlicher Jurisprudenz zu feinerer Ausbildung geführt worden 
ist. Es ist VOll vorn herein vorauszusetzen, dass die Lehre 
vom Erbewerdenals Uni ver s als u c ces s ion den Altitalikern 
nicht gleich als eine vollendete Eingebung gekommen sein wird. 
Nun aber ist es sicher, dass die römischen wie die grie
chischen Todtensacra mit den altindischen im Wesentlichen 
identisch sind. So muss denn auch, was bei den Altindern 
noch ganz in einander verwachsen erscheint: Todtensacra und 
Erbrechtsbegriff , auch bei den Gräcoitalikel'l1 in historischem 
Zusammenhang gestanden haben, nur dass dieser Zusammen
hang allmälig immer mehr gelockert worden ist. Und dieser 

5) Es kann daher erst spätere, das alte Princip durchhrechende, Rechts
entwicklung sein, was wir bei' Vi. 17, 1-11 lesen: ,das Vermögen eines Mannes, 
der olme männliche Descendenz stirbt, fällt an sein Weih; wenn dies' nicht da 
ist, an seine Tochter; wenn die nicht da ist, an seinen Vater; wenn der nicht 
da ist, an seine Mutter; wenn die nicht da ist, an seinen Bruder [Nand. : ,on fai
lure of brothers the sister inherits'l; wenn der nicht da ist, an seines Bruders 
Sohn [Nand. : ,on failure of a hrothers son the sisters son inherits']; wenn der 
nicht da ist, an die Bandhu genannten Verwandten . (die saph.l~as); wenn dio 

nicht ela sind, die sakulya genannten (entfenlt61'Cn) Vel'wanelten'. 
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Zusammenhang ist ja auch ganz unve;t;kennbaF. Was in del' 
römischen hereditas die "Fortführung der Persönlichkeit" des 
Erblassers ist, das wird von den Altindern "die Unsterblichkeit 
des verstorbenen Hausvaters" genannt. Was von den Römern 
für alle heredes angenommen wird, das gilt bei den Altindern 
voll nur für die männliche Nachkommenschaft (als nichtstreitige 
Erbschaft), und beschränkt für die streitige (obstructed') Erb
schaft der sapiJ;tcJas. Was bei den Römern zu einem allgemei
nen Uebergang der Passiva geworden ist, das kennen die Alt
inder nur erst als Herüberstossen der Schulden auf Sohn und 
Sohnessohn. 

Ich muss es mir hier versagen, genauer auf die Erörterung 
des römischen Erbbegriffs von dieser geschichtlichen Grundlage 
aus, uncl anf die Gegenüberstellung des griechischen Erbbegriffs 
einzugehen. 

Ir. Der alt g r i e chi s ehe 0 i Ir 0 11 0 III 0 s. 

82. (Stellnng zu Frau, Kind und Sklavf.n.) - Gegenüber 
dem altindischen grihin will ich nun ein Bild vom altgriechi
schen Haushalter entwerfen. Ich kann mich dabei auf die hohe 
Autorität des Aristoteles stützen. Derselbe schildert in seiner' 
Politik, um eine sichere Grundlage für sein aufzuführendes Ge
bäude vom Staat zu haben, zunächst im ersten Buch die Stel~ 
lung des Haushalters. Es heisst ihn missverstehen, wenn' man 
den Inhalt dieses ersten Buches als eine nur dem Aristoteles 
eigene philosophische Construction ansieht. Er, selbst durch 
und durch Grieche, trägt hier vielmehr nur die allgemeinen 
griechischen Anschauungen über das Hauswesen vor, wie sie 
als die ursprüngliche Organisation aufzufassen sei (1257 a: Sy 
ftEy oliy 'CU n~d)'Cll %0[1J(lJyL0 ('COrno J' sa,,;l,y ot%La), aus der sich 
dann als eine Art anOL%La ol'XLa~ das DOl'fleben, die 'XWft1;, ent
wickelt habe (1252 b), aus welcher schliesslich die Poleis her
vorgegangen seien. Das Hauswesen ist ihm die rechtliche, cpu
(Jet enstandene, Grundorganisation. Wir werden die von ihm 
mitgetheilten Elemente derselben, wo Aristoteles nicht besonders 
seine eigenen oder Anderer Meinungen betont, als das allge
meine altgriechische ius gentium betreffs der Haushalterordnung 
aufzufassen haben. Indem ich dieselben hier vorführe 1 knüpfe 
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ich an das an, was oben bereits bei Darstellung der IIestla~ 
Institution (§ 14) hat angegeben werden müssen. 

Das Haus ist monarchisch organisirt (naaa ol%La ßaatABVB
'Cat uno 'Cov n~Baßvdn;ov). Der olll.,oy6fLO~ ist der Herr über 
die Koinonie aller zum, Hause Gehörigen (1252 "). (1255 b: '~ 
fliy otxmJofltltt) fLOYCl~xLCI' fLO)JCI~XBhClt yit(! nii~ oho~). Also 
von vorn herein leitet Aristoteles die griechische Haushalter
stellung nicht privatrechtlich aus dem Eigenthum ab, sondern 
sie ist ihm die ursprünglichste, die R e gi er u n g einer Ge
meinschaft enthaltende, Rechtsorganisation , aus der dann erst, 
durch die Mittelstufe des Dorflebens hindurch, die Ordnung der 
Poleis entsprungen ist. Unter dem Monarchen, dem Oikono
mos, stehen nun in ganz verschiedener Rechtsstellung die ein
zelnen Bestandtheile (1\is Hauswesens. Sie bilden die vier Klas
sen von Beziehungen: die YClfUII.,17 , die nCl'C~tll.,{, die 'OBanou'X17, 
und die X(!Wlcnwu%ll (1253 b). 

1) Die Stellung der Frau und der Kinder. Aristote
les hat hierüber später noch genauer handeln wollen, was aber 
nicht geschehen oder nicht auf uns gekommen ist (1260 b

). Je
denfalls indess sind die entscheidenden Grundgedanken auch 
schon im ersten Buch ausgesprochen. 

Der Oikonomos ist Her r s c her über Frau und Kinder, 
aber seine Herrschaft ist dabei eine auf fr eie Menschen ge-

\, \)1 " C 1') richtete (1259 a: %CI[ YCl(! YV)JCIt%O~ CI~XBty II.,CI[ 'Cc%P(lJP, (IJ~ MBV-
.{}e~(IJ)J fl8P &Wf!07p). Die Beachtung der Haushaltung muss 
mehr auf die zum Hause gehörigen Menschen als auf den Be
sitz unbeseelter Sachen und mehr auf die a~Bd Jener als auf 
Reichthum gerichtet sein. Und in Betreff Jener ist sie mehr 
auf die freien Hausgenossen, als auf die Sklaven zu richten. 
Von den freien Hausgenossen ist die Stellung des Oilmnomos 
zur Gattin eine andere, wie die zu den Kindern. 

a) Zur Gattin steht er gleich dem Regenten einer Re
publik (1259 b: DU 'CoP ClV,,;(JP 158 'C~6nop 7:i)~ a~xfj~, &Ha ?,~PCI[
%O~ flip noAt'CtX(V~). Der Mann, als der Aeltere und Relfere, 
ist von Natur zur Leitung des Weibes, der Jüngeren und Un
reifen, bestimmt (cpv(Jet flY8fL01't%Wb8~OP). Und zwar hat ~er Mann 
nicht bloss vorübergehend, sondern ein für allemal chese Stel
lung ('Co.o' lX~~BY ad n~o~ 'Co 3-rAv '(01)'COY 8Xet 'C~6n.0p). ~enn 
nun aber das Herrschen über Menschen überhaupt eme Leltung 
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zur dr:ST1] (Tüchtigkeit) sein soll, so muss dies in Betreff dei' 
Frau anders zu verstehen sein, als in 'Beti'eff der Kinder und 
Sklaven, die unter der Herrschaft des Oilwnomos stehen. Von 
vorn herein ist die Tüchtigkeit Derer, welche von Natur zum 
Herrschen bestinlmt sind, eine andere, als die der zum Gehor
chen Bestimmten. In Betreff aller einzelnen Eigenschaften, wie 
Enthaltsamkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeit u. s. w. gilt der Satz, 
dass Beide, die Herrschenden wie die Gehorchenden, derselben 
theilhaftig sein müssen, dass aber zwischen cliesen ihren Eigen
schaften derselbe Unterschied bestehen müsse, wie solcher zwi
schen den von Natur zum Herrschen und von Natur zum Dienen 
Bestimmten vorliegt. Und dieser Unterschied ist schon in der 
Seele der Betreffenden vorgezeichnet, indem der von der Natur 
zum Herrschen bestimmte Seelentheil der vernünftige, der zum 
Gehorchen bestimmte der vernunftlose ist. So giebt es also 
von Natur verschiedene Stellungen des Herrschers zu den Be
herrschten. Auf andere Weise herrscht der Freie über den 
Sklaven, der Vater über das Kind, der Mann über das Weib. 
Ihnen Allen wohnen dieselben Theile der SerIe inne aber AUen 
in verschiedener Weise. Der Sklave hat keine Ueberlegungskraft 
(1260 '\ c \ \ .\' ~1 C'l )" \ 1 I .: ° lifJJ 'Yar: uOVI\O~ OMug oux, fXSl 'CO (30vl\suux,OJJ); das 
Kind hat sie, aber unvollendet (0 oe na7g exsl fleJl, ?tu' &.sASg); 
das Weib hat sie, aber machtlos ('00 oe .(Jf]Av l!xSl IleJl,' ?tAt 
(hur:oJl) 1). Der Herrschende seinerseits muss die vollendete 
geistige und ethische Tüchtigkeit haben, wovon den Beherrsch~ 
ten nur so viel zu Eigen zu sein braucht, als Jedem für seine 
Aufgabe nöthig ist. So ist also klar, dass die Tüchtigkeit einer 
jeden Klasse eine eigenartige ist. So erscheint denn auch z. B. 
die Enthaltsamkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeit des Mannes und 
der Frau nicht, wie Sokrates meinte, als eine und dieselbe, 
sondern sie ist als ?tr:XlX,~ und {;1n7r:s'Olx~ verschieden (1254 b: 
nJ lX~~sJI nr:og '00 .{}~AV (pUaSl ";0 ItEJJ xr:St'O'OOJJ '00 oe xstr:OJJ, 

\ , \ -" , ~ \) , 
xai '00 fiEJI ar:xoJJ ";0 UE ar:xofISJlOJJ). 

b) Das Wort des Dichters: ,Dem Weibe bringt den Schmuck 

1) Dieser Satz, dass die fr eie Ehefrau die m a e h t los e sei, ist ganz 
gleichartig dem im vor. § erwähnten Spruehe des Veda: ,F l' aue n wer den 
angesehen als nicht theilhaftig der Kraft'. Er hat ganz den Cha· 
~'akter eines Reehtsspriehworts. 

----"""""' ....... - ...................... -----------~.~- ',1 
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([as Schweigen', gilt auch von der S tell un g des Kin cl eS. 
Dem Grundgesichtspunkt, auf dem das altindische Recht steht, 
ist ganz gleichartig der altgriechische Themisgedanke: es kommt 
Alles auf die Fortführung des Hauses an das Kind und ins-

~ " 
besondere der Sohn, ist seiner eigentlichen Bedeutung· nach der 
Fortführer des Hanses. Dazu wird er erzoO'en dass er in 0' , 

frommer Obsequiumsleistung gegen elen Hausvater auch dann, 
wenn dieser im Grabe liegen wird, demnächst ein tüchtiger 
Herr über die Hauskoinonie sein werde. Daher denn (bei den 
Indern wie Griechen) die uralte Auffassung, dass das aller 
Welt manifeste Aufwachsen des Sohns im Hause denselben be
rechtige, nach dem Tode 'des Vaters unmittelbar mit aggressiver 
Selbsthülfe (Embateusis) in die Patroa als "das Seinige" einzu
treten, und dass Niemand dieses sein Eintreten zu einer strei
tigen, erst noch zu richterlichem Spruch zu bringenden, Ange
legenheit machen dürfe. Diese Grundanschauung des Sohns als 
des "k ü n f t i gen Her l' n" tritt bei Aristoteles in deutlichster 
Weise hervor (1260"). Der Sohn ist der noch Unentwickelte 
(0 na7~ &uA~g). So ist denn auch seine Tüchtigkeit noch nicht 
seine eigene vor sich selber zu rechtfertigende (1) ar:ST1) Oux, 
avwu ll:r:og aVU)JJ SaU11}, sonc1ern sie bemisst sich nach seiner 
Bestimmung und seinem Erzieher (aAAa nr:og '00 dAog xcd '001' 
(I ) 'lj'Y0UfISJlOJJ . 

Aus Vorstehendem ergiebt sich, dass in der von Aristoteles 
bezeugten griechischen Auffassung, - derzufolge man ja auch 
nach der obigen Aeschyleischen Ausführung an allem zum Hause 
gehörigen "Seinigen" das (1'YSl11 vornehmen kann, - nicht der 
leiseste Anklang an den Gedanken. zu finden ist, als sei das 
"Herl'enthum" über Weib und Kind aus dem "Eigel1thmn" zu 
erklären. 

2) Die Stellung des Hausherrn zu den Sklaven. Die Auf
fassung des Aristoteles von diesel' Frage ist eine höchst cha
rakteristische und belehrende. Die ganze Haushalterordnung 
war, wie aus dem gesammten Inhalte dieses Buches hervorgeht, 
eine altf'rische, .welche in ihren Grundzügen gleichartig, wie zu 
den Altindern, so auch zu den GräcoitaIikern getragen w01'(len 
ist. Sie ruht auf der Ehe, und zwar der eigenthümIichen ari
schen Handhabung der Ehe, wonach immer wieder mit jeder 
Generation ein neuer Anfang stattfindet, indem regelmässig mit 

I 
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jeder IIeirath eine N eugrüll(lung der Hestia eintritt. Die Basis 
der HaushalterordnUlig ist danach theils die. reale Naturordnung 
(das :({.ita oder die naturalis ratio) der Eheinstitution mit der 
dara~ls hervorgehenden Kinderfolge, theils das dieses natürliche 
Element ganz durchtränkende Dharmarecht, die IS(la x,at oa[C(, 

durch die dem natürlich Gegebenen eine höhere geistliche Weihe 
zu Theil wird. Aristoteles fasst diese gesammte, den Griechen 
aus uralter Zeit überkommene, Haushalterordnung mit dem 
kurzen Wort zusammen: die OlX,01!OftLCI ist eine cp {; aSt gegebene 
Koinonie. Aber J sie besteht nicht bloss aus Hausherrn, Haus
frau und Hauskindern. -Sie ist eine auf Besitz (X,T17(Jt~), auf 
materiellem Vermögen aufgebaute, und dieses materielle Ver
mögen ist selbst Bestandtheil der Hauskoinonie. Hausherr, 
Hausfrau, Hauskinder , sind eHe freien Glieder; das materielle 
Vermögen bilden die unfreien GI i e der des Ganzen. Letztere 
sind die "y er k z e u g e, welche jenen freien Gliedern eine be
friedigende Existenz verschaffen 2). Das Eigenartige in d;r 
juristischen Construction der Haushalterordnung ist, dass nicht 
pr i v at r e c h t I ich einzelne Rechte des Hausherrn gegen ge-

. wisse Subjecte (Frau und Kincl) und geg~n gewisse Objecte 
(Sklaven und unbeseelte Gegenstände) zusammengestellt werden, 
sondern dass als Basis die Alles umschliessende Koinonie aufge
fasst wird, also das, w'as wir heutzutage gerade in Gegensatz zur 
privatrechtlichen Construction stellen. Diese Koinonie umschliesst 
Alles. In ihr aber ist der Haushalter der allein Herrschende. 
Die Beherrschten sind theils seine freien Genossen (Frau und 
Kind), theiIs seine unfreien Werkzeuge. So hat in der Koi
nonie jedes Glied seine bestimmt ihm zugewiesene Stelle. Jedes 
wirkt zu seinem Theile mit zu dem gemeinsamen Ziele der 
glücklichen Herüberleitung des Hauswesens auf die folgende 
Generation und der Gründung von immer mehr neuen Haus
wesen behufs segensreicher Ausbreitung des Geschlechts. 

Innerhalb der Hauskoinonie stehen unter den unfreien 

-"----~--~------------------ ----" 

G1i~dern die Sklaven, als beseelte Wesen, obenan 3). Mit ihneh 
begmnt der materielle Eigenthumsbegrifl'. Sie sind den Grie
chen X,T17flCl, wie den Indern bhuktam (§ 79 a. E.) 4). Sie sind die 
vordersten Werkzeuge, die den freien Gliedei'n den Genuss des 
Hausgutes vermitteln. Die arische Sklaverei, das Product der 
unablässigen von den kriegerischen Ariern geführten Fehden ist 
den Griechen wie den Italikern ein aus unvordenklicher 'Zeit 
überkommenes, unentbehrliches Institut. Aber Griechen wie 
Römer konnten sich, bei allem Festhalten der Unentbehrlichkeit 
mit Verfeinerung ihrer sittlichen Anschauungen dem Gedanke~ 
nicht vm;schliessen, dass sie, die in der Pflege des Gastes und 
Hülfsbedürftigen S0 ernst der Humanität huldigten, in der Skla
verei ein in h u man e s Institut mit sich trugen. Was die Rö
mer schliesslich mit den Worten zudecken (Civ. Stud. IV S. 66, 
218): die Sklaverei sei, entgegen der naturalis ratio, 
durch ius gentium eingeführt, aber nun in den ci vi tat e s 
unerschüttert aufrecht zu erhalten (dominorum quidem potesta
tem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum 
ius suum detrahi), - das hatte sich schon früher bei den Grie
chen zu einer Controverse gestaltet. Den Einen, sagt Aristo
teles (1253 b), erscheint die Herrschaft des Herrn übel' den 
Sklaven als ein (bei allen Völkern vollberechtigtes) Object des 
Wissens, so wie überhaupt die Haushalterordnung und das Haus
regiment einerseits, und republicanische Verfassung und König
thum andererseits. Den Anderen gilt das Herrschen über den 
Sklaven als ein Widerspruch gegen die Natur (TOl~ oll n CI (l cl 
cpvat'/! TO oean6t;u'/!). Nur nach dem Nomos der Po
leis, sei der Eine Sklav, der Andere ein Freier. Von Natur 
bestehe kein Unterschied, also sei die Sklaverei etwas Unge
rechtes, lediglich auf Gewalt Beruhendes ('/! 6 fl (I! ya(l TO'/! ftSJI 
.\' N1 \.\', '1 'Cl ,""',.\' \.\' .I U~V/\'OJl, TOJl, U S/\,SVtJS(l0Jl, cpvau ° OVuS'/! UlCICPS(lUJI. ot6ns(l ouoll 
OlMWJI. ßlCIW1! yd(l). 

3) 1253 b: XCl.t ,zarcEp gPY(J.vov rc P 0 6 p Y eh (i) v TClX, ,Jrc-~pi1''lJc;. 
4) 1254 a: OlO ci IJ.Ev owrc6T'~, 1'0i! OOVAOV oEarc61"~, IJ.OVOV, lxs!vov 1l' 

o13x I!am. ci oe 1l0tiAO, 013 IJ.OVOV IlEarcoTov OO\lAO, lam, dncl XCl.t fJ A (i) C; ixd
v 0 V. - Ebenso bei den Römern; Gai. I 52: in potestate itaque sunt servi 
dom i n 0 rum, quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes per
aeque gentes unimadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potesta
tem esse, et quodcunque per servum acquiritur, id domino acquiri. 

L e ! s t, Alt.risches ins gentium. 33 



514 -, , 

Zwisdhen beide Parteieil in die Mitte stellt sich Arlstote~ 
les. Indem' er die aus Hausvater, Hausfrau, Hauskindern be
stehende Koinonie, als eine (pUffet gegebene, zur Basis macht, 
an die sich das Dorfleben und später die Poleis ,angeschlossen 
bätten, drängt es ibn, die Hauskoinonie als eine in allen ihren 
Bestandtbeilen pUffet gegebene nachweisen zu können. Also die 
Zugehörigkeit der Sklaven zum Hauswesen muss, da sie ja dem 
Hause unentbehrliche vVerkzeuge sind, auch pUffet zu rechtfer
tigen sein. Und das geschieht nun so. Derjenige Mensch, der 
von Natur eines Anderen ist, der ist von Natur Sklav. Eines 
Anderen aber ist der, der sein Besitzthum ist, und sein Be
sitzthum ist, wer sein Werkzeug ist (b YcI(? fnl auTO/; cpvffet, 

" - , _~ ~1 ' I "11 ö' a),),' 1J.Uov 1J.v:}(?CtJltog (( v, ofn;og pVffet uov"og eclTll', Ci""OU 
C\ J\ AJ .... .... ~\' \ JI ., 'v 

Em;tv 1J.v:f(?CtJltog, og CiV X7:1;ttCi 71, X7:1)ftCi ue O(?YCiVOJI lt(?CiX7:0W 
'XCit XCtJ(?W7:ov). Herrschen und Beherrschtwerden ist nicht blo~s 
etwas Nothwendiges, sondern auch etwas Zuträgliches (7:0 YO:(? 

-.:JI ),....), J'l 'l ' , ,... 
tl(?Xetv XCiI, Ci(?Xeff.!fCit ou ftoVOV 7:CtJV CiVCiYXCitCtJV, Ci "Mi XCit 7:üJV 
ffVflpe(?OVUvv Eff7:{). Diejenigen, welche von anderen Mensch.en 
so weit abstehen, wie der Leib von der SerIe u~d d.as. Tlller 
vom Menschen - das sind aber Die, deren\ Thätlgkmt III der 
Verwendung ihrer Körperkräfte besteht, unel bei denen diese 
ihr Bestes ist, - diese sind von Natur Sklaven. Für sie ist 
es besser unter solcher Herrschaft zu stehen. Also von Natur 
Sklav ist' der dazu Bestimmte, dass er eines Anderen sei (unel 
eLesshalb ist er auch eines Anderen), d. h. der an der Vernunft 
so weit Theilhabende, dass er ihre Gebote versteht, nicht aber 
sie besitzt. Das Thier versteht nicht einmal die Vernunftge
bote, sondern folgt den Empfindungen. Im U ebrigen aber ist 
der Nutzen von Sklav und Thier ein gleichartiger. Denn von 
Beiden wird uns durch ihre Körperkräfte für das Nothwendige 
Hülfe geleistet. Demgemäss hat auch schon die Natur das 
Streben die Leiber der Freien und der Sklaven verschieden 
zu gest~lten. Es ist also klar, dass von der Natur die Einen 
zu Freien bestimmt sind, die Anderen zu Sklaven, und dass 
für diese Letzteren das Sklavsein sowohl zuträglich als gerecht 
ist. Aber in gewisser Richtung haben auch eHe Gegner Recht. 
Denn die Ausdrücke: Sklavsein und Sklav haben einen zwei
fachen Sinn. Es kann Einer auch bloss na eh Ge set z (XCi7:,x 

POftov) Sklav sein. Unter Gesetz ist für die allgemeine (unter 

elen gentes bestehende) Auffassung (hflO),0YlCi) verstanden, dass 
die im Kriege Ueberwundenen den Ueberwindern gehörten. Es 
kommt aber darauf an, wie man diesen Satz versteht. IV enn 
man sagt, dass die Sklaverei nach Kriegsl;echt gerecht sein 
könne, aber es nicht in alien Fällen sei, so will man damit 
aussprechen, dass man nicht selbst, sondern dass nur die 
Barbaren zu Sklaven gemacht werden dürfen. Und 
in der That trifft man damit das (nach Aristoteles) entschei
dende Princip: nill' die Barbaren sind die von Natur zu Sklaven 
Bestimmten ('XCiI7:ot ()7:Ci11 'wln:o UYCtJ(f[V, ovoev 1J.Uo ~lrCOV(f[V 
1) 7:0 pvaet OOVJ,OI' ölte(? ES a(?xf]g e'tltOfte1J). Aristoteles sucht 
also die zwei Sätze, dass die für ein gut geordnetes Hauswesen 
unentbehrliche Sklaverei eine, wie das ganze Hauswesen, cpuaet 
geordnete sei, und dass nach allgemeinem ius gentium jeder 
nach Kriegsrecht Unterworfene Sklav sei, so in Einklang zu 
setzen, dass nach dem 11oflOg der Poleis nur der aus barbari
schen, für geistig niedriger stehend angesehenen, Völkerschaften 
nach Kriegsrecht Unterworfene auf Grund der Naturordnung 
Sklav sein dürfe. Für einen Solchen aber sei, da er eine von 
den Hellenen verschieclene Körperbildung habe, und die Gebote 
der Vernunft nur verstebe, nicht aber die Vernunft besitze, die 
Sklaverei sowohl gerecht als aucb zuträglicb. 

Es ist selbstverständlich, dass ich mich hier nicht auf eine 
Kritik dieser Aristotelischen Ansicht einzulassen brauche. IV ohl 
aber habe ich hervorzuheben, wie charakteristisch diese Ansicht 
ist, um uns die allgemeine griechische Auffassung von der 
Hausordnung, der Aristoteles seine Lehre von der Sklaverei 
nur anpasst, lebendig zu machen. Obgleich Aristoteles zweifel
los den Sldaven unter den materiellen Eigenthumsbegrifi' sub
sumirt (Not. 4) [gleichviel wie im Uebrigen in den griechischen 
Poleis die, genauere civilrechtliche Construction des Eigenthums
rechtes beschaffen war], so ist doch das Ei gen th u ms mo
me n t durchaus nicht das die Stellung des Sklaven im Haus
wesen eigentlich gestaltende und beherrschende Element. Nicht 
der egoistisch-privatrecbtliche Satz, dass der Sklav dem Herrn 
gehört, ist das leitende Motiv, sondern der k 0 i non ist i s ehe 5), 

5) Ieh finde keinen anderen Ausdruck für den Gedanken, dass es sich, für 

die alte Sklaverei wie für alle anderen Elemente der Haushalterordnl1ng, wedel' 
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dass der Sklav -ein, eine eigenthümliche Aufgabe erfüllendes, 
Wer k z e u g (oQycxvo1') für die Zwecke des hällslichen Gemein
wesens sei. "In dieser Hinsicht kanu man, sagt Aristoteles, 
die Frage aufwerfen, ob dem Sklaven, ausser seiner werkzeug
lichen und dienerischen Tüchtigkeit nicht auch noch eine höhere, 
wie Enthaltsamkeit, Tapferkeit, Gerechtigkeit u. s. w., möglich 
sei, oder ob für ihn keine andere, als die in der körperlichen 
Handreichung bestehende, existire. Wir haben aber festgestellt, 
tlass der Sklave nur für das Nothwenclige brauchbar sein müsse 
(1260"). Danach ist es klar, dass er von (sonstiger höherer) 
Tüchtigkeit nur wenig bedarf, nämlich so viel, dass er nicht 
aus Zügellosigkeit oder Faulheit seine Arbeiten versäume. Es 
ist die Aufgabe des Herrn, ihm diese, ihm zukommende Tüch
tigkeit a nz u erz i ehe n (cpcx1'sQo1' roL1'v1' öu rljg r;ow(nl)g aQs
r~g CitU01' si1'm 0s7 'r(~ oouAep ro1' 08l1n07:I)1'). Desshalb reden 
Diejenigen nicht richtig, welche alle Unterhaltung mit den Skla
ven abschneiden wollen und sagen, man müsse ihnen lediglich 
Befehle ertheilen. Man muss den Sklaven noch mehr als den 
Kindern zu Gemüth sprechen (1'ov:tsrr;reo1' yaQ ftiHAo1' wug 
oOVAovg 1) rovg ncxlocxg)". ( . 

Diese Aufnahme der Sklaven in die Hausgemeinschaft zu 
der ihnen in derselben zukommenden Arbeitsthätigkeit, wie sie 
Aristoteles hier ausspricht, ist in der That allgemein griechische 
Auffassung gewesen. Sie liegt über den privatrechtlichen Be
griff des Eigenthums ganz hinaus. Auch äusserlich zeigt sie 
sich in der oben besprochenen xotpw1,Lcx XSQ1'Lßw1', wonach die 
Sklaven auch mit unter den Götterschutz gestellt erschienen. 
Dass das freilich gegen harte und bösartige Herren keine ge-. 
nügende Gewähr bot, wird Niemand läugnen. 

83. (Stellung zu den lX1fJvxcx.) -- 3) Der vierte Bestand
theil der unter dem Oikonomos vereinigten Hauskoinonie sind 

um reines Privatrecht, noch um reines öffentliches Recht handelt. In der Haus
halterordnung haben wir ein arisches Ur-Rechtsinstitut vor uns, älter als die 
genaue Scheidung von öffentlic.hem und privatem Recht. Sie ist der juristische 

Mikrokosmos, aus dem das Privatrecht und das öffentliche Recht sich erst aU

mälig abgeklärt haben. 
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endlich die unbeseelten und unbelebten Sachen. Sie bilden zu~ 
sammen mit den Sklaven die xr~(Jtg. Das darüber Geltende 
heisst nach Aristoteles (1256") die Erwerbskunde (XQWICX
rUJ'rtX1), und .es ist, sagt er, weiter zu prüfen, ob diese XQWw
rwux17 identisch sei mit der Lehre von der Haushalterordnung 
(Ot"A-01'OfltX1!) , oeler ob sie nur einen Theil derselben oder bloss 
eine Hülfswissenschaft zu ihr bilde. 

Dass Beide nicht identisch seien, ist klar. Denn die X(1)
fwrUJrtx~ hat 'es mit dem Herbeischaffen, die olX01'OWX1] aber 
mit dem Geniessen. zu thun (rf)g fIEP yciQ ro nOQLrJcxa{}cxt, r17g 
OE ro X(1)rJcxa{}m). Wir sehen hier Aristoteles noch ganz auf 
dem oben besprochenen altindischen Standpunkte stehen. Die 
xrf)rJlg ist Gegenstand des Geniessens (bhuktam), aber es ist 
Pflicht des Haushalters, durch seine Thätigkeit 
diese Gegenstände des Geniessens zu erwerben. 
Und die Art, wie sie erworben werden, lehrt die XQWW'rtrJUX1}. 
N ach den verschiedenen ständigen, den Erwerb erzielenden Le
bensweisen scheiden sich die Menschen in Klassen (elie bei den 
Indern zu Kasten geworden sind) 1 ). Die trägste Lebensweise 
ist die der Nomaden. Sie erhalten ihre Nahrung mühelos in 
Musse von den zahmen Thiereil. Wenn es aber nöthig wird, 
wegen der Weide für ihre Heerden den Aufenthalt zu wechseln, 
so werden sie selbst gezwungen mitzuziehen, so dass sie eine 
lebendige Bodencultur betreiben. Andere leben von der Jagd, 
und zwar verschiedentliehe von verschiedener Jagd, wie die 
Einen vom Raube, die anderen, an Seen, Sümpfen, Flüssen, 
am Meere Wohnenden von der Fischerei, wieder Andere vom 
Fang der Vögel und wilden Thiere. Die Mehrzahl der Men
schen aber lebt vom Ackerbau und der Cultur der Früchte. 
Manche verbinden noch wieder, um angenehmer zu leben, mehre 
Lebensweisen miteinander. In gewisser Weise gehört auch noch 
die Kriegskunst zu elen von Natur gegebenen Erwerbszweigen, 

1) 1256': dAAa fJ.b do'/] ye n:oAAa 'rpo<pYj" 0(0 xcd ß(O( n:OA)'O\. 
XCl\. 'rW~ ~~w~ XCl\. TW~ d~~p(';n:w~ e1crb· ou yap oto~ 're ~i'j~ (heu Tpo<:PYj" tZcrTE 
Clt ota<popa\. .ij, TPO<pi'j, TOU; ~(OU, ItmonlxClcr( ota<pepo~TCl, TW~ ~~w~. Wir 
haben hier also noch vollständig den altindischen Grundgedanken, dass der nach 
den traditionell die Geschlechter scheidenden Leb e n s w eis e n erfolgende Er

werb das Hnuptkriterium fiir das ,,"Vohlerworhensein" de~ Gutes (den "weissen" 

Ji;l'wel'h) hilde. 

'11 
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VOll der ja das Jägerleuen mü·· ein Nebenzweig ist, Man muss 
nämlich die Kriegskunst sowohl gegen wilde Thiere wie gegen 
diejenigen Menschen verwenden, welche, zum Geknechtetwerden 
geboren, doch keine Neigung dazu spüren, so dass gegen Diese 
der Krieg ein gerechter ist. - Das durch diese Lebensweisen 
erworbene Vermögen (xiCI)atg) ist also ein von deI' Natur selbst 
gegebenes. Die Natur hat dadurch, so wie sie schon für die 
Neugeborenen durch Gewährung der Muttermilch sorgt, auch 
für die Erwachsenen Sorge getragen. Wir dürfen annehmen, 
dass die Pflanzen um der Thiere willen, die Thiere um der 
Menschen willen da sind, die zahmen zum Gebrauch und zur 
Nahrung, die wilden, wenn auch nicht alle, doch die meisten, 
zur Nahrung wie zur Befriecligung anderer Bedürfnisse, wie 
Hei'stellung von Kleidung und Geräthschaften. Da die. Natur 
nichts Zweckloses und Vergebliches thut, so hat sie nothwen
diger Weise alles Dieses um der Menschen willen geschaffen. 
Danach ist denn auch zu beurtheilen, welche Art der Erwerbs
kunst (X'CI]'Ct%l1) Stück der Haushaltungskunst (OlxOVOfltX1)) schon 
nach der Natur sei: die auf alles Dasjenige gerichtete, was 
vorhanden sein oder was herbeigeschafft we~'den muss, damit 
man die zum Leben nöthigen und für die Koinonie der Polis 
und Oilda nützlichen Dinge bereit habe. Aus ihnen besteht der 
wahre Reichthum. Die für ein gutes Leben erforderliche Be: 
herrschung solches Vermögens ist keine maasslose. Wahrer 
Reichthum ist der erforderliche Vorrath an den Werkzeugen 
des Hausregenten und des Polisregenten (Ci oe nAolJ'Cog o(?yavwv 
nMj{}og sa'Ctv olxOVOfltXWV xat nOAt'CtXC,W). 

Von diesel' durch die Natur gegebenen Erwerbskunst der 
Oilmnomoi und Politikoi ist nun aber genau zu scheiden eine 
andere Art von x'c17ux17, die man im engeren Sinne Bereiche
rungslmnst (X(?17fW'CUJUX17) nennt. Bei ihr scheint es für Reich
thum und Vermögen keine Grenzen zu geben. Manche halten 
sie für eine und dieselbe mit jener vorher besprochenen, und 
sie ist ihr ja auch nahe verwandt. Doch aber sind beide genau 
zu scheiden, denn jene beruht auf der Natur, diese aber nicht 
auf Natur, sondern auf Empirie und Kunst. Das erklärt sich 
so. Jedes Besitzthum (K'C1)fla) kann in zwiefacher "Yeise ver
wendet werden, zu dem seinem Wesen entsprechenden Gebrauche 
und als Tauschmittel. Der Tauschverkehl' ist anfänglich noch 
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ein clurchau~ von der Natur gegebener (l/au 1) fl8w(1A1FctX1l 
, > I: 1 " ~ , ~ ")' leI11 nCl1''Cwv, a(!,,,,afLC111) 'Co fleV n(?WTOV eX 'Cou xa'Ca cpvatv , lllC 

die Mensche~l von den Dingen über oder unter ihrem Beclürf
niss besitzen. Darin liegt aber zugleich der Beweis , dass der 
I-Iandelsverkehr von Natur nicht zur Erwerbskunst gehört (ovx 

l/a'Ct cpvast 'C11g X(?17fW'CW'CIX~g 1] Xa'TC1]AIK1J). Denn nur soweit 
das Bedürfniss reichte war der Tauschverkehr eine Nothwen-, 
digkeit. Auch solcher Tauschverkehr fehlte in der ursprüng
lichsten Hauskoinonie; die Hausgenossen hatten vielmehr Alles 
mit einander gemein 2), ohne unter sich des Tausches zu be-

") , - ......, , (.... .!'}:) \ :) I ) dürfen (CV fleV 01)11 'Cll lr:(?W'Cll XOtVW11uif 'CoU'CO u C(Juv OIKW 
\ CI ).l' ,:) "J/ ) .... (\ \ \ ...... ) .... 

(PCl1IS(?01' O'Ct OVUc1' saUl' c(?Yov CiV'C17g .. 01 fle1' {'a(? 'CW1' aV'COJ1' 
SXOIVC(WOV1' nall 'CW1'). Wohl aber trat der Tauschverkehr bereits 
mit der Erweiterung der Hauskoinonie ein (1)01] nAsLm'og 'Cljg 

XOI1'c(wLag of,al]g) [d. h. als sich die einzelnen Hauskoinonien zu 
Dorfschaften organisirten J. Je nach dem Bedürfniss wurde es 
nöthig, die Gegenstände gegen einander auszutauschen, wie ja 
auch noch heutzutage viele barbarische Völkerschaften den Tausch
verkehr betreiben, indem sie die Nutzgegenstände selbst gegen 
einander auswechseln. Und solcher Tauschhandel ist weder 
gegen die Natur, noch ist. er ein Stück der eigentlichen Berei
cherungslmnst, denn er diente nur zur Ausfüllung genügenden 
Auskommens. 

Aber aus ihm ist die Bereicherungskunst erzeugt worden. 
Durch immer weitere Ausdehnung der Einfuhr des Mangelnden 
und Ausfuhr des U eberflüssigen kam man mit N othwendigkeit 
zum Ge b I' a u c h des Gel des. Da nämlich nicht alles natur
gemäss Nothwendige leicht transportirbar ist, so einigte man 
sich zum Behuf des Umtausches untereinander Etwas zu geben 
und zu nehmen, was, in sich selbst nützlich, sich leicht fort
schaffen liess, wie Eisen, Silber u. s. w., anfangs nur nach 
Grösse und Gewicht bestimmt, schliesslich aber, zur Ersparung 
der Mühe des Abwägens, mit einem Prägestempel als Zeichen 
des Werthes versehen. So entstand, indem aus dem unentbehr
lichen Tausche das Geld hervorging, die andere Art der X(?1)fw-

2) Auch dieser Gedanke lebt bei den Indern. Ich habe oben § 11 a. E. 

bereits die 'Worte des Apastamba mitgetheilt: ,Beide, Mann und "Veib, haben 

M~,cht iiber ihr gemeinsames Vermögen'. 
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'Cw'C[w/), das x CI %17 Ä [X 6 v, das; anfangs wohl sehr einfach vel'-
wende~, allmälig in der Praxis kunstreich verwendet wurde, um 
aus dem Umsatz möglichst viel Gewinn zu ziehen. So erscheint 
denn die XIP7fW'CW'ClXI1 als vorzugsweise auf das Geld gerichtet, 
und als das Werk derselben das Erkennen, woher man den 
Ueberfluss schaffe. So wird sie zur Urheberin des Reichthums 
und des Vermögens. Denn den Reichthum nimmt man als 
Ueberfluss des Geldes, und desshalb glaubt man, dass die Xf!Ww
'CW'ClX~ die M%17A[X~ sei: in Wahrlleit aber ist der Reic4thum 
und die Xf!I7fw'Cl(J'Clx/ etwas Anderes. Denn es sind von ein
ander verschieden einerseits die Erwerbskunde (Xf!I)fWTW'ClXI)) 
und der Reichthum, welche allf der Natur beruhen, und das 
eben ist die Haushaltskunde (olxOVOfltX~) -- und andererseits 
das die Dinge nicht schaffende, sondern umsetzende Handels
geschäft (XCI%/7ALX~). Dieses letztere thut's mit dem Gelde; denn 
das Geld ist Grundlage und Ziel des Umsatzes, und der von 
dieser Art der Xf!Ww'CW'ClX~ geschaffene Reichthum ist ohne 
Grenzen. Dagegen die OtXOvofUX17 hat ihre Grenze, und dess
halb scheint es nach ihr nöthig, allem Reichthum ein Ziel zu 
setzen. In Wirklichkeit aber sehen wir das Q-egentheil eintre
ten. Alle auf Erwerb Ausgehenden wollen ihr, Geld ins Maass
lose vermehren. 

Hiernach sind also zwei Dinge ganz zu scheiden: der nicht 
nothwendige, aber tro~zdem bei uns zur Geltung gekommene, 
Erwerb, und andererseits der nothwendige Erwerb, welcher letz
tere die von Natur gegebene auf die Ernährung gerichtete 
Haushalterthätigkeit ist, und darin, im Gegensatz zu jener 
maasslosen, ihre eigene Grenze findet. Diese haushälterliche 
Erwerbsthätigkeit tritt sowohl als OtXOVOfltX/ wie als %OA['ClXI) 
auf. Die %OÄ[TL'Iv~ macht sich nicht die Menschen, sondern ver
wendet die von der Natur empfangenen Menschen; und so muss 
ihnen auch die Natur Land und Meer und alles Andere zu 
ihrer Ernährung darreichen. vYie über das Dargebotene zu 
verfügen sei, das ist die Aufgabe des Oikonomos. Beicle, Oiko
nomos wie Archon, haben in dieser Richtung für die Gesund
heit der Koinonie und für den Erwerb zu sorgen, während die 
Natur selbst zunächst schon den Stoff herzugeben hat. Denn 
es ist das Werk eler Natur, dem, was sie erzeugt hat, auch die 
Nahrung zu geben, und daher ist der naturgemässe Erwerb 
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für alle Menschen der aus den Früchten und Thiel'en gezogene. 
- Haben wir also zwei Arten der Erwerbsthätigkeit, die noth
wendige und lobenswürdige OtXOVOfltX~, und die auf den bIossen 
Umsatz gerichtete, mit Recht zu tadelnde (nicht auf der Na
tur, sondern auf allseitigem Brauch ruhende) xam7A[XI7, so ist 
schliesslich mit vollstem Rechte das Zins nehmen (ö(JoAO(rca
TLXI)) etwas ganz Verhasstes, indem hier aus dem Gelde selbst 
der Erwerb gemacht wird, und nicht aus Dem, wofür das Geld 
erfunden ist. Denn um des Umtausches willen wurde es erfun
den, der Zins aber lässt es in sich selbst wachsen. Denn Zins 
ist Geld vom Gelde, und das ist von allen Erwerbsthätigkeiten 
die widernatürlichste. -

Vorstehende (in Abkürzung gegebene) Erörterung des Ari
stoteles ist ungemein lehrreich. Nicht sowohl wegen der Dar
legung des Gegensatzes von Natural- und Geldwirthschaft; denn 
diese Frage überschauen wir doch jetzt besser. Als vielmehr 
wegen des Bildes, welches bei dieser Gelegenheit Aristoteles 
vom Haushalter in seiner Stellung zum Vermögen entwirft. Er 
giebt damit in allen hauptsächlichen Punkten gen au Dasselbe 
was wir oben als das Wesen des altindischen Haushalters er
kannt haben. Es ist u,nzweifelhaft, dass bei Aristoteles so gut 
wie bei den Altindel'll schon der materielle Eigenthumsbegriff 
vorhanden gewesen ist, und dass auch die Sklaven unter dem
selben standen. Die unbeseelten Dinge (Thiere, wie der leb
lose Grund und Boden, und dessen Früchte) sind, wie man 
auch hier sagen kann, öAwg exsivov (§ 82 Not. 4). Aber damit 
ist gar nicht die eigentliche Rechtsstellung bezeichnet, welche 
nach altem Themisrechte, und auch noch nach der zu Aristo
teles' Zeiten hm;rschenden Grundanschauung, der Oilwnomos im 
Schoosse des Hauswesens einnimmt. Diese Rechtsstellung ist 
die der l)flichtenmässigen Regierung einer Koino
ni El. Sie umfasst sowohl die freien Glieder der Gemeinschaft 
(Fmu und Kind), wie die beseelten im Eigenthum stehenden 
W EBen (die Sklaven), wie die unbeseelten im Eigenthurn ste
herulen Thiere und leblosen Sachen. Ueber sie Alle ist der 
Oilconomos der regierende "Herr". Er steht ganz gleichartig 
übel dem Hause, wie der ihm nachgebildete Basileus oder Ar
choL über der Polis steht. Also die Stellung Beider ist nicht 
aus (lem egoistisch-priyatrechtlichen Eigenthumsbegriff der spä-

/ 
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teren Zeit hm:a.tls construirt, sondel'll'aus dem altarischen "koino~ 
nistischen" Grundelemente. Diese Stellung beruht, wie die AI.t
inder sagen, auf ~ita und Dhal'lua, wie Aristoteles sagt, auf 
Physis. Sie ist eine für die Glieder der Gemeinschaft verant
wortliche. Der Haushalter wie der Archon haben für die 'C~OCPI) 
der Glieder der Gemeinschaft zu sorgen. Dafür haben Beide 
zu arbeiten. Die Arbeit hat sich in die traditionellen Lebens
weisen der Ackerbauer , Viehzüchter, Fischer, Jäger, Krieger 
geschieden. Was durch solche Arbeit gewonnen wird, ist "best
erworbenes" (weisses) Gut. Es gehört freilich dem Herrn allein, 
aber es gehört ihm um der Koinonie willen. Die Worte: oi 

, , ~ ) ~ " , bIt . It 1 [LC}/ ya~ 'C(U}/ av'C(U}/ SXOlj'(U}/OVl' na}/'C(U}/ ee eu en mc 1 , e ass an 
dem Hausgute Alle Miteigenthum gehabt hätten, sondern dass 
unter der Leitung des Herrn Allen je nach ihrer Stellung ein 
Antheil am Genuss des Gemeingutes zukomme. Daraus aber 
erklärt sich, dass der E r wer bin si c h sei n e G ren zeh a t. 
Der Haushalter soll so viel erwerben, dass die ganze Koinonie 
gut davon lebt. Ein Mehres ist vom Uebel. Aber die Grenze' 
ist ihm auch von vorn herein gegeben. IV 0 es( nur erst Sachen
tausch giebt, oder wo (wie wir dies ja noch in den älteren in
dischen Institutionen erkennen) in dem Dorfleben die Kuh (die 
alte pecunia) das allgemeine Tauschmittel ist, da ergiebt es 
sich von selbst, dass man nicht Massen von Getreide oder VOll 

Kühen zu schrankenlosem Reichthum aufhäufen könne. Es 
giebt noch keinen in kleinem Raum lange aufhebbaren Reicb
thum. 

Das Alles aber ändert sich durch das Verbreitetwerden 
des Edelmetalls und die Verwendung desselben zum Gelde als 
allgemeinem Zahlmittel. Das Geld hat die Welt umgestaltet. 
In den alten Zeit konnte wohl der (3aruASvr; zur Sicherung der 
'C~OCP1) des Gemeinwesens grosse Vorrathsbäuser für Getreide 
und grosse befestigte Umfriedungen für Gemeindebeerclen an
legen. Aber dieser Besitz lockte doch eben nur die Nachbarn 
zum Wegholen dieser verzehrbaren Schätze oder zum Erobern 
der fruchtbaren Wohnsitze. Dagegen mit der Verbreitung des 
Metalls und des Geldes nehmen die Kriege und somit die He~r
schaftsverhältnisse eine andere Gestalt an. Von unendlicher 
Wichtigkeit wird das in den alten Sagen eine so grosse Rolle 
spielende Erbauen ft;lster Schatzhäuser i mit Geld. lassen cich 

viel grössere Kriegsunternehmungen planen; wo grosse Gelcl
schätze auf~ehäuft sind, dahin zieht es aucb die fernen Kriegel'
scbaaren mIt unendlichem Reize, sich diese Schätze zu holen. 
D.amit aber ändert sich ganz die Stellung der Kriegsherren. 
SIe w~rd~n getrieben, zur Abmihr und zum Angriff feste Kriegs
o~'gamsat~onen zu schaffen, die von der alten Stellung der für 
(he 'C~oCPI7 des Gemeinwesens sorgenden Kleinkönige weitab liegt. 
So, kann man sagen, ist das Geld die Triebfeder geworden zum 
l!ebergange der Menschheit zu eigentlich staatlichen Organisa
tIOnen. Ebenso hat aber auch das Geld die altarische Haus
ordnung umgestaltet. Die Herrschaft des Geldes ist eine Welt
entwicklung, die ganz über die Grenzen des arischen Stammes 
hinausreicht, aber natürlich muss sie auch innerhalb dieses 
Stammes ihre gewaltigen Wirkungen geäussert haben. Man 
wird sagen können, dass auch die altarische Haushalterstellung 
am Gelde zu Grunde gegangen ist. Wenn es dem Haushalter 
möglich war, weit über die Grenzen des natürlichen Bedürfnis
ses seiner Hausgenossenschaft hinaus sich Vermögen zu sam
meIn, das er in Edelmetall aufhäufte, so trat hiebei der rein 
privatrechtliche Eigenthumsbegriff in schneidiger Schärfe her
vor. Man kann den alten arischen Eigenthumsbegriff sich so 
formuliren. Es ist wohlerworbenes Gut d. h. solches (vorzugs
weise in den herkömmlichen Lebensweisen erworbenes), von 
dem man annimmt, dass die Götter es billigen und also dem 
Hausherrn im Selbstschutze desselben helfen werden. Diese 
Hülfe der höheren Mächte ist die Hauptsache. Den Altindern 
sind das die Götter, die Manen, die Gäste; so sehr, dass auch 
die Gäste die "Herren" des Haushalters heissen. Ihnen muss, 
um sie freundlich gesinnt zu erhalten, täglich geopfert werden. 
Bei den Griechen, obgleich sie ja auch die alte Theorie von 
der Verehrung der Götter, Manen und Gäste noch forttragen, 
hat sich doch überwiegend die Auffassung vom göttlichen Schutze 
des Hauswesens in dem Zsvr; 'X'Cl;l1lOr;, dem man zu opfern hat, 
concentrirt. Das altindische Streben, dass aus dem Einen Hause 
behufs Ausbreitung des Geschlechts möglichst viele Häuser durch 
Entzündung neuer Hochzeitsfeuer hervorgehen sollen, inclem, je 
mehl' Hausfeuer bestehen, um so mehr geistliches Verdienst er
zeugt werde, hat sich bei den Griechen schon geändert. In
dem bei der Ansit;lclhlllg eine feste Zahl der Kleroi gemacht 
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worden, entwickelt sich das Bedürfniss, daran nicht weiter zu 
rütteln Und den Ueberschuss der Familien in andere Wege zu lei
ten. So erhöht sich die Bedeutung des grossväterlich-väterlichen 
Oilws (der aTEya). Aber es bleibt bei dem alten Standpunkte, 
dass der Hausherr alles Hausgut zur reotp/) der Hausgenossen 
habe, und dass das Hausgut, wie es nicht unter das Maass des 
alten Kleros herabsinken soll, so auch nicht über die vernünftigen 
Bedürfnisse der Hausgemeinschaft hinaus zu kolossalem Reich
thum aufgehäuft werden dürfe. So gestaltet sich denn, gegen
über der hereinbrechenden furchtbaren Macht des Geldes, jene, 
mit den alt arischen Grundanschauungen zusammenhängende "re
actionäre" Gesinnung, auf die ich früher schon hingewiesen habe 
(Civ. Stud. IV S. 75 Not. 8). In solcher Gesinnung hat man zu 
den einschneidendsten Maassnahmen gegriffen. Das ganze spar
tanische System, das den Spartiaten Gold und Silber verbot, 
und ihnen nur das werthlose Eisengeld gestattete, beruht dar
auf. Und von solcher reactionärer Gesinnung ist auch die Dar
stellung des Al'istoteles dictirt, welche allein den auf den Be
darf des Hauses sich beschränkenden Erwerb (für naturgemäss, 
dagegen den maasslosen, aus dem Handelsgeschäft und dem 
Zinsnehmen zu ziehenden, Gewinn für taclelnswerth und ver
hasst erklärt. 

Aber mit solchem zahmen theoretischen Tadel ist gegen 
die ungeheure im Gelde liegende Kraft nichts auszurichten. 
Diese dämonische Kapitalgewalt geht, die Verhältnisse umge
staltend, unaufhaltsam durch die Welt. Mit N othwendigkeit 
schiebt dabei in den Verhältnissen das Eine das Andere vor
wärts. Hatte man im Edelmetall ein mit Leidenschaft etstreb
tes Gut, das man iJ1 beliebigen Massen, ganz über die Bedürf
nisse des Haushalts hinaus, leicht aufheben und mit Zins immer 
mehr vergrössern konnte, so musste der alte Eigenthumshegriff 
des Themisrechts dagegen allmälig in den Hintergrund treten. 
Das ThemiseigenthU1,ll ist ein vom Haushalter fü I' den Haus
halt erworbenes. Konnte man nun grosse Geldmassen häufen, 
die an sich für den Haushalt nicht erforderlich waren, so blieb 
nichts übrig als der Gedanke, dass der Erwerb vom Erwerber 
fü r sich voi>geno~Ilmen werde. So wird dem Eigenthum und 
Reichthum der schroff - egoistische l'einprivatrechtliche Macht
begriff untergeschoben. Fällt aber das Moment 1 dass es für 

die Haushaltskoinonie erworben werde, so ist kein Grund, dass 
man als Erwerber lediglich clen Haushalter voraussetze. Es 
ist namentlich kein Grund, dass man nicht auch den Frauen, 
die, an sich in der Koinonie des Hauses vermögenslos, nur den 
Unterhalt erhielten und in beschränktem Kreise die Schmuck
geschenke u. s. w. fortführten, selbständiges Vermögen, Eigen
thum und Erbrecht zugestände. Diesel' Umwandlungsprocess 
lässt sich in der Geschichte der griechischen Poleis genauer 
verfolgen, und Aristoteles bestätigt gerade in seinem theoreti
schen Verdammungsurtheile des Handelsgeschäftes und des 
Zinsnehrnens die Thatsache, dass die Verhältnisse den ihm 10-
benswerth erscheinenden alten Standpunkt der Haushalterord
nung längst überholt hatten. Und mit unaufhaltsamer Gewalt 
hat sich die neue auf Geldverkehr beruhende Organisation des 
Vermögens in den griechischen Poleis, wie in den italischen 
Civitates, Bahn gebrochen. An die Stelle des den Göttern 
wohlgefälligen Erwerbes setzt sich der dem positiven Recht der 
Polis entsprechende Sacherwerb. Aus dem erwerbenden Haus
halter werden die erwerbenden Bürger und (wenn auch noch 
vielfach beschränkt) Frauen und Metöken. Statt cles der Haus
koinonie sich anfügenden Erwerbsmotivs drängt sich der Begriff 
des Ei gen i nt er e s ses, dem an sich alle Koinonie oder alle 
Gemeinschaft zuwider ist (nulla societatis in aeternum coitio), 
in den Vordergrund. f?tatt des (auch aggressiven) Selbstschutzes 
des Themiseigenthums entwickeln sich bestimmte vor feststehen
den Gerichten der Poleis geltencl zu machende Klagen, mit de
nen (unter Zurückdrängung des aYl3tv) das Eigentl).umsrecht 
geltend gemacht werden muss. Das ist in kurzen Zügen der 
Umgestaltungsgang des alten Themiseigenthums in das civil
rechtliche Eigenthumsrecht der Kleinstaaten des Alterthums. 
Die schroffste Durchführung dieses letzteren haben wir in der 
Schöl)fung der strictnationalen Periode der latinisch-römischen 
Civitas, dem dominium ex iure Quiritium, vor uns. Und ge
rade dieser schroffen .. römischen Durchführung haben wir für 

I den vYeltent\vicklungsprocess des Rechtes in der civilisirten 
Menschheit ausserordentlich dankbar zu sein (GIRG. S. 684 ff.). 
N ur müssen wir dem römischen ius civile darin seine richtige 
Stellung anweisen. Es ist lediglich ei n,' allerdings höchst 
wichtiges, Glied in der ganzen Kette. Es enthält weder den. 
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a pnol'l gegebenen "Grundbegriff" des Eigeilthums, noch ist es 
die "ursprüngliche" Gestalt desselben (§ 79 Note 4). Es sind 
Jahrtausende des arischen Stammes verflossen, ehe vorzugsweise 
bei den Römern dieser Begriff des dem Bürger auf Grund ge
wisser anerkannter Erwerbsarten garantirten, Jedermann gegen-

. über verfolgbaren, lediglich auf das Individual-Interesse gebaup 

ten, Rechts an der körperlichen Sache zur Feststellung gekom
men ist. Vorher liegt die Periode der "Physis" des Eigen
thums: eine im Sinn unseres heutigen Begriffs von positivem 
bürgerlich - weltlichem Recht aussen'echtliche Zeit. Und doch 
in ~Wirklichkeit nicht ausserrechtlich. Es bestand in ihr The
miseigenthum als ius gentium. Freilich ein unvollkommener 
Begriff, aber einer, der für unsere wissenschaftliche Erkenntniss 
des Eigenthums nicht minder wichtig ist, wie der Verlauf der 
späteren Zeit. Wir können nicht einfach diesen letzteren Ver
lauf abschneiden, und, von seinem "Gnllldbegriff" ausgehend, 
die frühere Zeit ignoriren. Wir würden auf solche vYeise nie 
zu vollem Verständniss des Eigenthums, dieses Grundpfeilers 
des ganzen Rechtes, gelangen. Das bürgerlic4-weltliche Eigen
thum, sei es bei den Griechen, sei es bei den Römern (wie 
auch bei den Germanen), hat nie mit der Vergangenheit völlig 
gebrochen und frisch von N euem angefangen. Es haben sich. 
die Erwerbsarien des alten Themiseigenthums als s. g. naturales, 
wenn auch mit mannigfachen Umgestaltungen, in das neuere 
civilrechtliche Eigenthum herübergezogen. Es hat die alt~ 
Gestalt des Selbstschutzes des Eigenthums, insbesondere das 
liy8tl', wesentlichen Einfluss auf die Formirung des civilrecht':' 
lichen Schutzes des bürgerlich - weltlichen Eigenthums gehabt. 
Aber dies im Einzelnen zu verfolgen, soweit die Quellen uns 
ausreichendes Material darbieten, dafür harrt unserer Forschung· 
noch gewaltige Arbeit. Hier habe ich darauf nicht einzugehen. 

III. Schluss. 

84. (Die Entwicklung des Civilrechts.) - In dem soeben 
Gesagten liegt schon die Erklärung, wesshalb ich hier den vor
angehenden beiden Abtheilungen vom altindischen Grihin und 
altgriechischen üilwnomos nicht noch die Abtheilung vom alt
italischen Haushalter folgen lassen kann. Es fehlen uns dazu 

die directen Quellen. Was wir in Rom vorfinden tritt uns 
gleich als streng gewappnetes ius civile des paterf~milias ent
gegen. Aber dasselbe gestattet doch Rückschlüsse auf eine 
vor~ergehel~de, der al.tindis.chen und altgriechischen parallele, 
Penode. Nur lassen sIch dIese Rückschlüsse nicht ziehen ohne 
ein volles Eingehen auf die Grundelemente des römischen ius 
civile überhaupt. Dieses aber liegt ausserhalb der Grenzen die
ses Werkes. 

So bin ich denn zum "Schluss" gelangt. Ich habe im Vor
stehenden das altarische Rechtssystem , welches als ~ita und 
Dharma der Altinder , als (pu(Ju; und [}SfW; der Altgriechen, 
als Fas und Ritus (GIRG. S. 223) der Altitaliker anftritt, zu
sammenzuordnen versucht, wobei nur dieses Italische eben . ' wegen sellles Aufgehens im ius lcivile, mehr hat in den Hinter-
grund treten müssen. Ich habe gezeigt, dass das altarische 
Rechtssystem ein einziges grosses Rechtsinstitut bildet, die 
Haushalterordllllllg. Ihr Inhalt fasst sich in wenige allO'emeine 
Principien zusammen. Sie beruht auf der Ehe, sie ~chreibt 
vier Religionspflichten und fünf Moralpflichten vor. Ihr Grund
begriff ist der nichtprivatrechtliche einer monarchisch reO'ierten 
Koinonie, die der Hausherr mit Eigenmacht schützt, ~nd in 
dem die einzelnen Glieder eine von vorn herein nach den 
Bedürfnissen der Gemeinschaft getrennte Rechtsstellung ein
nehmen. 

. Dieses heilige Recht ist das altarische ius non scriptum, 
ehe Ag l' a p h a. Es bedarf nothwendig zur Vermittelung für 
das Rechtsleben , wegen seiner sehr allgemeinen Fassung, der 
weisen, alte Traditionen forttragenden, Interpreten. Das sind 
bei den Indern die Brahmanen, bei den Griechen die Exegeten, 
bei den Italikern die iontifices. So weit auch die Stelluno' 
dieser drei Arten von Rechts - Rathgebern auseinandergegange~ 
ist, so werden wir sie doch auf eine gemeinsame uralte Grund
institution zur.ückführen müssen. 

Es sei mir nunmehr gestattet, nachdem ich die eigentliche 
Aufgabe dieses Buches erledigt habe, mit einem Vorausblick 
auf Dasj enige zu enden, was diesen alten Ag I' a p ha gefolgt 
ist. Von den Indern sehe ich dabei ab. Sie sind im Wesent
lichen auf dem Standpunkte des Dharmarechtes stehen geblie
ben. Freilich entwickeln sich auch bei ihnen die Elemente, die 



\VIr dogmatisch ,als civilrechtliche ail[zufassen haben. Einiges 
davon ist oben, insbesondere in der Darstellung der Königs
strafen, vorgekommen. Aber eine volle und klare Ausbilchmg 
des Civilrechts, ein bewusster Uebertritt von dem Grundgedan
ken, dass das Recht auf Ordnung und Zwang der Götter be
ruhe, zu dem anderen Gedanken, dass das Recht der gewohn
heitsrechtlich oder gesetzlich manifestirte Gesammtwille des 
verfassungsmässig geeinten und seinem Willen in organisirten 
Gerichten Zwang verleihenden Volkes sei, - hat bei den Indern 
nicht stattgefunden. Wohl aber hat sich derselbe wie bei den 
Gräcoitalikern, so auch, wenngleich andersartig, bei den Ger
manen vollzogen. Doch ich lasse die Germanen ausser Betracht. 
Den Uebergang dagegen, wie er bei den Gräcoitalikern durch
geführt worden ist, habe ich in kurzen Zügen zu charakteri-
~®. ,~ 

Ich' zeigte schon, wie der volle Bestand der altarischen 
Haushalterordnung die frühere N aturalwirthschaft voraussetze. 
Freilich hat sich die alte Haushalterordnung bei den Indern 
als Grundlage des ganzen Rechtes erhaltel)-, trotzdem ja auch 
bei ihnen die Herrschaft des Geldes zu vdller Geltung gekom
men ist. Aber das ist doch nur herstellbar gewesen auf Grund 
Dessen, dass einerseits der Schwerpunkt des indischen Lebens 
immer in den Dörfern geblieben ist, und andererseits auf Grund 
der Erstarrung der Kasten unter der Brahmanenherrschaft. 
Diese aber ist lediglich möglich geworden durch das in U ebung 
gekommene und allmälig unerschütterlich gewordene Erziehungs
system. In unerbittlicher Strenge müssen alle arischen Kasten 
durch die vorgeschriebene Erziehung hindurchgehen. So ent
wickelt sich neben der Haushalterordnung die Vorstufe der 
Schülerordnung. Aber damit ist das indische Volk in den un
erfreulichen Zustand einer auf Schritt und Tritt den Einzelnen 
umgebenden Beengung, unter die drückende Last eines ungeheu
ren sacralen Vorschriftencomplexes, unter die schwere Angst 
vor dem Bestraftwerden jeder Verletzung dieser Vorschriften 
in Höllen und Wiedergeburten, gerathen. Danach erscheint 
es nicht als verwunderlich, dass allmälig, trotz grosseI' in Indien 
sich aufhäufender Reichthümer, und mächtiger sich bildender 
Reiche, das Leben in den unübersteiglichen Kastenschranken 
sowohl für den Schüler wie für den Haushalter als ein grenzen-
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loses Elend empfunclell wlll'de. Nur so erklä~'en sich die wund 
derb aren Erscheinungen jener Weltfluchtorden. Nur so erklärt 
sich der Buddhismus. 

Vor dieser Entwicklung sind die frei in die weite 'Welt 
hinausziehenden Vorfahren der Italiker und der Griechen be
wahrt geblieben. Sie nehmen nnr den alten Stamm des Rechts 
die Haushalterordnung sanuut der Geschlechterorganisation nach 
ihren traditionellen Lebens- und Erwerbsweisen , mit sich. Im 
Uebrigen giebt ihnen der Zug in die Ferne einen Unabhängicr
keitssinn, mit dem solche geistige Fesseln wie die indische E~
ziehungsweise, und solch~ geistige Kastrirupg wie die indischen 
Weltfluchtorden, für alle Zeiten unvereinbar waren. 

Anstatt dessen aber erstarkte in den die südeuropäischen 
Halbinseln besiedelnden Griechen und Italikern ein Anderes was 

, , 
den Iu,dern sich nie klar entfaltet hat, der Va te l' I a n d s sinn. 
Dieser ist, kann man sagen, der sesshaft gewordene Ahnen
cultus. Sein Product ist die Rechtsordnung der Poleis und 
Civitates. vYenn bei den Indern der Feind einfällt, so ackert 
der VaiQya ruhig fort,. denn das Waffenführen ist ja nach Brah
mans ewiger Satzung nur Sache der Kshatriyas. Wie anders 
ist, nach Eroberung des Landes und Auftheilung des Grundes 
und Boclens in die Landloose für die einzelnen Häuser der in , 
Griechenland wie in Italien sich immer mehl' festigende Ge
danke, dass die Polis oder Civitas die an Wichtigkeit Alles 
überwiegende Koinonie sei, der jeder Einzelne Gut und Blut 
schulde. An den Götter- und Ahnenclllt wird dabei unmittel
bar angeknüpft. Eine einzelne Götterfigur wird zum eigent
lichen Schutzgott, ein berühmter Stammheld, oder ihrer mehre, 
werden zu Schutzheroen und Eponymoi der Polis erklärt. So 
entwickelt sich die Formel: "Ihr Götter und Heroen, die Ihr 
diese Stadt be s i t z t". Sie sind nun die eigentlichen "Herren" 
der Stadt. Der Basileus bleibt freilich immer der Hausvater 
der Stadt, der im Prytaneion oder der regia die Hestia und 
clas heilige Heerdfeuer der Stadt pflegt. Aber er ist doch nicht 
unabhängig; er ist den Stadtgöttern und Heroen verantwortlich. 
Und weil er ihnen verantwortlich ist, so fragt er, damit das 
Volk später eintretendes Unglück nicht ihm als Strafe der 
Götter zur Last lege, in wichtigen Angelegenheiten vor der 
Entscheidung den Rath der Alten und die Ekklesia des 

Lei s t, Altarisches ius gentium, 34. 
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Volks J). Bei den Indern der Sütraperiocle ist der Rath det' 
Alten durch die den König umgebenden lind berathenden Brah
manen repräsentirt. Aber eine Ekklesia des Volks, vor' ,der 
der' König mit seinen Edlen die wichtigsten Angelegenheiten 
darlegte, ist gänzlich verschwunden. Die in den Veden als 
Versammlungsort der Dorfgemeinde für Berathung der Gemeinde
angelegenheiten vorkommende Sabha (die Sippe-Versammlung) 
ist in den Sütras nur noch königlicher Gerichtshof mit Brah
manen als rechtskundigen Beisitzern und Gemeindegenossen als 
urtheilenden Schöffen (s. ob. § 55). Dagegen den Altgriechen 
und Altitalikern haben sich, wohl schon in allen den Schick
salen ihrer Wanderung, die festen Gliederungen von König, 
Rath der Alten (ßOVA~ yseOnÜJJI, - senatus) und Volksver
sammlung gebildet. Bei ihrer Sesshaftmachung und der späte
ren Zusammenschliessung einer Landschaft unter einer hegem~
nischen Stadt wurden Diese dann die Grundlage der Staat~ 
verfassung. Und diese Verfassung der Polis 2) oder Civitas 
'wird nunmehr, unter der Leitung der Götter und He
f 0 e n, die 0 b e r s t e b ü r ger li c h - w e I t li c h e Au tor.i ~ ä t. 
Ich will zur Veranschaulichung diesel' Gedanken nur Ellliges 
zusammenstellen, was nach griechischer Anschauung in Betreff 
der Polis organisation schon den alten sagenhaften Zeiten ange
hört. Ich nehme auch hier, wie schon so oft im Vorstehenden, 
des Aeschylos, des grossen Interpreten altgriechischer Rechts
gedanken, vYorte zum Zeugniss. 

Obenan kommt füi' die Polis immer der G ö t te l' s c hut z 
in Betracht (vgl. oben § 28, § 37 NI'. a und b). Hepta ti9 

1) So wird in Aeschylos' Hiketides, bei der schon oben hesprochenen Ange

legenheit, dem Könige zngeredet (370): "Du bist die Stadt, Du rias Volk, Du 
der Prytane, übel' dem kein Richter steht"; er aher antwortet (39$): "nicht 

olme mein Volk werde ich handeln, auch wenu ich es könnte". 

2) Trotzdem dass wir der griechischen Polisorganisation Gleichartiges hei 

den Altindern nicht finden, ist doch dei' s pr ach I ich e Zu sam m e n h a n g der 

zum Grunde liegenden Ureilll'ichtung zweifellos. Das griechische 11:0A(<; ist sprach-, 

identisch mit dem skI'. pur (Curtius NI'. 374). Schon in den Veden kommei} 
diese als Umwallungen vor, in denen bei feindlichem Angriff das Vieh zusam-' 

mengetriehen wurde. Auf griechischem Boden treten sie als cl. x p 0 11: cl A E (<;, auf 
italischem als ar c es auf, GIRG. S. 109. In Indien lehen sie noch in den vie

lell auf -pUl' eudigenden Städtenamen fort. 

,,0 Zeus, 0 Erde, und Ihr die Stadt besitzenden Götter (nOAlfJaOV
XOt ~)sol), lasst nicht die Hellas' Laute redencle Stadt und die 
oO,uovr; üf'Mr/ovr; untergehen. Lasst nicht das freie Land und 
Karlmos' Stadt unter das Sklavenjoch fallen"; 174 verehrte 
SC~lUtzgött(}r (Oeil,l/Ol ISr;) , die Ihr leidlösencl die Stadt" umgeht, 
ZeIgt Euch als starltliebentle, sorgt für des Vollws Heiligthümer, 
sorgend aber helft. Gedenket der opferliebenden OrO'ien die 
Euclf die Stadt bringt"; (217) "ist die Stadt einO'eno~llne~ so 

• 0 , 

entweIchen, sagt man, aus ihr die Götter". Höchster Dank 
gebührt also den stacltbesitzenclen Göttern, wenn sie ihre Polis 
vor feindlicher Einnahll1~ bewahren (267). Im Voraus werden 
dazu ihnen Vota dargebracht, dass man sie herrlich ehren 
werde: "mein Gelübrle hörend, stimme Du den lauten heilio'en 

b 

Gnadengesang an,_ die hellenische vVeise verzückten Gebets, die 
Muth erweckende, die Furcht vor dem Feinde lösende. Ich 
aber rufe zu des Landes stadtbesitzenden Göttern (noJ,lfJaOUXOL 
.:real), den W ächtel'll der Feldfiur wie des Markts rlass wen11 , , 
Alles gut geht und die Stadt gerettet wird, ich gelobe, mit 
Lammopfern auf cleu Götterheerden und mit Stieropfern an die 
Götter, Trophäen zu opfern und .mit speererrungener Kriegs
beute die heiligen Wohnungen zu schmücken ~). Dass aber 
unter diesem Götterschutze das Mut. t e r I an d vor feindlicher 
UnteIjochung, bewahrt blllibe, dazu muss jeder Stadtangehörige 
sein Leben einsetzen. Er zahlt damit flie ihm gegen sein Mut
terland obliegende Schuld (415): "Das Recht der Bluts
genossenschaft (Olx') ofiCd,u((j)l) stellt ihn gerüstet ins Feld, um 
den feindlichen Speer von der Mutter, die ihn gebar, fern zu 
halten"; (475) "der aus dem Thore zieht, um entweder sterbend 
dem Lande die Kostgeldsschuld abzutragen, oder des Feindes 
Schild bezwingend mit Beute seines Vaters Haus zu schmücken". 
Da also das Hingeben selbst des Lebens eine Pflicht ist, (lie 
jedem Polisangehörigen gegen die Polis obliegt, so ist es ein 
Gräuel, wenu Einer gegen sein eigenes Vater- und Mutterland ;1) 

3) Vgl. liher die römische Form des Votums GIRG. S. 229 ft'. 

4) W1ihrend wir nur von Va tel' land (und Mu t tel' sprache) zu reden ge

wohnt sind, liegt es dem Griechen, wie die Aeschylebchen Stellen zeigen, nahe, 

die Heimath so gut V a tel' I a n d wie i\lll t tel' I a n d zu nennell. Danach ist in 

<leI' 'l'hatsache, dass die Kreter einfach: "Mutterland" sagten (worauf Bachofell, 

34* 



kämpft;. Hept. 550 (ironisch): "Wahrlich ~olch.es Werk ist auch 
den~Göttern lieb,' und schön zu hören und ,zu preisen von den 
Nachkommen, die Vaterstadt und die Heimathgötter zu zerstö- , 
ren, einwerfend das herbeigeführte Heer; und welche Dike wh'cl 
die Wunde der Mutterheimath stillen"? 5) Alles, was überhaupt 
dem Menschen theuer ist, die Sitze der Götter, die Grabstätten 
der Vorfahren, die Freiheit von Weib und Kind, treibt, den 
Mann dazu, für die Freiheit des Vaterlandes zu kämpfen; 
Pers. 401 "überall wal' zu hören der vielfache Ruf: ,Hellellen
söhne, geht, befreit das Vaterland, befreit die Weibel', Kinder, 
die Sitze cler väterlichen Götter, die Gräber der Ahnen. Um 
Alles heisst es jetzt kämpfen"; Hept. 13 "Jecler hat die Sorge, 
so wie sich's ziemt, der Polis beizustehen und den Altären der 
Landesgötter , damit ihre Ehren nicht untergehen". ~ 

Es hat sich danach der keineswegs selbstverständliche, bei 
den Altindern unbekannte, Satz festgestellt, dass das Vaterlancl 
[cl. h. der Gesammtbegriff von: Sitz der Götter, der Ahnen, der 
lVIitlJürgel', des Geschlechts, der :Familie und des Vermögens 
(Vaterhauses)] vom Einzelnen die volle Hing\lbe der ganzen 
Persönlichkeit fordere. Die Polis erscheint dabM schon in dem 
Begriff eines geistig einheitlichen, mit Willens- und Actionskraft 
begabtenTWesens. Sie belohnt Den, der würdig seine Pflichten 
gegen, das Vaterland erfüllt. So belohnt die Polis den Eteo-
kIes ; Hept. 1005: "ich muss verkünden, was genehm ist und 
war dem Rath des Vollres (OI;fWV n~oßo(/AOLg) diesel' Kadmos
staclt. Den Eteoldes, wegen der Gutgesinntheit gegen sein 
Land, ist zu bestatten beschlossen worden in theurem Erden
grabe. Denn abwehrend die Feinde hat er in der Polis den 

lI'lutter!'echt S. 28, so gros ses Gewicht legt), keinerlei Bew;s zu finden, dass es 

sich hier um eiuen Deber!'est des "Mutterrechtes" handle. 

5) Vom Polyneikes heisst es, Hepta 634: "die Burg ersteigend und, dem 

Land verkUndet, das Erobernngsdanklied jauchzend ... (will er) Dich den le
benden Entehrer und Verbanner durch Verbannung in gleicher Weise strafen. 

So schreit er und er ruft die Heimathsgötter seines Vaterlandes zu Zeugen seines 

Gebetes auf". Dike soll ihn wiedereinsetzen (646): ,heimführen werde ich 
diesen jl,1ann, und er soll die Stadt erlangen nnd die RUckkehr znm Vaterhause'. " 

_"DemgegenUber sagt dann Eteokles (668): "nicht, glaube ich, wird ihm beim 

UnglUck des Vaterlandes die Göttin nahe sein, sonst wäre wahrlich Dike mit 

Recht eine falsch benannte , wenn sie solchem Alles wagenden Manne beistände". 
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liod erlitten, als gottgenehmel' Wächter des väterlichen heiligen 
R 1 t (e N ,~) <I )f ec 1 s LC~[(jj' nCl'[;~(lJ(l)jJ U oIJwg [(jJ1), und ist gefallen ohne Tadel, 
so wie es der Jugend zu sterben ziemt". Andererseits, wer seine 
Pflichten gegen die Polis schnöcle bricht der wird von ihr wie , , 
es dem Polyneikes geschieht, bestraft; 1013: "doch seines Bru
ders, Polyneikes', Leiche soll unbestattet hinausgeworfen wer
den, eine Beute elen Hunden, da er ein Zerstörer des Kadmeer 
Landes geworden wäre, wenn nicht ein Gott sich seinem Speer 
entgegenstellte. Auch sterbend bleibt er clen Vätergöttel'll ein f. 
Gräuel, der nichtachtend durch Herbeiführung des fremden Hee
res die Polis unglücklich ,nachte. So erscheint er ehrlos, von 
Vögeln bestattet, als den ihm zukommenden Lohn empfangend". 

In diesem Momente der eigenen geistig-weltlichen 
Per s ö n li c h Ir e i t liegt der Anfang des Staatshegriffs. Es 
kann vorher schon lange eine vielseitig organisirte Zusammen
fassung von Geschlechtern und Phylen zu einer unter Königen 
stehenden Koinonie existirt haben, aber es ist nicht richtig, 
dabei sogleich von einem Staat zu reden. Im Alterthum ist 
dieser Begriff erst in den Poleis \md Civitates geschaffen wor
den. Und damit ist der -Weltentwic;klung des Rechts der ci
vilisirten Völker eine unschätzbar werthvolle Gabe geschenkt. 
Es ist darin nicht bloss ein Begriff, sondern eine Macht ge
geben worden 5 a). Die physische Waffenmacht, welche bei den 
Altindel'll als eine unabänderliche Qualität der Kshatriyas (mit 
Inbegriff des Königs) angesehen wurde, dann aber sich unter 
die geistliche Macht der Brahmanen beugen musste, ist bei den 
Gräcoitalikern einer abgegl'änzten Landschaft zugehörig. Die 
gesammte Waffen kraft der dem Lande Angehörigen kann, ohne 

5 a) ütfr. l\1iillcr, Lit. G. II 2, Heitz S. 77 j (aus der Schrift ltSpt tSPW'I): 
,Dieses sind die GrUnde, ",esshalb das Geschlecht der Asiaten der 'l'apferkcit 

ermangelt, und ausseI' dem in F 0 I gei h I' erG e set z e. Der grösste Theil 

Asiens wird in der That von Königen beherrscht. Da aher, wo die Menschen 

nicht ihre eigenen Herren sind, noch nach ihren eigenen Ge

set zen 1 e ben, sondel'l1 despotisch regiert werden, tragen sie keinerlei Sorge, 

sich im Gebrauch der Waffen zu Uben ... Diejenigen, welche, ohne beherrscht 

zu werden, unter ihren eigeneu Gesetzen leben und selbst die FrUchte ihrel' 

Thätigkeit geniessen, sind die kampfes tüchtigsten. Sie erdulden die Gefahren 

fiir sich selbst, und sie selbst geniessen den Lohn so wie ihrer eigenen Tapfer

j,eit, so aueh ihrer Feigheit', 
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Bc~chrällkung .<tuf einen gewissen Stand', zur Vertl18idigllng" 
gegen den äusseren Feind aufgerufen werden .. Im Innern aber 
soll Frieden bestehen. Es sollen keine OUIOSq.;, es soll keine,' 
solche Aufstände hervorrufende vVillkürhelTschaft, weder des 4 

Volks noch der VOl'llehmen, stattfinden. Aller Streit und alle 
U llgebühr soll in wohlgeorclneten Gerichten abgeurtheilt wenlen. 
Diese Gerichte sollen nach festen, auf altem Herkommen oder 
auf Gesetz dieser Landes-Koinollie beruhenden Normen urthei
len. Somit ist dieses La n cl e s l' e c h t (olxawll - xSlrwJlnf/or;) 
ein weltlich-bürgerliches, auf staatlicher Zwangskraft beruhendes, 
geworden. Aber es setzt doch über sich noch immer den Fort
bestancl des alton für alle Poleis gleichmässig bestehenden 
Themisrechtes voraus G). Desshalb wurde denn auch in Athen 
die Gründung der Hauptgerichtshöfe auf unmittelbar göttliche 
Einsetzung zurückgeführt. Aesch. Eum. 696: "Den Bürgern 
rath' ich, weder der Anarchie noch der Despotie sich zuzuwen
den, noch sie zu pflegen, und nicht alles Ehrfurcht Gebietende 
aus der Polis auszuweisen. Denn wer der Sterblichen ist ge
recht UVOLxor;) , der nichts fürchtet"? Cdr; ya~ psoolxeVr; ,UI]f'U.11 
EJlOlXOr; ('J~(n;(I)JI;); 690 "hier (im Gericht) soll d~s Voll,es Ehr-· 
furcht und die ihr verwandte Furcht dem Ulll'echtthun steuern 
Tag und Nacht" ;700 [Athene spricht]: "wenn ihr gerechten 

6) Die Vertreter dieses alten Themisrechts der griechischen gentes (Ta 'JSl<1 

nG(.;T<1 - Ta lepd )wt ~(jllX - Ta nrI.Tpw - Ta iIYP<1!{l(J,. Petersen S. 156. 157. 

188) silld die Ex e g e t e n. Auch ihr Amt ist eine Institution des gl'iechischell 

i u s gen ti um. Es ist das Eigenthilmliche der. gl'iechischen Entwicklung (im 

Gegensatz zu der indischen, die freilich auch gewisse besonders heilige Sitze 

des Dharmurechtes kennt, § 32 Not. 5), dass sie für ihr heiliges Recht eine wirk

liche ge set z ge bel' i s ehe Ce n t I' U 11 e i tun gin DeI I' h i errungen hat, an 

welche sich das saCl'ale Recht der eblzelnen Poleis anschloss Petei'sen S. 205 

"Aus Inschrifteu sind uns Exegeten in der engeren und höheren Bedeutung, wie 

wir sie in Athen kennen gelernt haben, anch aus Olympia bekannt, die bei 

Pausanias unter dem Namen: Exeget.;n der Eleer vorkommen. Ans Herodot 

lernen wil' Exegeten gleicher Art zu 'l'elmessos, aus Pausltnias zu Sikyon, Argos, 

l\Icgarn, Epidauros, 1I1essenien und Oropns". S. 206 "Die Exegeten im eng. S. 

hal'ell als solche nur mit dem heiligen Recht zu thun, und werden daher 

auch um Alterthilmer befragt, deren religiöse Bedeutung dunkel nnd ungewiss. 

Delln sie sind im Be s i t z der 'r I' lt d i t ion, die zwar später aufgezeichnet 

ist, aller doch immer noeh dem Gedächtniss etwas anvertrallt haben kOllllte, das 

nicht in die Schriften iibergegangen war". 

535 

Sinnes ein so\ches Heiligthum, eine Schutz wehr des Landes und 
Zufluchtsort eIer Polis, verehrt, so werdet ihr besitzen, was 
Niemand unter den Sterblichen weder bei den Skythen noch in 
Pelops' Lande hat; dieses Gericht, ein der Best.echung unzu
gängliches, ehrwürdiges, strenggesinntes, übel' den Schlafenden 
wachendes, einen ,Yachposten des Landes, setze ich hiemit ein, 
und diese vYeisung habe ich für alle Zeit meinen Bürgern ge
geben" 7). 

Wenn also auch da!? Polisrecht und dessen Aufrechthaltung 
in Polisgerichten in ihrem Ursprung auf die Themis der gött
lichen Einsetzung zurückgeführt wird, so soll doch gerade die 
Entscheidung in den Gerichten nicht mehl' eine den Göttern 
[in elen Wegen, wie durch Blitzstrahl u. s. w. die Götter un
mittelbar ihren WillCl) bekunden] anheimgegebene sein. Es soll 
eine weltliche Behörde da sein, die das OLxaWI! nach den be
stehenden Nomoi ausspricht; Aeschyl. Eml1, 470 (Athene spricht) 

'J>I ., ) " '~~'/: I ~! I ,OUUI! V1il' qWL j- I! fl L r; Cf!Ol!OU utaL~I3tJl o,::>vf(1)Jlt'Cour; U 1% a r;. n 
diesen Nomoi und diesen richterlichen Sprüchen ist möglichste 
Oonstanz des einmal Festgestellten ('CSÄSLCi 1/J7]Cf!0r;, Aesch. Hiket. 
739) wünschenswerth. Doch aber bleibt es immer charakte
ristischer Gegensatz zwischen dem alten Themisrechte und dem 
Dikerechte einer bestiIlllllten Polis, dass es sich bei jener um 
nur allgemeine, aber dafür auch unwandelbare, Normen handelt; 
bei diesem dagegen um specialisirte, aber jeelerzeit auch wieder 
abzuändernde, Normen 8). Desshalb ist bei allem Polisrechte 

7) Aeschyl. Emn. 570 "Nachdem nun das Gericht vollzählig vorhanden ist, 

so ziemt sich's, dass man schweige, und dass die ganze Stadt meine fiir alle 

Zeit fest gehaltene Satzung (rw'Jerv 'Jecri!.ou, ~fl.ou, n6A~v Te n(((j(J,v) erfahi'e .. 

damit die Dike Dieser wohl entschieden werde". 
8) Zwischen dem allgemeinen ius gentium der tepa ,wl. 3cr~<1 und dein welt

lichen Particnlal'l'echt der einzelnen Poleis findet sich allch noch das Mittelglied 

des s a c l' ale n Par ti c u I a 1';. e e h te s [auf das auch von Delphi aus hinge

wiesen wlIrde: Cie. de leg'. 2, 16: eas quae essent in more maiorulll j GIRG. 

S .. ~23 j Petersen S. 208J: Petersen S. 209 "In der Art aber, wie die Opfer

Chöre, Pompen eingedchtet werden sollten, wies es auf das Herkolllmen der 

einzelnen Staaten hin Diese ll'estlehl'e war aber nur in den iibereinstimmendcll 
Gebräuchen des Her!commel!S, nicht in ihren Verschiedenheiten, Inhalt der den 

Exegeten anvert.rauten OmkeL Die Verbindung zwischen den allgemeinen Grund

sätzen des heiligen Rechtes und dem heimischen Herkommen boi in Athen da" 

Gr.setz für den Archon Basileus, der den ganzen Culius ZU übel'-



530 

elie selbstverständliche V draussetzung (Aef!.ch. Eum. 693): aV7;CuJi' 

no).,luuJI fnl' mXCIlJlOUJlCW)! JIOfIOVG. Desshalb hat denn auch das 
Polisrecht im Gegensatz zum Themisrechte die Schattenseite, 
dass es, während Letzteres auf stetigen Grundorganisationen 
der Geschlechter beruht, wegen der Wandelbarkeit cles Vollcs
willens vielfach wechselnden Strömungen unterworfen ist; Aesch. 
H t lOh {' \ \ - \ '.1")1 " If ep a DO: xcn yct(! Y131113(if XOt1l01l 'COu ctxoG, %cn nOMG 
l;/},),wG (;('),),071 snctt1let 'Ca 0 {XCltct. 

Hiemit ist denn aber auch zugleich elie Möglichkeit eröffnet, 
dass das alte Themisrecht und das neue Polisrecht geraelezu 
miteinander in Widerspruch gerathen. Der berühmteste, die 
Griechen so lebhaft beschäftigende, Fall diesel' Art ist der der 
Antigone. Die Pflicht und das Recht, seine nächsten Ver
wandten zu bestatten, gehört ja zu den heiligsten und wichtig
sten Stücken des alten Dharma- und Thelllisrechtes. Dagegen 
nach Polisrechte hat sich Polyneikes gegen seine Vaterstadt 
sclnver vergangen. Er muss in Dem, worin er noch erreichbar 
ist, in der Versagung eines ehrlichen Begräbnisses bestraft wer
den. So ist der COllflict da. Eine innere Lösung desselben ist 
nicht möglich .. Jeder muss hier hall(leln, wie i~n Gewissen und 
weltliche Rücksichten treiben. Aber er hat dann auch die dar
aus hervorgehenden Folgen auf sich zu nehmen. Aeschylos 
(Hepta 1026 ff.) stellt dies folgendermassen dar: "Ich aber 
[Antigone] erkläre den Vorstehern der Kadll1cer, wenn kein 
Andrer diesen mitbestatten will, ich selbst werde ihn bestatten 
und der Gefahr trotzen, indem ich meinen Bruder bestatte; 
und werde mich nicht schämen, diesem Missbefehle der Stadt 

. 1 f I ( ) -~, ) I >I' >I 1 _~) , 
lllC lt zu 0 gen OVu CitaxvVOftctt 8xova ctnuJ'C01' 'CJ]lIU CI )lCI(!-

xLa1l no),u)". "Eine furchtbare Gewalt liegt in dem gemein
samen Mutterleibe (01301 0)1 'Co %Ot1l01' an),aYX1Io1'), dem 
wir mitsprossen sind von unglücklicher Mutter und von ärmstem 
Vater 9). Drum, meine Seele, theile willig des Unwilligen Un-

wachen hatte. Das Gesetz des Königs (v6/J.o, oder vO/J.o, ßG(OÜ"W,) ist nicht 
ein Gesetz, das der König gegeben hatte, sondern das fiir ihn gegeben war, wie 

DemostIl. c. Neaer. § 75 zeigt, wo wir zugleich erfahren, dass die s u l'.a I t e 
Ge set z im aIten Tempel des Dionysos dv Al/J.vG((' aufgestellt war. Der CuItus 

an den einzelnen Stätten war durch besondere, theils ältere, theils jüngere Ge
setze geordnet, die in den einzeluen Tempeln aufgestellt waren". 

9) Diese Stelle ist sehr bezeichnend für die grieehische Auffassung. Die 
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·glück, in bl u t sv er w an d t e m Sinn (avyyoJI(P cp(!13vL) lebend 
dem ;odten (Dich anschliessend). Das Fleisch dieses Mannes 
sollen nicht heisshungerige Wölfe fressen. Das glaube Nie
mand". "Ich will, wenngleich nur ein Weib, ihm das Grab und 
elie Einsenkung besorgen; im· Schooss des Byssoskleides ihn 
tragend, werde ich ihn selbst zudecken. Niemand soll mich 
hinclern. Dem Muthe gesellt sich gleich die Ausführung". 
(1066) [der Chor] "möge die Polis die den Polyneikes Bewei
nenden bestrafen oder nicht bestrafen. Wir gehen, wo diese 
vorangehen, mit und begraben ihn". 

85. (Das Civilrecht der Poleis und Civitates ist zunächst 
nur Particularreckt.) C"- Das Alterthum hat, da ihm der Ein
blick in den Bau der Sprachen fehlte, von der Entwicklung des 
arischen Stammes keinen Begriff gehabt. So konnte es auch 
keine Ahnung davon haben, dass es einen grossen Complex von 
al'ischem Stammrechte gegeben hatte, von dem bedeutell(le 
Ueberreste einerseits in den italischen Civitates, andererseits in 
den griechischen Poleis noch fortlebten. Noch viel weniger 
konnte man schon begreifen, dass dieses gesanllute arische 
Stammrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung, um wis
senschaftlich verstanden zu werden, völlig geschieden werden 
müsse, von den an den Gestaden des mittelländischen Meeres 
zu Tage tretenden anderweiten nationalen Rechtssystemen, ins
besondere dem semitischen in Syrien und Karthago, und hami
tischen in Aegypten, von deren wirklichem Verstehen erst dann 
die Rede sein könne, wenn, so weit die Quellen es gestatten, 
ihr geschichtlicher Verlauf erkannt worden sei. - Doch aber 
hat das Alterthum, an Stelle des richtigen wissenschaftlichen 
Standpunktes in Betreff der Vorzeit, ein anderes Erkenntniss
mittel vorausgehabt: die T rad i t ion 1 ). In ihr sind, wie wir 

"furchtbare Gewalt" des Par e n t a Ir e c h t e s zeigt sich auch im Geschwister
verhältniss. Das aber ist voll nur vorhanden in der Verbindung durch den 
b e 1'1' u eh t e te n lIlutterleib (vgl. § 18 Not. 4), also in der Zusammengehörig
keit d~lI'ch sowohl väterliches wie mütterliches Blut; vgl. § 70 Not. 1. 

1) Die Tradition, die ihren Centralsitz in Delphi hatte, bildete die 
Basis der von dort ausgehenden 0 l' a k e I, welche als durch den Oberexegeten 

Apoll vermittelte Geset~e des Zeus aufgefasst wurden. Diese Orakel sind dann 
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jetzt erkennen können, unklare und' unri~htige Momente mit 
richtigen gemischt. 

Zunächst ist richtig erkannt worden, dass anfänglich ein 
gemeinsames ius gentimn bestanden habe. Man wal' nUl' nicht 
im Stande, dabei die Menge der arischen gentes von den nicht
arischen zu scheiden. Aber da doch die in näch~ter Nähe woh
nenden überwiegend arische waren, so wal' das, was man sich 
sowohl in Griechenland wie in Italien als ius gentium dachte 
und was man vorzugsweise am gemeinsamen Zeusglauben er
kannte, überwiegend von vorn herein national-arisches Recht 2). 

gesammelt worden, woran sich die Schriften der Exegeten, welche die weitere 

Tradition zu ius scril'tum machten, anschlossen. Petersen S. ~07. 208: "Er

wägen wir eillel'Seit~, dass Ta. Ttcl,T?La, '[(:( ~s.tCl. und Ta h:pcl Y,.rJl OOla. allgemein 
als der Inhalt der Delphischen Sntzung'en sowohl, als der milndlichen, später 
in den Schriften der Exegeten nufgezeichneten Gebräuche angegeben ,,-erden, 

andererseits dass keine andere Quelle des he i 1 i gen Re c h te s, des sen Be
stimmllngen nns nur in zerstreuten Angaben aufbewahrt sind, 

angegeben wird, so diirfen wir annehmen, dass die einander ergänzenden Urkun

den der Delphischen Satzungen und die Schriften der Exegetjb, die Quellen des 
heiligen Rechts bei den Griechen ilberhaupt sind". - Ueber die einzelnen UIIS 

bekannten. Exegeten (Lampon, Philochoros, Kleidemos, Antikleides) s. Petersen 

S. 162. 164. 171. 
2) In der That entspricht denn auch, was uns von den griechischen Qlwllen 

als Inhalt ihres heiligen Rechtes mitgetheilt wird, durchaus Dem, was durch 
Hillfe der indischen Quellen als aHarischer Rechtsbau reconstruirbar ist. Ich 

habe oben nachgewiesen, wie gen'nt Platons Darstellung die viel' altarischen Re

ligionsgebote wiedergiebt. Ebenso ordnen sich alle die einzelnen uns ilberlie

ferten Bruchstiicke des heiligen Rechtes, wie sie Petersen gesammelt hat, unter 
die in diesem Buche entwickelten Gesichtspunkte. a) Vom häuslkhen Gottes

dienste ist ilberhaupt die Rechtsordnung ausgegangen j vgl. Petersen S. 172 "am 
Meisten scheint sie der h ä n s I ich eGo t t e s die n s t in Anspruch genommen 

zu haben . . insofern er in allen Häusern gleichartig wal'. Dies trifft die Fa

milienfeste, Hochzeiten, Geburten, Todesfälle". - b) Weiter handelt es sich U{ll 

die vi e l' alt a ri s c h e n R el i g ion s g e bot e, von denen in den BruchstUcken 

hervortreten: a) ,Du sollst die Götter ehren' j Petersen 170: \epwv Te [optlerel<; 
lW,l. ::."!uer(O:l, xo:l. (J.nal ::."!ewv Te xal. oallJ-OVW'1 xo:l. 'ljpwwv [vgl. § 37 Not. 8 u. 9] 
:lepar;e[O:l. [Danach denn auch (Petersen S. 171): "die Griindung neuer Heilig
thUmer, die in den Städten nicht ganz selten, häufig aber in Privathäusern sein 

mussten"]. ß) ,Du sollst die Eltern [insbesondere im Gmhe] ehren' j Pet er

sen S. 170: TeAeuT'~ercfvTWv ,e aJ ::."!-i)XO:l xal. oera TOt, txet od vr;'~peToiJVT(/, 
t)'sw, CI.Ihov<; f.y'elV, - c) Sodann die Mol' a I g e set z e ulld zwar insbesondere: 

a) das Reinlichkeitsgesetz : Reinigung der l\listgrnben, Petersen S, 179 j Reini

gung der Brunne'n wegen Was~e\'-Ycrderbung durch Gift, Petcrsen S. 176. 178. 
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. Auch von der Gemeinsamkeit der Abstammung zwischen Grie
chen und Italikern hat man immer eine dunkle, z. B. in der 
Beschickung der Orakel bethätigte, Idee gehabt (GIRG. S. 180 
Not. h). 

Das allen arischen gentes gemeinsame, auf ihrem gemein
samen Götterglauben beruhende 1 Recht knüpft nach ariscb.el' 
Auffassungsweise [die freilich von der anderer Völker, z. B. 
der ägyptischen, sehr verschieden ist; GIRG. S. 738. 739] an 
einen gewissen Kern an, der, als von vorn herein (durch Va
l'lll,la) gegebene reale N atUl'ordnung, den Namen E,ita trägt [vgl. 
die kurze Zusammenfassung in § 17 NI'. 1]. Auch davon hat 
die Tradition den späteren historischen Zeiten Ueberreste zu
getr-agen. In Italien hat man sogar das Wort selbst fortge
führt, und der 'Begriff desselben lebt noch in der Theorie der 
römisehen Juristen von der naturalis ratio. Bei den Griechen 
trägt derselbe Begriff den Namen xoaflOg oder cpvalg. Diesen 
Elementen rler Tradition stellt dann das Bewusstsein sowohl 
der Griechen wie der Italiker den Bestand ihrer Gegenwart 
gegenüber. Die gentes leben in verfassungsmässig geordneten, 
local abgegrenzten, Gemeinwesen, die es dahin gebracht haben, 
in diesem ihren Particularbezirk einen eigenen Gesammtwillen 
aufzustellen, wonach sie regiert werden. Die Form, in der 
diesel' Gesammtwille sich manifestirt, ist, wie man sich schon 
damals vergegenwärtigt hat, eine doppelte: Gewohnheitsrecht 
oder' Gesetz. Also es sind populi, die legibus et moribus re
guntur; entweder unter Mischung 'beider Formen in derselben 
Civitas, oder unter Stellung der ganzen Polis unter je die eine 
oder die andere Form. Von der ersteren Gestaltung ist Rom, 

ß) In Betreff des Verbots des Tödtens die ganz besonders wichtigen, oben hei 

den einzelnen Pnnkten bemel'lden Reinigungen, Petersen S. 176. 177 - und 
aussCl'dem noch die Reinigung Dessen, der, wenn auch unwissentlich, mit einem 

l\lördel' in Berilhrung gekommen ist, und die Reinigung des Huuses Dessen, der 

eillen blutschuldbeladenen Mann gekauft hat, Petersen S. 179. - d) Schliesslich 

Sorge für eine den Göttern genehme Aus il b u n g der Hau s haI te l' - [bezw. 
Königs-]111 ach t, indem man bei allen wichtigen Handlungen den Götterwillen 

zn erkunden sucht durch Be 0 b ach tun g der 0 l 0 er Y) fI. e l' a (ausserordentliche 

atmosphiirische Erscheinungen, Petersen S. 180. 181 j der Natur widersprechende 

Vorgänge im 'l'hiel'leben, Petersen S. 184). - Hiemit sillq zugleich die obigeu 

Capitel dieses Buches indicirt. 
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von der letzteren einerseits Sparta und andererseits Athen daS 
Vorbild geworden. 'Alle diese Poleis und Civitates leben also , 
wie das AltertllUlll richtig erkannt hat, zum Theil nach dem 
an das l;lita anknüpfenden, als Themis oder Fas aufgefassten, 
gemeinsamen ius gentium, zum Theil nach Particularrecht des 
Kleillstaats. Man ist in Particular})atrüftismus stolz darauf, 
vor anderen Kleinstaaten etwas voraus zu haben, wie z. B. die 
Athener auf eine Gerichtsorganisation , wie sie weder die Sky
then noch der Peloponnes besässen. Aber andererseits fällt es 
Niemandem ein, dass es in der Macht der Particularstaaten 
liege, sich von dem auf dem gemeinsamen Götterglauben ruhen
den ius gentium loszusagen 3). 

Dieses alte ius gentium, wie ich es in diesem Buche zu 
schildern versucht habe, ist uns in den römischen Quellen nur 
kurz charakterisirt. Ich habe diese kurzen Notizen meiner 
Darstellung zum Grunde gelegt. Es sind die Sätze vom Ge
horsam gegen Götter, Eltern und Vaterland, vom vim vi repel
lere licet, von Ausbreitung der gentes, ihren Königreichen und 
Kriegen, von Sklaverei und Manumissionen, VOly der Entwick
lung der Wohnungen, der Ackervermessung, des Eigentlnuns 
und des Verkehrs. Aus solchen Notizen sich ein wirkliches 
Bild des alten arischen ius gentium zu machen, wal' völlig U11-
möglich. Auch mit Zuhülfenahme des griechischen Rechtes 
hätte man nie eine sichere Anschauung von der Sache erhalten 
können. Da bietet uns nun ein gütiges Geschick die fast über
reiche indische Rechts-Literatur dar. Wir sind damit in den 
Stand gesetzt, aus den Sütras (verbunden mit Dem, was ihnen 
vorausgegangen und nachgefolgt ist) den gesamlllten inneren 
systematischen Zusammenhang des Dharma zu erkennen. Wir 

3) Fl'. 9 de iust. et iure 1, 1 (Gai.): Omnes populi, qui leg i bus e t mo

l' i bus l' e gun t ur, pal'tim s u 0 I' l' 0 I' l' i 0, pal'tim c 0 m m uni 0 mn i um 

hominum iure UtltntUl'. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, 

id ipsius pl'oprium [civitatis] est vocatul'que i u s ci v i I e, quasi ius proprium 
ipsius civitatis; quod vel'O na t ur a I i s l' a t i 0 intel' omnes homines constituit, 

id apud omnes [populos] pel'aeque custoditul' vocaturque i u s gen t i um, quasi 

quo iure omnes gentes utuntnr. Fr. 1 § 2 eod. (Ulp.): privatum ius tripertitum 

est, collectum etenim est ex natul'alibus pl'aeceptis aut gentium aut c.ivilibus. 

§ 3 Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit .. '. § 4 Ius gentium 

est, quo gentes Inunaljae utuntur, quod a naturali recedere facile intelligere licet, 

quia illlld omniblls anirualibus, hoc solis hominiblls intel' se comruune sit. 
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ersehen daraus, dass im Dharma es sich im W flsentlichen uni 
ganz dieselben Dinge handelt, wie in dem stammverwandten 
Rechtsgebiete der griechischen Themis und des römischen Fas. 
So werden uns die indischen Rechtsbücher zu einer unschätz
uaren Quelle für unsere rechtsgeschichtliche Erforschung des 
altal'ischeu Rechtes. Mit Hülfe des indischen Materials wird es 
möglich, alles Das an richtiger Stelle einzufügen, was uus ver
einzelt und augerisseu in den griechischen uud römischen Quel
len überliefert ist 4). So wird es uus denn auch möglich, das
jenige Unhaltbare auszuscheiden, was in der römischen Dar
stellung von den Anfängen des Rechtes sich mit rich~iger Tra
(lition unklar vermischt hat. Das ist, wie ich schon früher hervor
hob (Civ. Stud. IV S. 29 ff.), die Vermengung diesel' Frage mit der 
alten Sage von einem ursprünglichen goldenen Zeitalter. Aus (1,er 
richtigen Tradition von einem ursprünglichen .I;tita (ratio) WUl'de 

4)· Es wird danach auch möglich sein, manchen allerdings von gemeinsamen 

Grundelementen aus, doch hei Indern und Griechen oezw. Italikel'll verschiedene 

'Veg-e einsehlagelldell Institutione)l genauer mtchzugehen. So haben wir gesehen, 
dass das fiir die Schuld eines i\Ienschen vollzog-ene stellvertretende Thieropfer 

indogräcoitalisch gemeinsam ist. Aber \v i e bei den Altindern durch solches 

Opfer die Reinigung als bewirkt gedacht wurde, wissen wir nicht. In den Su

tras tritt das sÜlldetiigende Thieropfer schon gegen die vom Thäter als Prayay-

citta zu übel'llehmenden Kasteiungen zurück, von denen bei Gräcoitalikel'l1 keine 
Spur sich findet. So ist denn auch möglich, dass die innel'e i\Iotivirung 

der durch das '1'hieropfer und hinzutretende "Vaschungen hergestellten Reini

gung bei den Griechen (hezw. Italikern) sieh in origineller "V eise entwickelt 

habe. Petersen S. 190 sagt dm'über: "Die Pythia erklärt, der Mörder des Ar

chilochos ... bedürfe der Reinigung. Zei t und Veranlassung diesel' 

S atz u n g e 11 lassen sich näher bestilnUlen, wenn wir erwägen, das::; auch 01'
pheus ihr Urheber genannt wird". "DUZll sind die Gebräuche mit den ~Iyste

den so eng verhunden, dass sie den i\Iittelpunkt derselben bilden . . . Sind nun 

die Gebräuche des Todtendienstes, der sich auch bis zu den kyklischen Dich.tern 

znrlickverf'olgen lässt, und der Reinigung überhaupt, namentlich fiir ~rördel', im 

Wesentlichen dieselben, finden sich diese Gebräuche in der Delphischen Todten

feier des Dionysos wieder, so muss man anerkennen, dass dies Alles von der 

Aufnahme des Dionysos-Dienstes in Delphi ausgeht oder mit demselben zusam

menhängt. Dass diese aber wieder ein Ergebniss des orphischen Einflusses sei, 

wil'd Niemandem zweifelhaft sein. Ist nun diesel' Einfluss schon in den Bruch

stücken des Archilochos zu erkennen, so muss diese durchgreifende Vel'änderung 

in der griechischen Religion im Anfange des 8. Jahrh. v. ehr. vor sich 

ge g a n gen sein" u. s. w. - Diese ganze Frage wird abel' wohl als eine noch 

sehr zweifelvolle zu behandeln sein. 



die Theorie von der' anfänglichen Periode eines dem ius gentium 
voraufgehenclen i us naturale, Und indemman nun Alles unter die 
Gesichtspunkte des späteren ius-Begriffes subsumirte, so ver~ 
dunkelte sich auch il111l1ermehr die richtige Anschauung von 
Dem, was der eigentliche Grundbegriff des altarischen ius gen
tium ist, Man baute sich ein von Anfang an bestehendes bür
gerlich-weltliches Recht auf, das in seiner ersten Periode aus 
der allgemeinen Natur der Menschen und Thiere, in seiner 
zweiten aus der menschlichen Natur, in seiner dritten aus dem 
Staate hervorgegangen sei, So wal' man unter dem Scheine 
geschichtlicher Darstellung auf dem Boden einer völlig unhalt
baren naturrechtlichen Theorie angelangt 5), 

Der eigentliche Grundbegriff des altarischen ius genthtlll 
ist nur clnrch das Verständniss des Dharllla zu klarer Anschau
ung zu bringen, Es lassen nun unsere Quellen Rechts;.mstände 
erkennen, bei denen die Arier noch nicht so weit vorgeschritten 
waren, wie es das fr, 9 de iust. et im, (Not, 3) voraussetzt, 
Ihre populi wurden noch nicht in der "Yeise llloribus et legilms 
regiert, dass quisque populus i ps e si b i i u s cpnstituirt hätte, 
Aber dabei waren sie doch schon leidlich civillsirt. Es fehlte 

5) Wieder an dieses ins naturale der Römer Im iip ft die Bachofen'sche 

Theorie vom "Mutterrecht", die in neuerer Zeit viel Beifall gefuuden hat, an, 

Danach wird das ius nalmale als das chthonbche Naturgesetz des Stoffes (S, 35) 

als eine allgemeine primitive Periode der ganzen Menschheit hingestellt. Der 

Bienenschwarm ist (s. J5) "das vollständigste Vorbild der ersten menschlichen, 

uuf der Gynaikokmtie des l\Iutterthums beruhenden Vereinigllug". Diesem "rein 
thiel'ischen Natllrrechte" entspricht "die Mischung von Bruder und Schwester, 

VOll Mutter uud Sohn"; "eheliche Verbindnng ist ihm fremd und geradezu feind
lich" (S. 13). Das spätere "ius civile euthält eine Beschränkung des ius na-

. turalc" (S. 9. 13), "Die Annahme des lIIutterthums der Erde und die daraus 

abgeleitete Verwandtschaft und Brüderlichkeit aller Menschen ist eine Anschau

ung der ältesten Welt überhaupt" (S. 29). Sie war aber auch noch "das chtho

nbch-mlitterliche Mysterium der pelasgischen Religion", und aus "so manchen 

Erscheinungen des Mutterrechtes, welche das Lehen der vorhellenischen Stämme 

darbietet" (S. XVI), erklären sich die auch noch im hellenischen Leben geblie

benen Veberreste. Ebenso sollen auch noch die Veberreste des Mutterrechtes 

von den Aboriginern Italiens her bei den späteren Italikern im Cultns des Janus 

und der Jana fortleben (Ant. BI'. I 188). - Diese ganze Bachofen'sche Theorie 

von dem Hineinragen des s, g, ius naturale des Mutterrechts in das altarische 

Rechtssystem des Dharma, Themis, Fas halte ich fiir unbegründet. Es ist kein 
einziger Veberrest nachweisbar, S. das Weitere unten im Anhang. 

ihnen noch der entwickelte (allerdings in seinen Keimen schOll 
erkenn hare) Begriff, dass die durch Abstammung näher zusam
mengehöl'igeu Geschlechter und Stämme, die gentes, einen als 
Landesrecht fixirten Ge sam m t will e n und eine Zwangskraft 
zur richterlichen Durchführung dieses Willens besässen, DalJei 
aber hatten sie doch einen hohen und heiligen Begriff von der 
Rechtsordnung, Man kann von unserem heutigen Standpunkte 
aus gewissermassen sagen, dass ihr Begriff gar zu heilig war. 
Das Recht ist nach ihnen nicht "das vom Volke sich selbst 
Constituil'te", sondern reale Natnrordnung und durch die Exe
geten vermittelte Gottessatzung. Unter diesem Gesichtspunkte 
gestaltet sich ihnen die erste grosse al'isch~ Rechtsschöpfung, 
die eigenartige Hau s haI t e l' 0 I' d nun g, als eine von den ja 
auch bei anderen J\tlenschheitsstämmen sich entwickelnden Haus
haltsorclnungen ganz geschiedene Institution. Dieses arische 
Hecht der Haushalterordnung ist das, was sowohl Griechen wie 
Römer, unter dem Ausdruck der A gr a p ha oder des alten ius 
non scriptulll, als den Anfang ihres Rechtes bezeichnen. Später 
fassen sie es zusammen mit demjenigen Recht quod populus 
qui llloribus aut legibus regitur sibi ipse constituit Cd. h. mit 
dem ins proprium oder ius civile im eng. S.] unter dem Aus
druck ius civile im weiteren Sinne als die Gesammtheit des 
geltenden Rechtes auf G). Es ist also genau zu scheiden: das 
ius pro p l' i um cl. h. das Pal'ticularrecht, welches die llloribus 
aut legibus regierten Civitates sich selbst geben, von dem ius 
co III m une, das in allen Civitates neben dem ius proprium 
festgehalten winl, als die zum Theil schon auf naturalis ratio 
beruhenden Gebote des Gehorsams gegen Götter, Eltern, Vater
land u. s. w, D ah er (igitur) erklärt sich der Gegensatz der 
CIYQlXtplX und l!YYQlXtplX. Zu den Agl'apha gehört auch Das, was 
ein bloss moribus regierter populus sibi ipse constituit, also 
auch das ius proprium kann ganz oder theilweise aus l:iYQlXtpa 
Lestehen. 'Vorzugsweise aber enthalten die Agrapha Dasjmlige, 
was schon aus der Zeit, wo es noch gar kein von den populi 

6) Fr, 6 pr. de iust. et im. (Ulp.): lüs civile est, quod neque in totmn a 

naturali vel gentinm recedit neqne per omnia ei servit: itnque, cum aliquid 

addimus vel detrahimus i u l' i co m m uni, ius l' I' 0 l' r i u 111 i. e. civile efficimus. 
§ 1 Hoc i g i t n r ius nostrnm constat aut ex scripto aut sille scripto, ut apud 

Graecos: n.iv votJ.wv 0\ /J.b I:yyr(j.ipo~, 0\ Bk (J.YPCl.ipOt. 



sich selbst constituirtes Ü·echt gab, von den gentes als gemein-' 
sames Recht mitgebracht worden ist. Und in Betreff dieser 
Agrapha können wir nunmehr folgenden kurzen Schluss ziehen.· 
Heutzutage scheiden wir die drei Gebiete der Religion, der 
Sittlichkeit und des Rechtes als ganz verschiedene Dinge, Das 
haben allerdings die Altarier nicht gethan. Sehen wir aber ge
nauerzu, so haben sie innerhalb ihrer fundamentalen Schöpfung 
des "heiligen" Rechtes der HaushaIterordnung doch schon immer 
die drei Gebiete des Re I i g ion s ge set z es, des M 0 I' a I g e -
setzes, und des Machtgesetzes geschieden, aus welchem 

. Letzteren heraus sich dann allmälig sowohl die Scheidung des 
öffentlichen und Privatrechts, wie auch die Schaffung des neben 
die altnationalen Rechtsgrundlagen sich stellenden ius proprium 
der Poleis uncl Civitates vollzieht. So ist also die schliesslich 
durchgeführte Scheidung von Religion, Sittlichkeit und Recht 
(im eigentlichen Sinn) doch schon von den ältester kenn baren 
Zeiten der Arier her vorgedeutet. 

Und noch eine Frucht ergiebt sich für die allgemeine 
Rechtstheorie aus dem genaueren, in diesem Bl}che erstrebten, 
Einblick in das alte dem indischen Dharma en~sprechende Sa
cralrecht. ·Wir müssen in Betreff der Lehre vom Gewohnheits
recht eine schärfere Scheidung der Begriffe vornehmen, Das 
Gewohnheitsrecht der Poleis und Civitates ist völlig zu trennen 
von dem VOl'staatlichen Rechte der Arier: Denn beim Einen 
und beim Anderen wird der Begriff "Volle" in ganz verschie
denem Sinne genommen. Wenn von den populi qui moribus 
reglllltur dem Alterthum: Sparta, von denen qui legibus regun
tm: Athen, von den moribus. et legibus regierten: Rom das 
Vorbild gewesen ist, so besteht bei allen diesen bereits die 
V oraussetzung einer festbegränzten von diesen Städten be
herrschten Landschaft. Also man hat ein örtlich an
sä s s i g e s Re c h t vor Augen, welches diese populi sibi ipsi 
constituunt, d. h. welches sie durch ihre vel'fassungsmässigen 
Organe, sei es in gewohnheitsrechtIicher, sei es in gesetzlicher 
Form, als den rechtlichen Gesammtwillen, der Landschaft und 
allem darin Befindlichen auflegen, Hier ist also populus als 
ein, einen verfassungsmässigen "IV i 11 e n" producirendes Wesen 
gedacht. Dagegen in dem sacralen, vor der Organisation von 
Poleis und Civitates bestehenden, arischen Rechte denken wir 
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uns den populus in einem anderen Sinne. Allerdiugs sind dabei 
die einzelnen arischen gentes in der Weise die Träger des 
Rechtes, dass dasselbe auf ihrem "B e w u s s t sei n" beruht. 
Aber dieses Bewusstsein ist ein "G 1 au b e"; der Glaube, dass 
die an die reale N aturordmnig anknüpfende Ordnung eine 
von den höheren Mächten gefestete (dharma), gesetzte (3-/:
(1[(;), gesagte (fas) sei, welche gottbegnadete weise Exegeten 
elen Menschen interpretirend darlegen 7), Die Geltung dieses 
Rechtes hat auch schon in soweit ein gewohllheitliches Element 
in sich, class solcher Glaube als ein von den Vorfahren über
lieferter (ul rccl'Cf.!W) vorausgesetzt wird, Aber· das Recht ist 
kein in die festen Grenzen, einer Landschaft eingeschlossenes, 
weil es nicht das Pl;oduct eines dieses Land beherrschenden 
'Willens ist. Es gilt, soweit in den Stämmen der fron1lne Glaube 
an die arischen Götter reicht; seine Zwangskraft ist Götter
zwang und Götterhülfe, Es ist vorstaatliches i u s d i v i nu m, 
im Gegensatz zu dem später von den populi sich selbst con
stituirten i u s h u man u 111. Das Volk ist nicht Schöpfer und 
Schütz er des Rechts, sondern Bekunder des göttlich geschaffe
nen und geschützten Rechtes. Durch die Periode des ius 
divinum musste das zu Höherem aufstrebende Arierthum hin
durchgehen, weil es seine hohe Verehrung vor der Rechtsord
nung nur darin aussprechen konnte, dass es sie als etwas 
Göttliches ansah, Aber ein Theil der arischen Völker hat sich 
im Laufe der Jahrhunderte alhnäIig in seiner Organisation so 
weit gekräftigt, dass er erkannte, das Recht sei ein von Re
ligion und Sittlichkeit zu scheidendes Ding, dessen weltlicher 
Bestand auf dem verfassungsmässigen Willen und Zwange des 
staatlich geeinten Volkes beruhe. 

86. (Das weltliche Particularrecht und das neuere ius gen
tiul1l.) - Die Umwandlung des Grundbegriffes des arischen 
Rechts von einem elen Göttern entflossenen zu einem vom Volke 

7) Ganz verschieden also wieder dieses arische ius diyinum von dem semi
tischen und ägyptischen, in welchem die Götter als die dir e c te n Gesetzgeber 

der ältesten Zeit auf Erden aufgefasst werden, an deren Stelle dann die Könige 
als mit göttlicher Gesetzgebungsmaeht begabt treten. 

Ij eis t, Altarisches ius gentium. 35 
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sich selbst constituirten ist eine gesßhichtliche Thatsache vo11 
ausserol;dentlicher Wichtigkeit. Sie genauer in ihren einzelnen 
Phasen darzulegen, soweit die Quellen uns Anhaltspunkte geben, 
ist die Aufgabe der Wissenschaft. Aber wir sind noch sehr 
weit davon entfernt, auch nur die wesentlichsten Punkte klar
gestellt zu haben. ~Wir kennen von den iranischen, keltischen, 
slavischen Hechtssystemen kaum gewisse Grundgedanken. "V ir 
werden nach dem Vorstehenden nur sagen dürfen, dass im in
dischen Rechte, dessen Grundgedanken uns vermittelst de~ Sü
tras zugänglich sind, wir einen klaren Uebergang vom Dhal'llla 
auf ein selbständig weltlich - bürgerliches Hecht nicht vollzogell 
finden; ferner dass wir für das germanische Recht einen ge
wissen Zusammenhang mit den altindischen Ideen herausfinden 
können, von diesen aus aber die Umwandlung in weltlich - bür
gerliches Recht in ganz eigenartiger Weise vor sich gegangen 
ist; dass endlich in der gräcoitalischen Hechtsol'dnung sich 
einerseits die engsten Zusammenhänge des Themis - und des 
Fas-Rechtes mit dem indischen Dharma nachweisen lassen, und 
andererseits innerhalb der Particularstaaten de~ U ebergang des 
Rechtsbegriffes vom ius divinum zum weltlich - bürgerlichen 01-
%awy und ius in manchen Punkten recht deutlich vor uns 
liegt. 

Dieser U ebergang i~t für die Entwicklung des Rechts in 
der civilisirten Menschheit in Folge der hohen Autorität, die 
das gräcoitalische Alterthum ein für allemal einnimmt, maass
gebend gewesen. Aber dass wir ihn in seinen einzelnen Be
standtheilen durchschauten, daran fehlt noch viel. Wir wissen 
von elen Rechtsordnungen mancher Particularstaaten des Altel'
thums ausserol'dentlich wenig. Wir können im Allgemeinen 
sagen, dass die Entwicklung der Civitates in Italien und der 
Poleis in Griechenland einen in vieler Hinsicht gleichartigen 
Verlauf genommen hat. Aber wir müssen doch sehr vorsichtig 
sein, da, wo uns bestimmte Data fehlen, gleich von den einen 
auf die anderen zu schliessen. Italisches Wesen und griechi
sches sind, wie die beiderseitigen Sprachen, schon sehr weit 
auseinandergegangen. "Yie sich aber im Genaueren in allen 
einzelnen griechischen und italischen Particularstaaten ihr ius 
proprium in Anhalt und im Gegensatz zum festgehaltenen sacra
len ius commune entwickelt habe, wie unendlich Vieles ist uns 

darüber dunkel! Man muss im Auge behalten, dass die in 
diesen Particularstaaten ausgeführten Gesetzgebungen nie unter
nommen worden sind, um das ganze dort geltende Recht, also 
auch das damals noch in hohen Ehren gehaltene sacrale ius 
comnume, in schriftlicher Urkunde zusammenzufassen. Den 
Anlass zur Unternehmung einer Gesetzgebung bildeten meist 
politische Wirren, die man damit abzuschliessen hoffte. Von 
diesen politischen Wirren beeinflusst, llahm man in die Gesetz
gebung auf, was sich gerade als schriftlicher Feststellung be
dürftig darbot. Es fiel vorzugsweise, wie ich SChOll oben ,her
vorhob, unter die drei Gesichtspunkte: dm;' Gewährung von 
Gerichten, der Ordnung des Familiengntes, und der Feststel
lung von Strafen für eille bunte Mannigfaltigkeit von einzelnen 
Punkten. 

Bei der Abfassung dieser Gesetzgebungen haben die Par
ticularstaaten häufig andere beschickt, ,um sich deren Erfahrun
gen zu Nutze zu machen. Bisweilen haben sie sich geradezu 
von anderswoher einen Gesetzgeber geholt. So hat es denn 
auch einen Complex von Recht gegeben, das, aus dem einen 
ius proprium in andere herübergetragen, den Ansatz zu einem 
neuen Begriff abgab: einem auf Particulal'satzung beruhenc1en, 
von Ort zu Ort gewanderten ius commune. Uebergross wi1'(l 
man sich diesen Complex zunächst nicht zu denken haben. 
Wo man überhaupt in Folge politischer Wirren zu einer Ge
setzgebung geführt wmde, da wird vorzugsweise immer die 
treibencle Kraft der Parteiinteressen mehl' gewirkt habel!, als 
weise Gelehrsamkeit, die von ausländischem Rechte zu erzäh
len wusste. Und damit hängt eine andere wichtige Triebfeder 
zusammen: der sich in den einzelnen Poleis und Civitates ent
wickelnde und immer mehr stärkende Par t i cu 1 a l' i sm u s. 
Man wollte sein Besoncleres haben uncl wal' (wie in Athen in 
Betreff des Areopags und des Klagenwesens) stolz darauf, es 
zu haben. In Griechenland hat diesem gegenüber ein sehr 
grosses Gegengewicht gehabt die so hoch gehaltene Gemein
schaft der alle griechischen Stämme zusammenführenden :Fest
spieJe, der Orakel und geistlichen Sühngerichte. So sind die 
griechischen Poleis in vielen Richtungen zu einem ausgebildeten 
jmistischen Particularismus nie gelangt. Anders in dieser Hin
sicht stand Latium und Rom. Hier hat sich jene merkwürdige 

35* 
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strictnationale Periode entwickelt, die für unsei' juristisches 
Studium eine so ge,valtige Bedeutung hat 1). In ihr sind alle 
Hauptpunkte der Rechtsordnung, die schon in dem altarischen 
ius gentium vorkommen, civilrechtlich umgeformt worden. Man 
erkennt die Fäden der Verbindung mit der alten Rechtsordnung, 
aber es erweist sich doch Alles als auf einen anderen Boden 
selbständiger civilrechtlicher Autorität gerückt. :Fassen wir in 
kurzen Zügen die wichtigsten im Obigen vorgekommenen Insti
tutionen zusammen. 

Wir haben gesehen (§ 22 Not. 3), dass die nuptiae [= 1'Vfl

ffJs1Cl ; ein aus der gemeinsamen Verhüllungssitte hervorgegangener 
gräcoitalischer Ausdruck] in einer ganzen Reihe von Ueberein
stimmungen sich als eine nach dem indogl'äCoitalischen ius gen
tium gleichartig gestaltete Institution erweisen. Das aber hin
dert die Römer nicht, sich (auch gerade aus Elementen, die 
bis in die altarische Zeit zurück reichen) ihre Manus-Lehre zu 
einer strictnationalen zu gestalten; Gai. I 108 -110: quod et 
ipsum i u s pro p l' i nm civium Romanorum est. sed in pote
state quidem et masculi et feminae esse solent f in manum au
tem feminae tantum conveniunt. olim itaque tribus mo dis in 
manum conveniebant, usu, farreo, coemptione. - Das uralte 
Wort potestas bezeichnet den altarischen Begriff der f:ttellung des 
Hausherrn (Osano'C17r;) und seiner Mitherrin (oiall;ol.1'Ci) im Hause, 
also namentlich übel' die Kinder im Hause. Aber während diese 
Macht übel' die Kinder (mit Verkaufsrecht Verstossun o'srecht , b' 

Vergebungsrecht) bei den Altindern noch als eine gemeinsam 
von Vater und Mutter geübte fortlebt, während ihr Fortbestand 
bei Altinc1ern wie Altgriechen nur bis zu dem Zeitpunkte ge
führt wird, wo die Kinder sich wieder ihr eigenes Haus grün - • 
den, ist bei den Römern aus der patria potestas ein künstliches 

1) Richtig betont Ad. Schmidt, Zum internationulen Rechtsverkehr der Rö

mer. Leipz. 1888 [Zeitsehr. f. R.G. IX 122 ff.] , dass das römische Hecht in 

seinen Hauptmomenten als Ausgestaltung des la tin j sc h e n aufzufassen ist; 

S. 12: "Rom ist an Umfang und l\Ienschenzahl viel zu unbedeutend, als dass 

es im Stande gewesen wäre, die gesammte italienische Cultur und insbesondere 

das, was man das römische Recht. nennt, in seiner Isolil'llng zu erzeugen. Das 

letztere ist seinem Ursprunge nach das Re eh t La ti ums, welches allerdings 

seine vollendete Ausgestaltung in Rom erfahren hat". - Auch gerade der Aus

bau des strictnationalen Charakters des römischen ius civile wird seine Funda

mente schon im latinischen Rechte gehabt haben. 
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Machtgebäude geworden, unter welches die Herrschaft des Man
nes übel' das Weib subsumirt wurde, das man auf die Sohnes
kinder fortführte, das zur Umgestaltung des Adoptionsbegriffs 
führte (s. ob. § 16), und das man möglichst. der absoluten 
Herrschaft übel' den Sklaven anähnelte. Und von diesem Pro
dnct einer ungelenken alten Jurisprudenz sagen die Römer mit 
Selbstbewusstsein, dass es ein in gleicher Art kaum noch sonstwo 
vorkommendes Rechtsinstitut sei; Gai. I, 55: item in potestate 
nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. quod 
i u s pro p ri u m civium Romanortlm est; fere enim nulli alii 
sunt homines, qui talem infilios suos habent"'potestatem, qua
lem nos habemus. -- In Betreff dieser Hauskinder erkennen 
auch die Römer den altarischen Satz an, dass sie die zukünf
tigen Hausherren sind, dass also, was die Grundlage des ganzen 
altarischen Erbrechts ausmacht, ein Gegensatz bestehe zwischen 
diesem Anfall der patroa (als einer manifesten Embateusis in 
das Vatergut, - als ipso iure-Anfall), und der möglicherweise 
von den verschiedensten Prätendenten in Anspruch zu neh
menden, und durch Richterspruch festzustellenden extranea 
hereditas, aus welchen Richtersprüchen dann erst eine sichere 
Reihenfolge der Erbberechtigten hervorgegangen ist. Auch die 
Altinder und Altgriechen haben schon den Begriff, dass im 
Erbewerden ein Fortführen der Persönlichkeit des Verstorbenen 
und ein' Uebe~'gang der Schulden liegen könne, aber es hat sich 
ihnen das nur für das eigentliche Erbewerden , den Uebergang 
der Patroa, festgestellt. Wie eigenartig ist, gegenüber diesem 
noch vielfach unsicher fluctuirenden Erbrechtsmaterial, die schnei
dig generalisirencle römische Civilrechtstheorie von einer allge
mein mit Klage zu verfolgenden, allgemein bei allen Erben die 
Schulden herüberstossenclen, die alte Persönlichkeit fortführen
den hereditas. - Uralt ist die bei Indern, Griechen ullfl Rö
mern gleichartig bestehende Pflicht, den Verstorbenen, insbeson
dere den Ascendenten, die Todtenehren zu erweisen. Aber 
während die indischen und griechischen Todtenehren noch sehr 
viel enger mit dem Nehmen der Erbschaft verbunden sind , 
treten die latinischen und römischen Todtenehren begrifflich 
scharf getrennt, wenn auch noch .wesentlich in Zusammenhang 
mit der hereditas stehend auf 1 "). - Nach der altal'ischen, 

la) Bel'llhöft, Zeitschl'. f. vgi. R.W. VIII S. 12 hält das römische Recht 
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sowohl indischen als auch griechischen Vel'wandt.qchaftsberechnunO' • . 0 

ist der Hauptgegensatz der sich aus dem Bringen der Toelten-
ehren ergebencle : das cognatische Verbundensein durch die 
Ascendenten der drei ersten Grade, und die entferntere Bluts
gemeinschaft. Jene sincl die Nahen (die SapiI;teJas, Anchisteis), 
bei der streitigen Erbschaft zunächst in Betracht. Kommenden , 
die auch dafür zu sorgen haben, dass aus der ErQtochter dem 
Hause wieder ein männlicher Erbe zu Theil werde. Demgegen
über stehen die übel' den sechsten Grad hinaus Verwandten 
(die Samänodakas) schon als dem Geschlechte mehr Entfrem
dete da. Allerdings hat auch das römische Recht mit dieser 
alten Geschlechtsorganisation die sicheren Zusammenhänge in 
der Verwandtschaftsberechnung und in der Stellung der Cogna
ten sobrinotenus fortgetragen. Aber scharf abgeschnitten davon 
hat sich die altlatinische Jurispruclenz auf dem Boden ihrer 
strictnationalen patria potestas eine eigene Verwandtschaftslehre 
(civBis cognatio) der Agnation und Gentilität aufgebaut. - Wäh-, 
rend schon das altarische Recht das Reclamiren und Heimfüh
ren des "Seinigen" kennt, wo denn auf Grun~l gegnerischer 
Bestreitung die aggressive Selbsthülfe bis zur \ Prommtiation 
übel' die "bessere" Berechtigung sistirt werden muss, hat sich 
das altrömische Recht in seinen legis action es , insbesondere 
sacramento und per manus iniectionem ganz eigene Klagformen 
geschaffen, in denen nicht bloss über das relative Besserrecht , 
sOl}.dern über das absolute Recht des civisan der Sache ent
schieden wird, und nach diesem Spruche an Stelle der aggres
siven Selbsthülfe noch wieder eine actio iuclicati Platz zu grei
fen hat. - Wohl kennt das altarische Recht schon den Begriff 
des wohlerworbenen (den Göttern genehmen) Gutes im Gegen
satze des schlechterworbenen, Zu jenem gehört insbesondere 

"n ich t fü l' ver w an d t mit dem indischen, weil dort Verwandtschaft im ManilS

und Weiberstamme, hier nur Verwandtschaft im Mannsstamme entscheidet, Aber 

(abgesehen von der Ul1l'ichtigkeit dieses Grundes) es wird Bernhöft doch gewiss 
nicht läugnen, dass römisches und indisches Recht als altes ius gentium über

haupt "g e sc h ich t1 ich ver w an d t" mit einander sind, Wenn dennoch einzelne 
Theile des ius civile beider Rechtssysteme sehr von einander divergiren, so wird 

es eben darauf ankommen, die geschichtlichen Mittelglieder aufzudecken, die trotz 

der Identität der alten geschichtlichen Grundlagen zu so grossen Divergenzen 

gefiihl't haben. 
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der auf Grund der traditionell getrennten Lebensweisen des 
Volks gemachte Erwerb, sowie auch die mit Sachtradition ver
bundene, auf der Kaufes - oder Schenkungs - Causa beruhende 
Erlangung der Sache, Aber die Schaffung des Begriffes eines 
absoluten, dem Bürger vom Gemeinwesen garantirten, die Be
rechtigung aller Auderen ausschliessenden , Rechtes an der 
Sache (dominium ex iure Quiritimn) ist erst das Product des 
strictnationalel1 römisch -latinischen Rechtes 2), Das war erst 
herstellbar durch Schaffung eigenartiger rein civilrechtlicher 
Erwerbsacte, wie insbesondere der künstlichen Veräusserung 
durch Scheinrechtsstreit (in iure cessio), der künstlichen Um
schaffung des Kaufs zu einem Civilrechtsacte (mancipatio) und 
der Verwendung der Besitzclauer zu einem civill'echtlichen, alle 
Anderen ausschliessenclen Erwerbsacte (usucapio) 3), - Wohl 
kennt das altarische Recht schon den Begriff der bindenden 
Kraft der Verträge, der vom Zeus Pistios gewahrten freles oder 
'TC/aur;;; wohl verwendet es bereits gewisse Acte, wie Eid, Hand
schlag, Spende, zur Constatirung des Vertragsabschlusses; wohl 
hat man schon die Regel, dass das vor Zeugen gegebene Darlehn 
vor ebenso viel Zeugen zurückgegeben werden müsse; wohl kennt 
es bereits den Satz, dass man insbesondere elen Darlehl1sschuld
ner mit Gewalt durch Führung in die Schuldknechtschaft zur Er
füllung seiner Verpflichtung zwingen könne. Doch aber ist der 
römische Bau der nexi obligatio und liberatio , der römischen 
sponsio '1), ein völlig eigenartiger, strictcivilrechtlicher geworden. 

2) Schmidt a, a. O. S, 13 Not. 8: "der Latine mnss mit Recht sagen kön

nen: ,res mea est ex inre Quiritium'; denn ihm ist das Stück der Civität ver

liehen, welches die Voraussetzung diesel' RechtsbehRul'tung ist". 

3) Ga;' 11 65: nam mancipationis et in in re cessionis et usucapionis i u s 

proprium ast civium Romanorum, Schmidt a, a. O. S,23 Not, 32: 

"A uch die mancipatio ist bekanntlich ebenso gut Recht der Lateiner, Liv, 41, 8 j 

eine Bestätigung mehl' flil' den Satz, dass beide Rechte in ihrem Ursprunge iden-

tisch sind". 
4) Gai. III 93: Sed haec quidem verhorllm ohligatio ,dal'i spondes? spondeo' 

pro p l' i a ci v i U In Rom a n 0 l' U m es t; ceterue vero i u r i s gen ti U 1n SUll,t, 

itaque intel' omnes 11Omines, sive cives Romanos sive peregl'inos valent j et quam

vb ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo (owO'Sl<; j oWO'w' ofl'O
),oys['<;; Q[J.OAOYW· 'lttO'lEl XöAöVöl<;; 'lttOlEl XsAöVW' 'ltOl'~O'öl;;; n:Ol~O'W), etiam hae 
tamen intel' cives Romanos v!\lent, si modo Gmeci sermonis intellectllm ha-

beant j etc, 
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Diese kurze Zusammenstellung möge hier genügen. Sie 
zeigt, dassclie Römer gewissermassen juristisch geschwelgt 
haben in der Gestaltung des Rechtes, . quod populus sibi ipse 
constituit, aus einem zunächst schon vorhandenen Stoffe (les 
Fas heraus 5). Gleichartig, wenn auch durchaus nicht zu sol
cher Höhe strictnationaler Rechtsabschliessung emporgeschraubt, 
findet sich in den griechischen ~oleis der Sinn, ihr eigenartiges 
Recht zu pflegen und damit Vieles vom alten Themisrechte bei 
Seite zu schieben. Es beherrschte die Particularstaaten gegen
über dem überkommenen alten ius diviuum eine absorptiv-säcu
larisirende Tendenz. Es ging dem Altel'thum in dem Satze, 
dass sie das Recht nicht bloss von den Göttern hätten, sondel'll 
es sich selbst machen könnten, geradezu eine neue "Yelt al1f, 
Man muss bedenken, wie unvollkommen und für den practischen . 
Gebrauch unhandlich das Themis - oder Fas-Recht nun einmal 
war. Eine Anzahl höchst würdiger, aber nur allgemeiner Ge
bote; ein sehr dehnbarer Grundsatz, dass man sich selbst hel
fen könne, wofel'll man sich in manifestem Rechte befinde; 
grosse Besorgniss, auf irgend welche "Veise in eine den Göttern 
gehässige Befleckung oder unliebsame Handlungs,~eise zu verfal
len; die Unbequemlichkeit, bei allen möglichen Bedenklichkeiten 
die Interpreten des heiligen Rechtes fragen zu müssen, - das 
Alles war dazu angethan, dass man in den Pal'ticularstaaten, 
bei allem zunächst noch festgehaltenen frommen Götterglaubeu, 

5) Die Frage liegt nuhe, wie wohl ungefähr in den. (nicht latiuischen) 
andereu urisch" italischen Civitates- das Recht, ehe es vom römischen absor" 
birt wurde, beschaften gewesen sein möge, also namentlich in den 0 ski" 

sc he n und um b ri s c h enGemeinwesen. Es ist selbstverständlich, dass auch 
die kleinste bekannt werdende Quellennotiz , die uns helfen kann, das hier herr" 
schende Dunkel aufzuhellen, von vVichtigkeit ist. Aber schwerlich wird Der" 
artiges je ausreichen, um uns ein einigermassen zufriedenstellendes Gesammtbild 

zu gewähren. Indess wir werden doch auch ohne das eine wenigstens allgemeine 
Antwort gehen können. Nachdem wir gesehen, wie zäh der arische Stamm in 

Indien wie in Griechenland, wie auch (trotz des darauf erbauten strictnationalen 
Rechtes) in Latium die Grundelemente seiner Rechtsordnung festgehalten hat, 

werden wir nicht zweifeln rlilden, dass auch bei den nichtlatinischen arischen 
Italikern in allen wesentlichen Punkten die alt a I' i s ehe Hau s hili tel' 0 I' d" 

nun g gegolten habe, nur eben ohne die Elemente, welche die römischen JUI'isten 

so sorgfältig unter dem Ausdl'Uck des ius proprium civium Romanol'um zusam" 
menfassen. 
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doch alhnälig von dem alten heiligen Rechte sich immer mehr 
abwandte, und in dem herkömmlichen oder gesetzlich festge
stellten bürgerlich-weltlichen Rechte eine bessere Stütze suchte. 
So ist das alte Themis- und Fas-Recht immer mehr von dem 
städtischen Particularrecht absorbirt worden, und so ist denn 
auch das von jener älteren Rechtsschicht zu unserer Kunde 
Gelangte nur ein mangelhafter Complex vo~ Bruchstücken. Von 
den IS(lei x,cd oma können wir uns noch eher ein Gesammtbilcl 
recoustruiren; vom alten latinischen fas ist uns überhaupt nur 
ein dürftiger Trümmerllaufe geblieben. Unel in Folge der mehr 
und mehl' zunehmenden A bsorption(les alten heiligen Rechtes 
musste sich denn auch der Sinn des Begriffs ius civile um
setzen. Während dieses an sich das ius p~'oprium, im Gegen
satz zu dem in der Civitas daneben geltenden alten ius com
mune, bedeutete, gebrauchte man es, da das ius proprium im
mer mehl' überwog, schliesslich in der Bedeutung des ganzen, 
in einer Civitas oeler Polis geltenden Rechtes 6). 

Für die genauere Erkenutniss des älteren Rechtszustandes 
der Poleis hat die neuere Zeit ein bedeutendes Förclerungs
mittel gebracht. Von geradezu erquickender vYirkung ist J e
dem, der in solcher Richtung sein forschendes Auge hatte 
schweifen lassen, die Auffindung der Ge set z es ta fe 1 n von 
Gortyn gewesen: Wir haben damit ein wundervolles Geschenk 
erhalten, das' uns ermöglichen wird, der Lösung von einer Reihe 
wichtiger Fragen näher zu treten. Viel Arbeit wird hier zu
nächst auf EinzeluntersncluUJgen zu verwenden sein. Was aber 
das Gesamll1tziel allm; dieser Detailforschung sein wird, das 
kann man auch jetzt schon deutlich bezeichnen. Es ist, kurz 
ausgedrückt, die geschichtliche Nachweisung des Ums e tz e n s 
des Re c h t sb e g r i f f s in den arischen Völkerschaften der 
südeuropäischen Halbinseln. Definiren wir uns das noch etwas 
genauer. 

Es ist nicht mehr zweifelhaft, dass der arische Stamm auf 

6) § 2 J. de iure nato gent. et civ. 1. 2: Sed ius quidem civile ex 
u n a qua q u e ci vi tat e a pp e 1111 t ur, veluti Atheniensium; nam si quis veÜt 
So1oni8 vel Draconis leges appellare ius civile Atheniensium, non erraverit. Sie 

enim et ius, quo populus Romanus ulittlr, ius civile Romanol'lun appellamus, vel 
ius Quil'itium, quo Quil'ites utuntur. 
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der Erde die übermacht gewinnen wird.. Mit der Leitung über 
die anclere.ll Menschheitsstämme wird denselben mehr oder min
der auch das arische Recht zukommen. Je mehr sich aber 
eine Macht entfaltet, desto mehr wird es nöthig, ihrem Ursprunge 
nachzuspüren. Danach wird es unerlässlich, den Gang darzu
legen, in welchem sich die arische Rechtsordnung von ihren 
ersterkennbaren Anfängen an entwickelt habe. Daneben ist es 
allenlings von Interesse, auch die geschichtliche Entfaltung der 
Rechtsordnung bei denjenigen Völkern zu verfolgen, die es we
nigstens his zu mittlerer Civilisatioll gebracht haben, also na-' 
melltlich den Aeg,};ptern, Semiten, insbesondere Arabern 7), Chi
nesen, Japanesen. Es wird aber, gegenüber diesem Studium' 
fremder Rechtsentwicklungen , gut sein, wenn wir zunächst in 
Betreff unseres eigenen Arierthums auf einigerll1assen festen 
Füssen zu stehen uns bemühen. Wir befinden uns in der exac
ten Erforschung der arischen Rechtsgeschichte erst in den An
fängen. 

In Betreff dmjenigen Altarier , die wir uns als Vorfahren 
der Altinder und Gräcoitaliker [unsicherer auch \der Germanen] 
reconstruiren können, hat sich uns das Resultat ergeben, dass 
ihr Rechtsbegriff der menschlich (durch die Weisen) erkannte 
[nicht direct offenbarte] Gotteswille sei. In dem entwickelten 
gräcoitalischen Alterthum ist man auf einem völlig entgegen
gesetzten Standpunkte angelangt. Recht ist jetzt die von den 
Particularstaaten (Poleis und Civitates) sich selbst gegehene 
Satzung. Die Entfaltung beider Rechtsbegriffe und der Ueber
gang des älteren in den jüngeren bedarf der genauen geschicht
lichen Nachweisung. Alles Ausgehen der Rechtstheorie von 
Sätzen, wie: Recht ist der "allgemeine Wille"; Recht ist das 
in der "menschlichen Natur" Gegebene; Recht ist "der Will e 
des Staats und der Wille des S ta a t sec beruht auf unhaltbaren 
naturrechtlichen Standpunkten. Dagegen ist der Nachweis des 
Umsetzens des altarischen Rechtsbegriffs des ius divinum in 
den neueren des ius humanum, so viei Lücken uns auch die 
Quellen lassen, durchaus kein hoffnungsloser. Wir finden im 

7) Bei den Semiten ist noch wieder ganz auszuscheiden und selbstäudig zu 
beurtheilen die Stellung des von seinem supranaturalen Gottesglaubeu auS auch 

~ll weltlicher Theokratie geführten Judenthums. 

555 

Indischen und Germanischen die Keime und Sprossen zur Um
wandlung, im gräcoitalischen Alterthum aber die volle Durch
führung. In Folge der unermesslichen geistigen Macht, welche 
das Alterthum auf die modernen Zeiten Europas fort und fort 
ausübt, ist diese Errungenschaft des Alterthums zum Gemein
gut der neueren civilisirten "Yelt geworden. Auch Germanen, 
Kelten und Slaven haben den Satz ihren Rechtsordnungen zum 
Grunde gelegt: die Quelle des Rechtes ist der allgemeine Wille 
der staatlich organisirten Gemeinwesen. 

Aber jene Errungenschaft des Alterthums ist das Product 
eines langsamen Umsetzungsprocesses aus eineni älteren ganz 
anderen Rechtsbegriffe heraus gewesen, und der ältere Rechts
begriff ist nirgends ganz ausgerottet und unkennbar gemacht 
worden 8). Ja, er lebt noch jetzt fort. Und zwar in dreifacher 
Weise. Da der neum'e Rechtsbegl'iff auf den Staats bestand ge
baut wird, so ist auss01'halb der Staatsgl'enzen für die inter
nationale Stellung der Völker untereinander im Wesentlichen 
auch heutzutage nur Themisrecht vorhanden (GIRG. S. 643 ff.). 
Zweitens haben wir im Laufe dieses Buches gesehen, dass im 
ganzen Gehiete des gräcoitalischen Rechts alle Hauptinstitute, 

8) l\lit der Umgestaltung des Grundbegriffs des Rechts aus dem von deu 

Göttern Gesetzten (themis) oder Gesagten (fas) in die von der civitas gegebene 

Norm mussten 'denn auch die Grunduuffassungen über den Re c h t s z w an g und 
die Reclitsinterpretation Hand in Hand gehen. War früher der Rechtszwang die 

Eigenexecution des in. manifestem Rechte Stehenden unter göttlicher Beihiilfe, so 

musste sie später (freilich unter Forttrugung vieler Ueberreste der früheren Auf

fassung) als der effectus rei erscheinen, den Diejenigen herstellen, welchen in 
civitate das iura regere iibertragen worden ist. War früher es die Aufgabe der 
Exegeten, den vielfach dunklen 'Willen der Götter überhaupt erst in seiner Exi

stenz festzustellen, so handelte es sich später nur darum, für die in ihrer Exi

stenz nicht zweifelhafte positive Norm der civitas die richtige Inhaltsermittelullg 
zum Behufe der täglichen pl'actischen Verwendung 7,U liefern. ,Vgl. fr. 2 § 13 

dc 01'. iur. 1, 2 (Pomp.): post originem iuris et processum (cf. pr. eod.) cognitum 

consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut 
exposuimus, per e 0 s q u i i u r i die u 11 d 0 pr a es u n t e ff e c tu s l' ei ace i -

pitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint qui iura 
l' e ger e pos si n t? post hoc dein de auctOl'um successione dicemus, quod 

constare non potest ius, ni si sit aliquis iu1'is peritus, per 
q u e m pos si t co t t i die in me d i u m pro duc i [nach der einleuchtenden 

Conjectur Scialoja's, für: in melius produci; vgl. Bullettino deli' instituto di di

ritto romano, 1888, p. 95. V. Scialoju, duc note cl'itiche alle pundette !ib. I]. 
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mich wenn sie schliesslich die schl'off~te civilrechtliche F<!rffi 
fl,ngenommen hatten·; dennoch von Gebilden der Themisperiode 
herstammten und ohne die Kenntniss dieses Zusammenhanges 
nicilt richtig verstanden werden können. Endlich drittens ist 
auch geradezu noch ein ganzes Rechtsinstitut aus der Zeit des 
ius divinum in die des ius humanum herübergenommen worden, 
und dient als völlig unentbehrlich an den verschiedensten Stellen 
zur Stütze der büi'gerlich - weltlichen Rechtsordnung: der Eid 
(GIRG. S. 703 ff.). 

vYegen dieses mannigfachen Zusammenhanges aber, c\er 
zwischen dem neueren Rechtsbegriff und dem älteren divinen 
ius gentiulll besteht, ist es ein ul1l'ichtiger Standpunkt, wenn 
man sich die Anfänge des arischen Rechtes erst in den Beginn 
der eigenartig in getrennten IY olmsitzcn sich entwickelnden 
Völkerindividuen der Griechen, Römer, Germanen verlegt. Noch 
unrichtiger aber ist es, - von der Voraussetzung aus, dass 
erst die Römer "das Recht entdeckt" oder die ratio scripta zu 
Stande gebracht hätten, - in den Anfängen des strictnationa
len römischen ius civile die "Kindheit" ocler den(Anfang "des" 
Rechtes zu suchen. 

Verfolgen wir dies noch etwas weiter in Betreff der Frage 
von der "ursprünglichen Exclusivität" des Rechtes. Wir sahen, 
dass Schmidt (Not. 1) sich das römische Recht als eine Aus
gestaltung des altlatinischen Rechtes denkt. Aber haben wir 
denn nun in diesem altlatinischen Rechte den Anfang des Gan
zen vor uns? Man wird sich das gerade in jener Exclusivitäts
frage concret vergegenwärtigen können. Schmidt sagt (S. 3): 
"Das Völkerrecht der alten Welt geht davon aus, 
dass die Rechtsfähigkeit auf die Angehörigen cles eigenen Staa
tes sich beschränkt. Welcher Fremde in das Staatsgebiet ein
tritt, der ist schlechterdings rechtlos [nach Aussage der Alten 
ist die ursprüngliche Bedeutung cles etymologisch zweifelhaften 
Wortes hostis "Fremder"; daran knüpft sich als sachliche 
Consequenz die Bedeutung "Feind"]; er ist daher einfach Ge
genstand für das Recht der Staatsangehörigen, welches sich 
folgeweise erwirbt durch Occupation. In der Ausübung diesel' 
Befugniss liegt selbstverständlich keine Rechtsverletzung" . Ist 
dies wirklich Das, "wovon das Alterthum aus geh t"? Kommt 
nicht dem hohen AlterthUll1 in erster Linie in Frage, ob man 
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mit dem Fremden gemeinsame Götter verehre? Wir haben 
oben (§ 78) die Aeschyleische Darstellung der Anschauungen 
auch gerade des hohen Alterthums verfolgt, dass man in Argos 
dem Verehrer der fremden ägyptischen Götter gern seinen 
Standpunkt anerkannte, wofern er nur während seines Aufent
halts im' Inlande den argivischen Göttern sich nicht feindlich 
erweise. Mit dem Götterglauben gesteht man dem Aegypter 
an sich auch sein ägyptisches Recht an dem reclamirten Gegen
stande zu, wofem nur das argivische Recht nicht zu dem Re
sultate führt, dass der griechische Zevl,; ginor; die Beschützung 
der fliehenden Mädchen verlange. Wo ist da eine· SpUl' des 
Satzes dass J' edel' in das Staatsgebiet Eintretende" schlech-," . 
terdings rechtlos und Gegenstand der Sklavenoccllpation sei? 
Wir haben umgekehrt nur den Satz gefunden, dass der Fremde 
ein "möglicher" Feind sei; dass es bestimmte Bräuche gab, um 
das friedliche Herankommen des Fremden von vom herein zu 
kennzeichnen. Es bedarf nach diesen Bräuchen immer erst der 
Constatirung wirklicher Feindlichkeit. Diese Constatirung, die 
zu gen auen sacralen Vorschriften übel' die Kriegsansage geführt 

hat ist nöthio' um clen Krieb
o' zu einem iustum und pium zu , b, 

machen; dies aber ist nöthig, um durch der Götter Hülfe zum 
Siege zu kommen. Der Sieg ist Gabe der Götter, und auch 
das Nehmen der Kriegsgefangenen ist eine Gottesgabe an den 
Ueberwinder. Als Gottesgabe aber ist es die ehrenvollste Er
werbsart (GIRG. S. 452 ff.). Das ist das Themisrecht, welches 
die Altarier schon anerkannt haben, ehe sie in den Civitates 
und Poleis zum Staatsbegriff gekommen sind, das Themisrecht, 
das auch· die Altinder anerkennen, indem sie die Sklaverei in 
erster Linie aus Kd e g s gefangenschaft (§ 63 Not. 4) ableiten. 
Und die Anerkennung dieses Themisrechtes liegt ja auch in 
dem entgegengesetzten Satze, dass nach der so hochgehaltenen 
altarischen Religionsvorschrift man den hülfsbedürftigen Mit
menschen - nicht bloss den Gast und den weithergereisten 
Handelsmann sondern auch den Bittflehenden , und zwar auch 
den aus fre~dem Stamme Kommenden, möglicherweise mit 
Blutschuld Beladenen -- liebreich aufnehmen müsse, wofern man 
nicht dem schwersten Zorne des Zeus verfallen wolle. Also 
Den, der ohne Feindlichkeit das einheimische Gebiet betritt, 
darf man nicht einfach als Sklaven occupiren; es würde das 



vielnlehr als schwerste Verletzung des R,echtes "der alten W;lt" 
erscheinen .. 

Die Auffassung, dass man den Fremden auch 0 h n e 
Kr i e g occupiren könne, ist erst eine Folgerung des Geistes, 
der lediglich das der eigenen Civitas Angehörige als Recht an
erkennen will 9). Also ein Satz nicht des alten arischen ius 
gentium, sondern des modernen Rechtes des Alterthums, des 
ius civile. Er kann nur einer Zeit entstammt sein, in der die 
Schrecken vor der Strafe des Z8Vt; gEIJLOt; und ['l.,EaLOt; sich ver
loren hatten, und das Bewusstsein von der weltlichen Kraft des 
in bestimmten Landesgrenzen herrschenden Rechtes der Staaten 
sich völlig fixirt hatte. Das erkennt auch Schmtdt mittelbar 
an, indem er das "schlechthin Rechtlossein" des Fremden in 
dem Eintritt in das einheimische "S t a a t s ge b i e t" hervor
treten lässt. Also sein Satz gilt nicht für Zeiten, wo es bei 
den Ariern noch keine Poleis und Civitates gab. Und ferner 
erkennt Schmidt auch an, class (S. 11) "jene principielle Iso
lirung der einzelnen Staaten, von welcher oben auszugehen war, 
im Laufe der Zeit desshalb überall unhaltbar ers~heinen musste, 
weil sie der menschlichen Natur widerspricht". \ Es ist ja frei
lich sehr bedenklich, den Jahrhunderte langen Bestand von 
Rechtseilll'ichtungen für der menschlichen Natur widersprechend 
zu erklären. Was lange Zeit zur Zufriedenheit der Menschen 
gegolten hat, ist denn auch ihrer damaligen Natur angemessen 
gewesen. Es soll aber wohl damit gesagt sein, dass der Periode 
der principiellen Isolirung der einzelnen Civitates eine Zeit 
freierer Bewegung gefolgt ist, die jene Isolirung nicht mehr er
tragen konnte. Darin aber liegt zugleich, dass, da die Schaffung 
des Staatsbegriffs in den Civitates und Poleis ja auch ein Pro
duct der Geschichte ist, v 0 l' dieser Schaffung eine Zeit gelegen 
haben muss, wo die "menschliche Natur" zu anderen Rechts
begriffen geführt hat, als dem der vollständigen Exclusivität des 
Rechtes. Und diese Zeit des olme die Civitates oder Poleis 
bestehenden arischen Rechtes hat ja, wie wir nun zu überschauen 

9) I"I'. 5 § 2 de capt. 49, 15 (Pomp.): In pace quoque postliminium datum 
est. nam si CUlU gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus 

amicitiae causa factmn hubemus, h i ho s te s q u i dem non s u n t, q u 0 d 
uutem ex nostro ad 60S pervenit, i110rum fit, et liber homo 
)l 0 S t 6 l' U bei s ca p tu s se l' v u s fit e t 60 rum. 

vermögen, Jahrtausende gedauert. Sie liegt auch v 0 l' cl e m 
1 at i ni s c h e n Re c h te, aus ·welchem das römische Recht er
wachsen ist. Das in ihr einst Geschaffene reicht, trotz aller 
Exclusivität des stl'ictnatiollalen latinisch-römischen Rechts, in 
dieses in einer Menge von Punkten erkennbar hinein. 

87. (Fortsetzung. - Das weltliche Particularrecht und 
das neUel'e ius gentium). - Nachdem sich im Alterthum das 
particulare ius civile der Poleis und Civitates, ~ wesentlich 
noch influenzirt einerseits durch das phönikische und anderer
seits durch das etruskische Städtewesen , -- gegenüber dem 
altdivinen arischen ius gentium wenigstens in den Hauptelemen
ten fixirt hatte, begann allmälig eine neue Tendenz sich geltend 
zu machen. Die Anfänge liegen in jenem bei Abfassung der 
Particulargesetzgebungen -, aus dem Gedanken, dass beim 
Schaffeil des Rechtes die vYeisheit freie Bahn habe -, hervor
gegangenen Herüberholen fremder 'vYeisen oder fremder "Yeis
heit. In Folge dessen zog sich schon durch alle die vielen 
Particulargesetzgebungen manche Gemeinsamkeit bÜl'gerlich
weltlicher Satzung. Doch aber blieb das in verhältnismässig engen 
Grenzen. Ein anderer, weit gewaltigerer Anstoss zur Herstellung 
einer Gemeinsamkeit des Rechtes wurde durch das Schwerelt 
gegeben. Und· zwar in doppelter Richtung. Der eine grosse 
"Yaffengang, der durch elie alte WeH ging, wal' der Alexanders 
des Grossen. Die wundervolle Blüthe des griechischen Geistes 
hatte wesentlich zusammengehangen mit dem griechischen Par
ticularismus und mit dem geistigen Wetteifer eler in mannig
faltigster Eigenart einander gegenüberstehenden griechischen 
Stämme. Jetzt erlahmte dieser· Geist, aber er blieb dabei 100äf
tig genug, militärisch geeinigt unter der glänzenden Leitung 
Alexanders grosse Thaten zu vollbringen. Die Folge VOll Alexan
ders Zügen wal' die immer neue Ansiedlung der Veteranen in 
den eroberten Gebieten. Es wurde griechische Sprache, Sitte 
und Recht in die weiten Ländm; des Orients getragen. Es be
gann die Periode des Hell e n i sm u s, es bildete sich der neue 
geistige Centralsitz dieses Hellenismus im ägyptischen Alexan
drien. - Inzwischen hatte auch der andere, noch wichtigere 
Wafl'engang, der römische, seinen Weg durch clie Welt angetreten. 

, I 
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Rom hat sich zunächst die unterworfenen Civitates und Land
schaften in den .malllligfachsten Bündnissformen oder Stadt
anlagen angegliedert. In Sicilien ist es zum System der For
mation von Provinzen übergegangen. Dabei sind in Betreff der 
Ausbreitung des römischen Rechtes in die einzelnen Theile des 
immer gl'össer werdenden Reiches verschiedene vVege einge
schlagen worden. Der Grundgedanke wal' immer, dass das zum 
römischen Reich gezogene Land sein bisheriges Particulal'l'echt. 
behalte. So hat insbesondere auch Athen immer sein attisches 
Particularr8cht behalten. Aber für das Eindringen des Rom a -
ni s mus in die Städte und Landschaften gab es doch verschie
dene Canäle. Einerseits wurde einzelnen Gebieten aussel'halb 
Italiens als besondere Begünstigung in verschiedenem Umfange 
römisch-städtisches Recht verliehen. Andererseits stellten die 
in die Provinzen entsandten Statthalter, nach dem Muster der 
römischen Jurisfliction des Prätor peregrinus , Normen für die 
Handhabung ihrer Jurisdiction auf. So wuchs in dem eflictum 
provinciale eine grosse Masse römisch gedachten und formulir
ten Rechtes auf, das aber doch gerade auf c1'iln Verkehr (ler 
nichtrömischen Theile des Reiches berechnet und\ ihm angepasst 
war. Sodann aber wurde der wichtige Satz aufgestellt, dass, 
wo das Particularrecht nicht ausreiche, das von der römischen 
Jurisprudenz sorgsam bearbeitete Recht der urbs Roma sub
si d i ä r zur Anwendung komme 1). Hiezu kam die einigende 
Kraft der zu allgemeiner Geltung erlassenen Kaisergesetze 1a ). 

Alles dies zusammen musste dahin wirken, dass das ältere Par-

1) Fr. 32 pr. de I['gib. 1, 3: De quibus causis scriptis legibus non utimur, 

id custodiri oportet, quod moribus et consuetudille inductu111 est [dies ist der alte 

flatz von den legibus et moribus regierten populi] : et si qua in re hoc deficel'et, 

tunc quud proximum et consequens ei est [also hinter der speciellen Satzung des 

Particularrechtes kommt zunächst der gesammte Inhalt der wissenschaftlichen. In

terpretation desselben in Betl'llcht]: si nec id quidem appareat, tunc i u s, q u 0 

ur b s R 0 111 a u ti t ur, serva"; oportet. - Einzelne Hinweisungen auf das Recht 
der c.ivitas bei Gai. H I120: sponsoris et fideproll1issoris heres nOn tenetur, nisi 

si de peregrino fidepromissore quaerall1us et alio iure civitas eius utatur; I 92: 

si (peregriua) ex peregrino (conceperit) [cui] sec und u m 1 e g e s III 0 l' e s q u e 

per e g I' in 0 I' U m coniuncta est; HI 96: utique cum quaeritm de iure 1{01l1ano

rum; nam a pud per e g l' i 11 0 S q u i d i u ri s si t, si n g u I a I' um ci v i t a

ti u m i u I' are q u ire nt e s al i u d i n al i ale ger e per i emu s. 

1") Bei dem Antoninischen Gesetz, das die Süvitien gegen die eigenen 8kla-
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ticulal'recht der einzelnen Stadtgebiete und Landschaften im1l1et' 
mehr zUl'ücktrat, bis es endlich unter der Wucht der abge
schlossenen Justinianischen Compilatioll im Sturm und Drang 
der Zeiten wohl vielel'wärts ganz in Vergessenheit gerieth 2). 

So sind in den Gebieten des römischen Reiches, gegenüber 
dem alten Rechtsbestancle der Städte und Landschaften, zwei 
auf Herstellung eines neu er e n i u s gen t i um gerichtete Ten
denzen vorhanden: der Hell e n i s muS und der Rom a ni s
mus (GIRG. S. 657 ff.), Beide von ungleich' grösserel' Kraft, 
als wie sie bei jenen alten städtischen Gesetzgebungen in dem 
Herüberholen von Rechtsbestimmungen einer fremden Stadt her
vorgetreten wal'. AUe diese Gestaltungen des neueren ius gen
tium aber enthalten an sich keinen neuen Rechtsbegrifl'. Der 
Boden dieses Rechtes ist die staatliche Macht. Durch das im
perium Alexanders und der Diadochen ist griechische Rechts
ordnung in. den Städten des Orients angesiedelt worden. Durch 
das römische Reichs - Imperium sind aUe TheiIe des Reichs 
immer mehr mit dem Gedanken des romanistisch gefärbten ius 
gentium durchtränkt worden. Es handelt sich also immer um 
Recht, das durch die Staatsgewalt eingeführt und auf
recht erhalten wird. Nur wird unter dem populus, der hier 
dieses ius gentium constituil't, nicht mehr der alte Particular
staat, sondern die durch vVaffengewalt zusanunengeschweisste 
Einheit grosseI' Reiche, insbesondere des römischen, verstanden. 
Und diese Einheitlichkeit des römischen Reiches und Rechtes 
hat dann auf die Vi' elt einen solchen Zauber ausgeübt, dass im 
Mittelalter wieder an den römischen Reichsgedanken angeknüpft 
worden ist, und das erneute Studium des römischen Rechtes 

ven verbietet, drUckt das Gai. I. 53 so aus: sed hoc tempore ne q u e ci v i -

bus Romanis nee u11is aliis hOll1inibus, qui sub imperio po

pul i I{ 0 man i s u nt, licet supm modum et· sine causa in servos suos saevire 
2) Von groöSer Bedeutung flir die Festhaltung der alten partimliaren· Glie

derung des Römerreiches und der municipalen darin. vorhandenen Eigenartigkeiten 

ist es gewesen, dass mit Verbreitung des Christenthums regelmässig in all e n 

Hau p t - Ci v i tat e s ein Bischofssitz gegründet wurde. Damit wmde der ganze 

römische Bau der Civitates und Provinzen zur Basis der kirchlichen Organisation. 

Und dieser Bau tiberdauerte das römische Reich; er gewann in dem Erstarken 

der kirchlichen Mächte neues Leben, um in dem wilden Gewoge der Zeit flir die 

Festhaltung mannigfacher auch weltlicher Rechtsordnungen die nöthige Wider

standskraft üben zu können. 
Lei s t, Altal'isches ins gentium. 36 



demselben auch wieder einen neuen Geltungsboden in den . 
modernen Völkei'n errungen hat. 

In diesem römischen Reichsrechte ist aber do~h auch eine 
innerliche Verschiebung des Rechtsbegriffes angebahnt worden. 
Das schliesslich für das ganze Reich zu subsidiärer Geltung 
gekommene Recht der urbs Roma trat, wie wir oben sahen, 
in die geschichtlichen Zeiten als strictnationales ius civile ein. 
Das alte Fas war darin im grossen Ganzen absorbirt worden. 
Nun aber wal' neben dieses ius civile ein sich immer mehl' er
weiterndes neues ius gentium getreten. Nothwendig musste 
dieses auf das stricte ius civile zurückwirken. Es trat jene be
kannte allmälige Entkleidung des ius civile von seiner alten Ab
geschlossenheit ein. Die römische classische Jurisprudenz, in
dem sie mit Eifer die geistige Durcharbeitung des Rechtsstofl'es 
unternahm, hat gleichmässig dem ius civile wie dem ius gen
tium ihre Thätigkeit zugewandt. Dabei tritt das merkwürdige 
Resultat ein, dass nunmehr, als vom engen ius civile befreien
des neueres ius gentium, Vieles wieder zum Vorschein kommt, 
was schon im altdivinen arischen iüs gentiUll,l existirt hatte. 
So hat die altarische Ehe viel mehl' Gleichal1tigkeit mit der 
späteren freien römischen Ehe, wie die dazwischen liegende strenge 
römische Bürgerehe. So gilt schon nach altarischem Recht der 
Satz, dass zur Sachveräusserung die Vollziehung der Sachtra
clition nöthig sei, dass bei kaufweisel' Veräusserung ausser der 
Sachtraclition auch die Preiszahlung erfordert werde. So kennt 
schon das altarische Recht die Vorschrift, dass nuda pacta auf 
Grund der gebundenen fides gehalten werden müssen. So er
scheinen im altdivinen Rechte wie im späteren ius gentium De
positum, Commodat, Pfand, und andererseits Darlehn als ledig
lich durch die reale Hingabe begründete Verhältnisse. So ist 
bereits dem altarischen Rechte das longum tempus als Aus
schliessungsgrund der Beanspruchung einer Sache bekannt. So 
tritt die in der strictn.ationalen Periode unter der so energisch 
durchgeführten Agnationslehre ganz zurückgetretene cognatische 
Verwandtschaft mit ihrem eigenthümlichen Zwischenabschnitte 
des sechsten Grades, worauf das ganze altarische Geschlechts
recht beruht hatte, allmälig wieder siegreich hervor. 

Die alles Andere aber überwiegende Bedeutung der Arbeit 
der classischen Jurisprudenz, in ihrer gleichmässigen Umfassung 

des ius civile wie des ius gen tium, liegt im Folgenden. Die grosse 
TImt der römischen Juristen ist die analytische Darlegung 
der allen positiven Rechtsstoff durchziehenden 
I' a t ion e s und deren synthetische Durcharbeitung. Der rationes 
sind fünf: die ratio naturalis; aequitatis, utilitatis, voluntatis, 
civilis. Der positive Rechtsstoff ist eine von der staatlichen 
zwingenden Kraft gewohnheitsrechtlich oder gesetzlich ausgehende 
Satzung. Die staatliche Kraft ist etwas geschichtlich Gegebe
nes, das Procluct von Machtorganisationen , welche bestimmte 
Resultate wollen. Die Interpretation also der positiven Rechts
satzung ist an sich Willensinterpretation. Das Object 
aber diesel' Willenssatzungen sind liie menschlichen Verhältnisse. 
Letztere tragen in sich die Rationen von jener fünftachen Art. 
Die Ennittelung diesel' Rationen ist nicht Interpretation des 
\Villens der rechtsetzenden Gewalt. Sie ist Interpretation der 
in dem Bau der Lebensverhältnisse gegebenen stofflichen Ele
mente. So stellen sich also als Aufgabe für die Rechtswissen
schaft einander gegenüber: einerseits die Willensinterpretation 
und andererseits die Rationerlinterpretation. Beides muss in 
richtiger Synthese zu einem in vollem logischen Einklang stehen
den System zusammengearbeitet werden. Da der rechtsetzende 
Wille der Ausfluss der ihre Zwecke nach freiem Ermessen ver
folgenden staatlich organisirten Rechtsmacht ist, so wird in ver
schiedenen Staaten auch bei gleichartiger Culturstufe das Recht 
immer mannigfach verschiedene Gestaltungen annehmen. Aber 
die rechtsetzende Gewalt anerkennt da, wo ihre besonderen 
Zwecke nicht widersprechen, die Lebensverhältnisse, so wie sie 
sich ihr bieten, in ihrem vollen geistigen Gehalte, also mit In
begriff der in denselben liegenden Rationen. Mithin hat die 
Rechtswissenschaft neben dem Willen der Rechtssatzung (dem 
legibus et moribus inductum) auch den gesammten, jenem Willen 
nicht widersprechenden, Gehalt lier Rationen (das quod proxi
mum et consequens est) zur Geltung zu bringen. Auch die Ra
tionen sind in den Vollrskreisen geschichtlicher Entwicklung un
terworfen. Aber während die Rechtssatzungen an sich Einzel
thatsachen sind, die, in ihrem Gange im Voraus unberechenbar, 
Beweis dafür liefern, dass nicht bloss die Einzelnen, sondern 
auch die Staaten die Herren ihrer Geschicke sind, so bilden 
die Rationen, als die schon in elen bestehenden Verhältnissen 

36* 
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selbst enthaltenen Normen, den Untergrund, der zum Vorschein 
kommt, wo er nicht dupch einen anderen Separatwillen der 
Rechtssatzung zugedeckt wird. . 

Dieses Gegeneinanderspiel von Wille und Rationen inllner-
. fort im Laufe der Zeiten zu bewusstem Verständniss zu brin
gen, ist die unerschöpfliche Aufgabe der im Schoosse ein~s jec~en 
Volkes arbeitenden Jurisprudenz. Die Rationen zuerst uu VI' e
seutlichen richtio' erkannt und mit unermüdlichem Fleisse durch o , 
das unendliche Detail hindurch (ohne viel allgemeine EXIJOSl-
tionen) verfolgt zu haben, ist das unvergängliche Verdienst .der 
classischen römischen Juristen. Damit ist für die vYeltentWlck
lung des Rechtes in den civilisirten Völkern der Menschheit 
eine nie wieder zerstörbare Errungenschaft gewonnen. Indem 
die Römer nicht bloss das legibus et moribus inductum, sondern 
in staunenswerther Fülle auch das was proximum et consequens 
ei est zur Anschauung gebracht haben, ist damit ein geistiges 
Material gewonnen worden, welches bei der Verarbeitu~g :ler 
Rechtssatzungen auch unserer moclernen Völker unversIeglIch 
ist. An den eigentlichen Satzungen des römis~hen Rechtes ist 
ja Vieles auszusetzen, und das wird auch bei uns unter der 
lebendigen Thätigkeit unserer Gesetzgebung bei Seite geschoben 
werden. Aber die bewusste Durcharbeitung auch unserer mo
dernen Legislationen nach dem Maassstabe der objectiv in. dem 
Organismus unserer Lebensverhältnisse enthalt~nen Ra~lOnen 
wird, wenn sie gut sein soll, immer an die römIsche JUl'lspru
denz als an ihr Muster anzuknüpfen haben. 

In dieser wi ss ens c ha ftli ehen E n tde cku n g der ra
ti on e s 3) aber liegt, gegenüber dem älteren Satze, dass das 
Recht ei~fach das sei, was populus sibi ipse constituit, -
eine ·Weiterschiebung des fundamentalen Rechts
begriffs. Wir werden demzufolge in dem Kreise der Völker, 
die überhaupt in dem Aufsteigen zu höherer Entwicklung un
tereinander in geschichtlichem Zusammenhange stehen, eine 

3) Diese "wissenschaftliche Entdeckung der rationes" ist, richtig formulirt, 
Dasjenige, was man seit dem Mittelalter mit dem (nur unklar gedachten und 

vielfach unrichtig verwendeten) Satze hat ausdrücken wollen, dass "d a s l' Ö -

mische Recht die ratio scripta" sei. Aber dieses l'ömische Recht ist 

auch nicht "Schöpfer" der Rationen. In ihren Keimen sind diese, wie das vVort 

)'atio Ü·ita), bis in die ältesten Zeiten zurückverfolgbar. 
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Aufeinanderfolge von drei gl'ossen Weltperioclen des Rechtes zu 
constatiren haben. Wir haben in dem schliesslich zum grossen 
römischen Reiche zusammengeschlossenen Alterthum einen Rechts
stoff von gewaltiger Fülle vor uns. Wir finden darin weitgrei
fende Zusammenhänge mit dem altindischen Rechte. Wir können 
in vielen Punkten daraus rückwärts argumentirend gewisse alt
arische fundamentale Rechtsinstitutionen uns reconstruiren, für 
die wir den geschichtlichen Zusammenhang mit den alten Rechts
ordnungen der Germanen, Kelten, Slaven, Perser einstweilen 
meist noch dahingestellt sein lassen müssen. Jedenfalls aber 
haben wir in jenem indogräcoitalischen Rechte des Alterthums 
ein Material vor uns, das den gewaltigsten Einfluss auf die 
Rechtsanschauungen der ganzen modernen civilisirten Welt, sei 
sie romanischen, germanischen, keltischen oder slavischen Ur
sprunges, geübt hat. Damit ist also ein Faden geschichtlicher 
Entwicklung vorhanden, der in drei Perioden aus unserer Ge
genwart bis in die altarischen Zeiten zurückreicht~ 

Diese drei sind: erstens die Auffassung des Rechts als 
. göttlicher, aber menschlich exegesirter, Satzung (nicht als 
directer göttlicher Offenbarung). Schon in diesel' Zeit giebt es 
einen systematischen genau die Einzelheiten durchdringenden 
Zusammenhang des Rechtes. Darauf folgt zweitens die Zeit 
des staatlich legibus et moribus inductum. Hieran schIiesst sich 
endlich drittens als die Periode, in deren Entwicklung wir erst 
mitten inne stehen, die Handhabung des Rechts als einer ratio
}'ellen, aber staatlich redigirten Ordnung der Dinge. 

Hiernach giebt es keine absolut "von Natur" bestehenden 
Rechts ins t i tut e. Die Rechtsinstitute sind nur Producte des 
zeitweiligen Rechtsbegriffs ; sie sind wandelbar. Das Votum 
z. B. ist ein selbständiges Institut des ersten Zeitraums, aber nur 
ein untergeschobener Unterbegriff des zweiten (GIRG. S. 698 ff.). 
Das Eigenthum umgekehrt ist in der ersten Periode kein Rechts
institut in unserem heutigen Sinne. Es ist nur ein Unterbegriff 
der Haushaltermacht, der Oomplex einer Anzahl von Fällen des 
Wohlerworbenseins. Und dieses Wohlerworbensein kommt zu
nächst auch nUl' den Göttern gegenüber in Betracht. Auf Grund 
diesel' Rechtfertigung gegenüber den höheren Mächten ist es ein 
auf Selbstschutz ruhendes Verhältniss. Wo aber in Folge von 
Bestl'eitt~ng es schon zu einem Rechtsspruche kommt 1 da ist 
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dieser doch nur auf das relativ bessere Recht gerichtet. Es 
bleibt immer offen, dass noch wieder ein Besserer kommen 
werde. Nur rücksichtlich des in den drei heiligen Generationen 
von Vater, Grossvater , Urgrossvater Ueberkommenen hat man 
sich schon zu einem absoluten, alle weitere Gegenrede aus
.schliessenden, aber doch nur heiligeil, Rechte aufgeschwungen. 

In der zweiten Periode ergeht sich das der geistlichen 
Rechtsbande überdrüssig gewordene Alterthum so recht mit 
Lust in der practischen Verwenclung des Gedankens, dass Recht 
das sei, was als solches das Volk sich selbst setzt. Also Rechts
kunde ist danach die Interpretation dieses allgemeinen Willens. 
Indem aber die classische römische Jurisprudenz die dritte 
Periode anbahnt, schiebt sich allmälig das Schwergewicht des 
Rechtsbegriffs von der Interpretation des allgemeinen Willens 
auf die Rationeninterpretation hinüber. Man erkennt, dass (nicht 
jedes einzelne Rechtsinstitut, wohl aber) der Organismus der 
Lebensverhältnisse seine Normen in sich selbst trägt. Man 
constatirt also - bei aller Anerkennung des an sich souveräu
freien Rechtsatzungswillens - da, wo ein solcher nicht vorliegt, 
das aus der Analyse der rationes sich Ergebende (das proxi
mu~) und das aus der juristischen Synthese Folgende (das 
consequens) als das auch von der Rechtssatzung mit tel bar 
Gewollte 4). So entfaltet sich denn in früher ungeahnter Fülle 
,der l' a tio nelle Re c h t sb a u. Für ihn aber bleibt es um des 
practischen Bedürfnisses willen immer wünschenswel'th,dass er 
von Zeit zu Zeit, als das vom staatlichen Richter sichel' und 
bequem Anzuwendende, unter staatlicher Autorität in einer Nell
redaction der Gesetzgebung zusammengefasst werde. Nur muss 
dabei die Gesetzgebung, wenn das RechtsIelren ein gesundes 
bleiben soll, dessen eingedenk sein, dass sie nicht in eingebil-

4) Vgl. Entw. e. bUrg. GE. f. d. Deutsch. R. § 1: "Auf Verhältnisse, fiir 

welche das G es e t z keine Vorschrift enthält, finden die fiir rechtsähnliche 

Verhältnisse gegebenen Vorschriften entsprechende Anwendung. In Ermangeltlllg 
solcher Vorschriften sind die aus dem Gei s ted e l' Re c h t SOl' d nun g si c h 
erg e ben den G l' und sät z e massgebend". - Diesel' Ausdruck des Entwurfs: 
"die aus dem Geiste der Rechtsordnung sich ergebenden Grundsätze" ist m, E. 

kein gliicklicher. Wenn er aber richtig geändert werden sollte, so mUsste frei
lich in dem Standpunkte <.les Entwllrfs noch manches Andere mitfallcn. - Vgl. 

auch O. Bähr in den Grenzboten, 47. Jahrg. NI'. 36 (v. 30. Aug. 1888) S. 457 ff. 
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deter radicaler Omnipotenz das ganze Rechtssystem in ihre 
Paragraphen einschnüren dürfe. Sie hat nur zu erfassen, was 
nach den jeweiligen Umständen dem Gebiete der staatlichen 
Will e n s satzung untersteht. Im U ebrigen hat sie den Orga
nismus der Lebensverhältnisse nicht unter einen eigenen "G eis t 
des G e set z b u c h es" zu zwängen, sonclel'll der freien Ratio
neninterpretation des wissenschaftlich gebildeten Richters zu 
überlassen. 

In den drei, die drei Weltperioden beherrschenden, ar i s c h e n 
Re c h t s beg r i f f e n liegt folgender einfache Gedankenzusam
menhang. Man erkenllt, dass eine gewisse autoritative Ordnung 
das menschliche Zusammenleben dirigirt. Diese erklärt man 
zunächst, unter Identificirung von Religioll, Sittlichkeit und 
Recht, für göttliche, aus' der Interpretation der Weisen hervor
gehende Satzung. Dann sagt man: Das Recht (als ein von Re
ligion ull,d Sittlichkeit Geschiedenes) ist volklich-staatliche Wil
lenssatzung. Dann verbessert man auch dies. Man hält daran 
fest, dass das Recht als volklich-staatliche vVillenssatzung aus
gesprochen sein müsse, aber als ein auf den, aus dem Organis
mus der Lebensverhältnisse zu entnehmenden, Rationen Ruhen
des. So kehrt man in geläuterter Weise zum Anfangsbegriff 
zurück. Die Rationen sind jedenfalls, wie die ganze geistige 
Weltorganisation, ein Stück der das All leitenden Providenz, 
mag man sich diese Providenz in verschiedener Gestalt als gött
liches Wesen construiren. Also das Re c h t hat sei n e B a s i s 
in der göttlichen Weltordnung. Es ist dasProductdes 
Gegeneinanclerwirkens zweier die Menschheitsentwicklung über
haupt leitenden Kräfte: der Willensfreiheit der Völker und der 
ihre eigenen Rationen in sich tragenden Zustände. 
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Anmerkungen. 

An m. 1 [zu S. 25]. (Der Verlauf der indischen Geschichte.) 
- Es ist nicht meine Aufgabe, hier einen Abriss der indischen 
Geschichte zu geben (vgl. Duncker, Gescll. des Alterth. III'1; 
und die "Introductions" zu den oben aufgezählten Rechtsbü
chern). Aber einige in diesel' Richtung gegebene Notizen wer
den doch am Platze sein. - In Betreff der älteren indischen 
Geschichte lassen sich sehr wenige feste Jahresdata angeben. 
Es lassen sich aber dennoch die Perioden der altmäligen Besie
delung Indiens durch die Arier scheiden. 1) Erste Periode. 
Die Stammsitze im F ü n f s t r 0 ml a n d e. Zehnkönigsschlacht. 
Der Zaclrades (Suclletsch) in den Veden Grenze des Penjab. 
Damals waren die Inder schon lange von den Iraniern getrennt. 
2) Zweite Periode.' Oentralsitz der Inder im Lande der Brä
marshi, Bauel. I 1, 2, 9. 10 (dem Lancle des Doppelstroms : 
Ganges und Yamuna). Hier hat vorzugsweise die Fixil'ung 
der vier Veden in eigenen Schulen und die Ausbildung des Bräh
malfa stattgefunden. Das Land ist Kur u k s h e t r a (der Opfer
platz der Götter), der Sitz des orthodoxen, massgebenden Glau
bens und Oultus. Die hervortretenden Völker: die Kuru-pailcälas. 
_ 3) Dritte Periode. Hervortreten des Reichs der ö s t 1 ich e n 
V ö 1 k er: Präcya (insbesondere der KOQala, Magadha und Vi
deha), an der unteren Hälfte des Ganges, ungefähr von Benares 
an. Hauptstadt Palibothra (Pätaliputra, Patna). Plin. h. n. 6, 
22: sed omnium in India prope, non modo in hoc tractu, po
tentiam claritatemque antecedunt Pr a s i i, amplissima mbe cli
tissimaque Pali bot h r a; uncle quidam ipsam gentem Palibo
thros vocant; immo vel'O tractum universum a Gange. Regi 
eorum peditum sexcenta M., equitum X.Xx. M., elephantorum 

IX M. per omnes dies stipencliantur: unde coniectatio ingens 
opum est. - a) Leg e n cl e (Oldenberg, Buddha S. 30): "Der 
flammende Gott Agni VaiQvänara [der Repräsentant des ortho
doxen im Kurukshetra fixirten Oultus], das Opferfeuer, wandert 
von dem Fluss Sarasvati, aus dem alten heiligen Heimathlande 
der indischen Sacra, dem 0 s t e n zu. Flüsse begegnen seinem 
·Weg, aber Agni flammt übel' alle Flüsse hinweg [d. h. die SaCl'a 
fassen auch jenseits dieser Flüsse festen Boden], und hinter 
ihm ziehen der Fürst Mäclhava und der Brahmane Gotama. 
So kamen sie zu dem Flusse Sadänirä, der von den Schnee~ 
bergen im Norden herabströmt; übel' den flammte Agni nicht 
hinweg. Den' überschritten vordem die Brahmanen nicht, denn 
Agni VaiQvanara wal' nicht übel' ihn hinweggeflammt. Jetzt aber 
wohnen östlich von dort viele Brahmanen. Dies war vordem 
gar schlechtes [d. h. unheiliges] Land, zerfliessender Boden, 
denn AgniVaiQvänara hatte es nicht geniessbar gemacht. Aber 
jetzt ist es gar gutes Lancl, denn nun haben Brahmanen es mit 
Opfern geniessbar gemacht. Fürst Mäelhava gründet im Osten 
von der Sadänirä, in dem schlechten Lande, davon Agni nicht 
gekostet, seine Wohnsitze; seine Nachkommen sind die Behel'l'
scher von KOQala und Videha". König Janaka, Priester Yäjüa
valkya, Promulgator des weissen Yajurveda. - b) B u d d h a 
(Oldellberg, Buddha S. 201 ff,) ist, achtzigjährig, ungefähr 
zurZeit der Schlacht von Salamis (480 v. Ohr.) gestorben. 
Seine letzte grosse Wanderung ist von Räjagaha nach Kusi
nära, wo er stirbt. Er geht von Räjagaha nach Norden, 
überschreitet den Ganges da, wo eben die neue Königsstadt 
Pätaliputta, die Hauptstadt Indiens in den folgenden Jahrhun
derten, gebaut wird. Dann zieht er nach der reichen und glän
zenden Freistadt Vesäli. Nahe dabei, im Dorf Beluva, entlässt 
er die Jünger, um dort die letzte dreimonatliche Regenzeit in 
einsamer Zurückgezogenheit zuzubringen... Er macht noch 
einmal seinen Bettelgang nach Vesäli, und zieht mit grossem 
Jüngergefolge nach Kusinärä (jetzt Kasia, östlich von Goruk
pore, an der Ohota Gandak). - c) Oanclragupta (Sandra
kottos) zu Palibothra König von 315-291 v. Ohr. (M. Müller, 
Ind. S. 179. 261). Zu ihm kommt Megasthenes als Gesandter 
des Selmllcos Nilmtor (M. lVL Ind. S. 45). Oanclragupta's Gross
sohn Agoka 259-222 v. Ohr. Eroberung der Provinz Kalingaj 
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Eclicte des Königs AQoka; dessen formelle Annahme des Bnd~ 
dhismus. - 4) Viei'te Periode. Ausbreitung im Süden der in
dischen Halbinsel. a) Das Palibothrenreich hat sich allmälig 
nach Süden ausgedehnt. Dann aber tritt südlich von der GodävarI 
ini 1. Jahrh. vor und nach Chr. ein anderes bedeutendes Reich, 
das der An d h l' a, auf. Plin. h. n. 6, 22: Validior deinde 
gens Andarae, plurimis vicis [cl. h. das Volk lebt überwiegend 
in Dörfern], XXX oppidis, quae muris turribusque muniuntur, 
regi praebet peditum C M., equitum lVI 1\1, elephantos M. Könige 
des Andhra-Reiches: Vedisiri ("he whose glory is the Veda "), 
Janasiri ("he whose glol'Y is the sacrifice"), dabei diese Könige 
aber doch grosse Patrone der Buddhistenmönche : - Inschrift 
von Nanaghat: Katalog von Opferlöhnen an Priester für Voll
ziehung von Qrautaopfern. - b) Die Andhra-Gegend südlich 
der Godävari muss schon vor dem Hervortreten· des Andhra
Reiches, und zwar bedeutend früher als der Beginn der christ
lichen Zeitrechnung, von den Ariern besetzt worden sein. Dort 
hat die A pas ta mb a s c h u 1 e ihren Sitz. Den Qvetaketu, 
der im Qatapatha Brahmana vorkommt, und Ider ein Zeit
genosse des Yäjüavalkya von Videha, des Prolnulgators des 
weissen Yagurveda, wal' (s. o. NI'. 3a) (3 oder 4 Jahrh. v. Chr.), 
führt Apastamba als zu den A varas, den Leuten seiner Zeit 
gehörig an, nicht als 1;tishiseher. Danach wird auch dem Apa
stamba ein weit höheres Alter als das 1. Jahrh. vor ChI'. zu
zuweisen sein. Noch wieder bedeutend früher als Apastamba 
ist Bau d h ä Y an a, der erste Si'itraverfasser der Taittiriyas. -
c) 3. Jahl'h. nach Chr. Chinesische Pilgrime - seit dem 4. Jahl'h. 
authentische Geschichte - im 9. Jahrh. Schenkungen von Dör
fern an Brahmanen der Baudhäyanaschule in der Nähe des 
jetzigen Madras. - d) 'Wieder in e'iner anderen Gegend des 
südlichen indiens hat es Schulen des Samaveda gegeben, zu 
welchen das Dharmasi'itra des Gau t am a in Beziehung steht. 
Letzteres wird als das ä lt e s ted er S i'i tr a s betrachtet. -
5) Ce y Ion (Taprobana).· Davon handelt Plinius h. n. 6, 24 um
ständlich. Ein Schiffskapitän, Freigelassener des Annius Ploca
mus, qui maris Rubri vectigal a fis co redemerat, war dahin ver
schlagen, und vom König gastlich aufgenommen worden: aurum 
argentumque et ibi in pretio .. servum nemini: non in eHern aut 
interdiu somnum [das lehren auch elie Rec}J.tsbücher], aedificia 
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lllodice ab humo exstantia, annonam nunquam gugeri, non fora 
litesve esse [es wird das Meiste in den Dorfgerichten erledigt 
sein, so dass es nicht vor den König kam]: eligi regem a po
pulo senecta clementiaque, liberos non habentem: et, si postea 
gignat, abdicari, ne fiat hereditarium regnum. Rectores ei a 
populo XXX dari, nec nisi plurium sententia quemquam capitis 
damnari: sic quoque appellationem esse ad populum: LXX iu
dices dari: si liberent ii reum, amplius triginta, iis nullam esse 
dignationem, gravissimo probI'o . . . Regem, si quid delinquat, 
morte multari, nullo interim ente , aversantibus cunctis et com
mercia etiam sermonis negantibus. Festa venatione absumi: 
gratissimam eam tigribus elelJhantisque constare. Agros dili
gentel' coli, vitis usum non esse, pomis abundare. Esse in 
piscatu voluptatem, testudinum maxime, quarum superficie fa
lllilias habitantiulll 'contegi: tanta relJeriri magnitudine. Vitam 
hominum centmn annis modicam [in den Rechtsbüchern wird 
als der reguläre Wunsch für die menschliche Lebensdauer das 
Maass von 100 Jahren angegeben]. - In Ceylon war im 3. Jahrh. 
nach ChI'. der Sitz der Bucldhistischen Chronisten. 

Anm. 2 [zu S.43]. (Die vier indischen Ordnungen.) -
1) Ap. II 9, 21, 1: ,Es bestehen vier Ordnungen (äQrama; Y. 
1, 1): die Haushalterschaft, die Schülerschaft, der Ascetenorden 
und der Orden der Eremiten in den Wäldern. 2. Lebt er in 
allen diesen vier nach den Regeln des Gesetzes, ohne sich selbst 
irgendwelches Gestörtwerden zu gestatten, so wird er das Heil 
(salvation) erlangen'. Vi. 96, 1 ,Nachdem er durch die ersten 
drei Ordnungen hindurchgegangen und die Leidenschaft ver
nichtet hat, muss er dem Prajäpati eine Oblation darbringen, 
wobei er sein ganzes Vermögen (an Priester) als Lohn für Voll
ziehung des Opfers hingiebt, und in den Ascetenorden eintreten'. 
- Gewisse Reinigungen sind für den Haushalter vorgeschrieben, 
doppelt für den Schüler, dreifach für Eremiten, vierfach für As
ceten, Vas. 6, 19; Vi. 60, 16; ebenso ist das Speisequantum 
für die vier Ordnungen verschieden, Vas. 6, 20. - Vas. 7, 
1-3: ,Es giebt vier Ordnungen, die des Schülers, des Haus
halters, des Eremiten und des Asceten. Ein Mann, der ein, 
zwei oder drei Vedas stuclil't hat, ohne die Regeln der Schüler
schaft zu verletzen, mag in eine von diesen, welche er will, 
treten' i Gant. 3, 1. 2; ,Einige sagen, dass, wer den Vecla stu~ 

i 
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dirt hat, unter den Ordnungen wählen kann [Andere meinen, 
dass ein. Brahmane durch alle vier hindurchgehen müsse, Ap. II 
9, 21, 5 ;23, 3. 8; 24, 15J: der Schülerorden, der Haushal~~r
orden der Ascetenorden (bhikshu) und der Orden der Eremiten 
in de~ Wäldern (vaikhänasa)'. - 2) Gaut. 3, 3: ,der Haushal
ter ist die Quelle von diesen, weil die anderen keine Nachl~om
menschaft erzeugen'. 36: But the venerable teacher (prescl'lbe~) 
one order only, because the order of householders IS 
explicitly prescribed (in the Vedas) [Haradatta: the du
ties of a householder, theAgnihotra and the Hke, are freque~t~y 
IJl'escribed and praised in all V edas, DharmaQ~stras ~~d ItIl~a
sas. As therefore the order of householders IS exphcItly pre
scribed this alone is the order (obligatory on all 
III e n). 'But the other orders are prescribed only for those unfit 
for (the duties of) a householder. That is the opinion of t~e 
teachersJ. Vi. 59, 27. 28: ,Diese drei: der Student, der Eremit 
und der Ascet leiten ihre Existenz von der Ordnung der. Haus
halter ab. Desshalb muss ein Haushalter sie nicht nnt Ver
achtung behand~n, wenn sie ank?mlllel1 (an sei~l~lll ~ause ~ur 
richtigen Zeit um Almosen zu bItten) [d, h, dIe dreI an der en 
Ordnungen haben gegenüber der Haushalterordnung das R e c.~ t 
des Be t tel g a n g es]. Der Haushalter bringt Opfer dar, ubt 
Austeritäten, vertheilt Gaben; desshalb ist die Ordnung der 
Haushalter die erste von allen'; Bauel. II 6,11, 27. ~ 
3) Gaut. 11, 9: ,Der König soll die Kasten und. Ordnungen III 

Gemässheit der Gerechtigkeit beschützen, 10. DIe, welche den 
Weg der Pflicht verlassen, soll er auf denselben zurückführe~; 
29. 30. Männer von verschiedenen Kasten und Ordnungen, ehe 
immer pflichtmässig leben, genies sen nach ihrem To.de den Lo~n 
ihrer Werke, und in Folge des Ueberschusses Ihres Vel
die n s te s werden sie wiedergeboren in schönen Gegenden: . : ' 
die umgekehrt Handelnden verfallen in Unglück, indem SIe m 
schlechten Lagen wiedergeboren werden'. [Stellung des Rechts 
der Kasten und Ordnungen in Gegensatz zu der Büssungslehre, 
Gant. 19, 1]. - 4) Die HaushaltersteIlung wird ~iernach von 
den SlUras als elie Basis der gesammten soclal~n Orc~
nun g aufgefasst; sie hat vorzugsweise die Opfer zu l~Isten, d~e 
Subsistenz des ganzen Vollres aufrecht zu erhalten (mdem SIe 
auch im Bettelgang elie anderen Ordnungen zu ernähren hat), 

und für eHe Fortpflanzung zu sorgen. Der Haushalter wirclmit 
verschiedenen Ausdrücken bezeichnet: g:['ihin Vi. 67, 44; auch 
gtjhastha, Vi. 67, 31. 42; g:[,ihäQramin, Vi. 58, 1; g:['ihäpati, Y. 
I 97; ferner kutumbin Vi. 6, 38; auch Qälinas Baudh. II 7, 
12, 1 - Die Z w an g skI' a f t, unter der die Institution der 
Haushalterschaft (wie die der anderen Ordnungen) steht, ist 
zunächst die des D haI' mal' e c h t e s (die "Gerechtigkeit ce), 
cl. h. die unmittelbar oc1er mittelbar an vedische Satzungen 
anknüpfende sacrale Ordnung, deren Beobachtung im Jenseits 
Lohn, deren Verletzung Strafe bringt. ALer um dieser Gerech
tigkeit willen tritt in zweiter Linie der König als Schützer der 
Ordnungen wie der Kasten hinzu. 

An m. 3 [zu S.173]. (Die indische Theorie von den Rechts
quellen.) - Ich fasse hier in abgerissenen Sätzen die AufIas
sung 'der Sütras üLer die Quellen des Rechtes zusammen. 
1) Das d haI' m·a. a) Dieses ist der Oomplex der nach dem 
Herkommen geistliches Verdienst erzeugenden Acte, welches 
in alter Auffassnng nach der do ut des-Theorie erworben wird 
nach der späteren Brahmatheorie aber auf dasapürva, die 
endliche Befreiung, ausgeht; Ap. I 1, 1. Das Recht ist nicht 
etwa das als "Allgemeinwille" hingestellte ",Yollendül'fen", 
sondern das heilige Gesetz gilt als üLer den Menschen 
stehendes TllUnsollen, wofern sie hier und im Jenseits Lohn 
und Verdienst gewinnen wollen. b) Die Autorität für die 
Dharmapflichten sind die Rechtskundigen , die alten Exegeten. 
Die Autorität für diese Rechtskundigen sind allein die Ve den; 
Ap. I 1, 2. Der Lehrer ist der Beschüttler des Rechts; Ap. I 
1, 4, 25. c) Die Theorie vom geistlichen Vel'dienst in diesel' 
und jeller Welt gilt nur für die Zwiegeborenen (durch die Schule 
hindurchgegangenen Arier), Ap. I 1, 1, 5. Der Initiirte (in die 
Schule Eingetretene) lernt die heiligen Pflichten, dharma, Ap. I 
1, 1, 13, vom Lehrer, äcärya. cl) In gewissen Fällen (wenn 
seine Voreltern nicht initiirt waren) lernt der Schüler nicht 
den ganzen Veda, sondern (als das eigentliche 0 e nt l' u m d e l' 
R e c h t s 0 l' d nun g) nur die P fl ich t end es Hau s halt e l' s 
und die heiligen Formeln für die häuslichen Oeremonien, Ap. I 
1, 2, 7-9. e) Der devote Bettelschüler [die ganze Schüler
ordnung war auf das organisirte Bettelwesen gebaut; gebettelt 
wurde gewöhnlich bei den Hausfrauen] nimmt der die Gabe 
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weigernden Frau alles durch häusliche Feueropfer, Qrautaopfel' 
oder Gaben erworbene Verdienst, Ap. I 1, 3, 26, f) Geistliches 
Verdienst wird auch erworben durch die Beihülfe zu den sacra
len Handlungen: Sammeln von Opferholz , Kugagras, Blumen 
zum Opfer, Ap. I 1, 4, 23, durch das Lernen vom Lehret' auch 
ausser dem Veda, Ap. 11,5, 7. g) Als dharma (heilige Pflich
ten, insbes. Opfer, Vedal'ecitation, Ascese, Bussen, Gelübde 
u. s. w.) werden auch insbesondere flie Pflichten des Gaben
gebens u. dgl. bezeichnet, Vas. 6, 22. - 2) Gegenüber den sicht
baren geoffenbarten (Veda) Texten können theils fundirtes, 
theils nicht fundirtes Herkommen in Betracht kom
men, z. B. bei der Sitte, elen Schülern Salben zu geben, beim 
Vedalesen, Ap. I 1, 4, 7-10. Alle Vorschriften waren Ul'

,sprünglich in den Brähmal,las gelehrt, aber diese Texte sind 
verloren gegangen; ihre frühere Existenz mag inferirt werden 
durch den Gebrauch [d. h. der Gebrauch gewährt eine Prä
sumtion für sie]; das aber ist nicht erlaubt, wo die Beobach
tung einer Regel der smriti oder des Gebrauchs Vergnügen 
macht, Ap. I 1, 12, 6-13 [die Präsumti~n sprirht. dann daf~tr, 
dass es ein Abusus sei]. Handelt es SICh um elUen Confllct 
von Pflichten, so ist die vom Vecla aufgelegte die wichtigere, 
Ap. I 11, 30, 9. Es kann auch ein Gegensatz des Veda (Lehre 
von den Pflichten oder wodurch man geistliches Verdienst er
wirbt, - zusammen mit dem Brahmana) zu den sechs Angas 
(Kalpa-Sütras u. s. w.) d. h. den Regeln von den Riten, welche 
vorschriftsmässig zu vollziehen sind, stattfinden, Ap. II 4, 8, 
10-13. In Betreff des von den alten Weisen Erzählten muss 
man vorsichtig sein. Sie thaten bei Acten von Gesetzübertre
tung und Gewalt doch keine Sünde wegen der Grösse ihres 
Glanzes. Ein Mann der späteren Zeit muSs ihnen in jenen 
Acten nicht folgen, Ap. II 6, 13, 8 [ähnlich die griechische 
Frage, ob das massgebend sei, was von den Göttern die alten 
Sagen Nachtheiliges berichten]. Im Uebrigen ist das Herkom
men in Familien oder Gegenden [weltliche Regeln: Dharma
tautra] nur zu befolgen, wenn es der Lehre der Vedas oder 
Smritis llicht entgegensteht, Ap. n 6, 15, 1. Es ist schwer, 
das heilige Gesetz bloss aus dem Buchstaben des Veda zu ler
nen, Ap. n 11, 29, 13; leicht aber aus den In d i c a ti 0 n e n: 
Handeln nach dem einstimmig in allen Gegenden anerkannten 
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Benehmen der Männer der zwiegeborenen Kasten, die ihren 
Lehrern gehorsam gewesen sind, bejahrter Männer von gezügel
tel\ Sinnen, nicht dem Geiz ergebener, nicht heuchlerischer. 
Die übrigen Pflichten müssen von Frauen und Männern aller 
Kasten erlel'llt werden, Ap. II 11,29, 13-15. - 3) Man kann 
nach Vorstehendem die Quellen fles heiligen Dharmarechtes als 
Gesetz und Herkommen bezeichnen, aber freilich diese Aus
drücke in ganz anderem Sinne gebraucht als bei unseren jetzi
gen Begriffen von Gesetz und Gewohnheitsrecht. Die gesamm
ten heiligen Vorschriften sind von Au tor i t ä t e n auso'ehende 
Sätze, die man um des eigenen Heils willen befolgt. b So wie 
man sich ihnen gemäss in dem "Seinigen" auf eigene Gefahr 
schützt, so handelt man auch überhaupt auf die Gefahr des 
eigenen diesseitigen und jenseitigen vYohles. Haben die alten 
Weisen Böses (Eheuruch, Cm;tdäliheirath, Muttermord ) began
gen,' so sind das wegen der Schwäche des jetzigen Zeitalters 
Präcedenzfälle ohne Kraft, G. 1, 1-3., vYidersprechen sich 
Autoritäten gleicher Kraft, so kann man ihnen nach Belieben 
folgen, G. 1, 4. Man muss aber überhaupt sich nach Allem rich
ten, was Autorität hat: Wohlstand Verwandtschaft Geburt . " , 
BIldung, Alter muss geehrt werden, vor Allem aber heiliges 
YYissen als Wurzel des heiligen Gesetzes, nach ausdrücklicher 
Vedavorschrift, G. 6, 20 - 23 (Beispiel, wo eine ausdrückliche 
Vec1a- oder Qrutivorschrift den Smriti-Regeln gegenüber über
wiegt: G. 9, 23). Es ist aber in der Sütraperiode der uralte 
Standpunkt, dass die Geschlechter sich und die Ihrigen in quasi
völkerrechtlicher Weise in ihrem Rechte schützen, schon zu 
grossem Theile überwunden. König und Königsgericht be
schränkt sich nicht mehr bloss auf die animadversio der eige
nen im Königsimperium liegenden Angelegenheiten, sondern ist 
bereits zu dem allgemeinen Begriff der Ver w a lt u n g der 
Jü s t i z vorgeschritten. Die Justiz soll gehandhabt werden: 
a) nach den Veden, Satzungen des heiligen Gesetzes, den sechs 
Angas und dem Pudina, G. 11, 19; b) nach den nicht den 
heiligen Urkunden widersprechenden Gebräuchen der Gegenden, 
Kasten, Familien, - der Landbauer, Handelsleute Viehzüchter , , 
Geldleiher, Handwerker, G. 11; 20. c) Die gerichtliche, dem 
dharma entsprechende, Entscheidung ist zu geben nach Anhö
rung Derer, welche in jeder Klasse Autorität haben, übel' die 
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besonderen, .in ihrem engeren Kreise geltenden Regeln zu spl'e~ 
chen, G. 11, 22. cl) In Ermangelung von Bestimmungen niuss 
befolgt werden Das, worin wenigstens zehn wohlunterrichtete, 
cliscussionsgeübte, von Falschheit freie Brahmanen übereinstim
luen, G. 28,48. Eine Versammlung (parishad) besteht: 
aus viel' Vedagelehrten, Dreien aus je den drei (Haushalter-, 
Schüler-, Asceten-) Ordnungen, und Dreien dreier verscbiedener 
Rechtsinstitutionen Kundigen, G. 28, 4!:l. Bei deren Nichtvor
handensein ist im Zweifel die Entscheidung eines Qrotriya zu 
befolgen, G. 28, 50. Ein Qrotriya ist unfäbig, geschaffene We
sen ungerecht zu schädigen und zu begünstigen. Wer das hei
lige Gesetz kennt, erhält wegen diesel' seiner Kenntniss und 
Anhänglicbkeit an dasselbe mehr himmlischen Segen als andere 
rechtscbaffene Männer, G. 28, 51-53; er ist preiswürdig in 
diesel' Welt und gewinnt den Himmel in jener, Vas. 1, 3. In
dem das heilige Gesetz in den geoffenbarten Texten und der 
Tradition der vVeisen festgestellt ist, so richtet sich danach die 
Praxis"der Qishtas (der Verlangenslosen), Vas, 1,4-6. 
Vom heiligen Gesetz sanctionirte Acte sind c\ie, bei welchen 
kein weltlicher Grund wabmehmbar ist (also \clie erkennbaren 
weltlichen Motive der Qishtas haben keine Autorität), Vas. 
1, 7. e) Viele tausend pflichtwidrige vedaunkundige Brahmanen 
können keine Versammlung (parishacl ocler pauc) bilden. Sünde, 
die von Ungelehrten für Pflicht erklärt wird, fällt hundertfach 
vel'grössert auf die Erklärenden, Vas. 3, 5. 6. Das von drei 
oder vier gelehrten Brahmanen Ausgesprochene ist als heiliges 
Gesetz anzuerkennen, nicht das von tausend Vedaunkundigen, 
Vas. 3, 7. Geistliches Verdienst erzeugende Acte und im Arier
lande anerkannte Gewohnheiten sind allenthalben autoritativ, 
nicht aber die Gewohnheiten von Gegenden, wo entgegengesetzte 
Gesetze gelten, Vas. 1, 10. 11. Religiöse Acte, welche in den 
drei Veden bewanderte und im heiligen Gesetz gelehrte Männer 
[ die Exegeten] für gesetzlich erklären, haben für den Handeln
den und Andere reinigende Kraft, Vas. 1, 16. f) Man u hat 
erklärt, dass die Satzungen der Gegenclen, Kasten, Familien in 
Ermangelung geoffenbarter Texte befolgt werden mögen, Vas. 
1, 17. Namentlich sind die Bestattungsriten nach den Volks
sitten und dem Urtheil der Frauen einzurichten, Baudh. I 5, 
11, 26. Qishtas sind die Brahmanen, in deren Familien das 
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Vedastudium erblich ist, Vas. 6,43. Das heilige Gesetz ist in 
jedem Veda gelehrt, Baudh. I, 1, 1, 1. 2. Die Tradition (Smriti) 
steht an zweiter Stelle (Werke, durch welche die Erinnerung 
der l;Ushis erklärt wird), Baudh. I 1, 1, 3. An dritter Stelle 
steht die Praxis der Qishtasd. h. fehlerlos lebender, im Veda 
völlig Gelehrter, Bauclh. I 1, 1, 4. 5. Fehlen sie, so hat die 
Versammlung von Zehn (parishad) die bestrittene Gesetzesfrage 
zu entscheiden, Baudh. I 1, 1, 8. 

An m. 4 [zu S. 410J. (Das Umpissen des Sklaven.) - Bei 
diesel' Gelegenheit möge es mir gestattet sein, noch eines an
dem "B a nn es" Erwähnung zu thun, in den man einen Sklaven 
einschliessen konnte. - Es giebt eine in mannigfacher Gestal
tung auftretende Art, Jemanden für irgend welchen Zweck in 
einen bannenden Kr eis einzuschliessen. Ich habe dies hier im 
Uebrigen nicht weiter zu verfolgen. Nur eine, recht unanstän
dige, Gestaltung sei hervorgehoben. Sie datirt offenbar aus 
Zeiten, wo die Vorkehrungen gegen das Entlaufen der Sldaven 
noch sehr mangelhafte waren. Schloss man ihn ein oder band 
man ihn an, so konnte man ihn in manchen wünschenswerthen 
Richtungen nicht arbeiten lassen. Gestattete man ihm unge
hinderte Bewegung, so eröftilete man ihm selbst die Möglich
keit des Fliehens. Gegen solche Fluchtversuche nun griff man 
zu dem Mittel eines d ä m,o n i s c h e n Ban n e s. Man umpisste 
ihn. Pärask. III 7, 1 ,das Umpissen des Knechtes. 2. Wäh
rend er schläft, soll der Herr in das Hom eines Thieres seinen 
Urin lassen und links herum [also nach der ungünstigen Seite, 
während rechts herum Günstiges bedeutet] dreimal umhergehen 
mit dem Spruch:. "von dem Berge, von der Mutter, von der 
Schwester, von den Eltern [Vätern?J, von dem Bruder, von 
den Freunden mache ich Dich los. 0 K ne c h t, Du bis t 
umpisst, wohin wirst umpisst Du gehen? 3. Wenn 
er sich umhertreibt [also wenn er bereits ein fugitivus ist], lege 
man ein Waldfeuer an und opfere, u. s. w., mit dem Spruche: 
"der flackernde, 0 Du flackernder, der Du entkommen aus 
In d I' asS c h li n ge, möge Dich binden mit Indras Fessel und 
Dich, einen Andem entlassend, zu mir führen". 4. So wird er 
ruhig'. - StenzleI' [in seiner Ausgabe, zu diesel' Stelle J )veist 
darauf hin, dass bereits Grimm die Stelle von Petronius citirt 
habe, die auch Forcellini im Lexikon v. circu1l1mingel'e angiebt: 

L 6 ist, Altarisches ius gentium. 37 
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Petr. fr. Trag. 57 Burm.: ,si circumminxerit illum, ne
sciet, qua fugiat'. Die formelmässige Uebereinstimmung 
dieses spätrömischen mit jenem indischen Zeugnisse' ist im 
höchsten Grade auffallend. Man meinte offenbar, den Gefange
nen - d. h. den in Indras, des lüiegsgottes, Schlinge Stecken
den, den man, wenn er schon entsprungen wal', durch Opfer 

t auch wieder zurückholen zu können wähnte, - durch jene Um
gebung mit einem sinistren Banne vor dem Entlaufen bewahren 
zu können. Der Gefangene wird damit von seiner Heimath 
(dem Berge), seinen Verwandten und Freunden gelöst. Er 
"weiss nicht mehr, wohin er sich wenden soll". - Auf den ersten 
Blick hat die Annahme etwas Befremdencles, dass eine, an so 
ganz entfernten Orten in so weit auseinander liegenden Zeiten 
auftretende, wenn auch ganz gleiche Sitte in historischer Conti
nuität in den betreffenden Völkern fortgetragen sein sollte. Aber 
wenn wir, nach dem oben im Text Gesagten, bei Indern und 
Griechen in Betreff des Waschwassers dasselbe Wort fortleben 
sehen, 'wenn wir mit diesem wie mit den römischen malluviae 
und pelluviae sacrale Beziehungen, - sei es au~h bei den drei 
Völkern in noch wieder von einander abweichender "Yeise -
sich verknüpfen sehen, ist da die Zähigkeit der Arier in der 
Festhaltung alter Bräuche in jener Handhabung des W asch
wassers etwa weniger wunderbar zu nennen, wie in der hier 
fraglichen Festhaltung des um den Gefangenen zu ziehenden 
Bannes? 

Anhang. 

Vergleichende Rechtswissenschaft und 
altarische Rechtsgeschichte, 

I. 

Ieh knüpfe an das oben in den §§ 2 und 3 Gesagte an, 
- 'Während unsere Rechtswissenschaft bisher ihren Gesichts
kreis sich geflissentlich sehr eng gespannt hatte, um innerhalb 
desselben um so mehr in die Tiefe zu dringen, hat sich in 
neuester Zeit ein Drängen nach Erweiterung des Horizontes 
bemerkbar gemacht. Es ist für nöthig erklärt worden, dass 
alle Rechtsgestaltungen des Erdballs, so weit man derselben 
überhanpt noch habhaft werden könne, gesammelt und der wis
senschaftlichen Prüfung unterworfen werden müssten. 

Zunächst also handelt es sich um die Zusammentragung 
des Materials durch juristisch geschulte Hände. In dieser Hin
sicht ist es durchaus dankenswerth, dass in der Zeitschrift für 
vergleichende Rechtswissenschaft ein Organ geschaffen worden ist, 
in welchem in bequemer Weise vereinigt man Das zur Hand hat, 
was sonst schwer zu überblicken sein würde. Die Theilung der 
Arbeit in der VIissenschaft fordert, dass, da nicht Jeder Jedes 
überschauen kann, einzelne Männer sich der Mühe unterziehen, 
aus den entlegensten Winkeln der Erde zusan1lnenzuschliffen, 
was irgend sich über die Rechtsordnung, sei es auch der nied
rigst stehenden Völkerstämme , sicher feststellen lässt. Solche 
Arbeit des Zusammenschaffens ist höchst verdienstlich, und es 
wäre gar nicht nöthig, dass Kohler, indem er uns mit dem 
Entlegensten bekannt macht, sich selbst das Verdienst seiner 
Mittheilullgen schmälerte, indem er so oft denselben das Prä-

37* 
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dicat "bekanntlich" beifügt, als bedürfe es der ~Iittheilung 
eigentlich gar nicht mehr. Dass durch solches Gemeinlnmdig
machen des grossen Stoffes einem Bedürfniss unserer Wissen
schaft abgeholfen wird, mögen schliesslich' doch wohl nur We
nige läugnen. Wofern Kohler diese Anerkennung mit den 
'Worten acceptirt (VI 425): "Der Kampf um die ethnologische 
Jurisprudenz ist ausgekämpft, und die principielle Berechtigung, 
ja das principielle Bedürfniss derselben muss als definitiv fest
gesetzt angenommen werden. Die Universalrechtswissenschaft 
erweitert eminent uiJseren Horizont und vertieft den Einblick 
in das Rechtsleben" , - wird man ihm durchaus zuzustimmen 
haben. 

Aber die vergleichende Rechtswissenschaft erhebt auch den 
Anspruch auf den Besitz einer eigenen wissenschaftlichen Me
thocle. Prüfen wir das darüber von ihren Hauptvertretern Ge
sagte. Bernhöft I 3 ff. hebt zunächst die in mannigfachen 
Punkten hervortretenden geschichtlichen Zusammenhänge in den 
Rechten des indogermanischen Stammes hervor, und fügt dann 
S. 33 hinzu: "Aber nicht jede Analogie berechtigt zur Annahme 
von Urverwandtschaft oder Rcception. Unabhängig von einan
cler entstehen sehr oft bei verschiedenen Völkern ähnliche Nor
men. Es giebt gewisse He c h t sb i I cl U 11 gen, die ein erb e
stimmten Culturstufe eigen sind, und auf derselben 
bei allen Nationen in irgend einer Gestalt wiederkehren' andere , , 
die ebenso selbständig durch gewisse Beclürfnisse oder Lebens
verhältnisse erzeugt zu werden pflegen"; S. 37. 38: "Die Auf
gabe ist: die Re c h ts i d e e, die in allen Rechtssystemen, alten 
wie neuen, rohen und entwickelten, verkörpert ist, aufzusuchen". 
-- Der Satz, dass das Recht das Pl'oduct einer bestimmten 
Culturstufe sei, den schOll Bachofen (der "Altmeister" der ver
gleichenden Rechtswissenschaft) ausgesprochen hatte, ist dann 
von Kohler besonders eifrig verfochten worden. NI. E. ist 
dieser Satz nur halb richtig, also als Allgemeinheit ausgespro
chen unrichtig. Das Recht ruht auf ganz verschiedenen Fac
toren. Nach der im Obigen gegebenen Darstellung ist den 
Ariern der ältere Factor ihrer Rechtsordnung ihr religiöser 
Glaube an gewisse höhere Mächte gewesen, später hat sich den 
südeuropäischen Ariern eine ganz andere "Rechtsidee" unter
geschoben, die des bürgerlich-weltlichen Rechtes; und doch sind 
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eine grosse Anzahl von Institutionen unter beiden ganz ver
schiedenen Rechtsideen in zweifelloser Geltung gewesen. Unter 
der Herrschaft der bürgerlich - weltlichen Rechtsidee aber ist 
doch das Recht keineswegs lediglich durch gewiss'e Culturstufen 
gebildet worden. Das Recht, welches die populi sibi ipsi con
stituunt, ist zu einem wesentlichen Theil nicht Culturproduct, 
sondern Resultat einzelner geschichtlicher Macht - Thatsachen. 
Die Völker sind, auf Grund der souveränen Freiheit ihres 
Rechtswillens , die Herren ihrer Geschicke. So wie sie aber 
dann einmal eine gewisse Ordnung gewählt haben, so bewegt 
sich ihr Recht in der dadurch indicirten Richtung unerbittlich 
weiter, mag die Cultursufe sein, welche sie wolle. Aber die 
Völker sind auch noch in anderer Beziehung die Herren ihrer 
Rechtsgeschicke. Sie können Verkehrtes gewollt haben, können 
durch Nachlässigkeit in vYaffenschwäche verfallen sein, so class 
sie von anderen Völlcern unterjocht werclen. Dann fallen sie, 
m~gte ihre Cultur noch so hoch stehen, unter die Herrschaft 
eines ancleren, oft gerade niedriger stehenden, Rechtes. Das 
byzantinische Volk war das höher cultivirte, uncl ist doch unter 
clas türkische Recht gebeugt worden. Die Griechen waren elen 
Römern in Cultur weit überlegen, und mussten sich doch den 
Bestimmungen des römischen Pl'ovinzialstatthalters und der sub
sicliären Geltung des Rechts der urbs Roma fügen., Ueberhaupt 
die grossen Weiterbewegungen des Rechtes werden verursacht 
zum wesentlichen Theil durch politische Machtentwicklungen, 
nicht durch Culturzustände. 

Doch aber ist der Satz, dass das Recht das Product be
stimmter "Culturstufen" sei, zum Theil richtig. Indess leidet 
er an zu grosser Allgemeinheit, ebenso wie der andere, dass 
man die "Rechtsidee" der verschiedenen Rechtssysteme aufzu
suchen habe. Unter Culturstufe kann man Alles und Jedes, 
und doch hinwiederum nichts Bestimmtes fassen. Es genügen, 
um sich die Einwirkung der Culturzustände auf die Gestaltung 
cles Rechts klar zu machen, doch nicht solche allgemeine Aus
sprüche, wie sie Bachofen giebt (Ant. BI'. I 204, 113). "Der 
Mensch ist stets derselbe, in jeder Zone"; "die V{ ahrheit des 
Worts, dass Alles auf Erden nur in Zusammenhang, Nichts in 
Isolirtheit auftritt und begreiflich wird". Sollte es elenn nicht 
möglich sein, die Einwirkungen der Cultnrentwicklung auf die 
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Rechtsgestaltung in ihre einzelnen Eleinente zu zerl~gen, . und 
genau in jedem Punkte festzustellen, wie Ursache und Wirkung 
in einander greifen? In dieser Hinsicht ist die Kritik 1) nicht 
in der Lage, bereits grosse Resultate anzuerkeimen. Und doch, 
dächte ich, lägen die Mittel, mit deren Verwendung die Auf
gabe allein zu lösen ist, nahe genug. 

Es handelt sich darum, die a11 g e m ei n- m e n s ch li c h e n 
EI e me n tein den verschiedenen, rohen wie ausgebi1cleten, 
Rechtssystemen der Völker scharf auseinanderzulegen. Nicht 
mit Hülfe naturrechtlicher Schlagworte, sondern mit derselben 
phrasenlosen Akribie, mit der die classischen römischen Juri
sten das ihnen vorliegende Material zergliedert haben. Ich be
merkte schon oben, dass die eigentliche Grossthat der römischen 
J ur~sten die wissenschaftliche Entdeckung und Handhabung der 
RatIOnen gegenüber dem positiven Rechtswillen sei. Hat dies 
dem römischen Rechte die geistige Klarheit gegeben, ·so muss 
es auch die Kraft haben, in den grossen wirren Stoff des Rech
tes aller Völker der Erde Licht zu bringen. Wir haben, wie 
ich es oben kurz charakterisirte, nach den fünf Rationen (mehl' 
a~s diese fünf wird es nie geben) das Allgemeim*enschIiche in 
chesen Rechtsordnungen festzustellen. Also wir haben die Rechts
schemata zusammenzuordnen , die sich nach diesen Rationen 
als "verwandt" herausstellen. Wir haben in dieser Hinsicht 
vorzugsweise folgende Hauptpunkte zu constatiren. Welche Völ
ker leben nach s. g. Mutterrecht, welche (mit Anerkennung von 
Zeitehe und Sklavinnenehe) nach Patriarchat, welche nach Pa
rentalrecht ? Wie schliessen sich auf Grundlage dieser ver
schieclenen sex u eIl e n 0 I' d nun gen die Geschlechter zusam
men, und wie werden die Verwandtschaften gerechnet? Wie 
formirt sich innerhalb der zusammengeschlossenen Geschlechter 
und Verwandtschaften das Rechtsschema der Blutrache in den 
einzelnen Völkern zu geschichtlich eigenartig gestalteten Insti
tutionen? - Weiter ist zusammenzustellen, wie sich in den 
einzelnen Stämmen der Menschheit die Be w affn un g organi
sirt; nicht bloss mit welchen Waffen man kämpft, sondern wie 
Bewaffnungs - Recht und Pflicht an gewisse Geschlechter, an 

1) Kohler erklärt diese gern annehmen zu wollen (VI 427): "allerdings 
thut hier, wie bei jeder Erfahrungswissenschaft, tüchtige Kritik Noth". 
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Männer- oder Frauen-Truppen gebunden wird, wie sich die 
Häuptlingsrechte feststellen, aber auch wie sich aus dem Ge
brauch der Waffen der Begriff des Kriegserwerbes und insbeson
dere der der Sklaverei entwickelt. - Ein gewaltiges Feld der 
Untersuchung bietet sodann die Frage, in welcher Weise sich 
in den Völkern die die noth,vendigen Lebensbedürfnisse schaf
fende Ar bei t ordnet; ob sie vorzugsweise den Frauen oder den 

, Männern aufgelegt wird; ob sich aus der Männerarbeit bestimmte 
erbliche Arbeitsstände entwickeln; ob das Erarbeitete zu einem 
unter den (durch die sexuelle bezw. durch die kriegsmässige 
Organisirung gegebenen) Vorstehern vereinigten Gemeingut der 
Familien oder Geschlechter wird; ob auf Grund dieses Gemein
o'utsbeoTiffs in Betreff eines verschleuderten Gutsstückes die 
b b 

Familien oder Geschlechter ein (in den mannigfaltigsten For-
men auftretendes) Retractrecht erlangen. - vI' eitel' ist zu ver
folgen, wie sich in die zunächst die Völker beherrschende Natu
l'alwirthschaft nach und nftch die Kenntniss, der Besitz, die Ver
wendung des Edelmetalls eingedrängt hat, wie dadurch neue 
Verhältnisse und Bedürfnisse erzeugt, die Lebensweise der Völ
ker einem allgemeinmenschlichen Umgestaltungsprocess unter
worfen worden sind, und insbesondere der Kauf seine welt
beherrschende Bedeutung erhalten hat. 

An die Verfolgung der allgemeinmenschlichen Triebkräfte 
zur sexuellen, kriegsmässigen, arbeitsmässigen, verkehrsmässi
gen Organisation der Völker reiht sich die Frage, unter wel
cher höheren zwingenden Macht sie sich in Betreff diesel' Orga
nisationen stehend denken. In diesel' Hinsicht werelen wir die 
Völker in Gruppen nicht bloss nach denjenigen Rechtsicleen zu 
ordnen haben, die meine obige Darstellung der arischen Ent
wicklung vindicirt hat. AusseI' den Rechtsideen der mittelbar
göttlichen Offenbarung (Dhanna, Themis, Fas), der bürgerlich
weltlichen Normengestaltung und des auf seine Rationen zurück
geführten Rechtswillens, werden wir noch zwei andere Rechtsideen 
zur Gruppirung aller Völker nach der Rechtsquelle zu verwen
den haben. Einerseits die Auffassung des Rechts als Product 
direct-göttlicher Offenbarung. Auf der anderen Seite aber wird 
für die rohesten Völkerzustände auch wohl noch ein anderer Be
griff der Rechtsquelle anzuerkennen sein, den man den quasi
instinctuellen wird nennen dürfen. Das, was wir bei den Alt-
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ariern als deli .nrsprüngIi~hsten Begriff 'erl~annt haben, das l.lita, 
an das' der' Dharma-Themis-Fas-Begrifi" erst angeknüpft wird, 
~st schon ein vergeistigter. Er wird bereits auf eine göttliche 
Pote~z . die ewige Ordnung des VaruI;la, zurückgeführt. Es 
scheint' dass wir uns für gewisse sehr niedrigstehende Völker
gruppe~ diesen Begriff auch noch von jenet: gött:ic~en Potenz 
entkleiden müssen. Dann bleibt eine RechtsIdee ubng, wonach 
die Rechtsordnung in halber Unbewusstheit aus instinktartigen 
Trieben, unter Beihülfe des Zwanges von Fetischen, sich glie-

. dert. Ob solche Zustände als Degeneration oder als Rest :ler 
Anfänge der Menschheit anzusehen seien, bleibt dabei noch ellle 
offene Frage. 

Weiter hat man die Völker, die man sich zunächst nach 
den Elementen der realen Naturordnung und der national von 
ihnen anerkannten Rechtsideen zu gruppiren hat, auch nach 
den Gesichtspunkten zu ordnen, wie in ihnen der Humanitäts
gedanke lebendig geworden ist. Vorzugsweise ist hier die al~

gemeinmenschliche Geltung des Gastrechts zu verfolgen.. Wu' 
sind noch weit davon entfernt, dass die Recht~vergletchung 
hierüber einen einigermassen zufrieden stellenden Ueberblick ge
währte. 

, In ungemeinem Umfange breitet sich für die rechtsverglei
chende Methode das Gebiet des voluntaren Elementes aus. Also 
Alles was in den verschiedenen Völkern bei den zunächst ge
gebe~en Elementen der realen Naturordnung unc~ .den. verschie
denen jeweils bestehenden Rechtsideen (der quasl-ll1st~~ctuel.len, 
der direct-divinen, der mittelbar-clivinen, und der burgerhch
weltlichen, der rationellgerechtfertigten Norm) der Feststellung 
durch den Individualwillen überlassen wird. Hier ist das von 
der vergleichenden Rechtswissenschaft zu verarbeitende Material 
geradezu überreich. Also die Verfolgung des Ausbaus von 
Kauf, Miethe, Anvertrauungsverhältnissen, strengem Schuldrecht, 
Bürgschaft, Pfand u. s. w. u. s. w, durch die V?lker hi~durch. 
Es wartet unser in dieser Richtung eine gewaltIge ArbeIt. 

Die fünfte Ratio, das Opportunitätselement , tritt in elen 
älteren Zuständen der Völker weniger hervor. Haben aber 
dieselben erst den Standpunkt des bÜrgerlich-weltlichen Rech
tes voll oder auch nur erst theilweise erreicht, so wird er immer 

585 -

wichtiger. Jv, er ist derjenige, an den man in den Aufgaben 
der s. g. legislation comparee gerade zuerst herangetreten ist. 

. Mau kann hiernach zusammenfassend sagen, dass der 
Rechtsvel'gleichung, als mit eig ener w is sen s c h aftl iche l' 
Met h 0 d e operirenden Theiles der gesammten Jurisprudenz, 
hohe und wichtige Aufgaben harren 2). Man kann auch an der 
Stellung dieser Aufgaben Nichts aus dem Grunde kürzen wollen, 
dass in manchen Richtungen sich schon mit Sicherheit voraus
setzen lässt, es werde die volle Lösung der Aufgabe wegen 
Mangels zuverlässigen Quellenmaterials unmöglich sein . 

11 

Nach Vorstehendem ist es, neben der Arbeit der Herbei
schaffung des gesammten Stoffes, die selbständig-wissenschaft
liche Aufgabe der Rechtsvergleichung, die sämmtlichen Rechts
schemata nach ihrer ra ti 0 ne 11 e n Verwandtschaft zusammen
zuordnen , und damit erst den vollen Inhalt der einzelnen 
Rechtsschemata zum Vel'ständniss zu bl'ingeIl. Dagegen halte 
ich es für ein irriges Unternehmen, die bei verschiedenen Völ
kern sich ergebenden rationellen Verwandtschaften nun auch 
gleich zu geschichtlichen Verwandtschaften stempeln und daraus 
dann allgemeine Epochen der Rechtsentwicklung der ganzen 
Menschheit oder der" Uni vers al re ch t sg e s c h ich t e" machen 
zu wollen. So halte ich es nicht für zulässig, dass, wenn sich 
in weit auseinanderliegenden Völlcern ähnliche Rechtsgestaltun
gen finden, - selbst angenommen, dass man sie unter den ver
einigenden Gesichtspunkt desselben Rechtsschemas bringen darf, 
- man nun einfach vom einen Vollm zum anderen zu springen 
und beide Gestaltungen für historisch zusammenhängend zu be
handeln berechtigt sei. Ich will einige Beispiele geben. Wenn 
Kohler (VI 404) in der oben (§ 15 Not. 8) besprochenen Stelle 

2) Diesen Aufgaben steht in der Sprachwissenschaft Das gleich, was die Auf
sucbung der zwischen d~m indogermanischen und den nichtarischen Sprachsyste
men bestehenden gemeinsamen "Pl'incipien" oder "Typen" genanllt wird 
(s. g. all g e me i n e Sprachwissenschaft). Die Hertlbernahme diesel' Terminolo

gie auf die Jurisprudenz ist nicht möglich, weil die Ausdrücke "Princip" und 
"allgemeine 'Wissenschaft" [z. B. "AlJgemeines Staatsrecht"] bei uns schou in 
festem Besitze stehen. 
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f' ,', 'Ueb~rrest der liralten Promiscuität finc1et, 
des Apastamba emen 'h I' en Punkt aber auch wenn er be-

I 'ch schon an SIC (leS " 'h' to 
so lä,-,gne I '1 ' 1 falls dessen sprungweIse IS -
reclitigt wäre, würde 1C:1 dlOC 1 le( ~l~a~negern und unserem überviel 
rische Oombination mit (en ,USf~'( l"ssighalten 3 ), _ Man 

, .' ae noctls ur unzu a 
besprochenen lUS pllm, U b . ahl Ider Völker bestehen-r 'der bel der e erz G 
wird allen mgs m '1" o'enommene eheherrliche e-
den Ehe insbesondere (he (allnbanb ennen dürfen, Aber ich 

'u ein Rechtssc ema n , l' 
walt des IVJ.annes '1' S c he 111 a nun gleich mit (er 

'h f'" uläsSIg ( Ies 
halte es mc t ur z , 't' des Mundiums oder der ma-
speciell arischen Ins tl t u Ion d ein Moment universaI-
nus zu identificiren , und daraus atnn

1 
lllen 4) _ Es kommt 

t '11 g zu en ne 1 ' 
historischer Rechtsen WIC c un , 'f It' 'sten Weise vor, dass eine 

V"ll . in der manmg a Ig 1 fi ',t in allen 0 cem f ' bestimmte Zah XlI 
1\,1 1 hl von Fällen au eme 1 ' 

gewisse me ll'za "t 'h dann auch woh ellle 
, I hen Völkern Zelg SIC 'H T 

wIrd, n ma~c, hl der leicht eine gewIsse el Ig-
Vorliebe für eme elllzeine Za , h 1 I' Heiligkeit hie und da 

, "d ,"elche Anna me (e , ' 1 't beIgelegt WH " '. fl. t Es slll(l Ja Cel f d s andere sIch fOI tp anz , 
von einem Volk au a B He Zahl drei oder sieben 

S 1 ngen des z ,an ( «( , A ht schon oft amm u ' '1 Aber dasS nun (he c -
, Angeknüpften veranstaltet WOHl en, eI'gentlichen ius naturale (wie 

1 'h ie nicht zu c em 1 
zahl, wenng elC s " , . 1 'echtshistorische Bec eu-
das Mutterrecht) gehöre, eme UlllVelSa I 

, d r Ans c b n u u n g ge-, d' frllhere [indische] Zelt e " 
3) Hiernncb schemt le .. , fi det dass niimhch die 

" , h noch bei Naturvolke! n n , 
huldigt zu haben, wel:~,e SIC Ehemanns ausgeliefert wird, wes s haI b denn 
Braut der ganzen Famlhe des S t " u e n die Verwandten des Mannes 

t' lischen amI 'd ' 
auch bei man c h e n ans 1 a 'd i\'1 ne allein Uberantwortet wu' , e111 

d" f bevor sie em r an r 
der Frau beiwohnen ur en, I' tor i s c h auf eine ehema Ige 

, , ' a e no c t i s, welcher 11 s 
Fall des 1 u s pli m " 't t" 

ethnische Promiscuität zurucklel e" dohne manus, mit Mun-
T 1 die Ehe mIt manus un 

4) Kohler Zeitschi', 'I 32" ,,, 'b d aermanischen Rechte 
, ' 'ht l' Im romlsc en un " 

dium und olme i\[undlUm Ist ~lC n~ t ein e n n iv e l' s a I his tori s ehe Er-
d n die Z we IU n gis , ' t Zusammen-vertreten , son er d 'Ililterrecht im mmgs en d 

't d m Vater- un " I tt ' scheinung, welche ml e , , ," glich eine Ehe nach i\ n el-
h us Ist u 1 s P 1 U n bl 'bt 

hang steht: Die Ehe 0 ne ~~~ 'd 'rUnglichen Familienbande el 
'F ollig m em lllSP h .. h t bei welcher dIe rau v , , 'ht Erst mit dem e emann-,'ec " , , ihren Verband lunemzle , 

d dnher auch das Kll1d m b d 'hl'el' Verwandtschaft heraus-un " d Ver an e I 
lichen mundium wird die Frnu aus em d sei n er F ami I i e zU Ei gen, 

sie wird dem Ehemann un " 
gezogen, S 1 ,'tt um Vaterrecht gegeben, 
und damit ist der ei'ste c Itl z 
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tung haben sollte, werden wir Bachofen (Ant. BI'. I 113, II 
75 ff,) entschieden abläugnen müssen 5), 

Die meiste Anerkennung von diesen universalrechtsge
schichtlichen Theorien hat die Bachofen'sche Lehre vom "Mut
terrecht" gefunden, Auf sie habe ich in diesem Buche genauer 
eingehen müssen, weil sie deli Anspruch erhebt, auch das in 
dem frühesten indogräcoitalischen Alterthum Bestehende in sich 
zu fassen, welches in wichtigen Ueberresten selbst den histori
schen Zeiten zugetragen sein soll, Ich habe bei meiner Unter
suchung des indogräcoitalischen Alterthums in dem arischen 
Rechtsbau durchaus keine Spur des .Mutterrechts zu finden ver
mogt, Zu dem Vielen, was in Abweisung dieser Mutterrechts
lehre im Vorstehenden vorgekommen ist, habe ich hier schliesslich 
noch, eine Reihe von anderweit zur Sprache gekol11menen Punkten 
beizufügen, Ich erkenne an, wie ich oben bereits ausgeführt 
habe, dass in dem Mutterrecht, soweit sein Bestand sicher con
statirt ist, eine wichtige und merkwürdige Erscheinung vor uns 
liegt, die durchaus noch nicht völlig aufgeklärt ist, Aber aus 
Dem, was wir darüber wissen, gleich den Schluss ziehen, dass 
wir in ihm die Ueberreste der ursprünglichen Zustände der 
Menschheit noch vor Augen hätten, heisst eine völlig unbewie
sene Behauptung aufstellen, Die Ursprünge der Menschheit 
sind in eine Fülle von Geheimnissen gehüllt, Wir wissen nicht, 
wie alt der Bestand der Menschheit, wie die Verbreitung ihrer 
Rassen zu denken ist. Viele dieser Geheimnisse werden viel
leicht nie gelöst werden, Jedenfalls jetzt schon den Schleier 
mit der, doch im Grunde recht ärmlichen, Formel vom .Mutter
recht für gehoben zu erklären, mag man Vermessenheit nennen 
dürfen, Ich meinerseits habe auf diese Frage nicht weiter ein
zugehen, Ich erkläre, über diese urältesten Zeiten nichts Siche-

5) "Die gleiche Betrachtungsweise der Achtzahl in Ost und West, ihre 
allerwärts gleiche Anwendung und gleichartige DnrchfUh
run g gehört nicht zu jenen Erscheinungen, welche in der Anlage der Men
schennatur wurzeln und desshalb bei den verschiedensten Völkel'll einen selbst

ständigen Ursprung-nehmen können; sie ist. vielmehr das Ergebniss ein er 

C ul tu l' f 0 I' t p f I an z n n g, die von einem bestimmten Mittelpunkte ausgeht und 
dnrch Wanderungen oder eine jener tausenderlei Berührungen und Wechselwir

kungen der Völker anf einander vermittelt wird '. Die Universalität des 1><XVTC< 
Q>:TW bleibt besteben" . 



r'>SS 

res zu wissen. Ich habe mein Auge auf den arischen Stamm 
gerichtet und auf die Zustände, die uns in ihm als die ältesten 
entgegentreten. Darin aber ist nirgends etwas vom .Mutt~lTec~t 
zu finden. Wie noch in den späteren Zeiten, wo diß Aner nllt 
dem Mutterrechte in Berührung kommen, immer gleich ein Aus.:. 
druck der Befremdung über solche merkwürdige Ordnung bei-

gefüot wird 6) so stehen auch schon die ältesten Fundamente 
b' l' 1 "E' . 1 t . der arischen Ordnung zu den "mutterrecht IC len mrlc 1 ungen 

in "Widerspruch. Das Centrum der arischen Religion ist gerade 
die Deificirung des zeugenden Mannes [Dyaus pitä janitä, Z8V[; 
'lCC(7;~(! 'Y8V8'C~(!, Diiovis pater genitor] neben der gebä:'enden 
Frau [P-!,ithivl, eHe Mutter Erde, Demeter] 7). D~nach 1st d~n 
Altariern die Grundinstitution ihres Rechtes dIe Ehe. Siß 
schliessen dieselbe in der Eheformel [,Dyaus bin ich, P-!,ithivl 
bist Du'] gleich an jenen Dyaus-p-!,ithivI-Glauben an. Danach 
wird den aus der Ehe entspringenden Kindern cler Vater und 
die Mutter gleichmässig zu den das Obsequium heischenden 
Personen. Es stellt sich gleich hinter das Gebot der Götter
verehrung das zweite der Elternverehrung, uncl daraus ergiebt 
sich die conforme Beurtheilung des Vater- uhd des Mutter
schlägers, des Vater- und des Muttermörders als des .grauen
vollsten Verbrechers. Als Folgerung aus dem ObsequllUl1 er
giebt sich der Manencultus gegen Vater, Gros~vatel',. Urgros~
vater' Mutter Gl'ossmutter, Urgrossmutter. WIeder hIeraus ehe 

" ,I" Berechnung der Verwandtschaft 'lC(!O[; 'lCfX'C(!O[; und 'lC(!O[; [tl)'C(!O[;. 

6) Als solches Fr emd art i g e fUhren die Griechen anch an, dass, wie die 

Lykier "sich nach der Mutter benennen" (Mutterrecht S. 1), so bei den Lokrern 

(lIlutterrecht S. 309) "allel' Ruhm und Glanz der Abstammung von den Frauen 
und nicht von den Mällnern ahgeleitet wird, und fiir adlich nur die aus den 

s. g. hundert Häusern gehalten werden". , . 
7) Danach wäre es geradezu ein "Tiderspruch, wenn die altpelasgl

sc h e n Attikabewohner, die doch Z e usa nb e te I' waren, Verehrer des l\Iutter

rechts [was Bachofen aus der Erzählnng schliesst, dass die Fra.uen eh~~nal d~s 
Stimmrecht gehabt hätten, S.41] gewesen wären. - Dem Altaner gehoren die 

Deificationen der Begriffe von Erzeuger und Gebärerin nothwendig zusammen. 
Danach werden Dyaus nnd P~'ithivl zu einem einzigen Compositum zusammen

geschmolzen. Sie heissen zusammen: "p i t a m a t a (Vater l~nd M.utter), \'.~ a v.r d l~ 
und l' ta va t, Beschlitzer des :t:ita, Dessen, was Reeht 1st, die Beschutzel der 
ewig~n Gesetze" (M. lI11Uler, Indien S. 134). Man kann nicht präciser den Grund
gedanken des Par e n ta 11' e c h t s als der Basis der Rechtsordnung aussprechen. 
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Und in der Stellung des Mannes und der Frau, als gemein
s~~er Vorsteh~r des Hauswesens, sind gleichmässig ihre ver
emigte "Hausp.nest:rschaft, wie ihre gemeinsame Verfügungs-
macht uber ehe Kmder gegeben. . 

Da~ All:s steht in. so ei~fachem, klarem Zusammenhang, 
e~ erW~Ist SICh so deutlIch als arische Grundanschauung , dass 
WIr, SeItdem überhaupt die Altarier bestanden, diese ihre An
schauungen für durchaus unvereinbar mit einem einseitigen 
Matriarchat oder Patr~archat erklären müssen, Und dem ent
spricht es denn auch, dass sich Alles, was als Beweis für das 
Mutterrecht aus dem indogl'äcoitalischen Gebiete angeführt wor
den ist, bei näherer Prüfung als unhaltbar ergiebt. AusseI' dem 
in diesem Buche bereits an verschiedenen Stellen Erledigten 
kommen in dieser I Hinsicht besonders noch folgende Punkte in 
Betracht. 

Dass es mit der Orestessage, auf die Bachofen so grosses 
GewiCht legt, Nichts ist, habe ich oben erörtert. Der Fall des 
Ol'est ist einfach ein aus der Lehre vom Elternmorde sich er
klärenc~er. Neben die Orestessage stellt Bachofen (Ant. BI'. I) 
als gleIchfalls hochbeweisencl den indischen Ast I k a - M y t h u s. 
Auf diesen habe ich hier genauer einzugehen. Er lässt sich 
rücksichtlich Dessen, was er fül' Bachofen darthun soll nach dem 

'1 ' von IHn vorgelegten Material vollständig widerlegen, 
In Indien, wo noch gegenwärtig jährlich eine sehr grosse 

Zahl von Menschen am Schlangenbiss stirbt, wo also diese im
minente Lebensgefahr den Leuten täglich vor Augen steht, 
konnte es nicht ausbleiben, dass man sich dur c h C ul t u s
ha n d I u n gen möglichst gegen dieselbe zu sichel'll suchte. Und 
zwar nicht bloss durch Gebete und Opfer an öffentlichlln Oult
stellen [Bachbfen S. SO: "an 700 verschiedenen Orten sieht man 
(in Kashmir) Schlangenbilder, welche das Volk verehrt"] son
dern auch in jedem Privathause. Die Grihya-Sütras geb~n uns 
darüber einen von Bachofen nicht berücksichtigten Aufschluss. 
Um den bösen Schlangen zu entgehen, sucht man sie, und ins
besondere den Schlangenfürstel1, durch Gaben günstig zu stim
men, damit sie ohne Schädigung an diesem Hause vorbeikrie
chen, oder überhaupt zu unschädlichen rVesen werden. Zugleich 
wird eine bestimlllte Schutz einrichtung zu einer sacralen Vor
schrift erhoben. Zu gewissen Zeiten pflegen die Schlangen in 
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die Häuser zu kriechen und also besonders gefährlich zu wer
den. Für diese Zeit wird es untersagt, auf einer Streu direct 
am Boden zu schlafen (wobei sich die Schlangen leicht in der 
Streu verbergen könnten). Die :Familie muss vielmehr auf einem 
erhöhten Gestell schlafen, unter dem die Schlangen leicht auf
findbar sind. Wenn die gefährliche Zeit beginnt, von wo an 
man auf der erhöhten Lagerstätte schläft, ist täglich die Qra
vaua-Handlung mit Gabe an die Schlangen [sarpabali d. h. baH, 
Sp~isung, für die serpentes; es ist also eine Hancllung im 
Charakter der Balidarbringungen an die bhütas; s. ob. § 38J 
zu vollziehen; Par. II 14 ,nun folgt die Qrava1,la-Hanellung .. 
Nach dem Essen wirft er einen Theil des Reismehles in einen 
Korb, geht hinaus, bestreicht aussßl'halb der Stelle den Boden 
(mit Kuhdünger), spricht, während ein Feuerbrand hingehalten 
wird: "kommt nicht hier zwischen" [d. h. zwischen mich und 
das FeuerJ, und dann lässt er schweigend die Schlangen sich 
waschen' [d. h. er giesst 'Wasser für sie auf die ErdeJ ... 
"Yie weit er wünscht, dass die Schlangen nicht her
~n k om 111 e n soll e n, gehe er dreimal um d4s Haus' [es ist 
das Ziehen eines "Bannes" um das Haus, und zwar durch Um
gehung rechtsherum, zum Wohl; nicht zu sinistrem Zweck, zum 
Wehe, linksherum, wie Amn. 4J, mit ununterbrochenem Was- I 

serstrahle den Boden benetzend, mit den beiden Sprüchen: 
treibe weg, 0 Meister, mit dem Fusse'; - Agval. II 1 ,beim 
Vollmonde im Sternbild Qrava1,la wird die Qraval}.a-Hancllung 
vollzogen (und die Gabe an die Schlangen) ... Nachdem er 
aus der Schüssel den Löffel mit Mehl gefüllt, geht er nach 
Osten aus dem Hause, giesst an einer reinen Stelle Wasser hin, 
opfert (die Gabe an die Schlangen: sarpabali) mit den Worten: 
"den Schlangen, Göttern und Menschen svahä", und vollzieht 
die V ßl'ehrung mit den Worten: "welche Schlangen der Erde 
angehören, welche der Luft, welche dem Himmel, welche den 
Himmelsgegenden, denen habe ich diese Gabe geholt, denen 
bringe ich diese Gabe dar". Nachdem er rechtsherum gegan
gen, setzt er sich westlich von der Gabe und spricht: "Du bist 
die Schlange, Du bist der kriechenden Schlange Ober
her 1'; durch Speise rettest Du die Menschen, durch Kuchen 
die Schlangen, durch Opfer die Götter. M ö gen mi c h, der 
ich bei Dir bin, die Schlangen, die bei Dir sind, 
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nic.~lt b~sc~ädig~n, Fester! Den N. N. übergebe ich Dir" 
[er uberglebt Ihm seme Angehörigen, jeden Einzelnen bei Namen 
nennendJ' II 3 bel' 11 V 11 d' St· b'ld . " ,,' '" 1 0 mon 11n eIn I mpgagiras erfolgt 
das Vi Ieder~erabsteIgen, am vierzehnten' [die drei Grihyasütras 
von Agv., Parask., Gobh. schreiben vor, dass die mit der Qrä
~~l,l~-Handlullg verbundene Gabe an die Schlangen von da an 

" taghch dargebracht werden soll bis zum Wiederherabsteio"en im 
märgagYrsha. Qänkh. giebt dabei noch an: ,er soll a~f das 
~ager st~igen'. Erst nach Ablauf der gefährlichen Zeit sollen 
SIe auf elller Streu auf dem Erdboden schlafen dürfen: von da 
an nach Belieben']. . ,Nachdem sie das Haus wieder n'eu ge
n~acht dur~h Anstrßlchen, Bekleiden und Unterstreuen, sollen 
SIe, wenn. elle Sonne untergegangen, von einer Milchspeise opfern 

. Westhch vom Feuer ist eine von ihm selbst auso"ebreitete 
Streu, auf diese setzt er sich, spricht leise: sei lieblich 0 

Erde", . und legt sich daun nieder, mit den An~ehörigen elen 
Kopf nach Osten, das Gesicht llach Norden gerichtet. Di~ An
deren nach Gel~genheit, und je der Aeltere zunächst'. - Qaiikh. 
II 15 ",Das Qra vm:ta-Opfer bringt er am Qravishtha-Vollmond 
VO? emgeschrotencm Mehl oder einer Topfspeise dar . . . So 
bl'l~ge er alltäglich mit dem Löffel in kleinen Portionen ge
scl~ol:fte Gab~. von. u~gesc~rotenem :Mehl nebst vYasscr, bis (zur 
FeIer). des v, wdeIherabsteigens) Nachts schweigend dar und 
schwe~gend setze \scine Ga~tin) dieselbe hin. Wie der A;lfang, 
so deI Schluss; mit dem LIede "Die gute Schützerin" besteige 
er das hoc?gelegene Lager'. (Vgl. Gobh. III 6, 9, IV 8, 1). 

~lan SIeht, dass der Schlangencult sich ergeben hat aus dem 
un ml ttel b ar-practis chen B ed ürfniss na ch ein e m 
s.acralen Mittel, das die furchtbare Schlangenbrut unschäd
hch und den Menschen friedlich gesinnt machen sollte. Der
s~lbe Gedanke liegt auch in dE)m Astlka-Mythus, der mit in
ehscher,. Schlangen beliebig auch zu Menschen gestaltender, 
PhantasIe ausgemalt worden ist. Die Menschen streben bei 
der .Gefährlichkeit ~ll1cl Bösartigkeit der Schlangenbrut ~ die 
d~~n~t angedeutet wIrd, dass der Schlangenfürst Takshaka den 
~Olllg des PaI}.~~ugeschlechtes Parikshit durch Schlangenbiss ge
t~dtet hat; w?fur des Letzteren Sohn Janamejaya Rache nehmen 
WIll - nach Ihrer Vernichtung. Diese dem Schlangengeschlecht 
drohende Vernichtung wird ausgedrückt durch einen auf ihm 
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lastenden' Muttei'flucl; (Bachofen S. 43). Aber nicht etwa Mut
tm'fluch wegen Muttermordes, sondern an sic.h ganz leichtsinnig 
wegen bIossen Ungehorsams der Kinder ausgestossener, nun 
aber, als einmal ausgestossener, auch wirksamer Fluch. Zwei 
Schlanginnentöchter Kadrü und Vinata haben, jene 1000, diese 
2 (den Arulfa und GarucJa) Kinder. Sie wetten, ob der Schwanz 
eines gewissen Wunderpferdes weiss oder schwarz sei. Kadrü, 
die das Schwarzsein behauptet, befiehlt ihren 1000 Kindern, 
sich als schwarze Pferdehaare dem Schweif des Thieres anzu
hängen (S. 44). Da diese nicht gehorchen, belegt ihre Mutter 
das ganze Schlangengeschlecht mit dem Fluche, der demselben 
den, von Brahma wegen der Giftigkeit der Schlangen gern ge
sehenen, Untergang droht S). 

Dieser Untergang wird durch Janamejaya, der den Mord sei-
nes Vaters zu rächen hat (S. 90), in's Werk gesetzt (S. 49). Durch 
die sacrale Kraft eines, richtig von den Brahmanen geleiteten, 
Feueropfers wird die Schlangenbrut in Folge des auf ihr lasten
den Fluches gezwungen, sich selbst in das Feuer zu stürzen. 
Demgemäss ist denn auch bereits die grosse JV,iasse der Schlan
gen zu Grunde gegangen. Da aber kommt i~ die Sache eine 
Wendung. Es sprechen auch Gründe dafür, dass das Schla~
gengeschlecht doch nicht ganz ausgerottet we:·de.. Da d~e ~ 
Schlange feuchte, fruchtbare Gründe liebt, so wmI S18 als ehe 
Ursache diesel' Fruchtbarkeit angesehen: "der Schlange 'Wohl
that ist die Fruchtbarkeit und der U eberfluss des Landes" 
(S. 81). So bleibt denn Indra, der Gewittergott , ihr Freund 

8) Hier ist rein practisch von einem wegen Ungehorsams ausgesprochenen 

F I u c h, und dessen auf das ganze Schlangengeschlecht zurtickschlagender Ver

wendung behufs der Befreiung 'des l\Ienschengeschlechts VOll der Schlange~lplage, 
die Rede. Keine SpUl' von (S. 40) "zwei Weltperioden, der alten der Ednyen, 

die nur das Mutterthum kennen" u. s. w. "von dem Untergange einer früheren 

Religionsstufe des finsteren Tellurismus" (S. 41), "der mit der darin enthaltenen 

Verwandtschaft von ;\lutterbruder und Schwesterkind . die Ge s chi c h tl ich -

kei t des ,1Iten tellurisch-mlHterlichen Familiensystems erweise" (S.41), und 

"das Gedächtniss geschichtlicher Ereignisse und realer Lebensverhältnisse berge" 

(S.52). "Diese Familie besteht heute noch [in manchen Völkern], wie sie vor 

Jahrtausenden die Grundlage der menschlichen Gesellschaft bildete [?). Auf ge

schichtlichen Zuständen ruht also die Astil<l1-Tradition (S. 58), sie giebt das Bild 

historischer Ereignisse, welche tiber das Menschengeschlecht ergangen sind". 

Alles Dies ist lediglich ein PhantasiegeIJilde. 
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(~. 70), und auch Brahma sagt bei näherer Ueberlegung: "aus 
Liebe zu den Geschöpfen sei der Mutterfluch von ihm geduldet 
worden (S. 44), denn der Schlangen gebe es eine zu grosse Zahl. 
Aber es müssten doch nur die bösen verderben die 
g~ten. dagegen sollten gerettet werden" (S.45). -
H18r wml also durchaus realistisch aus der Gefährlichkeit der 
Schlangen argumentirt. Keinerlei Hindeutung , dass unter der 
Schlangenbrut das autochthone Nagavolk gemeint sei. "Dem 
Tellurismus der N agareligion entspricht die Maternität der 
Nagafamilie" (S. 77. 78). "Politischen Motiven folgten die Brah
manen, wenn sie zu einem Ausgleich ihre~' Lehre mit jener der 
bekämpften und besiegten Autochthonen, zu einer Aufnahme 
des Schlangencults in ihr eigenes System schliesslich sich be
quemten". "Der historische Charakter des Ast'ika-Mythus: in 
den Schlangen, in ihren wechselvollen Kämpfen, ihrem Unter
liegen, ihrer blutigen Verfolgung, ihrer endlichen Erlösung und 
Erhaltung als untergeordneter Potenz eines neuen Religions
systems sind die Schicksale eines dem Schlangencult ergebenen, 
mit beispielloser Zähigkeit ihn festhaltenden Volksstammes dar
gestellt" (S. 83). - Nichts von alle Dem ist nachweisbar. Es 
handelt sich lediglich um sacrale Mittel zur möglichsten Un
schädlichmachung der Schlangenbrut. 

Den Weg, um mit den Schlangen in ein befriedigendes Ver
hältniss zu kommen, baut sich der Mythus auf der Voraus
setzung zurecht, dass das Schlangengeschlecht an sich nicht 
feindlich, sondern mit dem Menschengeschlecht verwandt sei. 
Er wiederholt in vierfacher Gestaltung denselben Gedanken, 
dass durch eheliche Verbindung (nicht etwa "promiscue" Zeu
gung) aus Brahmanensaamen und Schlangen-Mutterblut Kinder 
hervorgegangen seien. Gerade auf der Brahmanenzeugung liegt 
das Hauptgewicht; also aus dem Schlangengeschlecht kann immer 
nur ein Weib in Betracht kommen (was aber kein Beweis für 
"Mutterrecht" ist). Es soll nur das Uebergewicht des väter
lichen Menschengeschlechtes übel' die mütterliche Schlangenbrut 
hervorgehoben werden. So hat Daksha, der Patriarch (d. h. 
der weise J;l,ishi) die zwei Schlangenkinder Kadrü und Vinata 
(S. 45. 52). Diese Beide heirathet wieder der Patriarch Ka
<;yapa, der Gründer von Kashmira (S. 79). Dann giebt wieder 
der Schlangenfül'st Vasuki (auf Grund des arischen Bruder-

L e j s t, Alt.risches ius gentium. 38 



rechts, die Schwe$terzu verheiratben) seine' Schwester Jarat
kä,ru einem' gleichnamigen l;tishi Jaratkäru zur Ehe (S. 73), 
damit aus dieser Verbindung der Astnm entsprosse, der in 
Folge des gemeinsamen Bluts, das er in sich trägt, geeignet 
sei, die friedlicbe Einigung zwischen dem Menschengeschlecht 
und dem verfluchten Schlangen geschlecht herbeizuführen. End
lich wird auch noch darin diese Einigung vorbereitet, dass Ja
namejaya zur Vollziehung des Racheopfers einen Purohita an
nimmt, der aucb seinerseits von brahmanischem Vater eine 
Schlangengeburt ist (S. 87), der also auch zur Herstellung der 
Einigung sich geneigt erweisen wird. So kommt es denn zur 
Einigung, die Brahma genehmigt 9); in folgender Weise. 

Der Retter des Scblangengeschlechts Astnm, der mit dem 
Könige Janamejaya befreundet worden war, erscheint beim Rache
opfer (S. 00). "In dem Augenblick, in welchem der Schlangen
fürst zum Sprunge in das prasselnde Feuer sich anschickt, ver
langt Astlka als Beweis der königlichen Huld das Ende des 
Opfers". Endlich giebt Janamejaya nach: "das Leben sei den 
Schlangen geschenkt" (S. 50. 01) "Das Schl~ngengeschlecht 
will nun seinem Erlöser vergelten. Von ihm veriangt Astlka 
Schonung aller Menschen, die das Buch seiner 
Thaten Morgens und Abends lesen, seien sie Brah
manen oder Leute des gemeinen Volles: "Das sei Dir gewährt, 
Sohn unserer Schwester" [cl. b. wir wollen auf Dein Ver
langen eingehen, der Du ja nicht bloss dem Menschengeschlechte 
angehörst, sondern von mütterlicher Seite dem Schlangellge
schlechte entstammst]; "jeder Schlallge, die auf elen 
Namen Ast'ika sich nicht entfernt, zerfalle das 
Haupt in hundert Stücke". - Der Zweck des Mythus 

9) Es handelt sich nicht um eine Anerkennung des Rechtes der Eumeniden, 

wie sie bei den Griechen stattfand (S, 71: "Brahma dienstbar und von seinem 

Geiste durcbdrungen sollen die Schlangen fortbestehen, jetzt als Eumeniden den 

Sterblichen zum Heil, nicht als grause El'inyen ihnen zu Scbreck uud Verder

ben"). Die Schlangenbrut ist den Indern nicht die rächende Fluchgottheit wie 

die Erinyen der Griechen, sondern umgekehrt ein mit dem F lu eh bel e g -

tes, von del' menschlichen Bltltrache verfolgtes, gemein

schädliches Gezücht, von dem aber nunmehr der böse Theil als schon 

in den Opferftammen vertilgt gilt, der voraussetzlich gute und den l\lenschen 

wohlgesinnte Theil aber erhalten wird. 
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ist biernach deutlich der, ein Zauberwort (AstIka) zu erklären, 
dessen geheimnissvolle Kraft ist, dass das im Glauben an den 
wohlstudirten Mythus gesprochene vVort die Schlange veranlasst, 
sich zu entfernen. Von einem Ueberreste des Mutterrechtes" 

. " enthält sie nichts. 
N eben dem Ueberreste des Mutterrechts bei den Indern 

im Astika-Mythus, bei den Griechen in der Orestes-Sage glaubt 
Bachofen einen solchen Ueberrest, als von den Aboriginern über
lieferten, aucb bei den Italikern nachweisen zu können: in dem 
sororium tigillum (Ant. BI'. I 188 ff.). "Die Aboriginer Italiens 
kannten, gleich so mancben voral'ischen Waldstämmen Indiens, 
gleich den Autochthonen Americas, kein besseres :iVIittel, die 
Gegenwart der Gottheit sinnlich darzustellen, als die Errichtung 
hölzerner Pfeiler. Ein solcher Pfeiler galt dem Janus, jenem 
Gott des vorgeschichtlichen Weltalters". "Neben Janus konnte 
Jana nicht fehlen. Das Band, das beide Urwesen verbindet, ist 
das des Geschwisterthums; kein anderes kann es gewesen sein, 
weil die Urzeit, in deren Gedanken wir uns bewegen, nur den 
Blutverein kennt, einen anderen sich zu denken nicbt 
vermag. Dieser zweite Pfeiler hiess soro1', und danacb der 
Querbalken, der zur Andeutung der Zusammenge
hörigkeit des Geschwisterpaares übel' beide gelegt 
wurde, sOl'orium tigillum 10), der Schwesterbalken ". "Diese 

10) Hatten denn, so mUssen wir demgegenUber fragen, die (vorm'ischen?) 

Aboriginer Italiens schon ar i sc h e Sprache? Vgl. Vani~ek, Et. 'Vörterb, S. 278 

v. tiglllum. - Bachofen scheint sich diese Aboriginer schon als Arier zu den

ken, da der Gottesbalken unverändert bis auf Tullus bestanden haben soll. 

Dann entsteht aber wieder die Schwierigkeit, wie diese Arier zu demselben 

Gottesbalken kamen, den auch die vorarischen 'Valdstämme Indiens und die 

Autochthonen Americas verehren, - Ueberhaupt zieht sich dnrch die s p I' ach

Ii c he n Erörterungen Bachorens eine .bedenkliche Unklarheit, Es werden ge

wissen ar i s c h e n 'Yörtern gewisse Bedeutungen beigelegt, die sie in der Ur

z ei t der l\l e n s c h he i t gehabt haben sollen. Ant, BI'. 1I 115: "Avunculus 

hatte urs p I' Ü n gl ich ein eigenes nicht descriptives Correlat, Bevor nepos 

die Bedeutung Enkel annahm, war es nomen speciale für Schwestersohn ..• 

Die Verdrängung der mütterlichen durch die väterliche Familie überträgt die 

Nachfolge von der collaternlen Linie auf die directe. Diesem 'Wechsel folgt das 

·Wort". S, 123 ,,'Voher das Alpha copuhltivum? (in aVE\jno,). Ich antworte: 

seine Allwendung verdankt es der Innigkeit, welche die mütterlichen Verwandt

schaften der Ur z ei tauszeichnet". S. 135 ,,'Vie ist avus - n/utterbruder avun-

38* 
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Geschwisterverbinclung . bildet die Grundlage der Geschlechts
mischung" .. (S. 193) "Bei Hirten und Jägern hatte der Cult 
des 4.Sororium tigillum seine Entstehung genommen, unbestimm
bare Zeiträume hindurch in ungeschwächter Bedeutung von 
Geschlecht zu Geschlecht sich fortgepflanzt; aber unter TuBus 
kam die Umgestaltung .... Nach dem Rechte des göttlichen 
Geschwisterpaares, dessen unlösbaren Verein das sororium ti
gillum darstellte, galt der Schwestermorcl für ebenso unsühnbar 
als jener der Mutter" [vgl. oben § 72 Not. 1], "Horatius für 
der Erinyen Beute gleich Orest und Alkmaion: die Mütter 
der drei albanischen und der drei römischen Jünglinge heissen 
Schwestern. Nach der ältesten Verwandtschaftsbe
trachtung sind solcher Schwestern Kinder unter 
sich wiederum Geschwister. Wir finden diese Auffas
sung in einer Mehrzahl jener Verwancltschaftssysteme ... ; sie 
bildet überhaupt keine Volks auszeichnung, sondern die Ei gen
thümlichkeit einer bestimmten Culturstufe. Der 
Kampf der Horatier und Curiatier ist ein (JVYYS1IlXOJl ayof;. Diese 
alte Auffassung ist dann uminterpretirt, (S. 200) aber die Er
zählung gewährt einen überraschenden Einblicklin die er s te 
S tu f e der an ti k e 11 Gei s t e sen t w i c k 1 u n g: clas göttliche 
Elternpaar im Geschwisterverhältniss gedacht und durch zwei 
Pfeiler dargestellt, die ein Dritter zum Zeichen der unlösbaren 
Zusammengehörigkeit verbindet . . Ungezählte Jahrhunderte 
dauert dieselbe Lebensordnung. Es bedarf besonderer Ereig
nisse ihren endlichen Umsturz herbeizuführen. Nur klein ist , 
die Zahl der Volksüberlieferungen , die auf solche U ebergänge 
aus einer alten in eine neue Denkweise Licht werfen. Grie
chenland hat seinen Orest, Indien Astnm 11), Rom den SeIme
stermörder Horatius". - Wir haben hier ein reines Phantasie
gebilde vor uns, dem alle Beweise für die hingestellten Behaup-

culus geworden? Ich antworte: in die An f ä n g e der F am il i e n b i I dun g 
also in jene Zeit, .welche erst einen dreigliedrigen Verein, Bruder, Schwester 

und Schwesterkind kannte, reieht die Deminutivform zuriick". Ebenso in Be
treff von soboles (S. 141), opiter (S. 149), ~glO, (S. 178). Im Gegensatz hierzu 

sagt Bernhöft (Zeitschr. f. vergl. RW. VIII S. 11) richtig: "schon die Sprach
vergleichung lässt keinen Zweifel, dass bereits das indogermanische Urvolk nicht 

mehr nach Mutterrecht lebte". 
11) AstIka ist ja aber gar kein Mutter- oder Schwestermörder . 

1 
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tun gen fehlen. Und ebenso steht es um die sonstigen aus der 
römischen Welt entnommenen Data 12). So sollen die pueri 
J u n c in i einer spanischen Inschrift [es kommt ein Sextus Aemi
Hus Juncus vor] die Bedeutung von "unehelichen" Kindern 
haben, weil iuncus: Binsen heisst, und weil mit den den Süm
pfen angehörenden Binsen die "Gleichstellung der Sumpfvege
tation mit der unehelichen hetärischen Zeugung" [dem Urzu
stande der Menschheit] ausgesprochen wird. Ant. Br. I 3. 9 
"Noch heute tritt uns in Africa dieselbe Naturanschauung ent
gegen, sie gehört einer Culturstufe, nicht einem einzelnen Volke, 
noch einer bestimmten Zeit". S. 13 ,,"Ver könnte in dieser 
Schilderung das Vorbild des Röhrichts, in der matel'lla arundo 
das Muttergesetz der wilden Sumpfzeugung verkennen"? S. 14 
"Den grossen N atui'müttern, die aus den Sumpfgegenden die 
üppige Fülle des Röhrichts sprossen lassen, ist die Einschrän
kung des hetärischen Lebens, ihres Princips, zuwider, die Fessel 
der Ehe verhasst, die Hingabe des Weibes an Einen Mann eine 
Sünde, die bald durch eine Periode des Hetärismus, bald durch 
das Keuschheitsopfer oder durch Weihung eines gesonderten 
Hetärenstandes gesühnt werden muss. Keine Thatsache 
aus dem Gebiete des alten Lebens ist sicherer als 
die se, keine mit der Geschichte des Geschlechterverhältnisses 
unter den Menschen so enge verbunden. Weiterer Beweise als 
der in meinen Schriften beigebrachten bedarf es nicht". (S. 15) 
"In den Schilfmythen sind nicht bloss Bilder und Gleichnisse, 

12) Ich erwähne nur kurz, dass in den Vergil'schen Worten: matris genus 
Peridiae ein "ausdriickliches Zengniss für die mütterliche Grundlage der Schlan
genfamilie" enthalten sein soll; Ant. BI'. I 94--99. - Gleichartig unbeweisend 
ist in Betreff der griechischen Verhältnisse das von Bachofen , Ant. BI'. Ir 79 

iiber Elis Angeführte, sowie die langen Erörterungen S. 188-230 übel' die hohe 
Ehrenstellung, welche bei den Indern der mütterliche Oheim einnahm, und iiber 

die Wichtigkeit, welche hinter der Verbindung 1tpO, 1t(n'p6, der 1tpO, p.·~Tp6, 
S. 179. 181. 223 (vgl. auch S. 172) beigelegt wurde. Es ist gerade der arischen 
Gesinnung entsprechend, dass der in die fremde Familie übergetretenen Frau 
ihr Bruder als Berathel' zur Seite steht, dass ihre Kinder die der l'tfutter 
gewährte Ehrenstellung auch anf den lIfutterbruder übertragen, dass diesel' auch 

bei den Kindel'l1, gerade im Gegensatz zur strengen potestas des Vaters (bezw. 

des patruns und des ~SetO,), die begiitigende freundliche Rolle des Vertreters 
der mlitterlichen Familie libernimmt. - Vgl. Fest. v. avunculus p. 14: quod 
avi locum obtineat et pl'oximitate tueatnr sororis filiam. 
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vielmehr Gedanken ein"er Bildungsstufe der Mensch
hei ~ zu' eHcennen\'; (S.25) "Wo immer der Mensch über das 
Problenl seines Ursprunges nachdachte, fand er in der Betrach
tung der Sumpfvegetation eine Offenbarung, der er mit ki~d
licher Naivität sich ganz überliess . . . vI' eIcher Zweifel übel' 
die Bedeutung der pueri und puellae iuncini wäre jetzt noch 
zulässig" ? 

Wir sehen, dass es an Zuversichtlichkeit der Behauptungen 
diesem Muttersysteme nicht fehlt. Aber das ändert doch nichts 
an der Thatsache, dass die Beweise für die Ansicht, es habe 
im Mutterrecht eine allgemeine erste Culturepoche der Mensch
heit bestanden 13), welche auch noch in zahlreichen U eberresten 
in das indogräcoitalische Rechtssystem hineilll'age, gleich Null 
sind. Aber vielleicht spräche doch für diese Ansicht eine ge
wisse innere Wahrscheinlichkeit? Auch das wircl sich nicht 
aufrecht erhalten lassen. Seit den historischen Zeiten ist doch 
jedenfalls die Sachlage die, dass die einzelnen Völker, die ari
schen und die nichtarischen (Türken, Araber, Chinesen, J apa
nesen und so manche s. g. Naturvölker), in dep Institutionen, 
die sie einmal haben, fortleben. Letztere bilden \ sich geschicht
lich weiter. In den einzelnen Rechtsschematen tritt es auch 
hervor, dass da, wo die gleiche ratio vorliegt, auch eine gleich
heitliche geschichtliche Fortbildung stattfinden kann. Aber eine 
ein h e i t 1 ich e geschichtliche Gestaltung von Rechtsperioden 
der gesammten Menschheit giebt es nicht. Es handelt sich 
immer um Specialgeschichten der einzelnen Völker, nicht um 
einheitliche Gestaltung jeder Culturperiode in jedem Volk 14). 

13) Bachofen, Ant. BI'. II 95: "Der menschliche Schädel birgt überall das

selbe Gehirn. In den .steppen jenseit des kaspischen Meeres, wie in den blü

henden Gefilden zwischen Arno und 'riber herrscht nur eine Naturanlage, nur 

ein Gesetz der Entwicklung. In dem Ansehn des Avnnculats liegt 

keine nationale Eigenthümlichkeit irgend eines besonderen Volkes, vielmehr eine 

Phase der allgemein menschlichen Entwicklung". 
14) Ich halte es für viel zu weit gegangen, wenn Kohler (Shakespe'lre S. 65) 

sagt: "Ich will damit nicht behaupten, dass diese Stadien der Entwicklung 

immer und überall in gleichförmiger Abwickelung auf einander folgen. wie eine 

dialectische AbspulllIlg der Hegel'schell Geschichtsphilosophie, denn die 0 u 1-
turgeschichte hat in der Einhei t ihre individuelle l\Iannigfaltigkeit 

und variirt die Grundgedanken der Rechtsentwicklung ebenso 

vielfach, wie die Entwicklung der Naturorganismen die Gesetze des organischen 

\ 
f 
I 

59\:) 

Ist es nun wahrscheinlich, dass im Anfange der Menschheit, 
wo die einzelnen Stämme ausseI' allel' Berührung mit einander 
standen, es anders gewesen sei? Sollte es insbesondere nicht 
schon damals St.älllll1e gegeben haben, in denen in Betreff der 
sexuellen Beziehungen das n1ännliche Geschlecht den hohen Reiz 
der Jungfräulichkeit 14 "), der Keuschheit, des treuen Sichanleh
nens beim schönen Geschlecht erkannte und auf Grund der 
überwiegenden männlichen Stärke auch Institutionen schuf die , 
der vYerthha.ltung dieses Reizes Ausdruck gaben? Ist es denk
bar, dass der blosse mütterliche Trieb des Gebärens in der 
Urzeit der Menschheit ohne alle Gegenwirkungen in allen 
S t ä mm e n eine gleichheitliche Alleinherrschaft der mütterlichen 
Anschauungen hervorgerufen haben sollte? Mir scheint viel 
wahrscheinlicher, dass von vorn herein in bunter Mannigfaltig
keit in den Menschheitsstämmen , je nach den verschieclenen 
örtlichen Lebensbedingungen, sich parentall'echtliche, patriar
chalrechtliche und auch matriarchalrechtliche Schemata ent
wickelt haben mögen. 

Doch es ist nicht meines Amtes, diesen Wahrscheinlich
!reiten und Unwahrscheinlichkeiten hier weiter nachzugehen 15). 

Werdens variirt. vVohl aber ist dies der t r e i ben d e G run d zug der 

Rechtsbildung, der in der Oulturentwicklung der Nationen in 

den versc11iedensten Einzelwendungen zu verfolgen ist"; S. 226: "evoilltioni

stisch, universalhistorisch". 
14") Festns p. 87 v. facem: .. ut casta puraque ad virum veni

ret; p.170v.nuptaverbadicebanturabantiquis, quae vi1'ginem dicere 

II 0 n 1 i c e bat, ut Plautus in Dyscolo: ,v ir g 0 s um; nondum didici nupta 

verba dic61·e'. Es ist nicht bloss deutsche Art, auf Das ""erth zu legen, was 

im _"Jungfernkranz", als dem höchsten Schmucke der Braut, bei uns zum Aus

druck kommt. 
15) Sind wir erst weiter im Verständniss der geschichtlichen Ent

w i c k I u n g nicht bloss des arischen, sondern auch der hauptsächlichen nicht

arischen Rechtssysteme, insbesondere des arabischen, chinesischen, japallesischen, 

so wird es vielleicht möglich sein, durch Ritckschliisse auch in die Ur

zeiten der Jllenschbeit für ihre primitiven Rechtsorganisationen Einiges festzu

stellen. - Eigenthümlich ist, dass Bnchofen (Ant. Br..I S. 216) diesen selben 

Satz ausspricht: "Der Schliissel zur Hebung aller SChwierigkeiten ist zu suchen 

in der Ge s chi c h ted e r Sc h wes te r s 0 h n s fa m i 1 i e selbst, und zwar in 

einer solchen Geschichte, die jeder Einzelerscheinung die richtige Stelle in der 

Entwicklung des Geschlechterverhältnisses anzuweisen versteht. An die Vorbe

dingung diesel' Arbeit, die Sammlung des i\Iaterials, ist aber bis jetzt kaum ge

dacht worden". 'Wie stimmt das zu Bachofen's 'Vorten, dass es weiterer Be-
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Für mich war/ es wichtig, . zu zeigen, dass unter den Grunq.
elemetltenr deiS sacral gefesteten indogräcoitalischen Rechtsbaus, 
welchen, ich in diesem Buche vor Augen geführt habe, das 
Mutterl'echt keine Stelle hat. 

IH. 

Die Bildung und FOl'tentwicklung der Rechtsschemata in 
der Menschheit bieten, auf Grund der dieselben durchziehenden 
rationellen Verwandtschaften, mannigfache U ebereinstinunungen. 
Aber jedes Rechtsschema gestaltet sich in jedem einzelnen Volke 
zu einer individuellen Ins ti tut ion, die ihre eigene Special
geschichte hat. Unter den Völkern treten einzelne als beson
ders mächtige hervor, und damit werden deren Institutionen 
von besonderer Wichtigkeit. Eih solches mächtiges Volk kann 
sich noch wieder in eine grosse Zahl von Einzelvölkern zer
spalten, und diese Einzelvölker können aus dem ursprünglichen 
Stammvolk eine Reihe gemeinsamer Institutionen forttragen. 
In Folge ihrer grösseren Macht bringen sie ihr höher entwickeltes 
Recht anderen' schwächeren, unter ihre Botmässig~reit tretenden 
Völkern. 

Diese so allgemein gefassten Sätze gelten vorzugsweise von 
den Ariern. Bei den Altariern hat sich aus anfangs kleinen 
Keimen heraus ein Rechtsbau entwickelt, dessen Grundelemente 
noch jetzt bei allen arischen Völkerschaften erkennbar sind. 
Vorzugsweise erweislich wird dieser Grundbau dadurch, dass 
wir das altindische Recht einerseits mit dem germanischen und 
andererseits mit dem gräcoitalischen zusammenstellen. Wenn 
wir nun diese Zusammenstellung unternehmen, welchem Theil 
der Wissenschaft haben wir diese unsere Thätigkeit zuzurech
nen, der vergleichenden Rechtswissenschaft oder der Rechts
geschichte? 

Sehen wir erst einmal zu, wie sich die parallele Frage im 
Gebiete der Sprachwissenschaft gestaltet. Ich gab oben Not. 2 

weise, als der bisher in seinen Schriften beigebrachten, nicht mehl' bedürfe, wie 
zu seinem Motto: "Die wahre Kritik liegt im Verständniss", wonach seiner An
sicht gegenüber es nicht mehl' ablehnende Kritik, sondern nur hingebendes Ver
ständniss geben zu sollen scheint? 
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an, dass man die Verfolgung der (nichtgeschichtlichen) Ver
wandtschaften zwischen arischen und nichtarischen Sprachsyste
men mit Ausdrücken bezeichnet, die wir in unsere Rechtswissen
schaft nicht hinübernehmen können, weil die ,betreffenden Aus
drücke schon anderweit verwendet werden. Dagegen wird Nie
mand ein Bedenken haben, das jenem Sprachwissenschaftlichen 
Analoge, also die Erforschung der Rechtsschemata (arischen 
oder nichtarischen Bestandes) in ihren rationellen Zusammen
hängen mit dem Namen "vergleichender Rechtswissenschaft" zu 
belegen. Demgegenüber wird nun das jetzt von uns in Frage 
Gestellte, die his tori s c he n Zusammenhänge im Gebiete des 
Indogermanischen, in der sprachlichen Richtung gerade tech
nisch mit dem Ausdruck der" vergleichenden Sprachwissenschaft" 
bezeichnet. So scheint es denn auf den ersten Blick gewisser
massen selbstverständlich, auch die Erforschung der geschicht
lichen Zusammenhänge der indogermanischen Rechtsinstitutio
nen : "vergleichende Rechtswissenschaft" zu nennen. Aber 
lediglich der Vorgang einer anderen Wissenschaft kann doch 
nicht allein entscheiden. Jede Wissenschaft hat wieder ihre 
eigenen Bedürfnisse. Es giebt auch eine vergleichende Mytho
logie, eine naturforschende Vergleichung des menschlichen und 
des thierischen Organismus, und die dabei sich feststellenden 
technischen Ausdrücke können nicht ohne Weiteres als mass
gebende auch juristisch verwendet werden. Nun hat sich er
geben, dass wir, was in der Sprache nicht Sprachvergleichung, 
sondern allgemeine Sprachwissenschaft genannt wird, im Rechts
gebiete unbedenklich als "vergleichende Rechtswissenschaft" be
zeichnen dürfen. Sonach werden wir auch, - wenn Gründe vor
liegen, die es wünschenswerth machen, das der "vergleichenden 
Sprachwissenschaft" im Rechtsgebiete parallel Stehende von 
jen er" vergleichenden Rechtswissenschaft" abzuscheiden, -
berechtigt sein, in Betreff der Terminologie uns durch das 
sprachwissenschaftlich Herkömmliche für nicht gebunden anzu
sehen. Es steht nun aber fest, dass die Forschungsziele der 
"vergleichenden Sprachwissenschaft" im Bereiche der arischen 
Sprache lediglich die dieselben durchziehenden g es chi c h t -
li c he n Zusammenhänge bilden. So steht es ebenfalls ausser 
Zweifel, dass die im Recht der arischen Völker bestehenden 
geschichtlichen Zusammenhänge ein selbständiges Forschungs-
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ziel in unserer Rechtswlssenscilaft bilden müssen. Sind wir 
nun [tber; gebllnclen, diese Forschung nach dem Vorgange der 
Grammatiker "vergleichende Wissenschaft" zu nennen? Ich 
glaube ·nicht. 

Man darf sich bei derartigen Fragen doch nur von dem 
Grundsatze leiten lassen, dass es rathsam sei, mit verschiede
nen technischen Ausdrücken zu bezeichnen, was mit verschiede
nen wissenschaftlichen Methoden zu behandeln ist. NUll haben 
wir gefunden, dass die Erforschung der rationellen Verwandt
schaften der Rechtsschemata (welche passend "vergleichende 
Rechtswissenschaft" genannt wird) genau geschieden werden 
muss von der historischen Erforschung der Rechtsinstitutionen 
der arischen Völkerschaften, und dass die wirkliche Sachlage 
mehr verdunkelt wie aufgehellt wird, wenn man unter dem 
N amen der vergleichenden Rechtswissenschaft Aehnlichkeiten 
aus arischen une1 nichtarischen Völkerschaften sprungweise zu
sammenholt und sie als "verwandt" oder als "Analogien" ver
bindet, ohne darauf einzugehen, ob sie rationell oder geschicht
lich verwandt seien. In Betreff aber dieses geschichtlich Ver
wandten haben wir es nicht mit einer erst neu( aufgetauchten 
wissenschaftlichen Methode, sonde1'll lediglich mit der Befolgung 
der lang feststehenden Grundsätze his tori s c her Ir l' i t i k zu 
thun. Also z. B. wenn wir verfolgen, wie sich die arische Ehe 
in den oben erörterten drei Stadien gleichmässig bei Indern, 
Griechen, Röme1'll, Germanen nachweisen lässt, oder wie grosse 
Gesammtreceptionen des Rechtes, insbesondere die des römischen 
·Rechtes in Deutschland, sich vollzogen haben, ist einfach die 
rechtsgeschichtliche , nicht eine specifisch rechtsvergleichende 
Methocle anzuwenden. Ebenso ist die Prüfung des im Gesetz 
von Gortyn für die Aufklärung der Entwicklung des griechi
schen Rechts Gebotenen einfach Stück der griechischen Rechts
geschichte, nicht Aufgabe vergleichender Rechtswissenschaft. 
Und ebenso haben wir die Verfolgung einer Institution in den 
Verzweigungen der germanischen Particularrechte nicht der 
vergleichenden Rechtswissenschaft, sondern der deutschen Rechts
geschichte zuzutheilen 16). 

16) In diesem Sinne hat schon Hofmann, nnter Hinweisung anf den Anfsatz 

Roth's tiber das deutsche eheliche Güterrecht, rticksichtlich der laxen Auffassung 

i 
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Ich halte es hiernach für gerathener, das, was ich in die
sem Buche (ebenso wie in der Gräcoitalischen Rechtsgeschichte) 
ausgeführt habe, für aussOl'halb der specifisch der vergleichenden 
Rechtswissenschaft angehörigen Methode. stehend zu erklä-. 
ren. Indem es die geschichtlichen Zusammenhänge der incli
schen, griechischen und römischen Rechtsinstitutionen dal'legen 
will, ruht es, nun ja, auf vergleichender Rechts k und e. Es 
stützt sich auf die Mittheilung von Material aus Rechtssyste
men, die man bisher als fremdartig einander gegenüberstehend 
anzusehen gewohnt war. Es will ja auch überhaupt durchaus 
nicht das gesammte indische Recht in seine Kreise ziehen. 
Sehr vieles Indische in seinen Beziehungen zum europäischen 
Recht ist der rationellen Erklärung durch die vergleichende 
Rechtswissenschaft zuzuweisen. Aber das, was sich als einer
seits mit dem germanischen und andererseits mit dem gräco
italischen Rechte als geschichtlich durch die gemeinsamen ari
schen Stammeltern zusammenhängend ermitteln lässt, das, glaube 
ich wird am· Besten nach dem benannt, was es wirklich ist. , 
Es ist nichts weiter als Geschichtsforschung, und so nenne ich 
es: alt ar i s c heR e c h t s ge sc h ich t e. 

Mitteist des auf diese ·Weise Ermittelten lässt sich dlU'ch 
das Recht des classischen Alterthums hindurch ein geschicht-

d~r Grenzen der vgL Rechtswissenschaft Bedenken erhoben, die ich nicht als 

durch Bernhöft's Gegenbernerkungen (ZeitschI'. II 255) hinweggeränmt erachte. 

_ In gleicher Weise kann man gegen die Erörtemng Bernhöft's über das Gor

tyn'sche Gesetz (Zeitsehr. VI S. 281-283, - in welcher, gegenüber der Auf

stellung von "Analogien", die Zurechtstellullg des kretischell Rechtes in dem 

ganzen geschichtlichen Entwicklungsgange des arischen Rechtes nicht zu dellt

licher Anschaullllg gebracht wird, - mannigfache Bedeuken haben. - Ebenso 

wird man die Reception des römischen Rechtes in Dentschland und dessen Aus

gestaltung zum usus modernus Pandectal'lun [ebenso wie die Reception des indi

schen Rechtes in Birma, oder die Erklärung des römischen 'fheils des armeni

schen Rechtsbuches in seinem Contact mit orientalischen Rechtssätzen] für das 

Object l' ein l' e c h t s g e S chi c h t I ich e l' U n tel' s u c h u 1) g zu erklären haben. 

Ich kann also nicht den vVorten Kohler's zustimmen (ZeitschI'. VII 401. Not. 62): 

"die volle Erklitmng (des röm. 'fheils des Rechtobuches) kann nur erfolgen unter 

Beizug der influirellden Rechtsideen des Orients, ebenso wie die Er kl ä ru n g 

des usus modernus Paudectarum nur mit Hülfe des germanischen 

Rechtes gegeben werden kann, d. h. die richtige El:klärung kann nur 

erfolgen mit Hülfe der rechtsverglcichendcn i\Iethode". 
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licher Faden von' jedenfalls 4000 iahren in- der Entwicklung 
des Rechts fi.ieses Theiles der Menschheit verfolgen. Es han
dert . sich dabei um das volle Verstehen uns er es arischen 

. Rechtes , das mit der Zeit das dominirende Recht des ganzen 
Erdballs sein wird. . Dieses arische Recht müssen wir, um es 
vollständig zu begreifen, soweit es überhaupt möglich ist, bis 
in seine ersten Anfänge zurückverfolgen. Und eben weil es 
sich hier um unser Recht handelt, so ist die Aufgabe der Ver
folgung dieses bedeutendsten Weltrechtes in die Ti e fe von 
ungleich gl'össerer Bedeutung, als jene Aufgabe der vergleichen
den Rechtswissenschaft, welche die Entfaltung des Rechtes in 
di e Brei t e über die gesammte Menschheit hin ration~ll zu 
erklären unternimmt. Die exact - historisch prüfende, arische 
Rechtsgeschichte wird durch die specifisch-rechtsvergleichende 
Methode nicht aus den Angeln gehoben werden. 

Aber ich bin der Ansicht, dass das Verharren des rechts
geschichtlichen Studiums in den Schranken, in denen es sich 
bisher bewegt hat, nicht mehl' haltbar sei. Das römische Recht 
hat, wie wir es im Einzelnen verfolgt haben, seine Anfänge 
nicht in Italien, das griechische Recht nicht in (Griechenland 
gehabt. Sie beide, wie die allel' anderen arischen Völker, ent
stammen älteren Rechtszuständen , deren Kenntniss dem späte
ren Rechtsbau der arischen Völker erst das rechte Verständniss 
bringt. So werden wir also, soweit es überhaupt möglich ist, 
bis in die ersten Keime des arischen Rechtes einzudringen 
haben. Es wird besser sein, wenn dieses Studium der altari
schen Rechtsgeschichte, namentlich in Betreff der geschichtlichen 
Grundlagen einerseits des germanischen und andererseits des 
gräcoitalischen Rechtes, sich von der vergleichenden Rechts
wissenschaft ganz scheidet. Es ist das Nächstliegende, dass es 
allmälig in den beiden einmal gegebenen Abtheilungen unseres 
rechtsgeschichtlichen Studiums, der germanistischen und der 
romanistisch -griechischen, aufgehe. 

Wie man nun aber auch die Grenzscheidung zwischen 
Rechtsgeschichte und vergleichender Rechtswissenschaft vollzie
hen möge, jedenfalls liegt kein Grund zu feindlichen Gegen
sätzen vor. Es werden auch immer Fragen auftauchen, die in 
beide Gebiete fallen. Gerne unterschreibe ich danach schliess
lich Bernhöft's Worte II 256: "dass solche Meinungsverschieden-
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heiten über die besten Mittel gegenüber dem Endzweck nur 
untergeordnete Bedeutung haben, und dass sie bei voller Ueber
einstimmung in Betreff des Zieles ein gedeihliches Zusammen
wirken in keiner Weise stören, sondern eher anregend und 
fördernd als hemmend wirken werden". 

IV. 

Ich sagte vorher, dass wir in der Entwicklung des arischen 
Rechtes einen geschichtlichen Faden von jedenfalls 4000 Jahren 
verfolgen können. Es geschieht das durch die Rückschlüsse, 
welche uns einerseits das Recht der. indischen Sütras und an
dererseits das griechische und italische Recht auf einen ein
heitlichen Ursprung allel' drei zu ziehen gestatten. Haben wir 
einen so weiten, die reguläre Lebensdauer der Völker ganz über
treffenrlen Zeitraum geschichtlicher Entwicklung vor uns, so 
kann es nicht ausbleiben, dass, da das Recht ein geschichtlich 
sich entfaltendes ist, aus einer befriedigenden Zusammenarbei
tung der arischen Rechtsgeschichte die bedeutendsten Aufschlüsse 
über das Wesen des Rechtes überhaupt, wie über die Unrichtig
keit so vielfach noch bestehender naturrechtlicher Anschauun
gen hervorgehen werden. Dazu abfr ist die Vorbedingung, dass 
die Thatsache selbst, der Bestand jenes geschichtlichen Fadens 
ein sicher erwiesener sei. Um diesen Beweis zu führen ist , 
vorstehendes Buch geschrieben worden. - Ist der Beweis ge
lungen? 

Möge man prüfen und urtheilen. Ich will am Schlusse 
dieses Anhanges noch einmal auf die Hauptpunkte meiner Be
weisführung zusammenfassend zurückblicken. Das grosse Mate
rial, welches uns die indischen Sütras darbieten, kann rück
sichtlich seiner beweisenden Kraft in zwei Klassen zerlegt wer
den. Die erste Klasse bilden die Institutionen, Bräuche, Sprüche 
und Gedanken, welche so frappant mit dem griechischen bezw. 
römischen Quellenmaterial zusammentreffen und oft auch so 
zweifellos durch dieselben arischen Wörter gekennzeichnet wer
den, dass ich ihren indogräcoitalischen Zusammenhang für si
c her halte, wenngleich auch bei ihnen noch immer vielfache 
Lücken und zweifelhafte Punkte übrig bleiben. Ich will das 
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YYichtigst.~ von dem im Obigen Vorgekommenen hier kurz noch~ 
mals vor Augen führeIl. 

Für unzweifelhaft geschichtlich in der indischen und grie
-chischen bezw. lateinischen Rechtsordnung zusammenhängend 
halte ich Folgendes. Zunächst den Glauben an den göttlichen 
Zeugungs- und Gebäl'lmgsbegrift· (den Vater Zeus und die Mutter 

, Erde) sowie an Vanu;ta (Uranus), den Inbegriff der geistig-ein
heitlichen Schöpfung. Dm'an ist angeknüpft der E,itabegriff, 
das natural-real Geordnete; der Dhal'lna-(Themis-)Begriff als 
die (durch Weise vermittelte) göttliche Satzung; der Hestia
Begriff, die Grünclung der Hausordnung; die Elemente des Pa
rentalrechts und des in elen verschiedenen Ständen sich glie
dernden Geschlechterwesens mit dem Niyoga, der Zuweisung 
der bruderlosen Tochter, der Adoption. - Sodann sind zusam
menhängend clie indogräcoitalischen Geburts- und Todtensacra: 
die Dekate, <las nämadheya, das Schwangerschaftsjahr , das 
godhänavidhi, die Enata (das Novemdial); die Bestattungsfeier
lichkeiten, die Toc1tenopfer (mit Festhaltung der 'IYorte yajila, 
ähuti, ignis, credo); die Todtenmahle (das gräcldh~, 7fcR{OsI7fJlO)l, 

si1icel'l1iul11), die Grundlagen der Verwandtchaftsberecllllung (sapiJ,l
(Jas und samänoclakas). - Weiter sind gemeinschaftlich: die Idee 
der mit jeder Generation erfolgenden Neugründung des Hausheer
des ; die Auseinanderlegung der Eheinstitution in die drei Stufen 
Gründung, Einsetzung, Vollziehung ; Auffassung der Ehe als 
einer heiligen aquae et ignis communio; die Regeln: pater est 
quem nuptiae demonstrant, und der Gewinnung legitimer Nach
kommenschaft nur aus der Ehe (uxor liberorum quaerendorum 
causa). - Gleichmässig indogräcoitalisch sind die Grundsätze 
des Obsequiums der Kinder gegen ihre Eltern; die Annahme, 
dass der geschlagene, getö(Uete Parens im Fluch die furcht
barste Waffe wegen des Obs.equiulllsbruches hat; der Satz, dass 
der Elternmord von der sonstigen Tödtungsfrage ganz zu schei
den sei. - Sodann sind den Indern, Griechen uml Italikern 
gemeinsam die so eigenthümlich gestalteten Humanitätsvorschrif
ten gegenüber den Gästen, Bettle1'l1, Bittflehenden. - Weiter 
die Reinlichkeitsvorschriften und die ältesten Begriffe über die 
die Schuld auf ein anderes (Menschen- oder Thier-) Haupt hin
überleitenden Sühnopfer. - Ferner sind noch die Zusammen
hänge zu erkennen in der Institution der Blutrache und der 

60'7 

Olassificirung der Tödtungen nach den Beo'!'lffen der casuellen 
, b 

und culposen, der berechtigten, uml der möglicherweise ver-
zeihlichen und ablösbaren Tödtung. - Weiter sind gemeinsam 
der alte Begriff der Hauskoinonie, die eigentnümliche Institution 
der Fraternität, die ErbtheÜungsgrundsätze, die Scheidung des 
Erbrechts in die zwei Lehren vom nicht streitigen Erbschafts
anfalle an die Kinder und von der streitigen Erbschaft. - End
lich sind altarisch die Grundelemente des Selbstschutzes die 
(f'CVRcI, (h1:8 c:.yw', die strenge Schuldexecution, die ältesten 'Ver
tragselemente, Eid, Votum, rJcgwf. 

Haben wir aber so viele sichere· Zusammenhänge vor uns, 
so kann es nicht ausbleiben, dass wir daran noch eine zweite 
Klasse anzuschliessen haben. Es treten uns beim Studium der 
indischen Sütras 'eine Menge von Punkten entgegen, die deutlich 
an Griechisches oder Italisches anklingen wobei man aber wenn ~ , , 
jedes Einzelne allein stände, die Behauptung von wirklicher 
historischer Forttragung aus der alten arischen Zeit her nie 
wagen würde. Das aber ändert sich, wenn wir die in der ersten 
Klasse vereinigten Zusammenhänge im Auge haben. Wo so 
viel sicheres altgemeinschaftliches Stall1mrecht vorhanden ist, 
da ist selbstverständlich, dass sich auch noch vieles andere Gleich
artige finden werde, dessen historische Zusammenhänge wir 
freilich nicht direct beweisen können, aber doch als wahr
scheinliche oder mögliche desshalb werden annehmen dürfen , 
weil sie neben so vielem Sicheren stehen. Ich hebe aus der 
Menge der im Obigen vorgekommenen Punkte hier nochmals 
Einiges hervor: die einzelnen Stücke der Gegenstands- und 
Schuldverfolgung ; die Ordale; die Gemeinsamkeit der Gerichts
anfänge in Actconstatirungen und Pronuntiationen die weiteren 

. ' 
Anknüpfungen an den uralten ersten menschlichen Gesetzgeber 
Manu-Minos; die sponsio; die Zusammenhänge in der Frage 
vom Uebergange der Schulden, in der Dotalentwicklung; der 
SVruch von der Stellung der Frauen "ohne Kraft"; die The
miswaage; das Ambrosia; das "Opfer der Seele"; die Grund
sätze über die Bedeutung von rechts und links, von grade und 
ungrade; der Begriff von der Hybris, von der persönlichen Ver
antwortung nach dem Tode, von der Perpetuität der Sacra, von 
den Strafen des Jenseits; die wirkliche Fortführung gewisser 
Lehren in einzelnen aus der alten Heimath stammenden Fami-
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lien; die Voi'stellung vom Nabel des Hauses; die Sitte des uhi
pissens des Sklaven, u. s. ,w., u. s. w. 

Aber es handelt sich überhaupt nicht bloss um Einzeln-
heiten, wenngleich viele Einzelnheiten. Es hat sich aus den 
Sütras ergeben, dass die altarische "Ordnung" ein systematisch 
genau in einander greifendes Ga n z es ist: die Hau s halt er
o r d nun g. Wir haben gefunden, dass auch gerade diese syste
matische Einheitlichkeit noch in der griechischen und latinischen 
Rechtsordnung deutlich wiederzuerkennen ist 17). Danach er
giebt sich, dass die altarische Haushalterordnung aus einer Zeit 
stammt, die noch vor der eigentlichen Scheidung in öffentliches 
und Privatrecht datirt, und dass diese Scheidung erst aus jener 
älteren Periode ihre genauere Erklärung erhalten musS. 

Ich habe oben ausgeführt, wie sich der Inhalt des altarischen 
ius gentitlffi im Genaueren in das Religionsgesetz, das Moralgesetz 
und das (nach unseren modernen Anschauungen im engeren Sinne 
so zu nennende) Rechtsgesetz zerlegen lasse. 4..1le drei zusammen 
bilden nach alter Anschauung das ius divinulli der arischen 
Gentes. Das Religions~ und das Moralgesetz haben sich nun 
schon im Alterthum von dem eigentlichen ius oder oLxcaov ge
trennt. Insbesondere bei den Latiner-Römern hat sich ein festes 
und. merkwürdiges Gebäude des ius civile entwickelt, so fest 
und inhaltsreich, dass es für den lediglich auf dieses römische 
Recht gerichteten Blick den Anschein haben konnte, als hätten 
wir es hier mit den ersten Anfängen, mit der "Kindheit" des 
Rechtes, zu thun. Diese Auffassung ist aber bei genauerer 
Kenntnissnahme der historischen Zusammenhänge des römischen 
Rechtes mit dem indischen und griechischen nicht mehr auf
recht zu erhalten. Es liegt unter dem ius civile der Römer 
eine grosse ältere Rechtsschicht , die man bei schärferer Be
waffnung des Auges allenthalben unter demselben hervorschauen 
sieht. Dieses ältere Rechtsmaterial mitteIst einer Durchinter-

17) Auch die spätere Zeit denkt sich das ius (das seine sittliche Basis immer 

im iusiurandum hat, GIRG. S. 711) als Ruf dem focus ruhend; Festus p. 78 
y. extrarium .. qui extra focum sacramentum iusque sit [extrarius ist 

der aqua et igni lnterdicirte, der Ahhi9ash~a; § 63 Not. 2]. 
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ln:etit:ung des ganze~ ius civile blosszulegen, ist die grosse uncl 
wlChtige Aufgabe, ehe nunmehr vor uns liegt. Was ich meiner
seits in dieser Richtung zu sagen habe, würde an sich, neben 
der gräcoitalischen Rechtsgeschichte und neben diesem hier 
vorliegenden Buche, den dritten Band eines alle drei Stücke 
zusammenfassenden Werkes zu bilden haben. Es sind lediglich 
äussere Gründe gewesen, die mich gehindert haben zu hoffen, 
dass ich die Dreiheit werde fertig stellen können. Wie viel nun
mehr auf die dritte Aufgabe Bezügliches doch noch werde er
-scheinen können, steht dahin. 

Lei s t, Altul'isches jus gentium. 39 
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lnng unter Söhnen 416; definitive 
Erbtheilung 417; Erbtheilungsgrnnd
sätze 607 j väterliche Erbtheilung 

250. 
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Erbtochter-Zuweisung 107 ff. 606. 
Erinyen-Hymnus 197 ; Bettler. und Gast· 

Erinyen 227. 228 j Erinys i. e. und 
i. w. S. 424. 425; Ehrenamt der 
Erinyen 435; Ednys des älter'en 
Bruders 444; Ausdehnung des Eri

nysbegriffs 445; n:PO,ßOAIX\ 'Ep(vvwv 
434. 444. 

Erwerb, weisser, gefleckter, schwarzer 
413. 487; Gegeneinanderwägen der 
Erwerbsgründe 470. 471. 

Exegeten 177. 391. 534. 538. 
Executionsarten (fünf) 473. 479. 
Expiationsstier 305. 
Extrarius 608. 
'E~alp€O(, 485. 
'Eonon:a!J.wv 88. 

Falsches Zeugniss 374. 382. 
Fas 113; nefas 386. 
Fährleute 450. 
Familie; ,Familie verloren, Alles ver

loren' 100 j Verw!\ltung des Familien
gutes 75 j Familienpolizei beim Vrad
dha 205. 206; das Mädchen wird 

der Familie gegeben 101. 
Feindschaft 294. 295. 296. 310. 313; 

der Fremde möglicherweise ein Feind 

394.. 397. 
Festning 144. 
Feuerstätte 81; Feuer der Vesta 67; 

HerUbertragung des Feuers 65 ; ignis 
foci publici sempiternus 83. 

Fides 463. 464. 551; vinculum fidei 

465. 
Flitterwochen 66. 
Fluch 226-228. 592; Eidfluch 29-31; 

altarische Fluchlehre 433. 
Focus 59; ,focus, sacramentum, ius' 

608. 
Formel: ,der bin ich' u.s. w. 161. 162. 

178. 
Fraternität 414. 607. 
Frau; Antheil der Fr. an den Haus· 

sacra 63. 64 j gekaufte Fr. als Skla· 
vin 131; Ueberwachung der Fr. 120; 
der Herr der Fr. 122. 497. 509; 

Preis flir die erscblagene Fr. 306; 
Kaufpreis der Fr. 306 j Frauen
menstruation 260 j Häusliches Leben 
der Fr. 498 j 'Vermögenslosigkeit der 
Fr. 499; die Frauen ,nicht theilhaf· 

tig der Kraft' 506. 508. 
Fredus 303. 
Freier 130. 142. 
Freilassung (indische) 409 j l!'reigelas

sene als Huusangehörige 94. 

I'C<!J.lXy) 118. 
rC<!J.~A(a %m 169. 
Gast 29. 39. 40; Gastfreundschaft 

29; Humanitätsgedanke des Gast· 
rechts 225. 584; Aufnahme des Ga· 
stes am Hem'de 84. 85. 

Gebetemurmeln 333. 
Gebote; 4 altudsehe 173. 174; 5 Ma· 

nava 173; zehn 381. 
Gefahr; die grosse G. 204 j Ueber

winden der grossen Schwierigkeit 
100 j Zeit der Gefahr 270 j Bewah
rung vor der grossen Gefahr 506. 

Gegenstandsverfolgung 467 ff. 607. 
Gemeinschaft, geistliche von Mann und 

Weib 154. 
Geld j Entstehung des Geldes 519; die 

Macht des Geldes 524. 
Genearchiea praedia 50, 
r€VÖA(O( ~€ol 241. 
Generationen; Besitzstand der drei 490; 

~3. 

Grade; das grade Recht 233; das 
Grade und Ungrade 235; das Grade· 
dehten 436; Bedeutung von grade 
und ungrade 607. 

Gericht; Königsgericht Uber Tödtung 
366; Gerichtsanfänge 607; Schuld· 
constatirungsgerichte 277 j Rechts· 
und Schuldconstatirungsgerichte 343 i 
Königsgedcht i\ber Fleischesverbre
ehen 365, i\ber Diebstahl 367, i\ber 
Körperverletzung und Injurien 368; 
Königsvorsitz im Gericht 361; Ge· 
l'ichtsbank 361 j Gerichtsverfassung 
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363 ; Volksgßl:icl~t über gastliche 

.Aufnahme 485. 
Geschlechter, geistliche 193; Krieger

geschlechtet' 390; exclusive 'l'endenz 
der Geschlechterorganisation 400; 
Geschlechterwesen 606. 

Gesetz; das göttliche 233 j Vereinigung 
von Mann und 'Yeib durch das Ge
setz 132. 133; Religions-, Moral
und Macht-Gesetz 544. 608 j Gesetz 
von Gortyn 6. 140. 553. 

Götter; nahe den Göttern in Reinheit 
179, im Glauben 180; Götter, die 
früher Menschen waren 216 j Götter
und l\Ianencultus 217. 218 j Götter
Erinyen 226; Götter, l\Ianen, llIen
schen 225. 230. 238. 364. 

Guru 71 j Gnl'Ubettschändung 188. 319. 

325 j Gurntödtnng 188. 320. 326. 
Gynaikokratie 111. 

Halle, der Einladung 82. 
Hand, des !\Iannes 154. 155; Hand

schlag 372. 
Haruspicin, griechh;che 391. 
Haus; Hausbau 35 j Ritckkehr ins Haus 

37 j Hausheerd 59; Hausangehörige 
93. 94; Beihlilfe der Frau im Haus

cultus 68; Beihülfe der Kinder und 
Schüler im Hauscultus 69 j Unter
brechung des Hauscultus durch den 
Tod 71 j der Haushel'l' als Regent 
der Hausgemeinschaft 88. 89. 93; 
der Sohn als künftiger Herr .des 
Hauses 103. 511 ; Einheitlichkeit der 
Hausgenossenschaft 71; Austritt aus 
der Hansgewalt 124 ; Behandlung nach 
Hausrecht 311 ; Verdienstlichkeit der 
Besorgung der Haussacra 68. 75. 80 j 
Besorgung der HaussaCl'a bei Ah
wesenheit des Haushalters 68; Heil
kraft des Hausfeuers 36; Hausfeuer
cntzündung bei der Hochzeit 60, hei 
der Erbtheilung 61, durch den nicht
heirathenden Snätaka 61; Fortfüh
rnng des väterlichen Hausfeuers durch 
den ältesten Sohn 63; Einschliessung 

, 
des heiligen Hausfeuers während der 
Abwesenheit 69; Erneuerung des 
Hausheerdes· in jeder Generation 60 ; 
Vernachlässigung der Pflege des 

Hausfeuers 70; Aufgeben des Haus
standes 70; Herrsein des Haushalters 
488 j l\[aass des Reichthums für den 
Haushalter 522; Haushaltsgottheiten 
245 j Pflicht des Haushalters zum 
Erwerbe des für den Haushalt Nö
thigen 517; Rechtsstellung des Haus
halters 229-231; sittliche Vorschrif
ten flir den Haushalter 74. 75 j 

Haushalterordnung 22. 23. 528. 608 j 
Griindung der Hausordnung 606 j 
koinonistisches Element in der Haus
halterordnung 515. 519. 522. 525 j 
Hauskoinonie 607; Regiernng der 

Hauskoinonie 402. 411. 509. 510. 
521; Glieder nnd Werkzenge der 
Hauskoinonie 512 j Hanspriester des 
Königs 82 j Strafamt des kgl. Haus-

priesters 356. ( 
Heerd; heiligende Kraft des Heerdes 

86; Eid beim Heerde 86; Sühnkraft 
des Heerdes 84; Herübertragung des 
Heerdfeuers 97; He61'dbesitzer 81 ; 
der Heerd als Sitz der Hausgewalt 
404; der Heerd als Nabel 405 j der 
Heerd als interimistische Schutzstätte 
406 j sacralrechtliche durch das Heerd
feuer hergestellte Koinonie 419 j ge
nerationsweise Neugründung des Heer
des 606. 

Heimflihrung der Braut 169. 
Hektemorioi 449. 

Hellenismus 4. 559. 561. 
Heloten 393. 
Heroen 176: 194. 529 Ir. 
Heroldswesen 397. 398. 
Hestia-Institution 43. 80. 606; ge-

schichtliches Element der Hestia-In
stitution 95. 96; geistliches Element 
der Hestia-Institution 83. 

Hippokrates 269. 

Hochzeit; Entzündung des Hochzeit
feuers 35. 60 ff. 80. 163. 164. 167. 

i 
I 
'I 
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169; Hertiberführen des Hochzeit
feuers 155. 156; Hochzeitsschmauss 
90. 169; Jahrestag der Hochzeit 66. 

Höllenstrafen 279. 281. 607. 
Hosion 2M; die fünf Hosier 283. 
Humanität 14. 225 j Humanität und 

Aequität 379 ; HumanitätsVorschriften 
gegen Gäste, Bettler, Bittflehende 

606. 
Hybris 233. 279. 422; unverzeihliche 

Hybris 437. 438 j in Hybris began
gene unverzeihliche Timt 351; Hy

brishegriff 313. 607. 

Zeu<;; E'pxeto<;, erp{O''t'lo<; 82. 83. 159; 
~ino<; 224. 241; xt·~O'to<; 523; 7t(

O'.to<; 465; lxiato<; 399. 486 j Zeve; 
7t<'H~P ye~et~p 178. 588; das graue 
Gesetz des Zens xenios 400. 

:H~e['oc; 597. 
rtHpa tel.da 159. 

0ero<;; 596. 

0{/Lt<; 113. 
0oo't o/J.oynot 241. 

Jahr; Sonnenjahr 264 j Schwanger-

schartsjahr 267 ff. 
,Ich seihst', reproducirtes 117. 
Jenseits, Strafen des J. 279 ff. 607. 

'Ieprl xat ~ ata 79. 534. 
Ignis 242. 606. 

'IxiT'lJ<; 241. 
Impurität; zehntägige 194 j 1. d1l1'ch 

den Tod 195. 198. 199. 
Infitiando Hs crescit in duplum 48. 
Installirung der Frau im Hause 169. 
Instinctnalschemate 114. 
Jungfräulichkeit 116. 599. 
Jus j altarisches ius gentium 50; ius 

gentium 540. 541 j ius nat1l1'ule 114. 
542 j ius divinum 545; ius humanum 
545 j ius proprium der civitates 546. 
548. 549. 551 j römisches ius civile 
608; in iure cessio 551; ius quod 

populus sibi ipse constituit 542. 543 ; 

weltliche Criminal - und Civiljuris

diction des räjan 351 j ius primae 

noctis 586. 

Ka8IXpat<; 258. 293. 294. 301. 430 ff. 
Kakurgie 276. 
KIXn:'fj).tx~ 520. 
Kauf; natnrales Wesen des Kaufs 454 j 

Kauf des Mädchens matrimonii causa 
150; Kaufehe 49. 127. 130. 145. 
168 j Kauf und llIiethe 447. 

Kerberos 130. 

Kkijpo<; 89. 
Kochen fürs eigene Gedeihen 75. 

Koinonie des Oikos 80. 
Königsgericht 469; Herrell1'echt des 

Königs übel' Alle aus seI' den Brah

manen 356 j Königsgericht übel' Be
trug und Unredlichkeit 369, tiber 
Beschädigungen 371, tiber Zudring
lichkeit der 9iidras 371, iibar Ver
letzung der Autorität des Königs 372 j 
Königsstrafensystem 341. 

Königthum, erweitertes Haushalterthum 
81 ; königliche Schützungspflicht 354. 

355. 
Kt'ijat<; 517; Xt'IJ't'lX~ 518. 
Kvpto<; 145 j xvpo<; 484. 

KW/LIXt 24. 508. 

Lebensweisen der l\Ienschen, traditio
nell geschieden 517. 

Lehrenforttragung in den Familien 282. 

390. 607. 
Leibesfl'uchtabtreibung 95. 
Leichenbegängniss 196. 201. 403. 
Lembel'ger Recht 49. 
Liberol'nm quaerendorum causa UXOl' 65. 
Longum tempus 414. 471. 
Lüge 373; Verhot des Ltigens 372. 

382. 

l'tlädchenpreis 110. 299. 
llIalluvium 551. 
l\Ianencult 188 ff., in China 189, hei 

den Juden 190 j Manenvel'tl'etung 
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durch Brahmaueu 206. 207; Manen· \ 
speise (Kloss) 207.' 208. 

Manifeste Angriffe 276; Verfolgung des 
. Manifesten 462. 467 ff. 

Mannbusse 297. 298. 
Mimus 548; in manum convenire 157; 

manus mancipiumque 161. 
Matriarchat 73. 

, Mlltrimonium 111. 

Meinige (das) 469. 470. 
Menschenopfer 175. 176. 220. 
Mensis 264. 

Metroktonos 318. 319. 
Meum 93. 

Miethe 447;, Sachmiethe 448; Dienst. 
miethe 450. 

Mitgift 499. 500. 501. 505. 506. 
IIIoirenrecht 427. 433. 439. 440. 
Moralgesetz 255. 380. 608. 
Mord, mit uud ohne B1utvergiessen 

312. 431,; freiwilliger Mord 432; 
EIternmord 287. 423. 425; Vater· 
mord 321; Gattenmord 425; Brah· 
manenmord 321; Versuch des Brah· 
munenmordes 326; Eltern., Bruder· 
und Kindes·Mord 443. 444; Schwe. 
stersohnesmord 444; Mutterbruders· 
mord 444; . persönliche Reinigung des 
Mörders 428-431. 541 j Entsündi· 
gung von IIfordschuld 426 j Landes· 
verunreinigung durch Mord 425. 426. 

IIfundium und manus 586 j Uebergang 
des mundium 156; pretium pro mun· 
dio mulieris 128. 144. 

Mutter, Grossmutter , Urgrossmutter 
124 j Anspruch der Mutter auf Ge. 
horsam 72 j lIfutterfluch 592; Mut. 
terland 531. 532 j Mutterrecht 51. 
114. 204. 227. 419. 423. 433. 438. 
444. 542. 587 j Mutterrecht bei den 
Kassis 53, im Pendschab 52, an der 
Malabarküste 53 ff. 

Mysterien 279. 280. 282. 

Nabel der Welt 35, des Hauses 608. 
Nachkommenschaftsgewinnung 102. 
Nationalcs Element 13. 

Näturviilker 376. 
Nemesis, der Dike Botin 236. 
Nexi obligatio 551. 

Niyoga 101. 102. 103. 105 ff. 606 . 
N(ltTPOV 406. 
Novemdial 194 ff. 201. 263. 606. 
Nothwehr 319. 
Nubo 146. 

N Vf!.CP·~ 146. 
Nuptille 147. 

'Oßo).o(mm)(~ 521. 

Obsequium gegen die Eltern 176. 606,. 
gegen die lebend.en Eltern 184, ge
gen die pitams 188 j Bruch des Ob· 
sequiums gegen die Eltel'l1 323 j Er· 
langung der Grabesruhe durch die 
Obsequiumserfüllung des Sohnes 99. 

Oelzweig, der mit Wollfäden umwun-
dene 398. 399. 

Oertliche Ansässigkeit dos Rechts 544. 
Oikonomos 22. 50 8 (ff. 
01)(ovof!.()('tj 517. 520. 
Onkel, Ehrenstellung desselben 186. 597. 
Opfer j öffentliches Opferwesen 179 j 

Opfer als Speisegabe 181. 182 j als. 
Vorabgabe an die höheren Mächte 
66 j Opferspeise 412; das zur Opfer
speise Geeignete 275; sitzgründendes 
Opfer 149. 170; Menschenblutopfel' 
284; Menschen., Pferde·, Rind., 
Ziege., Schaf-Opfer 293. 300. 301 ; 
Rindopfer 284 j Schafopfer 284; Zie
genopfer 284 j Körneropfer 151. 155. 
160; tägliches Opfel'l1 im Hochzeit. 
feuer 175. 176; Opfcr hei der Ver· 
lobung 148; Kuhopfer bei der Ver
lobung 136 j Opfern der Seele 221. 
239. 240. 607; Schuldableitung auf 
ein geopfertes Haupt 315. 606. 

Opiter 596. 
Opportunitätselement 14. 584. 
Ordale 347. 348. 356. 607. 
Ordnungen, die vier indischen 43. 571 

-573. 

- , 

'Opytci~m 235. 236. 
Oskische Gemeinwesen 552. 

IIC(AC(f!.vcltO, 430. 
Palibothra 568. 570. 

Parentalrecht 73. 104. 111. 116; 386. 
423. 537. 588. 606. 

Parricidium 322. 

Particularismus 547; .sacrales Particu· 
larrecht 535. 

Patria 194. 529 ff. 
Pater est quem nuptiae demonstrant 

116. 606. 
Patrophonos 318. 319. 
IIC(TPlJlo( :leO( 236. 

IIC(TPIJlC( 95. 96; TttlTpIJlGl., ltC(ltltlJlC( 411 ; 
v6f!.o, mXrp(o, ~79;' TeX mXTp(C( 545; 
Anfall der patroa 549. 

IIc(Tp()(~ 118. 509. 
Patruus 597. 
Pelanos 208. 
Pelluvium 408. 
Pendschab 27. 45. 
Periöken 393. 
Perpetuität der sacra 67. 607. 
II€p(ll€mvov 91. 202 ff. 606. 
Peregrinorum leges moresque 560. 
Persephone 130. 
Persönliche Verantwortung nach dem 

Tode 280 ff. 607. 
Persönlichkeit (geistlich.weltliche) des 

Staats 533. 
Pfandnehmen 474. 477. 
Pferdeopfer 284. 285. 338. 
Physis des Eigentbums 526. 
Pi are 258. 

IIo(v~ 234. 
Polarsterns.Betrachtung 152. 
HeA(, (pUl') 530. 
IIoA(ooov)'.Ot :lEO( 529. 531. 
IIoAm)(3v ~wov 89. 353. 
Pontifices 177. 

Populi qui legibus et moribus reguntur 
542. 544. 

IIoo(; 402. 
Potestas 402. 548. 
Praedia genearchica 50. 
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Preis fiir einen Sohn 299, für die Ehe
frau 128; Schein preis fiir dieselbe 
132. 

Privatfeindschaft 422. 423. 432. 
Primitiv· Arisches 377. 
IIpo15oo(C( 342. 
Prometheus' Feuerraub 403. 
Promiscuität (geschlechtliche) 101. 586. 
Pronuntiationen 607. 
IIpofl.v~Orp(C( 145. 
IIp6~€vo( 398. 485. 
lIpoT';A€tC( 146. 159. 
Proximum et consequens 560. 566. 
Prytaneion 82. 83. 
Pueri iuncini 597. 
Purus, putus 258. 
Putricaputra 131. 144. 

Rachegeist des parens 32'2. 435 ff. 
Rajan, rex, ßC(Ot).€V, 342. 349.350.351-
Ratio scripta 564; rationell gerecht-

fertigte Rechtsidee 584; rationelle 
Rechtsverwandtschaft 8. 

Real·naturales Element 13. 
Rechenschaftsablegung nach dem Tode 

279. 
Rechts und links 235. 607. 
Recht; Rechtsschema 12. 20. 126; 

Rechtsschema der Ehe 115, der 
Blutrache 300 ; Rechtsinstitution 
16. 20; vergleichende Rechtswis
senschaft 6. 601- 604; Geist der 
Rechtsordnung 566 j Rechtsgesetz 
514. 608; geschichtliche Rechts· 
verwandtschaft 10. 16. 550; gött. 
liches Recht 343. 344. 345. 347; 
arische Stammrechtsgeschichte 6 ; 
indogräcoitalischer Rechtsstoff 1; 
sacrale Rechtszusammenhänge 7 ; 
Rechtsinterpretation 555; Rationen. 
interpretation 563; gemeinsam indo· 
gräcoitalische Rechtsgrundlagen 191 i 
indische Rechtsquellentheorie 573 ff.; 
quasiinstinktuelle Rechtsidee 583. 
584; direct divine Rechtsidee 583, 
584; mittelbar divine Rechtsidee 583. 
584; bürgerlich·weltliche Rechtsidee 
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580. 583. 584 j Fasl:echt 3 j Rechts
zwang 5'~5; besseres Redht 550 ; Ent
scheid übel' das bessere Recht 486 j 
latinisches Recht 548. 559; snbsidiä
res Recht der urbs Roma 560; Fin
den des Rechtes 347.349. 

Reinheit j des Heerdes 86. 87 j den 
Göttern ist in Reinheit zu nahen 
179 j Reinheit beim Opfern 65. 235. 
261 j Reinigung von Befleckung 289; 
Reinlichkeitsgesetz 256; Reinlich
keitsvorschriften 383. 6,06 j Feuer
überschreitung zur Reinigung 403 

('t"d ltUP xa5alp€t 258); Reinigung 
durch Kasteiungen 331, dnrch Opfer 
331, durch Abbüssung 358. 359; 
reinigende Texte 333; sacraler Rei
nigungsact 288 f. 430. 

Reipersecutorische Verfolgung des' Ab

handengekommenen 455. 
Religion j altarische Religionsdogmatik 

177 j Religionsgesetz 252. 378. 608; 
Religionsgebot ,der Ehrung der El
tern' 73, der Ehrung des hülfsbe
dürftigen Menschen 228. 

Reunion 415. 
Richten an Gottes Statt 346. 347. 

~ishi 175. 176 j Cultus der ~ishis 219. 
:i1itabegriff 111 fr. 606; Ritus 79. 
Romanismus 4. 560. 561. 
Rückgabe des Brautkaufgeldes 132. 

Sache, Verfolgung seiner Sache 467; 
Verkauf fremder Sache 472. 

Sacra privata 113. 114'. 
Schändungsangriff 278; Geldabfindung 

wegen Schändung 311. 
Scheidung des öffentlichen und Privat

rechts 515. 608 .• 

Schlägel' von Vater und Mutter 185. 
188. 

Schmückung des Mädchens 100. 
Schuldeniihergang 91. 92. 607 j Stossen 

der Schulden auf den Sohn 506. 508 j 
Zahlung der väterlichen Schulden 
417 j Schuldencontrahirung für das 
Hauswesen 76, fürs Familienwohl 

412; Schuldcontrahirung mit Opfer 
460 j Schuldconstatirungsact 477; 
strenge Schuldexecution 475. 607; 
Schuldabladung auf ein Sühnopfer 
284 ff. 606. 

Schülerordnung 22. 528. 
Schutzflehenden-Gesetz 398; das Opfer 

der Aufnahme des Schutzflehenden 
399. 

Schwangerschaftsjahr 267ff. 606; Nicht
vollziehung der Strafe an einer 
Schwangeren 367 ; Schwangerschafts
dauer 263. 266. 267. 

Seinige (das), Holen des vel'lorenge
gangenen 484. 

Selbstschutz 114. 607 j Selbstexecution 
des richterlich Zuerknnnten 482. 

Selbstmord 328; martervolle Selbst
tödtung 435; vier Selbstopferungen 
mit Schuldbekenntniss 327; die acht 
Darbringungen des Selbst 325. 

Sesshaftwerden der gentes 388. 

Silicernium 91. 205. ~06. • 
Sippe 360 j Sippe und Königsbann 343. 
Sitzen auf dem Thierfell 153. 157. 
Sitzenbleiben in ungetheilten Gütern 

417. 
Skhwerei 513; Erziehung des Sklaven 

516; das Sklavsein nach Physis 513 
-515, nach dem Nomos der Polis 
513. 514; Sklaven als Hausange
hörige 94; indische Arten der Skla

verei 409. 557. 
Soboles 596. 
Societätsschulden 419. 
Sohn; Fortleben des Vaters im Sohn 

99; Sohneserzeugung 115; der Sohn 
gehört dem Erzeuger 101; Angehö
rigkeit des Sohns im Diesseits 119. 

Sororium tigilIum 595. 
Spartiaten 393. 
Speisung; Reihenfolge der Speisung 75 ; 

SIJNsevertheiIung 221. 222 j Opfer 
der Speisegabe an die JlIenschen 
223.224; Speiseordnung 272; Speise
göttin 224; Speisegemeinschaft 274. 

Spende; Vertragsabschluss mit Wasser-
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spende 140. 141. 607; Spenden beim 
Symposion 216; sponsio 551; spon
sio in Latium 147. 149. 

Spirituosen trinken j Verbot desselben 
317. 

Sprachwissenschaft j allgemeine 585; 
vergleichende 601. 

Stände, erbliche 22. 389 ff. 411. 
Städtisches Leben 22. 
Stellung der Frauen ,ohne Kraft' IHO. 

607. 
Strafe, poena, Pein 303. 304; Strafamt 

des Guru 356, des Vaters 505; 
Strafamt des Königs 355. 357; Geld
strafen des Königs 360 j Strafandro
hungen des Königs oder der Polis 

489. 
Streitige Rechtssachen 277; streitige 

und nichtstreitige Verhältnisse 462; 
streitige und nichtstreitige Erbschaft 

462. 607. 

Sorge fl\r die Subsistenz der Hausan-
gehörigen 75. 389. 

Sühnopfer 181. 
Sündopfer 431. 
~\)~\)yla 158. 

~y:i)f!.a 12. 238. 

Talion 426. 427. 
Tauschverkehr 519. 
That, Nichtuntergehen derselben 253. 
Theilung des väterlichen Guts unter 

die Söhne 506. 507. 

'l'hemisrecht 3 j Platons Darstellung des 
Themisrechtes 232 ff.; die hikesisehe 
,Themis 399; Themiswaage 367. 607 ; 
das alte Themiseigenthum 526; The
misrecht der olympischen Götter 427. 

433. 439. 

Thieropfer 182. 183. 284. 293. 
Timorie der Götter 234. 
Tod; der Tod als Vertreter des Ge

tödteten 291; ägyptischer Todten
dienst 189; Todtenerscheinung beim 
Familienmahl 216; Todtenmahl 91. 
201 ff.; Todtenpäan 197; Todten-

ehren 188 fl'. 549; Todtenspende 39; 
Todtencultus 193; Todtenopfer 606. 

Tödtung; des Vaters, Lehrers, Brah
manen 320; Kindestödtung durch 
die Mutter 424; casuelle Tödtung 
289. 290; culpose 290; casuelle und 
culpose 287. 607 j Tödtung durch 
culpose Unterlassung 287. 292; be
l'echtigte Tödtung 307. 607; ver
zeihliche (ablösbare) Tödtung 294 ff. 

Tradition 467. 471. 
Trauerzeit 196. 197. 199. 200. 
Treuehalten 460. 464 ; Verpflichtung 

zur ehelichen Treue 144. 
Trinoctium der Enthaltung 152. 153. 

163. 164. 
TplTa (Ta) 201. 

Umbrische Gemeinwesen 552. 
Umgehen des Feuers und Wassers 151; 

des Hauses 590; Umpissen des Skht
ven 577. 608'; Umzirkelung mit 

Feuer 258. 
Unabsichtliche That 350. 
Uneheliche Kinder 119. 597. 
Ungrade Zahl 209; ungrade Tage 196. 
Universalrechtsgeschichte 585. 
Universalsuccession 507. 
Unreinheit, des Stadtlebens 32 j der 

Sachen und des menschlichen Kör
pers 259. 260; der Zeugung, der 
Geburt, des Todes 261. 265. 

Unsterblichkeit des lIIenschen 98; des 
Ariers 506. 508. 

Unwahrheiten (erlaubte) 375. 
Urkunden, private 461; Königsurkun-

den 461. 
Urtheiler 362. 
Usucapio 551. 
Usus modernus Pandectarum 603. 
Uteringeschwister 123. 
Uxor liberorum quaerendorum causa 

116 ff. 606. 

Varu';lu (Uranos) 178. 606. 
Vaterland 176; Vaterlandssinn 529. 
Vater- und JlIutter-Schläger 188. 606. 
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Vater Zeus uud Mutter' Erde 178. 606. 
Vater, Gi:ossvater, Urgrossvater 123. 

124; ,Lebensweise der weisen Väter 
273. 

Vel'abredung, Bruch derselbeu 460. 
Verbrechensldassen, vier 338-340. 
Verdienst, geistliches fiirs Jenseits 100. 
Verleumdung 374. 
Verlöbniss 139; eheschliessendes Ver

löbniss 142. 143. 
Vermögen, materielles 496; Vermö

genslosigkeit der' Frau 49. 499; 

wohl erworbenes Vermögen 412. 413. 
Verpfändung 467. 470. 471 j Pfand

greifung 474; Pfandretention 477; 
Verpfändung der Mumie 201. 

Verpfiegter parens 94. 
Versammlungshaus 82. 
Versorgung der Angehörigen und Gäste 

237. 
Verstossung des Elternmörders 433; 

Verstossung, Verkauf, Vergebung des 
Kindes 188. 505; Ausstossung aus 
der Familie 42. 608; Ausstossungs
ceremonie 407. 

Verträge, Haltung derselben 459-461. 
463; älteste Vertrags elemente 607. 

Verwandtschaft, ltp~<;. ltot't'po, und ltpo<; 
/J.'I)'t'po<; 72. 73; Verwandtschaft im 
Manns- und Weiberstamm 550/ 

Verzeihungsbitten (A('t'ot~) 432. 
Vici und pagi 43. 
Vicini 43. 
Vindex 485. 
Völkerrecht der alten Welt 556. 
Völkerorganisation ; sexuelle, kriegs-

mässige, arbeitsmässige, verkehrs
mässige 582. 583. 

Voluntal'es Element 15. 584. 
Votum 531. 607. 

Wassergefäss, im Hause 36. 74; Was
serspendegenossenschaft 192; Hand
waschwassel'gefäss 406 ff.; Fuss
waschungswasser 210. 

Weiber; Lohn treuer Weibel' 498; zum 
VergnUgen gehaltene Weibel' 123. 

Weltfiuchtorden 22. 42. 
Weltperioden des arischen Rechts 565. 

567. 
Werbungsehe 135. 142. 144. 
Wiederheirathen des Wittwers 68. 
Wiedergeburten 279. 281. • 
Willensinterpretation 563. 
Woche der Geburt und des Toges 262. 
Wohlerworbenes Vermögeu 98. 494. 
Wohnungsvermiethung 449. 
Wortinterpretation, sacralrechtliche 465, 
Wunscherfiillungsopfer 202. 203. 208. 

211. 237. 

I1!UAot~ lloWJ.'t'CJ)~ 88. 
I1!cupri 88. 607. 

Xep~~\ji 408. 409. 410. 
Xp'l)/J.otncrnlt'l] 517. 520. 
XO'l] 208. 

Zarathustra 258. 
Zeugniss, falsches 374; Zeugnissfähig

keit söhnehabender Männer 103. 
Zeitmaasse, feststehende und bewegliche, 

263. 268. 
Zinsnehmen 521. 525. 
Ziu (Dyaus, Zeus, Jupitel') 348. 
ZU~,htigung der Kinder 505. 
ZurUcknehmen des Guts 467. 468. 

472. 473. 479. 
Zwang, Eigenzwang seitens des Be

l'echtigten 461. 
Zwielichtdevotionen 334. 

, 

1 
Sanskritindex. 

Agni Vaiyvänara 569. 
agnihotra 61. 64. 
aiiga 364. 

atiguru 71. 96 (der Lehrer). 
annapräyana 265'. 
anvädheya 501. 
anvähita 456. 
apaviddha 105. 
ablinga-Texte 451. 

abhi,asta 42. 328. 329. 330. 608. 
Arul,la 592. 
argha 136. 
artha 487. 
arthaviväda 470. 
avac;a 286. 293. 
avanegyam udakam 406. 
ahhisä 308. 328. 
ägama 471. 
ägas 279. 

äcarita-Execution 474. 477. 
ätatäyin 308. 310. 489. 
ädhi 470. 471. 
Apastamba-Schule 570. 
ärsha-Ehe 139. 
äsura-Ehe 139. 
Astlka-1flythus 589 ff. 594. 
ähuti 208. 242. 243. 282. 606. 
upanidhi 471. 
upapätaka 337. 
upasti 449. 
u,ant 286. 292. 

\·ta-Begriff 77. 80. 112. 113. 380. 
ekoddishta 192. 209. 
enas 266. 279. 292. 
aurasa 101. 117. 131. 
Kadru 592. 593. 
kanyäpradäna 149. 
kapota 453. 
karma-Execution 475. 
kaliyuga 137. 
Kac;yapa 593. 
känIl1a 105. 
Kumälaua 291. 
Kurukshetra 568. 
Kurupaiicäla 568. 

k~ta 471. 
lqtrima 105. 
Koc;ala 569. 
kauddäl'f 450. 
ln'fta 470. 
kshatra-Ehe 126. 
kshetraja 105. 
kshatriya 166. 167. 

GUl'u~a 592. 
gändharva-Ehe 139. 165. 166. 
guru 71. Schändung des guru-Bettes 

318. 320. 
gu4haja 105. 
g!'hastha 487. 
g!'hä,ramin' 487. 

g~hin 22. 487. 
g~hyasutra 2. 
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godänavidhl 60. 290. 606. 
Gautama-S.chule 570. 
Candragupta 569. 
chala-Execution 474. 477. 
Jauaka 569. 
Jauamejaya 591. 592. 594. 
janmatithi 271. 
jätakarman 265. 

Takshaka 591. 
tlrtha 338. 339. 340. 
da~~a 278. 303. 304. 357. 359. 471-

da~~avidhi 489. 
dattaka 104. 
dam 359. 

dama 362. 
dayamäsya 267. 
dä 471. 
devayajna 243. 
daiva-Ehe 138. 139. 143. > 
Dyaus 588. - pitä jauitä 178. 433. 
Dyaus-P~'ithivI 83. 151. 178. 179. 378. 

dhana 471. 
dhanika 492. 
dhanin 471. 
dharna-Sitzen 475. 477. 
dharma (Begriff) 78. 79. Execution 

473. 476 und adharma 74. 112. 

Dharmaprahrädana 291. 
Dharmasiitr!\ 2. 
dbäman 345. 346. 
dhruvä 451. 
nakshatra-Rechnung 268. 269. 
nämadheya 3. 262. 263. 271. 606. 

nikshepa 471. 
nirdaya 270. 
nishekakarman 265. 

n~'yajna 243. 
nyäya 456. 
Pari1rshit 591. 
parishad 361. 576. 
pä~igraha,?a 150. 

Päl!-~u-Geschlecht 591. 
pädyapätra 407. 

pärvana 202. 209. 
pälanä 453. 
pitar 176. 
pitämaha 588. 

pUI!1savana 265. 
putrikäputra 103. 107 ff. 168. 
pUl' 530. 

PuräI!a 364. 
piirvP- 471. 
P\·ithivi 433. 588. 
pai9äca-Ehe 139. 167. 
paunarbhava 105. 
Prajäpati 273. - Ehe 138. 139. 143. 
pratigraha 470. 
prabhii 487. 
präclnavltill 244. 

Präcya 568. 
präya9citta 278. 292. 295. 296. 299. 

300. 303. 422. 431. - Strafsystem 
316. - Gerichtsbarkeit des Königs 

350. 
bala-Executioll 475. 
bali-Darbringung 242 ff. 590. 
Baudhäyalla-Schule 570. 
brähma-Ehe 137. 139. 143. 
bhukta 496. 513. 517 
bhukti 471. ( 
Buddha 569. 
bhiitayajna 243. 
bhoja 471. 

bhrii'.'uhan 102. 
madhupal'ka 136. 144. 
Manu (Minos) 248 ff. 607. Declaration 

251 ff. 
mahäpätaka 316. 318. 325. 337. 338. 

351. 422. 433. 443. 446. 
mahäpätakin 329. 
mahäyajna 175. 211. 242. heutige 

Uebung 189. 
mahävrata 305. 329. 338. lebensläng-

liches 330. 
mänava-Gebote, fünf, 247 ff. 362. 

mänusha-Ehe 127. 
yajna 281. 282. 606. 
yajiiopavItin 244. 
yäcita 456. 
yoga, Ausübung des 335. 
räkshasa-Ehe 139. 165. 166. 

räsh~m 355. 
Rohita 299. 
loka 355. 
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laukika (und vaidika gotra) 395. 
vasna 447. 
Väsuld 593. 
Videha 569. 
Vinatä 592. 
viväc1a 362. 
vlrahan 70. 
vaira und vairayätalla 295. 297. 299. 

422. 
vaiyya 22. 31. 167-168. 305. 
vaiyvadeva-Opfer 83. 179. 
vyavabära 361. 469. - Executioll 473. 

477. 
vruta 355. 
yilonchä 453. 

yish~a 576. 577. 

9UllUl~yepa 104. 299. 
yulka 501. 503. 
yiidra 22. 42. 167. 168. 305. 306. 307. 

yraddhä 281. 
yräddha 91. 187. 192. 212. 215. 237. 

250. 606. 

yräva'.'a 590. 
yrotriya 576. 

shal~,?-ival·tanI 448. 449. 

saI!1vatsarika 267. 
sakulya 74. 
sagotra 33. 38. 
sapi~lda 73. :).23. 193. 606. 
sapi1}§Ikarul,la 193. 208. 210. 237. 

saptapudl 151. 
sabltä 360. 361. 
sabhäsad 361. 363. 364. 
subhyi1. 361. 362. 
samänodaka 33. 37. 38. 39. 74. 606. 
samärohana 69. 
samiti 360. 361. 
sarpprakshälanI 452. 

saI!1 pradäyika 500. 
sarpabali 243. 590. 

saho~ha 105. 
siddhonchä 453. 
simuntonnayana 265. 
senägni 81. 

svayaI!1datta 105. 
strldhana 163. 500. 501. 502. 503. 

svadhä 176. 
svämin 492. 
svähä 176. 



" 

Dl'uckfehlel'-V el'zeichniss. 

S. 6 Z. 20 v. u. lies: zusammenzufassen. 

" 
95 

" 
13 v. o. " : ungeänderte. 

" 
174 

" 
15 v. o. 

" 
: Ta. 

" 
187 letzte Zeile statt § 40 lies: § 46. 

" 
255 vierte Zeile v. u. lies: erklärt". 

" 
282 Z. 10 v. o. lies: wie bei den Indern, so auch bei. 

. " 349 " 
3 v. u • statt indischen lies: altarischen. 
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